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Au russischen CreditanMteu. 
(Russkje Westnik. Septbr. 1859.) 

RTnlängst ist der von dem Finanzminister dem Consejl der Reichscreditanstal-
ten abgestattete Rechenschaftsbericht für dasJahr1869 veröffentlicht worden. Be-
kanntlich ist das genannte Jahr durch wichtige Reformen im Kreditwesen bezeich-
net worden und demgemäß denn auch jener Bericht von besonderem Interesse. 

Die Verpflichtung des russischen Finanzministers, über den Zustand 
des Kreditwesens Bericht zu erstatten, datirt vom Jahre ,̂817. In die-
sem Jahre wurde das Conseil der Reichscreditanstalten errichtet — eine 
besondere Behörde, bestehend aus dem Präfidenten des Reichsraths, dem 
Finanzminister, dem Reichscontroleur und je sechs aus dem Adel des Pe-
tersburger Gouvernements und der Petersburger Kaufmannschaft gewählten 
Mitgliedern. Sache dieses Conseils sollte.nach der ursprünglichen Einrich-
tung die Revision und Überwachung der reglementsmäßigen Ausführung 
aller Creditoperationen sein, zugleich aber auch die vorläufige Prüfung, 
Berathung und Begutachtung aller aus dem Gebiete des Credits beabsich-
tigten Maßnahmen. Doch trat dieser letzte Theil der Aufgabe des Conseils 
bald in den Hintergrund: eine wichtige Modification der Idee, welche bei 
seiner Einsetzung maßgebend gewesen war! Ursprünglich zur Leitung aller 
Kreditanstalten berufen, welche — nach dem Ausdruck des Manifestes vom 
7. Mai 1817 — „eirM Theil des einheitlichen Gebäudes bilden", wobei 
nur die Pupillenconfeils . „aus besonderer Verehrung gegen die verwittwete 
Kaiserin Maria Feodorvwna" ausgeschlossen bleiben sollten, — lag dem 
Conseil die Verpflichtung ob, alljährlich dem Monarchen einen zur späteren 
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Veröffentlichung bestimmten Rechenschaftsbericht abzustatten; nachdem es 
aber aus einer leitenden Stelle eine bloße Revisionsbehörde geworden war, 
mußte natürlich die Verpflichtung der Rechenschastsableguug aus den Finanz-
minister übergehen, und so wird seit dem Jahre 1817 nicht mehr ein Rechen-
schaftsbericht des Conseils der Reichscreditanstalten pnblicirt, sondern nur 
der Bericht, welchen der Finanzminister alljährlich, und zwar gewöhnlich 
in jedem Sommer für das verflossene bürgerliche Jahr, diesem Conseil 
abstattet. 

In diesem Jahre ist der bezeichnete Bericht des Finanzministers etwas 
später als gewöhnlich erschienen und dem Conseil der Reichscreditanstalten erst 
in dessen Sitzung am 13. September vorgelegt worden. Es war schon 
lange Brauch gewesen, die Rechenschastsablegnng durch eine Rede ein-
zuleiten , in welcher eine Uebersicht der im verflossenen Jahre aus dem Ge-
biete des Creditwesens beliebten Maßnahmen gegeben zu werden pflegte. In 
diesem Jahre aber ist die dem Berichte vorangeschickte Rede des Finanzmi-
nisters weit umfassender ausgefallen als bisher üblich war, und beschränkt 
sich nicht ans bloß formelle Auszählung, sondern geht ans das Wesen der 
Sache ein. Diesem Charakter gemäß fehlt denn auch — wie übrigens 
schon bei der Rechenschastsablegnng von 1868 — der gewöhnliche lobprei-
sende Schluß der früheren Berichte, und wir können nicht umhin auszu-
sprechen , daß dadurch aus das Publicum ein sehr günstiger Eindruck her-
vorgebracht worden ist, indem sichtlich das Bestreben hervorleuchtet, mehr 
und mehr auch in solchen Berichten Ernst und Offenheit vorwalten zu lassen. 

Die diesjährige Rede des Finanzministers beginnt mit einer Hinwei-
sung aus seine dem Souverän gemachte uuterthänigste Unterlegung, zufolge 
welcher am 1. September 1859 der Utas über Emittirung der nenen sünf-
procentigen Reichsbankbillete erlassen wurde. Diese Unterlegung ist durch 
die Zeitungen zur Oeffentlichkeit gebracht worden; wir beschränken uns 
darauf, hier die schon mehrfach von uns ausgesprochene Behauptung zu 
wiederholen, daß es ohne eine Reform der Kreditanstalten entschieden un-
möglich war, einen Theil der zeitweilig ausgegebenen Creditbillete dem 
Umlauf zu entnehmen und daß daher, da die Regierung bereits durch den 
Utas vom 10. Januar 1855 versprochen hatte, eine solche Operation drei 
Jahre nach Beendigung des orientalischen Krieges zu beginnen, es ebenso 
rationell als unumgänglich war, vorher die Creditanstalten den nothwendig er-
scheinenden Reformen zu unterwerfen. Doch auch der Natur der Sache 
nach und im Interesse des wahren Zwecks dieser Anstalten war eine Reform 
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unerläßlich, weil dieselben, wie schon von vielen Seiten zur Genüge aus-
gesprochen ist, in ihrer bisherigen Gestaltung nur den Credit monopolisirt 
und die Kapitalisten behindert haben, den möglichsten Gewinn aus ihren 
Kapitalien zu ziehen, und eben dadurch auch die Anhäufung vonkapitalien 
im Lande beeinträchtigen mußten. Zu gleicher Zeit wurde die Aufnahme 
von Darlehen bei Privaten erschwert und dadurch der Unternehmungsgeist 
der Nation gefesselt. Da die Kreditanstalten die Gewährung von Darlehen 
nicht auf geschäftlichem Fuße betrieben, so konnten sie auch den gewerb-
mäßigen Betrieb unserer Landwirthschast in keiner Weise unterstützen und 
fördern, sondern nur dazu beitragen, daß verschuldete, größtenteils zum 
Betriebe der Landwirthschast wenig geeignete Grundbesitzer die Möglichkeit 
erhielten, sich im Besitz ihrer Güter zu behaupten, und fortfahren konnten, 
dieselben, so gut oder so übel es eben gehen wollte, zu bewirtschaften, 
dabei aber freilich oft kaum im Stande waren, die Zinsen des empfange-
nen Darlehns zu zahlen, geschweige denn etwas zur Verbesserung der 
Güter vorzunehmen. Ein solches System, trefflich geeignet für den Still-
stand aller ökonomischen Verhältnisse, mußte in gleichem Maße die Lethargie 
unserer Landwirthe, wie die Trägheit und Sorglosigkeit unserer Kapitalisten 
begünstigen,. denn das kleinste Bruchtheilchen Verstand reichte ja immer noch 
hin, ein Gut zu versetzen oder vier Procent von einem Kapitale zu be-
ziehe«. Freilich war aber auch der Intelligenz und Spekulation des Vol-
kes kein rechtes Feld für gedeihliche Thätigkeit gelassen, denn bei der vor-
herrschenden Richtung der Staatsbanken und dem, denselben zwar nicht ge-
setzlich beigelegten, aber doch factisch von ihnen ausgeübten Monopole 
konnte kein commercieller Credit bestehen. Schon allein um der russischen 
Industrie Raum zu schaffen und sür die russische Landwirthschast einen ge-
werbmäßigen Betrieb zu ermöglichen, mußte also die Thätigkeit der Staats-
banken und Annahme von Einlagen, wie Ausgabe von Darlehen durch 
dieselben eingeschränkt, dem Privatverkehr zwischen Kapitalisten und Indu-
striellen der Weg gebahnt werden. Stufenweise vom Staatscredit zum 
Privatcredit überzugehen, diese Ausgabe mußte sich die Regierung gestellt 
haben, als sie den Weg der Reform betrat. 

In dieser Beziehung ist der Plan, den Grundcredit in Privathände 
übergehen zu lasten, von höchster Bedeutung, obwol man sich andererseits 
auch darüber keiner Täuschung hingeben darf, daß zur Belebung unserer 
landwirtschaftlichen Industrie bloße, etwa nach dem Muster der Credit» 
vereine von Grundbesitzern eingerichtete Landbariken noch bei weitem nicht 
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hinreichend sein würde«. In der besten und rationellsten Organisation be-
stehen solche Creditvereine im Herzogthum Posen und im Zarthum Polen, 
nnd zwar bestehen sie dort bereits hinreichende Zeit, um die Früchte er-
kennen zu lassen, die überhaupt von ihnen zu erwarten sind. Aber wenn 
wir fragen, wie viel haben die Creditvereine zur Hebung der Landwirth-
schast als Gewerbe beigetragen, und steht diese wirklich dort ans der höch-
sten Stufe, wo die bestorganisirten Creditvereine existiren, so belehrt uns 
das Beispiel derjenigen Länder, in welchen ein reeller Fortschritt der Land-
wirthschast stattgefunden hat, daß ein solcher gar nicht von der Organi-
sation etwaiger Creditvereine abhängig, sondern sehr wol auch da möglich 
ist, wo gar keine Landbanken bestehen. Die Landbanken haben überall 
hauptsächlich dazu beigetragen, daß der Grundbesitz, statt leicht von Hand 
zu Hand zu gehen, unbeweglich in den Händen der Erbbesitzer verbleiben 
konnte. Damit haben sie aber in der Regel den Aufschwung der Landwirth-
schast nicht befördert, sondern häufig wol eher gehemmt, denn selbstver-
ständlich muß Verbesserung der Landwirthschast um so rascher erfolgen, je 
schwieriger es für den schlechten Wirth ist, sich im Besitz und in der Ver-
waltung seines Gutes zu behaupten, und je leichter dagegen der tüchtige, 
unternehmende Kops fowol Land zur Gründung einer Wirtschaft als auch 
Capital zum gedeihlichen Betriebe derselben finden kann. Darum wäre 
eine ausschließliche Begünstigung der Creditvereine bei uns durchaus nicht 
anzuratheu. Nicht sowol von Creditvereinen ist das Heil sür unsere Land-

« wirthschast zu erwarten, als vielmehr von der Belebung des Privatcredits 
überhaupt und von der Beseitigung der zahlreichen Hindernisse, welche den-
selben bei uns im Geschäftsverkehr überhaupt, ganz besonders aber sür die 
Classe der Gutsbesitzer und Laudwirthe beeinträchtigen. Wir hoffen, daß 
zu Erreichung dieses Zieles die von der Regierung freigegebene Besprechung 
der Frage über Errichtung von Landbanken das ihrige beizutragen nicht 
verfehlen wird. 

Wenn bei der bisherigen Einrichtung unserer Creditanstalten der Cre-
dit bei uns nicht die gehörige Entwicklung finden konnte, so mußte schon 
an und sür sich das System einer Reform unterworfen werden. Zu dieser 
Notwendigkeit hat sich aber gegenwärtig auch noch eine zeitweilige Nöthi-
gnng gesellt. Braucht es noch ausgesprochen zu werden, daß nicht nur 
keine Blüthe, sondern nicht einmal ein Bestehen des Kredits möglich ist 
ohne eine feste, unveränderliche Geldbasis, nach welcher die Größe der 
gegebenen und empfangenen Darlehen sicher bemessen werden kann? Aber 
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unsere Creditanstalten konnten die Retablirung des Creditrubels in seinem 
früheren Werth, nicht mehr aushalten, besonders nachdem der Zinsfuß auf 
drei Procent herabgesetzt worden war. Der größte Theil der Einleger 
würde sich mit drei Procent von seinem Capitale nicht zufrieden erklärt 
haben, wenn die Möglichkeit gegeben wäre, das Capital, statt in Credit-
billeten. die nur sür Rußland Geltung haben, in klingender Münze, die 
ihren Werth überall behält, zurückgezahlt zu erhalten, und so würde die 
Wiederherstellung des Creditrubels in seinem alten Werthe unausbleiblich zu 
massenhafter Rückforderung der Einlagen aus den Staatscreditanstalten und 
damit zur Zahlungsunfähigkeit dieser Anstalten geführt haben. Es konnte 
daher unmöglich zur Einziehung eines Theiles der Creditbillete geschritten 
werden, bevor eine Reformation der Creditanstalten durchgeführt und we-
nigstens ein Theil der, willkürlicher Rückforderung unterliegenden Einlagen 
consolidirt worden war. Dieses Ziel ist durch die Creiruug der fünfpro-
centigen Reichsbankbillete, nebenher durch einige andere Maßregeln erreicht 
und in der That die Summe der, willkürlicher Rückforderung unterliegenden 
Einlagen in den Staatsbanken bedeutend vermindert worden. Nach den 
Rechenschaftsberichten betrug diese Summe: 

zum 1. Januar 1854 . . 848,420,459 Rbl. 
„ „ „ 1855 . . 872,988,241 „ 
„ „ „ 1856 . . 924,681,639 „ 
„ „ „ 1857 . . 1,032,639,068 „ 
„ „ „ 1858 . . 1,012,871,192 „ 
„ „ 1859 . . 970,740,261 „ 

Im Laufe dieses Jahres sind nach dem Berichte des Finanzministers 
all neuen Einlagen und Proeenten für Einlagen früherer Jahre hinzuge-
kommen 227,649,194 Rbl., dagegen 542,113,818 Rbl. zurückgefordert wor 
den. Die letzte Summe übersteigt die erste um 314,464,724 Rbl. und 
von diesen sind gegen fünfprocentige Reichsbankbillete 189,560,380 Rbl., 
gegen vierprocentige 24,257,048 Rbl., zusammen also 213,817,428 Rbl. 
umgetauscht, 100,647,196 Rbl. aber gegen Geldzeichen eingelöst worden. 
Nach Abzug des Betrages der im Lause des Jahres zurückgeforderten 
314,464,724 Rbl. von der ganzen Summe der zu Anfange desselben vor-
handenen Einlagen, nämlich 970,740,261 Rbl., ergiebt sich also die Snmme 
von 656,275,537 Rbl., welche den Betrag sämmtlicher Einlagen zum Jahre 
1860 ausdrücken würde, wenn nicht noch die Zinsen sür die zum verflosse-
nen Jahre zurückgebliebenen Einlagen hinzuzurechnen wären. Da nun diese 
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Zinsen zu einem Theile den Einlegern wirklich ausgezahlt worden find und 
dieser Theil in der Summe der zurückgeforderten Einlagen mitzählt, zum 
andern Theil aber zum Capital geschlagen wurde, welcher Theil wieder in der 
Snmme der neuen Einlagen mitbegriffen ist, so müßte die von uns gefun-
dene Summe von 656,275,637 Rbl. nur wenig von dem wirklichen Be-
trage der zum Jahre 1860 verbliebenen Einlagen abweichen, und diese 
Mangelhaftigkeit unseres Resultats müßte damit entschuldigt werden, daß 
in unfern Creditanstalten die Rechnuugsablegung nach den Grundsätzen der 
sogenannten Cameralbuchhalterei, nicht aber nach den Regeln der com-
merciellen Buchhalterei geschieht, welche sür jedermann ans den ersten Blick 
klar ist. In dem Berichte des Finanzministers finden wir aber die Summe 
der zum Jahre 1860 verbliebenen Einlagen außerordentlich abweichend 
von dem von uns annähernd gewonnenen Resultate aus 801,425,226 Rbl. 
angegeben, und dieser Unterschied läßt fich freilich nicht mehr ans Rechnung 
der Eigentümlichkeiten der Cameralbuchhalterei schieben, sondern bedarf einer 
besonderen Erklärung. Da nun der Bericht des Finanzministers besagt, 
daß zum September 1860 die Summe aller ohne Termin rücksorder-
bareu Einlagen nur uoch 328,550,000 betragen hat und diese ungeheure 
Verminderung in den ersten 8 Monaten des Jahres in folgender Art 
erfolgt ist: 

an Einlagen zurückgefordert*) . . . . . 93,091,297 Rbl. 
gegen füufprocentige Reichsbankbillete umgesetzt**) 83,060,420 „ 
gegen vierproc. Reichsbankbillete umgesetzt***) . 30,495,405 „ 
noch zum Umsatz bestimmte . . . . . . 92,876,107 „ 
an verschiedenen Kronscapitalien in den Reichs-

schatz gezahlt 20,892,982 ., 

' 320,016,131 „ 
Im Ganzen wurden vom I.Jan. bis zum 1. Sept. 1860 zurückgezahlt 132,348,752 

Rb. und eingetragen 39,257,455 Rb. 

Zm Ganzen wurden gegen fünfprvcentige Reichsbankbillete umgesetzt 272,628,800 Rb. 
davon im Laufe des Jahres 1859 für 189,560,000 und also in den ersten acht Monaten des 
Jahres 1860 für 83.069,000 Rb. 

*") Im Ganzen find gegen 4 Proe, Reichsbankbillete für 54,752,453 Rb., davon im 
Laufe des Jahres 1859 für 24.257,048 Rb. umgesetzt worden, was für den Umsatz der 
ersten 8 Monate dieses Jahres den Betrag von 30,495,405 Rb. ergiebt. 
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so haben wir demnach zwei Ziffern, nämlich: 
die Summe der zum 1. Sept. 1860 ver-
bliebenen rücksord erbaren Einlagen . . 328,550,000 Rbl. 

und die Summe der vom 1. Januar bis 1. 
Sept. 1860 von der früheren Gefammt-
snmme abgegangenen . . . . . . . 320,016,131 „ 

total 648,566,131 Rbl. 
als Ausdruck des Gesammtbetrags der zum 1. Januar 1860 verblieben eil 
Einlagen. -Diese Summe ist etwas niedriger als die von uns gefundene 
von 656 Millionen. Den Unterschied erklären wir durch zwei Umstände. 
Erstens nämlich ist ans dem Bericht nicht zu sehen, daß die Zinsen der 
zum 1. Januar 1859 verbliebenen Einlagen mit in Rechnung gebracht wor-
den wären, um welche doch der Betrag der in den Creditanstalten an Ein-
lagen nachbleibenden Schuld vergrößert worden ist, und zweitens haben 
wir zu unserer Berechnuug als an Einlagen zum Jahre 1859 verblieben 
die im Rechenschaftsbericht sür das Jahr 1858 angegebene Summe von 
970,740,261 Rbl. annehmen müssen, während in dem diesjährigen Berichte 
des Finanzministers die gleiche Summe unr mit 967,107,000 Rbl. ange-
geben wird, also um mehr als 3'^ Millionen geringer, ohne daß die 
Ursache dieser Abweichung aus den veröffentlichten Daten zu ersehen wäre. 
Wir kommen also zu dem Schluß, daß in der oben angeführten Ziffer von 
801,425,226 Rbl. außer der Summe der Einlagen nothwendig noch eine an-
dere sehr bedeutende Summe mitgezählt ist, welche dort aus irgend einer, dem 
großen Publicum unbekannten Bnchsührnngsrücksicht ausgeführt sein mag, 
worüber die nöthige Ausklärung wol im Rechenschaftsbericht sür das Jahr 
1860 zu erwarten steht. 

Bis jetzt wissen wir über den Stand der Einlagen in den Credit-
anstalten nur so viel, als iu der Rede, mit welcher der Finanzmiuister 
seinen Bericht begleitet hat, mitgetheilt worden ist, und obwol dort der 
Zinsen nicht erwähnt wird, so dürfen wir doch annehmen, daß die gege-
benen Zahlen sich nicht gar zu weit von dem Resultate entfernen, welches 
der Schlnß des Jahres ausweisen wird. Die schwebende Schuld der Cre-
ditanstalten ist demnach wirklich in einem Maße verringert worden, wie es 
nur irgend gewünscht werden konnte. Da überdies von den nachgebliebe-
nen 328 Millionen, nach der tröstlichen Versicherung des Finanzministers, 
ungefähr die Hälfte, also 164 Millionen, verschiedenen Corporationen, 
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Gesellschaften uud Anstalten gehören, ihre Rückforderung also der Natur 
der Sache nach nicht so leicht zu gewärtigen ist, wie die Rückforderung 
der Einlagen von Privatpersonen, so wird man zugeben müssen, daß die 
Lage unserer Creditanstalten sich bereits gegen den srühern Stand der 
Dinge wesentlich gebessert hat und diese Anstalten jetzt den Fortschritten 
und der Entwicklung unserer Industrie und unseres Unternehmungsgeistes 
ohne Besorgniß entgegensehen können. Zu gleicher Zeit sind ihre Ope-
rationen aus ein Maß eingeschränkt worden, welches dem Privatcredit 
freies Feld gewährt und sogar dem Publicum das Bedurfniß desselben 
nachdrücklich fühlbar macht. 

Die wichtigste Folge dieser Reformen ist aber immer die, daß nun-
mehr die Möglichkeit gegeben ist, ohne die Zahlungsfähigkeit unserer Cre-
ditanstalten zu gefährden, zur Befestigung unseres Geldsystems vorzuschrei-
ten, denn ohne eine solche können alle jene Reformen, denen doch der 
Staat, wie in der Rede des Herrn Finanzministers ausgeführt wird, so 
vielfache Opser gebracht hat, augenscheinlich keine Früchte sür den Unter-
nehmungsgeist und die Entwicklung des Privatcredits bringen. Ohne feste 
Geldbasis ist weder Privatcredit noch Unternehmungslust denkbar, denn 
das Schwanken des Geldwerthes bedingt ein Schwanken aller Preise, und 
dieses sührt dahin, daß es unmöglich wird, den Erfolg irgend einer Unter-
nehmung mit Sicherheit voraus zu berechnen. Unwillkürlich wird aber 
jeder zaudern, sich auf eine Unternehmung einzulassen, deren Resultat nicht 
zu berechnen und kaum zu errathen ist, und eben so wird jedermann Be-
sorgniß hegen, seine Kapitalien einem Andern anzuvertrauen, wenn er nicht 
wissen kann, welchen wirklichen Werth die dargeliehene Summe beim Ein-
tritt der Zahlungsfrist haben wird. Am bedeutendsten muß dieser Uebel-
staud bei Darlehen auf lange Fristen hervortreten, und deshalb ist an einen 
privaten Gruudcredit gar nicht zu denken, bevor der Werth unserer Va-
luta unveränderlich festgestellt sein wird. 

Um auch das Unfrige zur Beleuchtung dieser brennenden Frage bei-
zutragen, wollen wir die in dem Bericht des Finanzministers enthaltenen 
Angaben über die Thätigkeit der Expedition der Reichscreditbillete durch-
gehen und der größern Deutlichkeit wegen bis zum Jahre 1866 zurück-
greisen, in welchem zur Deckung der Kriegsbedürsnisse eine außerordentliche 
zeitweilige Emittiruug von Creditbilleten vorgenommen werden mußte. 

Nach dem Ukas vom 10. Januar 1855 müssen alle, über den am 
1. Januar des genannten Jahres vorhandenen Betrag von 356,337,021 Rbl. 
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im Umlauf befindlichen Creditbillete außer Cours gesetzt werden. Da nun 
aus dem Bericht des Finanzministers ersichtlich ist, daß zum 1. Januar 
1860 für 679,877,853 Rbl. Creditbillete im Umlauf waren, so hätte sich 
die verheißene Maßregel aus die kolossale Summe von 323,540,832 Rbl. 
zu erstrecken. Nach den bestehenden Gesetzen darf dieser Ueberschuß nur 
unter der Bedingung im Umlauf gelassen werden, daß er zum vollen Be-
trage durch klingende, im Auswechselungsfonds affervirte Münze gedeckt ist. 
Der Answechfelungssonds betrug vor der Abänderung von der bestehenden 
Gesetzgebung über die Creditbillete, d. i. vor dem Erlaß des Ukases vom 
10. Januar 1855, 151,790,985 Rbl., bei dem jetzigen Umlauf von 
679,877,853 Rbl. in Creditbilleten würde also erst ein Fonds von 
475,331,817 Rbl. an klingender Münze und Staatspapieren den Anforde-
rungen des Gesetzes über Emittirnng von Creditbilleten genügen. Aber 
ans dem Berichte für 1859 sehen wir, daß zum 1. Jan. 1860 der gedachte 
Fonds an klingender Münze und Staatspapieren nicht mehr als 96,241,618 
Rbl. betrug, also an der geforderten Summe 379,090,199 Rbl. fehlten. 

Die enorme Höhe dieser Summe belehrt uns, mit wie weiser Vorficht 
die Creditgesetzgebung während der Verwaltung der Finanzen durch den 
Grasen Cancrin zu Werke gegaugeu ist, wo freilich die Erinnerung an die 

- Affinationen und das Sinken derselben auf weniger als ein Viertel des 
Nennwerthes noch lebendig war. Wenn es möglich wäre, gegenwärtig den 
Auswechfelungsfonds bis aus 475 Millionen zu erhöhen, so könnte natür-
lich ohne alle Gefahr sofort mit der Einlösung der Creditbillete begonnen 
werden. Es würden dann neben der klingenden Münze sehr bald nur so 
viele Creditbillete im Umlauf bleiben, als der wirkliche Bedarf des Verkehrs 
erfordern würde, der Ueberschuß aber würde der Circulatiou entzogen 
werden nnd in die Expedition der Creditbillete zurückfließen. Gleichzeitig 
würde der später bei dieser Expedition etwa in Cassa verbleibende Rest 
an klingender Münze anzeigen, um wie viel die ganze, dem Auswechselungs-
sonds zugewiesene Summe den wirklichen Bedarf der Metallcircnlation über-
stiegen hätte, und dieser Ueberschuß köuute einen Reservefonds bilden, um 
möglichen plötzlichen Bedürfnissen des auswärtigen Handels zu genügen. 
Wenn schließlich das zurückbleibende Quantum klingender Münze den Be-
trag des Auswechseluugsfonds vom Jahr 1854 — 151 Millionen — um 
ein Bedeutendes übersteigen sollte, so könnte alsdann auch wol in etwas 
von der Strenge der Cancrinschen Creditgesetze nachgelassen und die durch 
dieselbe bestimmte Höhe des Auswechfelungsfonds ermäßigt werden. 
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Bei genauer Beobachtung der §§ 36—41 des Manifestes vom 1. Juli 
1843 über Emittirung der Creditbillete würde-die Erfahrung von selbst die 
erforderliche Höhe des Auswechselungsfonds angezeigt haben, und dieser 
Erfahrung gemäß hätten mit aller Sicherheit die nöthigen Abänderungen 
in den betreffenden Gesetzen vorgenommen und der müßig verbliebene Theil 
des Fouds zu andern Staatsbedürsniffen oder zur Schuldentilgung ver-
wendet werden können. Gegenwärtig aber würde ein solches Experiment 
nicht nur zu theuer zu stehen kommen, sondern schlechthin unmöglich sein, 
denn es giebt keine Finanzmacht, die im Stande wäre, in Europa auf ein-
mal 380 Millionen Rbl. in Metallgeld auszutreiben. Da es aber nur 
mit Hilfe einer solchen Summe möglich wäre, die Reform unfrer Credit-
gefetzgebung ans dem angedeuteten, sichern Wege der Erfahrung zn bewir-
ken, so müssen wir jeden Gedanken daran ausgeben und kann es sich sür 
nns nur darM handeln, zu bestimmen, auf welche Höhe der Answechfe-
lungssonds gebracht werden müßte, damit wenigstens sofort mit der Ein-
lösung der Creditbillete begonnen nnd dadurch der Conrs derselben wieder-
hergestellt, der herrschenden Theurung gesteuert und unsern Producten der 
Weg in's Ausland geöffnet werden könnte. Dabei wird freilich, da der 
Erfolg eines Experimentes-, dessen Anstellung sür den Augenblick unmöglich 
ist, nicht abgewartet werden kann, ans den Grund möglichst wahrscheinlicher 
Combinationen verfahren nnd statt des oben erwähnten sicheren Weges der 
Erfahrung der unsicherere annähernder Berechnung eingeschlagen werden 
müssen. 

Betrachten wir zuvörderst die Cancrinsche Creditgesetzgebnng. Es ist 
allgemein bekannt, daß die Creditbillete den Zweck hatten, die Assignationen 
und die Depositenbillete zn ersetzen. Die Depositenbillete waren ein Ver-
such gewesen, den Geldmarkt zu soudireu. Der vorsichtige Minister hatte 
sich überzeugen wollen, ob wirklich das Publicum in Rußland eine Ver-
mehrung der Geldzeichen bedurfte. Ohue die Masse der Assignationen zn 
vermindern, bot die Regierung jedem, der es wünschte, die Möglichkeit, 
klingende Münze gegen Depositenbillete einzutauschen und bis zum 1. Sept. 
1843, also in der mäßigen Frist von 4 Jahren seit Emittirung dieser 
Depositenbillete, hatte das Publicum an 50 Millionen klingender Münze 
gegen dieses unverzinsliche Papier eingetragen. Zu gleicher Zeit waren 
damals Assignationen sür 170 Millionen Rbl. Silb. in Umlauf, es war 
mithin durch diesen̂ Versuch erwiesen, daß die Circulatiou uicht weniger 
als 220 Millionen Rbl. S. absorbirte. also auch erforderte. Um aber den 
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Cours der neuen Creditbillete vollständig zu sichern, nahm die Regierung 
als Norm an, daß für den an Stelle der circnlirenden Assignationen treten-
den Betrag '/» des Nennwerths, sür die an Stelle der Depositenbillete 
tretende Summe aber der volle Betrag in Metall als Answechselungssonds 
asservirt bleiben sollte. Hienach mußte also der Answechselungssonds sür 
220 Millionen neu zu emittirender Creditbillete bestehen: aus ^ von 
170 Millionen, — 28'/2 Millionen, und aus 50 Millionen, im Ganzen 
also aus 78'/- Millionen Rbl. S. Weiter sollten die über den so ge-
sicherten Betrag von 220 Millionen hinaus etwa zu emittirenden Credit-
billete ebenfalls durch Metall zum vollen Betrage fuudirt werden., wenn 
die Emittirung aus Verlangen des Publicums geschehen würde, zn 'I« des 
Nennwerthes aber, wenn eine solche Emittirung aus Forderung der Cre-
ditanstalten, um verstärkter Nachfrage nach Darlehen genügen zu können, 
vorgenommen werden würde. Die letzte Bestimmung entspricht nicht streng 
den Gesetzen der Finanzwissenschafr. Da aber die Frage nach Darlehen 
sich immer zum Theil nach dem Geldbedarf des Publicums richten wird, 
so konnte eine solche Bestimmung um so weniger Schwierigkeiten veranlassen, 
als schon an nnd sür sich der ursprüngliche Fonds mit 78'^ Millionen 
bedeutend hoch angesetzt war. 

Der Austausch der Assignationen und Depositenbillete wurde im Jahre 
1848 beendet. Damals waren schon 306 Millionen im Umlauf, also 
86 Millionen mehr, als der GesamMtbetrag der eingelösten Assignationen 
nnd Depositenbillete. Dafür war aber auch der Auswechfelungsfonds aus 
147 Millionen erhöht worden, überstieg also den ursprünglich angesetzten 
Betrag um 69 Millionen, so daß an nicht zum vollen Betrage gedeckten 
Creditbilleten nur 160 Millionen im Umlauf waren, also 10 Millionen 
weniger, als vorher in Assignationen circnlirt hatten. Sogar noch im 
Jahre 1853, als schon der orientalische Krieg begonnen hatte und die 
Auswechselung bereits Schwierigkeiten darbot, betrug die Gesammtsumme 
der ausgegebenen Creditbillete erst 333 Millionen, der Fonds aber 161 
Millionen, so daß an nicht zum vollen Betrage gedeckten Creditbilleten nicht 
mehr als 172 Millionen, d. h. .nur 2 Millionen mehr, als früher in Assi-
gnationen im Umlauf gewesen, vorhanden waren. Man sieht daraus, mit 
welcher Vorsicht die Regeln über die Emittirung der Creditbillete, welche 
das Manifest vom 1. Juli 1843 aufgestellt hatte, abgefaßt waren. 

Einige unserer Theoretiker haben diese Vorsicht sür übertrieben erklären 
wollen. Das war aber ein großer Jrrthum. Allerdings kann man nicht 
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voraussetzen, daß die Rachfrage nach klingender Münze jemals in Rußland 
aus einen so hohen Grad steigen könnte, daß der Gefammtbetrag der im 
Umlauf bleibenden Creditbillete aus 170 Millionen sinken nnd also der ganze 
Auswechselungsfonds erschöpft werden müßte. Man darf aber ebensowenig 
vergessen, daß die Ziffer von 170 Millionen ja auch nur den Theil der 
von der Regierung ausgegebenen Werthzeichen ausdrückt, der bestimmt war, 
fortwährend im Umlauf zu bleiben, — von dem vorausgesetzt wurde, daß 
er niemals zur Einlösung präsentirt werden würde, "und zu dessen Deckung 
eben deswegen auch kein Fonds erfordert wurde. Das Recht, ein solches 
Quantum unverzinslicher Schuldscheine auszugeben, ist ein Regal, ein 
Privilegium der Staatsregierung, durch welches die Concurrenz der Pri-
vatbanquiers beschränkt wird. Sobald die Regierung dieses Recht allzu-
reichlich ausbeutet, wird es zum Monopol. Privat- und Actienbanken 
werden alsdann unmöglich. Wir sehen aber, daß bis jetzt kein entwickelter 
und industrieller Staat ohne Privatbanken und von denselben ausgege-
bene unverzinsliche Noten hat auskommen können, und darum ist die Be-
schränkung der Regierung in Emittirung von Geldzeichen ganz eigentlich 
nnr eine Maßregel der Billigkeit gegen den Privatcredit und die Privat-
banken. Nach dem Gesetze Robert Peel's darf die englische Bank nur für 
14 Millionen Pfund Sterling oder weniger als 90 Millionen Rbl. nnfnn-
dirte Noten ausgeben, was etwas mehr als 3 Rbl. aus jedeu Einwohner 
des vereinigten Königreichs beträgt. Angenommen, daß Rußland bei der 
Ziffer von 170 Millionen uufundirter Creditbillete stehen geblieben wäre, 
was ebenfalls aus jeden Kopf der Bevölkerung nahe an 3 Rbl. betragen 
hätte, — so' hätte, beim Wachsen des Bedarfs an Werthzeichen durch ver-
besserten Betrieb der Landwirthschast und Zunahme des innern Handels-
verkehrs, dem gesteigerten Bedürfniß durch Staats- und Privatbanken 
genügt werden müssen, und die Möglichkeit, uuverziusliche Bankzettel aus-
zugeben, hätte zur Vervielfältigung solcher Banken geführt und unter ihnen 
eine Concurrenz hervorgerufen, welche nicht verfehlt hätte, die der gedeih-
lichen Entwicklung unserer Landwirthschast so nöthige Erniedrigung des Zins-
fußes für. Benutzung fremder Kapitalien zu vermitteln. Man wird also 
die Vorsicht der Cancrinschen Gesetzgebung nicht eine übertriebene, sondern 
eine weise zu nennen haben, denn nur ihr wäre es zu daukeu gewesen, 
wenn mit der Zeit auch in Rußland Privatbanken mit Ausgabe unverzins-
licher Noten möglich geworden und durch ihre Concurrenz Wolfeilheit des 
Kredits erzielt worden wäre. Da aber die Summe von 170 Millionen 
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sür jene Zeit so hoch gegriffen war, daß neben den Creditbilleten keine 
unverzinslichen Privatnoten circnliren konnten und, wie bekannt, auch nicht 
circnlirt haben, also die Thätigkeit der Privatbanken doch immer nur erst 
in einer unbestimmten Zukunft möglich wurde, so könnte man mit mehr 
Grund das beobachtete Maß von Vorsicht eher sür ungenügend, als sür 
übertrieben erklären. 

Zudem waren unsere Creditbillete, wie in dem Artikel: „die russische 
Staatsschuld" (Baltische Monatsschrift, October 1859) nachgewiesen worden, 
von Ansang an keine eigentlichen Bankzettel, sondern, ein Mittelding zwischen 
solchen und Papiergeld, da Privatpersonen die Annahme derselben nicht 
verweigern dursten. Damit war schon der Keim zu der nun vollendeten 
Umwandlung in Papiergeld oder Assignaten gegeben. Unter solchen Um-
ständen hat unser Answechselungssonds dem Lande nicht den Nutzen bringen 
können, den man nach seinem kolossalen Betrage hätte erwarten dürfen. 
Ueberstieg er doch bisweilen 160 Millionen uud hatte 1853 die Höhe-von 
161,362,272 Rbl. oder beinahe 25 Millionen Pfund Sterling erreicht, 
während der Fonds der englischen Bank bei dem günstigsten Stande des 
Geldmarktes uie über 17 Millionen Pfund Sterling betragen hat nnd 
bisweilen sogar aus 2 Millionen gesunken ist. Und doch vermißte der 
Geldumlauf in Rußland die Wohlthaten des Privatcredits. 

Die Geschichte des Kreditwesens aller Völker der Gegenwart lehrt 
nns, daß die Vervielfältigung der Circnlationsbanken das wirksamste Mittel 
zur Beschaffung wolseilen Kredits ist. Damit wollen wir indeß nicht 
sagen, daß wir die Frage bereits für entschieden halten, ob eine ge-
setzliche Beschränkung des Rechts, unverzinsliche Noten auszugeben, zu 
empfehlen sei oder nicht. Zwar hat die volle Freiheit des Kredits, 
wie sie in einigen Staaten Nordamerikas herrscht, nicht nur das Auf-
blühen dieser Staaten nicht behindert, sondern wol eher befördert, 
ungeachtet dort auch nicht selten Zahlungsunfähigkeit der Banken vorge-
kommen ist; zwar hat auch das, die Ausgabe unverzinslicher Noten be-
schränkende Bankgesetz Peel's, das doch als Autorität anerkannt ist, sich 
in vorgekommenen Krisen als nnansführbar erwiesen und zweimal durch 
Parlameutsacte suspendirt werden müssen; doch können wir uns nicht ent-
schließen zu behaupten, daß nach dem bisher Geschehenen jede Beschränkung 
der Emittirung unverzinslicher Creditpapiere durch Staats- oder Privat-
banken als eine entschieden schädliche Maßregel bezeichnet werden müßte. 
Wir wollen zugeben, daß zur Regelung des Notenumlaufs es vielleicht 
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nicht hinreichen würde, die Banken unter das allgemeine Bankerottgesetz 
zu stellen, welches jede Verzögerung der Einlösung des Creditpapiers gegen 
klingende Münze mit sofortiger Coucurserkläruug bedroht. Wir wollen 
auch den Satz der Mehrzahl der Finanzmänner: daß die Notenausgabe 
durch die Gesetzgebung bestimmt sein muß, gelten lassen. Nichtsdestoweniger 
aber unterliegt es doch keinem Zweifel, daß die Existenz von Privat-Cir-
culatiousbaukeu, es mögen nun dieselben von der Gesetzgebung geregelt 
und überwacht sein oder nicht, mehr als Alles andere dazu beiträgt, den 
Credit wolseil zu machen. In Amerika z. B. ist den Banken durch das 
Recht der Notenausgabe die Möglichkeit geboten, Darlehen zu demselben 
Zinsfüße zu begeben, zu welchem Einlagen von ihnen angenommen werden, 
während bei uns die Staatsbanken, doch nnr zum Besten des Publicums 
und nicht aus Rücksichten der Specnlation errichtet, sich von ihren Schuld-
nern ein ganzes Procent mehr zahlen ließen, als sie selbst ihren Gläubi-
gern für deren Einlagen zugestanden. Denn so lange sür Einlagen 4 Pro-
cent gezahlt wurden, mußten die Bankschuldner 5 Procent, — nnd als 
später das Bankprocent von 4 auf'3 herabgesetzt wurde, 4 Procent zahlen, 
also um den vierten, nachher gar nm den dritten Theil mehr; mit 
andern Worten, die Bank absorbirte sür ihre Vermittlung zwischen dem 
Darlehngeber nnd dem Darlehnempfänger erst ein Viertel, nachher > ein 
Drittel der ganzen, dem Creditor für die Benutzung seines Kapitals zusal, 
lendeu Summe. Hätten zahlreiche Privatbanken existirt, so wäre eine so 
kostbare Vermittlung wol unmöglich gewesen, und bei freier Concurrenz 
hätte die Gesellschaft ohne irgend welchen Nachtheil sür die Kapitalisten 
gewinnen müssen, während bei dem Monopolsystem der Staatsbanken die 
Kreditoren sich die von diesen gebotenen Bedingungen, wol oder übel, 
gefallen lassen mußten. 

Der Credit kann kein Capital schaffen. Er bringt nur den Kapitalisten 
mit dem des Kapitals Bedürftigen in Verbindung und erleichtert den Aus-
tausch gegenseitiger Dienste zwischen beiden, welcher darin ̂ besteht, daß der 
eine Theil dem andern einen Werth zu zeitweiliger Nutzung überläßt, 
wofür der empfangende Theil eine zwischen beiden vereinbarte Zahlung zu 
leisten sich verpflichtet. Alle solche Verträge werden der Bequemlichkeit 
wegen aus Summen Geldes abgeschlossen, und daher find Geldzeichen 
das unentbehrliche Werkzeug aller Creditgefchäfte. Da nun die Quantität 
von Geldzeichen, welche in einer gegebenen Gesellschaft zur Abfchließung 
aller wünschenswerth erscheinenden Geschäfte oder Creditverträge erfordert 
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wird, der Natur der Sache nach nicht sest bestimmt, sondern in steter 
Veränderung begriffen ist, so kann der Credit der Gesellschaft nicht die 
von ihm erwarteten Dienste leisten, wenn er nicht die Möglichkeit hat, 
nach Maßgabe des augenblicklichen.Bedürfnisses die Notencircnlation zu 
vergrößern oder zu verringern. Hieraus beruht die Existenz aller Banken, 
welche Noten in Circulation bringen. Sobald die Frage nach Geldzeichen 
steigt, geben sie ihre Noten ans, sobald die Frage wieder nachläßt, werden 
diese Noten zur Einlösung präfeutirt nnd gegen Metäll eingewechselt, welches 
alsdann entweder ans dem Lande geht, oder als Waare, als Material zur 
Anfertigung vieler nützlichen Gegenstände verbraucht wird. Ohne diese 
Freiheit darf man von dem Kredite nicht die Dienste erwarten, die er der 
Gesellschaft leisten kann nnd soll. Da nun aus tausend Gründen der 
Credit Sache der Privatinitiative sein muß und der Staat durchaus nicht 
die jenem zugewiesene Ausgabe erfüllen kann, so folgt, daß anch die Aus-
gabe von Noten an Geldesstatt nicht ausschließlich Sache des Staates sein 
darf. Der Staat darf nur dasjenige Minimum von unverzinslichen Geld-
zeichen ausgeben, welches dem erfahrnngsmäßig geringsten lausenden Be-
dürfniß der Gesellschaft entspricht. Den Schwankungen dieses, heute steigen-
den, morgen sinkenden Bedürfnisses kann eine Staatsbank mit der Ausgabe 
von Noten nie folgen, denn sie darf nur nach ihrem Reglement handeln; 
kein Reglement aber ist im Stande, die augenblicklichen Bewegungen des 
Geldmarkts vorherzusehen und zu bestimmen. Darum gestattet denn 
auch die allgemein angenommene Theorie des Kreditwesens die Ausgabe 
Unverzinslicher Geldzeichen'durch den Staat nur bis zn einem gesetzlich 
bestimmten, der geringsten Forderung entsprechenden Betrage nnd überläßt 
die Deckung des Mehrbedarfs der freien Concurrenz, bei welcher die 
Staatsbanken, wo solche existireu, sich denselben Bedingungen zu unter-
werfen haben, wie Banqniers, Actien- oder andere Privat-Banken. 

Wir klagen gegenwärtig über Mangel an klingender Münze nnd haben 
gewiß Grund dazu, denn der ganze Geldumlanf muß fast ausschließlich 
durch Creditbillete vermittelt werden. Dadurch leidet unsere Industrie, 
unsere Ausfuhr nimmt ab, die Theurung dagegen wächst fortwährend und 
unser Credit ist im Sinken begriffen. Es sollte demnach scheinen, daß, 
wenn wir Mangel an klingender Münze haben, wir danach streben müssen, 
uns dieselbe in Ueberfluß zu verschaffen. Wäre dieser natürliche Schluß 
auch wirklich richtig, so wäre unsere Lage hoffnungslos. Wir dürften dann 
nicht ruhen noch rasten, bis wir Mittel und Wege gesunden, jene nnge-
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heure Summe, welche, wie oben gezeigt, unserm Auswechselungsfonds 
mangelt, in klingender Münze zu beschaffen. Zum Glück ist aber die 
Sache in der That noch nicht so trostlos, und nach reiflicher Erwägung 
können wir nicht zugeben, daß unser Geldmarkt hauptsächlich nur unter 
dem Mangel an klingender Münze leidet. Wäre unser einziges Heil in 
dem Ueberfluß an Metallgeld zu suchen, so sähen wir keine Rettnng aus 
der gegenwärtigen Krisis, aber Theorie und Erfahrung vereinigen sich, uns 
die Lage von einer andern Seite darzustellen. 

Als lebendige Widerlegung der vermeintlichen Allmacht der klingenden 
Münze kann das an solcher äußerst arme, aber nichtsdestoweniger herrlich 
blühende Schottland dienen, das uns zuzurufen scheint: „Schaut her auf 
„mich und erstaunet: ich, — wie anch Jhr, — weiß beinahe nichts von ge-
münztem Gelde; hier, — wie auch bei Euch — wird der ganze Geldum-
lauf fast ausschließlich mit Papier bestritten, dennoch aber blüht in meinen 
„Glänzen die Industrie, statt zu verkümmern, und der Credit leistet Wunder!" 
Und es wäre kein Spott, wenn Schottland so riefe. Was bei uns eine 
Kalamität und Ursache allgemeiner Besorgniß ist, erscheint ^rt als Zeichen 
des höchsten ökonomischen Fortschrittes und als Grund unverstellter, ge-
rechter Befriedigung. Sollen wir trauern über dieselbe Erscheinung, welche 
die Schotten stolz und glücklich macht, und sollte, was dort sür den Gipfel 
des Fortschritts gilt, sür unser Land nur eine Quelle des Unglücks sein 
können? 

Es gab eine Zeit, wo der Reichthum eines Landes nach seinem Me-
tallvorrath bemessen wurde und das allgemeine Streben dahin ging, so viel 
baares Geld als möglich in's Land zu ziehen. Dazu beförderte man die Aus-
fuhr, beschränkte die Einsuhr und war ängstlich bemüht, eine vortheilhaste 

, Handelsbilanz zu erzielen. Für vortheilhast galt aber die Bilanz, wenn 
das eigene Land Geld zugezahlt erhielt. Wer begreift heutzutage nicht die 
Haltlosigkeit dieser kindischen Theorien? Wer begreift nicht, daß man beim 
Austausch einer Sache gegen eine andere gar wol Geld zugezahlt erhalten 
und doch einen sehr schlechten Handel gemacht haben kann; daß man 

. Millionär sein kann, ohne hundert Rubel baares Geld in Cassa zu haben, 
wenn man nur sür die Million Waaren in seinen Speichern liegen hat, 
daß man aber auch weit mehr als hundert Rubel besitzen und doch ein 
recht armer Teufel sein kann, wenn die genannte Summe das ganze Ver-
mögen ausmacht. Reich nennen wir einen Menschen, dem viele werthvolle 
Gegenstände gehören, und der Reiche wird immer reicher werden, je weniger 
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er seinen Reichthum im Kasten behält, ohne Nutzen davon zu ziehen. Mit 
demselben Gründe nennen wir ein Volk reich, dem eine Menge werthvoller 
Dinge gehört, und behaupten, daß ein reiches Volk um so reicher werden 
muß, je weniger baares Geld müßig in Koffern und Taschen der Indivi-
duen, aus denen dieses Volk besteht, ruhen bleibt. Baares Geld ist keine 
Nahrung. An ihm erfreut sich Niemand, als einige wenige Monomanen, 
seltne Ausnahmen in der menschlichen Gesellschaft, die es aufhäufen, um 
sich an seinem Anblicke zu laben. Aus edlem Metall läßt sich eine Menge 
nützlicher Dinge nnd Lnxusgegeustäude verfertigen, sobald aber das Metall 
zu Geld verarbeitet worden ist, besteht sein einziger Nutzen darin, als 
Werthmesser und Tauschmittel zu dienen. Kein civilistrter Staat kann 
eines solchen entbehren, und so ist freilich dieser Dienst wichtig genug. 
Aber das Geld an und sür sich gewährt weder Annehmlichkeit noch Nutzen, 
und daher wird es stets vorteilhaft sein, so wenig als möglich von dem 
vorhandenen edlen Metall in Geld umzuwandeln, wenn nnr dabei dem 
Bedürfniß des Verkehrs an Werthmessern und Tauschmitteln Genüge ge-
schieht. Die' v.cses Bedürfniß ausdrückende Ziffer wird jederzeit und überall 
vollkommen unabhängig vom Vorrathe an klingender Münze sein, die im 
Laude geprägt oder auch eingeführt wird. Ist es hiernach nun nicht klar, 
daß es nicht darauf ankommen kann, zu diesem Zwecke so viel als möglich, 
sondern im Gegentheil so wenig als möglich von edlen Metallen zu ver-
wenden, die ja andern Zwecken entzogen werden müßten, und daß man 
darnach streben muß, diesem wie jedem andern Bedürfniß mit möglichst 
geringem Aufwand zu genügen? Das hat Schottland erreicht und seine 
Bewohner können sich mit Fug und Recht rühmen, daß sie, Dank der 
Organisation des Kredits in ihrem Lande, alle Bedürfnisse des Geldver-
kehrs mit einer sehr geringen Quantität klingender Münze bestreiten. 

Dieses Gesetz hat sür jede menschliche Gesellschaft, im Osten wie im 
Westen, in der russischen Ebene, wie im bergigen Schottland, gleiche 
Geltung. Darum liegt die Schwierigkeit für uns nicht in dem Mangel 
an Metallgeld, sondern in den Umständen, die diesen Mangel erzeugt haben, 
und unser Streben muß nicht dahin gehen, uns Ueberfluß an baarer Münze 
zu verschaffen, sondern die Ursachen zu beseitigen, welche gegenwärtig die-
selbe aus dem Lande drängen. Aus diese Ursachen hat der Finanzminister 
in seiner diesjährigen Rede hingewiesen und dabei den Zustand unseres 
Geldsystems angeführt, der sich nach Emittirung der Creditbillete seit 1855 
gebildet und seinen Ausdruck in den Preisschwankungen und der Entwerthung 
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unserer Valuta, des Credit- oder Papierrubels gefunden hat. Bei uns 
ist jetzt das geträumte Ideal einiger Utopisten zum Theil schon realisirt: 
unsere Gelbasis ist unabhängig geworden von dem Preise der edlen Metalle. 
Der erwachte gesunde Instinkt läßt uns jetzt nach Metallgeld verlangen, 
nicht etwa, weil uns gerade an dem Metalle besonders gelegen wäre, 
sondern nur, weil wir keinen andern festen, nicht selbst in seinem Werthe 
schwankenden Werthmesser haben und kein Tauschmittel, welches — selbst in 
seinem Werthe unveränderlich oder wenigstens nicht häufigen und plötzlichen 
Störungen unterworfen — als zuverlässiges Aequivalent sür alle und jede 
Waare brauchbar wäre. Da unser Papiergeld diese Bedingungen nicht 
mehr erfüllt, den Dienst, zu welchem eigentlich das Geld erdacht worden, 
also nicht mehr leistet: kann es da Wunder nehmen, daß wir nach Geld 
verlangen, dem man die Geldeigenschast nicht nehmen kann — nämlich 
nach geprägtem Metall? Und doch versteckt sich hinter dieser Forderung 
nach klingender Münze eigentlich nnr das Bedürfniß nach wirklichem Gelde, 
d. h. nach einen zuverlässigen Werthmesser und Tauschmittel. Wir brauchen 
nicht sowol Metallgeld, als überhaupt eine feste Geldbasis, und je weniger 
wir zur Herstellung einer solchen an edlen Metallen verwenden, desto mehr 
Vortheil sür uns. 

Es giebt zwei Mittel und die Anwendung beider ist gleich unerläßlich. 
Zuvörderst theilweise Einziehung der im Umlauf befindlichen Creditbillete, 
durch welche der gegenwärtige übertriebene Abfluß des Metallgeldes über 
die Grenze, der die Ausfuhr unserer übrigen Producte beeinträchtigt, ge-
hemmt werden muß, sodann aber Aufmunterung des Privatcredits, dem 
die Möglichkeit gewährt werden muß, die fehlende klingende Münze durch 
seine Papiere zu ersetzen und uns dadurch der Notwendigkeit überheben 
wird, in kurzer Zeit große Metallankäufe im Auslände zu machen. Das 
ist der Rath, den die Wissenschaft allen laut und vernehmlich predigt. 
Das ist der einzige Weg, auf dem Rußland sich aus der uun schon viele 
Jahre andauernden, seine besten Prodnctionskräste verzehrenden Krisis 
retten kann. Wir begreifen sehr wol, daß es Schwärmerei wäre, schon 
jetzt bei uns eine Entwicklung des Credits zu erwarten, wie wir sie z, B. 
in den Vereinigten Staaten oder in Schottland finden. Es giebt bei uns 
noch Manches, Vieles auf- und umznbauen, ehe wir an einen solchen Zu-
stand denken dürfen. Aber wir werden auch erst dann auf dem richti-
gen Wege sein, wenn wir die beiden oben bezeichneten Punkte unverrückt 
im Auge behalten. 
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Es ist die Ansicht ausgesprochen worden, daß Rußland eine Metall-
anleihe von wenigstens 200 Millionen machen müsse, um sein Geldsystem 
wieder in Ordnung zn bringen. Der Verfasser einer, gegen das Ende 
des vorigen Jahres in Berlin unter dem Titel „Beitrag zur Russischen 
Finanzlage" erschienenen Broschüre hat sogar angerathen, der europäischen 
Börse ganz außerordentliche Vortheile anzubieten, um eine solche Anleihe 
zu Stande zu bringen, und ein Opfer von etwa 10 Procent der ganzen 
ungeheuren Summe vorgeschlagen , um die Kapitalisten anzulocken. Wir 
unsrerseits können ihm weder hinsichtlich der Nothwendigkeit einer so be-
deutenden auswärtigen Anleihe, noch hinsichtlich der dazu in Vorschlag 
gebrachten Opfer beistimmen, denn wir müssen wiederholen, Rußland bedarf 
nicht so sehr des baareu Metallgeldes, als überhaupt einer festen Geldbasis. 

Die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer großen auswärtigen 
Anleihe gründet sich aus die Ansicht, daß Rußland nicht einer Verminde-
rung der im Umlauf befindlichen Geldzeichen, sondern nur der Umsetzung 
eines bedeutenden Theils dieser Geldzeichen in klingende Münze bedürfe. 
Wir dagegen sind überzeugt, daß Rußland des baaren Geldes freilich wol 
auch bedarf, aber uicht so dringend, als einer Verminderung der umlausen-
den Geldzeichen. Während der Verfasser der Berliner Broschüre weniger 
aus eine quantitative als aus eine qualitative Veränderung der Geldzeichen 
dringt, halten wir gerade die quantitative Veränderung sür besonders un-
erläßlich, ohne übrigens die Wichtigkeit auch der qualitativen in Abrede 
stellen zu wollen. 

Betrachten wir, wohin diese beiden entgegengesetzten Ansichten führen. 
Wenn die Masse der circnlirenden Geldzeichen das Bedürfniß unseres Ver-
kehrs nicht übersteigt, so ist natürlich kein Grund vorhanden, dieselbe zu 
vermindern. Im Gegentheil würde dann jede Verminderung erst recht zu 
einer Krisis führen, unter welcher unsere Volkswirtschaft leiden müßte. 
Es könnte der jetzigen Lage unseres Geldmarktes also nur durch eine quali-
tative Veränderung der Geldzeichen, d. h. durch Einlösung eines Theiles 
der Creditbillete gegen Metallgeld ausgeholfen werden. Da Metall aber 
nur im Auslande zu beschaffen ist, müssen wir unsere Zuflucht zu einer 
auswärtigen Anleihe nehmen und uns allen Bedingungen unterwerfen, die 
sür das Zustandekommen derselben gestellt werden könnten. Um den Betrag 
des durch die Anleihe beschafften Metallgeldes würden wir dann die Masse 
unserer Creditbillete vermindern können, während die Gesammtsumme des 
in Metall und uneingelösten Creditbilleten circnlirenden Geldes unver-

2* 
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ändert dieselbe bliebe. So ungefähr argnmentiren die Versechter einer 
großen auswärtigen Anleihe. 

Wenn aber im Gegentheil die im Umlauf befindliche Masse von 
Werthzeichen das Bedürfniß des Verkehrs übersteigt, so ist es unerläßlich, 
nicht nur einen Theil dieser Werthzeichen einer qualitativen Umänderung 
zu unterwerfen, sondern auch den Gesammtbetrag derselben zu vermindern. 
Lassen wir den Gesammtbetrag unverändert und lösen nur z. B. sür 
200 Millionen Creditbillete gegen anleiheweise beschafftes Metallgeld, 
und weiter 100 Millionen gegen klingende Münze aus dem Auswechselungs-
fonds ein, so würden wir alsdann neben 50 Millionen klingender Münze, 
die doch wohl noch im Lande geblieben sein mögen, 300 Millionen neu in 
Umlauf kommendes Metallgeld und sür 350 Millionen Creditbillete, zu-
sammen 700 Millionen im Umlauf behalten. Wenn nun aber diese Summe, 
wie wir zuversichtlich glauben, den Bedarf uuseres Verkehrs um ein Be-
deutendes übersteigt — was würde uothwendig erfolgen müssen? Die 
überflüssige Quantität Geld müßte einen Abfluß außer Landes suchen, und 
da nur baares Geld in's Ausland gehen kann, so würde gerade wieder 
das Metallgeld fortgehen, das nur eben erst mit großen Opfern angeschafft 
worden war. Es versteht sich von selbst, daß wir dieses Geld nicht umsonst 
weggeben werden; wir werden etwas dafür kaufen. Aber wir werden mit 
Nachtheil kaufen. Weil wir um jeden Preis suchen werden, unser über-
flüssiges Geld anzubringen, werden wir dasselbe gering schätzen und den 
Ausländern vortheilhaste Bedingungen zum Ankauf unseres überflüssigen 
Metalls anbieten. Und was wird uns das Ausland dafür geben? Waaren 
nnd — die Obligationen der eben zu Stande gekommenen Anleihe, und 
beides, da es die Situation beherrschen wird, zu hohen Preisen. Rußland 
wird mit ausländischen Waaren und Obligationen seiner eigenen Anleihe 
überschwemmt werden und auf diese Operation noch einmal 10—20 Procent 
verlieren. Unsere Ausfuhr wird fast ausschließlich in Metall bestehen, 
welches allen übrigen Ausfuhrartikeln unüberwindliche Concurrenz machen 
wird, und unserem Aussuhrhandel wird größerer Stillstand drohen als bisher. 

Angenommen also, daß bei einer Circulation von 350 Millionen Metall-
geld und 350 Millionen Creditbillete unser Verkehr nicht 700, sondern nur 
500 Millionen Werthzeichen erforderte, so würde die ganze ungeheure 
Summe von 200 Millionen außer Landes gehen müssen und zwar selbst-
verständlich in klingender Münze. Die Theurung und alle übrigen Folgen 
des Uebermaßes an Werthzeichen würden nicht eher aufhören können, als 
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bis Rußland seinen Ueberfluß an Geld wieder los geworden wäre. Da 
der Geldmarkt immer strebt, sein normales Gleichgewicht zu erhalten, so 
würde keine Macht der Erde das Abfließen jener 200 Millionen verhindern 
können. Um sie nur los zu werden, würden wir Waaren kaufen, die wir 
nicht nöthig haben, und da man nicht sür 200 Millionen über den gewöhn-
lichen Betrag der jährlichen Einsnhr Waaren kaufen kann, so würden wir 
die Obligationen nnserer eigenen Anleihe ankaufen. Von diesen würde 
leicht die Hälfte den Rückweg nach Rußland finden, aber nicht zu den 
ursprünglichen, sondern zu andern, sür uns weit unvorteilhafteren Preisen. 
Ueberdies würde die Rückströmung der erwähnten 200 Millionen überflüssi-
gen baaren Geldes mit solcher Schnelligkeit vor sich gehen, daß aus dem 
Geldmarkte plötzlich wieder Mangel an Werthzeichen eintreten uud die Reichs-
bank sich genöthigt sehen könnte, zur Unterstützung ihrer Umsätze wieder 
etwa sür 100 Millionen Creditbillete auszugeben, so daß die ganze kolossale 
Operation doch am Ende nur eine halbe Maßregel bleiben würde. 

Der Leser sieht, daß die Lösung der Frage: was gegenwärtig zur 
Regnlirung unserer Geldverhältnisse geschehen müsse? von der Beantwortung 
der zweiten Frage abhängt: welche Snmme von Werthzeichen unser Ver-
kehr nöthig habe? 

Den einzigen sichern Anhaltspunkt zur Beantwortung dieser Frage 
bietet die Geschichte unserer Assignationen und Creditbillete. Zu der Zeit, 
als der Assiguationenumlaus am größten uud alles baare Geld aus der 
Circulation verschwunden war, zu der Zeit, als die Assignationen selbst 
ihren niedrigsten Conrs erreicht hatten, mußte die Gesammtsumme derselben 
der Ziffer des damaligen Bedarfs an Werthzeichen nahe kommen und 
wenigstens gewiß nicht hinter ihr zurückbleiben. Damals — 1815 — 
waren aber sür 836 Millionen Assignationen im Umlauf und der Silber-
rubel galt 4 Rbl. 18 Cop. Der Werth sämmtlicher Assignationen betrug 
also ungefähr 200 Millionen Rbl. Silb. Wenn wir zu dieser Summe 
noch die Scheidemünze und das wenige, etwa noch im Umlauf gebliebene 
grobe Silbergeld hinzurechnen, so werden wir annehmen können, daß der 
damalige Bedars des Verkehrs die Summe von 250 Millionen Rbl. Silb. 
gewiß nicht überstieg. Dieses Bedürfniß wuchs aber in der Folge, und 
jedermann wird sich erinnern, wie in den zwanziger und dreißiger Jahren 
in Rußland eine große Menge ausländisches Geld im Umlauf war; es 
mußte also die Einsuhr solchen Geldes lohnend, es mußte Nachfrage darnach 
sein. In den vierziger Jahren, nachdem die Depositenbillete ausgegeben 
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und der Gesammtbetrag der Assignationen und Depositenbillete schon aus 
220 Millionen gestiegen war, begann das ausländische Geld schon zu 
verschwinden, doch zeigte sich noch kein Mangel an russischem Metallgeld. 
Dieser wurde erst fühlbar im Jahre 1848, nachdem sür 306 Millionen 
Creditbillete ausgegeben waren. Allerdings trug damals zu dem Ver-
schwinden des baaren Geldes auch der panische Schrecken bei, den die 
Ereignisse jenes Jahres hervorriefen. Aber dieser Schrecken ergriff doch 
nur die Hauptplätze und drang nicht in die fernen, friedlichen Winkel des 
weiten Rußlands; also wird man nicht ihm allein den schon damals überall 
herrschenden Mangel an klingender Münze zuschreiben dürfen, sondern muß 
annehmen, daß nicht nur das früher circnlirende ausländische Silber und 
Gold, sondern auch ein bedeutender Theil unseres eigeuen Metallgeldes 
schon durch die Creditbillete vom russischen Geldmarkte verdrängt und ins 
Ausland ausgeführt war. In dieser Annahme kann uns die Beobachtung 
nur bestärken, daß gleichzeitig mit Vermehrung der Creditbillete bis aus 
306 Millionen der Answechselungssonds abnahm. Dieser hatte 1848 noch 
146 Millionen betragen, sank aber 1849 ans 136 Millionen, nnd es dars 
nicht übersehen werden, daß diese schnelle Abnahme ungeachtet der Schwierig-
keiten vor sich ging, die schon im Jahre 1848 der Einlösung entgegengesetzt 
wurden. Ebenso nahm damals anch die Masse der Creditbillete ab nnd 
von 306 Millionen, die im Jahre 1848 circnlirt hatten, blieben zum 
Jahre 1849 nur 300 Millionen in Umlauf; es waren also trotz vielfacher 
Erschwerung der Einlösung doch in einem Jahre für nicht weniger als 
6 Millionen eingelöst worden. Beweist das nicht hinreichend, daß schon 
1848 die Masse der Creditbillete den Bedars deö Verkehrs überstieg? Wir 
glauben demnach, daß wir mit vollem Recht den Schluß ziehen konnten, 
zu dem wir in dem obenerwähnten Artikel: „die russische Staatsschuld" 
kamen. Dort sagten wir: „Hieraus folgt, daß Rußlaud in der Periode 
„von 1848—1850 nur wenig mehr als 300 Millonen Creditbillete im 
„Umlauf erhalten konnte und daß die Ziffer von 306 Millionen scholl 
„entschieden den Bedarf des Verkehrs überstieg." Unsere damalige Behaupt-
ung halten wir auch heute noch sür richtig und glauben, daß die ganze 
Summe der im Umlauf befindlichen Werthzeichen, nämlich Creditbillete 
und Metallgeld, mit Inbegriff der Scheidemünze, im Jahre 1850 sicherlich 
400 Millionen noch nicht überstiegen hat. 

Wir haben gesehen, daß im Jahre 1815 der Bedars des Verkehrs 
höchstens 250 Millionen erfordern konnte. Daß dieser Bedars nach unserer 
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Annahme bis zum Jahre 1860 aus 400 Millionen, also um mehr als 
150 Procent gestiegen war, ist eine bemerkenswerthe Erscheinung, deren 
Erklärung hauptsächlich in der Entwicklung der Industrie und des Wirth-
schastsbetriebs während dieser 35jährigen Periode gesucht werden muß. 
Eine solche Steigerung wäre übrigens nicht möglich gewesen, wenn in 
diesem Zeitraum die Entwicklung des Privatcredits und die Verbesserung 
der Wege und Eommunicationsmittel gleichen Schritt mit dem Aufschwünge 
der Industrie und der Landwirthschast gehalten hätte. Denn jenes wie 
dieses hätte das Bedürfniß an Geldzeichen vermindern müssen, indem 
sie den Uebergang derselben von Hand zu Hand beschleunigt hätten. 
Der Umsatz wäre rascher erfolgt und hätte deshalb ein geringeres Geld-
umlaufscapital erfordert. Aber in jener Periode überflügelte der ökono-
mische Fortschritt der Gesellschaft bei weitem den Gang jener Attribute 
wolgeordneter Staaten. Der Privatcredit blieb in seiner früheren Ver-
fassung und die Eommunicationsmittel vermehrten sich nur langsam, so daß 
man sich nicht wundern dars, wenn der rasch anwachsende Verkehr eine 
so viel größere Geldmasse in Anspruch nahm. Uebrigens ist wol auch 
bei der Annahme von 400 Millionen dieses Bedürfniß eher zu hoch, als zu 
niedrig angeschlagen. Daß bei einer Gesammtcirculation von 400 Millionen 
der Geldmarkt nicht mehr als 300 Millionen Papiergeld ertragen konnte, 
ist begreiflich. 

Der Verfasser der angeführten Berliner Broschüre hat unsere Schluß-
solgerung in Bezug auf das Quantum Papiergeld, welches der Geldmarkt 
in Rußland im Jahre 1850 hätte ausnehmen können, beanstandet. Unter 
andern: hat er daraus aufmerksam gemacht, daß man bei Veranschlagung 
des vom Verkehr geforderten Gesammtbetrages an Geldzeichen nicht nur 
die Creditbillete, sondern auch die übrigen Billete der Creditanstalten hätte 
in Rechnung bringen müssen, welche im Publicum als Geld circulirten. 
Dabei hat er besonders aus die Billete der Commerzbank hingewiesen nnd 
die Bemerkung gemacht, daß die 6 Millionen Creditbillete, welche, wie wir 
oben gesehen haben, von 1848—1849 außer Umlauf gesetzt wurden, durch 
11 Millionen Commerzbankbillete ersetzt worden seien, um die sich in der-
selben Zeit der im Jahre 1848 in den Händen des Publicums befindliche 
Betrag dieser Billete vermehrt hatte.*) Wir sind einverstanden mit der 

*) Ein Blick auf die von Lamansky zusammengestellte Tabelle (vgl. Samml. statist. 
Nachrichten. Th. 2, S. 232) belehrt uns, daß die Masse der Commerzbankbillete mit jedem 
Jahre wächst. Darnach verliert die Bemerkung des Verfassers der Berliner Schrift ihre 
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Behaupwng, daß die Billete der Commerzbank und andere, z. B. die 
au porteur ausgegebenen Billete der Pnpillenconseils und der Kollegien 
der allgemeinen Fürsorge zum Theil an die Stelle des Geldes getreten 
sind, und daß das Bedürfniß nach Geldzeichen, Creditbilleten wie Metall-
geld, größer sein würde, wenn die Staatsbanken keine derartigen Billete 
ausgegeben hätten. Die letzten Maßnahmen auf diesem Gebiete zeigen, 
daß auch die Regierung diesen Umstand in's Auge gesaßt hat, natürlich 
nicht, um sür immer dem Credite Fesseln anzulegen, sondern nur zeitweilig, 
zur Erleichterung der gegenwärtigen Geldkrisis, — und in seiner Rede hat 
der Finanzminister unter den Bedingungen, von denen der Beginn der 
Einlösung der Creditbillete abhängen soll, auch die „Liquidation der früheren 
Banken, sobald ihre Billete durch weniger bewegliche Obligationen der 
Reichsbank ersetzt sein werden", angeführt. Im Anfange der vierziger Jahre 
waren in den Händen des Publicums sür nicht mehr als 100 Millionen 
Commerzbankbillete. Diese Summe stieg bis zur Hälfte der fünfziger Jahre 
aus 200 Millionen, und in den letzten drei Jahren hat sie sich um die Ziffer 
von 240 Millionen herum bewegt. Bis zu welchem Betrage diese Billete 
als Geld circulrren, ist unmöglich zu bestimmen, doch können wir kaum 
bedeutend irren, wenn wir voraussetzen, daß durch eine Einschränkung ihrer 
Beweglichkeit der Bedars des Geldumlaufs höchstens um 50 Millionen vcr-
mehrt werden könnte. Dabei bringen wir nicht nur die Billete der Com-
merzbank, sondern auch die au porteur lautenden Billete der übrigen Cre-
ditanstalten in Anschlag. Die Summe der im Jahre 1859 neu ausge-
gebenen Creditbillete — 150 Millionen — wäre also hinreichend gewesen, 
um aus dem Geldmarkte den Aussall an leicht beweglichem, verzinslichem 
Papier, wie eben die au porteur- lautenden Billete der verschiedenen Cre-
ditanstalten, zu ersetzen. Dabei ist nicht außer Acht zu lassen, daß ein 
solcher Ersatz überhaupt nur ein zeitweiliges Bedürfniß sein kann, welches 
nach Emittirung des vollen Betrages der 5procentigen Reichsbankbillete 
wegfallen muß. Denn diese Bankbillete werden in Verbindung mit 
den neu emittirteu Tresorscheiuen und den neue», au porteur lautenden 
Actien der großen Eisenbahngesellschast, welche nächstens erscheinen sollen, 
eine so gewaltige Summe beweglicher zinstragender Papiere bilden, daß 

Bedeutung. Außerdem zeigt die Erfahrung der letzten drei Jahre, daß die Einlagen gerade 
durch den Ueberfluß an Geldzeichen wachsen; hiernach könnte jene Bemerkung eher für die 
entgegengesetzte Ansicht beweisen und man würde von der Vermehrung der Commerzbankbillete 
mit Wahrscheinlichkeit auf ein vorhandenes Nebermaß von Creditbilleten schließen dürfen. 
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der Bedarf an unverzinslichen Geldzeichen gegen früher nothwendig wird 
sinken müssen. 

Die einzige stichhaltige Ursache, aus der das Bedürfniß nach Geld-
zeichen seit 1860 vermehrt sein könnte, bleibt also die Entwicklung der 
Industrie und Geldwirthschast in den letzten zehn Jahren. Nach der 
Erfahrung der vorhergehenden fünfunddreißigjährigen Periode und in 
Erwägung der rascheren Vermehrung nnd Verbesserung der Eommunications-
mittel in den letzten zehn Jahren, die, wie oben gezeigt, durch Beschleuni-
gung der Umsätze auch auf Verminderung des Bedarfs an Geldzeichen hin-
wirken mußte, können wir unmöglich glauben, daß das Bedürfniß des 
Verkehrs gegenwärtig ein Plus von mehr als '/a der vorhandenen Geld-
zeichen in Anspruch nehmen sollte, mithin jetzt höchstens 60 Millionen mehr 
in Circulation erhalten werden können, als im Jahre 1860. 

Dagegen ist es keinem Zweifel unterworfen, daß das Geldbedürfniß 
steigen muß, sobald an Stelle der Frohnwirthschast die Bewirthschastung 
mit freien, gemietheten Arbeitern getreten sein wird. Nur muß mall die 
Wichtigkeit dieses Umstandes nicht überschätzen, denn das System der freien 
Arbeit wird immer nur allmälig Platz greisen können, seine Durchführung 
also eine Reihe von Jahren erfordern. Sodann kann aber auch nachher 
der ländliche Verkehr kaum bedeutende Geldsummen in Anspruch nehmen, 
da der Landwirth nnd die von ihm gemietheten Arbeiter leicht durch Natural-
leistungen und ganz besonders durch Kompensation der Arbeitsmiethe gegen 
die Landmiethe mit einander liqnidiren können. Man kann gegenwärtig 
ungefähr eine Million Bauernhöfe zählen, welche Frohndienste leisten. Wenn 
man annehme« wollte, daß künftig in jedem Hose an baarem Gelde 3 Rbl. 
mehr vorräthig gehalten werden müßten, als bisher — was ziemlich reich-
lich gerechnet ist — und daß der Gutsherr ebenso sür jeden Arbeiter 
3 Rubel mehr als bisher in Cafsa haben müßte, was unserer Meinung nach 
ebenfalls ein hoher Ansatz ist, so würde sich das ganze Mehrbedürsniß der 
Bauerfchaft aus 3 Millionen, das der Gutsherren aber aus 6 Millionen, 
zusammen also aus nicht mehr als 9 Millionen stellen. 

Endlich wollen wir in unserm Anschlage auch noch der Vermehrung 
der Staatseinkünste Rechnung tragen, in deren Folge sich in den Regie-
rungscassen größere Geldmassen als bisher anhäufen können. Wir setzen 
dafür 10 Millionen an und erhalten hiernach als annähernde Ziffer des 
muthmaßlichen Geldbedarfs: 
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Bedars vor 10 Jahren . . 400 Millionen. 
Vermehrung dieses Bedarfs durch: 

1. Entwicklung der Volkswirthschaft in dieser Zeit . 6 0 „ 
2. Einführung des Systems der freien Arbeit . . 9 . „ 
3. Anhäufung von Geld in den Kronscaffen . . . 10 „ 

total 479 Millionen. 
Gegenwärtig aber besitzen wir allein Creditbillete für 680 Millionen uud 
selbst bei der niedrigsten Schätzung des noch in Circulation befindlichen 
Metallgeldes werden wir annehmen müssen, daß in Rußland im Ganzen 
nicht weniger als 700 Millionen Geldzeichen im Umlauf sind, also minde-
stens 220 Millionen mehr als nach Beendigung der Liquidation der Credit-
anstalten , nach Emittirung der neuen fünfprocentigen Reichsbankbillete nnd 
Actien der großen Eisenbahngesellschaft und nach vollständiger Einführung 
des Systems der freien Arbeit das Bedürfniß des Verkehrs erfordern kann. 

So können wir denn keineswegs mit der Ansicht des Verfassers der 
Berliner Schrift übereinstimmen, daß der Betrag der im Jahr 18Z8 im 
Umlauf befindlichen Creditbillete — 644 Millionen — den Bedarf des 
Geldverkehrs in Rnßland nicht überstiegen habe und nur eine qualitative, 
nicht aber eine quantitative Aenderung der Gesammtmaffe der circnlirenden 
Werthzeichen wünschenswert̂  wäre. Wir behaupten im Gegentheil, daß 
neben der qualitativen ganz besonders auch eine quantitative Veränderung 
der Masse der Geldzeichen entschieden geboten ist, und daß namentlich, ab-
gesehen von der Einlösung eines Theiles unserer Creditbillete gegen Metall-
geld , auch der Totalbetrag derselben mindestens nm 220 Millionen verrin-
gert werden muß, um diê Werthe des Silberrubels uud des Credit- oder 
Papierrubels wieder mit einander ins Gleichgewicht setzen zu können. 

Wäre nicht wirklich ein Uebermaß an Geldzeichen vorhanden, woher 
sollte die über ganz Rußland verbreitete Theurung kommen, bei der die 
Preissteigerung sich ans alle Gegenstände erstreckt nnd von 10 —̂  50 Proc. 
variirt, im Durchschnitt aber gewiß nicht unter 25 Proc. angenommen wer-
den kann. Alle, die in Rußland leben, wissen recht gut, daß ihre Aus-
gaben in den letzten süuf Jahren eher um 30 als um 25 Proc. gestiegen sind. 

Wäre kein Uebermaß von Geldzeichen bei uns vorhanden, warum 
sollte denn unser Metallgeld den Weg über die Grenzen Rußlands suchen? 
warum sollte unser Ausfuhrhandel stockeil? Wir werden doch nicht.Grund-
gesetze der politischen Oekonomie, welche die Erfahrung in der ganzen Welt 
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bestätigt hat, verläugnen und im Ernste die Hemmung unserer Aussuhr 
dem Umstände zuschreiben wollen, daß nnser Schutztarif nicht ganz dem 
Ideale unserer Monopolisten entspricht? Schutzzölle können überhaupt, in-
dem sie die Kräfte des Landes von den natürlichen, Ausfuhrartikel produ-
cirenden Gewerben abziehen, die Ausfuhr nur vermindern und man dars 
nichts anderes von ihnen erwarten. Wir kaufen gegenwärtig im Auslande 
mehr ein, als wir dahin ausführen; das würde an und sür sich noch nichts 
schaden. Aber diese Steigerung der Anssuhr ist eine forcirte, keine natür-
liche. Wir kaufen ohne Vortheil und finden keinen Absatz sür unsere Pro-
ducta Wir leben luxuriöser, geben mehr ans und producireu weniger. 
Obwol die Anssuhr abgenommen hat, haben wir doch keine Vorräthe, um 
möglicher plötzlicher Nachfrage zu genügen. Im gegenwärtigen Augenblicke 
könnten wir Massen von Weizen zu guten Preisen anbringen; man würde 
nns 13 Rbl. für das Tfchetwert geben. Aber wir müssen die Käufer ab-
weisen , weil in uuferu baltischen Häfen keine Weizenvorräthe sind und über-
haupt die Erzeugung von Weizen, der zur Aussuhr dienen sollte, bei nns 
beschränkt und' dagegen der Anbau des Hafers zum Verbrauch im eigenen 
Lande, wo er sich der herrschenden Theurung sügen muß, vergrößert wor-
den ist. 

Wer könnte unter solchen Umständen behaupten wollen, es wäre im 
gegenwärtigen Augenblicke möglich, die Einlösung der Creditbillete gegen 
klingende Müuze freizugeben, ohne daß diese sofort über die Grenze 
gehen würde? Selbst die verblendetsten Protectionisten werden das nicht 
wagen. Läge aber die Schuld wirklich an dem Tarife und nicht in dem 
Geldsysteme selbst, so müßte der Abfluß des Metalls doch ein gewisses Maß 
einhalten und nach Deckung der Bilanz aushören. 

Alle Symptome des Uebermaßes an Geldzeichen scheinen uns so deut-
lich hervorzutreten, daß es unmöglich ist, die Thatsache im Ernst zu be-
zweifeln, und wenn Rußland, dem Rathe des Berliner Finanzmannes fol-
gend, eine Metallanleihe von 200 Millionen Rubel im Auslande coutra-
hiren und darauf die Einwechslung feiner Creditbillete beginnen wollte, 
so läßt sich mit Gewißheit voraussagen, daß beinahe diese ganze kolossale 
Summe sofort wieder ins Ausland zurückströmen nnd die gewaltigsten Er-
schütterungen in unserm Aussuhrhandel und aus unserm Geldmarkte hervor-
rufen würde. 

Was ist denn aber nun am Ende zu thuu? fragt der Leser und wir, 
gestützt aus die unwandelbaren Gesetze der Wissenschaft, antworten: man 
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muß an der Wiederherstellung unserer Geldbasis arbeiten. Diese kann er-
reicht werden: 

1., durch eine starke in- nnd eine weniger bedeutende ausländische 
Anleihe; 

2., dnrch Fixirnng des Conrses der Creditbillete sür das Inland nach 
dem Durchschnitte der Wechselkurse sür das Ausland während der letzten 
vier Jahre. Klingende Münze gegen Creditbillete bis zum vollen Nenn-
werts der letztern herzugeben, ist unmöglich. Alles, was verlangt werden 
kann, beschränkt sich daraus, daß an verschiedenen Punkten Rußlands Gold 
verkaust wird zu Preisen, die im Verhältniß mit dem Erfolge der inländische 
Anleihe höher oder niedriger zu stellen wären. In Wechselbeziehung zu 
dem Preise des Goldes müßte auch der Disconto der Commerzbank stehen. 
Die Preiserniedrigung des Goldes kann aber ohne gewaltige Erschütterung 
aller Warenpreise schwerlich unter 10 Proc. sinken, wie wir weiter unten 
sehen werden. 

Der Preis des Goldes bleibt bei uns gegenwärtig weit unter seinem 
wahren Werthe, und eben darum ist es vortheilhast, dasselbe auszuführen. 
Im Verhältniß der Preissteigerung aller übrigen Waaren kann der halbe 
Goldimperial unmöglich nur 5 Rbl. 15 Kop. gelten, und wenn er zu die-
sem Preise verkaust wird, so entsteht daraus sür unsere Einsuhr Vortheil, 
und Schaden sür unsere Ausfuhr. Das zu diesem Preise eingekaufte Gold, 
stück geht mit großem Vortheil ins Ausland, und darum dars man sich 
nicht wundern, daß im Lause des Sommers allein aus dem Petersburger 
Hafen sür 20 Millionen russisches Gold ausgeführt worden. Dieses Ver-
hältniß wird fortdauern, so lange man bei uns durch künstliche Mittel zur 
Erhaltung des Wechselkurses den Preis des Goldes herabdrückt. Nur der 
Geldmarkt selbst kann den Preis des Goldes ermäßigen, nur der Geld-
markt kann den Wechselkurs verbessern. In diese Verhältnisse darf man 
sich nicht einmischen, ohne befürchten zu müssen, unsere Einfuhr zu beein-
trächtigen. Alles was gethan werden kann, beschränkt sich aus Verminde-
rung der Masse der Creditbillete, im Verhältniß damit wird auch das Gold 
von selbst wolseiler und der Wechselkurs (ohne Anwendung künstlicher 
Mittel) günstiger für uns werden. 

Welchen vernünftigen Zweck kann, vom ökonomischen Standpunkt be-
trachtet, die Einwechslung der Creditbillete gegen Metallgeld haben? 
Offenbar wird doch dadurch der innere Verkehr mit der ihm unentbehrlichen 
klingenden Münze versorgt werden sollen. Wird aber dieser Zweck erreicht 
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werden können, wenn die Einwechslung zu solchen Preisen geschieht, daß 
das Gold gar nicht zum Umlauf im Lande kommen kann, sondern sofort 
über die Grenze wandern muß? Kann man vom ökonomischen Standpunkte 
aus Einwechslung zu solchen Preisen wünschen, sobald die nothwendige 
Folge davon Stockung unseres Aussuhrhandels sein müßte? Die Einwechs-
lung gegen Metall zu wolseilen Preisen kann nie den beabsichtigten Zweck 
erreichen, zumal wenn etwa nachher die eingewechselten Creditbillete wieder 
in Circulation gebracht würden. Dann entstände nur das, was in der 
Logik ein eireulus vitiosus genannt wird. 

Will man dagegen die Einlösung der Creditbillete vom rechtlichen 
Standpunkte aus als Erfüllung einer übernommenen Verbindlichkeit be-
trachten , so muß wol behauptet werden, daß die Zeit sür eine solche Ein-
lösung unwiederbringlich dahin ist. Wer 1855 ein Capital von z. B. 
10,000 Rbl. S. besaß, konnte dafür damals allerdings einen Besitz erwer-
ben, welcher jetzt nicht weniger als 13,000-—14,000 Rbl. werth sein würde. 
Hat er das versäumt, hat er vorgezogen, sein Geld allfzubewahren, so hat 
er freilich einen Theil seines Vermögens eingebüßt. Aber diese Einbuße 
ist schon 1856 und 1857 erlitten worden, und es ist gegenwärtig ebenso 
unmöglich, solche Leute ausfindig zu machen, als sie zu entschädigen. Denn 
seit jener Zeit ist ja ihr Geld tausendmal von Hand zu Hand gegangen, 
und was haben die gegenwärtigen Besitzer desselben wol sür ein Recht, einen 
Zuwachs von 20 — 30 Proc. ihres Vermögens zu beanspruchen? Diese 
werden ohne dies schon im großen Vortheil sein, sobald der allgemeinen 
Theurung nur in etwas gesteuert wird. Im Augenblicke gilt unser Credit-
rubel nicht mehr als 70 — 75 Kopeken an wirklichem, überall gangbarem 
Oelde und hat auch beim Ankauf von Waaren aller Art in Rußland im 
Vergleich zu dem Creditrubel des Jahres 1854 keinen höhern Werth. 
Könnte man den Werth des Creditrubels factisch aus 90 Kop. bringen, 
d. h. aus den Betrag, den er im Wechselkurse der letzten vier Jahre durch-
schnittlich repräsentirt hat, so würden die gegenwärtigen Geldinhaber 15— 
20 Proc. gewinnen, ohne daß aus der andern Seite ein solcher Preis 
unseres Creditrubels Verwirrung im auswärtigen Handel veranlassen würde, 
da dieser sich schon im Laufe voller vier Jahre daran gewöhnt hat, unge-
fähr 10 Proc. aus den WechselcourS zu verlieren. 

In rechtlicher Beziehung wäre eine Erhöhung des Werthes des Credit-
rubels bis zu seinem vollen Nennwerthe in klingender Münze sogar unbillig. 
Davon können wir uns beispielsweise bei jedem beliebigen Handelsvertrage 
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überzeugen. Setzen wir, ein Kaufmann habe Waaren eingekauft und zu 
hohen Preisen, wie sie die jetzige in Folge des Uebermaßes von Geldzeichen 
herrschende Theurung bedingt, bezahlt. Nun aber steigen die Geldzeichen 
im Werthe und verhältnißmäßig sinken die Preise aller Gegenstände; folg-
lich wird auch er nun sür seine Waare weniger Geld lösen, als er bezahlt 
hat. Wie wird er uun seinen Zahlungsverbindlichkeiten nachkommen? Kann 
es billig genannt werden, ihn ohne seine Schuld in eine Lage zu versetzen, 
die ihn zur Insolvenz führt? Uebermaß von Geld führt überall und immer 
zu rein zufälligem, nicht in der Billigkeit begründetem Besitzwechsel. Wenn 
aber dieser bereits vor sich gegangen ist, so lehrt die gesunde Logik, daß 
ein neuer, eben so zufälliger Besitzwechsel nicht die Billigkeit wiederherstellen, 
sondern nur eiue neue Reihe von Bereicherungen nnd Verarmungen, die 
eben so wenig aus Billigkeit begründet sein werden, hervorrufen kann.. Darum 
dars man schon aus Billigkeitsrücksichten unsere Geldsrage nicht vom Stand-
punkte des strengen Rechts betrachten. Unser Creditrubel ist nun einmal 
in seinem Werthe gesunken, und diese Entwerthung tritt in einigen ökono-
mischen Erscheinungen vollständig, in andern nur theilweise hervor. Voll-
ständigtritt sie hervor in der allgemeinen Theurung, theilweise im Wechsel-
kurse, hat aber in beiden Formen ihren Einfluß aus die Vermögensver-
hältnisse der Bewohner des Reichs ausgeübt. Darum fordert die Billig-
keit, daß alles Vermögen mit dem geringeren Schaden, nämlich dem, wel-
chen der Wechselkurs verursacht, abkommen könne. Weiter fordert die 
Billigkeit nichts und kann weiter nichts fordern. Alles Andere würde nur 
zu neuem Besitzwechsel führen, welcher ebensowenig in der Billigkeit be-
gründet sein würde, als der frühere, der in Folge des Uebermaßes von 
Geldzeichen sich bereits vollendet hat und jetzt nicht mehr zu repariren ist. 

Die Erfahrung, welche Rußland an seinen Assignationen gemacht hat, 
ist im höchsten Grade belehrend. Dieses Schwanken der Valuta, welches 
bis zum Jahre 1839 dauerte, die ganze Litanei mit dem Agio aus klin-
gende Münze und dem Agio aus Assignationen zeigen uns bis zur Evidenz, 
was wir vor allem Andern zu vermeiden haben. Nichts ist so gefährlich, 
als die Gewöhnung des Publicums an eine singirte Valuta, denn sie geht 
nur zu leicht in die Gewohnheit über, mit Eingehung und Erfüllung von 
Verpflichtungen ein Glücksspiel zu treibe«. Der Afsignationsrubel, welcher 
für den Metallrubel eintrat , mußte selbst wieder dem gangbaren oder sog. 
Coursrubel weichen, gegen den allmälig alles andere Geld, Silber, Kupfer 
und selbst Assignationen, ja auch die ausländische Münze im Preise stieg. 
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Unser Geldmarkt steht gegenwärtig am Scheidewege zu ähnlichen Wir-
ren, nur gesellt sich den übrigen Schwierigkeiten noch die ganz neue 
hinzu, daß aus dem Weltmarkte der Preis des Goldes im Verhältniß zum 
Silber eine merkliche Veränderung erleidet, die z. B. in Frankreich schon 
dazu geführt hat, daß das Silber rasch aus dem Verkehre schwindet. 
Französische Fünffrankenstücke, verdrängt durch das wolfeil werdende Gold, 
suchen Zuflucht in Rußland, und hier werden ungeachtet des Mangels an 
klingender Münze Geschäfte auf französische Fünffrankenstücke, die ihren Bör-
senpreis haben, abgeschlossen. Unser Silberrubel smoneta), dessen Werth 
nicht von den Schwankungen des Goldpreises aus dem Weltmarkte ab-
hängt, könnte uns einen wichtigen Dienst dadurch leisten, daß er unsere 
feste, unveränderliche Geldbasis würde. Dazu muß er aber der wirkliche 
Werthmesser sowol sür die Creditbillete als auch für das Gold d. h. also 
die einzige Valuta werden. Aus diese Art kanu unser Geldsystem voll-
ständig wiederhergestellt und aus unerschütterlichen Grundlagen besestigt, 
unser Credit aber sogar von den Schwankungen unabhängig gemacht wer-
den, denen der Welt-Geldmarkt durch die Veränderlichkeit der Goldpreise 
ausgesetzt ist. 

Wir haben schon die Meinung ausgesprochen, daß zur Errichtung von 
Landbanken und überhaupt zum gedeihlichen Fortgange aller Creditoperationen 
die Freiheit nöthig wäre, Geschäfte und Verbindlichkeiten nach Belieben 
auf jede Art unseres Geldes — Silberrubel, Gold oder Creditbillete — 
abschließen zu dürfen, wobei Verträge ohne nähere Bezeichnung der beson-
deren Geldsorte nach wie vor als aus Creditrubel lautend gelten könnten. 
Diese scheinbar geringfügige Modisication könnte zur Ausrechterhaltung des 
Silberrnbels als Geldbasis mitwirken und zugleich dem Privatcredite, ins-
besondere dem Grnndcredite, an dessen Organisation man jetzt überall in 
Rußland denken muß, gesetzliche Wege öffnen. 

Uebrigens würde eine solche Modisication sich nur auf neu abzu-
schließende Verträge beziehen, nicht aber rückwirkende Kraft auf schon 
bestehende haben und alle aus solchen erworbenen Rechte nicht beeinträch-
tigen können. Was diese letzteren betrifft, so haben wir bereits zu zeigen 
versucht, daß Alles, was billigerweise gewünscht werden kann, sich darauf 
beschränken muß, dem Creditrubel auch sür Rußland die Geltung zn er-
theilen, deren er bis jetzt nach dem Wechselconrse im Auslande theilhast 
gewesen. Nur dars hiebei nicht der Werth des Silberrubels gegen den 
Creditrubel erhöht werden, also nicht etwa der Silberrubel sür 1 Rbl. 
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10 Kop. Papiergeld gehen, sondern es muß umgekehrt der Werth des 
Creditrubels verhältnißmäßig herabgesetzt werden. 

Aus diesem Wege, den wir uns begnügen in wenigen Worten ange-
deutet zu haben, würde der Betrag der nun einmal nöthig gewordenen 
Anleihe bedeutend vermindert und wir der Nothwendigkeit überhoben werden, 
unsern Creditoren, einheimischen wie ausländischen, die außergewöhnlichen 
Vortheile zuzugestehen, aus welche der Verfasser der Berliner Schrift hin-
gedeutet hat. Bei Wiederherstellung unseres Geldsystems sind — vom 
russischen, nicht vom Berliner Standpunkte aus — mannigfache bei der 
Sache betheiligte Interessen nicht aus dem Auge zu lassen. Man dars 
die Schuldner nicht übersehen, denen es unmöglich sein würde, ihre Ver-
pflichtungen einzuhalten, wenn der Creditrubel wirklich gleichen Werth mit 
dem Silberrubel haben sollte. Sie haben, wie wir gesehen, wolseileres 
Geld, also einen geringeren Werth als Darlehn erhalten, vielleicht um 
dafür einen Grundbesitz zu erwerben, und denselben zu dem in Folge der 
allgemeinen Theurung erhöhten Preise angekauft. Der für eine geliehene 
Summe von 10,000 Rbl. erworbene Besitz ist aber nicht mehr als 7500 Rbl. 
in Silber werth; wie soll es ihnen nun möglich sein, die contrahirte Schuld 
in Silber zu bezahlen? Man darf ebensowenig die Actiengesellschaften ver-
gessen, bei denen noch nicht die volle Einzahlung geleistet worden ist. 
Solche Gesellschaften würden durch eine innländifche oder auswärtige Anleihe, 
wenn bei derselben dem Credite übermäßige Vortheile gewährt würden, in 
eine äußerst schwierige Lage gerathen. Denn die Preise aller Papiere 
würden unter dem Einflnße einer solchen Anleihe sinken, die Besitzer der 
bezahlten Actien große Verluste erleiden und die rückständigen Einzahlungen 
gar nicht beizutreiben sein. Endlich würde allen, die mit dem Staate 
Liesernngsverträge abgeschlossen haben, besonders aber den Branntweins-
pächtern ein Bankerott drohen — ein Umstand aus den schon im Jahre 
1811 Karamsin in einem die Frage wegen Herstellung des Courses der 
damaligen Assignationen behandelnden Memoire hingewiesen hat. 

Wir haben oben ausgeführt, warum uns eine Verminderung der im 
Umlauf befindlichen Creditbillete um den Betrag von wenigstens 220 Millio-
nen Rubel unerläßlich erscheint. Diese Summe würde durch das von nns 
vorgeschlagene Mittel um 10 Procent des Gesammtbetrages von 680 
Millionen verringert werden, es blieben also aus dem Wege der Anleihe 
nur noch 150 Millionen zu beschaffen. Dazu würde eine Anleihe im Jn-
lande von 100 Millionen und eine im Auslande von 50 Millionen aus-
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reichen, und solche Anleihen könnten zu Stande gebracht werden, ohne daß den 
Darleihern ein übermäßiger Vortheil geboten oder ein allzu großes Sinken der 
übrigen, an unserer Börse circnlirenden Papiere befürchtet zu werden brauchte. 

Wir erlauben uns zum Schluß noch eine Bemerkung auszusprechen. 
Viele sind der (wenn wir nicht irren, im „Boren sür das Jndustriewesen" 
— Westnik Promüschlennosti — besonders nachdrücklich empfohlenen) Ansicht, 
daß sür eine inländische Anleihe die Reichsschatzbillete oder Tresorscheine 
die bequemste Form sein würden. Auch wir wollen nicht längnen, daß 
ein Papier, an welches das Publicum bereits gewöhnt ist, zu einem solchen 
Zwecke geeigneter erscheint, als ein neues, ihm fremdes, und daß die Tre-
sorscheine bei uns stets beliebt gewesen find und willige Abnahme gesunden 
haben. Auf der andern Seite ist aber zu bedenken, daß durch die Ver-
pflichtung des Staats, Tresorscheine bei allen Cassen als Zahlung anzu-
nehmen, sobald nur keine Herausgabe auf dieselben nöthig ist — die Sicher-
heit aushört, daß die durch Ausgabe von Tresorscheinen angeliehene Summe 
auch wirklich eine Terminschuld bleibt; daß also Tresorscheine eigentlich 
ebenso zu der Classe der willkürlich rücksorderbaren Schulden zu rechnen 
sind, wie die Einlagen, von denen sich unsere Creditanstalten gegenwärtig 
mit so bedeutenden Opfern zu befreien gesucht haben. Uebrigens glauben 
wir, daß, so lange der Ueberfluß an Geldzeichen bei uns fühlbar bleibt, 
auch ohne diese besondere Verpflichtung des Staats eine Ausgabe von 
Tresorscheinen mit gutem Erfolge vorgenommen werden kann. Auch finden 
wir, daß, wenn Schulden gemacht werden müssen, ein achtjähriger Zahlungs-
termin jedem längeren vorzuziehen ist, weil die Nachwelt dabei weniger belastet 
wird, deren Interessen Moral und Vaterlandsliebe zu berücksichtigen gebieten. 

Wir sind also zu folgenden Sätzen gekommen: 
1) Wir bedürfen vor allem Andern Wiederherstellung einer festen Geldbasis. 
2) Am geeignetsten zu einer solchen erscheint unser Silberrubel, (Moneta). 
3) Der Credit im Allgemeinen, und ganz besonders der Grnndcredit 

bedars der Freiheit, Verträge aus Silberrubel abzuschließen. 
4) Das Werthverhältuiß des Credit- oder Papierrubels zum Silberrubel 

muß nach dem Durchschnitt der Wechselkurse während der vier letzten 
Jahre normirt werden. 

5) Zur Reguliruug unserer Geldverhältnisse bedürfen wir keiner aus-
wärtigen Anleihe von 200 Millionen, sondern es ist 

6) dieses Ziel durch eine auswärtige Anleihe von nicht mehr als60Mill. und 
durch verschiedene inländische Anleihen von gegen 100 Mill. zu erreichen̂  

Bltsch. MtSschrst. 2. Jahrg. Bd. 1., Hst. l . Z 
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für unsere gegenwärtige Verkehrsstnse erforderlichen Geldmenge nicht eine 
zu niedrige Ziffer gegriffen hat. Es scheint nämlich, als ob bei seiner Kal-
kulation nicht hätte unberücksichtigt bleiben dürfen, daß die in den letzten 
Jahren bewirkte Preiserhöhung aller in Umsatz kommenden und mit Geld 
zu bezahlenden Gegenstände an und sür sich eine namhafte Vermehrung 
der im großen und kleinen Handel, wie in Unternehmungen aller Art rouliren-
den Geldquantität zur Folge gehabt haben muß. Mag man auch mit Recht 
annehmen, daß die vorgeschlagene Reform des Geldwesens der Theurung 
Einhalt thuu würde, so kann doch ein Zurückgehen aller Preise aus den 
Stand vor 1850 nicht anticipirt werden. Wenn man aber hiernach zu 
einer höhern Schätzung des erforderlichen Umlaufquantums geneigt wäre, 
so liegt darin andererseits eine Anerkennung der löblichen Vorsicht, womit 
der Verfasser bei Ausstellung seines Projects zu Werke gegangen ist. Wenn 
das Bedürfniß von Zahlmitteln in der That größer sein sollte, so würden 
nicht nur die vorgeschlagenen Operationen dadurch wesentlich erleichtert, 
sondern auch der Endzweck derselben um so sicherer und vollständiger erreicht 
werden. Immer aber liegt hierin eine dringende Mahnung, bei Einziehung 
eines muthmaßlichen Zuviels von Reichscreditbilleten mit äußerster Umsicht 
und jedenfalls nur allmälig, also in längeren Pansen vorzugehen, um die 
Wirkung aus den allgemeinen Gang des Handels und des Credits mit 
Sicherheit wahrnehmen und den verderblichen Erschütterungen vorbeugen 
zu können, welche eine solche Maßnahme leicht im Gefolge haben kann. 

Die Proposition, den Werth der Reichscreditbillete dergestalt festzu-
stellen, daß 100 Rubel derselben gleich 90 silbernen Rubeln sein sollen, 
wird voraussichtlich viel Widerspruch erwecke«, hat aber dessen ungeachtet 
doch ihre unabweisbare Begründung. Man dars nicht aus dem Auge ver-
lieren, daß der Schaden, welcher hier in Zahlen zum Vorschein kommen 
würde, ja sogar ein noch viel größerer, längst schon in der Wirklichkeit 
vorhanden ist und bewußt oder unbewußt von Jedermann getragen wird, 
welcher Zahlungen in Reichscreditbilleten empfängt. Wo einmal ein obli-
gatorisches Papiergeld eingeführt ist, muß man sich in dessen Conseqnenzen 
ergeben, und das Aeußerste was man vernünftigerweise von der Gegenwart 
verlangen kann, ist daß sie mit möglichster Berücksichtigung aller Betheiligten 
um der allgemeinen Wohlfahrt willen, den weitern Fortschritten des Uebels 
baldigst ein Ziel setze. Ohne Alles unterschreiben zu wollen, was der 
Verfasser zur Rechtfertigung der Maßregel anführt, müssen wir doch unbe-
denklich zugeben, daß eine zum Heil führende, wenn auch noch so schmerz-
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liche Operation dem bleibenden Siechthume vorzuziehen ist. Wie die vor-
geschlagene seste Werthrelation des Creditrubels zum Silberrubel auch 
fernerhin und sür alle Fälle ausrechtzuhalten sei, wird nicht angegeben; 
das einzige zuverlässige Mittel dazu wäre, eine allezeit dargebotene Gelegen-
heit, die eine Geldsorte gegen die andere zum sixirten Course umzuwechseln. 

Durch die allgemeine Berechtigung, Geschäfte und Verbindlichkeiten 
jeder Art in metallischem Gelde abzuschließen, wird die seste Geldbasis 
wiedergewonnen. Von diesem Augenblicke an ist den Kapitalien die Aus-
sicht aus eine gesicherte Anlage eröffnet, dem Credit die Möglichkeit einer 
zeitgemäßen Entwicklung geboten und die Circulation der klingenden Münze 
wiederum angebahnt. 

Dagegen können wir der Meinung des Verfassers, daß in gegen-
wärtiger Zeit noch der Silberrubel sür Rußland die geeignetste Geld-
basis sei, nicht ohne Weiteres beistimmen. Es scheint vielmehr, daß wenn 
irgendwo Motive zur Einsührung der Goldwährung vorhanden sind, es 
hier in einem großen am Weltverkehr betheiligten Staate der Fall sein 
müsse, welcher selbst ein bedeutender Goldproducent ist. Jedenfalls verdient 
die Frage ein besonderes, gründliches und vorurtheilsreies Studium, denn 
sie drängt sich bei einer bevorstehenden Reorganisation uusers Geldwesens 
unwillkürlich in den Vordergrund. Von allen Eventualitäten die schlimmste 
ist freilich das System einer zweifachen Währung, Gold und Silber, mit 
gesetzlich bestimmter Relation, wo dann je nach den faktischen Werthschwan-
kungen dieser Metalle entweder die eine oder die andere Münze eine Ten-
denz zur Auswanderung offenbaren muß. Für die Verlegenheiten, welche 
hierautz auch sür die Wechselcassen entspringen können, geben die neuesten 
Ersahrungen der Bank von Frankreich ein redendes Zeugniß*). 

Daß die Staats-Regierung mit den, in diesem Artikel dargelegten Grundsätzen ein-
verstanden und dieselben zur Bafis ihrer Operationen nehmen zu wollen scheint, ergiebt sich 
aus dem Allerhöchsten Befehle vom l6. Decembcr v. I . über die Emission von Relchsbank-
billeten bis zum Bettage von IVO Millionen Rubel. Als Zweck dieser Emission wird aus-
drücklich die Einziehung der Reichscreditbillete angegeben, welche spätestens nach einem Jahre 
nach Maßgabe der Emission der Reichsbankbillete, vernichtet werden sollen. Von besonderer 
Bedeutung ist die Bestimmung, daß die Renten der Reichsbankbillete, welche 4°/<> betragen. in 
klingender Münze gezahlt werden und daß auch die Rückzahlung des Kapitals in baarem Gelde 
erfolgen soll Die Tilgung geschieht durchs Loos im Laufe von 4! Jahren und werden die 
Reichsbankbillete gleich den Reichsschatzbilleten von Seiten der Krone in Zahlung angenommen. 
Die durch diese Operation möglich gewordene Einziehung und Vernichtung eines Theiles der 
Reichscreditbillete ist freilich nur eia erster Schritt; es darf indessen erwartet werden, daß daS 
Finanzministerium nicht hierbei stehen bleiben, sondern auf dem betretenen Wege fortfahren 
werde, welcher allein geeignet ist, die großen Verlegenheiten unseres Geldmarktes allmälig 
zu beseitigen. D. Red. 
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Der tivlüudische Landtag in seiner historischen 
Entwicklung. 

o die Verfassung eines Landes nicht nach aphoristischen Theorieen con-
strnirt, sondern aus historischem Boden erwachsen ist, wird sie den Juristen 
wie den Historiker dazu treiben, sich Rechenschast über die Entstehung und 
Entwicklung der Institute zu geben, die den Rechtskörper seines Vater-
landes bilden. Die Beantwortung der Frage: „Wie war die Vergangen-
heit, daß aus ihr die Gestaltung der Gegenwart resultiren mußte?", ist 
nicht nur ein Hauptziel der historischeu Forschung überhaupt, sondern auch 
der beste Weg zum Verständniß der Rechtslage der Gegenwart. Soll das 
Studium der Jurisprudenz nicht im Erlernen eines Gewebes von Gesetzen 
und Verordnungen bestehen, sondern die Wissenschast vom Rechtsbewußt-
sein der menschlichen Gesellschaft sein, so muß es im lebendigen Zusam-
menhange mit der Geschichte der Menschheit d. h. historisch betrieben werden. 

Die Verfassung der baltischen Provinzen (Liv-, Est- und Kurland) ist 
eine aus historischem Boden erwachsene. „In welligen Ländern dürste — 
wie ein neuerer livländischer Jurist sagt — „zur Begründung der gegen-
wärtigen Verhältnisse ein historisches Zurückgehen auf die frühesten Zeiten 
so uothwendig sein, als in den Ostseeprovinzen." Unsere Provinzialver-
fassung trägt Merkmale aus jeder Periode ihrer Vergangenheit an sich und 
bietet schon dadurch ein Interesse, daß sie Institute enthält, die im west-
lichen Europa, aus dem sie stammen, zum größten Theile untergegangen find. 
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Bei Betrachtung der Einrichtungen, die den Rechtskörper unserer hei-
mathlichen Provinz bilden, erscheint als eine der wichtigsten der livlän-
dische Landtag. Spielt er gleich nicht mehr die Rolle, die ihn in der 
Vergangenheit zum Träger und Mittelpunkt alles öffentlichen Lebens machte, 
so ist er doch auch jetzt noch von Bedeutung sür Adel und Bauerschast Liv-
lands und es kann seine Bedeutung nur erhöhen, daß er auch das Organ der 
Bedürfnisse und Wünsche des Landes am Throne des Monarchen gewesen ist. 
Der Landtag in Livland wird sür die historische Betrachtung von größerem 
Interesse sein als der einer der Schwester-Provinzen, denn er ist der äl-
teste, der ursprüngliche, und die übrigen Landtage sind erst entstanden, als 
die Blüthezeit Livlands und seiner Landtage vorüber war. In seiner 
Geschichte spiegelt sich die des ganzen Landes, seitdem es von den deutschen 
Eroberern, die in der Mitte des 12. Jahrhunderts an seiner Küste lande-
ten, zum östlichsten Vorposten germanischen Lebens gemacht worden war. 
In der Unabhängigkeits-Periode ist der Landtag die befriedete Stätte, aus 
der sich die Landesherren, sonst durch Sonderinteressen entzweit, zu gemein-
schaftlichem Handeln begegneten, der Ausgangspunkt, von dem aus allem 
eine Eentral-Regierung wenigstens zeitweilig ihre Thätigkeit entfalten konnte. 
Seitdem Livland seine Selbstständigkeit mit dem Schutze, den ihm seine 
Angehörigkeit zu größeren Reichen allein zu verschaffen vermochte, vertauscht 
hat, nehmen seine Landtage zwar eine wesentlich andere Stellung ein, aber 
die Geschicke und Modifikationen, die der Landtag seitdem erlitten hat, sind 
im Zusammenhange mit der Geschichte der ganzen Provinz geblieben. 

Die Perioden, in die die livländische Geschichte überhaupt zerfällt, 
werden auch die Gesichtspunkte sein, nach denen sich in der vorliegenden 
Arbeit die Landtagsgeschichte gliedert. Leider fließen sür die ältere Zeit 
die Quellen einer Landtagsgeschichte nur sehr spärlich; gesetzliche Bestim-
mungen , die den Zusammentritt der verschiedenen Landtagstheilnehmer ord-
nen, fehlen gänzlich. Die Hauptquelle bilden die zum Theil noch erhal-
tenen Recesse, von denen leider nicht alle dem Verfasser dieser Skizze zu-
gänglich gewesen sind. Am wichtigsten sür die erste Periode ist das be-
kannte „Radziwilsche Memorial". 

Der Zeitabschnitt der Abhängigkeit Livlands von der polnisch - litaui-
schen Krone bietet schon gesetzliche Bestimmungen über die Landtage und 
ihre Theilnehmer. Es handelt sich nur darum, die zum Theil auseinander 
gehenden Angaben in Übereinstimmung zu bringen, was wesentlich dadurch 
erleichtert wird, daß in der polnisch-litauischen Periode erweislich Land-
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tage von sehr verschiedener Zusammensetzung abgehalten worden sind. Mit 
der Unterwerfung an Polen hatte nicht nur die Unabhängigkeit, sondern 
auch die Einheit des livländischeu Staates ausgehört, Kur- und Estland 
hatten sich von dem eigentlichen Livland abgelöst; jede dieser 3 Provinzen 
hat seit jener Zeit eine eigene Verfassung und eigene Landtage. 

Mit dem Jahre 1604 begann die Ablösung Livlands von der pol-
nisch-litauischen Krone; eS wurde eine Provinz Schwedens und von die-
sem im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts Rußland abgetreten. Von 
dem Beginne der schwedischen Herrschast bis aus die Gegenwart läßt sich 
die Geschichte des Landtags (der seitdem mehr und mehr geworden war, 
was die Livländer des 14. und 16. Jahrhunderts eine „Ritterschastsver-
schreibung" genannt hatten) bis in's Specielle verfolgen. 

Ein flüchtiger Abriß der livländischen Geschichte und Verfassung muß 
in jeder Periode dem Referat über die Landtagsverhältnisse vorausgeschickt 
werden, um die Vermittlung zwischen den Ereignissen abzugeben, welche 
die Wandlungen der livländischen Verfassung zur Folge hatten. 

I. Livland während der Unabhängigkeits-Periode. 
Die jetzigen Ostsee-Provinzen des russischen Reichs, Liv-, Est- und 

Kurland (im Mittelalter mit dem Eollectiv-Namen Livland bezeichnet) bil-
deten vom 13. bis zum 16. Jahrhundert einen Föderativstaat, der den 
römischen Kaiser deutscher Nation und den Papst als seine höchsten Ober-
herren anerkannte. Im Jahre 1159 für den Westen Europas neu ent-
deckt, wurde Livland bald der Sammelplatz deutscher Ritter, Priester nnd 
Bürger, deren Zahl in dem Maße zunahm, daß die Ureinwohner dieses 
Landes schon in der Mitte des 13. Jahrhunderts deutsche Fürsten, Ritter 
und Bürger als Herren des Landes anerkennen mußten. Die Glieder die-
ses Föderativ - Staats sind bis gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts die 
5 Bisthümer Riga, Dorpat, Oesel (sammt der Wieck), Kurland und Sem-
gallen (das aber 1246 dem rigischen Bisthum incorporirt wurde) und der 
Orden der livländischen Schwertbrüder (kraternitW rmliüae Okristi) *). Die-
ser Orden war zum Schutze der Bischöse gestiftet worden; jedes Bisthum 
hatte ihm dafür einen Theil seines Gebiets als Lehen abgetreten. 

Der Zusammenhang der ausgezählten Territorien war anfangs ein 
loser, die rigischen Bischöse hatten in dieser Periode unstreitig die Supre-

*) Bis 1237 und von 1247 bis 1561 gehörte auch das Bisthum Reval zn Livland. 
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matie über die übrigen Bisthümer und deu Orden in geistlichen und welt-
lichen Dingen. 

Jedem Bischof stand sein aus adligen Domherren gebildetes Capitel 
zur Seite, das unter einem selbstgewählten Propst (praeposiwZ) stand, an 
der Legislation und Verwaltung des Landes participirte und bei eingetre-
tener Vacanz den Bischof wählte und dem Papst und Kaiser zur Bestäti-
gung vorstellte. Aehnlich wie in den bischöflichen Territorien war wahr-
scheinlich auch (deuu nähere Angaben fehlen) die Verfassung im District 
des Schwertbrüder-Ordens. Der Magister stand an der Spitze dieser geist-
lich-ritterlichen Verbrüderung, von der wir ihres hohen Alters wegen nur 
wenig wissen. 

Die Landgüter, aus denen die 6 Territorien bestanden (denn Städte 
gab es nur sehr wenige) gehörten in den bischöflichen Landen zum Theil dem 
Bischof selbst, zum Theil dem Dom-Capitel, zu dessen Unterhalt sie be-
stimmt waren; der größte Theil derselben wurde von Vögten verwaltet, 
die übrigen waren den adligen Vasallen, deren Zahl anfangs nur gering 
war, zu Lehn gegeben. Ob es sich ebenso mit den Gütern des Ordens 
verhielt, läßt sich ans den ungenauen Berichten Heinrich's des Letten und 
der Reimchronik nicht ersehen. Wesentliche Veränderungen traten mit der 
Mitte des 13. Jahrhunderts in der livländischen Verfassung ein und na-
mentlich drei Thatsachen von größerer Wichtigkeit treten uns entgegen: die 
Vereinigung des Schwertbrüder-Ordens mit dem der deutschen Herren, die 
Verwandlung des Stists Riga in ein Erzstist und die wachsende Teil-
nahme der Stände, besonders des Vasallenstandes, au der Verwaltung der 
einzelnen Territorien, später auch an der Central-Regierung, die erst von 
jetzt an, wenigstens zn Zeiten, einen sür deu ganzen Staaten-Complez ein-
heitlichen Charakter annimmt. 

Die langwierigen und zuletzt unglücklichen Kämpfe des Schwertbrüder-
Ordens gegen die Letten, Liven und Litauer, so wie das Aufhören der 
Zuzüge aus Deutschland, machten die Selbstständigkeit desselben allmälig 
unmöglich; das einzige Mittel, ihn vor völligem Untergange zu retten, 
schien die Vereinigung mit dem mächtigen Orden der deutschen Herren zu 
sein, der sich auf Veranlassung des Herzogs Conrad von Masovien zur 
Bekämpfung der heidnischen Preußen nnd Litauer nach Ostpreußen gezo-
gen und Schloß Marienburg zn seinem Hauptsitz gemacht hatte. Durch 
Mitwirkung Papst Gregors IX. kam die gewünschte Vereinigung im Jahre 
1237 zu Viterbo zu Stande, nachdem sie anfangs an dem Widerstande 
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Hermanns v. Salza gescheitert war; der Rest der Schwertbrüder trat in 
den deutschen Orden, es bildete sich ein neuer Zweig desselben, der unter 
einem eignen Napster provineialw die Erbschaft des Schwertbrüder - Or-
dens übernahm. Bevor wir das Verhältniß betrachten, in das Hoch- und 
Landmeister zur bischöflichen Kirche in Livland traten, muß ein Blick aus 
die Verfassung des deutschen Ordens überhaupt geworfen werden. An der 
Spitze dieser mächtigen Verbrüderung stand der Hochmeister, der seit 1309 
seinen Sitz zn Marienburg hatte. Mit seinen 6 Groß-Gebietigern (dem 
Landmarschall, Spittler, Treßler, Trappier und Scheffler) bildete er die 
Central-Regierung des ganzen Ordens, der sich in 3 (früher 4) Provinzen 
gliederte: den deutschen, preußischen und livländischen (früher auch noch 
den sicilianischen); jede dieser Ordens-Provinzen stand unter ihrem eigenen 
Maxister provineiaUs oder Landmeister (später war der Hochmeister zugleich 
Landmeister in Preußen), der in gleicher Weise mit Gebietigern seine Pro-
vinz verwaltete, wie der Hochmeister mit den Groß-Gebietigern die Central-
Regierung führte; unter den Landmeistern standen die Comthure, unter die-
sen die Vögte zc. Das aus den angesehensten Rittern bestehende General-
Capitel versammelte sich jährlich am 14. September zu Marienburg, em-
pfing die Rechenschaftsberichte, faßte Beschlüsse, gab Gesetze und besorgte 
die Wahlen. Der ganze Orden bestand übrigens nicht nur aus Rittern, 
es kamen zu der Classe dieser noch andere Classen: die der geistlichen 
Brüder, der Mit- und Halbbrüder und der Knechte; alle diese nahmen an 
der Regierung nicht Theil und waren unfähig höhere Aemter zu bekleiden. 
Seit Ansang des 15. Jahrhunderts wurde der livländische Landmeister nicht 
mehr vom General-, sondern vom livländischen Provinzial-Capitel gewählt 
und dem Großmeister nur zur Bestätigung vorgestellt. 

Nicht mit Unrecht hat ein neuerer deutscher Social-Politiker (Riehl) 
daraus hingewiesen, daß die Verfassung der geistlichen Ritterorden des Mittel-
alters nach ähnlichen Grundsätzen construirt gewesen sei, wie der moderne 
constitutionelle Staat, und in der That in den Ritterorden findet sich ;. B. 
die Idee der Regierungs-Centralisation, die sonst dem Geiste des deutschen 
Mittelalters fremd ist, offenbart. Der Hochmeister mit seinen Gebietigern 
hat dem General-Capitel gegenüber eine ähnliche Stellung wie ein consti-
tutioneller König und sein verantwortliches Ministerium des 18. und 19. 
Jahrhunderts den Kammern gegenüber; der Hochmeister Heinrich Reuß von 
Plauen unterlag einer Anklage, die ganz das ist, was man im constitutiouellen 
Staate eine Minsterialanklage wegen Versassungs-Verletznng genannt hätte. 
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Der Hochmeister nahm (so wurde es 1237 festgestellt) die livländischen 
Ordenslande von den Bischösen, später vom rigischen Erzbischos zu Lehen; 
sein Statthalter, der livländische Landmeister, war ein Vasall der Bischöfe. 
In diesem Verhältniß, dessen ganze Unnatürlichkeit Jedem ins Auge fällt, 
der die Macht des Ordens uud die Schwäche der Bischöfe iu Betracht zieht, 

.lag die Saat zu all' den blutigen Kämpfen, die durch zwei Jahrhunderte 
in den baltischen Ländern wütheten. Dazu kam noch, daß in der preußi-
schen Abtheilung desselben Ordens gerade das entgegengesetzte Verhältniß 
zwischen den Machthaber« stattfand, die Bischöfe von Cnlm, Samland 
und Ermeland in Abhängigkeit vom Orden standen nnd nur ein Drittel 
des Landes besaßen; bis zur vollkommensten Widerstnnigkeit mußten sich 
die Beziehungen zwischen Orden und Bischösen steigern, als Preußen und 
Livland wenigstens aus dem Papiere zu einer Eparchie vereinigt und 1255.. 
unter den neu creirten Erzbischos von Riga gestellt wurden und aus diese 
Weise derselbe Orden in Livland der Vasall, in Preußen der Lehnsherr 
des Erzbischoss wurde. 

In dem ersten Jahrhundert der livländischen Geschichte ruhte die Ge-
walt größtenteils in den Händen der Landesherren; bald aber erwuchs 
der adlige Vasallenstand zn einer Macht, die nicht länger von der Mit-
regierung ausgeschlossen werden konnte. Seit dem Ende des dreizehnten 
Jahrhunderts schlössen sich die Vasallen der einzelnen Territorien genossen-
schaftlich aneinander, und kurze Zeit daraus sind sie Landstände und be-
schicken die Versammlungen der Landesherren mit Deputirteu. Dieser Eor-
porationsgeist war ein Erbtheil, das die Eroberer Livlands aus ihrer 
deutschen Heimath mitgebracht hatten, er sollte sür die Entwicklung der 
Landesverhältnisse von der größten Wichtigkeit werden; Bisthümer nnd 
Ordensstaat sind längst untergegangen, aber die Korporationen des Adels 
wie des Bürgerstandes existiren noch heute in den Ostseeprovinzen und bil-
den die Grundlagen der Verfassung. Die diesem Eorporatiouswesen inne-
wohnende Krast muß eine gewaltige sein. Diese Korporationen haben allen 
provinziellen gleichzeitigen staatlichen Bildungen jener Zeit, sie haben allen 
Stürmen durch fünfhundert Jahre getrotzt, und am Ende des vorigen Jahr-
hunderts sind sie die Vorbilder gewesen, nach denen Katharina II. durch 
den Grasen I. I . Sivers die Statthalterschasts - Ordnung für das ganze 
russische Reich entwerfen ließ. 

Zu Macht und Einfluß gelangte der Vasallenstand zuerst in Estland 
(Harrien und Wierland), das von 1237 —1347 eine Provinz Dänemarks 
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war, dessen mit Kämpfen beschäftigte Könige ihre Autorität durch Con-
cessionen an den Adel, in dessen Häuden fast das ganze Land war, erkaufen 
mußten. Einen ziemlich entsprechenden Maßstab sür die Macht, die die 
Ritterschaften in den einzelnen Territorien errangen, ist die Geschichte des 
ritterschastlichen Erbrechts und der Privilegien, in denen dasselbe enthalten 
ist. Da aller Grundbesitz des Adels aus Belehnuug beruhte, so mußte 
es den Ritterschaften daran gelegen sein, für ihre Erben und Sippen im 
möglichst umfangreichen Sinne des Worts belehnt zu werden. Anfangs 
aus die Vererbung in männlicher Descedenz beschränkt, erlangte es zuerst 
die estlandische Ritterschaft 1397, später die rigische, dann die öselsche, 
die dörptsche und zuletzt die Ordens-Ritterschaft 1546, daß die Belehnung 
aus die Descedenz in weiblicher Linie und aus die Seitenverwandtschaft bis 
zum 5. Grade vererbt werden konnte. Die angegebene Reihenfolge in der 
Verleihung dieser Privilegien ist von Bedeutung, denn aus ihnen laßt sich 
aus die Macht der Vasallen in den einzelnen Territorien schließen; bezeich-
nend ist es z. B., daß dem mächtigen Orden gegenüber seine Vasallen die 
letzten waren, die ein Privilegium errangen, das schon 150 Jahre früher 
den dänischen Königen abgetrotzt worden war. Die Kämpfe gegen den 
Orden zwangen die Bischöfe dazu, ihren Vasallen Eoncessionen zu machen, 
wenn sie sich aus den Beistand derselben verlassen wollten; der Orden war 
selbst kriegerisch genug, um die Unterstützung seiner Ritterschaft zu erzwin-
gen, nötigenfalls auch zu entbehren. 

Aber nicht nur das Privatrecht des Adels wurde auf diese Weise er-
weitert, auch im Gebiete des öffentlichen Rechts und der Theiluahme an 
den Regierungsangelegeuheiten veränderte sich die Stellung der Vasallen-
schasten. Neben den Mischen und erzstistischen Dom-Capiteln bildeten sich 
Lonaus (Stistsräthe), an denen Vasallen, später auch rigische und dörpt-
sche Rathsglieder theilnahmen. Diese Oonsilia nahmen anfangs denselben, 
später einen weit umfangreicheren Antheil an der Regierung, als es in 
älterer Zeit die Capitel gethan hatten, die allmälig mehr aus geistliche 
Angelegenheiten beschränkt wurden. An der Spitze jeder Ritterschaft stand 
(wenigstens im 16. Jahrh., vielleicht aber schon früher) ein Ritterschafts-
hauptmann, der seine Mitbrüder zu Berathungen versammelte, die Beschlüsse 
der Corporation in Kraft setzte und in ihrem Namen mit dem Landesherrn, 
ja auch mit den andern Ritterschaften unterhandelte. 

Während sich so bis zum 16. Jahrh. die Territorial-Versassungen zu 
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landständischen herausgebildet hatten*), war auch das Verbältuiß der Lan-
desherren untereinander nicht dasselbe geblieben. Wie schon angeführt, 
hörte mit dem Jahre 1255 auch die formelle Gleichheit der livländischen 
Bischöfe aus, da in diesem Jahre das Stift Riga zum Erzstift erhoben und 
der Erzbischos zum Haupt der ganzen livländischen Kirche creirt wurde. 
Dadurch traten zwar die Stifte untereinander in ein einheitlicheres Ver-
hältniß , der Gegensatz zwischen Episcopat und Orden wurde aber ein um 
so ausgesprochenerer und grellerer. 

Eine Darstellung der Kämpfe zwischen den Stiften und dem Orden 
würde die Grenze des in diese Skizze hineingehörigen Materials über-
schreiten; es finden sich in ihm dieselben Gegensätze wieder, die sich in 
größeren Verhältnissen als Kaiser und Papstthum bekämpften. Kann der 
Orden auch nicht als eigentlicher Repräsentant der weltlichen Macht be-
trachtet werden, so ist er doch in Livland ein Vertreter der kaiserlichen 
Macht gewesen; das Ansehen des Ordens stützte sich zum guten Theil aus 
den Kaiser, denn von diesem stammten seine Privilegien, von diesem die 
reichsfürstliche Würde des Hochmeisters; aus den Kaiser beriefen sich die 
deutschen Herren, wenn der Erzbifchof ihnen mit päpstlichen Bullen drohen 
wollte. Der Kampf, der in der fernen Kolonie des deutschen Reichs ge-
kämpft wurde, war derselbe, der am Fuße der Alpen die Welt erschütterte. 
Die Resultate desselben fielen zu Gunsten des Ordens aus; Eberhard von 
Monheim, Conrad von Vietinghos, Berndt von der Borch u. a. demüthigten 
den Erzbischos und seine Bundesgenossin, das stolze Riga. Von einer Ober-
herrlichkeit des Erzbischofs über den Orden war nicht mehr die Rede; 
1451 mußte die erzstiftifche Geistlichkeit das Habit des Ordens anlegen, 
1452 wurde der Landmeister als Mitherrscher von Riga anerkannt, 1481 
förmlich mit dem Erzstift vom Kaiser aä Interim belehnt, und Wolter von 
Plettenberg war beim Ausgange des 15. Jahrh. der anerkannte Proteclor 
von ganz Livland; die Kämpfe hatten nur dazu gedient, in Bezug auf die 
Central-Regierung die Macht des Ordens, in Bezug aus die Territorial-
Verhältnisse den Einfluß der Vasallen zu vergrößern. 

So hat das Lehnswesen in Livland ein Schicksal gehabt, das dem, 
welches dasselbe in Deutschland hatte, nicht unähnlich ist; es hat, wenn 
auch in anderer Weise wie in Deutschlaud, den Particularismus gefördert; 
denn der Sieg des Ordens über das Episcopat war kein so vollkommener 

Die Geschichte der städtischen Privilegien gehört nicht hierher; ihrer Theilnahme an 
den öffentlichen Angelegenheiten wird weiter unten erwähnt. 
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gewesen, daß sich die Gegensätze in einer höheren Einheit ausgehoben hätten, 
sie waren nur noch schärfer ausgebildet worden. 

Als die Reformation die alten Staatsformen in Livland zerbrach, 
erwies es sich, daß der diesen innewohnende Geist nicht mehr stark genug 
war, um neue Formen schaffen und in diesen selbstständig fortleben zu 
können. 

II. Landtage und Ritterschaftsverschreibungen in der 
Unabhängigkeits-Periode. 

Die Verfassnngs-Verhaltnisse eines noch in seiner Entstehung begrif-
fenen Staats gestalten sich nach dessen Bedürfnissen und darum nur allmälig. 
Dem Mittelalter waren Staatseinrichtungen, die theoretisch nach Principien 
geordnet waren, fremd, nur die neue Zeit kennt gemachte Verfassungen. 
Aus der Verfassung Livlands in der ältesten Zeit mußte das Bedürfniß, 
ja die Nothwendigkeit für die Landesherren sich ergeben, sich von Zeit zu 
Zeit zu Berathungen zu versammeln, denn einzeln konnte keiner von ihnen 
Litauern, Liven oder Russen die Stirn bieten. Aus dem 13. Jahrh. wird 
uns zwar nichts über Versammlungen der Landesherren berichtet, stattge-
sunden haben sie dennoch ohne Zweisel, sei der Versammlungsort auch uur 
das Lager gewesen, und neben kriegerischen Unternehmungen sind gewiß 
auch gemeinschaftliche Maßregeln für die Friedenszeit besprochen worden. 

Wie schon erwähnt, geben die alten Rechts- uud Gesetzbücher keine 
Auskunst über die Versammlungen der Landesherren oder Stände. Es ist 
ein charakteristischer Zug jener Zeit des stürmischen Handelns, daß eigent-
lich nur dem Privatrecht in geschriebenen Gesetze'/, ein Ausdruck verliehen 
wurde; über Gegenstände des öffentlichen Rechts finden sich nur Urkunden 
vor, die beweisen, wie oft sich die Beziehungen der Landesherren unter-
einander und zu ihren Ständen veränderten; friedliche Beziehungen waren 
Ausnahmezustände, die man darum durch besondere Actenstücke fest-
stellte. Unsere Vorfahren schienen zu wissen, daß im Staatsleben und 
in der Politik nicht die Gesetze, sondern die Thatsachen in letzter 
Instanz entscheiden, sie gaben nur Gesetze, die mit dem Schwerte ausrecht 
erhalten werden konnten. Die livländischen Landesherren wurden nur durch 
die Nothwendigkeit zu gemeinsamem, einhelligen Handeln bewogen. Es 
lag ihnen sern, eine verfassungsmäßige Einheit als zu erstrebendes Ziel 
anzusehen; sie verfolgten, gleich den deutschen Fürsten, ihre Particnlarinte-
ressen und vergaßen über diesen das ihnen gemeinsame Interesse. In der 
ältesten Zeit namentlich waren die Verhältnisse auch so einfach, daß es 
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nur wenig Stoff zu gemeinschaftlichen Berathungen über andere als Kriegs-
unternehmungen gab. Erst als das Staatsleben selbst reicher und mannig-
saltiger wurde, konnte sich auch den Staatshäuptern die Nothwendigkeit 
häufigerer Versammlungen und gemeinschaftlicher Maßregeln aus-
drängen. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit war auch da nur ein 
unmittelbares, kein durch staatsmännische Ueberzeuguug gewonnenes; es 
beruhte aus der gleichen Nationalität der herrschenden Stände, die, vom 
Mutterlande abgeschnitten, die gleichen Schwierigkeiten zu bekämpfen hatten. 
Zu einer politischen Einrichtung, zum Organ einer Central-Regierung 
wurden die Landtage erst im Ansänge des 16. Jahrhunderts; aber das ist 
eben ein Beweis dasür, daß sie schon früher, wenn auch ohne bestimmte 
Form und ohne besondern Namen, stattgesunden haben. Was sich im 
13. und 14. Jahrh. als Nothwendigkeit herausgestellt hatte und erprobt 
worden war, wurde im 16. zum politischen Institut. 

Die älteste, der Nachwelt bekannt gewordene Versammlung liv-
ländischer Landesherrn uud Stände ist die von 1304 zu Dorpat; au 
dieser nahmen die Bischöse von Oesel und Dorpat Theil, deren Vasallen 
und Capitel, der Meister mit 12 Gebietigern und endlich die estländischen 
Vasallen. Die Städte und der Erzbischos waren also nicht anwesend, 
letzterer wurde übrigens zum Anschluß an das aus dieser Versammlung 
abgeschlossene Bündniß eingeladen. Eine ähnliche Versammlung sand im 
I. 1383 statt. Diese Versammlung trägt aber ebenso den Charakter einer 
ausnahmsweise erfolgten Zusammenkunft an sich, wie die früheren, nnd es 
läßt sich nicht nachweisen, daß seit diesem Jahre regelmäßige Versamm-
lungen stattgesunden haben. Andere derartige Zusammenkünfte sind noch 
1374 und 1396 erfolgt. 

Als erster bekannter Landtag ist nach den vorhandenen Nachrichten 
die Versammlung zu Walk 1424 anzusehen; aus dieser wurde von den 
Teilnehmern beschlossen, sich jährlich in gleicher Weise zu versammeln. 
v.Bunge nennt diese Versammlung die erste, aus der alle Landesherren gegen-
wärtig gewesen seien. Wie aber aus dem in Hupel's „Neuen Nordischen 
Miscellaneen" (St. 24 und 25) abgedruckten Receß erhellt, nahm der Erz-
bischos von Riga persönlich nicht Theil, seine Vertreter find wenigstens 
nicht genannt; nach den Zeugnissen, die wir besitzen, kam es auch nach 
1424 noch nicht zu alljährlichen Versammlungen. Die Wichtigkeit dieser 
Versammlung, wie sie namentlich von Bunge und von Richter betont worden 
ist, liegt also in dem Beschlüsse der Herren und Stände, sich alljährlich 
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zu versammeln, denn durch ihn gewinnen die landesherrlichen Zusammenkünste 
den Charakter eines politischen Instituts, und das Bewußtsein der Zu-
sammengehörigkeit der livländischen Territorien manisestirt sich in einem 
sür alle Theile verbindlichen Beschlüsse. 

I« Beziehung aus die Betheiligung an den Landtagen finden wir, 
daß schon aus der ältesten Versammlung, die bekannt ist, der des 1.1304, 
außer den Landesherren auch Vertreter der Vasallenschasten anwesend waren. 
Haben schon im 13. Jahrh., wie oben ausgeführt, dergleichen Versammlungen 
stattgefunden, so ist es doch nicht wahrscheinlich, daß auch schou auf diesen 
die Vasallen vertreten gewesen seien; eine regelmäßige Theilnahme derselben 
ist vielleicht nicht vor der 2. Hälste des 14. Jahrh. anzunehmen, nnd 
sprechen sür diese Annahme besonders folgende zwei Gründe: Einmal kann 
die Zahl der Vasallen in jener Zeit keine bedeutende gewesen sein, denn 
wie aus Buuge's Archiv Bd. 17 und Ceumern's ?keatriä. Î vonie. her-
vorgeht, war deren Anzahl auch im 16. Jahrh. noch ziemlich gering; serner 
wissen wir, daß die Theilnahme der Vasallen an den Territorial-Regieruugen 
nicht vor dem 14. Jahrh. begonnen hat, und es ist nicht anzunehmen, 
daß sie schon Jahrhunderte früher an Versammlungen Theil nahmen, die 
das ganze Land betreffende Verfügungen und Beschlüsse fassen konnten. 
Dieses kann übrigens nur aus die Ritterschaften Kur- und Livlands Bezug 
haben; wie oben angedeutet, hatten die estlandischen Vasallen schon früher 
eine selbstständige Stellung und Theilnahme an den öffentlichen Angelegen-
heiten errungen. Seit Beginn des 15. Jahrh. nehmen alle Vasallenschasten 
an den Landtagen Theil, und erst seit dieser Zeit spielen die Landtagsver-
sammlungen selbst eine bestimmte Rolle und werden zum Organ der Vermitt-
lung gemeinschaftlicher Interessen. 

Den Landtag zu berufen hatte rechtlich (wenigstens bis zum Ende 
des 15. Jahrh.) der Erzbischos. Er scheint aber von seinem Rechte nicht 
immer Gebrauch gemacht zu haben, aus den Versammlungen von 1304 
und 1424 war er, wie wir gesehen haben, gar nicht anwesend gewesen. 
Noch bevor der Orden die Oberherrschaft errang, haben die Meister schon 
Landtage berufen; ihnen mußte aber auch an denselben besonders gelegen 
sein, denn sie hatten wenigstens verfassungsgemäß keine regelmäßigen 
Bundesgenossen und keine Gelegenheit, sonst mit den Bischösen zusammen' 
zu kommen, während der Zusammenhang dieser mit dem Erzbischos schon 
in der Episcopal-Versassung begründet war. Wollte der Erzbischos nicht 
mit dem Orden Frieden schließen oder ihn auffordern, in seinen Angelegen-
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heiten den Schiedsrichter abzugeben, so bedurste er der Landtage nicht. 
So lauge die Oberherrschast zwischen Orden nnd Erzbischos schwankte, 
berief bald dieser, bald der Meister die Landtage. Melchior Fuchs, der in 
seinem Lpilome aetorum Kissens, die Landtage öfter anführt, sagt von 
dem des I . 1424, derselbe sei „eingesetzt" worden, dem des I . 1461, er 
sei vom Erzbischos „ausgeladen" worden und 1454 habe der Meister einen 
Landtag „angesetzt". Sobald aber der Orden die Oberhand gewonnen 
hatte, berief auch der Meister alle Landtage oder, wie eine rigasche Urkunde 
sagt: eaneellariu8 prineipis eonvoeavit. 

Diese schon im Eingange angezogene Urkunde, ein Memorial, welches 
1562 dem Fürsten Radziwill überreicht wurde und sich im rigischen Stadt-
Archiv vorfindet, euthält die genaueste Beschreibung der livländischen Land-
tage, die wir überhaupt besitzen, nnd ist deßhalb auch in Buuge's „Ge-
schichtl. Entwickelung zc. :c." zum Theil abgedruckt. 

Wie dieses Memorial berichtet, nahmen an den Landtagen am Ende die-
ser Periode Theil: der Erzbischos, die Bischöfe von Dorpat, Oefel, Kurland 
und Semgallen, der Meister, der Landmarschall uud audere Gebietiger, die 
Aebte von Falkenau und Padis, die Stifts- nnd Ordensräche, die Ritterschaf-
ten nnd die Städte. Diese verschiedenen Theilnehmer des Landtags theilten sich 
in Cnrien, über deren Art und Beschaffenheit weiter unten reserirt werden wird. 

Nicht recht erklärlich ist es, in welcher Eigenschaft die angeführten 
Aebte von Padis uud Falkenan den Landtag besuchten, da sie weder zu 
den Landesherren, noch zu den Ständen gehörten. Cenmeru (Ikeatriä. I.iv.) 
berichtet von Padis nur, daß dasselbe „ein stattlich gebiet, Schloß und 
Abtey im Oeselscheu (Wieck) Stift", und Falkenan eine Abtev mit vielen 
Höfen und Dörfern im Dörptschen Stifte sei. 

Ueber die Art und Weise der Vertretung und Theilnahme der Capitel 
uud Stistsräthe ist das Nähere nicht bekannt uud war vielleicht nicht ganz 

^ genau geregelt, bis 1555 festgesetzt wurde, daß je zwei Glieder jede dieser 
Korporationen vertreten sollten. In manchen Recessen z. B. denen der 
Jahre 1537, 1543 und 1646 ist der Theilnahme der Capitel nicht be-

. sonders gedacht ; es läßt sich zwar darum noch nicht annehmen, daß sie 
' gefehlt hätten, denn zur Landtagstheiluahme berechtigt, machten sie gewiß 
? möglichst oft von ihrem Rechte Gebrauch, nnd die Angabe der Anwesenden 

ist in den meisten Recessen eine flüchtige und ungenaue; daß das Memorial 
der Capitel aber nicht erwähnt, kann wol den Umstand zum Grunde 
haben, daß dieselben allmälig durch die Stistsräthe verdrängt wurden. 

Bttsch. MtSjchrst. 2. Jabrg. Bd. I.. Hst. t . 4 
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„I'srtium loeum" —so berichtet dqs Memorial weiter — „obtinuk nodi-
!iws Wims Î ivoniae." Daß hier der Ritterschaft als einer einheitlichen Er-
wähnung gethan wird, erklärt sich aus dem engen Aneinanderschluß, der 
zwischen den verschiedenen adligen Korporationen der 5 Territorien statt-
gefunden hatte. Die Frage aber, ob alle belehnten Vasallen an denselben 
Theil genommen haben oder nnr Depntirte der einzelnen Vasallenschasten, 
ist schwer zn entscheiden. 

Die Beantwortung derselben ist indessen von höchster Wichtigkeit; 
war es auch sür den Gesammtbeschlnß des Landtags gleichgiltig, wie die 
Ritterschasts-Cnrie zusammengesetzt war uud wie innerhalb derselben gestimmt 
wurde: sür den Adel selbst, sür das ganze Land konnte es nur nachtheilig 
sein, wenn jeder einzelne Ritter um seine Stimme direct befragt wurde, 
es mußte das Selbstgefühl des Standes, der allein in seinen einzelnen 
Gliedern anwesend war, während die übrige« sich mit Deputirteu beguügeu 
mußten, uuverhältuißmäßig gehoben werden. 

Bunge sagt a. a. O. S. 80: „Es läßt sich nicht denken, daß wenn alle 
Besitzlichen von der Ritterschaft zur Theilnahme berechtigt waren, nur so 
wcuige erschienen wären." Dagegen ließe sich anführen, daß die Zahl der 
Vasallen in jener Periode überhaupt nie bedeutend war, ausgenommen in 
Harnen uud Wierlaud. Eeumern in seinem I'kealriäium Î ivonieum be-
richtet ans dem Jahre 1555 von 5 erzstistischen, 6 Dörptschen, 3 Oesel-
Wieckschen, 2 kurischen und 4 Ordens-Schlössern, die an den Adel vergeben 
waren. Sind diese Angaben richtig, so erklärt es sich wol, daß wenn auch 
alle belehnten Vasallen den Landtag besuchte«, dereu Anzahl doch nur 
gering sein konnte. Aber noch andere Gründe sprechen dafür, daß alle 

. ritterlichen Vasallen wenigstens aus vieleu der Landtage gegenwärtig gewesen 
seien, so ausfallend es auch zu sein scheint, daß z. B. der mächtige Orden 
an demselben Landtage, zn dem er uur seiue Gebietiger sandte, seinen 
sämmtlichen Vasallen eine active Theilnahme gestattet haben sollte. Den 
ersten dieser Gründe sührt Bunge, der selbst anderer Ansicht ist, an: 
1555 wurde beschlossen, daß die Landstände nur Deputirte schicken sollten, 
um die Kosten einer allgemeinen Versammluug zn ersparen; solche 
allgemeine Versammlungen müssen also früher stattgefunden haben. 

Ein anderer Grund für diese Annahme liegt vielleicht im Ausdruck 
des erwähnten Memorials, denn von einer „nobilitas totius Î ivoniae" konnte 
nicht wol die Rede sein, wo nur Depntirte von S Corporationen anwesend 
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waren. Endlich (aßt sich vielleicht auch daraus aus eine allgemeine Theil-
nahme der Vasallen schließen, daß uns in der polnischen Periode eine 
solche (wie weiter unten ansgesührt werden wird) als anerkannte Rechts-
gewohnheit entgegentritt. Der Tit. 15 des D. Hilchen'schen Landrechts 
spricht von der Theilnahme des ganzen Adels an den allgemeinen Land-
tagen als einer Thatsache; dieselbe muß wenigstens im Herkommen begründet, 
gewesen sein. Sei dem nun wie ihm wolle, aus dem Landtage des Jahres 
1555 wurde festgesetzt, daß auf den künstigen Versammlungen ans jedem 
Territorio je 6 Vertreter anwesend sein sollten: zwei Glieder des Capitels 
(resp. des Ordens), zwei Stifts- oder Ordensräthe und je zwei Vertreter 
jeder Ritterschaft. Durch diese gleichmäßigere Vertheiluug der Deputirten 
wurde der Präponderanz der dritten Curie allerdings gesteuert. Dieser 
Modus muß aber verlassen worden oder nur kurze Zeit maßgebend gewesen 
sein, sonst wären wie in Kurland auch bei uns Deputationen der einzelnen 
Kreisritterschasten üblich geworden, als die übrigen Teilnehmer der Land-
tage entweder überhaupt aufhörten oder doch nicht mehr als Stände an 
denselben Theil nahmen *). Aus den Unterschied zwischen den allgemeinen 
Landtagen nnd denen, aus welchen nur Deputirte erschienen, werden wir 
in der Landtagsgeschichte der polnischen Periode zurückkommen, in der die 
/Verschiedenheit derselben deutlicher hervortritt, wenn sie auch nur eine 
graduelle und keine wesentliche war. 

Das Memorial fährt fort: ,»?ost>remum loeuin okUnuerunt eivitaws 
kixa, vorpats, ksvaüa, pernovis, Bensens, ^olmaria, Mrvia, Veüna 
et kokenku8ma, in yuarum suKraxia ibsnt ulü praslseü eilslellorum". 
(Den letzten Platz nahmen die Städte Riga, Dorpat, Reval, Pernan, 
Wenden, Wolmar, Narva, Fellin nnd Kokenhnfen ein, die mit den Haupt-
leuten der übrigen Burgen gemeinschaftlich votirten). 

Die Theilnahme der Städte an den Landtagen verdient eine besondere 
Berücksichtigung, weil sie anch sür die Gegenwart von Interesse ist nnd 
die Stellung der Städte znr Landesvertretnng staatsrechtlich bis jetzt noch 
nicht in Klarheit gesetzt worden zu sei« scheint. 

Die Landtagstheilnahme der kleinen livländischen Städte zieht Bnnge 
trotz der directen Angabe des oberwähnten Memorials in Zweifel; er sagt: 
„Ob außer Riga, Dorpat und Reval noch andere Städte eine selbstständige 

*) v. Richter „Geschichte der Ostseeprovinzen« Th. !. Bd. 2. S. 392 schließt im 
Gegentheil aus der kurischen Verfassung darauf, daß diese auch in der Adels-Curie der alten 
livländischen Landtage bestanden hätte. 



Z2 Der livländische Landtag in seiner historischen Entwicklung. 

Theilnahme au den Landtagen hatten, ist zweifelhast, ihrer wird in den 
Landtagsrecessen nirgend ausdrücklich erwähnt". Als vierte Stadt, die an 
den Landtagen Theil nahm, ist aber wol Pernau anzusehen, da wir auf 
deu Landtagen der polnischen Zeit diese Stadt vorfinden, David Hilchen 
ihrer gedenkt und sie sich im 18. Jahrhundert selbst „einen alten Land-
stand" nennt. Berücksichtigt man anch die Wichtigkeit Pernau's als Hasen-
und Handelsort, so erscheint es mehr als wahrscheinlich, daß neben Dorpat 
auch das alte „Embeck" (Pernau) zur Theilnahme an den Landtagen be-
rechtigt war, mögen die alten Recesse dieser Theilnahme Erwähnung thuu 
oder nicht. 

Anders steht es mit den übrigen kleinen Städten Livlands, deren 
Landtagssähigkeit einzig im Memorial an Radziwill gedacht ist, während 
nichts aus dieser oder der folgenden Periode aus diese Berechtigung hinweist. 
Das Real-Register des livländischen Ritterschafts-Archivs von Moritz Baron 
Wrangell ist von dem Verfasser dieser- Skizze eigens zu dem Zwecke durch-
gesehen worden, Aufklärung" über die Stellung der kleinen Städte zur 
ständischen Vertretung zu finden, es hat sich nichts Einschlagendes vor-
finden lassen. Hätte» die kleinen Städte die Berechtigung zur Landtags-
theiluahme je besessen, so ist nicht anzunehmen, daß dieselbe fallen gelassen 
und weder zu polnischer, noch zu schwedischer oder russischer Zeit beansprucht 
worden wäre. Der fernere Grund aber, aus dem wir glauben müssen, 
diese Orte, die früher bedeutender als heut zu Tage waren, seien aus den 
Landtagen, trotzdem daß diese in jener Zeit rein ständischen Charakter hatten, 
nicht vertreten gewesen, ist in der Stellung des Bürgerstandes in den 

' baltischen Provinzen dem Adel gegenüber zu suchen. Zwar steht es fest, 
daß Riga, Dorpat und Reval, vielleicht auch Pernau, auf die alten Land-
tage Depntirte schickten, daß sie eine eigene städtische Curie bildeten, also 
den Bürgerstand vertreten sollten; vergleicht man aber die Stellung der 
Städte mit der des Adels, zieht man dazu in Betracht, was aus derselben 
schon in der folgenden Periode wurde, so erscheint die Behauptung, der 
livländische Bürgerstand sei nie oder nur sehr vorübergehend ein voll-
berechtigter gewesen, vielleicht gewagt, aber nicht nnbegründet. Wäre 
der Bürgerstand je ein dem Adel gleichberechtigter livländischer Landstand 
gewesen, jo könnte es heut zu Tage nicht höchst zweifelhaft sein, ob auch 
die Mehrzahl der livländischen Städte je aus dem Landtage eine Vertretung 
gehabt habe, so wäre es unerklärlich, warum in den folgenden Perioden 
der livländischen Geschichte dieser Stand von der Bühne des öffentlichen 
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Lebens abgetreten ist uud sich die civitas Kixensis schon nach dem Land-
tagsreceß von 1662 „ratione bonorum tsrrostrium" zur Theilnahme an 
den (hundert Jahre früher ständisch gewesenen) Landtagen meldete. Wahr-
scheinlicher erscheint es, will man nicht allen historischen Zusammeuhaug 
zerreißen, daß die vier größeren Städte nur nominell als eigner Stand 
an den Landtagen.Theil nahmen, factisch aber gleich den Aebten von 
Padis uud Falkenan als mächtige Vasallen, die eine exceptiouelle Stellung 
hatten, selbstständig zu jene» Versammluugeu gezogen wurden. 

Wegen der Analogie mit den deutschen Reichstagen hatten auch die 
livländischen Landtage eine städtische Curie; weil der Bürgerstand aber nur 
in den wenigen größeren Städten (später nur in Riga) mächtig war, 
uud diese sich von dem übrigen Lande absonderten, so gebrach ihm Selbst-
ständigkeits- und Einheitsgefühl, und er verlor alle selbstthätige Theilnahme 
an den öffentlichen Angelegenheiten, als die Staatsform sich änderte, 
währeud derselbe Zeitpuukt vom Adel zur Erweiterung seiner Macht be-
nutzt wurde. 

Nur von uutergeordnetem Interesse kann es sein, zu erfahren, wo 
die verschiedenen Landtage abgehalten worden seien. Die Beantwortung 
dieser Frage bietet außerdem nur wenig Schwierigkeiten, da die Daten 
über Zeit und Ort meist den Recessen beigefügt sind; aus ihnen geht 
hervor, daß die Landtage weder zugewiffen Zeiten »och an best lm m t e n 
Orten abgehalten worden seien. Wie sich aus den Recessen selbst ergiebt, . 
wurde» die Laudtage an sehr verschiedene» Orten, meist aber in den Städten 
Wolmar und Walk, zuweilen auch in Riga abgehalten. Noch im 18. Jahr-
hundert beriefen sich die kleinen Städte aus ihr Recht und Herkommen, 
zuweilen auch bei sich den Landtag zu beherberge», bei Gelegenheit einer 
Berathuug der Ritterschaft, ob die Landtage nicht künftig nur in Riga zu 
halten seien. Die älteste bekannt gewordene Versammlung von Herren 
und Stände» war wie bereits erwähnt zu Dorpat abgehalten worden, 
wo später indeß nur selteu, vielleicht nur 1481, dergleichen Versammlungen 
zu Stande kameu. Die Versammlung des Jahres 1383 (1385 ?) fand zu 
Wolmar statt und der „Schloßremter" dieser Stadt scheint auch später der 
am häufigsten benutzte Schauplatz der alten Landtagsverhandlnugen gewesen 
zu sein, wenn anch die Bequemlichkeit der Lage, „mitten im Lande", die 
Bunge als Grund dasür anführt, in noch höherem Grade Walk vindicirt 
werden kann, das in gleicher Entfernung von Reval und Dünaburg, den 
beiden Polen des alten Livlands, liegt; im 15. Jahrhundert find anch 
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ntehrere Landtage in dieser Stadt, die damals nur ein Flecken war, ab-
gehalten worden, z. B. 1424, 1426, 1428, 1453 und 1456; aus „dem 
grauen Kloster" zu Fellin ist der Landtagsreceß von 1534, aus Pernau, 
wahrscheinlich wegen der abgelegenen Lage dieser Stadt, dem Anschein nach 
einzig der des Jahres 1532 öatirt. Anch in Riga und Wenden fanden 
wie im 15. so im 16. Jahrhundert Landtage statt, am häufigsten aber, 
wie erwähnt, in Wolmar. So sind in allen livländischen Städten (im 
engeren Sinne des Worts) Landtage abgehalten worden; es sind aber' 
nicht nur Städte Schauplätze derselben gewesen, sondern auch die ver-
schiedensten Landsitze und Schlösser. So spricht Melchior Fuchs im rothen 
Buch von vielen Landtagen zu Versöhn, Kirchholm> den Birkenbäumen und 
der Saltze; was uuter den „Birkenbäumen" zn verstehen ist, läßt sich weder 
aus Emmern Ikealr. I.!v. noch aus Buuges Archiv, Bd. V. oder v. Rich-
ters Angaben ermitteln, der zwar vom Landtage im Jahre 1473 und mehre-
ren Verhandlungen an diesem Ort spricht, ohne ihn näher zu bezeichnen. 
Die Versammlungsorte der Landtage haben also bis in das 18. Jahr-
hundert hinein gewechselt, das Radziwil'sche Memorial thnt ihrer keine 
Erwähnung. 

Einer geuauereu Ausführung bedars die oben angedeutete Eintheilnng 
der Landtagstheilnehmer nach vier Cnrien; keiner der Recesse enthäft eine 
Beschreibung des Versahrens aus den Landtagen oder erwähnt der Cnrieu 
genauer, und so müssen wir uns wiederum an das Radziwil'sche Memorial 
wenden, um die nöthigen Aufschlüsse zu erhalten; ob aus deu älteru Landtage-
Versammlungen dieselbe Ordnung eingehalten worden, wie dieselbe mit dem 
erwähnten Beschlüsse des Jahres 1555 in Uebereinstimmung zn bringen sei, 
ist bis jetzt noch nicht genau festgestellt wordeu. Der Bericht des Memo-
rials bezieht sich aus das 16. Jahrhundert uud die betreffende Stelle lautet 
wie solgt: 

„Lonvoe-Uis oräimbus et. statibus, gratiss aetae 8unl, poslea arti-
culi proponi 8o!ebai!t>, 6s quidu8 in eomieiis äeliberanäum erat, 
yuibu8 auäitis exemplar illorum sinxu! 18 Orcljnitius Äabawr, yui> 
du8 Kens perpensi8 et 6elibersti8, 8t>alo 6is eonveniebkmt omne8, ue, 
8ullraFÜ8 eo!leeli8, in quoö ex »8U et uUMale k.eipud!ieae kseere viäe-
bAwr, eun8til,uerunt." (Nach Zusammentritt aller der verschiedenen Stände 
wurden die verschiedenen Vorschläge gemacht und ein Exemplar der Deli-
beratiouspnnkte jedem Staude übergebeu. Die Berathungen fanden sodann 
innerhalb der einzelnen Cnrien statt, sodann wurde eine allgemeine Per? 
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sammlung vorgeschrieben, die Stimmen gesammelt und das entschieden, was 
sür das Wohl des Staates am geeignetsten erschien.) 

Die Analogie mit dem Versahren ans den Reichstagen des heiligen 
römischen Reichs deutscher Nation ist zu einleuchtend, um einer genaueren 
Ausführung zu bedürfen: nach Eröffnung der Versammlung wurden durch 
den Reichskanzler, Chur-Mainz, (ans unfern Landtagen durch den Ordens-
Kanzler) den Ständen die Deliberationspnnkte überreicht, die sich dann zu 
ihren Sonderberathungen zurückzogen; zum Schlüsse ̂ wurden die Entschei-
dungen der einzelnen Eurien collationirt, die Entscheidung der Majorität 
zum eonewsum imperü erhoben und in Deutschland dem Kaiser ad eon-
lirmimöum unterbreitet; in Livland wurde die kaiserliche Bestätigung nur 
sür besonders wichtige Landtagsbeschlüsse eingeholt, wie z. B. zu dem im 
Jahre 1546, in welchem festgesetzt worden war/.der Meister und die Bischöse 
dürsten ihren geistlichen Stand nicht verändern noch ausländische Fürsten 
zu Eoadjutoreu wählen. 

Livland stand also staatsrechtlich in demselben Verhältniß zum deutschen 
Reiche wie die übrigen Territorien nnd Reichsstände. Die abweichenden 
Verhältnisse, die bedeutende geographische Entfernung schwächte aber die 
scholl an fich ohnmächtige Reichsmacht in Livland noch mehr als in den 
übrigen Territorien. 

Nach wesentlich verschiedenen Gesichtspunkten waren aber in Livland 
und Deutschland die Eurien selbst geordnet, und v. Richter hat nicht ganz 
Recht , wenn er behauptet: „Der Landtag theilte sich nach Analogie des 
deutschen Reichstages in vier Kollegien." Auf dendeutscheu Reichstagen 
finden wir (wenigstens seit 1356, nnd seit diesem Jahre ist der deutsche 
Reichstag als geordnet anzusehen) nur drei Eurien, und auch , diese sind 
nach anderen Grundsätzen geordnet, als die des livländischen Landtags. 

In der ersten Curie saßen (seit die goldene Bulle in Krast war) aus 
dem deutscheu Reichstage die Chursürsteu, in der zweiten die Fürsten, 
Grasen, Herren und Bischöse ohne Churstimme, die dritte Curie war die 
städtische. In der livländischen Landtags-Verfassung heißt es aber !. e.: 
„ Il.a observlckawr oräo, ut r̂ekiepiseopus emn Lpiseopis vorptano, Oüi-
ttanu. (Zuromensi et. Kevalien8t, aHunet.lS sidi .̂ddaübus Valkena et 
?aäi8, unum 8 tat um reprussenwrsnt ae in unum 8ua eonMa reck-
xerent. (Hiebei wurde die Ordnung derartig beobachtet, daß der Erz-
bischos mit den Bischösen von Dorpat, Oesel, Kurland und Reval sammt 
den Aebten von Falkenan und Padis einen Stand bildeten und gemein-
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schaftlich ein Votum hatten.) Wäre das Princip, nach dem die deutschen 
Reichs-Curien geordnet waren, „in jeder Curie alle zur Theilnahme berech-
tigten Standesgeuossen zu vereinigen", in Livland beibehalten worden, so 
wäre der Meister als Lalldesherr zu den übrigen Landesherren in die erste 
Curie gezogen worden, in die er hineingehörte und nicht die Aebte von 
Falkeuau und Padis. 

Statt dessen war in Livland der Riß zwischen Orden und Episkopat 
eiu so tiefer, daß jede dieser beiden Gewalten eine eigene Curie aus dem 
Landtage hatte; in der ersten saß der Erzbischos mit den Stützen seines 
Regiments, die gleich ihm Landesherren waren. neben ihnen (wol aber 
nur mit deratheuder Stimme, denn es ist nicht anzunehmen, daß sie, die 
nirgend als gesürstet bezeichnet werdeil, gleiche Stelluug mit den reichs-
sürstlichen Bischösen gehabt haben sollten) die obgenannten Aebte. 

Wie Bnnge meint, gehörten zur ersten Curie auch uoch die Capitel, 
als Regiernugs-Collegieu der Bischöse, da sie soust m keine Classe mehr 
passen. Mit demselben Recht kann man aber wol annehmen, daß zu der 
Zeit, in der die Cnrien nach der im Memorial geschilderten Weise zusam-
mentraten , die Capitel, die durch die Stistsräthe überhaupt au Einfluß 
verloreil, aus dem Landtage keine Stimme oder höchstens ein volum eon-
suIlAtivum hatten. 

Von der zweiteil Enrie heißt es !. o.: „?roximum loeum 8ibi vincli-
eabat. reverenäu8 Dominus NaßMer eum eompreeatoribus et. orcünis 8ui 
t'ratridns, qui eum eonstituerunl aUerum FraÄum insimul eonsilium 
8umn eomposuerunt." (Den nächsten Platz nahm der Herrmeister sür 
sich und die Gebietiger und Brüder seines Ordens in Anspruch, nachdem 
er den zweiten Stand bildete uud ein gemeinschaftliches Votum hatte.) 

Daß der Landesherr eines Territoriums mit seinen Rathen eine 
eigeue Curie bildet, währeud die übrige« zusammen nnr eine Curial-
stimme habe», ist wol überhaupt uud uicht nur in der deutschen Reichs-
verfassung ohne Analogie, findet aber darin seine Erklärung, daß der 
Meister als Glied der ersten Curie, in der die Bischöse, durch das gemein-
schaftliche Interesse verbunden, die Majorität hatten, ohne allen Einfluß 
gewesen wäre; damit wäre aber nur das Factum erklärt, daß der Meister 
eitle ebenso viel geltende Stimme ans den Landtagen hatte, als der Erz-
bischos sammt allen den Bischösen. Znr Erklärung der formalen Ano-
malie, den mächtigsten Landesherrn nicht unter seinen Standesgenossen, 
sondern in einer zweiten Curie zu fiudeu, dient es aber vielleicht, daß 
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wir uns daran erinnern, der Meister sei Lehnsträger jedes der Bischöse 
gewesen; als solcher gehörte er in jedes einzelne Territorium und in der 
zweiten Curie war so ein Stand vertreten, der sich in jedem der bischöf-
lichen Territorien wiederfand. Da aber seit dem 15. Jahrhundert von 
einem Lehnsverhältniß des Ordens zn den Bischösen nicht mehr die Rede 
war, so behielt der Meister die alte Form nnr bei, nm dieselbe zur Ent-
faltung seiner Macht und Selbstständigkeit zu benutzen. 

Die dritte Curie bestand aus den Ritterschaften, resp. deren Depu-
taten, denen sich die Stifts- nnd'Ordensräthe, insofern sie Eingeborene 
waren, anschlössen. Der Vasallen-Adel war im deutschen Reichstage ohne 
Vertretung und nur aus den Territorial-Landtagen activ betheiligt. Ueber 
die Art und Weise der Vertretung des ritterlichen Vasallenstandes, der in 
Livland die Stellung des dentschen Reichs- oder unmittelbaren Adels ein-
nahm , ohne zu demselbeu zn gehören, ist oben das Nähere verhandelt 
worden; die Stists- nnd Ordensräthe, die gleichfalls der dritten Curie 
angehörten, thaten dieses nur in ihrer Eigenschaft als Edelleute. 

Die vierte Curie des livländischen Landtages, die der Städte, ent-
spricht der dritten Curie des deutschen Reichstages nnd ist bereits oben 
näher betrachtet worden. 

Mit dem Angeführten ist der Inhalt des Radziwill'scheu Memorials, 
soweit er die Landtage betrifft, erschöpst; über die Geschäftsordnung inner-
halb der Cnrien, die Stimmabgabe innerhalb derselben, die Art und Weise 
der General-Collation der Stimmen schweigt sie. So wichtig dieses Akten-
stück auch sein mag, maßgebend ist es nnr sür die Landtagsgeschichte des 
letzten Jahrzehends der Unabhängigkeitsperiode und enthält manchen Wider-
sprnch mit dem, was uns sonst über die livländische Landesverfassung be-
kannt ist*). 

Ans den Lücken, die dieses ossicielle Aktenstück, das dem Unterhändler 
Polens die bisherige Centralregierung Livlands darstellen sollte, bietet, 
läßt sich ersehen, wie wenig ausgebildet noch die ganze Landtagsversassnng 
war; der Landtag trägt nnr in seinen Umrissen das Gepräge eines nach 
Rechts-Grundsätzen consirnirten Parlaments an sich, er ist eine Versamm-
lnng, an der alle die Theil nähme», die sich überhaupt durch ihre Macht 
einen Einfluß aus die öffentlichen Angelegenheiten erWchD hatten.,, Darum 
find die Cnrien nicht gleichartig geordnete, tzMgkey ̂ ..spndM .eß. sinken 

*) Bergl. z. P. der Landtags-Receß » o r i . t S Z 4 . . ' . - ' - l s l 
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sich in jeder derselben nur durch ihr Interesse und ihre S te l lung zusam-
mengehörige Machthaber vor. 

W a s den G e s c h ä s t s k r e i s d e r L a n d t a g e in der angestammten 
Per iode a n l a n g t , so war derselbe in dieser ausgedehnter a l s in irgend 
einem späteren Zeitabschnitt, denn nur in ihr waren die Landtage die 
o b e r s t e Ins t anz sür a l l e privatrechtlichen und öffentlichen Angelegenheiten. 
Einerseits finden wir in den späteren Per ioden der livländischen Geschichte 
die oberste Gewal t nicht mehr i n n e r h a l b des Landes , andererseits find 
Just iz und Verwal tung in der neueren Zeit nicht mehr so unzertrennlich 
verbunden wie im Mittelal ter . N u r b i s zum J a h r e 1 5 6 2 war der liv-
ländische Landtag die Versammlung der S t ä n d e d e s Landes , das sich vom 
Felsennser des finnischen Busens b is zur Südabdachung der D ü u a aus-
breitete; seit diesem J a h r e werden die Grenzen Livlands enger gezogen 
und bald daraus ist aus den Landtagsversammlungen nur noch e i n S t a n d 
des enger gewordenen Vater landes thätig nnd stimmberechtigt. D a r u m 
mußten die Verhandlungsgegenstände allmälig an Wichtigkeit verlieren und 
wurde i h r Kreis in den e n g e r werdenden Verhältnissen des Landtags 
s e l b s t enger. ; 

D i e Landtage waren a n s dem Bedürfn iß und der Nothwendigkeit ent-
standen , die Terri torien und ihre Herren durch Einigkeit gegen äußere An-
griffe und Beseitigung innerer Feindseligkeiten zu kräft igen; schon 1 3 0 4 
hatten diese G r ü n d e den größten Theil der Landesherren und ihrer S t ä n d e 
dazu vermocht, ein Schutz- und Trntzbnndniß abzuschließen, dessen Absicht 
daraus g i n g , alle innern Streitigkeiten aus friedlichem Wege beizulegen, 
gegen die Nachbarn aber eine gemeinschaftliche Polit ik zn befolgen. D i e 
Ansgleichnng auseinandergehender Interessen und Feststellung einer O r d -
n u n g , in der sich die verschiedenen Terri torien a l s Glieder e i n e s Ganzen 
suhlen sollten, war und blieb der Hauptzweck und Haup t - .Verhand lungs -
gegenstand der Landtagsverhandlungen. D e r angedeutete Zweck wurde in 
Bezug auf die Landesherren n i e ganz erreicht, anch nicht, a l s d a s Gefüh l 
der Zusammengehörigkeit die S t ä n d e der verschiedenen Terri torien schon 
hinreichend durchdrungen hat te . D i e Kämpfe zwischen Erzbischos uud O r -
den , zu denen noch häufige Differenzen dieser Rivalen mit der mächtigen 
S t a d t R i g a kanten, machten die Ausgleichung von Streitigkeiten zum 
immer wiederkehrenden Gegenstand der Berathungen der Landtage , die be-
rufen werden muß ten , sollte nicht von den streitenden Par te ien zum Schwert 
gegriffen werden. S o entschied der Landtag von 1 4 2 4 einen S t r e i t zwischen 
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dem Meister S e i b e r t v o n S p o n h e i m und dem R a t h e der S t a d t R i g a ; 
Melchior Fuchs berichtet serner von den Versuchen, die der Erzbischos S y l -
vester Stodewescher (1449 bis 1479) anstellte, „die gute S t a d t " aus den 
erwähnten „vielen Landtagen zur S a l t z e , Versöhn , Kirchholm und den 
Birkenbäumeu" bei den übrigen S t ä n d e n anzuschwärzen. D a s ganze rothe 
Buch ist von Berichten über Streitigkeiten, die aus dem Landtage entschieden 
werden sollen, durchzogen. E in besonderes Interesse bietet der 1 4 7 7 zu 
Wolmar abgehaltene Landtag, zu dem Gesandte des Königs von Dänemark 
(Persberg nnd Peterssen) und die Canonici von Upsala und Stockholm gezogen 
wurde«, um ein Schiedsgericht zn bilden. D i e Thätigkeit der Landtage in 
dieser Beziehung offenbart sich «uter den verschiedensten Formen aus jeder 
S e i t e nnserer alten Landesgeschichte. Als nächste Folge dieses friedlichen 
Einflusses der Landtage erscheint dex aus denselben zu wiederholten M a l e n 
abgeschlossene Laudsriedeu, dessen D a u e r gewöhnlich zehn J a h r e be t rug ; die 
Ausrechterhaltung desselben war eine Sache aller Landesherren uud wurde 
darum gleichfalls durch den Landtag überwacht. 

Wenn sich d a s Verhäl tniß zwischen den Gl iedern des livländischen 
B u n d e s zeitweilig besserte, so blieben die Landtage darnm nicht a u s , denn 
der Kreis der Verhandluugsgegeustände erweiterte sich nach andern Rich-
tungen h i n ; um an einen, dem vorigen verwandten Zweig der Land-
tagsthätigkeit anzuknüpfen, erwähnen wir des wiederholentlich gefaßten 
Beschlusses, nur gemeinschaftlich auswärt ige Kriege anzufangen ( 1 4 5 7 und 
1537) und zu führen ; wurde dann ein gemeinschaftlicher Krieg beschlossen, 
so ordnete auch der Landtag die A r t und Weise der Betheil igung der ein-
zelnen Ter r i to r ien , bestimmte den Be t rag der auszubringenden Kriegsgelder, 
die von jedem Landesherrn zu stellende Truppenmasse n . s. w. 

Aber nicht uu r Streitigkeiten von^öffentlichem Charakter wurden dem 
Landtage zur Schlichtung und Ausgleichung vorgelegt. D a alle Appellation 
außer Landes durch den Kirchholmer Ver t rag (1452) und die Urkunde Kaiser 
S i g i s m u n d s (1424) unmöglich geworden war *) , sich innerhalb der Terr i to-
rien aber nur zwei Ins tanzen vorfanden, so kamen bald auch Privats t re i -
tigkeiteu an den Landtag a l s drit te und allendliche Ins tanz . 

An diese richterliche Besngniß knüpfte sich bald auch eine legislative 
und im 15. und 16. Jah rhunder t begegnen wir einer Anzahl von Verwal -
tnngs- und Polizeigesetzen, unter denen die Kleiderordnuugeu ihre regel-

') Eine Ausnahme fand für die Stadt Reval statt, von deren Rath nach Lübeck appellirt 
»pexdey konnte. 
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mäßig wiederkehrende Ro l l e spielen, die vom Landtage mit verbindlicher 
Gültigkeit sür alle Terr i tor ien erlassen worden waren . 

Wenngleich die Auszählung und Besprechung der Verhandlnngsgegen-
stände des Landtags von bedeutendem Interesse i s t , so gehört dieselbe doch 
nnr znm The i l in den R a h m e n des vorliegenden Versuchs , der es vor-
wiegend mi t dem öffentlichen Recht und der S t e l l u n g , die dieses den liv-
ländischen Landtagen zuwie s , zu thun ha t . Ferner ist diese M a t e r i e in 
den angezogenen Werken von B u n g e , v. R ich te r , R a h d e n - S i e v e r s genü-
gend besprochen, während dieselben die übrigen den Landtag und seine 
Geschichte betreffenden Fragen nu r vorübergehend behande ln ; endlich ist 
die staatsrechtliche S t e l l u u g der Landtage bereits eines Bre i te ren besprochen 
und mit Quel leunachweiseu , so weit dieselben dem Verfasser zngänglich 
w a r e n , versehen w o r d e n , während die Beziehungen zur Pol izei und dem 
Pr iva t rech t eine Menge neuer F rageu in Anregung bringe« und ein kriti-
sches Quel lenstudium erfordern, d a s vom vorliegenden Thema zu weit ab-
führen würde. W i r verweisen da rum nament l ich , wie schön e r w ä h n t , aus 
v . B u n g e und v . Richter und die in diesen Werken zahlreich sich vorfindenden 
Quellennachweise. 

M i t dem Vorliegenden wäre d a s Wesentlichste dessen, w a s sich über den 
livländischen Landtag det U n a b h ä n g i g k e i t - P e r i o d e sagen l ä ß t , gegeben; 
der Charakter der Allgemeinheit «nd Oeffentlichkeit, den er in derselben 
h a t . hör t in den folgenden Pe r ioden der livländischen Geschichte ans und 
läß t den Landtag an Wichtigkeit und allgemeinem Interesse verlieren. D e r 
Abriß der Versassungsgeschichte Liv lands von 1 6 6 1 — 1 6 1 1 wird ans die 
verschiedenen G r ü n d e dieser Aendernng hinweisen; e i n Factor derselben 
verdient aber noch am Schlüsse des vorliegenden Abschnitts erwähnt zn 
werden , weil er noch in die Zeit der livländischen Unabhängigkeit fäll t . 
E s ist die S t e l l u n g , die die Ritterschaften der verschiedenen Terr i tor ien zn 
e i n a n d e r einnahmen. Dieselbe war schon von so entschiedenem Einf lnß 
ans die Ges ta l tung des a l t e u L i v l a n d s , daß sie bei der N e u b i l d u u g , der 
dieser S t a a t nach Ansiösuug von Episkopat uud O r d e n u n t e r l a g , von ent-
scheidendem Gewicht sein sollte. D a s Gesühl der Zusammengehörigkeit 
dnrchdraug keinen der in den verschiedenen Terr i tor ien abgeschlossenen S t ä n d e 
so lebhast wie den Vasallenstand. Z w a r bildete jede Ritterschaft eine eigene 
C o r p o r a t i o n , hatte jede einen eigenen H a u p t m a n n , besondere Privi legien 
und besondere Znsammenkünste (Verschreibungen); sie hat ten aber alle da s -
selbe Z i e l : die E r l a n g u n g der S t e l l u u g , die. der Adel von Har r ien und 
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Wierland errungen ha t t e , dem schon die dänischen Könige eine exceptio-
nelle S te l lung verliehen ha t t en , die nnter den Hoch- nnd Landmeistern 
nur noch an Macht nnd Ausdehnung gewachsen war . Auf dieses Ziel ar -
beiteten sie bald mit gemeinsamen Kräften hin und wenn sie es auch nicht 
gemeinschaftlich, sondern eine nach der andern errangen nnd erzwangen, so 
war doch eine Privilegiengemeinschast aller l i v l ä n d i s c h e n Ritterschaften 
das schließliche Resultate Während die Landesherren in blutigen Fehden 
lagen und sich gegenseitig schwächten, wuchsen ihre Vasallenschasten an 
Macht und w a s noch wichtiger war — an E i n i g k e i t . I h r e r Theilnahme 
an den Landtagen und der wichtigen Rol le , die sie aus denselben spielten, 
ist bereits gedacht worden ; die Berathuugeu in der dritten Landtagscurke 
(mag dieselbe a u s allen Vasallen oder nu r a u s Deputa t ionen zusammen-
gesetzt gewesen sein) gaben die Anknüpfungspunkte zu einem engeren An-
einanderfchlnß; neben den allgemeinen Landesangelegenheiten kamen in der 
dritten Curie auch specielle Adelsangelegenheiten znr S p r a c h e , und d a s 
gemeinsame Interesse der Ritterschaft a l s solches wurde gewahrt . B a l d 
ging man aber noch einen Sch r i t t weiter. D a s Bedürfn iß des Verkehrs 
nnd eines gemeinsamen Handelns trieb den Adel dazn, sich anch außerhalb 
der dritten Cnr ie nnd der Landtage zu allgemeinen Adels tagen, ans denen 
alle Ritterschaften vertreten w a r e n , zu versammeln und gemeinschaftliche 
Interessen zu berathen. E s find u n s die Recesse zweier solcher ritterschaft-
lichen Versammlungen erhalten. D i e eine wnrde „am Donnerstag vor S t . 
J o h a n n i s Bapt i s tä" 1 4 8 2 zu Wemel abgehal ten, die andere „am D o n -
nerstag nach Lätare" 1 5 4 3 zu W o l m a r . I n dem Receß der Wemelschen 
Vereinigung ist die Ordensritterschaft nicht namentlich aufgeführ t , sondern 
es sind nur Depnt i r t e „aus den Gebieten von Wenden und Oberpahlen" 
genannt ; beide Recesse zeugen von der M a c h t , die die Vasallenschasten be-
sessen haben müssen, da sie Beschlüsse über Gegenstände en tha l ten , die 
nicht nur den Adel , sondern d a s ganze Land betreffen nnd namentlich viele 
Verfügungen über die B a n e r n , welche die völlige Abhängigkeit dieser vom 
Adel bezeugen. 

Durch solche gemeinschaftlichen Maßrege ln , die d a s Zusammengehörig-
keitsgefühl aller Ritterschaften bezeugen, wnrden die Adelscorporationen 
nicht nnr der mächtigste Landstand, sondern mächtiger a l s der größte Theil 
der Landesherren. E r ging a l s der einzige vollberechtigte S t a n d a u s den 
Wirren he rvor , die anbrachen, a l s der livländische Föderativstaat zerfiel 
nnd seine Bestandtheile in die Hände der P o l e n und Schweden kamen. 
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M . D i e V e r s a s s n n g s g e s c h i c h t e L i v l a n d s v o n 1 5 6 1 b i s 1 6 2 9 . 
M i t dem J a h r e 1 5 6 8 begannen die alten livländischen Zustände nach 

einem vierhundertjährigen Bestehen zusammenzustürzen, ihre innere Auflö-
sung hatte mit der Ausbrei tung der Kirchen - Reformation in Livland be-
gonnen. Z w a r gab es noch einen O r d e n , Erzbischos und Bischöse, nach-
dem sich schon die S t ä d t e nnd d a s flache Land der nenen Lehre zugewandt 
ha t t en , aber das Beispiel des benachbarten P r e u ß e n hatte zu mächtig ge-
wirk t , um nicht eine Säcnlar isa t ion des O r d e n s wie der S t i f t e in Aussicht 
zu stellen. 

D i e äußere Veranlassung zur Auflösung der alten Verhältnisse gab 
der Einsall eines zahlreichen russischen Heeres unter I w a n I.V., die bei 
dem deutschen Reiche gesuchte Hilfe konnte der mit Türkenkriegen beschäf-
tigte Kaiser Ferdinand den Livländern nicht gewähren; nnterdessen flößte 
die Einnahme D o r p a t s durch ein russisches Heer nnter Knrbsky dem Lande 
einen panischen Schrecken ein nnd die Landesherren erkannten, daß Livland 
ohne fremde Hilfe re t tungslos dem russischen Eroberer nnd seinem wilden 
Heere verfallen sei. D i e durch den deutschen Kaiser in Anspruch genom-
mene schwedische Unterstützung blieb a u s , ein zweiter Nothrns Livlands an 
den Kaiser , sowie dessen Brief an den Z a r halsen der R o t h nicht ab. D a 
wandten sich der Ordensmeister Kettler (der schon a l s Eomthnr Verbin-
dungen mi t dem Fürsten Radziwill angeknüpft hatte) nnd der Erzbischos an 
den König S i g i s m u n d August von P o l e n und Litauen nnd verpfändeten 
i h m , da alle ihre Mi t t e l erschöpst w a r e n , gegen zusammen 1 6 0 , 0 0 0 G u l -
den eiuen bedeutenden Thei l ihrer Terri torien im September 1 6 5 9 ; der 
Herzog M a g n u s von Holstein, der sich später- unter russischen Schutz stellte, 
kaufte die B i s thümer O e s e l , Kurland und später R e v a l ; da er aber dem 
durch die Russen har t bedrängten Estland nicht die gehörige Hilse leisten 
konnte, unterwarf Reval (später auch die Ritterschaft) sich am 4 . J u n i 
1 6 6 1 dem König Erich von Schweden. 

Diese. Unterwerfung Es t lands war der Anfang der Zerstückelung des 
livländischen S t aa t enbundes . König S i g i s m u n d August machte einen An-
schluß Kur lands und des südlichen Livlands ( D o r p a t blieb bis zum Frieden 
von Zapolje 1 5 9 2 in russischen Händen) an sein Reich zur Bedingung thä-
tiger Hilse gegen den Z a r e n ; da der Krone P o l e n schon ein bedeutender 
Theil des Landes verpfändet w a r , d a s Reich keine Unterstützung gegen die 
drängenden Feinde gewähr te , so unterwarfen sich der O r d e n mit seinen 
S t ä n d e n und der Erzbischos f ü r sein ländliches Terri torium dem König 
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von P o l e n , der ihnen durch d a s Pr iv i legium 8 . und die vorzugsweise aus 
Kurland bezügliche proviisio v u e s l i s ihre Pr ivi legien sicher stellte; der 
O r d e n löste sich ans , seine Gl ieder traten in die Z a h l der adeligen Vasallen, 
Kurland wurde ein polnisches Lehnsherzogthnm unter dem znm Herzog 
creirten Meister Go t tha rd Kett ler , Livland wurde eine P rov inz des Königs 
von P o l e n , die seit 1 5 6 6 den Namen nnd Titel eines Herzogthnms führte; 
die S t a d t R i g a wahrte zwanzig J a h r e länger noch ihre Unabhängigkeit 
nnd unterwarf sich erst im J a n u a r 1 5 8 1 dem König S t e p h a n Ba tho ry . 

Aus Wunsch des Königs beschloß der livländische Landtag 1 5 6 6 die 
Vereinigung Livlands mit Litauen und a l s dieses Großherzogthnm, d a s 
bisher den polnischen König auch zu seinem Fürsten gehabt hatte, 1 5 6 9 
mit P o l e n vereinigt w n r d e , ward Livland aus dem Lnbliner Reichstag am 
6 . August (unter Vorbehal t seiner Privilegien) eine Prov inz des polnischen 
Königreichs. 

. W i r sind durch die Erha l tung der betreffenden Aktenstücke im S t a n d e 
allen den Veränderungen zu folgen, die die livländische Verfassung in der 
vorliegenden Per iode t r a f e n ; vergleicht man die öffentlichen Verhältnisse, 
wie sie durch die polnisch-litauischen Gesetze geworden w a r e n , mit denen 
vor 1 5 6 1 , so ist ihr fremdartiger, o c t r o y i r t e r Charakter unverkennbar. 
Von den dnrch die Privilegien-Urkunden gemachten Versprechungen, wurden 
(wie nnten gezeigt werden wird) fast alle gebrochen; alle Constitutionen 
der berüchtigten polnisch-litauischen Reichstage tragen ein V s e vietis sür 
die unterworfenen Livländer an der S t i r n . D i e 60jähr ige D a u e r der 
polnisch-litauischen Herrschaft in Livland hat schon darum nur wenige und 
unheilvolle S p u r e n hinterlassen, weil die alten naturgemäß entstandenen 
Landeszustände einer Reihe auseinander folgender Landesordnungen uuter-
lagen, von denen keine lang genug in Kraf t war , um im Rechtsbewußtsein 
der P rov inz festen F u ß zu fassen. D i e polnisch-litauische Per iode , die durch 
den politischen nnd kirchlichen Druck Livlands a n sich unheilvoll genug 
war , ist in ihren Folgen aber höchst segensvoll gewesen. D e r Druck pol-
nischer Magnaten nnd Psaffen rief die Resistenzsähigkeit bisher indolenter 
und unpatriotischer Landeskinder wach und hals ihnen zu einem wenigstens 
approximativen Verständniß ihrer politischen Bedürfnisse; die 3 Privilegien 
sind endlich die Grundlagen des Verfassungslebens Livlands geworden und 
wären wol nie zu Tage gesördert worden, wenn der nationale und religiöse 
Gegensatz zwischen der Regierung nnd dem unterworfenen Lande nicht die 
Nothwendigkeit geordneter Versassungsgrundzüge zur Evidenz erhoben hätte. 
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D r e i verschiedene Abschnitte sind im Versassnngslebeu der polnischen 
Per iode zu unterscheiden; dieselben werden, dnrch die Jahreszahlen 1 5 6 6 , 
1 5 8 2 und 1 5 9 8 fixirt. 

D i e durch d a s Uniousdiplom von 1 5 6 6 für Livland vereinbarte 
Landesverfassung, die 16 J a h r lang zu Recht bestand; war in ihren G r u n d -
zügen folgende: 

D a s Land zerfiel in vier Kreise: R i g a , Wenden , D ü n a b n r g und 
T r e y d e n ; an der Spi tze jedes dieser Kreise stand ein königlicher S e n a t o r , 
der aber geborener Livländer sein mußte. D a s ganze Land wurde von 
einem königlichen Administrator regiert , bei dessen W a h l (er sollte Livländer 
von Gebur t sein) Livland ein V o t u m e o n s u l t n ü v u m hatte. D i e vier S e n a -
toren nnd vom Adel gewählten D e p u t a t e n sollten aus den mit Litauen 
gemeinschaftlich abzuhaltenden Konventen und Landtagen Si tz nnd S t i m m e 
haben. F ü r jeden der vier Kreise bestand ein Landgericht ( j u ä i e i u m 

wrres t re ) , von dessen Entscheidung noch eine Appellation an den höheren 
Gerichtshof, der a n s den Sena to ren und dem Administrator bestand, mög-
lich w a r ; der Adel Kur lands hatte sich schon 1 5 6 1 die Möglichkeit einer 
Appellation „von ihrem Fürsten" an den Landtag vorbehalten. D i e D ü r f -
tigkeit dieses E n t w u r f s sowol (der z. B . über das Ständerecht nichts Be-
stimmtes giebt, obgleich gerade dieses einer Neubildung bednrste, da ja die 
alten S t ä n d e dnrch die Säcular is i rnngen zum Theil ausgehört hatten), a l s 
die Erweiterung des livländischen Gebie ts durch die Abtretung D o r p a t s 
seitens der Russen, erklären e s , warum König S t e p h a n im J a h r e 1 5 8 2 
in Warschau eiu neues Verfassungsgesetz sür Livland gab (die OonsUtu-

tion68 I - i v o m a e v . 4 . Decbr . ) 
An der Spi tze der Prov inz (so verordnete es d a s neue Gesetz) stand 

der Administrator, ihm zur S e i t e ein Y u a o s t o r ? r o v m e j a l i 8 sür die Finanz-
angelegenheiten ; Avland zerfällt nach der neuen Bestimmung nunmehr in 
die drei Präsidentschaften Wenden, D o r p a t nnd P e r n a u , von deneu jede 
nnter einem P r ä s e s steht, der der Ehes für Civil- und Militairangelegen-
heiten ist ; ihm zur Se i t e steht ein S u b e o l l s e w r (für Finanzangelegenheiten, 
analog dem 9- ^ r . ) ein Lueesmera r i us (zur Regul i ruug von Grenzen) 
und ein VexiMker (Fahnenträger) . J e d e Präsidentschaft zerfällt in mehrere 
Starosteien (eapi tsmss ius) , von denen jede nnter einem tZapitaneus (Staros t ) 
steht, der P o l e , Litauer oder Livländer sein konnte. Au die Ste l le der 
früheren 4 Landgerichte, sind drei getreten, die schon bestimmte Jur idiken 
h a l t e n ; die Appellation findet an einen Oonventus M i e s l i s , von ganz 
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eigentümlicher Zusammensetzung s ta t t ; anders zusammengesetzte Landtage 
werden sür die össenklichen Bedürfnisse ( eonven lus noeessi tat is publ ieae 
causa) abgehalten, die von Depnt i r ten a n s den einzelnen pi-aeskliatus be-
sucht werden. D i e wichtigste Einrichtung des neuen Gesetzes ist aber die 
G r ü n d u n g eines katholischen B i s t h n m s sammt Capitel in Wenden. 

W e n n dnrch diesen Entwarf einer nenen Verfassung anch manchem 
Bedürfniß abgeholfen wurde uud er manche Vorzüge vor der Verfassung 
von 1 5 6 6 hatte, so ist er doch im Ganzen nnr ein redendes Zengniß sür 
die Art und Weise , in der die polnische Könige ihre Versprechungen zu 
halten pflegten. Vergleicht man diese (ZonsAutiones I^ivomae mit dem 
Verfassungsentwurf in dem Unionsdiplom, so fällt schon die Verschiedenheit 
des T o n s in der Sprache König S t e p h a n ' s mit der S i g m u n d Angnst 's P i s ; 
w a s das Materiel le a n l a n g t , so sind die im ersten Aktenstück stipnlirten 
Pr iv i l eg ien , im zweiten fast alle ausgehoben oder umgangen. § 7 des 
Unions -Dip loms verspricht keinerlei Aendernngen in kirchlichen Angelegen-
heiten vorzunehmen, die Const. I. decretirt die G r ü n d u n g eines katholischen 
B i s t h u m s ; die herrschende Consesflon in Livland ist nach demselben § die 
lutherische, Const. II. nennt die Lutheraner in ihrem eignen Lande Dissi-
denten; K 1 8 des Uuious-Dip loms giebt den Livländern ein vo tum eon-
sul la l ivum bei der W a h l des Administrators, K 9 verlangt von den S e n a -
toren , (an deren S te l l e jetzt die p r a e M e x getreten waren) daß sie d a s 
livländische Jnd igena t haben und verspricht, daß alle Beamte in Livland 
Deutsche sein sollen; von all diesen Privilegien ist in den (ZonsUlutiones 
nicht mehr die Rede und nach (Zonst,. XI. haben die P o l e n nnd Litauer 
gleiche Ansprüche bei Besetzung der wichtigen S ta ros te ien , wie die einge-
borenen Livländer. Aber es sollten noch größere Beeinträchtigungen fo lgen; 
eine Modifikation der Verfassung voll 1 5 8 2 trat durch die sogenannte Orä i 
natio I^voniae I. im J a h r e 1 5 8 9 in Kraf t . D r e i Punkte derselben wurden 
a l s besonders verletzend in der Rede (oratio I . ivomae suppUeanlis) der 
livländischen Depnt i r ten aus dem Reichstage zu Warschau 1 5 9 7 und 1 5 9 8 
hervorgehoben: 

D i e V e r t h e i l u n g der Starosteien unter l a n t e r P o l e n nnd Litau-
ern, die E i u s ü h r u n g des sächsischen oder Magdeburger Rechts „ q u u m 
I.ivoma kae l enus nuUo M r ? U8a e s t " (die 9 des Unions -Dip loms , 
K 4 des Privileg. 8 . II. und der p rov is io v u c a l i s hatten die Gel tung 
des Provinzial-Rechts festgestellt) und die A u s h e b u n g a l le r , seit den 

Bltsch. MtSschrst. 2. Jahrg. Bd. I.. Hst.!. ' 5 
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Zeiten des Erzbischoss Wi lhe lm gemachten Schenkungen (dnrch dieselbe war 
der § 7 des Privileg. 8 . ^ II. verletzt). 

D i e angeführten Beschwerden der Livländer hatten aber nur zur Folge, 
daß 1 5 9 8 eine Oräinat io I^ivonwe II. erlassen wurde , in der zwar die 
E in führung des fremden Rechts nicht mehr vorgeschrieben w a r , die aber 
sonst folgende O r d n u n g der Dinge festsetzte: > 

D i e Präsidenten wurden nach polnischem Muster durch 3 Pa la t iue 
(Wojewoden) ersetzt; denselben zur S e i t e standen 3 Castellane (ein polni-
scher, ein litauischer und ein livländischer), die die Anführer im Kriege sein 
sollten; die 2 6 Starosteien blieben beibehalten und wie die orä ina t io sagte 
wollte der König nichts dagegen h a b e n , wenn dieselben zum Theil auch 
verdienten Livländern verliehen würden. D i e Landgerichte sollten a u s 
Personen aller drei Nat ionen zusammengesetzt werden; der Bischof zu 
Wenden solle in den Besitz aller früheren bischöflichen (Vogtey-?) G ü t e r 
gesetzt werden. M i t den Landtagen solle es wie zu Zeiten König S t e p h a n s 
gehalten werden , zwei Gesandte aus jeder der 3 Nat ionen (Livländer, 
Litauer und Po l en ) , die Livland bewohnten, sollten diese Prov inz aus dem 
polnisch-litauischen Reichstage vertreten. 

S e i t dem J a h r e 1 6 0 0 t ra t wenigstens zeitweilig an die S te l l e des 
(?onvenw8 ^uäieialis ein T r i b u n a l , das (nach polnischem Muster) aus je 
5 Deput i r ten jedes P a l a t i n a t s unter Vorsitz des Administrators in allen 
streitigen Angelegenheiten inappellabel entscheiden sollte, mit Ausnahme der 
geistlichen Angelegenheiten und de re r , die d a s Krons-Jnteresse betrasen; 
gleichzeitig erhielten die fünf größten und befestigten S t ä d t e Schloß- oder 
Staroste i -Gerichte , die sich bis in die schwedische Zeit erhielteU und die 
ersten Ins tanzen für Kriminal- und Polizeisachen abgeben sollten. 

D i e Orä inaüo Q v o n i a e II. versprach, daß eine Commission (Leo 
S a p i e h a und Erzbischos Solikowsky waren die Häupte r derselben) unter 
Zuziehung von Adelsdeputirten ein livländisches Landrecht zusammenstellen 
und dem Könige zur Bestätigung vorlegen sollte; diese Commission übertrug 
die Arbeit im J a h r e 1 5 9 9 dem v r . Dav id Hilchen, einem ihrer Glieder , 
der einen Entwurf zu S t a n d e brachte, der aber nie bestätigt wurde und 
auch nie in den Druck gekommen. S o mangelhaft dieser Entwurf ist, so 
s i n d doch die Titel über das öffentliche Recht von W e r t h , weil sie ein 
B i l d der damaligen Rechtszustände geben. 

Dieses waren in ihren Grundzügen die Schicksale Livlands nnd seiner 
Verfassung. W a r es zu verwundern , daß die polnische Herrschaft nur 
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H a ß erntete uud die meisten ihrer Ins t i tu t e vernichtet wurden, als Schwe-
dens größter König Gustav Adolph a l s S i ege r den Ver t rag zu Altmark 
1 6 2 9 unterzeichnete uud Livland so seiner Krone unterwarf . 

L i v l ä n d i s c h e L a n d t a g e i n d e r p o l n i s c h - l i t a u i s c h e n P e r i o d e . 
S o weit sich a u s den Chroniken von S a l o m o n H e n n i n g , 

T h o m a s H i ä r n , M . F u c h s , den Werken von G a d e b u s c h , A. v . 
R i c h t e r , D v g i e l , und H . v. H a g e m e i s t e r entnehmen 
l ä ß t , haben von 1 5 6 2 — 1 6 2 9 ungefähr vier und zwanzig Land-
tagsversammlungen stattgesunden; dieselben sind aber über den sieben und 
sechzig J a h r e umsassenden Zeitabschnitt sehr unregelmäßig verthei l t , w a s 
sich dnrch die vielen Kriege , die zuweilen sür J a h r e alle O r d n u n g und 
allen Verkehr unmöglich »lachten, erklären läß t . 

Bevor wir ans die Bean twor tung der Fragen über die Zusammen-
setzung, die Thätigkeit u . s. w. der Landtage dieser Pe r iode übergehen, die 
viele nnd eigentümliche Schwierigkeiten bieten, folge ein Verzeichniß der 
J a h r e , in den nach deu vorliegenden angeführten Quel len dergleichen Ver -
sammlungen stattgefunden haben ; die D a t e n darüber sind in d i e s e m 
Zeitabschnitt von Wichtigkeit, wie sich a u s der Besprechung der Landtags-
zusammensetzung weiter unten ergeben wird. Etwanige Lücken seien mit 
dem relativ beschränkten M a t e r i a l , das dem Verfasser dieser Skizze zu 
Gebote stand, entschuldigt; eine Hanptquelle für die Laudtagsgeschichte der 
zweiten Hälste des sechszehnten uud den Ansang des siebzehnten J a h r -
hunder ts sind die von Gadebusch und v. Richter öfter angeführten D o r -
pater Raths-Protokol le . 

Landtage find abgehalten wordei l : 
I m J a h r e 1 5 6 2 zu R iga . D i e Veranlassung war die Huldigung, die 

Fürst Radziwill sür S i g i s m u n d August in Empfang n a h m , in Folge dessen 
den Livläuderu ihre Privi legien bestätigt wurden. 

I m J a h r e 1 5 6 6 zu Kokenhnsen nnd Wenden. 
I m J a h r e 1 5 6 7 zu R iga* ) . 
I m J a h r e 1 5 6 9 zu Wenden. 
I m J a h r e 1 5 7 2 . D a ß in diesem J a h r ein Landtag stattgefunden habe 

ist wahrscheinlich und stützt sich aus D o g i e l , Cod. D i p l . N r . 1 7 1 pag . 2 9 4 ; 
König S i g i s m u n d August II. war im J u l i gestorbeil und die Livländer baten 

*) Auf diesen 3 Landtagen war Kettler anwesend. 

S" 
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den polnischen S e n a t n m Bestätigung ihrer Pr iv i leg ien , die ihnen i m 
citirten Actenstnck g e w ä h r t - w a r d ; eine solche petilio eques t r i s orcjinis ei 
meo la rum Oue . I^ivoniae konnte aber nur aus dem Landtage beschlossen 
worden sein. 

I n keinem der angeführten Werke ist ein Landtag während der daraus 
folgenden zehn J a h r e angegeben. W i r fahren f o r t : 

I m J a h r e 1 5 8 3 zu Riga . 
I m J a h r e 1 5 8 4 hat k e i n Landtag stattgefunden; irrthümlich ist dieses 

von v. Hagemeister behauptet , der Gadebusch dafür auführ t , welcher jedoch 
unter der Überschrif t „ 1 5 8 4 " von einem Landtage des vorigen J a h r e s spricht. 
^ I m J a h r e 1 5 8 6 zu Riga oder Neuermühlen. 

I m J a h r e 1 5 8 8 zu R i g a ; der Herzog von Kur land leitete denselben. 
I m J a h r e 1 5 9 1 zu Wenden. 
I m J a h r e 1 5 9 3 zu Wenden . 
I m J a h r e 1 5 9 5 zu Wenden. 
I m J a h r e 1 5 9 6 zu Wenden. 
I m J a h r e 1 5 9 7 zu Wenden. 
I m J a h r e 1 5 9 8 zu Wenden. 
I m J a h r e 1 5 9 9 zu Wenden . 
I m J a h r e 1 6 0 1 zu Wenden. 
I m J a h r e 1 6 1 4 zu R i g a . 
I m J a h r e 1 6 1 6 zu R i g a . 
I m J a h r e 1 6 2 0 zu Wenden. 
I m J a h r e 1621 ist wahrscheinlich zu R iga auch ein Landtag abge-

halten worden. 
I m J a h r e 1 6 2 6 . v. Richter und Gadebnsch sprechen von Angelegen-

heiten, die aus diesen Landtag verschoben wurden, die v. Richtersche Angabe 
erzähl t , aus diesem Landtage hätten die Jesni ten die S t a d t D o r p a t ver-
klagt , w a s nach Gadebusch S . 5 4 2 schon im J a h r e 1 6 2 0 geschehen war . 
Beide geben sür ihre Erzählung keine Quel len an . 

D e r Blick, den wir im vorigen Abschnitt aus die Lersassnngsgeschichte 
geworfen haben, machte n n s mit Veränderungen bekannt, die auf die liv-
ländische S t ä n d e - nnd Landtagsversassnng vom wesentlichsten Einf luß sein 
m u ß t e n , durch die Säcular isa t ionen in den J a h r e n 1 5 6 2 nnd 1 5 6 6 , die 
Unterwerfung Est lands an Schweden, die G r ü n d u n g nnd Abtrennung des 
Herzogthums Kur land war-der livländische Landtag naturgemäß ein anderer 
geworden; die erste nnd zweite Cur ie desselben hörten ans, weil ihre M i t -
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glieder wegsielen, in der dritten Cur ie gab es keine Vertreter von Har r i en , 
Wier land und Kur land mehr , a u s der vierten Cur ie waren die Vertreter 
Reva ls verschwunden und b is 1 5 8 2 auch die D o r p a t s und P e r n a u s , da 
diese S t ä d t e bis zu den genannten J a h r e n in den Händen der Russen waren. 

D i e O r d e n s - und D o m h e r r n waren nach Aushebung ihrer resp. Kor-
porationen zum Theil nach Deutschland ausgewander t , was ursprünglich 
auch Kettler für seine Person beschlossen hatte. Zum größten Theil aber 
waren sie in den weltlichen Adel Livlands übergegangen, d e r , schon in 
der vorhergehenden Per iode mächtig und einflußreich, jetzt alle öffentlichen 
Angelegenheiten in seine Hände bekam, da aus den süns Landtagen, die 
von 1 5 6 2 (exclnsive) b is zum J a h r e 1 5 8 3 (exklusive) gehalten wurden, 
neben ihm nur noch die S t a d t Riga a l s Landstand vertreten war . 

Nach der gegebenen Uebersicht zu nr the i len , fand von 1 5 6 2 bis zn 
der Vereiniguug Livlands mit Litauen nur e i n Landtag statt, der im 
J a h r e 1 5 6 6 , aus dem diese Vereinigung beschlossen wurde. Aus demselben 
übergab Herzog G o t t h a r d , der bisherige Administrator , dem neuen S t a t t -
balter Radziwill die Regierung. Ans den späteren Landtagen erschien 
Kettler nur ausnahmsweise. 

Nachdem D o r p a t und P e r n a u wieder den Russen abgenomcken worden 
waren, erschienen, wie erwähnt , im J a h r e 1 5 8 2 die Constitutionen König 
S t e p h a n B a t h o r y ' s , durch die auch die Landtagsversassnng aus eine neue 
Bas is gestellt wnrde. D i e Constitutionen unterscheiden zwei Arten von Land-
tagen : 0 o n v e n w 8 pukliei juä ie iu les und Oonventus nseess i ta t i s publ icao 
c :m8a ; wol nur in den letzteren ist eine Fortsetzung der alten Landtage 
zn sehen. D e r O i n v e n t u 8 Mä ieml j s war eine Appel lat ionsbehörde, die 
mit dem J a h r e 1 6 0 0 anshörte nnd zn der vielleicht § 7 , Pnnk t 4 der 
p rov i s io v u e n l i s , in der von dem Recht des Adels an den Landtag zn 
appelliren die Rede ist, eine Veranlassung gewesen war . D i e wichtigsten 
Sä tze der Ooostittttio XIII. (die von den Gerichtslandtagen handelt) laute», 
wie fo lg t : „ E s sollen jährlich zwei Gerichtslandtage zu Wenden abgehalten 
werden nnd all sie sollen alle Appellationssachen a n s den S t ä d t e n , wie a u s 
den Landgerichten gebracht we rden ; die Entscheidungen sollen aus diesen 
Gerichtslandtagen durch folgende Personen getroffen werden: von dem Bischof 
voll Wenden , den drei Präs identen, dem S t a r o s t vou Wenden, dem Quäs to r 
der Provinz , den drei Unterkämmerern, zwei Rigischen, einem Dörptschen, einem 
Pernanschen und einem Wendenschen Depnt i r t en . Präs idi reu soll der Gouver-
neur, sein Stel lver treter oder ein königlicher Commissär. D e r Gerichtsland-
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tag soll, ohne daß eine weitere Appellation sür andere a l s gewisse Erbschasts-
angelegenheiten erlaubt ist, allendlich entscheiden und der Wendensche Landge-
r ichts-Notar ins ein Protokoll über die gepflogenen Verhandlungen führen." 

(„Oonvendus Mäie ia les V e n ä a e M o t a n m s bis ee l ed ren tu r . . . . . . . 
nä prse6Lews Conven tus publ ieos o m n e s eau8se w m e x (üviwlikus, 
ljUÄM e x MlZteii» t.errk8tridu8 pe r sppellMio7^em äevo lvan tu r . . . . , e a e 
v e r o Appellations8 e o g n o s e e n w r in ciieto eonven tu s k Lpiseopo , l r ibus 
prav8L6ibu8, ckp iwneo V e n ä e n 8 i , tzuaeswre p r o v i n Ä a ü , i r i b n s q u e 
8ueeamerL>rÜ8, e i v i w w m ^ u e l i igensis c luodus , Verpaten8i8 uno, ? e i -
naViensi8 uno, V e n ä e n k w u n o , 0 e p u w U k u 8 . p raes i äod i t ei (Zubernawr , 
vel ioeum l e n e n ^ , vel 0onÜ88miu8 a nobi8 pro t e m p o r e 6o8ignanclu8, 
atc^ue ibi o m n e 8 e a u s a e ünienl-ür, <iue u l ter iore p r o v o e a ü o n s exeepÜ8 
eau8i8 ami88iom8 kere^ i ta l i s d o n o r u m . . . . . . . äeeretÄ vero praeäielÄ 
OonveutionaliÄ a Notario terre8tri Venäen8i eonse r iben tu r etc.") 

Nach welchem Pr inc ip diese eigenthümliche Versammlung zusammen-
gesetzt war , ist nicht abzusehen; Bischöse, Administrativbeamte, Finanzmänner 
und S o l d a t e n fitzen in so bnntem Gemisch neben einander, daß man glauben 
möchte, die polnische Regierung habe bei Abfassung der betreffenden Lon-
8tiwtio gar kein P r inc ip und gar keine O r d n n n g befolgt. Wie wider-
sinnig ist es nicht B . daß die Ritterschaft ohne Vertretung ble ibt , und 
5 städtische Depnt i r te neben 9 polnischen Beamten fitzen! 1 8 J a h r lang 
war fie, wenigstens nach polnischem Gesetz, die höchste Ins t anz sür Eivil-
und Criminal-Processe. Wie oft es zn diesen eonvemibu8 M<jieiaübu8 
gekommen sei, ist wenigstens a u s den deutschen Quel len nicht zu ersehen, 
vielleicht sind die betreffenden Acten mit dem übrigen reichen alten Archiv 
der S t a d t Wenden ein R a u b der F lamme» im J a h r e 1 7 4 8 geworden. 
E r w ä h n u n g geschieht des Rechts, an den Gerichtslandtag zu appelliren, noch 
im Privi legium S t e p k a n e u m der S t a d t R iga und in dem Inves t i tur -
Dip lom der Herzöge Friedrich uud Wilhelm von Kurland, in welchem der 
Wor t l au t des erwähnten § 7 , 4 der p r o v . Vue, gebraucht ist. W a s 
die Abschaffung dieser Einrichtung, die im J a h r e 1 6 0 0 durch ein Tr ibuna l 
nach polnischen: Muster ersetzt wurde, betrifft , so geben weder v. Richter 
noch R a h d e n - S i v e r s noch Gadebusch die Quel le an , ans der sie diese Nach-
richt schöpfen, noch findet sich auch im e o ä e x ä iplomat ieus etwas 
Einschlagendes. 

Von größerer Wichtigkeit für die livländische Landtagsgeschichte waren 
die erwähnten eonven tus neeess i tmis publ iese omi8s; fie find eine For t -
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setznng dessen, was die Landtage vor 1 5 6 1 waren, und eine Zusammen-
stellung mit den Nachrichten, die D . Hilchen Ti t . 1 5 „von den gemeinen 
Zusammenkünsten" giebt, wird zeigen, daß d a s alte In s t i t u t in der polni-
schen Legislation berücksichtigt und in Erwägung gezogen war . D i e Oon-
sMutio XV. „ ä e Oonvent ibus ueeess i ta t i s pub l ica« c a u s a " l au t e t : 
„ W e n n das öffentliche Bedürsniß eine allgemeine Landtagsversammlung noth-
wendig macht, so werden W i r und Unsere Nachfolger einen solchen jedes 
M a l nach O r t und Zeit bestimmen; zuvor sollen aber unsere P rä s i -
denten in den drei Präsidentschaften Wenden, D o r p a t und P e r n a u S p e -
cialversammlungen des Adels einberufen, damit auf diesen die Abgeord-
neten für den allgemeinen Landtag gewählt werden ; wer nicht erscheint, ob 
er gleich dazu verpflichtet is t , soll 6 Mark rigisch, halb zum Besten des 
Präs iden ten , halb sür den livländischen Staatsschatz erlegen. Aus dem 
Landtage sollen serner zwei Vertreter der S t a d t R iga , ein Vertreter D o r -
pa ts , je einer a u s Wenden und P e r n a u erscheinen und ein Gesandter des 
Herzogs von Kurland zugezogen werden , dem ein gebührender Platz ein-
zuräumen ist." * 

( „ H u a n ü o opus l 'uerit (Zonventio p ro necessitate pub l i ca (czuem Ros 

ei. Suecessores Nost,ri a r b i l i i o Ros t ro i nä i cemus loeo et äie) p r ius i n 

« inxu l is ? raes iä i aübus V e n ä e n s i , V o r p a t e v s i , p e r n a v i s n s i , üa t Robi« 

M a l i s conven t io par t icu lar is , y u a m p raes iäss i n su is ?raes ickat ibus acl 

a l i quem l o c u m conven iev tem l i t te r i s su is 6 s manäa to nos t ro eonvo-

ceni., ul. ^ u n t i i aä b u j u s m o ä i c o n v e n w m e l iFan lur . au te iu vo -

c a w s non comparu i t , poenam sex A a r c a r u m k i x e n s i u m penäet . Ochus 

inecl iews ? r a e s i ä i , a l te ra v e r o llsco I^ ivonieo p roven ia t . Ni t tent . e t iam 

ucl euncluw Oonven tum I^unt ios cluos Oivi las k i g e n s i s , u n u m Verpa -

Wns is , u n u m p e r n a v i e n s i s , u n u m V e u ^ e n s i s . ac i t e m L u r l a n ä i a e 6 u x , 

cu jus d lunüo locus «Zignus ac convev ieus i n consessu a t t r i bu i ö e b s t . - ) 

Wie bereits oben angedeutet, findet eine gewisse Verwandtschaft zwischen 
diesen Bestimmungen über die Kreiswahlen zum livländischen Landtag und 
dem Art . 5 § 2 des Unionsdiploms, der von den Depnt i r ten ans den l i taui-
schen Landesverfammlnngen hande l t , statt; bei der Einthei lnng Livlands in 
Kreise ( 1 5 6 6 in 4 v i s t r i c t u s , 1 5 8 2 in 3 ?raes i< j ia tus , die 1 5 9 8 in ? a -

la l i us tus umbenannt wurden), die beiden Ins t i tu ten zu G r u n d e l ieg t , war 
auf die früheren Territorialverhältnisse keine Rücksicht genommen worden, 
man hatte vielleicht absichtlich die Er innerung an dieselben verwischen wollen. 
Dennoch spielten sie dieselbe Ro l l e , die die alten Terri torien im livländi« 
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schen Föderativstaat gespielt hatten. I m J a h r e . 1 5 5 5 war beschlossen wor-
den , um die Kosten einer allgemeinen Versammlung zn ersparen, sollten 
a n s der Ritterschaft jedes Terr i tor iums je zwei Depnt i r te in der drit ten 
Landtagscnrie erscheinen; die Aehnlichkeit dieser Einrichtung mit der durch 
die obige 0on8l.il. XV. getroffene ist «» leugbar : die jetzigen Kreisver-
sammluttge» des Adels spielte» dieselbe R o l l e , die sküher die territoriale» 
Ritterschaftsverschreibungen gespielt h a t t e n , sie waren die Wahlversamm-
luugen. D e r Unterschied besteht nnr d a r i n , daß die Kreisversammlnngen 
einzig zn diesem Zwecke zusammentraten, der bei den Ritterschastsverschrei-
bnngen der älteren Zeit ein hi»z»gekomme»er w a r ; aus den Ritterschasts-
verschreibunge» hatte der Haup tmann der betreffenden Vasalleu-Corporatiou 
p räs id i r t , in den Kreistagen präsidirte der' königliche Präs ident . E s scheint, 
daß in diesem Zeilraum sür de» Adel der ga»ze» P r o v m z e i » Nitterschafts-
hauptma»» gewählt w u r d e , deu» Gadebusch erzählt u n s , dieses Amt sei 
1 5 9 9 von der Revisions-Coulmission abgeschafft n»d vo» dem letzte» Ri t te r -
schastshauptma»» J o h a n » von Tiesenhauseu niedergelegt worden. 

Außer den Depnt i r ten (es müsse» ihrer wenigstens zwei gewesen sein, 
da die O0nLl.kul.io von den „Nunt i i s" spricht) der verschiedenen Kreisri t ter-
schäste» finden wir ans den eonvenl.u8 publ ieae neeess jkt t i s cnusa noch 
fünf städtische Depnt i r te (zwei a n s R i g a , je einen a u s D o r p a t , Wenden 
nnd P e r n a u ) und einen Vertreter des Herzogs von Kur land ; es scheint, 
daß dieser Depu t i r t e des Herzogs mehr iu der Eigenschaft eines Gesandten, 
denn a l s stimmberechtigtes Glied a» de» Versammlungen t e i l nehmen sollte. 
Als höchst mangelhaft ist es anzusehen, daß ein Gesetz so ungeuau sormu-
lir t ist , daß es »ur (wie hier vou deu Ritterschasts-Deputirteu geschieht) 
vou „Ver t re ter»" im Allgemeine» spricht, ohne die Zah l derselben, aus die 
es doch hauptsächlich ankommt , anzugeben. 

D i e Zusammensetzung der alteu livläudischen Landtage war eine durch 
d a s Herkommen geregelt gewesene, der König und die polnische Regieruug 
kattttte» dieselbe nur a u s dem mehrerwähnten Radziwil'schen Memor ia l . D i e 
in demselben angeführte Betheiliguttg a l l e r livländischen S t ä d t e entbehrte, 
wie wir obeu gesehen h a b e n , der historischen Begründung . D e m König 
mag es augenfällig gewesen sein , daß kleine O r t e , wie W o l m a r , Koken-
huse» und Fe l l in , die dnrch die hänfigen Kriege furchtbar gelitten hatte», 
nicht iu eine Reihe zu stellen seien mit den größeren S t ä d t e n , darum strich 
er, sie ohne weiteres von der Liste der landtagsberechtigten O r t e (wie sol-
ches bei der englischen Par lamentsresorm mit d.en sogenannten rol lenboroutzks 
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geschah); d a s Städtchen Wenden hätte ohne Zweifel dasselbe Schicksal ge-
habt (denn es hatte aus den alten Landtagen wahrscheinlich auch nie D e p n -
tirte gehabt und war kaum viel größer a l s W o l m a r oder Fe l l in ) , wenn 
es nicht durch die Oonst. I. desselben Erlasses von 1 5 8 2 zum Si tz eines 
katholischen Bischoss erhoben worden w ä r e , dem König S t e p h a n wahrschein-
lich dadurch einigen Einf luß aus die Landesangelegenheiten verschaffen wollte. 
Wie ost die S t a d t Wenden von diesem ihrem neuen Pr ivi legio Gebrauch 
gemacht h a t , ist a u s den Quel len nicht zu ersehen; D a v i d Hilchen erwähnt 
ihrer unter den Landtagsgliedern in seinem Gesetzentwnrs von 1 5 9 9 nicht 
mehr, und sie hat später nie wieder ihr Recht geltend gemacht. 

D i e Beziehungen des livländischen Landtages zu Kurland und semen 
Herzögen scheinen allmälig erloschen zu sein; in den späteren Inves t i tu r -
Diplomen ist des Appellationsrechts der kurischen Ritterschaft nicht mehr 
wie iu dem erwähnten vou 1589 gedacht und der herzoglichen Depnt i r ten 
wird nicht mehr E r w ä h n u n g gethan. 

Ueber d a s Versahren aus den Landtagen , die nach der Oonst.. X V . 
eingerichtet wurden, ist nichts ausgezeichnet, w a s auf die Nachwelt gekommen 
w ä r e : das Präs id ium aus denselben scheint, wie aus den OonvenUbus j u -

tlieialidut;, ein wechselndes gewesen zu sein; wir wissen, daß 1 5 9 7 der Bischof 
Schenking, 1 5 8 3 der Administrator Radziwill selbst präsidirte. Gestimmt 
wurde wahrscheinlich nach Köpsen; von den alten Curieu findet sich keine 
S p n r m e h r , obgleich es nah gelegen h ä t t e , nachdem die erste und zweite 
Cur ie verschwunden w a r , die beiden übrig gebliebenen in eine Adels-
und eine S t äd t e -Kammer zu. verwandeln. D i e Gegenstände der Verhand-
lung waren Angelegenheiten des öffentlichen Bedürfnisses , um derentwillen 
sie, wie sich die Oonst . sehr allgemein ausdrückt, abgehalten wnrden. V o r -
züglich bestand aber die Thätigkeit der Landtage in dieser Pe r iode in dem 
Kamps sür die Ausrechthaltung der zugesicherten Laudesprivi legien, na-
mentlich der lutherischen Religion. Mehrere M a l e t ra t er auch richteud 
aus , w a s nach der Absicht der polnischen Könige wahrscheinlich mehr den 
OonvenUkus j u ä i e i a l i k u s zukam. 

D i e Oräinat io l ü v o n i a e I . von 1 5 8 9 e r w ä h n t , so weit sich a n s den 
angezogenen Auszügen ersehen l ä ß t , der Landtage mit keinem W o r t ; die 
OrämaUv II. schreibt in den K§. 8 und 9 . einfach v o r , die Landtage nach 
den Bedürsnifsen zu Wenden abzuhalten und zwar in der A r t , wie König 
S t e p h a n eö besohlen h a b e ; zu den polnischen Reichstagen solle der Landtag 
je zwei Depnt i r t e a u s jeder Na t ion abordnen. Dieser Nachsatz zeigt an , 
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daß die zahlreichen litauischen und polnischen Edel leute , die in Livland 
lebten und fas t ' alle Staroste ien besetzt ha t t en , gleichfalls zur Landtags-
theilnahme berechtigt gewesen seien, wahrscheinlich nicht zum Heil sür diese 
Versammlungen, deren individueller provmzialer Charakter dabei allmälig 
verloren gehen mußte. 

Von Wichtigkeit für den iu dieser Skizze verfolgten Zweck wird es 
noch sein, kennen zu l e r n e n , was d a s Landrecht, d a s Dav id Hilchen im 
J a h r e 1 6 9 9 im Austrage der polnischen Commission unter S a p i e h a zusam-
menstellte, in Bezug auf die Landesvertretung festsetzte. 

S o ungenügend und.mangelhast die Arbeit Hilchen's auch für das 
P r i v a t - und Prozeßrecht sein m a g , so wichtig werden u n s die Angaben 
sein müssen, die wir in diesem Entwurf über Angelegenheiten des öffent-
lichen Rechts und der Verfassung finden. Hilchen mußte dieselbe genau 
kennen, denn er war Livländer von Gebur t und hatte hohe Aemter bekleidet, 
ihm war der Einf luß der polnischen Legislation auf die angestammte Ver-
fassung gewiß nicht s r emd , denn er hat te den Reichstagen zn wiederholten 
M a l e n beigewohnt, nm ans ihnen livländische Interessen zu w a h r e n , uud 
ebenso genau mußten i h m , dem S y n d i c n s N i g a ' s , die provinziellen Land-
tagsverhältnisse bekannt sein. E s folge ein Auszug aus dem T i t . 1 5 des 
ersten Buchs der Hilchenschen Arbe i t : 

T i t . 1 5 . V o n g e m e i n e n Z u s a m m e n k ü n f t e n . 
„Gemeine Zusammenkünfte sollen nur mit Genehmigung des Königs 

abgehalten werden; die von Adel sollen fich einfinden und anch die Abwe-
senden sind verpflichtet, fich den Beschlüssen zu fügen . D i e Bekanntmachung 
der Einberufung soll durch die Kastellane und Wojewoden geschehen. D i e 
von R iga sollen „zween Presentanten" schicken, die von D ö r p t und P e r n a u 
aber je eiuen. D e r Ansang soll M o r g e n s um acht genommen werden. 
D e r O r d n u n g wegen soll ein Marschal l , der Reihe nach a u s den drei 
N a t i o n e n , gewählt werden. E s soll ohne des Marschalls Genehmigung 
niemand sprechen dür fen ; keiner aber soll dem andern in die Rede salleu. 
Wenn die Bera thungen geschlossen find, soll der Marschall bei auseinander 
laufenden S t i m m e n sür Einhelligkeit derselben sorgen. Nach geschehener 
Abstimmung und geschlossenen Bera thungen soll ein Receß verfertigt nnd 
gehörig unterfiegelt werden." 

M a n kann den vorliegenden Abschnitt des Hilchen'schen E n t w u r f s , so 
abweichend er auch von der L a n d t a g s - O r d n u n g ist , die König S t e p h a n 
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durch C a p . XV. seiner Constitutionen ins Dasein r i e f , unmöglich sür eine 
politische Phan tas ie seines Verfassers ansehen, besonders wenn man ihn 
mit den Landtags-Ordnungen der vergangenen und der späteren Pe r iode 
vergleicht. Dav id Hilchen war ein mit der Versassungsgeschichte seines 
Vater landes vertrauter Gelehrter und zudem Bevollmächtigter der polnischen 
Reg ie rung , der er sein Adelsdiplom und seine Car r ie re verdankte, es konnte 
ihm mithin nicht in den S i n n kommen, eine neue Landtagsversassung gegen 
das Herkommen und die bestehenden Gesetze realifireu zu wollen. Schon 
der Umstand, daß die königlich schwedische Landtagsordnung mit der des 
Hilchen'schen E n t w u r f s übereinstimmend ist , müßte uns. darauf fuhren , 
diese für ein historisch und juristisch begründetes I n s t i t u t anzusehen; wir 
können darum v. Nichter 's B e h a u p t u n g , daß aus den Landtagen der pol-
nischen Zeit n u r Abgeordnete erschienen seien, wenigstens in dieser allge-
meinen Fassung nicht zustimmen. 

D e r Wor t l au t der Ueberschrist des betreffenden 16 . T i te l s giebt schon 
einen Fingerzeig. „Gemeine Zusammenkünfte" oder gemeine Landtage hießen 
schon in der livländischen Unabhängigkeitsperiode die Versammlungen vor 
dem Beschluß von 1 6 6 6 , dnrch welchen diese, „um die allzugroßen Kosten 
zu sparen", in Zusammenkünste von je sechs d e p n t i r t e n (darunter 2 r i t ter-
schastlichen) jedes Ter r i to r iums verwandelt worden waren. W i r haben oben 
die G r ü n d e entwickelt, a u s denen fich daraus schließen l ä ß t , daß auf den 
allgemeinen Landtags-Versammlungen (die wenigstens vor 1 5 5 5 die Regel 
waren) alle belehnten Vasallen erschienen seien. D a ß solches in der Pe r iode 
der polnischen Oberhohei t in Livland von Zeit zn Zeit geschehen sei, d a s 
ist nicht nur aus dem directen Hilchen'schen Bericht darüber zn entnehmen, 
sondern wird auch sonst erzählt. I m J a h r e 1 5 8 5 versammelte fich die ge-
sammte Ritterschaft wohlgerüstet am 13 . J a n u a r zu Neuermühlen bei R iga , 
wo ihr . von dem Obristen der livländischen Adelsfahne, dem bekannten 
Staros ten Georg Fahrensbach,' angekündigt wurde, sie würde daselbst län-
gere Zeit bleiben; am 2 0 . desselben M o n a t s eröffnete ebendaselbst der pol-
nische Genera l - Commissär den Landtag. W ä r e die Ritterschaft von der 
Theilnahme an der Landtagsversammlnng ausgeschlossen gewesen, so hätte 
man dieselbe nicht gegen den Gebrauch der Zeit ans ein Landgut berufen, 
d a s dazu im Augenblick d a s Hauptquar t ie r der Ritterschaft war . E s wird 
uns aber serner berichtet, aus demselben Landtage habe „die Ritterschaft" 
Depnt i r te sür den Warschau«! Reichstag gewähl t , w a s nach den (Zonsli-
w t i o n e s dem a u s Deputir tet t bestehenden O o n v e n w s pukl . n soes s . eausu 
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zugekommen w ä r e , wenn außer diesen nicht noch in anderer Form Landtage 
abgehalten worden wären . Zudem wurde dieser Landtag lange vor Ab-
fassung des Hilchen'schen E n t w u r f s abgehal ten , konnte also durch diesen, der 
nie bestätigt und anerkannt worden ist , unmöglich ins Leben gerufen worden 
sein. Von gleicher Beschaffenheit scheint auch der Landlag von 1 5 9 7 ge-
wesen zu sein, der im königlichen Brief vom 5 . December 1 5 9 6 , der an 
die R i t t e r s c h a f t und die S t ä d t e gerichtet ist und die Versammlung be-
r u f t , abweichend von den sonstigen Bezeichnungen e i n 0 o n v e n t u 8 xenera l i s 
genannt wird: I n dem angeführten Briese heißt e s : ' „ t w r l a m u r I ' i äe l iwtes 
et 8 inee r jwt68 Ve8tra8, ul. l r eyuen te r a ä p rassUtum 6 i sm e o n v o n i s n t " , 
w a s der Ritterschaft nicht gesagt worden w ä r e , wenn sie nach Angabe der 
Oonsl. 15. eine festgesetzte Anzahl vou Depnt i r ten zum 6 o n v . puk l . nees88. 
zu senden verpflichtet, wie d a s sür die e o n v e n t u 8 publ . jucl. die Regel 
war . Endlich nennt Gadebusch die betreffende Versammluug einen g e m e i -
n e n (allgemeinen) L a n d t a g , während er sonst einfach die Bezeichnung 
„Laudtag" braucht. 

Zieht man die angeführten Tbatsachen, die von den verschiedenen 
Schriftstellern übereinstimmend berichtet werden, gehörig in Erwägung , 
will man die Hilchen'sche Angabe nicht a l s Erf indung verwerfen und die 
mit derselben übereinstimmende schwedische Landtagsordnung von 1 6 4 7 a l s 
eine ein ganz neues I n s t i t u t begründende Kabinetsordre ansehen, so gelangt 
man mit Nothwendigkeit zu der A n n a h m e , in der poluischeu Zeit wie iu 
der Unabhängigkeitsperiode seien verschiedenartig zusammengesetzte Landtags-
versammlungen abgehalten worden , die aber nicht wesentlich von einander 
verschieden waren. Wesha lb die a n s Depnt i r ten bestehenden Landtage, wie 
sie 1 5 5 5 und 1 5 8 2 angeordnet worden, ganz durch die allgemeinen (von 
allen Adeligen besuchten) verdrängt worden sind, läßt sich zwar a u s den 
ungenauen Berichten der alten Chronisten nicht ersehen, erräth sich aber 
a u s dem wachsenden Einf luß des Adels . S o tiesgehend und wichtig auch 
nach moderuer Rechtsansicht die Unterscheidung zwischen einer Depnt i r ten-
Versammlung und einem Landtage , an der alle Glieder des berechtigten 
S t a n d e s theilnehmen, schon an sich i s t , so wurde sie sür die livländische 
Landtagsgeschichte doch erst in der vorliegenden polnischen Zeit von ent-
scheidender Wichtigkeit, denn in dieser hörten die Curieu aus. S o lange 
nach verschiedenen Curien gestimmt w u r d e , war die Zusammensetzung der 
einzelnen von secuudärer Wichtigkeit; wenn die einzelnen S t ä n d e gleich 
stark vertreten w a r e n , wie man nach der Oonst. X V . annehmen m u ß , so 
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gab es noch nicht den Ausschlag, wenn man, statt nach E u r i e n , nach Köpsen 
stimmte. Als aber g l e i c h z e i t i g die Cnrien verschwanden nnd die Glie-
der der ehemaligen dritten Cnr ie alle ans den Landtagen erschienen, mußte 
der Adel — die frühere dritte Cur ie — zum Alleinherrscher werden. 

S o unerklärlich es einerseits erscheinen: m a g , daß aus diesem einfachen, 
aller rechtlichen Begründung entbehrenden W e g e , der Bürgerstand Livlands 
seine politische Vollberechtigung verloren haben sollte, so wenig läßt sich 
andrerseits gegen die angeführten Thatsachen einwenden: stellt man d a s 
Radziwil'sche M e m o r i a l , d a s Aufhören der ersten und zweiten Landtagscurie 
durch Untergang von Episkopat und O r d e n , die Constitutionen König 
S t e p h a n ' s , den T i t . 1 5 des D a v . Hilchen'schen Landrechts nnd die Land-
tagsordnung von 1 6 4 7 in eine Reihe (und daß diese D a t e n in der ange-
gebenen Weise auseinander folgten, ist un l eugba r ) , so hat man eine E r -
klärung d a f ü r , wie im Verlauf von kaum 1 0 0 I a h r e n ans einer S t ä n d e -
Verfammlnng ohne einen Staatsstreich ein Adelslandtag geworden war . 
Aber wir haben schon in der Unabhängigke i t - Per iode gesehen, daß der 
Bürgerstand nie an politischem Einf luß dem Adel gleichkam und die Schwäche 
der vierten Cur ie dar in bestanden ha t t e , daß sie nicht e i n e n S t a n d ver-
t r a t , sondern aus den Depnt i r ten dreier S t ä d t e zusammengesetzt, es nnr 
mit deu Interessen dieser zu thuu hatte. Leider ist d a s hier reserirte Fac-
tum aber nicht das einzige Beispiel da sü r , daß die wichtigsten nnd heilig-
sten Rechte unserer vaterländischen P rov inz verloren gegangen sind, weil 
die zu ihrer W a h r u n g verpflichteten O r g a n e nicht den a l l g e m e i n e n 
Zweck jedes öffentlichen Lebens im Ange h a t t e n , sondern so ausschließlich 
im Dienste oder vielmehr in der Knechtschaft ihrer e n g s t e n P a r t i c n l a r -
Interessen standen, daß sie diesen Alles opferten nnd mit unvergleichlicher 
Indo lenz alle Beeinträchtigungen und Verletzungen h innahmen, die sie nicht 
direct betrasen. I s t es doch leider sür uns charakteristisch, daß e i n g a n z e r 
S t a n d in Folge z u f ä l l i g e r V e r ä n d e r u n g e n zur politischen Unmün-
digkeit herabsank und diese erst e m p f a n d , a l s d a s alte gute Recht dnrch die 
Indo lenz seiner Vertreter unwiederbringlich verloren gegangen w a r ! E s ist 
ja auch keineswegs unwahrscheinlich, daß dergleichen Fäl le sich in Znknnst 
wiederholen, denn Livland hat in Beziehnng ans politische Bi ldung i n 
j ü n g s t e r Z e i t keineswegs Fortschritte gemacht. 

Wie schon oben angedeutet , ist außer Riga und D o r p a t auch P e r n a u 
in Übereinst immung mit der Anordnnng König S t e p h a n ' s nnter den znr 
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Thei lnahme am Landtag berechtigten livländischen S t ä d t e n von Hilchen 
g e n a n n t , Wenden dagegen ebensowenig wie eine der übr igen kleinen S t ä d t e . 

Bemerkenswerth ist es noch , daß D . Hilchen zuerst den Vorsitzer der 
„gemeinen Zusammenkünfte" Marschall nennt . D e r Ti te l Landmarschall, der 
f rüher dem Ordens fe ldhe r rn zukam, ist seitdem, scheint e s , den Landtags -
und Adelshäuptern iu Livland gebl ieben, die entsprechenden W ü r d e n t r ä g e r 
t ragen in Est- und Kur land andere Bezeichnungen. A u s der Bes t immung, 
daß die Marschälle der Reihe nach a u s den drei vermeintlich herrschenden 
N a t i o n e n gewählt werden soll ten, l äß t sich daraussch l ießen , wie entsprechend 
der Hilchen'sche En twur f der königlich-polnischen Pol i t ik w a r , also n u r 
Rea l i t ä ten berücksichtigte und sern davon w a r , neu begründend austreten 
zu wollen. J u l i u s E c k a r d t . 

(Sch luß folgt.) 
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Zur bäuerlichen GruudbelUragt*) 

ie zahlreichen Aussätze, welche in den inländischen wie in den russischen 
Zeitschristen die Tagessrageu besprechen, nicht minder die Broschüren-Literatur 
zeuge» von der bewegteren Zeit in unserm engeren, bei weitem mehr aber 
noch in unserem weiteren Vater lande. I s t der Wunsch auch gerechtfertigt, 
daß f u n d a m e n t a l e Gesetze rechtzeitig. dort eingreisen mögen , wo es 
Noth thut , so ist fü r Livland doch zu wünschen, daß an unserer Agrar -
und Bauernverordnung nicht gerüttelt werde, da der begonnene Neubau allein 
auf einer d a u e r n d f e s t e n B a s i s gefördert und weitergeführt werden 
kann. Allerdings greift auch die Fivanzsrage des Reiches sehr tief in die 
Verhältnisse der Gegenwart h ine in ; wir können uns jedoch zu ihr nur 
passiv verhal ten; um so schärfer haben wir die uns näher liegenden E n t -
wicklungsverhältnisse in unseren Provinzen ins Auge zn fassen. 

D e r Aussatz in der Baltischen Monatsschrif t ( J u n i 1 8 6 0 ) : „ D e r 
Proletar ier-Charakter der bäuerlichen Ackerbau-Indust r ie in Liv- nnd Est-
land" — ist das Ergebniß einer Ü b e r g a n g s p e r i o d e , a l s welche die gegen-
wärtigen agrarischen Verhältnisse zu bezeichnen sind, indem die Agrar-
nnd Bauernverordnung von 1 8 4 9 sicheren Schr i t t e s zur Frohnablösung und 
dann zum Gruudeigenthum sührt. D e r Verfasser jenes Aussatzes, sich viel-
fach ans v. Hagemeisters Mater ia len zc. berufend, sührt a u s : daß der 
Bauerns tand , ehe er nicht aus Grundbesitz basirt sei, Pro le tar ie r b l e i b e , 

*) Von einem livländischen Edelmann aus dem estnischen Theil Livlands. D. Red. 
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da der F r o h n - , wie der Geldpächter stets der Ge fah r ausgesetzt seien, durch 
Küudiguug oder durch S te igerung der Pacht a u s ihrem Pachtbesitz ver-
drängt zu werde«; daß Mißernten wie 1 8 4 4 den B a n e r dem Hunger 
P r e i s geben n . dgl. m. W i r bemerken dagegen, daß unser B a n e r kein 
Prole tar ie r i s t ; und w a s die Kündigungen a n l a n g t , so haben dieselben 
fast ausschließlich von S e i t e n der B a n e r n stattgesunden. D e r G u t s h e r r 
dagegen erfreute fich an dem steigenden Wohlstande der B a n e r n , der ihm 
die Frohn- wie die Geldpachten sicherte nnd Besürchtnngen eines Noth-
jahres wie 1 8 4 5 beseitigt erscheinen l ieß , wenn der B a u e r seiuen Acker 
mit gleicher Liebe wie in den letzten J a h r e n zu bestellen sortsuhr. E s liegen 
aber andere Verhältnisse v o r , welche lähmend ans den Landbau eiuwirken. 
W e n n , wie behauptet w i r d , die Auswanderung a u s Livland eine namhafte 
Zah l erreicht h a t * ) , wenn Fabr iken , E i senbahn-nnd Chausseebauten, land-
wirthschastliche Meliorat ionsarbei ten nnd Bau ten dem gewöhnlichen Acker-
bau gewaltige Arbeitskräfte entziehen, so muß dies alles empfiudlich aus 
das Land zurückwirken. D a z n kommt, daß d a s Schwinden der klingenden 
Münze den Wer th des Geldes bedeutend herabdrückt. I n nothwendiger 
Folge steigt der Arbeitslohn nnd wiederum leidet der Ackerbau, dessen E r -

*) Die Samarasche Gouvernementszeituilg v. 1860 Nr. 27. enthält in einem Aufsatz zur 
Geschichte und Statistik des Gouvernements Samara von B. LjaSkowSki folgenden Passus: 

„Einen neuen Zuwachs der Bevölkerung bilden einwandernde Esten aus dem 
Dorpat-Werroschen Kreise des livländischen Gouvernements. Im Jahre 1857 kamen zu uns 
11 estnische Familien <28 mänyl. und 27 weibl. Individuen), welche von der Obrigkeit im 
Dorfe Karpenkow-Chutor, am Flusse Jeruslan, Kreis Nowousensk, untergebracht wurden. 
Zm Jahre 1858 kam durch Vermittlung der livländischen Gounernements-Obrigkeit (mest-
nawo natschalstwa) das Gesuch von 182 Persone» aus dem estnischen Bauernstande ein (99 
Revifionsseelen ausmachend), eine selbstständige Niederlassnng auf unbebautemDomainenlande 
gründen zu dürfen, und im folgenden Jahre 1859 haben diese neuen Einwanderer in der 
That das Dorf Lifljandka, unweit dem Kirchdorf Kraisnoi-Kut im Woskressenskischen Domi-
nial-Territorium, gegründet. Innerhalb desselben Territoriums haben fich im laufenden Jahre 
noch 129 Individuen, 64 männliche und 65 weibliche, angefiedelt. Bei dem hiesigen Do-
mainenhofe erscheinen immer wieder Abgeordnete von livländischen Bauergemeinden, mit dem 
Ansuchen, unbebaute Grundstücke fich ansehen zu dürfen. Bis jetzt find auf diese Weise 
schon 1415 revisorische Seelen zur Ueberfiedelung nach Samara angemeldet; aber nach Aus-
sage der erwähnten Abgeordneten rüsten fich außerdem noch 2VV Familien zu demselben 
Zwecke. Die Einwanderung von Bauern aus den Ostseeprovinzen ist für uns eine ganz 
neue Erscheinung. Von selbst drängt fich die Frage auf: wgs veranlaßt diese livländischen 
Esten, ihre Heimath zu verlassen und die feme Wolga-Steppe aufzusuchen — unbekannt 
wie fie find mit der ruffischen Sprache und mit den Lebensbedingungen hiesiger Bauern? —" 

D. Red. 
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träge den steigenden Arbeitslohn schließlich nicht mehr werden decken können, 
wenn nicht rasche Abhülfe geschafft w i rd . Dieselben Befürchtungen sind 
uuter den Frohupächteru laut geworden; die Geldpächter werden ängstlich; 
ja sogar Gesindeseigenthümer sehen der S t e ige rung des Knechtslohues ra th-
los entgegen. Trotz der reichen Korn- , Kartoffel- und Flachsernte ist der 
Banerwi r th vou der Vorstellung wie g e b a n n t : den hohen Knechtslohn nicht 
mehr erschwingen zu köuuen. S a m a r a war e s , welches dem Landvolk in 
der letzten Zei t a l s Eldorado vorschwebte. .Jetzt lüftet sich der Schleier 
und sie kommen aus andere Gedanken. S i e hoffen sich Helsen zu können, 
wenn sie sammt und sonders kündigen, n m aus diese Weise einen bedeu-
tenden E r l a ß an der F rohne oder eine Pach t von 1 b i s 3 R . S . per 
Thaler Landes zn erzwingen. D i e s waren die Ergebnisse der Zusammen-
künfte der B a u e r n aus den städtischen Wochenmärkten. D i e nächste Folge 
war aus vielen G ü t e r n , daß die Haue rn ihre Felder vernachlässigten und 
aussaugten — eine M e t h o d e , welche Mißern ten schlimmer a l s die von 1 8 4 5 
herbeiführen k a u u , wenn dem nicht durch laugdauernde seste Eont rac te vor-
gebeugt wird . M i t wahrer Befr iedigung konnte man bisher aus die Lust 
nnd Liebe blicken, mit der der B a u e r seinen Acker bestellte, wie -er bemüht 
w a r , die Mit te l zu erwerbeu, u m zum Grundeigenthum zu gelangen, wie 
d a s Gesetz in Achtung bei ihm stand. Se i tdem aber der S a m a r a - S c h w i n -
del deu B a u e r ersaßt ha t — zu dem die Veranlassung nicht in seiner 
S t e l l ung zum G r u n d h e r r n zu suche« ist , souderu in Einf lüs terungen, die 
von außen her kamen nnd in den Gemüthern einen durch lockende B e -
schreibungen in estnisch geschriebenen Schr i f ten wolvorbereiteten Boden fan-
den — t räg t er sich mit den unsinnigsten nnd verkehrtesten Gedanken , er 
ist geradezu unzurechnungsfähig und mnß wie ein Kranker behandelt wer-
den. W i e nun helfen? W i r g l auben , nach ernster nnd sorgfältiger E r -
wägung aller Umstände, n n s dahin aussprechen zu müssen, daß Nachgie-
bigkeit j e t z t am nnrechten O r t e wäre. . D e r B a u e r muß zu der Erkennt-
uiß gebracht werden , daß der G u t s h e r r a l s Arbeitgeber von ihm nicht ab-
hängig sei; und der Beweis deIen muß von Einzelnen praktisch geführt werden, 
indem sie sich die nöthigen Arbeitskräfte anderweitig beschaffen. Auf diese 
Weise würde zugleich die Concurrenz des G u t s h e r r n beim Engagement 
der Knechte wegsallen, und diese werden sich dazu verstehen müssen, sür 
einen.mäßigeren Lohn beim Gesindswirthen in Dienst zu t re ten ; der W i r t h 
wird wieder M u t h schöpfen nnd wieder zu pachten und zu kaufen wagen. 
I s t nnser B a u e r — Este oder Lette — einen S t a n d zu bilden überhaupt 

Bltsch. Mtsschrft. 2. Jahrg. Bd. M., Hst. 1. 6 
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f ä h i g , so bietet fich ihm aus diesem Wege die Möglichkeit dazu. O b aber 
der S i n n dieses Vo lkes , d a s kein Nationalgesnhl nnd keinen Nationalstolz 
kennt, jemals ein anderer werden wird a l s gegenwärt ig, ist eine zweite 
Frage . E i n V o l k , das keine Geschichte gehabt h a t , aus die es mit E r -
hebung zurückblicken kann , wird sich nnd seine sociale S t e l l u n g nie achten 
lernen. Unsere ackerbauenden Nationalen bedürfen also eines besseren Bei-
spiels in ihrer eigenen M i t t e , um erkennen zn l e rnen , welch ein hoher 
Berus ihnen von der Vorsehung zugewiesen worden. Als 1 8 0 7 in Ost-
preußen die Erbunter thänigkei t aufgehoben w u r d e , wanderten a n s dem 
Westen' deutsche B a u e r n und Gutsbesitzer in größerer Z a h l e in , mit ihnen 
eine höhere C n l t n r , Ordnungs l i ebe und In te l l igenz , und das Land wurde 
nnn erst recht ein deutsches. E s blühte unter diesen segensreichen Bedin-
gungen aus , und d a s Vokk, höhern Interessen erschlossen, lernte den red-
lichen S i n n schätzen, den es sich a l s ein unschätzbares Kleinod bewahrt hat» 

Unserm Landvolke ist die Bildungssähigkeit durchaus nicht abzusprechen; 
d a s bessere Beispiel muß aber nicht allein vom G n t s h e r r n gegeben werden, 
in seiner eigenen M i t t e muß es ein solches haben. Be i dem gemeinsamen 
Berufe werden sich die B a u e r n auch die Sprache de§ höheren Enltnrvolkes 
eher aneignen nnd in den besser einzurichtenden Schulen einen Haltpunkt 
finden, in denen die Kinder der Berussgenossen gemeinsamen Unterricht 
genießen werden. 

E i n solches Ziel ist al lerdings ein ent ferntes , aber nicht unerreichba-
res . D a f ü r bürg t u n s namentlich auch der S e n a t s - U k a s vom 20 . J u n i 
1 8 6 0 , welcher die Rechte der Ansländer in Ruß land erweitert. I n s b e -
sondere ist der § . 4 desselben für den Ackerbau vou der größten Bedeu-
tung. *) Diese Verordnung weist daraus h i n , daß unsere S taa t s r eg ie rung 
bestrebt i s t , uicht allein ausländische Kapi ta l i en , sondern anch ausländische 
Intel l igenzen in s Land zu ziehen nnd sie zum Wohle des Reiches zu ver-
werthen. D i e angeordnete Maßregel kann der wohlthätigsten Folgen in sinan-

Der betreffende Senats-Ukas hebt die bisheriges Beschränkungen der Ausländer rück-
sichtlich des Handels auf und bestimmt im Punkt 4: „Ausländer, mit Ausnahme von He 
bräern, können Landgüter mit Bauern in Vollmacht der Eigenthümer solcher Güter mit den 
Rechten der Commissionäre (Prikastschiki) verwalten. Sie können ebenso auch unbewegliche 
Besitzthümer mit und ohne Bauem pachten und zur Arrende oder in Possession und über-
haupt in Grundlage jeglicher Art von gesetzlich nicht verbotenm Abmachungen besitzen, unter 
Beobachtung nur derjenigen Bedingungen und Beschränkungen, welche für die geborenen 
Unterthanen des Reichs festgesetzt sind." D. Red. 
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zieller wie industrieller Beziehung nicht verfehlen nnd wird namentlich aus 
die Ackerbauindnstrie aus das günstigste zurückwirken. U n s e r e Pflicht ist 
es n u n , d a s von der Regierung Gebotene seiner ganzen Tragweite nach 
auszubeuten und zum Wohle unseres Landes zn benutzen. 

Wenn wir nun serner dem Verfasser des E ingangs erwähnten Aus-
satzes folgen und annehmen , daß der B a u e r durch den Grnndbesttz den 
Charakter eines P ro le t a r i e r s verlieren werde, so ist denn doch noch die 
Ar t nnd Weise, wie dieses Ziel allendlich erreicht werden soll, näher zu 
erwägen. V o r allem wird es daraus ankommen, daß den contrahirenden 
Theilen ihr beiderseitiger Vorthei l einleuchte. Wenn der G u t s h e r r den 
Verkauf sür sich v o r t e i l h a f t findet, so wird er zu demselben geneigt sein. 
O b a b e r , wenn Gesindesstellen in größerer Zah l zum Verkauf ausgeboten 
werden , der B a u e r zum Kaufe bereit sein oder ob er nicht vielmehr den 
P r e i s noch weiter werde herunterdrücken wollen — d a s ist eine andere 
Frage . B i s jetzt fehlte es bei niedrigem Preise des Landes zn keiner Zeit 
an Kauflust bei den B a u e r n ; der G u t s h e r r war aber begreiflich bei niedri-
gem Angebot wenig zum Verkaufen geneigt. E s treten indessen jetzt E r -
wägungen anderer Ar t in den Vordergrund. D e r B a u e r fühl t sich in 
seiner gegenwärtigen S te l lung unbehagl ich; 'e r wünscht in ein anderes Rechts-
verhältniß überzugehu und auch d a s G e f ü h l des Hörigkeitsverhältnisses 
abzustreifen, während der G u t s h e r r das alte B a n d a l s nicht gelöst be-
trachten und zu conferviren suchen möchte. Einsender dieses ist der Ansicht: 
d a ß d e r G u t s h e r r j e t z t z u d e r U e b e r z e u g u n g k o m m e n m ü s s e , 
d a ß d a s a l t e B a n d i n s e i n e n G r u n d f e s t e n b e r e i t s w i r k l i c h 
g e l ö s t is t u n d d e r B a u e r sich e i n e e i g e n e s e l b s t s t ä n d i g e H ü t t e 
b a u e n m ü s s e , der G u t s h e r r also wol zu bedenken h a b e , daß er einem 
freien Menschen gegenüberstehe. Dieser freie Mensch steht aber ans der 
untersten S t u f t der B i l d n n g ; unter seinen Stammesgenossen findet er kei-
nen H a l t ; der zn einiger B i ldnng gelangende Theil der Nat ionalen tr i t t — 
mit sehr seltenen Ausnahmen — a n s seinem Volke, von dem er durch 
S p r a c h e , S i t t e und Berns sich scheidet, h e r a u s ; nnr die Kirche bleibt 
ihnen noch gemeinsam, nnd auch hier nicht der Gottesdienst. S o lange 
der höher cultivirte Theil unseres Landvolkes dem Ackerbau den Rücken wen-
d e t , möchte die Bi ldung eines wirklichen Bauernstandes zu den frommen 
Wünschen gehören. S o l l unseren Nat ionalen ihre Eigentümlichkeit erhal-
ten werden , so müssen sie zu der Ueberzengnng gebracht we rden , daß 
es nnr der g r ö ß e r e bäuerliche Grundbesitzer, also mindestens ein Ha lb-

e* 
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häkner (Sechstagsbaner) i s t , um den sich das übrige Landvolt — der Klein-
b a u e r , der H ä u s l e r , der Knecht — schaaren kann. D e n n nur der Acker-
baue r , welcher d u r c h d e n A c k e r b a u s e l b s t zu Wohlstand gelangt ist, 
wird seinen S t a n d und seinen Beruf a l s einen hohen ansehen lernen, nu r 
er wird auch seiuen Mi tb rüde rn Achtung sür denselben einzuflößen vermögen. 
D e r E in tags - , der Zwei tagsbaner , selbst der Viert ler (Drei tagsbauer) kön-
nen den S t a n d nicht repräsentiren; die E r t r äge seines kleinen Grundstücks 
gewähren ihm nicht die Mit te l zur Ausrechterhaltnng einer selbstständigen 
S t e l l u n g , geschweige denn zur Befriedigung von Bedürfnissen, die über d a s 
tägliche B r o d hinausreichen. W i e nnn der größere Rittergutsbesitzer seine 
Rechnung dabei findet, mit Maschinenkrast zu arbe i ten . wie er die Mi t te l 
znr Anstellung eines intelligenten Verwaltungspersonales a u s seinem G r u n d -
stück beschafft, so wird auch der Großbauer eher im S t a n d e sein, seinen 
Acker rationeller zn bestellen, a l s der Kleinbauer oder der Häus le r . Die-
ser hat sich zwar bis jetzt durch sorgsame Wirthschast und Sparsamkeit zu 
einigem Wohlstande emporschwingen, einigermaßen beträchtlichere Kapital ien 
aber nur durch Handel erwerben können. D i e Geldpächter kleinerer Land-
stellen verdienen zum Theil durch Frachtsuhren das Geld zu ihren Pacht-
zahlnngen und d a s S a l z zu ihrer Konsumtion. D e r uuverhältuißmäßig 
starke Flachsbau nothigt sie zur Beschaffung der Cul turmit te l Heu zu kaufen 
u . dergl. m . ; so leben sie ohne eigentliche Berechnung; de». Kartoffel- nnd 
Kleebau ist nur in einzelnen Gegenden dem Bedars einigermaßen entsprechend. 

D i e oben entwickelte Ansicht, daß der kleine Banergrnndbesitzer dem 
Banerstande keinen festen Ha l t zu geben vermöge, hat mit die Veran la s -
sung zu nachstehender ans concreter Bas i s gemachter Berechnung gegeben. 

E s befindet sich aus dem G u t e K. ein zu Hosesland designirtes Stück 
Bauer landes mit durchschnittlich gutem B o d e n , welches nach dem Wacken-
bnche fast 4 0 Thaler Landeswerth enthält . D i e auf demselben gegenwärtig 
noch befindlichen fünf Frohnpächter würden eine Geldpacht von 5 R . S . 
pro Thaler Landes unzweifelhaft sür zu hoch ha l ten , also nicht gern 2 0 0 
R . S . an Pach t entrichten. Nach einigen Entwässernngsarbeiten würde 
dieses Lattdstück eine Ackerfläche von 2 0 4 Losstellen, 3 5 Losstellen Wiese 
und e t w a . 1 5 0 Losstellen Wald enthal ten , also eine Rente von mindestens 
6 0 0 R . S . sicherstellen. E t w a nachstehende Fruchtfolge möchte genügende 
Futtermit tel und Weide bie ten, um durch Nutzvieh die zur Er langung guter 
Kornernten unerläßlichen Cul turmit te l zn l iefern: D e r Acker wäre in 12 
Schläge zu 1 7 Losstellen zn thei len: 1) Brache , 2) Roggen , 3) Klee, 4) 
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Ger s t e , 5) B r a c h e , 6) R o g g e n , 7) H a s e r , 8 ) K l e e , 9 ) 1 0 ) und 11) Weide , 
12) Kar to f fe ln , E r b s e n , F lachs . B e i dieser Ro ta t i on könnte eine Heerde 
von 2 0 0 Mer ino - oder Kammwollschafen (oder statt dessen 2 5 Kühe oder 
1 8 M a s t o c h s e n ) , serner 8 K ü h e , 1 Bu l l e und 6 Ackerpserde reiches Fu t t e r 
b a b e n , zumal bei Versüt te rung der Haser- nnd Kartoffelernte . D i e Korn-
ernte könnte mit Sicherhei t auf 1 0 Los pro Lofstelle veranschlagt werden, 
wovon zur Bestrei tung der Wirthschaftsunkosten 1 8 0 Löf R o g g e n , 9 0 
Los Gers t e , die Erbsen-, Kartoffel- und Hase re rn t e , sowie der E r t r a g von 
8 Kühe» in Abzug zu bringen wäre . D e r Rest würde in G e l d bet ragen: 
2 0 0 Schase — 5 0 0 R b l . , 5 S . - P s d . Flachs — 2 0 0 R b l . , 1 6 0 Los Roggen 
— 2 4 0 R b l . , 8 0 Los Gerste — 1 2 0 R b l . , zusammen also 1 0 6 0 R b l . 
B e i Annahme einer Rente von 6 0 0 R b l . bliebe somit ein Ueberschnß von 
4 6 0 R b l . , welcher den I n h a b e r einer solchen Gesindestelle vollkommen in 
den S t a n d setzen m ü ß t e , seine Wirthschast in einem blühenden S t a n d e zu 
erhalten. Schon der P ä c h t e r , in höherein M a ß e aber noch der Käufer 
eines solchen B a u e r n g u t e s würde a l s wohlhäbiger G r o ß b a u e r seinen S t a n d 
wirklich repräseutireu und ihm einen H a l t geben können. D e r G u t s h e r r 
dagegen sähe sich die Möglichkeit e röf fne t , daß ihm ein angemessener Kauf-
pre is für seinen G r u n d und Boden gezahlt werde. B e i einem Angebot 
von 2 5 0 bis 3 0 0 R b l . sür bessereu und 1 3 0 b i s 1 5 0 R b l . sür geringeren 
Boden pro Tha l e r Landes würde er gern verkaufen. W e n n nun nach den 
früheren Annahmen ein Dnrchschuit ts-Kanspreis von 1 0 0 R b l . p ro T h a l e r 
Landes oder 8 0 0 0 R b l . sür den Haken B a u e r l a n d sür eine nicht zu nie-
drige Veranschlagung g a l t ; so wäre nach Vorstehendem der Durchschnitts-
wert!) eines Tha le r Landes mit 2 2 5 R b l . oder eines Hakens B a u e r l a n d e s 
mit 1 8 , 0 0 0 R b l . a l s ein ü b e r a u s mäßiger Sa t z zu betrachten. D e r M e h r -
werth der 7 5 0 0 Haken B a n e r l a n d e s in Livland würde somit 7 5 Mil l ionen 
R b l . S . betragen — eine in der T h a t sehr beträchtliche S u m m e , die allein 
a n s dem Bodenreichthnm dieses Landes sich ergeben würde. 

Solchen Resultaten gegenüber drängen sich indessen die F ragen aus: 
ob unter den Nat iona len sich Leute von ausreichender In te l l igenz und Um-
sicht finden werden , die sich mit Beharrlichkeit an die Arbeit machen und 
ob bei vollständiger Umgestaltung der Agrarverhältnisse auch hinreichende 
Arbeitskräste vorhauden sein w ü r d e n ? Einsender dieses ist der Ansicht, 
daß bei einer a l l g e m e i n e n Durchführung einer solchen Maßrege l die 
vorhandenen Arbeitskräfte besser verwendet werden w ü r d e n , a l s dies gegen-
wär t ig der Fa l l i s t ; daß größere Panerwir thschasten, mit besserer Vieh-



86 Zur bäuerlichen Grundbesitzsrage. 

zncht und Weidengang , sür den Acker weniger Arbeitskräste brauchen wer-
d e n ; daß daher in s p ä t e r e r Z e i t die Tage löhner -Fami l ien uns nicht 
sehlen würden. Indessen wird die Übergangsze i t zweifellos ein höheres 
M a ß von Arbeitskräften nnd von Geldmi t te ln , sowol sür die Hoses- a l s 
für die Bauerwirthschaften, in Anspruch nehmen; der Nat ionale hat aber 
nicht die nöthige In t e l l i genz , um jene Kräf te und Mi t t e l mit der erfor-
derlichen Umficht zu verwenden und durch sein Beispiel belebend aus die 
Gesammtheit einzuwirken. D e n G r u n d h e r r n wird also die Rücksicht aus 
sich selbst ant re iben, den Weg aufzufinden, der betreten werden m n ß , um 
zu dem ersehnten Ziele zn gelangen, welches, im beiderseitigen Interesse be-
g ründe t , nur durch beiderseitiges Entgegenkommen gefördert werden kann. 
E s ist nicht zu e rwar ten , daß d a s neue Verhäl tniß wie mit einem Zauber-
schlage sich herstellen werde; guter Wi l l e , Besounenheit und Ausdauer 
werden aber sicher zum Ziele führen, während es durch Übers türzung unr 
gefährdet werden kann. D e r Erfo lg wird um so mehr gesichert sein, je 
allgemeiner man sich an dem Betreten der neuen B a h n betheiligt; die Kraf t 
des Einzelnen würde gar bald erlahmen. 

K. Decbr . 1 8 6 0 . U. 
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Der Nechtspunkt in der russischen Dauer-
Emancipationssrage. 

ITeberl>lickt ma» die russische Broschüren-Literaiur, welche die F rage über 
die Aushebung der Leibeigenschast behandelt , so findet m a n , daß dieselbe 
zwar mit allem Fnge die von der S t a a t s r e g i e r n n z in Angriff genommene 
Emancipat ion der B a u e r n a l s zeitgemäß uud uothwendig anerkennt, indessen 
sast ausschließlich a l s G r u n d sür Zeitgemäßheit uud Nothwendigkeit dieser 
Maßregel die Hebung des Nationalwohlstandes, solgeweise die Kräf t igung 
des S t a a t s nach innen und außen hinstellt. Hiera« wird die Hoffnung 
geknüpft, daß, nachdem d a s große Reich durch Eisenbahnen nnd Damps -
schiffsahrt dem Verkehr völlig erschlossen sein werde , alle Segnungen des 
gesteigerten Nationalreichthums für d a s Land weder ausbleibe» würden 
noch könnten. 

S o gewiß der Vernunft- nnd erfahrungsmäßige Zweck des S t a a t s 
die Erstrebung des Wohlbefindens aller S taa t sangehör igen ist und seine 
materielle Grundlage in der S u m m e der Vermögensobjecte findet, die die 
Mi t t e l zur genügenden Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung dar-
bieten, so gewiß jeder volkswirtschaftliche Verkehr und sein Ausschwung durch 
d a s Recht freier Selbstbestimmung der Verkehrenden bedingt und befördert 
w i r d , 'so gewiß ist das Wohlbefinden der S t a a t s b ü r g e r auch noch von 
andern Umständelt bedingt , zu denen vor allem zu rechnen ist : das feste 
Bewußtsein jedes S taa t sangehör igen , daß überall d a s R e c h t geschützt werde. 
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Intelligenz und Fleiß, die dein Einzelnen unter Muhen und Arbeit ein 
Eigenthnm geschaffen, müssen durch Gesetze in ihren Erträgnissen geschützt 
werden, wenn sie nicht erschlaffen und gänzlich untergraben werden sollen. 
Es bedars daher im Volks- nnd Gesetzesleben zunächst der Entwicklung 
des Begriffs des Eigenthums mit seinen scharfen Konsequenzen, für welchen 
das mit jnristischem Scharfsinne in eminentem Grade begabte Römervolk 
einst die sür alle nachherigen civilisirten Nationen maßgebenden Definitionen 
aufgestellt und herausgebildet hat. Demi jede irdische'Kraft und Selbst-
ständigkeit muß aus dem stützenden Bewußtsein süßen, daß diejenigen Ob-
jecte, deren sie bedürfen, um zn existiren uud sich zu entwickeln, sich eines 
unbedingten-Rechtsschutzes erfreuen, der ihnen nur für den Fall entzogen 
werden darf, wo dieselben wirklichen Interessen des Gemeinwohls entgegen-
stehen, und auch hier nur gegen volle Entschädigung dnrch den Staat. 
Die wohlerworbenen Rechte jedes Einzelnen und der einzelnen Stände 
müssen folglich solange den Unfehlbaren Rechtsschutz genießen, bis nicht 
nachgewiesen worden, daß Privatrechte nnd Privateigenthum die gedeihliche 
Entwicklung des Ganzen oder wesentlicher Theile desselben behindern und 
deshalb zn dem Zwecke aus der bisherigen Privatdisposition ansznscheiden 
haben,- um dem Interesse des Ganzen dienstbar zn werden. Eine Frivolität 
der Ansichten über die Heiligkeit von Privatrechten uud Privareigenthnm 
führt unbedingt zum Ruin des Ganzen, da das Ganze aus Individuen 
besteht, deren Existenz nnd folgeweise die des Ganzen in Frage gestellt 
wird, wenn Privatrechte aufhören, heilig gehalten zu werden. 

Die Erkenntniß dieser Wahrheit, angewandt ans die EmancipationS-
frage, läßt im Wesentlichen folgende Gesichtspunkte hervortreten: 

1. Der im Reichsgesetzbuch niedergelegte gegenwärtige Rechtszustand 
qnalificirt das Verhältniß des Leibeigenen zum Herrn als ein wesentlich 
privatrechtliches insofern, als ersterer dem letzteren zu nutzbaren Diensten 
verpflichtet ist und das Erträgniß der Arbeit des Leibeigenen im gesetzlichen 
Betrage*) somit ein Vermögensobject des Leibherrn bildet. Es resnltirt 
somit die Nothwendigkeit des Rechtsschutzes für diese nutzbaren leibherrlichen 
Privatrechte so lange, als nicht die Beseitigung derselben zum Wohle des 
Ganzen — wie trotz der entgegenstehenden großen Privatinteressen sast 

*) Der gesetzliche Betrag ist durch Art. 1046 Bd. IX. des Swod (Ständerecht) für 
die großrussischen Gvnts. auf 3 Tage in der Woche fixirt, während sür die 9 westlichen 
Gvnts. sog. Jnventarien existiren, d.h. Frohn- und Prästations-Tabellen, die sich nicht nach 
der Seeknzahl, sondern nach der Quantität und Qualität der bäuerlichen Grundstücke richten. 
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oppositionslos anerkannt worden — gebieterisch erheischt wird. Diese 
Beseitigung dars aber serner nnr eine solche sein, die mit einer vollen 
Entschädigung der ihrer nutzbaren Rechte zu Entsetzenden verbunden ist. 
Erheischt es überdies noch eine wohlverstandene Staatsraison, daß vou den 
Leibherrn nicht nur ei» Ausgeben ihrer Rechte aus die Dienste ihrer Leib-
eigenen, sondern außerdem auch noch die Hingabe anderer Eigenthnmsobjecte 
an die Emaucipirten verlangt wird, um wie viel mehr muß hiesür denselben 
ein vollständiger Ersatz zu Theil werden. Eine solche Entäußerung von 
Eigenthumsobjecten an die Emancipirten involvirt die Regelung der 
Baueremaucipation, nach welcher die Freigelassenen gleichzeitig zu Eigen-
thümern (eines Theils oder des Ganzen) desjenigen Grundes und Bodens 
sammt Zubehörungen gemacht werden sollen, das' sie bisher in Nutzung 
gehabt, an welchem sie indessen bisher keinerlei Recht, sondern nur sactische 
Detention gehabt und nur solche haben können, weil sie ihrem Leibherrn 
gegenüber vermögensrechtlich nicht klagefähig*), folglich rechtlos, waren und 
zur Zeit noch find. Abgesehen davon also, ob es in einem Lande wie 
Rußland, welches einen großen Ueberfluß an cnltivirtem uud cultivirbarem 
Lande und eine sehr dünne Bevölkerung hat, das Staatswohl gebiete, daß 
die Emaucipation die Bauern auch gleichzeitig zu Grundeigenthümern 
machen müsse, ob es daher nothwendig, die Privatrechte des Adels an 
dem in der bäuerlichen Nutzung befindlichen Lande selbst unter der Be-
dingung vollsten Schadenersatzes zu beseitigen und ob es nicht unter solchen, 
von den Agrarverhältnissen des übrigen Europa (in welchem früher Rege-
lungen ähnlicher, wenngleich bei näherer Beleuchtung rechtlich wesentlich 
von den russischen disserirender, Beziehungen stattgehabt, aus welche man 
fich zu berufen pflegt) abweichenden Umständen vollkommen genüge, daß 
den Bauern nur die unbedingte Berechtigung gegeben werde, nach Maßgabe 
bestehender oder zu schaffender Rechtstitel durch eigene Intelligenz und 
eigenen Fleiß sich Grnudeigenthnm zu schaffen, und abgesehen von der 
Frage, ob es nicht rathsam, vorläufig in d«r Geldpacht an den Baueru-
gruudstückeu sür die Emancipirten das regelmäßige Mittel zu suchen und 
zu fixiren, dnrch welches der Bauer, ohne Schädigung der Eigenthums-
rechte des Adels an dem s. g. Banerlaude, allein zu Capital und durch 
dasselbe zum Eigeuthume an einer Pachtstelle gelangen könne — möchte 

*) Der Art. 175 Bd. X. des Cwod der Civil-Gesetze Thl. II. verbietet den leibeigenen 
Leuten gegen ihre Leibherrn Recht und Gericht zu geben (dawat' ssud). außer in Sachen 
wegen Freiheitsreclamation. 
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soviel unerschütterlich feststehen, daß das gesetzlich verbriefte Eigenthum des 
Adels an Land und Leuten demselben nur gegen volle Entschädigung ent-
zogen werden könne. 

2. Erst mit der Emancipation der Bauern tritt der bei weitem größte 
Theil der russischen Staatsangehörigen in den Kreis staatsbürgerlicher Be-
rechtigung, erwirbt Rechte und Vermögensobjecte, die des Rechtsschutzes 
dedürfen und eröffnet sich Rechtsbeziehungeu, die geregelt werde» müsse». 
Es entsteht eine große Anzahl von Rechtssubjecteu und eine große Menge 
neuer Rechtsbeziehungen. Während zur Zeit des Leibeigenschastsrechts 
einestheils der Leibeigene dem Herrn gegenüber rechtlos war, weil er znm 
Schutze seines — somit lediglich sactischen — Besitzes bei keinem Richter 
gegen seinen Leibherrn klagen durste, (Art. 176 Bd. X. Thl. II.), andern-
theils dem inappellablen Ausspruche seines Herrn der Regel nach in alle» 
sonstigen civilrechtliche» Beziehungen unterlag (Art. 1050 Bd. IX.), uud 
in solche sich überhaupt nicht ohne Genehmigung seines Herrn einlassen 
durste (Art. 1138 und solg. ibiä.), bedars dagegen der Emancipirte der 
Rechtsschutzes nicht nur gegen seinen ehemaligen Leibherrn, sondern auch 
gegen alle diejenigen, mit welchen er als nunmehriges Rechtösubject iu 
Rechtsbeziehungen tritt und von deueu er sich verletzt erachtet. Während 
ihm früher der einflußreiche Schutz feiues Herrn*), wegen der Identität 
der Interessen, überall da zn Gute kam, wo er gegeu Fremde sein Recht 
zu wahren hatte, fallt mit der Emancipation nicht nur diese Iuteresseu-
Identität und deren Eonsequeuz in jeder Beziehung weg, sondern es kanu 
auch nicht sehlen, daß gerade der ehemalige Leibherr sehr häufig der Pro-
ceßgeguer des vormaligen Leibeigenen sein wird, gleichviel ob die Emanci-
pation sich zur Ausgabe macht, den Freigewordenen zum Eigeuthümer der 
bisher von ihm genutzten Landparcelle zu macheu, oder ob er blos Geld-
pächter derselbe» würde. I m ersteren Fall werden schon die aus der 
bloßen Nachbarschaft der gutsherrlicheu und bäuerlichen Grundstücke ent-
springenden Berührungen, die früher durch den Machtspruch des Leibherrn 
erledigt wurden, Gegenstand eingehender Verhandlungen vor dem Richter 
nm so mehr werde«, als beide Theile, ungewohnt eines geordneten Rechts-
zustaudes, nur zu sehr geneigt sein werden, ihre gegenseitigen Rechtssphäre«, 
bewußt oder unbewußt, zu verletzen. I m letztern Falle wird die Neuheit 
dir Verhältnisse nicht minder zu Ausschreitungen Veranlassung geben und 

Der Art. 1119 Bd. IX. autorisirt Pen Leibherrn zur Vertretung seiner Leibeigenen 
vor Gericht in allen Civilsachen derselben. 
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in beiden Fällen um so gewisser, als es nicht zu viel behauptet sein dürfte, 
wenn man die zur Zeit in dem Civilcodex des Reichs vorsindlichen, die 
einschlägigen Rechtsverhältnisse regelnden Gesetzesbestimmungen als solche 
bezeichnet, die keineswegs genügend sein möchten, um den gegenwärtigen 
Anforderungen eines kleinen Kreises Rechtsbesähigter Rechnung zu tragen, 
geschweige denn die künstige große Masse Rechtsuchender zu befriedigen. 

Ein Blick in den das Privatrecht enthaltenden X. Band des Reichs-
gesetzbuches möchte darthuu, daß der Begriff des Eigenthums ein noch 
eben so wenig entwickelter ist, wie der dinglicher Rechte, insbesondere der 
Hypothek, welcher doch zur Herstellung eines den Aufschwung der Volks-
wirthschaft bedingenden Jmmobiliar-Eredits als unumgänglich nothwendig zu 
bezeichnen ist, daß es auch im Obligationenrecht an ausreichenden Definitionen 
und cousequeuter Durchbildung der einzelnen Lehren fehlt, daß insbeson-
dere die Gesetzgebung über den so wichtigen Pacht- und Dienstvertrag 
wenig befriedigend ist. 

Fehlt es nun an Normen für die richterliche Beurtheiluug der Rechts-
iustitute iu materia, so möchte derjenige Theil des Rechts, der die Art und 
Weise enthält, wie die Staatsangehörigen ihre etwa angegriffenen Rechts-
besngnisse zu schützen nnd zur Geltung zu bringen haben, als noch unge-
nügender fich herausstellen. Abgesehen davon, daß die Eompetcnz der 
Gerichte und die zu wählende Proceßart häufig zweifelhaft ist, giebt es 
keinen Schutz und keine Sicherheit für den Ersatz von Proceßkosten, wenn 
Rechtsstreite srivol von Ersatznnsähigen entamirt worden; man weiß nicht, 
wie weit die richterliche Besuguiß zur Ergänzung der Partenvorträge geht; 
dieser letzteren Anzahl serner ist nicht normirt, der Begriff der Exception 
fehlt gänzlich, Rechtspräjudice und Präclnfionen finden nicht statt und folg-
lich ist das Ende eines Rechtsganges überall da nicht abzusehen, wo die 
Processirenden gleich mächtig aus den Proceß einwirken können, während, 
wenn unter oen Parteien in solcher Beziehung Ungleichheit herrscht, entweder 
kein Ende erlebt wird, oder dieses sehr rasch, jedoch wahrlich nicht im Interesse 
der Gerechtigkeit herbeigeführt werden muß. Der Concursproceß endlich ins-
besondere ist äußerst uugeuügend und da es an dem Begriffe der Provo-
cation fehlt, giebt es keine rechtliche Möglichkeit, die Freiheit vorzüglich 
der Immobilien von etwaigen Verhaftungen zu constatiren. 

Daß unter solchen Umständen kein, wesentlich durch Rechtssicherheit 
herzustellendes Wohlbefinden der Staatsangehörigen zn ermöglichen sein 
möchte, dürste aus der Hand liegen, und wenn die bisherige kleine Anzahl 
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vollberechtigter russischer Staatsangehörigen in verhältnißmäßig seltenen und 
einfachen Rechtsbeziehnngen sich kaum den genügenden Rechtsschutz verschaffe« 
kann, weil Civil- nnd Proceßrecht mangelhaft ist, so dars eS wol als . 
eine ««umgänglich nothwendige präparatorische oder wenigstens gleichzeitig . 
zn ergreifende Maßregel jeder Emancipation bisher Rechts««befähigter be- -
zeich«et werden, daß eine Codification sür sie ersolge, welche civile Rechte . 
nnd Verpflichtungen der Staatsbürger und die Art ihrer Realisirnng und 
ihres Schutzes in einer Weise feststelle, wie sie der künftigen staatsbürger- ̂  
liche« Entwicklung derselben angemessen erscheint. Wenn es selbst nnter 
solcher Voraussetzung auch daun noch — wenigstens anfänglich — viel-
fältig an einer gerechten und raschen Handhabung des Rechtsschutzes fehlen ' 
wird, weil es an Richtern von genügender Rechtsbildung gebricht und ge-
brechen muß, da das Rechtsstndinm bisher gerade nicht von den Begab-
teren der Nation (als keine sog. Carriere der Regel nach in Aussicht stel-
lend) ergriffen worden und die Anforderungen au die Justiz bei der ver-
ä«derte« Rechtslage des bei weitem größten Theils des Volks gewaltig -
gesteigert sein werden , so steht doch immer erst nach Realisirung solcher > 
Voraussetzung zu erwarte», daß die iu Angriff genommene große Reorga-
nisation , die das ganze Volksleben umgestalten wird, diejenige Stetigkeit 
und Beharrlichkeit gewinnen werde, die dem'Wohlbefinden des Menschen 
im Staate nothwendig ist und die vorzüglich in dem Bewußtsein jedes Ein-
zelnen wurzelt, daß überall das Recht der Person und des Eigenthnms zu 
schützen möglich ist und geschützt werde. 

Z ^ r No t i z 

sür die Leser der Baltischen Monatsschr i f t . 

' Die im Schlußworte des ersten Jahrganges der Baltischen Monats-
schrift in Aussicht gestellte Erweiterung der Redaktion hat sich nicht ver-
wirklichen lassen, und wird dieselbe von den bisherigen Redactenren weiter-
geführt werden. 

Theodor Böttichcr. 
Lwl. Hofgerichtsralh. 
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M e r die Einführung der Gasbeleuchtung 
in unser« Städten. 

V o l l das Thier-, Pflanzen- oder Mineralreich seinen Tritnt zur Beleuch-
tung unsere? Häuser und Straßen liesern? I n welchem Verhältnisse stehen 
Stärke nnd Schönheit des verschiedenen Quellen entströmenden Lichtes zu 
den Kosten seiner Herstellung? Welche anderweitigen wesentlichen Vortheile 
oder Nachtheile bietet die eine oder andere Beleuchtungsmethode? Wie ist 
dieselbe in unsern Haupt- und Provincialstädten, in Seeplätzen und Bin-
nenanstedlnngen praktisch und sachgemäß auszuführen? 

Die Geschichte ist auf allen Gebieten staatlichen und industriellen Le-
bens der beste Lehrmeister. Sei's auch uns gestattet, bei Beantwortung 
obiger Frage zur Vermeidung trügerischer Seitenpsade und Sackgassen mit 
einem historischen Ueberblicke zn beginnen. Er wird uns die Fehlgriffe 
unserer Vorgänger als Meilenzeiger und Wegweiser ans den bereits ge-
bahnten Weg stellen und dadurch seine künftige Richtung bezeichnen. 

Asten, die traditionelle Wiege der Menschheit, ward auch die der 
Gasbeleuchtung. Seit Jahrtausenden entquellen dem Erdinnern aus der 
Halbinsel Baku am Westuser des kaspischen Meeres Ströme brennbarer 
Lust, die, dem Steinkohlengase nahezu gleich zusammengesetzt, seit Men-
schengedenken entzündet, mit weithinleuchtender Flamme sortbrennend in 
den Tempeln der Feueranbeter Cultnszwecken dienen. Der Gedanke, die-
sen Gasstrom durch Röhren der nahebelegenen Stadt und dem Leuchtthurm 
von Baku als natürliche Licht- und Wärmequellen zuzuführen und nament-
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lich letzteren dauernd damit zu speisen, lag nahe. Er blieb bis jetzt bloßes 
Project, sieht iudeß bei fortgeschrittener Kolonisation und Civilisation der 
kaspischen Küstengebiete seiner Ausführung entgegen.*) Doch selbst im auf-
geklärteren, industrielleren Abendlande, in England und Italien, ließ die 
praktische Anwendung ähnlicher Natilrerscheinungen lange auf sich warten. 
Brennende Gasströme aus der Höhe der Apennineu zwischen Bologna nnd 
Florenz waren bereits den alten Etruskern bekannt, vielleicht gleichfalls 
zu Eultuszwecken benutzt, während die Bewohner von Wigan in Lancafhire 
den unterirdischen ausgedehnten Steinkohlenlagern entquellende Ströme 
brennbarer Lust seit Jahrhunderten beobachteten. Herr Thomas S h i r l e y , 
Hausbesitzer dieser Stadt, theilte der Royal Society 1659 ausführ-
lichere Beobachtuugen darüber mit, die S tephan Hales, den be-
rühmten Pflanzenphysiologen, 1726 zn den ersten Versuchen künstlicher 
Darstellung dieses brennbaren leuchtenden Gases durch Glühen Pflanz-
licher Stoffe verschiedener Art in Verkohlungsapparaten verschiedener Form 
und Größe veranlaßten. S i r James Lowther, Kohlenbergwerksbesitzer 
zu Whiteheaven, berichtet 1733 der Royal Society, daß seine Arbeiter 
beim Graben eines neuen Schachtes aus seinem Reviere in einer Tiefe von 
42 Faden, ohne wie sie erwartet aus Wasser zu stoßen, dnrch einen plötz-
lich hervorbrechenden Strom brennbarer Lust überrascht worden seien, der 
sich bei Annäherung eines Grubenlichts sofort entzündete. Die Flamme 
hatte 3 Fnß Durchmesser aus 6 Fuß Höhe, war unten blau, oben weiß, 
konnte dnrch Zudecken des Schachtes gelöscht und der Gasstrom durch ein 
seitliches Zugrohr abgeleitet werden, ohne daß die Intensität und Brenn-
barkeit desselben binnen zwei Jahren vermindert worden wäre. I n Blasen 
mit Ansatzröhren aufgefangen, konnte das Leuchtgas überall hin transpor-
tirt und, dnrch gelinden Druck ausgetrieben, wieder entzündet werden. 

vr. I o h n E l a y t o n , Dechant von Kildare, ging wenige Jahre daraus 
1739 aus dem von Hales vorgezeichneten Wege des directen Experiments 
weiter. Er stellte das Steinkohlengas durch Glühen von Steinkohlen in 
geschlossenen eisernen Röhren dar, sammelte das mit leuchtender Flamme 
brennende Gas in Blasen auf und entzündete es gelegentlich zur Belusti-
gung seiner Freunde. Der Versuch wurde als Erklärung des brennenden 
Luststroms von Wigan und „amüsantes Experiment" seitdem bis zum Schlüsse 

*) Die ».Transkaspische Handelsgesellschaft" hat in der jüngsten Zeit die ewigen Feuer 
von Baku zu industriellen Zwecken auszubeuten begonnen. Dort, wo bisher der Tempel 
der Gebern stand, erhebt fich jetzt ein mächtiges Fabrikgebäude. D. Red. 
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des 18. Jahrhunderts oft und in mehrfach modificirter Weise mit den ver-
schiedensten Steinkohlensorten wiederholt, ohne daß Jemand daran ge-
dacht hätte, ihn aus die Praxis im Großen zu übertragen. 

Dies Verdienst gebührt einem Schotten, W i l l i a m M n r d o c h , Civil-
ingenienr zn Redruth in Cornwall, der somit als eigentlicher Begründer 
der Gasbeleuchtung als selbstständigen Industriezweiges zu betrachten ist. 
Er beleuchtete 1792 zuerst sein Haus mittelst eines selbsterbauten Stein-
kohlen-Gasapparates. Zum großen Erstaunen seiner Nachbarn belenchtete 
er mit diesem Gase auch einen kleinen Dampswagen, mit dem er täglich 
von seinem Hause zu den etwas entlegenen von ihm verwalteten Minen 
fuhr. Nach Schottland zurückgekehrt setzte Murdoch seine Versuche fort und 
beleuchtete seine Gebäude in Old Ennnock in Ayrshire nach derselben Me-
thode wie 5 Jahre früher in Cornwall. I m folgenden Jahre stellte 
Mnrdoch einen größern Gasbelenchtnngs-Apparat sür die Fabrik der Herren 
Bonlton, Watt und Comp, in Soho, Birmingham, aus, der 1802 bei 
der allgemeinen Illumination zur Feier des Friedens von Amiens allge-
meines Aussehen erregte. 1803 wurde der erste Gasbehälter ((Zaskol-
c!er) von 300 Cnbiksnß Inhalt zwischen die eisernen Cylinder, in denen 
die Steinkohlen behnss der Gasentwicklung geglüht wurden, und die kup-
ferne Röhrenleitnng eingeschaltet. Die anfangs senkrechten Glühcylinder 
wurden mehr nnd mehr geneigt, bis die horizontale Lage als die zweck-
mäßigste erkannt nnd Hinsort beibehalten wurde. Murdoch vereinigte sich 
1805 mit Bonlton nnd Watt zur Beleuchtung der ausgedehnten Baum-
wollspinnereien der Herren Phillips nnd Lee in Salsord nnd legte am 
13. (25.) Februar 1805 seine bisherigen Ersahrungen im Zusammenhange 
unter dem Titel: „Bericht über die Anwendung des Steinkohlengases zu 
ökonomischen Zwecken" der Royal Society, unter dem Vorfitz von Joseph 
Banks, vor. Diese Abhandlung, in den pkilosopkiea! Lransaelions des-
selben Jahres veröffentlicht, bildet die Grundlage der späteren systematisch-
wissenschaftlichen Behandlung dieses wichtigen Industriezweiges, die wir 
seinem damaligen Zöglinge, dem später aus diesem Gebiete als erste Auto-
rität berühmt gewordenen SamnelClegg verdanken. Das Werk dieses 
ausgezeichneten Ingenieurs, von dem kürzlich (1859) nach seinem Tode die 
dritte Auflage unter T. G. Barlow's Redaction mit vorzüglichen I l lu-
strationen in Holzschnitt und Stahlstich erschienen ist, sührt den Titel: 
„H. praeüeal lreaüsö on Ms manulaewrs anä äistridulion ok eoal-Fas, d? 
Samuel (ZlsxsMN." konäon, 5 o l m 6 9 , Rixd Ilolkorn 1869 ssr. 4to. 
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Es ist das Quellenwerk für den Ingenieur wie sür den Freuud industrieller 
Studien, aus das noch gegenwärtig hinsichtlich der Anlage und des Be-
triebes von Steinkohlengas-Einrichtungen in jedem Maßstabe bis ins ge-
nauste Detail hinein verwiesen werden muß und rechtfertigt daher seine 
specielle Anführung auch sür den weitern gebildeten Leserkreis, der wahrem 
Verdienst gern die gebührende Anerkennung zollt. 

Der von Murdoch in der ersterwähnten Abhandlung 1805 gelieferte 
Beweis, daß trotz der UnVollkommenheit der damaligen Apparate die Be-
leuchtung mit Steinkohlengas nur den fünften The i l der bisheri-
gen mi t Talgl ichten, in der genannten Spinnerei von Phillips und Lee 
z. B. statt 3000 L. St. nur 650 d. h. statt 21,000 Rbl. nur 4550, jähr-
lich kostete, war schlagend und entschied die Zukunft des neuen Beleuch-
tungssvstems. Es verbreitete sich rasch über die Fabriken. seit sein Schüler 
und Nachfolger SamuelE legg behuss Reinigung des bisher roh verwen-
deten Gases 1806 zuerst Kalkmilch in den Gasbehälter brachte und bald 
daraus 1808 bei Beleuchtung des Oatkolic Völlens zu Stonyhurst, Lan-
cashire, den besonderen Kalkreinigungs - Apparat zwischen die Gasentwick-
lungs-Retorten (gußeiserne Glühcylinder) und den Gasbehälter einschaltete. 
Das vom übelriechenden, Silber und andere Metalle schwärzenden, der 
Gesundheit nachtheiligen Schweselwasserstoffgase und der die Leuchtkraft sehr 
beeinträchtigenden Kohlensäure dadurch befreite Gas war jetzt auch für 
Wohnhäuser, Läden und zahlreiche industrielle Etablissements, Salons und 
Theater auwendbar gemacht, in denen die erwähnten Uebelstände bisher 
seine Einführung, trotz der bedeutenden ökonomischen Vortheile, Sauber-
keit und leichter Reinigung der Brenner und Kandelaber, verhindert hatten. 

Die Bahn war gebrochen; Mnrdoch's, Clegg's und ihrer Freunde 
Genie, Ausdauer und rastlose Thätigkeit aus dem betretenen Gebiete sieg-
ten über die Opposition der Fenerassecuranz-Gesellschasten und die Vorur-
theile des Publicums. Wenige Züge werden genügen, die weiteren Ent-
wicklungsstufen und die rasche Ausbreitung der neuen Beleuchtungsmethode 
zu skizziren. I n Leeds war seit 1805 Herr Northern, in Birmingham 
Herr Pemberton trotz vielfacher Einsprachen der Feuerassecnranz--Gesell-
schaften sür Einführung der Steiukohlengasbeleuchtung thätig. I n London 
lenkte Winsor seit 1803 durch eine Reihe öffentlicher Vorträge imLyceum-
Theater die allgemeine Aufmerksamkeit daraus, beleuchtete 1807 ein Haus 
und die daran stoßende Straßenfronte in Pall-Mals mit Steinkohlengas, 
trat 1809 mit dem Chemiker Accum in Verbindung und setzte im folgenden 
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Jahre 1810 nach hartem Kampfe mit Vorurtheileu aller Art, selbst von 
Seite der ersten wissenschaftlichen Corporation Englands, der Royal Society, 
die Parlamentsacte zur Gründuug der ersten Gasbeleuchtungs-Gesellschaft: 
„ l 'ks London anä ^V68tmin8t,er ClmrwreÄ (-»slitzkt snä Ooks Oompan?" 
durch. I h r Plan,' die ganze Stadt nach dem neuen Systeme zn beleuchten, 
erschien damals, selbst nach dem 1813 erfolgten Eintritt eines so ausge-
zeichneten Gasingenieurs wie Samuel Clegg, im Publicum als so über-
triebene Schwindelei nnd abenteuerliche Reuommirsncht, daß sogar Eng-
lands größter Chemiker Humphrey Davy bei einem Besuche der neu be-
gründeten Anstalt die sarkastische Frage nicht unterdrücken konnte: „ob die 
Herren Unternehmer nicht die Kuppel der Paulskirche als Gasometer zu 
benutzen beabsichtigten?" Clegg's kühne Antwort, er hoffe, daß nach einem 
halben Jahrhundert die Knppel der Panlskirche sür den täglichen Gas-
bedars Londons zu klein sein würde, hat sich glänzend bewahrheitet — die 
Kuppel von 175 Fuß Innendurchmesser saßt noch nicht 1 ' / Millionen Cu-
biksuß (1,433,000), London verbraucht an einem Wintertage gegenwärtig 
11 bis 12 Millionen Cubiksuß! 

Clegg's unermüdlicher Ausdauer gelang es, die Hindernisse praktisch 
zu überwinden. I n der Sylvesternacht 1813 —1814 feierte er mit der 
Beleuchtung der Westminsterbrücke gegenüber der Westminsterabtei und dem 
Parlamentshanse seinen ersten Triumph. Die Städte Birmingham, Bristol, 
Ehester, Kidderminster und Worcester folgten unmittelbar daraus. Der 
Maugel an passenden Leitungsröhren, Hähnen nnd Brennern, dem man 
bis dahin mühsam nnd kostspielig durch zusammengeschraubte Flintenlänse, 
Blei- und Kupserröhren, sowie durch Handarbeit einzelner Mechaniker ab-
zuhelfen gesucht hatte, führte 1815 zur Gründung der ersten Fabrik dieser 
Gegenstände durch Dixon und Vardy in Wolverhampton, einem der Cen-
tralfltze englischer Eisenindustrie, während Clegg gleichzeitig durch Con-
struction der ersten Gasuhr ((Zas meisr, eomptsur a ga?) als unpar-
teiischem Controlinstrument uud selbstmessendem Vermittler zwischen dem 
Gas-Prodncenten und Consnmenten das friedliche Gegenstück zur Sieges-
feier von Waterloo aus seinem Gebiete lieferte. 

So waren die wichtigsten Hindernisse überwunden, Verbesserungen und 
Vervollkommnungen aller Art ermöglicht. Die Hauptstädte des Coutinents 
folgten bedeutend später, anfangs meist mit englischen Gasingenieuren und 
Arbeitern als Lehrern der einheimischen. 

Oertlicher Mangel an Steinkohlen und unverhältnißmäßige Steige-
Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd.Ill., Hft.2. 7 
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rnng des Preises derselben durch weite» Landtransport auf gewöhnlichen 
Heerstraßen hatte schon lange vor Anlage der ersten Schieilenwege in Deutsch-
land und Frankreich zum Versuch von Surrogaten derselben geführt. Oel, 
Harz, bituminöse Schieser, Holz, Tors, Abfälle von Gerbereien, Seifen-
siedereien, Cattnndrnckereien nnd andern industriellen Etablissements wur-
den vorgeschlagen und mit verschiedenem, jedoch meist glücklichem Ersolge 
je nach den Localverhältnissen angewendet. Doch blieb die Einführung 
aus ökonomischen Gründen stets beschränkt, da Harz- oder Oelgas zu theuer 
war, um die Concurrenz mit der Kerze oder Oellampe aushalten zn können, 
Fabrikabsälle, zu sehr an örtliche Handelsconjnnctnren geknüpst, in zu ge-
ringer Menge producirt werden, um das Material zur Beleuchtung größe-
rer Städte liesern zu können, und die bituminösen Schieser eine so bedeu-
tende Menge unnütz mit zu transportirenden Ballastes von Mineralbestand-
theilen, der eigentlichen Gesteinsmasse, enthalten, daß sie nur in nnmit-
telbarer Nähe der Schieferbrüche selbst oder nach vorgängiger Concentration 
der brennbar-flüchtigen Stoffe durch kostspielige Präliminarprocesse trans-
portabler gemacht, verwendet werden können. 

Ganz anders stellt sich das Verhältniß beim Holz und Tors heraus, 
Materialien, die aus dem Continente fast überall leicht zu beschaffen, durch 
Verwerthung der Nebenprodncte, wie Kohlen, Theer, Holzessig, von vorn-
herein eine viel günstigere ökonomische Bilanz erwarten ließen. Der patri-
archalische Kienspahn der Bauernstube und Dreschtenne oder Darr-Riege, 
wie das, Salon und Boudoir des Grundherrn in traulicher Dämmernngs-
stunde lustig beleuchtende Kaminseuer, der ästhetisch modisicirte Familien-
heerd der Vorsahren, lieferten den Beweis, daß das überall in hinreichender 
Menge prodncirbare Holz, passend behandelt, eine sehr schöne, reine Flamme 
liefern könne und müsse. Es handelt sich demnach wesentlich nm Ermittluug 
der geeigneten Fabrikationsmethode, nm namentlich den bedeutenden Wasser-
gehalt desselben vorgängig zu entfernen, der bei möglichst lnfttrocknem Holze 
noch gegen 20 Procente des Gesammtgewichts, bei Steinkohlen unter gleichen 
Verhältnissen der Aufspeicherung kaum 2 bis 3 Procent beträgt. 

Bereits im Beginn unseres Jahrhunderts, 1802, hatte eiu französischer 
Techniker, le Bon, durch Ausstellung eines kleinen geschlossenen Holzver-
kohluugs-Apparates zur gleichzeitigen Heizung und Beleuchtung von Sälen 
und Wohnzimmern unter dem Namen: „Mermolsmpo" in Paris Aussehn 
erregt. Die Idee war gut, die Ausführung aber so mangelhast, daß die-
selbe bald als Charlatanerie und Spielerei beseitigt wurde. Mehrere 
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spätere Versuche iu gleicher Richtuug angestellt blieben gleich ersolglos; sie 
scheiterten an der geringen Lenchtkrast des erhaltenen Gases, das weder 
mit Oel-, Harz- oder Steinkohlengas noch mit dem althergebrachten Kerzen-
oder Lampenlichte den Vergleich aushielt. 

Die Lösuug dieses Problems gelang in befriedigender Weise erst nach 
einem halben Jahrhundert den rastlosen Bemühungen eines deutschen Chemi-
kers, des Professors vr. Pettenkoser in München, der dem Gegen-
stande seit 1848, anfangs allein, dann im Verein mit einigen Freunden, 
Baurath Rulaud, dem Director des Civilbauweseus in Baiern v. Pauli 
und dem Fabrikbesitzer A. Riemerschmid in München, namentlich aber mit 
dem Fabrikbesitzer C. A. Rieding er in Augsburg, einem Manne von 
sehr bedeutender technischer und industrieller Begabuug, seiue Thätigkeit 
zuwandte. Wir werden aus das Sachliche der Fabrikation im Vergleich 
zn der des Steinkohlengases weiter nnten ausführlicher zurückkommen. Das 
Holzgas hat seitdem binnen wenigen Jahren in vielen Städten und Fa-
briken der Schweiz und Süddeutschlands, wo die Steinkohlenpreise durch 
weiten Landtransport übermäßig gesteigert sind, dagegen Holz in hinreichen-
der Menge und geregeltem Wiederersatz vorhanden ist, das Steinkohlengas 
mit günstigstem Ersolge ersetzt. Die Städte Baireuth, Basel) Coburg, 
Darmstadt, Erlange«, St. Gallen, Gießen, Gotha, Kempten, Pforzheim, 
Regensburg, Ulm, Würzburg find bereits mit Holzgas beleuchtet. Es 
verbreitet sich von den Straßen und Vorhöfeu rasch in die Wohnzimmer, 
die industriellen Werkstätten und Küchen, wo es den Zweck der ursprüng-
lichen le Bon'schen Iksrmolampe gleichzeitig als Licht- und Wärmequelle 
zu dienen, zum großen ökonomischen Vortheil der Consumenten in der 
That erfüllt. 

Die photometrischen und gasometrischen d. h. die zur Feststellung der 
Lichtstärke nnd chemischen Zusammensetzung brennbarer Gase dienenden 
Methoden waren bis in die vierziger Jahre unseres Jahrhunderts mangel-
hast. Die Untersuchungen Professor Bunsen's in Heidelberg, eines der 
ausgezeichnetsten Chemiker der Gegenwart, vervollkommneten fie zu eiuem 
Grade der Schärfe und Sicherheit, der die experimentelle Beantwortung 
der schwierigsten Fragen ans diesem Gebiete ermöglicht. 

Wendel! wir nns nach diesem gedrängten historischen Ueberblicke zur 
Erörterung des Wesens der Gasbeleuchtung gegenüber den althergebrachten 
Beleuchtungsmethoden, der Kerze, der Oellampe, ja selbst dem nationalen, 
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fast traditionell gewordenen Kienspahn („Pergel") unserer Bauerhänser und 
Getraidedarren („Riegen"). Die Flamme ist nahezu dieselbe, die fie bil-
denden Elemente und deren unmittelbar vorhergehende Verbindungen wie 
die fie bildenden chemischen Processe die gleichen. Der Unterschied besteht 
wesentlich in der räumlichen Trennung der letzteren, die in der ent-
zündeten Kerze, Lampe oder Holzsackel in stetiger Aufeinanderfolge unmittel-
bar nebeneinander, beim Gasbeleuchtungs - Apparate in bedeutender Ent-
fernung von einander vorgenommen werden. Erstere, durch einmalige 
Entzündung eingeleitet, prodnciren sich selbst weiter, letzterer bedars der 
unausgesetzten Überwachung und Regelung durch den sachverständigen 
Werkmeister. 

Bei der Lampe oder Kerze ist der Docht ein System kleiner senkrecht 
an einander lehnender Glühcylinder, deren Wände aus rothglühender Kohle 
bestehn, rings umgeben und in gleichmäßiger Rothglut erhalten dürch die 
Flamme des stetig selbstproducirten Gases. Das Problem des fich selbst 
am Zopse aus dem Sumps ziehenden Münchhausen ist darin scheinbar gelöst. 
Beim Anzünden eines Lichtes oder einer Oellampe verkohlt der Zünder 
das nächstliegende Stück Docht und verwandelt denselben so in das erst-
erwähnte System senkrecht an einander gestellter, rothglühender, Haarseiner 
Kohlenröhrchen. Das durch die strahlende Wärme desselben leichtflüssig 
gewordene Leuchtmaterial, Stearin, Wachs, Talg der Kerze oder bereits 
als solches vorhandene Oel der Lampe wird durch Capillaranziehnng in 
die rothglühenden Kohlenkanäle des glimmenden Dochtes ausgesogen, zerfällt 
bei dieser hohen Temperatur in ein Gemenge von Leuchtgas, etwas Kohlen-
säure, Wasser und andern secundären Zersetzungsproducten, das den 5 bis 
600sachen Raum des ursprünglichen Fettes einnimmt, sich daher sofort 
ringsum verbreitet, bei Rothglühhitze allseitig vom Sauerstoff der Atmosphäre 
umgeben, fich mit demselben unter Bildung von Licht und Wärme, d. h. 
Flamme, verbindet und das glühende Kohlencapillarsystem des Dochtes in 
gleichmäßiger Glut erhält, so lange noch zu zersetzendes Material vorhanden 
ist, das Oel der Lampe auf gleichem Niveau erhalten bleibt. I m Innern 
der rothglühenden senkrechten Kohlenröhrchen, die, eine bis anderthalb Linien 
hoch ringförmig an einander gestellt, den oberu verkohlten Theil des Dochtes 
einer gewöhnlichen Arbeitslampe bilden, übersteigt die Temperatur bei gleich-
mäßigen Oelznflnß nicht 500 ° R., da bei dem stetigen Uebergange des 
Oeles aus dem flüssigen in den gasförmigen Zustand eine Wärmemenge 
gebunden, mithin der Umgebung stetig entzogen wird, die aus 1 Psuud 
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verbrennenden Oels hinreichen würde, um 11 Pfund desselben Oels 80° R. 
über die Zimmertemperatur oder, was gleichbedeutend ist, dasselbe eine 
Psuud von 15 ° R. aus 895 ° R. oder 13^ Psuud Oel von der Zimmer-
temperatur bis zur Siedhitze des Wassers zu erwärmen. Bei dieser niedrigen 
Temperatur (500 ° R.) wird das Oel aber in gasförmige Prodncte, Kohlen-
wasserstoffe verwandelt, ohne daß letztere stch innerhalb des Dochtes weiter 
zersetzen können; jedes capillar nachgesogene Oeltheilchen unterliegt denselben 
Zersetznngsprocessen und entzieht der umgebenden Flamme dieselbe Wärme-
menge behufs eigner Vergasung, wie seine Vorgänger. Sinkt das Oel-
niveau der Lampe, ̂ o wird das Gleichgewicht zwischen der Wärmebildung 
außerhalb des Dochtes durch Verbindung des im Innern desselben produ-
cirteu Oelgases mit dem umgebenden Sauerstoff der Lust und Wärmeent-
ziehnng (Abkühlung) des Centrums der so gebildeten Flamme durch den 
Vergasuugsproceß im Innern des Dochtes zu Gunsten des erstern ausge-
hoben. Die Temperatur im obern Theile der kleinen glühenden Kohlen-
cylinder des Dochtes steigert stch stetig bis zur lebhasten Rothglut, einem 
Wärmegrade, bei dem das gebildete kohlenstoffreiche Leuchtgas fich in Kohle, 
einerseits kohlenstoffärmere Kohlenwasserstoffe, andrerseits weiter zerlegt. 
Ein Theil dieser abgeschiedenen Kohlenpartikelchen, in der Flamme letzterer 
weißglühend schwebend erhalten, lagert stch beim Hineinhalt.en kalter Gegen-
stände als Ruß aus dieselben ab, der Rest incrnstirt die Innenwand jedes 
glühenden Kohlenröhrchens, verengt dadurch deren Centralkanal mehr und 
mehr uud erschwert das Nachsteigen des Oels, bis derselbe völlig verstopft 
als seste compakte Kohlenmasse (Dochtkohle) abfällt oder abgestoßen wird. 

Bei der Kerze erfolgt dieselbe Reihe von Processen stetig in letzterer 
Weise, da das Niveau des Brennmaterials fortwährend gleichmäßig sinkt. 
Die verkohlte Dochtspitze verbrennt, in den heißern Theil der Flamme, den 
äußern Saum derselben umbiegend, mit dem Sauerstoff der Lust zusammen-
treffend, vollständig, wie bei der Stearinkerze, oder muß, beim Talglicht 
oder Wachsstock, im kälteren Centrum der Flamme dnrch den umgebenden 
Flammenmantel selbst vom Lustzutritt abgeschlossen, durch Abschneiden mit 
der Lichtscheere entfernt werden. 

Der Lampen--oder Kerzendocht ist demnach ein Gaslaborator ium 
im kleinsten Maßstabe von rationellster Einrichtung, leicht transportabel, 
keines geübte» Ingenieurs oder Chemikers als Dirigenten bedürftig, die 
brennende Lampe oder Kerze ein vollständiger Gasbeleuchtnngs - Apparat 
zierlichster Form nnd zweckmäßigster Constrnction. Wozu also die Neuerung? 
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Zu welchem Zwecke bedeutende Capital-Anlagen, Störung des öffentlichen 
Verkehrs durch Ausreißen des Straßenpflasters, Unterminirnng der Gebäude 
behufs Legung der Gasleitungsröhren, übler Geruch und Unbequemlichkeiteu 
mancherlei Art bei späteren Reparaturen derselben? 

Eine Stearinkerze oder Carcel-Lampe ist der eleganteste und bequemste, 
aber bei weitem kostspieligste Gasbelenchtnngs-Apparat, theils durch 
besondere Reinheit des zu vergasenden Materials, theils durch sehr ver-
vielfachte mechanische Arbeit. Ein Psnnd Stearin-Oel oder Talg, bei möglichst 
niedriger Temperatur in eisernen Eylindern vergast, liefert, fast genan 10 
Cnbiksnß Leuchtgas von mittlerer Zimmertemperatur (14 ° R.) und 0,907 
fpecistfchem Gewicht.. Die Leuchtkraft beider ist nahezu gleich, da der bei 
der Oelgasdarstelluug im Großen unvermeidliche Verlust durch die Tempe-
ratnrerniedrignng, mithin geringere Lichtstärke des Flammenkegels in unmit-
telbarer Nähe des Dochtes durch den Vergasnngsproceß des nachströmenden 
Oels compenstrt wird. Ein gewöhnliches Stearinlicht a 'jz Psnnd besitzt 
demnach die Leuchtkraft von 2 Enbikfnß Gas, die während des Brennens 
im glühenden Kohlencylindersvsteme seines Dochtes gebildet werden. Wenn 
dasselbe 9 Stunden brennt, so muß eine Gasflamme gleicher Leuchtkraft 
eine Ausströmungsöffnung ü Eubiksuß Gaspassage per Stuude haben, 
oder umgekehrt die Flamme eines Gasbrenners, der 2 Eubiksuß Leuchtgas 
binnen einer Stunde consnmirt, die Helligkeit von 9 Stearinkerzen ä 'sz Psnnd, 
ein solcher, der 5 Eubiksuß per Stunde verbraucht, die von 22'/2 Stearin-
kerzen gleicher Qualität u. s. w. besitzen. Die Lichtstärke d. h. der Gas-
verbrauch jedes einzelnen Brenners, kann durch verschiedene Stelluug des 
zugehörigen Gases in jedem Augenblick nach Bedars vermehrt oder ver-
mindert werden; die Kerze brennt mit gleicher Lichtstärke fort, eine Modi-
sication ist unmöglich. Die Carcel-Lampe kann dnrch verschiedene Docht-
stellung aus gleich verschiedene Maße der Lichtstärke nnd des Oelverbranchs 
reducirt werden wie der Gasbrenner, erfordert aber zur Instandhaltung 
ein vielfaches Maß Arbsitskrast und Zeit, Reparaturkosten und Capital-
verzinfnng. Letztere verringern stch bei der gewöhnlichen Arbeitslampe mit 
Argand'fchem Brenner so bedeutend, daß sür die Einzelsamilie der ökono-
mische Unterschied verschwindet. Anders bei größeren Fabriken, in denen 
das Anlagecapital sür die erste Einrichtung verhältnißmäßig gering, der 
Jahresverbrauch dagegen bedeutend ist, wodurch der Unterschied im Preise 
des Rohmaterials entsprechend stärker hervortritt. Diese Differenz beträgt 
durchschnittlich 40 bis 60 Procent. Eine Fabrik, deren jährlicher Licht-
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bedars 400 Centner Lampenöl oder Talglichte ä 20 Rbl. per Centner 
einschließlich Nemonte und Capitalverzinsnng sür Lampen und Leuchter, 
mithin 8000 Rbl. jährlich beträgt, die 400,000 Cnbiksnß Leuchtgas reprä-
seutireu, braucht dazu eiuen Gasometer von 1200 Eubiksuß Rauminhalt, 
4 Glühtylinder im Souterrain oder einem steinernen Nebengebäude und 
die uöthigeu eisernen Röhrenleitungen nebst Hähnen und Brennern im 
Gesammtbetrage von 8000 Rbl. S . 

Zum Betriebe find erforderlich: 

2 Arbeiter ä 300 Rbl S. . 600 Rbl. S. 
Holz, Torf, Braunkohlen oder Steinkohlen zur 

Retorteltfeuerung . . . . . 250 bis 300 „ „ 
Zinse« des Aulagecapitales ä 6 Procent . . 480 „ „ 
Abnutzung und Remonte ä 4 Procent . . . 320 „ „ 
R o h m a t e r i a l . . . . . . . . 4000 bis 4800 „ „ 

mithin im Ganzen 5650 bis 6500 Rbl. S . 
jährliche Ersparniß 2350 „ 1500 „ „ 

Dazu ist der bedeutende Gewinn an Zeit uud Arbeitskrast in Anschlag 
zu bringen, der durch die große Sauberkeit des Gasbrennens gegenüber 
der Oellampe oder dem Talglichte erzielt wird, ein Gewinn, der reichlich 
bei obigen Dimensionen 1000 Rbl. S. jährlich geschätzt werden kann. 

Minder günstig stellt fich die Bilanz sür weitere Röhrenleitnngen, bei 
denen nicht allein das Anlage-Capital viel bedeutender, sondern in Folge 
des notwendigen stärkeren Druckes der Gasverlust durch die Verbindungs-
stellen, Kreuze, Kniestücke u. s. w. vergrößert wird. Die Beleuchtung mit 
Oel- oder Harzgas ist daher sür Straßenbeleuchtung gegenwärtig allgemein 
ausgegeben, da die größere Leichtigkeit der Darstellung, die Reinheit und 
Helligkeit des Gases außer Verhältniß zu deu hohen Productionskosten steht. 

Bituminöse Schieser geben meist sehr gutes Leuchtgas, haben indeß 
eine zn locale Verbreitung, nm allgemeine Anwendung finden zn können. 
Sie finden sich unter Anderm als Zwischenglieder des filmischen Systems, 
auch hie und da in unsern Provinzen. Doch stehen die Bruch- uud Trans-
portkoste« meist außer Verhältniß zur gelieferten Gasmenge. Eine der 
reichsten Proben der Art von Tolks bei Port-Knnda in Estland gab mir 
von 20 Pfund Miueral 28 bis 30 Eubiksuß Leuchtgas, demnach nicht über 
1'/-2 Cnbiksnß, während gute (Zkmneleoa! unter gleichen Verhält-
nissen 4,g bis 5 Cubikfuß, gewöhnliche Neneastler Kohle 4 Cnbiksnß per 
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Pfund lieferte. Der Leuchtgas-Apparat unseres neuen Universitäts-Labo-
ratoriums gestattet derartige Versuche in hinlänglich großem Maßstabe 
anzustellen, um die Resultate direct aus die Praxis im Großen zu über-
tragen. Das Gas war schweselsrei, bedurfte keiner weitern Reinigung und 
brannte ä 4 Eubiksuß per Stunde mit einer Lichtstärke von 16 ^psündigen 
Stearinlichten. 100 Psnnd Schieser liesern demnach 150 Eubiksuß Gas, 
dessen Lichtstärke 106,« Eubiksuß Oelgas oder 10,6« Psund Oel oder 
Stearin entspricht. Bruch und Transport bis Dorpat, Reval oder Narva, 
den nächstliegenden etwas bedeutenderen Städten, kosten mindestens 1 R. S. 
per Centner, der DestillaLionsrückstand ist werthlos, das Gas käme daher 
nicht billiger zu stehen, als gutes Lampeuöl und mindestens 3 mal so 
thener als Steinkohlen- oder Holzgas. 

Wenden wir uns den beiden letztern zn, die ihre Concnrrenten gegen-
wärtig fast allgemein verdrängt haben. Beide, gnt gereinigt, liesern ein die 
Gesundheit nicht gefährdendes Lenchtmaterial von hinreichender Lichtstärke, in 
beliebig großem Maßstabe überall darstellbar. Die Frage über die Vor-
züge des einen oder andern ist eine finanzielle nnd staatsökonomische. I m 
Allgemeinen wird Steinkohlengas für Seeplätze und holzarme, an großen 
Wasserstraßen liegende Gegenden, Holzgas sür Binnenstädte in waldreichen 
Districten vorznziehn sein. Holzgas ist im rohen Zustande kohlensäure-
reicher, erfordert daher mehr Kalkhydrat zur Reinigung, Steinkohlengas 
übelriechender, bei der geringsten Unaufmerksamkeit im Reinigen Silber, 
Bronze und andere Metalle schwärzend, daher in Magazinen und Lädeu 
mancherlei Art nur mit einigem Ristco anwendbar. Indessen ist diese 
Gefahr durch die gegenwärtigen vollkommenen Reinigungs-Methoden und 
Apparate sehr verringert. 

I n unsern Städten, Riga nicht ausgenommen, sind die Holzpreise 
noch so mäßig und die Nebenprodncte, Kohlen, Theer und Holzessig, so 
vortheilhast verwerthbar, dabei Kalk zum Reinigen gleichfalls so leicht zu 
beschaffen, daß dem Holzgase der Vorzug gebühren dürste. 
Führen wir die Bilanz für Riga specieller durch; es ist ein Leichtes, in 
gleicher Weise mit geänderten Localpreisen den Überschlag sür unsere 
kleineren Städte zu machen. 

Die Leuchtkraft des gereinigten Holzgases verhält sich nach zahlreichen 
directen photometrischen Bestimmungen von Liebig nnd Steinheil in München 
zu der des gereinigten Steinkohlengases, in dem Zustande wie beide im 
Großen geliefert werdeil, wie 5 : 6. 1000 Cnbiksnß Holzgas besitzen 
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demnach die Lichtstärke vou 1200 Eubiksuß Steinkohlengas, sie find den-
selben gleichwertig. 

Nach dem Betriebsjournal der Holzgasanstalt zu Baireuth waren im 
November 1853 zur Darstellung von 1000 engl. Eubiksuß gereinigten 
Holzgases erforderlich (1000 Eubiksuß bairisch — 870,» engl. — russisch; 
1000 Psnnd bairisch — 1367, 4 Psnnd russisch): 

a) zur Heizung: zum Anheizen bis zum Roth-
glühen der Gasretorte . . . . . . 18,6? Psnnd rnss. 

Holz oder dessen Aequi-
valeut an Steinkohlen, 
Braunkohlen, Tors, 
Eoaks zc. 

1'/2 Stunden Rothglut bis zur beendeten 
Gasentwicklung . . . . . . . . 222,^ Psnnd rnss. 

b) zur Gasentwicklung, eigentliches Produc-
tionsmaterial . . . . . . . . . 297,^ Psnnd rnss. 

im Ganzen 538, z<> Psund Holz 
wovon durch jedes andere Holzmaterial ersetzbar 241, ̂  Psd. — 44, g Proc. 
als eigentliches Prodnctionsmaterial unersetzbar 297, „ Psd. — 55, z Proc. 

e) zur Reinigung des Gases 58, z» Psund Kalk. 

Die Anstalt war damals neu begründet; die vorliegenden Angaben 
sind demnach als Maximalwerts zu betrachten. Bei weiterer Uebnng der 
Arbeiter, Beseitigung dieser oder jener kleinen Mängel uud Hindernisse, 
wie sie die längere Erfahrung mit sich bringt, müssen sich die Verhältnisse 
immer günstiger gestalten. Wir wählen sie absichtlich, weil unsere projectirten 
Gasbeleuchtungsanstalten dieselben Entwicklungsperioden durchlausen werden. 

I m Großen angetanst, kostet in Riga der siebensüßige Enbiksaden d. h. 
343 rnss. Cnbiksnß Tannenbrennholz 8 R. S. Die Kosten des Rohmaterials 
von 1000 Cubiksuß Holzgas betragen demnach — das Durchschnittsgewicht 
des 7süßigen Cnbiksadens Tannenbrennholz zu 8980 Psd. angenommen, bei 
Steigerung des Holzpreises auf 9 R. S. oder, leichterer Übersicht halber, 
8 R. 98 C. per Cubikfaden d. h. 10 C. S. sür 100 Psd. Brennholz — : 

241 Psund Holz als Heizmaterial kosten 24,, Cop. 
297 Psund Holz als Prodnctionsmaterial 29,? „ 
58̂ /2 Psnnd Kalk 11 

im Ganzen 64,« Cop. 
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Das Anlagecapital beträgt in Deutschland sür Städte von der Größe 
nud Bauart Rigas durchschnittlich 100,000 Thaler sür 10 Millionen Cnbik-
snß Jahresproduktion, demnach, den Thaler — Rnb. gesetzt: 

sür 1000 Cubiksuß Jahreszinsen a 6 Proceut . . . 60 C. S. 
Arbeitslohn . . . . . . . . . . . . . . 25 „ „ 
Remonte und Abnutzung a 4 Procent . . . . . . 40 „ „ 
Rohmaterial 65 „ „ 

Maximalwerth der Productionskosten von 1000 Cbks. Holzgas 1 R. 90 C. S. 

Als Nebenprodukte erhält man: 59,» Psund bester Holzkohlen 
8,0 Psnnd Holztheer 

71', 5 Psund Holzessig, 

deren Minimalwerth zu 50 C. veranschlagt, von dem Maximalwerth der 
Productionskosten abgezogen, die reinen Maximalproductionskosten mit 
1 R. 40 C. sür 1000 Cubiksuß gereinigten Holzgases ergiebt. 

Eine Tonne — 2481 Psd. rnss. bester Wigan Oannel Ooal als Heiz-
und Prodnctionsmaterial verwendet, in dem ein Theil der rückständigen 
Coaks sofort als Brennmaterial weiter benutzt wird, liefert durchschnittlich 
10,000 Cubiksuß Leuchtgas, von dem 5 Cubiksuß per Stuude aus dem 
Gasbrenner strömend eine Flamme von der Lichtstärke von 16 7s pfundigen 
Stearinkerzen geben. Sie kostet in Riga 8 R. 60 K.; mittlere ^s-weasUs 
Kohle 7 bis 7'/z R.; LoAksaä oder I.68makaA0 Oanne! Ooal 10 bis 11 R. 
Heiz- und Productionsmaterial kosten demnach bei Steinkohlengas nahezn 
das Doppelte von dem des Holzgases. Kalk und Eisenoxydhydrat zum 
Reinigen des Steinkohlengases kosten circa 15 K. sür 1000 Cubiksuß. Die 
größere Schwierigkeit der Reinigung erfordert complicirtere Apparate und 
vermehrte Arbeitskraft, mithin höheren Arbeitslohn, während die Neben-
prodncte, Coaks, Steinkohlentheer und ammoniakalifches Wasser einen ge-
ringeren Werth besitzen, als ihre Analoga bei der Holzgasgewinnung. 
Werden die Coaks nicht wieder zur Feuerung verwendet, sondern als solche 
verkauft uud gewöhnliche Steinkohle a 7 R. per Tonne als Heizmaterial 
benutzt, so ist der Gewinn höchst unbedeutend, da die gußeisernen Retor-
ten durch den starken Schweselgehalt letzterer starker augegriffen, mithin 
früher untauglich werden, die neuerdings in großen Gaswerken Londons 
benutzten Gasretorten aus feuerfestem Thon (8l.ourdri(jA6 Thon) aber einer-
seits durch den Trausport viel kostspieliger werden, andererseits, einmal 
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geplatzt oder gerissen, nicht umgegossen werden können und complicirtere 
Einrichtungen zur möglichsten Verminderung des innerhalb der porösen Re-
torte stattfindenden Gasdrucks (Lxkau8wr8) mit zugehöriger Dampskrast 
erfordern, die das Anlagecapital so bedeutend steigern, daß fie «ur bei sehr 
großartigem Betriebe ökonomischen Vortheil gewähren. Ich habe diesem 
Gegenstande bei meinem Sommerausenthalte in Englaud vor 3 Jahren 
besondere Aufmerksamkeit zugewendet uud verdanke der zuvorkommenden 
Liebenswürdigkeit, mit der die Herren Ingenieure der großartigen Imperial 
(Za8 works, Haekne^roaä, und der Oommereial (Zas -works, 8tepne^ 
^reen, mich in diesen so finnreich als zweckmäßig in kolossalem Maßstabe 
angelegten neueren Anstalten orientirten, die interessantesten Ausschlüsse. 
Da mir die bedeutendsten Steinkohlengas-Anstalten Deutschlands bereits 
seit 1842 aus eigner Anschauung bekannt waren und ich 1867 dnrch meiue 
Freunde Pros. Pettenkoser in München und Ingenieur John Tebay, Di-
rektor der Holzgasanstalt in Gießen, in diesem dnrch Pettenkoser wissen-
schaftlich nnd praktisch begründeten Fabrikzweige an Ort uud Stelle ans 
erster Hand mit größter Offenheit und zuvorkommender Bereitwilligkeit 
genau orieutirt worden, Herr Or. Reissig, Ingenieur der Holzgasanstalt 
zu Zürich, mein Reisegefährte in London war und meiue wisseuschastlicheu 
Freunde in Liverpool, Manchester und Sheffield mir gründliche Einficht in 
die dortigen Gewerbe, wie die mit ihnen in inniger Verbindung steheudeu-
chemischen Fabriken (wr äisüllerieL) verschafft hatten; so glaube ich mein 
Urtheil auf diesem Gebiete mit hinreichender Sicherheit begründen zn kön-
nen. Natürlich schwanken die Preise des Rohmaterials, der Maschinen, 
Leitnugsröhreu und die Arbeitslöhne nach den Handelsconjnnctureu und 
politischen Verhältnissen, doch glaube ich nicht allein sür Riga, souderu 
sür das gesammte europäische Rußland, so weit die Waldregion in den 
Süden hinabreicht, anss Entschiedenste dem Holzgase vor dem Ste in-
kohlengase den Vorzug geben zu müssen. Größere Reinheit, Einfach-
heit der Darstellung und dadurch bedingte geringere Anlage- und Betriebs-
kosten , namentlich längere Dauer der Retorten, größere Wohlfeilheit des 
Rohmaterials und allgemeinere Anwendbarkeit, da es selbst bei unvollstän-
diger Reinigung weder Metallgegenstände schwärzt noch den penetranten widri-
gen Geruch des ««vollständig gereinigten Steinkohlengases bei etwanigem 
Offenlassen eines Hahns oder Undichtwerden einer Röhrenverbindnng be-
sitzt — dies alles sind Vortheile, die die kleine Unbequemlichkeit vorheri-
gen scharfen Trocknens des zur Gaserzeugung bestimmten Holzes dnrch die 
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Wärme der Retortenseuerungszüge selbst, sowie das größere Volum dieses 
Rohmaterials reichlich überwiegen. 

Es ist mehrfach die Befürchtung geäußert worden, die Gasbereituug 
aus Holz erfordere so bedeuteude Mengen dieses Brennmaterials, daß sein 
Preis dadurch bedeutend gesteigert, ja Holzmaugel hervorgerufen werden 
könnte. Diese Besorgniß ist nicht nur unbegründet, sondern sührt bei ge-
nauerer Untersuchung zum entgegengesetztem Resultate. Durch die Holz-
gasdarstellung wird unser althergebrachtes Heizmaterial so rationell verwer-
t e t , daß sein Verbrauch nicht nur nicht gesteigert, sondern sogar ver-
r inger t werden kann, falls zur Heizung der Gasretorten in der Anstalt 
ein anderes Brennmaterial benutzt wird, wie Torf, Braunkohlen oder was 
sonst billiger am Orte zu stellen und aus anderweitigen Gründen sich znr 
Heizung der Küchen, Stubenöfen oder Kamine weniger eignet. 
1000 Cubiksuß Holzgas, dessen Dichtigkeit 0 , ^ ist, wiegen 66,z Pfd. 

1 Psd. Holzgas, verbrannt, bildet 7240 Wärmeeinheiten d. h. soviel 
Wärme als erforderlich ist, um 72,» Pfd. Wasser vom 0" bis 
zum Siedepunkte zu erhitzen. 

1 Psd. Holzkohle ebenso 78 Psd. Wasser von 0° bis zum Siedepunkt. 
1 „ Hvlz „ 30 ,, ,, ,, „ „ „ 

297,, „ Holz, dessen Heizeffect 8919 Psd. Wasser von 0° bis zum 
Siedepunkt, zerfällt bei der Gasbereituug in: 

59,» „ Kohle, deren Heizkraft 4633) zusammen 8709 Psd. Wasser vom 
66,z „ Gas, deren Heizkraft 4076 s 0° bis zum Siedepunkt. 

Durch Vergasung sind demnach 2,» Procent vom Heizeffect verloren 
gegangen, ein Verlust, der durch die Verwandlung eines Theils des Ga-
ses zur Straßenbeleuchtung, also außerhalb der Hänser, bedeutend ver-
größert wird. Durchschnittlich wird V» der prodncirten Gasmenge zur 
Straßenbeleuchtung, */» in den Häusern verwendet (in Stettin z. B. von 
26,2 Millionen Cubiksuß 6,« zur Straßen-, 19,« zur Häuserbeleuchtnng). 
Die Straßenbeleuchtung consumirt demnach weitere 11,» Procent, so daß 
scheinbar in Form von Kohle nnd Gas nur der Rest von 86,2 Procent 
des Heizessects des vergasten Holzes zur Erwärmung der Häuser disponibel 
bleibt. Factisch gestaltet sich indeß das Verhältniß wesentlich anders, da 
beim Heizen eines gnten Stubenosens mit Holz mindestens V-, mit Kohle 
höchstens der producirten Wärmemenge durch den Schornstein davon-
geht, die durch Verbrennung des Leuchtgases gebildete Wärme aber vollstän-
dig im Hause bleibt. 
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Vom Heizessect des Holzes — 8919 bleibt demnach sactisch im Hause 
circa 6000. 

Vom Heizessect der Kohle — 4633 circa 4200 ) 
/ — 8276 

Vom Heizessect des Gases — 4076 circa 4076 1 

so daß in der That durch vorgängige Vergasung des Holzes ein Wärme-
gewinn von 30 bis 35 Procent erzielt würde, falls sämmtliche Stadtbe-
wohner Oefen und Küche mit Kohle und Holzgas heizten. Sie hätten die 
Beleuchtung dabei als Gratisprämie und brauchten statt 100 nur 65 bis 
70 Faden im Jahre. 

Eine geschlossene Corporation, wie die Stadtcommunen, die stch's zur 
Ausgabe stellt, ihren sämmtlichen Mitgliedern Licht und Wärme in mög-
lichst vorteilhafter Weise zum Produktionspreise zu liefern, kann das 
Holzgas, wie wir sahen, zu l'/z R. per 1000 Cubiksuß — 56,z Pfd. 
stellen. Diese befitzen die Leuchtkraft von 71 Psd. Talg- oder Stearin-
lichten, deren erstere 11—12 R., letztere 20—24 R., oder Oel, dessen 
geringste Sorte 10 bis 11 R. kostet, und liesern durch die Verbrennung 
die zum Erhitzen von 4076 Psd. Wasser von 0" bis zum Siedepunkte 
nöthige Wärmemenge. Sie entspricht, den wirklichen Heizessect des Hol-
zes in unsern Oesen zu des absoluten veranschlagt, 204 Pfd. oder 12,« 
Cubiksuß lusttrocknen Fichtenholzes. Die einem 7süßigen Cubiksaden — 
8980 Psd. desselben kalorimetrisch gleichwerthige Gasmenge ist demnach ca. 
43,000 Cubiksuß, deren Preis, 64^2 R., den des Fichtenholzes um das 
Siebensache übersteigt. 

Während das Gas-Licht V? der geringsten Sorte Talg- oder Oel-, V»» 
von Stearinkerzenlicht bei gleicher Stärke und Reinheit des letzteren kostet, 
außerdem gar keine Arbeitskrast zur Reinigung der Lampen und Leuchter, 
Reparaturen und Remonte beansprucht — eine Ersparniß, die den ökono-
mischen Vortheil des erstern noch bedeutend erhöht — erscheint dennoch die 
Gas-Wärme auf den ersten Blick viel zu kostbar, um an und für fich aus-
gedehntere Verwendung finden zu können. Sie ist es, als ausschließliches 
Heizmaterial angewendet, allerdings, wird aber viel billiger, wenn das 
Gas als ausschließliche Lichtquelle benutzt, wenn mithin ein Theil des 
Holzes nicht als solches, sondern durch sein Wärmeäquivalent aus daraus 
dargestelltem Gas und Kohle, in dem Verhältniß der Production selbst. 
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ersetzt, alles anderweitige Beleuchtungsmaterial aber ans dem Hause ver-
bannt wird. 

1000 Cubiksuß Holzgas — 56,s Psd.) deren Wärmeeffect 8709 Psd. 
und die rückständige Holzkohle — 69,» „ ) Wasser, 
und dazu gehöriges Licht — 71 Psd, Oel kosten 1 R. 80 K., Theer und 
Holzessig sehr gering zu 10 K. veranschlagt und in Abrechnung gebracht. 

Zur Jahresheizung einer mittleren Familienwohnung von 40,000 
Cubiksuß Inhalt sind in Dorpat oder Riga 7 EubMiden Birkenholz er-
forderlich, deren gegenwärtiger Preis 84 R. ist. Die Beleuchtung dersel-
ben kostet durchschnittlich mindestens 60 R., demnach mindester Jahresbe-
darf an Wärme und Licht sür 40,000 Cubiksuß Wohnraum 134 R. 

Dieser Jahresbedars an Licht entspricht durchschnittlich 250 Psd. Oel 
oder 3530 Cubiksuß Holzgas. Fügen wir 6470 Cubiksuß als gleichzeitiges 
Leucht- und Brennmaterial am Theetisch und in der Küche hinzu, so er-
halten wir eine Lichtmenge von 711 Pfd. oder 3666 Stück Vs pfündigen 
Stearinlichten jährlich, oder circa 10 Stück täglich, mithin eine sehr comfor-
table Beleuchtung. 10,000 Cubiksuß Holzgas, — 663 Pfd., verbrannt, 
erhitzen 40,760 Pfd. Wasser von 0 ° bis zum Siedpunkte. Den Jahresbe-
dars an Wärme liesern 84,000 Psd. lnsttrocknes Holz, deren Wärmeeffect in 
gnten Oesen 1,680,000 Psd. Die Beleuchtung und die Kochlampen liesern 
demnach nur 2^2 Procent des Gesammtwärmebedarss; die frühere Stearin-
oder Oelbelenchtung nur */,<» Procent desselben. Nehmen wir die dazu ge-
hörigen 694 Pfd. Kohlen dazu, deren Heizeffect 42,000 Psd. von 0° bis 
zum Sieden erhitztes Wasser darstellen, so kommen zu dem Beleuchtuugs-
wärmegewiun von 1,s Procent noch 2,g Procent, mithin im Ganzen 4,» 
Procent des Gesammtwärmebedarss, ein sehr unerheblicher Gewinn von 
3 R. 40 K. heraus. 

Erwägt man indeß, wie bedeutend die Holzverschwendung in unsern 
Küchen durch stetiges Fortheizen derselben Jahr aus Jahr ein ist, die durch 
Anwendung der Gaslampe als momentane Heizquelle dauernd beseitigt wird, 
so wird man die dadurch erzielte Ersparuiß aus reichlich 10 Procent des 
Gesammtbedarss veranschlagen können. 

Der Gesammtbedars an Licht und Wärme wird demnach dnrch tei l-
weise Einführung von Holzgas als Wärmequelle und vollständige Einfüh-
rung als Leuchtmaterial bei viel besserer, sauberer und bequemer Beleuch-
tung und Heizung von 134 R. aus 94 R. d. h. um 30 Procent des da-
für ausgeworfenen Jahresbudgets verringert. Der jährliche Holzbedarf 
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einer Stadt wird mithin in der That durch Einführung von Holzgas statt 
der bisherigen Straßen- und Häuserbeleuchtung nicht nur nicht gesteigert, 
sondern durch rationelle Verwendung sogar erheblich verringert, das gleich-
zeitig disponible Lichtquantum bei 30 Procent Jahresersparniß im Haus-
haltuugsconto sür Licht und Wärme um mehr als das Doppelte gesteigert. 

Der Gasbedars Riga's wird sich aus 30 Millionen Cubiksuß erstrecken, 
wovon 7̂ 2 Millionen für Straßenbeleuchtung, 22^ Millionen sür Wohn-
häuser, Comptoire, Läden und Fabriken. Ein Cnbiksaden Holz liefert 
30,200 Cubiksuß Gas, mithin sind 1000 Cubiksaden Holz als Productions-
und 810 Cubiksaden Holz als Heizmaterial, im Maximum 2000 Cubiksaden 
jährlich erforderlich. Das Anlagecapital, einschließlich der Röhrenleitung, 
ist aus 300,000 R. zu veranschlagen und wird diese Summe nicht wesent-
lich überschreiten. Der Selbstkostenpreis der Straßenbeleuchtung wird 
10,500 Rbl. jährlich betragen, mithin die gegenwärtig zu diesem Zweck 
(sür die innere Stadt) ausgeworfene Summe von 8530 R. nur um 1970 
R. überschreiten, während die Lichtmenge die gegenwärtige mindestens um 
das Zehnsache übertreffen wird. 

Für die Binnenstädte ist das Anlagecapital durch die Kosten des Land-
transports der Entwicklungs-Cylinder, Leitungsröhren und Reinigungs-
apparate entsprechend höher. Es müssen daher die Seestädte, vor allem 
Riga, mit aufmunterndem Beispiel vorangehen, nicht nur hinsichtlich der 
Anlage und weiteren Betriebes, sondern namentlich auch hinsichtlich der 
Abgabe des Gases an Privatconsumeuteu zu den möglichst billigen Bedin-
gungen , dem durchschnittlichen Selbstkostenpreise. Vor allem muß von vorn 
herein aus. die wahrscheinliche Richtung der Ausdehnung der Stadt Rück-
sicht genommen und die Hauptröhren eher einige Zoll Durchmesser zu weit 
als zu eng gewählt werden. Die geringe Steigerung des Anlagecapitals 
ist verschwindend klein gegenüber den großen Verkehrsstörungen und Kosten 
durch spätere Verlegung der Leitungsröhren oder stärkeren Gasverlust durch 
gesteigerten Druck, um den Reibungswiderstand zu enger Röhren zn über-
winden. 

Es bleibt uns noch die Anwendung des T o r f s als Ersatzmaterial 
von Steinkohlen oder Holz, als Gasentwickluugs- oder Heiz-Material, oder 
nur eines dieser letztern, zu erörtern. Seine allgemeine Verbreitung, na-
mentlich in der Umgegend unserer großen Städte Petersburg, Moskau, 
Riga gegenüber der stetig fortschreiteten Abholzung der umliegenden oder 
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sie durch Wasserstraßen versorgenden Waldreviere macht diese Untersuchung 
zu einer praktischen Lebensfrage. Ein solcher Ersatz durch Tors besitzt an 
und für fich keine Schwierigkeiten. Es sind dabei dieselben Modifikationen 
des ältern Verfahrens wie bei der Holzgasdarstellung anzubringen, nämlich 
viel größere gußeiserne Glüh-Retorten, deren Rauminhalt den des Entwick-
lungs - Materials um das Dreifache übersteigt, Heitzen derselben bis zum 
Rothglühen vor dem Eintragen des Entwicklungs-Materials (Holz und Torf) 
und sehr scharfes Trocknen des letztern durch die Wärme der Retor-
tenfeuerungen selbst, durch Ausstapelung ans den Retortenösen und die fie 
mit dem Hauptschlot verbindenden, beliebig verlängerbaren Zugkanäle. Bei 
der leichten Entzündlichkeit scharf gedörrten Holzes oder Torfes ist natürlich die 
Anlage so einzurichten, daß die sür die nächsten Tage vorzutrocknenden kleinen 
Mengen von dem größer» Vorrathe hinlänglich weit entfernt sind, um bei 
etwaiger Entzündung ersterer in Folge von Unachtsamkeit von dem Brande 
nicht mit ergriffen zu werden. Bei einiger Geistesgegenwart ist es übri-
gens sehr leicht, letzterem durch sofortige Benutzung des in Brand gera-
thenden Trockenholzes als Heizmaterial der Retortenösen selbst zu begegnen. 
I n sämmtlichen obenerwähnten seit 1852 erbauten Holzgasanstalten Süd-
Deutschlands und der Schweiz ist meines Wissens bisher kein Brand von 
erheblichen Folgen vorgekommen. 

Hinsichtlich der Gasbrenner ist nicht außer Acht zu lassen, daß sie, 
bei der größern Dichtigkeit des Holz- und Torsgases, l^mal so weite 
Schlitze oder Löcher haben müssen, als die entsprechenden Steinkohlengas-
brenner , um binnen gleicher Zeiträume unter gleichem Drucke dasselbe Gas-
volum, etwa 5 Eubiksuß per Stunde, durchzulassen. 

Die Nebenprodukte der Torsgassabrikation sind: Torfkohle, Theer 
und ammoniakalisches Wasser. Sie haben weniger Werth, da die Torskohle 
meist Schweselcalcium enthält, in Folge dessen in feuchter Luft Schwefel-
wasserstoff entwickelt wird, welches durch seinen üblen Geruch, Schwärzung 
von Silber, Bronze, Messing, kurz fast aller Metallgeräthe und Ornamente 
und durch nachtheiligen Einfluß auf die. Gesundheit lästig ist. Der Schwe-
felgehalt macht fie auch sür Schmiede minder tauglich, da das Eisen durch 
Glühen mit schwefelhaltiger Kohle schwefelhaltig und brüchig wird. Sie 
ist sehr locker, zerfällt daher leicht zu Grus und hinterläßt mehr Asche 
als Holzkohle. Der Torstheer ist zäher als Holztheer, durch Paraffingehalt 
mehr oder weniger breiig, besitzt die fäulnißwidrigen, vor Wurm- und 
Jnfectenlarvenfraß schützenden Eigenschaften des Holztheers in viel geringe-
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rem Grade und eignet sich daher vorzugsweise, mit Graphitpulver gemengt, 
zn roher Wagenachsenschmiere. Das ammoniakalische Wasser kann, mit 
Kalk deftillirt, zur Darstellung von Ammoniak, Salmiak, Ammoniakalaun, 
wie Steinkohlengaswasser, benutzt werden, hat aber an letzterm gegenwärtig 
einen gefährlichen, die Preise sehr niederdrückenden Conenrrenten. 

Aus diesen Gründen wird es meist vorzuziehn sein, den Tors neben 
Holz als Heizmaterial der Retorten, dagegen letzteres, in Hinsicht aus 
leichte und sehr vorteilhafte Verwerthbarkeit der Nebenproducte, als eigent-
liches Gaserzeugungs-Material zu verwenden. Der Gang der Operation 
erhellt aus folgenden, mir von meinem Freunde, Herrn vr. Reissig, Jn-
genienr-Director der Holzgasanstalt in Zürich, mitgetheilten nenntägigen 
Durchschnittswerten einer Reihe directer Parallelversnche in größerem 
Maßstabe: 

100 Psund Gasmaterial lieferten, in die glühende Gasretorte einge-
tragen, binnen 1̂ /2 Stunden (aus russisches Maß und Gewicht redncirt): 

100 russ. Psund Holz ! Tors 

Während der ersten 10 Minuten 107 
„ folgenden „ „ 94 

„ ,, ,/ 89 
», ,, 67 

„ ,, „ „ 38 
„ „ „ 20 „ 14 

im Ganzen binnen 1̂ /2 Stunden 413 

71 russ. Cubiksuß 
51 
48. 
43 
36 
23 

6 

278 russ. — engl. Cubiksuß. 

Die Entwicklung beider Gase schreitet demnach gleichmäßig so fort, 
daß während der ersten 45 Minuten beim Holzgase 92, beim Tors 84 Pro-
cent der Gesammtmenge Gas erhalten wird. Doch muß die Operation 
bis zum Aushören derselben d. h. 1̂ /2 Stunden sortgesetzt werden, da die 
am stärksten leuchtenden schweren Kohlenwasserstoffe zuletzt austreten, durch 
ihren Ausschluß mithin die Leuchtkraft des Gases beeinträchtigt wird. 
Der Unterschied in der erhaltenen Gesammtmenge beider Gase beruht aus 
dem größern Gehalt des Torfes an mineralischen Bestandteilen, der beim 
Verglimmen der rückständigen Kohle als Asche hinterbleibt. Aus gleiche 
Gewichtstheile reiner organischer Substanz (Holzfaser) redncirt, geben beide 
nahezu gleiche Gasmengen. Leuchtkraft und Reinigungsmethode sind gleich; 
erstere richtet sich beim Torfe nach der Qualität desselben; schwerer com-

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IU., Hft. 2. 8 
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pacter Baggertorf giebt stärker leuchtendes Gas, als leichter, saftiger Wiesen-
oder Moortors. Durch vorheriges Zermalmen und Pressen des Torss 
(Preßtors, Patenttors) wird kein wesentlicher Vortheil erzielt, weder hin. 
fichtlich des Gases noch der rückständigen Kohle. Es ist daher bequemer 
und ökonomischer es zn unterlassen. Die Torfziegel können in der gewöhn-
lichen Form und Größe in die Retorten geschoben und die lockere Kohle 
bequem wieder ausgezogen werden. Letztere erhalten die Ssache Länge des 
Durchmessers bei cylindrischer, die 4sache bei plancylindrischer Form, also 
3 Fuß Durchmesser aus 15 Fuß Länge bei ersterer, 12 Fuß Länge bei 
letzterer. Das Torfgas riecht unangenehmer als Holzgas, doch kann dieser 
durch Beimengung kleiner Quantitäten kohlensauren Ammoniaks veranlaßte 
Uebelstand durch Bespritzen des zur Reinigung bestimmten trocknen Kalk-
hydrats mit etwas verdünnter Eisenvitriolauflösung oder Beimengung einer 
kleinen Quantität lockern Gypspulvers großentheils beseitigt werden. 

Nach der zu Ansang des Jahres 1859 veröffentlichten „Statistik der 
deutschen Gas-Anstalten von Wilhelm Oechelbänser, Generaldirector der 
deutschen Continental-Gas-Gesellschast zu Dessau" waren am Schlüsse des 
Jahres 1858 nicht weniger als 171 größere und kleinere Städte Deutsch-
lands mit Gas beleuchtet. Die Mehrzahl dieser Austalteu war durch 
Actiengesellschasten begründet, bei denen sich häufig die Stadtcommuuen 
selbst als Hanptactionäre mitbeteiligten. Die Eontractbedingnngen sind 
sehr verschieden. Während früber die Preise für Privatconsumenten die 
sür öffentliche Zwecke, namentlich Straßenbeleuchtung, bedeutend, oft um 
mehr als das Doppelte, überstiegen, stellt man dieselben gegenwärtig, und 
zwar mit vollem Rechte und eclatant günstigem Ersolge, möglichst mäßig. 
Es hat fich dasselbe Resultat herausgestellt, wie bei Herabsetzung des Post-
portos und der Telegraphensätze in England wie aus dem Eontinente. 
Der Reinertrag hat sich trotz der Herabsetzung) also der Förderung allge-
meiner Interessen durch vervielfachte Benutzung, nicht nur nicht verringert, 
sondern bedeutend gesteigert. Licht und Wärme sind zu wesentliche Grund-
bedingungen allgemeiner Wohlfahrt, als daß die staatliche« Korporationen 
fich der Verpflichtung entziehen dürfen, fie namentlich ihren ärmeren Ange-
hörigen, dem Kleingewerbe jeder Art, gleichmäßig zum möglichst niedrigsten 
Selbstkostenpreise zu liefern. Daher ist es wichtig, daß die Städte ent-
weder selbst als Hanptactionäre austreten oder die Privatgesellschaften zur 
Festsetzung möglichst gleichmäßiger Preise sür größere und kleinere Consn-
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menten verpflichten. Wir hegen die seste Zuversicht, daß die einsichtsvollen 
Leiter unserer städtischen Korporationen diesen Punkt berücksichtigen und 
zur Förderung des Gemeinwohls für baldige Einführung der Gasbeleuchtung 
in unseren Städten Sorge tragen werden. Wenn Städte Deutschlands 
von 5—10,000 Einwohnern dieselbe mehrfach einführen, in England es 
wenige Städte gleicher Größe giebt, die sie nicht bereits eingeführt haben 
oder im Begriff sind es zu thuu, so ist damit der praktische Beweis nicht 
nur der Möglichkeit, sondern der staatsökonomischen Wichtigkeit und Noth-
wendigkeit derselben geliefert.*) 

Dorpat im December 1860. E. Schmidt. 

*) In Riga ist bereits vor länger als 10 Jahren ein Project zm Beleuchtung der 
Stadt und der Vorstädte mit Gas entworfen worden, hat jedoch damals nicht die höhere 
Genehmigung erlangt. In neuester Zeit, nachdem die Abtragung der Festungswerke in 
Angriff genommen worden, hat der Ingenieur Kühnett — eine in GasbeleuchtungS-Angele-
genh.iten anerkannte Autorität — ein neues, den veränderten Verhältnissen angepaßtes Project 
entworfen, welches von der Communal-Obrigkeit der Staatsregierung zur Bestätigung unter-
breitet worden ist. Gleichzeitig soll die gegenwärtige höchst mangelhafte Wasserleitung durch 
eine andere ersetzt werten, welche weiter oberhalb des Stromes errichtet werden und nicht 
blos wie bisher die innere Stadt, sondern auch die Vorstädte mit gutem Wasser versorgen 
soll. Da die Erfahrung gelehrt Hit, daß Gasanstalten, wenn dieselben Privatgesellschaften 
übergeben werden. in der Regel zum Nachtheile des Publicums im einseitigen Interesse der 
Unternehmer ausgebeutet werden und daß die Communen, dort wo fie diese Anstalten selbst 
errichten und verwalten, einen nicht unerheblichen Gewinn auch dann erzielen, wenn den 
Bewohnern das Gas in guter Qualität und zu einem billigen Preise geliefert wird, so muß 
es als eben so dankenSwerth wie zweckmäßig anerkannt werden, daß die Stände Rigas so-
wohl die Gasanstalt, als auch die mit derselben engverbundene Wasserleitung aus eignen 
Mitteln zu errichten und selbst zu verwalten beschlossen haben. Es darf erwartet werden, 
daß beide Projeete in kurzem die höhere Bestätigung erhalten werden. D. Red. 

8* 



t l ß 

Atr livlündische Landtag in seiner historischen 
Entwicklung. 

(Schluß.) 

III. D ie Per iode der schwedischen Herrschast. 

Kleine der bisher geschilderten Perioden unserer Landesgeschichte möchte 
so verschiedenartige Beurtheilungen erfahren haben, wie die vorliegende; 
die schwedische Regierung wurde in Livland mit dem günstigsten Vorurtheil 
ausgenommen, die Religionsgleichheit und der geordnete Zustand Schwedens 
im 17. Jahrhundert versprachen der neu unterworfenen Provinz, die den 
Fanatismus und die Regellosigkeit des polnischen Regiments bitter genug 
empfunden hatte, eine glückliche Zukunft. 

Die ersten Decennien der schwedischen Herrschaft in Livland brachten 
in der That mancherlei segensvolle Neuerungen mit fich; das zu Riga ge-
gründete Gymnasium, die Universität zu Dorpat geben noch heute ein Zeug-
niß sür die Sorgsalt ab, die Gustav Adols seinen neuen Unterthanen zu-
wandte; mannigfache Verbesserungen im Verwaltungs- und Gerichtswesen 
verdankte Livland gleichfalls seinen schwedischen Herrschern. Auch als die 
bösen Tage kamen und Carl's XI. hartes Regiment den Adel zu Boden 
drückte, wußte die Regierung fich im bürgerlichen und geistlichen Stande 
ihre Anhänger zu bewahren, die kurzsichtig genug waren, den Unfällen, 
die den einen Stand trafen, gleichgiltig zuzusehen oder gar Beifall zu-
zurufen. 

Bei den älteren livländischen Geschichtsschreibern ist daher eine gewisse 
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Vorliebe sür die Zeit der schwedischen Herrschast unverkennbar, die Ver-
dienste dieser Regierung werden betont, ihre Mißgriffe und Rechtsverletzun-
gen finden milde Rüge oder, wie bei Jannau, Entschuldigung uud Zustim-
mung. I n neuerer Zeit ist die schwedische Regierungszeit dagegen schärfer 
als die polnische angegriffen und verurtheilt worden und man ist dabei nicht 
immer in den Grenzen der Billigkeit geblieben. 

Die harten und despotischen Maßregeln der schwedischen Regierung 
in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts waren nur Consequenzen, zu denen 
die durch die Reduction begangene Rechtsverletzung nöthigte, die General-
Gouvernenre ließen es aus das Aeußerste kommen und die Ritterschaft durste 
und konnte nicht nachgeben, so lange noch ein Funke von Selbstständigkeit 
in ihr übrig blieb. I n der vorliegenden Skizze sollen nur die Thatsachen 
reden und hat der Verfasser es versucht, seine Darstellung von den beiden 
Extremen übertünchender Parteilichkeit sür und unbilligen Hasses gegen 
die schwedische Regierung fernzuhalten. 

I m Jahre 1S92 war Sigismund III. von Polen zugleich auch König 
von Schweden geworden; die Anhänglichkeit dieses Fürsten an die katho-
lische Kirche entfremdete ihm seine streng protestantischen schwedischen Unter-
thanen, die nicht^it Unrecht eine Bedrückung ihrer evangelischen Religions-
freiheit fürchteten. Die schwedischen Reichsstände erklärten ihren papistischen 
König im Jahre 1600 der Krone verlustig, ernannten den königlichen 
Oheim, Herzog Carl von Südermannland zum Reichsstatthalter und wähl-
ten denselben 1604 unter dem Namen Carl IX. zum König der Schweden 
und Gothen. Die durch diese Umwälzung hervorgerufenen Kämpfe zwischen 
Polen und Schweden wurden meist in Livland ausgekämpft; Carl knüpfte 
schon im Jahre 1602 Verbindungen mit der Ritterschaft dieses Landes an, 
Gustav Adolf, der große Nachfolger seines Vaters, erzwang 1629 im 
Altmarker Waffenstillstand die Abtretung Livlands, das er fast Schritt sür 
Schritt erobert hatte. 

König Carl hatte als Herzog von Südermannland schon am 12. und 
13. Juli 1602 die Privilegien des Adels bestätigt. Am 18. Mai 1629 
folgte eine „vorläufige" Konfirmation Gustav Adolfs; die Nachfolgerin 
Gustav Adolfs, Christina, bestätigte gleichfalls die Ritterschaftsprivilegien. 
Von einer Confirmation seitens Carlas X. lassen sich wenigstens die Akten-
stücke nicht vorweisen, wohl aber von einer Bestätigung seitens der Königin 
und Regentin Hedwig Eleonore und die Ratification dieser Bestätigung 
durch Carl XI. selbst. Eine verspätete Confirmation der livländischen 
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Privilegien sammt dem Entwurf einer neuen Verfassung erfolgte im Jahre 
17 l9 (den 30. Juni) seitens der Königin Ulrike Eleonore, als Livland stch 
bereits feit 9 Jahren Peter I. unterworfen hatten, Das Verhältniß, in 
das Livland zur Krone Schwedens trat, ist staatsrechtlich ihr gegenüber 
nie in vollkommene Klarheit gebracht worden, v. Richter hat dasselbe 
treffend als Personal-Union bezeichnet. Da die livländischen Stände nie 
Reichsstandschast in Schweden genossen, diese Reichsstandschast aber eine 
Grundbedingung der Angehörigkeit zum schwedischen Reichsverbande ist, so 
konnte Livland nie als ein Theil des schwedischen Reiches angesehen werden. 
Weil aber die staatsrechtliche Stellung unseres Vaterlandes zu Schweden 
nie einen formellen Ausdruck gefunden hatte, so sollten die verschiedenen 
Ansichten, die in Stockholm und Riga darüber walteten, ob eine Real-
oder Personal-Union stattgesunden habe, gegen Ende des 17. Jahrhun-
derts eine traurige Uneinigkeit zwischen Regenten und Regierten herbei-
führen. Carl XI. dehnte die schwedischen Reichstags beschlösse über Revision 
und beziehungsweise Reduction des adeligen Güterbesitzes auf Livland aus, 
dessen Adel durch diese Maßregel und ihre unbillige Anwendung gänzlich 
ruinirt wurde; die Bitten und Vorstellungen der Ritterschaft fanden kein 
Gehör und reizten den König nur zu gesteigerter Hartnäckigkeit, die mit 
der Aufhebung der bisherigen Landesverfassung eine lange Reihe erbittern-
der Rechtsverletzuugen schloß. 

Dieses Regiment der schwedischen Herrscher und ihrer General-Gou-
verneure, welche letztere untereinander mit Willkürlichkeiten zu wetteisern 
schienen, macht es erklärlich, daß die Abtretung der durch Peter den 
Großen eroberten Provinzen Liv- und Estland an Rußland von Stadt und 
Land als ein freudiges Ereigniß begrüßt wurde. Vergleicht man die Herr-
schast der Polen in Livland mit der der Schweden, so unterscheiden sie sich 
dadurch von einander, daß die letzteren die Privilegien und ihre Confir-
mation als solche nicht anerkannten, die Polen aber, ohne die verbindende 
Kraft der Privilegien zu leugnen, dieselben verletzten. 

Die die Adelscorporation betreffenden Einrichtungen, welche die schwedische 
Regierung traf, werden in dem Referat über die Landtagsgeschichte Erwäh-
nung finden. Der Einfluß der schwedischen Regierung aus diese und alle übri-
gen Verfassungsverhältnisse war viel tiefgreifender und nachhaltig fühlbarer, 
als der des verworrenen polnischen Regiments. Die schwedische Regierung 
war eine geordnete, die planmäßig verfuhr und sich manches Verdienst durch 
hi? Regelung der durch Kriege zerrütteten öffentlichen Angelegenheiten er-
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warb. Ueber die durch die schwedische Regierung ins Leben gerusenen 
Verwaltungs- und Regierungs-Einrichtungen wäre Folgendes zu bemerken: 

An der Spitze Liv- und Estlands stand ein durch den König ernann-
ter General-Gouverneur, unter diesem sür jede Provinz ein eigener Gou-
verneur. Zu de» drei Landgerichts-Kreisen, die durch die Constitutiou von 
1582 und die Oräinstio Î ivcmias II. von 1592 eingerichtet worden waren, 
kam ein vierter, der rigische, mit einem eigenen Landgericht; diesen Land-
gerichten wurden im Jahre 1694 die Landwaisengerichte einverleibt, die 
srnher als selbstständige Behörden constituirt worden waren, endlich auch 
die Polizei-Sachen übergeben, sür die bis 1694 die aus polnischer Zeit 
stammenden Schloßgerichte bestanden hatten. Als zweite Instanz sür Civil-
und Criminal-Processe, sowie als erste Instanz Mr Criminal-Augelegettheitm 
der Edelleute. sür ErbschastS-Regulmmgen u. s. w. wurde 1630 von Gustav 
Adolf durch den General-Gouverneur Johann Bengtson Skytte Has liv-
ländische Hosgericht ins Leben gerufen. 

Wie zu polnischer, so auch zu schwedischer Zeit kam kein bestätigter 
Codex des NvkäMschen -Provinzialrechts zu Stande; gleich der Arbeit 
David Hilchen's blieb auch der Landrechtsentwurs des Vice - Präsidenten 
Eilgelbrecht von Mengden liegen und wurde nie bestätigt. Ein ähnliches 
Schicksal hatte auch die sogenannte Flügeln-Meyersche Redaktion des Rigi-
schen Stadtrechts. Das Bestreben der schwedischen Regierung aber, durch 
Benutzung dieser Umstände Raum zur Einführung des schwedischen Reichs-
rechts zn gewiuuen, wurde nur sehr theilweise realifirt. 

D ie l ivländischen Landtage von 1629 bis 1710. 

Was stch in der polnischen Periode in Bezug aus die Landtags-Ver-
hältnisse angebahnt hatte, entwickelte sich zur Zeit der schwedischen Ober-
hoheit rasch weiter. Die Landtage gewannen immer mehr den Charakter 
von Adelsversammlungen, die Anwesenheit der ganzen Ritterschaft aus den-
selben wurde zur Regel. Das Interesse und endlich auch die wirkliche 
Theilnahme der Städte an ihnen hörte (mit Ausnahme Riga's) allmälig auf. 

v. Richter sührt als Grund dafür an, daß die schwedische Regierung 
die livländischen Landtage nach schwedischem Muster (der sogenannten Ritter-
Haus-Ordnung) umgebildet habe. Schon bei Gelegenheit eines Resererats 
über die älteren Landtage begründet er seine Behaupwng: „es sei nicht 
anzunehmen, daß aus den gemeinen Landtagen der Unabhängigkeitsperiode 
alle Vasallen erschienen", unter anderem damit, daß er die.jetzigen Land-
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tags-Einrichtungen in Livland sämmtlich aus der schwedischen Zeit herleitet. 
Abgesehen von dem in der vorliegenden Arbeit versuchten Nachweis darü-
ber, daß wahrscheinlich schon in der bischöflich-herrmeisterlichen Zeit, gewiß 
aber in den Jahren der polnischen Herrschast aus den gemeinen Land-
tagen sämmtliche bestrichen Ritterschastsglieder erschienen, ließe sich gegen 
jene Behauptung noch anführen, daß, wenn schwedische Verhältnisse das 
Muster sür die Neubildung der livländischen Landtagsversassung abgegeben 
hätten, die Curie der städtischen Repräsentanten gleichfalls wieder herge-
stellt worden wäre, die schwedische Regierung auch gewiß nicht verabsäumt 
hätte, den ihr ergebenen livländischen Predigerstand auch in politischer Be-
ziehung dem schwedischen gleich zu stellen, wie das durch das bekannte 
Priesterprivilegium von 1676 für die übrigen Beziehungen geschehen war; 
denn trotz seiner Macht und seines vorwiegenden Einflußes im 17. und der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hat der schwedische Adel die anderen 
Stände nie aus dem Reichstage verdrängt. Wenn auch schwedische Ein-
flüsse, bei der Reorganisation der livländischen Stände- und Landtagsver-
sassung gewaltet haben — die Politik des äiviäs st impsrs war den 
schwedischen Herrschern keineswegs fremd — so muß doch die ganze Auts-
rität des Herkommens nöthig gewesen sein, um die Versammlung per äe. 
putatos eyuitum et eivitawm durch die häufiger werdenden Zusammen-
künste der ganzen Ritterschaft zu verdrängen, und den Einfluß der Städte 
dabei aus Null zu reduciren. Als hinzutretender, wenn auch wichtiger Um-
stand bei dieser Aenderung ist es wohl noch anzusehen, daß, wie fich aus 
vielen Angaben der Chronisten, namentlich Gadebusch's, entnehmen läßt, 
die Städte seit dem Ansang des 17. Jahrhunderts direct mit den Regenten 
und deren Stellvertretern zu verhandeln begannen, um' ihre Sonder-
interessen gegen die wachsende Macht des Adels und die Übergriffe der 
Beamten und Heerführer zu schützen; namentlich führte die Stadt Dorpat, 
die früher immer ihre Angelegenheiten aus den Landtag gebracht hatte, 
häufig selbstständige Unterhandlungen mit der schwedischen Regierung, um 
ihre unter der polnischen Regierung zum Theil verloren gegangenen Privi-
legien wiederzuerlangen. 

Seitdem der Adel sich mehr als Einheit fühlte, hörten endlich auch 
die sogenannten Verschreibungen der früher territorial getrennten Korpo-
rationen aus, und dieser Umstand war von Einfluß aus die Zukunft der 
Landtage; da der Adel fich gegen das Ende der polnischen Zeit, nach den 
Angaben Hilchen's, Hiärne's und Gadebusch's, wenigstens zuweilen voll-
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zählig aus den gemeinen Landtagen versammelt hatte, so benutzte er diese 
auch, um seine Particular-Angelegenheiten zu besprechen. 

Da nur wenige von den Städten vertreten waren und die Eurien 
aufgehört hatten (wir fanden sie schon in den OonsMutioneZ I^ivonise von 
1582 nicht mehr vor), mußten durch das Vorherrschen adeliger und länd-
licher Interessen die Angelegenheiten der Städte verdrängt werden, und daß 
dieses Überhandnehmen ausschließlicher Adelsinteressen von den Bürger-
schaften wohl empfunden worden ist uud den Grund zu Separat-Verhand-
lungen mit den Regierungen gegeben hat, beweist unter anderm die von 
den Dorpater Gilden 1643 ausgesprochene Weigerung, Depntirte aus den 
Landtag zu senden, „weil daselbst von Adelsangelegenheiten und nichts von 
Kaufmannssachen verhandelt würde" und das allmälige Verschwinden der 
städtischen Deputationen; die Städter erholten sich, wie überall, so auch 
in Livland, zudem nur allmälig und viel langsamer als die Landedelleute von 
den furchtbaren Folgen der polnisch-russisch-schwedischen Kriege und mußten 
allen Fleiß nnd alle Energie aufwenden, um ihre gefährdeten materiellen 
Interessen vor gänzlichem Ruin zu bewahren; darum beschränkte fich natur-
gemäß ihr politisches Leben aus den Kreis ihrer Eommunal-Angelegenheiten, 
verlor aber auch seinen recht- und verfassungsmäßigen Einfluß aus die An-
gelegenheiten des gefammten Landes. 

Die Anzahl der unter der schwedischen Oberherrschast abgehaltenen 
Landtage ist, wie sich aus den seit 1643 aus dem Ritterhause gesammelten 
Recessen, den Berichten Gadebusch's, v. Richter's, v. Hagemeister's u. s. w. 
entnehmen läßt, bedeutend größer als die aus polnischer Zeit. Es sind 
ihrer über 40 iu den neunzig Jahren der schwedischen Regierungszeit; wenn 
man bedenkt, daß in dem letzten Jahrzehnt (von 1700 bis 1710) gar keine 
Landtagsversammlungen stattfanden, so ersieht man, daß die Landtage in 
jener Periode öfter wie zu unserer Zeit abgehalten worden sind. 

Der erste Landtag znr schwedischen Zeit wurde wahrscheinlich im Jahre 
1634 abgehalten, denn es kann wohl nur als Folge eines entsprechenden 
Schritts der versammelten Ritterschaft angesehen werden, daß am 4. Aug. 
1634 die Erlaubniß seitens der sür Christina unter dem Vorsitz Gabriel 
Oxenstierna's eingesetzten Regentschaft erlassen wurde, nach altem Brauch 
einen Ritterschaftshauptmann zn wählen. Der nächste Landtag wurde im 
Jahre 1637 abgehalten und aus ihm beschlossen, eine Ritterschastslade zu 
stiften und zu dieser per 72 Thaler vom privaten Haken zu steuern; das 
Selbst-Besteuerungsrecht ist bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts ein all-



122 Der livländische Landtag in seiner historischen Entwicklung. 

gemeines Privilegium der livländischen Landstände gewesen und erst später, 
gerade durch die Ablösung der Städte vom Landtage, zu einem Adels-
privileginm eingeschmolzen. ^ 

Ueber die Form dieser beiden Landtage ist leider, wenigstens in den 
gedruckten Quelle«, die allgemein zugänglich find, nichts auf die Nach-
welt gekommen; ebenso wenig wissen wir, ob und wie die Städte fich an 
ihnen betheiligt haben. Daß solches geschehen, ist eben nicht wahrschein-
lich, da es von dem gewissenhaften Gadebusch, dem die Dorpater Raths-
protokolle zugäuglich waren, wohl nicht mit Stillschweigen übergangen 
worden wäre, und so weit wir gesehen, anch nur Adelsangelegenheiten 
verhandelt worden find. 

^ I n den nächsten sechs Jahren nach 1637 scheint kein Landtag abge-
halten worden zusein; es findet fich wenigstens in keinem der angeführten 
Schriftsteller ein Bericht darüber. Ueber deu im Jahre 1643 zu Wenden 
abgehaltenen Landtag haben wir dagegen mehrfache Nachrichten. Als der-
selbe ausgeschrieben worden war, kam es zn der angeführten Weigerung, 
der Dorpater Gilden und ihrer Aetterlente, fich an demselben durch eine 
Deputation zu betheiligen. Die Gilden fügten zu den angeführten Klagen, 
„es würde daselbst nichts von Kausmanns-Sachen gehandelt" nach Gade-
busch's Bericht noch hinzu „die Landschaft würde der Stadt auch nichts 
nehmen oder geben." Trotzdem, berichtet Gadebusch weiter, reiste der 
Secretär des Raths Hirsch im Austrage des Vagistrats ab ; in den Pro-
tokollen des Dorpater Raths findet fich aber nach Gadebusch's Angabe 
kein Bericht über die auf diesem Landtage verhandelten Angelegenheiten 
und der betreffende Receß erwähnt keiner anderen als der Rigischen Stadt-
deputirteu. Daß auch die Stadt Pernau stch so gleichgültig gegen die 
Landtage verhalten habe, obgleich sie wie wir gesehen haben durch die 
Vonsüwüoas8 Iiivomas und auch nach Hilchen's Angabe zur Theilnahme 
am Landtage berechtigt war, ist um so weniger erklärlich, als fie im 18. 
Jahrhundert vom Jahre 1712 an, fich auf ihr Recht als „alter Landstand" 
berief und dasselbe geltend machte; in der deutschen Städtegeschichte umd 
sonst umgekehrt das 18. Jahrhundert als das der politischen Passivität 
nnd eines Spießbürgerthums bezeichnet, das mit anderen als den nächst-
liegenden Interessen nichts zu thun haben will, während im 17. Jahrhun-
dert die deutschen Reichsstädte noch thätige Theilnahme an den öffentlichen 
Angelegenheiten nahmen. 
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Wie sich aus dem Receß ergiebt wurde aus dem gedachten Landtag, 
aus dem die gesammte Ritterschaft erschien, aus jedem der Kreise ein Ean-
didat zum Hauptmanns-Amt gewählt und dem General-Gouverneur Hermann 
von Wrangel zur Bestätigung vorgestellt; ferner wurde ein Ausschuß von 
vier Personen dazu bestimmt, „allen Sachen so zu des Vaterlandes Besten 
berathschlagt würden", beizuwohnen und so der Grund zu dem späteren 
Landraths-Collegio gelegt. 

I m Juli desselben Jahres erließ die königliche Regentschast (Gabriel 
und Axel Oxenstierna, G. Wrangel, Erich Rymningk und Gras P. Brahe) 
eine Resolution, durch die ein aus 3 schwedischen und 3 deutschen Edelleuteu 
(je einer aus jedem Kreise) bestehender Landesrath (Landraths-Colleginm) 
organisirt und bestätigt wurde. Dieser Landesrath soll dem General-
Gonvernenr „in allen vorfallenden Sachen treu an die Hand gehn", 
jährlich den Roßdienst mustern und Klagen nnd Anfragen „so ans den 
Kreisen einliefen", treulich dem General-Gouverneur referiren. Die Wich-
tigkeit dieser Einrichtung, die dem in Harrien und Wierland seit dänischen 
Zeiten existirenden, aus 12 Personen bestehenden Landrath nachgebildet 
war nnd durch die der Adel wesentlich Einfluß auf alle lausenden Geschäfte 
erlangen konnte, liegt aus der Hand und braucht nicht näher beleuchtet 
zu werden, v. Bnddenbrock, der alle in neuerer Zeit erworbenen oder 
arrogirten Rechte der Ritterschaft aus „unvordenklichen" Zeiten herzuleiten 
bemüht ist, bringt dieses Landraths-Eollegium, als „schon in den ältesten 
Zeiten das oberste Tribunal seiend" mit dem Senatoren - Gericht der vori-
gen Periode, in ebenso fälschlicher Weise in Verbindung, als er das aus-
schließliche Recht dcs Adels aus die Richterstellen in Livland schon ans 
polnischer oder schwedischer Zeit zurück zu datiren bestrebt ist. (Vrgl. das 
„Inland" 1844, Nr. 47, 48, 49). Die Stifts- und Ordensräthe der „älte-
sten Zeiten" waren gleichmäßig, wenigstens in Riga und Dorpat, mit Raths-
depntirten versehen und wurden von den Landesherrn, wenigstens anfangs, 
ernannt und das Senatoren-Gericht der späteren polnischen Zeit wär eine 
Appellations- und Justiz-Behörde, während die Justizangelegenheiten ganz 
außerhalb des Geschäftskreise der Laudräthe lagen. Die erste Wahl 
dieser „Väter des Vaterlandes" wurde auf dem noch im Herbst desselben 
Jahres zusammengetretenen Landtage vollzogen. 

Von dem Landtage von 1646 ist nichts Besonderes zu berichten; was 
die Theilnahme der Städte au demselben betrifft, berichtet uns Gadebusch 
nichts von einer etwanigen Theilnahme der Stadt Dorpat, und in dem 
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Register des Barons Moritz Wrangel (einem aus einigen zwanzig Bänden 
bestehenden alphabetischen Register über den Inhalt sämmtlicher Landtags-
und Refidirnngs-Recesse seit 1643), ist überhaupt nie von Dorpater Stadt-
Deputirten die Rede. 

Der Receß des Landtags vom März 1646, aus welchem stch gegen die 
herrschende Sitte nur Landräthe und Depntirte der Kreise einfanden *), be-
richtet uns, die Stadt Riga sei als Landstand anerkannt worden und ihre De-
putaten hätten ihre Plätze zwischen den Vertretern des Wendenschen Kreises 
eingenommen. Die Bedeutung der Anerkennung eines Factums, das eben 
so lange bestand wie die Ritterschaft selbst, ist nicht recht erklärlich; wahr-
scheinlich hatte die Stadt Riga von ihrem guten Recht längere Zeit nicht 
Gebrauch gemacht und es wurde beim Wiedererscheinen ihrer Depntirten 
ausgesprochen, daß fie ihr Recht nicht verwirkt habe. Sehr merkwürdig 
und ein Beleg dafür, daß die Städte ihr Recht schon früher nicht gehörig 
vertreten hatten, ist es, daß diese Anerkennung eines uralten Rechts gerade 
aus einem Landtage geschah, der noch nach der alten Form per äeputatos 
abgehalten wurde; v. Richter und v. Hagemeister berichten über die ein-
schlagenden Verhandlungen, die Stadt Riga „sei ihrer Landgüter wegen" 
zu der Versammlung „aus ihre Bitte zugelassen worden". I n Bezng aus 
diese Angabe scheint aber eine Anticipation stattgefunden zu haben. I n 
dem Receß des Landtags von 1662 heißt es: „Es erschien Herr Heinrich 
Vestring „nomine civitatis Ri^ensis rations bonorum ter rest r iumEs 
erscheint auch nicht unwahrscheinlich, daß erst 20 Jahr später durch die 
Beifügung „nomine bonorum terrestrium" die letzte Spur der Landstand-
schast der Städte vernichtet wurde; ein rechtzeitiger Protest im Jahre 1646 
gegen die ausdrückliche Anerkennung einer selbstverständlichen That-
sache hätte die angeführte Erklärung im Jahr 1662 unmöglich gemacht, 
und die politische Existenz der Städte und somit des Bürgerstandes wäre 
nicht völlig von der des Adels abgetrennt worden. . Verhängnißvoll war 
es, daß aus diesem Landtage nicht Dorpater Depntirte erschienen sind, die 
durch eine Geltendmachung ihres Rechts das der Rigenser gestützt hätten. 
Nach Gadebusch's Bericht sind zwar, trotz der Weigerung der Glieder, 
Geld sür eine Landtagsdeputation herzugeben, der Bürgermeister Wylbers 
und der gelegentlich des Landtags von 1643 erwähnte Secretarius Hirsch 

*) Dieser Landtag scheint der letzte aus Deputlrten bestehende gewesen zu sein; später 
wurden in derselben Form die sogenannten „Convente" abgehalten. 
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zum Landtage abgereist, aber aus Gründen, die unser Dorpater Chronist 
nur sehr unklar andeutet, schon nach wenigen Tagen wieder nach Dorpat 
zurückgekehrt; im Receß ist ihrer, wie oben bereits angedeutet, gar keine 
Erwähnung geschehen. 

Aber noch aus anderen Gründen erscheint die alleinige Anwesenheit 
der städtischen Deputirten Riga's und die Abwesenheit der Dorpat's und 
Pernan's aus dem erwähnten Landtage bedauerlich: nach v. Richters Dar-
stellung scheinen aus dieser Versammlung die Berathungen über eine zu 
entwerfende Landtags-Ordnung gepflogen worden zu sein; am 7. September 
des darauf folgenden Jahres wurde dieselbe nach geschehener Revision von 
der schwedischen Regierung erlassen und publicirt. Daß die Städte an 
den Berathungen über diese Landtags-Ordnung nicht oder nur in einer 
geringen Anzahl d. h. mit zwei Deputirten betheiligt gewesen waren, sollte 
ibnen fühlbar genug gemacht werden: dieselbe erwähnt der Landstandschaft 
der Städte mit keinem Wort und erhebt es zum Gesetz, daß alle Einge-
sessenen von Adel aus dem Landtage erscheinen; wie wir gesehen haben, 
war dieses früher schon geschehen, verdrängte aber jetzt erst die Deputirten-
Landtage und die Berechtigung der Städte. Die neue Landtags-Ordnung 
wurde angenommen und unbegreiflicher Weise thaten die Städte gar keine 
nachweislichen Schritte gegen dieselbe. 

Diese neue Landtags-Ordnung vom 6. September 1647 besteht aus 
12 Punkten, die hier im Auszuge folgen: 

Punkt 1. Der General-Gouverneur schreibt nach vorangegangener Be-
rathuug mit den Landräthen den Landtag aus. 

„ 2. Alle Eingesessenen (geilieet, von Adel?) sollen bei 10 R.-Thlr. 
Strafe erscheinen oder ihr vowm einsenden. 

„ 3. Der Landmarschall wird von den drei Kreisen der Reihe nach 
gewählt. 

„ 4. Wahlen zu etwauigeu Deputationen brauchen nicht nach Kreisen 
zu geschehen. 

„ 5. Die Arrendatoren haben keine Stimme. 

„ 6. Enthält die Pflichten des Landmarschalls. 

„ 7. Ueber die Art und Weise der Abstimmung, die nach Kreisen 
geschieht; wenn zwei Kreise einig sind, so soll der dritte Kreis „zu 
flogen schuldig sein". 
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Punkt 8. Das Landraths-Eollegium hat Berathungeu sür fich zu halten 
nnd der Ritterschaft durch den Landmarschall Vorschläge zu machen. 

„ 9. Etwanige Beschwerden außer der Landtagszeit find dem resp. 
Landrath des Kreises mitzutheilen, der dann gemeinschaftlich mit dem 
Ritterschasts-Secretair fich an den General-Gouverneur zu wenden hat. 

„ 10. Die Landtagsbeschlüsse werden vom Secretair zu Protokoll 
genommen und schließlich vom Landmarschall im Namen der Ritter-
und Landschaft unterschrieben und unterfiegelt; dieses Protokoll wird 
durch eine Deputation dem General-Gouverneur überreicht. Dann 
legt der Landmarschall den Stab nieder. 

„ 11. Die durch die Hakenabgaben gebildete Casse soll zum Unter-
halt des Secretairen verwandt werden; sonstige Ausgaben dürfen nur 
mit Bewilligung der Landräthe geschehen. 

„ 12. Ueber die Ein- und Ausgaben führt der Secretair Buch und 
legt den Landräthen und dem Landmarschall Rechnung ab. 

Unterzeichnet ist die betreffende Urkunde nicht wie die meisten übrigen 
von sämmtlichen Gliedern der Regentschaft, sondern nur von dem Reichs-
schatzmeister und General-Gouverneur von Livland, Gabriel Oxenstierna. 

Nach v. Hagemeister's und v. Richters Berichten wurde der nächste 
Landtag im Jahre 1648 abgehalten und aus demselben eine Deputation, 
an deren Spitze der Landrath Otto Mengden stand, nach Stockholm ge-
sandt, um von der nunmehr mündig gewordenen Königin Christina eine 
Bestätigung und beziehungsweise Erweiterung der Privilegien und des Neu-
geordneten Landesstaats zu erlangen. Das Resultat dieses Schrittes war 
den Wünschen des Landtags entsprechend: eine königliche Resolution ver-
mehrte die Zahl der Landräthe aus 12, bestimmte, „daß der Ritterfchasts-
hauptmann immer aus 3 Jahre gewählt würde und daß drei von den 
Assessoren des 1630 gegründeten Hosgerichts Landräthe sein sollten. 

Eine neue Deputation wurde durch Landtagsbeschluß vom April des 
Jahres 1650 dazu bestimmt, der Krönungsseier Christinas beizuwohnen 
und zugleich die Abfassung einer Ritterbank oder Matrikel zu bewirken; 
eine königliche Resolution vom November desselben Jahres versprach zwar 
die Erfüllung dieses Wunsches der Ritterschaft, der sich aber bekanntlich 
erst unter der Kaiserin Elisabeth von Rußland fast ein Jahrhundert später 
(1747) realisiren ließ. 
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Bemerkenswerth ist es noch, daß die Stadt Dorpat während der 
Dauer des obgenannten im April zu Riga abgehaltenen Landtags die 
Rathsherrn Schlottmann und Warnecke als Depntirte ebendahin absandte, 
um einer durch die Professoren der neu gegründeten Dorpater Universität 
und die dortigen Garnisonsofficiere gesponnenen Jntrigue entgegenzuwirken, 
und daß dieselben, wie Gadebusch, der uns diesen Vorfall erzählt, berichtet, 
vielfach mit dem General-Gouverneur, Grafen de la Gardie und Personen 
vom Adel conserirten, ohne den Landtag zu besuchen, der unterdeß abge-
halten wurde. Die Stadt Dorpat scheint ihr Recht aus Landstandschast 
entweder sür aufgehoben oder doch durch die neue Ordnung der Dinge 
zu sehr beeinträchtigt angesehen zn haben, um von demselben Gebrauch 
zu machen. 

Die nächsten Landtage wurden in den Jahren 1651, 1653, 1655, 
1666 und 1657 abgehalten und seit 1653 vorher nach schwedischem Brauch 
mit „Pauken und Trompeten-Schall" in Riga, wo sie jetzt fast immer statt-
fanden, bekannt gemacht, was aber, wie sich aus dem mehrerwähnten 
Wrangelfchen Realregister ergiebt, mit dem Jahre 1675 aufhörte und später 
nur noch ein Mal (1679) vorkam. Obgleich jetzt alle besitzlichen („einge-
sessenen") Edellente den Landtag besuchten, hatten die früheren Deputirten 
der Kreise doch nicht aufgehört, sondern sie bildeten eine eigene „Kreis-
deputirten-Kammer" und verfügten mit dem Landraths-Collegio gemeinschaft-
lich in Angelegenheiten, deretwegen man keinen Landtag berufen wollte. 
Diese Versammlungen der Kreisdeputirten und Landräthe heißen von nun 
an Convente, welcher Ausdruck früher promiseus mit Landtag gebraucht 
worden war. Diese Verschiedenheit von Landtagen und Conventen erinnert 
an die, welche in der Unabhängigkeit̂  und der polnischen Zeit zwischen „ge-
meinen Zusammenkünften" und Deputirten-Versammluugeu seit 1655 statt-
gesunden hatte; nur wurden mit den ausnahmsweise vorkommenden Depu-
tirten-Conventen nicht auch die alten Eur ien hergestellt und damit ein 
Zusammenwirken von Stadt und Land nicht weiter ermöglicht. 

Der Landtag vom Jahre 1660 sandte wiederum eine Deputation 
(bestehend aus den berühmten Landrath Gustav Mengden, dem Landrath 
v. Budberg und den Ritterschasts-Secretairen Caspar von Cemnern) nach 
Stockholm und zwar an die Königin Hedwig Eleonore, die nach Carl's X. 
Tode (1660) für ihren unmündigen Sohn, den spätem Carl XI., regierte. 
Der eine Zweck dieser Mission: die Beschleunigung der Matrikel-Angele-
genheit, wurde zwar, trotz der königlichen Resolution vom 23. November 
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desselben Jahres nicht erreicht, dafür aber eine vorläufige Confirmation 
der Privilegien seitens der Königin-Regentin erwirkt. Seit 1660 wurden 
in den nächsten 20 Jahren fast jährlich Landtage zu Riga abgehalten, die 
nächsten in den folgenden Jahren 1661 und 1662; wie bereits oben er-
wähnt, erschien aus dem des Jahres 1662 nomine divkatw kixenÄs der 
Stadt-Syndicus H. Vestring und zwar — wie die Worte des betreffenden 
Recesses lauten — nur ratione bonorum lerrsstrium. Aus dem Recesse 
erfahren wir auch weiter, Vestring habe gegen eine Maßregel des Land-
tags in Betreff „des Provocationsproceffes ex !exs äissamari der Wittwe 
Freyberg contra den v. Mengden" protestirt, was ihm aber von dem 
Landmarschall verwiesen worden; was diesen Protest hervorgerufen und 
welcher Art die Sache der Freyberg contra v. Mengden gewesen sei, läßt 
fich aus dem Receß nicht ersehen. Der Landtag vou 1662 ist aber sonst 
noch in mehrfacher Beziehung wichtig. Gadebusch erzählt, aus ihm hätte 
die Ritterschaft wieder von ihrem alten Recht Gebrauch gemacht, die Land-
gerichte mit Edelleuten zu besetzen, die von den einzelnen Kreisen gewählt 
wurden. Es erschien serner, wie es scheint gegen die herrschende Sitte,*) 
der neu ernannte General-Gouverneur Bengt Oxenstierna in der Versamm-
lung und verlangte, „die Landstube" solle mit dem Bildniß des Königs 
geschmückt und auch sonst nach Art des schwedischen Reichsversammlungs-
Saales eingerichtet werden, welchem Begehren die Ritterschaft aber nicht 
willfahrte; zugleich brachte auch der General-Gouverneur zum ersten Male 
die von den schwedischen Reichsständen aus Wunsch des Königs bewilligte 
Güter-Reduction und ihre Ausdehnung aus Livland zur Sprache. Der 
Landtag verwahrte fich energisch gegen die letztere und berief sich auf seine 
besonderen Rechte. Es lag auf der Hand, daß Beschlüsse eines Reichstags, 
aus dem Livland nicht vertreten gewesen war, sich auch nicht ans dieses 
beziehen konnten; die Ritterschaft hielt conseqnent daran fest, daß, so lange 
nicht die livländischen Stände auch schwedische Reichsstände seien, nur eine 
Personal- und keine Real-Union zwischen Livland und Schweden stattge-
funden habe; gerade die Erwähnung des bezeichneten Reichstagsbefchluffes 
durch den Grasen Oxenstierna bewog aber den Adel dazu, seine schon 1661 
vorgebrachte Bitte zu wiederholen: Sr. Majestät wolle die livländische 
Adelscorporatiou in die schwedische Reichsritterschast ausnehmen und ihr 
dadurch Reichsstandschast verschaffen. Daß der übrigen Stände dabei nicht 

*) Die Landtags-Ordnung erwähnt keiner einschlagenden Berechtigung, und die Recesse 
bemerken das Erscheinen des General-GouverneurS ausdrücklich. 
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Erwähnung geschah, bleibt zwar bedauerlich, ist aber aus den Zeitverhält-
nissen, dem in Livland zu allen Zeiten gleichmäßigen Zwiespalt der Stände 
und der Ausschließlichkeit der Ritterschaft, die nur ihre eigene Macht ver-
mehren wollte, zu erklären. Eine Deputation, an deren Spitze sich der 
Landrath Albedyll und wiederum der erfahrene Gustav Mengden befanden, 
ging nach Stockholm ab; wie fich aus der Resolution vom 31. October 
1662 aber ergiebt, wurde dem billigen Verlangen der Ritterschaft nicht 
Genüge geleistet, sondern nur eine spätere Erledigung dieser Angelegenheit 
in Ausficht gestellt. Erwähnt sei noch die Einrichtung einer beständigen 
Refidirung je eines Landraths zu Riga, um, wie der Receß von 1662 sagt, 
die laufenden Geschäfte, sür die es keines Landtags oder Eonvents bedürfe, 
zu regeln. 

Von 1662 bis 1667 gingen die jährlichen Landtage zu Riga weiter 
fort; aus dem des Jahres 1666 war der General-Gouverneur Oxenstierna 
wiederum erschienen, ohne daß der Receß, der dieses Erscheinen besonders 
vermerkt, den Grund dasür angiebt; 1667 schrieb der neue General-Gou-
verneur Gras Claus Tott bei Antritt seines Amts einen Landtag zu Riga 
aus, aus dem bestimmt wurde, eine aus adligen und städtischen Deputirten 
zusammengesetzte Commission zur Regelung der Embach-Schiffsahrt und 
einschlagender Handelsangelegenheiten niederzusetzen. Noch während der 
Dauer des Landtags erschienen Depntirte aus Riga, Dorpat nnd Pernau, 
die mit der Ritterschaft und dem Landraths-Eollegio unterhandelten — das 
erste Beispiel, daß eine Stadt und Land betreffende innere Angelegenheit 
während der Dauer eines Landtags von adeligen Eommissarien und bür-
gerlichen Deputirten außerhalb desselben geordnet wurde, und erscheint es 
unbegreiflich, daß die anwesenden städtischen Deputirten nicht selbstver-
ständlich aus der Landstube erschienen; daß solches aber nicht geschehen, 
geht unzweideutig aus dem Schweigen, das Gadebusch und die Recesse 
beobachten, hervor. 

I n dem folgenden Decennium fanden nach v. Hagemeister's Bericht, 
mit dem die übrigen Schriftsteller nirgend auseinandergehen, in den 
Jahren 1669, 1673, 1676, 1677, 1678 und 1679 Landtagsversamm-
lungen in gleicher Weise wie bisher statt. 

Einer besonderen Erwähnung bedars der des Jahres 1673, weil auf 
ihm die Reductions-Angelegenheit wiederum zur Sprache kam, die Ritter-
schaft aber, ihrem bisherigen Verfahren getreu, die Anwendbarkeit schwedi-
scher Reichstagsbeschlüsse, wie die Reduction einer war, in Abrede stellte. 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. III., Hst. 2. 9 
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Mit dem Jahre 1672 war König Carl XI. mündig erklärt worden 
und da bisher noch von Seiten dieses Monarchen keine Bestätigung der 
livländischen Privilegien erfolgt war, so sandte der 1678 zu Riga ver-
sammelte Landtag eine Deputation, an deren Spitze sich wiederum Gustav 
Mengden, jetzt zum dritten Mal Livlands Vertreter in Schweden, befand, 
an den König, um die Confirmation der Privilegien zu erlangen und 
darüber zu klagen, daß die Starosteien unmäßig vergrößert würden, und 
zwar auf Unkosten der umliegenden Privatgüter. Der König sollte um 
schleunige Reguliruug dieser Angelegenheit angegangen werden.*) Scheinbar 
fanden alle diese Wünsche Gehör, und befriedigt durch eine königliche Reso-
lution vom 10. Mai, durch welche Livland auch vor der gesürchteten Re-
dnction gesichert zu sein schien, kehrten die Deputirten zurück. 

Eine genauere Darstellung der Reductionsangelegenheit würde zwar 
nicht wenig geeignet sein, die Collisionen nnd Kämpfe des Landtags mit 
der schwedischen Regierung nnd Carl XI. in ein klares Licht zn stellen, sie 
unterbleibt aber, weil sie über die dieser Skizze gesteckten Grenzen hinaus-
gehen würde. Es sei einfach bemerkt, daß die schwedische Regierung in 
Folge eines neuen Reichstagsbeschlusses anordnete, die Rednctiou in ihrem 
ganzen Umsange auf Liv- und Estland auszudehnen; von 1679 bis 1684 
versammelte sich der Landtag jährlich (ausgenommen 1682) zu Riga;**) 
zahlreiche Konvente wurden zu Wolmar, Riga und Wenden gehalten, aber 
weder Bitten noch Protestationen konnten bei dem starren Könige etwas 
ausrichten; 1681 mußte sich der hochverdiente Gustav Mengden gegen die 
Angriffe seiner Standesgenossen vertheidigen, die ihm einen Vorwurf daraus 
machten, mit dem Könige wegen der Starosteien verhandelt zu haben, ob-
gleich grade er eine Erwähnung dieser Angelegenheit widerrathen hatte. 

Aus den Landtagen von 1683, 1684, 1686 und 1687 kam es zu 
fortwährenden Reibungen und Kämpfen zwischen der patriotischen, von 
Gustav Mengden geführten Adelspartei und dem General-Gouverneur Horn, 
dem 1686 der verhaßte Graf Jacob Hastfer folgte, der sich in der Rolle 
eines persischen Satrapen zu gefallen schien und nur eine kleine Ädels-

*) Mengden hatte mit Recht eine Erwähnung dieser Angelegenheit widerrathen, weil er 
voraussah, daß fie die Reductions-Commission zur Folge haben könne und den schwedischen 
hohen Adel verstimmen würde, der die Starosteien Livlands meist inne hatte. 

**) Der Landtag von 1680 wurde ausnahmsweise zu Wenden abgehalten, was später ' 
öfter vorkam. 
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Minorität sür sich hatte, unter der fich der spätere Landmarschall Ungern-
Sternberg*) besonders hervorthat; die Verhandlungen betrasen immer 
wieder die Reduction und die Einquartierung des Pahlschen Dragoner-
Regiments, die die Regierung dem erschöpften Lande aufdrängen wollte. 
Alle Anstrengungen der Ritterschaft und ihres unermüdlichen Vorkämpfers 
Gustav Mengden, der sich am besten selbst mit seinem bekannten Wahlspruch 
„ne yuiä tomero, ns quiä timiäs" charakterisirt hat, waren vergeblich. 
1686 und 1687 gingen Bittschriften an den König ab, und in den letzteren 
berief fich die Ritterschaft aus ihre Privilegien, deren wiederholte Confir-' 
mation und die königliche Resolution vom Mai 1678. 

Dem 1688 versammelten Landtage wurde seine erste, durch Mengden 
1681 überreichte Bittschrift in der Rednctionsfache zurückgegeben, angeblich 
weil sie nur vom Landmarschall und drei Landräthen unterschrieben gewesen 
sei. Aus dem am 18. Februar 1690 eröffnete Landtage begegnen wir zum 
ersten Male dem berühmten Johann Reinhold von Patknl, der in die Fuß-
stapsen des kürzlich dahingeschiedenen Gustav Mengden zu treten schien, 
dem er zwar an Patriotismus und Charakterfestigkeit, leider aber nicht 
auch au Mäßigung nnd diplomatischer Klugheit ebenbürtig war; Patknl 
und der Landrath Wilhelm von Budberg wurden als Depntirte nach Stock-
holm gesandt, nm wo möglich durch eine persönliche Unterhandlung mit 
dem Könige auszuwirken, was bisher durch Bittschriften noch nicht erreicht 
worden war. Mit welchen Schwierigkeiten die beiden Deputirten zu kämpfen 
hatten, welch einen unerschrockenen patriotischen Eiser namentlich Patknl 
bewies, ersieht man am besten aus dem Bericht der Deputirten an den 
1692 wiederum und dieses Mal zu Wenden versammelten Landtag;**) aus 
demselben verfaßte eine von der Ritterschaft niedergesetzte Commission, in 
der sich auch Patkul befand, die letzte Petition des Adels an den König 
in Betreff der Reduction und zwar in starken und beweglichen Ausdrücken, 
die Hauptschuld alles Unheils der feindseligen Stellung Hastser's gegen 

*) Derselbe ist in Gadebusch's undJannau's hier einschlagenden Werken immer 
nur als Herr V bezeichnet. Von den vom Verf. vorzugsweise benutzten Schriftstellern vertritt 
Jannau mit. offenbarer Parteilichkeit die Sache der schwedischen Regierung, v. Richter mit 
Mäßigung die Sache der Ritterschaft, Gadebusch reserirt meist einfach die Begebenheiten oder 
macht kurze, sachliche Bemerkungen, im allgemeinen ist er kein Anhänger der schwedischen 
Regierung und Carl s XI. 

" ) Ein Abdruck desselben befindet sich in der 1841 bei Otto Wiegandt in Leipzig er-
schienenen Schrift: „Der Landtag zu Wenden 1692." 

9* 
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Livland und der Böswilligkeit dieses königlichen Günstlings zuschreibend. 
Diese Bittschrift ist nicht „von der Residirung allein versaßt und fälschlich 
aus der Landtagszeit her datirt worden", wie Gadebusch nnd (auf dessen 
Angabe hin) Jannan behauptet haben, sondern von der versammelten Rit-
terschaft genehmigt und dann vom Landmarschall, drei Landräthen und den 
refidirenden Deputirten unterschrieben. Als Hastser im folgenden Jahre 
aus Holland, wo er längere Zeit über das Bad gebraucht hatte, über 
Stockholm zurückkehrte, rächte er sich an der Ritterschaft sogleich dadurch, 
daß er ihrem Organ, dem Landraths-Collegio eröffnete, der Landmarschall 
und die Landräthe, die die Petition des Landtags von 1692 unterschrie-
ben hätten, würden dafür zu strenger Rechenschaft gezogen werden. Das 
Landraths-Colleginm, das diese Eröffnung mit Recht als Angelegenheit der 
ganzen Ritterschaft ansah, berief den Landtag, der am 4. Febr. 1693 zu 
Riga zusammentrat. Hastser verlangte, der Receß der vorigen Versamm-
lung . die Instruction sür die Verfasser der Bittschrift u. s. w. sollten ihm 
vorgelegt werden; als der Landtag dieses unerhörte Verlangen abschlug, 
erklärte der erzürnte General-Gouverneur deuselben sür aufgelöst; die Rit-
terschaft legte dagegeu Bewahrung ein und verlangte, eine Copie derselben 
solle dem Könige unterlegt werden; Hastser antwortete, er nehme von einem 
ausgelösten Landtage keine Bewahrungen an. 

Der Rücktritt einiger Deputirten und Landräthe, die Abreise anderer 
zur Verantwortung in Stockholm vor dem Könige, die ferneren Schicksale 
Patkul's n. s. w. liegen außerhalb des hierher gehörigen Materials; sür den 
hier verfolgten Zweck genüge die Angabe, daß die Vertreter der Ritterschaft 
vor eine Criminal-Behörde gestellt und wie Privatpersonen trotz des Hinweises 
aus ihre Mandate inqnirirt und verurtheilt wurden, der König aber durch 
eine „Gnädige Ordnung und Reglement vom 20. Decbr. 1694", die ganze 
bisherige Landtags- und Ritterschasts-Versassung umstürzte. Hier ihr Inhalt: 

§. 1) hebt das Landraths-Eollegium aus; dasselbe sei eine Einrichtung, 
die aus königlich schwedischer Gnade entstanden sei und fich nicht 
bewährt habe. 

§. 2) verordnet die Einrichtung einer Matrikel. 

§. 3) Der General-Gouverneur beruft den Landtag, auf dem fich alle 
befitzlicheu Edellente einzufinden haben. 

K. 4) Der General-Gouverneur ernennt nach eigner Wahl einen Ritter-
schastshauptmaun. 
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H. 5) Der General-Gouverneur, resp. der Gouverneur führt aus der 
Landtags-Versammlung den Vorsitz. 

Es ist zu bemerken, daß die beiden letzten Paragraphen Einrichtun-
gen ausheben, die nicht erst aus schwedischer Zeit stammten, sür die also 
der §. 1 angeführte Grund keine Geltung haben konnte. 

H. 6) Eine Liste der anwesenden Edelleute wird dem General-Gouver-
neur vorgelegt nnd dieser erwählt nach den Kreisen einen Ausschuß. 

H. 7 und 8) Die Anträge gehen vom General-Gouverneur an die Land-
tags-Versammlung, die nach Kreisen über dieselben abstimmt und 
ihre Vota werden der General-Gouverneurs-Eanzellei übergeben 
nnd daselbst von allen adeligen Familien, die Befitzlichkeiten in 
Livland haben, unterschrieben. 

Diese letztere Einrichtung scheint eine Folge der erwähnten Streitig-
keiten zu sein, die darüber ausgebrochen waren, daß die Beschlüsse bisher 
nur vom Landmarschall nnd den dreien Landräthen unterschrieben waren. 

§. 9) Klagen von Privatpersonen dürfen vom Landtage nicht angenom-
men werden. 

Durch diese Verordnung wurde K. 7, P. 4 der provisio vuesILs 
verletzt. 

§. 10) Wenn die Landtagsversammlung geschloffen ist, so legt der Land-
marschall seinen Stab nieder und es giebt bis zum nächsten Land-
tag keinen Landmarschall. 

§. 11) Nur Edelleute, die wirkliche Eigenthümer von Landgütern sind, 
dürfen zum Landtage zugelassen werden. 

Dnrch die Reduction und die Revision aller Besitztitel war die Zahl 
der eigentlichen Eigenthümer von Landgütern sehr eingeschmolzen und eine 
beträchtliche Zahl von adeligen Arrendatoren entstände», denen man ihr 
vormaliges Eigenthum zur Arreude gab. 

Der Betheiligung der Stadt Riga und der zwar nicht mehr prakti-
schen, aber zn Recht bestehenden Landtagstheilnahme von Pernau und 
Dorpat geschieht ebenso wenig Erwähnung wie in der Landtags-Ordnung 
vom Jahre 1647; dieselbe war der königlich schwedischen Regierung wahr-
scheinlich nicht unbekannt, aber nicht genehm. 

§. 1?) Ueber alle Verhandlungen führt der Secretär der Ritterschaft 
ein Protokoll. 
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Die folgenden §§. 13—21 der Resolution vom A). Decbr. beziehen 
sich nicht mehr auf den Landtag oder die Corporations-Versassung der Rit-
terschaft. 

Durch die angeführten Paragraphen waren nicht nnr die sich aus die 
Ritterschaft beziehenden schwedischen Einrichtungen ausgehoben (wie der Ein-
gang der „Gnädigen Ordnung" sagt), sondern der ganze Landesstaat war 
vernichtet; der livländische Landtag konnte sürder weder das Organ eines 
repräsentirten Landes, noch einer privilegirten Corporation genannt werden, 
er wnrde zu einem berathenden Unter-Collegium der General-Gouverneure. 
Jannan's Behauptung, daß die Alleinherrschaft des Adels einer solchen 
Beschränkung bedurft habe, ist gänzlich unhaltbar: der Adel war am Ende 
des 17. Jahrhunderts sactisch einmal der einzige vollberechtigte Stand 
in Livland, er repräsentirte fast das ganze Land; mit dem Schlage, der 
ihn traf, war also die ganze politische Existenz der Provinz getroffen, denn 
es trat kein Ersatz sür die genommenen Institutionen seitens der schwedi-
schen Regierung ein. 

Gras Hastser versammelte, als er 1695 trinmphirend aus Schweden 
zurückkam, die Ritterschaft zu einem Landtag, der aber nur durch die höh-
nende Rede des General-Gouverneurs bemerkenswerth wurde; natürlich 
war es, daß die tiesverletzte Ritterschaft, die auf dieser Versammlung durch 
nichts sich activ bethätigen konnte, von diesem Landtage gar keinen Receß 
ausnehmen ließ. 

Nach Hastser's Tode wurde in der Person des Grafen Erich Dahl-
berg der neue (und letzte schwedische) General-Gouverneur von Livland er-
nannt ; derselbe beries zu Ansang seiner Regierung einen Landtag nach der 
neu begründeten Ordnung, der am 14. Januar 1697 begann, von dem 
fich aber nichts Erhebliches berichten läßt. Zum Landmarschall ernannte 
Erich Dahlberg den als Anhänger Hastser's verhaßten, mehrerwähnten 
Herrn von Ungern-Sternberg. Gadebusch sagt: „Auch 1697 wurde ein ver-
meintlicher Landtag oder eigentlich eine Versammlung des erbangesessenen 
Adels ausgeschrieben." Diese Bemerkung des gewissenhaften Dorpater Chro-
nisten ist nicht recht erklärlich, denn wie wir gesehen haben, waren auf 
allen Landtagen von 1643 bis 1697 nur angesessene Edelleute und rigi-
sche Stadtdepntirte erschienen; will Gadebusch vielleicht andeuten, daß 
letztere fortan auch nicht mehr erschienen seien? 

Dieser Landtag von 1697 ist der letzte, der nach der neuen Ordnung 
abgehalten wurde; eine eigentümliche Bewandtniß hat es mit dem Land-
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tage von 1700, dem letzten, der zn schwedischer Zeit gehalten wurde, der 
in der livländischen Landtagsgeschichte überhaupt einzig in seiner Art ist. 

Durch die Einfälle der sächsischen, polnischen und russischen Truppen 
bedrängt, berief der General - Gouverneur Dahlberg durch Patent vom 
24. Mai einen Landtag nach Riga, aus dem die gesammte Ritterschaft, 
sämmtliche Gutsbesitzer und Arrende - Inhaber persönlich, zudem noch ein 
geistlicher Vertreter jeder Propstei und Repräsentanten sämmtlicher liv-
ländischen Städte erscheinen sollten. Diese Versammlung war berufen worden, 
weil der commandirende General Welling znr Erhaltung seiner Armee vom 
General-Gouverneur hohe Steuern nnd Abgaben vom ganzen Lande ver-
langt hatte, die Dahlberg nicht von sich aus ausbringen und bewilligen zu 
können glaubte; um aber nicht mit jedem Stande nnd jeder Stadt einzeln ver-
handeln zu müssen, griff er zu dem Ausweg, eine allgemeine Versammlung 
auszuschreiben. Wie und in welcher Weise dieser al lgemeine Landtag, 
der (wenn nicht schon seine Berufung ein Willkür-Acr gewesen wäre) wohl 
dazu geeignet gewesen wäre, die Landtagsversassung zn revidiren und mehr in 
Übereinstimmung mit den alten Privilegien der Städte zu bringen, beschickt 
worden ist, bleibt leider fast unbekannt, da in dem betreffenden Receß nur die 
anwesenden adeligen Theilnehmer des Landtags namhaft geworden sind; was 
die gepflogenen Verhandlungen anbetrifft, ist nur zu bemerken, daß die Ritter-
schaft directe Verhandlungen mit Welling als verfassungswidrig ablehnte und 
daß statt des gewünschten Geldes Lieserungen in Naturalien bewilligt wurden. 

Mit dem Landtage vom Jahre 1700 schließt die livländische Landtags-
geschichte der schwedischen Periode. Der nächste Landtag wurde 1710 ab-
gehalten, als Peter der Große der anerkannte Herrscher von Liv- und 
Estland war. Der durch die königliche Verordnung von 1694 beschworene 
Untergang dieses Instituts wurde durch den nordischen Krieg und des 
Kaisers Rechtsgefühl bei der Reorganisation des Landesstaats abgewandt. 
Die Hoffnungen, mit denen Livland den Beginn der schwedischen Herr-
schast begrüßt hatte, waren vergebliche gewesen; die glaubensverwandten 
Schweden waren Livland ebenso harte Herren gewesen wie die katholisch-
fanatischen Polen. Treu hielten die Livländer dennoch bei ihrem ange-
stammten Herrscher aus und erst nach hartnäckigem Widerstande unterwarf 
der Feldmarschall Scheremetjew unser Vaterland, das seinem neuen Herr-
scher erst huldigte, als ihm seine theuersten Güter — die protestantische 
Kirche und das angestammte Recht — gewährleistet worden waren. 
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IV. D ie Periode der russischen Herrschast bis zur Ein-
führung der Statthalterschasts-Verfassung. 

(1710 bis 178S.) 

Die vorliegende vierte Periode unserer Landes- und Landtagsgeschichte 
entzieht fich aus verschiedenen Gründen einer mit der Darstellung der frü-
heren Abschnitte gleichartigen Darstellung: einmal konnte dieselbe nicht bis 
auf die Gegenwart fortgeführt werden, in der nach Anficht des Ver-
fassers gerade der charakteristische Gährungsproceß der vierten Phase des 
baltischen Lebens begonnen hat; es liegt serner der ganze hier in Rede 
stehende Zeitraum noch nicht fern genug ab, um übersichtlich und mit der 
nöthigen Objectivität und Sachlichkeit besprochen werden zu können, und 
endlich gebricht es an dem nöthigen Material zur Darstellung einer Land-
tagsgeschichte der letzten hundert nnd fünfzig Jahre fast gänzlich, da kei-
nerlei -genügende Vorarbeiten vorliegen und die eigentliche Quelle, das 
Ritterschaftsarchiv, bisher noch nicht in weiteren Kreisen bekannt nnd zu-
gänglich geworden ist. Die vorliegende Skizze mußte daher bei einer Dar-
stellung der formalen Seite unserer Landtagsgeschichte stehen bleiben. Erst 
die jüngste Vergangenheit Livlands hat die Activität der Landeskinder und 
ihr Interesse an der invidnellen Gestaltung der vaterländischen Verhält-
nisse neu belebt. Das erste Jahrhundert nach der Eroberung Livlands 
durch Peter den Großen bot unseren Vorsahren die langentbehrte Ruhe, 
die erste Zeit ungestörten Friedens und wurde fast ausschließlich zur Reor-
ganisation der ökonomischen und administrativen Verhältnisse ausgebeutet, 
die tief genug zerrüttet waren, um sich nur sehr langsam kräftigen zu 
können. Zudem war das vorige Jahrhundert nicht eben der gedeihlichste 
Boden sür organisch-individuelle Fortbildung von Zuständen, die zum Theil 
mittelalterlich genug beschaffen waren, um von dem „philosophischen Jahr-
hundert" völlig in Frage gestellt zu werden. 

Das achtzehnte Jahrhundert, die Zeit des philosophischen Encyklo-
pädismns und des liberalen Despotismus, die Periode, in der alles Ver-
kehrte und Ungesunde, was sich seit dem Resormationszeitalter gesammelt 
hatte, ans Licht gebracht wurde — versuchte es mit aller Geschichte zu 
brechen und völlig neu begründend zu verfahren. Die Zustände, die man 
vorfand, die von allen Seiten in ihrer UnHaltbarkeit an das Licht traten, 
legten den Gedanken nahe genug, nur durch gänzliche Beseitigung alles 
Ueberkommenen sei Rath zu schaffen. Von einer philosophischen Geschichts-
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auffassung hatte das vorige Jahrhundert noch keinen Begriff; man prüfte 
die Facta und dachte nicht daran, aus die Quelle ihrer allmäligen Ent-
stehung zurück zu gehen und ihre Fortbildnngssähigheit zu prüfen. Livland 
blieb von dieser im Westen entstandenen Geistesströmung keineswegs un-
berührt und es schied sich bei uns die gebildete Gesellschaft in zwei anta-
gonistische Gruppen, von denen die eine alle überkommenen Zustände nieder-
warf und nach philosophischen Grundsätzen neu constrniren wollte, während 
die andere, sogenannte konservative Richtung im blinden Festhalten an 
stagnirenden Zuständen das Heil suchte und damit erst recht den Umsturz 
herausbeschwor. 

Das Jahrhundert versuchte aber nicht nur mit den historischen, son-
dern auch mit den geographischen Schranken zu brechen; der Kosmopolitis-
mus konnte sür das baltische Proviuzialbewußtsein aber nur ein lähmendes 
Moment sein. 

Die Ideen des Kosmopolitismus und der absoluten bürgerlichen Gleich-
stellung ließen die ständische Gliederung unserer Verfassung nur als Ueber-
bleibsel feudaler Zwingherrschast erscheinen, verschmähten jedes Jndividua-
litätsbewußtsein als Beschränktheit und Engherzigkeit, jede nationale Un-
terscheidung sollte in einem unrichtig aufgefaßten Weltbürgerthum ausgehen. 
Erst seitdem man in nationaler und ständischer Verschiedenheit einer-
seits nicht mehr directe göttliche Einrichtungen verehrt, andererseits 
nicht mehr jede Verschiedenheit als mittelalterliche Bornirtheit und Unfrei-
heit verwirft, sondern dieselben in ihrem Wesen als organische Bildungen 
der Geschichte anerkannt hat, nimmt die vaterländische Geschichte wieder 

" die ihr zukommende Stellung ein und hat sich der Livländer wieder seinen 
heimathlichen Interessen zugewandt, nachdem sie ihm lange Zeit hindurch, 
namentlich neben den großartigen Kämpfen und Bestrebungen Alexanders l., 
entrückt gewesen waren. Dem provinziellen Jndividnalitätsleben liegt ja 
zudem jederzeit die Gefahr nah, daß umfassendere Geister ihren Wirkungs-
kreis gern außerhalb der begrenzten Sphäre desselben suchen und die große 
Wahrheit übersehen, daß nicht der Tummelplatz des Lebens, sondern sein 
Gehalt ihm den Werth giebt. 

Da die vorliegende Skizze sich fast ausschließlich auf die formale Land-
tagsgeschichte beschränken muß, wird sie es vorzüglich mit der Verfassung 
und Geschäftsordnung der Ritterschaft zu thun haben. Von Wichtigkeit 
wird es dabei sein, das Verhältniß zu betrachten, in das die Städte zum 
Landtage treten, denn der Schwerpunkt der Ausgabe, den unsere Pro-
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vinzialversassnng noch zu lösen hat, seitdem das Verhältniß der Provinz 
zum Kaiserreich durch die beiden ersten Theile des Provinzial - Gesetzbuchs 
geregelt und festgestellt worden ist, liegt nach Ansicht des Verfassers darin 
— das richtige und naturgemäß einheitliche Verhältniß zwischen Stadt und 
Land zu finden nnd herzustellen. Hegel's bekannter Ausspruch: „Die Ge-
schichte lehrt uns, daß die Völker nnd Regierungen nie etwas aus der 
Geschichte gelernt haben", stellt freilich der künftigen, schon seit Jahrhun-
derten versuchten Lösung dieser Aufgabe ein trübes Prognostiken, warnt 
aber vorzüglich vor Nachahmungen, zn denen in Livland derjenige zu-
letzt greisen wird, der die ernste Geschichte seines Vaterlandes kennt und 
verstanden hat. Jedenfalls dürfen wir uns aber die traurige Wahrheit 
nicht verschweigen, daß einheitliche, die Schranken ständischer Beschränkt-
heit überschreitende Bestrebungen in der vorliegenden Periode unseres pro-
vinziellen Versaffungslebens weniger denn je Platz gegriffen haben und 
Stadt und Land fich heut zu Tage ebenso fremd und indifferent entgegen-
stehen, wie vor 160 Jahren. 

Wenige Monate, nachdem die Schweden Riga geräumt hatten, am 
6. December 1710 versammelte sich die Ritterschaft zum Landtage, trotz 
dem daß ihre bisherige „Landstube" bei der Belagerung durch die Russen 
zerstört worden war; nach 16jähriger Willkürherrschast wählte fie wieder 
selbst ihren Landmarschall, dieses Mal in der Person des Baron Mengden, 
und konnte jetzt endlich, nachdem ihr ein Vierteljahrhundert Prüfungen 
aller Art auserlegt hatte, einer glücklicheren Zukunft entgegensehen; schon 
im October hatte der Baron Löwenwolde dem stellvertretenden Landmarschall' 
Tiesenhansen die Nachricht zusenden können, Se. Majestät habe die Accord-
punkte bestätigt: die Ritterschaft hatte jetzt die Gewißheit, daß der von 
ihr mit der Krone Schweden geführte Verfassungskampf kein vergeblicher 
gewesen war. 

Während des fich in das Jahr 1711 fortsetzenden Aufenthalts des 
Barons Löwenwolde zu St. Petersburg setzte Kaiser Peter eine eigene 
Commission zur Regelung der livländischen Angelegenheiten nieder, die 
unter Löwenwolde's Präsidio aus den livländischen Deputirten v. Ring 
und v. Vietinghos und dem kaiserlichen Ober - Commissair Jesim Sybin 
bestand. .Die Vorschläge dieser Commission erhielten zum größten Theil die 
Bestätigung des Monarchen und waren namentlich dadurch von bleibendem 
Werth, daß sie die Grundlage zur Lösung der durch die Reduction entstandenen 
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Wirren abgaben. Am 1. März 1712 erhielt die Ritterschaft die Aller-
höchste Bestätigung verschiedener durch ein nachträgliches Memorial in An-
regung gebrachter Punkte; aus der Zahl dieser sind besonders solgende 
hervorzuheben: 

§. 7) Livland soll bei dem privüsKio Sixismunä! erhalten 
werden. 

§. 6) Die livländischen Landräthe sollen bei den Adel und das Land 
angehenden Fragen zu Rath gezogen werden und erhalten den Rang 
von General-Majors. (Diesen Rang erhielten durch Ukas von 1726 
auch die Landmarschälle.) 

§. 8) Se. Majestät verspricht, der Ritterschaft ihr durch die Bela-
gerung zerstörtes Ritterhans wieder ausbauen zu lassen. 

§. 10 und 11) Die durch die Reduction in ihrem Eigenthum ge-
kränkten Gutsbesitzer sollen nach vorangegangener Revision rehabilitirt 
werden. 

Am 11. Juni desselben Jahres trat der, dieses Mal durch den Ge-
heimrath Löwenwalde berufene Landtag in Riga zusammen; aus ihm er-
schienen außer der Ritterschaft und den Deputirten Riga's auch zwei Ver-
treter der Stadt Pernau, die nach langer Zeit wieder ihr Recht der Land- . 
standschast geltend machte; wie aus dem vorigen Abschnitt der vorliegenden 
Skizze ersichtlich, ist der Theilnahme dieser Stadt an den Landtagen schwe-
discher Zeit nirgend ausdrücklich gedacht. Ihre Landstandschast datirte aus 
der Unabhängigkeits-Periode und ist durch Polen bei den Veränderungen, 
die mit den Landtagsverhältnissen vorgingen, ausdrücklich bestätigt worden; 
die schwedische Landtags-Ordnung von 1647 gedenkt der Städte überhaupt 
nicht, hob aber das Privilegium Pernau's eben so wenig aus wie das noch 
heute bestehende der Stadt Riga. 

Ohne allen Widerspruch nahmen die Pernaner Deputirten Brehm 
und Vergin an der Versammlung Theil, die sich nach Gadebusch's Bericht 
vorwiegend damit beschäftigte, die Landesämter durch Neuwahlen zu be-
setzen, deren Bestätigung dieses Mal von dem anwesenden Minister des 
Kaisers, Baron Löwenwolde, ausging. Ein zweiter Verhandlungsgegenstand 
war die durch den Minister in Anregung gebrachte Einrichtung von Post-
Stationen, die die Ritterschaft in's Werk setzte und noch jetzt unter ihrer 
Aussicht hält. 

Aus den gesammelten Publicationen der Gouvernements-Regierung ist 
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ersichtlich, daß im Juli 1716 der nächste Landtag abgehalten wurde, der 
dritte nach der Eroberung des Laudes durch Peter den Großen. 

Wie schon im Eingange berührt worden, haben wir es in der gegen-
wärtigen Periode vorwiegend mit der formalen Entwicklung der Landtage 
zu thun; eine Geschichte der Landtagsthätigkeit in den letzten 150 Jahren 
ist der Zukunft vorbehalten und wird nur möglich sein, wenn die Recesse 
und Protokolle der Landtage und Adels-Eonvente vollständig in die Oeffent-
lichkeit getreten sind. 

1721 wurde der Landtag zum 24. Mai nach Riga einberufen, die 
Peruaner Deputirten erschienen dieses Mal nicht, weil die finanzielle Lage 
der Stadt im Augenblick eine beschränkte war; die Stadt reservirte stch 
aber ihr altes Recht, ohne daß dagegen Einspruch erhoben wnrde; die 
Deputirten Riga's betheiligten sich, wie der Receß ausdrücklich vermerkt, 
dieses Mal auch an den Landtags-Wah len . 

Eine Angelegenheit von weitgreisender Tragweite kam aus dem Land-
tag von 1727 zur Sprache: es wurde von der Ritterschaft beschlossen, die 
Staatsregierung um die Einwilligung zur Errichtung einer Matrikel oder 
Ritterbank anzugehen, wie eine solche schon zu schwedischer Zeit begonnen, 
aber nicht zu Ende geführt worden war. Dieser Schritt war mit Noth-
wendigkeit geboten, wenn die Ritterschaft ihren germanisch-provinzialen 
Charakter wahren wollte. Der durch Peter den Großen geschaffene russische 
Dienstadel, der bis zum Jahre 1845 auch von Snbaltern-Beamten mit 
Leichtigkeit erworben werden konnte, schns auch in Livland eine Menge von Edel-
leute», deren Stellung aus wesentlich anderen Grundlagen basirt war, als die 
des alten, zum größten Theil erbangesessenen Adels der baltischen Provinzen. 

Es mußte festgestellt werden, wer zum livländischen Privilegium Ritter-
schafts-Corps gehörte, sollte dieser nicht vollkommen in den russischen Reichs-
Adel (zu dem auch der Verdienst-Adel gehört) aufgehen.. 

Zu polnischer und auch zu schwedischer Zeit war die Zahl der im Lande 
angesessenen fremden (nicht eingeborenen) Edelleute nicht unbedeutend 
gewesen und hatte sich mit der indigenen Ritterschaft verschmolzen; in Polen 
und Schweden waren die Bedingungen und Verhältnisse des Adels aber 
den deutschen verwandt, denn in beiden Ländern gab es geschlossene Adels-
Körperschasten, in die der Staatsdienst allein nicht Eintritt gewährte. 
Darum war die Assimilation dieser Elemente mit dem livländischen Adel 
eine Verschmelzung, verwandter Kräfte gewesen und ohne Einfluß auf die 
Individualität desselben geblieben. 
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Der General-Gouverneur Lascy, an den die Ritterschaft fich mit ihrem 
Wunsche gewandt hatte, eröffnete derselben am 22. August 1728 die Kaiser-
liche Autorisatiou zur Anfertigung einer Matrikel. Ein Regierungs-Patent 
vom 17. November 1730 schrieb vor, daß Jedermann, der einen Anspruch 
aus das livländische Jndigenat zu haben glaube, denselben bei der Com-
mission zur Anfertigung einer Matrikel im Laufe des Jahres 1731 geltend 
machen sollte. Aber erst mehrere Jahre später kam man znr Erledigung 
dieser Angelegenheit, die nächst den Aendernngen, die mit den Verhältnissen 
der livländischen Bauern vorgenommen worden find, zu den wichtigsten 
Erlebnissen der Ritterschaft im vorigen Jahrhundert gehört, weil fie von 
bedeutendem Einfluß ans das Standesbewußtsein der livländischen Ritter-
schastsglieder war. Mit dem Beginn des Jahres 1733 trat die erwähnte 
Commission zur Anfertigung des Geschlechtsregisters zusammen; an der 
Spitze derselben befand stch der Landrath de la Barre, die Glieder waren 
drei andere Landräthe (von Berg, Helmersen nnd von Patknl), der Land-
marschall von Patknl, die Deputirten Meck, Moller, Jgelström und Anrep 
(je einer aus jedem Kreise). 

Ein Patent vom 6. Februar 1733 giebt uns über die Grundsätze 
Ausschluß, nach denen die Fähigkeit zum Jndigenat beurtheilt und geprüft 
werden sollte: „Der Adel muß entweder durch wahre und unstreitige Noto-
rietät, oder richtige Adels- und Jndigenats-Briese oder durch andere unver-
werfliche Zeugnisse erwiesen werden. Jede Familie muß durch Scheut-, 
Kauf- und andere Briese darthnn, zn welcher Zeit fie in Liv- oder Estland 
Erb- oder Lehngüter zu besitzen angefangen hat. Die jetzigen von der 
Familie müssen durch Stamm- und Ahnentafeln erweisen, wie sie mit den 
zuerst geadelten Personen verwandt sind oder von diesen abstammen." 

Eine Pnblication vom 17. April 1737 gab einen jährigen allendlichen 
Termin sür die Anmeldungen. Die Resultate der jahrelangen Commifsions-
arbeiten waren die Matrikel von 1742 und die neue Matrikel von 1745, 
zu der im Jahre 1747 noch ein Additament kam. 

Die Matrikel vom Jahre 1746 scheint von einer neuen oder wenigstens 
reducirten und veränderten Kommission herausgegeben worden zu sein, deren 
Glieder folgende waren: 

Landrath Valent. Joh. Krüdener, Vice-Präsident Joh. Gnst. Budberg, 
Landmarschall Patknl, Depntirte: Jgelström und Ludwig Krüdener; Secre-
tär der Commission war I . G. Wolfs. 

Die bezeichnete Matrikel enthält ein Verzeichniß von 172 zur Ritter-
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schast gehörigen Familien, zu denen bis zum Jahre 1780 noch 27 andere 
Geschlechter kamen. Die Matrikel sauunt Zusätzen zerfällt in 6 Massen: 
in die Iste gehören 52 Familien aus der Zeit der Unabhängigkeit Livland's, 
in die 2te 16 Familien aus polnischer, in die 3te 45 Familien ans der 
schwedischen Zeit. Die 4te Classe besteht ans den 59 Familien, die zwischen 
1710 und 1747 das Jndigenat erhielten, die 5te Classe aus allen später 
ausgenommenen Geschlechtern, deren, wie angegeben, bis zur Einführung 
der rllsfischen Statthalterschasts-Versassnng 27 find, mit Ansschluß der 15 
Personen, die aus Allerhöchsten Befehl 1764 immatricnlirt wurden, um Krons-
Arrenden erhalten zu können und fämmtlich in Livland ohne Descendenz 
geblieben zu sein scheinen. . 

Unleugbar enthält die Matrikel einige Unrichtigkeiten, die darum aber 
nicht immer der Commission zur Last fallen; so ist z. B. die freiherrliche 
Familie von Delwig nnter den zu russischer Zeit (sub Nr. 168) immatricn-
lirten Geschlechtern genannt, obgleich sie nnbestrittenermaßen schon seit 
400 Jahren zum livländischen Adel gehört, die Familie von Transehe (sub 
Nr. 138) schon zu schwedischer Zeit uobilitirt und in Livland angesessen 
gewesen u. s. w. Hnpel vermnthet, daß verspätete Meldungen bei der Kom-
mission wenigstens zum Theil die Schuld dieser chronologischen Fehler tragen. 

Völlig erloschen find von den sogenannten herrmeisterlichen Familien, 
wenigstens in Livland, nachweislich 5 (Dücker, Ermes, Lode, Pseil und 
Albedyll); von den sich ans polnischer Zeit datirenden Geschlechtern sind 
die Lanw, Boye, de la Barre, Hilchen, Kawern n. a. in Livland nicht mehr 
zn finden, die Zahl der ans schwedischer Zeit stammenden Familien hat sich 
um 14 vermindert. Von den 9 allrussischen Adelsgeschlechtern, die sich 
in der Matrikel von 1745 vorfinden, find nur noch die Grasen Schere-
metjew in Livland befitzlich, die übrigen 8 Familien machen, wenigstens in 
der Gegenwart, von ihrem livländischen Jndigenat keinen Gebrauch. 

Bei dieser Gelegenheit müssen wir noch einer Frage Erwähnung thuu, 
die in der Wochenschrift „Das Inland" 1844. Nr. 47 bis 49 einer in-
teressanten, eingehenden Besprechung unterzogen worden ist. Das schwe-
dische Gesetz hatte die Besetzung der Landes-Richterposten durch „Einge-
borene" festgestellt. Unter diesen „Eingeborenen" hat man irrthümlich 
nur livländische indigene Ritterschastsglieder verstanden. Bis in die Zeit 
der Abfassung der Matrikel hinein war es dennoch, wenn auch ausnahms-
weise, vorgekommen, daß dergleichen Landesposten mit Bürgerlichen oder 
nicht indigenen adeligen Livländern besetzt worden waren. 
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Seit Feststellung der Matrikel ist dagegen die Besetzung solcher Posten 
dnrch livländische Edelleute zum feststehenden Gebrauch, seit Abfassung des 
Provinzialgesetzbuchs zum Gesetz geworden. 

Kehren wir von dieser gelegentlich des Landtags vom Jahre 1727 
gemachten Episode zurück, so begegnen wir den Landtags-Verhandlungen 
von 1730; wie der betreffende Receß besagt, waren auch zu dieser Ver-
sammlung keine Peruaner Depntirten erschienen, ohne Widerspruch wurde 
aber das einschlägliche Reservat der Stadt unterm 10. Februar zu Pro-
tokoll genommen. Aus unbekannt gebliebenen Gründen wurde aus diesem 
Landtage das Wahlrecht der Rigaer Stadtdeputirten, das diese noch 1721 
ausgeübt hatten, bestritten. Die. sactische Wichtigkeit dieser 2 Stimmen 
war gewiß von geringem Belang, und muß diesem weiteren Angriff gegen 
die Landstandschast der Städte wol eine principielle Färbung vindicirt 
werden, die wenige Jahre später auch grell genug hervortrat. Diese Land-
tagstheilnahme der Städte war zwar durch deren eigene Schuld seit langer 
Zeit nur eine nominelle, von Schweden absichtlich in den Hintergrund ge-
drängte Berechtigung, die aber von Landtags gl iedern nie d i rect 
bestritten worden war; indirecte Angriffe waren es allerdings gewesen, daß 
man zu ihrer Auslassung in der Landtags-Ordnung von 1647 geschwiegen 
und 1662 die Stadt Riga nur ratione bonorum terr«8trium vertreten 
genannt hatte! 

Gelegentlich des Landtags von 1737 reservirte sich Pernau, dessen 
Depntirte nicht erschienen waren, „weil der Stadt der Landtag nicht ange-
meldet worden", unterm 18. Februar sein Privilegium der Theilnahme am 
Landtage; am 9. März desselben Jahres aber erklärte die Ritterschaft, fie 
recipire diese Bewahrung nicht „weil hierüber nichts zu finden gewesen sei". 
Leider besagt diese Notiz nicht, was dabei als Norm für die Entscheidung 
über Landtagsfähigkeit angesehen worden war. Die Landtags - Ordnung 
von 1647 konnte unmöglich sür normirend gelten und die Sammlung der 
Recesse geht leider nur bis in die schwedische Zeit zurück. 

Hätte man herrmeisterliche und polnische Quellen zn Rathe ziehen 
wollen, so hätte die Zurückweisung Pernan's wenigstens aus dem angeführten 
Grunde nicht stattfinden können. 

Ließ sich Pernau gleichwohl, wie der Verlauf zeigen wird, durch die 
Hypothese: „über ihre Landstandschast sei nichts zn finden", um dieselbe 
bringen, so ist es doch zu verwundern, daß diese Stadt nicht sogleich und 
in ernstlicherer Weise remonstrirte. 
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Was die Städte durch ihre Passivität bei Pnblication der Landtags-
Ordnung von 1647 eingebüßt hatten, konnten sie bei der diesmalig gebotenen 
Gelegenheit sehr gut wieder einholen; ein letzter Zeitpunkt zur Geltend-
machung ihrer politischen Rechte trat noch im Jahre 1759 ein, wo eine neue 
Landtags-Ordnung abgefaßt wurde, aber anch dieser blieb völlig unbenutzt. 

Aus dem Landtage vom November 1742 kommen die Matrikelangele-
genheiten wiederum zur Sprache; Hupel erwähnt in seiner Einleitung zur 
livländischen Adelsgeschichte noch eines Landtags vom Jahre 1746; das 
Verzeichniß der im vorigen Jahrhundert abgehaltenen Landtags-Verhand-
lungen, welches in der „Geschichtlichen Uebersicht der Grundlagen nnd der Ent-
wicklung des Provinzialrechts" abgedruckt ist, thut aber keines Landtags vom 
Jahre 1746 Erwähnung, ebensowenig wie Gadebusch's livländische Jahrbücher. 

Mit der im Jahre 1747 eingetretenen Beendigung der Matrikelarbeiten 
begann sich der Gegensatz zwischen der Ritterschaft und der Landschaft (so 
wurden irriger Weise die in Livland bestrichen nicht-indigeneu Edelleute und 
die bürgerlichen Gutsbesitzer genannt) schärfer herauszubilden; die Ritter-
schaft nahm das Recht, ländlichen Grundbesitz in Livland zu erwerben, 
ausschließlich für sich in Anspruch, glaubte sich auch allein zum Einlösen 
von Pfandgütern berechtigt; die Erledigung der Frage, wer zum ländlichen 
Grnndeigeuthum in Livland berechtigt sei, sand erst 26 Jahre später und auch 
dann nur vorläufig, eine Erledigung, die zwar mit einigen Modificationen 
noch in der Gegenwart zu Recht besteht, aber aller historischen Basis ent-
behrt. Die Berechtigung, ländlichen Grundbesitz auf die eine oder die andere 
Weise zu erwerben, hat von der ältesten Zeit bis zum Beginne des 19. Jahrh. 
Bürgerlichen und namentlichen Bürgern der Stadt Riga zugestanden. 

I m Juni 1750 ließ die Stadt Pernau dem versammelten Landtage 
gegenüber wiederum eine Bewahrung ihres in Frage gestellten Rechts, sich 
zu den Gliedern des Landtags zu zählen, zu Protokoll nehmen. Von 
nachhaltigem Einfluß aus die formale Gestaltung der Landtagsversamm-
lungen sollte aber das Jahr 1759 sein. Die Ritterschaft schritt nämlich 
zur Abfassung einer neuen Landtags-Ordnung, die trotz einer vorläufig, 
im Jahre 1742 getroffenen Bestimmung, die diese Verhältnisse regeln sollte, 
zur Nothwendigkeit geworden war, da die Bestimmungen aus schwedischer 
Zeit durch ihre Flüchtigkeit und Willkürlichkeit eigentlich nie den livländi-
schen Verhältnissen volle Rechnung getragen hatten. 

Die Landtags-Ordnung vom Jahre 1769, (vollständig abgedruckt in 
Hupel's' Nordischen Miscellaneeu, Stück 7) zerfällt in zwei Theile; der 
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erste regelt das Versahren aus deu Landtagsversammluugeu, der zweite enthält 
eilte Instruction sür den Landmarschatt, die Landräthe, die Deputirten und 
die Ritterschasts-Canzellei; zn diesem Gesetzbuch kam im Jahre 1769 ein 
Supplement hinzu, das gleichfalls in den Hupel'scheu Nord. Miscellaneen 
a. a. O. abgedruckt ist. 

Der ersteThei l , die Landtags-Ordnnng im engeren Sinn, zerfällt in 
X. Titel nud ist von dem Landmarschall Leonhard von Budberg und dem 
Ritterschasts-Secretaren Löwenwolde im Namen der gesammten Corporation 
nnter dem 2. August 1769 unterschrieben. 

Der wesentliche Inhalt der in demselben getroffeneu Bestimmungen 
ist folgender: 

Landtagsversammlungen sollten alle 3 Jahr abgehalten werden und 
nur durch Beschluß des Couvents vertagt werden können; ans ihnen sollten 
alle Wahlen vorgenommen werden, extraordinäre Landtage dagegen nur in 
Ansnahmssällen berufen werden. Der Termin zur Eröffnung des Land-
tags wird durch den General-Gouverneuren stxirt nnd durch gedruckte 
Circulairbefehle bekannt gemacht. 

Acht Tage vor Beginn des Landtags treten die Landräthe unter dem 
Präsidio des Landmarschalls zusammen, um die veliberanäa zu beprüsen und 
zu regeln oder etwanige Vorschläge des Oonsistorii über Kirchen- und Schul-
angelegenheiten durch den General-Superintendenten in Empfang zu nehmen. 

Alle diese Bestimmungeu lehnen fich im Wesentlichen an die alte 
schwedische Landtags-Ordnung an und führen nur näher aus, was in 
dieser angedeutet worden. 

Abweichend ist aber, schon die solgende Bestimmung: Außer den Land-
räthen und Deputirten sind nnr angesessene livländische Edelleute nnd die 
2 Vertreter der Stadt Riga zum Erscheinen aus dem Landtage verpflichtet; 
Kronsarrendatoren und Landsassen können je nach ihrem Belieben erscheinen 
oder wegbleiben. Die alte Landtags-Ordnung hatte gesagt: alle Einge-
sessenen sollen erscheinen; seit Abfassung der Matrikel war man sich erst 
der genauen Unterschiede zwischen den verschiedenen Eingesessenen bewußt; 
in der Verordnung von 1647 hatte man der städtischen Deputirten keine 
Erwähnung gethan, sie hatten sich stillschweigend, aber regelmäßig aus Riga, 
zuweilen auch, wie wir wissen, aus Dorpat und Pernau eingefunden, und 
daß ein Landtags-Receß diese Vertretung Rigas nur bonorum terre8trium 

" rattone coustatirt halte, war nie ossiciell bestätigt worden; die neue Land-
Baltische Mnatsschrift. 2. Jahrg. Bd. III., Hst. 2. 10 
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tags-Ordnung that Riga's Erwähnung, überging aber geflissentlich die 
beiden übrigen landtagssähigen Städte. 

Die »erpflichteten Personen müssen bei Strafe von '/- Thaler sür 
jeden versäumten Tag, Landräthe bei Strafe von einem Thaler täglich aus 
der Versammlung erscheinen und versallen bei gänzlichem Wegbleiben von 
der Versammlung in eine Pön von 10 Thalern, welche Pön sür Landräthe 
um das Fünffache erhöht werden soll. 

Die versammelten Glieder des Landtags ordnen sich am termino 
initial! unter dem Vortritt des Landmarschalls zu einem festlichen Zuge in 
die Ritterschasts- und Kronskirche zu St. Jacob in Riga, in welcher der 
livländische General-Superintendent die sogenannte Landtags-Predigt hält. 
Nach Beendigung des Gottesdienstes begiebt stch der Zug in das Schloß 
zur Begrüßung des General-Gouverneuren, an den der Landmarschall sich 
in einer Rede wendet; sodann begiebt man sich wieder in den Saal des 
Ritterhauses und der Landmarschall eröffnet den Landtag dnrch eine Rede, 
indem er gleichzeitig die Versammlung sür diesen Tag entläßt und nach 
vorangegangener Berathung mit den Landräthen (in der sogenannten Raths-
kammer) den Termin sür die nächste Zusammenkunst bestimmt. 

Die alte Landtags-Ordnung hatte über die Eröffnungsfeierlichkeiten 
keinerlei Bestimmung getroffen; nach schwedischem Brauch, der noch gegen-
wärtig bei Eröffnung der Ständeversammlungen zu Stockholm beobachtet 
wird, war in Livland zu schwedischer Zeit der Landtag mit Pauken und 
Trompeten feierlich „ausgeblasen" worden; an die Stelle dieses immer zeit-
weilig üblich gewesenen Brauchs war der feierliche Gottesdienst getreten. 

Wie noch heute üblich, so sollte auch nach der in Rede stehenden 
Ordnung das erste Geschäft der Ritterschaft die Wahl des neuen Land-
marschalls sein, ob derselbe gleich gegenwärtig erst nach Schluß des einbe-
rufenen Landtags in seine Function tritt. Wie wir wissen hatte das alte 
schwedische Gesetz einfach vorgeschrieben, diejenigen zwei Eandidaten, die 
die meisten Stimmen erhielten, sollten dem General-Gouverneuren aä von-
ürmanömn vorgestellt werden. Die neue Landtags-Ordnung geht mehr 
in das Detail ein; sie bestimmt, daß der Landmarschall abwechselnd aus 
dem livländischen und estnischen Bezirk gewählt werde; die gesamytte Zahl 
der besitzlichen Glieder der livländischen Ritterschaft wählt aus dem be-
treffenden Bezirk sechs Eandidaten („erfahrene und in Landessachen geschickte 
Männer"). Das Landraths-Eolleginm wählt aus der Zahl dieser die 
drei geeignetsten Eandidaten und über diese stimmt die Versammlung 
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einzeln ab. Niemand dars nahen Verwandten seine Stimme geben. Der 
bisherige Landmarschall legt nach vollzogener Wahl seines Nachfolgers den 
Stab in die Hände dieses nieder. Diese letztere Bestimmung ist im Jahre 
1827 dahin abgeändert worden, daß die Geschästsübergabe erst nach Schluß 
des Landtags stattfindet. Das Appointemeut des Landmarschalls besteht 
ans 300 Thl. Alb. (!) 

Alle Landesbediennngen werden durch Landtagswahlen besetzt; wer 
stch aus anderem Wege um eine solche bewirbt, ist für immer unfähig, 
einen Landesposteu zu bekleiden. Wenn eine Wahl vorgenommen werden 
soll, so wird dieselbe am Tage zuvor von dem Landmarschall angekündigt; 
am Wahltage selbst sammelt derselbe die Stimmzettel ein und sängt dabei 
mit dem Bezirk an, zu welchem er selbst gehört. Verwandte in den ersten 
zwei Graden sollen weder mit noch sür einander stimmen; bei den Wah-
len bekheiligen sich außer den Gliedern der livländischen Ritterschaft nur 
noch die beiden Depntirten der Stadt Riga. 

Tit. II. § 4 läßt es zweifelhaft, ob nichtbefitzliche Glieder der Cor-
poration ein Stimmrecht haben, da derselbe nur sagt: „Zum Erscheinen 
aus dem Landtage sind die ritterlichen Besitzer von Erb-, Pfand- und 
Arrendegütern verbunden." Die Angaben der „Geschichtlichen Uebersicht der 
Grundlagen ?c. des Provinzialrechts" sind über diesen Punkt zu allgemein 
gehalten, um Ausklärung geben zu können. 

Die Durchsicht der Stimmzettel geschieht in der Landraths-Kammer; 
die 2 Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben, werden dem 
General-Gouverneur „zur Electiou und Confirmation" vorgestellt. 

Bei den Bewilligungen der Lcmdes-Prästauden vom Privathaken stim-
men nur bestriche Personen, aber auch wenn fie nicht zur Corporation 
gehören, mit; werden die Bewilligungen auch aus publike Güter und Pasto-
rate ausgedehnt, so stimmen die betreffenden Prediger und Arrendatoren mit. 

Zur Aufnahme in die Matrikel ist die Beistimmung von ^ aller an-
wesenden Glieder derselben erforderlich. 

Die 12 Landräthe werden zur Hälfte aus dem lettischen, zur Hälfte 
aus dem estnischen Bezirk gewählt. 

Zu jedem neu zu besetzenden Landraths-Posten schlägt das Landraths-
Colleginm drei angesessene Mitbrüder vor, aus deren Zahl die Ritterschaft 
den geeignetsten, „welcher die gehörigen Schicklichkeiten und Meriten hat", 
auswählt. Nach erfolgter Bestätigung durch den General-Gouverneur wird 
der Neugewählte durch den ältesten Landrath im Collegio begrüßt. 

10* 
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Bei eingetretener Vacanz sollen sich diejenigen Glieder der Ritterschaft, 
die das Amt des Secretärs oder Notars zu erlangen wünschen, suppli. 
esnäo an das Laudraths-Collegium wenden nnd dann durch Stimmen-
mehrheit vom Landtage gewählt werden, der Neugewählte legt hieraus in 
der Rathskammer bei offenen Thüren den vorgeschriebenen Amtseid ab nnd 
wird vom ältesten Landrath sodann über seine Pflichten instrnirt. 

I n Gegenwart des Landmarschalls, dreier Landräthe nnd dreier 
Depntirten wird dem neuen Secretär das Ritterschastsarchiv übergeben. 

Die Obliegenheiten des Secretärs sind: den Receß auszunehmen, die 
Korrespondenz zu führen, die Propositionen dem „Saal" zu verlesen und 
die einlaufenden Schriften zu unterlegen; ohne Vorwissen des Landmarschalls 
soll nichts in den Receß aufgenommen werden. 

Der Notar sührt ein Protokoll über die Präsenz der aus dem Saal 
erscheinenden Glieder des Landtags, treibt die Strafgelder ein, assistirt dem 
Ausschuß nnd besorgt die Reinschriften. 

Interimistisch werden diese Kanzellei-Bedienungen vom Landmarschall 
und den Landräthen besetzt. 

Diejenigen Glieder des Ordnungsgerichts, welche dimittirt zu werden 
wünschen, müssen ihre dessallsigen Eingaben vor Beginn des Landtags 
bei dem Landraths-Collegio einreichen. Die Kandidaten werden von dem 
Landraths-Collegio proponirt, und votiren die entsprechenden Districte (der 
lettische oder estnische) über solche Propositionen; Verwandte (bis zum 3. 
Grade excl.) dürseu nicht in demselben Gerichte sitzen. 

Sobald das Consirmatorinm des General-Gouverneurs erfolgt ist, 
werden die Constitntoria nebst den eidlichen Reversalien (welche nach ge-
schehener Unterschrift zurück zn senden sind) vom Landraths-Collegio den 
neugewählten Ordnnugsgerichts-Beamten übersandt. 

Auffälliger Weise geschieht der Wahl der Hos- und Landgerichtsbeamten 
keine Erwähnung, obgleich die Wichtigkeit gesetzlicher Bestimmungen über 
die Besetzung des Hosgerichts und der Landgerichte größer ist als die, 
welche ein Reglement über die Wahlen zum Ordnungsgerichte herbeiführte. 

Ueber die aus dem Saal „tractirten" Angelegenheiten wird ein Stillschwei-
gen fremden Leuten gegenüber, die nicht zum Landtage gehören, empfohlen. 

Bei zehn Thalern Pön soll Niemand „einigen Streit, Zank oder Tu-
mult" aus dem Ritterhause erregen, sondern mit Liebe und „in Moderation" 
verhandelt werden. 

Nicht hingehörige Personen soll der Landmarschall „mit guter Manier" 
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wegzubringen suchen; bei jedem ungehörigen Geschrei giebt der Landmarschall 
mit dem Stabe ein Zeichen, „woraus alles stille sein muß." 

Während der Daner des Landtags werden sämmtliche (Zravamina und 
vösiäeria dem General-Gouverneur übergeben und dessen Resolutionen der 
Ritterschaft verlesen. Unwesentliche Dinge sollen nicht vorgebracht werden, 
da der Landtag wo möglich nicht über 4 Wochen dauern soll. 

Die Convents - Deputirten werden aus dem engeren Ausschuß, die 
Cassa-Depntirten ans der Commission, die zur Revision der Casse besteht, 
gewählt. 

Sind die vorgetragenen Angelegenheiten erledigt, so wird der Receß 
der versammelten Ritterschaft vom Secretär verlesen; zwei Landräthe machen 
dem General-Gonvernenr die Anzeige vom Schluß des Landtags; etwanige 
jetzt noch erfolgende Anträge desselben werden sogleich erledigt. Die Ritter-
schaft begiebt sich sodann aus das Schloß, wo der Landmarschall dem 
General-Gonvernenr eine kurze Abschiedsrede hält; endlich begiebt fich die 
Ritterschaft wiederum in den Saal nnd der Landmarschall schließt den 
Landtag, indem er zu allseitiger Wahrnehmung der Landesinteressen ermahnt. 

Unterzeichnet ist dieser erste Theil der neuen Landtags-Ordnung in 
„Riga auf dem Ritterhause den 21. August 1759" vom Landmarschall Leonh. 
von Budberg und dem Ritterfchafts-Secretär G. F. von Löwenwolde. 

Der schou erwähute zweite Thei l der Landtags-Ordnung von 1759 
enthält „Die Instruction für Landräthe, Landmarschall und Deputirte E. 
Edlen Ritterschaft"; er enthält in 5 Titeln eine genauere Ausführung dessen, 
was nach den oben gegebenen Andeutungen den genannten Corporations-
Beamten obliegt. 

I n Has vorliegende Referat über die Landtagsgefchichte gehört eigent-
lich nur Tit. III. dieser Justructiou, da derselbe vom Couvent und den 
Kreisdepntirten handelt; wie oben ausgeführt worden, war dieser soge-
nannte Convent ein Ueberbleibsel und eine Fortsetzung der nach den älteren 
Grundsätzen und polnischen Gesetzen nur aus Deputirten der verschiedenen 
Kreisritterschasten (Territorien) zusammengesetzten Landtage und 0onvenl.u8 
publica«? nees88ilÄtjs eau8s. die mit dem Anfange des 17. Jahrhunderts 
durch allgemeine Adelsversammlungen verdrängt worden waren; schou in 
der 2. Hälfte desselbeu Jahrhuuderts waren uns diese Convente als bera-
theude Ausschüsse begegnet, die in Ermangelung von abgehaltenen Land-
tagen die vorliegendeil Geschäfte erledigten oder beriethen; wie vom Schau-
platz der Landtage , so auch vom Convent war dje städtische Vertretung 
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verschwunden, obgleich, wie wir gesehen haben, die (?on8Mutione8 I.ivoniae 
derselben ausdrücklich erwähnen. 

Die Instruction- (in 11 §§.) berichtet, daß der Convent aus den 
Landräthen, dem Laudmarschall und den Deputirten bestehe und diejenigen 
Entscheidungen treffe, die ihrer Wichtigkeit wegen nicht vom restdirenden 
Landrathe abgemacht werden könnten,> zugleich aber besuct sei, bei „discre-
panten" Meinungen des restdirenden Landraths und Landmarschalls den 
Ausschlag zu geben. 

Unter der Restdiruug verstand man jetzt, wie zu schwedischer Zeit, 
die 4wöchentliche Anwesenheit je eines Landraths zur Erledigung der lau-
senden Geschäfte, Vertretung des ritterschaftlichen Interesses u. s. w. 

Die Zusammenbernsung des Couvents geschieht aus Verfügung des 
restdirenden Landraths oder Landmarschalls, der der Versammlung dann 
anch die Deliberationspnnkte vorzulegen hat. Die Landräthe haben ein 
Votum eonsultaüvum, die Deputirten entscheiden durch Stimmenmehr-
heit; der Landmarschall wohnt den Deliberationen der Deputirten nur sür 
den Fall nicht bei, daß über eine Meinungsdifferenz zwischen ihm und 
dem restdirenden Landrath entschieden werden soll; ihn zu vertreten, tritt 
dann ein Landrath ein, dessen Stimme (wie sonst die des Landmarschalls) 
bei Stimmengleichheit der Deputirten den Ausschlag giebt. 

Von den Vslib6rsiiäi8 des Couvents sind ausgenommen und können 
nur vom Landtage selbst entschieden werden: 

1) Veränderungen des alten Rechts und der Verfassung; 2) Ausschrei-
bung von neuen Anflügen; 3) Besetzung der Landraths- oder Landmarschalls-
stellen; 4) Ausnahme neuer Glieder in die Corporation; 6) Vergebung 
(d. h. Verpachtung) der Ritterschastsgüter. I n diesen sogenannten „Reser-
vaten" kann der Convent höchstens ein vowm eon8uItativum abgeben, 
wenn ein solches von ihm gefordert wird. 

Durch ein schriftliches Circulair kann von den Gliedern des Conveuts 
nur die Besetzung erledigter Richterstellen angeordnet werden; zu Land-
gerichtsbeamten sollen nur in den resp. Districten ansäßige Personen, die 
der Landessprache kundig find, gewählt werden können. 

Ob die regelmäßige Besetzung der Landgerichte dem Landtage oder 
dem Convent zustand, ist weder aus der eigentlichen Landtags-Ordnung 
noch aus der vorliegenden Instruction zu ersehen. Die Analogie mit der 
Wahl der Ordnungsgerichtsglieder spricht sür die erstere Annahme. 

Bei extraordinären Conventen erhalten die Glieder eine tägliche Diäten-
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summe von 1 Thlr. und haben sür die Hin- uud Rückreise nach Riga 
(„wenn sie fich der Post wirklich bedienen") 6 Postpserde frei. 

Dieses ist im Wesentlichen der Inhalt der Bestimmungen vom Jahre 
1759 und giebt ein deutliches Bild von der formalen Seite der Landtags-
und Eonventsverhandlnngen, so wie von dem Wirkungskreise der verschie-
denen Landesbeamten. Die Wichtigkeit dieser Landtags-Ordnung ist nicht 
nur eine historische, sondern gewinnt dadurch an Bedeutung, daß sie die 
Grundlage für die späteren Ordnungen von 1802 und 1827 geworden ist. 
Die Ausführlichkeit des besprochenen Reglements machte es ihm möglich, 
die Basis sür die Zukunft zu werden, aus die sonst die Statthalterschasts-
Versassung der Kaiserin Katharina vielleicht einen überwiegenden Einfluß 
behalten hätte, auch als sie vom Kaiser Paul im Jahre 1796 wieder ab-
geschafft wurde. 

Wenden wir uns von der formalen Seite der livländischen Landtags-
Geschichte wiederum den eigentlichen Landtagsverhandlungen, in so weit 
dieselben bekannt geworden, zn, so haben wir noch zweier. Thatsachen zu 
erwähnen, die sich auf derselben Versammlung des Jahres 1759 zutrugen, 
auf der das mehrerwähnte neue Gesetz gegeben worden war. 

Unter dem 5. Juni 1759 wurde, wie der einschlägliche Receß lautet/) 
anerkannt, daß die Stadt Riga nicht nur ihres Güterbesitzes wegen aus 
dem Landtage vertreten sei, sondern weil überhaupt die Städte (srühcr 
auch Dorpat, Pernau, Wenden. Wolmar, Fellin und Kokenhusen) einen 
besonderen Stand aus dem Landtage bildeten. Daß diese Anerkennung 
eines noch wenige Jahre früher von der Ritterschaft bestritteneu Rechts 
stattgefunden, möchte zweifelhaft erscheinen, wenn nicht die Genauigkeit der 
citirteu Angabe, so wie der Name des Schriftstellers, der ihrer Erwäh-
nung thut, sür die Richtigkeit des Factums bürgten; warum die Land-
standschast Dorpat's, Pernau's u. s. w. (es find alle die Städte genannt, 
deren die ^.ulieo-polomea Erwähnung thuu) als erloschen angesehen, ist 
nicht angegeben; daß dieselbe sür manche der angeführten Städte immer 
sehr zweifelhaft gewesen, gleichfalls nicht erwähnt. I m Juli desselben Jahres 
brachte die Stadt Pernau, wie sie solches schsn 1737 und 1750 gethan, 
ihren Protest gegen die Bestreitung ihrer LaMagsfähigkeit an, und es 
scheint die Ritterschaft ihre Ansichten über eine solche trotz der Erklärung 
vom 5. Juni durchaus nicht geändert zu haben. 

*) Vergl. Schubert, Handbuch der allg. Staatenkunde von Europa I. S. 299. 
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I n der ersten Hälfte der sechziger Jahre wurde die Thätigkeit des 
Landtags vou einer Angelegenheit in Anspruch genommen, die sich von nun 
an als eine der wichtigsten des gesammten Landes erwies. Ans Befehl 
der Kaiserin Catharina trug der livländische General-Gouverneur Gras 
Browne bei der Ritterschaft aus Verbesserung der Lage des unglücklichen 
Bauernstandes an, der sich seit mehr als drei Jahrhunderten nnter dem 
Druck einer strengen Leibeigenschast befand. Obgleich nähere Ausführungen 
über diese Angelegenheit außerhalb der engen Grenze dieser Skizze' liegen, 
muß hier eines Mannes gedacht werden, der, von seinen Zeitgenossen ver-
kannt und verlästert, fich unvergängliche Ansprüche aus die Dankbarkeit 
seines Vaterlandes erworben hat. Dieser Mann ist der Landrath Baron 
Schoültz, Erbherr von Ascheraden; muthig nnd consequent vertrat er die 
Idee der Aushebung der Leibeigenschast gegeu die Vornrtheile seiner Stan-
desgenossen aus zahlreichen Landtagen und lieferte ein aufmunterndes, leider 
aber nur weuig befolgtes Beispiel dadurch, daß er den Bewohnern seiner 
ausgedehnten Besitzungen ein selbst verfaßtes Gesetzbuch und durch dieses 
eine rechtliche Stellung gab. Durch die Browue'scheu Anträge bewogen, 
machte die Ritterschaft im Jahre 1765 einige Concefstonen; wirklich erheb-
liche Fortschritte in der Bauernangelegenheit erfolgten aber erst im letzten 
Decennio des vorigen und den ersten zwanzig Jahren des laufenden Jahr-
hunderts. 

Wie bereits erwähnt, hatte fich seit Feststellung der> Adelsmatrikel 
der Gegensatz zwischen Ritter- nnd Landschaft auszubilden begonnen; Grund 
zu MißHelligkeiten hatte der Anspruch der Ritterschaft auf das Recht aus-
schließlichen Grundbesitzes gegeben. Ein Gegengewicht gegen die Ritter-
schaft schien seitens der Landschaft, wenn auch nur vorübergehend, dadurch 
begründet zu werden, daß diese einen Anlauf zn corporativem Zusammen-
schluß im Jahre 1766 nahm. Gelegentlich des Zusammentritts der in 
diesem Jahre durch die Kaiserin Catharina II. nach Moskau berufenen 
großen Reichs-Gesetzes-Commission beklagte die Landschaft sich darüber, daß 
nur die Ritterschaft aus derselbe« seitens der Provinz Livland vertreten sei; 
aus ihre Bitte wurde der Landschaft gestattet, gleichfalls einen Deputirten 
nach Moskau zu senden; bei dieser Gelegenheit wählte sich die Landschaft 
auch einen eigenen Marschall, dessen Amt nenn Jahre lang bestand. I n 
demselben Jahre begann zwischen Ritter- und Landschaft ein förmlicher 
Proceß über das Recht des Grundbesitzes, der 8 Jahre lang dauerte uud 
erst zu Ende gebracht wurde, als beide streitenden Parteien fich zu Cou-
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cessionen verstanden. Zu verwundern ist es, daß die Stadt Pernau, die 
im Jahre 1769 ihren Bürgermeister Schmidt mach Riga sandte, um an 
den Landtagsberathungen Theil zu nehmen, stch nicht den Landsassen im 
Kamps gegen die Ritterschaft anschloß; dem Bürgermeister Schmidt war 
nämlich, als er sich als Landstand zur Theilnahme an den Verhandlungen 
meldete, vom Landmarschall geantwortet worden': „ I n die Rechte der Laud-
sassen könne er eintreten, da die Stadt Pernan sieben Haken Land besitze; 
andere Rechte könnten von ihr nicht beansprucht werden." Ungeachtet die-
ses indirecten Winkes, sich einer der streitenden Parteien anzuschließen, 
erfolgte seitens der genannten Stadt keine Maßregel, die zur Entscheidung 
der streitigen oder (richtiger gesagt) bestrittenen Frage führte. Auch in den 
bürgerlichen Kreisen Livlands scheint man von den alten landständischen 
Rechten der livländischen Städte nicht viel gewußt zu haben. Der fleißige 
Sammler Hnpel sagt bei Gelegenheit einer Beschreibung Pernan's, „er 
habe gehört, die Stadt habe früher an den Landtagen Thcil genommen, 
auch Herr Zange (?) habe dessen in seiner Beschreibung Pernau's gedacht;" 
eine ähnliche, ebenso unbestimmt nnd allgemein lautende Notiz findet sich 
in den Nachrichten desselben Autors über die Stadt Dorpat. 

Was die Landtagsverhandlnngen der sechziger nnd siebziger Jahre 
anlangt, so scheinen sie durch den Proeeß mit der Landschaft und die immer 
wiederkehrenden Regierüugsvorfchläge in Betreff der Bauern bedeutend an 
Lebhaftigkeit gewonnen zu haben. Die wildesten Leidenschaften scheinen 
namentlich gelegentlich der Banersache hervorgebrochen zu sein; die Art nnd 
Weise, mit der erbitterte Gegner dem Landrath Baron Schonltz begegnet, 
lebt in Livland noch jetzt traditionell fort und blieb nicht ohne Einfluß ans 
die Landtagsgesetze, die einen ernsteren Ton annehmen mußten, wenn die 
Freiheit der Debatte und der individuellen Anschauung noch gewahrt bleiben 
sollte. Unter dem 5. März 1774 entstanden aus die berührte Veranlassung 
hin die Supplemente zur Landtags-Ordnnng von 1759, die durch Hupel's 
Sorgsalt der Nachwelt erhalten find. 

Der Eingang dieses Aktenstücks führt an, daß die Erfahrung leider 
bewiesen habe, wie die bisherigen im Tit. V. der Landtags-Ordnung ge-
troffenen Bestimmungen uicht hingereicht hätten, um „Anstand und gute 
Ordnung" in den Versammlungen aufrecht zn erhalten. Eine Edle Ritter-
schaft habe daher Maßregeln. ergreifen müssen, die ihre Würde sür die 
Zukunft vor ähnlichen Ereignissen sicher stellten, zu diesem Zweck aber festgesetzt: 

1) Jeder, der sich im Rittersaal oder den Nebenzimmern gegen 
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Ruhe und Ordnung vergehe und dem solches bewiesen werden könne, 
solle nicht (wie bisher) aus zehn, sondern ans fünfzig Rthl. gestrast 
werden. 

2) „Könnte stch aber Jemand so weit vergessen", daß er sich mit 
Verbal- oder gar Real-Jnjnrien („Betastungen") vergehen sollte, so soll 
er von allen Landtags- nnd Convents-Verhandlnngen ausgeschlossen „nnd 
seinem Schicksal überlassen" werden. 

3) Wer sich gegen den Landmarschall, die Landräthe, Depntirte 
u. s. w. in ihrem amtlichen Charakter vergeht, ihnen nicht mit der ge-
hörigen Achtung begeguet oder die?iäes ihrer Laudtags-Recesse, Residir-
Diarien, Commissions-Protokolle mündlich oder schriftlich antastet und 
bezweifelt, soll dem ^.etori okkeioso zu öffentlicher Beahnduug über-
geben werden. 

4) Die Entscheidung in den einzelnen Fällen, ob das Gesetz ver-
letzt sei, behält sich das Plenum des Landtags (nach vorangegangener 
Beprüsnng durch das Landraths-Collegium nnd den Ausschuß) vor, re-
nuncirt aber aus jede Dispensation von den angedrohten Strafen. 

Gegeben den 6. März 1774. 

Landmarschall Carl Gustav Freiherr von Mengden. 

C. A. von Richter, 
0r<Z. Lq. Duo. I.iv. Leeret. 

(folgen die Namen von 10 Landräthen und 4 Deputirten.) 

Dem Abdruck des somit im Wesentlichen mitgetheilten Actenstücks folgt 
(was weder bei der Landtagsordnung noch deren übrigen Supplementen 
geschehen ist) die Bestätigung der vorstehenden Landtagsschlnsse durch den 
damaligen General-Gouverneur Grasen Browne und Gen.-Gonv.-Secretär 
Waga, vielleicht um denselben die volle Gewalt von Strafgesetzen beizulegen. 

Zu gleicher Zeit erfolgte seitens des General-Gouverneurs eine Ent-
scheidung, welche den seit dem Beginn der russischen Herrschaft zwischen der 
isländischen Ritterschaft nnd der Landschaft obfchwebenden Differenzen in 
privatrechtlicher und öffentlicher Beziehung ein Ende machte. 

Wir lassen dieses denkwürdige Aktenstück hier in extenso folgen: 

Reso lu t ion , 

welche aus Eines Erlauchten dirigirenden Senats Ukase vom 26. Juni 1773 
E. E. Ritterschaft eines Theils und der Liefländischen Landschaft andern 
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Theils, nachdem beide Theile ihre Prä- und Reprätenfiones an- und 
beigebracht nnd da sie darüber nicht einig werden können, aä ssMenUam 
provociret, ertheilt wird. Riga Schloß, den 6. Usnii 1774. 

Da die Destderia, welche die Landschaft schriftlich aufgegeben uud 
nnter welchen sie alle bishero obgewaltete Streitigkeiten auszuheben fich 
anerbothen, darin bestehen, daß 

s. E. E. Ritterschaft dem bisher intendirten Relnitionsrechte derjenigen 
Güter, die von nicht zur Matricnl gehörigen Personen besessen 
werden renuucire; 

II. die nicht zur Matricnl gehörige Possessores zu denen Landtägen mit 
convocire, um bei Bewilligungs-Sachen Sitz nnd Stimme zu genießen; 

III. die von der Landschaft wegen des Deputirten gemachte Schuld von 
ungefähr fünftausend Rbl. bezahle; 

IV. das Haupt der Landschaft, den Herrn Canzellei-Rath von Reimersen, 
nnd den Depntirten, den Herrn Major von Blnhmen, in das Corps 
der Ritterschaft recipire; — 

So wird nach Erwägung desjenigen, was E. E. Ritterschaft hierauf geant-
wortet und was sonsten hierbei rechtlich in Betracht kommen kann, hiemit 
ad sinFuw momonw solgeudergestalt resolviret: 

k»ä I. Da fich E. E. Ritterschaft in diesem Haupt-Artikel, welcher 
zn der bisherigen Spaltung Gelegenheit gegeben, dahin erklärt hat, daß 
fie bei erfolgender Vereinigung nnd Aufhebung aller bisherigen Trennung 
das prätendirte Reluitions-Recht so einschränken wolle, daß nicht nur alle 
bisherigen Possesfiones derer, die nicht znm Corps der Ritterschaft gehören, 
gesichert werden, sondern auch fürs künstige das Näherrecht des Adels zu 
den Gütern nur währender legalen Proclamationsfrist von einem Jahr, 
6 Wocheu und 3 Tagen dem Adel vorbehalten bleiben soll; so hat E. 
Landschaft bei dieser billigen Declaration um so mehr rechtlich zu acquies-
ciren, als E. E. Ritterschaft in dieser Sache zwei Privilegien für fich allegiret. 

aä II. Ist es billig, daß die zum Corps der Ritterschaft nicht ge-
hörige Possessores zn denen Landtägen convociret werden nnd bei allen Be-
willigungen Sitz und Stimme haben. — Und da E. E. Ritterschaft sich 
hierzu willig erkläret hat, so hat es hierbei sein rechtliches Bewenden, 
mithin cessiren hierdurch auch eo ipgo alle von der Landschaft in Ansehung 
der Casse intendirte Neuerungen, um so mehr als 1) die ordinäre Landes-
Abgaben (wie solches E. Landschaft eben so gut als E. E. Ritterschaft be-
kannt ist) lediglich zn Unterhaltung des durch die Allerhöchste Landesherr-
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schast festgesetzten 8wlu3 provmewlis, als zum Unterhalt der Posten, zum 
Unterhalt der Ordnungsgerichte, zum Unterhalt der Ober-Kirchen-Vor-
steherschaften zc. verwendet werden, von welchen Polizei-Einrichtungen E. 
Landschaft eben die Vortheile wie E. E. Ritterschaft genießet; 2) alle vor-
hin gemachte Bewilligungen nicht nur mit der Concurrenz und Beistimmung 
der ganzen Landschaft gescheben, sondern auch jedesmal aus dem Landtage 
ausgemacht worden, zu welcher Ausgabe namentlich diese Bewilligungen 
bestimmt worden, nnd endlich 3) auch «ach der jetzigen Erklärung E. E. 
Ritterschaft auch künstig kein Thaler bewilligt werden wird, ohne daß die 
Landschaft dabei concurriret. 

acl III. Obgleich 1) E. Landschaft anfs höchste nur aus einen solchen 
Beitrag Ansprache machen könnte, der mit denen Haken, die sie besitzet, 
gegen die übrigen Haken des Landes in einem Verhältniß stände und die 
Richtigkeit dieses Maßstabes einem jeden gar sehr in die Augen leuchtet; 
2) die willkührliche große Depense, die E. Landschaft dem Deputirten zu-
gestanden, als der in anderthalb Jahren fünftausend Rthlr. verzehret, um 
so weniger mit einem Schein des.Rechtens E. E. Ritterschaft zugeschoben 
werden kann, als E. E. Ritterschaft selbst ihrem eigenen Deputirten (dessen 
Constituenten fast zehnmal so viel Haken besitzen als die Landschaft) zn 
seinem Aufwände am letztern Landtage doch nur 1600 Rubel jährlich zu-
gestanden , welcher, wenn die Rubel in Thaler redncirt werden, noch nicht 
die Hälfte des jährlichen Gehaltes ausmacht, den die Landschaft für ihren 
Deputirten prätendiret^ so wird doch, da dieser Vorgang einmal geschehen, 
hiedurch ex aequo et dono und zu gänzlicher Aushebung aller Differenzen 
festgesetzet, daß E. E. Ritterschaft zu Tilgung der von der Landschaft con-
trahirten Schuld dieselbe mit 3000 Thl. Alb. zu subleviren hat, wogegen 
aber alle übrige Prätenston an E. E. Ritterschaft von Seiten der Land-
schaft aufhöret und E. Landschaft sür den etwanigen Rest der willkührlich 
contrahirten Schnld nm so mehr selbst zu sorgen hat, als sie bereits i .J . 
1769 ihre Verbindlichkeit hierzu öffentlich anerkannt, ihre Haken selbst auf 
3 Rubel repartiret und um den obrigkeitlichen Beitritt hierinnen angesuchet. 

aä IV. Was die Reception des Haupts und des Deputirten der 
Landschaft in die Matricnl des Herzogthums Liesiand betrifft, so rühret die 
von beiden gemachte Forderung lediglich ihr Personale nnd kann mit denen 
Gerechtsamen der Landschaft aus keine Weise consnndiret werden, mithin 
werden obgenannte beide Subjecte mit diesem Privat-Desiderio, soweit solches 
nach der Landesverfassung thunlich, an E. E. Ritterschaft um so mehr ver-
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wiesen, als von keiner Behörde Jewand zur Reception obtrudiret werden 
mag, sondern dergleichen Befehle nur zu dem Regale der Allerhöchsten 
Souvsrsinitö. gehören. I i i 8uprs. 

(I.. 8.) G. Browne. 
G. I . Waga, 
G. G. Secret. 

Im October des Jahres 1783 wiederholte fich zum letzten Mal, was 
schon ohne irgend welche Wirkung drei Mal geschehen war: die Stadt 
Pernan protestirte dagegen, daß ihr Vertreter, der Rathsherr Frantzen, nicht 
als Glied des Landtags angesehen wurde, da die Stadt Pernau doch „ein 
alter Landstand sei"; das Anerbieten des Landmarschalls, stch mit den 
Rechten der Eingesessenen (Landsassen) zu begnügen, wurde von den Per-
uaner Deputirten nicht angenommen. 

Der December des Jahres 1786 brachte aber eine Aendernng in den 
ländlichen wie städtischen Versassnngs-Verhältnissen Livlands und seiner 
Schwester-Provinzen mit sich, die so wichtig und tiesgehend war, daß vor 
ihr alle innern Zwistigkeiten verstummen mußten. Ein Ukas der Kaiserin 
Catharina II. vom 30. December 1785 erklärte die Verfassung des liv-
ländischen Landesstaats für beseitigt und befahl die Einführung der sür das 
ganze russische Reich geltenden allgemeinen Statthalterschasts-Ordnnng, die 
seit dem Jahre 1783 (Ukas vom 3. Juli) in die alte Verfassung hinein-
gesügt worden war; während der 11jährigen Dauer ihres Bestehens war 
die Ritterschaft mit den in Livland lebenden russischen Edelleuten in einen 
Gouvernements-Adel verschmolzen, gab es keinen Landmarschall, keine 
Kreisdepntirten und keinen Landtag; ein Ukas vom 12. August 1786 hob 
das Landraths-Colleginm, als überflüssig geworden, auf; das Hofgericht, 
die Land- und Ordnnngsgerichte wurden gleichfalls aufgehoben und durch 
neue, nach russischem Muster geordnete Behörden ersetzt. 

Mit diesen Nenernngen schien das individuelle Rechtsleben der balti-
schen Provinzen (Kur- und Estland tras das gleiche Loos, ebenso die Städte) 
ausgelöst und mit dem des Reichs verschmolzen worden zu sei«. Die Centrali-
sationsbestrebnngen der Kaiserin waren die gleichen, wie fie von Joseph II. 
in Oesterreich, Gustav III. in Schweden, dem Minister Strnensee in Däne-
mark fast gleichzeitig unternommen worden waren, wie sie im Geist der 
damaligen Zeit lagen, kurze Zeit später aber schon zurücktraten. 

Der historisch-conservative Sinn des Kaisers Paul gab den baltischen 
Provinzen ihre angestammte Verfassung und damit ihre Individualität 
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wieder. Ein kaiserlicher Ukas vom 28. November 1796 besaht die Wieder-
herstellung des Landesstaats und der suiHeren Behörden-Verfassung, nnd 
mit ihr beginnt eine neue Aera unserer Landes- nnd Landtagsgeschichte, die 
anch in unsern Tagen noch nicht ihren Abschluß erreicht hat und in der 
es fich fast ausschließlich um die rechtliche Stellung des Bauernstandes 
handelte. 

Mit dem Vorliegenden wären wir der Geschichte der livländischen 
Landtage durch einen Zeitraum von fast 600 Jahren gefolgt und es möchte 
nahe liegen, nach den Consequenzen zu fragen, die sich aus ihr ergeben. 
Wo im 19. Jahrhundert noch Geschichtsforschung in konservativem Sinn 
getrieben wird, sieht man der Zukunft nicht ohne Besorgniß entgegen nnd 
doch sollte die Beschäftigung mit der Vergangenheit nur ermnthigend und 
belebend aus die Zeitgenossen wirken. Beutet aber nicht hent zu Tage 
jede Partei das Wort „konservativ" in ihrem Sinne aus? meint die be-
kannte „kleine, aber mächtige" Partei in unserem westlichen Nachbarstaat 
nicht auch, fie treibe konservative Politik, wo fie direkt daraus ausgeht, 
zu Recht bestehende Gesetzesbestimmungen nicht ins Leben treten zu lassen? 

Die historisch-konservative Richtung im Rechts- und Staatsleben existirt 
als bewußte systematische Doktrin erst seit dem Beginn unseres Jahrhun-
derts; sie ist eine Rückwirkung der französischen Revolution und wurde von 
Burke in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zuerst aufgestellt. 
Möge ste ihres Ursprungs und damit ihres Zieles stets bewußt bleiben! 
Thut sie das, dann wird es eine unbestreitbare Wahrheit werden und 
bleiben, daß nur die Politik konservativ genannt werden dars, die dem 
historisch Ueberkommenen Lebensfähigkeit einhaucht, das Bestehende weiter 
entwickelt und nicht in Formen, sondern im Wesen ihr Ziel sucht. 
Nur wo man rechtzeitig auszugeben weiß, da versteht man es , der organi-
schen Fortbildung Raum zu geben und die Gespenster zu bannen, die an der 
Wiege der konservativ-historischen Schule standen — den gewaltsamen Um-
sturz und die Willkührherrschast. 

J u l i u s Eckardt. 
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Zur Agrar-Gesehgebllüg iu Kurland. 

« ^ i e Bauerverhältniffe in unsern Provinzen, ihre Regelung und Ver-
besserung sind in neuerer Zeit so sehr in den Vordergrund getreten und 
haben das Interesse des Publikums in dem Maße erregt, daß zur Auf-
klärung der vielfach verwickelten und häufig mißverstandenen Zustände der 
Bauern beizutragen als eine öffentliche Pflicht erscheint, geschweige denn 
der Entschuldigung bedars. Es ist ein Besprechen dieser Verhältnisse um 
so mehr Pflicht desjenigen, der sich bewußt ist, daß kein Vorurtheil weder 
für noch gegen irgend einen Stand und keine Befangenheit für die Sache 
der Bauern ihn zur öffentlichen Behandlung dieser Frage veranlaßt hat, 
sondern daß lediglich das Interesse für alle Stände, sür die Hebung der 
Volkswohlsahrt und sür die Bildung und zeitgemäße Entwickelung des 
Bauernstandes ihm hiebet die Feder sührt. Je weiter der Bauer in der 
Bildung vorschreitet, um so weniger wird er die Rechte der andern Stände 
sich anmaßen wollen, um so fester aber auch wird er an seinen ihm vom 
Staate gegebenen Rechte festzuhalten fnchen. Wir glauben nicht, daß dem 
Bauer eine solche Bildung Noth thnt, die er sich nur aus den höhern 
Schulen erwerben könnte, sondern eine Bildung des Herzens und des Geistes, 
die ihn besähigt, seine Stellung im Staate mit Verständniß zu erfassen, 
seine persönlichen Verhältnisse zum Grundherrn und zur Gemeinde richtig 
zu beurtheileu und in dem durch das Gesetz ihm angewiesenen Kreise seiner 
Thätigkeit seinen Platz würdig auszufüllen. Daß eine solche Bildung zu 
erlangen ist und erlangt werden wird, wenn erst die Übergangsperiode 
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von der Unfreiheit zur vollen Freiheit und Selbstständigkeit überstanden 
sein wird, das ist unsere seste Überzeugung. 

Es mag uns gestattet sein, die Behauptung, daß der Bauer in Kur-
land fich noch nicht desjenigen Maßes von Freiheit erfreut, das ihm 
ursprünglich der Gesetzgeber bestimmte, und daß daher gegenwärtig eine 
Fortentwickelung nicht allein geboten, sondern auch ohne wesentliche Ver-
änderung der kurläudischeu Bauer-Verordnung ausführbar ist, näher nach-
zuweisen und sodann zu zeigeu, nach welchen Beziehungen hin diese Modi-
fikation der bestehenden Gesetze in der nächsten Znknnst nach unserer Ansicht 
geboten sein dürste und welche Richtung eingeschlagen werden müßte, um 
zukünftigen Erschütteruugen unserer provinziellen Verhältnisse vorzubeugen. 
Nnr eine allmälige Anbahnung der dringend nothwendigen Verbesserungen 
kann sür zweckentsprechend erachtet werden, ein Überstürzen aber nur nach-
theilig für die. Bauern wie sür die andern Stände sein und möglicherweise 
Unruhen erzeugen, deren Beseitigung mit Vielsachen Mißständen und Ver-
lusten sür alle Theile verbunden sein würde. Nur ein allmäliges Vor-
schreiten wird den Bauer zum Gebrauche einer größern Freiheit heran-
bilden nnd ihn abhalten, eigenmächtige Versuche zur Anmaßung von weitern 
Rechten zu machen. Ebenso dürste das Vorschreiten bei der Verbesserung 
der Verhältnisse der Bauern am zweckmäßigsten wohl nnr von dxr Provinz 
selbst ausgehen, die Anregung muß von den hiezn kompetenten und be-
sähigten Autoritäten Kurlands kommen; ein Abwarten bis die Gesetzgebung 
von oben her einschreitet, könnte verhängnißvoll werden, denn in den Cen-
tralstellen können die detaillirten Verhältnisse eines Standes einer einzelnen 
Provinz nicht so genau bekannt sein wie den örtlichen Autoritäten, sie 
könnten leichter fehlgreife«, als dieses an Ort und Stelle möglich ist. Jetzt 
können die Bedingungen des allmäligen Vorgehens noch hier gestellt werden, 
was bei noch längerm Warten in vielleicht naher Znknnst kaum noch 
möglich sein würde. 

Als 1817 durch die kurläudische Bauer-Verordnung die Leibeigenschast 
ausgehoben und die Freiheit der Bauern ausgesprochen ward, wurde gleich-
zeitig ein allmäliges Übergehen aus dem nnsreien in den freien Stand in 
drei verschiedenen Perioden festgesetzt, so daß die Bauern erst nach 14 Jahren 
ausnahmslos frei und selbstständig werden sollten. I n den ersten 8 Jahren 
fand die Überführung sämmtlicher Leibeigenen zur Freiheit statt, während 
in den letzten 6 Jahren ein allmäliges Vorschreiten der frei gewordenen 
Bauern zu immer größerer Freiheit eintreten sollte, die Geltung der Ver-

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. III., Hst. 2. 11 
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ordnungeu sür die Uebergaugsperiode ganz aufhörte uud die Bauer-Ver-
ordnung sür den definitiven Zustand maßgebend wurde. I n Bezug auf 
den Uebergang zur größeren Selbstständigkeit wurden sowohl sür die Pächter 
der Gesinde (Wirthe), als sür die Dienstboten zwei Perioden von je 3 
Jahren festgestellt. I n der ersten Periode erlangte der Wirth, wenn er 
das Gesinde, das er innehatte, nicht weiter behalten wollte, das Recht stch 
innerhalb des Kirchspiels nach einer andern. Pacht oder einer Dienststelle 
umzusehen, in der zweiten Periode erlangte er dieses Recht in der Ober-
hanptmannschast, nach Ablans beider Perioden endlich hatte er das Recht 
stch im ganzen Gouvernement beliebig ans allen Landgütern niederzulassen. 
Außerhalb des Gouvernements, so wie in den Städten durste er sich einst-
weilen nicht ansiedeln. Die Dienstboten erlangten durch den Eintritt in 
die erste Periode der Freiheit das Recht, fich in den Grenzen des Guts, 
zu dem fie gehörten, beliebig einen Dienst zu wählen, ein Recht, das in 
der zweiten Periode auf das Kirchspiel ausgedehnt ward. Mit dem Eintritt 
in den definitiven Freiheitszustand endlich dursten die Dienstboten sich im 
ganzen Gouvernement aus dem Lande niederlassen und Verträge aller Art 
schließen. Das Recht zum Erwerbe von Grundeigenthum in den Städten, 
zur Abschließung von Pachtcontracten über solche Grundstücke, zum Eintritt 
in die Stadtgemeinden und zur Schließung von Dienstcontracten in den 
Städten sollten die Bauern erst dann erlangen, wenn ihre Anzahl 200,000 
männliche Seelen überschritt nnd sollten überhaupt auch dann nur die 
Ueberzähligen entlassen werden dürfen (§ 655 der knrl. B.-V.) Ebenso-
wenig war den Bauern die Möglichkeit geboten, sich Grundeigenthum aus 
dem Lande, mit Ausschluß nur etwa der Flecken, zu erwerben, weil das 
Land entweder der Krone oder Stiftungen gehörte oder als zu einem Ritter-
gute gehörig nur von einem Edelmann eigenthümlich erworben werden 
durste. Sonach blieb dem Bauern als alleiniges Mittel zur Erwerbung 
eines dem Eigenthum nahe kommenden Grundbesitzes der Abschluß von 
Pfandcoutracteu über Landgrnndstücke übrig, die ihnen sür die Dauer von 
50 Jahre gestattet waren (§ 174 der kurl. B.-V.), jedoch sactisch nur in 
höchst seltenen Fällen zur Anwendung kamen, theils weil dieses Mittel den 
Bauern unbekannt und sehr prekär war, theils auch weil es von den Guts-
besitzern selbst nicht ergriffen wurde. Zudem ward dieses Recht durch das 
Allerhöchst bestätigte Reichsraths - Gutachten vom 19. März 1830 dahin 
desinirt, daß Bauern bis zur allendlichen Entscheidung der über die Psand-
contracte angeregten Frage nur die zu adligen Gütern gehörigen Bauerhöse 
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(Gesinde) und Ländereien pfandweise erwerben dursten, nicht aber die Güter 
selbst. Ebensowenig Anklang fand das den Bauern, wie andern Nichtiu-
digenis zuständige Recht adlige Güter auf Erbzins zu nehmen (§ I I I der 
kurl. Statuten); nur bei kleinere Landparcellen nnd auch meist nur bei 
den in Städten und Flecken belegenen kam dieses Recht zur Anwendung. 
I n der Erwerbung beweglichen Vermögens endlich war der Bauer ganz 
unbeschränkt. 

Jedem Mitglieds einer Bauergememde stand es serner auch frei, aus 
dem Gemeindeverbande zu scheiden, nur mußte es der Gemeinde Bürgschaft 
für die Entrichtung aller öffentlichen Abgaben uud sür die vou ihm als 
Staatsangehörigen zn leistenden persönlichen Verpflichtungen stellen (§ 27 
der kurl. B.-V.), während andererseits die Bauergemeinde wie überhaupt 
jede Gemeinde im ganzen Reiche, das Recht hatte, ihre Glieder aus dem 
Gemeindeverbande auszuschließen, wobei jedoch bloße Arbeitsunfähigkeit 
keine Befugniß zu dieser gewissermaßen eine Strafe involvirenden Aus-
schließung gab (§ 26 a. a. O.) Das ausgeschlossene Glied konnte entweder 
als Rekrut iu den Militairdienst abgegeben werden oder mußte im Falle 
der Untauglichkeit biezu nach Sibirien versandt und dort angesiedelt werden. 
Das während des transitorischen Zustandes der Gemeinde und dem Guts-
herrn gewährte Kündigungsrecht, also das Recht ein Gemeindeglied 
ohne alle Gründe und ohne daß begangene Vergehen die Ursache waren, 
aus der Gemeinde zu entfernen und sür seine Ausnahme in einer andern 
Gemeinde zu sorgen, hörte mit Eintritt der vollen Freiheit aus.*) Ander-
weitige Rechte an der Person eines seine Abgaben und öffentlichen Leistun-
gen entrichtenden Bauern standen der Gemeinde nicht zu. Nur gegen 
Personen, die ihre öffentlichen Abgaben schuldig blieben, durste die Ge-
meinde, die bekanntlich dem Staate gegenüber solidarisch sür die richtige 
Abgabenzahlung haftet, einschreiten und die Säumigen zur Entrichtung 
ihrer Schuld durch Zwang zur Arbeit anhalten, salls die Leistung nicht 
aus seinem Vermögen beschafft werden konnte.**) Dagegen hatte aber 
die Gemeinde wiederum die Verpflichtung sür ihre kranken, mittellosen und 
arbeitsunfähigen Glieder Sorge zu tragen, so daß Recht und Pflicht fich 
hier die Wage halten. Der Gutsherr hatte an die Person des Bauern 
und an die Gemeinde keine Ansprüche und Rechte, was fich mit der Aus-

*) § 62, 82, 9t, 10l und 114 des transitorischen Gesetzes und III. und IV. der allge-
meinen Bestimmungen über die Promulgation und Anwendung der Bauer-Verordnung. 

**) § 2Z, 244 und 249, 7 der kurl. Bauer-Verordnung. 
11* 
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Hebung der Leibeigenschast übrigens von selbst verstand; er hatte der Ge-
meinde den Wohnfitz aus seinem Grund und Boden gestattet und ihm war 
eine umfangreiche polizeiliche Macht und ein Ausfichtsrecht über die Ge-
meinde, so wie über die polizeiliche und administrative Thätigkeit des Ge-
meindegerichts eingeräumt. Als anormale Ausnahme stand jedoch dem 
Gutsherrn, nnd nicht der Gemeinde, das Recht zu, die Glieder der aus 
seinem Gute ansässigen Gemeinde für ihre zeitweilige Abwesenheit von der 
Gemeinde mit den erforderlichen Personallegitimationen (Pässen) zu ver-
sehen und ebenso den aus dem Gemeiudeverbande Scheidenden das gesetz-
liche Attestat, beziehungsweise den Paß zu ertheileu. Die zur zeitweiligen 
Abwesenheit erforderlichen Pässe mußten binnen 24 Stunden, beim Nicht-
vorhandensein gesetzlicher Hindernisse, ertheilt werden, bei stattfindender 
Verweigerung aber und hieraus erhobener Klage wurde der Paß vom 
Kreisgerichte ausgefertigt, vorausgesetzt daß die Weigerung als rechtswidrig 
anerkannt wurde (§ 266 und 263 a. a. O.) 

Diese durch die Bestimmungen der knrländischen Bauer-Verordnung 
von 1817 den Bauern gewährten Rechte haben im Lanse der Zeit jedoch 
mannigfache Modifikationen erlitten, vorzugsweise durch Vorschriften der 
frühern Commission zur Einführung der knrländischen Bauer-Verordnung, 
und der jetzigen Commission in Sachen der k. B.-V., zum geriugsteu Theile 
durch Anordnungen der gesetzgebenden Gewalt und der Admiuistrativ-
Autoritäteu. 

Die erste jener Kommissionen hatte die Ausgabe, darüber zn wachen, 
daß die Bauern stufenweise zur Freiheit gelaugten uNd die ihnen zugestan-
denen Rechte wirklich erwarben und genossen. Sie sollte sür die Belehrung 
der Bauern über die ihnen gegebenen Rechte und die diesbezüglichen Gesetze, 
so wie sür die richtige Auffassung derselben abseiten der Behörden Sorge 
tragen und hiezu abzweckende Bekanntmachungen erlassen, die jedoch der 
Bauer-Verordnung niemals widersprechen durften, sondern den zweifelhaften 
Sinn nur deutlicher und verständlicher machen sollten. Fand die Com-
mission, daß einzelne Bestimmungen dem Bauernstande oder den Guts-
besitzern wesentlich nachtheilig seien, so konnte sie mit Genehmigung der 
Civiloberverwaltung die Geltung dieser Bestimmung einstweilen snspendiren, 
jedoch mußte über jedes entstandene Bedenken und jedes Hiuderuiß von 
letzterer dem Herrn und Kaiser unterlegt und dessen Allerhöchster Befehl 
abgewartet werden (§ 20, 22 und 23 der Instruction der Commission). 
Diese Rechte der Einsührnngs - Commission gingen nach deren Auflösung 
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1833 aus die Commission in Sachen der knrländischen Bauer-Verordnung 
über und werden von derselben noch gegenwärtig ausgeübt. 

Aus diese Art uud Weise sollte sür eine Fortentwickelung des bäuer-
lichen Gesetzbuches und ein allmäliges Heranziehen der bisherigen Leib-
eigenen zu freien, ihrer Rechte und Pflichten sich bewußten Menschen und 
sür die Anbahnung der erforderlichen Bildung Vorsorge getroffen werden. 
Ob und in wie weit dieser Wille des Gesetzgebers in Betreff der oben 
dargelegten Rechte der Banern erfüllt worden nnd in wiefern ein Fortschritt 
in den bäuerlichen Verhältnissen geschehen ist, das soll Gegenstand der 
nachfolgenden Erörterungen über die bezüglichen, zur Zeit bestehenden 
tatsächlichen nnd rechtlichen Verhältnisse der Bauern sein. 

Wirst man einen Blick aus die durch die Bauer-Verordnung gewährten 
Rechte der Bauern, namentlich deren unbeschränkte persönliche Freiheit und 
aus den durch spätere Verordnungen und ohne dieselben hervorgerufenen 
gegenwärtigen Zustand, so ergiebt fich leider ein nur geringer Fortschritt 
gegeuüber mehrfachen offenbaren Rückschritten. 

Zu den Fortschr i t ten könnte man die Regelung der Termiue 
sowohl für den D ienstant r i t t als sür den A u s t r i t t aus dem Ge-
meiudeverb aude, das sür die Bauern aus Grund der Bauer-Verord-
uung ausgearbeitete Rekru t i rungsreg lement , das Magazinregle-
ment, die Aushebung der Landpslichtigkeit uud die Verordnung 
über die Erhebung und Repa ra t i on der Abgaben zählen.*) 

*) Das System der Abgabenerhebung hat in neuester Zeit in Beziehung auf die 
Kronsbauergemeinden durch die Domainen-Verwaltung, unter Bestätigung des Domainen» 
Ministeriums, eine weitere Fortbildung erfahren. Bisher wurden in Kurland die Landge-
meinden in vier Steuerklassen getheilt, deren erste die Gefindeswirthe. sowie die verheiratheten 
und unverheiratheten vollen Knechte umfaßte, während zu der zweiten, dritten und vierten 
Classe die Knechte und Jungen gehörten, welche refp. nur 's, oder 'j» des in der Ge-
meinde üblichen Lohnes bezogen. Nur die erste Classe zahlte die volle Abgabenquote, die 
drei andern nach Verhältniß ihres Lohnes. 

In Folge der fortschreitenden Entwicklung des Bauerstandes und der Einführung der 
Geldpacht für die Gefinde hatte diese Classification mit der Zeit alle Berechtigung verloren« 
Die Erwerbsfähigkeit der einzelnen Bauergemeindeglieder hatte wesentliche Aenderungen er-
fahren, namentlich der Wohlstand der Gefindeswirthe, denen alle Vortheile der ökonomischen 
Regulirung zugefallen waren, sich bedeutend gehoben und bei der ausgedehnteren Freizügigkeit 
viele Gemeindeglieder außerhalb ihrer Gemeinden als Hofes- und Viehpächter, WirthfchaftS-
aufseher und Krüger oder auch in den Städten und Flecken, wo fie fich selbstständig nieder-
ließen oder in Dienst traten, einen reichlicheren Erwerb gefunden. Auch war die Lage der 
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Als Rückschritte aus der von der Bauer-Verordnung vorgezeichneteu 

Bahn aber glauben wir, ohne begründeten Widerspruch befürchten zu müsse«, 
bezeichnen zu können: 

1) die Hindernisse, welche den Bauern in den Weg gelegt werden, 

wenn fie, ohne aus dem Gememdeverbande herauszutreteu, einei! Paß 
zum z e i t w e i l i g e n A u s e n t h a l t auße rha lb der Gemeinde 
erlangen wollen, 

2) die den Gemeinden und den Gutsherrn gegebene Besngniß, den 

Bauern den Geme indeve rband zu künd igen und fie ans der 

Gemeinde ohne rechtlichen Grund zu entfernen, 

3) den Z w a n g zur A n n a h m e von D iens ten innerhalb der Ge-
meinde und bei dem Gutsherrn. 

Schon oben haben wir gezeigt, daß ein K ü n d i g u u g s r e c h t des 
Gutsherrn nur während der Zeit des Uebergangs der Bauern aus der 

Leibeigenschast in den freien Zustand bestand und mit dem Aushören der 

Gültigkeit des Gesetzes sür die Übergangsperiode selbstverständlich auch 

außer Kraft treten mnßte. Es findet sich denn anch in der That in der 

unverheiratheten Vollknechte eine bessere als die der verheiratheten Knechte geworden. Es 
wurde demnach eine mit Rückficht auf die Erwerbsfähigkeit und die Vermögensverhältnissc der 
Gemeindeglieder erweiterte Classeneintheilung zum Zweck der Besteurung erforderlich, und 
bestehen nunmehr (seit tL60) folgende sechs Classen: 1) Gefindeswirthe, Hofespächter. Haus-
besitzer in den Städten und Flecken, Wirthschaftsauffeher, Krüger, Viehpächter und andere 
mit ihnen in gleichen Vermögensverhältnissen stehende Gemeindeglieder; 2) unverheirathete 
volle Knechte; 3) verheirathete volle Knechte; 4) Dreiviertellöhner; 5) Halblöhner.; 6) Ein-
viertellöhner. 

Das unterscheidende Moment des gegenwärtigen Besteuerungssystems gegenüber dem 
früheren besteht darin, daß, während in den vier Classen der letzteren jedes Gemeindeglied in 
seiner Classe einen gleichen Abgabensatz zu zahlen hatte, die neue Classeneintheilung sechs 
Abstufungen aufkellt, in deren erster auf die verschiedenen Lebensverhältnisse der Gemeinde-
glieder Rücksicht genommen wird und dieselben, wenn gleich fie im allgemeinen alle einen 
höheren Steuersatz zu tragen haben als die übrigen fünf Classen, dennoch nicht alle gleich-
mäßig, sondern nach ihrer Erwerbsfähigkeit und ihren Vermögensverhält-
nissen verschieden besteuert werden und namentlich die Wirthe nach der Dotation ihrer 
Gesinde und ihren sonstigen Vermögensverhältnissen in der ersten Steuerclasse einer Classi-
fication unterliegen. Dagegen hat in den andern fünf Classen jedes Gemeindeglied in seiner 
Classe eine gleiche Abgabenquote zu entrichten, weil zu diesen Classen nur solche Gemeinde-
glieder gehören, die auf dem Lande leben und in der Gemeinde als Knechte und Dienstboten 
den üblichen Lohn nach ihrer Arbeitsfähigkeit gleichmäßig erhalten, daher denn bei gleicher 
Erwerbsfähigkeit auch eine gleiche Abgabenquote in der bezüglichen Steuerclasse zu entrichten 
haben. D. Red. 
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ganzen Verordnung sür den definitiven Zustand nicht ein einziger Punkt, 
durch dessen Interpretation das Recht des Gutsherrn und der Gemeinde, 
ein Glied der Bauergemeinde aus derselben auszuschließen und dessen Ein-
tritt in eine andere Gemeinde herbeizuführen, irgend deducirt werden könnte. 
Der K 15 der Bauer-Verordnung, der die einzige Qnelle ist,*) aus welcher 
man dieses Recht hat schöpfen wollen, spricht nnr von einer Ausschließung 
aus der Classe der Dienstboten, die der Gutsherr in Gemeinschaft mit 
dem Gemeindegericht und den Gebietsvorstehern von der Gemeinde ver-
langen kann. Er hat somit, nnd nicht einmal allein und selbstständig, 
das Recht der Initiative bezüglich solcher Ausschließung; aber auch mit 
alle» Mitteln der Interpretation kann aus diesem Paragraphen nicht das 
Kündigungsrecht des Gutsherrn, welches ihm gegenwärtig zugestanden 
worden, herausgedeutet werden. Viel eher könnte man aus diesem Gesetze 
die Folgerung ziehen, daß nur Dienstboten und zwar nur sür begangene 
Vergehen aus der Gemeinde entfernt werden dürfen, nicht aber auch Wirthe 
und Hofesleute, namentlich würde dieses dann als eine Erläuterung des 
§ 26 anzusehen sein.**) Es wäre jedenfalls auffallend, daß dieses Kündi-
guugsrecht des Gutsh errn in den „Grundsätzen der Bauer-Verordnung" 
(den ersten 21 Paragraphen) so flüchtig und dunkel Erwähnung gesunden 
haben sollte, ohne in den weitern Bestimmungen des Gesetzbuches, in 
welchen die übrigen iu den „Grundsätzen" angedeuteten Rechte des Guts-
herrn volle Berücksichtigung gesunden haben, näher erörtert zu sein, während 
doch andere Rechte von weit geringerer Tragweite umständlich besprochen 
worden sind. Es wäre in der That sonderbar, wenn dem Gutsherrn durch 
diesen Paragraphen ein so wesentliches Recht gewährt worden wäre, ohne 
daß anch nur im Entferntesten angedeutet wird, daß das ausgeschlossene 
Glied iu eiue andere Gemeinde übergeführt werden könne nud müsse. Ja 
es entstände die Frage, was aus solchem entfernten Gemeindegliede werden 
soll, wenn eine andere Gemeinde in dessen Aufnahme in ihre Mitte nicht 

*) Der § 15 lautet: Zur Aufnahme eines neuen Mitgliedes in die Gemeinde ist die 
Einwilligung des Gemeindegerichts, der Gemeindevorsteher und des Gutsherrn nothwendig. 
Dem Letztern steht es auch zu, die Ausschließung eines Mitgliedes aus der Classe der 
Dienenden zu verlangen; jedoch nur unter Zustimmung deS Gemeindegerichts und der Ge-
meindevorsteher. 

**) Der K 26 lautet: Eine Bauergemeinde hat das Recht, neue Mitglieder aufzunehmen 
oder die schon aufgenommenen wieder zu entfernen, jedsch ist hierzu die Bewilligung und 
Bestätigung der Gutspolizei erforderlich. Wegen bloßer Arbeitsunfähigkeit darf Niemand 
aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. 
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einwilligt. Alle diese Bedenken und Zweifel werden aber beseitigt durch 
die Interpretation, daß hier von der Allsschließung eines liederlichen und 
unverbesserlichen Dienstboten die Rede ist, der durch die Ausschließung zur 
Disposition des Staates gestellt wird, nnd daß der § 26 in genauer Ver-
bindung hiemit eine Entfernung solcher Individuen gestattet. Vorausgesetzt 
scheint dabei zu sein, daß man dergleichen gemeinschädliche Subjecte, weder 
als Hosesleute noch als Gesindespächter geduldet habe« werde, und daß 
sie daher von selbst in die Classe der Dienstboten hineingerathen seien und 
auch trotz dieser Degradation sich nicht gebessert hätten, sondern eine voll-
ständige Entfernung erforderlich machen. Die nähere Ausführung uud das 
Detail des im § 15 erwähnten Rechtes der Gemeinde findet fich nach 
unserer Ansicht in dem § 26 und den folgenden vor und was nicht in 
diesen detaillirten Verordnungen enthalten ist, kann nicht durch Zurückgreifen 
ans den die allgemeinen Andeutungen der Rechte der Gemeinde enthaltenden 
§ 15 in die Bauer-Verordnung hineingelegt werden, zumal wenn eine 
Bestimmung dem ganzen Geiste des Gesetzes so sehr widerspricht, wie das 
der Gemeinde nicht nur, sondern auch dem Gutsherrn gegebene Kündi-
gungsrecht. Daß das Eigenthumsrecht am Grnnd und Boden an nnd 
snr stch nicht das Recht enthält, ein beliebiges Glied der ansässigen Ge-
meinde aus dem Gemeindeverbande auszustoßen, bedarf wohl kaum einer 
eingehenden Widerlegung, denn schon dnrch das der Gemeinde gewährte 
Recht sich zn coustituireu, ist das Eigenthumsrecht in so weit beschränkt als 
der Grundherr die Gemeinde nicht eigenbeliebig auflösen oder vertreiben 
kann, mithin auch die einzelnen Glieder der Gemeinheit dulden und auf 
seinem Grund und Boden wohnen lassen muß. Ebensowenig scheint es 
einer nähern Darlegung dessen zu bedürfen, daß eine solche grnndherrliche 
Besngniß nicht aus einem Rechte der Gegenseitigkeit fließen könne, denn 
eine solche Gegenseitigkeit der Rechte besteht gar nicht, weil das einzelne 
Gemeindeglied in keinem Verhältnisse, es sei denn einem privatrechtlichen, 
zum Gutsherrn steht, sondern lediglich zwischen seiner Gemeinde nnd ihm 
ein solches Recht der Ausschließung gedacht werden könnte und gesetzlich 
auch in gewissen Grenzen gestattet ist. Trotz alle dem ist dem Gutsherrn 
das Recht in neuerer Zeit*) zugestanden worden, mit Zustimmung des 
Gemeindegerichts und der Gemeindevorsteher jedem Gemeindegliede den 
Gemeindeverband zu kündigen und es aus diese Art aus der Gemeiude zu 

*) Vorschriften der Commission in Sachen der kurländischen Bauer-Verordnung vom 
10. Februar 1858 und vom 27- April 185S. 
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entfernen, ja wenn das Gemeindeglied aus die Kündigung hin nicht selbst 
sür seine Ausnahme in eine Gemeinde sorgt, kann er es beliebig zu einer 
andern Gemeinde verzeichnen lassen und mit einem Federstriche alle ver-
wandtschaftliche« und Familienbande zerreißen. I n der That eine ungeheure 
Machtvollkommenheit eines Menschen über einen andern! Dieses Recht ist 
freilich von der Zustimmung der Gemeindevorsteher und des Gemeinde-
gerichts abhängig gemacht, es ist das jedoch kaum mehr als eine leere 
Formalität, denn weder die erstern noch das letztere wird sich jemals unter 
den gegenwärtigen Rechtszuständen zu einem Widerstande gegen den guts-
herrlichen Willen verleiten lassen; auch ihnen schwebt nach zurückgelegter 
Amtszeit das Damoklesschwert der Entfernung und des Verstoßens über 
dem Haupte. Die Willfährigkeit dieser Autoritäten läßt sich vielmehr leicht 
aus der Masse von Publicationen erkennen, welche jährlich gegen Ende 
des Jahres die Zeitungen anfüllen und Kündigungen sür alle nicht inner-
halb der Gutsgemeinde lebenden Gemeindeglieder, mögen sie mit Pässen 
versehen sein oder nicht, enthalten, ja sogar bisweilen noch alle diejenigen 
mit Strafen bedrohen, die nicht zur Gemeinde zurückkehren, sondern in 
gesetzlicher Grundlage mit Pässen versehen außerhalb der Gutsgreuzeu uud 
der Gemeinde, vielleicht beim Nachbar sich aushalten wollen. Als Strase 
dars man aber wohl die beim Nichtaustritt aus der Gemeinde angedrohte 
zwangsweise Rücksendung in die Gemeinde, Verwendung zu Ackerbaudiensten 
oder gar Belegung mit doppelten Abgaben ansehen,*) denn die ersteren 
Folgen des Ungehorsams ziehen eine Auflösung der bisherigen Verhältnisse 
und materielle Verluste uach sich und unterwerfen den freien Menschen 
einem Zwange zur Betreibung von Ackerbauarbeiten, denen er oft seit einer 

") Kurländische Gouvernements-Zeitung Nr. 88 und andere, namentlich Nr. 93 von 
1859; in letzterer ist eine Publikation des Weeßenschen Gemeindegerichts, welche die nicht 
zurückkehrenden Bauern mit doppelter Abgabenzahlung bedroht. Wie wenig relevant die 
Zustimmung der Gemeindevorsteher und des Gemeindegerichts ist und wie gering deren Auto-
rität geachtet wird, läßt sich aus den vielen Publicationen von Kronsgemeindegerichten ersehen, 
in denen unumwunden gesagt wird, daß die Kündigung ihnen vom BezirkS-Jnspector vorge-
schrieben ist, wobei also von einem gemeinsamen Vorgehen der drei Autoritäten, die gefordert 
wnd, gänzlich abgesehen ist. Indessen hat der baltische Domainenhof neuerdings, unter Auf-
hebung der betreffenden Vorschriften der Bezirks-Venvaltungen, den Kronsgemeindegerichten 
in Kurland die Weisung ertheilt alle in Folge jener Aufforderungen in der Gouvernements-
Zeitung erfolgten Kündigungen ohne Wirkung zu lassen, auch in Zukunft auf Grund des 
Erlasses der Commission in Sachen der B.-V. vom 10. Februar 1858 eine Kündigung des 
Gemeindeverbandes nicht anders, als nach dazu für die gutsherrliche Krone vom Domainen-
hofe eingeholter Genehmigung eintreten zu lassen. 
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Reihe von Jahren entfremdet gewesen, die doppelte Abgabenzahlung aber 
ist doch offenbar eiue empfindliche und völlig ungesetzliche Geldstrafe. Durch 
die jährlich wiederkehrenden massenhaften Kündigungen des Gemeindever-
bandes wird aber lediglich das erreicht, daß eine fortwährende Aufregung 
nnter den mit gesetzlichen Pässen versehenen, auf dem Lande und in den 
Städten in Dienstverhältnissen aller Art stehenden oder als Tagelöhner 
reichlichen Erwerb findenden Personen wach erhalten uud Unzufriedenheit 
über diesen Zwang nnd diese fortwährende Unsicherheit ihrer Existenz her-
vorgerufen wird, während den Gutsbesitzern und Gemeinden durch die 
Rückkehr solcher dem Ackerbau eutsremdeteu Personen keine die Nachtheile 
auswiegenden Vortheile erwachsen; denn diese Individuen, mit ihrem Loose 
unzufrieden und nicht im Stande den Nutzen der wider sie ergriffenen 
Maßregeln einzusehen, an einen weit reichlichem Erwerb znmal in den 
Städten gewöhnt, verbreiten auch unter ihren Standesgenossen diese Miß-
stimmung, werden trotzig und widerspenstig und behelligen in dem Bewußt-
sein einer Rechtskräuknng die Autoritäten mit Klagen, die unter de» gegen-
wärtigen Umständen doch gleich von vorn herein zurückgewiesen werden 
müssen. Dieser Gegenstand verdient wohl in hohem Maße die Aufmerk-
samkeit der örtlichen Autoritäten nnd erheischt nach unserer unmaßgeblichen 
Ansicht eine dringende und baldige Abhilfe. 

Mit diesen eben besprochenen Verhältnissen in enger Verbindung und 
ebenso dringend der AbHülse bedürftig sind die dem Verlassen der Ge-
meinde aus gewisse Zeit und der E r th ei lung von Pässen in den 
Weg gelegten Hindernisse, so wie auch der Dieustzwaug. Wie oben 
hervorgehoben, hat ein jeder Bauer das Recht, zum Verlassen der Ge-
meinde einen Paß zu verlangen, wenn dem keine gesetzlichen Hindernisse 
im Wege stehen. Welches jedoch diese gesetzlichen Hindernisse sind, die ein 
Verweigern des Passes begründen können, darüber bestehen einander schroff 
gegenüberstehende Ansichten. 

Einerseits behauptet man, dem einzelnen Gemeindegliede könne ein Paß 
nicht verweigert werden, wenn es die ihm als solchem auserlegten Staats-
und Gemeindelasten prästirt oder sichergestellt habe, also z.B. die Seelen-
steuer, die Prästanden, die Kosten der Gemeindeadministratiou, Zahlungen 
fürs Vorrathsmagazin u. dergl. m. Andererseits verficht man das Princip, 
daß ein Mangel an Dienstboten*) die Gemeinde berechtige, ihren Gliedern 

*) Nur auf Dienstboten erstreckt fich der Zwang. Zur Uebernahme der Pacht eines 
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das Verlassen der Gemeinde zu verwehren. Nnter der Gemeinde versteht 
man aber nicht gerade die Commune selbst, sondern die Pächter von Ge-
sinden und Ländereien und den Gutsherrn, denn offenbar können die Ge-
ineinden als solche keinen Mangel an Dienstboten haben, weil f.e keiner 
Dienste bedürfen und keine Arbeiten zn vergeben haben. Mit welchem 
Rechte man aber Gutsherrn und Pächter der Gemeinde snbstitniren 
kann und ihnen Befugnisse zuzuschreiben vermag, die ihnen nirgend gewähr-
leistet sind, dürste schwer zu beantworten sein. Verkennen läßt sich jedoch 
nicht, daß als ein bedeutender Factor bei der Begründung der dem Anlassen 
der Gemeinde entgegengestellten Hindernisse die der Gemeinde durch das 
gegenwärtige Finanzsystem auserlegte Pflicht der solidarischen Verhärtung 
der Gemeinde sür die richtige Zahlung und Leistung aller Abgaben und 
Prästanden von Seiten der Gemeindeglieder anzusehen ist. Diese Hast-
pflicht der Gemeinde, die sich nuter Umständen sogar aus den Gutsherrn 
ausdehnen kann, wenn Abgabenrückstände durch seine Säumigkeit bei Be-
aufsichtigung der Abgabenbeitreibung entstehen, hat dazu geführt, daß es 
allerdings oft im Interesse der Gemeinden liegen kann, ihre Glieder so 
viel und so lange als möglich in ihrem Kreise zurückzuhalten, um die 
Möglichkeit zu haben, sie ohne Weitläufigkeit zur Prästation ihrer Ab-
gaben auhalteu zu können. Dadurch aber wird die gewährte Freiheit ''ac-
tisch ausgehoben und an ihre Stelle tritt das Gebundensein an die Scholle. 
Ein ferneres wohl eben so gewichtiges Motiv, das bei dem Hervorsuchen 
von Hindernissen gegen das Verlassen der Gemeinde mitgewirkt haben mag, 
liegt in dem an und sür sich ganz erlaubten Streben, zn möglichst billigen 
Preisen Arbeiter zu haben und aus dem Boden die größtmögliche Rente 
zu ziehen; als unerlaubt muß dieses Streben aber dann bezeichnet werden, 
sobald es der gesetzlich gewährleisteten Freiheit der Bauern zu nahe tritt 
und dieselbe im fremden Interesse beschränkt. So gewiß einerseits dem 
Landbesitzer das Recht zusteht, seinen Grund nnd Boden nach allen Rich-
tungen auszubeuten und zu benutzen, ebenso gewiß ist ihm nirgend das 
Recht gewährt, die aus seinem Grnnd nnd Boden ansäßige Gemeinde für 
sich arbeiten zu lassen und sie bei mangelndem guten Willen zu solcher 
Arbeit durch Zwangsmittel anzuhalten. Man begnügt sich nämlich nicht 
allein damit, den Banern das Hinausgehen aus dem Gebiete ihrer Ge-
meinde zn versagen, was einem indirecten Zwange gleichkommt, sondern 

Gesindes, Kruges ?c. kann niemand gezwungen werden, wohl aber tritt beim Aufgeben der 
Pacht der bisherige Pächter ohne weiteres in die Classe der Dienstboten zurück. 
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man zwingt ohne weiteres die in der Gemeinde wohnenden Bauern, in 
sosern sie nicht Pächter sind, als Dienstboten bei den Wirthen und dem 
Gutsherrn einzutreten, ja, so unglaublich es klingt und so schnurstracks 
es dem Banerngesetzbuche widersprichtman zwingt diese Personen, als 
Dienstboten sür einen vom Gemeindegerichte oder sonst wie bestimmten Lohn 
bei diesem oder jenem Wirthe oder im Hose einzutreten. Daß ein solches 
Maßregeln bei vagabnndirenden oder der Gemeinde zur Last fallenden In-
dividuen oder als außerordentliche AbHülse gegen außerordentliche Zustände 
eintreten kann und muß, mag gern zugegeben werden; wie jedoch dieses 
Gebchreu in Fällen, die keine außerordentliche Gesahr mit sich bringen, 
zugelassen und gebilligt werden kann, dürste schwer zu begreifen und gegen-
über den Bestimmungen der Bauer-Verordnung wohl in keiner Weise zu 
rechtfertigen sein. Wie erwähnt begreift man wohl, daß außerordentliche 
Zustände außerordentliche Maßregeln erheischen, als solche kann man aber 
doch nicht Mangel an Dienstboten bei einigen Pächtern oder beim Guts-
besitzer gelten lassen, denn dieser Mangel hat seinen Grund häufig in 
schlechter Behandlung der Dienstboten oder in geringem Lohn oder in sonst 
irgend welchen örtlichen Verhältnissen. Man erhöhe den Lohn und in den mei-
sten Fällen wird der an dem Boden seiner Heimath in der Regel mit Liebe hän-
gende Bauer fich hüte«, in der Stadt, bei industriellen Arbeiten oder in der 
Nachbarschaft einen Erwerb zu suchen, der ihm eine bedeuteude Verbesse-
rung seiner Lage und die Begründung einer behaglichen Existenz keineswegs 
in gewissere Ausficht stellt. Der Fall mag gar uicht vereinzelt vorgekommen 
sein, daß man von obrigkeitswegen den Sohn eines Pächters oder Dienst-
boten zwingt, Dienstbote zu werden und zwar gegen den Willen seiner 
Eltern, die ost wohlhabend genug sind, ihre Familie zu uuterhalteu. Er-
sahrnngsmäßig ist es jedenfalls, daß man die Behauptung, die Gemeinde 
oder der Gutsherr habe gar nicht das Recht, die Familienbande in dieser 
Weise zu zerreißen und solchen Zwang auszuüben, als eine ganz unge-
heuerliche ansah und fie von fich wies. Werden solche Ansichten nun in die 

*) §. 148 der Bauer-Verordnung lautet: Ein kurländischer Bauer hat das Recht, mit 
einem jeden innerhalb der Gemeinde, zu der er gehört. Wohnhaften, welches Standes er 
auch sei, einen Vertrag über erlaubte Dienstleistungen zu schließen §. 149. Der kur-
ländische Bauer hat ferner das Recht, auch mit Personen jedes Standes, die außerhalb 
der Gemeinde, zu der er gehört, wohnhaft find, Dienstverträge einzugehen..... I n den 
folgenden Paragraphen ist femer von der Lohnbestimmung durch die Contrahenten die Rede 
und wird namentlich betont, daß dieselbe nur von der freien Uebereinkunft beider Theile ab-
hängig ist. 
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Praxis übergeführt, so kauu man fich doch wahrlich nicht wundern, wenn 
die Bauern eine diese Grundsätze fich aneignende Gemeinde zu verlassen 
wünschen, sobald man es ihnen nur irgend gestattet nnd fie nicht dnrch 
Zwang zurückhält. 

Vor Einführung der Geldpacht glaubte man, es werde fich mit dem 
neuen Systeme eine Ueberzahl von Arbeitern ergeben. I n dieser Befürch-
tung wurden damals die Bauern freigebig mit Pässen versehen und aus 
der Gemeinde entlassen, ja man tras sogar vorsorgende Anordnungen sür 
ein erwartetes arbeitsloses Proletariat und verpflichtete die Gemeinden, 
demselben die nöthigen Wohnungen einzuweisen, während man dem Guts-
herrn empfahl, aus Subfistenzmittel für dasselbe bedacht zn sein. Man 
irrte sich. Gerade das Unerwartete geschah: unmittelbar nach Einführung 
der Geldpacht trat ein Mangel an Arbeitskräften sür die Hoflagen der 
Güter ein und die Furcht vor einem dienstlosen Proletariat erwies sich als 
eine leere. Diese Thatsache, die sich aus der Abneigung der Bauern, im 
Hose Dienste zu uehmen, und aus der Verkümmerung des Freizügigkeits-
rechts erklärt, führte nunmehr zur strengsten Anwendung des Princips der 
Gemeindepflichtigkeit, dessen natürliche Folge der Dienftzwang war. Eine 
weitere Folge war die extensive Auslegung des Kündigungsrechts, mit dessen 
Hilse man jetzt den Bauern dem Willen des Herrn nnd der Gemeinde füg-
samer macht. So interpretirte man an dem Bauergesetzbuche und deutete 
wieder die Interpretation, bis man den Geist des Gesetzes in der Ge-
meindepflichtigkeit und im Dienstzwange zu finden meinte. 

Wird nun allmälig die Verwendung von Maschinen in der Land-
wirthschast vorschreiten und abermals die Furcht vor einem Ueberfluß an 
Arbeitern eintreten, und wird man dann abermals mit dem Herausgeben 
von Pässen freigebiger werden, so könnte möglicherweise in einer noch spä-
tem Zeit der Fall eintreten, daß wiederum zu Zwangsmaßregeln gegriffen 
wird, nm die bei vergrößerter Culturfläche doch nicht entbehrlichen Men-
fchenkräfte zu billigem Preise zu erlangen. Dieser schwankende Zustand, 
diese Ungewißheit darüber, ob ein Dienstbote nicht schon in naher Zeit 
gezwungen sein werde, seine außerhalb der Gemeinde errungene Existenz 
auszugeben und in seine Gemeinde zurückzukehren, demoralifirt die Leute 
unglaublich, verhindert fie, fich eine gesicherte Existenz zu schaffen, Erspar-
nisse zu sammeln, veranlaßt fie von der Hand in den Mund zu leben nnd 
schafft geradezu das Proletariat, dessen Entstehung man durch die ange-
wandten Zwangsmaßregeln unmöglich zu machen vermeinte. 
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Als charakteristisches Zeichen des geringen Verständnisses der zwischen 
dem Grundherrn, der Gemeinde und deren Gliedern bestehenden öffentlich-
rechtlichen und socialen Beziehungen mag auch der Umstand angeführt wer-
den, daß die Entscheidung über die Frage, ob ein Bauer das Recht 
habe, den Gemeindeverband in einem gegebenen Falle zu verlassen und ob 
die Verweigerung eines Passes zum temporären Verlaffen des Gemeinde-
gebiets gesetzlich rechtfertig sei oder nicht, den Justizbehörden zugewiesen 
worden ist, statt daß diese Angelegenheiten doch der Natur der Sache nach 
und gemäß der bestehenden Organisation der Behörden als rein admini-
strativ-polizeiliche vor die Administrativ-Antoritäten ebenso hingehören sollten 
wie dieses bezüglich der Stadtbewohner, des Adels u. s. w. der Fall ist. 
Daß aber Angelegenheiten dieser Art in der That als Justizsachen ausge-
faßt worden, dafür spricht der angeordnete Jnstanzenzug, der vom Kreis-
gerichte zum Oberhofgerichte, also einer reinen Justizbehörde verweist, zu 
welcher Verweisung kein gesetzliches Motiv denkbar ist, sondern eben nur 
die irrthümliche Auffassungsweise dieser Verhältnisse geführt hat.*) 

Vermögen wir nun auch nicht die gegenwärtigen Verhältnisse des 
Bauernstandes in Kurland als so zufriedenstellende zu bezeichnen, wie sol-
ches u. A. in einem Aussatze der St. Petersburger Zeitung vom Jahre 
1858 Nr. 126—30: „die bäuerlichen Verhältnisse Kurlands. Ein Wort 
zur Bauersrage" geschehen ist; vermögen wir noch weniger die in der neuer-
dings erschienenen Broschüre „Zur Emancipationssrage des russischen Volks. 
Die Zustände des freien Bauernstandes in Kurland. Von einem Patrioten." 
enthaltenen Behauptungen als wahr anzuerkennen, die zum großen Theile 
völlig aus der Lust gegriffen sind und zum noch größeren Theile übertrie-
bene Schilderungen enthalten, deren Tendenz sich aus dem Schlüsse der 
Schrift mit leichter Mühe erkennen läßt, so glauben wir um so weniger 
mit denjenigen Vorschlägen zurückhalten zu dürfen, die nach unserer un-
maßgeblichen Ansicht in nächster Zukunft zur Tagesordnung werden gehören 
müssen, soll nicht die jetzt schon zum Theil vorhandene Unzufriedenheit ge-

*) Der §. 555 der Bauer-Verordnung", überweist geradezu die Ertheiluyg von Pässen 
zum Aufenthalte in den Städten der Administrativbehörde, nämlich der Gouvernements-
Regierung. die den Landesbevollmächtigten hinzuziehen muß. Die Vorschrift der Commission 
in Sachen der knrländischen Bauerverordnung, publicirt durch die Gouvernements-Negierung 
in Nr. 30 der Gouvernements-Zeitung von 1858, verweist die Verhandlungen in Paßange-
legenheiten' vor das Oberhofgericht als letzte Instanz. 
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nährt nnd die Herbeiführung eines gedeihlichen Znstandes der Bauern 
eine organische, an das Bestehende anknüpfende Entwicklung derselben un-
möglich gemacht uud die Nothwendigkeit eines Einschreitens des Staates 
geradezu hervorgerufen werden. Es könnte dann leicht kommen, daß wir 
statt allmälig vorzuschreiten, in Sprüngen den uns vielleicht alsdann zu-
vorgekommenen Nachbarprovinzen nacheilen müssen, und daß die knrländi-
schen Bauern, obwohl schon länger von der Leibeigenschast befreit, dennoch 
geringere Rechte und Freiheiten genießen, als die eben erst aus diesem 
Zustande heraustretenden. 

Diese Vorschläge find aber solgende: 

1. Aufhebung des demGutsherrn und derGemeinde zu-
gestandenen Rechts, den Gl iedern der Bauergemeinde den 
Gemeindeverband zu kündigen nnd sie zum Aus t r i t te zu 
zwingen oder ihre Umschreibung in eine andere Gemeinde 
ohne weiteres und wider ihren W i l l e n herbeizuführen. 

I m Obigen haben wir nicht allein die Unverträglichkeit des besproche-
nen Rechts mit dem Bauergesetzbuche, sondern auch dessen unvermeidliche 
Übeln Folgen darzuthuu versucht, weshalb wir zur Vermeidung von Wieder-
holungen daraus hin verweisen. 

2. Aufhebung des den Gutsher rn und den Gemeinden 
gegebenen Rechts, ihren Gemeinde-Gl iedern das tempo-
räre Verlassen der Gemeinde zu versagen, sie zur Annahme 
eines Dienstes in der Gemeinde zu zwingen und überdies 
das Maximum des Lohnes zu f i x i r e n , das sie zu fordern 
berechtigt sein sollen. 

Die hiebe! bestehenden Mißbräuche und namentlich die nach unserer 
Anficht unhaltbaren Gründe für die Verweigerung von Pässen haben wir 
ebenfalls oben besprochen, wie nicht minder das Ungesetzliche des Dienst-
zwanges und der Bestimmung der Größe des Lohns dargethan. Wir er-
lauben uns nur noch zu bemerken, daß nachdem den knrländischen Bauern 
durch die Allerhöchst bestätigten Beschlüsse des Minister-Comitös vom 
30. November 1848 und IS. Juli 1858 gestattet worden, fich nicht allein 
zu den Städten dieses und anderer Gouvernements verzeichnen zu lassen, 
sondern auch in die Landgemeinden anderer Gouvernements überzusiedeln, 
ein zwangsweises Zurückhalten der Bauern bei ihren Gemeinden doch nimmer-
mehr durchzuführen ist. Werden diese Rechte unter den Banern erst mehr 
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bekannt werden, als es bis jetzt der Fall gewesen, so muß dadurch den 
Wühlereien von Agenten, welche die Bauern auch in Knrland znm Aus-
wandern zu überreden suchen, nur noch mehr Vorschub geleistet werden und 
das friedliche Verhältniß zwischen Grundbesitzern und Bauern, an dessen 
Ausrechthaltung nicht nur allen Bewohnern der Provinz, sondern auch der 
Staatsregierung eben so sehr gelegen sein muß wie den Betheiligten selbst, 
nur noch mehr in Frage gestellt und erschüttert werden. 

3. Herstellung des I ns t i t u t s der Mäkler in Anlei tung 
des § 252 der B a u e r - V e r o r d u u u g. 

Dieses Institut setzt die Ausübung des Freizügigkeitsrechts und die 
ungeschmälerte Besngniß des Bauern zur Annahme von Diensten »nd 
Pachten außerhalb der Gemeinde voraus. Wie diese Rechte illusorisch 
geworden, haben wir bereits nachgewiesen. Natürlich mußte nach den ge-
schilderten Zuständen auch das Institut der Mäkler wesenlos werden. Allein 
der Ackerbau kann nach Ablösung der Frohne eine freie Bewegung der 
Arbeitskräste sür die Dauer nicht entbehren, nnd wird die Freizügigkeit der 
Bauern daher von allen Seiten nicht mehr lange vermißt und die Ent-
ziehung derselben nicht länger ausrecht erhalten werden können. 

Daß mit der Freizügigkeit ein Vagabundiren der Dienstboten eintreten 
müsse, ist wohl eine unberechtigte Besorgniß, denn die Bauerverordnung 
selbst bietet dagegen das Mittel in dem § 262 wo es Punkt 1 wörtlich heißt: 

„Damit durch das einzelne Suchen nach Pacht- und Dienststellen kein 
„Umherziehen einzelner Personen oder ganzer Familien entstehe, welches 
„leicht in Vagabundiren ausarten kann, und um zugleich sowohl dem Guts-
herrn als auch den Banerwirthen das Aussinden der nöthigen Pächter 
„und Dienstboten zu erleichtern, sollen die Gemeinden eines Kirchspiels 
„einen Mäkler anstellen, an den sich Pächter oder Dienstboten, die Pacht-
„oder Dienststellen suchen, und auch Gruudeigenthümer, die Pachtstellen zu 
„vergeben haben oder Dienstboten brauchen, zu wenden haben, um dnrch 
„denselben die nöthigen Nachweisungen zu erhalten." -

Das Institut der Mäkler ist also zur Ausrechthaltung der Ordnung 
unentbehrlich. Es konnte nur aus so lange beseitigt werden, als man das 
FreizÜLigkeitsrecht und den § 149 der Bauer-Verordnung ignorirte. 

4. Regelung der Verordnungen über die Pacht der 
Bauergesinde. 

Kraft des § 175 der knrländischen Bauer-Verordnung muß ein jeder 
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Contract über ein Grundstück entweder schriftlich abgefaßt oder vor Gericht 
mündlich angegeben nnd zu den Acten verschrieben werden. Wer keinen 
Pachtvertrag in dieser Form errichtet hat, dars nach § 177 a. a. O. aus 
dem Vertrage keiue Klage erhebeil und die Gerichte müssen eine jede den-
noch erhobene Klage abweisen. Tatsächlich werden schriftliche Contracte 
über die Verpachtung von Gefinden aber fast nur von der Domainen-Ver-
waltnng geschlossen, während aus den Privatgütern, mit nur höchst seltenen 
Ausnahmen, der Abschluß mündlicher und nicht protocollirter Verträge an 
der Tagesordnung ist. Eine Folge dessen aber ist die vollständige Recht-
losigkeit des Pächters gegenüber dem Gutsherrn, da dieser ihn ganz in 
seiner Hand hat und ihn nach Laune und Wittkühr behandeln kann. Freilich 
hätte der Pächter wohl das Recht bei entstehendem Streite den Abschluß 
eines rechtsgiltigen Contracts zu fordern und bei dessen Verweigernng 
Klage zu erheben und aus Vollziehung des Abschlusses zu dringen; dieses 
Recht ist jedoch ein rein illusorisches. Angenommen der Gutsherr halte 
die Stipulationen nicht oder der Pächter ziehe sich den Unwillen des Guts-
herrn zu, so kau» die nächste Folge die sein, daß der Gutsherr durch das 
Gemeindegericht den ohne gehörigen Rechtstitel im Besitze seines Eigenthums 
befindlichen Pächter ohue weiteres aus dem Gesinde Hinauswersen läßt, 
ohne daß aus die Einrede des geschehenen Eontractschlnsses Rücksicht ge-
nommen werden dars. Klagt nun auch der Bauer bei der betreffenden 
Behörde auf Abschluß des Coutracts, welches vorläufig die einzig mögliche 
Klage sein kann, so wird das in den wenigsten Fällen von einem besondern 
praktischen Ersolge sür ihn sein, weil er meist den Beweis sür den Abschluß 
des Contracts und dessen Bedingungen nicht wird erbringen können und 
weil er über dies nur selteu im Stande sein wird, das Ende des Processes 
abzuwarten, ohne gezwungen zu sein, zu einem andern Erwerbsmittel zu 
greisen und sich durch Uebernahme eines Dienstes oder einer andern Pacht 
die Subsistenz zu sichern. Es ist demnach der günstige Ausgang des Pro-
cesses sür den Kläger wohl meist gleichgiltig und nur selten wird er sür 
sich davon Gebrauch machen können. Wir möchten demnach eine andere 
Fassuug des bezogenen Gesetzes befürworten, kraft deren eine Person, welche 
fich ohne schriftlichen Contract seit einer bestimmten Zeit (etwa 3 Monaten) 
im Besitz eines Gesindes befindet, als dessen Pächter präsnmirt werden 
muß und nur verpflichtet werden kann, die in dem letzten Jahre gezahlte 
Pachtsumme oder die geleisteten Dienste fernerhin zu prästiren; daß ferner 
bei einer von Seiten des Gutsherrn vorgebrachten Klage der Pächter in 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. III., Hft. 2. 1Z 
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seinem Befitze geschützt nnd, wenn Nicht ein anderer contractlicher Termin 
gerichtlich constatirt werden kann, noch wenigstens 12 Jahre als Pächter 
des Gefindes gerichtlich anerkannt werde. Der Pachtgeber ist nämlich 
immer im Stande die Abschließnng eines formellen Vertrages herbeizuführen 
und zu erzwingen, weil er den Besitz des Pachtstückes hat und dasselbe 
nicht vor Abschluß des Contractes an den Pächter zn übergeben braucht, 
wie er nicht minder bei Nichteinhaltung der verabredeten Vertragsbedin-
gungen seitens des Pächters hinreichende Mittel und Wege in Händen 
hat, ihn zum Coutractabschlusse oder zum Schadensersatze zn zwingen, sei's 
durch Retention des Vermögens des Pächters, sei's durch die Voraus-
bedingung einer vorgängigen Sicherheitsbestellung oder aus auderm Wege. 
Ist dennoch ein Pachtcontract nicht sormgemäß abgeschlossen, so mußte 
billigerweise doch auch die Strafe und der Schaden denjenigen treffen, der 
allein die Schuld an dem Unterlassen hat. Ebenso nothwendig erscheint 
eine Bestimmung über die geringste Frist, aus welche ein Pachtcontract 
über Bauergefiude abgeschloffen werden muß und welche Folgen das Nicht-
einhalten dieses Minimaltermins privat- und etwa anch strafrechtlich nach 
fich zieht. Zu Gunsten des Gutsherrn ist bezüglich der Jndigenatsedellenten 
gehörigen Grundstücke im § 174 der Bauer-Verordnung die Bestimmung 
enthalten, daß solche nie aus länger als 60 Jahre verpachtet und verpfändet, 
ja daß nicht einmal Meliorationen dem Verpächter oder Verpsänder in 
Rechnung gebracht werden dürfen. Dieses Maximum der Pacht- und Pfand-
jähre müßte doch auch ein Gegengewicht zum Schutze des Bauer» gegeu 
einseitige Willkühr in dem viel nothweudigeru Festsetzen eines Minimums 
finden und, wie es scheinen möchte, mit viel mehr Grund als bei Bestim-
mung der längsten Frist. Weshalb eine solche Maximalbestimmung über-
haupt sür so nothwendig erachtet worden, daß fie im Gesetze eine Berück-
sichtigung gesunden, ist schwer abzusehen, desto leichter läßt sich aber die 
Nothwendigkeit eines Schutzes des Pächters gegen den so leicht möglichen 
Mißbrauch bei der Verpachtung der Gesinde ohne Termin und ohne ge-
hörige Form nachweisen. Es ist kein Geheimniß und liegt zu sehr in 
der Natur der Sache wie in der Schwäche des Menschen, daß nicht 
jeder Gutsbesitzer sür seine Pächter ein "wohlwollender und nur dem 
strengen Rechte huldigender Herr sein wird. Der augenblickliche ver-
lockende Gewinn, der jedem Gutsbesitzer aus der Erhöhung des Pacht-
zinses erwächst, läßt ihn übersehen, daß diese Methode des Schraubens 
der Pacht von Jahr, zu Jahr oder wenigstens im Verlause kurzer 
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Fristen einen wesentlichen Nachtheil sür den Grund und Boden mit fich 
bringt und üble Folgen mannigfacher Art in seinem Gefolge hat. Der 
Bauer, der mit einem Gutsherrn einen mündlichen Contract im Vertrauen 
aus dessen Wort hin sür mehrere Jahre'geschlossen hat nnd nun Plötzlich 
eine Kündigung des Pachtcontracts erhält oder auch möglicherweise nicht 
einmal eine solche empfängt, muß natürlich sein in das Wort des Ver-
pächters gesetztes Vertrauen verlieren, ist jedoch meist gezwungen, die an 
ihn gestellten höhern Forderungen eine Zeit hindurch zu erfüllen, weil er 
sonst den Verlust des in das Geflnde gesteckten kleinern oder größern Kapi-
tals befürchten muß, er wird fich aber gewiß hüten noch weiteres Geld 
aus dasselbe zu verwenden, vielmehr bemüht sein, so viel als möglich aus 
dem Boden zu ziehen, um so rasch als möglich seine Auslagen wieder zu 
erhalten nnd die Pacht bei neuem Schrauben des Pachtzinses ohne Verlust 
ausgeben zu können. Die Folge ist somit Entwerthnng des Grundes und 
Bodens und fortwährender Wechsel der Gesindespächter, Vernichtung der 
tieswurzelnden, weun auch meist unbewußten Anhänglichkeit des Pächters 
an die heimathliche Scholle und an seinen Gutsherrn und das Entstehen eines 
wachsenden bäuerlichen Proletariats, das die erlernten Grundsätze über die 
Heiligkeit der Verträge bald auch seinerseits auszubeuten wissen wird. Es 
wird vielleicht Mancher glauben, daß wir zu grell zeichneten und daß ein 
solches fortwährendes Erhöhen der Pacht nur in ganz vereinzelten Fällen 
vorkomme und nicht so traurige Folge nach sich ziehe; in der That jedoch 
sind derartige Fälle nicht so sehr selten, wenn auch keiuesweges das öftere 
Vorkommen behauptet werden soll. Wer eine Macht in Händen hat, wie 
sie bei uns dem Gutsbesitzer gesetzlich eingeräumt ist, der ist nur zu sehr 
der Versuchung ausgesetzt, dieselbe zu mißbrauchen und in Willkür zu 
versallen, denn die Selbstbeherrschung und die Achtung fremder Rechte, da 
wo solche mit den eigenen collidiren, ist eine seltene Tugend. Die Folgen 
eines solchen Systems lassen sich aber leicht an den Kronsgütern absehen, 
bei denen eine Periode hindurch das System der kurzen Pachten das herr-
schende war, und doch waren hier schon die kürzesten Fristen aus 6 Jahre 
uormirt. Es fällt Niemandem auf beim Anblicke eines verfallenen Gutes zu 
Hörelt, daß es ein Kronsgut sei und so wird, wenn das von der Krone schou 
ausgegebene System aus den Privatgütern beibehalten wird, es vielleicht in 
der Zukunft Niemanden befremden, beim Anblick verwahrloster Gesinde zu 
vernehmen, es seien Privatgütern angehörige. Von Seiten der Krone ist, 
wenn auch nicht gesetzlich, doch factisch, bezüglich der Gesindespachten eine 

12* 
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Art Erbrecht der Familie des Pächters bezüglich der Pacht sowohl zur 
Zeit der Frohne als auch gegenwärtig während des Geldpachtsystems aner-
kannt und ausrecht erhalten, und die meisten Gesinde bleiben in der Familie.*) 
Von Seiten der Privatgüter ist ein ähnliches System während des Beste-
hens des Gehorchs beobachtet, jetzt jedoch scheint man vielfältig nur nach 
dem Meistbietenden zu fragen und die Erträge der Pacht auf alle Weise 
so rasch als möglich steigern zu wollen. Beispielsweise find aus vielen 
Gütern zu den nrsprünglich stipnlirten Geldzahlungen von Jahr zu Jahr 
nachträglich noch Mehrleistungen gefordert worden, die meist in einer 
Beihilfe bei den größern Arbeiten im Hose bestehen, und hat somit häufig 
der Pächter zn einer den frühem Gehorch anfänglich ersetzenden Geld-
zahlung nach und nach einen großen Theil des Gehorchs wiederum hinzu-
bekommen. Daß dieses Gennsch von Pacht und Frohne ganz ebenso nach-
theilig und ebenso theuer ist wie die reine Frohne, ist wohl unbestreitbar, 
wie auch ebenso unzweifelhaft durch diese Pachtsteigerungen die Zwangs-
maßregeln gegen die Dienstboten nnd das Bedürfniß, deren Lohn wo 
möglich immer mehr zu verringern, hervorgerufen wird. Daß durch das 
gegen Pächter und Dienstboten beobachtete System aber weder die Wohl-
fahrt des Bauern im Allgemeinen noch auch dessen sittliche Bildung be-
fördert wird, liegt auf der Hand. Man wird dagegen einwende», daß 
augenscheinlich die Bauern seit Einführung des Pachtsystems an Wohlha-
benheit bedeutend zugenommen haben, man wird jedoch den Beweis dessen, 
daß dieses durchgängig der Fall sei, schwerlich liesern können, sondern fich 
in den meisten Fällen begnügen müssen, auf die Bauern nnd Pächter auf 
den Kronsgütern und einer mäßigen Anzahl von Privatgütern hinzuweiseu, 
deren Besitzer nicht allein einsehen, daß ihre Güter durch langjährige Pachten 
nur gewinnen können, sondern die auch mit dieser Einsicht den gute» Willen zur 
Hebung der bäuerlichen Verhältnisse verbinden und deren wohlthätiger Ein-
fluß aus die ihrer Fürsorge anvertrauten Gemeinden alle Anerkennung verdient. 

6. Er laubniß zur Erwerbung von Gesindesländereien 
als Eigenthum und Verbot des Einziehens 

von Gesindesländereien. 

Nach dem Vorgange der Domainen-Verwaltung, die in neuester Zeit 
den Verkauf der der Kroue gehörigen Gesinde eingeleitet hat, konnte man 

Vrgl. die Nvte zu dem Aufsatz: „Zur Geschichte unseres Volkes in Kurland," im. 
Deeemberheft 1859 der Baltischen Monatsschrift S. 275. 
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hoffen, daß das Verbot der Veräußerung auch bezüglich der den Privaten 
gehörigen Gesinde freiwillig von Seiten des Adels befürwortet werden 
würde, und sollen in der That in dieser Richtung von manchen Seiten 
Anträge gestellt worden sein, die jedoch gescheitert zu sein scheinen. Wir 
glauben jedoch kaum, daß dem natürlichen Streben des Bauerstandes nach 
Eigenthum und der davou wesentlich abhängigen Entwicklung eines wirklich 
freien BauerstaudeS, so wie uach Regelung der Gemeindeverhältnisse noch 
lange wird widerstanden werden können, wir glauben serner, daß die na-
türliche Lage der Dinge den Bauer immer aus den ehemaligen Gutsherrn 
als leinen Schutz und seiueu Rathgeber hinweisen wird nnd daß mit allen 
Kräften dafür Sorge getragen werden sollte, die Liebe der Bauern 
zn den» Gutsherrn und ihre Achtung vor demsebeu ausrecht zu erhalten 
und ;u stärken, daß demnach es im höchsten Jnterreffe namentlich des Adels 
liegen muß, sich bei allen Bestrebungen der Bauern zur Fortentwicklung 
an die Spitze zn stellen nnd die Leitung mit Einsicht und aufrichtigem 
Wohlwollen in die Hand zu nehmen. 

Demnach müßte alles vermieden werden, was den Adel als Gegner 
des Ballern erscheinen nnd was ihn seine alleinige Hoffnung daraus richten 
ließe, daß von Seiren der Staatsregiernng zu seiuem Besten eingeschritten 
werde. Eine natürliche Fortentwicklung aller Verhältnisse läßt fich aber 
nur dann erwarten, wenn der Adel die Identität seiner Interessen mit 
denen des Bauern erkeuut, weuu diese Stände sich nicht als Gegner 
gegenüberstehen, sondern der höhere Stand als Schutzherr des unteren in 
die Schranken tritt; die wahren Interessen beider find ja in der That na-
turgemäß dieselben, sie sind conservativer Natur und sollen der beweglichen 
Stadtbevölkerung als Gegengewicht dienen und deren nivellirenden Ein-
flüssen Schranken ziehen. Neben nun auch gegeuwärtig die Städte unseres 
Landes noch lange nicht den Einfluß, wie in weiter vorgeschrittenen Staaten, 
so ist doch die Schaffung eines conservativen Elements in der Landbevöl-
kerung nichts desto weniger dringend geboten, weil diese Elemente sich nicht 
mit einem Male, sondern nur nach und nach bilden können und, sollen 
sie die erforderliche Wirkung leisten, Zeit zur Kräftiguug uud zum Heran-
wachsen haben müssen. Und wir hegen die innige Ueberzeuguug, daß allem 
schädliche« Einflüsse, der von manchen Seiten her droht, nur durch Schaf-
fung eines wahrhaft freien Banerstandes, der wiederum ohue Eigenthum 
nicht denkbar ist, entgegengewirkt werden kann. Es liegt daher denn die 
weitere Forderung auch uur in der Billigkeit begründet, daß fortan den 
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Gutsherrn das Recht genommen werde, die Gesinde willkürlich zu „spren-
gen", um ans denselben größere ökonomische Etablissements zu bilden. 
Diese billige Berücksichtigung ist in den beiden Schwesterprovinzen den Bauern 
bereits zu Theil geworden und sie ist zur Bildung eines freien Bauerstan-
des in der That unumgänglich nothwendig. Daß ebenso Vorsichtsmaßregeln 
gegeu das Theileu der Gesinde in gar zu kleine Parcelleu getroffen werden 
müssen, versteht fich von selbst und ist auch, wenn wir nicht irren, von 
der Krone bei dem.Verkaufe ihrer Gefinde ins Auge gesaßt worden. Ist 
die willkürliche Einziehung der Gefinde gestattet und wird dieselbe so weiter 
fortgesetzt, wie fie bereits hier und da begonnen ist, so muß als Folge 
dessen das Aufhören der Bauergemeinden und das Entstehen von Gemein-
den , die aus Tagelöhnern zusammengesetzt sind und jeder soliden Basis ent-
behren, eintreten. Diese aber bilden ein höchst schädliches Proletariat, 
sobald man ihre Anzahl wachsen läßt und ihnen jedes Interesse an dem 
Grund und Boden nimmt. Allen solchen Uebelständen kann nnr der bäuer-
liche Grnndeigenthümer erfolgreich entgegentreten, dessen Interesse ihn na-
turgemäß an sein Eigenthnm fesselt und ihn jeglichem Streben, das dieses 
Eigenthum gefährden wollte, kräftig entgegenzutreten zwingt. Man gebe 
daher dem Bauer ohne alle Beforgniß das Recht, ländliches Grundeigen-
thum zu erwerben, man fessele ihn da, wo der Eigenthumserwerb nicht 
möglich ist, wie bei Majoraten, durch langdauernde Contracte an den 
Grund und Boden, man richte sein Augenmerk nicht einzig auf Erlangung 
eines möglichst hohen Pachtzinses, sondern bedenke, daß auch bei den Ge-
sinden eine rationelle Bearbeitung des Landes nur dann möglich wird, 
wenn dem Pächter ein langjähriger, ungestörter Besitz sichergestellt ist, 
und der Bauerstand wird einen ganz unglaublichen Aufschwung gewiuueu, 
er wird an Bildung zunehmen und wenn er auch nicht mehr eine knechti-
sche Ehrfurcht vor dem Grundherrn bewahren wird, so wird er doch umge-
kehrt dnrch Achtung semer Rechte zur Achtuug der Rechte des Grundherrn 
angeleitet und gezwungen werden und ein kräftiges und starkes Glied 
im Staatsverbande sein, aus das man im Falle der Noth unendlich viel 
mehr wird vertrauen können, als ans den Bauerstand in seinen gegenwär-
tigen Verhältnissen, in denen er einer jeden Veräudernug zum Besseren 
sehnsüchtig entgegenharrt. 
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Christoph Heinrich vou Kursel. 
Ein Beitrag zur Charakteristik Friedrich'« des Großen. 

- V a s Leben der großen Männer, deren die Geschichte gedenkt, ist selten 
eben nnd fleckenlos dahingegangen. Manche Gewaltthat durchbrach die 
grade Bahn des strengen Rechts; manche Willkür warf einen Schatten 
aus das sonst so lichte Leben dieser Großen. Daß Preußens Friedrich, den 
die Geschichte den Großen nennt, ein großer König auch gewesen, wird Nie-
mand bezweifeln, aber das Geschick des unglücklichen Friedrich von der. Trenck 
verdunkelt manchen edlen Zug des Königs. Und doch steht dieses Geschick 
nicht allein da; auch Estland hat seinen Trenck gehabt; das Schicksal 
Christoph Heinrich von Kursel's hat nur zu viel Aehnlichkeit mit 
dem jenes berühmten Gefangenen. 

Wir geben hier die Geschichte der langen Gesangenschast dieses estläu-
dischen Edelmanns nach den Mittheilungen seiner vor einigen Jahren ver-
storbenen 87jährigen Tochter. 

Christoph Heinrich von Kursel, Sohn des Herren Christoph 
von Kursel zu Echmes in Estland, wurde am 29. November 1722 geboren, 
anfangs im elterlichen Hause, später aus einer öffentlichen Schule erzogen 
und zum Militärdienst bestimmt. I n damaligen Zeiten, während der 
Regierung der Kaiserin Anna, welche im Jahre 1730 den Thron bestiegen 
hatte, war es noch nicht gebräuchlich oder wenigstens nur sehr selten, daß 
Edelleute aus den deutschen Ostseeprovinzen in russische Militärdienste 
traten. Um so gewöhnlicher war es aber, daß die jungen Edelleute dieser 
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Provinzen in ausländischen Diensten ihr Glück versuchten. So wurde 
deuu auch der junge Kursel, als er 15 Jahr alt war, vou seinem Vater 
nach Preußen in ein Regiment geschickt, das ein General Kursel, der 
Oukel des junge» Christoph, befehligte. Ueber diese erste Dienstzeit des 
jungen Mannes erzählte dessen Tochter unter anderem von der großen 
Strenge, mit der er von seinem Onkel gleich allen Fähnrichen damaliger 
Zeit gehalten worden sei. Als alter Mann habe er später seinen 
Kindern versichert, sein Onkel habe ihn „stramm" gehalten. Wenn die jungen 
Leute irgend einen Unfug angegeben, so habe er sie vom Wachtmeister 
„fuchteln" lassen und immer dabei gesagt: „mit meinem Neffen fange Er an." 
Obgleich diese strenge Behandlung auch nicht ermangelt haben mag, aus 
die Härten, die fich im Alter in dem Charakter des damals noch jungen 
Mannes zeigte«, einzuwirken, so scheint doch die Behandluug, die ihm 
später widerfuhr, die Hauptursache gewesen zu sein, daß ans einem lebens-
frohen, wohlwollenden Jüngling ein mißtrauischer, verdrüßlicher Greis werden 
mußte. Kursel, der Neffe, war ein wohlanssehender, ungewöhnlich langer 
Mann, der als besonders tüchtiger Offizier und durch seine Geschicklichkeit 
im Blasen der Flöte bald die Aufmerksamkeit Friedrichs des Großeu aus 
sich zog. Noch im späteren Leben hat er, seines Groll's vergessend, von 
der Freundlichkeit erzählt, mit der ihm der König bei häufigen Gelegen-
heiten begegnet war, und seine persönliche Anhänglichkeit an den großen 
Fürsten, beweist, wie sehr dieser ihn geliebt und hervorgezogen haben muß. 

Als vor dem Frieden von Aachen, nach Beendigung des zweiten schlesi-
schen Krieges, Rußland sich mit Oesterreich und den.Seemächten in einen Ver-
trag eingelassen hatte nnd dadurch eine kriegerische Stellung gegen Preußen 
einzunehmen begann, erging, im Jahre 1747 aus St. Petersburg vou 
der damals regierenden Kaiserin Elisabeth der Befehl an sämmtliche russische 
Unterthanen in fremden Diensten, in ihr Vaterland zurückzukehren, uud 
ihren jetzigen Dienst aufzugeben.*) Da die Stellimg zwischen Rußland und 
Preußen besonders eine feindliche war und der junge Kursel somit in deu 
Fall kommen konnte gegen Rußland kämpfen zu müssen, reichte er beim 
Könige das Gesuch um seinen Abschied ein, in dem er die Beweggründe zu 
diesem Schritte anführte. Nichts destoweniger wurde, ihm der Abschied 
verweigert. Kursel wiederholte hieraus sein Gesuch um Eutlassung aus 

*) Ein solcher Befehl aus dem Jahre 1747 ist uns nicht bekannt; wir kennen nur 
einen UkaS dieses Inhalts — „bei Verlust ihres gegenwärtigen und künftigen Vermögens" — 
vom S. März 1749. D. Red. 
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dem preußischen Militärdienste noch mehrmals aus verschiedenen Wegen, 
jedoch blieben diese Bemühungen gänzlich ohne Erfolg, so daß der junge 
Mann sich hierdurch in die größte Verlegenheit gesetzt sah. Als Offizier 
in Diensten des Königs von Preußen band ihn die Pflicht an den Fahneneid, 
während ihn andererfeis als russischen Unterthan der Befehl seiner Kaiserin 
zur Rückkehr in sein Vaterland zwang. Da die kriegerische Stellung Ruß-
lands gegen Preußen einen Zusammenstoß immer wahrscheinlicher machte, 
welcher auch später im siebenjährigen Kriege wirklich erfolgte, so mußte 
der junge preußische Offizier fich endlich entschließen, entweder sich dem 
Befehl seiner Kaiserin zu widersetzen und gegen sein Vaterland in's Feld 
zu zieheu, oder gegen den Willen des Königs von Preußen dessen Dienst 
und Land zu verlassen. Da er als Freiwilliger in preußische Dienste ge-
treten war und mit keinem Rechte in diesem Dienst zurückgehalten werden 
durste, sobald er aus legalem Wege das Gesuch um seiueu Abschied einge-
reicht hatte, während ihm von der anderen Seite nur der Wille seiuer 
Kaiserin diesen Dienst im fremden Staate gestatten oder verweigern konnte, 
so war es natürlich, daß Knrfel, nachdem er eingesehen, daß man ihn 
gütlich nicht entlassen werde, sich gezwungen sah heimlich nach Rußland 
zurückzukehren. Noch in demselben Jahre 1747 verließ er Berlin, ohne 
daß seine Entfernung anfänglich bemerkt wnrde, und erreichte Danzig, 
von wo er zu Wasser seine Reise fortzusetzen gedachte. I n Berlin war 
man aber unterdessen dem Flüchtling aus die Spur gekommen, nnd die 
Commandantnr von Danzig wurde beaustragt, den Deserteur auszuspüren 
und zurückzusenden. 

Obgleich Kursel, der auf eine günstige Schiffsgelegenheit warten mußte, 
sich in Danzig fast nur in den Zimmern seines Gasthofs aufhielt, um nicht 
bemerkt zn werden, hatte man doch seinen Aufenthalt entdeckt. I n der 
Nacht vor seiner beabsichtigten Abreise drang Militair in sein Zimmer und 
besetzte Fenster nnd Thüren. Kursel wurde gezwuugeu sogleich seinen 
Wächtern zu folgen und bald darauf unter militairischer Bedeckung 
nach Berlin zurück transportirt. Die Lage des unglücklichen jungen 
Mannes war jetzt eine sehr schlimme, denn was konnte er anderes er-
warten, als daß man ihn als Deserteur kriegsrechtlich behandeln und 
verurtheilen werde. 

I n Berlin nahm' die Untersuchung jedoch nicht so bald ihren An-
sang, und Kursel, der in strenger Hast gehalten wurde, mußte lange in 
der unheimlichsten Ungewißheit über sein Schicksal bleiben, bis er nner-
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warteter Weise endlich den Befehl erhielt persönlich vor dem Könige zu 
erscheinen. Diese unverhoffte Gnade ermuthigte den jungen Offizieren 
wieder; er glaubte, des Königs oft bewiesene Freundlichkeit gegen ihn werde 
auch dieses Mal sich bewähren und ihm ungehinderte Rückkehr in sein 
Vaterland gestatten. Allein er täuschte sich. Friedrich war hart und scharf 
in der Unterredung und wollte keinen der Gründe Kursel's gelten lassen, 
sondern erklärte ihn sür einen Eidbrüchigen, der heimlich seine Fahne ver-
lassen habe und eigentlich dem Kriegsgerichte übergeben werden müsse. 
Die persönliche Zuneigung des Königs zu dem jungen Estländer muß aber 
groß gewesen sein, da er ihn doch noch zu bereden suchte, in preußischen 
Diensten zu bleiben und ihm völlige Verzeihung verhieß. Als aber Kursel 
standhast dabei blieb, er wolle und dürse nicht gegen sein Vaterland fechten 
und werde dem Befehle seiner Kaiserin nicht ungehorsam sein, so erklärte 
der König heftig, er lasse ihm die Wahl, ob er in preußischen Diensten 
bleiben oder auf Lebenszeit in Gefangenschaft gehalten werden wolle. 

Kursel war ein Mann von 25 Jahren, dem noch ein langes Leben 
bevorstand, ein Mann, dessen äußere Vorzüge und dessen kräftiger Cha-
rakter ihm eine glänzende Zukunft unter dem ihm wohlwollenden König 
verhießen, ein Mann, der eingelebt nnd eingebürgert in seiner jetzigen 
Umgebung als 16jähriger Knabe sein Vaterland verlassen und dort im 
Vergleich zu seinen Aussichten in Preußen nichts zu erwarten hatte, aber 
ein Mann, dessen Ehrgefühl und Gewissen stärker waren als alle sonstigen 
Erwägungen. Er erklärte dem drohenden Fürsten: seine Pflicht werde er 
nie vergessen und wenn er auch sein Leben in ewiger Gefangenschaft ver-
schmachten müsse. 

Es ist zu verwundern, daß diese würdige Erklärung Friedrich, den 
man mit Recht den Großen nannte, nicht imponirte oder gefiel, sondern 
daß der große Mann den edlen Mnth eines Anderen nicht erkannte uud 
nur die Widersetzlichkeit seines Untergebenen fühlte. 

Heftig wandte der König fich ab, und nach wenigen Tagen ward Knrfel 
nach der Festung Spandau abgeführt. 

Als der junge Mann fich bückend durch die Thür feines neuen Gefäng-
nisses trat und in demselben sich wieder ausrichten wollte, stieß er mit dem 
Kopf an die Lage und konnte nicht ausrecht stehen, ohne fich stark nach 
vorn zu beugen. Entsetzt daüber wollte er dem Wärter, der ihn ge-
führt hatte, Vorstellungen machen. Allein dieser warf ihm die Thür in's 
Schloß und überließ den Unglücklichen der Einsamkeit und seinen Gedanken. 
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Kursel befand sich jetzt in einer engen, halb finsteren, nur mit den 
uothdürstigsteu Möbeln versehenen Zelle, die wie erwähnt sür den langen 
Mann zu niedrig war, so daß derselbe nicht gerade darin stehen konnte. 
Er konnte sich nicht denken, daß man ihn sür lange Zeit in dieser trost-
losen Lage lassen werde und gab sich die erdenklichste Mühe, den Wärter, 
wenn er in's Gesängniß kam, um eine Veränderung des Locals anzugehn. 
Aber auch diese Hoffnung mußte er ausgeben, als er sah, daß alle seine 
Vorstellungen vergeblich waren. Ja es wurde ihm nicht einmal gestattet 
sich geistig durch Lesen oder Schreiben oder mit dem geliebten Flötenspiel zu 
beschästigen, da man ihm die Mittel dazu versagte und seine Flöte, ihm 
genommen hatte. Diese empörende Grausamkeit läßt sich nicht anders 
erklären, als daß böswillige Untergebene sich eigenmächtig solcher Schänd-
lichkeiten schuldig machten und der König von denselben nichts wußte. 

Wie dem auch sei, so bleibt es dennoch unbegreiflich, daß ein König 
wie Friedrich der Große einen Unschuldigen, der ihn nur durch Ehrenhaf-
tigkeit der Gesinnung gekränkt hatte, so behandeln lassen konnte, ohne sich 
nm ihn und seine Lage weiter zu bekümmern. Höchst unwahrscheinlich 
bleibt es immer, daß die Lage des unglücklichen junge»; Mannes dem 
Könige nicht durch Freunde und Dienstgenossen Knrsel's bekannt geworden 
sein sollte, um so mehr, als diese empörende Hast drei ganze Jahre unver-
ändert fortdauerte, ohne daß irgend welche Erleichterung in derselben ein-
getreten wäre. Auch ist schon deshalb kaum anzunehmen, daß Friedrich 
von der ungewöhnlich strengen Hast seines früheren Lieblings gar nichts ge-
wußt haben sollte, weil dem Gefangenen jeder Umgang und jede Commu-
niccrtion mit anderen Menschen aus das Strengste versagt wurde, was 
doch schwerlich wider Wissen und Willen des Königs während dreier Jahre 
hätte durchgeführt werden können. Thatfache ist es aber, daß Kursel in 
seinem niedrigen Gesängniß, abgeschnitten von jedem lebenden Wesen und 
jeder Möglichkeit einer zerstreuenden Beschäftigung, in dumpfer Kellerlust 
und ohne alle körperliche Bewegung in der ganzen Jugeudkraft eines 26-
jährigen Mannes ohne irgend eine Hoffnung aus endliche Erlösung aus die-
ser entsetzlichen Lage verharren mußte, weil ein fremder Monarch ihn zwin-
gen wollte, dem Befehle seiner rechtmäßigen Kaiserin ungehorsam zu sein. 
War doch 1745, zwei Jahre vor Kursel's Gesangensetzuug, auch der 
Freiherr Friedrich v. d. Trenck ohne Urtheil und Recht von dem gewaltsamen 
Könige in Glatz eingesperrt worden, ohne irgend eine Aussicht aus Be-
freiung, bis er dnrch eiserne Ausdauer und Geduld seine Flucht möglich 
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machte und gerade in dem Jahre der Gefangennahme Kursel's glücklich 
nach Wien entkam. Mag auch jener Zeit die Anwendung durchgreifender 
Mittel und Maßregeln angemessener erschienen sein als fie es der Gegen-
wart ist, so bleibt doch die Wahrheit in der bittern Klage Trenck's, welche 
er damals ausstieß, aus alle Zeiten anwendbar, und es paßte ebenso gut 
aus das Schicksal Kursel's als des jungen Preußen, wenn dieser in seiner 
Selbstbiographie in die Worte ausbricht: „O unglückliches Volk! wo die 
„Gewalt über dem Recht steht, wo ein Wille den-Unterthanen ohne wei-
teres, ohne gesetzmäßigen Urteilsspruch seiues Eigenthums, seiner Frei-
heit , seines Lebens, seiner Ehre beraubt!" 

Trotz der entsetzlichen Lage, in der Kursel fich befand, hat er doch 
keine Versuche zur Flucht gemacht. Wahrscheinlich war ihm der Erfolg 
durch die getroffenen Haft'maßregeln zu unwahrscheinlich. Ein Trost jedoch 
in der schweren Einsamkeit wurde dem jungen Gefangenen dnrch die Theil-
nahme und Bemühungen ewiger Landsleute zu Theil, welche es nach län-
gerer Zeit endlich möglich machten, von außen dnrch das Fenster einen 
wenn auch unterbrochenen und gefährlichen Verkehr mit Kursel zu Stande 
zu bringen. Namentlich war es ein Herr von Stael ans Jerwakast, der 
stch damals aus Reisen in Deutschland befand nnd sich alle mögliche Mühe 
gab, dem Gefangenen sein Loos zu erleichtern. Es gelang ihm seinem 
unglücklichen Landsmann in einer sinstern Nacht dessen Flöte so wie Mu-
sikalien und Bücher durch das Gitter des Fensters in das Gesängniß zu 
reichen. Alle sonstigen Bemühungen Stael's zu Gunsten Kursel's blieben 
erfolglos, und dieser konnte nur in der Nacht, wenn Niemand es hörte, 
von seiner Flöte Gebrauch machen, und mußte seine Musikalien und Bücher, 
fv wie das Instrument nnter einem Stein der schadhasten Diele des Ge-
fängnisses den Tag über aufbewahren, weil man ihm sonst auch diesen ein-
zigen Trost in der Einsamkeit genommen hätte. Nachdem aus diese Weise 
drei lange Jahre verstrichen waren, wurde Kursel aus Verwendung seiner 
Freunde oder vielleicht nach einem Wechsel des Commaudauteu von Span-
dau in eine andere Zelle gebracht, in der er wenigstens ausrecht stehen 
konnte, wenn er auch sonst keine weiteren Vergünstigungen genoß und na-
mentlich von jedem Umgang mit seinen Bekannten oder anderen Personen 
aus das strengste ausgeschlossen blieb. Die fortwährende Einsamkeit, iu 
der ihn nur seine Flöte und die wenigen Bücher, welche ihm heimlich von 
Freunden verschafft wurden, Zerstreuung gewährten, scheint'hier dem jun-
gen Mann einen besonderen Genuß in dem Umgang mit Thieren angewiesen 
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zu haben, da seine Tochter von den Kanarienvögeln erzählt, welche ihr 
Vater im Gesängniß erzogen und gezähmt habe. Eine große Anzahl die-
ser Thiers bevölkerte sein Gesängniß und hals ihm die Zeit vertreiben, wie 
die zahme Maus, welche Trenck später in Magdeburg während seiner zwei-
ten Gefangenschast zur einzigen lebenden Gefährtin hatte, bis ein grau-
samer Befehl ihm auch diese nahm. Kursel ließ man jedoch die gefieder-
ten Genossen, wenn ihm auch jeder andere Umgang untersagt blieb. 

So vergingen abermals neun endlose Jahre; der Gefangene war jetzt 
nach 12jähriger Hast, frühzeitig ergraut und gekrümmt durch die grau-
same Haft der ersten drei Jahre, immer noch ohne irgend eine Hoffnung, 
auf Befreiung, als endlich seine Schwester, Frau von Brevem aus Maart 

. in Estland, die Gelegenheit fand, im Jahr 1769 vor der Kaiserin Elisa-
beth einen Fußfall zu thun und um Befreiung ihres Bruders aus diplo-
matischem Wege zu bitten. Die russische Regierung verwandte fich drin-
gend sür den unglücklichen Gefangenen und vielleicht war die Schlacht bei 
Kunersdorf, in welcher die russischen Waffen zum ersten Male siegreich 
Friedrichs Heeren widerstanden, mehr als alle sonstigen Bemühungen ein 
Anlaß dazu, daß man dem Gefangenen in Spandau mehr Freiheiten gestat-
tete und ihm den Genuß frischer Lust aus den Wällen der Festung erlaubte. 
Aber noch drei Jahre blieb Kursel im Gesängniß. Rußland stand Preußen 
in Waffen gegenüber und Friedrich, bedrängt von Oesterreich und Frank-
reich, mochte in dieser äußersten Noth wohl an andere Dinge zu denken 
haben als an den jungen Officier, den er vor 14 Jahren so ungerecht be-
handelt hatte. Da starb die Kaiserin Elisabeth, und Friedrichs größter 
Verehrer unter den Fürsten Europas, Peter IU., bestieg den russischen 
Thron. Preußen schloß mit Rußland nicht nur Frieden, sondern sogar ein 
Bündniß. 

Kursel, endlich der Spandauer Hast entlassen, kehrte im Sommer 
des Jahres 1762 nach 15jähriger Gesangenschast als ergrauter, gebeugter 
Mann nach Rußland zurück. Hier hatte mittlerweile Catharina II. den 
Thron bestiegen und das Bündniß mit Friedrich ausgelöst, so daß Kursel 
bei einiger Verzögerung möglicher Weise auch jetzt noch nicht zur Freiheit 
gelangt wäre. Die Kaiserin, der das allgemein bedauerte Schicksal des 
unglücklichen Gefangenen nicht unbekannt war, ließ fich Kursel vorstellen, 
ernannte ihn zum Obristen des Ladogaschen Infanterie-Regiments und er-
theilte dem durch die lange Gefangenschaft geschwächten Mann sogleich einen 
Urlaub von einem Jahr zur Wiederherstellung seiner Gesundheit. 
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Die weiteren Schicksale Kursel's sind von keinem allgemeineren Interesse, 
fie mögen daher nur kurz berührt werden. I m Jahre 1763 heirathete er 
die Tochter des Landraths von Essen ans Pöddis in Estland, von der er 
nur Töchter hatte. Kursel diente glücklich und wurde bald General. Er 
war genau und ernst im Dienst, streng, fast hart in der Familie, ein Mann 
der die allgemeine Achtung seiner Vorgesetzten wie Untergebenen genoß. 
I m Jahre 1772 starb seine Frau und Kursel heirathete bald darauf eiu 
Fräulein von Fersen aus Laupa, aus welcher Ehe zwei Töchter und drei 
Söhne entsprossen. Die Söhne traten in russischen Militärdienst und 
zogen in das Innere des Reiches; es existiren keine weiteren Nachrichten 
über sie. Der alte General nahm endlich seinen Abschied und lebte auf 
seinen Gütern Selli und Ocht in Estland, bis er dieselben verkaufte. 
Seine letzten Lebensjahre verbrachte er auf dem Gute Selleuküll bei Hapfal 
und starb auf demselben in hohem Alter. 

Die Wirkung der harten und ungerechte« Behandlung, welche ihn 
seiner schönste« Lebensjahre aus so grausame Weise beraubt hatte, zeigte 
fich im späteren Alter bei Kursel, uach Mittheilungen seiner Tochter, nur 
in Launen und Eigentümlichkeiten, die ihm in früheren Jahren gänzlich 
fremd gewesen waren — wenn der Gruud derselben nicht in der Morofität 
des Alters zu suchen ist; aber niemals verdunkelte ihm kleinlicher Groll 
das leuchtende Bild des großen Königs. 

Ber icht igungen zum Januar -He f t d. I . 

S. 1. unter dem Titel l. 1860 st. 1859. 
S. 46. Z. 7. die römische II. fällt weg. 
S. 56. Z. 25. l. mit denen st. nachdem. 
S. 62. Z. 1. ist II. statt III. zu setzen. 
S. 76. Z. 13. l. diese st. die Oonvenw« pudl. 
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Tbeodor Bötticher, 
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Die deutsche Gewerbefreiheits-KkVeguug. 

«Deutschland «erdankt es leiner staatlichen Zersplitterung, daß Länder, 
in denen die durchschnittliche Bildung und Gesittung keineswegs höher steht, 
es in der Befreiung der Arbeit von allerhand überlieferten gesetzlichen Fesseln 
überholt haben. Es leidet zum großen Theil noch heute an den Vorrech-
ten und Beschränkungen der Zuustversassuug, die England schon seit mehr 
als zwei Jahrhunderten eine nach der andern abgestreift hat, während 
Frankreich sie in der denkwürdigen Nacht des 4. August 1789 mit einer 
einzigen Kraftanstreugung von sich schüttelte. Die bald darauf solgende 

I zeitweilige Herrschast Frankreichs über deutsche Gebietstheile übertrug zwar 
auch auf diese die Gewerbefreiheit; aber mit Ausnahme der Rheinpfalz 
genügte diese kurze uud unwillkommene Bekanntschaft nicht, sie dauernd 
einzubürgern, sondern mit den alten Herren kehrten gleich den meisten 
übrigen Einrichtungen der Vergangenheit auch die Zünfte zurück. Nur 

^ der größte deutsche Staat, das Königreich Preußen, eignete sich im Laufe 
- seiner großen Resormperiode von 1807 — 11 aus freiem Entschlüsse die 
k Gewerbefreiheit an, ein Beweis mehr, daß es die staatliche Zersplitterung 
5 war, was in Deutschland das zünftige Elend „zu hohen Jahren kommen 
^ ließ." 
^ I m Laus ihrer langen Geschichte haben sich die Zünfte weit genug von 
^ ihrer ursprünglichen Bestimmung entfernt. Als sie znerst aufkamen, dienten 

sie gleichsam als schützende Hülle für den zarten jungen Gewerbfleiß in einem 
^ noch sehr rauhen socialen Klima. Um nicht jeden Augenblick gestört, ge-

z 
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brandschatzt, vielleicht gar in die alte Sklaverei zurückgeführt zu werden, 
während fie sich deu langen uud mühseligen Arbeiten der Werkstatt Hin-
gaben, mußten die Handwerksgenossen sich zu festem, streitsertigem Ver-
bände zusammenthuu. Von dieser Seite betrachtet waren also die Zünfte 
eine rein politische Schöpfung, eine Veranstaltung zum Schutze gegen räu-
berische Gewalt. Aus der andern Seite waren fie die Träger des Kunst-
fleißes wie er damals war. Während fie ihre Fertigkeiten und Kennwisse 
vor der Außenwelt streng geheim hielten, unterrichteten fie einander, halsen 
sich gegenseitig aus und benutzten gemeinsame Hilfsmittel ohne den minde-
sten Neid. Es gab noch keine Concurrenz unter ihnen wie heute, wo sie 
aus die Kundschaft ihrer Stadt nebst der nächsten Umgebung beschränkt sind 
und daher einander die Kunden nicht gönnen, jede Vermehrung ihrer Zahl 
aber nach Kräften zu hindern suchen. Sofern schon eine Art Concurrenz 
in unserm Wortverstande vorhanden war, waltete sie zwischen den verschie-
denen Städten, nicht zwischen den einzelnen Handwerksmeistern. Ebenso-
wenig konnte es den Genossen der ersten Zünfte schon einsallen, ihren Ab-
nehmern irgend welche Beschränkungen auserlegen zn wollen. Sie waren 
ihrer ohnehin gewiß; was sie machten, war das Beste, dessen fich die da-
malige Welt zu erfreuen hatte. Sie waren tugendhaft und bescheiden wie 
der Glückliche, dem es nichts kostet Gerechtigkeit zu üben. 

Die Zünfte waren im frühen Mittelalter aber nicht bloß die Windeln 
des Gewerbefleißes, sondern auch die des Bürgerthums. I n ihnen bildete 
sich die n en e Bevölkerung der Städte heran. Ihre Genossen wollten der 
Leibeigenschast des Ackers nicht entronnen sein, um zwischen Wall nnd 
Mauern einer andern Knechtschaft anheimzufallen, mit der die „Geschlechter" 
oder „Patricier", d. h. der in die Stadt gezogene ärmere Adel, fie be-
drohte. Sobald sie wirtschaftlich erstarkt waren, forderten sie Gleichbe-
rechtigung und Theil an der Herrschaft. Im Lause des vierzehnten Jahr-
hunderts drangen an den meisten Orten die Zünfte, voran die Kanfmanns-
gilden, in den Rath. Aus ihnen schöpften die deutschen Städte die Kraft, 
ihre Selbstständigkeit zu behaupten und unter begünstigenden Umständen 
sogar eine gebietende Rolle zu spielen. 

Zur Gründung förmlicher Reiche reichte diese Kraft indessen doch nicht 
aus. Als zu solchen die Mittel sich darboten, vermochten die Städte nicht 
fich derselben völlig zu bemächtigen. Die ansstrebende landesherrliche Ge-
walt, die es ihnen darin znvorthat, nöthigte fie aus ihrer Vereinzelung 
heraus in Bündnisse mit anderen Lebensmächten zu treten. Wo fie sich 
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wie in England mit dem Adel gegen das Königthum vereinigten, halsen 
sie der öffentlichen Freiheit eine Stätte bereiten; da erstarrten auch die 
Zünfte nicht in zufälligen Formen, sondern blieben im Flusse selbstthätiger 
Entwicklung, der sie ohne Kamps und Schmerzgefühl am Ende bis auf den 
bloßen Namen auflöste. Wo die Städte dagegen, wie in Frankreich und 
Deutschland, aus Haß gegen die näheren Dränger mit den Oberlehnsherrn 
gemeine Sache machten, da mußten sie bald ersahren, daß sie mit dem 
Löwen gejagt hatten. Er nahm erst die ganze Beute allein hin und 
machte sich dann an seine Verbündeten obendrein. Die städtische Selbst-
verwaltung hörte aus. An den Geschäften des Staats erhielten die Städter 
keinen Antheil. So stockte der Saft in den Adern dieser einst so kräftig 
blühenden alten Bäume; Aeste und Zweige erneuerten sich nicht mehr, die 
Rinde zerbröckelte nnd das Holz fing an zu faulen. Die Zünfte, als 
eine eigentümliche Einrichtung der Städte, bestanden fort, aber ohne die 
Veränderungen der rastlos wechselnden Zeit in fich auszunehmen. Was 
an ihnen einst Vernunft gewesen war, ward Unfinn, was Wohlthat — 
Plage. Der Gewerbefleiß strebte immer dringender aus diesem engen 
Rahmen heraus, während fie ihn immer ängstlicher, immer gewaltthätiger 
festzuhalten fich bemühten. Das Publikum bekam ein Interesse an Erleich-
terungen des Eintritts in die Znnst und der Zufuhr von außerhalb der 
Zünfte verfertigten Waaren; nur desto krampfhafter sperrte jede Zunft fich 
ab, suchte fie den Gütern der Fremde die Thore zu Verschließen und die 
Kundschaft zwangsweise an sich zu fesseln. Dies war aber nur möglich 
durch den guten Willen der Staatsgewalt. Von ihr neue Vorrechte zu 
erlangen oder die alten bekräftigt zu sehen, wnrde daher sür Jahrhunderte 
der Inbegriff ihres politischen Strebens. So haben denn die Zünfte, aus 
denen im Mittelalter die städtische Selbstständigkeit sich ausbaute, in der 
Zeit ihres Verfalls das Ihrige dazu beigetragen, alle städtische Selbststän-
digkeit und alle gemeine Freiheit an den Staatswillen dahinzugehen. Um 
in ihren Vorrechten geschützt zu werden, opferten sie ihre Rechte und die-
jenigen aller ihrer Mitbürger. 

Nur eine kurze Frist gewannen sie damit. Denn als die Staats-
gewalt alles Widerstandes Herr geworden war und nun keiner Bundesge-
nossen mehr bedurfte, begann sie ihrerseits in jeder Richtung sich der In -
teressen des Publicums anzunehmen und das öffentliche Wohl zu ihrer 
Hauptsorge zu machen. Die Einsicht, daß die zünftigen Beschränkungen 
der Gesammtheit mehr schadeten als nützten, ergriff im achtzehnten Jahr-

Balttsche Monatsschrift, 2. Jahrg. Bd. III.. Hst. 3. 13 
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-hundert die Spitzen der Gesellschaft und insbesondere auch des Staats. 
Die Polizei entzog den Privilegien ihre Stütze und fing vielmehr an fie 
zu beschneiden. Es war eine bloße Fortsetzung ihrer Bemühungen, kein 
revolutionärer Bruch mit der Vergangenheit, wenn endlich die sranzöfische 
Nationalversammlung von 1789 die Zünfte, vollends aufhob. Die Polizei 
ist unter Napoleon in Frankreich wieder allmächtig geworden, aber die 
Zünfte hat fie nicht hergestellt. Die Gewerbefreiheit gehört mit allen an-
dern wirtschaftlichen Freiheiten zu dem festen Kern inmitten der schwan-
kenden uud oftmals wechselnden französischen Staatsznstände. Auch in 
Deutschland wäre mau aus diesem Wege wohl, wenn auch langsamer, zur 
Abschaffung der Zünfte vorgedrungen, hätte der feindliche Zusammenstoß 
mit den revolutionär ausgeregten Franzosen die Frage nicht in den natio-
nalen Gegensatz mit verwickelt und den Glanz der Freiheit für deutsche 
Augen zeitweilig verwischt. Da aber inzwischen die wirtschaftliche Ent-
wicklung, die den Zünften nachtheilig war, ihren Fortgang nahm, so sollte 
in Deutschland nnr um so greisbarer fich herausstellen, daß die Lebens-
fähigkeit dieser alten Körperschaften vollständig dahin sei. 

Zu ihrer Zerstörung verbanden fich innere Feinde jetzt mit äußeren. 
Unter jenen dars mau als die gefährlichsten ansehen zwei der größten Seg-
nungen , deren fich das Menschengeschlecht im neunzehnten Jahrhundert er-
freut: den Erfindungsgeist, der die Maschinen, nnd das große Capital, 
das die Fabriken znr Welt brachte. Unter ihrem doppelten Einflüsse erlitt 
das wirtschaftliche Verhältniß, in welchem der Handwerker zu seinem 
Kunden steht, eine Umwälzung von Grund aus. Eng verbunden, rissen 
die beiden immer mehr von der zünftigen Arbeit an fich. Die Maschine 
arbeitete billiger als die Hand; der Betrieb im Großen erforderte weniger 
Erzeugungskosten als der Betrieb im Kleinen. So sah sich der Zunft-
meister auf seinem eigenen Markte geschlagen. Seine Geschicklichkeit stand 
nicht mehr oben an, sondern wurde weit überboten dnrch die Leistungen 
der neuen wundervollen Werkzeuge, deren Werth eine mörderische Concur-
renz ihm nur allzu fühlbar machte, die er sich aber weder aneignen noch, 
wenn angeeignet, gebrauchen konnte, weil es ihm zu dem Einen an Ca-
pital und zu dem Andern an Bildung gebrach. Eine Waare nach der 
andern wurde so der Werkstatt entfremdet und für die Fabrik in Beschlag 
genommen. Und was das schlimmste war, die Schranken des Raumes 
schienen sür die neuen Nebenbuhler kaum noch zu bestehen: die gleichzeiti-
gen Verbesserungen der Beförderungsmittel machten Europa immer mehr 
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gewissermaßen zu einem einzigen Marktgebiet. Sogar die politischen Schlag-
bäume mußten diesem Drange weichen, so daß nicht einmal die Grenzen 
der Staaten mehr den einen Markt von dem andern schieden. 

Die Wirkungen waren in Wahrheit schrecklich, und es ist nur aus 
der natürlichen Blindheit der Menschen sür die gewohnten nächsten Umge-
bungen zu erklären, daß man nicht mehr Aufhebens von ihnen gemacht 
hat. Während in einer rasch fortschreitenden Gesellschaft alle Berussstände 
ihren durchschnittlichen Wohlstand erhöhten , sank der Handwerkerstand 
von Stuse zu Stuse. Sei» Versall wurde besonders sichtbar an dem gleich-
zeitigen Gedeihen des Bauernstandes. Für diesen that die Gesetzgebung 
nichts als daß sie ihm alte Fesseln der Abhängigkeit abnahm und dies ge-
nügte, ihn in den Fluß eines stetigen wirtschaftlichen und geistigen Fort-
schritts zu versetzen. Was that sie hingegen nicht alles sür den Hand-
werkerstand , und was nützte es ihm! Die Zunstgesetze regeln den Bil-
dungsgang des angehenden Meisters auss bestimmteste. Er muß erst so 
und so viel Jahre lerueu, dann so und so viel Jahre wandern; er kann weder 
Lehrling noch Geselle, noch endlich Meister werden, ohne unter dem Joche 
einer bald theoretischen bald praktischen Prüfung hindurchzugehen. Dies, 
sollte man denken, müßte jeden jugendlichen Leichtsinn bei der Vorbereitung 
bis zu dem Grade ausschließen, daß es keine besser unterrichtete und ans 
ihr Fach geübte Gruppe vou jungen Männern gäbe als den Nachwuchs 
des Handwerkerstandes. Aber das grade Gegentheil ist richtig. Als ein 
Ganzes genommen, befriedigt kein Berussstand die Bedürfnisse und An-
sprüche seiner Kunden schlechter als der Handwerkerstand. Und dies hat 
nicht etwa in der ungewöhnlichen Schwierigkeit der ihm obliegenden Ge-
schäfte seinen Grund. Es sind vielmehr die leichtesten. Es sind die ältest 
bekannten. Keine menschliche Beschäftigung hat im Lause der Jahrhunderte 
so geringe Fortschritte gemacht als die hauptsächlichsten Handwerke, wie 
Backen, Schlachten, Schneidern und Schustern. Selbst von den Arbeiten, 
welche vorzugsweise der Haud bedürfen, sind durchweg die leichteren zünftig 
und die schwereren nnzünstig. Bäcker, Schlosser nnd Maurer werden an 
die langwierige Strenge des zünftigen Bildungsganges gefesselt, während 
Konditoren, Uhrmacher und Baumeister sich zur Ausübung ihres Berufs 
vorbereiten können, wie es ihnen beliebt. Die Zunstgesetze thun aber noch 
mehr zur Sicherung ihrer Angehörigen gegeu Verarmung; sie geben ihnen 
eine Anwartschast aus Kundschaft, wie kein anderer Stand sie besitzt. Sie 
verbieten, daß irgend ein nichtzünstiger Mann leiste oder liefere, was sie 

13* 
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der Zunft vorbehalten. Sie verbieten die Einsuhr von außen in Betreff 
aller solcher Waaren, die sie. von der Zunft verfertigt wissen wollen. Mit-
unter beschränken sie sogar die Zahl der Zunftmeister noch aus eine bestimmte 
Ziffer, die dann nicht einmal mit der Bevölkerungszunahme ebenfalls zu 
steigen braucht. Sind alle diese Bürgschaften genügenden Auskommens aber 
im Stande gewesen, den Handwerkerstand in Blüthe zn erhalten? I m 
Gegentheil ist er es vor allen, der die Armenhäuser füllt. 

Alle diese Bürgschaften der Geschicklichkeit auf der einen, des genü-
genden Auskommens auf der andern Seite sind jetzt erkannt als ebenso 
viele Hemmschuhe sür Bildung und wirtschaftliches Gedeihen zugleich. Die 
Wissenschast vom wirtschaftlichen Zusammenleben der Menschen, zu Ende 
des vorigen Jahrhunderts in England und Frankreich ziemlich gleichzeitig 
entstanden, hat gesammelt, was einzelne Beobachter vor ihr bereits von 
.den unseligen Wirkungen der Zünfte ersaßt hatten, hat es wissenschaftlich 
zurückbezogen aus die menschliche Natur und dann lehrend in alle Welt 
hinansgeruseu. So wurde sie der furchtbare Angreifer der Zünfte von 
außen her, deren bewußte Feindschaft die verborgenen inneren Wunden erst 
tödtlich machte. Unter ihrem Einfluß führte zunächst Frankreich im Jahre 
1789, Preußen 1810 die Gewerbefreiheit ein. 

Die Wirthfchaftslehve zeigt, daß die freie Concurrenz alle Interessen 
in Harmonie versetzt. daß Beschränkungen der freien Concurrenz nicht allein 
gegen das confnmirende Publikum ein Unrecht, sondern sür diejenigen selbst 
zu deren Gunsten sie gegeben werden, ein Unglück find. Sie folgert dies 
aus der großen Thatfache, daß der Mensch ein bildungs- uud entwicklungs-
fähiges Wesen ist. Nicht unter allen Umständen wendet der Mensch an 
die gleiche Ausgabe gleiche Kraft. Es giebt Umstände, die ihn zu außer-
ordentlichen Anstrengungen bewegen, und Umstände, unter denen ihm selbst 
eine gewöhnliche Anstrengung schon zuviel wird. Unter- die letzteren, lehrt 
die Wissenschast, gehören alle Zunftbeschränkungen. Grade weil sie über 
rechtmäßige Ansprüche und natürliche Wirkungen hinaus dem Arbeiter Höhe 
und Sicherheit seines Lohnes gewährleisten, ermuntern sie ihn zur Sorg-
losigkeit und Trägheit. Indem fie die Verantwortlichkeit, welche jeder 
Mensch sür sein und der Seinigen Wohl im Gewissen fich regen fühlt, 
theilweise auf die Gesetzgebung übernehmen, schwächen sie die Triebfeder, 
von der vornehmlich Eifer, Fleiß und Stetigkeit der menschlichen Arbeit 
abhängen. Sie vermindern also zuerst die Meuge und Güte der Leistun-
gen, dann die Leistungsfähigkeit. Sie verringern den Vorrath, aus dem 
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wir die Befriedigung unserer Bedürfnisse entnehmen, nicht bloß sür das 
Gebiet, in welchem sie' herrschen, sondern überhaupt, weil sie eine der 
Quellen, aus denen er sich unaufhörlich erneuert, und zwar die wichtigste 
Quelle von allen, die menschliche Arbeitskrast, verunreinigen und zum 
Theil verschütten. 

Dies ist die allgemeinste Folge der Zunftgesetzgebung sür die Zunft-
meister selbst. Andere kommen hinzu, die nicht günstiger sind. Die ge-. 
schlich festgestellte Lehrzeit, die schon deshalb verwerflich ist, weil weder alle 
Gewerbe, noch in den einzelnen Gewerben alle einzelnen Fälle zweckmäßiger 
Weise über einen Kamm geschoren werden können, die aber außerdem unter 
den jetzigen Verhältnissen sast sür alle Gewerbe und alle einzelnen Fälle 
zu hoch gegriffen ist — diese lange Lehrzeit macht, daß der Meister sie 
durchweg als einen Nebenvortheil ausbeutet, indem er den Lehrling, statt 
ihn sachmäßig auszubilden, zu allerhand häuslichen Verrichtungen vom 
Stieselputzen bis zum Kinderwarten gebraucht. Die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Wanderjahre des Gesellen machen, daß auch diejenigen wandern, die 
nur daheim im Stande wären stch selbst zu erhalten, und folglich ihr Reise-
geld durch Betteln zu vervollständigen suchen, was so gut wie der Müßig-
gang, den das Zwangswandern gleichfalls befördert, aller Laster Ansang ist. 
Die Bestimmung serner, daß Gesellen nicht heirathen dürfen, bietet einen 
der stärksten und berechtigtsten menschlichen Triebe gegen die Vorsicht ans, 
welche man bei dem Uebergang von der Lohnarbeit zu selbstständiger Be-
setzung walten lassen soll. Diese Vorsicht hat in den Zunstgesetze» noch einen 
andern Feind. Die Zunstgesetze huldigen im ganzen dem Zweck, ihren 
Schützlingen ein hinlängliches Einkommen zu sichern. Die Vorstellung, 
welche sie dem angehenden Handwerker einflößen, ist die, daß er zeitlebens 
sein Brot haben werde, wenn es ihm nur gelinge den zünftigen Erforder-
nissen genngznthuu. Kann er das Meisterstück machen, sich über zünftige 
Erlernung des Handwerks ausweisen, und vor allen Dingen, kann er die 
Meistergebühr bezahlen, so kümmert er sich um weiter nichts. Es fällt 
ibm nicht ein, wie einem angehenden Kaufmann oder Landwirth, nach den 
wirklichen Bediuduugen des Erfolgs zu fragen. Er fragt nicht, ob er zu 
machen im Stande ist, was das in Betracht kommende Publikum begehrt; 
uicht, ob er Capital oder in Ermanglung desselben Credit genug hat um 
ein gedeihendes Geschäft zu begründen. Sondern er besetzt sich selbstständig 
im Vertrauen aus die wunderbare Kraft seiner zünftigen Rechte. -Fehlt es 
ihm also, wie gewöhnlich, an Capital und Credit; kann er sich weder eine 
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geräumige Werkstatt, noch einen Laden an besuchter Lage, weder die besten 
Werkzeuge noch die besten Rohstoffe verschaffen, muß er mit ein paar Ge-
hilsen oder ohne alle Gehilsen arbeiten: nun, so muß er die als Geselle 
vielleicht erworbene Geschicklichkeit an die niedrigste Kundenarbeit der 
nächsten Nachbarschaft verschwenden, und es dauert nicht lange, so hat er 
sie ganz eingebüßt. Wenn aber die Kunst rückwärts geht, so tritt auch 
die Wirthschast bald den Krebsgang an und die Sittlichkeit nimmt Schaden. 
Dies ist das Schicksal nur zu vieler strebsamer und geschickter jungen Männer, 
wenn sie mit übereiltem und unbesonnenem Entschluß, aber von mächtigen 
Trieben gedrängt die Klnft überspringen, die innerhalb der Zunstverfassung 
den Gesellen vom Meister trennt. Denn den Sprnng, den fie einmal 
gethan, können fie nachher auch nicht wieder zurückthun. Die Zunstgesetze 
sind eine wesentlich aristokratische Verfassung und scheiden die verschiedenen 
Stufen des Lebenslaufs nicht weniger streng von einander, wie sie in dett 

'stehenden Heeren geschieden zu sein Pflegen. So wenig ein Oberst wieder 
Hauptmann werden mag, so wenig ein Meister wieder Geselle. Nur die 
bitterste Noth bringt einen herabgekommenen Handwerksmeister dahin, sür 
fremde Rechnung zu arbeiten; aber in der Regel erst dann, wenn er einen 
guten Theil seiner Gesellen-Geschicklichkeit bereits eingebüßt hat. Und mit 
welchem wahrhast mitleidswürdigem Bettelstolz meinen diese armen Menschen 
gleichwohl aus englische Fabrikarbeiter herabsehen zu können! Sie würden 
mit allem leiblichen Behagen derselben nicht tauschen, weil, so werfen fie 
fich in die Brust, die Selbstständigkeit über alles leibliche Behagen gehe. 
Nun, daß Engländer nicht mindestens ebensoviel Gefühl sür persönliche 
Freiheit und Würde haben sollten als Deutsche, klingt von vornherein 
nicht recht glaubhaft. Bei Lichte besehen aber löst fich der vermeintliche 
Vorzug vollends in Nebel auf, und alle Vorzüge bleiben auf Seite der eng-
lischen Arbeiter. Abgesehen davon, daß die Genoffeuschastsbewegung diesen 
die Möglichkeit selbstständiger Geschästsverwaltnng durchaus offen läßt, was 
in Deutschland noch nicht der Fall ist, opfern sie bloß ein werthloses Recht 
aus, ein Recht, von dem Leute in ihrer Lage ohnehin nicht im Stande sind 
einen nützlichen Gebrauch zu machen, und tauschen dafür eine Höhe und 
Sicherheit des Lohnes ein, die ihnen erlaubt ihren menschlichen und bürger-
lichen Pflichten ungleich getreuer nachzukommen und für sich selbst sowohl 
als für ihre Familie, sür Gemeinde, Staat und Menschheit nach ihren 
Umständen zu sorgen. 

So erfüllt die Zunftverfafsung nicht einmal diejenigen Ausgaben, denen 
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sie dient, sondern rnst das grade Gegentheil hervor. Um so viel weniger 
ist sie berechtigt die Opfer in Anspruch zn nehmen, die sie sür diese Aus-
gaben braucht. Könnte doch selbst die vollständige Erfüllung aller ihrer 
Zwecke die verwandten Mittel nicht rechtfertigen. Diese Mittel charakteri-
siren sich in ihrer Gesammtheit als ungerechte Gewalt. Sie mißbrauchen 
die Macht des Staates, dessen Wesen die Beschützung eines jeden Bürgers 
in seinen natürlichen Freiheiten nnd Rechte» ist, zur Beeinträchtigung eben 
dieser Freiheiten und Rechte bei Vielen, damit Wenige einen unverdienten 
Vortheil haben. Der Zunftmeister ist Einer, seiner Kunden sind Viele. 
Allen diesen wird genommen, was sie aus freien Stücken nicht hergeben 
würden, um jenem gegeben zu werden. Die Ungerechtigkeit des Verfahrens 
wächst, wenn man bedenkt, daß die Handwerker ihrerseits durchaus nicht 
bloß Prodncenten, sondern gleich uns allen anch Konsumenten sind. Wenn 
die Einsuhr von Brot verboten wird, so gewinnt niemand als die Bäcker 
durch die Beschränkung des Marktes; Schlachter, Schneider, Tischler und 
alle übrigen Znnstgenossen leiden darunter mit. Umgekehrt, wenn die Zahl 
der Schlachter aus einen bestimmten Satz beschränkt, wenn der Zugang . 
zum Tischlergewerbe erschwert wird, sind die Bäcker an der Reihe, die Zeche 
bezahlen zu Helsen. Die Zunstvorrechte sind, wirtschaftlich zu sprechen, ein 
Almosen, das die Inhaber jeder einzelnen Zunft der Gesammtheit abdringen, 
die anderen Zünfte eingeschlossen. 

Die notwendigen Wirkungen der Gewerbefreiheit ergeben sich hiernach 
von selbst. Sie nimmt allen denen, welche Handwerksarbeit verbrauchen, 
eine ihnen mit Unrecht ausgebürdete tatsächliche Last ab. Sie mehrt den 
Bestand des Volksvermögens; denn die Zunstverfassung verpflanzt nicht 
etwa bloß gewisse Summen von Werthen aus der Tasche der geopferten 
Konsumenten in die Tasche der bevorrechteten Prodncenten, sie macht mit 
eben diesem Versahren die Triebfeder wirtschaftlicher Arbeit in den letzteren 
schlaff. Sie nötigt ferner die angehenden Handwerker sür nnnöthige Vor-
bereitungen Zeit und Geld zum Fenster hinaus zn werfen, was durch die 
Gewerbefreiheit ebenfalls erspart wird. Sie hält endlich eine Menge 
Menschen fortwährend ab stch demjenigen Gewerbe zu widmen, zu welchem 
sie die größte Lnst und Fähigkeit haben, wodurch abermals die natürliche 
Vermehrung des Volksvermögens gehemmt nnd eine Unfnmme von traurig 
verfehlten Existenzen geschaffen wird. 

Mit den Ruinen der Zunstverfassung aber gilt es zugleich die Schma-
rotzergewächse hinwegznschaffen, die in ihnen den üppigsten Boden gesunden 
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haben. Auch das sogenannte Concesfionswesen, die Knüpsnng einer mehr 
oder minder beträchtlichen Zahl von Gewerben an obrigkeitliche Genehmi-
gung, wird durch eine wirkliche Gewerbefreiheit ausgehoben. Es sollte 
anfänglich, so lange die Polizei noch unter den Fortschrittsmächten der Zeit 
einen Platz behauptete, zur Milderung strenger Zunstgesetze dienen, ihren 
Bann mit dem Zauberstab der höchsten irdischen Gewalt durchbrechen; bald 
aber verwandelte es sich in eines der gefährlichsten Werkzeuge sowohl einer 
rücksichtslosen Polizeigewalt als insbesondere auch politischer Parteien. 

Alle die schlimmen Folgen nun, welche die Wissenschast dem Zunft-
wesen und seinen Auswüchsen nachzusagen hat, konnten sich in Deutschland 
während der ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts auss üppigste entwickeln. 
Aufgeklärte Beamte kamen daher schon im Lause der dreißiger und vier-
ziger Jahre auf den Gedanken, daß die Gewerbefreiheit doch wohl keine 
von den ungesunden Früchten des französischen Freiheitsbaumes gewesen 
sein möge. Sie führten in den meisten deutschen Staaten mit bald be-
wußtem bald unbewußtem Streben nach Befreiung eine liberale Praxis in 
die Verwaltung ein,, die immer mehr Tageslicht nnp frische Lust in das 
alte Gemäuer einließ; sie faßten den unübersehbaren Wust der bestehenden 
Gesetze und Gewohnheiten in Gewerbeordnungen zusammen, und gaben so 
dem Ungethüm jenen einzigen Kops, dessen man bedurfte, um es demnächst 
aus einen Stretch zn fällen. Zugleich nahm der philosophisch-belletristische 
Liberalismus, der damals Deutschlands geistiges Leben beherrschte, die 
Gewerbefreiheit in das Verzeichniß seiner Forderungen an die Zukunft aus. 

So konnte es nicht fehlen, daß, als im Jahre 1848 die bestehenden 
Ordnungen durch eine plötzliche gesellschaftliche Erschütterung über den 
Hausen fielen, auch die Zünfte ein jähes Ende nehmen zu sollen schienen. 
Nicht allein die in Frankfurt entworfenen deutschen Grundrechte, auch ver-
schiedene Einzelverfassungen führten Gewerbefreiheit ein. Allein der Hand-
werkerstand, dem die zeitweilige Ohnmacht der Polizei ebenfalls zu einem 
vorübergehenden bedeutenden Einfluß aus die öffentlichen Angelegenheiten 
verHals, widersetzte sich der Aushebung seiner Vorrechte, die er noch weit 
entfernt war in ihrer zweischneidigen und 'gemeinverderblichen Bedeutung 
zu würdigen. Die übrigen Classen der Bevölkerung waren über ihr Inte-
resse an dem Fall der Zünfte gleichfalls noch nicht hinlänglich aufgeklärt, 
um der fanatisirten Stimmung der Handwerker ein Gegengewicht zu bieten. 
Wo daher ein zunstsreundlicher Minister am Ruder war, wie Stüve in 
Hannover, oder wo eine mit Staatsstreichen umgehende Regierung um die 
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Gunst des Handwerkerstandes buhlte, wie in Preußen, da wurden srei-
finnige Gewerbegesetze ausgehoben oder beschränkt. Nirgends machte die 
Gesetzgebung Fortschritte in der Richtung der Gewerbesreiheit, und selbst 
ihre Verheißung in den deutschen Grundrechten konnte nicht stehen bleiben, 
als sich der Bundestag 1860 wie ein Phönix aus der Asche erhob. 

Aber die Handwerker wurden ihres Sieges nicht sroh. Die übrige 
Bevölkerung hingegen empfand ihre Niederlage. Als die Wogen der poli-
tischen Ausregung sich völlig gelegt hatten, entstand aus dem Sumpfe ein-
seitigen materiellen Strebens die wirtschaftliche Bewegung, welche neben 
der nationalen Bewegung noch gegenwärtig Deutschland in Athem erhält. 
Die Gewerbesreiheit ward ihr erstes Ziel; nnd insofern sie aus dieses los-
steuerte, setzte fie fich zusammen aus Regungen der Reue im Handwerker-
stande nnd Regungen des Unmuths in den andern Ständen. Ihre Führer 
aber wurden die vereinigten deutschen Volkswirthe, die fich zuerst im Herbst 
1858 in Gotha, 1859 dann in Frankfurt am Main und 1860 in Köln 
zu einem Wander-Kongreß zusammenfanden. Der nächste Urheber dieser 
Vereinigung, vr. Victor Böhmert in Bremen, gab derselben auch ihren 
ersten Gegenstand, indem er unmittelbar vor dem Kongreß in einem lebendig 
geschriebenen inhaltsreichen Buche „Freiheit der Arbeit" die Forderung der 
Gewerbefreiheit für ganz Deutschland begründete und gleichzeitig in Bremen 
die Agitation gegen die Zünfte auch tatsächlich eröffnete. Der Kongreß 
sprach fich im ersten Jahre sür unumschränkte Gewerbesreiheit, im zweiten 
sür sofortige Einführung derselben ohne Uebergangsznstand, im dritten auch 
gegen das Schmarotzergewächs der Zunstverfassung, das gewerbliche Kon-
ceffionswefen. aus. Daneben empfahl er in Gotha, anstatt der Zünfte, die 
aus freier Selbsthilfe beruhenden Genossenschaften nach den Entwürfen von 
Schulze-Delitzsch, und in Köln die Einführung gewerblicher Freizügigkeit. 
I n Frankfurt veröffentlichte er auch eine Zusammenstellung deutscher Ge-
werbe-Gesetzgebungen. 

Der Widerhall dieser Aufforderung blieb nicht aus, und zwar erscholl 
er zuerst, merkwürdig genug, aus dem Lager der Handwerker selbst. Schon 
vor dem ersten Kongreß hatten in einzelnen größeren Staaten die aus 
Zunftmeistern und andern Bestandteilen gemischten Gewerbevereine begon-
nen, die wirtschaftlichen Tagessragen zu besprechen und so den Boden sür die 
große Maßregel der Befreiung vorzubereiten. I n Hannover hatten schon 
zwei allgemeine Gewerbevereinstage zur Erörterung der Gewerbegesetzgebung, 
deren Aendernng damals von der Regierung beabsichtigt wurde, stattgefunden. 
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Der dritte Gewerbevereinstag nun, der sehr bald nach dem Gothaer Kon-
greß in Celle abgehalten wurde, sprach sich sür unbedingte nnd sofort ein-
zuführende Gewerbesreiheit aus. Der nassauische Gewerbevereinstag in 
Montabaur folgte gleich daraus mit demselben Beschlüsse. Später haben 
auch die sächsischen, würtembergischen nnd badischen Gewerbevereine sich in 
gleichem Sinne öffentlich erklärt. Alle entgegengesetzten Regungen sind 
nach kurzem Kampfe überwunden und sür immer erstickt worden. 

Nachdem aus diese Weise der bevorrechtete Stand selber begonnen 
hatte an der Abschüttelung seiner Vorrechte zu arbeiten, konnten die gesetz-
gebenden Gewalten sich nicht lange mehr gegen die Bewegung absperren. 
Vereinzelt hatten schon Regierungen Entwürfe zu neuen Gesetzen heraus-
gegeben, von denen der österreichische durch den Minister v. Bruck sehr frei-
sinnig, der sächsische künstlich und verschroben genug ausfiel, die aber doch 
immer dazu dienten, die Sache im Fluße der öffentlichen Erörterung zu 
erhalten. Sie waren indessen nicht Gesetz geworden; jener nicht, weil die 
reactionär-ultramontane Camarilla in Wien, dieser nicht, weil die öffentliche 
Meinung ihm widerstand. Der Gothaer Kongreß regte nun zunächst die 
Regierung von Koburg-Gotha an, den ärgsten Zops des Zunftwesens in 
ihrem Lande abzuschneiden. Noch wichtigere Ersolge traten zwischen dem 
Frankfurter und dem Kölner Kongreß hervor. Oesterreich, durch große 
militärische Niederlagen und finanzielle Verluste zu wirtschaftlichen Refor-
men gedrängt, führte vom 1. Mai an Gewerbesreiheit ein, beinahe so 
unumwunden als Bruck's ursprünglicher Entwurf fie gewollt hatte. Nassau 
folgte. Der dritte Staat, der freilich erst nach dem Kölner Kongreß damit 
zum Abschlüsse kam, war gar eine der vier freien Städte, in denen die 
Zünfte aus politischen und socialen Ursachen sich ungleich kräftiger erhalten 
haben als in den monarchischen Staaten — Bremen nämlich, wo nach fast 
unausgesetztem dreijährigem Kampfe die Bürgerschaft am 29. Decbr. 1860 
und der Senat am 11. Februar 1861 die unverzügliche Einführung voll-
ständiger Gewerbesreiheit beschloß. I n Oldenburg wurde von der Regie-
rung ein entschieden freisinniger Entwurf vorgelegt, den der Landtag wahr-
scheinlich ohne allen Anstand genehmigen wird. I n Sachsen hat die Re-
gierung jetzt denselben graben Weg eingeschlagen und schon ist die Zweite 
Kammer in ihre Fußtapsen getreten. I n Hamburg wie in Frankfurt 
sind die gesetzgebenden Körperschaften so gesinnt, daß sie ehestens dem 
Beispiel ihrer Schwesterstadt Bremen nachfolgen werden. I n Würtemberg 
scheint die entschiedene Richtung eines Theils der Beamten die Oberhand 
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zu gewinnen über eine andere mehr vermittelnde. Von Baden ist dasselbe 
zu erwarten. Die thüringenschen Herzogtümer werden ans keinen Fall 
noch lange zurückbleiben. Bayern befindet fich mitten in einer starken Agi-
tation, die nicht ohne Ergebnisse verlausen kann, und in Preußen ist es 
lediglich noch die eine Person des Ministers v. d. Heydt, was die Her-
stellung unbeschränkter Freiheit aushält, bis Herr v. d. Heydt entweder 
sein Liebäugeln mit den Zünften oder sein Portefeuille ausgiebt. Nur in 
den beiden Hessen, Hannover, Mecklenburg und Holstein ist der politische 
Gegensatz zu brennend, um nicht vorerst noch die wirtschaftliche Bewegung 
aufzutrocknen, wiewohl es auch in diesen Ländern nicht an Vorbereitung der 
Gemüter zur Freiheit noch an Männern fehlt, um im rechten Augenblicke 
die Entscheidung unverzüglich herbeizuführen. 

Es versteht sich, daß eine rege geistige Thätigkeit die Veränderung 
der Meinungen nnd der Thatsachen wie zuerst entzündet, so. auch sortgesetzt 
begleitet hat. Aus die Schrift des vr. Böhmert sind Schriften des vr. 
Pickford sür Baden, des vr. Brann sür Nassau, des vr. Rentzsch sür 
Sachsen, des Assessor Kekule sür Hessen-Darmstadt, der Herren Berg und 
Lenchs sür Bayern, des Redacteureu Baurmeister sür Holstein gefolgt. Die 
gefammte Tagespreffe hallt seit drei oder vier Jahren wider von dem 
Lärm, den der stückweise Sturz der Zunstrninen erzeugt. Zahlreiche wir t -
schaftliche Gesellschaften und Gewerbevereine betrachten noch immer die 
Gewerbesreiheit als ihren wichtigsten Stoff. Es verstreicht kein Tag, wo 
nicht eine Zeitung und ein Verein dem fallenden Zunftgebäude einen neuen 
Stoß versetzte. Es giebt keine Stadt in Deutschland, die durch diese ge-
waltige Bewegung nicht in Parteien gespalten würde. Aber die eine Partei 
ist überall siegreich, die andere auf einem beständigen, immer geschwinderen 
Rückzüge begriffen. Ehe noch fünf Jahre nm find, wird, wenn nicht Krieg 
oder Umwälzung dazwischentritt, von dem mächtigen alten Bau der Zünfte 
in Deutschland kein Stein mehr aus dem andern stehen. 

Angnst Lammers. 
Bremen, Mitte Februar 1861. 



SOt 

Pas gemanische Natiomlmnseum und unsere 
historische Arbeit. 

Fortschritt ist durch Kemitmß vou de» Zustände» der Gegenwart 
bedingt, knüpfen aber diese an Tue Vergangenheit, so ist auch diese zu er-
kunden. Schon der Begriff des Fortschrittes setzt einen früheren Zustand 
voraus, aus welchem man in einen anderen, entweder wesentlich oder nur 
modisicirt anderen, übergehen will. Der vernünftige Fortschritt kann nur 
nach Erkenntniß des Znständlichen geschehen; der Fortschritt um des Fort-
schritts willen ist als Reform um der Reform willen unberechtigt. Geschichte 
und Statistik vermitteln die erforderliche Erkenntniß. Die denselben ge-
stellten Ausgaben siud so große nnd ausgedehnte, daß eine Theilnng ihrer 
Arbeit uuabweislich ist und je weiter diese Theilnng vorschreitet, desto mehr 
Ausficht aus Erfolg so wie alle Wissenschaften fich erst aus Einzelschristen 
in den Reichthum des Ganzen hineinarbeiten und dieses nur dann in seinem 
ganzen Inhalt abgebildet werden kann, wann alle einzelnen Theile bereits 
durchgearbeitet find. Vorbedingung der Universalgeschichte ist die Special-
geschichte. Bis zu den Ideen zu einer Geschichte der Menschheit konnte 
es freilich schon früher kommen, fie waren indeß mehr Voraussetzungen 
als Schlußergebniß; eine Geschichte der Menschheit muß noch Jahrhunderte 
hindurch ein verfrühtes Unternehmen bleiben. Schon die Geschichte eines 
einzelnen und wissenschaftlich fleißig erforschten Landes wie Deutschland, ist 
zur Zeit im ganzen Umfange und in voller Glaubwürdigkeit eine Unmög-
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lichkeit. Eben erst ist man mitten in der Arbeit, viele der dazu erforder-
lichen Quellen zn entdecken, andere herauszugeben, noch andere zn bear-
beiten. Auch hier gilt es daher specialistren, aber so, daß man das Be-
sondere nicht außer Bezug zum Allgemeinen weiß. Die Bestrebungen zu 
Gunsten eiuer Darstellung deutscher Geschichte haben wiederholt gewechselt. 
Bald wollte man sofort das Ganze, bald ließ man am Besonderen sich 
genügen, bald endlich sammelte man alles Einzelne zum Erhalt des Ganzen. 
Die letzte Arbeit war freilich ein Verzichtleisten auf Selbstgenuß der Früchte, 
man zeitigte diese vielmehr nur, aber sie sicherte die Zukunft deutscher 
Geschichtschreibung. Daneben war aber das Bestreben, das Ganze, wenn 
auch vergleichsweise nnr in allgemeinen Zügen darzustellen, ein wohlbe-
rechtigtes, denn auch die Gegenwart will an der Geschichte ihrer Vergan-
genheit die Eontinuität der ihr gestellten Ausgaben erkennen. Unter Vater-
ländischen wird nur durch das Bewußtwerden einer gemeinsamen Geschichte 
ein festes Band geknüpft, ihre Zusammengehörigkeit veranschaulicht und 
von dem Wahn befreit, als könnten Genossen einer politischen Gesammtheit 
ihre Ausgabe ohne Gemeinsamkeit der Bestrebungen erreichen. I n der 
vaterländischen Geschichte findet sich wieder, was Selbstinteresse trennte, 
geht die Parteinng auf in Einmüthigkeit des Wollens, Strebens und 
Wirkens. Die Einzelnen vertreten sich nicht mehr den Weg, sondern 
wandeln ihn gemeinsam zu dem ihnen gemeinschaftlich gesteckten Ziele. Der 
Gegenwart die Geschichte ihrer Vergangenheit im Bewußtsein des histori-
schen Quellenreichthums vorenthalten, heißt die Quelle ihres Lebens ver-
stopfen nnd von der gestellten allgemeinen Ausgabe weit ab sühreu. Ein 
Land ohne Geschichte ist ein Lcl'en ohne >Plau und Ziel. 

Ein Schriftsteller nnferer Zeit veröffentlichte, nach Beendigung eines 
inhaltreichen, umfassenden Werkes, das aus Bewunderung, wenn auch nicht 
immer aus Zustimmung Anspruch erhebt, feine Arbeitsweise in. einer kleinen 
Schrift: „Wie soll man forschen und dann schreiben"? und in der That ist 
diese Frage eine vor jeder schriftstellerischen Leistung zu beantwortende. 
Vorzugsweise aber wird ihre Beantwortung unumgänglich auf historischem 
Gebiete, wo die Zeit der Vorbereitung der Zeit der Erfüllung nimmer 
weichen wird. Es kann hier nie von Abschluß, sondern nnr von Arbeit 
aus Arbeit die Rede sein. Die einzig gute Art ist aber die planmäßige. 
Zufälliges und zusammenhangloses Forschen werden vielleicht vorwärts, 
gewiß aber auch rückwärts bringen. Nicht minder erforderlich ist aber 
vereinte Arbeit. Die vielen Theilnehmer an einer Arbeit verbürgen nicht 
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ihren Er fo lg , sondern daß sie alle arbeiten in e i n e m Gedanken. P lan lose 
nnd vereinzelte Arbeit war auch ans dem. Gebiete deutscher Geschichtsfor-
schung. Ers t a l s die Arbeit eine bestimmte O r d n u n g erhielt und die E i n -
zelarbeit zur Gesammtarbei t ward im Bewußtwerden der gemeinschaftlichen 
Aufgabe und der ihr förderlichen Mi t t e l , ist Hoffnung vorhanden, daß d a s 
Erstrebte einst in Wirklichkeit umgesetzt werde. Zwei Vereinigungscentren 
sind erstanden. D e r historische Gesammtverein und d a s germanische Nat io -
nalmuseum. Wirken sie arbeitend zusammen, so kann ihre gemeinschaftliche 
Ausgabe der Abbildung der deutschen Entwicklung im Ganzen nnd Einzelnen 
nicht unerfüll t bleiben. Noch fehlt freilich ein solch a r b e i t e n d e s Z u -
sammenwirken, aber d a s Bewußtsein von der Nothwendigkeit dr ingt immer 
tiefer e i n , denn die politische Einhei t kann n n r d a s Ergebniß eines B e -
wußtwerdens Aller nnd Einzelner von der geschichtlichen Einheit des Ganzen 
sein, welcher die erkannte Maynichfaltigkeit nicht entgegentrit t , sondern sie 
vollbereitet. O h n e Einheitsgeschichte ist die E inhe i t nur A h n u n g , nicht B e -
wußtsein. Aber der W e g b i s zum Entstehen dieser beiden großartigen 
In s t i t u t e deutscher Geschichtsarbeit war kein kurzer. J a h r h u n d e r t e ward 
zu ihm hin und wieder von ihm ab gewendet, b i s endlich unsere Tage den 
allein geraden Weg zum Ziele wiesen und einhielten. Auch die Geschichte 

' wechselvoller Bestrebungen ist lehrreich, ja fie bilden den G r u n d z u g aller 
Geschichte der irrenden und durch Zweifel zur Wahrhe i t sich hindurch-
kämpfenden Menschheit. Erkennen wir daher den Wer th des Erstrebten 
a u s der Weife der Bestrebungen. 

Schon dem 1 5 . und 16 . J a h r h u n d e r t sind Bestrebungen zur Heraus -
gabe von Quellenschristen sür die deutsche Geschichtswissenschaft nachzu-
rühmen. I m letzteren und folgenden erschienen größere und kleinere S a m m -
lungen . D a s achtzehnte beabsichtigt schon eine S a m m l u n g und ein G e -
n e r a l v e r z e i c h n i ß aller Que l len . Am Ende desselben erörterte P r o s . 
Rößler die F rage der Forschung in verschiedenen Abhandlungen, stellte ein 
förmliches Sys tem kritischer Bearbei tung von Quellenschristen des Mi t te l -
a l te rs aus und bewährte seine Grundsätze durch Herausgabe von 1 1 der 
ältesten deutschen Quellenschristen. Nach J o h . v . M ü l l e r ' s Ansicht sollte 
die Ausgabe einer neuen S a m m l u n g von Quellenschriften nicht nu r gelehrten 
Forschungen zur G r u n d l a g e dienen, sondern auch eine bleibende nnd frucht-
bringende Lectüre sür d a s Volk werden „zum Erwecken, E rha l t en und 
N ä h r e n des noch vorhandenen rein deutschen S i n n e s " . M i t unermüdlichem 
Eiser förderte der Fre iherr von S t e i n den von ihm gefaßten P l a n der 
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Herausgabe einer „vollständigen, kritischen, leicht anzukaufenden S a m m l u n g " . 
S e i n e ursprüngliche Absicht, nur die Geschichtsquellen der Zei t von Chlod-
wig b i s zum Untergang der stanfischen Kaiser herauszugeben, wurde zu 
einer umsassenden Quellensammlung b i s zum Sch luß des 1 6 . J a h r h u n d e r t s 
erweitert. N u r mit vereinten Kräf ten w a r aber die dauernde Durchführung 
der großen Geschichtsausgabe gesichert. Schon im 18 . J a h r h u n d e r t regte 
der Gönner von Leibnitz, der Fre iher r von Boyneburg die S t i f t u n g einer 
gelehrten Gesellschaft zur kritischen Bearbe i tung der deutschen Geschichte an , 
stiftete G a t t e r e r eine historische Gesellschaft zu Göt t ingen . Herder beab-
sichtigte zur Förderung der deutschen Geschichtswissenschaft die S t i f t u n g 
einer historischen Akademie, J o h . v . Mül l e r die einer Gesellschaft zur 
Herausgabe der deutschen Quellenschriften, v. S t e i n sührte in Verb induug 
mit Aret iu , v. G a g e r n , Arnd t , Voig t , Schlosser n . A. die S t i f t u n g eines 
Vereines zur Herausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichte des . 
Mi t t e la l t e r s zu Frankfur t a . M-. herbei. D i e erste wesentliche Arbeits-
leistung dieses Vere ins war die Herausgabe des „Archivs", welches die in 
den verschiedenen Bibliotheken gesammelten Ersahrungen über Handschriften 
mittheilen, die eiuzelueu Quellenschriften nach ihrer Eigentümlichkei t , ihren 
Zeit- nnd Lebensumständen kritisch beleuchten, den Wer th der Handschristen 
durch vergleichende Abschätzung bestimmen und sichere Grundsätze sür die 
Bearbei tung und Herausgabe feststellen sollte. D i e schon im vorigen J a h r -
hunder t a l s nothwendig erkannte und von Rößler beabsichtigte Herausgabe 
eines vollständigen Reper to r inms der zerstreuten deutschen Geschichtsquellen 
stellte sich auch jetzt he raus . J u n g e Gelehr te wurden an in- und aus l än -
dische Bibliotheken geschickt, um dort a u s den Katalogen nnd , beim M a n g e l 
derselben, a u s den S a m m l u n g e n selbst ein zuverlässiges Reper tor ium der 
handschristlichen Geschichtsquellen nach und nach herzustellen und Resultate 
ihrer und Anderer Forschungen im Archiv niedergelegt. Geförder t wurde 
aber dennoch nur die Herausgabe von Geschichtsbüchern, Annalen, Chroniken 
nnd Lebensbeschreibungen. Ers t unter Per tz ' s Leitung und unter M i t w i r -
kung der Bundesregierungen war die Herausgabe deutscher Geschichtsquellen 
im großartigsten Maßstabe gesichert. Auch die Hochschulen förderten die 
S a c h e deutscher Geschichtschreibung dnrch Ausstellung bezüglicher P r e i s -
ausgaben. 

D i e durch v. S t e i n angeregten Vereinsbestrebungen riefen ähnliche, 
wenn auch sür ein beschränkteres Gebiet hervor . S o z. B . der Verein 
von P a u l Wigand f ü r Westphalen. Dieser zog in d a s Gebiet der E r -
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knndnng auch andere, nichs bloß schriftliche, Denkmäler , namentlich Trad i -
t ionen , Kunstdenkmäler , überhaupt alle Erinnerungszeichen der Vorzeit . 
I n B r e s l a u stiftete Büsching eine Gesellschaft mit ähnlicher Tendenz, a u s 
ihr entwickelte sich später die schlesische Gesellschaft sür vaterländische Cu l tn r 
mit einer Abtheilung sür Geschichte, G e o g r a p h i e , Alter thumskunde nnd 
Künste. I n München bildete sich sür B a y e r n s Geschichte ein Vere in . 
Diesen Vereinen folgten ähnliche sast in allen deutschen Landen nnd wo 
Deutsche zahlreich ihren bleibenden Ausenthalt hat ten, so daß ihre Gefammt-
zahl aus gegen 1 0 0 anwuchs. W a r ein jeder von diesen Einzelvereinen 
auch zunächst nu r aus einen bestimmten Thei l der großen Ausgabe: eine 
Gesammtgeschichte Deutschlands, angewiesen, so war doch bei den vielfachen 
Berührungen der Geschichte einzelner Gebiete und in Hinsicht auf die G e -
sammtgeschichte eine Vereinigung der gesonderten Bestrebungen und der 
gesammten Kräsre zur Förderung der gemeinschaftlichen Aufgabe eine N o t h -
wendigkeit. Solche Vereinigung konnte aus d a s e r s t e S t a d i u m der V o r -
b e r e i t u n g , namentlich also aus Ansammlung des M a t e r i a l s in seinen 
verschiedenartigsten Erscheinungsformen, oder aus d a s z w e i t e : die Heraus -
gabe der Que l l en , oder aus die E r f ü l l u n g , durch Bearbei tung des M a -
ter ia ls und der Quel len zum Zweck der Geschichte eines einzelnen oder 
des Gesammtgebietes gerichtet werden. D i e ersten Ausführungsversuche 
verunglückten. P a u l W i g a n d ' s J ah rbüche r „a l s Vermi t te lnngsorgan fämmt-
licher deutscher Geschichtsvereine" gingen a u s M a n g e l an Thei lnahme ein. 
Auch die Wiederausnahme des Versuchs durch den thüringisch-sächsischen 

. Vere in war von keinem wesentlichen Einf luß auf d a s Ganze . M i t rast-
losem Eiser strebte der Verwirklichung der Vereinigung der F r e i h e r r v o n 
A n f s e ß entgegen. Schon 1 8 3 3 bildete fich aus seine Anregung ein Verein 
sür Erforschung uud Bewahrung der Denkmäler deutscher Geschichte und 
Kunst, während die durch denselben deutschen M a n n begründete Zeitschrist 
„Anzeiger sür Kunde der deutschen Vorzei t" a l s Centra lorgan für fämmt-
liche Geschichtsvereine von ihm zur Ver fügung gestellt und in demselben 
die von den Einzelvereinen eingesandten Berichte und Mit thei lungen ver-
öffentlicht wurden . Sämmtl iche Vereine sollten durch Depn t i r t e in festge-
setzter Zeit zn Generalversammlungen zusammentreten und an denselben 
auch die übr igen , außer den Vereinen stehenden, Geschichtsforscher Theil 
nehmen, um so die Lösung umfassender F ragen , die Begründung und E r -
hal tung der Geschichtswissenschaft förderlicher In s t i t u t e möglich zu machen. 
A l s Hauptausgabe der zu e i n e r Körperschaft verbundenen Vereine wurde 
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ein C e n t r a l m u s e u m bezeichnet, d a s alle Theile der deutschen Geschichts-
wissenschaft in Sch r i f t und B i l d , O r i g i n a l und Copie umfassen und sich 
zn dieser Ausdehnung mit Hülse der Vereine wie des ganzen Volkes und 
seiner Regierungen entwickeln sollte. Aber diese g roßar t igen , patriotischen 
Bestrebungen wurden durch unwürdige Gegenbestrebungen kleinlicher, selbst-
süchtiger Persönlichkeiten vereinzelt, v . Ausseß, gezwungen einstweilen von 
der Aus führung seiner P l ä n e abzustehen, übergab den Anzeiger dem P r o -
fessor M o n e , der ihn zu einem Archiv sür deutsche S p r a c h e und Literatur 
umgestaltete und b is 1 8 3 9 fortsetzte. D e r Verein zu N ü r n b e r g wandelte 
sich a b e r , nach dem Zurücktreten von v. Ausseß lind der bedeutendsten 
M i t g l i e d e r , in einen Nürnberger Geschichtsverein, der bald erlosch. N n r 
benachbarte und verwandte Vereine wie die S a c h s e n s , sür beide Hessen, 
W i e s b a d e n , Frankfur t und Ma inz strebten noch eine Vereinigung a n . 
Angesehene Historiker versuchten eine gemeinsame Organisa t ion des ganzen 
Vereinswesens anzuregen. E ine Vereinigung bezweckten auch mehrere lite-
rärische Unternehmungen, insbesondere die Zeitschrift sür deutsche Geschichts-
wissenschaft von Ad. Schmid t und W ä l t h e r ' s systematisches Reper tor inm der 
Schr i f ten fämmtlicher historischen Gesellschaften Deutschlands. Neue Hoff-
nungen auch sür die Geschichtsforschung konnte die Germanistenversammlung 
erwecken. E ine Versammlung deutscher Gelehr te r , S t a a t s m ä n n e r , Geschichts-, 
Rechts- und Sprachforscher. E i n P l a n zu einem Vereine dieser Gelehr ten 
über ganz Deutschland sollte berathen und einigende Gesichtspunkte zu 
gemeinsamen ineinandergreifenden Forschungen ausgestellt werden. I n Frank-
fu r t a . M . tagte 1 8 4 6 die erste, in Lübeck 1 8 4 7 die zweite Versammlung. 
Unter Feststellung gemeinsamer S t a t u t e n schloffen fich die Versammelten 
zu einem Vereine der deutschen Geschichtsforscher zusammen, der mit sämmt-
lichen Geschichtsvereinen in Deutschland und den stammverwandten Nach-
bar ländern in seste Verb indung treten sollte, v . Ausseß t r a t mi t seinem 
nunmehr noch weiter ausgearbeiteten P l a n e wiederum hervor. E i n N a -
t i o n a l m u s e u m sollte alle Gebiete der deutschen Geschichtswissenschaft in 
Sch r i f t wie in Bi ld aufnehmen, jedoch ohne die Einzelsammlungen in fich 
zu central i f i ren, sondern nur in d e r A r t zu einem Mi t te l - und Vereini-
gungspnnkte sür alle fich entwickeln, daß durch dasselbe vorzugsweise ein 
alle Denkmäler der deutschen Geschichte umfassendes Verzeichniß oder G e -
n e r a l r e p e r t o r i n m gewonnen w ü r d e ; Kunst und Alter thumssammlungen, 
Bibliothek nnd Archiv sollten ebenfalls angelegt und in dieselben sowohl 
Or ig ina l ien , a l s Abgüsse, Abdrücke, Zeichnungen nnd zweckdienliche Kopien 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. III., Hst. 3. 1 4 



2 1 0 D a s germanische Nationalmuseum und unsere historische Arbei t . 

ausgenommen werden. E i n Cent ra lb la t t bezweckte, a l s Anzeige- und Corres -
pondenzb la t t , Berichte von sämmtlichen neuen Bestrebungen im Fache der 
historischen Wissenschaften zu erstatten und bezügliche Bemerkungen, Kritiken, 
Anzeigen, Anfragen und Beantwor tungen zu veröffentlichen. Aber in Frank-
fu r t mußte der P l a n noch P l a n bleiben. E s kam indeß zur Begründung 
einer neuen Gesellschaft der deutschen Geschichtsforscher, die a l s solche unter 
Vorsitz und Leitung von Per tz , Ranke, Lappenberg und Adolph Schmid t 
den anderen Vereinen sich ankündigte und aufforderte zu einer gemeinsamen 
Herausgabe der Reichstagsacten, eines Verzeichnisses sämmtlicher deutscher 
O r t e b is 1 5 0 0 , der deutschen Todtenbücher u . a . Auf der Lübecker Ver -
sammlung rückten die Vereinsangelegenheiten ihrem Ziel nicht viel näher . 
E s kam n u r b i s zu einem Ausschuß. D a s nördliche, mi t t le re , südliche 
Deutschland vertraten Waitz, Landau, v. Ausseß. J e d e weitere Befchluß-
nahme wurde aus eine dri t te nach N ü r n b e r g zu berusende Versammlung 
vertagt . D i e politischen Ereignisse der J a h r e 1 8 4 8 und 1 8 4 9 t raten 
dazwischen. Erst im Herbst 1 8 5 1 wurde wieder eine Versammlung von 
Alterthnmssorschern und Abgeordneten der Vereine durch v . Q u a s t und 
Lisch in Anregung gebracht. D e r Vorschlag blieb aber anch sür d a s J a h r 
unausgeführ t . I m folgenden (1852) vorbereitete aber der sächsische G e -
schichts- und Alterthumsverein zu D r e s d e n eine Versammlung. P r i n z 
J o h a n n von Sachsen übernahm aus eine an ihn ergangene E in ladung der 
deutschen Alterthumssorscher den Vorsitz. Fast gleichzeitig erließ auch der 
Vere in zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Alterthümer zu 
M a i n z eine E in l adung zu einer am 16 . Sep tember in Ma inz abzuhalten-
den Versammlung von Abgeordneten der deutschen Geschichts- nnd Alter-
thumsvereine. Am 1 6 . August ward die D r e s d e n e r Versammlung eröffnet, 
v . Ausseß legte seinen P l a n zur Errichtung eines germanischen Nat iona l -
museums auch dieses M a l vor , sicherte aber demselben die Aus führung so-
wohl durch d a s Anerbieten mehrjähr iger (anfangs auf 1 0 , später aus 2 0 
J a h r e ) unentgeltlicher Über lassung seiner reichhaltigen Alter thums- und 
Kunstsammlungen und seiner historischen Bibliothek a l s auch geeigneter 
Loealitäten in Nürnbe rg . Diese Mit thei lungen wurden unter lebhaftestem 
Beifa l l angenommen, d a s zu Nürnbe rg zu errichtende Museum a l s ein 
n a t i o n a l e s anerkannt und die Bearbei tung eines Reper tor iums der 
Quel len und Hülssmit te l deutscher Geschichte, sowie die Herausgabe eines 
O r g a n s sür Kunde der deutschen Vorzeit beschlossen. D i e Herstellung einer 
Anstalt zur Absormung, Verbrei tung und, Aufbewahrung der Denkmäler 
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deutscher Vorzeit , ein dauerndes B ü n d n i ß der Einzelvereine zu einem G e -
sammtverein und eine jährliche Zusammenkunst wurden beabsichtigt. Am 
1 6 — 1 9 Sep tember fand die Versammlung in Ma inz S t a t t . S i e beschloß 
die Begründung eines eigenen O r g a n s und eines zweiten Centra lmuseums 
in Ma inz a l s S a m m l u n g und Vervielsäl t iguugsanstal t der römifch-germa-
nischen Alterthümer. D a s Direc tor ium des Gesammtvereins der historischen 
Vereine übernahm zunächst der sächsische V e r e i n , hieraus siedelte derselbe 
nach Hannover nnd später nach S t u t t g a r t über . W i r beschränken u n s , 
der u n s gestellten Ausgabe gemäß und mit Rücksicht aus die u n s zu Gebote 
stehenden Hülssquel len , auf eine eingehende Schi lderung des Nürnberge r 
Nat iona lmuseums. 

Als vorläufiger Si tz des germanischen Nat iona lmuseums war schon in 
D r e s d e n N ü r n b e r g bestimmt worden. Am 15 . J u n i 1 8 5 3 wurde dasselbe 
in provisorischen R ä u m e n dem P u b l i c u m eröffnet . D r e i deutsche Fürsten 
boten R ä u m e an . D e r Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha einen Thei l der 
Beste C o b u r g , der Großherzog von Sachsen-Weimar die W a r t b u r g und 
der König von B a y e r n die alte Karthause in N ü r n b e r g . Dennoch mußte 
d a s Museum vier J a h r e hindurch in gemietheten und unzusammenhängenden 
R ä u m e n verbleiben. Erst im Sep tember 1 8 5 7 wurde die Karthause (das 
Karthäuser-Kloster) a l s bleibender und eigenthümlicher S i tz des Museums 
bezogen. D r e i g roße , sechs kleinere S ä l e und H a l l e n , drei und zwanzig 
Zimmer und etliche Kammern wurden gewonnen und diese, sowie die 
restanrirte Kapelle und ein provisorisch hergestellter Thei l der Kreuzgänge 
zur Ausnahme der verschiedenen S a m m l u n g e n und Repe r to r i eu , wie auch 
a l s Geschäftslocalitäten sür d a s Beamtenpersona l , sür wirtschaft l iche und 
technische. Zwecke eingerichtet. D i e G e m ä l d e , größere Gypsabgüsse und 
S c u l p t u r e n fanden aber auch jetzt keinen genügenden R a u m , so daß es 
dringend nöthig erschien, die noch nicht restaürirte Kirche mi t Anbau , sowie 
die Kreuzgänge in nächster Zei t in Verwendung bringen zu können. S c h o n 
1 8 5 9 ward die große schöne Karthänserkirche mit ihren Nebencapellen und 
zwei anstoßenden Kreuzgängen hergestellt und zur Kunsthalle eingerichtet, 
während die drei Capellen zusammen ein kirchlich-germanisches Museum 
ausmachen, der eine Kreuzgang die Waffenhal le , der andere die G r a b m ä l e r -
halle bildet. 

D a s Museum arbeitete aber schon vor der Gewinnung bleibender 
und ausreichender R ä u m e in Anleitung einer bis in alle Einzelheiten fest-
gesetzten O r d n u n g . V o r Allem war die Feststellung des Zweckes und ius-
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besondere eine, wenn auch nu r zeitweilige Beschränkung in der Aus füh rung 
desselben mit Rückficht auf den Zei t raum eine Nothwendigkeit. E i n v i e r -
f a c h e r Zweck ward anerkannt. E s wurde beabsichtigt, nicht nur die Her-
stellung eines wohlgeordneten G e n e r a l r e p e r t o r i n m s über d a s ganze 
Quel lenmater ia l sür die deutsche Geschichte, Literatur nnd Kunst und zwar 
vorläufig n u r b is zum J a h r e 1 6 Ü 0 , sondern auch die Err ichtung eines 
diesem Umfange entsprechenden allgemeinen M u s e u m s , bestehend in Archiv, 
Bibl io thek, Kunst- und Al te r thumssammlung , hauptsächlich durch Eopieu 
a u s anderen Museen. Beide sollten allgemeiner Benutzung dienen. E i n 
fernerer Zweck war die Veröffentlichung der bedeutendsten Q u e l l e n schätze 
und die Herausgabe belehrender H a n d b ü c h e r zur Verbre i tung gründlicher 
Kenntniß der historischen, literarischen und artistischen Zustände der deutschen 
Vorzei t . 

D a s General reper tor ium war und blieb zunächst die Hauptausgabe, 
die einstweilige Beschränkung desselben aus eine gewisse Zeit war eine zur 
Erreichung des Zieles nothwendige. D i e F o r m des Reper to r inms war 
eine gleich anfänglich bestimmt vorgezeichnete. E s besteht in einem B l a t t -
katalog. J e d e s felbstständige Werk erhäl t ein eigenes B l a t t mit entspre-
chender Überschr i f t , dessen M i t t e die Zei t der Handschrist oder des Druckes 
und beide S e i t e n die Bezeichnung der wissenschaftlichen Abtheilungen des 
S y s t e m s des bezüglichen Werks enthalten. I n der S p a l t e links vom Titel 
des Werks ist der Autor , rechts die Bibliothek bezeichnet nebst deren S i g -
na turen , sowie auch E i t a t e gedruckter Kataloge und bibliographischer Werke. 
D i e Rückseite des B l a t t e s dient zu literärischen Bemerkungen. B e i Hand-
schristen werden erst nach Ausnahme der bereits in Druck erschienenen Ver -
zeichnisse in das Reper tor ium die handschristlichen Mannscriptenkataloge 
der Bibliotheken in Angriff genommen. D a s Reper tor ium erhäl t ein a lpha-
betisches Personen- , O r t s - und Sachregister. Außerdem wird demselben ' 
auf je einzelnen B l ä t t e r n ein Autorenregister angefüg t , mit dem Namen 
des A u t o r s , dessen S t a n d und G e b u r t s o r t oder - l a n d , dessen Lebenszeit, 
den Angaben vorhandener Biographien und der Hinweisung ans dessen 
Werke durch Ei t i ren der bezüglichen Fächer des Reper tor iums. Nicht 
minder war der I n h a l t des Reper to r iums ein bestimmter. Dasselbe soll 
sämmtliche Quellenschriften der deutschen Geschichte, die handschriftlichen 
wie die gedruckten, die zusammenhängenden Werke wie die einzelnen Acten, 
Urkunden und fliegenden B l ä t t e r , desgleichen alle historisch wichtigen bild-
lichen Monumente und Darstel lungen, gleichviel ob fie Erzeugnisse der Kunst 
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oder des Handwerks sind, umfassen. E i n e Ausgabe, die demnach nicht 
b los vielumsassend, sondern auch nimmerabschließend ist. An Vorarbei ten 
sür einzelne Zweige fehlt es dabei freilich nicht, aber d a s G a n z e im E i n -
zelnen zn erringen ist Zweck. D a ß diese Ausgabe aber nicht zu den uner-
reichbaren gehört, geht d a r a u s hervor , daß schon in den ersten süns J a h r e n 
des Bestehens des Vereines , trotz der geringen Z a h l der Beamten desselben, 
nicht nur die Zusammenstellungen der gedruckten Vorarbe i ten sast vollendet 
wurden, sondern überdies noch vieles zur E rgänzung der Reper tor ien bei-
gefügt wurde . D a s Genera l reper tor inm ist die Spi tze des Ganzen und 
wird gebildet a u s den drei Zweigrepertorien der Archive, Bibliotheken, 
Kunst- und Alterthumssammlungen Deutschlands nnd anderer Länder . Z u r 
Bewäl t igung nnd geordneten Wet te r führung der bedeutend anwachsenden 
Arbeiten sowohl des Genera l reper tor inms a l s der Zweigrepertorien wurden 
a u s der Z a h l der Beamten eigene B ü r e a u s orgauif i r t . E s wäre auch 
entschieden unmöglich, die nothwendige O r d n u n g in den mehr denn eine 
halbe Mil l ion betragenden fliegenden B l ä t t e r n der Reper tor ien ausrecht zu 
erhalten, wollte m a n nicht die Veran twor tung über die Einre ihung derselben 
bestimmten Perspnen über t ragen. Bezüglich der Repertorienherstellnng 
wurde ein bestimmter, vom Gelehrtenausschuß vorgelegter P l a u befolgt. 
Nach demselben sollte mit der Zusammenstellung der historischen Quel len 
des fränkischen Kreises eine Musterarbei t sür die Bearbe i tung der übrigen 
Theile Deutschlands erlangt werden. D a b e i wurden aber die Arbeiten sür 
die übrigen deutschen Landestheile in gleicher Weise sortgesetzt, um später 
sür jeden einzelnen Kreis zu gleichen Resultaten zu gelangen. 

D i e allgemeine Angabe des Gegenstandes konnte aber nicht genügen, 
es bedurfte genauerer Best immung. Zwei Hauptmomente hierbei waren die 
Z e i t , aus welche d a s Museum seine historischen Forschungen und S a m m -
lungen zurückzuführen, und die g e o g r a p h i s c h e n G r e n z e n , aus welche 
es dieselben auszudehnen beabsichtigte. Rücksichtlich der e r s t e n F r a g e 
wurde festgesetzt, daß in Anbetracht der Leistungen des speciell sür römische 
und heidnisch-germanische Alterthümer errichteten Museums zu Ma inz die 
S o r g e sür Erforschung und Zusammenstellung der römischen Alter thümer 
in Deutschland diesem allein zu überlassen und nur insoweit Notiz davon 
zu nehmen sei, a l s ein wesentlicher nnd bleibender E inf luß aus germanische 
E n l t u r und Zustände d a r a n s hervorging. D a s deutsche Heidenthum da-
gegen mußte schon wegen der vielseitigen Beziehungen zur späteren christ-
lichen Z e i t , namentlich in Betreff der O r t s n a m e n , S a g e n , S i t t e n und 



2 1 4 D a s germanische Nat ionalmuseum und unsere historische Arbeit . 

Gebräuche , des C u l t u s nnd Rechtswesens, dem Bereich des germanischen 
Museums zugewiesen bleiben, wenn gleich d a s Museum zu Mainz die be-
sondere Aufgabe behält , durch getreue Gypsabgüsse des vou Ausgrabungen 
gewonnenen stofflichen M a t e r i a l s heidnischer Vorzeit einen Gesammtüberblick 
über dieses zu erstreben. D i e z w e i t e F rage ward dahin entschieden, daß 
die Landesthei le , welche zur Zeit der größten Ausdehnung des deutschen 
Re ichs , um d a s J a h r 1 2 0 0 , diesem verbunden w a r e n , einschlüsstg der 
später noch hinzugekommenen, a l s terri toriale Grenzl inie sür Arbeiten und 
S a m m l u n g e n des germanischen Museums gelten sollten, unbenommen jedoch 
eine allenfalls nöthig erscheinende Unterscheidung zur E r l äu te rung einzelner 
Per ioden und Zustände. D i e i n n e r e Anordnung des bei dieser Abgren-
zung dennoch mauuigsaltigen S t o f f e s geschah nach einem bestimmten Sys tem, 
d a s indeß je nach Bedürsniß sür bestimmte Fächer mit der Zeit erweitert 
werden kann. D a s Sys tem hat a l s Hauptkategorien: G e s c h i c h t e und 
Z u s t ä n d e . D i e Geschichte wird behandelt nach Oertlichkeiten, Persön-
lichkeiten und besonderen Begebenheiten. Als Oertlichkeiten werden berück-
sichtigt die Deutschlands und der europäischen S t a a t e n , sodann einzelner 
Provinzen und Gebiete und endlich einzelner S t ä d t e , Klöster , Kirchen, 
B u r g e n und O r t e . B e i der Rücksichtnahme aus Persönlichkeiten werden 
unterschieden Geschlechtshistorien und Genealogien einerseits und Biogra -
phien andererseits. D i e Begebenheiten werden hervorgehoben im kirchlichen, 
S t a a t s - und Kriegs leben, a l s Reisen und a l s außerordentliche Vorfäl le . 
D i e Kategorie der Zustände hat zwei Hauptab the i lungen : allgemeine 
C n l t u r und sociale Zustände (I) und besondere Anstalten sür allgemeines 
W o h l (II). Erstere werden erfaßt in g e i s t i g e r Bez iehung , namentlich 
in Sp rache und Schr i f t , a l s : Kunst und Kunstwerke, Wissenschaft (Ph i lo -
sophie, Theologie, Asterphilosophie, Naturwissenschaften, Mathemat ik , histo-
rische Wissenschaften, S t a a t s - und Rechtswissenschaft), Erziehung und B i l -
dung (pädagogische Anstalten und gelehrte Gesellschaften, Kollegien) und in 
m a t e r i e l l e r Beziehung mit Unterscheidung von Land (Deutschland, deut-
sche Provinzen und Gebiete , S t ä d t e , Klöster, Bu rgen ) , Leuten (Geschlechts-
und Familienverhältnisse, S t a n d e s - und Classenverhältnisse, Nat ional i tä ten 
und Stammverhäl tnisse) , Leben ( e r s t e n s Lebensbedars und Erwerb , ins-
besondere: B e d a r s , namentlich Leibesbedeckung und Leibesunterhal t , und 
Erzeugung und E r w e r b , sowohl natür l icher : Landbau uud Thiernutzung. 
Be rgbau und Hüttenwesen, a l s künstlicher: Indus t r i e , Gewerbe und Hande l , 
Verkehr) ; z w e i t e n s : Lebensweise, insbesondere S i t t e n und Gebräuche und 
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sociale Verhältnisse d . h . Geselligkeit, Courtoif ie , Unterhal tungen, Feste). 
B e i den besonderen Anstalten sür allgemeines W o h l erscheinen die sür 
geistiges W o h l a l s Religionsanstalten und die sür materielles a l s S t a a t s -
anstalten. D i e Ordnungen der letzteren find: die staatlichen Rechtsgrundlagen 
und der deutsche Reichs- und S t a a t s k ö r p e r . B e i den ersteren werden Volks-
gemeinden, Volksrechte, Beneficial- und Lehnwesen, bei dem letzteren S t a a t s -
verfassung, O r d n u n g und Rechte sowohl des Re ichs , a l s der Terr i tor ien 
und Gebiete , d a s S t a a t s - und Hosceremoniel, die S t a a t s v e r w a l t u n g und 
der Staatsschutz (a ls Rechts- und Waffenschutz) berücksichtigt. 

B e i einem so ausgedehnten und zur Verwirklichung des Zweckes, d a s 
Ganze in allen Einzelheiten zu erlangen, nicht weit genug auszudehnenden 
Sys tem war nicht b los viel zu s a m m e l n , sondern auch viel zu a r b e i t e n . 
D a s S a m m e l n wird vom Museum nur a l s M i t t e l zum Zweck betrachtet. 
D e n n d a s germanische Nat ionalmuseum ist nicht in der A r t anderer Museen 
eine bloße S a m m l u n g zur Be lehrung des P u b l i c u m s , sondern es haben 
die S a m m l u n g e n n u r a l s M i t t e l zur Herstellung eines Genera l reper to r inms 
des in allen S a m m l u n g e n Deutschlands befindlichen S t o f f e s in schriftlicher 
nnd bildlicher Darstel lung zu dienen. H i e r a u s erklärt fich die Nothwen-
digkeit eines zahlreichen Pe r sona l s von Gelehr ten und Künstlern sür d a s 
Museum selbst und einer steten Wechselwirkung mit allen übrigen Anstalten, 
insbesondere Archiven, Bibliotheken und Kunst- nnd Alter thumssammlnngen. 
D a s Museum geht daher wohl d a r a u s a n s , d a s überal l Vorhandene zu 
r e p e r t o r i s i r e u , nicht aber in fich sachlich zu c e n t r a l i s i r e n und kann 
d a s Ganze nur dann erreichen, wenn überal l sür d a s Einzelne, insbesondere 
durch G r ü n d u n g und Hebnng recht viel neuer Bergungsansta l ten des Ü b e r -
lieferten gewirkt wird. Ebenso werden aber anch die Einzelanstalten durch 
die Gesammtanstatt Ergänzungen durch deren in d a s Einzelne gehende 
Gesammtarbei t erlangen können. D i e Einzelsammlung kann mit einer 
Monograph ie , die Gesammtsammlung mi t dem entsprechenden wissenschaft-
lichen Ganzen verglichen werden. 

Z u r Durchführung einer erfolgreichen Thätigkeit des Museums gehörte 
aber nicht bloß die Feststellung und O r d n u n g der Ausgabe , sondern auch 
ein gegliederter O r g a n i s m u s der zur Arbeit berufenen Persönlichkeiten. 
D a ß dieser Bestand im Verhäl tn iß zur Aufgabe stehen muß, ist zwar noth-
wendige Voraussetzung, aber d a s zur Zei t gebotene M a ß der verfügbaren 
materiellen M i t t e l gebietet zur Leistung des unter Umständen Möglichen 
Einschränkung. D a s Pe r sona l ist zur Zei t folgendes. An der Spi tze steht 
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der Vorstand des Museums . E r stellt d a s Ganze nach außen d a r , leitet 
die Gesammtarbeit und steht über den einzelnen Anstalten des M u s e u m s , 
zur B e w a h r u n g der nothwendigen Einhei t in der Gesammtarbeit nnd der 
Einzelarbeit sür diese. D a s znr Geschäftsführung angestellte Personal 
besteht theils a u s Verwal tuugsbeamten , theils a u s Beamten sür die S a m m -
lungen und wissenschaftlichen Arbeiten, sowie a u s Künstlern und Technikern. 
D a s B e i s i t z e r c o l l e g i n m , zugleich V e r w a l t u n g s a n s s c h u ß , steht 
dem Vorstande sowohl berathend zur S e i t e , a l s auch coutrolireud und 
entscheidend über die Geschäftsführung und die wichtigen Angelegenheiten 
des Museums und bildet mit dem Vorstande die Gesammtvertretnng des-
selben. E s besteht a u s 2 4 M ä n n e r n verschiedener deutscher S t a a t e n , denen 
nach Bedür fen noch einige hinzugefügt werden können. E s ergänzt sich 
durch eigene W a h l und wähl t den Vorstand. Als permanente Commission 
dieses Kollegiums, welches jährlich nur e i n M a l , zur P r ü f u n g der Rechnungen 
und Arbe i t en , zur E ins i ch tnahme in die S a m m l u n g e n und Repertor ien, 
zur B e r a t h u u g und Beschlußfassung über etwa vorzunehmende wesentliche 
Anordnungen und Verbesserungen am Si tz des Museums zusammentritt, 
haben süus bis sieben am Si tz des Museums oder demselben zunächst woh-
nende Mitgl ieder des Kollegiums, unter dem N a m e n L o c a l a u s s c h u ß , in 
monatlichen Conserenzen mit dem Vorstande die während des J a h r e s vor-
kommenden Geschäfte des Kollegiums zu vertreten und je nach ihrer Wich-
tigkeit sür den Gesammtausschuß vorzubereiten. A l s Be i ra th sür die wis-
senschaftlichen Ausgaben des Museums besteht ein G e l e h r t e n a u s s c h u ß , 
ein vom Beisitzercollegium und dem Vorstand erwählter größerer Ausschuß 
a u s M ä m i e r u der Wissenschaft aller deutschen und Nachbarstaaten, welcher 
nach Bedars und zum Gedeihen des Museums ohue Beschränkung aus eine 
gewisse Z a h l , auch aus Vorschlag seiner Mitgl ieder und ohne Rücksicht aus 
die Grenzen Deutschlands erweitert werden kann. D e r Vorstand ist ver-
pflichtet, alljährlich zwischen dem 1. August und 3 1 . October eine allge-
meine Konferenz des Verwal tnngs - und Gelehrtenausschusses am Si tz des 
Museums zu veranstalten. D e r Gelehrtenausschuß theilt sich in Sect ionen. 
F ü r heidnische Altherthümer — Geschichte, Genealogie und Topographie — 
Rechts-, S t a a t s - und Kriegswesen — Kirchen- und Schulwesen, Pädagogik 
— Literatur , Sp rache und Bibl iographie — Kunst und Technik — Lebens-
weise und Lebensbedars, Ku l tu r — Numismat ik , Heraldik und Sphragis t ik . 
D i e Mitglieder des Gelehrtenausschusses müssen, nach geschehener W a h l , 
fü r irgend eines der verschiedenen Fächer der Wissenschaft oder Kunst des 
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Museums ihre Mi twirkung zusagen. D i e Wirksamkeit des Gelehr tenaus-
schusses ist keine corporative, wie die des Verwaltungsausschusses, sondern 
sie beschränkt sich theils aus die, einzelnen Mitgl iedern desselben durch schrift-
liche Aufragen des Vors tandes des Museums übertragene Begutachtung 
und Ausklärung einzelner Punkte derjenigen Zweige der Wissenschast, sür 
welche d a s befragte Mitgl ied seine Mitwirkung zugesagt hat , theils aus die 
mündliche Be ra thung der wissenschaftlichen und artistischen Angelegenheiten 
und Arbeiten des Museums bei Gelegenheit der Jahresversammlungen . 
D e r Gelehrtenausschuß hat a l s oberste wissenschaftliche I n s t a n z des Museums 
seine thätige Mitwirkung bekuudet, viele schriftliche Anfragen wurden durch 
einzelne Mitgl ieder desselben erledigt. D i e wissenschaftlichen Anfragen und -
Aufträge stellten sich stets von bei weitem größerem Be lang a l s die küust-
lerifchen und technischen he raus . E s zeigte fich dabei insbesondere die 
Nützlichkeit, ja die Nothwendigkeit des Gelehrtenansschusses. Regierungen, 
Behörden, Korporat ionen, Famil ien, Einzelne erkannten die Leistungen des-
selben a l s sachdienlich nnd nützlich an . D i e En t f a l t ung der vollen Theil-
nahme dieser Corpora t ion ruh t aber in der Zukunft des M u s e u m s , dem 
es bisher vor allem ob lag , sich selbst zu befestigen und im eigenen Hause 
auszuarbeiten. Ers t wenn fü r jedes einzelne Fach der Mate r i a lvor ra th eine 
gewisse Vollständigkeit erreicht haben w i r d , um d a r a u s neue Resultate zn 
schöpfen, wenn sich Anfragen von außen von höherem Be lang und schwie-
riger Lösung mehren , wird es des R a t h e s nnd der thätigen Mitwirkung 
der Autor i tä ten der Wissenschast aus d a s Entschiedenste und in höherem 
M a ß e bedürfen. Dessenuuerachtet wurde schou im ersten J a h r e des B e -
stehens des Museums ein eigenes A n f r a g e b ü r e a u begründet, während 
zur Er ledigung bezüglicher Auf t räge auch die artistische Anstalt des Museums 
von einem C o m M i s s i o n s b ü r e a u benutzt wurde. F ü r dieses Anfrage-
büreau wirkte wesentlich der Gelehrtenausschuß mit . D e n n wo die bereits 
vorhandenen Mater ia l ien nicht ausreichen, erledigt d a s Museum durch 
Korrespondenz mit seinem Gelehrtenausschuß so wie mit den mit ihm iu 
Verbindung stehenden Anstalten uud Vereinen die in die Zweige der Wissen-
schaft und Kunst des Museums eiuschlagenden Anfragen und Auft räge . 
E s wurden Anfragen und Austräge der verschiedensten Ar t , namentlich a u s 
dem Gebiet der älteren Literatur, der Genealogie, Wappen- , Siegelkunde, 
S c u l p t u r , Hauseinrichtnng nnd Gesäßknnde erledigt. Außerdem wurden 
sür Auswär t ige mehrere Kopien a u s Archiv und Bibliothek gefertigt. Anch 
wurden andererseits dagegen von mehreren öffentlichen und Privatbibliotheken 
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Handschristen und seltene Drucke gegen eigene Hastung aus unbestimmte 
Zeit mitgetheilt , um fie unter geeigneter Controle im Locale des Museums 
den ansuchenden Gelehr ten zur wissenschaftlichen Benutzung überlassen zu 
können. S o wird d a s Museum nicht bloß zu einem Vermit t ler von G e -
lehrten und G e l e h r t e n , sondern auch zu einem Vermi t te lnngsbürean sür 
gelehrte Forschungen. 

D i e Grund lagen und Hülssleistungen sür die Wirksamkeit des Ge-
sammtinstitutes bieten d ie , einzelnen Anstalten desselben, das Archiv, die 
Bibliothek und die Äl ter thums- und Kunstsammlungen des Museums nebst 
der artistischen Anstalt . Auch deren Arbeit war eine gleich anfänglich ge-
regelte. S i e stehen sämmtlich selbstständig d a , wenn auch unter Leitung 
und Oberaufsicht des Museumsvors tandes , haben ihr eigenes Pe r sona l , 
arbeiten nicht nu r im I n n e r e n nach eigenem, festgestellten P l a n , sondern 
treten auch nach außen mit entsprechenden anderen Anstalten sowohl , a l s 
bezüglichen Vereinen und ihren Ausgaben zugewandten einzelnen Gelehrten 
in Verb indung zur Erwerbung ihrer Arbeit dienlicher Gegenstände, nament-
lich auch durch Austausch von Donblet ten und zur E r l angung ihre Arbeit 
fördernder M i t t e i l u n g e n . 

D i e Arbeiten des A r c h i v s geschehen im Locale des Museums oder 
auße rha lb , anch in fremden Archiven. D i e Urkunden, Ac ten , Bücher des 
Archivs werden nach chronologischer O r d n u n g ausbewahrt. V o n den Ur-
kunden werden genaue Regesten angefertigt. D i e Archivalien des Museums 
und der fremden Archive a u s der Per iode vor 1 6 5 1 werden in das Repe r -
torium ausgenommen, und wird über deren I n h a l t ein Pe r sonen- , O r t s -
und Sachregister angelegt. Bezweckt ist die Herstellung eines Reper tor iums 
sämmtlicher, d a s jetzige und ehemalige deutsche G e b i e t , mit Einschluß der-
jenigen Landesthei le , wo Deutsche sich anfiedelten und a l s staatliche G e -
sammtheit o rgan i f i r t en , betreffender Archivalien. D a s Reper tor ium der 
Urkunden besteht a u s losen B l ä t t e r n , je sür eine Urkunde ein B l a t t und 
wird theils a u s den schon gedruckten, theils a u s den bereits handschrist-
lich in Archiven befindlichen, thei ls a u s den erst zu fertigenden Regesten 
der Urkunden gebildet. E ine Überschrif t bezeichnet den Haup tbe t re f f , die 
G a t t u n g der Urkunde und die P r o v i n z , welcher sie angehör t , während 
links vom I n h a l t e der Urkunde J a h r und T a g der Ausstel lung, rechts d a s 
Archiv, wo sie fich befindet und d a s Werk , in welchem sie etwa abgedruckt 
ist , auch der S t o f f , woraus und die fremde S p r a c h e , in welcher sie etwa 
geschrieben i s t , angezeigt find. Unter dem I n h a l t steht die das D a t u m ent-
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haltende Sch lußformel , getreu nach dem W o r t l a u t der Urkunde , nebst kurzer 
Angabe über S i e g e l nnd aus der Rückseite werden die in der Urkimde vor-
kommenden P e r s o n e n , O r t e und Gegenstände von Erheblichkeit in a lpha-
betischer O r d n u n g ausgeführt. Nach Ausnahme der bereits in Druck er-
schienenen Regesten in das Reper tor ium find die gedruckten Urkundenverzeich-
nisse zu benutzen und h ieraus Regesten zu b i lden , resp. die C i t a t e der-
selben bei den fertigen Repertorien nachzutragen. Ers t wenn fämmtliche 
Druckwerke sür d a s Reper tor ium benutzt find, ist die Arbeit in den Archi-
ven selbst zu beginnen, u n d zwar find hier vor allem die fertigen Regesten 
und Repertorien zu benutzen und in letzter Linie die noch unbearbeiteten 
Urkunden zu regerireu. Gleichzeitig können in fremden Archiven noch nicht 
bekannten I n h a l t s sür d a s Genera l reper tor inm Regesten gefertigt werden. 

B e i der B i b l i o t h e k werden außer einem Hauptkatalog Blat tkataloge, 
der alphabetische, der systematische, so wie der Handschristen- nnd chrono-
logische Katalog sür alte Drucke fortgeführt . Sämmtl iche Werke der Bibl io-
thek werden in ein nach P e r s o n e n , O r t e n und Sachen eingetheiltes a lpha-
betisches Register auf einzelne B l ä t t e r eingetragen. E ine Hanptanfgabe des 
Bibl iothekars ist die Herstellung eines Reper to r iums über d i e , sämmtliche 
Fächer des Museums und die Zeitperiode vor 1 6 5 1 betreffende, sowohl ge-
druckte a l s ungedruckte Literatur . D a s Reper tor ium wird in ähnlicher 
Weise wie d a s des Archivs angefertigt. D i e Bibliothek erhielt eine be-
trächtliche Zugabe durch Überweisung der 6 0 0 0 B ä n d e der Bibliothek des 
Frankfur ter P a r l a m e n t s , von welchen indeß n u r ungefähr 6 0 0 einverleibt 
find, indem die übrigen die Zei t nach 1 6 6 0 betreffen, durch Über sendung 
von Schu lp rogrammen seitens der deutschen Schulans ta l t en , durch G r a t i s -
Zusendungen der Verlagsart ikel des bei weitem größten Theiles der Buch-
handlungen Deutschlands , so wie durch Schristenanstausch mit historischen 
Vereinen und Gesellschaften und beträchtliche Geschenke von P r i v a t e n . 

Gleichsam einen Uebergang zu der Kunst- und Alter thumssammlung 
des Museums bildet d a s B i lde r r epe r to r ium, welches a l s Zugabe zu den 
handschristlichen Repertorien angelegt wurde. E s besteht a u s leichten Ko-
pien und Durchzeichnungen aller sür S i t t e n und Kulturgeschichte lehrreichen, 
in den S a m m l u n g e n des Museums enthaltenen Abbildungen in ihren E i n -
zelheiten, geordnet nach dem bestehenden Sys tem. Dasselbe gewährt schon 
jetzt einen sowohl sachlich a l s chronologisch zusammenhängenden Überblick 
über die materiellen Lebensbedürfnisse unserer Vor fahren vom 1 1 . b is in 
d a s 1 7 . J a h r h u n d e r t . I n gleicher Weise soll ein heraldisches Bilderreper-



2 2 0 D a s germanische Nat ionalmuseum nnd unsere historische Arbeit . 

tor ium angelegt w e r d e n , um nach Wappenbi ldern nnd Zeichen jedes nicht 
leicht zu erkennende S i ege l oder W a p p e n zu bestimmen. 

D i e K u n s t - u n d A l t e r t h u m s s a m m l u n g des M u s e u m s , mit 
Einschluß der numismatischen und heraldischen, der geographischen nnd 
genealogischen uebst der artistischen Ansta l t , welche letztere im Zusammen-
hange mit dem wissenschaftlichen Theile der Bnreaux „literärisch-artistische 
Anstal t" bezeichnet w i r d , schließt die Reihe der Anstalten des Museums ab. 

Als Einzelrepertorien dieser S a m m l u n g sind hervorzuheben d a s Münz - , 
S i e g e l - , G e m ä l d e - , Kupferstich-, Holzstichrepertorium nnd d a s der histo-
rischen Bi lder . Sämmtl iche Gegenstände werden in den Hauptkatalog mit 
den nöthigen Bemerkungen, Ci ta ten und Verweisungen eingetragen. Neben 
dem Hauptkatalog werden noch zwei besondere Nebenkataloge, Bla t tka ta-
l oge , ge füh r t , der eine systematisch, der andere alphabetisch. Haup taus -
gabe auch dieser S a m m l u n g e n bleibt die Herstellung eines Reper to r iums 
sämmtlicher in d a s Sys tem des Mnseums hineingehörender Kunst- und Al-
terthumsdenkmäler. Z u r genauen Beschreibung der Gegenstände wird deren 
F u n d o r t , S t a n d o r t , M a ß , Gewicht , Zeit nnd Versertiger beigefügt. I m 
Uebrigen ist die Ar t der Herstellung und die F o r m des Reper to r iums eine 
den anderen ähnliche. D i e S a m m l u n g e n des Museums sollen in O r i g i -
nalen oder Copien zum S t u d i u m der deutschen Vorzeit und gewissermaßen 
a l s I l lus t ra t ionen des Genera l reper tor inms dienen, zugleich aber auch eine 
Ret tungsans ta l t sür Gegenstände b i lden , welche außerdem dem Verderben 
oder Vergessen anheimfallen würden. S i e können natürlich mit der Bib l io-
thek rücksichtlich der Vollständigkeit an O r i g i n a l e n nicht gleichen Schr i t t 
h a l t e n , w a s anch gar nicht im P l a n der Anstalt liegt. E s handelt sich 
hier vielmehr nu r um O r i g i u a l i e n , insoweit solche zum Verständniß der in 
möglichster Reichhaltigkeit daneben befindlichen C o p i e n , Beschreibungen, 
Umrisse und Auszüge erforderlich find. E s ist namentlich schon in einzel-
nen Zweigen durch eine Zusammenstellung zahlreichen Copien a u s verschie-
denen fremden S a m m l u n g e n der Eindruck hervorgebracht , wie äußerst för-
derlich eine solche Art der Vereinigung des zerstreuten M a t e r i a l s zur deut-
schen Kunst- und Alterthumsgeschichte werden muß. D a s Museum sucht 
gerade mit der Zei t hierin etwas zu erreichen, was bis jetzt noch nicht 
irgendwo vollkommen durchgeführt worden ist , wenngleich bedeutende An-
fänge hierzu bei verschiedenen Museen gemacht find. 

D i e a r t i s t i s c h e A n s t a l t besteht in einem Atelier sür Bi ldhauere i 
nnd Gießerei , in einem für Zeichner und M a l e r und in einer Werkstätte sür 
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Restaurat ion und Reinigung von älteren Kunstwerken. Daneben bestehen 
noch außerhalb der Letal i täten des Museums die noch nicht zu ausschließ-
lichen Mnsenmsate l iers gediehenen fremden Ateliers von Xylographen, Litho-
graphen , Pho tographen und Graveu ren , welche sür Rechnung und nnter Lei-
tung des Museums die erforderlichen Arbeiten zu fertigen haben. D i e 
Photographien dienen dem Museum insbesondere zur Herstellung von Fak-
similes der Handschrif ten, Handzeichnungen, Holzschnitte und Kupferstiche, 
theilweise sür S c u l p t u r e n und G e m ä l d e . Auch auf Einrichtungen sür gal-
vanoplastifche Appara te und Naturselbstdruck, sowie aus die E r f indung der 
Nachahmung von Webstoffen und Stickereien ha t d a s Vwseum sein Augen-
merk gerichtet. D i e artistische Anstalt des Museums ha t den dreifachen 
Zweck: die Or ig ina l i en der S a m m l u n g des Museums zu vervielfältigen, 
nm fie dem Pub l i cum zur Anschauung zu bringen und durch Austausch der 
Copien andere Gegenstände sür die S a m m l u n g e n zn erwerben, dann diese 
S a m m l u n g e n durch Cop i ruug fremder Kunst- und Altertlmmsgegenstände 
zu bereichern, endlich durch Verkauf der Erzeugnisse der Ateliers und Voll-
ziehung auswär t iger Auf t räge die Kosten der Unterhal tung der Anstalt ;u 
decken, wenigstens möglichst zu vermindern. Z u m Zweck des Detailverkanss 
wurde ein besonderes Magaz in von Gypsabgüssen im Vorhof des Museums 
eingerichtet. 

Aus die innere Arbeit konnte aber d a s Museum fich nicht beschränken. 
A l s ein öffentliches I n s t i t u t , a l s eine Nat ionalans ta l t , war es darauf hin-
gewiesen, sein Wirken der Benr the i lnng eines J e d e n darzulegen, zunächst 
überhaupt d a s Verständniß sür dasselbe anzuregen und sodann die Thei l -
nahme an demselben durch fort laufende Berichterstattung wach zu erhalten. 
D a s geschah durch Herausgabe von Denkschriften ( 1 8 5 6 1 . T h l . ) , J a h r e s -
berichten nnd F lugblä t te rn . D e r erste B a n d der Denkschriften enthält die 
Kataloge des Museums . Dessen O r g a n i s m u s und Sys tem find in beson-
deren Abdrücken erschienen. D i e Fortsetzung der Denkschriften wird voll-
ständige Reihenfolgen gewisser Quellenschristen oder bildlicher Denkmäler 
aus bestimmtem, beschränktem Gebiete en tha l ten , außerdem größere Abhand-
lungen und Aussätze. Aus eine fernere Zukunft ist die Herausgabe aller 
sür die Entwicklung- der Geschichte und Cu l tn r des deutschen Volkes be-
sonders bedeutsamen Werke und von Handbüchern hinausgeschoben. D a s 
beständige O r g a n des Museums ist sein „Anzeiger fü r Kunde der deut-
schen Vorzei t ." E s liegt weniger im P l a n e desselben, solche Bei t räge zu 
geben, wie fie in anderen wissenschaftlichen Zeitschriften vorkommen, sondern 
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vielmehr, neben M i t t e i l u n g e n über d a s M u s e u m , durch Anfragen und 
B e a n t w o r t u n g , Anzeigen und Notizen d a s theilnehmende Pub l i cum in eine 
Ar t Wechselwirkung zu setzen und D i n g e an d a s Tageslicht zu br ingen, 
welche anregend zu weiteren Forschungen und Untersuchungen leiten. D a s 
O r g a n des Museums bleibt so im Einklänge mit dem nächsten, und Haup t -
zweck der Ans ta l t : zu repertorif iren. D e r Anzeiger erhäl t demnach nur 
kleinere Aussätze und berichtet in Kürze über die neuesteil in das Gebie t 
der Geschichts- und Alterthumsforschung fallenden literärifchen und künst-
lerischen Erscheinungen. E r veranschaulicht aber auch die Thätigkeit deut-
scher Geschichtsforschung, indem er nicht nu r eine fortlaufende Chronik der 
sämmtlichen historischen und Alterthumsvereine Deutschlands und germa-
nischer angrenzender L ä n d e r , sondern auch eine möglichst vollständige Ü b e r -
sicht der in verschiedenen Zeitschristen und Tagesb lä t te rn neu erschienenen 
historischen, cu l tu r - , kunst- und literargeschichtlichen Aufsätze, mit Ausnahme 
der diesen Fächern fpeciell gewidmeten Zeitschriften giebt. Endlich berichtet 
auch der Anzeiger über Tagesnenigkeiten aus dem Gebiete der Geschichts-
uud Al te r tumsforschung . 

D i e unablässigen Bemühungen des M u s e u m s , seinen Zwecken überall-
hin Thei lnahme und Unterstützung in deutschen Landen zu sichern, waren 
von dem besten Ersolge begleitet. Zunächst erkannte die k. bayerische Re -
gierung ausdrücklich die Satzungen desselben an nnd verlieh dem Museum, 
a l s einer öffentlichen Anstalt zum Zweck wissenschaftlicher Forschung nnd 
B i l d u n g , die Eigenschaften ein^r juristischen Pe r son . D e r deutsche B u n d e s -
t ag anerkannte d a s Museum a l s ein sür die vaterländische Geschichte wich-
t iges nat ionales Unternehmen und enlpsahl es wiederholt der schützenden 
Thei lnahme und wohlwollenden Unterstützung der Regierungen. Reichliche 
Be i t r äge flössen von den Fü r s t en , a u s den S t a a t s c a s s e n , von den S t ä d -

. t e n , Corpo ra t i onen , Anstalten und einer großen Z a h l von Pr iva tpersonen 
ein. D i e Geldmit te l find thei ls fü r Funda t ion des Museums und Ver -
mehrung seines V e r m ö g e n s , thei ls fü r Bestreitung feiner lausenden Aus-
gaben , je nach Bestimmung der Geber . F ü r Erzielung und Einbr ingung 
der Geldmit tel find an verschiedenen O r t e n Agenturen errichtet, welche die 
Geschäfte der Zeichnung und Einziehung solcher freiwilligen Bei t räge be-
sorgen. E ine zur Beg ründung des ständigen F o n d s errichtete, vom M u -
seum unabhängige Actieugesellschast liefert unter Sicherung des Actiencapi-
t a l s dem Museum blos die jährlichen Zinsen , welche theils angesammelt, 
thei ls zur Anschaffung wesentlicher Ergänzungen der S a m m l u n g e n verwendet 
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werden können. D i e Actie beträgt 1 0 0 Tha le r oder G u l d e n , welche un-
verzinslich aus zehn J a h r e dargeliehen werden. Außerdem habeil sich Hülss-
vereine sür die Zwecke des Museums gebildet. D e r Zweck des Hülssvereins 
in Ber l in ist, das germanische Museum durch Verbre i tuug der Kenntnißnahme 
von seinen Einr ich tungen , sowie durch E r l a n g u n g von Bei t rägen an Geld 
und geeigneteil Gegenständen in Ber l in und in der P rov inz Brandenburg 
zn unterstützen und zn fördern. D e r Verein veranstaltete historische V o r -
lesungeil , deren E r t r a g dem Nat ionalmnseum übersandt wurde. E i n zweiter 
Hülssverein wurde in Mannhe im begründet . D i e Arbeiten des Archivs 
wurden aber gefördert sowohl durch bereitwillige Oessnnng der Archive 
mehrerer Reg ie rungen , a l s auch durch Mi t a rbe i t für die Zwecke des M u -
seums. D a s k. S t aa t sa rch iv zn D r e s d e n , d a s k. Hansarchiv zn Be r l i n , 
die k. Universitätsbibliothek zn B o n n ließen mehrere tausend Regestenzettel 
sür die Mnsenmsrepertor ien fertigen. Auch S t ä d t e , Vere ine , P r i v a t e 
lieferten manche werthvolle Arbeiten. I m Local des Museums selbst ar-
beiteten aber neben dem beständigen Persona l patriotische, wissenschaftlich 
oder künstlerisch tüchtige M ä n n e r lediglich a u s Interesse sür die Sache . 
D e r Bei t räge für die Bibliothek ist schou oben gedacht worden. Nicht 
minder hatten aber die S a m m l u n g e n sich reicher Bei t räge namentlich auch 
durch Vermächtnisse zu erfreuen. S o wirkten Gesammtheiten und E in -
zelne durch Geben nnd Arbeiten mit und solche opferfreudige Be thä t ignng 
stieg von J a h r zu J a h r und wird steigeil, je mehr die Nothwendigkeit des 
Mnsenms und feine Wichtigkeit erkannt wird. 

Aber es gab der srüher und später entstandenen Vereine uud Anstal-
ten sür deutsche Geschichte in deutschen Landen anßerhalb des Mnseums 
uoch viele und ein Zusammenwirksn mit diesen sicherte allein die Erreichung 
des gesteckten Zieles . D a s Museum steht daher zu fast sämmtlichen deutsch-
historischen Vereinen und ähnlichen Verbindungen in Beziehung lind wird 
auf die eine oder andere Weise thät ig von den meisten nnterstützt. Schon 
bei der ersten Begründung des Museums zu D r e s d e n wnrde aus eine rege 
Thei lnahme der zahlreichen Vereine gerechnet und a l s Vermit telul lgsorgan 
sämmtlicher Vereine zu solch gemeinsamer Thei lnahme der gleichzeitig mit 
dem Museum gestiftete Centra l - oder Gesammtvereiu der historischen Ver -
eine angesehen. S e i n e r Wirksamkeit ward uameutlich durch'Beschluß der 
D r e s d n e r Versammlung vom 17 . August 1 8 5 2 eine thätige Mitwirknng 
zur Herstellung eines Reper tor iums der M o n u m e n t e , Kuust und Geschichte 
deutscher Vorzeit zugewiesen. W ä r e diesem Beschlüsse seit jeuer Zeit v t tw-
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nnng getragen worden , so müßte bei zweckmäßiger A r b e i t s t e i l u n g die Ar-
beit des Museums noch um ein Beträchtliches weiter gebracht worden sein. 
D i e Mi twirkung der Specialvereine in Anspruch zu .nehmen ist aber d a s 
Museum genöthigt , wenn es sich um Aufklärung örtlicher Verhältnisse und 
dergleichen handel t . Durch Be i t räge a n s den S a m m l u n g e n der Vereine 
wird aber ein vollständiger Ueberblick über die verschiedenen Vereinssamm-
lnngen möglich nnd ein Anlaß zur Vervollständigung derselben durch D o u -
blettenaustausch geboten. 

W e n n dagegen andererseits d a s Museum nie einen Eentralpnnkt der 
Forschung sür die Vereine bilden kann, indem diese Ausgabe dem Gesammt-
verein zugewiesen b le ib t , so kann und wird es doch immer eine Ar t S t a -
pelplatz sür die sämmtlichen Vereine werden , dnrch welchen ihnen der Z u -
gang eines nicht unbedeutenden Thei l s ihrer historischen Bedürfnisse ver-
mittelt w i r d , wie auch d a s Museum dnrch seine allgemeinen historischen 
S a m m l u n g e n und umsassenden Zusammenstellungen des allenthalben vor-
handenen Quel lenmater ia l s die specielleu Untersuchungen und Vergleichnn-
gen der Vereine in geeigneter Weise unterstützen kann. 

D i e Entwicklung des germanischen Nationalmusen ms b is zum Ende 
des J a h r e s 1 8 5 9 mögen schließlich solgende Zahlen veranschaulichen: , 

D e r Gesammtbestand der Repertorien ist beim Generalreper tor ium 
8 9 , 0 0 0 N u m m e r n , beim Archiv 1 5 1 , 7 0 0 Regesten nnd 3 6 , 0 0 0 Reperto-
r ienzet te l , bei der Bibliothek 9 2 , 7 0 0 Kata logs- nnd 7 6 , 0 0 0 Repertorien-
zettel, bei der Kunst- und Alter thumssammlung 8 8 , 0 0 0 K a t a l o g s M e l , 
worunter 2 7 , 0 0 0 Zeichnungen sür d a s B i lde r r epe r to r inm, somit Alles in 
Allem 5 4 1 , 7 0 0 Zettel . D e r Gesammtbestand der Bibliothek beträgt 3 0 , 0 0 0 
B ä n d e , d a s Archiv hat 1 4 , 0 0 0 Urkunden und Acteustücke, die Kunst- und 
Alter thumssammlung zählt 8 0 , 0 0 0 Nummer« . D e r Gesammtbestand der 
in den S a m m l u n g e n des Museums befindlichen Gegenstände beträgt nun-
mehr nngesähr 1 2 4 , 0 0 0 N r . I s t dieser Bestand der S a m m l u n g e n , wenn-
gleich diese nicht den ersten und einzigen Zweck des Museums ausmachen, 
schon der Z a h l nach ein nicht unbeträchtlicher, so erscheinen sie durch deu 
innern Wer th ihrer . Theile um so bedeutender a l s sie in ihrem streng vor-
gezeichneten Zusammenhang und in ihrer Bearbei tung ein abgerundetes 
Ganze b i lden , an welches anch Vereinzeltes und allmälig im Lause der Zeit 
Dazukommendes sich stets organisch anschließen kann. D e r materielle Wer th 
der S a m m l u n g e n beläust sich aus 2 1 4 , 3 8 8 fl. im Ganzen und zwar 8 8 , 6 0 0 
^"angekau f t e s nnd geschenktes Eigenthum des Museums und . 1 2 5 , 7 8 8 fl. 
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zur Benutzung uberlasseues fremdes E i g e n t h u m , wovon der größere Thei l 
vom G r ü n d e r des M u s e u m s , dem Fre iherrn v. Ausseß, aus 2 0 J a h r e 
überlassen wurde . Hierzu kommt noch, was d a s Museum an J n v e n t a r -
und L a g e r v o r r ä t e n besitzt, so daß sich dessen E i g e n t h u m , ohue die zur 
Benutzung überlasseneu Gegens tände , in runder Z a h l aus 1 0 0 , 0 0 0 fl. be-
rechnet. D e r jährliche Be i t r ag regierender Häuser und Staatskassen betrug 
7 4 4 0 fl. 5 6 kr . , die Geschenke derselben 3 6 6 fl. 4 0 k r . , der jährliche 
Be i t r ag vormals reichsständischer Häuser und anderer Fürsten 1 0 1 6 fl. 2 0 kr., 
der politischen Korporat ionen nnd S t ä d t e 8 1 0 fl. 3 6 kr. ruck ihre Geschenke 
2 7 3 fl. 2 0 kr . , der jährliche Be i t r ag militärischer Korporat ionen und An-
stalten 2 0 fl. 4 2 kr. , der von Korporat ionen und Anstalten sür K u l t u s und 
Unterricht 6 4 fl. 52 ' /z k r . , der von Gesellschaften und Anstalten sür W i s -
senschaft, Kunst und Gewerbe 2 0 4 fl. 2 9 kr . , der von andern Vereinen 
nnd Gesellschaften 1 0 0 fl. 7'/2 k r . , der Be i t r ag einzelner Personen 6 2 0 8 
fl. '>2 kr. und 5 9 6 fl. 3 7 kr. Geschenke, der B e t r a g der Actienzeichnuug 
war 187 st. 3 0 kr. I n S u m m a war die J a h r e s e i u u a h m e 1 8 5 9 : 1 7 , 2 9 0 
fl. 10^2 kr. 3 7 7 Buchhandlungen übersenden ihre Verlagsart ikel . 1 3 2 
Vereine stehen mit dem Museum iu Schristenanstausch und sonstigen B e -
ziehungen. — D e r Bestand des Pe r sona l s des Museums ist folgender. 
D e r Verwaltungsansschuß besteht a n s 2 6 Mitgl iedern . D e r erste Vorstand 
ist der Freiherr von nnd zu Ausseß, der zweite Freiherr Ro th von'Schrecken-
stein. D i e Verwa l tung besteht a u s eiuem Rechtsconsnlenten, einem Fonds -
administrator , einem Kassirer und Regieverwal te r , einem S e c r e t a i r , H a u s -
meister und zwei H a n s - und B ü r e a n d i e n e r n ; d a s Geschästsbüreau a u s zwei 
S e c r e t a i r e u , deren erster E . Hektor nnd zweiter G . R ü l l ; sür d a s Gene-
ralrepertorinm wirken der erste V o r s t a n d , ein Jnspector und ein Jnscr iben t , 
sür d a s Archiv der zweite V o r s t a n d , ein S e c r e t a i r , ein Konservator nnd 
GeHülse, sür die Bibliothek ein besonderer V o r s t a n d , ein S e c r e t a i r , zwei 
Konservatoren nnd zwei G e h ü l f e n , sür die Kunst- und Alter thumssammlung 
ein besonderer Vor s t and , ein Konserva to r , zwei GeHülsen und drei Frem-
den füh re r , sür die Ateliers und Werkstätten derselbe Vor s t and , ein J n -
spector, ein P h o t o g r a p h , ein G y p s s o r m a t o r , ein Kolor i s t , ein Schrist-
zeichner, ein Buchbinder , ein Schreiner nnd Schlosser , welche letztere auch 
bereits f rüher genannte niedere Functionen bekleiden. D i e Gesammtzahl 
ist 3 6 . D i e Specialreper tor ieu werden von den Beamten der einzelnen 
S a m m l u n g e n gefertigt. D i e übrigen sür d a s Museum arbeitenden Werk-
stätten außerhalb der Karthause find hier nicht mit au fge füh r t , ebenfoweuig 
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die wechselnde Z a h l der unentgeltlichen zeitweiligen Mitarbeiten im Locale 
des Museums oder außerhalb desselben. D e r Gelehrlenausschnß zählt 3 1 0 
Mitglieder. ' 

Zwei Fragen liegen einem Provinciel len nahe bei Betrachtung des 
geschilderten N a t i o n a l - I n s t i t u t s . Welche S t e l l u n g nehmen wir demselben 
gegenüber ein und welche sollen wir einnehmen? und w a s lehrt u n s das 
I n s t i t u t in Bezug aus unsere historische Arbe i t ? D i e Bean twor tung dieser 
Fragen wird u n s diese selbst a l s in ihrem I n h a l t vielfach verbunden aus-
weisen. 

Unsere bestehenden Beziehungen sind bald dargelegt. D i e sie a u s -
drückenden Zahlen erweisen aber die Nothwendigkeit einer S t e ige rung und 
Erwei terung derselben. D e r Jahresber ich t des Museums Don 1 8 5 9 er-
wähn t Beziehungen zu der Gesellschaft sür Geschichte nnd Alterthumskunde 
unserer P r o v i n z e n , der literärisch- praktischen Bürgerverb indung in Riga 
und der gelehrten estnischen Gesellschaft in D o r p a t . D e r Gelehr tenaus-
schuß zählt unter Provinciellen zu Mitgl iedern F . G . v . Bunge sür G e -
schichte unserer Provinzen und Rechtsgeschichte des späteren deutschen M i t -
t e l a l t e r s , C . E . Napiersky sür Geschichte Liv- , Est- und K u r l a n d s , C . 
R u ß w u r m sür Geschichte und Alter thümer E s t l a n d s , B a r o n S i m o l i n ans 
Groß-Dselden sür Heraldik und Genea log ie , insbesondere Provincielle Adels-
geschichte und den Unterzeichneten für d a s S t aa t s r ech t Liv-, Est- uud Kur -
l ands . Auch Geschenke an Büchern , Kunstgegenständen, M ü n z e n , ins-
besondere eine werthvolle M ü n z - und Medail lensammluug in S i l b e r und 
Go ld von Reinhold Schil l ing in R iga sind eingegangen. Aber die Z a h l 
der provinciellen J a h r e s b e i t r ä g e ist eine sehr geringe. E s sind deren nur 
sieben. D a v o n kommen aus Kur land 4 , aus Livland 3 . D e r Gesammt-
betrag der willkürlich von einem jeden Bei t ragenden festzusetzenden Q u o t e n 
ist 3 5 fl. 4 5 kr. I m December 1 8 6 0 hat auch die literärisch-praktische 
Bürgerverb indung zu einem jährlichen Bei t rage von 2 0 fl. sich verpflichtet. 
— S o l l daraus die Bethei l igung unserer Provinciellen beschränkt bleiben? 
Unbezweiselt entspricht fie weder dem In te resse , welches wir dem I n s t i t u t e 
schulden, noch dem G e w i n n e , welchen es auch u n s sür nnsere Geschichts-
forschung gewähren kann , noch insbesondere der großen Z a h l . Gebildeter , 
welche fich schon a u s Liebe zu ihrer eigenen Geschichte einen Antheil an 
demselben sichern müßten. E s mußte daher die Aufgabe unserer Dars te l - . 
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lung sein , Kenntniß nnd Interesse zugleich sür d a s I n s t i t u t dem provin-
ciellen Leser zn gewähren nnd abzugewinnen; damit auch w i r , nicht bloß 
durch einen jährlichen B e i t r a g , sondrrn durch die fortdauernde passive oder 
active Antheilnahme an den Bestrebungen bekunden, daß nur die mangelnde 
Berbre i tuug irgend welcher oder einer genaueren Kenntniß die unverhä l t -
nißmäßige Bethei l igung unserer Provinciel len ursachte. Z u r Vermi t t lung 
der J ah re sbe i t r äge könnten auch bei u n s an allen hervorragenden O r t e n , 
also in R e v a l , D o r p a t , R i g a , M i t a u Agenturen errichtet werden oder es 
übernähmen etwa uusere gelehrten rein historischen oder auch historischen 
Gesellschaften an diesen O r t e n die Vermi t t lung , w a s bei den schon beste-
henden Beziehungen einiger derselben keine neuen Schwierigkeiten Ursachen 
könnte. W i r empfehlen daher diese Vermi t t lung den resp. Vereinen zur 
geneigten Beachtung. Aber auf b loße , wenn auch gewiß mit allem D a n t e 
anzuerkennende Bei t räge könnte sich unsere Bethei l igung nicht beschränken. 
Durch den Be i t r ag tri t t man an d a s I n s t i t u t erst h e r a n , eine lebendige 
Wechselwirkung mit demselben erfordert mehr. D e r Schrif tenaustausch 
unserer Vereine mit dem Museum ist auch nnr d a s erste S t a d i u m des 
Verkehrs , auch nur ein äußeres Geben und Nehmen schon zu anderem 
Zweck geschehener Leistungen, erst die g e m e i n s a m e A r b e - i t verknüpft 
inniger. D e r Hauptzweck des Museums ist zu repertorisiren an Urkunden, 
Büchern und mannigfachen Erinnerungszeichen der Geschichte der V e r g a n -
genheit. Unsere Geschichte war von unserer E inwanderung bis in die 
Mi t t e des 16 . J a h r h u n d e r t s mit der Deutschlands vielfach verbunden. H a t 
nun d a s Nat ionalmuseum gerade jenen Z e i t r a u m , wenn auch noch ein J a h r -
hundert weiter v o r a u s zunächst in Angriff genommen, so ist es wohl ersicht-
lich, daß auch unserer Geschichtsforschung insbesondere die großart ige Ar -
beit des Museums zu gute kommen muß. Unsere A r b e i t mit dem Museum 
wäre aber eiue zwiefache. W i r könnten den Repertorien desselben entneh-
men und ihnen geben. Unsere mannigsacheu S a m m l u n g e n , sowohl von 
Vereinen a l s P r i v a t e n , könnten sür die Zwecke des Museums repertorisiren 
und die Repertorien desselben sür ihre eigenen Zwecke benutzen, nicht minder 
wäre ein Austausch von D o n b l e t t e n , ein Mit thei len von Copien in Sch r i f t 
und B i l d möglich. F ü r unsere gelehrten Forschungen endlich würde d a s 
Mnseum u n s Auskunft gewähren , so wie wir wiederum im S t a u d e wären , 
demselben die gewünschten Auskünste zu ertheileu. 

W a s l e h r t n n s aber d a s M n s e u m ? Zunächst : D a ß E i n h e i t der 
Bestrebungen auch aus geschichtlichem Gebiete allein einen Ersolg sichert. 

I S * 
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Demnach wäre ein innigerer Anschluß unserer eiuzeluen historischen Ausgaben 
zugewandten Vereine eine dringende Nothwendigkei t , eine Mi ta rbe i t zur 
Gesammtarbei t , nicht minder ein Verbinden aller zerstreut arbeitenden Kräf te 
und ein gegenseitiges Ergänzen der miannigsachen S a m m l u n g e n . V o r allem 
gilt es aber auch bei n n s , ein J n v e n t a r i u m des Vermögens der Vergan-
genheit auszunehmen. Z u r e p e r t o r i s i r e n — muß also auch unser näch-
ster Zweck sein und zwar gleich dem Mnseum sowohl in Bezug auf Archive 
a l s Bibliotheken a l s auch Al te r thums- nnd Kunstsammlungen. A u s diesen 
Zweigrepertorien müßte denn anch bei n n s ein Genera l reper tor inm aller 
Denkmäler in Sch r i f t und B i l d a u s der Geschichte unserer Vergangenheit 
gebildet werden. W i r hoffen, daß die ersten Grund lagen zn dieser Arbeit 
bereits geboten sind. D e n n es wird wobl den einzelnen S a m m l u n g e n so-
wohl von Vereinen a l s P r i v a t e n an Verzeichnissen nicht fehlen. Unter 
dieser Voraussetzung wäre d a s Zusammenstellen derselben nach einem be-
stimmten einheitlichen Sys tem die erste Arbeit . I u Bezug auf Archivalien 
wären wir a b e r , trotz der auch aus diesem Gebiete begonnenen Vorarbei ten 
und insbesondere der zu einem Verzeichnisse zu benutzenden Veröffentlichun-
g e n , wie sie u n s in den Ausgaben provincieller Urkunden vor l iegen, auf 
eine umfassende Arbeit zunächst in provinciel len. öffentlichen und P r i v a t -
archiven hingewiesen. Ers t nach der Feststellung uuseres inländischen 8wu,5 
wäre es geboten , d a s Fehlende a n s auswärt igen Archiven, Bibliotheken 
und S a m m l u n g e n , insbesondere solcher L ä n d e r , mit welchen unsere P r o -
vinzen politisch verbunden waren und sind, also Deutschland, P o l e n , 
S c h w e d e n , Dänemark nnd R u ß l a n d , zu ergänzen. Hierbei wäre in Bezug 
auf Deutschland d a s Nationalmnsenm u n s von besonderer Wichtigkeit. — 
S o könnten w i r , wenn auch nach jahrelanger Arbe i t , d a s Ma te r i a l zusam-
menstellen , d a s uns eine in alle Einzelheiten eingehende Geschichte darzu-
stellen gewähren würde . D i e mannigfachen, auch aus dem Gebiete des 
bereits bearbeiteten S t o f f e s vorhandenen Arbeiten kämen u n s natürlich 
auch beim Repertorisiren durch die iu ihnen enthaltenen Quellennachweise 
zu Nutze , wenn, sie selbst auch durch Nenentdecktes eine vielfache Ueber-
und Umarbei tung erfahren müßten. 

D i e A r b e i t , welche sür unsere Provincielle Geschichtsforschung in Aus -
sicht steht, ist demnach eine große und vielumfafsende. Eine vorläufige 
Beschränkung der Ausgabe, etwa bis iu die M i t t e des l6. J a h r h u n d e r t s , 
wäre also vielleicht auch unserer Arbeit anzurathen. Verzweifeln dürfen 
wir aber an der Möglichkeit der Durchführung nicht. Unbezweifelt ist die 
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Ausgabe, wenn wir auch in den Vorarbe i ten weiter zurück sind, dennoch 
verhäl tnißmäßig eine viel geringere a l s die dem Nat ionalmuseum gestellte.. 
Freilich werde» w i r , wenigstens zunächst nicht , über sehr viele Arbeits-
kräste und Geldmit te l zur entsprechenden Verwer thnng derselben zu verfügen 
haben. Aber dennoch müssen wir u n s daran wagen. Solche Arbeit bleibt 
d a s einzige Mi t t e l , unserer Geschichtsforschung die Erreichung ihres Zie les : 
Dars te l lung des Ganzen im Einzelnen, in Anssicht zu stellen. M i t verein-
ten K r ä f t e n , mit zweckmäßiger Thei lnng der Arbeit nnd ihrer A u s f ü h r u n g 
in e i n e m Gedanken werden wir d a s sonst Unmögliche möglich zu machen 
Hessen dürfen. Unsere P f l i ch t , mit allem Ernst u n s der V o r b e r e i t u n g 
zu w i d m e n , schließt aber nicht d i e a u s , auch schon jetzt u n s an d a s ent-
ferntere S t a d i u m der E r f ü l l u n g zu wagen. Schon jetzt wird e s , wenn 
auch uicht in der gewünschten Vollständigkeit , mit Benutzung der an den 
Tag geförderten Denkmäler der Vergangenheit und der auf sie gestützten 
bereits veröffentlichten Forschungen möglich sein , Einzelnes nicht n u r , son-
dern auch d a s G a n z e , wenn auch nur im weiten Umrisse, darzustellen. 
J e d e r Arbeiter wird natürlich dazu nicht der geeignete sein, aber die 
A r b e i t s e l b s t ist möglich. D i e Geschichtschreibnng anderer Länder ist 
unter nicht günstigeren Umstanden begonnen und durchgeführt worden. 
Freilich wird aber auch hier zunächst die F rage des Forschens der des 
Schre ibens vorangehen , damit das Geschriebene nicht ein unförmliches 
Ganze von S to f f und Arbeit werde. D a s Bedür fn iß nach einer Darstel-
lung der Geschichte unserer P r o v i n z e n , nicht die Erkenn tn iß , daß d a s 
S t a d i u m der Vorberei tung zurückgelegt sei, war e s , welches die P r ä m i e n -
stiftuug sür ein popu lä res Werk der Geschichte der Ostseeprovinzen anregte, 
nnd die Erkenntniß der Nothwendigkeit der Befr iedigung desselben war es , 
welches die S t i f t e r ve ran laß te , der an sie ergangenen Aufforderung zur 
S t i f t u n g einer P r ä m i e willigst Folge zu leisten. D e r in unsern P r o v i n -
ciellen hoffentlich immer regere S i n n sür ihre Geschichte wird anch weitere 
Opfe r an Mi t t e ln zur Arbeit der Vorbere i tung nicht scheuen. Aber anch 
hier handelt es stch nicht bloß um die materielle Unterstützung, sondern 
anch um M i t a r b e i t . W i r müssen u n s gestehen, daß die Z a h l dieser 
Arbeiter zunächst nur eiue kleine is t , wenn wir anch die großen Verdienste 
unserer mehr denn süns und zwanzig J a h r e bestehenden historischeu Gesell-
schaft und die unermüdlichen Arbe i ten , insbesondere unserer hochverdienten 
Veteranen v . B u n g e und Napiersky nicht hoch genug anschlagen können. 
An diese sür u n s unvergeßlichen M ä n n e r ha t sich eine Anzahl jüngerer, tüch-
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tiger Arbeiter gere ih t , aber eine sehr kleine. Se lbs t der bloße Bei t r i t t zu 
unserer historischen, keineswegs bloß livländischen oder gar nur rigischen, 
sondern b a l t i s c h e n Gesellschaft h a t , besonders außerhalb R i g a ' s , eher 
ab- a l s zugenommen. Von ihren S t i f t e r n nnd ersten Mitgl iedern sind 
schon viele dahingegangen, wo sind aber ihre Ersa tzmänner? E ine neue 
Genera t ion Gebildeter ist seitdem iu unsern Provinzen erstanden, die B i l -
dung ist vo rwär t s nnd in weitere Kreise eingedrungen, aber wie sehr viel 
wenigere a l s früher haben selbst nur den ersten Schr i t t unternommen, 
haben sich selbst nn r einen passiven Antheil an den Bestrebungen des Ver -
eins gesichert. H a t auch bei u n s die Gegenwar t von der Vergangenheit 
ganz abgedräng t , liegt diese ganz außer Bezug zu jener? I s t es interes-
santer , den Zeitkäufen in fremden Landen zuzuschauen a l s im eigene« Lande 
stch mit Bewußtsein heimisch yl füh len? W i r köuueu uicht l eugne» , daß 
die Z a h l der Gebildeten bei n n s keine geringe ist , die immer nach anßen 
anstatt nach innen sich wendet und nur im Lande sich n ä h r e » , aber »icht 
sonst sür dasselbe wirken will. Aber es wird auch bei u n s besser werden. 
E i n erfrischtes geistiges Leben ist durch unsere Presse angeregt worden, 
mit Interesse wendet stch der provincielle Leser insbesondere den provinciellen 
Artikeln derselben zu und so kann auch die Zeit uicht fern sein, wo die 
Liebe zur vaterläudifchen Geschichte nicht blos mächtig wachsen, sondern 
auch Begeisterung zum Wirken für dieselbe, besonders in der jüngeren 
G e n e r a t i o n , der Hoffnung der Zukunf t , sich regen wird. N n r zn erinnern, 
aber auch immer wieder zu erinnern an die gemeinsame Sache und Arbeit 
wird hoffentlich genügen. O h n e Bewnßtsein von der Geschichte der 
Vergangenheit sichern wir unseren Provinzen weder ihre bewußte Eigen-
tümlichkei t in der Gegenwar t noch in der Znknnst. W e r die Geschichte 
seines Landes nicht liebt nnd sich von dem Wirken für dieselbe ganz fern 
h ä l t , der liebt auch sein Land nicht. 

I s t aber wirklich ein p lanmäßiges Zusammenwirken von Vereinen nnd 
Einzelnen eine Nothwendigkei t , so kann doch über die Ar t der Durchfüh-
rung der entsprechenden Arbeit nur eine gemeinsame Verständigung znm 
Ziele sichren. D i e Ar t der Arbeit möge daher der Gegenstand der Bera -
t u n g unserer Geschichtsforscher werden. Unser gegebener, von nns selbst 
gewollter uud anerkannter Vereinignngspnnkt unserer historischen Bestre-
bungen ist die provincielle historische Gesellschaft in R iga . I h r gebührt 
daher die I n i t i a t i v e . Möge sie zu einem geeigneten Ze i tpunkt , etwa Ende 
J u n i dieses J a h r e s , eine Zusammenkunst , insbesondere auch von Mitgl ie-
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d e m der anderen provinciellen bloß oder auch historischen Vere ine , von 
Geschichtsforschern nnd Geschichtssreuudeu veraustalteu zur gemeinsamen 
B e r a t h n n g der gemeinsame» A r b e i t , insbesondere ihrer Ar t und Thei lnng. 
Gel ingt es dann nicht bloß gut zu P l auen , sondern auch hinterher gnt zu 
t h a t e n , so kann der Er fo lg kein zweifelhafter sein nnd auch wir werden 
dann einst nach beendeter historischer Vorarbe i t und Arbeit n n s im E in -
zelnen bewußt werden , welche unsere historische Ausgabe sei. 

A. B u l m e r i n c q . 
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Artemy Petrwitsch Volinsky. 
Eine biographische Skizze aus dem Staatsleben des 18 Jahrhunderts. 

(Nach Schischkin.) 

« » V i e ill jeder Special-Geschichte, so sind auch iu der russischen d k herr-
schenden Ansichten über manche historischen Personen traditionell irrige. 
Se i tdem Geschichte geschrieben w i r d , ist es d a s Schicksal einiger histori-
schen Persönlichkeiten gewesen, nur in der D r a p i r i m g auf das Theater 
der Geschichte gebracht zu werden , die ihnen von irrthümlich berichteten 
oder böswillig entstellenden Geschichtschreibern umgehängt worden ist , nnd 
derlei Anschauungen und Urtheile e i n e r Generat ion werden von der fol-
genden in den meisten Fäl len aus Treu und G lauben angenommen nnd 
weiter verbreitet. 

E s ist zur leidigen Gewohnheit der historischen Darstel lung geworden, 
die hervorragenderen Gestalten der Vorzeit nnter gewisse Kategorien zu 
br ingen , ob sie in dieselben passen oder nicht. W e r überhaupt der Be -
rücksichtigung gewürdigt w i r d , ha t gewöhnlich d a s Schicksal, in eine der 
folgenden drei Rubriken zu kommen: entweder er ist „Held" in op t ima 
lorinn, und verfällt dann unfehlbar den E p i t h e t i s : genia l , unsterblich, groß, 
unvergeßlich u. s. w . ; oder er gilt sür einen „Bösewicht", einen Schur -
ken und muß dann natürlich M o n s t r n m , Ausgebur t der Hölle u . s. w. 
h e i ß e n ; in eine drit te Rubrik werden gewöhnlich die sogenannten Traban ten 
gethan und diese müssen dann „ehrliche, aber mittelmäßige" Köpfe fein, 
deren man am liebsten nu r E r w ä h u u u g t h u t , um sie zur Folie sür den 
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Lieblingshelden zu machen, der fü r den P l ane t en oder Fixstern „dieses 
T raban t en" zu ge l ten , d a s Glück h a t . E i n Historiker eitirt den andern, 
der Charakter und moralische Wer th dieser, oder jener historischen Persön-
lichkeit wird „znr ausgemachten Sache" , kommt a l s solche in S c h u l - und 
Handbücher nnd wird von der J u g e n d ge le rn t , um später einmal wiederum 
weiter gelehrt zu werden. 

Plötzlich änder t sich die S c e n e . I r g e n d ein al tes vergessenes D o c n -
ment wird an d a s Licht geförder t , zieht d a s Interesse aller Kritiker nnd 
aller de re r , die sür solche gelten wol len , aus sich, hä l t auch dem unerbit t-
lichsten Skept ic i smns St ich nnd wirst mit einem Schlage alle hergebrach-
ten Anschauungen in den S t a u b : D i e „erhabenen Helden" werden von dem 
P iedes ta l , aus d a s der Schlendr ian sie gestellt h a t , hinabgestürzt und sin-
ken in die Reihe der gewöhnlichen Sterbl ichen h i n a b ; die großen Böse-
wich te und Ungeheuer , die bisher mit hergebrachter Ent rüs tung verurthei l t 
w u r d e n , verlieren bei näherer Betrachtung bedeutend von ihrer Scheußlich-
keit, haben auch ihre guten S e i t e n , „die nicht übersehen werden dür fen" 
uud werden in der öffentlichen Meinung und in den historischen Dars te l -
lungen allmälig rehabil i t i r t . D i e „ T r a b a n t e n " weisen sich jetzt a l s die 
eigentlichen P lane t en a u s und die Trabantenrol le wird denjenigen zuge-
wiesen, die bisher sür die lichtspendenden S o n n e n jener verkannten, aber 
wirklichen Größen ga l t en ; die gewohnten nnd oft so wohlklingenden E p i -
theta verlieren ihre Bedeutung nnd zwar zum großen Bedaue rn derjenigen, 
die sie einst mit andern N a m e n mühsam uud Mechanisch auswendig gelernt 
haben. 

I n die Z a h l dieser P e r s o n e n , die bisher keine richtige Benr the i lung 
gefunden h a b e n , gehört der Oberjägermeister und Cabinetsminister A r - , 
t e m y P e t r o w i t s c h W o l i n s k y . D e r N a m e dieses M a n n e s ist seiner Zeit 
in P r o s a und in Versen gefeiert w o r d e n , sein tragisches Ende sowohl a l s 
die An t ipa th i e , die sein berühmter Gegner B i r o n nach den verschiedensten 
Se i t en bin erweckt h a t , alles war geeiguet, den N a m e n Wolinsky interes-
sant und gefeiert zu machen. 

D i e Einen sahen in Wolinsky den edlen M ä r t y r e r ächter Ueberzen-
gungSlreue und hielten ihn für einen S t a a t s b ü r g e r uud Pa t r i o t en nach 
antikem S c h n i t t ; die Andern übersahen a l l e s .üb r ige und versenkten sich 
in d a s tragische E n d e dieses Schlachtopsers des blutdürstigen Güns t l ings 
der Kaiserin A n n a , des verabscheuten Herzogs B i r o n ; wieder Andere wur -
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den vornehmlich dnrch d a s romantische und romanhaste Element in W o -
linsky's Charakter gefesselt, seine Ritterlichkeit, seine eines D o n J u a n wür -
digen Abenteuer und sein mystisches Liebesverhältniß mit einer halb-mythi-
schen S c h ö n e n , d a s so effektvoll durch die Eingehung einer „ungeheuer-
lichen" E h e gestört wird . D i e eifrigsten Anhänger hat „unser He ld" sich 
aber unter denjenigen e rworben , die in ihm die ä c h t r u s s i s c h e N a t u r 
bewunder ten , den Feind und Gegner des Deutschen und der Deutschen 
und die ihm am liebsten ein Monumen t ans irgend einem der Plätze M o s -
k a n ' s , der rechtgläubigen R n s s e n - S t a d t , errichtet hät ten. 

D a s im J a h r e 1 8 5 8 erschienene nach Aktenstücken bearbeitete S e n d -
schreiben über Artemy Wolinsky warf aber bedenkliche Schat ten aus die 
Lichterscheinung des „ G e g n e r s B i r o n ' s " und mußte dem Verfasser der vor-
liegenden Skizze schon darum von dauerndem Interesse sein , weil derselbe 
bereits f rüher auf einzelne Thatsachen gestoßen w a r , die ihm zu seinem 
eignen Bedauern die Ritterschaft Wol iusky ' s und dessen R u h m bedenklich 
gemacht h a t t e n ; in der Folge sind ihm Archive und Dokumente a u s der 
ersten Häl f t e des 187 J a h r h u u d e r t s zugänglich geworden, die es ihm möglich 
»lachten, mit bisher nnentdeckten Hülssmit teln und Mater ia l ien eine mehr 
authentische biographische Skizze Wol insky ' s zu lieseru. Fast alle russischen, 
französischen und deutschen Geschichtsschreiber, mit alleiniger Ausnahme 
H e r m a n n s „Geschichte des russischen S t a a t s " , haben ihre ganze Kunde über 
den Charakter des S t a a t s m a n n e s , der der Gegenstand unserer Abhandlung 
ist, a u s einer Notiz Manns te in ' s geschöpft, die a l s Zengniß eines Zeitge-
nossen al lerdings wichtig ist nnd wie folgt lautet : „Wol iusky war ein M a n n 
von G e i s t , großer Thatkrast und G e w a n d t h e i t , aber dabei ehrgeizig, lei-
denschaftlich und schroff. Durch seine verwegene, unbedachtsame Hand lungs -
weise zog er den Z o r n Herzog B i r o n ' s aus sich und ging an ihm nnter , in 
dem er seine Genossen Chruschtschow, J e r o p k i u , S s o y m o n o w , Mnsf in-
Puschkin und Eichler mit sich i n s Verderben zog." Dieses Resume M a n n -
st ein 's , seitdem vielfach von andern Schriftstellern vari i r t und commentirt , 
ist und bleibt aber flüchtig und da rum uugenügend. 

Se i t dem wie erwähnt zwei bisher unzugängliche Quel len der Geschichte 
des vorigen J a h r h u n d e r t s eröffnet worden find, ist es nothwendig gewor-
d e n , ein Mehre re s über Woliusky in die Oeffentlichkeit zu bringen und 
dadurch die bisherigen Vorstellungen zu ergänzen und zu berichtigen. D e r 

> Verfasser hat es da rum sür seine Pfl icht geha l ten , in der vor legenden 
Skizze dem Pub l i cum dasjenige zugänglich zu machen, w a s i h m , Dank be-
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sonderen Umständen , a n s acten- nnd quellenmäßigen Darstel lungen be-
kannt geworden ist. Alle Lücken nnd zweifelhaften P a r t i e n im Leben 
Wol insky ' s werden zwar auch jetzt uoch nicht aufgeklärt und ergänzt 
se in , die vorliegende Skizze will nu r sür eine gewissenhaste Verwal ter in 
des ihr zu Theil gewordenen M a t e r i a l s ge l t en , und wird jeder umfassen-
deren . uud reichere» Dars te l lung der in Rede stehenden Epoche gern nnd 
freudig den ihr zustehenden Ehrenplatz einräumen. 

I . 

Artemy Petrowitsch W o l i n s k y , im J a h r e 1 6 8 2 geboren , stammte a n s 
einer alten russischen Adelssami l ie , die im 14 . J a h r h n n d e r t a u s Wolhyuieu 
uach Ruß land eingewandert war und deren Glieder a l s F ü h r e r init Aus -
zeichnung die Schlacht aus den Kulikowschen Feldern mitgesochten hat ten; 
einer der Ahnherren unseres Helden hat te A n n a , die Schwester des gefeier-
ten Großfürs ten D i m i t r i D o u s k o i , zur G a t t i u , mi t der er zwei S ö h n e , 
B o r i s nnd D a v i d zengte , von denen der ältere der S t a m m v a t e r der F a -
milie Wolinsky w n r d e , wie solches im russischen Adelsgeschlechtsbnch aus -
drücklich vermerkt ist. Von den Nachkommen des Helden von Knlikowo ist 
eigentlich keiner in die Fußtapsen des tapfern Ahnherrn getreten oder hat 
sich sonst eine historische Bedentnng gesichert, sast zu allen Zeiten hat die 
Fami l ie Wolinsky aber in näheren Beziehungen zum großfürstlichen T h r o n 
gestanden und a l s a l tes Bojarengeschlecht Thei l an den höheren Hos- und 
S t a a t s ä m t e r n gehabt und ist Zeuge und Genosse der Schicksale gewesen, 
die R u ß l a n d s Fürsten in Leid nnd Lust erfuhren. 

A r t e m y , der eine Schwäger in P e t e r ' s des G r o ß e n , Alexandra N a -
rüschkin, zur F r a u h a t t e , tha t sich aus seine doppelte Verwandtschast mit 
dem erlauchten Hause Romanow nicht wenig zu gute nnd sprach gern da-
v o n , daß er unter seiueu Ahnherren Großfürs ten von Moskau zäh le , legte 
aber durch diese stete E r w ä h n u n g des Verwandschastsbandes mit der regie-
renden Herrschersamilie, wie wir sehen w e r d e n , selbst den G r u n d zu seinem 
späteren Verderben. 

Ueber die Kindheit nnd J n g e n d Wol insky ' s wissen wir zu unserm Be-
dauern nu r wenig nnd dieses Wenige besteht M ausschließlich in Ve rmu-
thungen , die sich aus Analogie mit dem Erziehungssystem des jungen 
russischen Adels der damaligen Zeit stützen. Ueber seine individuelle E n t -
wicklung, die persönlichen Eigenschaften, die au dem Knaben und J u n g -
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ling he rvor t ra ten , den eigenthümlichen B i l d n n g s g a n g seines Geistes ist 
nichts aus die Nachwelt gekommen. 

H a t die J u g e n d Wol insky ' s dieselben Schicksale nnd denselben E n t -
wicklungsgang genommen, wie die des übrigen jungen Bojaren-Adels jener 
Z e i t , so ist anzunehmen, daß die F l u r , „in d e r e r a l s Knabe spiel te", aus 
dem Bojarensitz seiner Famil ie im I n n e r n des gesegneten, fruchtbaren 
Russenlandes lag und in einem Herrenhanse bes tand, d a s an den Usern 
eines kleinen Flnsses gegenüber dem D o r f e l a g , von einem reichen Obst -
garten umgeben war und die Aussicht aus ein kleines hölzernes Dorskirch-
lein mit alterthümlichem Glockenthurm h a t t e , während dunkle, undurchdring-
liche Forsten den Hintergrund bildeten. 

D i e Existenz, die fich in einem solchen engbegrenzten Rahmen abspielte, 
hat sür 'die weichherzigen und starrköpfigen Anhänger des Altrussenthums 
einen unbeschreiblichen Reiz. I n den Vordergrund stellt sich der gestrenge 
Geb ie t e r , der Herrscher des Hanses und des D o r f e s , vor dem Alles von 
der ehrwürdigen H a u s f r a u und G a t t i n bis zur tückische» Zose hinab in 
ehrerbiet igem, athemlosen Schweigen starrt. S e i n r a u h e r , uuerbittlicher 
W i l l e , s e i n gnädiges Be l i eben , seine oft e twas trnnksälligen Launen sind 
d a s oberste Gesetz des Hauses und Hoses und jede Abweichung von ihnen 
zieht unfehlbar Züchtigung nach sich. 

Erst in zweiter Reihe steht die ehrsame Hanss ran und Herr in in ihrer 
beschränkten uud beschränkenden Existenz, stumm und gesügitz vor dem Ehe-
h e r r n , nu r im Kinder- und Domest iken-Zimmer herrschend und gebietend. 
I h r geistiger Horizont beschränkt sich ans die Herrschaft in Küche und Keller, 
aus Piroggenbacken nnd Q n a s b r a n e n und selbst Gästen gegenüber kommt 
ihr nu r „Handreichung nnd B e w i r t u n g " zu. A l s unfehlbares Gelei t und 
e o n ä M o s ine q u a n o n einer solchen Boja ren-Exis t enz taucht dann hinter 
dem herrschaftlichen E h e p a a r d a s Heer leibeigener Lakaien nnd dienstbarer 
M ä g d e a u s , d i e , von der Schließerin bis zum S t a l l b u b e n h i n a b , unzäh-
lige streng vorgeschriebene Einzelverpflichtungen h a b e n , welche in ihrer vollen 
Eigentümlichkei t nu r von einem ächt-russischen Kenner gewürdigt werden 
können. 

B e i den Jugeudspieleu eines gnädigen jungen Her rn war es in R u ß -
land von jeher aus eiue zeitige Entwicklung der physischen Kräf te abgesehen 
und sollten dieselben vorzugsweise dazu d ienen, in dem B o j a r e n - S p r ö ß l i n g 
frühzeitig kriegerische Neigungen zu wecken nnd zu nähren. D i e geistige 
N a t u r wurde in jener Zei t wenig mit Bildungsansprüchen nnd gelehrtem 
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Bal las t angegriffen nnd belästigt. D e r junge adlige H e r r sollte vor allem 
frühzeitig zur Erkeuntniß dessen kommen, w a s er w a r : ein Edelmann nnd 
zwar ein russischer, a l s solcher aber der einzige Erdensohn , der sich einer 
vollberechtigten und vollbürtigen Existenz erfreute. D i e menschliche N a t u r 
der Deutsche« und der übrigen „Nichtchristen" (von denen ihm überhaupt 
nur eine sehr nngewiffe Kunde zukam) , wnrde ihm a l s mindestens sehr be-
stritten nnd zweifelhaft dargestellt; die übrigen n i c h t - a d l i g e n Russen gal-
ten ihm a l s Rechtgläubige und a l s Menschen, in Bezug ans die aber uicht 
außer Augen gesetzt werden durs te , daß sie vermöge directer göttlicher E in -
setzung nur zum Dienst und zur Abhängigkeit vom Adel bestimmt waren . 

D i e Rechte und Vorzüge seines B o j a r e n - S t a n d e s lernte der jnuge 
Ede lmann durch die P r a x i s und durch die tatsächlichen Erscheinungen des 
täglichen Lebens , im Gesellschasts- und Kinderzimmer, wie iu der Küche 
und im S t a l l kennen; diese ächte „Lancaster-Methode" der Jugend-Erz i ehung 
war gleichzeitig angenehm und nützlich und ermangelte darum auch nicht, 
die herrlichsten Früchte zn t ragen. D e r juuge M a u n erwuchs im Vollge-
fühl seines S t a n d e s und B e r n f s , wie er ihn Va te r und Mut t e r abgesehen 
hatte und zeichnete stch nicht wenig dnrch seine straffe, kraftvolle Ha l tung , 
sein blitzendes Auge, sein donnerähnliches, stets gebieterisches O r g a n nnd vor 
allem durch seine festen Nerven a u s , die von Kindheit auf an Scenen des 
J a m m e r s «nd der Q u a l gewöhnt w a r e n , da rum aber auch vor nichts er-
bebten. S e i n e geistige B i ldnng hatte an dem S t u d i u m eiues Gebetbuchs 
ihren Ausgangspunkt genommen und schritt an der Hand des erfahrenen 
Dorfpr ies ters und des Her rn Küsters a l l m ä l i g . z u höheren S t u f e n fort , 
d. h. ging ans den Psa l te r nnd die Apostelgeschichte über , bis sie in E r l e r -
nung der Schreibekunst ihren Gipfe l - nnd Ausgangspunkt f a n d ; die letztere 
machte der nervigen Faust des B o j a r e u - J ü u g l i u g s allerdings nicht geringe 
Schwierigkeiten, man nahm es darum mit den Resultaten derselben aber 
anch nicht allzn genan und wußte es gebührend zu entschuldigen, wenn die 
Z a h l der Schreibfehler mit der der geschriebenen Buchstaben zufällig zu-
sammenfiel. Hat te der J ü n g l i n g ans diese Weise an Leib nnd S e e l e die 
gehörige Vorbi ldung e rha l t en , so t r a t er beim E i n t r i t t seiner Vol l jähr ig-
keit wohlgerüstet ig die W e l t . 

Dieser harmlose Urzus tand , in dem sich b is zum Beginn des vorigen 
J a h r h u n d e r t s uicht nur die K i n d e r , sondern anch die alten Leute in R u ß -
land befunden h a t t e n , dieser Z u s t a n d , der ebenso durch die uördlich-isolirte 
Lage des L a n d e s , wie dnrch den in fich abgeschlossenen Geist der Na t ion 
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bedingt worden w a r , e r fuhr eine plötzliche nnd gewaltsame Erschütterung, 
a l s P e t e r der G r o ß e den alten Zaren th ron bestieg. E in d u m p f e s , ängst-
liches Gerücht ging dnrch jene S t e p p e n , in denen jede Neuerung gleich 
verpönt nnd unerhört erschien, und erschreckte die Leute mit der Kunde von 

- dem nenen jnngen Herrscher, dem die bisherigen Zustände nicht genügten, 
der Aus länder in ganzen Schaa ren in d a s heilige Moskan zog , den jnn-
gen Adel zu einer Beu te der Wissenschast machen woll te , von dem hoch-
geborenen Jnnke r ve r l ang te , er solle den Mi l i t ä rd i ens t in gleicher Weise 
wie der leibeigen geborene Knecht e r le rnen , der sogar w a g t e , die B lü the 
des jungen Boja ren-Ade l s übe r s Mee r in die Länder des ketzerischen Westen 
fortznsenden. Wankte die Wel t in ihren F u g e n ? Erfahrene Greise schüt-
telten die grauen H ä u p t e r über dieses neumodische Gebahren nnd der großen 
Menge machte allen Ernstes der Gedanke zu schaffen, der jüngste T a g 
stände vor der T h ü r nnd die Posaune des Gerichts würde nächstens die 
vom Brauch der V ä t e r abgefallenen Enkel znr Rechenschaft laden. „Herr 
sei u n s armen S ü n d e r n gnäd ig ! Wachet und be te t , denn der T a g seines 
Gerichts ist kommen!" Der le i Bekümmernisse und Aengste beschränkten fich 
nicht ans die unteren Volksclassen; d a s H a u p t der griechischen Geistlichkeit, 
der Pa t r ia rch H a d r i a n , sprach in seinen noch heute erhaltenen Predigten 
seine Unzufriedenheit mit dem Bartscheeren und anderen Nenernngen a n s 
nnd drohte mi t dem Z o r n des Himmels . 

Diese Erschütterungen „der letzten Tage" find e s , in die die J u g e n d -
zeit nnd die Erziehungsperiode unseres Artemy Wolinsky fällt nnd mag 
auch ihm mit ihren läst igen, anspruchsvollen Neuerungen höchst unerwünscht 
und unbequem gewesen sein. 

Um seinen I d e e n J ü n g e r und Apostel zu schaffen, sandte P e t e r der 
G r o ß e zahlreiche Gl ieder des jüngeren Bojaren-Adels nach W e s t - E u r o p a , 
n m der E u l t n r des Abendlandes thei lhaft zn werden. Brachten viele dieser 
jungen Leute auch nicht mehr a l s die Unarten und Laster der civilifirten 
W e l t in die Heimath zurück und beschränkte sich ihre ganze Weishei t ost 
n u r aus französische M o d e n nnd P h r a s e n , so w a r doch, D a n k dem gesun-
den Kern der russischen N a t u r , die Zah l derer vorwiegend, die eine gründ-
liche B i ldung und gediegene wissenschaftliche und praktische Kenntnisse ans 
ihren Reisen erworben hatte. D e r Genera t ion dieser ersten europäisch ge-
bildeten J u g e n d R u ß l a n d s war es vorbeha l ten , d a s heranwachsende G e -
schlecht in die neuen I d e e n des jugendlichen Herrschers einzuweihen, selbst 
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aber die entscheidende Rolle in den S t a a t s - und Hossgeschicken der Nach-
folger und Nachfolgerinnen P e t e r s des G r o ß e n zu spielen. 

O b unser Artemy gleich vielen seiner S t a n d e s - und Zeitgenossen die 
übliche europäische Bildungsreise auf Wunsch des Zaren gemacht h a t , ist 
n n s nicht bekannt geworden; jedenfalls gehörte er aber jener strebsamen 
Genera t ion und ihrer Schule a n . F r ü h in die Z a h l der H a u s - und Leib-
truppen P e t e r s e ingereiht , hat te er Gelegenheit den großen Herrscher und 
seine Reformen a u s eigener Anschauung kennen zu lernen. E r wurde deß-
halb kein blinder Anhänger des Neuen und Ausländischen, er ließ stch aber 
auch nicht an der einseitigen nnd selbstgenügsamen Exklusivität alt-russischen 
B o j a r e n t h u m s genügen. E r liebte die Deutschen nicht , er verfluchte sie 
aber auch nicht a l s „verruchte Ketzer" , sondern w u ß t e , daß sich von diesen 
Leuten außerordentlich viel lernen lasse. O h n e eine einzige fremde S p r a c h e 
erlernt zu h a b e n , erwarb er fich dennoch ein Verständniß und ein reges 
Interesse sür die ausländische L i t e r a tu r , ließ fich die hervorragenden E r -
scheinungen derselben eigens übersetzen, versuchte der fremden Denk- und 
Anschauungsweise nachzugehen, trieb eifrig Lectüre und besaß eine Bib l io-
thek , in der man mehr a l s den Psa l te r nnd d a s Gebetbuch finden konnte. 
D a b e i w a r er Autodidakt im strengsten S i n n e des W o r t s , hat te nach seiner 
eigenen Angabe niemals eine Schu le besucht, verdankte sich all seine B i l -
dnng selbst und unterschied fich auf diese Weise vortheilhast von der langen 
Reihe seiner biedern V o r s a h r e n , die ihren „gelehrten" Enkel mi t nicht all-
zu günstigen Augen angesehen h ä t t e n , da er von der Reinheit al tväte-
rischer Bilduugslofigkeit abgefallen war . 

Dieser „gelehrte Enkel" stand al lerdings unter den Fahnen der Reform 
nnd gehörte der Fortschrit tspartei a u , war aber darum noch lange kein 
R e n e g a t ; er blieb ein S o h n seines Va te r l andes und seines alten Geschlechts 
und d a s Bo ja renb ln t floß rein und ungemischt in seinen A d e r n , seiner inner-
lichsten N a t u r nach blieb Artemy Wolinsky ein Russe. Ha t t e er anch die 
Reformbewegnngen der damaligen Zeit ausgebeute t , um d a s westliche B i l -
dungselement in fich auszunehmen und mancherlei Kenntnisse zu sammeln, 
so blieb seine selbstgewonnene B i ldung immer ungeordnet und aphoristisch, 
wie fie gewöhnlich b le ib t , wenn sie nicht ans systematischem Wege erworben 
ist. M i t Hül fe des Macchiavell und anderer derartiger Schr i f ten 
wnrde in ihm vorwiegend der Geist der J n t r i g n e , der H a n g zu weitsehen-
d e n , kühnen P l ä n e n und Pro jec ten geweckt; die eigentliche S t a a t s w e i s h e i t 
war und blieb ihm f r e m d , sie reducirte fich auf einige Phrasen über Va te r -
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l ands l i ebe , äußere nnd innere P o l i t i k , es gebrach ihm aber sowohl an 
eigentlicher sittlicher B i ldung a l s an gediegenen staatswissenschastlichen 
Kenntnissen. E r war eben ein Kind seiner Zei t und diese war eine Ü b e r -
gangsperiode , die die G e f a h r der Halbbi ldung nur zu sehr mit sich brachte. 

II. 

W ä h r e n d die jungen Bo ja ren in früherer Zei t „vor E in füh rung der 
ausländischen Mißbräuche" gleich nach Beendigung ihrer naturwüchsigen 
Erziehung in alle Rechte nnd Vorthei le ihres S t a n d e s getreten waren 
nnd sich um die ernsten Anforderungen dieser Wel t nnd dieses Lebens nu r 
ausnahmsweise bekümmert h a t t e n , war seit P e t e r s Thronbesteigung an die 
S t e l l e dieses glücklichen Znstandes ungetrübter M u ß e eine Reihe von Ver-
pflichtungen get re ten , die auch starke Schul te rn zuweilen allzuschwer drückten. 

Dnrch ein kaiserliches Decre t war jeder russische E d e l m a n n , wenn er 
anders seiner S tandespr iv i leg ien nicht verlnstig gehen woll te , gezwungen, 
eine Zei t lang (wo möglich im M i l i t ä r ) zu dienen — und d a s nicht znm 
S c h e r z , sondern im strengsten S i n n e des W o r t s : zu d i e n e n , wie der 
Z a r selbst d i en te , von dessen Händen die durch har te Arbeit erworbenen 
Schwielen niemals verschwanden. Aller Standesnnterschied war für die 
Ze i t dieses militärischen Novic ia ts ausgehoben, der hochgeborene J u n k e r 
stand in Reih und Gl ied mi t dem leibeigen geborenen Banernsohn 
t r u g dieselbe grobe Tuchuniform wie dieser und mußte sür jede Ü b e r t r e t u n g 
der „Kriegs-Artikel" der strengsten und empfindlichsten R ü g e gewärtig sein, 
die der Z a r znweilen gar höchsteigenhändig vollstreckte. 

E s versteht fich von selbst, daß der R a n g und die Familienverbin-
dungen dieser jungen Rekruten sactifch manche Modifikationen in der B e -
handlung derselben mit sich bringen m u ß t e n , und war erst einmal die ge-
setzliche Zeit der harten Dienstpflicht überstanden, so stand es dem jungen 
Bo ja ren f r e i , fich auf dem väterlichen Stammfi tz von dev ausgestandenen 
Beschwerden zu erholen o d e r , wenn er einige J a h r e freiwillig weiterdiente, 
a l s Gouverneur irgend einer vaterländischen P r o v i n z d a s o ü u m e u m äi-
Anitate zu genießen. 

Gleich den Meisten seiner Zeitgenossen t ra t Artemy Wolinsky a l s ge-
meiner S o l d a t in die G a r d e , machte aber in knrzer Zei t eine glänzende 
C a r r i e r e ; mit dem J a h r e 1715 ging er im Range eines Obris t l ientenants 
als außerordentlicher Gesandter nach Per f i en und war 1718 schon Gene-
ra l -Adju tau t und Gouverneur von Astrachan. 

W e n n auch zugegeben werden m u ß , daß diese raschen und glücklichen 
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Ersolge Wol insky ' s durch seine hervorragenden geistigen Eigenschaften be-
dingt w a r e n , so dürfen wir n n s dabei doch nicht verhehlen, daß jener 
Geist der J n t r i g n e und des Ränkeschmiedens schon dama l s in unserem jungen 
Gardeosfizier rege war und er gerade diesen seinen schlechten Eigenschaften 
einen wesentlichen Theil seiner Ersolge verdankte. S e i n e m Wahlspruch 
ge t reu , daß man zur Förderung seines Glückes ebenso mit der Zunge wie 
mit den Händen thät ig sein müsse, nahm er es mit der W a h l seiner Mi t t e l 
keineswegs genau. 

Z u den Günst l ingen und Ve r t r auensmänne rn P e t e r ' s gehörte in jener 
Zei t der B a r o n P e t e r S c h a f i r o w ; Wolinsky verdankte dem Interesse , d a s 
er diesem M a n n e einzuflößen gewußt h a t t e , sast ausschließlich seine rasche 
Erhebung zum Offizier und nichtsdestoweniger ging sein Bestreben nun-
mehr direct daraus l o s , seinen Wohl thä t e r in den S c h a t t e n , fich selbst 
aber unter die Augen des Monarchen zu stellen, und diese Abficht erreichte 
er in kurzem: kaum 2 8 J a h r e al t wurde er wie oben erwähnt zum G e -
sandten in Pe r f i en ernannt nnd mit einer außerordentlichen Misston von 
hoher Wichtigkeit be t raut . 

P e t e r ' s weitsehender und kühner Geist war längst mit dem Gedanken 
beschäftigt gewesen, dem russischen Hande l über Per f i en einen W e g nach 
I n d i e n zu eröffnen und gleichzeitig der russischen Pol i t ik einen bleibenden 
E inf luß aus die asiatischen Angelegenheiten zu erwerben. F ü r eine E i n -
mischung in die Angelegenheiten P e r f i e n s und der von ihm abhängenden 
S t a a t e n schien im J a h r e 1 7 1 6 die Gelegenheit besonders günstig zn sein. 
D e r damal ige Schah Huffein war ein nnselbstständiger, beschränkter Regent , 
der nu r seinem S e r a i l l eb te ; die unruhigen Gebirgsvölker Afghanistans 
verbanden fich mit andern ihrer S tammesgenossen , beschlossen d a s perfische 
Joch abzuwerfen und unter ihrem Führe r M i r a w i s ein selbstständiges 
S t a a t s l e b e n zu begründen. D e r schwache S c h a h versäumte e s , diesen Aus-
stand in seiner G e b u r t zu ersticken und bald loderte die F lamme des Auf-
r u h r s auch in andern Theilen seines Reiches ; dnrch d a s Beispiel der 
Afghanen ermnthig t , erhob der frühere Muschir D a n d die Fahne der R e -
bellion in D e r b e n t , verband fich mit dem Chan vou D a g h e s t a n , uannte 
sich einen P rophe ten und Apostel G o t t e s , d rang mit Feuer und Schwer t 
b is au den F u ß des Kaukasus, überfiel Schemacha und ließ 3 0 0 daselbst 
ansäßige russische Kaufleute niedermetzeln. 

D i e russische Regierung forderte sowohl vom Schah selbst a l s von 
D a n d und seinen Verbündeten die gebührende G e n n g t h n n n g ; der obnmäch-
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tige Schah war nicht im S t a n d e , eine solche zu gewähren nnd bat den 
beleidigten Herrscher R u ß l a n d s um Hülse nnd Unterstützung gegen die eige-
nen übermüthigen und rebellischen Vasallen. Dieser Hülserns war die Ver -
anlassung zur Mission Wol insky ' s nach J s p a l M ; seine Ins t ruc t ion ging 
d a h i n , der perfischen Regierung die Unterstützung R u ß l a n d s , d a s sür den 
Augenblick zu sehr mit dem schwedisch-türkischen Kriege beschäftigt w a r , um 
Truppen entbehren zu können, wenigstens sür die Zukunft in Ausficht zu 
stellen, gleichzeitig aber die Abschließnng eines günstigen Handelsver t rages 
zu bewirken und möglichst genaue Auskünste über die industriellen und mili-
tärischen Hülssmit te l P e r f i e n s , seine Fes tungen, A r m e e , Finanzen n . s . w . 
einzuziehen. Wolinsky war vom Kaiser ganz an den rechten Platz gestellt 
nnd entledigte fich des ihm gewordenen Auf t r ags mit großem Geschick; am 
1 4 . M ä r z 1 7 1 7 tras er in J s p a h a n e i n , wnrde mi t hohen Ehren em-
pfangen und hatte es nach drei Audienzen bereits soweit gebracht, daß am 
3 0 . J u l i ein Handelsver t rag zwischen Ruß land und Per f i en abgeschlossen 
w u r d e , der so günstig w a r , daß P e t e r ihn ratificirte nnd seine höchste 
Zufriedenheit aussprach. Be re i t s am 1. Sep t ember desselben J a h r e s ver-
ließ Wolinsky J s p a h a n nnd überreichte seinem Monarchen im December 
des folgenden J a h r e s ein eigenhändiges Schreiben des S c h a h ' s , in wel-
chem derselbe in den erkenntlichsten Ausdrücken für die Gesandschaft und 
den Gesandten dankte , die russische Unterstützung nochmals erbat nnd seinem 
mächtigen Nachbar ewige Freundschaft nnd Bundesgenossenschast anbot . 
S e i n e eigene Berichterstattung an den Kaiser schloß Wolinsky mit dem Vor -
schlag , ein russisches Heer über d a s kaspische Mee r zur Besetzung der an 
dasselbe grenzenden perfischen Provinzen abzusenden, und bereits im J a -
n n a r 1 7 1 9 wurde dem Flot t l ientenant von Werden der kaiserliche Auf t rag 
zn T h e i l , eine Karte der W o l g a - M ü n d u n g bis nach Astrabad zu entwerfen. 

Während seiner perfischen Mission hatte Wol insky ' s in t r igüauter Geist 
aber neben den P l ä n e n seines Her rn noch eigene En twür fe i n s Werk ge-
setzt nnd versucht, neben dem staatlichen Vorthei l auch sein pr ivates I n -
teresse wahrzunehmen.. D e r scharssichtige D i p l o m a t hatte den schwachen 
S c h a h , ohne daß es großer Anstrengungen bedurft h ä t t e , bald durchschaut 
nnd mit Befr iedigung wahrgenommen, daß es Hussein Schah allerdings 
da rum zn thnn w a r , gegen seine rebellischen Vasallen Unterstützung zu fin-
d e n , daß er aber ängstlich besorgt w a r , R n ß l a n d möchte die wehrlose Lage 
P e r f i e n s benutzen nnd dessen Unabhängigkeit gefährden. Wolinsky wußte 
diese Besorgniß zu n ä h r e n , sprach von gewissen Absichten des Kaisers, deren 
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Ende stch al lerdings nicht absehen l ieße , ließ dabei aber durchblicken, wie 
e r ganz der M a n n sei, diese Absichten seines Monarchen im Interesse 
Pe r f i ens zn beeinflussen, wie es in P e t e r s b u r g hauptsächlich aus die B e -
richte des russischen Gesandten a u s J s p a h a n ankäme und wie diese den all-
endlichen Ausschlag sür die kaiserlichen Entschließungen geben würden. Reiche 
Geschenke belohnten diese gefällige Offenherzigkei t , machten Wol insky ' s 
Habsucht aber nur noch reger und d a s Resul ta t w a r , daß dieser dem S c h a h 
erklärte, sür 1 0 0 , 0 0 0 R b l . S . mache er fich anheischig, seinen Her rn 
von allen Anschlägen gegen Pe r f i en abzuhalten. D i e sür jene Zei t unge-
henre S u m m e , die er fo rde r t e , versetzte deu S c h a h in Ver legenhei t ; d a s 
O p f e r schien zu g r o ß , der Er fo lg nu r zweifelhaft ; zum Schein willigte 
Hussein aber ein und kurze Zeit darauf machte Wolinsky ihm die M i t -
the i lung , die erforderliche beschwichtigende Depesche sei nach P e t e r s b u r g 
abgegangen nnd nunmehr alle G e f a h r vorüber . Je tz t hielt der Schah fich 
sür sicher und übergab dem russischen Gesandten statt der gewünschten 
baaren S u m m e eine Anweisung an den S t a t t h a l t e r von Sch i rwan , der aber 
gleichzeitig die geHenne Weisung erhie l t , dem Gesand ten , wenn er Sch i r -
wan b e r ü h r e , alle möglichen Ehren zu erweisen, ihm aber unter keiner 
Bedingung auch uur d a s Geringste zu zahlen. Wolinsky ging in die Fal le 
»lud sah sich bald zu seinem Aerger von dem S c h a h , dem er sich sür uu-
endlich überlegen gehalten h a t t e , betrogen. E r schwor ihm tödtliche Rache 
uud Woliusky war ganz der M a n n , sein W o r t zu halten und eine erlit-
tene Schmach heimzugeben. 

S o berichtet He r rmann in seiner „Geschichte des russischen S t a a t s " , 
und wir dürfen u n s leider nicht verhehlen, daß feine Erzäh lung nur allzu 
wahrscheinlich ist. E i n m a l stützt He r rmann seine fämmtlichen Angaben auf 
die diplomatischen Berichte eines sehr zuverlässigen M a n n e s , des sächsischen 
Gesandten S u h m und des Gesand t schas t s -Sec re t ä r s P e z o l d , und dann 
war W o l i u s k y , wie stch auch weiter unten ergeben w i r d , keineswegs ein 
sittlich reiner Charakter . E i n unseliger D u a l i s m u s geht durch d a s ganze 
Leben dieses M a n n e s ; wenn er einerseits unleugbar ein geistreicher und 
höchst brauchbarer D i p l o m a t und S t a a t s m a n n w a r , so war er doch auch 
ein geborener J n t r i g u a n t ; die J n t r i g n e wurde ihm zur zweiten N a t u r und 
der H a n g zu ihr bildete sich in ihm gleichmäßig mit seinen guten und tüch-
tigen Eigeuschasteu a u s . E s kam ihm bald nur noch darauf a n , um jeden 
P r e i s „For tüue zu machen". Durch und durch ehrgeizig, wies er auch den 
unerlaubten Vor the i l nicht von sich und neben manchen großart igen Zügen 
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leuchtete immer wieder d a s Bestreben bei ihm durch, sein persönliches I n -
teresse bei jeder Gelegenheit geltend zu machen. 

III. 
W i e bereits e r w ä h n t , belohnte Pe te r seinen glücklichen „außerordent-

lichen Gesandten in J s p a h a n " mit der E r n e n n u n g zum Gouverneur von 
Astrachan. D i e Ar t und Weise der Ve rwa l tung Wol iusky ' s in diesen ihm 
anver t rauten südrusstschen Prov inzen entsprach durchaus seinem Versahren 
am persischen Hose; er war ein thätiger nnd unermüdlicher S t a t t h a l t e r , 
der sich nicht nu r in kurzer Zei t d a s richtigste Verständniß sür die Bedür f -
nisse seiner Provinzen erworben ha t t e , sondern auch alle Mi t t e l in Bewe-
gung setzte, um die Befr iedigung derselben herbeizuführen und dabei doch 
willkürlich und despotisch wie ein Perfischer S a t r a p blieb , Knute und 
Peitsche unbarmherzig schwang, keine Persönlichkeit und keine E i g e n t ü m -
lichkeit neben fich gelten ließ und wie die meisten seiner Zeitgenossen auch 
nicht eutserut a h n t e , w a s unter Heiligkeit des Gesetzes zu verstehen sei. 
„ G o t t ist hoch und der Z a r weit" war der Wahlspruch dieser H e r r e n , die 
ihr Gewissen G o t t dem Her rn gegenüber mit Freitagssasten und Weihe-
kerzen, dem Kaiser gegenüber mit wörtlicher Er fü l lung seiner Befehle und 
und unermüdlichen Berichten rein zu halten bemüht waren . 

W i r könnten füglich die einzelnen Thatsachen übergehen, die fich der 
Nachwelt über d a s unbarmherzige Regiment Wol insky ' s in S ü d r u ß l a n d 
erhalten h a b e n , wenn dieselben den deutschen Lesern dieser Skizze nicht a l s 
cnltnrhistorische Bei t räge zur Charakteristik russischer Zustände im vorigen 
J a h r h u n d e r t von Interesse sein müßten . D i e Billigkeit macht es u n s aber 
zur P f l i ch t , deu Leser da ran zu e r inne rn , daß die hier geschilderten Z u -
stände in eine Zeit fa l len , in der Frankreich die heillose Regierung eines 
P h i l i p p von O r l e a n s und seiner berüchtigten R o u s ' s erduldete, in Deutsch-
land der D e s p o t i s m u s kleinerer und größerer Machthaber seinen Kulmi-
nationspunkt erreicht h a t t e , ein Wüstl ing wie Angnst der S t a r k e die Kräf te 
Sachsens für ein halbes J a h r h u n d e r t untergrub und d a s r a u h e , ja bar -
barische Solda tenregiment Friedrich Wilhe lm I. von P r e u ß e n auf dem 
ganzen europäischen kon t inen t a l s mustergültig gelten konnte. Möchten die 
Zus tände , die wir durch einzelne Auszeichnungen zu schildern versuchen wer-
den , allen denen ein warnendes B i l d sein, die „die gute alte Zei t" mit 
ihrer Romant ik , ihren „großart igen Erscheinungen" und „friedlich-patriar-
chalischen Zuständen" aus Kosten der unstreitig vorgeschrittenen Neuzeit zn 
preisen, bemüht find! Erscheint es u n s doch fast unglaubl ich , daß die-
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selben russischen M a g n a t e n , die dem G a n g e der Literatur in Frankreich 
mit Interesse fo lg ten , deren Berichte und Korrespondenzen an den Kaiser 
die W o r t e „Menschenliebe", ^ P a t r i o t i s m u s " , „Ausklärung" u . s. w. mit den 
glänzendsten Phrasen verbrämten uud b is zum Ueberdruß wiederholten — 
gleichzeitig in Verachtung aller Menschenwürde, in Bedrückung und M i ß -
handlung des gemeinen M a n n e s zn wetteisern scheinen. D e r größte Thei l 
der Gouverneure in den entlegeneren Provinzen des Reichs ließ es sich 
vor allem angelegen sein, d a s Sys t em stummen Gehorsams und unbeding-
ter Gefügigkeit unter den Untergebenen zum obersten Gesetz zu machen nnd 
dem Auge des Monarchen die Zustände der Wirklichkeit tief zu verhüllen, 
damit ihre Berichte d a s Einzige bl ieben, w a s nach P e t e r s b u r g und in die 
Oefsentlichkeit gelangte. M ö g e es u n s verstattet sein, zwei kleine Episoden 
a u s der Zeit von Wol insky ' s Regierung in Astrachan zu geben, ehe wir 
zur Darstel lung der öffentlichen und officielleu Verwal tungsmaßregeln die-
ses „vielgepriesenen", „ächt russischen" G e g n e r s B i r o n ' s übergehen. 

I n einem altehrwürdigen Kloster Astrachans befand fich ein pracht-
vol les , von reichen Edelsteinen blitzendes M e ß g e w a n d , d a s J o h a n n der 
Schreckliche diesem Kloster zum Geschenk gemacht h a t t e , uud dessen Wer th 
auf mindestens 1 0 0 , 0 0 0 R b l . S . geschätzt wurde. Dieser Eigeuschast und 
nicht seinem Alter verdankte dieses Weihgeschenk d a s In te resse , d a s ihm der 
Genera l -Adju tan t uud Gouverneur Wolinsky bald nach Antr i t t seiner hohen 
Funct ion geschenkt hatte. E r beschloß dasselbe um jeden P r e i s an fich zu 
b r i ngen , ließ den P r i o r zu fich bescheiden und eröffnete demselben, er wünsche 
die Stickereien jenes Meßgewandes abzeichnen zu lassen und bäte ihn da-
her , ihm dasselbe aus einige Tage zu leihen. Dieses geschah, und nach Ablauf 
eiuiger Zei t stellte Wolinsky dem Mönch, der mit der Ausbewahrung jenes 
Kleinods bet raut war , dasselbe zurück. Am folgenden Tage erschien ein Lakai 
Wol insky ' s bei diesem Mönch und bat ihn im N a m e n des G o u v e r n e u r s , 
er möge d a s Gewand nochmals he rausgeben , bei der Abzeichnung der 
Stickerei sei ein Fehler begangen worden. Arglos lieferte dieser seinen 
Schatz a u s , war aber sehr ers taunt , a l s der Lakai an dem festgesetzten 
Tage nicht erschien. E r begab sich zum Gouverneur und bat in beschei-
denem T o n e , derselbe möge die Rücklieferung des Meßgewandes anordnen, 
e r , der Bi t t s te l le r , könne sonst in Ungelegenheiten kommen. Wolinsky 
sandte sogleich nach dem Lakaien, behauptete aber selbst von nichts zu 
wissen; der herbeigerufene Lakai wußte natürlich auch von nichts und stellte 
sämmtliche Angaben des bestürzten Geistlichen in Abrede. Wolinsky rief 
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seine Schergen herbei und ließ den verstockten Bedienten vor den Augen 
des Mönchs durchpeitschen; seiner Rolle getreu verharr te der Gepeitschte 
bei seinem Längnen. Jetzt aber ging Wolinsky dem Mönch zu Leibe: „ D u 
bist der D i e b , elender Ver leumder ! D u hast d a s Ver t rauen deines Klosters 
gemißbraucht und d a s kostbare Gewand selbst gestohlen! Fo r t mit dir ins . 
Gesängn iß ! " D e r Mönch wurde wirklich in d a s Gesängniß geführt und 
hat in demselben geschmachtet, b is d a s fragliche Meßgewand nach Wol insky ' s 
S t u r z in dessen Nachlaß gesunden wurde. 

E i n Seitenstück zu dieser I n f a m i e ist solgende Geschichte: E i n Wolinsky 
mißliebiger Kaufmann in Astrachan war von einem S p i o n des Gouverneurs 
beschuldigt w o r d e n , sich über die Gemahl in desselben geringschätzig geäußert -
zu haben. O h n e sich irgend von der Wahrhe i t dieser Anschuldigung zu über-
zeugen, ließ Wolinsky den Unglücklichen zu Tisch l aden , dann überfallen 
und während er selbst d in i r te , unausgesetzt peitschen. Als der Kaufmann 
blutbedeckt zu Boden stürzte, wurde er in den Hos des P a l a i s geschleppt, 
die wilde J a g d m e u t e des Gouve rneu r s aus ihn gehetzt, sein blutiger Rücken 
mit S a l z eingerieben, er selbst aber in völlig bewußtlosem Zustande in den 
Schnee geworfen. 

W e n n diese den Berichten des glaubwürdigen He r rmann entnommenen 
Thatsachen uicht genügten , um die H ä r t e und den Eigennutz des vou u n s 
geschilderten M a n n e s zu belegen, so ließen sich eine Menge ähnlicher Facta 
a n f ü h r e n , die von Freunden nnd Anhängern W o l i n s k y ' s , wie Eichler, 
S a l t i k o w , de la S n d a zc. bezeugt und darum über allen Zweifel erhaben 
find. Leider kamen aber dergleichen barbarische Rohheiten in jenen Tagen 
nicht selten v o r ; untergeordnete Personen a l s völlig rechtlos zu behandeln 
gal t dama l s sür vollkommen „Ken t l emanUks" und that dem „guten T o n " , 
in dem man wetteifer te , durchaus keinen Abbruch. Se lbs t die edleren E r -
scheinungen jener Z e i t , wie M ü n n i c h , der zweifellos zu den Vorkämpfern 
der Eivilisation in R u ß l a n d gehör te , sind von ähnlichen Willkürlichkeiten 
nicht freizusprechen und in der W a h l ihrer Mi t t e l wenig wählerisch ge-
wesen, besonders wenn es aus Unkosten ihrer Gegner geschehen konnte. 

Neben der Verwal tung der ihm anvert rauten P r o v i n z , deren militä-
rische Befestigung Wolinsky fich vorwiegend angelegen sein l ieß , wandte 
er sein Augenmerk beständig dem G a n g e der persischen Angelegenheiten zu. 
D i e persische Monarchie schien ihrer Auflösung unaufhaltsam entgegen zu 
gehen ; dem Beispiele der Afghanen und Derbent inen folgte allmälig der 
größte Theil der übrigen persischen Vasallen. D e r S o h n nnd Nachfolger 
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des Rebel lenhäupt l ings M i r a w i s , M i r M a h m u d , übertraf seiuen V o r -
gänger an Kühnhei t und Unternehmungsgeis t , bemächtigte fich in den J a h -
ren 1 7 1 9 und 1 7 2 0 sast der gesammten Küste des kaspischen M e e r e s , er-
oberte Schemacha zum zweiten M a l , unterwarf stch dem türkischen S n l t a n 
nnd versuchte unter dessen Aegide den Kampf mit dem S c h a h in größerem 
Maßstabe fortzusetzen. Nach Beendigung des nordischen Krieges durch deu 
Nystadter Frieden hatte P e t e r endlich freie Hand und begann mit Erns t 
seine Rüstungen sür den persischen Feldzug zu betreiben. D e n Einzelhei-
ten desselben zu folgen, verstattet die dieser Skizze gesteckte Grenze nicht, 
wir müssen u n s darauf beschränken, die Resultate wiederzugeben. D e r 
Kaiser begab stch mit seiner Gemahl in nach Astrachan, besiegte die B u u d e s -
geuossen M i r M a h m u d ' s und D a u d ' s , wurde aber durch die Herbststürme 
des J a h r e s 1 7 2 2 , die seine Proviantf lo t i l le zerstörten, am weiteren V o r -
dringen nach Osten verhindert und kehrte mit der Kaiserin im November 
desselben J a h r e s wieder nach Moskau zurück. Wolinsky hat te an dem 
persischen Feldzuge an fangs Thei l genommen, erwarb sich aber keine Lor-
beeren , wahrscheinlich ist er nicht ein M a l im Fener gewesen. D i e Zeit 
der persönlichen Anwesenheit des Monarchen in Astrachan war überhaupt 
für Wol insky ' s Glück nicht besonders ersprießlich, da der tatsächliche Zu-
stand dieser Prov inzen nach Ansicht des Kaisers den Sch i lde rungen , die der 
Gouverneur gemacht h a t t e , wenig entsprach. D a s scharfe Auge P e t e r ' s 
war nicht zu täuschen nnd mehrere Zeugnisse stimmen dar in überein, daß 
Wol insky ' s Rücken in unsanfte B e r ü h r u n g mit dem allerhöchsten Stocke 
gekommen sei und die Kaiserin ihren vollen Einf luß aufbieten m u ß t e , um 
d a s alte Einvernehmen ihres G e m a h l s mit dem Astrachanfchen Gouverneur 
herzustellen. E i n glaubwürdiger Zeuge legt dem Kaiser die charakteristische 
Aenßeruug in den M u n d : „ W e n n mein Stock dir dieses M a l zu übel 
mitgespielt h a t , Artemy Pe t rowi t sch , so kannst du D i r die erhalteuen 
Sch läge bei nächster Gelegenheit in Anrechnuug br ingen" — n n d , wie der 
Referent h inzufüg t , Wolinsky gab dem Kaiser später Gelegenhei t , dieses 
Versprechens eingedenk zn sein. 

Nichts desto weniger sehen wir unsern Helden bei der Krönung Ka tha -
r i n a s , am 7 . M a i 1 7 2 4 , in M o s k a u a l s G e n e r a l - A d j u t a n t e n fungiren 
und die allerhöchsten Herrschaften beim Krönungsmahl bedienen. Schon 
im J a n u a r des folgenden J a h r e s hauchte P e t e r sein großes Leben a n s und 
K a t h a r i n a , einst die Pflegetochter des P a s t o r s Glück in Liv land , bestieg 
am 2 8 . J a n u a r 1 7 2 5 den T h r o n R u ß l a n d s ; im J u l i des folgenden J a h r e s 
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wurde Wol insky , der sich von jeher der Guns t der Kaiserin erfreut hatte, 
mit dem R a n g e eines G e n e r a l m a j o r s zum Gouverneur Kasan 's ernannt 
nnd müssen wir ihm in seinen neuen Wirkungskreis folgen. 

IV. 

D a s Regimeut Wol insky ' s in Kasan unterschied sich von dem in 
Astrachan nnr durch die größere Frechhei t , mit der er seine Ränbereien 
nnd Grausamkeiten betrieb. M i t systematischer Kaltblütigkeit t ra t er jedes 
Gesetz, jeden Brauch und jedes ehrwürdige Herkommen mit Füßen und 
verfuhr mit völliger O f f e n h e i t , wußte er doch, daß d a s strenge Auge des 
großen Herrschers , der fich nicht durch osficielle Berichte und glänzende 
Phrasen über geförderte C iv i l i f a t iou , gehobene I n d u s t r i e und allgemeinen 
Wohlstand täuschen ließ, fü r immer geschlossen war . W e n n Wolinsky auch 
unleugbar manche Verbesserungen einführte und manche nützliche Einrichtung 
tras, so geschah d a s doch nicht a u s Pfl ichtgefühl, foudern war d a s Resultat 
einer glücklichen Laune und wurde durch hundert Handlungen seiner Hab-
und Rachsucht ausgewogen. Allen despotischen Neigungen des Gewal thabe r s 
in Kasan wurde durch die Ukaseu der J a h r e 1 7 2 7 (16 . M ä r z ) und 1 7 2 8 
(12 . Sep tember ) T h ü r und T h o r geöf fne t , da dieselben die ursprünglich 
noch einigermaßen in Schranken gehaltene Machtstellung der Gouverneure 
erweiterten und jenes unglückliche Cen t ra l i sa t ions -Pr inc ip , d a s hundert-
tausende von Menschen aller S t ä n d e von der Willkühr eines M a n n e s 
abhängig machte, aus die Spi tze trieben. D i e Gouverneure und Befehls-
haber wurden durch diese, freilich in bester Absicht und zur Erleichterung 
des Rechtsganges erlassenen Befehle zu Vice-Königen und kaiserlichen S t e l l -
vertretern, w a s sie bis dahin nicht gewesen waren. 

M i t dieser neuen Machtvollkommenheit bekleidet, glaubte Woliusky 
die S t u n d e gekommen, in der er Alles vor sich niederwerfen d ü r f e , w a s 
im kasanischen Gouvernement noch einen Schein von Selbstständigkeit und 
Unverletzlichkeit h a t t e ; seiue angeborene Energie wandte er zur Durchfüh-
rung persönlicher Interessen und Neigungen an und schien gänzlich außer 
Augen zu setzen, daß ein T a g der Rechenschast herannahen könne, der auch 
die Unthaten eines russischen B o j a r e n und Gouverneur s strafen werde; 
leider täuschte er fich in seiner Benr the i lung der Verhältnisse nicht und es 
verging noch manches J a h r , b is seine S t u n d e schlug und ihm mit dem 
M a ß gemessen wurde, mit dem er gemessen hat te . 

Aber schon während der Zei t seiner Herrschast in Kasan erhob sich 
e i n e klagende S t i m m e , die sich durch d a s bange Schweigen , d a s der 
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übermüthige Fürstengünst l ing in seiner Umgebung erzwungen h a t t e , nicht 
beirren ließ und nicht g l a u b t e , daß die Schwachen und Kleinen nn r dazu 
geschaffen seien, von den G r o ß e n und S t a r k e n mißhandel t zn werden, wie 
d a s „in der guten alten Z e i t " noch ziemlich allgemein angenommen w a r . 
Zn den P e r s o n e n , die den rachsüchtigen J ä h z o r n und die eiserne H a n d 
unseres Helden am schwersten gefühl t ha t ten , gehörte der ehrwürdige , fried-
liche Me t ropo l i t Sy lves te r von Kasan , der j ah re lang d a s O p f e r der scham-
losesten Bedrückungen und M i ß h a n d l u n g e n d e s G o u v e r n e u r s gewesen w a r 
und stch, wenngleich die H o f f n u n g aus E r f o l g u u r schwach sein konnte, in 
einer a u s 3 7 P u n k t e n bestehenden Klageschrist an seine Obe rbehö rde , den 
dir igirenden S y n o d wand te . D a s O r i g i n a l dieser Klage hat fich b i s aus 
die G e g e n w a r t erhal ten und enthäl t allein 7 Beschwerden wegen grundloser 
M i ß h a n d l u n g von Geistlichen, die in einzelnen Fäl len deren T o d zur Folge 
gehabt hat te , verschiedene Beschwerden wegen gewaltsamer E n t w e n d u n g von 
Werthgegenständen der Kirche , mehrere Fä l l e von gewaltsamer Besitznahme 
von der Geistlichkeit angehörigen G e b ä u d e n und Grundstücken, Klagen wegen 
Verwüs tung von Klos te rgär ten , J a g d f r e v e l n , widergesetzlicher Benutzung 
von Klosterbauern zu Arbei ten ans den .Heuschlägen des G o u v e r n e u r s , 
nächtlichen Ueberfal ls von Geistlichen u . f. w . , die der Angabe nach von 
Wol insky selbst oder ans seinen Besehl un te rnommen worden w a r e n . 

W i e stch voraussehen ließ w a r der E r f o l g dieser Beschwerde ihrer 
Veranlassung wenig entsprechend. Wol insky g i n g , ehe noch die Unter -
suchung gegen ihn- eingeleitet w a r , selbst nach P e t e r s b u r g , von der sieg-
reichen und wie fich zeigen wird nicht vergeblichen Hof fnung e r f ü l l t , die 
Anschläge seiner G e g n e r zu vernichten und eine höhere Sprosse aus der 
Glücksleiter zn ersteigen. D i e bleiche Gesta l t P e t e r s II. w a r nach kurzer 
bald vergessener Herrschaft i n s G r a b gesunken und bald nach dem Hingang 
des jungen Regenten bestieg A n n a J o a n n o w n a den russischen T h r o n . I h r e 
Thronbesteigung w a r von wicht igen, in R u ß l a n d b isher unerhör t ge-
wesenen Umständen begleitet gewesen, die zwar nicht im ganzen Reiche, 
aber doch in den Kreisen maßgebender P e r s o n e n , „die bei jedem Wechsel 
nn r gewinnen konnten", mannigfache Umwälzungen zur Folge gehabt hat ten. 
D a s „geheime hohe Conseil" , d a s sich zum ausschließlichen Thei lnehmer der 
kaiserlichen G e w a l t aufzuschwingen versucht h a t t e , w a r durch die freilich 
auch n n r in selbstischem Interesse genommenen M a ß r e g e l n seiner politischen 
Gegner gestürzt w o r d e n ; die Kaiserin hat te dem Leiter und P a r t e i f ü h r e r 
der Consei ls - P a r t e i , dem Fürs ten Wassily Lukitsch Dolgorukow a m 
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2 4 . Febr . 1 7 3 0 d a s bekannte W o r t : „ D u hast mich betrogen, Fürst 
Wassily Lukitsch!" zugerufen und die a l te O r d n u n g der D i n g e w a r , um 
uns der Wor te des kaiserlichen Manifestes zu bedienen , „durch G o t t e s 
allmächtigen und gnädigen Beis tand" wieder hergestellt. 

Diese Umwälzungen am kaiserlichen Hos waren es, aus die Wolinsky 
gerechnet ha t t e ; zu den einflußreichsten Persönlichkeiten der nunmehr herr-
schenden P a r t e i gehörten zwei seiner F r e u n d e , der Genera l -Lieu tenant 
Ssemen S a l t y k o w , in gleicher Weise ihm wie der Kaiserin verwandt , 
und der S e n a t e n r Fürs t Tscherkassky. Wol insky ' s Gegner gehörten fast 
sämmtlich den Anhängern des gestürzten geheimen hohen Conseils an , 
waren unter dem gegenwärtigen Regime also allen Einflusses beraubt . 
F ü r den Augenblick zog sich zwar noch eine neue Wolke über Wol insky ' s 
H a u p t zusammen, fie wurde aber durch die S o n n e der kaiserlichen G n a d e 
bald zerstreut. D i e Häupt l inge der tributpflichtigen muhamedanischen 
S t ä m m e im Kasanischen Gouvernement hatten angegeben und zur Evidenz 
da rge than , daß der Gouverneur einen kaiserlichen Beseh l , der die Ver -
wendung ihrer Stammesgenossen zu Schi f fsbanteu ausdrücklich untersagte, 
3 M o n a t e lang unterschlagen und ste gezwungen ha t t e , jene ausgehobene 
Verpflichtung durch einen T r ibu t von 2 5 0 0 R b l . S . abzulösen. 

Wolinsky erschien vor dem S e n a t und verantwortete stch, indem er 
die letztere Angabe einfach in Abrede stellte und v o r g a b , jene S u m m e sei 
ihm von den Muhamedane rn zum Geschenk gemacht worden. I m Uebrigeu 
und w a s namentlich die verspätete Pnbl ica t ion des kaiserlichen Befeh ls 
sowie Erpressungen, die wir hier nicht näher aus führen , anlangte, unter-
warf er sich „der G n a d e der Kaiserin" nnd wußte durch seine Verbindungen 
sowohl eine Amnestie sür sich a l s die schimpfliche Abweisung der Kläger 
durchzusetzen. S to l ze r denn je erhob Wolinsky nunmehr sein H a u p t , seine 
Vergangenheit war durch die kaiserliche G u a d e von allen Vergehungen 
gereinigt, seine Verdienste wußte er in d a s hellste Licht zu stellen und zu-
versichtlich ging er einer neuen glänzenden Lausbahn entgegen. 

V. 

E s war eine der ersten Regierungshandlungen A n n a ' s gewesen, ihren 
Kammerjunker Ernst J o h a n n B i r o n a u s M i t a u uach Moskau kommen zu 
lassen, und dieser Her r hatte natürlich keinen Augenblick länger a l s nöthig 
war aus stch warten lassen, ungeachtet die Deput i r t en des geheimen hohen 
Conseils es der Kaiserin zu einer der von ihr beim Thronwechsel ratificirten 
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Bedingungen gemacht h a t t e n , ibren Kammerjunker nicht nach Ruß land 
kommen zn lassen. N n r nngern hat te die Kaiserin stch dieser Bed ingung 
gefügt und so wnrde denn der erste günstige Augenblick zur Aushebung 
derselben benutzt; am 2 4 . Feb rua r 1 7 3 0 wurden , wie oben erwähnt , mit 
Hülse Sa l t i kow ' s die die absolute monarchische G e w a l t beschränkenden I n s t i -
tut ionen des geheimen hohen Conseils feierlich und öffentlich aufgehoben 
und bald daraus erschien B i r o n im vollen G l a n z seiner Macht und seines 
Einf lusses : er wurde sogleich in den Grasenstand e rhoben , zum O b e r -
kammerherrn ernannt und mit dem höchsten russischen O r d e n , dem Andreas -
S t e r n , geschmückt. S t o l z und Uebermnth bezeichneten alle seine Schr i t te 
nnd sein ganzes G e b a h r e n ; die Kaiserin wandte ihm ihre volle Hu ld zn 
nnd während sie ihrer ganzen übrigen Umgebung mit einer gewissen kalten 
Größe entgegent ra t , war sie B i r o n gegenüber weich und hingebend; sie 
forderte von ihm n u r , daß er sie mit seiner l iebenswürdigen Persönlichkeit, 
seinen gewandten Phrasen und unerschöpflichen Scherzen unterhiel t und 
über die lästigen, mühsamen Staatsgeschäste hinwegtrng. 

D i e Zeitgenossen und Angenzengen des Hoslebens jeuer Zeit berichte« 
eiues Genaueren über all die interessanten Einzelheiten in den Beziehu«ge« 
der Kaiserin zn ihrem Güns t l i ng ; G r a s Münnich der S o h n , der bei B i ron 
erst a l s Kammerjunker, dann a l s Kammerherr diente, ist nnser Haup tbürge 
sür die vorliegende Schi lderung der Verhältnisse jener Zeit . B i r o n herrschte 
sast unnmschränkt, ein Lächeln oder ein freundlicher Händedruck von ihm 
entschied über „ S e i n oder Nichtsein" in den Hoskreisen; bejahrte M ä n n e r 
und stolze M a g n a t e n beugten sich in Ehrfurcht vor ihm und hielten ihre 
Znknnst sür gesichert, wenn er ihnen wohl woll te; e i n e - f i n s t e r e Miene 
auf seinem Geficht machte die kühnsten Herzen stillstehen und erschreckte die 
Mnthigsten bis in ihr I n n e r s t e s . D i e Kaiserin kannte die Hos- und 
Staa tsbez iehungen und Ereignisse nu r a n s seinen Darstel lungen und meinte 
im Uebrigen ausrichtig, die Na t ion sei beglückt und ersrene fich des höchsten 
Ausschwungs aller öffentlichen Verhäl tnisse; sie sah „das Volk" nu r bei 
prunkvollen Auszügen und glänzenden Festen, im bunten Schein von I l l u -
mina t ionen , die die S o n n e beschämten, beim Prasseln von Raketen , im 
magischen Licht zerstiebender Lenchtkugeln, wenn es r i ngs um fie in buntem 
Gewimmel neugieriger Zuschauer wogte , die Lüfte von tausendstimmigem 
H u r r a h erschüttert wurden und gehörig instruirte Traban ten und Garde -
reiter da fü r sorgte«, daß kein Unberufener sich nahte und nichts die allge-
meine Lust störte. Ueber die Zustände der Monarchie nrtheilte sie nach 
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osficielleu Ber i ch ten , die ihr zufällig unter die Augen kamen, gewöhnlich 
in den vier W ä n d e n einer stillen Kanzellei des kaiserlichen P a l a i s d a s Licht 
der W e l t erblickt hat ten und a u s den P h a n t a s t e n der mi t ihrer Abfassung 
be t rauten B e a m t e n bes tanden; der allmächtige Oberkammerher r ha t te d a f ü r zn 
sorgen gewußt , daß die Kaiserin n u r e r fuhr w a s er fie erfahren lassen wollte und 
fie mochte kaum eine entfernte A h n u n g davon haben , daß die N a t i o n , wie 
fie ihr verkümmertes S t a a t s l e b e n in den entfernten G o u v e r n e m e n t s unter 
dem S c e p t e r allmächtiger G o u v e r n e u r e a b s p a n n , nicht identisch mi t jener 
bunten M e n g e sei, die bei I l l u m i n a t i o n e n u n d Auszügen aus den S t r a ß e n 
P e t e r s b u r g s oder aus dem W e g e nach Pe te rhos hin und her wogte. 
S e l b s t von dem, w a s in ih rer nächsten N ä h e , in P e t e r s b u r g selbst vorfiel 
oder hinter den M a u e r n der geheimen Kanzellei u n d der P e t e r - P a u l s -
Festung sein geheimnißvolles Wesen t r ieb , gelangte fast nie eine Kunde an 
d a s allerhöchste O h r , denn nicht umsonst wachte B i r o n u n d ha t t e seine 
S p ä h e r und Wäch te r . 

B e i einem solchen S t a n d e der D i n g e w a r es sür J e d e n , der fich den 
W e g zum Glücke bahnen oder K a r r i e r e machen woll te, unerläßlich die Auf-
merksamkeit des allmächtigen Oberkammerhe r rn und A n d r e a s r i t t e r s aus fich 
zu lenken; d a s hielt aber in jener Zei t nicht leicht; der wegen schlechter 
F ü h r u n g relegirte Ezstudeut der Königsberger Universi tät hielt fich in der 
Wolke u n n a h b a r e n Hochmuths von jeder B e r ü h r u n g mi t ihm mißliebigen 
oder unbekannten Personen f e rn . D e n W e g zu seiner P e r s o n konnte m a n 
sich n u r durch die S c h a a r seiner Güns t l inge u n d F r e u n d e bahnen , die ihn 
mi t einem förmlichen H o f s t a a t , der sein eignes Ceremoniel l nnd seine be-
sondere E t ique t t e h a t t e , umgeben hiel ten. 

Ar temy Petrowitsch Wol insky ha t te d a s längst erkannt und danach 
seine M a ß r e g e l n ge t rof fen ; kaum w a r die Wolke der kasanischen Beschwerden 
u n d Ungnaden v o r ü b e r , so setzte unser Held alle ihm zu G e b o t stehenden 
M i t t e l in B e w e g u n g , u m eine H o s - K a r r i e r e zu machen u n d zum Zweck 
einer solchen mi t B i r o n , dem M a n n des T a g e s , in V e r b i n d u n g zu t reten. 
D e n M i t t e l s m a n n sür die A n n ä h e r u n g a n diesen ha t t e Wol insky mi t 
gewohntem Geschick gewähl t . Z u den nächsten F reunden und Ver t r au ten 
d e s Allmächtigen gehörte der G r a f C a r l G u s t a v von Löwenwolde, I h r e r 
M a j e s t ä t Oberstallmeister. Dieser M a n n w a r , nach dem Zeugniß unseres 
russischen R e f e r e n t e n , der T y p u s eines Deutschen in russischen Diensten 
und d a s B i l d , d a s im russischen O r i g i n a l dieser Skizze von ihm entworfen 
wi rd , ist natürlich im höchsten G r a d e ungünst ig , denn der deutsche, zumal 
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baltische Aristokrat ist in den Augen des Russen d a s unleidlichste Geschöpf 
von der Wel t , besonders wenn er eine höhere S t e l l u n g zu erreichen gewußt 
hat . „ E r verstand es a l s ächter Deutscher , mit einer wichtigen Miene 
iu to ro Ergebenheit sür Vornehmere in te r p r i v a w s pa r i e l e s zu verbinden". 
M a g den Deutschen am russischen Hose auch eine nicht geringe Schu ld in 
ihrem Verhal ten gegen die Russen beizumessen sein, ein unparteiischer Kenner 
der russischen Geschichte wird nicht leugnen können, daß d a s meiste G n t e 
d a s in Ruß land unter den Herrschern des v o r i g e n J a h r h u n d e r t s i n ' s 
Leben gernsen worden, von Deutschen stammt, und N a m e n , wie Münnich , 
O s t e r m a n n , J o h a n n J a c o b S i e v e r s möchten die Russen nicht eben viele 
russische an die S e i t e zu setzen haben. D e r G r a s Löwenwolde war ein 
M a n n , dessen Hanptsehler Hochmuth war nnd dieser wird von den russischen 
Schriftstellern mit Recht a l s unleidlich bezeichnet; zn B i r o n stand er in 
den besten Beziehungen und war dem mächtigen Günst l ing der Kaiserin 
gegenüber bedeutend l iebenswürdiger a l s im Verhal ten gegen niedrig stehende 
P e r s o n e n ; außerdem wird ihm, vielleicht nicht ohne G r u u d , Habsucht vor-
geworfen und berichtet, er sei, „wie jeder richtige Deutsche", ein leiden-
schaftlicher Kartenspieler gewesen, dem es beim S p i e l mehr um den Gewinn 
a l s um d a s Amüsement zu thnn w a r . 

W i e Wolinsky zu Werk gegangen, um sich mit Löwenwolde, der d e n ' 
allrussischen hohen Adel nicht gern begünstigte, in ein gutes Vernehmen zu 
setzen, vermögen wir nicht anzugeben; genug, es gelang ihm im M a i 1 7 3 2 
d a s Amt eines Mi l i t a i r - Jnspec to r s , d a s er zuletzt bekleidet hat te , mit dem 
eines Gehilsen des Oberstallmeisters Löwenwolde zu vertauschen. Wolinsky 
war mit diesem Tausch a u s den verschiedensten G r ü n d e n höchst zufr ieden; 
er bekleidete jetzt ein Hofamt , und um ein solches w a r es ihm vornehmlich 
zu thun gewesen; die Anstellung beim Sta l lwesen nnd bei der Person 
Löwenwolde's bot zudem die günstigste Gelegenheit , mit B i r o n in tägliche 
und nähere B e r ü h r u n g zu kommen. D i e Leidenschast sür P f e r d e w a r bei 
dem Favori ten der Kaiserin Anna bekanntlich zur M a n i e geworden, die 
Hanpttnmmelplätze des mächtigsten M a n n e s in R u ß l a n d waren der Mars ta l l 
und die Manege und da rum galt es sür einen besondern Vorzug , bei dem 
Stal lwesen angestellt zu sein. D i e Kaiserin begnügte fich in den ersten 
J a h r e n ihrer Herrschast, in der Manege den Reiterkünsten ihres Lieblings 
zuzusehen, bald aber begann sie, trotz ihres bereits ziemlich nnjngendlichen 
Alters , selbst d a s R o ß zu besteigen und brachte es wenigstens so weit, im 
S o m m e r dnrch die P a r k s von Peterhos sprengen zn können. Von m m an 
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brachte Anna in der guten J ah re sze i t den größten Thei l des Tages an 
der S e i t e B i r o n s zu Pserde und in tranlichem Gespräch mit ihm z u ; ans 
diese Weise war es natürl ich, daß sie mit den S t a l l - nnd Manege-Beamten 
in fortwährende B e r ü h r u n g kam und die Bedeu tung dieser von Tage zu 
Tage wuchs. 

B i r o n gegenüber, der die vornehmen Russen mit Argwohn betrachtete 
und jeder Zei t besorgt w a r , a u s seiner Machtstellung verdrängt zu werden, 
mag nnser Artemy Petrowitsch einen schweren S t a n d gehabt h a b e n , denn 
der Hochmuth und die rohe Rücksichtslosigkeit jenes M a n n e s war im An-
sang der Bekanntschast mi t ihm besonders unerträglich nnd es bedurfte 
eines so seinen, gewandten und verschmitzten Kopses wie W o l i n s k y , nm 
mit dem hochmüthigeu P a r v e n ü auf guten F n ß zu kommen n n d zu bleiben. 
E r wußte aber so geschickt zu agiren, daß nachdem der erste S c h r i t t einmal 
gethan war , seine Ersolge ihn selbst in Ers taunen setzen mußten. 

Schon im December 1 7 3 4 wurde Wol insky General l ieutenant und 
Gene ra l -Ad ju t an t , am 2 7 . J a n n a r 1 7 3 6 , dem G e b u r t s t a g der Kaiserin, 
ernannte diese ihn bereits zum Genera l - en - Ehes und Ober jägermeis ter ; 
hatte er es j a nicht nur verstanden, B i r o n täglich in der Manege zu unter-
halten und mit Scherzen zu belustigen, sondern fich, wie es in dem be-
treffenden Ukas heißt, ein Verdienst dadurch erworben, daß er nur tüchtige, 
wohlgebaute Pse rde ausgesucht, da fü r gesorgt h a t t e , daß sich unter ihnen 
keine har tmäul igen, dickknochigen u . f. w. vorfanden und daß die aus l änd i -
schen Racepserde die rechte W a r t u n g und P f l ege fanden. 

W ä h r e n d Wolinsky fich bereits aus die ersten Sprossen der Freund-
schaft oder wenigstens des guten Vernehmens mit B i r o n geschwungen hatte, 
verabsäumte er es keineswegs, fich auch der Kaiserin selbst von der besten 
S e i t e zu zeigen und dazu bot ihm seine neue S t e l l ung a l s Oberjägermeister 
die erwünschteste Gelegenhei t , da diese in den Augen A n n a ' s mehr und 
mehr gewann. 

W i e die meisten kränklichen P e r s o n e n , war die hohe F r a n in ihrem 
Geschmack, ihren Vergnügungen und Liebhabereien ziemlich veränderlicher 
N a t u r . D e r Bä l le , I l l umina t ionen und Feuerwerke, mit denen fie es im 
Anfang ihrer Regierung versucht ha t t e , ihren Hos zum glänzendsten in 
E u r o p a zu machen, war fie überdrüssig geworden; w a s fie gewollt, hat te 
sie errungen und a l s die Eigenliebe der Kaiserin befriedigt war , wurde ihr 
d a s G e d r ä n g e , die Hitze und der Lärm täglicher Feste , trotz der Huldi -
gungen bewundernder fremder Gesandten bei rauschender Mufik , blendenden 
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Kerzen nnd seenartigen I l l umina t i onen höchst langwei l ig ; d a s sröhliche 
Lächeln verschwand von ihren Lippen und kaum, daß sie es über sich ver-
mochte, einem B a l l über seinen Beg inn h inaus beizuwohnen. D a z u kam 
noch, daß ihr Aeußeres sich mit den zunehmenden J a h r e n sür die elegante 
Toilet te nicht mehr recht eignete. D i e hohe und kräftige Gestal t der Kaise-
r in , der es an weiblicher Eleganz und Anmuth mange l t e , nahm fich vor-
trefflich in halb-männlicher Kleidung zu Pserde a u s und schien an der 
Spi tze eines G a r d e r e g i m e n t s , d a s fie selbst commandir te , weit mehr an 
ihrem Platz zu sein, a l s wenn sie sich einer eleganten Bal l -Conversa t ion 
hingab. D e r Bä l l e und Feste müde, begann die Kaiserin zn spielen; da sie 
immer v e r l o r , der Gewinn auch keinen Reiz sür sie haben konnte , wars 
sie die Karten bald bei S e i t e und a u f s neue gähnte ihr die unerbittliche 
Langeweile entgegen; sür eine Zeit lang hielten jetzt Spaßmache r und 
Possenreißer vor , aber auch diese wurden bald a l s lästig bei S e i t e geschoben. 

An einem Hof finden fich immer Leute, die fich's angelegen sein lassen, 
keine fürstliche Langeweile auskommen zu lassen; so verstand man es auch 
am Pe te r sburge r Hos, sür die Kaiserin ein neues Vergnügen zu entdecken: 
die J a g d und d a s Scheibenschießen. Anna hatte es bald so weit gebracht, 
ihres Zie l s zuweilen nicht mehr zu fehlen; jetzt verbrachte sie ganze Tage 
aus der J a g d oder an der Zielscheibe, die kaiserlichen Gemächer gewannen 
d a s Ansehen eines kleinen Ar sena l s , es wimmelte förmlich von geladenen 
Büchsen, Vogelflinten und S tu tzen und a u s den Fenstern schoß man ans 
Krähen und R a b e n . E s mußte zu allen J a h r e s - und Tageszeiten geschossen 
werden ; in den kaiserlichen P a r k s wurden Wildhäuser gebaut und mit 
Gethier und Gevögel aller Ar t , aller Zonen angefüll t , die Umgegend von 
P e t e r s b u r g und Peterhof wurde zum ausschließlichen Jagdrev ie r des H o f s 
gemacht, Pr ivatpersonen war es bei S t r a f e untersagt durch ihre J a g d die 
Lustbarkeit der Monarchin zu schmälern oder zu stören. 

Wolinsky war a l s Oberjägermeister eins vielbeschäftigte, überallgesuchte 
Persönlichkeit; alle Arrangements , die in d a s Gebiet der neuen allerhöchsten 
Liebhaberei schlugen, gingen von ihm a u s und wurden von ihm geleitet. 
E r w a r ganz der M a n n dazu, sür stets neue Raff inements zu sorgen, keine 
Eintönigkeit aufkommen zu lassen, mit einem W o r t fich unentbehrlich zu 
machen. Aus die S u m m e n , die dabei veransgabt^wurden , kam es in jener 
glücklichen Zei t noch nicht a n und nnser Held verstand es trefflich, seinen 
persönlichen Vor the i l wahrzunehmen. E r selbst klagte zwar beständig über 
die Mittellosigkeit seiner Lage ; er besaß n u r zweitausend leibeigene B a n e r n , 
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große Weinberge im Kasanischen, vier Häuser in Pe t e r sbu rg nud ein Hote l 
in M o s k a u . Alle diese Hänser waren mit aristokratischem Luxus en Franc! 
«e igneur eingerichtet; weite S ä l e waren mit seiueu Meublen nnd Kostbar-
keiten aller Ar t angefü l l t , gold- und silberumrahmte Sp iege l zeigten dein 
Oberjägermeister sein eigenes B i ldn iß in Lebensgröße, unzählige Lakaien 
standen jeden Winks gewärtig nnd in den S t ä l l e n stampften Rosse von 
russischem, deutschem, neapolitanischem, türkischem und grusinischem Geb lü t . 
I n dem Hause , das Artemy Petrowitsch selbst bewohnte , gab es freilich 
nu r 1 8 herrschaftliche Wohnz immer , aber diese waren mit Atlasmenblen 
reich ausges ta t te t , an den Wänden prangten treffliche G e m ä l d e , unter 
ihnen die P o r t r a i t s P e t e r ' s des Großen , A n n a ' s uud B i r o n ' s , sechzig Be-
diente, unter ihnen J n d i e r , Perser mW Kalmücken, starrten in rothen, gold-
gestickten Livreen. Be i der Constscation von Wolinsky 's Vermögen fanden 
sich allein 2 5 Galacostüme und 2 7 nicht minder prächtige andere Anzüge. 
All dieser Auswand mußte von leibeigenen B a n e r n bezahlt werden; auch 
hatten die Wolinsky anvertrauten Ressorts ihr reichliches Contingent an 
G e l d uud Na tu ra l i eu zu lieseru. Nach Löweuwolde's 1 7 3 5 erfolgtem 
Ableben kam d a s ganze Depar tement der Marstall-Angelegettheiten nnter 
des Oberjägermeisters ausschließliche Leitung. 

Wol insky ' s rastlose Thätigkeit ließ sich aber au dem Hoftreiben kei-
neswegs genügen; d a s thätige und männliche Element in ihm verlangte 
nach staatsmännischer Thätigkeit und sür einen so branchbaren Dip lomaten 
wie i h n , fanden sich immer Aufträge und Missionen. I m J a h r e 1 7 3 7 
wurde er mit einer Angelegenheit von hoher Wichtigkeit betraut . I n G e -
meinschaft mit dem B a r o n Schaf i row uud dem Geheimerath Neplujew 
wurde er a l s zweiter Gesandter der Kaiserin zn einem Kongreß mit 
den Vertretern Oesterreichs nnd der P f o r t e in das polnische Städtchen 
Nemirow gesandt ; zwei M o n a t e dauerten die Ve rhand lungen , es wnrde 
außerordentlich viel gesprochen uud geschrieben, Couriere flöge« hin und 
her, aber ohne irgend welches Resultat kehrten die verschiedenen Gesandten 
wieder nach Hause. I m M ä r z 1 7 3 8 tras Artemy Petrowitsch wieder in 
P e t e r s b u r g ein und wurde am 5 . Apri l desselben J a h r e s „in Ansehung 
seiner Vielsachen und außerordentlichen Verdienste" (wie die Pe te r sburger 
Zei tung besagte) zum Cabinetsminister der Kaiserin ernannt . 

VI. 
Unsere Leser ke««en bereits „die vielfachen und außerordentliche« Ver-

dienste" Wol inskys zu genau, a l s daß wir nöthig hätten ihnen zn sagen, 
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daß dieselben sich daraus beschrankten, dem Herzog B i r o n von C u r l a u d 
angeuehnl und bequem zu sei». Geniale . Leute brauchte und suchte der 
Herzog uicht, er wollte uur gefügige Werkzeuge uud brauchbare Handlanger 
seiner Launen im R a t h und der Umgebung der Kaiserin wissen. 

D i e College«, die der neue Minister im kaiserlichen Cabinet vor fand , 
waren der G r a s Andreas Os te rmann nnd der bereits erwähnte Fürst 
Tscherkassky; mit dem ersteren sta«d Wolinsky von Hause a u s im feind-
lichste« V e r h ä l t u i ß : Os te rmaun war ja ein Deutscher, Artemy Petrowitsch 
ein ächter , exclusiver Russe und sein Gegner zudem eine thä t ige , rastlose 
N a t u r , vou der Wolinsky nicht beeinflußt werden wollte, die er zu beein-
flußcu nicht im S t a n d e w a r ; ein for twährender An tagon i smus , der allmälig 
in die erbittertste Feindschaft übergehen mußte , war d a s natürliche Resul tat 
des Nebeneinandergehens der beiden S t a a t s m ä n n e r . M i t dem andern 
College«, dem Fürste« Tscherkassky, war Wolinsky an fangs befreundet, die 
apathische, völlig charakterlose N a t u r dieses M a n n e s , an der jeder äußere 
E i u f l u ß , jede fremde Me inung wie an Wachs ihre S p u r e n abdrückte, 
die selbst zu schwach w a r , um sich auch uur Eiuem völlig hinzugeben, 
wurde ihm allmälig unerträglich. „ I c h weiß nicht, w a s ich ansangen soll, 
äußerte einst der nene Minister , der eine meiner College» schweigt immer, 
der andere hintergeht mich jeden Augenblick". M i t dem Herzog stand 
Wolinsky in einem ziemlich geschraubt-freundschaftlichen Verhä l tn iß . E r 
empfand seine völlige Abhängigkeit von dem verhaßten „Dentschen" zu bitter, 
um ihn nicht gründlich zn hassen; und doch mußte er diesen H a ß unter 
dem Anschein warmer Ergebenheit ängstlich verbergen. B i r o n dagegen 
kannte seinen Günst l ing zu gut , um ihm blindlings zn t raue», er aHute in 
ihm den kühnen gefährliche» Rivale» i» der kaiserlichen G u n s t ; in seinem 
gränzenlosen Hochmnth nnd seiner siegestrunkenen Eigenliebe hielt er aber 
Niemanden sür sähig, mit ihm in die Schranken zu trete« uud blickte aus 
seine gesammte Umgebung mit der tiefsten Verachtung herab. „ I c h weiß 
sehr w o h l , hatte der Herzog gesagt, daß Wolinsky von sich reden macht ; 
ich kenne ihn mit allen seinen Fehlern nnd M ä n g e l n , wo soll ich aber 
unter diesen Russen einen Tüchtigeren nnd Fähigeren austreiben? S i n d fie 
doch Alle mit einander zu nichts brauchbar uud dermaßen untüchtig 
daß man gar nicht wählen kann , sondern die nehmen m u ß , die grade da 
find". Wolinsky scheint übr igens unter seinen S t a n d e s - uud Zeitgenossen 
wenig Liebe und Anhang gehabt zu haben , die Z a h l seiner Gegner war 
und blieb beträchtlich; an der Spi tze derselben standen der Fürst Alexander 
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Kurakin, der G r a s Go lowin und Jagush insky , die jeder Zeit nach Kräf ten 
bemüht waren ihm zn schaden; hatte der letztere der Kaiserin doch einst 
gesagt, er halte den Artemy Petrowitsch sür einen solchen Spi tzbuben, daß 
er es sich gern 3 0 , 0 0 0 Dnca ten kosten lassen wolle , ihn zu stürzen; nnd 
auf seinem Todbette (1736) äußerte e r : „ I c h fühle es w o h l , Wolinsky 
bringt es noch zum Min i s t e r , aber in zwei J a h r e i l ist es gewiß mit ihm 
zn Ende" . 

D e n gefährlichsten Gegner hatte Wolinsky aber an O s t e r m a n n , der 
in feindseliger Gesinnung gegen ihn Jagushinsky reichlich doppelt ersetzte. 
Freilich waren die Mot ive der Feinde unseres Helden nicht die reinsten. 
S i e waren weit davon entfernt ihm seine Bestechlichkeit ^Unredlichkeit oder 
Ränkesucht mit sittlicher Ent rüs tung vorzuwerfen; in diesen Eigenschaften 
excellirten ja all die leitenden S t a a t s m ä n n e r der ersten Hälf te des vorigen 
J a h r h u n d e r t s , sie schienen voll einer h o h e n , einflußreichen S t e l l u n g völlig 
un t rennbar zu sein. Gefährlich nnd verhaßt war er ihnen nur wegen 
seines rastlosen E h r g e i z e s ; unermüdlich legte er der Kaiserin P l ä n e und 
Pro jec te v o r , hat te immer uud sür alles Rathschläge bei der H a n d uud 
ließ es nie außer Augen mit ihnen seinen politischen Gegnern zu schaden 
oder ihnen zu zeigen, er sei besser, redlicher und geschickter a l s sie alle. 
Charakteristisch sür diese ganze Zeit wie sür Wolinsky selbst ist e s , was 
er einst dem Fürsten Urussow schrieb: „ W i r Russen haben kein B r o d nöthig, 
wir fressen einander gegenseitig aus und werden davon satt". 

W e n n Wolinsky auch den größten Thei l der hohen Würden t räger zu 
Feinden hatte und neutrale Persönlichkeiten nn r zu oft durch sein hoch-
fahrendes Wesen und sein P r a h l e n mit den doppelten verwandtschaftlichen 
Beziehungen zum kaiserlichen Hause verletzte und verstimmte, so verfuhr er 
doch in der W a h l seiner Freunde nnd Par t i sanen mit großem Geschick. 
S e i n e alten Gönne r , die d a s Kasanische Ungewitter so glücklich beschworen 
h a t t e n , G r a s Mnssin-Puschkiu und der S e n a t e n r S s o i m o n o w , blieben ihm 
zugeneigt; zu seinem Anhang gehörten serner J e r o p k i n , der Erbauer des 
Alexander-Newsky-Klosters, der Cabiuetssecretär Eichler , ein gewandter 
uud kenutnißreicher Deutsch-Russe und de la S u d a , der S e c r e t ä r des 
Minis ter iums oder, wie es dama l s hieß, Kollegiums d,er auswärt igen Ange-
legenheiten. M i t Sso imonow arbeitete Wolinsky gewöhnlich an seinen 
Entwür fen uud Ber ich ten , welche de la S u d a durchzusehn und mit seinen 
seinen und treffenden Bemerkungen zu begleiten pflegte. M i t diesen und 
andern Genossen arbeitete und schwelgte er gewöhnlich b is tief in die Nacht 
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hinein. Z u den Resultate« jener Conserenzen gehörten mannigfache V o r -
schläge zu Reformen und Umbildungen im S t a a t s o r g a n i s m u s . I n seinem 
Nachlaß haben sich Abhandlungen vom verschiedenartigsten I n h a l t vorge-
funden, vor allem ein Memoire unter dem T i t e l : „General-Ueberblick über 
die Verwal tung der inneren Angelegenheiten". Dieser „General-Ueberblick" 
war erst im Concept fertig und wnrde eben die letzte H a n d an ihn gelegt, 
a l s der G r i m m des Herzogs gegen den Autor zum Ausbruch kam, seine 
schöpferischen Phantas ien unterbrach und mit eherner Gewa l t die Feder 
a n s der Hand des betroffeueu Schre ibers schlug, die ihr letztes Werk nicht 
niehr beschließen sollte. E in phrasenreicher E ingang , der von P a t r i o t i s m u s 
uud Mettscheuliebe überfloß, war zu dem Zweck geschrieben, daß „das G u t e 
«ich? durch I n t e r p r e t a t i o n schlecht werde". D a n n folgte ein historischer 
Ueberblick über d a s öffentliche Leben und die Pol i t ik R u ß l a n d s , der mit 
einem Panegyr i cns aus die bestehende O r d n u n g der D i n g e schloß. D e r 
Kern der Abhandlung bestand in einer Auszählung der Verpflichtungen, 
die einem Cabinetsminister obliegen und enthielt sechs C a p i t e l : über die 
Befestigung der Grenzen und der A r m e e , über die kirchlichen W ü r d e n , 
über den niederen A d e l , über den Kanfmannss t and , über die Jus t i z und 
über die Oekonomie. 

Heutzutage würde J e d e r sich lächerlich machen, der in einem kurzen 
Memoire sast die sämmtlichen innern Angelegenheiten einer Monarchie von 
6 0 Mill ionen Einwohnern besprechen wol l te ; dama l s war d a s anders ; 
Gemeinplätze uud allgemeine Redensar ten w i e : „die Civil- uud Mi l i t a i r -
Besehlshaberstelleu sollen mit gebildeten Leuten besetzt we rden" , „die Aus-
gaben des S t a a t s müssen beschränkt werden , damit keine drückenden Schul -
den entstehen", „die Grenzen müsse» besestigt werden" zc. waren in jener 
harmlosen Zeit weniger verbraucht a l s jetzt und fanden nicht nur ihr auf-
merksames P u b l i c u m sondern wurden mit hohen S t a a t s ä m t e r n , Schenkun-
gen uud Decorat ionen reichlich belohnt. A u s Wol insky ' s A r b e i t , die nebelt 
manchem glücklichen Gedanken sast ausschließlich ein Gewebe solcher allge-
meinen Phrasen ist, nirgend ans Spec ia l i t ä t en eingeht, in der man verge-
bens nach Andeutungen sucht, dnrch welche Mi t t e l die a l s wünschenswerth 
bezeichneten Zustände erreicht werden sollen — a n s ihr wollen wir nu r 
des Anfanges und des Schlusses erwähnen. I m E ingang heißt e s : der 
Autor habe nicht a u s egoistischen Nebengedanken, sondern einzig im Interesse 
des Va te r l andes die Feder ergriffen; am Sch luß ist der Verfasser von der 
Nützlichkeit und Vortrefflichkeit seiner Vorschläge so tief durchdrungen, daß 

17* 
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er es nicht über sich v e r m a g , die B e l o h n u n g e n , ans die er nnd seine Kin-
der Anspruch erworben h ä t t e n , mit Stillschweigen zn übergehe». 

D a wir eben von den schriftstellerischen Bestrebungen Wolinsky 's 
sprechen, so möchte es von-Interesse se in , noch die Ti tel der übrigen Ab-
handlungen auszuführen , die sich im Nachlaß uuseres Helden vorsaudeu: 
„Vorschläge zur Verminderung der Armee" ; „Von der Freundschaft zwischen 
Menschen", „ V o m B ü r g e r t h u m " ; „ I s t zwischen M ä n n e r n und F r a n e n F r e u n d -
schaft möglich?" „ W i e haben die Herrscher gleichzeitig Schrecken und G n a d e 
zn verbre i ten?" 

J e mehr Wol insky ' s Machtstellung wuchs nnd er an Ansehen und E in -
fluß g e w a n n , desto unerträglicher schien ihm seine Lage zu sein; täglich 
wurde ihm die Abhängigkeit vom Herzog drückender, täglich wuchs sein 
G r o l l gegen O s t e r m a n n , mit dessen Über legenhei t er im Cabinet einen 
vergeblichen Kampf kämpfte. S e i n e m Ehrgeiz erschien Macht und a u s -
schließliche Herrschaft im Cabinet nnd am Hose im verführerischesten Zau -
berg lanz ; er schloß sich enger an seine F r e u n d e , ihre Zusammeuküuste wur-
den häuf ige r , d a s Gespräch drehte sich anfangs nm Angelegenheiten des 
H o f s und C a b i n e t s , hat te zuletzt aber nur ein stehendes T h e m a : deu H a ß 
und die Verachtung gegen die Deutschen und ihren gegenwärtig überwie-
genden Einf luß bei der Kaiserin. Be i Musstn-Puschkin war der H a ß gegen 
die Deutschen, nach Wol insky ' s eigenem Ausdruck, zum F a u a t i s m u s ge-
worden. 

Nächte lang wurde» die verschiedeuen Möglichkeiten abgewogen, An-
schläge zur Veruichtmlg B i r o n ' s und Os te rmann ' s geschmiedet, die »eue, 
bessere O r d n u n g der D i n g e in glänzenden Farben geschildert. Wolinsky 
selbst w a r , wenn er iu Feuer gebracht wurde , unermüdlich in dergleichen 
Reden nnd Träumere i en ; seine Ausfäl le aus die deutschen P a r v e n ü ' s des 
Tages beschloß er gewöhnlich mit einen: wehmüthig - stolzen Rückblick aus 
die lauge Reihe der eigenen trefflichen A h n e n , unterließ n i e , seiner hohen 
A h n f r a u , der Schwester D m i t r i Donsko i ' s E r w ä h n u n g zu t h u n , schilderte 
sie, wie sie in ihrer zarischen Herrlichkeit es uicht verschmäht habe , einem 
Sprossen seines Hauses die H a n d zu reichen und es mag seiner von E h r -
geiz uud H a ß erhitzten Phan ta s i e wohl zuweilen der Gedanke vorgeschwebt 
h a b e n , wie der Genera l en ekek, Minister zc. Artemy Petrowitsch, der 
Enkel einer Z a r i n , der Schwager eines Za ren , dem Thron R u ß l a n d s nicht 
zu fern stände und ihn dereinst noch zieren könne. 

Vor der Hand blieb es bei derartigen Redensa r t en ; Wolinsky und 
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seine Freunde spielten wenn anch heimlich die Mißvergnügten bei Hos, wa-
ren mit allem unzusriedeu, spräche» das aber nu r uuter sich im F reundes -
kreise a u s . Aber dieser G laube a» eitle höhere Bes t immung , dieser H a ß 
gegeu alles Bestehende wurde in Wolinsky z»r zweiten N a t u r , die G e -
dauke» an d a s , w a s er noch werden könne, ließen ihm bei T a g nnd Nacht 
keine R u h e uud verkümmerten ihm jeden G e n n ß . V o m W o r t bis zur 
T h a t ist aber noch ein weiter S c h r i t t ; im 18 . J a h r h u n d e r t , zumal zur 
Zeit der Kaiserin Anna , war der erste Gedanke ei»es russischen H o s m a n n s : 
„ W a s wird heute Abend a n s mir gewordeu se in?"; diese stete Furcht , daß 
es vielleicht nur eines M o r l e s a u s dem M u n d e des Herzogs bedurste , um 
in der Kibitke den Weg nach Nordosten zu mache» , lähmte a»ch de» kühn-
ste» Arm. Dieselbe» Genossen, an deren Spi tze Wolinsky die Nacht vor-
her allen Deutschen H a ß und Untergang geschworen, sahen ihn am andern 
Morgen zur F r ü h - A u d i e n z bei B i r o u erscheinen und manchen uusreuud-
liche» G r u ß iu stiller D e m u t h hinnehme». „ O welch ein Sys t em ist hier!" 
sagte er einstmals im Freundeskreise; „ in P o l e n wagt der König es nicht, 
dem kleinsten Lumpen von Edelmauu au deu Leib zu gehe» , jeder S e u a -
lor ist dort ei» freier M a u » - hier zitteru wir Alle iusgesammt!" D i e 
gereizte S t i m m » » g W o l i u s t v ' s steigerte sich'»och bedeutend, a l s er von 
zwei uulergeord»eten S ta l lmeis te r» , die er weggejagt h a t t e , ans Anstifte» 
scitter Geg»er bei der Kaiserin wegen Unterschleiss ailgeklagt wurde . E r 
vertheidigte sich anscheitteud ziemlich glücklich in einer längeren Schr i f t , ans 
die wir noch weiter unten zurückkommen; sein gutes Vernehmen mit B i r o n 
erlitt durch diese Klage aber den erste» S t o ß ; die ga»ze Sache war „d ie 
schwarze Katze, die zwische» ihnen über deu Weg lies" und a lsba ld zum 
grimmen Tiger w u r d e , der deu eiueu der beiden Gegner verschlingen sollte. 

VII. 

Wolinsky hatte es sür angemessen geha l ten , seine eigene V e r t e i d i -
gungsschrift mit Ausfäl le» gege» feine G e g » e r , »amentlich gegen Golowin 
uttd Os te rmanl t , anszustatteu uud die Pol i t ik dieser M a u u e r „heimtückisch 
lind gewissenlos" genannt. Vorsichtige F r e u n d e , denen er d a s Aktenstück 
zur Begutachtuug gegeben h a t t e , rietheu ab und sprachen sich warnend a u s ; 
Artemy Petrowitsch schlug die gutgelueiuten Wiuke seiuer Freunde in den 
W i n d , strich einige zu starke, um »icht zn sagen pöbelhaste Ausdrücke, 
fertigte B i ron eine dentsche Übersetzung der Schrist zu und übergab das 
russische O r i g i n a l der Kaisen». B i r o n war mit dieser Kühnheit unzusrie-



262 Artemy Petrswitsch Wolinsky. 

d e n , verhinderte sie zwar n icht , ließ der Monarchin gegenüber aber einige 
mißgünstige Wor t e fallen. 

Anna beschied den kühnen Autor vor stch und fragte i h n , wen er 
unter den „schädlichen Elementen nnd Urhebern der heimtückischen, gewissen-
losen Pol i t ik" gemeint h a b e ; Wolinsky bat I h r e M a j e s t ä t , die fragliche 
Ver te id igungsschr i f t außer dem Minister Tscherkassky, seinem u n s bekannten 
„schlafenden" Kollegen, Niemandem m i t z u t e i l e n , fügte aber h inzu: „ I ch 
habe Kurakin und Golowin gemeint , uud anch O s t e r m a n n , wenn ich d a s 
gleich kaum zu sagen wage." D i e Kaiserin erwiederte ihm in ungnädigem 
T o n , er habe sich e r l a u b t , ihr zu schreiben, a l s wenn, sie eine junge 
unerfahrene Fürst in sei, und entließ ihn. 

Wolinsky w a r in großer U n r u h e ; er w u ß t e , daß Ostermann nicht 
ermangeln w ü r d e , mit gewohnter Gewandthe i t und Feinheit gegen ihn zu 
in t r igu i ren ; der Herzog war einige Zeit lang auffallend kühl nnd ableh-
n e n d , I h r e Majes tä t schien den Her rn Cabinetsminister keines gnädigen 
Lächelns mehr zu würd igen , die Bücklinge der Hofleute wurden minder 
devot a l s fie gewesen — und in höheren wie entfernteren Kreisen war 
einige Tage lang von e twas die R e d e , d a s einer Ungnade wenigstens sehr 
ähnlich sah. Vorsichtige Freunde erschienen nicht mehr zn den gewohnten 
nächtlichen Arbeiten und Berathungen, Chruschtschow behauptete sogar a u s 
guter Onel le erfahren zu haben, die nächtlichen Conserenzen in Wol insky ' s 
Hause würden beobachtet und erlitten Auslegungeu höchst eigeuthümlicher 
und keineswegs freundlicher Ar t . Artemy Petrowitsch selbst war nachdenk-
licher und stiller a l s sonst. Aber auch dieses M a l schien d a s Glück ihm 
h o l d , der Herzog wurde allmälig sreuudlicher, die Kaiserin redete ihn 
wieder a n , die bösen Gerüchte verstummten, deun zwei wichtige Angelegen-
heiten höchst peinlicher N a t u r begannen die allgemeine Aufmerksamkeit auf 
fich zu lenken. 

D e r schwedische M a j o r S i n c l a i r , der mit geheimen Depeschen von 
Constantinopel nach Stockholm gegangen war und von dem man wußte, 
daß er einen V e r t r a g mit stch f ü h r e , in welchem Schweden sich der P f o r t e 
gegenüber verpflichtet h a t t e , die russischen T ruppen im Norden zu beschäf-
tigen nnd dadurch der P f o r t e freie Hand zn machen — war auf der Reise 
überfallen und ermordet worden. D a s Gerücht bezeichnete Münnich a l s 
den Anstif ter , der zwar nu r den U e b e r f a l l angeordnet haben sollte, dessen 
O r d r e aber von dek betrauten Mili tairpersonen überschritten zu sein schien. 
D e r schwedische Gesandte forderte G e n u g t u u n g , seine Regierung schien die 
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Sache mit dem nachdrücklichsten Ernst zn betreiben nnd d a s ganze blutige 
Ereigniß wurde mit M ü h e vergessen. 

D i e andere Angelegenheit betras d a s Schicksal der Famil ie Dolgornkow, 
die bereits durch den Staatss t re ich vom 2 4 . Feb rna r 1 7 3 0 gestürzt war , 
von ihrem unversöhnlichen Fe inde , dem Herzog , aber mit e inem, wahr -
scheinlich höchst frivol uud böswillig angezettelten Hochverra ths-Proceß be-
droht war . Woliusky that seinerseits d a s Mögliche, um d a s Loos der Beklag-
ten zu verschlimmern, er hoffte ans diese Weise die halbeingebüßte Hosgunst 
wieder erlaugeu zu köuuiu. Maunstein in seinen bekannten „ N e m o i r s s 
k i s t o r i q u e s " mißt es vornehmlich dem Einf luß dieses M a n n e s zu, daß d a s 
Urtheil mit unerhörter S t r e n g e gefällt und vollzogen wurde. I m Novem-
ber 1 7 3 9 wurden drei Gl ieder der fürstlichen Famil ie en thaup te t , der Fürst 
I w a n Alexejewitsch geviertheilt . D e r betreffende Ukas war von Münnich , 
O s t e r m a n n , Tscherkassky, W o l i n s k y und Uschakow unterzeichnet. 

D i e grauenhafte Episode dieser Hinrichtungen war bald vergessen, ein 
Fest höchst eigenthümlicher und scherzhafter Ar t beschäftigte den Hos und 
t rug dazu be i , den halb bei S e i t e geschobene« Oberjägermeister und S t a a t s -
minister wieder zu Ehren zn br ingen. Aus Anregung des Kammerherrn 
Tatischtschew hat te die Kaiserin beschlossen, eine sogenannte „curiose Hochzeit", 
die Vermählung des 50jähr igen P a g e n nnd Hosnarren Fürsten Golizyn (den 
man zum Hosuarreu creirt hatte, weil er iu R o m katholisch geworden war) 
mit der „Hoskalmückin", zn fe ie rn ; eine eigene Commission zur Auordnuug 
dieser Festlichkeit, die in einem a u s E i s künstlich gebauten Hause vollzogt« 
werden sollte, wurde niedergesetzt, nnd zn dieser gehörte anch der hochbe-
glückte Oberjägermeister . Ver t re te r aller nordischen Völker des astatischen 
und europäischen R u ß l a n d s wurdeu in ihren National trachten mit den ent-
sprechenden P f e r d e n , H u n d e n , R e u u t h i e r e n , ihrer eigenen Musik zc. ver-
schriebe«. D a s E i s - H a u s , d a s mit großer Kunst ans der Newa in der 
N ä h e des kaiserlichen P a l a i s hergestellt w a r , bestand a u s reinem Newa-
E i s e , war mit einem eisigen M o b i l i a r , einem O s e n , W a n d u h r e n , einem 
B r a u t b e t t , alles a u s demselben kalte» M a t e r i a l , aus d a s prächtigste aus -
gesta t te t , Eiscandelaber mit N a p h t a gefüllt sorgten sür die Beleuchtung. 
Dnrch M a r m o r consolidirte EiSpseiler trüge» d a s D a c h ; die Fettster, d a s 
Frotttispice » . s. w. alles war vo» E i s und sollte am Hochzeitstage des 
unglücklichen P a a r e s durch N a p h t a nnd Laternen glänzend i l lnminirt wer-
den ; eisige Delph ine starrten vor de» Thore» deö merkwürdigen G e b ä u d e s 
den Zuschauer an und sollten gleichfalls am Festtage Feuer speie«; ein rie-
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siger E l e p h a n t , a u s E i s construir t , in welchem ein Mensch saß , der die 
S t i m m e des Th ie r s nachahmte, bildete den Gipselpunkt dieser originellen 
Schöpsnug , die für ein Kunstwerk „ächt-rufstscher" Er f indung galt und ihr 
Eutsteheu zum gute» Theil der Rührigkeit Ar temy's verdankte. D a s Fest-
programm hatte bestimmt, daß d a s B r a u t p a a r an der Spi tze eines laugen 
Zuges der Vertreter nordischer S t ä m m e , die in ihren eigenthümlichen Trach-
te» aus Kameelen, P f e r d e n , Renn th i e ren , H n u d e u , ja aus S c h w e m m und 
Ziegenböcken sich eigenthümlich genug a u s u a h m e u , durch die Hauptstraßen 
der Residenz reite« sollte; dann sollte in der M a n e g e B i r o n ' s d a s Fest-
mahl mit den nordischen G ä s t e n , die jeder ihre Nationalspeise erhielten, 
folgen und durch die Auweseuheit der Kaisen« u«d des ganzen Hoses cele-
br i r t werden. Be im Anbruch der Dunkelhei t begab sich der gauze Z u g 
auf die N e w a , das junge P a a r wurde in sein eisiges Brautgemach geleitet, 
Wache« vor die T h ü r gestellt, damit es erst am andern Morgen heraus-
käme, uud zur Belustiguug des H o f s und der unzählbaren Znschauermettge 
das E i s h a u s , seine Umgebung , die a u s E i s geformten T h i e r e , Py ramiden 
zc. prachtvoll erleuchtet. 

S o wenig die hier nur flüchtig augedeutete Festlichkeit dem verseiuer-
ten Geschmack unserer Zei t behagen könnte, so ungetheilt war d a s Interesse 
u«d der B e i f a l l , de« sie stch bei den Zeitgenossen und Zuschauer» erwarb. 

I m 18 . J a h r h u n d e r t giug es bei keiuer größeren oder kleiuereu Feier 
ohne Verse oder allegorische Festspiele ab. Auch die „curiose Hochzeit" be-
durste einer Weihe durch die Musen. Wolinsky ließ daher einige Tage 
vor der eigentlichen Feier den Sec re t a i r der Akademie Tredjakowsly 
durch einen Kadetten zn sich bescheiden, um ihm die poetische Verher r -
lichung des Hochzeitssestes anfzutrageu. Als der Kadett bei dem Akademie-
Secre ta i r erschien und ihn in d a s kaiserliche Cabinet beschied, überfiel diesen 
„ein gewaltiges Z i t t e ru" . D e r Kadett befahl ihm mit barschen Wor t en , 
ihm zu fo lgen , sagte dem erschreckten Poe ten aber uu te rwegs , es gehe nicht 
in d a s allerhöchste C a b i n e t , sondern in d a s E lephau teuhaus a» der Fou-
tanka , in welchem Wolinsky eben mit Alwrdnuugen sür de» astatischen 
Festzug, der von hier seinen Ausgang nehme» sollte, beschäftigt fei. D e r 
P o e t athlyete zwar leichter a u s , warf feiuem junge« Führe r aber v o r , mit 
der anfänglichen E r w ä h n u n g des kaiserlichen Eab ine t s einen höchst unpas -
senden Scherz getrieben zu habe«, „der einem Menschen das Leben kosten 
oder ihn wenigstens seiner Besinnung berauben könne"; der Kadett repli-
cirte in unverschämtem T o n und die beiden Gefähr ten langten unter dem 
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heftigsten Wortwechsel im Elephanteuhaufe an. D e r Sec re t a i r der Akademie 
stellte stch „ S r . Excellenz mit dem gehühreudeu Respect" (wie es in dem 
betreffenden Bericht Tredjakowsky's an die Akademie heißt) vor und be-
klagte sich über den unverschämten junge» Menschen. O h u e deu Kläger 
auch »ttr des G e h ö r s zu w ü r d i g e n , gab S e . Excellenz dem unglücklichen 
Dichter eiu paar Fanstschläge ins Gestcht nnd trug dem Kadetten dann ans, 
sein Müthcheu an dem wehrlosen Gegner zu kühlen. Hunder te von M e n -
schen sahen diese Bru ta l i t ä t en gegen den armen Gelehr ten lau t los an — 
S e . Excellenz der Her r Eabinetsminister hatte ja ge ruh t , dieselbe anzn-
vrdtteu. Nachdem die Mißhand lungen ihr Ende erreicht h a t t e n , eröffnete 
S e . Excellenz dem Akademie-Secre ta i r , daß er ein Festcarmen in conti-
nenti zn verfassen nnd am andern Tage in der Biron'schen Manege wäh-
rend des Festbanqnets vorzutragen habe. 

D a der hier geschilderte Auf t r i t t einen ominösen Einf luß aus d a s G e -
schick unseres Freundes und Helden haben sollte, so wollen wir im Folgen-
den an den noch heute existireudeu Bericht Tredjakowsky's anknüpfen nnd 
ein Bruchstück a u s demselben hier mi t the i len : 

„ I c h begab mich nach Hause, verfaßte die mir ausgetrageueu Verse, dachte 
au deu mir zugefügten Schimpf uud beschloß am auderu Morgen mich S r . 
Durchlaucht dem Herzog zu Füßen zu werfe», um über S e . Excelleuz Klage z» 
führe». Am andern Morgen fuhr ich in meiner Ga l aun i fo rm mit H n t und 
Degen in d a s herzogliche P a l a i s , um d a s feierliche Erscheinen S r . Durch-
laucht abzuwarten. Z u meinem Schrecken traf aber bald nach mir S e . 
Excellenz e in , f ragte mich, w a s ich hier zu suchen h ä t t e , begann , a l s ich 
schwieg, Mich anss neue zu schlagen, packte mich an den H a l s , über-
gab mich dem dejonrirenden Se rgean ten und be fah l , mich uuter arrestlicher 
Beglei tuug in das Local der Festcommission zu führen . Ba ld darauf folg-
ten mir S e . Excellenz d a h i n . ließen mir H n t und Degen abnehmen, schal-
ten mich nnd ließen mich fürchterlich und unbarmherzig mit Stockschlägen 
anf den bloßen Rücken p rüge ln ; ich erhielt 7 0 Streiche. Hieraus begannen 
S e . Excellenz wiederum zu schelten uud mich zu iuqu i r i reu ; ich war aber 
zu erschöpst, um verstehen oder antworten zn können. Sogleich wurde ich 
auf S r . Excellenz Anordnung zn Boden geworfen und wiederum geprügelt , 
ich erhielt 3 0 neue S t r e i c h e ; dann wurde ich ohumächtig weggetragen und 
verblieb bis zum Abend des folgenden Tages unter Bewachung in einem 
anstoßende» S a a l " . 

Am M o r g e n des 6 . F e b r u a r s 1 7 4 0 war die ganze Bevölkerung P e t e r s -
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burgs aus den Beinen , um den Festzug zu scheu, der „die curiose Hochzeit" 
eröffnete und in der angedeuteten O r d n u n g die S t r a ß e n durchzog; beim 
B a n q u e t in der Bironschen M a n e g e , dem I h r e Majes tä t selbst präsidirte, 
erschien der unglückliche D i c h t e r , ver las sein Festcarmen und wurde dann 
wiederum der Wache übergeben , die ihn in sein improvistrtes Gesängniß 
zurückführte, wo er b i s zum folgenden Morgen verbl ieb, während in der 
Manege ein B a l l stattfand, der durch die Nat iona l tänze aller der Kalmücke,!, 
J aku t en , Kamtfchadalen, Tfcheremissen und Mordwinen beim Scha l l nat io-
naler Ins t rumente- einen höchst eigenthümlichen Charakter erhielt. „Am 
Donners tag f r ü h " — fähr t Tredjakowsky in seinem Schmerzensbericht 
for t — „wurde ich wieder zu S r . Excellenz beschieden und mit drohenden 
Scheltworten empfangen; ich warf mich weinend ihm zu Füßen nnd bat 
nm G n a d e , es gelang mir aber nicht diese zu erwirken, S r . Excellenz be-
fahlen vielmehr dem wachhabenden Korpora l mir 1 0 Stockschläge zu appli-
c i ren , nach deren E r h a l t ich endlich H n t und Degen wiedererhielt und 
nnter grauenhasten Drohungen des Her rn Minis ters entlassen wurde". 
Durch den v r . D u v e r n o i s erfuhr Wol insky, daß sein unglückliches Schlacht-
opfer mit B l u t bedeckt nach Hause gekommen und d a s linke Auge eingebüßt 
habe, ließ sich diese Nachricht aber nur bringen, um sein barbarisches B e -
nehmen durch einige Scherze ins Komische zu ziehen. Tredjakowsky theilte 
in der erwähnten Klageschrift den ganzen Vor fa l l der Akademie mit , wußte 
B i r o n und andere Feinde Wol insky ' s von dem Sachverha l t in Kenntniß 
zu setzen und wandte fich später mit einer Bittschrift direct an die Kaiserin. 

D a sür den Augenblick keine weiteren Schr i t t e erfolgten, hatte W o -
linsky den ganzen Hande l bald vergessen, die Nachricht der glücklichen 
Beendigung des Türkenkrieges bewegte im Augenblick Aller Herzen und 
sollte durch großartige Feierlichkeiten und Gnadenverleihungen festlich be-
gangen werden. Dieses Intermezzo sollte aber nur „Frist den stechen 
Tagen sein". 

D i e Beschreibung der drei Tage lang dauernden großart igen Fr iedens-
seier, wie fie im russischen O r i g i n a l vorliegt, können wir füglich übergehen; 
fie bestanden in einem großen Manoeuvre der T ruppen , Dankgottesdiensten, 
Ehrenpfor ten , einem G a l a - B a l l bei Hos und allgemeiner festlicher Beleuchtung 
der S t a d t . D i e größte Wichtigkeit sür Wolinsky und alle höchsten B e -
amten hat te der letzte Festtag, an welchem die Belohnungen und G n a d e n -
erweise stattfanden. 

An der Spi tze der Beschenkten stand selbstverständlich der Herzog 
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B i r o n , der einen goldnen mi t D i a m a n t e n besetzten P o k a l e rh i e l t , die 
Herzogin wurde mit dem S t . K a t h a r i n e n - O r d e n geschmückt, die P r i n z e n 
erhielten Andreas s t e rne , Münnich u n d O s t e r m a n n goldne D e g e n und 
B r i l l a n t r i n g e , der Feldmarschall Lacy wurde G e n e r a l - G o n v e r n e n r von Liv-
l a n d , der Minis ter Tscherkassky erhielt ein S i lbe r se rv ice , Wol insky die 
S u m m e von 2 0 , 0 0 0 R b l . S . 

Unterdessen hat ten seine Fe inde thä t ig ag i r t und den Herzog sür W o -
linsky möglichst ungünstig ges t immt , indem sie ihm den in seinen S ä l e n 
vorgefallenen Aust r i t t mi t dem S e c r e t a i r e u der Akademie a l s persönliche 
Bele id igung seines Hauses und seiner W ü r d e darstellten. Unvermnthe t bot 
sich aber eine neue Gelegenhei t , die durch Wol in sky ' s Ungeschicklichkeit den 
Z o r n des Herzogs in wüthenden , unversöhnlichen H a ß verwandelte. 

D i e glückliche Beend igung des russisch-türkischen Krieges bat te die 
polnische Reg ie rung , der ein andrer A u s g a n g erwünschter gewesen wäre , höch-
lichst vers t immt; nm R u ß l a n d neue Ungelegenheiten zu bereiten, erschien 
daher in der Pe r son des G r a f e n Og insky in P e t e r s b u r g ein außerordent-
licher Botschafter der erlauchten Republ ik und forderte wegen verschiedener, 
von der russischen Armee begangenen Grenzverletzungen und Vergewal t i -
gungen einen unverhä l tn ißmäß ig großen Schadenersatz. B i r o n , der a l s 
Herzog von C n r l a n d von P o l e n abhäng ig w a r , wußte es durch seiuen E i n -
fluß und seine J u t r i g u e n im Cab ine t dahin zu br ingen, daß man aus dem 
P u n k t w a r , den Forderungen des polnischen Gesandten in weitester A u s -
dehnung nachzugeben. Wol insky allein widersetzte sich mi t E i fe r nnd 
Hartnäckigkeit; er sührte a n , wie P o l e n immer versucht habe R u ß l a n d zu 
schaden, wie die in Rede stehenden Grenzverletzungen übertr ieben nnd noch 
ga r nicht untersucht seien; seine gewohnte Heftigkeit verleitete i h n , seinen 
ganzen, dem Herzog ohnehin feindlichen An t r ag mi t den W o r t e n zu schließen: 
„ I c h bin kein polnischer M a g n a t und kein Vasal l der R e p u b l i k , ich sehe 
daher nicht ab , zu welchem E n d e wi r d ieser , u n s immer feindlich gewesenen 
N a t i o n schmeicheln und ihren Wünschen zuvorkommen sollen". B i r o n w a r 
ein polnischer Vasal l und bezog — ob mi t Recht oder Unrecht — diesen 
Aussal l Wol insky ' s ans sich. Tödtlich verletzt, beschloß er den Verwegnen , 
der seiner herzoglichen W ü r d e gespottet hat te , zu vernichten und den erlit te-
nen Schimpf blut ig heimzugeben. Noch an demselben T a g e erschien er 
vor der K a i s e r i n , übergab ihr ein l a n g e s Klagen- und Sündenreg i s t e r 
Wol insky ' s und ver langte , d a ß sie zwischen ihnen richte. „ E r oder ich"! 
vou dieser Al ternat ive ging B i r o n nicht mehr ab und dami t w a r W o l i n s k y ' s 
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Urtheil gesprochen, ehe noch der Cr imina l -P roceß gegen deu unglücklichen 
Minister eingeleitet w a r . 

D i e weitläufige' Klageschrist des Herzogs geben wir nu r iu der Kürze 
wieder , sie enthält lauter u n s bereits bekannte Thatsachen. Zuvörderst 
wird des Ver the id igungs-Memoires gedacht, d a s der Cabinetsminister sich 
unterfangen der Kaiserin einzureichen, in welchem ihre weise Regierung 
geschmäht, ihre Pol i t ik beschimpft, ihrer Weishei t gute Lehren gegeben 
w o r d e n ; der zweite Klagepunkt betrifft den Vorfal l zwischen Wolinsky uud 
Tredjakowsky in dem herzoglichen P a l a i s . welches I h r e r Majes t ä t G e -
mächern beigezählt werde n . s. w. D i e mehrgedachte Ver te id igungsschr i f t 
Wol insky ' s , die der Herzog jetzt zum Verbrechen stempelte, wnrde nunmehr 
von der Kaiserin dem G r a f e n Ostermann zur Begutachtung übergeben; 
mit der ihm eigenthümlichen R u h e und Feinheit erwiederte der G r a s : E s 
sei. ihm nicht entgangen, daß die in dem Actenstück enthaltenen Ausfäl le 
gegen seine Person gemünzt seien; er sei stch allerdings bewußt, zum öfte-
reren mit dem Oberjagermeister in Meinungsverschiedenheit gestanden zu 
haben, solches aber sei im Geschäfts- und S t a a t s l e b e n unvermeidlich nnd 
dnrch die menschliche Mangelhaftigkeit bedingt ; Gro l l hege er darnm nicht 
gegen Wolinsky nnd wünsche, daß solches bei diesem sich ebenso verhalte. 
W a s die gegen ihn enthaltenen Anschuldigungen und Verdächtigungen be-
t ref fe , so bitte e r , den Autor zu genaueren und präciseren Angaben zu 
veranlassen, die ihm, dem Angeschuldigten, die Möglichkeit einer eingehen-
deren V e r t e i d i g u n g geben könnten. 

D i e äußerlich streuge, ihrer innersten N a t u r nach aber g u t m ü t i g e Kai-
serin konnte sich trotz der Klageschrist des Herzogs und der Meinungsäußerung 
Os t e rmann ' s nicht sogleich entschließen, den Wünschen ihres Favori ten Folge 
zu leisten. Weinend bat sie den Herzog, er möge sie zu keinem so schreck-
lichen Entschluß d r ä n g e n ; B i r o n aber warf sich aus die Knie und a l s die 
Wiederholung der von ihm bereits ausgesprochenen Phrase : „ E r oder ich" 
nicht gleich die gewünschte Wirkung zu haben schien, erhob er sich heftig 
und drohte mit seiner schleunigen Abreise nnd sofortigem Ausscheiden aus 
dem russischen S t a a t s d i e n s t . 

Diese D r o h u n g gab den Ausschlag und wurde zu gleicher Zeit zum 
entscheidenden Moment wider den unglücklichen Oberjägermeister. Am 
folgenden Morgen erschien der stete Hiobsbote kaiserlicher Ungnaden , der 
Genera l -Adju tan t Uschakow, im Wolinskyschen Hütel und verbot ihm im 
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Namen I h r e r Majes t ä t , sürder bei Hos zn erscheinen. Wolinsky wnßte 
sogleich, daß der Herzog die Hand im S p i e l e haben müsse und begab fich 
sogleich zn diesem, um ihn zn begütigen, wurde aber nicht vorgelassen; er 
wandte sich an den Feldmarschall Münnich, ans dessen Feindschaft mit Oster-
mann nnd gutes Vernehmen mit B i r o n er rechnen zn dürfen glanbte, saud 
aber auch bei diesem kein Gehör . N u n m e h r entsank dem sonst kühnen und 
entschlossenen M a n n e der M u t h , er und seine Famil ie saßeu gebrochen und 
in bangem H a r r e n da . D i e Freunde und Ver t rau ten des gestürzten M i -
nisters versuchten zu trösten, waren aber selbst von der verzweifelten Lage 
ihres Genossen zn sehr überzeugt, um au die eigenen Trostgründe zn g lauben; 
die vorsichtigeren nnd charakterlosen machten sich von ihm los nnd mieden 
jedes Zusammrntrefsen mit ihm. N u r der Fürs t Schachowskoi, Lapuchin, 
de la S u d a nud Eichler schienen sich zu bewähren uud suchten ihn nach 
wie vor a u f ; Eichler versicherte sogar a u s guter Que l l e zu wissen, „ I h r e 
Majes tä t würde« sür diesel M a l noch durch die Finger sehen", der Ge«era l 
Bruce ließ Wol insky sogar durch seinen Adju tan ten die Mit!Heilung «lachen, 
die Kaiserin habe sich vortheilhast über die Begabung des Minis ters zn 
„Dokladen" ausgesprochen. Wolinsky war ein zu alter und zn gewandter 
H o f m a n n , um sich über seine Lage täuschen zu können, er ließ sich dnrch 
diese gute» Nachrichten uicht mehr beruhigen uud sagte t r a u r i g : „ G o t t 
will mich sür mei«e Sü i lde« strafen —^ die jetzige Ungnade ist nur ein 
V o r w a n d " ! Alle seine Gegner bestürmten die Monarchin nunmehr mit 
Beschwerden wider den gestürzten Hosmann und am 12 . Apri l erhielt 
Wolinsky Hausa r r e s t ; zwei Grenadie re mußten fortan vor seinem Hause 
Wache stehen. 

V M . 

F ü r außerordentliche Cr imina l fä l l e , namentlich wenn d a s Verbrechen 
des Hochverraths vorzuliegen scheint, ist es I n R u ß l a n d üblich, daß nicht 
die gewöhnlichen Gerichtshöfe mit der Untersnchung betraut werden, sondern 
daß der Kaiser eine a u s Ver t rauensmännern vom höchsten R a n g zusammen-
gesetzte Commission zur Untersuchung und Abnrtheilnng niedersetzt. E ine r 
solchen Commission wurde nunmehr auch Wolinsky übergeben: sie bestand 
aus deu Geueralen R n m ä n z o w , Gr igo ry Tschernischew, den Fürsten Uscha-
kow, Trubetzkoy nnd R e p n i n , dem Geheimrath Neplujew und mehreren an-
deren vornehmen Civi l - nnd M i l i t a i r - B e a m t e n ; geschästssührender Sec re t a i r 
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w a r der mehrgenannte Assessor der geheimen Canzelley Chruschtschew.*) 
D i e ü b r i g e n , meist völlig unbedeutenden N a m e n übergehen wir . D e r 
Jns t ruc t ions-Ukas befahl der Commission, den Oberjägermeister und Cab i -
neLsminister A. P . Wolinsky über die unehrerbietigen Rathschläge und 
beunruhigenden Angaben in seiner, I h r e r Majes tä t überreichten V e r t e i d i -
gungsschrift zu inqniriren uud wegen der von demselben in einem kaiser-
lichen P a l a i s (der W o h n u n g B i r o n ' s ) vollführten Vergewalt igung und 
M i ß h a n d l u n g zur Rechenschast zu ziehen. Diese Klagepunkte scheinen dem 
Unbefangenen ziemlich geringfügige Vergehungen zu betreffen; sie hatten 
in den Augen der Richter aber jetzt schon eine hohe Bedeutung und sollten 
durch später hinzukommende Beschwerden zn wahren Lavinen anwachsen. 

E i n Gardel ieutenant mit mehreren S o l d a t e n wurde in Wol insky ' s 
Hanse pos t i r t , er selbst mußte sich aus ein einziges Zimmer beschränken, 
durste mit Niemand verkehren und selbst den ihn behandelnden Hosarzt 
Sanchez uur im Beisein des dejonrirendeli Off iz ie rs sprechen. 

D i e erste S i tzung der Untersnchnngs-Commisston sand am 1 5 . Apri l 
statt nnd dauerte von 7 Uhr M o r g e n s bis 2 Uhr M i t t a g s . Wolinsky 
wurde vorgeführt und befragt , wen er in seinem mehrgenannten Vertheidi-
gnngs-Memoire nnter den „gewissenlosen Po l i t i ke rn , die sich dämonischer 
Kanäle zu ihren Zwecken bedienten", verstanden habe. „ D e n Gra f en J a g u -
shinsky, die Fürsten Trnbetzkoi und Golizyn nnd die Grasen Golowin und 
Kurakin" lautete die A n t w o r t , „auch O s t e r m a n n , der Andere vorschiebt, 
sich selbst aber im Hintergrunde häl t , habe ich a l s einen verdächtigen M a n n 
bezeichnet". E r gab übr igens zn, diese Ausdrücke in zorniger Auswallung 
gebraucht zn haben ; seine Angaben stütze er aus die Mit thei lungen seines 
College» Tscherkassky, Löwenwolde's, Schaf i row ' s und Jagnsh insky ' s und 
aus eigue Beobachtungen; endlich lieferten ihm seiner Behaup tung nach die 
Denuueia t ionen der von ihm entlassenen und von seinen Feinden ausge-
wiegelten Stal lmeister den besten Beweis sür die Falschheit und Unredlichkeit 
seiner Gegner . S e i n e Heftigkeit im Bironschen P a l a i s gestand der Ange-
klagte reuig zu, gestand auch ein, sein Memoire an die Kaiserin zwar einigen 
Freunden, wie Novosstlzow, Eichler, Musstn-Pnschkin zc. gezeigt, dasselbe 
aber ohne jede fremde Beihilfe abgefaßt zu haben. D i e Fragen waren 
von den Richtern in barschem, verletzendem Ton ge than , von Wolinsky 

*) Dieser Michael Chruschtschew ist von einem Mitangeklagten Andreas Chruschtschew 
wähl zu unterscheiden. 
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fest und männlich beantwortet w o r d e n ; zum S c h l u ß empfahl er sich der 
G n a d e der Kaiserin. 

S c h o n d a s erste Verhör hat te Wolinsky von der verzweifelten Lage 
seiner Angelegenheit überzeugt ; an den folgenden Tagen war er völlig ge-
brochen: „ G o t t wollte mich strafen, und der Teufel hat meinen Verstand 
umdunkelt uud mich zu unbedachtsamer Heftigkeit ver führ t" , sagte er dem 
Fürsten Uschakow bei Gelegenheit des dr i t ten V e r h ö r s , d a s immer wieder 
die in dem unseligen Memoi re vorkommenden Ausdrücke betraf. 

E ine bedeutende. Verschlimmerung gewann der P roceß durch die An-
gaben eines untergeordneten Beamten Wol insky ' s , N a m e n s Kubauez, den 
er in sein volles Ver t rauen gezogen hatte und der , a l s ihm sür den Fa l l 
eines offenherzigen Geständnisses Begnadigung zugesichert worden w a r , 
immer n e u e , gravirende Beschuldigungen und selbst Entstellungen und 
Verleumdungen wider seinen unglücklichen H e r r n vorbrachte. V o r allem 
nannte er sämmtliche Freunde und Genossen des Angeklagten und bezeichnete 
Eichler , de la S u d a , Musstn-Puschkin, J e r o p k i n , Andr . Chruschtschow, 
Narüschkin u . A. a l s besonders gefährl ich; er deutete auf geheime Bezie-
hungen Artemy's zu einer Hofdame der Großfürs t in A n n a hin und gab 
a n , derselbe habe stch durch diese D a m e der Großfürs t in nähern und die-
selbe sür seine Zwecke ausbeuten wol len , berichtete, daß Wolinsky seine 
Ahnentasel mi t dem kaiserlichen W a p p e n geschmückt und einen S ä b e l vom 
Kulikowschen Schlachtfelds geheimnißvoll aufbewahr t habe, bestechlich gewesen 
sei, ihm anver t raute Cassen veruntreut habe u . s. w . Kubanez schloß seine 
Denuucia t iou dami t , daß er gehört , wie dem Angeklagten durch einen Hof-
beamten, S m i r n o w , mitgetheilt worden, der ganze P r o c e ß sei ohne persön-
liche Erb i t t e rung seitens I h r e r Majes tä t nu r aus Antrieb des erzürnten 
Herzogs instruir t worden. 

E s braucht nicht gesagt zu werden, d a ß von Wol insky ' s Feinden a u s 
diesen Angaben ohne große M ü h e eine Anschuldigung auf Hochverrath, 
geheime Verschwörung u . dgl . geschmiedet wurde . N u n m e h r wurde jedes 
im Freundeskreise unbedacht gesprochene W o r t aus die Goldwage gelegt ; 
ein S e c r e t ä r des C a b i n e t s , dessen Entlassung der Angeklagte gleich nach 
seiner E r n e n n u n g zum M i n i s t e r , bewirkt h a t t e , wurde zur S t e l l e geschafft 
und a l s Zeuge benutzt; er hatte nichts eiliger zu t hun , a l s die al ten, halb-
vergeffenen Beschwerden, die vor J a h r e n a u s Kasan und von den unge-
rechterweise besteuerten Kalmücken anhängig gemacht worden w a r e n , aufzu-
r ü h r e n , Kubanez wurde zu immer neuen Angaben gedrängt und war mit 
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diesen nicht sparsam oder ängst l ich: J e r o p k i n , Eichler, de l a S u d a und 
der allzu offenherzig gewesene Hofbeamte S m i r n o w wurden sogleich a r r e t i r t , 
S s o i m o n o w und G r a f Mnsfin-Puschkin blieben ihrer hohen S t e l l u n g wegen 
vor der H a n d unangefochten. Kubanez schrieb direct an die Kaiserin, n m 
ih r eine geheime M i t t h e i l u n g zu machen : Wol insky besitze ein M a n u s c r i p t 
des streng verbotenen Werkes des J u s t u s Lipstus und habe bei einer in 
demselben enthaltenen Not i z über die Königin von N e a p e l u n d die berüch-
t igte Messal ina verfängliche Randglossen gemacht nnd lachend ausge ruseu : 
„So lch ein Buch sollte m a u heutzutage nicht mehr lesen"! A l s davon die 
R e d e gewesen, daß die G r o ß f ü r s t i n Anna vielleicht deu S o h n des Herzogs 
B i r o n heirathen w e r d e , habe Wol insky a u s g e r u f e n : „ D i e Zeiten B o r i s 
G o d u n o w ' s kehren wieder" ! und stch dahin g e ä u ß e r t , daß ihm eine V e r -
b indung dieser Prinzessin mi t dem Herzoge von Braunschweig viel ange-
messener erschiene, da P e t e r B i r o n , der S o h n des Herzogs von K u r l a n d , 
ein heftiger und jähzorniger Mensch sei. 

Diese hochwichtige Mi t t he i l ung hat te aus den G a n g des Processes 
den nachhaltigsten E i n f l u ß : der Angeklagte und seine Schicksalsgenossen 
wurden sogleich in d a s Admira l i t ä t sgesängniß und bald daraus in die 
Festung abgeführ t . Ueber die letztaufgeführten P u n k t e sollte d a s Verhör 
ausschließlich durch den Fürs ten Uschakow und Nep lu j ew geführ t w e r d e n ; 
der P r o c e ß wurde zu einer Angelegenheit der geheimen Kanzellei und W o -
l insky 's gesammtes Vermögen mi t Beschlag belegt. 

I n dem folgenden Verhör wurden alle die aufgeführ ten Beschuldi-
gungen dem Angeklagten vorgelegt und bestand dessen V e r t e i d i g u n g , (die 
w i r aber n u r sehr fragmentarisch wiedergeben können, da eine ausführl iche 
Dars te l lung des gefammten P r o c e ß g a n g e s die dieser Skizze gesteckte G r e n z e 
überschreiten müßte) in F o l g e n d e m : Wol insky gestand z u , d a s Werk des 
J u s t u s Lipstus zu besitzen und „ a u s D u m m h e i t " Anderen a n s demselben 
vorgelesen zu h a b e n , gab aber a n , mehrere hochgestellte B e a m t e , unter 
ihnen der Minis ter Tscherkassky, besäßen dasselbe gleichfalls; bei der Lectüre 
desselben habe er zwar Kubanez gegenüber g e ä u ß e r t : „So lch ein Buch sollte 
m a n nicht heutzutage lesen", aber auch h inzugefüg t : es enthäl t Ver leum-
dungen gegen d a s ganze weibliche Geschlecht und verbirgt uu ter einer heiter« 
M a s k e wilden G r i m m ; d a r u m sei es auch seine Absicht gewesen dieses 
Werk zu verbrennen . W a s die Beziehungen zn dem Hoff räu le in anbe-
t r e f f e , so habe er fich n n r erkundigen w o l l e n , ob I h r e Kaiserliche Hohei t 
die Prinzessin A n n a mi t den von ihm besorgten P f e r d e n zufrieden sei; er 
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gestand auch z n , d a r a n gedacht zu h a b e n , stch I h r e r Kaiserlichen Hoheit 
zu nähe rn , habe diesen Gedanken aber ans den R a t h Eichler 's , der M i ß -
deutungen gefürchtet, bald ausgegeben und n iemals in Aus füh rung gebracht. 
W a s die unter seinen Pap i e r en gefundenen Pro jec te über die Lage der 
inneren Verhältnisse R u ß l a n d s und „über eine etwanige Verminderung des 
Bestandes der Armee" betreffe, so habe er dieselben aus Befehl der Kaiserin 
ausgearbeitet nnd einigen Freunden , wie Sso imonow, Eichler zc. zur B e -
gutachtung vertraulich mitgetheilt . 

Ueber die Ahnentafel seiner Famil ie und die Ausbewahrung des alten 
S ä b e l s gab Wolinsky a u , er habe ste a u s P i e t ä t gegen seine Famil ie , 
nach dem Beispiel anderer Edelleute, namentlich des Grasen Scheremetjew, 
ohne alle Nebengedanken abfassen und aufbewahren lassen; daß er sich habe 
bestechen lassen, leugnete der Angeklagte vollständig; Geschenke habe er 
dann und w a n n , durch die Mittellosigkeit feiner Lage gezwungen, annehmen 
müssen; Geld a u s ihm anver t rauten Cassen habe er nu r ein M a l genommen 
und bald darauf restituirt . 

Se lbs t die feindseligste Böswilligkeit vermochte nicht, a u s diesen Ant-
worten allein den Beklagten hochverrätherischer Absichten zu zeihen; fie 
wurden zwar entstellt und aus die absurdeste Weise ausgebeutet , der thätige 
Kubanez wußte aber neues , reichhaltigeres M a t e r i a l auf den Wunsch und 
d a s Audrängen der Commiffion herbeizuschaffen: 

Wolinsky hatte seinen „General-Ueberblick", wie wir wissen, mit einem 
Abriß der russischen Geschichte eingeleitet; in diesem hatte er den Z a r e n 
I w a n Wassiljewitsch den Schrecklichen einen „Tyrannen" g e n a n n t ; andere 
„grobe Ausdrücke" wurden a u s demselben Memoi re herausgezogen und dem 
Angeklagten a l s „Unehrerbietigkeiten" zur Last ge legt , die Beziehungen 
desselben zur Prinzessin Anna auss neue in ihrer Verdächtigkeit dargestellt 
und Wolinsky endlich zu dem Geständniß gebracht: E r habe al lerdings 
die Freundschaft I h r e r Kaiserlichen Hoheit gewünscht, ihr auch ein M a l 
zur Verbindung mit dem Herzog von Braunschweig gerathen und denselben 
möglichst günstig geschildert. D i e abgeschmacktesten Folgerungen zog man 
aber a u s dem oben erwähnten Schlußsatz des „Geueral-Ueberblicks", in 
welchem Wolinsky gesagt h a t t e , „er nnd seine Nachkommen hätten wegen 
desselben Anspruch aus B e l o h n u n g e n " ; mau folgerte uäml ich , er hät te ge-
meint, seine S ö h n e müßten dereinst E rben des russischen Thrones werden! 
Dieser Ausspruch bildete neben dem kaiserlichen W a p p e n , d a s Je ropkin 
aus den Wunsch Wol insky ' s unter dessen S t a m m b a u m gezeichnet hatte, der 
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Lectüre des J u s t u s Lipstus und den Aeußerungen von der Wiederkehr der 
Zeiten G o d u u o w ' s den Mit te lpunkt der Hochverraths-Bezüchtignng; nun-
mehr wurden die nächtlichen Konferenzen nnd Arbeiten der F reunde W o -
linsky's a l s Verfchwörnngs - Gelage aufgefaßt . I n Moskau sollte nach 
J e ropk in ' s Zengniß der Angeklagte vor J a h r e n geäußert h a b e n , die Aus-
schließung der Großfürs t in (späteren Kaiserin) Elisabeth, der Tochter P e t e r ' s 
des G r o ß e n , erinnere ihn d a r a n , daß auch Goduuow eine Großfürs t in ins 
Kloster gesperrt habe, jetzt leugnete er dies . S e i n Eingeständniß, er habe die 
Befürchtung ausgesprochen, der E inf luß B i ron ' s . und die projectirte Heirath 
von dessen S o h n mit der Prinzessin Anna würde die Russen um allen 
Einf luß bei Hof b r ingen , wurde den übrigen „höchst gefährlichen" Aenße-
ruugeu a l s mitgravireud zugezählt. Auch daß er eingestandenermaßen im 
Zorn dem Bischöfe von Pskow gesagt: „ I c h lebe schlechter a l s ein H u n d " , 
wurde a l s wichtig zu Protokoll genommen. Alle diese J u d i c i e n , sowie 
der Umstand , daß der Angeklagte einen Thei l seiner Korrespondenz vor 
seiner Gefangennehmung verbrann t habe, wurden Chruschtschow und G l a d -
kow vorgelegt und dieselben inquir i r t . Chruschtschow sagte a u s : 1) W o -
linsky habe stch sactisch der kaiserlichen Famil ie zugezähl t ; 2 ) derselbe habe 
an seinem S t a m m b a u m d a s kaiserliche W a p p e n angebracht und in R u ß -
land und im Auslande verbreiten wollen; 3) auch habe er gesagt, er besitze 
Verstand genug, um d a s Reich zu regieren; 4 ) Wolinsky habe den P l a n 
gehab t , sich durch einen Ausstand zum Herrscher R u ß l a n d s zu machen. 

G l a d k o w , der Sec re ta i r W o l i n s k y ' s , war nicht so leicht zn beugen. 
E r gab nu r zu gehört zu haben, wie der Hofbeamte S m i r n o w dem Ange-
klagten mitgethei l t , B i r o n habe der Kaiserin auf den Knien gesagt: „ E r 
oder ich"! und dadurch den ganzen Proceß durchgesetzt. F ü r dieses „ver-
stockte Leugnen" wurde der allzu gewissenhaste Angeklagte mit 1 0 Knuten-
Hieben gestrast und aus die Fol ter gespannt. 

Vergebens stellte Wolinsky den größten Thei l der gegen ihn erhobe-
nen Anschuldigungen in Abrede und bat um Konfronta t ion mit den einzel-
nen D e n u n c i a n t e n , dieselbe wurde ihm n u r sehr unzureichend nachgegeben; 
vergebens sührte er a n , die Schwägerschast seiner F r a u mit Pe t e r dem 
Großen gebe wenigstens dieser ein Anrecht d a r a u s , mit der kaiserlichen F a -
milie verwandt zu sein. D i e Kaiserin befahl aus Andringen B i r o n ' s , daß 
der Angeklagte wegen seiner hochverräterischen Aeußerungen p e i n l i c h be-
f rag t werden solle, zumal da der Minister Tscherkassky a l s Zeuge sür die 
W o l i n s k y , seiner Behaup tung nach , untergeschobene Aeußerung über d a s 
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Schicksal der Großsürs t in Elisabeth a u f t r a t ; schon vorher war der vor 
J a h r e n niedergeschlagene P r o c e ß , den der Met ropol i t von Kasan gegen den 
Angeklagten erhoben h a t t e , neu entamirt und for tgeführt worden. 

D a s peinliche Verhör b e g a n n : Wolinsky wiederhol te , bevor er aus 
die Fol ter gespannt w u r d e , seine bisherigen Geständnisse über die E r p r e s -
sungen in K a s a n , über seine Abficht , durch den „General-Ueberblick" manche 
Umgestaltungen in der inneren Organisa t ion zu bewirken, gestand nochmals 
zu. den J u s t u s Lipstus gelesen und in der angegebenen Weise commentirt , 
endlich seinen S t a m m b a u m mit dem kaiserlichen W a p p e n geschmückt zu 
h a b e n , läugnete aber au f s Bestimmteste, Abschristen desselben vertheilt oder 
je irgend welche hochverräterische Absichten verfolgt zu haben. „Chrusch-
tschow, Je ropk iu und Kubanez , De ine V e r t r a u t e n , haben d a s alles schon 
eingestanden", herrschte der Richter dem Unglücklichen zu. „Mögen fie mit 
mir consrontirt werden und mir gegenüber ihre Angaben wiederholen", war 
die Antwor t . 

Nicht die gewünschte Cons ron ta t ion , sondern eine halbstündige T o r t u r 
war die F o l g e , die man Wol insky ' s Ansuchen gab. D e r T o r t n r folgten 
8 fürchterliche Knutenhiebe , die so wohlgezielt w a r e n , daß der Unglück-
liche des Gebrauchs seines rechten A r m s beraubt wurde und keines der 
folgenden Protokolle mehr zu unterschreiben im S t a n d e w a r . Aber er 
blieb fest bei seinen bisherigen Angaben und ließ fich kein weiteres Geständ-
n i s abpressen. 

M a n schritt nunmehr zu nochmaliger Vernehmung der Mitangeklag-
t e n , dieselbe wurde aber aus sehr verschiedenartige Weise bewerkstelligt. 
Während man die mißliebigen Personen, wie Je ropk in , Eichler und S s o i -
monow, a u s dem Festnngsgesängniß vorführ te und abhörte , und den kranken 
Grasen Muss tn -Puschk in , der nu r Wol insky ' s „General-Ueberblick" ge-
lesen und von der E ingabe desselben abgerathen haben wol l te , zudem die 
Aeußeruugeu des Angeklagten über die G e f a h r , die B i r o n ' s He i ra thsp läne 
mit seinen S ö h n e n nach stch ziehen könnten, angehört h a t t e , ohne Rück-
sicht ans seinen Zustand in die Festung abführ te , wurde Nowosstlzow da-
gegen aus seine einfache B e h a u p t u n g h i n , d a s Memoire zwar gesehen, aber 
nicht durchgelesen zn haben, ohne weiteres freigelassen*; der Fürs t Trubetzkoi 
sollte nach Wol insky ' s Angabe an der Lectüre des J u s t u s Lipstus Thei l genom-
men h a b e n , ans Befehl der Kaiserin wurde jedoch der geheimen Canzellei 
vorgeschrieben, dieser Angabe des Angeklagten nicht zu g l auben , da der 
Fürst der Kaiserin gegenüber seine Unschuld betheuert habe. D a s ganze 
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Verhör des Minis ters Tscherkassky (der wie wir wissen von Artemy P e t r o -
witsch des Besitzes der J u s t u s Lipstus bezüchtigt und in Beziehung aus an-
dere Beschuldigungen a l s Zeuge und Mitwisser genannt worden war) be-
stand in einer Unterredung mit der Kaiser in , fernere Nachforschungen bei 
dem Minister wurden untersagt. 

Diese Verhöre versprachen keine erhebliche Ausbeute mehr, besonders 
seitdem Eichler und de la S u d a ausgesagt ha t t en , Wolinsky habe fie 
zwar dazu vermocht, seine Pro jec te durchzulesen und zu begutachten, be-
freundet feien fie aber niemals mit ihm gewesen, ihre Abhängigkeit von 
i h m , dem mächtigen Min i s t e r , habe sie n u r dazu gezwungen, seinen W ü n -
schen und Austrägen nachzukommen, da sie sonst uusehlbar seinen Zorn aus 
stch geladen hä t ten . 

Nep lu jew und Uschakow wußten w o h l , daß ihnen ihre O p f e r nicht 
entgehen könnten, fie waren von den Ergebnissen der Untersuchung über 
ihres Feindes hochverrätherische P l ä n e keineswegs befr iedigt ; noch lag aber 
ein reichhaltiges M a t e r i a l von Klagen v o r ; die Untersuchungen über die 
Kasanischen Klagen, die Beschwerde des Akademie-Secretairs Tredjakowsky, 
die Dennncia t ionen der entlassenen Stal lmeister n . s. w. waren noch nicht 
geschlossen, zum Thei l noch uicht eingeleitet. Diese w i r k l i c h e n Ver-
brechen Wol insky ' s versprachen seinen Feinden aber keinen genügenden E r -
fo lg , fie schienen ihnen wahrscheinlich zu ger ingfügig , der Hochverrath war 
e s , aus den fie immer wieder zurückkommen wollten. Demgemäß erfolgte 
im J u n i ein allerhöchster B e f e h l , „neue Untersuchungen nicht mehr einzn-
leiten oder fo r tzuführen , die entdeckten Verbrechen aber in einer umfassen-
den D a r l e g u n g zusammenzustellen uud I h r e r Majes tä t zu unterlegen." 

B i s zum 16 . J u n i wurde die ausgegebene „Dar l egung und Zusam-
menstellung" beendet und der Kaiserin a m 1 7 . J u n i zu Peterhos von Uscha-
kow und Neplu jew feierlich unterbrei tet . S i e enthielt solgende „Verbrecht»" 
W o l i n s k y ' s : 

1) E r habe eine „steche nnd betrügerische" Unterlegung (die Verthei-
dignngsschrist) I h r e r Majes tä t zu unterlegen stch unterstanden, in derselben 
ergebene Diene r angeschwärzt und I h r e Majes tä t zu gefährlicher Kriegszeit 
zu beunruhigen sich Un te r f angen ; 

2) er habe die Unverletzlichkeit eines kaiserlichen P a l a i s durch die 
Mißhand lung Tredjakowsky's gebrochen; 

3) I h r e Majes tä t durch den Vergleich mit einer Schi lderung des J u s t u s 
Lipstus auf d a s Abscheulichste beleidigt; 
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4 ) die gegenwärt ige Reg ie rung eine wahre Ze i t von G o d u n o w ' s R e -
giment g e n a n n t ; 

ö ) in mehreren verbrecherischen Schriftstücken die f rühere und die gegen-
wär t ige Reg ie rung des Reichs absichtlich entstellt und seinen F reunden solche 
Ver leumdungen mi tge the i l t , dieselben auch noch weiter verbrei ten wo l l en ; 

6 ) sich in einem anonymen V o r w o r t zu einem solchen M e m o i r e an die 
Leser und den S t a a t g e w a n d t ; 

7) ein P r o j e c t über V e r m i n d e r u n g des Bes tandes der Armee abgefaß t ; 
8 ) seinen F reunden gegenüber verbrecherische Reden in Bezug aus die 

V e r m ä h l u n g und die etwanigen Fre ie r der Prinzessin A n n a g e f ü h r t ; 
9 ) versucht unter die Gl iede r der kaiserlichen Fami l i e Zwietracht zu s äen ; 

10) sich der kaiserlichen Fami l ie zuzuzählen gewagt und seine Ahnen-
tafel mit dem W a p p e n derselben gez ier t ; 

11) den Gedanken ausgesprochen, seine S ö h n e könnten E r b e n des kai-
serlichen T h r o n e s werden. 

Diese „ D a r l e g u n g der Verbrechen" W o l i n s k y ' s , zum The i l böswi l -
lige Auslegungen der W o r t e und Handlungen des Angeklagten, zum The i l 
juristisch u n e r w i e s n e Beschuldigungen, gewann eine außerordentliche Wich-
tigkeit und wurde der Ausgangspunk t sür den F o r t g a n g und Abschluß des 
Hochverra ths-Processes wider Wol insky nnd seine Unglücksgenossen. Zwe i 
T a g e nach Unterbre i tung dieses Actenstücks, am 1 9 . J u n i 1 7 4 0 , t r a t aus 
allerhöchsten Befeh l ein C o m i t e zur Ur the i l s fä l lnng zusammen, an dessen 
Spi tze der Feldmarschall Trnbetzkoi stand und unter dessen G l i e d e r n wi r 
unerhör ter Weise drei Personen finden, die in den P r o c e ß mitverwickelt 
gewesen waren u n d gegen den Angeklagten gezeugt h a t t e n : Niki ta Trnbetzkoi 
und den Minis ter Tscherkassky, die von Wol insky der Mitwissenschast um 
den Besitz und die Lectüre des J u s t u s Lipsins geziehen worden w a r e n , 
und Nowossilzow, dem er seinen „Genera l -Ueberb l ick" vorgelegt haben wollte. 

D a s Urthei l wurde mi t einer unglaublichen Geschwindigkeit gefäl l t , 
ob es gleich nicht uu r Wol insky und seine drei unschuldigen K i n d e r , son-
dern auch die angeblichen sechs Mitschuldigen des Hochverrä thers treffen 
soll te; berei ts am T a g e nach der ersten S i t z u n g , am 2 0 . J u n i , wurde es 
gesprochen und durch den Assessor der geheimen Kanzellei-, Michai l Chrusch-
tschow, der wiederum a l s S e c r e t a i r sung i r t e , sofort abgefaßt . D i e Richter 
hat ten stch einstimmig d a f ü r ausgesprochen: 

„ d a ß dem Angeklagten Wol insky wegen seiner e idbrüchigen, empöre-
rischen und ve r r ä t e r i s chen Absichten und anderen verbrecherischen H a n d -
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lungeu die Zunge auszureißen und er lebendig zu pfählen sei; seine M i t -
schuldigen Chruschtschow, Musfln-Puschkin, Sso imonow und Jeropkin soll-
ten wegen ihrer Thei lnahme an seinen verbrecherischen Schr i f ten und Ab-
sichten geviertheilt und dann en thaup te t , Eichler gerädert und enthauptet , 
de la S u d a einfach enthauptet werden. D i e Kinder sollten aus ewig nach 
S i b i r i e n verschickt we rden , weil ihr Va te r sie a l s künstige Thronerben be-
zeichnet h a b e ; d a s sämmtliche Vermögen Wol insky ' s und der übrigen Ver -
u r t e i l t e n endlich sollte consiscirt werden ." 

S i e b e n und zwanzig der höchsten S t a a t s b e a m t e n hatten d a s furchtbare 
Urtheil unterschrieben, unter ihnen die ersten russischen N a m e n ; kein E in -
ziger ha t te seine S t i m m e gegen eine Entscheidung e rhoben , die man schon 
zwanzig J a h r e später nu r mit Entsetzen l a s und die heutzutage das Herz 
des rohsten Menschen mit Schauder erfüllt . 

N u r die Kaiserin zauder te , die Blutsentenz zu unterzeichnen; wenn 
fie auch weit davon entfernt w a r , die Gerechtigkeit des gesprochenen Ur-
thei ls in Zweisel zu ziehen, ihr Herz konnte es nicht über fich gewinnen, 
ihren Oberjägermeister und Min i s t e r , wie schwer er sich auch verschuldet 
haben mochte, einem martervollen Tode zu überantworten. B i r o n aber 
kannte kein E r b a r m e n ; er stellte der Monarchin noch einmal die Alterna-
t i v e , sein Todesur the i l oder d a s seines Feindes zu unterzeichnen — und 
jetzt w a r d a s Loos Wol insky ' s gefallen: mit Th ränen in den Augen setzte 
die Kaiserin wenigstens die Mi lde rung der Todesa r t fü r ihren früheren 
Min i s t e r , Je ropkin und Andreas Chruschtschow durch; an den übrigen 
Mitschuldigen sollte die Todesstrafe gar nicht zur Aus führung kommen, 
indessen denselben publicir t werden. 

D i e allerhöchste Entscheidung wurde Wolinsky an dem Tage ihrer 
Abfassung eröffnet ; a l s besondere G n a d e I h r e r Majes tä t wurde den sämmt-
lichen Verurthei l ten verstattet , durch einen griechischen Geistlichen, Feodor , 
der Tröstungen der Religion theilhast zu we rden ; Eichler, a l s Pro tes tant , 
wurde durch einen Pred iger seiner Konfession zum Tode vorbereitet. E ine 
dumpfe Verzweiflung bemächtigte fich der S e e l e Wol in sky ' s , sein phan-
tastisches G e m ü t h wurde durch Erscheinungen seiner Einbi ldungskraf t ge-
ängst ig t ; a l s ihn der Pr ies ter nach tröstendem Zuspruch verlassen hat te , 
sagte Wolinsky dem wachthabenden Of f iz ie r , er habe die Nacht zuvor ge-
t r ä u m t , in einer g roßen , aber stnstern Kirche gewesen zu sein; da sei der-
selbe Priester F e o d o r , der ihn jetzt verlassen und den er heute zum ersten 
M a l in seinem Leben gesehen, in demselben Gewände zu ihm getreten und 



Artemy Petrowitsch Wol insky . 2 7 9 

habe ihm Licht versprochen. B e i der am 2 4 . J u n i stattgefundenen Beichte 
betete er d a s „ V a t e r u n s e r " , sagte dabei aber seinem Beichtvater : „ W i e 
soll ich b e t e n : Vergieb u n s unsere S c h u l d , wie wir vergeben unsern S c h u l -
d igern! wie soll ich meinen Schuldigern vergeben, mir ist auch nicht ver-
geben!" Nach einem kurzen Schweigen bedachte er fich eines Besseren und 
sagte : „ I c h bin so sündig , daß ich zu beten pf legte : Her r g i e b , daß ich 
meinen Schuldigern vergebe!" 

D u m p f e Verzweiflung wechselte in der S e e l e des Unglücklichen mit 
frivolem C y n i s m n s ; der Ernst seiner Lage gewann die Ueberhand in seinem 
Her zen ; von dem G r a f e n Go lowin sagte er n u r : „ I n jener W e l t will ich 
mit ihm rechten", Neplujew und Uschakow ließ er zu fich b i t t en , und bat 
fie, der Kaiserin seine Reue sür d a s Verbrochene zu schildern und fich seiner 
Kinder anzunehmen; die Heiligenbilder und ein goldenes K r e u z , d a s er 
ihnen vermachen wollte, find übr igens nicht in ihre H ä n d e gekommen. 

D e r Morgen des 2 7 . J u n i 1 7 4 0 sah aus ein B lu tge rüs t , d a s in der 
Mi t t e des Heumarktes in S t . P e t e r s b u r g errichtet worden w a r , h inab; 
Trommelschlag hat te den Bewohnern der Residenz T a g s vorher die Kunde 
gebracht , daß die Hinrichtung und Bes t ra fung der Hochverräther in der 
F rühe des folgenden M o r g e n s vor fich gehen solle. Um 8 Uhr bestieg 
Artemy Petrowitsch Wolinsky d a s S c h a f f s t ; ihm wurde die rechte H a n d 
und dann d a s H a u p t abgeschlagen, gleich da raus fielen die Häup te r seiner 
angeblichen Mitschuldigen Andreas Chruschtschow und J e r o p k i n ; Sso imonow 
und Eichler wurden mit der K n u t e , de la S u d a mit der P l e t t e gestrast. 
D a s schrecklichste Loos tras deu unglücklichen Grasen Musstn-Puschkin; wäh-
rend der Hinrichtung seiner Genoffen lag er krank in der Fes tung; Uscha-
kow und Neplu jew erschienen bei i h m , eröffneten ihm d a s Todesur the i l , 
dann die Begnadigung und ließen ihm dann die Zunge ausreißen. Am 
7 . J u l i desselben J a h r e s erließ die Kaiserin ein M a n i f e s t , d a s die Kunde 
von den Verbrechen und der Hinrichtung Wol insky ' s und seiner F reunde 
zur allgemeinen Kenntniß brachte. 

D i e Rache B i r o n s ging über d a s G r a b Wol insky ' s h i n a u s ; der kleine 
S o h n des Hingerichteten wurde uach Sselenginsk in S i b i r i e n verschickt und 
war aus Lebenszeit zum gemeinen S o l d a t e n verur the i l t , die beiden Töchter 
W o l i n s k y ' s , Anna nnd M a r i a n n e , wurden in sibirische Klöster gesteckt. 

D i e schaurige T ragöd ie , die fich vor unsern Augen abgesponnen hat , 
entbehrt nicht jeder Versöhnung; schon im folgenden J a h r e befahl die Re -
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gentin A n n a , die unglücklichen Kinder Wol insky ' s dem Leben wiederzu-
geben, die Töchter des Klostergelübdes, den S o h n der Mili tairpflicht zu 
entbinden und die Geschwister in M o s k a u im Hause des Geheimra ths N a -
rüschkin erziehen zn lassen. Eichler , Sso imonow und de la S u d a wurden 
a u s dem sibirischen Asyl zurückgerufen und ans freien F u ß gesetzt; der un-
glückliche Musstn-Puschkin wurde völlig rehabil i t i r t und ihm sein Vermögen 
zurückgegeben. D i e glänzendste G e n u g t u u n g wurde aber allen Unglücks-
genossen, freilich a l s fie längst begraben waren, durch den Befehl der Kaiserin 
Kathar ina II. zu T h e i l , die ihrem S o h n nnd ihren sämmilichen Nachfolgern 
durch testamentarische Ver fügung Folgendes vorschrieb: 

„Meinem S o h n und allen meinen Nachkommen ra the ich und ermahne 
ste, den P roceß Wol inskh ' s von Anfang b i s zu Ende dnrchzuleseu, auf 
daß sie hier ein Beispiel völliger Gesetzlosigkeit sehen und sich davor hüten 
mögen. D i e Kaiserin hatte ihrem Cabinetsminister Artemy Wolinsky aus-
getragen , ein P ro j ec t zur Reform der inneren Verwa l tung des Reiches an-
zufertigen , welches er ihr denn auch überreichte; es w a r ihr anheimgestellt, 
da s Brauchbare anzuwenden, d a s Unbrauchbare bei S e i t e zu lassen. Aber 
seine F e i n d e , denen sein P ro jec t mißf ie l , zogen den Gedanken des Hoch-
ver ra ths gewissermaßen bei den Haaren herbei und bürdeten Wolinsky die 
falsche Beschuldigung aus, a l s habe er sich kaiserliche Gewa l t anmaßen wollen, 
wofür iu der T h a t nicht der geringste Beweis vorliegt. M a n ersieht zugleich 
a u s der S a c h e , wie weuig aus Gestäudnisse zu geben ist , die durch die 
Folter erpreßt find, denn vor der Fol ter betheuerten alle diese Unglücklichen 
die Unschuld W o l i n s k y ' s , aber aus der Folter sagten fie a l l e s , w a s ihre 
Feinde wollten. E s ist sonderbar , wie d a s Menschengeschlecht daraus ge-
kommen, den Wor ten eines Fieberkranken mehr Glauben zu schenken a l s 
denen eines Kaltblüt igen. W e r aus der Fol ter ist. ist ein Fieberkranker und 
weiß nicht w a s er spricht. Und so stelle ich es der E r w ä g u n g jedes halb-
wegs vernünftigen Menschen anHeim, ob man den Geständnissen ans der 
Fol ter G l a u b e n schenken und sich aus dieselben mit gutem Gewissen ver-
lassen könne. Wolinsky war ein stolzer und hochfahrender M a n n , aber 
kein V e r r ä t h e r , sondern im Gegentheil ein guter und eifriger P a t r i o t und 
Eiferer sür nützliche Reformen in seinem Vater lande. S o ha t er denn, ein 
Schuld loser , die Todesstrafe erlitten. Und hä t te er auch wirklich die alt-
stößigen Aeußeruugen über die Kaiserin Anna gemacht, von denen in den 
Acten die Rede ist , so wäre ste, a l s eine züchtige H e r r i n , immer in der 
Lage gewesen zu beweisen, wie man solche geringfügige D i n g e in ihr Nichts 
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auflösen müsse, die ihr nicht einen Zol l von ihrer G r ö ß e nehmen und ihre 
persönlichen Eigenschaften nicht im mindesten verr ingern konnten. J e d e m 
Monarchen stehn unzählige gelinde M i t t e l zu G e b o t e , seine Unte r thanen 
in der Ehre rb i e tung für fich zu erhal ten . H ä t t e Wol insky zu meiner Ze i t 
gelebt und ich hä t t e in ihm Fähigkeit zu Staatsgeschästen und einige Un-
ehrbietigkeit gegen mich entdeckt, so hä t te ich mich auf jede fü r ihn nicht 
verletzende Weise bemüht , ihn aus den W e g der W a h r h e i t zu l e i t en ; hä t te 
ich aber e rkann t , daß er sür die Geschäfte untauglich sei, so würde ich 
ihm gesagt oder zu verstehen gegeben h a b e n , ohne ihn zu kränken: „ S e i 
glücklich und zu f r i eden , aber ich kann dich nicht brauchen." I m m e r t r ä g t 
der Monarch die S c h u l d , wenn die Unter thanen gegen ihn erbit tert sttld. 
An diesem M a ß e möge fich jeder messen. W e n n aber E ine r von Euch, 
meine thenren Nachkommen, diese Lehren liest und mit Mißach tung , so m a g 
ihm in der W e l t , zumal der russischen, mehr Glück gewünscht a l s prophe-
zeit werden." 

C a t h a r i n a . * ) 

Unsere biographische Skizze h a t ihr Zie l erreicht ; mit welchem Resul ta t 
legen wir sie a u s H ä n d e n ? S e i n e Verbrechen sind Wol insky »«gerächt 
h ingegangen , er mußte aber sür ein Verbrechen b ü ß e n , d a s er nicht be-
gangen ha t te . W i r können ihn weder einen „makellosen He lden" noch ein 
„Ungeheuer" nennen , er w a r ein Kind seiner t r a u r i g e n , wilden Ze i t , ein 
S o h n der ersten Hälste des 1 8 . J a h r h u n d e r t s , ein talentvoller S t a a t s m a n n 
und D i p l o m a t , ein Mensch ohne Gewissen und doch d a s unschuldige O p f e r 
eines rachsüchtigenZeitgenossen. I . E . 

*) Mittheilungen der kaiserlichen Gesellschaft für russische Geschichte und Alterthumskunde 
an der Universität Moskau. !858. Buch IV. S. t4Z—44. 
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D i e r M c h e M a y k r i s t s . 

S t V e n n g l e i c h die Aushebung der Leibeigenschast in Ruß land gegenwärtig 
alle Gemüther beschäftigt und die Auftnerksamkeit von unseren finanziellen 
Verhältnissen wenigstens sür den Augenblick abgelenkt h a t , so sind diese 
letzteren doch unleugbar von so großer Bedeutung, daß unablässig und mit 
größtem Eiser an ihrer Besserung gearbeitet werden muß. Während die 
erstere Frage wenigstens insoweit ihrem Abschlüsse entgegen geh t , a l s die 
Feststellung der Pr inc ip ien aus dem Wege der Gesetzgebung stattgesunden 
und es nnr noch ihrer freilich nicht mit geringen Schwierigkeiten verbun-
denen A u s f ü h r u n g bedars, wird es noch eine geraume Zeit erfordern, ehe 
unsere durch den letzten Krieg erschütterten ökonomischen und finanziellen 
Zustände geregelt und auf eine solide B a f i s gestellt sein werden. 

E s ist natür l ich , daß eine F r a g e , wie die vorliegende, welche den 
ganzen O r g a n i s m u s des S t a a t s k ö r p e r s in allen seinen Theilen aus d a s 
Empfindlichste berührt und ebenso die Gesammthei t , wie jeden Einzelnen 
mit Gefah ren , wirklichen und eingebildeten, bedroht, vielseitig und von den 
verschiedensten Gesichtspunkten besprochen wird . Erklärlich ist es aber, daß 
auch ganz Unberufene ihre S t i m m e erheben und mit dem Scheine der 
Unfehlbarkeit das Heilmittel zu Markte t ragen, welches ste a l s das un t rüg-
liche gesunden zu haben glauben. Viele unserer jugendlichen Tagesschrift-
steller meinen jede F rage ohne Ausnahme vor ihren Richterstuhl ziehen 
und entscheiden zu können. S o geschieht e s , daß leichtfertige Urtheile 
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d a s P u b l i c u m , anstat t es über die Ursachen der Krankhei t und über die 
M i t t e l der He i lung aufzuklären, n u r verwir ren und verh indern , d a s Uebel 
richtig zu erkennen und weiteren G e f a h r e n zu begegnen. Höchst erfreulich 
ist es d a h e r , wenn die w a h r h a f t Be ru fenen es nicht ve rahsänmen , von 
Z e i t zu Zei t die Nebel zu zerstreuen und mi t Hi l fe der Wissenschast und 
der E r f a h r u n g die D iagnose zu stellen u n d nachzuweisen, aus welchem W e g e 
d a s Uebel zn beseitigen sei. 

I m J a n n a r - H e s t e d . I . brachte die Baltische Mona t sschr i f t einen 
Artikel über die russischen Credi tans ta l ten , der mi t ebensoviel Kenntn iß der 
gegenwärt igen S i t u a t i o n , a l s mi t großem Scharss inne aus den W e g hin-
wies , welcher zur al lmäligen Besei t igung der Kris ts führen müsse. 

W i r können nicht unter lassen , unsere Leser aus eine zweite hierher 
gehörige S c h r i f t aufmerksam zu machen. W i r meinen die „Bemerkungen 
über die gegenwärt ige Finanzkr i f is in R u ß l a n d " von dem bekannten N a t i o -
nal -Oekonomen N . B u n g e , (im J o u r n a l sür Act ionaire N r . 1 9 4 und 1 9 5 
von 1 8 6 0 ) . Diese S c h r i f t ist besonders beachtnngswerth nicht b los wegen 
des historischen M a t e r i a l s , sondern auch besonders wegen der M a ß r e g e l n , 
welche der Verfasser zur Herbe i füh rung geordneter F i n a n M s t ä n d e sür noth-
wendig erachtet. 

D i e alleinige Ursache des gegenwärtigen Noths t andes sieht auch der 
Verfasser dieser S c h r i f t in der Emission von P a p i e r g e l d während des or ien-
talischen K r i e g e s , mi t dessen Hilse die Bedürfnisse des S t a a t s während 
jener Zei t bestritten worden find. 

Me ta l l - und P a p i e r g e l d haben vieles mi t e inander geme in : beide 
bilden eine M a c h t , welche über d a s C a p i t a l frei zu d i sponi ren gestattet 
und zur P r o d u k t i o n , zur Ver the i lung und Konsumtion der Reichthümer 
dient. Aber wie jede M a c h t , so ist auch die des G e l d e s n u r dann ge-
sichert, wenn fie eine materiel le B a f i s ha t . Hier in liegt der Unterschied 
zwischen Meta l l - und P a p i e r g e l d . D i e M a c h t , die in der klingenden 
M ü n z e l i eg t , beruht aus dem T a u s c h w e r t s des M e t a l l s , a u s welchem die 
M ü n z e geprägt i s t ; die M ü n z e gestattet über d a s C a p i t a l zu ver fügen , 
weil fie selbst ein C a p i t a l ist. D i e M a c h t , welche im P a p i e r g e l d e liegt, 
stützt fich aus d a s R e c h t , die S t e l l e der M ü n z e zn ver t re ten. D e s h a l b 
besteht sie n u r so lange , a l s jeder Besitzer von P a p i e r g e l d des ihm zuge-
sicherten Rechts sich wirklich bedienen kann. S o bildet die M ü n z e einen 
Thei l des N a t i o n a l r e i c h t h u m s , während d a s P a p i e r g e l d n u r eine Anwei-
sung aus dieses C a p i t a l ist. D i e M ü n z e wird a l s W a a r e des Wel tmark t s 
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zum Pre ise der Volksarbe i t oder der B o d e n - I n d u s t r i e e rworben ; d a s P a -
piergeld kostet dem, welcher es h e r a u s g i e b t , fast nichts und dessen V e r -
mehrung ist in der Rege l nicht ein Resu l ta t verstärkter I n d u s t r i e , sondern 
der Noths tände der Gesellschaft und des S t a a t s . D a h e r kommt e s , daß 
in einem S t a a t e mi t ausschließlicher M e t a l l - C i rcu la t ion unmöglich weder 
ein Ueberfluß der M ü n z e bei A r m n t h des W a a r e n - M a r k t e s , noch M a n g e l 
a n G e l d bei Entwickelung der I n d u s t r i e stch denken l ä ß t . 

E i n S t a a t , welcher keine G o l d - und S i l b e r - M i n e n besitzt, wird immer 
mi t einem hinlänglichen M ü n z v o r r a t h e versorgt se in , wenn er an Erzeug-
nissen der I n d u s t r i e reich ist. Umgekehrt wird ein S t a a t , selbst bei be-
trächtlicher Ausbeu te seiner M i n e n , an edlen Meta l l en Noch l e iden , wenn 
er a r m ist an Erzeugnissen des B o d e n s und der I n d u s t r i e . D i e Emission 
von P a p i e r g e l d gestattet einem armen Volke mit großen S t a a t s - nnd P r i -
vat-Bedürsnissen eine Ze i t l ang ein künstliches Scheinleben zu führen . S o 
lange die M a c h t , welche im Pap i e rge lde l i e g t , ihre Herrschast nicht ver-
loren h a t , f äh r t d a s Volk f o r t , über seine M i t t e l h i n a u s zu verbrauchen; 
der verstärkte Verbrauch kann sogar eine scheinbare A n h ä u f u n g des Kap i -
t a l s hervorrufen. E s h ä u f t fich indessen nicht d a s C a p i t a l a n , sondern 
n u r d a s Anrecht aus d a s C a p i t a l und solange dieses Anrecht allgemeine 
Anerkennung findet, erscheinen die Ersparnisse a l s wirkliche und rufen einen 
Unternehmungsgeis t h e r v o r , welcher sehr bald die Krä f t e und materiellen 
M i t t e l des Volks übersteigt. Aber diese kurze E r r e g u n g geht vorüber , es 
folgt eine Abspannung der K r ä f t e , eine völlige Erschöpfung, biS der O r g a -
n i s m u s wiederum in einen normalen Zus tand gebracht ist. 

S o zeichnet der Verfasser in kurzen Zügen unser ökonomisches Leben 
i n den letzten süns J a h r e n . I n der weitern A u s f ü h r u n g theil t er diese 
Zei t in drei P e r i o d e n . D i e erste ist die der Emission von Pap ie rge ld 
während des Krieges. D i e 4 0 0 Mil l ionen R u b e l Creditbil lete, welche, in 
den J a h r e n 1 8 6 4 b i s 1 8 6 6 ve rausgab t w u r d e n , sind zwar nicht a l s ein 
zu Staatszwecken verbrauchtes und daher ver lorenes C a p i t a l anzusehen, 
denn ein großer The i l dieser S u m m e gereichte denen zum N u t z e n , welche 
die P r o d u k t e l ieferten oder durch deren H ä n d e die Finanzmit te l des Reichs 
g ingen ; es sind aber außerdem gegen 1 0 0 Mil l ionen ve rausgab t worden , 
welche der S t a a t im I n n e r n und außerha lb des Reichs angel iehen; gegen 
eine Mi l l ion Menschen find ihren friedlichen Beschästigen entzogen w o r d e n ; 
die dem Kriegs theater zunächst belegenen P rov inzen haben die Kosten der 
Verpf legung des Heeres besonders zu t ragen gehabt. Diese materiellen 
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Verluf te bilden eine sehr große Z i f f e r , obgleich fie im B u d g e t nicht sigu-
r i r e n , und einige derselben, wie z. B . d a s Def ic i t in der Bevölkerungs-
z u n a h m e , machen sich noch heute in unserer Na t iona l -Oekonomie f ü h l b a r . 

D e r starke Verbrauch erzeugte die A n h ä u f u n g von Cap i t a l i en . D i e 
große Nachfrage von S e i t e n des S t a a t e s t r ieb die Forderungen in die 
Höhe nnd Lieferanten nnd P r o d n c e n t e n e r langten großen G e w i n n . S o 
geschah e s , daß die E in lagen in den Re ichs -Cred i t ans ta l t en , welche im 
J a h r e 1 8 5 7 die S u m m e von 8 4 8 Mi l l ionen R u b e l betragen h a t t e n , im 
J a h r e 1 8 5 8 die Höhe von 1 0 0 2 Mi l l ionen erreichten. D ie se S t e i g e r u n g 
der Ersparnisse ist ungeheuer , wenn m a n bedenkt, d a ß der Nat ional re ich-
t h n m in dieser Zei t nicht n u r nicht gewachsen w a r , sondern stch wesentlich 
verminder t hat te . I n den Credi t -Anstal ten concentrirte stch die M a c h t , 
welche durch d a s P a p i e r g e l d repräsent i r t w i r d ; sie verlor aber ihre B e d e u -
t u n g , weil d a s Land an eigentlichem C a p i t a l e , durch welches diese Mach t 
ersetzt werden konnte, ä rmer wurde . 

S o lange der Krieg d a u e r t e , konnten die angesammelten Geldcapi -
tal ien selbstverständlich zu I n d u s t r i e - U n t e r n e h m u n g e n nicht verwendet wer-
den. D i e s konnte erst in der zweiten P e r i o d e geschehen. D e r Fr ieden fand 
u n s ä rmer an wirklichem C a p i t a l , reicher an G e l d m i t t e l n ; die Pre i se der 
G ü t e r , der W a a r e n und der Arbei t stiegen r a p i d ; die Gesellschaft glaubte 
uicht n u r nicht ä r m e r , sondern reicher geworden zu seiu. Anstat t sich ein-
zuschränken, n m die zur Ze i t des Krieges erli t tene E i n b u ß e zu ersetzen, 
steigerten sich die Bedürfnisse der P r i v a t e n nnd des S t a a t s . D i e E insuhr 
im J a h r e 1 8 5 8 überstieg die des J a h r e s 1 8 5 3 sast u m die H ä l f t e , n m 
47° /o ! D i e A u s f u h r dagegen verringerte sich und zwar nicht in Folge der 
nenen M ä r k t e , welche sich während des Krieges gebildet h a t t e n , sondern 
lediglich d e s h a l b , weil unsere W a a r e n thenrer geworden waren . D i e s 
hat te aber wiederum seinen G r u u d in der Verminde rung der P roduk t ion 
nnd in der Ve rg röße rung der Nachfrage a n s dem I n n e r n . 

D a s zur Zei t des Krieges versteckte G e l d kam aus den M a r k t ; die 
Herabsetzung des Bankzinses von 4 ans 3 P r o c e n t trieb noch in gestei-
gertem M a ß e die Cap i t a l i en a u s den Banken und steigerte den Unterneh-
mungsgeis t . I m J a h r e 1 8 5 6 wurden sechs Actiengesellschasten mi t einem 
Cap i t a l e von 15'/z Mil l ionen R u b e l g e g r ü n d e t , im J a h r e 1 8 5 9 t ra ten 
deren 1 4 mi t 3 0 0 Mil l ionen C a p i t a l i n s Leben , im folgenden J a h r e 3 6 
mi t 51^2 Mi l l ionen R u b e l . Außerdem emittirte die große E i s enbahn -Ge-
fellfchaft Ob l iga t i onen sür 3 5 Mi l l ionen R u b e l . 
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Se lb s t d a n n , wenn diese riefige Verwendung des reellen Kap i t a l s 
nicht zu einer Zei t geschehen w ä r e , wo die Na t ion ebeu erst mehrere hun-
dert Mil l ionen über ihr normales Budge t hergegeben, hätten diese großen 
industriellen Unternehmungen bedeutende materielle Hindernisse zu besiegen 
gehab t , in der Pe r iode a b e r , in welcher fie ins Leben t r a t e n , mußten fie 
unvermeidlich mit einer Kri f is enden. 

Am Schlüsse des J a h r e s 1 8 5 8 , und hiermit beginnt die drit te P e -
r iode , wurde die Kr i f i s bemerkbar; in der ersten Hä l f t e des folgenden 
J a h r e s t ra t fie offen hervor. D i e M ü n z e verschwand gänzlich a u s dem 
Verkehr ; der Wechsel-Conrs fiel anss äußers te , die Herausnahme der C a -
pitalien a u s der Bank steigerte sich und der Geldmange l machte sich immer 
mehr f ü h l b a r , obgleich die flüssig gewordenen B a n k - E i n l a g e n den circnli-
renden Geldvor ra th vermehrten. 

D i e industriellen Unternehmungen, welche ungeheure S u m m e n absor-
b i r t e n , konnten noch keinen Einf luß aus die Vermehrung der P rodnc t ions -
krast des Landes und somit keine Anhäufung freier Capi ta l ien bewirken. 
D e n n so lange die S t . Petersbnrg-Warschausche und Moskan-Nischni-Now-
gorodsche Eisenbahn nicht vollendet , so lange der Norden R u ß l a n d s nicht 
mi t dem kornreichen S ü d e n in Verbindung gesetzt ist, kann man unmöglich 
aus eine Belebung des innern Hande l s und aus eine bemerkbare E r m ä ß i -
gung der Frachten rechnen — Hauptbedingungen zur Ersparung der Ar-
bei ts- und Capi ta lk ras t , wie zur Ansammlung neuer reeller Mi t t e l . 

D i e hohen Pre ise und die eingeleiteten Unternehmungen erforderten 
ein bedeutendes U m l a u f s - C a p i t a l . D i e f rühern Einschüsse wurden daher 
jetzt a u s der Bank zurückgezogen. I m J a h r e 1 8 5 7 wurden 1 1 Mil l ionen, 
im J a h r e 1 8 5 8 schon 52*/«, Mi l l i onen , im J a h r e 1 8 5 9 aber 100 ' /s Mi l l . 
R u b e l zurückgefordert. D e r G e f a h r , die den Banken d roh te , begegnete 
die Regierung durch Einstellung von Dar l ehen auf Immobi l i en und durch 
Konsolidation der Einschüsse, indem ste den Einlegern an S t e l l e der f rü-
h e m kündbaren Bil lete neue 5°/o Bil lete g a b , welche in 3 7 J a h r e n durch 
Ausloosung getilgt werden sollten. Diese Opera t ionen hatten Er fo lg , konn-
ten jedoch nicht verh indern , daß im J a h r e 1 8 5 9 stch noch 2 5 Actien-Unter-
nehmungen mi t einem Capi ta le von 6 5 Mill ionen bildeten. Diese Ziffer 
ze igt , daß der Unternehmungsgeist noch nicht wiedergedrückt war und 
daß trotz der herannahenden Kri f i s die Unternehmer nach alter Gewohn-
heit daraus rechneten, d a s nöthige C a p i t a l herbeizuschaffen. Nicht ohne 
G r u n d murr ten viele über die 5°/o Reichsbank-Billete. D i e Rente dieses 
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P a p i e r s hielt die vorsichtigen Kapitalisten zurück, ihr Geld gewagten in-
dustriellen Unternehmungen anzuvertrauen und die Unkündbarkeit der Bank-
billete beraubte dieselben des V o r t h e i l s , an der Börse a l s Zahlungsmi t te l 
zu dienen. Aus diese Weise wurde aus dem Geldmarkte d a s Ge ld noch 
theurer . Dieser Geldmangel t r a t aber zur rechten Zeit ein. D e n n wenn 
die Actien-Unternehmungen noch größere Capi ta l ien zur Ver fügung gehabt 
h ä t t e n , so wäre der E in t r i t t der Kri f is n u r verzögert worden , nm sodann 
mit um so größerer Gewa l t hervorzubrechen. 

D i e vorgeschlagenen Mi t te l zur Beseitigung der Krif is find sehr ver-
schieden. Einige derselben find aus Beseitigung des Pap ie rge ldes a l s der 
Hauptursache gerichtet, andere aus eine Gegenwirkung. I n ersterer Beziehung 
ist die Erö f fnung einer Wechsel-Casse und die Einziehung der Creditbillete 
durch den Verkauf der Reichsdömaiueu und durch eine innere Anle ihe , in 
letzterer Beziehung die Ausdehnung der Bankdarlehen aus den Hande l s -
credit und die Feststellung einer bestimmten Münzeinhei t bei Ve rp fändun -
gen aus lange Zeit , z. B . bei G r ü n d u n g der Landbanken empfohlen worden. 

D i e Eröf fnung einer Wechsel-Casse nnd die Einziehung der Credi t -
billete verfolgen zwar ein und dasselbe Z i e l : die Verminderung des P a p i e r -
geldes nnd die Wiederherstellung der M e t a l l g e l d - C i r c u l a t i o n ; ihre W i r -
kungen find indessen eben so verschieden wie ihr praktischer W e r t h . D i e 
Wechsel-Casse wird einerseits die zurückgehaltenen, b isher todten und un-
fruchtbaren Capi ta l ien aus den Mark t locken, andererseits diesen Capi ta l ien 
einen erhöhten reellen Wer th geben: d a s Ge ld wird also in Folge des 
wiederhergestellten S t a a t s - und P r i v a t - C r e d i t s aus den Mark t strömen nnd 
es wird der Handel und die I n d u s t r i e fich auss neue beleben. D i e V e r -
nichtung der Credi tbi l le te , wenn durch eine innere Anleihe und den Verkauf 
der Doma inen ermöglicht, wird hingegen d a s Q u a n t u m des Umlanss -Ca-
p i ta l s und die Nachfrage nach W a a r e n verringern und bewirken, daß die 
Pre ise fallen und daß demzufolge die A u s f u h r g rößer , die E i n f u h r aber 
geringer werde. D i e Handelsbi lanz wird u n s günstig werden und es kann 
die Münze wieder ans dem Markte erscheinen. D i e s wird jedoch sehr große 
O p f e r kosten. D a s S inken der Waarenpreise würde aus den Arbei t spre is 
nnd den P rodnc t i ons - Gewinn einen Rückschlag üben nnd eine Kette von 
Erscheinungen hervor rufen , die denen entgegengesetzt s i nd , welche die E m i s -
sion der Creditbillete zur Zeit des Krieges hervorrief. 

D i e freie Umwechselung der Creditbillete gegen Münze könnte aber , 
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ehe der entsprechende Meta l l souds vorhanden , leicht zur Folge h a b e n , daß 
der gegenwärtige F o n d s , welcher ungefähr den siebenten Thei l der emitt ir-
ten Creditbillete b e t r ä g t , erschöpst w ü r d e , ehe man im S t a n d e wäre , ihn 
zu ergänzen, daß d a s a u s der Wechselcasse gegen Creditbillete entnommene 
M e t a l l über die Grenze wanderte und daß mehr a l s eine halbe Mil l iarde 
P a p i e r g e l d , dessen Einwechselung nicht mehr möglich, aus dem Markte ver-
bliebe. D i e sofortige Erö f fnung einer Wechselcasse würde daher nur dann 
den erwünschten Er fo lg h a b e n , wenn die S t a a t s r e g i e r u n g ihre Beihülse zn 
denjenigen Maßrege ln g e w ä h r t , welche zur Beseitigung der voraussichtlichen 
Schwierigkeiten zu ergreisen sein werden. 

D e r Verkauf der Reichsdomainen findet seine Begrenzung in den C a -
pital ien , welche ihre Verwendung gerade in diesen Unternehmungen suchen. 
D e r E r fo lg dieser Maßrege l häng t daher nicht eigentlich von dem Ueber-
flnsse der vorhandenen Capi ta l ien ü b e r h a u p t , sondern von dem Vorhanden-
sein solcher Capi ta l ien a b , welche zu einer derartigen Verwendung bereit 
stehen. Anders verhäl t es fich mit der innern Anleihe. An dieser können 
sowohl Kapi ta l i s ten , welche ihre Ersparnisse sicher anlegen wollen, a l s auch 
B a n q n i e r s , welche die Specu la t ion im Auge haben, fich betheiligen. D e r 
Verkauf der D o m a i n e n , in zweckmäßiger Weise eingeleitet , könnte ohne 
Erschütterung der S t a a t s - O e k o n o m i e bewerkstelligt werden und sogar einen 
eben so günstigen Er fo lg haben, wie die Eröf fnung einer Wechselcasse, wenn 
d a s Aus land in größerem Maßstabe sich an demselben betheiligen wollte. 
E ine innere Anleihe würde aber die Kr i f i s nur noch vergrößern und der 
I n d u s t r i e noch mehr Capital ien entziehen, wenn fie mehr bezweckte, a l s 
nur solche Capi ta l ien zn consolidiren, welche ohnehin fich nicht auf den 
Mark t gewagt hät ten. 

E ine Ausdehnung der Bankdarlehen zu Gunsten des Hande l s -Cred i t s 
hä l t der Verfasser sür uns ta t tha f t , die Feststellung einer bestimmten M ü n z -
einheit bei Verpfändungen aus lange Zei t , bei G r ü n d u n g der Landbanken z. B . 
aber sür ganz unaus füh rba r . D e r G r u n d des Ge ldmange l s liegt haupt-
sächlich iu der übermäßigen Konsumtion und in der Verminderung der 
P roduc t ion . D e r Wunsch, daß die Banken mi t freigebiger H a n d discontiren 
und Dar l ehen bewilligen, ist ganz erklärlich in der Zei t einer durch übergroße 
Handelsspeculationen oder industrielle Unternehmungen hervorgerufenen öko-' 
nomischen Kri f i s . D i e Er fü l lung dieses Wunsches kann aber fü r die Banken 
wie . sür die Nat ional -Oekonomie gefährliche Folgen haben. S i n d die B a n -
ken erschöpst, so können die Dar l ehen nu r unter der Bedingung neuer 
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Emissionen von Pap ie rge ld erweitert werden. Dadurch würde aber der 
gespannte und unnatürl iche Zustand der ökonomischen Lage nu r noch ge-
steigert werden. D i e Landbanken, wenn dieselben a l s einziges Zah lungs -
mittel den S i lbe r rube l und nicht den P a p i e r r u b e l a n n e h m e n , würden da-
gegen unausbleiblich ein S inken des Pap i e rge ld -Wer the s bewirken und so-
wohl dadurch, wie durch die steten Schwankungen dieses W e r t h e s den 
Credi t in seinen Grundfesten erschüttern. 

E ine E rhöhung der Zölle aus E insuhrwaaren erscheint dem Verfasser 
ebenfalls verwerflich. D i e B a u m w o l l e n - I n d u s t r i e , die P roduc t ion des R u n -
kelrübenzuckers und die Eisengießereien erfreuen fich unter dem neuen Tar i f 
einer gedeihlichen Entwicklung; die zollfreie E i n f u h r von Maschinen ist aber 
zur Hebung unserer gesammten I n d u s t r i e unerläßlich. E ine E r m ä ß i g u n g 
des Zol l s aus Eisen dagegen kann mit Recht gefordert werden , weil d a -
durch eine der Ursachen des hohen Pre i ses der russischen Maschinen besei-
tigt werden würde . 

S o bietet jedes der angeführten M i t t e l mehr oder minder erhebliche 
Bedenken. D a s rationellste, die sofortige E rö f fnung einer Wechselcasse, ist 
d a s schwierigste und deshalb riscanteste. E ine Ergänzung des Wechsel-
sonds abzuwar ten , hieße die S a c h e auf unbestimmte Zeit hinausschieben. 
D i e Einziehung der Creditbillete durch den Verkauf der Doma inen und 
durch innere Anleihen würde leicht eine S t e ige rung der Kr i f i s bewirken. 
E ine Erwei te rung des Handelscredi ts durch E rmäß igung des D i scon to ist 
nu r bei großen! Ueberflusse nnd großer Billigkeit der Capi ta l ien möglich — 
B e d i n g u n g e n , welche in diesem Augenblicke nicht vorhanden find. D i e 
Annahme einer Münzeinhei t bei den Creditoperat ionen ans langen Te rmin 
würde aber den C o n r s des P a p i e r r u b e l s erschüttern. 

H i e r a u s folgert jedoch der Verfasser keineswegs, daß die Kr i f i s un -
aufhaltsam ihren For tgang nehmen müsse. E s ergiebt sich vielmehr nach 
seiner Ansicht h ie raus n u r die Nothwendigkei t , daß ein rationeller F inanz-
p lan festgestellt und mit strenger Konsequenz durchgeführt werde. D i e 
Hauptaufgabe der F inanz-Verwal tung besteht in der Wiederherstellung einer 
freien Wechseluug der Creditbillete gegen Münze . 

E s müssen daher ohne Zögern Maßrege ln ergriffen werden , um nach 
Möglichkeit d a s Ver langen nach Münze zu befriedigen, die Menge der 
emittirten Creditscheine zu verringern und dadurch dem herrschenden G e l d -
mangel abzuhelfen. D i e s klingt p a r a d o x , weil eine Verr ingerung der P a -
Piergeld-Circulation den Geldmangel vergrößern und nicht vermindern würde . 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. III., Hfl. S. 19 
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Dieser Widerspruch ist jedoch nn r ein scheinbarer. M a n kann d a s Q u a n -
tum derjenigen Creditscheine ve r r ingern , welche kein circul irendes, sondern 
ein todtes Cap i t a l b i lden ; man kann dem Geldmangel begegnen dnrch eine 
Reihe von F i n a n z - O p e r a t i o n e n , welche bei gleichem Q u a n t u m der Geld-
mittel einen größeru Umsatz möglich machen. 

Von der Anficht geleitet , daß der bestehende sactische Znstand zum 
Ausgangspunkte genommen werden muf fe , schlägt der Verfasser zunächst 
eine Liquidation der Deposit« der Bank nach altem Systeme vor. D i e 
Reichscreditanstalten haben noch ein Passivum von etwa 1 6 0 Mil l ionen, welche 
aus Ver langen zurückgezahlt werden muffen. Diese Schuld soll a n s einer 
nichtterminlichen in eine terminliche verwandelt werden. D a s Mi t t e l dazn 
bietet die bestehende Einr ich tung , nach welcher die Reichsbank auf D e p o -
siten, welche jederzeit zurückgefordert werden können, 3 °/o, anf Depositen 
von 3 — 5 J a h r e n 4°/o und aus Depositen von 6 — 1 0 J a h r e n 4^2 °/o be-
willigt. D i e erste Kategorie dieser Depositen soll nun in eine terminliche 
von 1 b is 2 J a h r e n umgewandelt und die Ren te von 3 mit dem V o r -
behalt bewilligt werden , diesen Procentsatz je nach den Umständen zu er-
höhen oder zu ermäßigen. Demnächst sollen die Formen beim Empfange 
dieser Depositen in allen drei Kategorien wesentlich vereinfacht werden : aus 
die Depositen find Bil lete au p o r t e u r auszustellen; die Einlagen müssen 
auch in geringeren Be t r ägen entgegengenommen werden ; sür den Lans und 
die Zah lung der Zinsen iind allgemein übereinstimmende T e r m i n e , z. B . 
vom 1. b is 1 5 . jeden M o n a t s , festzustellen; die Entgegennahme der E i n -
lagen hat in allen Bank - Comptoiren nnd d o r t , wo solche nicht existiren, 
in den Kreisrenteien stattzufinden. 

Diese Einrichtung wird nach Ansicht des Verfassers zur schließlichen 
Liquidation der Depos i t en , welche jederzeit zurückgefordert werden können, 
führen . D i e vorgeschlagenen Erleichterungen bei der Depos i t i on , bei dem 
Empfange der R e n t e n , bei Uebertragnng der Billete und beim Empfange 
von Dar l ehen gegen Verp fändung dieser Billete wird die Anzahl der in 
der Reichsbank fich ansammelnden kleinen C a p i t a l i e n , welche jetzt im I n n e r n 
des Reichs sich anhäufen und unfruchtbar l iegen , wesentlich vermehren und 
die Bank wird wiederum in den S t a n d gesetzt w e r d e n , den Disconto zu 
ermäßigen nnd dem Hande l und der I n d u s t r i e größere Unterstützung zu 
bieten. Wenn die Bank sür die Depositen 3 , 4 und 4'/2°/o zahl t , kann 
sie den Di scon to aus 5"/» ermäßigen. 

W i r stimmen dem Verfasser dar in b e i , daß die vorgeschlagenen M a ß -
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regeln in Betreff des Empfanges und der Ver ren tung der Depositen einen 
um so günstigeren Ersolg haben w e r d e n , je mehr dem P u b l i c u m die G e -
legenheit geboten w i r d , jede Erspa rn iß ohne Beobachtung besonderer F o r -
mali täten gegen ein zinstragendes Bil le t zu deponi ren , welches jederzeit, 
weil s u p o r t s u r gestellt, veräußer t und ebenso bei der Bank verpfändet 
werden kann. U n s scheint indessen, daß der Zweck in ungleich größerem 
M a ß e zu erreichen sein dü r s t e , wenn die vorgeschlagene Ope ra t i on einen 
Sch r i t t weiter ginge. 

E s handelt stch nicht sowohl d a r u m , die nicht terminliche Schu ld der 
Reichscreditanstalten in eine terminliche umzuwande ln , dies Ersorderniß 
scheint im Augenblicke nicht so d r ingend , a l s vielmehr d a r u m , den über-
schüssigen Thei l der Creditbi l lete einzuziehen und zugleich die Opera t ionen 
der Bank im Interesse des Hande l s uud der I n d u s t r i e zu erweitern. Durch 
die vorgeschlagenen Maßrege ln wird weder d a s E ine noch d a s Andere in ge-
nügender Weise erreicht werden. V o n dem Angebote der B a n k , termin-
liche Einlagen gegen 3 , 4 und 4^2 "/o entgegenzunehmen, wird ein nicht 
großer Thei l des P u b l i c u m s Gebrauch machen, einerseits , weil die Ren te 
sür ein Deposi tum aus kurze Frist sehr gering is t , andererseits weil die 
Kapitalbesitzer lange Termine sich nicht gefallen lassen werden. D i e B a n k 
wird daher, auch nicht in die Lage gesetzt we rden , ihre Opera t ionen dem 
Bedürfnisse vollkommen entsprechend zu erweitern uud ebenso wenig wird 
dieselbe im S t a n d e sein, d a s überflüssige Q u a n t u m Creditbillete einzu-
ziehen. 

Ble ib t man dagegen bei den uichttermiulicheu Depositen stehen und 
erhöht man deren Rente von 3 aus 4" /o , so dürste dsr Ersolg nicht zwei-
felhaft sein. 

E i n P a p i e r a u po r t eu r , mit einer Ren te von 4 "/o, jederzeit einlös-
b a r , daher keinem Courfe uu te rwor fen , wird die nicht sür den Verkehr 
'erforderlichen Creditbillete in die Bank bringen und diese befähigen, einer-
seits den Ueberschuß der Papiergeldzeichen einzuziehen, andererseits zu ihren 
Opera t ionen im Interesse des Verkehrs sreie Hand zu erhalten. D a diese 
Billete der Bank vor den Creditbilleten den G e n u ß einer Ren te v o r a u s -
haben , so werden letztere bis zu dem Bet rage in Bankbillete sich umwan-
deln, b is zu welchem sie aus dem Mark te entbehrlich sind. D i e Emission 
der Bankbillete wird daher d a s M i t t e l bieten, den B e t r a g der Creditbillete 
genau zu e rmi t te ln , welcher gegenwärtig sür den Verkehr erforderlich ist. 

19* 
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D e r Austausch von Creditbilleten gegen Bankbillete wird aber d a s Umlaufs-
C a p i t a ! nicht verr ingern, weil die Bankbillete ihrer N a t u r «ach gleich jenen 
a l s Circula t iousmit te l geeignet sind und a l s solches wenigstens zum großen 
Theile gebraucht werden. Freilich erheischt diese Maßregel ein Opser von 
S e i t e n der S t a a t s - R e g i e r u n g , die den Thei l der Creditbillete, welcher in 
die Bank, zurückströmt, verrenten m u ß ; dieses Opser ist jedoch ein unab-
weisbares und t r i t t , wenngleich in geringerem M a ß e , auch dann ein, wenn 
die Vorschläge des Verfassers ausgeführ t werden sollen. J e kräftiger die 
Mi t t e l , um so rascher die Hei lung. M a n ergreife daher den Weg, welcher 
am schnellsten zum Ziele sührt, uud man wird die E r f a h r u n g machen, daß 
d a s größere Opser noch immer nicht den Verlusten gleich kommt, welche 
Z a u d e r u und Pa l l i a t ive nach fich ziehen. 

Doch kehren wir zu den weiteren Vorschlägen des Verfassers zurück. 
D a s Landvolk befindet fich im Befitze einer großen Menge und zwar baaren 
G e l d e s ; es hä l t damit znrück in der E r w a r t u n g längst ersehnter Freihei t . 
Nach Anficht des Verfassers würde daher eine große S u m m e Geldes aus 
dem Mark te erscheinen und die Lage unseres Cred i t s fich wesentlich bessern, 
wenn die Ablösung der bäuerlichen Lasten und des bäuerlichen Grundbesitzes 
zunächst aus den G ü t e r n in Angriff genommen werden w ü r d e , welche am 
meisten der Reichsbank verschuldet find. 

Haben diese Maßrege ln d a s Ver t rauen wieder belebt und den Ge ld -
mangel ve r r inger t , so könnte znr Eröf fnung der Wechsel-Casse und deren 
allmäliger Ergänzung geschritten werden. D e r Wechsel der Creditbillete 
gegen Münze bildet den Ansang zur T i lgung der unverzinslichen Schuld , 
welche d a s Papierge ld repräsentir t . Diese Opera t ion setzt eine gänzliche 
Veränderung des Geldsystems und eine S t ä r k n n g der Finanzmit tel voraus . 
S i e verspricht nur dann ein günstiges Resul tat , wenn fie mit einer Um-
wechselung des Papierge ldes gegen circulireude Bankbillete verbunden ist, 
deren Herausgabe nicht durch das Bedür fn iß der Regierung, sondern durch 
d a s Bedü r fn iß des Haudelscredi ts bestimmt werden dars. Von besonderer 
Wichtigkeit ist hierbei die bereits vollzogene Vereinigung der Expedition 
der Reichs-Creditbillete mi t der Reichsbank. Diese Vereinigung weist auf 
die Abficht der Regierung hin, d a s gegenwärtige Creditwesen zu erweitern 
und zu verbessern. D i e Reichsbank steht ans der Grenze zwischen dem 
Sys tem des Pap ie rge ldes und dem der circnlirenden Bankbil lete, zwischen 
dem S t a a t s - und dem öffentlichen Kredite. D a s langsame Vorgehen in 
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der Reorganisat ion bekundet nnr den praktischen T a k t , mit welcheck die 
Reformen durchgeführt werden» 

D i e Einlösung der Creditbillete mnß H a n d in H a n d gehen mit der 
Umgestaltung der S taa tsökonomie . N n r auf Rechnung der ^Ueberschüsse 
des B u d g e t s , des E r t r a g e s a u s dem Domainenverkause uud der Anleihen 
kann das Papierge ld a u s der Circulat ion gezogen werden, dami t aber d a s 
Budge t einen Ueberschuß an E innahmen ergebe, muß zu strenger S p a r -
samkeit zurückgekehrt werden. Z u diesem Zwecke ist bereits eine Commission 
zur Feststellung einer systematischen O r d n u n g fü r die Rechnungsablegung 
und Controle ernannt worden. E s ist ferner der Verkauf der Reichs-
Domainen zu bewerkstelligen und der a u s der allmäligen Ve räuße rung 
gewonnene E r l ö s zur Vernichtung der Creditbillete zn verwenden. Endlich 
bedars es einer Reorganisat ion des Steuersystems. 

E in neues Steuersystem soll ein richtiges Verba l tn iß unter den B e -
steuerten wieder herstellen. Wi l l man nun d a s Papierge ld auf Rechnung 
der S t e u e r n einziehen, so ist nach Ansicht des Verfassers darauf Rücksicht 
zu nehmen, welche S t ä n d e durch den Ueberfluß der Creditbillete am meisten 
gewonnen und welche am meisten verloren haben. I n der Masse des Volks 
s ind , so scheint e s , die Auflagen mit dem Arbeitswerthe gestiegen. D i e 
alten Geldcapi tale haben durch die Eu twer thung des Ge ldes offenbar eine 
E inbuße erlitten. D i e Besitzer von I m m o b i l i e n dagegen haben einen er-
heblichen Gewinn gehabt. Wi l l man daher bei einer S t e i g e r u n g der 
S t a a t s - E i n n a h m e n den Grundbesitz gar nicht heranziehen, sondern fich nu r 
aus eine Erhöhung der P e r s o n a l - , Hande ls - und Gewerbesteuern, so wie 
der S t e u e r n aus Getränke und S a l z beschränken, so werden die unbesteuerten 
Grundbesitzer doppelt gewinnen, einmal durch die Geldkrisis und sodann 
durch die zur Beseitigung der Krisis angewandten Mi t t e l . I n der günstig-
sten Lage werden sich insbesondere diejenigen Grundbesitzer befinden, welche 
zur rechten Zeit ihre Capi ta l ien zum Ankaufe von Immob i l i en benutzt haben. 

Aus gleiche Weise können die Bet r iebs-Capi ta l ien böher a l s bisher 
besteuert werden , weil die Kapitalisten durch Wiederherstellung normaler 
Creditverhältuisse vorzugsweise gewinnen müssen. 

E i n rationeller F inanzplan , wie derselbe auch bereits angestrebt wird 
und in der Reorganisation der Creditanstalten schon einen Ausdruck ge-
sunden, ist demnach bedingt durch eine systematische Gemeinsamkeit der 
Mi t t e l , welche theils succesfiv, theils gleichzeitig ins Leben zu treten haben. 
Z u den ersteren gehören : d a s Heranziehen der unfruchtbaren Capi ta l ien zu 
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den Creditanstal ten, die Hebung des Hande l s -Cred i t s durch Erleichterung 
im Empfange von Dar l ehen , die Ablösung der bäuerlichen Lasten und des 
bäuerlichen Grundbesitzes und die Erö f fnung einer Wechselcasse zur E in -
lösung des Pap ie rge ldes . Z u r zweiten Kategorie gehören: der Abschluß 
innerer und äußerer Anleihen, die Reorganisat ion der S taa t sökonomie zur 
Herstellung eines geordneten Geldsystems, die Umgestaltung des Reichs-
controlwesens und die Erwei terung der S taa t s -E innahmeque l l en . 

D i e nöthigen Vor lagen sür den Finanzplan , wie es scheint auf dieser 
B a s i s , sind theils v o r h a n d e n , thei ls in der Vorbere i tung , der Verfasser 
hegt die E r w a r t u n g , daß d a s Werk in kurzem vollendet sein werde. 

F. 
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Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland. 

« V e n Beginn des siebenten J a h r e s seiner Regierung hat unser Her r und 
Kaiser durch d a s denkwürdige Manifest bezeichnet, welches dem russischen 
B a u e r nach dr i t tehalbhnnder t jähr iger Leibeigenschast die Freiheit zurückgiebt 
und seine bürgerliche S t e l l u n g ans neuen Grund lagen ordnet. D a s M a n i -
fest ist durch den S e n a t s - U k a s vom 2 . M a r z d. I . publicir t und am 5 . 
desselben M o n a t s in beiden Restdenzen und andern Gouvernementsstädten 
öffentlich verlesen worden. D e r S e n a t s - U k a s publicirt außer dem M a n i -
fest, welches die Hanptprincipien entwickelt, die bei der Freilassung der 
Leibeigenen adoptir t w o r d e n , einen allerhöchsten Besehl von demselben 1 9 . 
F e b r u a r , durch welche» ein temporai res besonderes C o m i t e , unter dem 
N a m e n : H a u p t - C o m i t s zur Organisa t ion der bäuerlichen Verhältnisse — 
niedergesetzt w i r d * ) ; serner eine allgemeine B a u e r - V e r o r d n u n g für d a s 
ganze Reich von demselben D a t u m und eine Anzahl von Einzelverordnun-
g e n ; endlich eine Verordnung über die V e r ä u ß e r u n g , V e r e r b u u g , V e r -
p fändung und Verar rend i rnng von P r i v a t g ü t e r n , ans denen B a u e r n an-
gesiedelt sind. 

W i r versuchen unsern Lesern a n s diesem Gesetzgebungswerke, welches 

*) Zum Präfidenten des Haupt-Comitüs ist der Großfürst Konstantin K. H. ernannt 
worden; zu Mitgliedern die Reichsräthe Bachtin und Tschewkin; zu Geschäftsführern der 
stellv. StaatS-Secretair des Reichsraths SsukowSki und dessen Gehülfe Domontowitfch. 
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über viertehalbhundert Folioseiten umsaßt, im Folgenden einen kurzen Ueber-
blick über die wesentlichsten Bestimmungen desselben zu geben. 

Der Senats-Ukas vom 2. März publicirt wie erwähnt: 
1) eine allgemeine Bauer-Verordnung für das ganze Reich (oömee 

nc)^v«e»ie o «pserbsnaxi», vbiliio^msxi. «ai. «piznoeruo« 3sv»e«i»oor«); 
2) eine Verordnung über dieFreilassung derHofesleute(Mopokl.le ̂ wM); 
3) eine Verordnung über den Abkauf (sk,uĉ lii>) der Bauer Höfe*) 

durch die Bauern und über die Beihilfe, 
welche der Staat denselben bei der eigenthümlichen Erwerbung des Acker-
landes (llo^evbia gewährt; 

4) eine Verordnung über die zu errichtenden Gouvernements- und 
Kreisbehörden für Bauersachen; 

6) Bestimmungen über die Einführung der Bauer-Verordnung; 
6) locale Bauer-Verordnungen: sür 34 Gouvernements Groß-, Nen-

und Weiß-Rußlands; 
7) sür die klein-russischen Gouveruements Tschernigow, Poltawa nnd 

einen Theil von Charkow; 
8) sür die Gouvernements Kiew , Podolien und Wolhynien; 
9) für die Gouvernements Wilna, Grodno, Kowno, Minsk und 

einen Theil von Witebsk; 
10) ErgänzuugSbestimmuugen: 

sür die Bauern, die aus den Ländereien der s. g. kleinen Grundbesitzer 
d. h. solcher, die weniger als 21 Seelen besessen haben (m l̂conoiaikei'-
«bis s^gM^!,!ik,i) angefiedelt find, nnd über die Beihilfe, die solchen 
Gutsbesitzern gewährt wird; 

11) für die zu Privatbergwerken des Finanz-Ressorts verzeichneten 
Personen; 

12) sür die zu den Permschen Privatbergwerken nnd Salzsiedereien 
verzeichneten Bauern und Arbeiter; 

13) sür die aus gutsherrlichen Fabriken arbeitenden Bauern; 
14) sür die Bauern nnd Hosesleute im Lande der Donischen Kosaken; 
16) sür die Bauern und Hosesleute des Gouvernements Stawropol, sowie 
16) Sibiriens, endlich 
17) eine Verordnung über die Freilassung der Bauern im Bessarabi-

schen Gebiet. 

*) Ussadjbq — HauS, Hof und Gemüseland, im Gegensatz zum Ackerlande <s. u ) 
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Unmittelbar nach Empfang des Manifestes hat sich: 
I n jeder Gouvernementsstadt unter dem Vorfitz des Gouverneurs 

eine Gonvernements-Behörde fürBanersachen (p^spueicos no 
«pee^bauelinA'i. llp«e^?oikio) zu coustituireu, bestehend aus dem 
Gouvernements-Adelsmarschall, dem Dirigirenden des Domainenhoses, dem 
GonvernementS-Procureur, zwei Gliedern des im Gouvernement bestrichen 
Adels, die vom Minister des Innern nach Vereinbarung mit dem Gou-
verneur unter allerhöchster Genehmigung destgnirt werden, und zwei Glie-
dern aus derselben Kategorie, die von dem Gouvernements- und den 
Kreis-Adelsmarschällen gewählt werden. Ein Secretair wird bei der Be-
hörde angestellt. Die vier adeligen Mitglieder erhalten jedes eine Gage 
von 2000 R. S. ; sür den Secretair und zu Kanzellei-Ausgaben find 
1500 R. S. jährlich bestimmt. Diese Ausgaben werden aus den Gou-
vernements-Landes-Prästanden bestritten, zu welchen sowohl die Gutsbe-
sitzer als anch die Bauern, welche Grundeigentümer geworden sind, nach 
Verhältniß ihres Grundbesitzes beizutragen haben. 

Diese Behörde hat sich mit der Einführung der neuen Bauer-Verord-
nung zu beschäftigen und zunächst ein Formular für die Grund bücher*) 

rplmoi'bi) zu entWersen, in welchen die bleibenden, aus den 
Gruud und Boden bezüglichen Rechtsverhältnisse zwischen den Gutsbesitzern 
und den aus ihren Gütern angesiedelten Bauern zu präcisireu find. (§. 7 
der allg. Bauer-Verordnung). Hiernächst hat die Behörde sosort zur Cou-
stituirung der Friedensgerichte, Bezirks- und Gemeinde-Verwaltungen zu 
schreiten und überhaupt alle ihr durch die Emaucipatious-Acte auferlegten 
Verpflichtungen in Ausführung zu bringen. I n Sachen, die den Abkauf 
bäuerlicher Grundstücke unter Beihilfe seitens der Staatsregierung be-
treffen, wird der Präsident des Kameralhoses und nötigenfalls ein vom 
Finanzminister zu bestimmendes beständiges Mitglied hinzugezogen. 

L. I n jedem Kreise werden Fr iedensr ichter (Uspovbis 
uuicn) in der erforderlichen Anzahl aus Vorschlag des Gouverneurs unter Be-
stätigung des Senats ans der Zahl derjenigen adeligen Gutsbesitzer angestellt, 
die nicht weniger als 500 Dessätinen^) Land besitze». Auch Gutsbesitzer, 
die zum mindesten 150 Dess. besitzen, sind wahlfähig, wenn fie den vollen 

*) I n den Ostsee-Provinzen: Wackenbücher, Gehorchstabellen, Lagerbücher genannt. 
*'> Eine Dessätine — 2400 ^ Faden Hektaren. 

Ein preußischer Morgen — 180 ^ Ruthen — 0,z5s«> Hektaren. 
Eine Dessätine also 4, z«s preuß. Morgen. — Eine Losstelle Dessät. 
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Kursus in einer gelehrten Anstalt mit den Dienstrechten der 12. Rangclasse 
beendet oder nach den jetzt bestehenden Gesetzen ein Stimmrecht in der 
Gouvernements-Adelsversammlung haben. Die Friedensrichter erhalten zn 
Kanzellei- und anderweitigen Ausgaben eine Summe von 1500 R. jähr-
lich, ohne zn einer Rechenschasts-Ablage über dieselbe verpflichtet zu sein. 
Diese Ausgabe wird aus den Gouveruemeuts-Landes-Prästanden wie oben 
bestritten. 

Die Kompetenz der Friedensrichter ist theils eine judiciäre: zur Ent-
scheidung aller Streitigkeiten zwischen Herren und Bauern und zur Prü-' 
sung und Beglaubigung aller zwischen denselben abgeschlossenen Vereinba-
rungen; theils eine administrative: zur Regelung der Verhältnisse zwischen 
Bauern und Grundherren, wenn eine freie Vereinbarung zwischen ihnen 
nicht erzielt wird, und zur Einsetzung, Einführung nnd Beaufstchtignng 
der Gemeiude- und Bezirksverwaltungen. Sie haben überdies eine poli-
zeiliche Strasgewalt, die fich gegen Personen aller Stände aus die Fest-
setzung eines Schadensersatzes oder einer Geldpön bis zum Betrage von 
5 Rbl., gegen Steuerpflichtige auch aus Verwendung zu Gemeinde-Arbeiten 
bis ans 6 Tage, Arrest bis aus 7 Tage uud Bestrafung mit 20 Ruthen-
hieben erstreckt. Sie urtheileu inappellabel, wo der Werth des Streit-
gegenstandes nicht 30 R. übersteigt. Der Recnrs von ihren Entscheidun-
gen geht innerhalb einer 30tägigen fatale an die Plenar-Versamm-
lung d er Friedensrichter des Kr eises oi>^3/li>), 
die sich zu bestimmten, unter ihnen zu vereinbarenden Terminen nnter dem 
Vorsitz des Kreis-Adels-Marschalls und nnter Zuziehuug eines vsn der 
Staatsregierung bestimmten Gliedes zu einer Behörde constitnirt und im 
wesentlichen dieselbe Kompetenz hat wie die Friedensrichter. Das von 
der Regierung destgnirte Mitglied erhält eine Gage von 1500 R., sür den 
Secretair und zu Kanzellei-Ausgaben sind 500 R. bestimmt, welche Summen 
ebenfalls aus den Gouvernements - Landes - Prästanden bestritten werden. 
Von dieser Behörde ist der Recurs an die Gonvernements-Behörde für 
Bauersachen gestattet. 

(?. Die bäuerliche Bevölkerung jedes Gutes bildet eine Baner ge-
mein de (es^eicoe o6mee?so)» wenn ste über 20 männliche Revistons-
seelen zählt. Sie kann sich, wenn sie 20 und weniger Seelen zählt, mit 
einer andern zu einer Bauergemeinde constitniren. Aus den in einem 
Kreise und einander benachbart belegenen Banergemeinden werden Bezirks-
gemeinden (so^oein) gebildet, die nicht unter 300 und nicht über 2000 
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Revisionsseelen haben nnd vom Mittelpunkte der Verwaltung nicht über 
12 Werst eutserut sein dürfen. Ein Project der Vertheilung der Bauer-
in Bezirksgemeinden ist von einer in jedem Kreise niederzusetzenden Kom-
mission, bestehend aus dem Kreis-Adels-Marschall als Präsidenten, dem 
Vorsitzer der Landpolizeibehörde und einem vom Gouverneur designirteu 
Gutsbesitzer im Lause eines Monats zn entwerfen. Innerhalb eines zwei-
ten Monats hat jeder Gutsbesitzer das Recht, von diesem Project Ein-
sicht zu nehmen und muß, wenn er wünscht, daß seine Bauergemeinde 
einem andern Bezirke zugewiesen werde, hierüber eine schriftliche Eingabe 
machen. Diese Wünsche sind zu berücksichtigen, wenn sie nicht mit der all-
gemeinen Verordnung über die Bildnng von Bezirksgemeinden im Wider-
spruch stehu. Innerhalb 3 Monaten, gerechnet vom Tage der Nieder-
setznng der Commission, muß das Project der Gouvernementsbehörde sür 
Bauersachen vorgestellt und von dieser Anordnung getroffen werden, daß 
die Eintheilung der Bauer- in Bezirksgemeinden keinesfalls später als in 
6 Monaten vom Empfange der neüen Bauer-Verordnung im Gouverne-
ment vorgenommen nnd bestätigt werde. Sobald die Bestätigung erfolgt 
ist, hat der Gouverneur die nöthige Anordnung wegen Bekanntmachung 
der neuen Eintheilnng an die Gutsbesitzer und in jeder Ballergemeinde 
durch die örtliche Polizei zu treffen. An dem dazn bestimmten Tage uud 
Orte findet alsdann unter Leitung 5er Friedensrichter die Wahl der neuen 
bäuerlichen Amtspersonen statt, die sofort in Fnnction treten. 

Die Verwaltung der Banergemeinden wird nunmehr gehandhabt: 

1) durch die Verfammluug der Bauerw i r the (As>»oxo3a6sa) nnd 
2) durch den Gemeindeältesten (es^bemö erapoers). 

Außerdem können von den Gemeinden angestellt werden: Abgabenein, 
nehmer, Aufseher über Magazine, Schulen und Krankenhäuser, Wald-
nnd Feldwächter, Gemeindeschreiber n. s. w. 

Der Gemeindeälteste beruft entweder aus eigner Bewegung oder aus An-
ordnung des Friedensrichters oder Gutsherrn die Gemeinde-Versammlung, 
die ihr einueru Angelegenheiten selbstständig verwaltet. Der Gemeindeälteste 
hat eine Strasgewalt über die Gemeindeglieder bei geringfügigen Vergehen, 
die das Maß von 2 Tagen Arrest oder zu Gemeinde-Arbeiten und von 
1 Rubel zu Gunsten der Gemeindecasse nicht übersteigen dars. Klagen 
über dergleichen Strasdectete sind in siebentägiger Frist beim Friedens-
richter anzubringen. 
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Die Verwaltung der Bezirksgemeinde wird gehandhabt: 
1) durch die Bezirksgemeinde-Versammlung (öo^ocrkK)« 

exoa'b), bestehend ans den Amtspersonen der znm Bezirk gehörenden Bauer-
gemeinden nnd den des Bezirkes selbst, sowie aus Depntirten der Bauer-
gemeinden. Je 10 Bauerhöse (oder auch weniger, wenn deren in einer 
Dorfgemeinde nicht mehr vorhanden sind) senden einen Vertreter aus der 
Zahl der Eigenthümer eines bäuerlichen Grundstücks oder derer, die ein 
solches als Fröhner oder Pächter innehaben. I n den Gouvernements 
Wilna, Grodno, Kiew, Kowno, Minsk und Podolien, sowie im Dünaburg-
schen, Drissaschen, Ljutzinschen und Reshitzaschen Kreise des Witebskischen 
Gouvernements senden auch die Bauerknechte und die Häusler (6o6bî u) 
einen Deputirten aus je 20 erwachsene Arbeiter. Die Bezirks»Gemeinde-
versammlungen find beschlußfähig, wenn ̂ /, der Stimmberechtigten anwesend 
find. Stimmenmehrheit entscheidet. 

2) Durch den Bezirks-Aeltesten orapmsus) in Ge-
meinschaft mit der B e z i r k s - V e r w a l t u n g (öo^oersos upsv^ems). 
Diese besteht aus dem Bezirks-Aeltesten, allen Gemeindeältesten und deren 
Gehilsen, endlich aus den Abgabeneinnehmern, wo solche vorhanden find. 

3) Durch das bäuerliche Bezirksgericht (ko^oei-nos «pecri.-
»neM e ^ i ) . Zum Zweck der Organisation dieses Gerichts werden all-
jährlich durch die Gemeinde-Versammlung vier bis zwölf der Reihe nach 
eintretende Richter gewählt. Die Bestimmung der Anzahl der Richter wird 
der Gemeinde-Versammlung anheimgestellt, jedoch muß: 

a) diese Behörde aus mindestens 3 Richtern bestehn; 
k) die Richter können entweder sür das ganze Jahr gewählt werden oder 

so, daß fie das Richteramt während des Jahres in der Reihenfolge 
bekleiden, welche von der Gemeinde-Versammlung bestimmt wird; 

e) im letzteren Falle dürfen die Richter in den bestimmten Fristen nur 
zur Hälfte austreten und werden nach der Reihenfolge durch die Ge-
wählten ersetzt. 

Die Gemeinde kann den Richtern einen Gehalt aussetzen. Das Ge-
richt versammelt fich alle 2- Wochen und zwar am Sonntage, kann aber 
guch im Falle des Erfordernisses vom Bezirks-Aeltesten an andern Tagen 
und häufiger zusammenberusen werden. 

Da es vorkommen kann, daß eine Bauergemeinde so groß ist, daß 
fie sür fich eine Bezirksgemeinde bildet, so werden in solchem Falle die 
Pflichten der Gemeindeältesten den Bezirks-Aeltesten auserlegt nnd ihnen ein 
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bis drei Gehilfen zugeordnet. Die Gehilsen find dann dem Nettesten 
unmittelbar zur Verfügung gestellt. 

Die Bezirks-Versammlung hat .ein sehr ausgedehntes Selbstverwal-
tungsrecht. Sie bestimmt selbstständig über alle ökonomischen und Ge-
meinde-Angelegenheiten; fie übt das Selbstbesteuerungsrecht zu Gemeinde-
zwecken und repartirt die Steuern und Abgaben; fie vertheilt die Rekru-
teupstichtigkeit und veristcirt die Rekrutenlisten; fie wählt die Gemeinde-
beamten und Richter, controlirt die Amtstätigkeit derselben und verlangt 
von ihnen Rechnungslegung; sie trifft Maßregeln zur Vorbeugung von 
Mangel, zur Einrichtung von Schulen und Magazinen; fie hat das Recht, 
in Sachen der Gemeinde durch Bevollmächtigte Beschwerde zu führen. 

Der Bezirks-Aelteste handelt zwar in der Regel nach seinem Ermessen 
und unter seiner Verantwortung innerhalb der Grenzen seiner Kompetenz; 
er muß aber die Genehmigung der Bezirks-Verwaltung einholen: 

a) wenn die Auszahlung von Gemeindegeldern in Frage kommt, nachdem 
die Verausgabung derselben bereits durch die Bezirks-Versammlung 
beschlossen worden; 

K) wenn es fich um den Verkauf bäuerlichen Privateigenthums handelt, 
sei es zur Berichtigung von Forderungen der Krone, der Gutsbesitzer 
oder von Privatpersonen, insofern solche Beitreibung nicht etwa der 
gewöhnlichen Polizei zuständig ist; 

e) wenn es fich um Anstellung und Entlassung von Gemeindebeamten 
handelt, die miethweise angestellt sind. 
Der Bezirks-Aelteste hat hinsichtlich geringfügiger Vergehen ihm unter-

gebener Personen eine gleiche Strafgewalt wie der Gemeindeälteste. 
Das Verfahren dieser Autoritäten ist in der Regel ein mündliches; 

schriftliche Aufzeichnungen finden ausnahmsweise in den durch das Gesetz 
bezeichneten Fällen Statt. 

Das bäuerliche Bezirksgericht ist competent in allen Civilprocessen 
der Bauern unter einander und entscheidet inappellabel in allen Sachen, 
deren Werth sich bis ans 100 Rbl. beläust, bei Rechtsstreitigkeiten über 
unbewegliches wie über bewegliches Vermögen, das zur bäuerlichen Land-
dotation («pocrbslieM gehört, bei Streitigkeiten und Verträgen 
jeder Art, Schadeustandssorderungen u. s. w. Sachen, deren Werth 100 R. 
übersteigt, oder die unbewegliches Vermögen betreffen, welches außerhalb 
der bäuerlichen Landdotation belegen ist, oder bei denen Personen anderer 
Stände betheiligt find, werden aus Verlangen eines der streitenden Theile 
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an die gewöhnlichen Gerichte verweisen. Indessen können alle derartige 
Rechtsstreitigkeiten, wenn die Parteien damit einverstanden sind, anch vom 
Bezirksgericht entschieden werden. Auch können die streitenden Theile ihre 
Ansprüche einem Schiedsgerichte unterwerfen, dessen Ausspruch beim Be-
zirksgericht verschrieben wird und dann stets die Kraft eines inappellablen 
Erkenntnisses hat. 

Für geringfügige Vergehen bestraft das Bezirksgericht Banergemeinde-
glieder mit Verwendung zu Gemeindearbeiten bis aus 6 Tage, mit Geld-
bußen bis 3 Rbl. Nnd mit Arrest bis zu 7 Tagen oder mit 20 Ruthen-
hieben. Die Wahl der Strafe ist dem richterlichen Ermessen anheimgestellt. 
Von der Körperstrafe sind indessen ausgenommen: alle Personen, die das 
60ste Jahr erreicht haben, die Gemeindewahlbeamten, endlich alle, die den 
Cursus in den Kreis- und Ackerbauschulen oder in deu diesen gleichstehenden 
oder höheren Lehranstalten beendet haben. 

Die Gemeindewahlbeamten genießen während ihrer Dienstzeit den 
ihnen von der Gemeinde bestimmten Gehalt nnd sind von alleir Natural-
leistungen , sowie sür sich und ihre Familien von der Rekrutenpflichtigkeit , 
befreit. Ein Bezirks-Aeltesier, der ein Trienninm tadellos gedient, ist per-
sönlich sür immer rekrutenfrei, hat er aber drei Triennien gedient, so erstreckt 
sich diese Befreiung nach seiner Wahl auch aus einen seiner Söhne, Ver-
wandten oder Pflegebefohlenen. 

Alle bäuerlichen Autoritäten sind den allgemeinen Gouvernements-
und Kreisbehörden, sowie den Friedensrichtern untergeordnet, werden von 
den letzteren sür ihre Amtsführung :n Fällen, wo eine Beahndung aus 
administrativem Wege zulässig ist, zur Verantwortung gezogen und unter-
liegen bei schwereren Verschuldungen dem Gerichte der gewöhnlichen Cri-
minalbehörden. 

Sobald die vorstehend bezeichneten Autoritäten ins Leben getreten sind, 
wird die bisherige gutsherrliche Gewalt, insbesondere jede polizeiliche Stras-
besugniß, die nunmehr aus die uengebildeten Bauerbehörden übergeht, voll-
ständig ausgehoben und verwandelt sich in eine Gutspolizei (sor̂ skikia« 

und eine Art sürsorgender Aussicht (lionk?ui'e î>ei'L0) über die 
Gemeinden der freigelassenen Leibeigenen. 

Kraft der GAtspolizei hat der Grundherr und sein Stellvertreter das 
Recht der Aussicht über die Erhaltung der öffentlichen Ordnung und Ruhe 
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im ganzen Gutsgebiete, und hat der Gemeinde-Aelteste alle gesetzlichen Forde-
rungen desselben unweigerlich in folgenden Beziehungen zu erfüllen: 

a) wegen Beseitigung aller Eigenmächtigkeit und Gewaltthätigkeit in der 
Gemeinde und jeder Störung der öffentlichen Ordnung; 

b) wegen Hilfeleistung, wenn gegen den Gutsherrn und die aus seinem 
Gute wohnenden Personen ein Verbrechen beabsichtigt oder begangen 
wird; 

e) wegen Bewahrung des Gutsherrn und seines Eigenthums, wie aller 
aus seinem Gute wohnenden Personen gegen Feuersgesahr, Waldbrand, 
Überschwemmung, epidemische Krankheiten, Viehseuchen, und wegen 
Ergreifung von Maßregeln gegen solche und ähnliche Unglücksfälle; 

ä) wegen Überwachung von Personen von verdächtiger Führung und 
wegen Arretirung von Läufliugen, Vagabunden und Paßlosen; 

v) wegen Unterhaltung der durch die Bauerländereien führenden Wege; 
h wegen Arretirung von Verbrechern und Bewahrung der Spuren von 

Verbrechen bis zur Ankunft der Landpolizei oder des Untersuchungs-
richters. 
Klagen über den Gemeinde-Aeltesten sind vom Gutsherrn beim Friedens-

richter anzubringen. Auch kann der Gutsherr beim Friedensrichter aus 
die Absetzung des Nettesten antragen, worüber derselbe dann zu entscheiden 
hat. Die Beleidigung des Gutsherrn oder eines Gliedes seiner Familie 
durch einen aus dem Grunde und Boden desselben ansäßigen Bauer wird 
nach den Art. 439 und 440 der Eriminalgesetze (Band XV. Thl. I. der 
Reichsgesetze), die Anreizung der Bauern zur Nichterfüllung der ihnen 
obliegenden Leistungen nach den Art. 295 ff. bestrast*). Der Gutsherr 
ist berechtigt, über Unordnungen in semer Gntsgemeinde, namentlich solche, 
die bei der Repartition der Abgaben und Leistungen vorkommen, der com-
petenten Behörde Anzeige zu machen. Er hat serner das Recht, seine 
Bauergemeinde oder ein einzelnes Glied derselben vor Gericht zu vertreten 

') Verbal-Jnjurien würden darnach mit einer Arreststrafe von 7 Tagen bis zu 3 Wochen, 
Real-Jnjurien (auch wmn nur die Hand oder irgend ein Werkzeug gegen den Herrn erhoben 
wird) mit der Entziehung aller besonderen persönlichen und Standesrechte, Abgabe in die 
Arrestanten-Compagnien des Civilressorts auf t—4 Jahre und 50—70 Ruthenstreichen, unter 
erschwerenden Umständen mit dem Verlust aller Standesrechte und der Verweisung nach Si-
birien zur Anfiedlung nebst Bestrafung mit 10 — 30 Plettstreichen durch Henkershand 
beahndet werden. — Die im Art. 295 und ff. festgesetzten Strafen für „Widersetzlichkeit gegen 
die Anordnungen der Regierung und Ungehorsam wider die von ihr eingesetzten Gewalten" 
find zum Theil noch strenger als die letzterwähnten StrafbefÜmmungen. 
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und ein Schiedsrichteramt zu übernehmen. I n den ersten 9 Jahren nach 
Emanirnng der neuen Bauer-Verordnung kann er die Entfernuug eines 
schädlichen oder gemeingefährlichen Individuums aus der Gemeinde bean-
tragen. Ihm find auf sein Verlangen alle Gemeindebeschlüsse mitzutheilen 
und ist er berechtigt die Ausführung derselben zn beanstanden, er muß 
jedoch den Friedensrichter hiervon benachrichtigen und hat, salls aus der 
etwa sür uumotivirt erachteten Sistirnng der Gemeinde Schaden erwächst, 
solchen zu ersetzen. Der Gutsherr genießt für diejenigen Leistungen, die 
ihm von den Bauern zukommen, gewisse Bevorrechtungen, die fich im all-
gemeinen dadurch charakterisiren lassen, daß sie mit derselben Strenge wie 
die öffentlichen Leistungen exequirt werden. 

So lange die Bauern noch nicht freie Grund eigenthümer geworden 
und noch in einem verpflichtenden Leistungsverhältniß zum Grundherrn 
stehn, ist ihr Uebertritt von einer Gemeinde in eine andere während eines 
nennjährigen transitorischen Znstandes von der gutsherrlichen Einwilligung 
abhängig. Alle Hastungspflichten der ehemaligen Leibherrn sür Leistungen 
der Banern gegen den Staat, alle seine sonstigen Verpflichtungen für die 
bisherigen Leibeigenen hören dagegen gänzlich aus, indem das correspoudi-
rende Leibeigenschasts recht, dem die aus gutsherrlichen Ländereien 
ansäßigen Bauern und alle Hosesleute unterlagen, für immer aufger-
hoben wird und diese Personen die den schon vor dem Manifeste freien Dors-
gemeindegenossen zustehenden persönlichen und Vermögensrechte erwerben"). 

Den Gu tshe r rn wird nur das Eigenthumsrecht an dem 
Grunde und Boden vorbehalten; sie müssen indessen den Bauern ihre 
Ussadjba, sowie, zur Sicherstellung ihrer Existenz und um sie in den 
Stand zu. setzen, ihre Verpflichtungen gegen den Staat und die Gutsherrn 
zu erfüllen, diejenige Quantität Landes nnd anderer Nutzungen («pscrb-
«meM sür immer überlassen, welche dnrch die einzelnen Verord-
nungen sür jedes Gouvernement bestimmt werden. Dagegen werden die 
Bauern sür die ihnen somit gewährte Dotation an gutsherrlichem Laude 
zu Leistungen zum Besten des Grundherrn verpflichtet, die entweder in 
Arbeit oder in Geld bestehn können; und aus diese Weise entstehen dann 
zwischen dem Gründherrn und den Bauern obligatorische Rechtsbeziehungen 
aus solcher Bodennutzung llos6M6^b«bi» orsowems), die 

*) Hinsichtlich des Erbrechts, namentlich in Immobilie«, wird indessen das bisherige 
Gewohnheitsrecht durch das Gesetz sanxtionirt vnd beibehalten. 
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durch eine allgemeine und durch örtliche, oben bereits ausgeführte Verord-
nungen geregelt werden. 

Nach diesen neuen Gesetzen werden die den Bauern zuzuweisenden 
Landdotat ionen, sowie die den Grundherrn dafür zu leistenden Prästa-
t ionen durch freiwillige Übereinkunft der betheiligten Stände bestimmt, 
wobei indessen stets solgende Bedingungen zu beobachten find: 

1) daß die den Bauern zu beständiger Benutzung zu überlassenden 
Landquoten nicht kleiner seien, als durch die localen Verordnungen in dieser 
Beziehung bestimmt ist; 

2) daß diejenigen Prästationen zu Gunsten der Grundbesitzer, die in 
Arbeit geleistet werden, nicht anders normirt werden, als durch zeitweilige 
Verträge, die auf längstens drei Jahre abgeschlossen werden dürfen; wobei 
indessen eine Erneuerung derselben auf fernere drei Jahre statthast ist; 

3) daß die zwischen den Grundherrn und den Bauern zu treffenden 
Vereinbarungen im allgemeinen nicht mit den geltenden bürgerlichen Ge-
setzen in Widerspruch stehn noch die persönlichen, Vermögens- und standes-
rechtlichen Befugnisse der Bauern, die ihnen durch die neue Verordnung 
eingeräumt werden, beschränken dürfen. 

I n denjenigen Fällen, wo freie Vereinbarungen zwischen den Grund-
herrn und Banern nicht zu Stande kommen, wird die den letzteren zu 
gewährende Landdotation und die entsprechende Leistung durch das Gesetz 
bestimmt. 

Aus dieser Basis werden überall und in jedem Falle Grundbücher 
(̂ crasm»!» rpamorbi) angefertigt, von denen bereits oben die Rede gewesen 
ist. Die Anfertigung derselben nach einem besonders vorgeschriebenen For-
mular wird den Grundbesitzern selbst überlassen. Ihre Prüfung competirt 
den Friedensrichtern, ihre definitive Bestätigung der Gouvernements-Behörde 
sür Bauersachen. Ihre Anfertigung sowohl, als die Bestätigung und Aus-
führung muß in 2 Jahren, gerechnet vom Tage der allerhöchsten Bestäti-
gung der ueueu Verordnungen, bewerkstelligt sein. 

Den Bauern steht serner das Recht zu, durch Einzahlung der durch 
das Gesetz normirten Abkansssumme ihre Ussadjba znm Eigenthum zu er-
werben. Mit Einwilligung des Gutsherrn können die Bauern außerdem 
in Grundlage der allgemeinen Gesetze auch das Ackerland und die anderen 
Nutzungen die ihnen sür immer zugewiesen worden, eigenthümlich 
erwerben, wobei fie von der Poschlinzahlnng befreit find und nur einen 
Stempelbogen im Werth von IS Cop. zu adhibiren haben. Mit dem 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. III., Hst.3. 2t) 
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Erwerbe des Eigenthums solcher Grundstücke oder eines Theils derselben 
nach einer durch die localen Verordnungen verschieden normirten Minimal-
Ansdehnnng hören alle verpflichtenden gegenseitigen Beziehungen zwischen 
Gutsherrn und Bauern, die aus dem Nutzungsbesttz gutsherrlicher Lände-
reien hervorgingen, aus. 

Eine Aufhebung dieses Nexus zwischen Gutsherrn und Bauern findet 
außerdem noch in folgenden Fällen Statt: 

a) wenn die Bauern unter Beobachtung der durch die Verordnungen 
normirten Bestimmungen freiwillig aus die Benutzung der ihnen ge-
währten Landdotationen verzichten; 

d) wenn die Bauern unter Beobachtung der gesetzlichen Bedingungen in 
andere Stände übertreten, was fie während der ersten 9 Jahre nur 
mit Zustimmung der Gemeinde und des Gutsherrn, die in den durch 
das Gesetz präcifirten Fällen die Entlassung verweigern können, thun 
dürfen. 

Um endlich den Bauern die Erwerbung von Grundeigenthum außer 
der Ussadjba, wenn der Gutsherr darin willigt oder es fordert, zu erleich-
tern, gewährt die Staatsregierung ihnen eine Beihilfe in dem Maße und 
unter den Bedingungen, die in einer besondern Verordnung über den Ab-
kans der Ussadjba und über die Mitwirkung der Staatsregierung zur Er-
werbung von Grundeigenthum seitens der Bauern enthalten ist, aus deren 
wesentlichen Inhalt wir weiter unten zurückkommen werden. 

Diejenigen Bauern, die noch zu Leistungen gegen den Gutsherrn 
verpflichtet bleiben, werden zei twei l ig-verpsl ichtete (vpsusüno-
oössasukiö) genannt, diejenigen, welche Grundeigenthum erwerben, bäuer-
liche Eigenthümer («pserbsss eoservsslis««). 

I. Wenn die Rechtsbeziehungen der zeitweilig-verpflichtetenBau-
ern zum Gutsherrn nicht durch freiwillige Übereinkunft geregelt worden, was 
durch die Friedensrichter vorkommenden Falles allendlich und unwiderruflich 
zu bescheinigen und zu legalifiren, alsdann aber unter Mitunterschrist der 
bäuerlichen, durch Gemeindebeschluß constituirten Bevollmächtigten in die 
Grundbücher aufzunehmen ist; so werden dieselben durch das Gesetz in 
nachstehender Weise fixirt: 

1) in Be t re f f des Abkaufs der Ussadjba. 
Der Umfang derUssadjba wird durch die örtlichen Verordnungen sür 

die verschiedenen Gouvernements verschieden bestimmt. Es läßt fich die allge-
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meine Regel entnehmen, daß darunter der Bauerhos selbst und dasjenige 
Land um denselben, das als Garten- oder Hanfland durch einen Zaun, 
Graben und drgl. von den Feldern abgegrenzt ist, verstanden wird nnd 
dem Abkans unterliegt. Die örtlichen Gewohnheiten sind dabei zn berück-
sichtigen*). Der Abkaus kann entweder durch die ganze Gemeinde oder 
dnrch die einzelnen Bauern erfolgen, jedoch nur wenn sie mit ihren Leistun-
gen nicht im Rückstände sind. I n beiden Fällen ist die Kanssnmme sofort 
in ihrem vollen Betrage bei der örtlichen Kreisrentei einzuzahlen. Der 
Kaufpreis der Ussadjba ist verschieden normirt, je nachdem in den betreffen-
den Gouvernements das allgemeine bäuerliche Landnntzungs-System oder 
die Banerhoss - Wirthschast existirt**). Als Basis zur Bestimmung des 
Preises in den erstbezeichneten Gouvernements dient zunächst der Obrok 
oder Geldzins, der sür die Ussadjba sich nach einem bestimmten Maßstabe 
als eine Quote desjenigen Zinses ergiebt, der von den Bauern sür ihre 
ganze Landdotation zu entrichten ist. Jede Ussadjba wird in eine der vier 
vom Gesetz ausgestellten Kategorien gesetzt. Für die erste Kategorie ergiebt 
sich per Seele ein Preis von nicht mehr als 1 Rbl. 60 Cop., sür die 
zweite von 2 Rbl. 50 Cop., sür die dritte von 3 Rbl. 50 Cop., sür die 
vierte, zu welcher uur solche Ussadjben gerechnet werden, welche den Bauern 

") Wir geben beispielsweise die Definition der Ussadjba, wie fie in der Bauer-Ver-
ordnung für die 34 Gouvernements Groß-, Neu-, und Weiß-Rußlands enthalten ist. ES 
heißt daselbst Art. 37: «Zur bäuerlichen Anfiedlung oer^-
^ocri.) wtrd alles Land gezählt, welches fich im Zusammenhange der Dorfmark unter bäu-
erlichen, zur Wohnung oder zu Wirthschafts- und industriellen Zwecken dienenden Gebäuden 
aller Art und unter Gemeindebauten befindet, mit allen dazu ebenfalls im Bereiche der 
Dorfmark gehörigen Gemüseplätzen, Gärten, Hanf-, Hopfen-, Bienen und Viehgärten, Tennen 
und der Ueberschwemmung ausgesetzten Flußniederungen, imgleichen Tränk- und Weideplätze 
und die zwischen den Bauerhäusern, unabhängig von den zur Durchfahrt nöthigen Quer-
gassen, gelassenen Zwischenräume" — Fast wörtlich stimmt damit überein die in der Local-
Verordnung für die Gouvernements Wilna, Grodno. Kowno, Minsk und für einen Theil 
von Witebsk angegebene Definition. 

**) I n Groß-Rußland, Neu- und Weiß-Nußland herrscht die Sitte, daß das bäuer-
liche Gemeindeland unter die bäuerlichen Familien je nach der Zahl der Arbeiterpaare oder 
Tjäglo's <vergl- v. Haxthausen, Studien über die innern Zustände zc. Rußlands I. S. 127) 
so oft erforderlich vertheilt wird. Der NutzungSantheil jedes Tjäglo an dem Lande, das den 
Bauern von dem Gutsherrn eingeräumt ist, ergiebt fich somit aus einer Division der Anzahl 
der vorhandenen Tjäglo's in die Dessätinenzahl jener Landquote. I n den übrigen Gouver-
nements findet dagegen ein ähnliches Wirtschaftssystem wie in den Ostseeprovinzen statt 
d. h. es giebt nur Bauerhöfe mit Wirthen, die für ihre alleinige Rechnung das Land mit 
gelohnten Knechte» bearbeiten. 

20* 
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besondere Vortheile darbieten, kann der Preis auch über 3 Rbl. 60 Cop. 
per Seele erhöht werden und ist alsdann von der Gouvernements-Behörde 
sür Bauersachen zu bestätigen. Um nun den Preis sür die Ussadjba zu 
ermitteln, wird der für die letztere berechnete Obrok um 16^/, mal erhöht 
und aus solche Weise für jeden Rubel jährlichen Obroks ein Capitalbetrag 
von 16 Rbl. 67 Cop. festgesetzt. I n den übrigen Gouvernements wird 
der Preis sür die Ussadjba nach deren quantitativer Ausdehnung bestimmt 
und nach der Dessätine normirt, wobei besondere Umstände die Gouverne-
ments-Behörde sür Bauersachen berechtigen können, den Preis über den 
Maximalsatz zu erhöhen. Der gesetzliche Preis variirt in den verschiedenen 
Oertlichkeiten zwischen 100 bis 300 Rbl. und darüber sür die Dessätine. 
Es kommen somit die Gebäude nicht besonders in Anschlag. Die Ver-
mittelnng aller aus den Abkans bezüglichen Operationen ist vorzugsweise 
Sache der Friedensrichter. 

2) in Bet re f f der Leistungen der Bauern sür die 
Grun.dherren. 

Als Ausgangspunkt zur Bestimmung der Art und des Maßes der 
Leistungen der Bauern zu Gunsten der Grundherren dienen die bisherigen 
bäuerlichen Leistungen. Indessen werden von denselben sofort alle außer-
ordentlichen Dienste und Frohnen (^o6ssoMbie novsssoe'rs — 
„Hilssgehorch" in den Ostseeprovinzen) bestehend in Bau- und Hütungstagen, 
Nachtwächterdiensten u. s. w., imgleichen alle Naturalabgaben (/zaubinbi) 
an Hühnern, Eiern, Beeren, Pilzen u. s. w. gestrichen und nur die ordent -
l ichenDiensteundFrohnen (r^av«bi» llosskmoeis — „ordinärer Ge-
horch" in den Ostseeprovinzen) sür die Zukunft als gesetzlich anerkannt uud beibe-
halten. Es find daher auch diese allein in die „Grundbücher" aufzunehmen 
und in Geld abzuschätzen. Diese Abschätzung wird von der Gouvernements-
behörde in Bauersachen definitiv bestätigt, wobei dieselbe die in den ört-
lichen Verordnungen enthaltenen gesetzlichen Maximalsätze über den sür die 
Dessätine festgesetzten Geldzins zur Richtschnur nehmen muß. Der An-
schlagspreis per Dessätine ist je nach den Oertlichkeiten verschieden; z. B. 
sür eine Dessätine Bauerlandes, das zu einem bis 25 Werst von Petersburg 
oder Moskau belegenen Gut gehört, 12 R.; sür die s. g. westlichen Gouver-
nements 3 R. S. Indessen ist die Gonvernements-Behörde für Bauersachen 
berechtigt, die gesetzlichen Maximalsätze per Dessätine wegen besonderer Um-
stände z. B. bei vorzüglicher Fruchtbarkeit des bäuerlichen Ackers, besonders 
günstigen Absatzwegen u. dgl. bis zu einem gewissen Grade zu erhöhen. 
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Zwei Jahre lang noch müssen die Bauern dem Gutsherrn', wenn er 
es verlangt, Natural-Arbeiten leisten; dieselben werden jedoch schon gegen-
wärtig von obrigkeitswegen in Tagewerke (?pons) umgerechnet, worüber 
das Gesetz Regulative ausstellt. 

Nach Ablauf eines Jahres kann der Bauer dem Herrn seine Absicht 
ankündigen, im dritten Freiheitsjahre von der Frohne zum abgeschätzten 
Geldzins Übergehn zu wollen. Der Erfüllung dieses Anverlangens dars 
der Herr sich nicht entziehn. Der ökonomische Termin, in welchem anstatt 
der Natnral-Arbeit der Geldzins eintritt, wird nach Maßgabe der örtlichen 
Gewohnheiten dnrch den Friedensrichter bestimmt. 

II. Zum bäuerlichen Grundeigenthümer (lcpserbaimui. eoöer-
vsn«sici.) kann der Bauer unter keinen Umständen anders als mit E in -
w i l l i gung des Gutsherrn oder aus desseu Vorschlag werden; der 
Gutsherr.hat aber unter Umständen auch das Recht zu fo rdern , daß 
der Bauer das Ackerland zum Eigenthum erwerbe. 

Es ist deu Grundherren und Bauern durch das Gesetz freigestellt, 
stch über den Ankauf von Ackerland, fei dasselbe schon in der bäuerlichen 
Nutzung oder nicht, unter einander zu einigen und die Quantität dessel-
ben, den Preis und die sonstigen Modalitäten festzusetzen. I n keinem 
Falle giebt es einen directen gesetzlichen Zwang sür den Gutsherrn, dem 
Bauer ein Grundstück, das nicht zur Ussadjba gehört, zum-Eigenthum ab-
zutreten. Wohl aber ist der Gutsherr berechtigt zu verlangen, daß die 
Bauern das ganze in ihrer Nutzung befindliche gutsherrliche Land zu er-
werben , wenn eine ganze Bauergemeinde sich des Rechts des Abkanss ihrer 
ganzen Ussadjba bedienen will. I n diesem Falle kann der Grundherr fordern, 
daß die Bauern das ganze dazn gehörige Bauerland eigenthümlich erwerben, 
und es tritt der Staat mit einer Ab kaufs-An leihe ein 
ee?M), die übrigens auch dann, wenn Landkänfe zwischen Grundherren und 
Bauern nach freiwilliger Übereinkunft oder anf den Vorschlag des ersteren 
zu Stande kommen, erbeten werden kann. Während der Inhalt der Kauf-
verträge, wenn sie nach freiwilliger Übereinkunft geschlossen werden, gänz-
lich der Convention der Parteien überlassen bleibt und somit den Pacis-
centeu namentlich auch die Höhe des Preises und die Zahlungstermine zu 
bestimmen anheimgestellt wird, normirt das Gesetz sür den Fall, daß die 
Bauern aus die Forderung des Gutsherrn zum Kauf schreiten müssen, den 
Preis, indem es den gezahlten Geldzins zu 6 Procent capitalistrt d. h. 
es wird jeder Obrok- oder Geldzinsrubel um 16^, mal erhöht. 
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Von dieser Summe leiht der Staat den Bauern zur Befriedigung der 
Grundherren: 

1) wenn die Bauern ihre ganze Landdotation erwerben — d. h. 
80 Kop. auf den Rubel; 

2) wenn die Bauern nur einen Theil ihrer Landdotation erwerben 
wollen — "I» d. h. 75 Kop. auf den Rubel. 

Mit dieser Zahlung muß fich im ersteren Falle der Grundherr, wel-
cher den Abkaus verlangt hat, zufrieden geben. I m letzteren Falle dagegen, 
wenn die Bauergemeinde von dem Recht, ihre Ussadjba abzukaufen, Ge-
brauch macht und dadurch die Forderung des Grundherrn hervorruft, daß 
fie auch das ganze bäuerliche Ackerland zum Eigenthum erwerbe, die Ge-
meinde aber erklärt, bloß einen Theil desselben erwerben zu wollen; so ist 
fie gehalten, eine Summe, die dem 15. Theil der ihr in diesem Falle 
vom Staate gewährten Anleihe gleich ist d. h. 5 Kop. aus den Rubel, 
sofort in der Kreisrentei zu deponiren. damit hieraus nebst der vom Staat 
gewährten Anleihe von 75 Kop. aus den Rubel der Grundherr befriedigt 
werde. 

Wenn endlich der Grundherr in Veranlassung der Geltendmachung 
des Abkaufsrechts der ganzen Ussadjba durch die Gemeinde an dieselbe nicht 
die kategorische Forderung stellt, sondern ihr nur den Vorschlag macht, 
daß fie auch ihre ganze Landdotation abkaufe, und die Gemeinde aus die-
sen Vorschlag eingeht, so ist in solchem Falle derjenige Theil des gesetz-
lichen Kaufpreises, derj, bei Capitalifirung der Bodenrente zu 6 Procent, 
nach Abzug der vom Staate gewährten Abkaufs-Anleihe noch zu entrichten 
ist, in der Kreisrentei zu deponiren. 

Der Staat' gewährt die Abkaufs-Anleihe: 
1) in keinem Falle in höherer Proportion als mit 80 und bezie-

hungsweise 75 Kop. ans den Rubel, uud zwar nur desjenigen Preises, der 
durch Capitalifirung der Bodenrente zu 6 Procent fich herausstellt; 

2) nur denjenigen Bauern und Bauergemeinden, die fich bereits aus 
Geldzins befinden und mit keinerlei Rückständen belastet find; 

3) nur bei der Erwerbung solcher Ländereien, die zu der gesetzlichen 
Landdotation der Bauern gehören, nicht aber bei dem Ankauf anderer 
gutsherrlicher Grundstücke. 

Die finanziellen Operationen des' Staats bei dem Abkaus des Bauer-
landO werden sür die erste Zeit der Petersburger Depofiteu-Casse (eoxpa»-
naa icaalm) mit Hinzuziehung eines vom Ministerium des Innern defignirteu 
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Gliedes und zweier Deputirten des Adels unter der unmittelbaren Leitung 
des Finanzministers und unter der Oberaussicht des Conseils der Reichs-
creditanstalten, in den Gouvernements der Gouvernements-Behörden sür 
Bauersachen übertragen, während die Vermittelung und Verifikation der 
Abkauss-Verträge und Documente den Friedensrichtern zugewiesen ist. 

Diese Finanz-Operationen bestehen nun in der Emission von süns-
procentigen Bankb i l le ten , sowie in der Herausgabe von Anwei-
sungen aus dieselben zum Zwecke der Befriedigung der Gutsbesitzer. 

Nach Abzug etwaiger Kronsschulden und Anleihen aus den Reichs-
creditanstalten wird das Abkauss-Capital in 5-proc. Bankbilleten und in 
Abkauss-Anweisungen (kbi«^lluos ev«6«?'s^boi'vo) nach folgender Berech-
nung an die Gutsbesitzer ausgezahlt: 

1) Wenn die Abkaufs-Anleihe nicht 1000 R. übersteigt, so wird diese 
ganze Summe in Bankbilleten ausgezahlt; 

2) wenn die Abkauss-Anleihe 1000 bis 10,000 R. beträgt, so werden 
die ersten 1000 R. zum vollen in Bankbilleten gezahlt, von dem Rest der 
fünfte Theil in Bankbilleten, das Uebrige in einer Abkanfs-Anweisung; 

3) wenn die Abkauss-Anleihe 10,000 bis 60,000 R. beträgt, so 
werden auf die ersten 10,000 R. 2800 R. in Bankbilleten gezahlt, des-
gleichen der zehnte Theil der 10,000 R. übersteigenden Summe, alles 
Uebrige aber in einer Abkaufs-Anweisung; 

4) wenn die Abkaufs-Anleihe mehr als 60,000 R. beträgt, so werden 
aus die ersten 50,000 R. 6800 R. in Bankbilleten gezahlt, desgleichen 
der 20. Theil der 50,000 R. übersteigenden Summe, alles Uebrige aber 
in einer Abkaufs-Anweisung. 

Die Abkauss-Anweisungen werden bis zu ihrer Umwechslung gegen 
Bankbillete mit 5°/o verzinst, und diese Umwechslung erfolgt in Terminen 
von 5 zu 5 Jahren, wobei jedesmal '/» des Betrages der Anweisungen 
gegen Bankbillete eingelöst wird. Diese Operation wird in der Gouver-
nementsbehörde sür Bauersachen bewerkstelligt. 

Die prompte Zinsenzahlung und regelmäßige Tilgung der Bankbillete 
und Abkauss-Anweisungen wird einerseits durch die Abkaufszahlungen der 
Bauern, andererseits durch sämmtliche dem Staate zur Verfügung stehende 
Mittel sichergestellt (oövslleysvswres «aml. «pserb-

rank « epsAervs»«, vi, pa<mop»»cv«is Hpavsrs^l.e^va eo-
ervWl»«»). Die Abkauss-Anweisungen werden von der Krone als Unter-
pfand (Salog) in derselben Grundlage angenommen, wie die Billete der 
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Reichscreditanstalten. Sie werden auf den Wunsch der Gutsbesitzer nicht 
auf geringere Summen als 3000 R. und bei Erbschaststheilungen und zur 
Befriedigung von Gläubigern aus Summen nicht unter 300 R. ausgestellt. 
Bei Bezahlung von Krons- und Privatschulden an die Grundherren sind 
die Bankbillete und Abkauss-Anweisungen zum Nöminalwerth anzunehmen. 
Der Zinsenlaus beginnt am 1. Februar, 1. Mai^ l . August oder 1. Novem-
ber, je nachdem einer dieser Termine unmittelbar nach der definitiven Be-
willigung der Abkauss-Anleihe eintritt. Die Zinsen werden halbjährlich 
gezahlt. Werden fie nicht im Termin empfangen, so gilt die zehnjährige 
Verjährungsfrist. Zinsen von Zinsen werden in keinem Falle gezahlt. Die 
Zinsenzahlung findet in jeder Kreisrentei Statt. Will man die Zinsen 
indessen in einer Kreisrentei empfangen, die nicht in einer Gouvernements-
stadt befindlich ist, so hat man die Rentei wenigstens einen Monat vor 
dem Zahlungstermin davon in Kenntniß zu setzen. Die Cesfion der Ab-
kauss-Anweisungen kann nur in derjenigen Weise ersolgen, die sür die 
Übertragung unbeweglichen Vermögens vorgeschrieben ist. 

Dem Staate gegenüber endlich tilgen die Bauern die ihnen gewährte 
Abkauss-Anleihe durch Zahlung von 6 Kop. sür jeden Zins- öder Obrok-
Rubel im Laus von 49 Jahren. Für den Fall, daß sie diese Zahlungs-
verpflichtungen nicht zum Termin einhalten, sind im Gesetz verschiedene 
Executiv-Maßregeln angeordnet. 

Den s. g. kleinen Gutsbesitzern d. h. denjenigen, die weniger als 
2 l Leibeigene oder (in den westlichen Gouvernements) weniger als 300 Dessä-
tinen Land besitzen, soll ihre durch die neue Verordnung etwa in Frage 
gestellte Existenz theils durch gewisse Geldunterstützungen, theils durch die 
Besugniß erleichtert und beziehungsweise gesichert werden, daß sie ihre 
Besitzungen der Krone abtreten können, die dann dafür denjenigen Preis 
zahlt, der sich bei einer Capitalifirung des ausgerechneten Geldzinses oder 
Obroks zu 6 Procent herausstellt. Die hierüber erlassene Verordnung 
enthält die näheren Details. 

I n Vorstehendem haben wir die wesentlichen Grundlagen der neuen 
gesetzlichen Stellung der ackerbautreibeudeu Bevölkerung aus den Privat-
gütern Rußlands wiederzugeben gesucht. Hienächst muß nun noch desje-
nigen Theiles der ehemaligen Leibeigenen Erwähnung gethan werden, der 
unter der Bezeichnung der Hosesleute (AvopoLi.ie ^w^o) bekannt ist 
und nicht aus Land angefiedelt war und ist. Unter Hosesleuten werden 
diejenigen Leibeigenen verstanden, die als solche in den Listen der zehnten 
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Revision (Volkszählung) — 1857 — bezeichnet und zu Gütern, Häusern, 
Fabriken, Betriebsanlagen (Z-wo^bi) und Capitalien verzeichnet find. Diese 
Individuen erlangen sofort bei der Publication der neuen Verordnung alle 
persönlichen, Familien- und Vermögensrechte der freien Leute; indessen 
müssen fie noch 2 Jahre lang ihren früheren Leibherren entweder die bis-
herigen Dienste leisten oder ihnen den bis dahin gezahlten Obrok entrich-
ten , der aber in keinem Falle mehr als 30 R. für den erwachsenen Mann 
und 10 R. sür das erwachsene Weib betragen darf, so daß der Obrok, wenn 
er bisher in höherem Betrage gezahlt worden, aus dieses Maximum zu 
reduciren ist. Klagen der Hosesleute wider ihre Herren et vice versa 
während dieses zweijährigen Zeitraums werden bei den Friedensrichtern an-
gebracht. Für die Residenzen werden wegen der daselbst vorhandenen be-
deutenden Anzahl von Hosesleuten, die im Haushalt ihrer Herren dienen, 
besondere Friedensrichter ernannt. Nach Ablaus der zweijährigen Frist 
oder wenn fie während derselben von ihren Herren gänzlich freigelassen 
worden, was diesen gestattet ist, haben fie fich zu steuerpflichtigen Gemein-
den verzeichnen zu lassen und genießen dann gewisse Freijahre von Abga-
ben und der Rekrutenpflichtigkeit. 

Was endlich die zu Bergwerken, Fabriken und Betriebsanlagen ver-
zeichneten Bauern betrifft, so find über diese besondere Reglements erlassen, 
aus denen der durchgehende Grundsatz zu entnehmen ist, daß die aus Land 
seßhaften ihre Ussadjba gleich den ackerbautreibenden Bauern abzukaufen be-
rechtigt find nnd gleich diesen Arbeit oder Geldzins sür ihre Aecker und 
sonstigen Nutzungen zu leisten haben, sowie daß diejenigen, die kein Land 
in Benutzung haben, den sür die Hosesleute erlassenen Verordnungen unter-
liegen, und daß somit die Arbeit dieser Leute in Privatbergwerken, Fa-
briken und Betriebsanlagen nach Ablauf von zwei Jahren fich in eine 
sreie, gegen Lohn zu leistende verwandelt, dessen Betrag der Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer überlassen ist. 

Zur Vervollständigung des hier gegebenen Umrisses der neugeschaffe-
nen Agrarverhältnisse Rußlands folge schließlich im Auszuge der Inhalt 
des allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths über die Veräuße-
rung, Vererbung, Verp fändung und Verar rend i rung von 
P r i va tgü te rn , aus denen Bauern angesessen find: 

I. Bestimmungen über die Veräußerung, Vererbung und 
Verpfändung solcher Güter. 

Die bestehenden Gesetze über Verkauf, Verpfändung, Schenkung und 
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jede anderweitige Veräußerung von Privatgütern, desgleichen über Verer-
bung durch Testamente behalten ihre Gültigkeit, jedoch mit nachstehenden 
Modifikationen: 

1) Privatgüter in ihrem vollen Bestände d. h. mit dem Bauerland» 
und mit dem Rechte aus die sür dasselbe zu leistenden Prästationen können 
nnr an Erbedelleute verkaust oder auf andere Weise übertragen werden. 

2) Privatgüter mit Einschluß der Bauerländereien können aber auch 
an Personen aller Stände, mit Ausnahme von Hebräern, verkauft und 
veräußert werden, wenn gleichzeitig mit dem Zustandekommen des Ver-
kaussvertrages über das Gut die Bauern ihre Ländereien in der durch 
die örtlichen Verordnungen bestimmten Ausdehnung zum Eigenthum erwer-
ben und der Acqnirent des Gutes fich zu solchem Verkaufe anheischig 
macht. Wenn eine derartige Vereinbarung nicht zu Stande kommt, so muß 
vor der gerichtlichen Bestätigung des Verkaussvertrages zum Abkaus der 
Bauerländereien durch die Bauern in Grundlage der hierüber in den 
Verordnungen enthaltenen Bestimmungen geschritten werden. 

3) Diejenigen gutsherrlichen Ländereien, die gemäß den Grundbüchern 
nicht der Nutzung der Bauern überlassen sind, können an Personen aller 
Stände, mit Ausnahme von Hebräern, veräußert werden. 

4) Privatgüter können mit allen Bauerländereien zur Sicherstellung 
von Darlehen an Jedermann verpfändet werden. Wenn jedoch der Fall 
eintritt, daß der Gläubiger in den Besitz des Jmmobils immittirt werden 
muß, so muß, wenn er nicht Erbedelmann ist, entweder der Abkaus des 
Bauerlandes durch die Bauern erfolgen oder es ist nach den im Swod 
der Reichsgesetze T. X. hierüber enthaltenen Bestimmuugen zu verfahren. 

6) Bei der Verpfändung, dem Verkauf und jeder andern Veräußerung 
irgend eines Theils eines Privatgutes, sowie bei Erbtheilungen wird eine Par-
cellirung derjenigen Ländereien, die aus jedem Gute den Bauern zu beständi-
ger Benutzung überlassen sind, durch nachstehende Bestimmungen beschränkt: 

a) bei dem „allgemeinen bäuerlichen Landnutzungssystem" (npn vömsu-
noiai. llo^b3ovagis 36«l̂ ew) wird das ganze den Bauern eingeräumte 
Land bis zum Abkaus desselben durch die Bauern als ein untheilbares 
angesehn und den bestehenden Gesetzen über untheilbares Vermögen 
unterworfen. Diese Bestimmung erstreckt sich auch ans solche Lände-
reien, an welchen, wenn gleich ein Theil derselben in dem erblichen 
Nutzungsbesitz einzelner Familien sich befindet, dennoch die ganze Ge-
meinde Antheil hat. 
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b) Wo dagegen „Bauerhosswirthschast" existirt und die Bauerhöse fich in 
dem erblichen und ausschließlichen Nutzungsbesitz einzelner Familien 
befinden, wird nur der Bauerhos als solcher als untheilbar angesehn. 
Diese Bauerhöfe können in ihrem ungetheilten Bestände in das Eigen-
thum verschiedener Gutsbesitzer durch Erbschaststheilung oder in ande-
rer Weise Übergehn, ohne daß jedoch die Bauergemeinde selbst getheilt 
wird. 

e) Ländereien, die gegenwärtig in bäuerlicher Nutzung stehn, können beim 
Verkauf oder bei der Veräußerung seitens eines Gutsbesitzers an einen 
andern nicht vor Bestätigung der Grundbücher parcellirt werden. 

II. Ueber die Vera r rend i rung von Privatgütern. 

1) Der Gutsbesitzer ist berechtigt, alle Ländereien, Nutzungen und 
Obrokstücke, die nicht den Bauern zu beständiger Nutzung zugewiesen sind, 
an Personen aller Stände, Ausländer nicht ausgenommen, in Arrende zn 
vergeben. 

2) Die Gutsbesitzer können ihre Arrendatoren zum Empfange des 
bäuerlichen Geldzinses bevollmächtigen. Derartige Mandate können aber 
aus nicht länger als 12 Jahre ertheilt werden und dürsen in keinem Falle 
dem Abkaus der Ussadjhen und des Bauerlandes hinderlich sein. 

3) Arrende-Contracte über gutsherrliche Ländereien, Nutzungen und 
Obrokstücke dürsen aus höchstens 36 Jahre abgeschlossen werden, es dars 
aber durch dieselben dem Arrendator in keinem Falle die Benutzung der 
bäuerlichen Frohne eingeräumt werden. Die Arrendatoren von Ländereien 
auf Gütern, wo noch die Frohne geleistet, wird, dürfen daher auch nicht iu 
der Eigenschaft von Verwaltern oder unter sonst welchem Vorwande die 
Frohne zu eignem Nutzen verwenden.-

4) Vormünder dürsen die Güter ihrer Mündel ohne Genehmigung 
des Senats nicht aus längere Zeit in Arrende vergeben, als bis ihre 
Pflegebefohlenen das 17te Jahr erreicht haben. Geschieht es dennoch, so 
find die Mündigen an solche Eontracte nicht gebunden. 

5) Die Arrende-Contracte werden schriftlich auf dem verordneten 
Stempelpapier geschlossen und von den Maklern oder den gewöhnlichen 
Behörden beglaubigt. Ein Verbot (3anpeiue«is) wird auf das Gut nur 
aus Convention der contrahirenden Theile gelegt. 

6) Das zu Arrende-Contracten, die aus länger als 12 Jahre ge-
schlossen werden, zu gebrauchende Stempelpapier braucht nur demjenigen 
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Werthe zu entsprechen, der fich aus der Summe der Arrendezahlung sür 
12 Jahre ergiebt. 

7) Wenn der Arrendenehmer die Pacht ans mehr als 2 Jahre vor-
ausbezahlt hat und das Gut dann wegen Schulden zum öffentlichen Ausbot 
kommt, so ist der Gläubiger oder der neue Erwerber an den Arrende-
Contract nicht gebunden; der Arrendenehmer aber hat stch an seinen Con-
trahenten zu halten. 

8) Verträge der Banern oder Bauergemeinden über die Pacht von 
Ländereien derjenigen Gutsbesitzer, aus deren Gütern ihnen Landdotationen 
zugetheitt sind, werden, wenn sie aus nicht länger als 12 Jahre geschlossen 
sind, aus ordinärem Papier abgefaßt und von der Bezirksverwaltung be-
glaubigt; mündliche Pachtverträge dürfen aber auf nicht länger als 3 Jahre 
abgeschlossen werden uud sind ans den Wunsch der Kontrahenten bei der 
Bezirksverwaltung zu verschreiben. 

Wir schließen hiermit diesen Ueberblick über die Emancipations-Ver-
ordnung, nicht ohne das Bewußtsein, daß das gelieferte Bild, bei dem 
Umfange des neuen Gesetzgebungswerkes und bei der Kürze der Frist, aus 
die wir uns beschränkt sahen, ein nur wenig vollständiges hat sein können, 
das sür Jeden, der mit den Eigenthümlichkeiten des russischen Rechts und 
der Agrarverhältnisse Rußlands nicht genauer bekannt ist, mehrfach unver-
ständlich sein wird. Wir haben es jedoch für eine Pflicht gehalten, unsern 
Lesern die Kenntniß von diesem bedeutungsvollen Gesetzgebungsakte wenig-
stens im Ganzen und Großen ohne alle Zögerung zu vermitteln und be-
halten eingehendere Erörterungen einer späteren Zeit vor, in der es zugleich 
möglich sein wird, die praktische Durchführung des Emancipationswerkes 
zu verfolgen und zu beurtheilen. 

Druckfehler im Februar-Heft d. I . 
Seite tt9 Z. 4 v. u. lies Referats 
Seite 125 Z. 1 v. u. lies folgen 
Seite !88 Z. 18 v. o. lies Jerwakant. 

Redacteme: 
Theodor Bötticher, Alexander Falt in, 

Livl. Hofgerichtsrath. Rigascher Rathsherr. 
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W s liegen »ns zwei von der Baltischen Monatsschrist veröffentliche Auf-
sähe vor, welche in gleicher Richtung die kurländische Agrar-Gesetzgebung 
einer Erörterung unterziehen: wir meinen die im December-Hest 1860 am 
Schlüsse des Artikels zur „Broschüren-Literatur" gegebene'Notiz, und den 
bezüglichen Artikel im Februar-Hest dieses Jahres. Erstere weiset auf die 
Widersprüche hin, welche in Bezug aus die Freizügigkeit und die Pacht-
verhältnisse der kurländische» Bauern angeblich zwischen den tatsächlichen 
und gesetzlich gegebenen Zuständen bestehen; — letzterer, von denselben 
Grundgedanken ausgehend, will durch Umgestaltung der Gesetzgebung einer-
seits größere Freiheit der Bewegung sür den Bauern, und andererseits 
einen gewissen Zwang sür die Grundbesitzer in Ansehung der Pachtcontracte 
eingeführt wissen. 

Niemand kann mit mehr Freude als wir den Zeitpunkt begrüßt haben, 
seit welchem das allgemeine Interesse fich der öffentlichen Besprechung die-
ser Verhältnisse zuwendet, weil wir glauben, daß jede Entwicklung geför-
dert und in die richtige Bahn gelenkt wird, wenn fie die Probe der Kritik 
zu bestehen hat. Soll aber der guten Sache wahrhaft genügt werden, so 
dars die Behandlung derselben den objectiven Standpunkt nicht ausgeben; 
so ist serner Genauigkeit und Sicherheit in allen Angaben erforderlich; so 
muß endlich aus allen Seiten das Bestreben vorherrschen, fich verständigen 
zu wollen. 

Wir unsererseits wollen offen zu Werke gehen, weil wir uns verstän-
Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. III. Hst.4. 21 
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digen möchten, und wir müssen darum, ohne den Verfassern jener 
Artikel eine Absichtlichkeit zn imputiren, zunächst hervorheben, daß die 
in Rede stehenden Artikel mehr geeignet erscheinen, die Stellung und 
den Einfluß des gutsbefitzlichen Adels zu schwächen, als die Wohlfahrt 
der Bauern zu befördern. Der Beweis hierfür wird sich aus unserer wei-
tern Widerlegung ergeben. Hier aber wollen wir vor allem nnsern Stand-
punkt zu der letztern Frage bezeichnen. Wir find in der That nicht die 
Parteigänger eines nichtsnützenden Junkerthums; aber wir halten dafür, 
daß unser Land einer Vertretung seiner deutsch-protestantischen Entwicklung 
bedarf, nnd so lange verfassungsmäßig nnsern baltischen Provinzen keine 
andere Vertretung gewährt ist, glauben wir diejenige mit allen Mitteln 
stützen zu müssen, welche uns in deu Ritterschaften geboten ist. Um so 
mehr ist es daher zu beklagen, wenn statt der Einigung in dem Brenn-
punkt der gemeinsamen Interessen, Verkennung dieser einzigen Vertretung 
der gesammten Provinzen lähmend entgegentritt und die Kraft, welche in 
der Einigkeit liegt, bald hier bald dort abgeschwächt wird. 

Wir wenden uns hiernach den beiden Artikeln der Baltischen Monats-
schrift zu, welche ein zu reiches Material der Besprechung bieten, als daß 
in den Grenzen eines Aussatzes sür da« Monatsblatt alle Gegenstände 
erschöpfend behandelt werden könnten. Wir beschränken uns daher, in 
Bezug ans das vermißte Schulreglement sür den Unterricht der Bauern in 
Kurland anzuführen, daß seit vielen Jahren bereits diesbezügliche Vor-
schläge von der Ritterschaft sowohl als von der Geistlichkeit der Staats-
regierung unterlegt worden, ohne daß bisher die erforderliche Bestätigung 
erfolgt wäre. Wenn dennoch in Kurland auf den meisten Gütern Volks-
schulen gegründet find und seit zwanzig Jahren von der Ritterschaft eine 
Anstalt zur Ausbildung von Volkslehrern mit nicht geringem Kostenauf-
wands unterhalten wird, so beweist dies von neuem, daß hier die Ent-
wicklung der Verhältnisse ungezwungen der Gesetzgebung voraneilt, und 
daß, was eben in letzterer vermißt werden könnte, durch tatsächliche Ver-
hältnisse ersetzt ist. I n Bezug aus den Elementar-Unterricht aber wird 
man einräumen, daß Schulen ohne Reglements noch immer werthvoller 
find als Reglements ohne Schulen. Desgleichen wollen wir in Ansehung 
der Stellung der Gemeindegerichtsschreiber nnr aus die betreffende Gesetz-
gebung hinweisen, woraus fich ergiebt: 

1) daß die Gemeindegerichtsschreiber einen Amtseid zu leisten haben — 
B.-V. § 38; 
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2) daß dieselben durch Urtheil der Oberinstanz vom Amte removibel 
sind (Vorschrift der Eins.-Comm. 24. October 1830); 

3) daß ihnen nicht gestattet ist, gewisse andere Functionen vom Guts-
herrn zu übernehmen (Vorschr. d. Commission vom 23. Jan. 1846). 

Hiernach haben die Gemeindegerichtsschreiber unzweifelhaft eine Stel-
lung. welche wenigstens nicht berechtigt, dieselben dem Dienstpersonal 
des Gutsherrn beizuzählen, wenngleich sie von letzterem, der auch die 
Kosten derselben zu decken hat, contractlich angestellt und also auch ent-
lassen werden. 

Wir gehen nun zu den brennenden Fragen über, deren baldiger Er-
ledigung eine besondere Wichtigkeit beigelegt wird. Es ist gesagt worden, 
daß in Ansehung der Freiheitsrechte des Bauern seit Einführung der Bauer-
Verordnung nur ein geringer Fortschritt gegenüber mehrfachen offenbaren 
Rückschritten bemerkbar sei, und wird dies vorzugsweise der ehemaligen 
Eiusührungs-Commission und der Commission in Sachen der Bauer-Ver-
ordnung, welche mehr als die Administrativ-Autoritäten hierbei wirksam 
gewesen, zur Last gelegt. Es braucht wohl nicht erinnert zu werden, daß 
jene Kommissionen zum großen Theil aus ritterschastlichen Bevollmächtigten 
gebildet find und daß daraus vielleicht eine reactionäre Tendenz derselben 
hergeleitet werden könnte. So sei denn durch Einführung des Kündigungs-
rechts und Erweiterung des Paßverweigerungsrechts der Geist des Gesetzes 
in der Gemeindepflichtigkeit und in dem, nur von den Grundherren und 
dessen Pächtern, zum Nachtheil der Bauern, ausgebeuteten Dienstzwange 
gesucht und gesunden worden. Hierbei sei sogar ein Schwanken des Prin-
cips zu Tage getreten, je nachdem man augenblicklich einen Ueberfluß oder 
einen Mangel an Dienstboten zn fürchten gehabt. Es wird ferner erwähnt, 
daß trotz Aushebung der Landpflichtigkeit die Freizügigkeitsrechte 
des Bauern verkümmert find, und daß die in den Städten lebenden Dienst-
boten in ihrem reichlichem Erwerbe gestört und gezwungen werden, auf 
dem Lande Dienste zu nehmen, wo sie schlechtere Behandlung und gerin-
ger Lohn erwartet. 

Wir begreisen, daß eine freie Bewegung der Arbeitskräfte erstrebt und 
befürwortet werden kann, aber wir begreifen weder die gemachte Argumen-
tation, welche nnr aus einer Verwechselung der Begriffe beruht und eben 
nicht von einer genauen Prüfung der gesetzlichen Verordnungen Zengniß 
legt, noch glauben wir den Vorwurf gerechtfertigt, welcher wegen angeblich 
reactionärer Bestrebungen den Kommissionen hat gemacht werden wollen. 

21* 
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Der Begriff der Fre izügigkei t wird in beiden Artikeln anders aufge-
faßt, als rechtlich zulässig ist. Aus dem Recht der Freizügigkeit wird den 
Einzelnen das damit in gar keiner Verbindung stehende Recht vindicirt, 
aus Grund eines Passes anderweitig zu domiliciren. Das Freizügigkeits-
recht besteht aber in dem Recht, aus einem Gemeindeverbande in einen 
andern überzugehn. Dasselbe ist bereits durch die Bauer-Verordnung ein-
geführt, war jedoch bis zum Jahre 1848 ein beschränktes, sosern nur ein 
Uebergang zu Landgemeinden der Provinz gestattet war. Aus der unbe-
grenzten Ausdehnuug desselben aus S täd te und a l le Provinzen des 
Reichs, welche durch die allerhöchst bestätigten Beschlüsse des Minister-
Comitös vom 30. November 1848 und 15. Juli 1858 erfolgt ist, kann 
doch nicht das Recht des Einzelnen hergeleitet werden, von seiner Gemeinde 
einen Paß zn fordern, d. h. gerade im Gegensatz mit diesen Beschlüssen, 
in dem bisherigen Gemeindeverbande zu verble iben und dennoch in 
einer andern Gemeinde zu domiciliren, da in den erwähnten Beschlüssen 
nur von dem Recht die Rede ist, sich zu den Städten und Landgemeinden 
des ganzen Reichs verzeichnen zu lassen. Keineswegs also handelt es 
fich dort von dem Recht, einen Paß zu fordern. I n Beziehung auf die 
Paßertheiluug muß vielmehr aus die betreffenden Bestimmungen der Bauer-
Verordnung zurückgegangen werden. Wenn also dem Einzelnen ein Paß 
verweigert wird, so läßt fich nicht mit Recht sagen, daß sein Freizügig-
keitsrecht verkümmert ist. Letzteres ist vielmehr ganz unbeschränkt, wie 
es die persönliche Freiheit des Menschen fordert. Keine Rückficht, weder 
sür die Gemeinde noch sür den Ackerbau, kann dieses Recht beeinträchtige .̂ 
Der Bauer ist also in so weit vollkommen frei, und uns ist nicht bekannt, 
daß das Ueberfiedelnngsrecht ihm irgendwo verkümmert wäre. 

Es ist aber auch aus der Bauer-Verordnung selbst ein Recht herge-
leitet, einen Paß zu fordern, der jedem Bauer unweigerlich zu ertheilen 
sei. Einer genauem Kenntniß der allmälig fich entwickelt habenden Ver-
hältnisse und der Gesetzgebung hätte es nicht entgehn können, daß in der 
Bauer-Verordnung von etwas Anderem die Rede ist, als jetzt hinein inter-
pretirt wird. Die Bauer-Verordnung hat nur aus zweierlei Veranlassungen 
die Ertheilung von Pässen der örtlichen Polizei im Auge, nämlich bei 
gesetzlichem A u s t r i t t aus der Gemeinde und zu Reisen der aus 
eine Zeitlang beurlaubten Gemeindeglieder. Man hat übersehen, daß 
ehedem der gesetzliche Austritt d. h. der Uebertritt zu einer andern Ge-
meinde, nicht sofort perfect werden konnte, weil damals nur alle 3 Jahre 
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eine Umschreibung stattfand. Bis zum Eintritt dieses Zeitpunkts bedurste 
natürlich der in eine andere Gemeinde Übertretende einer Legitimation, 
welche bei dem unbeschränkten Recht des Uebertritts selbstverständlich nicht 
verweigert werden durste. Die vielfachen Kollisionen gerade, welche dadurch 
entstanden, daß die auswärts domicilirenden Gemeindeglieder noch eine 
Zeitlang deu Revisionslisten der srühern Gemeinde angehörten, veranlaßten 
im Jahre 1846 die Einführung der jährlichen Umschreibung; so fiel denn 
dieser Grund der Paßsorderung ganz weg, und der Bauer-Verordnung 
nach, § 266 uud 267, wären nur Reisepässe statthast, nicht aber Pässe zum 
dauernden Domicil außerhalb der Gemeinde. Erst durch Verschiedeue Ver-
ordnungen der Kommission in Sachen der. Bauer-Verordnung ward die 
Ertheilnng von Pässen znm Erwerbe der Rekrutenloskauss-Summe und 
zum Ammendienste gestattet, später auch zu andern Zwecken nur von der 
Bewilligung der Gemeinde und des Gutsherrn abhängig gemacht; des-
gleichen ist von derselben Kommission durch eine besondere Verordnung die 
Erneuerung des Passes sogar zur Pflicht gemacht, wenn der Rückkehr ent-
lassener Dienstboten in die Gemeinde besondere, aus ihrer Wohlfahrt her-
rührende Schwierigkeiten entgegenstehn. Die neuern Erlasse der Commision 
in Bezug auf diesen Gegenstand beschränken sich aus eine kurze Zusammen-
stellung der schon bestehenden Verordnungen. Es sind also nicht Rück-
schritte gemacht, sondern hat im Gegentheil grade die Commission, so weit 
immer ihre Competenz es zuließ uud dies mit der gesetzlichen Grundlage 
vereinbar war, die persönliche Freiheit des Bauern erweitert. 

Als Rückschritt ist serner bezeichnet das den Gemeinden und den Guts-
herrn gegebene Kündigungsrecht. Man hat gesagt, daß dies Recht nur 
während der transitorischen Zeit, nicht aber sür den definitiven Freiheits-
zustand eingeräumt worden, nnd man hat gesucht den Beweis dadurch zu 
führen, daß man die bezüglichen §§ der Bauer-Verordnung so deutet, als 
ob daselbst die der Gemeinde reichsgesetzlich gestattete Ausschließung eines 
Gemeindegliedes nnd die Abgabe znr Ansiedlnng als Strafe gemeint sei. 
Diese Ausstellung fällt aber zufammeu, wenn man erwägt, daß die erwähnte 
Bestimmung jünger ist als die Bauer-Verordnung, daß mithin letztere sich 
nicht aus ein Strafgesetz hat stützen können, welches zur Zeit noch gar nicht 
in Kurland bestand. Ferner müßten, falls in der Bauer-Verordnung von 
einer Strafe die Rede wäre, auch die Vergehen aufgeführt sein, welche 
diese Strafe nach sich ziehen. Endlich könnte die Ausschließung nicht aus 
Dienstboten beschränkt sein, da reichsgesetzlich jedes Gemeindeglied unter 
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gewissen Voraussetzungen der Strafe der Ausschließung unterzogen werden 
kann. Es sind aber in der Bauer-Verordnung nur Dienstboten genannt, 
und zwar eben deßhalb, weil es sich dort nur von der Kündigung des 
Gemeindeverbandes handelt, welche einem in Contractsverhältnissen stehen-
den Wirth gegenüber wegen der in der Regel mehrjährigen Contracts-
dauer nicht zulässig wäre. Die Commission hat mithin nichts Neues statuirt, 
indem sie auch in Betreff des gegenseitigen Kündigungsrechts die immer in 
Kraft verbliebenen Bestimmungen der Bauer-Verordnung reassumirte; sie 
hat aber diesem Recht nicht diejenige Ausdehnung gegeben, welche im Jahre 
1839 und 1842 von der Administrativ-Autorität gefordert wurde, daß 
nämlich die Gemeindeglieder, .welche trotz erhaltener Kündigung dennoch 
die Gemeinde nicht verlassen, durch eine zu bestimmende S t r a f e dazu 
gezwungen würden. 

Wir gehn zu dem gleichfalls angegriffenen Dieystzwang über. Die 
hier einschlagenden gesetzlichen Bestimmungen finden sich in den §§ 245 
und 25V, d. der Bauer-Verordnung. Dieselben bezeichnen sehr genau die 
Fälle, in welchen ein Gemeindeglied zu einem festen Dienstverhältniß ange-
halten werden soll und dars. Die Kommission hat durch ihre Verordnung 
vom 19. October 1833 auch Vagabunden denjenigen beigezählt, welchen 
bestimmte Dienstverhältnisse angewiesen werden sollen. Könnte wohl diese 
im öffentlichen und Gemeinde-Interesse erlassene Bestimmung ein Rückschritt 
genannt werden? Wenn, wie angeführt ist, Fälle vorgekommen, in welchen 
Personen, die nicht zu den vom Gesetz bezeichneten Kategorien gehören, 
einem Zwange unterworfen worden, so sind dies Ausschreitungen, sür welche 
jedoch süglich nicht die Commission oder die Gesetzgebung verantwortlich 
gemacht werden kann. 

Nachdem wir hiemit die bestehende Gesetzgebung und die Betheiligung 
der Commission an derselben erörtert haben, wird es erforderlich zu unter-
suchen, wodurch diese Beschränkungen der persönlichen Freiheit haben als 
berechtigt erscheinen dürfen und zu wessen Gunsten sie bestehen. 

Es dürste wesentlich die Verständigung erleichtern, wenn wir einige 
allgemeine Grundsätze voranschicken, in welchen wir eine Übereinstimmung 
der Ansichten voraussetzen. Vor allem gehört hieher, daß die persönliche 
Freiheit des Menschen nicht zu Gunsten dieser oder jener Industrie, also 
auch nicht des Ackerbaues, irgend solchen Beschränkungen unterzogen werden 
dars, welche nicht durch die sreie Vereinbarung der Interessenten selbst 
bedingt sind. Ebenso kann aber auch in den Beziehungen freier Menschen 
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unter einander nicht das Princip vollkommener Gegenseitigkeit in Abrede 
gestellt werden. So sehr man also auch grundsätzlich den Umsang der Freiheit 
sür den Einzelnen zu erweitern hat, so dars dieselbe doch nie so weit aus-
gedehnt werden, daß sie wieder nach einer andern Seite hin Zwang d. i. 
Unfreiheit aufzuerlegen vermag. Desgleichen dürfte hieher gehören, w5e 
erfahrungsmäßig jede Zwangsarbeit nnproductiv ist, d. h. dem Arbeitgeber 
im Verhältniß zu frei gemietheten Kräften mehr kostet als einbringt. 
Hiernach gehen wir ins Einzelne. 

Wir haben bereits nachgewiesen, daß der Bauer durch Umschreibung 
unbehindert sein Domicil verändern kann; allein man findet es hart, daß 
cr zur Geltendmachung des Freizügigkeitsrechts zugleich seine Heimath aus-
geben müsse, und es soll ihm daher das Recht eingeräumt werden, beliebig 
anderswo zu domiciliren, ohne zugleich die Gemeinde zu wechseln. Wir 
glanben nun zwar nicht, daß die Veränderung des Domicils von einem 
Gute derselben Provinz zu einem andern so viel hieße, als seine Heimath 
ausgeben, da der Bauer hier wie dort dieselbe Volkssttte findet und dem-
selben Gesetz unterliegt, in der Regel auch, wenn er es wünscht, wieder in 
dieselbe Gemeinde zurückkehren kann. Wir vermögen aber auch nicht zu 
erkennen, in wie weit derjenige, welcher aus Grund eines Passes ander-
weitig domicilirt, hrimathl icher sein sollte als jener, welcher fich um-
schreiben läßt. Es ist gesagt, durch die Forderung der Umschreibung sei 
die Freizügigkeit mit hemmenden Formen umgeben. Wir kennen hiebei 
keine andere Form, welche gefordert wäre, als eine vorausgehende Ankündi-
gung zu Martini. Es besteht doch für jedes Dienstverhältniß nicht minder 
ein gesetzlicher Kündigungstermin, ohne daß daraus ein Grund hergeleitet 
werden könnte, die persönliche Freiheit der Kontrahenten sür beeinträchtigt 
zu halten. Würde die Freiheit des Menschen fordern, daß er durch keinerlei 
Rechtsverhältnisse gebunden sei, so wäre der Schluß naheliegend, daß in 
den Eulturstaaten die höchste Freiheit nur im Tagelöhnerleben zu suchen sei. 
Wir können nicht annehmen, daß dies von irgend Jemandem als das Ziel 
der socialen Entwicklung sür die Arbeiter-Classe angestrebt wird. Indessen 
wir erinnern uns allerdings, noch kürzlich von den Theorien eines Professors 
des Rechts gelesen zu haben, welcher alle sür eine gewisse Zeit eingegangenen 
Dienstverhältnisse als der Freiheit widerstrebend verwirst, darum aber in 
der Weigerung Samara'scher Bauern, ihre srei vereinbarten Abmachungen 
zu erfüllen, einen großen Fortschritt sür die Entwicklung des socialen 
Lebens gewahrt und, mit einer ironischen Bemerkung über die deutsche 
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Peinlichkeit in Erfüllung eingegangener Verbindlichkeiten, dem russischen 
National-Genie das Verdienst dieses Fortschritts unserer Zeit vindicirt. 
Der Herr Professor ahnte gewiß nicht, daß dem deutschen Charakter grö-
ßere Ehre nicht gegeben werden konnte als durch die Hinweisung aus 
deutsche Treue und Ehrlichkeit. Zur Ehre des russischen National-Charak-
ters aber fügen wir hinzu, daß jene Theorien bereits die gebührende Ent-
gegnung eines Russen gesunden haben (s. I^Norä 30.Dec. 1860 No. 366).— 

Wodurch unterscheidet fich nun die Umschreibung von dem Paß an-
ders als eben nur durch eine andere Form sür den Wechsel des Domicils, 
deren praktische Folge aber die ist, daß das Individuum immer dort, wo 
es domilicirt, auch seine Verpflichtungen gegen den Staat zu erfüllen hat 
und dort, wo der meiste Einfluß auf seine Verhältnisse geübt werden kann, 
auch ein sorgsameres Interesse sür seine Wohlfahrt wach gerufen wird. 
Wem sind nicht die mancherlei Verpflichtungen bekannt, welchen die kur-
ländische Landgemeinde und der Gutsherr direct und indirect in Bezug 
aus jedes Gemeindeglied unterliegen? Sie theilen sich in solche, welche 
durch das Interesse des Staates , und solche, welche durch die Bedürf-
nisse des einzelnen Bauern bedingt sind. Es ist die Gemeiude nicht 
allein sür die Abgaben- und Prästandenzahlung, sondern auch für die Re-
krutenstellung und alle andern öffentlichen Leistungen, sür die Magazin-
schüttung und den Unterhalt aller der Hülse bedürftigen Gemeindeglieder 
solidarisch verhaftet; es hat ferner der Grundherr nicht nur eventuell den 
Ausfall zu decken, sondern hat auch gewisse Verpflichtungen in Betreff des 
jedem GeMeindegliede nöthigen Obdachs und seiner Erwerbsmittel zu er-
füllen. Was gewährt nun hiefür das Gesetz nach dem Recht der Gegen-
seitigkeit? Etwa eine Sicherung gegen Auflösung oder auch nur Schwächung 
der Gemeinde oder gegen Arbeitermangel für den Grundherrn und dessen 
Pächter? Man vergesse doch nicht, daß das Freizügigkeitsrecht ein ganz 
unbeschränktes ist, daß Jeder die Gemeinde und das Gut unbehindert ver-
lassen, in Städte und andere Provinzen übersiedeln dars, und wenn Ge-
meinde und Gut zu Grunde gingen, denn der Bauer bedars dazu weder 
der Bewilligung der Gemeinde noch des Gutsherrn. Ein unbedingter 
Schutz sür den Ackerbau oder die Interessen des Grundherrn ist also nicht 
geboten; der Bauer ist weder an die Gemeinde, noch an die Scholle ge-
bunden, und Niemand fordert, daß er in diesem seinem Freizügigkeitsrecht 
irgendwie beschränkt werde. Es mag hier angeführt werden, was den 
Verfassern der Artikel wohl unbekannt geblieben ist, daß die Aushebung 
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der Landpflichtigkeit erst von der knrländischen Ritterschaft beschlossen war, 
ehe fie durch die angeführten Beschlüsse des Minister - Comits's sanctionirt 
wurde. Den Grundprincipien der Bauer-Verordnung getreu, hat die 
Ritterschaft stets anerkannt, daß wenn die Scholle von dem Bauer, auch 
der Bauer von der Scholle frei sein müsse. 

Warum wird aber dennoch dem Bauer nicht das Recht gewährt, ohne 
Umschreibung beliebig jeden Augenblick anderswohin sein Domicil zu ver-
legen? Hier macht fich allerdings das Recht der Gegenseitigkeit geltend, 
und fallen die Interessen des Grundherrn mit denen der Gemeinde voll-
ständig zusammen. 

Aus der räumlichen Ausdehnung und der zerstreuten Lage der Woh-
nungen des flachen Landes, sowie aus den ackerbaulichen Verhältnissen selbst 
erklärt es sich, daß die freie Bewegung aus dem Lande nicht mit der Leich-
tigkeit uud in so raschem Wechsel erfolgen kann, als bei der städtischen 
Bevölkerung. Stadt und Land haben eben einen durchaus verschiedenen 
Charakter und bedingen ungleiche Bedürfnisse und Ansprüche. Dort 
sind alle Verhältnisse in stetem Wechsel begriffen, hier dagegen dauern-
der, weil durch die Natur der Dinge selbst gebunden. Die städtischen 
Gewerbe können heute mehr und morgen weniger Arbeiter beschästigen, 
ja sogar ihren Betrieb ganz unterbrechen; der Ackerbau schließt dagegen 
seine Arbeit immer erst mit dem ökonomischen Jahre ab, dessen ganzer 
Kreislaus dazu gehört, die Fortpflanzung des nährenden Korns zu sichern. 
Die Fabrik bedars nur der Zeit, — der Ackerbau dagegen aller Jahres-
zeiten. Der städtische Arbeiter ist selbst leicht beweglich, — der Ackerbauer, 
wenn er nicht erst zum tagelöhnernden Proletarier heruntergebracht worden, 
hat meist seine ganze Habe dem Ackerbau vermählt, und alle seine Inter-
essen wurzeln tief in dem Boden, welchen er gebaut hat. Der städtische 
Arbeiter prosperirt immer, wenn er Fleiß mit Gesundheit verbindet; der 
ausdauerndste Fleiß des Landmannes ersetzt in demselben Jahre nicht die 
Verluste einer Mißernte; dieser bedars daher öfter außerordentlicher Hülse 
als jener und ist eben deßhalb mehr aus die Solidarität der Gemeinde-
genossen angewiesen. Was daher in den Beziehungen znr Gemeinde dem 
Städter als Zwang erscheinen würde, ist -es gewöhnlich nicht für den Land-
mann; die isolirte und verlassene Lage jenes aber würde diesen erschrecken. 
I n dem Maße nun, wie die Natur der ackerbaulichen Verhältnisse selbst 
den Landarbeiter eines Schutzes bedürftig macht, wird dieser gebundener 
sein, und hieraus erklären fich zum Theil die Beschränkungen, denen er 
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unterliegt. Nicht also der Grundherr und die Gemeinde fordern, daß die 

freie Bewegung des Einzelnen beschränkt werde; fie wollen nur nicht dem-

jenigen verpflichtet bleiben, welcher anderswohin wandernd, ihnen ein 

Fremder wird und ihrer Beaufsichtigung entgeht. I h r e n Interessen 

dürste im Gegentheil die weiteste Ausdehnung persönlicher Freiheit nur zu 

gute kommen, wenn fie fich damit von ihren Verpflichtungen lossagen könnten, 

nnd ste beanspruchen an sich keinen Schutz. Dem A r b e i t e r aber hat 

ein gewisser Schutz gegen Obdachlosigkeit nnd Mangel gewährt werden 

sollen, und der S t a a t sucht in der solidarischen Haft der Gemeinde eine 

Sicherheit, welche der Einzelne ihm nicht bieten könnte. H i e r liegt also 

der Schwerpunkt der Interessen, und d i e s e Forderungen allein sind es, 

welche einer ganz freien Bewegung entgegentreten. Könnten sie ausgegeben 

werden, so fiele jeder Grund zu den Beschränkungen weg, welchen man 

den Charakter reaktionärer Bestrebungen der Grundbesitzer hat geben wollen, 

während doch ihre äußerste Konsequenz, der Dienstzwang unter Mitwirkung 

der Polizei, gerade nur aus einigen Gütern der Kronsdomainen-Verwaltung 

bisher stch geltend gemacht hat. Man wird daher einräumen müssen, daß 

alles was in Bezug hieraus in den beiden Artikeln gesagt ist, weder die 

Commission noch die an der Gesetzgebung betheiligte Ritterschaft trifft, 

uud dies um so mehr, als die Commission durch ihre Verordnung vom 

16. März 1838 in gewissen Fällen billige Berücksichtigung gewährt. Man 

dars sich aber nicht verhehlen, daß mit dem Paßrecht, wie es gewünscht 

wird, der Gemeindeverband gelöst und die Landgemeinde in die schlimme 

Lage der gesetzlich weniger belasteten Stadtgemeinden gerückt wäre, deren 

Abgabenrestantien immer mehr anwachsen und welche nicht im Stande sind, 

die Rekrutenpflichtigen der Loosnng zu unterziehen. Man dars sich serner 

nicht verhehlen, daß aus einer heimathlichen bald eine flnctuireude Bevöl-

kerung geschaffen würde, welcher das tagelöhnernde Proletariat als letztes 

Ziel geboten wäre. 

Wir wollen aber nicht unterlassen h"ler zu sagen, was wir von dem 

Dienstzwange in seinen gesetzlichen Grenzen halten. S o antipathisch uns 

jeder Zwang ist, so ist es auch derjenige, welcher den freien Menschen 

gegen seinen Willen dienstbar macht. Wir fragen aber, ob der Mensch, 

welcher seine Pflichten als Staatsbürger nicht erfüllt und ohne Grund den 

Gemeindegenossen zur Last fällt, stch nicht schon selbst der Würde des freien 

Mannes begeben hat? Und wen unter den Zweien trifft der Dienstzwang 

härter: den aus die Gemeindeverpflichtungen speculirenden Vagabunden, 
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oder den Dienstherrn, dessen Arbeit von dem Umhertreiber in der Regel 

schlecht verrichtet wird, während ste doch gerade so bezahlt werden muß, 

als ob fie gut gemacht wäre? Kann das wirksamste Erziehungsmittel des 

Volks, welches in der Arbeit geboten ist, bei uns entbehrt werden? Dürste 

die Landgemeinde arbeitsloses Umhertreiben des Mittellosen dulden, so wäre 

bei der solidarischen Verpflichtung der Gemeinden der Träge aus Kosten 

des Arbeitsamen prämiirt. Man hat gesagt, der Landarbeiter erhalte in. 

der Stadt höhern Lohn. J a eben, weil man dort keine andere Verpflich-

tungen sür ihn hat. Erscheint es denn aber nicht doppelt hart , daß die 

daheim bleibenden und, wie man sagt, schlechter gestellten Arbeiter sür 

jenen eine Hast übernehmen, seine Rechnung im Hospital zc. honoriren 

und aus den Todessall noch sür seine Seele Abgaben zahlen und Rekruten 

stellen müssen? — Der Grundherr und die Gemeinde würden gern aus 

den Dienstzwang verzichten, wenn ihre Verpflichtungen aus den S t aa t und 

dessen Polizei übergingen. Dies klingt theoretisch ganz gut; prüse man 

aber die praktische Seite der Frage. Sollte der Arbeitszwang im Zucht-

hause dem Vagabunden willkommener sein, als der Dienstzwang in der 

Gemeinde? der arbitraire Lohn des Strasarbeiters vorteilhafter, als der 

landübliche eines tüchtigen Dienstboten? Sollte endlich die Besserungsanstalt 

des Staates billiger als die Bessernngsmittel der Gemeinde sein? 

Man hat vielfach aus die Bestimmungen der livländischen Agrar-

Gesetzgebuug , als einer liberalen Auffassung angemessener, aufmerksam ge-

macht. Ohne dieser Gesetzgebung unsere vollste Achtung zu versagen, sei 

es uns doch erlaubt, auch die unsrige in Schutz zu nehmen. Uns liegt 

die im Jahre 1849 vom Senat bestätigte livländische Agrar-Gesetzgebung 

vor, und wir wissen nicht, ob die betreffenden Artikel seitdem einer Modi-

fikation unterzogen find. Vergleichen wir nun die KK 600 u. ff., welche 

von den „Lostreibern" handeln, mit den entsprechenden §§ 245 und 250 b. 

der knrländischen Bauer-Verordnung nnd den spätern Vorschriften der 

Commisston: so finden wir, daß in Livland die sogenannten „Lostreiber", 

d. h. „Gemeindeglieder, welche weder Gruudeigenthümer find, noch in Pacht 

„oder Dienstverhältnissen stehn nnd der Gemeinde-Unterstützung anheimfallen, 

„ohne eigentlich anerkannt gänzlich erwerbsunfähig zu sein" — gesetzlich 

nicht geduldet werden sollen (K 600). I n Kurland haben die den Los-

treibern entsprechenden „Walleneeken" jedenfalls Anspruch aus Obdach, 

unter Umständen aber auch aus Beschäftigung. I n Livland unterliegen fie 

als Herumtreiber jeglicher Art von Zwangsarbeit in- und außerhalb der 
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Gemeinde, haben vorzugsweise die Rekrutenpflicht vor allen andern Ge-

mein degliedern und können der Regierung zur Kronsarbeit vorgestellt 

werden (§§ 623, 631, 632, 634), während sie in Kurland nur zu einem 

Dienstverhältniß in der Gemeinde angehalten werden dürsen und wegen 

ihrer, wenn auch verschuldeten Hülssbedürftigkeit allein weder zur Ansied-

lnng noch vorzugsweise als Rekruten vorgestellt werden können. 

Man hat zur Paralysirung der aus der solidarischen Hast erwachsenden 

Uebel die Einführung von Dienstbotencassen vorgeschlagen. Dies wäre 

vielleicht ein brauchbares Auskunstsmittel, wenn der zu zahlende Beitrag 

nach einer Wahrscheinlichkeitsrechnung mit einiger Genauigkeit bemessen 

werden könnte. Wir bezweifeln aber dennoch den praktischen Nutzen für 

die Landgemeinde. Derjenige, welchem es glückt sich dauernd einen andern 

Lebensstand in der S tad t zu wählen, wird diese Verhältnisse nie mehr 

mit dem Ackerbau vertauschen, weil mit jenen gewöhnlich seine Entnationa-

lisirung verbunden ist. Gewiß ist also, daß nnr der verkommene Theil 

der Arbeiter in die Gemeinde zurückkehren wird, und wer wüßte nicht, wie 

leicht stch bei dem gemeinen Mann Elend mit Laster paart. Wir glauben 

daher, daß statt die complicirten Verhältnisse der Dienstbotencasse zn schaffen, 

die Gemeinde-Interessen mit der individuellen Freiheit und den Bedürfnissen 

der städtischen Industrie besser durch möglichste Erleichterung der Um-
schreibung und billige Berücksichtigung besonderer Personalverhältnisse zu 

vereinen wären. I s t einmal einem Gemeindegliede ein Paß ertheilt, und 

treten seiner Rückkehr in die Gemeinde besondere aus seinen persönlichen 

Verhältnissen herrührende Schwierigkeiten entgegen, so darf die Ernenerung 

des Paffes ihm gesetzlich nicht verweigert werden (Vorschrift der Commission 

vom 16. März 1838). Diese Verordnung ist durch die Pnblicatiou vom 

Jahre 1858 in Bezug aus Pässe keineswegs ausgehoben, sondern in letz-

terer nur bestimmt worden, daß dem Entlassellen die beabsichtigte Verwei-

geruug 4 Wochen vor Martini bekannt gemacht werde» müsse, damit er 

Zeit habe, s e i n e r s e i t s den Gemeindeverband zu kündigen. Man ist von 

der Voraussetzung ausgegangen, daß der Entlassene lieber den Gemeinde-

verband ausgeben, als seine Zukunft von dem zweifelhaften Ausgange des 

Rechtsstreites über die Personalverhältnisse abhängig machen würde. Unserer 

Meinung nach ist aber dadurch der Gemeinde nicht das Recht eingewiesen, 

solche Individuen, welchen ein Paß ertheilt worden und welche nach der 

Verordnung vom 16. März 1838 unter den dann aufgeführten Umständen 

ein Recht aus Erneuerung des Paffes erworben haben, durch Kündigung 
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des Gemeindeverbandes dieses Rechts verlustig zu machen. Wir glauben 

daher auch, daß die vielen Ausrufe in der Gouvernements-Zeitung weder 

die ihnen beigelegte Bedeutung haben, noch mit Grund alle diejenigen er-

schrecken können, deren besondere Personalverhältnisse die Reclamation der 

Gemeinde unbillig erscheinen lassen. 

Man hat serner in dem Institut der Kirchspielsmäkler eine AbHülse 

zu finden gesucht, um die freie Bewegung der Kräfte zu erleichtern. Dieses 

Institut hat sich aber eben deshalb nicht bewährt, weil dem arbeitsamen 

Bauer, welcher eine Dienststelle sucht, es auch ohne Hülse des Mäklers 

nicht leicht daran fehlt, dem wanderungssüchtigen Bauer aber, der nnr 

tagelöhnern oder vagabundiren will, der Mäkler geradezu hinderlich würde, 

seinen Zweck zu erreichen. E s wendet fich also kein Dienstbote an ihn, 

und die Dienstherren würden vergeblich bei ihm Dienstboten suchen. D a 

die Dienstcontracte immer mit dem ökonomischen J a h r beginnen nnd ab-

lausen, so würde auch ein Mäkler sür den Kreis eines Kirchspiels lange 

nicht hinreichend sein, falls der Abschluß des Contracts bei ihm obligato-

risch wäre. Dies Institut kann dann erst von Bedentuug werden, wenn 

fich bei vermehrter Bevölkerung Nachfrage und Angebot von Arbeit mehr 

ins Gleichgewicht setzen. 

Die Artikel der Monatsschrift haben auch die Pachtverhältnisse in 

den Kreis ihrer Betrachtungen gezogen. E s heißt, daß sast nur von der 

Domainenverwaltnng schriftliche Contracte über Verpachtung von Gefinden 

geschlossen worden, und daß bei den mündlichen Verabredungen aus den 

Privätgütern der Pächter vollkommen der Willkühr des Grundherrn aus-

gesetzt sei, welcher ohne Rückficht aus sein gegebenes Wort plötzlich dem 

Pächter kündigt, oder auch ohne Kündigung ihn ans dem Gefinde Hinaus-

wersen (sie!) läßt, ohne daß der Bauer bei dem Richter hiegegen wirksamen 

Schutz finde. Znr Ehre unseres Landes, unserer Justizbehörden und unse-

rer Grundbesitzer müssen wir entschiedenen Widerspruch gegen solche Be-

hauptungen erbeben. Wir vermögen nicht zu benrtheileu, ob ein bestimmt 

vorliegender Fall zu dieser Kritik unserer Pachtverhältnisse Veranlassung 

geboten, uns ist kein solcher Fall bekannt geworden. Berechtigt aber die 

Ausnahme, den gerügten Mißbrauch zu generalifiren und alles zu verdäch-

tigen, was die Regel bildet? Wir wissen, daß fast durchgängig aus den Pr i -

vatgütern sür Zinspachten schriftliche Contracte in der gesetzlichen Form beste-

hen, und zweifeln nicht, daß selbst wo schriftliche Verträge fehlen sollten, die 

Selbsthülse des Grundherrn vor dem Richter nie Schutz finden würde. I s t es 
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der Kenntniß des Verfassers entgangen, welchen Beschluß die Ritterschaft 

aus dem Landtage des Jahres 1864 in Bezug auf die Contractsdauer 

gesaßt hat? I s t nicht gewissermaßen das strenge Princip des dinglichen 

Rechts durchbrochen, indem die Anwendung des Grundsatzes „Kauf bricht 

Heuer" aus bäuerliche Pachtverträge abgeschafft worden? I s t dies nicht 

mindestens den angeführten Fortschritten gleich zu achten, und von wem 

und sür wen geschah dies? 

Die Notiz schöpft ans der Vorrede O . v. Rutenberg's zu feiner Ge-

schichte der Ostseeprovinzen einige Besorgnisse sür die Freiheit der Pacht-

vereinbarung aus Seiten der Bauern. E s wäre nicht am Orte hier auf 

eine Kritik dieses Buches einzugehn, welches wir mit größerem Interesse 

gelesen haben würden, wenn der Verfasser statt die Lichtseiten der Ordens-

geschichte durch ihre im Kolorit moderner Civilisation gezeichneten Aus-

wüchse zu verdunkeln, es fich vielmehr zur Ausgabe gemacht hätte, die 

Uebel, welche jeder Zeit ankleben, durch das Erhabene, dessen keine Zeit 

ganz entbehrt, in Schatten zu stellen. Wir haben es hier nur mit der 

Vorrede zu thun. Angenommen nun die Richtigkeit der darin angeführ-

ten Thatfachen, so beweisen fie nur , daß eben in Kurland die Entwicklung 

der Verhältnisse in vollständiger Ungezwungenheit ihren Fortgang nimmt. 

Diese Provinz kennt glücklicherweise kein anderes Regulativ sür Pacht und 

Lohn als die freie Vereinbarung der Interessenten, und wir behaupten, 

daß dies das einzig richtige ist. Unser Beweis liegt in dem factischen Um-

stände, daß hier die Verhältnisse fich sehr glücklich sür den Bauerstand 

herausgebildet haben, ohne daß Schätzungen des Bodens nach gewissen 

allgemein geltenden Regeln (mit Ausnahme der Krongüter) vorgenommen 

oder ein bestimmtes Bauernland abgegrenzt wäre. Wo früher nicht ge-

kannte Verhältnisse neu geschaffen worden, find Pachten mit Vorbehalt 

jährlichen Kündigungsrechts nichts Auffallendes; fie liegen zum Theil im 

Interesse der Bauern selbst, und es mußten Ersahrungen gesammelt wer-

den , ehe langbindende Rechtsverhältnisse abgeschlossen werden konnten; — 

uns find Fälle bekannt, wo unter solcher Bedingung allein die Bauern 

versuchsweise aus Pachtung eingehen wollten. Wenn nun die Pacht erst 

zu einem sehr niedrigen Anschlage vergeben worden, nur um die Bauern 

mit diesen neuen Verhältnissen bekannt zn machen, kann es dann als ein 

Unrecht gelten, wenn später die Pacht nach einem dem Werth näher kom-

menden Maßstabe vereinbart wird? Sind nicht auch die Werthverhältnisse 

des Geldes in letzter Zeit so auffallend verändert, und sollten die Pachten 
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nicht hiezn in gleiches Verhältniß wie die Güterpreise treten? — E s ist 

aus geschrobene Pachten nnd Frohuzulagen hingewiesen. ' Wo aber ist der 

Beleg zu allen diesen Behauptungen? I n den Blättern der Gouverne-

mentszeitung finden wir nur selten Concursverhängungen über Gesinde-

wirthe von Privatgütern veröffentlicht. Finden fich dergleichen nicht auch 

bei den Kronsgefinden, deren Verpachtung doch gewiß nach sehr humanen 

Grundsätzen erfolgt ist? — S o weit wir , die wir im Lande leben, die 

Verhältnisse kennen, so ist uns auch nicht bekannt geworden, daß bisher 

irgendwo in Kurland die Pachtstellen meistbietlich vergeben worden, was 

doch geschehen wäre, wenn der höchste Pachtwerth erstrebt würde. I m 

Gegentheil kennen wir der Regel nach nur billige Pachtsätze und wohl-

habende Pächter, und glauben, daß wohl nur selten die Pachthöhe den 

eigentlichen Zinswerth der Grundstücke im Verhältniß zu andern Werthen 

erreicht hat. Man vergleiche die Miethe einer Wohnung von der Größe 

unserer Bauerhäuser in der Nähe der Städte mit der Pacht des dicht 

daneben liegenden Gefindes, zu welchem außer dem Wohngebäude doch 

noch so viele andere Gebäude, Felder, Wiesen und Weiden erforderlich 

find. — Wir haben an einem andern Orte zur Beleuchtung der agrari-

schen Verhältnisse der Ostseeprovinzen darzustellen gesucht, wie die Concur-

renz der kleinen Pachthöse und die große Ausdehnung nncultivirten Bo-

dens noch sür lange einen überspannten Pachtzins ausschließen; wie der 

Pachtgeber ebenso abhängig von den Culturmitteln des Pächters, als die-

ser es von dem Grundbesitze jenes ist; wir haben ebendaselbst daraus 

hingewiesen, daß die meist zerstreute Lage der Gefinde ebenso wenig die 

Bewirthschastung derselben von einem Centralpuukte aus , als dasZusam-

menziehen vortheilhast erscheinen läßt. Wirtschaftliche Verhältnisse können 

zwar ausnahmsweise Eines oder das Andere nothwendig machen; wer wollte 

deshalb dem Fortschritt laudwirthschastlicher Cultur Fesseln anlegen und 

die Eigenthumsrechte des Gutsbesitzers beschränken, um so mehr, als der 

Ausdruck der öffentlichen Meinung und gewisse dem Gutsherrn auferlegte 

Lasten in dem Landtagsschluß von 1848 vollkommen genügten, jedem 

Mißbrauch des Rechts zu steuern. (Vorschrift der Commission vom 31. 

Januar 1849.) Wenn wir also auch die in der Vorrede angeführten 

Thatfachen zugeben wollen, so können wir doch nicht die daraus gezogenen 

Consequenzen einräumen. 

E s lassen sich bei dem Mangel statistischer Sammlungen nicht sür alle 
Erscheinungen Zahlen nennen; wer aber nur irgend diesen Verhältnissen 



332 Noch ein Wort zur Agrar-Gesetzgebung in Kurland. 

näher steht als der entfernt lebende Verfasser der erwähnten Vorrede, 

wird gewiß nicht in Abrede stellen, daß seit Einführung der Pachtverhält-

nisse die Ackerfläche in Kurland nahezu um die Hälfte vergrößert worden 

und daß fich trotz der gerügten Einziehung von Gefinden jetzt bedeutend 

mehr Ackerboden in unmittelbarer Benutzung der Bauern befindet als zur 

Zeit der Frohne, indem die Gesinde durch Zuweisung von Ländereien viel-

fach vergrößert und großentheils die Beihöfe (Vorwerke) an Bauern ver-

pachtet worden find. Dies ist aber nur unter den freien Verhältnissen 

dieser Provinz möglich geworden, weil hier fich nicht auf den Grenzen 

eines politisch abgetretenen Bauerlandes feindliche Interessen gegenüber-

treten, welche jeden Fußbreit des Bodens fich streitig machen und eifer-

süchtig einander überwachen. Hier verbinden fich vielmehr die Interessen, 

um die Grenzen des Bodens immer den Bedürfnissen anzupassen, wäh-

rend ganz begreiflich anderwärts sich das Streben geltend macht, die ehe-

maligen Grenzen des Bauerlandes einzuschränken. I n dieser extensiv 

fortschreitenden Cultur des Bodens liegt ein Hauptgrund für den, trotz 

Wegräumung aller Versäumnisse der Frohne und trotz der Hülfe von 

Maschinen noch immer steigenden Arbeitslohn, so daß also auch die Dienst-

botenclasse von der Umgestaltung der Dinge Vortheil zieht. E s kann 

nicht geleugnet werden, daß die unabhängigere Lage der Pächter diesen 

eine aristokratische Stellung im Bauerstande gegeben hat ^und daß somit 

die gesetzlich geschiedenen Classen der Wirthe und Dienstboten allmälig auch 

einer socialen Trennung entgegengehn. Dies ist aber überhaupt nie zu 

verhindern, weil auch unter den Bauern wie in allen Gesellschaftsklassen 

es immer Wohlhabendere und Wenigerbemittelte geben wird. 

Will man fich ein zweifellos richtiges Bild von dem Fortschritt der 

bäuerlichen Wohlsahrtsverhältnisse machen, welche auf Privatgütern nur 

als Ausnahmen bezeichnet find, so überzeuge man fich von den Erfolgen 

der öffentlichen Sparcassen, den gemeindegerichtlichen Pupillen- und Rekruten-

cassen und vergleiche die heutigen Magazinbestände mit dem noch vor 20 

Jahren erforderlichen Vorschuß; bemerkenswerth hierbei ist auch der in 

neuerer Zeit so häufig in der Gouvernementszeitung angekündigte Verkauf 

derjenigen Magazinvorräthe, welche über den Bedars hinausgehn. Man 

achte aber auch aus die Preise der Gegenstände, welche der Bauer kauft 

und verkaust, sowie auf die progressiv steigenden Lohnsätze. 

Diesen tatsächlichen Verhältnissen gegenüber, welche wahrhaft Zeug-

niß ablegen, wird man nicht vermögen das Verdienst zu schmälern, wel-
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ches die neuere Zeit sich dadurch erworben hat, daß sie wahrhast den Fort^ 
schritt wollte und ohne allen Zwang der Gesetzgebung praktisch ins Leben 

einführte. Kurland ist das Land der tatsächlichen Entwicklung, und je 

freier und ungezwungener diese sich bewegte, desto sicherer sührte nicht 
Wohlwollen uud Mitleid allein, wie behauptet worden, sondern die Ge-

walt der Interessen in Verbindung mit der Macht der öffentlichen Mei-

nung in verhältnißmäßig kurzer Zeit zu den erstrebten Resultaten. 

Wir wollen keineswegs damit gesagt haben, daß das Aeußerste schon 

erreicht sei nnd die Entwicklung nun Halt zu machen habe; unsere Aus-

gabe war nur, nachzuweisen, daß sie in die richtige Bahn gelenkt sei ̂  und 

daß die Gesetzgebung, welche solchen Fortschritt möglich machte, doch nicht 
so mangelhaft sein könne als behauptet ist. 

Gewisse Verhältnisse nöthigen uns , mit unserer Meinung über den 

Gesindekaus rückhaltend zu sein. Wir zweifeln nicht, daß die kurländische 

Ritterschaft, ihrer Aufgabe treu, stets den wahren Fortschritt zu fördern 
wissen wird; nur so viel müssen wir bemerken, daß es gerade nicht drin-
gende Ausgabe der Gegenwart wäre, neue Experimente zu erzwingen, um 

durchaus noch besser zn machen, was schon sehr gut ist. Man muß auch 
dem Augenblick die Berechtigung des Genusses zugestehn und den Menschen 

erlauben glücklich zu sein, ohne ihnen gerade die Art und Weise vorzu-

schreiben, wie fie es allein sein dürsen. Wir theilen vollkommen die 

Anficht, daß die Interessen des Adels und des Bauerstandes, als gemein-

same Träger des conservativen Princips, solidarisch find, und so sehr wir 
wünschen, daß anch dem beweglichen Elemente der Städte unseres Landes 
wie nicht minder der Geistlichkeit und allen gebildeten Ständen der gebüh-

rende Einfluß in der Entwicklung des allgemeinen Fortschrittes gesichert 

sei: so sehr wünschen wir auch, daß jene gleichartigen Interessen nicht durch 
die Saa t der Zwietracht und des Mißtrauens auseinandergerissen werden. 

Paulsgnade, März 1861. C. v o n d e r Recke. 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. lll.. Hfl. 4. 22 
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uud das Güterbejihrecht. 

^ ? i e russische Staatsregierung hat im Jahre 1859 die Absicht zu erkennen 

gegeben, einen Theil ihrer Domainen in den Ostseeprovinzen zu verkaufen, 

und diese Absicht im vorigen Jahre theilweise bereits in Ausführung ge-

bracht, indem sie eine Anzahl von Bauerhöfen an die bisherigen Pacht-

inhaber zum vollen Eigenthmn übergeben und anderweitige Domainen-

Parcellen, unter Zulassung von Personen aller S tände , zum öffentlichen 

Meistbot gestellt hat. 

Diese Maßregel konnte eines außerordentlichen Eindrucks aus das 

ganze Publikum der Ostseeprovinzen nicht verfehlen. S i e war völlig un-

erwartet gekommen und man mußte sich der Bedeutung derselben sür die. 

innere Entwickelung dieser Lande bald bewußt werden. Unerwartet — denn 

man hatte fich in die Vorstellung hineingelebt, die Krone werde fich ihres 

Grundbesitzes niemals entäußern; daß fie aber bedeutungsvoll war wie kein 

anderes Ereigniß seit der Aushebung der Leibeigenschast — darüber konnte 

niemand in Zweifel sein, der die gegenwärtigen Grundbesitzverhältnisse in 

den Ostseeprovinzen kannte; und davon zeugten denn auch die lebhasten 

Discnffionen, die fich über diese Frage, ihre Modalitäten und Consequen-

zen alsbald in allen Schichten der Gesellschaft, unter Juristen und Nicht-

juristen erhoben. 
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E s ist nicht die Absicht dieser Zeilen, die Zweckmäßigkeit einer Ver-

äußerung von Domainen überhaupt oder insbesondere mit Rücksicht aus 

unsere Provinzen zu erörtern; es soll hier vielmehr nur versucht werden, 

diese Frage v o m S t a n d p u n k t e u n s e r e s P r o v i n z e l l e n R e c h t e s 

a u s zu beleuchten, um den gerade in dieser Beziehung vielfach verbreite-

ten irrigen Auffassungen derselben entgegenzutreten. 

Wersen wir, zum bessern Verständniß der Rechtsfrage sowie der Be-

deutung derselben sür diese Provinzen, zunächst einen flüchtigen Blick aus 

Land und Leute. D a s Recht ist nichts Abstractes, Willkürliches ; ans 

einem bestimmten Boden erwächst ein bestimmtes Recht; es ist eine noth-

wendige Lebensäußerung .jedes Kulturvolkes, ein Niederschlag seiner Ge-

schichte; und wenn es eine ewige Krankheit ist, so theilt es eben nur das 

Geschick jeglichen Menschenwerkes und mahnt den Enkel, wenn er sich 

dessen bewußt ist, daß er die Wohlthat nicht zur P lage , die Vernunft 

nicht zum Unsinn werden lasse. 

Ein die südliche Hälfte der Ostküste des baltischen Meeres und deren 

umfangreiche Inseln einnehmender, etwa so tief wie die Provinz Preußen 

ins Land hineinreichender Landstrich, fruchtbar, hügelig, seenreich, mit 

glücklicher Küstenentwicklung, in seiner Mitte durchströmt von einer der 

schönsten und reichsten Wasseradern Europas , an deren Ausmündung in 

einen tief und in mächtigem Bogen ins Land hineinbuchtenden Golf die 

alte Hansestadt liegt, in deren Mauern die Geschicke dieser Provinzen von 

Jahrhundert zu Jahrhundert ihren Abschluß fanden — das ist ' s , was 
wir unsere Heimath nennen. I n der Periode des Vordringens deutscher 

Kolonisation nach Osten die am weitesten vorgeschobene Eolonie, war fie 

vier Jahrhunderte hindurch ein Theil des deutschen Reiches; mit dem Ver-

sall der deutschen Reichsmacht und mit dem Zusammenbrechen der meer-

beherrschenden Hansa war auch das Schicksal dieser Lande besiegelt. Die 

Eolonisation war eine excentrische geworden und vom Stammlande nicht 

länger zu behaupten. Die Mächte, die in den folgenden drei Jahrhun-

derten im Norden und im Osten Europas sich in der Hegemonie ablösten, 

wurden auch.in diesen vielumworbenen Küstenländern die herrschenden; doch 

haben diese zu keiner Zeit die Kontinuität ihres Culturganges mit dem 

Volke, das sie in die Geschichte der Menschheit eingeführt hat , verloren. 

„Wir haben — schreibt uns ein trefflicher Freund — keine Geschichte, aber 

wir haben ein Recht zu existiren. W a s wir unsere Geschichte nennen, be-

weist, daß wir dies Recht durch Verjährung errungen haben oder viel-

22* 
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mehr e r l i t t e n . Wir sind lebend geblieben, wo wir nach menschlicher 

Einficht längst hätten absterben müssen und aussterben. All unser politi, 

sches Recht liegt in der Zähigkeit unserer Existenz. Es ist unser theuer-

stes Besitzthum und wir haben es fortan auch kämpfend zu vertreten. 

Allein wie immer noch ist all unser Kamps nur eine Abwehr. Von liv-

ländischen Eroberern weiß die Geschichte weder des Himmels noch der 

Erde zu erzählen. Als Plettenberg aus dem Eise nicht ausglitt, da war 

es doch nur ein Tanz vor dem Grabe. Und alle seine Nachkommen haben 

alle ihre Kräfte daransetzen müssen, sich nur den Leichenstein einen Zoll 

über der St i rn fernzuhalten." 

Wagen wir es trotz alle dem, einen raschen Blick aus. die Geschicke 

dieser Provinzen zu werfen. 

Die deutsche Kolonie, die vor nun 700 Jahren an diesen Küsten der 

Ostsee begründet wurde, konnte durch den zu ihrem Schutze gestifteten 

Schwertbrüderorden gegen die wilde Kraft der Litauer nicht gehalten 

werden. Seine Trümmer gingen in den eben damals mit voller Macht 

emporstrebenden deutschen Orden in Prenßen aus. Nun gelang es zwar, 

die Eroberung zu behaupten; die beste Kraft des Landes ward aber in 

den folgenden Jahrhunderten der Selbstständigkeit in dem Kampfe des 

Ordens gegen die Bischöfe verzehrt, gleich ihm weltliche Landesherren, 

denen der Orden jedoch, wenn gleich das kräftige Riga auf bischöflicher 
Seite zählte, an intensiver Stärke weit überlegen war. Den Bischöfen 

zu Dorpat und Riga war der Orden auch in weltlicher Beziehung unter-

geben, und dieser Widerspruch zwischen der Berechtigung und der Macht 

war der Grund jener Kämpfe, die mit dem völligen Siege des Ordens 

endeten, einem Siege, der durch die früh über diese Lande verbreitete 

Reformation vollendet wurde. 

Aber nicht lange sollte der Orden sich dieser Suprematie erfreuen. 

Nicht jener Sieg war es , an dem er verblutete; seine Zeit war'vorüber 

und er mußte neuen Ordnungen weichen. Mit der milden Heldengestalt 

Plettenbergs schließt die Periode der deutschen Ordensritter an der Ostsee 

a b , die Herder in seinen Ideen zur Geschichte der Menschheit mit den 

herben Worten charakterisirt: „S ie herrschten zuletzt von der Weichsel bis 

zur Düna und Newa in ritterlicher Ueppigkeit und Ausschweifung. Die 

alte preußische Nation ward vertilget, Litauer und Samogiten, Kuren, 

Letten und Esten wie Heerden dem deutschen Adel vertheilet. Nach langen 

Kriegen mit den Polen verloren fie zuerst das halbe, sodann das ganze 
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Preußen, endlich auch Liv- und Kurland; sie ließen in diesen Gegenden 

nichts als den Ruhm nach, daß schwerlich ein erobertes Land stolzer und 

unterdrückender verwaltet worden, als sie diese Küsten verwaltet haben, 

die, von einigen Seestädten cultivirt, gewiß andere Länder gewordm 

wären." Und Gewinns (Gesch. des 19. Jahrh.) urtheilt: „Die Ritter 

hatten hier nicht wie in Preußen durch bildsame Einwirkung die nationale 

Kluft, den Racen- und Sprachenunterschied zwischen Dentschen und . Letten 

und Esten auszufüllen vermocht; der Zustand der Leibeigenen war hier 

immer ganz eigentliche Sklaverei gewesen, was man beschönigend ^unbe-

dingte Leibeigenschaft" nannte, was man amtlich zur Zeit Peter's I. als 

die unbegrenzte Gewalt des Herrn über Leib und Gut seiner Unterthanen 

definirte." 

Wie viel Wahres immerhin in diesen harten Verdicten über unsere 

Conquistadores liegen mag — wir Provinzialen ziehn eine andere Summe, 

nicht allein sür uns und die Nationalen, sondern anch sür das Reich, dem wir 

angehören. Dem Orden gebührt das Verdienst, daß er einem höhern 

Kulturvolks diesen Boden erschlossen und dessen Ordnungen hier heimisch 

gemacht hat. Diesem damals vom Orden — fester als durch seine Bur-

gen — gelegten Grunde verdanken es diese Provinzen, wenn in ihnen 

zuerst, und vor mehr als einem Menschen alter, der Versuch gemacht wer-

den konnte, die Bande der Leibeigenschast zu lösen, und das wohlgesügte 

deutsche Recht war es , das diesen Versuck) gelingen ließ. 

Als in der Mitte des 16. Jahrhunderts der Sturm von Osten über 

diese Lande hereinbrach, splitterte das ganze Gebäude auseinander. Ruß-

land, dessen Stunde an der Ostsee noch nicht gekommen war , erlangte 

von der Beute nur , was es im Kriegszuge mit sich genommen; Polen 

erhielt den Löwenantheil vom Ordensstaate, indem es Livland mit sich 

vereinigte und Kurland dem letzten Herrmeister als weltliches Lehen ver-

gab; Estland fiel Schweden, Oesel Dänemark zu.*) Aber nicht lange 
sollte die Trennung dieser bisher engverbundenen Lande dauern. Die Herr-

schast der Polen in Livland war so kurz wie drückend. Polnische Statt-

halter und Bischöse ließen das Land die Macht einer feindlichen Kirche 

*) Was Rußland beim Untergange des OrdenSstaateS vom Stift Dorpat und von 
Wierland occupirt hatte, gab es im SapolSkischen Frieden (Kiwerowa-Gorka) 1532 zurück; 
von eben so wenig Bestand war die Herrschast des Herzogs Magnus von Holstein in den 
Bisthümern Oesel und Kurland; auch Riga, das fich zwanzig Jahre als freie deutsche 
Reichsstadt behauptete, unterwarf sich 1581 Polen. 
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empfinden. D a kam — wie bald daraus sür Deutschland — die Rettung 

sür die Kirche durch den kriegsmächtigen und frommen Wasa. Zwar schied 

der Friede von Oliva ein schönes Viertel Livlands mit den Vogteien Ro-

fitten, Dünaburg, Marienhausen und Lützen — sür immer — von Liv-

land ab; doch wurde dagegen Oesel zurückgewonnen und so, bis aus 

Kurland, das Ordensland wieder vereinigt. Gustav Adols und seinen 

Nachfolgern verdankt das Land die Universität, eine wohlgeordnete Justiz-

und Kirchenversassung, die ersten Versuche zur Regelung der agrarischen 

Verhältnisse; und das Jahrhundert schwedischer Herrschast wäre als ein 

segensreiches zu bezeichnen, wenn nicht gegen das Ende derselben der noch 

heute unvergessene Staatsstreich der Güterrednction die Herzen der Pro-

vinzialen in demselben Maße der Regierung entfremdet hätte, als er diese 

aus der betretenen abschüssigen Bahn zu neuen Gewaltmaßregeln hintrieb. 

Die- Reductions-Commisfion spielte ihr perfides Spiel mit nicht geringerer 

Rücksichtslosigkeit, wie die gleichzeitigen Reunionskammern Ludwigs XIV., 

denen fie in Verhöhnung alles Rechtes würdig zur Seite gestellt werden 

kann; fie kam damit zu Stande , den größten Theil der Grundbesitzer zu 

Gunsten der Krone zu expropriiren, jedoch wohlweislich ohne Entschädi-

gung , wenn nicht das Almosen der Tertialgüter dahin gerechnet werden soll. 

Die Lösung aus dieser Bedrängung erfolgte durch das Verhängniß, 

in welches Schweden durch jenen kurzsichtigen Eisenkops gerissen wurde, 
der nur Krieger, nicht Staatsmann, nur So lda t , nicht Feldherr war. 

Mit ihm schließt dieses Reiches heroische Periode ab , die an Spar ta er-

innert. Bei Poltawa verlor es nicht allein Liv- und Estland, sondern auch 

die deutschen Besitzungen und Finnland, und sein Erbe an der ganzen 

Ostküste des baltischen Meeres wurde Rußland. 

Erst nach hartem Kampfe gewann der Eroberer unsere Provinzen; 

die Stände derselben sicherten fich durch Verträge mit ihm ihre altherge-

brachten Rechte, und der neue Herr wußte fich alsbald durch Restitution 

der ungerecht eingezogenen Güter die Herzen seiner Unterthanen zu befreunden. 

- Indessen charakterifirt sich das erste Jahrhundert der russischen Herrschast 
an diesen Küsten durch eine gewisse Stagnation in den bestehenden Zustän-

den. Wohl begann das Land, das keinen Feind mehr sehn sollte, aufzu-

athmen, nachdem es in den letzten anderthalb Jahrhunderten so häufig der 

Schauplatz des wildesten Krieges gewesen war; jedoch suchen wir vergebens 

nach Spuren einer edleren Fortentwicklung. Die Universität war nicht 

wiedererrichtet worden; massenhaft strömte die deutsche Jugend aller Stände 
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zu den sast stets in Pulverdamps gehüllten Fahnen Rußlands; die Heim-

kehrenden wurden munificent mit Arrenden und Donationen von Domainen 

überschüttet; es war ein äußerliches Treiben. Inzwischen schloß fich der 

Provinzialadel in engeren Verbänden aneinander; und der zur Zeit der 

energischen Verwaltung des General. Gouverneurs Grasen Browne gemachte 

Versuch der Landschaft*), fich korporativ zu gestalten, war von keinen nach-

haltigen Folgen, hatte indessen doch in Beziehung aus den Güterbefitz zu 

einem wichtigen Abkommen zwischen der Ritterschaft und der Landschaft 

geführt, aus das wir weiter unten zurückkommen werden. Die Einführung 

der ursprünglich der Verfassung dieser Provinzen nachgebildeten Statthalter-

schasts-Verfassung im ganzen Reich war hier von zu kurzer Dauer , um hier 

bleibende Spuren zu hinterlassen. Man pflegt ste bei uns mit sast gleicher 

Ungunst wie die Reduction zu beurtheilen; vielleicht mit Unrecht. Diese 

Provinzen wären, wenn man ihnen dazu die Zeit gelassen hätte, wohl 

fähig gewesen, etwas Lebenskräftiges aus ihr zu gestalten und hätten, ohne 

ihre Eigentümlichkeit aufzugeben, durch fie den Ausweg aus hergebrach-

ten Zuständen finden können, die, wie wir sehen werden, im übrigen Eu-

ropa jetzt ohne Beispiel sind. Wir kommen daraus zurück. 

D a s ganze innere Leben der Provinzen concentrirte sich in dieser 

Periode, nächst der Frage über den Güterbesitz, in den Verhandlungen 

über die Aushebung der Leibeigenschaft. Die gesetzlichen Verhältnisse der 

Bauern waren dieselben geblieben wie zu schwedischer Zeit, doch die sacti-

schen Zustände hatten sich, scheint es , verschlimmert. Trotz des Andrin-
gens der Staatsregierung zu Catharinaus II. Zeit und trotz der Anstren-

gungen einzelner hochgesinnter Livländer (unter denen der Name des Barons 

Schoultz von Ascheraden der leuchtendste ist) kam die Emancipation des 

Bauernstandes im 18. Jahrhundert nicht zum Abschluß. Der edle Herder 

irrte aber, als er in die trauernden Worte ausbrach: „Vielleicht verfließen 

Jahrhunderte, ehe das Joch der Knechtschaft, unter dem die Letten und 

Esten jetzt schmachten, von ihnen genommen wird." Die Zeit war nahe 

herangekommen, und mit der Vereinigung sämmtlicher Ordenslande unter 

Rußlands Scepter begann sie zu tagen. 

*) Wir gebrauchen diesen Ausdruck nach dem damals üblichen Sprachgebrauch, nach 
welchem er denComplex der nicht zum livländischen Jndigenats-Adel gehörigen, namentlich 
auch der bürgerlichen Gutsbesitzer umfaßte — was fteilich von der Terminologie der platt-
deutschen Periode abweichend ist. 
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Wir müssen hier zurückgreisen, um die Geschichte Kurlands während 

seiner Selbstständigkeit nachzuholen. 

Herzog Gotthard beschloß sein weises Leben — dessen schönstes Denk-

mal die feste Ordnung der Grundlagen unserer Kirche ist — nicht mit 

derselben Weisheit, indem er seine beiden Söhne gemeinsam zu seinen 

Nachfolgern bestimmte. Er stand eben nicht über seiner Zeit; privatrecht-

liche Ideen aus das Gebiet des Staatsrechts übertragend, war er nach 

dieser Seite hin eben auch nur ein kurländischer Majoratsherr. Und un-

glücklicherweise war der S o h n , den er hätte apanagiren können und sollen, 

am wenigsten zum Herrschen geeignet. Die Ausbrüche seiner wilden Natur 

führten eine polnische Commission ins Land, und diese sollte nicht die letzte 

sein. Mit freudigem Blicke ruht dagegen noch heute das Auge des Kur-

länders aus der Gestalt des geistreichen und energischen Herzogs Jacob, 

der aus Kurland ein Brandenburg in verjüngtem Maßstabe schuf und 

durch Begründung einer Kriegs- und Handelsflotte und Erwerbung über-

seeischer Kolonien dem kleinen Lande eine gewisse Bedeutung im Rathe 

der Großen Europas zu vindiciren wußte. Diese Zeiten des Ansehens 

und Gedeihens gingen rasch vorüber. Aus die in gespreizte Pracht auf-

gehende Regierung des unbedeutenden Friedrich Casimir folgt eine lange 

Periode tiefer Verwirrung. Länger als zwei Menschenalter sah Kurland 

keinen Herrn im Lande. Erst traurige vormundschastliche Zeiten — dann 
der plötzliche Tod des jugendlichen, eben vermählten Herzogs — sein recht-

mäßiger Nachfolger außer Landes und von der Ritterschaft als Präten-

dent behandelt — unter den Bewerbern um den knrländischen Herzogshut 

der glänzende Gras Moritz von Sachsen gleich einem Meteor austauchend 

und verschwindend — die unerwartete Berufung der herzoglichen Wittwe 

aus dem stillen Annenburg aus den Thron der Zaren — die für einen 

„freien Adel", wie sich der kurländische im 18. Jahrhundert so gern nannte 

und nennen ließ*), charakteristische Wahl Ernst Johann Bühren's zum 

Herzog und die Aechtung des „in tiefster Demuth Venerirten", nachdem 

er gefallen — dann 20 Jahre völliger Anarchie — das sind die Umrisse 

*) So apostrophirte der Oberhofmarschall Freiherr von Knigge den knrländischen Land-
tag im'Jahre 1763 mit den emphatischen Worten: „Fahren Sie fort, die Ketten, die Ihrer 
Freiheit geschmiedet werden, zu zerbrechen. Sie sind der Welt dieses Beispiel schuldig. 
Zeigen Sie, daß der Titel eines freien Adels, welchen Vorzug Sie Sich allein in der 
Welt mit Recht zueignen können, kein leeres Wort sei.* Cruse, Kurland unter den Her-
zögen, II. 96. 
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der äußeren Geschichte Kurlands in der größeren Hälfte des vorigen Jahr -

hunderts. E s erklärt sich, daß Kurland unter diesen Umständen dem 

Regiment des einzigen politisch cönstituirten und anerkannten Standes ver-

fiel — der Oligarchie des bereits seit einem Jahrhundert zu einer engen 

Verbrüderung geschlossenen immatriculirten Adels. Daß dieses Regiment, 

bei dem Mangel großartigerer politischer Ziele, durch welche ähnliche Olig-

archien im Süden Europas das Staatsgebäude Jahrhunderte lang zn 

beleben vermochten, und bei dem üblen Vorbilde, das der Adel in der 

lehnsherrlichen Republik ausstellte,, nicht zu einer völligen Zerrüttung der 

bürgerlichen Gesellschaft sührte — dafür glauben wir den Grund darin 

zu erkennen, daß der die Herrschaft führende Adel eben ein deutscher war, 

der das Rechtsgesühl des germanischen Stammes nicht verleugnete und, 

bedeutender Persönlichkeiten zu keiner Zeit entrathend, durch eine humane 

Rechtsübung die Schärfe ausgestellter Principien zu mildern wußte — wie 

den» auch in dem Einfluß jener Periode und in dem Bewußtsein dieser 

Eigenthümlichkeit die, wohl auch noch in den Epigonen erkennbare Abnei-

gung, den „Staat" an fich hernmexperimentiren zu lassen, wurzeln mag. 

E s war eine eigenthümliche Nemesis, daß der Adel den zwei Mal 

mit Mißachtung Ueberschütteten wieder als seinen Herrn ins Land aufneh-

, meu mußte; doch der Löwe war alt geworden und sür Wolinsky'sche Sce-

nen hier weder der Or t noch die Zeit. Vor dem M a n n e hatte ein 

gewaltiges Reich gezittert; der G r e i s mußte wider die Unbotmäßigkeit 

eines sactiösen kleinen Landtages demüthigende Kämpfe führen. Die Ironie, 

die darin lag, vermochte ihn zu refigniren. Sein Nachfolger war am we-

nigsten geeignet, das kurländische Staatsschisflein durch die Brandung, in 

welcher die schon längst steuerlose Republik Polen zu Grunde ging, hin-

durchzulootsen. Nicht gewöhnt, ihn zu fragen, unterwarf fich die kurlän-

dische Ritterschaft bedingungslos der russischen Kaiserin; und diese gewährte 

in Gnaden, was die andern Theile des baltischen Landes mit ihrem großen 

Vorsahren paciscirt hatten — „freie Ausübung der von den Voreltern 

ererbten Religion und die Erhaltung des bisherigen Rechtszustandes". 

S o fand sich denn nach mehr als zwei blutigen Jahrhunderten die 

ganze deutsche Kolonie an diesen Küsten der Ostsee, nur mit dem Verluste 

des „polnischen Livland", wieder als ein Ganzes vereinigt, und hat diese 

. Eonsolidation in der Begründung einer vorzugsweise sür sie bestimmten 

deutschen Hochschule, in der Errichtung eines ausschließlich diese Provinzen 
umfassenden General-Gouvernements, endlich in einer, zum Theil bereits 
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erfolgten, Codification ihrer öffentlichen und privaten Sondergesetze ihren 
formellen Ausdruck gesunden. 

Nun die Gefahr eines äußern Feindes beseitigt erachtet iverden mochte, 

koMe ernstlicher an den innern Ausbau gedacht werden, wie ihn die in-

zwischen angebrochene neue Zeit nothwendig machte. Mit freudiger Dank-

barkeit erkennen diese Provinzen als eine Gewährleistung sür die Wege 

humanen Fortschritts, die ihnen jetzt eröffnet werden sollten, die edle Gabe 

an, die ihnen in der Wiederherstellung der Provinzial-Univerfität dargeboten 

wurde/ Die livländische Ritterschaft hatte, im wohlverstandenen Interesse 

des Landes, in der Kapitulation von 1710 „die Beibehaltung der Landes-

Universität und ihre Besetzung mit lutherischen Professoren" an die Spitze 

gestellt, und war von Scheremetjew „dazu Hoffnung gemacht worden"; ja 

der Zar hatte aus diesen Accordpuukt resolvirt: „daß zur Erhaltung der 

Universität die Ritterschaft mit dem Oberconsistorio geschickte Männer vor-

schlagen solle"; dennoch rauschte das Jahrhundert vorüber, ohne daß es 

diesen Provinzen vergönnt war , die Schöpfung Gustav Adolfs wiederer-

stehen zu sehen. Jetzt schöpt in der alten Musenstadt bereits die dritte 

Generation aus dem ewigen Borne des Wissens, und alles geistige Leben, 

das diese Provinzen bewegt, hat seine besten Wurzeln in der vieltheuren 

StadK S o lange keine Universität im Lande war, blieb die Masse der 

Jugend in der Vorbildung stecken; nur Wenigen war es vergönnt, »us 

den Hochschulen des Auslandes sich fortzubilden; die Söhne nicht allein 

des Adels, sondern auch der andern gebildeten Classen wendeten sich meist 

dem Militärdienste zu; „denn, schreibt noch Hnpel, jeder Deutsche hat bei 

der russischen Armee Hoffnung bald Offizier zu werden". S o mußte denn,, 

was die bürgerliche Gesellschaft an Männern der Wissenschaft bedurfte, 

größtentheils durch Einwanderung aus dem Auslande — fast ausschließlich 

Deutschland — bezogen werden. Wir unterschätzen den Werth dieser Ein-

wanderung, welche den geistigen und wissenschaftlichen Zusammenhang mit 

dem Stammlande stets lebendig erhielt, keinesweges; doch glauben wir alle 

Ursache zu haben, damit zufrieden zu fein, daß die vier (oder nunmehr süns) 

Facultäteu uns jetzt ihre in der H e i m a t h gebildeten Jünger zusenden 

und wir somit der immerhin etwas demüthigenden Vormundschaft des 

Auslandes enthoben worden. Die im Verhältniß zur deutschen Bevölke-

rung sehr starke Frequenz der Universität bewies bald, einem wie gewalti- . 

gen Bildungsdrange die Hochschule stch gegenüber sah. Von der in den 

letzten Decennien fich aus mehr als 600 fixirenden Zahl der Stndirenden 
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stellten unsere Provinzen über */,, der Rest bestand, seit Aushebung der 

Universität Wi lna , zum größeren Theil aus Po len , zum geringeren aus 

Russen. Die theologische Facultät wurde die Pflanzschule sür die ganze 

evangelische Geistlichkeit Rußlands; auch die medicinische, die trotz der 

unsicher« und mühevollen Zukunft, die sie bietet, in Dorpat stets sehr zahl-

reiche Jünger gezählt h a t , sandte einen großen Theil derselben über die 

Grenzen dieser Provinzen in den Dienst des unermeßlichen Reiches; die 

juristische hatte aber die unschätzbare Bedeutung, den Provinzialen das 

Verständniß sür die eigenthümliche Rechtsstellung ihrer Heimath zu er-

schließen und sie zugleich durch das „weltliche Evangelium" über dieselbe 

zu erheben. Selten hat es dieser Facultät an Pflegern des heiligen Feuers 

gefehlt , und kamen sterile Zeiten, so hat sich immer die immanente Kraft 

der Wissenschast an der Jugend bewährt. Von der vielgestaltigen vierten 

Facultät, die fich jetzt nach zwei verschiedenen Richtungen hin geschieden 

hat , sei hier nur erwähnt, daß wir ihr unsern tüchtigen Lehrerstand ver-

danken; neben viel ernsten Fachstudien hat fie fich aber immer den leichter-

wiegenden Rest der studirenden Jugend gefallen lassen müssen. 

Trotz der vielen Berührungspunkte, die zwischen unsern Provinzen 

durch ihre Geschichte und ihre gleichmäßige Entwickelung in den wichtigsten 

Lebensbeziehungen gegeben find, mögen ste dennoch einem von mehreren 

selbstständigen Familien bewohnten Hause einer großen S tad t verglichen 

werden, welche, trotz der Gleichheit ihrer äußern Lebensstellung, nicht über 

Höflichkeitsbesuche hinauskommen und selbst dann kaum zu dem Bewußtsein 

ihrer Gemeinsamkeit gelangen, wenn in einer dieser Wohnungen Feuer aus-

gebrochen ist. Jene „historisch-politischen Individualitäten", von denen 

vor kurzem in einem Nachbarreiche so viel Wesen gemacht wurde — hier 

finden fie fich auss vollständigste verkörpert. Die Landes-Universität ist 

der einzige Punkt , aus welchem diese Provinzen vermittelst des besten 

Theils ihrer Jugend einander persönlich näher treten, wenn auch diese 

Jugend nicht alle die Elemente umsaßt, welche zu einer eingreifenden 

Wirksamkeit in dem bürgerlichen Leben derselben berufen find. Es ist 

eine auffallende Erscheinung, daß , so stark der Provinzialadel numerisch 
iu den gebildeten Classen der Bevölkerung vertreten ist, doch so wenige 

Söhne desselben in Dorpat studiren — eine Thatsache, deren eigenthüm-

liche Bedeutung fich steigert, wenn man erwägt, daß nach der hiesigen 

Verfassung die zahlreichen Landes- Justiz- und Administrativ-Aemter sast 

ohne Ausnahme vom Provinzialadel durch Wahl aus seiner Mitte besetzt 
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werden. Es treffen verschiedene Momente zusammen, welche diese jedenfalls 

bedauernswerthe Erscheinung erklären. Die neueren Verordnungen über 

den Eintritt in den Militärdienst erschweren denjenigen, die nicht den Erb-

adel besitzen, die Erreichung des Ossiziersgrades im äußersten Maße; so 

wandte stch denn der Strom der uichtadligen Jugend wissenschaftlichen 

Beschäftigungen zu, während der Adel — je nördlicher in unsern Landen 

je mehr — der Sitte treu blieb, seine Söhne zur Vorschule sür das Leben 

in das Heer oder aus die Flotte zu schicken. Die Minderzahl verfolgt 

diese Laufbahn als Lebensaufgabe; die Meiste« kehren nach kurzer Dienst-

zeit zurück und werden wieder Landedellente oder übernehmen „Landespostcn". 

Und eben darin scheint nns ein schweres sociales Uebel unserer provinziellen 

Verhältnisse zu liegen. Wer den Militairstand ergreist, sollte in ihm 

ausharrend dem Staate seine Kräfte weihen; ob aber dieser S tand , wenn 

in ihm eben nur die Jahre der geistigen und Charakterentwickelung ver-

bracht werden, eine geeignete Vorschule sür das bürgerliche Leben ist, dürste 

mit Grund zu bezweifeln sein. Der Ausbau unserer bäuerlichen, die Ver-

besserung unserer landwirtschaftlichen Zustände hat von dieser zahlreich 

vertretenen Classe unseres Provinzialadels wenig Förderndes zu erwarten, 

geschweige denn die Justiz und Administration, zu deren Pflege sie berufen 

wird. Die Wahlfähigs t zu den f. g. Landesposten*) ist — nach der 

gegenwärtigen Uebung, wir zweifeln aber, ob auch nach dem Gesetz? — 

keinesweges durch den Nachweis irgend einer wissenschaftlichen Vorbildung 

bedingt, obgleich man doch denken sollte, daß bei der Eigenartigkeit und 

*) Die livländische Ritterschaft wählt aus ihrer Mitte folgende Beamte, die entweder 
reine Justizämter oder doch solche bekleiden, bei denen von juristischen Kenntnissen nicht füglich abge-
sehen werden kann: den Präfidenten, den Vice-Präfidenten, vier Landräthe und einen Assessor 
des Hofgerichts; den Secretair des HofgerichtS - Departements für Bauerrechtssachen; den 
Präfidenten und die beiden weltlichen Beisitzer des livländischen Konsistoriums; 4 Land-
richter und 8 Assessoren für die Gerichte erster Instanz in den vier (kontinentalen) Kreisen 
Livlands; endlich dieselbe Zahl von Kreisrichtern und Beisitzern der Kreisgerichte zur Rechts-
pflege in Bauersachen. Zur Handhabung der Polizei (und in gewissen Schranken auch 
der Justiz, namentlich zur Voruntersuchung in allen Criminalsachen) auf dem flachen Lande 
erwählt die Ritterschaft 4 Ordnungsrichter und 8 Adjuncten. Für alle diese Aemter ist 
die passive Wahlfähigkeit ausschließlich auf den immatriculirten livländischen Adel beschränkt. 
Eine große Zahl anderweitiger Justiz- und Administrativ-Aemter wird ebenfalls durch Wahl 
der Ritterschaft besetzt, bei denen indessen die Angehörigkeit zu derselben nicht eine not-
wendige Bedingung ist. Wir erwähnen von ihnen: die Aemter der Secretaire der Land-
und der Kreisgerichte, sowie der Notare der Ordnungsgerichte; endlich der 27 Kirchspiels-
richter und die gleiche Zahl ihrer Substituten und Adjuncten, welche gemischte, theils judi-
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Complicirtheit unserer provinziellen Rechtsinstitutionen es noch einer- ganz 

speciellen Vorbildung sür die prattische Anwendung derselben bedürfte, die 

weder in Göttingen noch in Moskau erlangt werden kann. 

Es fehlt nicht an Verordnungen, dn in diesem Sinne von der S taa t s -

ciäre theils administrative Functionen in bäuerlichen Sachen versehen. Die letzterwähnten 
81 Aemter sollen nach dem Gesetz vorzugsweise aus dem immatriculirten Adel besetzt werden, 
und dem entsprechen auch die sactischen Verhältnisse. Zu Ende des v. I . waren ^ z dieser 
Aemter von Personen bekleidet, die zum JndigenatS-Adel gehören. 

Die Oeselsche Ritterschaft wählt aus ihrer Mitte für das öselsche Hofgerichts-De-
partement in Bauerrechtssachen 4 Landräthe und den Landmarschall; den Präsidenten und 
den weltlichen Beisitzer deö öselschen ConsistoriumS; einen Asse/sor des livländischen Hof-
gerichtS; den Landrichter und die beiden Assessoren des öselschen Landgerichts; den Vor-
sitzer und die beiden adeligen Beisitzer des öselschen Kreisgerichts; den Secretair der Ab-
theilung für Bauerrechtssachen beim öselschen Landraths-Collegium; den Ordnungsrichter 
und die beiden Adjuncten des Ordnungsgerichts. 

Die estländische Ritterschaft wählt zu ihrer innern Verwaltung 12 Landräthe, 
welche zugleich die oberste Landes-Justizbehörde, das Oberlandgericht, bilden : den Präsi-
denten und die beiden wettlichen Beisitzer des estländischen ConsistoriumS; den Secretair 
des Niederland- und Landwaisengerichts; die 3 Mannrichter und 6 Assessoren der 3 Mann-
gerichte; die 3 Kreisrichter und die 6 adeligen Beisitzer der Kreisgerichte; endlich für die 
Landpolizei die 11 Hakenrichter. 

Die kurländische Ritterschaft wählt aus ihrer Mitte die 5 Oberhauptmänner, die 
10 Assessoren der Oberhauptmannsgerichte, die 10 KreiSrichter und die gleiche Zahl von 
Friedensrichtern und Assessoren der KreiSgerichte; den.Präsidenten und die beiden welt-
lichen Beisitzer des kurländischen ConsistoriumS; endlich für die Landpolizei die 10 Haupt-
männer und die 20 Assessoren der HauptmannSgerichte. Die 6 Glieder der obersten Justiz-
behörde, des Oberhofgerichts, ersetzen fich aus den Oberhauptmännern, seit einer Verord-
nung vom vorigen Jahre auch der Präsident. 

Wir zählen somit in diesen Provinzen etwa 200 der wichtigsten Richterämter, die eine 
juristische Vorbildung erfordern und nur von immatriculirten Edelleuten bekleidet werden 
können; etwa 100 Aemter gleicher Art werden hiernächst durch Wahl des Jndigenats-Adels 
besetzt. Sie sind zwar auch Personen anderer Stände zugänglich, werden indessen der 
großen Mehrzahl nach (mit Ausnahme der Kanzelleiposten) von immatriculirten Edelleuten 
bekleidet. 

Im Vergleich hiermit ist die Zahl der aus diesen Provinzen gebürtigen immatriculirten 
Edelleute, welche auf der Universität Dorpat das juristische Studium absolvirt haben, eine 
auffallend geringe. Im Decennium 1840—50, das wir auf gut Glück herausgreifen, 'ge-
hörten nur 45 immatriculirte Edelleute der juristischen Facultät an. und von diesen erwarben 
nur 20 einen gelehrten Grad.» Es ergiebt fich aus diesen Daten, daß im Durchschnitt all-
jährlich nur ein JndigenatS - Edelmann aus jeder der 4 Provinzen (da hier Oesel selbst-
ständig mitzählt) in der Dorpater Juristensacultät immatriculirt worden ist und daß erst in 
je zwei Jahren ein Edelmann auö jeder Provinz einen akademischen Grad erlangt hat. 
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regiernng erlassen worden; fie scheinen indessen in Vergessenheit geraten 
oder mit kühner Interpretation beseitigt worden zu sein. I n des zuver-

lässigen alten Gadebusch „Livländischen Jahrbüchern" (IV. 2. S . 23) heißt es: 

„Ehe diese Monarchin (die Kaiserin Anna) die S tadt Moskau 

verließ, ertheitte fie am 9. Jänner dieses Jahres (1732) der livlän-

dischen Ritterschaft die Resolution, daß sowohl bei Unter- als Ober-
gerichten des Herzogthums und übrigen Civilämtern von den livl. 

Edellenten diejenigen, welche zu dergleichen Dienste, nach a b g e -

l e g t e r P r o b e , geschickt befunden werden, bestellet werden sollen"*). 

Eine neuere allerhöchste Bestimmung ist im Senats-Ukase vom 

19. August 1818 enthalten. S ie macht den Gouvernements-Chefs von 

Liv-, Est- und Kurland, gleichwie dm dafigen Gerichtsbehörden, zur Pflicht, 
„daß fie bei den Aemterbesetzungen in den dafigen Gouvernements keine 

anderen Personen als nur solche anstellen, welche Attestate darüber bei-

bringen, daß fie aus der D ö r p t s c h e n oder einer andern russischen Uni-

versität ̂ wenigstens drei Jahre nach einander studirt haben." 

Man scheint indessen diese Vorschrift, so kategorisch sie auch lautet, 

nicht aus die zahlreichsten und wichtigsten dieser Aemter, eben die Adels-

wahlposten, bezogen zu haben. 
Ob es im Interesse der Justiz, ob in dem des Adels ist, daß er 

nicht auf die stricte Erfüllung jener Gesetzesbestimmungen dringt, ist eine 

andere Frage. Wir find geneigt fie zu verneinen. Nicht ohne Grund 

rühmen sich diese Provinzen ihrer Justiz; so eifrig der Adel aber über 
sein Privilegium wacht, nur von seinen Standesgenossen gerichtet zu wer-

den — tatsächlich ist doch nicht gar selten der rechtskundige Secretair, 
in der Regel ein Bürgerlicher, sein Richter. Aus knrländischen Landtagen 

ist in neuerer Zeit, wie man hört, wiederholt zur Sprache gebracht 
worden, daß den Eandidaten um Wahlämter, die sich einer Prüfung unter-

zogen, der Vorrang gegeben werden solle. Doch dies find bis jetzt fromme 

Wünsche geblieben. Der Adel unserer Provinzen sollte aber dessen wohl-
eingedenk sein, daß einem so gewaltigen Vorrechte, wie dem der Aemter-

besetzung, auch eine entsprechende Pflicht gegenüberstehen müsse, wenn jenes 
aus eine dauernde Anerkennung soll Anspruch machen dürsen. Die Forde-

*) Auffallender Weise fehlt diese kaiserliche Resolution in dem sollst so sorgfältig gear-
beiteten v. Bunge'schen chronologischen Repertorium der russischen Gesetze und Verordnungen 
ür Liv-, Est- und Kurland. 
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rung indessen, daß die um ein Landesamt Ambirenden den Nachweis 

ihrer Qualisication zu demselben liesern sollen, legt dem Adel die wei-

tere Verpflichwng auf , sür eine angemessene Dotirung dieser Aemter 

zu sorgen, so daß denjenigen seiner unbemittelten Söhne , an welche 

erhöhte Anforderungen gestellt werden, sich auch die Aussicht anf eine 

gesicherte Lebensstellung eröffne. I n Kurland ist nach dieser Richtung 

wenig zu erinnern; die Adelswahlposten, großenteils mit Widmen reich-

lich ausgestattet (im Selburgschen Oberhauptmannsgerichte existirt sogar 

eine „Justanzsecretairs-" und eine „Ministerialswidme"), sind auch in 

neueren Landtagsschlüssen mit Willigungen mehrfach bedacht worden; nm 

so mehr bleibt aber in dieser Beziehung noch in Liv- und Estland zu thun, 

trotzdem auch hier in der letzten Zeit anerkennenswerthe Anstrengungen ge-

macht worden. 

Ueberblicken wir weiter die bedeutungsvollsten Ereignisse dieses Jah r -

hunderts sür die Ostseeprovinzen, so tritt — nächst dem die Verhältnisse 

der evangelisch-lutherischen Kirche ordnenden Gesetze von 1832 und der 

im Jahre 1845 begonnenen Publication des codisicirten Provinzialrechts — 

die Aushebung der Leibeigenschast des Bauernstandes und die sich daran 

knüpfende Entwickelung der agrarischen Zustände entschieden in den Vor-

dergrund. 

Bereits im Jahre 1804 waren in Livland bedeutsame vorbereitende 

Schritte nach dieser Richtung geschehen, an die sich der Name des Land-

raths Friedrich von Sivers für alle Zeit im ehrenden Gedächtniß der 

Nachkommen knüpfen wird. Der Grundsatz des erblichen Nutzungsbesitzes 

der bäuerlichen Familien im Bauerlande war in der Bauer-Verordnung 

jenes Jahres zur Anerkennung gebracht, wMN auch nicht in der Unbedingt-

heit, mit welcher er von dem Baron Carl Friedrich Schoultz in dem muster-

gültigen Banerrecht sür seine Güter Ascheraden und Römershof i. 1 . 1 7 6 4 

ausgesprochen worden war. D a ß die livländische Bauer-Verordnung von 

1819 in dieser Beziehung einen Rückschritt gegen die von 1804 machte, 

war ein nicht genug zu beklagender und in seinen Folgen verhängnißvoll 

gewordener Fehler; nach schweren Ersahrnngen kehrte erst der Landtag von 

1842 zu den Grundsätzen von 1804 zurück, die dann in der Agrar-Ver-
ordnnng von 1849 weiter entwickelt wurden. 

Die Emancipation, zu welcher Kaiser Alexander I. die lebendigste 

Anregung gab, wurde 1810 zuerst in Estland, dann, unter energischer 
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Mitwirkung des damaligen General-Gouverneurs Marquis Paulucci, 1817 

in Kurland, 1819 in Livland proclamirt und bis zum Jahre 1832 , wo 

die Uebergangsperiode zuletzt'in Kurland abschloß, durchgeführt. 

Daß indessen mit dieser Aushebung des persönlichen Leibherrnrechtes 

erst der kleinere Theil des Emancipationswerkes gethan sei, daß diesem 

ersten Schritte in nicht zu langer Frist der schwierigere folgen müsse, der 

die Rechtsverhältnisse des von der Scholle Entfesselten zum Grund und 

Boden umgestalten und ihm freiere und selbstständigere Befugnisse über 

denselben gewähren müsse — darüber mögen schon die Weiterblickenden 

unter den Redactoren der Bauer-Verordnungen fich keine Täuschung gemacht 

haben. Kaum 20 Jahre gingen ins Land, und das Bedürfniß der fort-

geschrittenen Landwirthschast wie des sreigewordenen Bauernstandes sührte 

von der theuren d. h. Zeit und Kraft verschwendenden, nicht minder aber 

auch demoralifirenden Frohne zur Pacht. Freilich hat fich diese Ueber-

gangsperiode, in der wir uns noch befinden, in den verschiedenen Theilen 

dieser Provinzen sehr verschieden gestaltet. Kurland, das am frühsten nach 

dieser Richtung vorgegangen war , hat gegenwärtig das Pachtsystem fast 

durchweg eingeführt. Schon 1868 waren *Is der Bauerhöfe aus den Pr i -

vatgütern in wenn auch nicht ganz reine Pacht vergeben und von dem noch 

Frohne leistenden letzten Fünftel war die größere Hälfte im Uebergange zur 

Geldpacht begriffen, so daß nur 6 Procent von der Gesammtzahl aller Gefinde 

aus den Privatgütern fich noch im Frohneverhältnisse befanden. Die Krone 

hatte auf ihren Domainen bereits sämmtliche Gefinde auf Pacht gesetzt. 

Nicht so günstig hat fich diese Konversion in Livland entwickelt. Zwar 

ist die Krone auch hier durch Verpachtung des sämmtlichen Bauerlandes mit 

gutem Beispiel vorangegangen, doch herrscht aus den Privatgütern die alte 

Frohne — die man mitunter euphemistisch „Arbeitspacht" zu nennen 

liebt") — noch in erschreckendem Maße vor. Von 630,000 Thalern Lan-

*) Man' scheut fich , das Kind beim rechten Namen zu nennen, als sei die Frohne ein 
„willkürlicher Zwangsdienst". Dies ist ein Jrrthum. Die Frohne ist hier wie überall, wo 
dies unselige Verhältniß einen, vielleicht unvermeidlichen Durchgangspunkt zu menschlich 
würdigeren und vernünftigeren Zuständen bildete, schon seit lange eine wenigstens ihrer 
Werthabschätzung nach gesetzlich vollkommen regulirte und normirte gewesen, nicht minder 
wie die Zinsen, Zehnten, „ Priestergerechtigkeitsnebenperseelen" und andere sachliche und Wort-
ungeheuer einer vergangenen Zeit. Der Fehler lag nur darin, daß der Herr, wenn er seinen 
Vortheil schlecht verstand̂  oder der Arrendator, den Rücksichten auf das Wohl der Bauer-
schaft nicht banden, diese durch Ausnutzung der Frohne ruiniren konnten, ohne das Gesetz 
zu verletzen. Auch nach dieser Richtung hat die Agrar- und Bauer-Herordnung von 1349 
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deswerth des Privatbesitzes befanden fich Ende 1859 noch 375,600 Thlr.") 

im Frohneverhältniß, dagegen nur 96,200 Thlr. in Geldpacht, während 

sür 48,800 Thlr. gemischte Geldpacht und Frohne bestand, endlich 9400 Thlr. 

Landeswerth durch Kauf in das Eigenthum der Bauern übergegangen waren. 

I n Oesel, sür welches die Bauer-Verordnung von 1819 noch ihre 

Geltung behalten ha t , ist aus den Privatgütern mit der Einführung der 

Geldpacht kaum der Anfang gemacht worden. Glücklicherweise besitzt die 

Krone ausgedehnte, sast die Hälfte des Grundbesitzes umfassende Domainen 

auf der Insel und hat auch hier das Bauerland durchweg in Pacht ver-

geben, so daß zu erwarten ist, daß die Privatbesitzer aus diesem Wege 

werden nachfolgen müssen. 

I n Estland endlich, wo der Jndigenatsadel den gefammten Grund-

besitz inne h a t , ist ebenfalls das Pachtsystem nur ausnahmsweise ins 
Leben getreten. 

Die Gesetzgebung hat inzwischen nicht gefeiert. S i e ist bemüht ge-

wesen, diesem natürlichen Entwicklungsgänge der agrarischen Verhältnisse 

zu folgen, ja sie ist ihm zum Theil vorausgegangen. Am lebendigsten 

war es aus diesem Gebiete in Livland, wo seit einer Reihe von Iahreu 

jeder Landtag in der Ordnung der bäuerlichen Verhältnisse seine Haupt-

ausgabe vor sich sah. Und es konnte Niemand vor den Zeichen die Augen 

verschließen, daß hier vor allen Abhilfe noththue. Die Bauerunruhen im 

Anfange der vierziger J a h r e , der massenhafte Abfall von der Kirche der 

Väter in den Jahren 1845—47 waren Symptome bedenklichster Art, deren 

letzter Grund zweifellos in jenem obenberührten Mißgriff der Bauer-Ver-
ordnung von 1819 zu suchen ist. Mit einer edlen Anstrengung entrang 

der Adel das Land diesen Nothständen, an seiner Spitze ein hochgesinnter 

und weitblickender M a n n , der Landmarschall Hamilcar Baron Fölkersahm. 

Die Agrar- und Bauer-Verordnung von 1849 war die Frucht jener be-

wegten Zeit, deren Kem in der Bauer-Renten-Bank, die dem Bauer deu 

Eigenthumserwerb des Grundes und Bodens erleichtern sollte, sowie in 

einer humanen Wahrung der Interessen des Bauern als Pächters 

zu erblicken ist. Die Weisheit der Staatsregierung hat dies Gesetzgebungs-

werk dem Lande erhalten; doch langsam keimt die damals gestreute S a a t 

— die das nicht ganz glücklich gewählte Wort „Frohnpacht" eingeführt hat — wohlthätig 
gewirkt. 

*) 8V Thaler Landes — 1 Haken Bauerland, find in den letzten Jahren in Livland 
mit 10—15,000 Rbl. S. bezahlt worden. 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. III., Hft. 4. ZZ 
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und es ist noch ein weiter Weg bis zu wohlgeordneten agrarischen Zu-

ständen. D a s Unbehagen, das der Bauer aus seiner heimathlichen Scholle 

verspürt, ist im der jüngsten Zeit wieder in den Auswanderungen nach 

Samara zu Tage getreten. Er sucht ge s i c h e r t e n Besitz, sei es auch um 

den Preis der Heimath. Hört man Tadler der jetzigen Zustände, wie O . 

v. Rutenberg in der Vorrede zu seiner kürzlich erschienenen, vom Geiste 

der edler Humanität getragenen Geschichte unserer Provinzen, so wäre 

man geneigt zu glauben, der livländische Bauer könne das haitische Sprüch-

wort: „die Weißen tragen immer ein beschriebenes Papier in der Tasche, 

um den Neger damit zu betrügen" auch auf sich anwenden. Die Autopsie 

hätte ihn eines andern belehrt; Thatsüche aber ist e s , daß in einzelnen 

Gegenden Livlands die Pachtcontracte, allerdings in der Regel aus den 

Wunsch der auch gegen verständige Maßregeln uur zu mißtrauischen Bau-

ern, nicht selten auf kürzere als die gesetzliche Frist von 6 Jahren , ja 

leider zuweilen von J a h r zu J a h r , abgeschlossen werden und, die noth-

wendige Folge dessen, daß sie nicht, wie das Gesetz es vorschreibt, bei 

den Kirchspielsgerichten verschrieben werden. 

Aus O e s e l ist wie erwähnt noch gegenwärtig die gänzlich überlebte 

livländische Agrar-Verordnung von 1819 in Geltung, und scheint man stch 

dort zu einer Revision derselben schwer entschließen zu wollen. 

Dieser 5te Kreis Livlands ist überhaupt, theils in Folge feiner insu-

laren Abgeschlossenheit, theils durch die verfassungsmäßige Selbstständigkeit 

seines Adelscorps neben dem livländischen, der am meisten in den seit 

alters her bestehenden Zuständen beharrende Theil der Ostseeprovinzen. 

Bedauerliche Bewegungen unter dem Landvolke, das den Boden unter 

seinen Mßen wanken sah, sind wie aus dem Festlande, zum Theil in er-

höhtem Maße, vorgekommen und zeugen nicht für die Gesundheit der 

agrarischen Zustände. 

E s t l a n d hat seit 1857 eine neue Bauer-Verordnung erhalten. Ob 

diese, wie d e erste, sür ein Menschenalter ausreichen wird? Unsere rasch 

lebende Zeit läßt daran zweifeln. Die Auswanderungen des estländifchen 

Landvolkes ins Innere des Reiches, die vom jüngsten Datum sind, schei-

nen denn doch aus innere Schäden in den bäuerlichen Verhältnissen hin-
zuweisen. 

I n K u r l a n d endlich glaubt man , gestützt aus die gedeihliche Ent-

wickelung des Geldpachtsystems, einer Revision der allerdings sür ihre Zeit 
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sehr gut redigirteu Bauer-Verordnung von 1817 nicht zu bedürfen. Mali 

scheint jedoch dabei zu vergessen, daß das Pachtsystem sich nicht aus den 

wenigen, von dieser Materie handelnden Paragraphen der B.-V. (die nicht 

einmal wie in Livland einen Minimaltermin der Pachtzeit festsetzen), sondern 

t ro tz derselben als ein Lebensbedürsniß des Ackerbaues wie des Bauern-

standes organisch entwickelt ha t , und daß die Verhältnisse der Gemeinden 

wie der Individuen im Bauernstande seit 40 Jahren eine gewaltige Aende-

rnng in sehr wichtigen Beziehungen des öffentlichen und Privatrechts er-

fahren haben. Wir begnügen uns, an dieser Stelle aus die wiederholte 

Beleuchtung dieser Verhältnisse in der Baltischen Monatsschrift hinzuweifeu. 

Ein neuer Wein erfordert neue Schläuche. Wir zweifeln nicht, daß bei 

den mannigfachen Vorzügen, die Kurland vor seinen Schwesterprovinzen 

auszeichnen, seinem günstigeren Klima, seiner größern Fruchtbarkeit, bei 

dem verbreiteter?» Wohlstande seines grundbesitzenden Standes wie seiner 

Banern, endlich bei der dort häufiger anzutreffenden juristischen Durchbil-

dung — eine Revision der alten Bauer-Verordnung aus weniger Schwie-

rigkeiten stoßen uud weniger den Charakter des Vorübergehenden all sich 

tragen würde, als dies in den andern Theilen der Ostseeprovinzen der 

Fall ist. 
Die C o d i f i c a t i o n der vielgestaltigen Rech te dieser Provinzen, 

welche vor Unterwerfung derselben unter das russische Scepter zwar wieder-

holt versucht, jedoch zn keiner Zeit zum Abschluß gedieheu war, wurde 

alsbald, auf den Wunsch der Provinzialen selbst, Gegenstand der Fürsorge 

der neuen Regierung. Es wurden zn diesem Zwecke Colnmissionen über 

Commissionen ernannt; indessen erst der 100 Jahre nach der ersteil (1728) 

niedergesetzten fünften Commission von 1828 gelang es , diese allerdings 

mit großen Schwierigkeiten verbundene Arbeit insoweit zn fördern, daß im 

Jahre 1845 die Behördenversassung nnd das Ständerecht der Ostseepro-

vinzen aus dem Wege der Legislation veröffentlicht werden konnten. D a s 

Privatrecht, der Civil- und Criminalproceß sind in. Allssicht gestellt und 

werden unter Mitwirkung, eines zu diesen Arbeiten in die kaiserliche Kan-

zellei berufenen Lehrers und Kenners unserer Rechte bearbeitet, so daß stch 

die jetzt lebende Generation begründete Hoffnung daraus machen kann, die 

Promulgirung des ganzen Provinzialrechts zu erlebe«. Dieses Provinzial-

recht soll, nach dem Manifest vom 1. Ju l i 1845, wesentlich eine Krystalli-

sirung des bestehenden Rechtes sein, wie sich denn auch solches ans den 

Allegaten zu den meisten Paragraphen dieses Gesetzbuches ergiebt; indessen 

23* 

» 
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finden fich anch einzelne Bestimmungen, als deren Quelle besondere kaiser-

liche Verordnungen, namentlich aus dem Jahre 1841 angeführt sind, die 

erst durch das Proviuzialrecht hier bekannt wurden; Besiandtheile des rus-

sischen Rechtes sind nur insoweit ausgenommen, als fie mit den provinziellen 

Gesetzen nicht in Widerspruch standen. 

Zn jenen durch besondere kaiserliche Entschließungen geordneten Be-

stimmungen gehören anch die über den Eigenthums- und Psandbefitz an 

adeligen oder „Rittergütern" — ein Ausdruck, der hier erst durch das 

Provinzialrecht eingebürgert wurde. Inwieweit dieselben ein neues Recht 

enthalten, inwieweit fie wiedergeben, was seit lange hier unbestrittene Gel-

tung gehabt, wird fich aus der weiter solgeuden Darlegung ergeben. 

Der Inha l t dieser Verordnungen läßt sich im wesentlichen in solgende 

Sätze fassen: 

I n Kurland, Estland und auf Oesel können Rittergüter nur voll 

Personen zum Eigeuthum erworben werden, die zum immatriculirten 

Adel des betreffenden Landestheils gehören. 

I n Livland ist zu solchem Eigenthumserwerb jeder Erbadelige 

berechtigt; jedoch genießt der livländische immatriculirte Adel das 

Näherrecht in einer bestimmten Frist. 

Ein solches Näherrecht steht dem immatriculirten Adel vou Kur-

land, Estland und Oesel, jedem in seiner Provinz, auch dann zn, 

wenn ein Rittergut in den Psandbesitz einer nicht in die betreffende 

Adelsmatrikel recipirteu Person gelangt ist. 

Die Bedeutung dieser Privilegien wird klar werden, wenn wir uns 

die Größen- und Bevölkerungsverhältnisse dieser Provinzen vergegenwärti-

gen und hieruächst den Umsang der Rittergüter und die Kopfzahl des 

immatriculirten Adels in Betracht ziehn *). 

Die drei Ostseeprovinzen enthalten aus 1754 LH Meilen eine Bevölke-

rung von 1,760,000 Bewohnern. 

Darnach sind fie dem Flächeninhalte nach: 

nur um den vierten Theil kleiner als das Königreich Polen; 

eben so groß wie die preußischen Provinzen Preußen und Sachsen zusammeu; 

*) Die hier folgender«, wie überhaupt die in dieser Skizze gegebenen Daten haben nur 
den Zweck, die faktischen Verhältnisse im Ganzen und Großen richtig wiederzugeben und 
wollen von diesem Standpunkte aus beurtheilt sein; eine statistische Arbeit war hier nicht 
beabsichtigt. 
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um '/s größer als die Provinzen Brandenburg und Pommern zu-

sammen, und als die Provinzen Schlesien nnd Posen zusammen; 

fast doppelt so groß als die Rheinprovinz und Westphalen zusammen; 

um '/2s kleiner als die Königreiche Bayern und Sachsen zusammen; 

eben so groß wie Böhmen und das Erzherzogthnm Oesterreich zusammen; 

eben so groß wie Hannover, Braunschweig, das Knrsürstenthum Hessen, 

Oldenburg, Mecklenburg-Schwerin, Schleswig, Holstein nnd Lauen-

burg zusammen. 

Die Bevölkerung: -

überwiegt die Finnlands; 

ist so groß wie die der Provinz Sachsen; 

überwiegt die der Provinzen Westpsahlen, Posen und Pommern (ein-

zeln genommen) um ein Bedeutendes; 

ist nm ein Geringes kleiner als die der Königreiche Hannover, Wür-

temberg nnd Sachsen (einzeln genommen); 

nnd überwiegt die Einwohnerzahl von Schleswig, Holstein, Lauenburg, 

Meckleuburg-Schweriu uud Oldenburg zusammengenommen. 

I n ihr ist das Volk, nach welchem diese Provinzen die d e u t s c h e n 

Ostseeprovinzen Rußlands genannt zn werden Pflegen, mit 200,000 Köpsen 

vertreten. Der Adel^ der Gelehrten- nnd Bürgerstand in ihnen ist sast 

ausschließend deutscher Znnge — eine Thatsache, die wohl geeignet ist 

Nachdenken zu erregen, wenn man der wechselvollen Schicksale dieser Lande 

gedenkt. Die 60jährige polnische Herrschast hat in Livland gar keine, in 

Kurland — wo die Lehnsherrlichkeit Polens nugleich länger dauerte und 

bis in das Gedächtniß noch lebender Menschen hinabreicht — gleichwohl 

kaum bedeutendere Spuren hiuterlassen; ganz vereinzelte Namen in der 

knrländischen Adelsmatrikel gemahnen an jene Zeit, wo der polnische und 

litauische Adel auch in Kurland das Indigenatsrecht besaß. 

Anders der Gang der Dinge in Livland in Folge der die polnische 

nur nm 30 Jahre übersteigenden schwedischen Herrschast. Wie fie aus die 

Justitutiouen des Landes bleibende Wirkungen ausgeübt hat, so zeigt sich, 

daß ein Kulturvolk und zwar ein stammverwandtes hier drei Menschenalter 

hindurch geherrscht, auch darin , daß die zahlreichen während der schwedi-

schen Epoche in die livländische Ritterschaft aufgenommenen schwedischen 

Geschlechter, von denen nur ein kleiner Theil das Land verließ, als es 

unter russische Botmäßigkeit kam, vollständig in den deutschen Adel ausge-
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gangen sind. Seit der Verbindung Livlands mit Rußland — ein Zeit-

raum, der gegenwärtig genau so lang ist als die polnische uud schwedische 

Periode zusammen ist auch eiue nicht unbedeutende Zahl national-rnssi-

scher Geschlechter (40) in das Jndigenat ausgenommen worden, ohne daß 

dies indessen irgend nachhaltige Wirkungen aus die Eigenthümlichkeit der 

recipirenden Körperschaft geäußert hätte. Diese Receptiouen bilden in ge-

wissem Sinne ein Corollar zu der Geschichte Rußlands. Hervorragenden 

Staats- nnd Kriegsmännern des Reiches wurde gewöhnlich das Jndigenat 

als eine Ehrenbezeugung angetragen, indessen ohne daß ste oder ihre Nach-

kommen von den ihnen dadurch verliehenen Rechten sactisch Gebrauch zu 

machen pflegten, und scheint es, daß sie die Bedeutung der ihnen dadurch 

zugedachten Ehre nicht immer anerkannt haben. Selbst in dem Fall, 

wenn ihnen, was bis in die ersten Jahre dieses Jahrhunderts nicht selten 

geschah, Domainen in diesen Provinzen geschenkt wurden, ward dadurch 

eine persönliche Beziehung zn den letzteren nicht begründet. E s lag eben 

gänzlich außerhalb der Lebensrichtung dieser Herren wie ihrer Descendenz, 

fich dnrch die Ertheilnng des Jndigenats zur Seßhastmachung in Provinzen 

bewegen zu lassen, die ihnen durch Sprache, S i t t e , Kirche und Recht fern 

standen; sie begnügten stch sammt und sonders damit, die Einkünfte ihres 

hiesigen Grundbesitzes zu beziehn, den wohl kaum Einer von ihnen jemals 

zu Gesicht bekam. S o erinnert man sich beispielsweise kaum, daß die 

umfangreichen Pebalgschen Güter , welche Peter der Große der Wittwe 

und den Kindern des Eroberers von Livland, Feldmarschalls Scheremetjew, 

geschenkt hatte, dessen Nachkommen sie noch gegenwärtig besitzen - zu 

irgend einer Zeil von ihren Eigenthümern besucht wordeu seien. Diese 

donirten Güter sind übrigens znm allergrößten Theil im Laufe der Zeit 

wieder in die Hände der Provinzialen zurückgelangt, und so ist denn der 

Jndigenatsadel wesentlich ein deutscher geblieben. 

Eine eigenthümliche Stellung nimmt der in das Jndigenat nicht aus-

genommene s. g. russische Adel in diesen Provinzen ein, der in Livland 

ebenfalls zum Eigenthumserwerb vou Rittergütern berechtigt ist. In tks8i 

ist darunter der ganze in Rußland anerkannte Erbadel jeder Nationalität 

zu verstehen, <w kaew kommt aber, wie ein Blick in die Gürergeschichte 

von Livland lehrt, unter dieser Bezeichnung sast ausschließlich der von 

Deutscheu, uud zwar meist Provinzialen, im Staatsdienste erworbene erb-

liche Dienstadel in Betracht, welche? bis zum Jahre 1845 im Militair-

wie im Eivildienst unschwer zu erlangen war. ' I m Besitz dieser Kategorie 
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der deutschen Bevölkerung Livlands befindet sich eine beträchtliche Anzahl 

von adeligen Gütern*), nnd find einzelne dieser Gutsbesitzer von Zeit zu 

Zeit in die livländische Adelsmatrikel ansgenommelt worden. Erbliche 

Edelleute russischer Natiou haben sich nur in sehr vereinzelten Fällen in 

Livland besitzlich gemacht, wie wir denn beim Durchblättern der v. Hage-

meisterschen Gütergeschichte (die bis zum Jahre 1837 reicht) in der That 

nur aus e iueu e i u z i g e n solchen K a n s i n n e r h a l b 1 2 7 J a h r e n — 

den des Gutes Carlowa bei Dorpat durch den vielbekannten Verfasser des 

„Iwan Wüshigin", der übrigens von Geburt ein Pole ist — gestoßen sind. 

Die deutsche Bevölkerung ist zu in den Städten concentrirt und 

nnr 'j,2 derselben lebt aus dem Lande, zerstreut aus Gutshösen, Pastoraten 

Forsteten, Mühlen, Krügen zc. Wer diesen Provinzen serner steht, könnte 

leicht geneigt sein, daraus aus eiue bedeutende Entwickelung des städtischen 

Elementes zu schließen, zumal wenn ihm etwa die uns ebeu vorliegende 

Stielersche Karte der Ostseeländer zu Gesichte kommt, aus der Kur-, Liv-

nnd Estland mit Städten sast reicher besäet erscheinen, als das angrenzende 

Ost- und Westpreußen. Doch dies ist eine arge Täuschung. Die zahl-

reichen ostpreußischen Städte und Städtchen sind doch in der That Mittel-

punkte des Bürgerthums, das sich in Handel uud Gewerbe, in einem 

lebendigen uud wohlgeordneten Eommnnalwesen geltend macht; was aber 

ans der Karte nnserer Provinzen den gleichen Anschein einer S tad t hat, 

ist meist nur Poststation oder ein Gntshos. Erst aus 80 Meilen findet 

sich hier, eine Stadt , nnd find gleich, namentlich in Livland, viele Städte-

kcime durch die verheerenden Kriege des 16. uud 17. Jahrhunderts zer, 

treten worden, so hat sich dennoch in den letzten anderthalb Jahrhunderten 

eines ungestörten Friedens kein blühenderes Städteleben zu entwickeln ver-

mocht, ja die Mehrzahl der vorhandenen S täd te , welche die Stürme der 

Kriegsperiode überdauert haben, schleppt eine eben nur kaum vegetireude 

Existenz dahin. Die einzige glänzende Ausnahme macht Riga, das, unter 

allen Städten der Ostsee nur den drei Residenzen Petersburg, Stockholm 

uud Kopenhagen an Einwohnerzahl nachstehend, allein von der Königsbergs 

erreicht wird, jedoch dieses wie die andern deutschen Ostseehäsen an com-

mercieller Bedeutung weit überragt und durch seinen in nächster Zeit be-

vorstehenden Anschluß an das europäische Eisenbahnnetz einer noch bedeu-

tenderen Znknnst entgegengeht. Riga schließt sast den vierten Theil der 

*) Vor 10 Jahren waren es 407 im Betrage von nahezu 1000 Haken, also etwa 
der 7te Theil des ländlichen Grundbesitzes. 
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deutschell Bevölkerung der Ostseeprovinzen in fich; ein zweites Viertel ist 
aus Mitau, Reval und Dorpat vertheilt, der Rest in 20 kleinen Städten 
und ans dem flachen^ Lande zersplittert. 

Gegenüber dieser sporadischen Vertretung des deutschen Elements 
steht die Grundbevölkerung, wesentlich dieselben Bestandtheile nnd in der-
selben geographischen Verbreitung umfassend, wie fie die Deutschen bei 
ibrer Landung an der Dünamündung vorfanden — Esten im nördlichen, 
L e t t e n im südlichen Theile dieser Provinzen, der Einwohnerzahl; 
jene in Estland, aus den Inseln nnd in der nördlichen Hälfte Livlands, 
gesellig in Dörfern geschaart, diese, um mehr als 100,000 Köpse stärker, 
Kurland und das südliche Livland aus Eiuzelhösen bewohnend, bildsameren 
Naturelles als jeue und deutscher Eultur zugänglicher, aus ergiebigerem 

Boden zuerst als Pächter gestellt, während das Estenvolk noch sast durch-
gängig das alte Frohneverhältniß zu tragen hat. 

R u s s e n , 35,000, finden sich in größerer Ansammlung nur in Riga, 
wo 2/z ihrer Gesammtzahl, vorzugsweise in der Moskauer Vorstadt, seß-
haft ist — eine Niederlassung, die weit über die russische Periode hinaus-
reicht. Hier bietet sich, ein einziges Schauspiel in, den Ostseeprovinzen, 
das Bild einer russischen S tad t , nm die Zeit der Ostern besonders präg-
nant in der Romanowka uud um „Gorod Kitai" („Stadt China", eine 
Theewirthschast) hervortretend. Sie gehören meist der arbeitenden Classe 
an; ein Theil treibt Kramhandel; nur Einzelne zählen in der höheren 

Kaufmannschaft. 

Der jüdischen Bevölkerung, die mit 20,000 Köpsen vielleicht zn 
gering angegeben wird*), ist gesetzlich der bleibende Ausenthalt nur in 
Kurland gestattet, und zwar nur insoweit sie bis zum Jahre 1835 daselbst 
— trotz zahlreicher zu herzoglicher Zeit sie verbannender Landtagsschlüsse 
— seßhaft geworden. Außerdem hat Livland bei der Grenzregulirung mit 
dem Herzogthum Kurland i. I . 1783 die in den abgetretenen Gebiets-
theilen wohnhaften Juden überkommen; und einige Familien sind in Riga 
seit alters als „Schutzjuden" geduldet worden. Bisher in gewerblichen, noch 
mehr in politischen Rechten beschränkt, ist dieser in rascher Zunahme begriffene 
Bruchtheil der Bevölkerung, zumal in den kleineren kurländische« Städten 
und Flecken, ein nicht eben fördernder Bestandtheil des Gemeinwesens; sie 
überschwemmen, trotz der gesetzlichen Verbote, Liv- nnd Estland, Pserde 

*) v. Richter, Geschichte der Ostseeprovinzen I. 45. 
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feilschend und kurze Waaren verkaufend; offiziell constatirt fich ihre Anwe-
senheit meist uur in Criminalacten, in denen es fich nm Pserdediebstahl, 
Schmnggelwaareu und Vertrieb falschen Geldes handelt, wenn nicht etwa 
— wie das leider nicht selten vorkommt — em todtgeschlagener „Bnndel-
krämer" das eorp»8 äelieti bildet. 

Vergleichen wir nun mit diesen Größen- nnd Bevölkerungsverhält-

uisseu die Vertheilung des Grundbesitzes. 
Sieht man ab von denjenigen Gütern, welche den Ritterschasts-

Corporationen dieser Provinzen gehören (6 in Livland, 4 aus Oesel, 10 
in Estland, 10 in Kurland), sowie von den städtischen Gütern (unter 
deueu nur die Rigas, 13 au der Zahl , von Bedeutung sind und den ge-
sammten Grundbesitz der übrigen Städte weit überragen), serner von den 
Pastorats-, Forstei- und (in Kurland) den Beamten-Widmen, endlich von 

den meist kleinen s. g. bürgerlichen Lehen in Kurland — so findet man, 
daß die große Masse des Grundes und Bodens fich unter dem Adel und 
der Krone, als Rittergut und als Domains, vertheilt. Unter ersterem ist 

in Beziehung aus Kurland, Estland und Oesel ausschließlich der Judige-
uatsadel zu verstehu, der, wie obeu erwähnt, hier allein zum EigenthnmS-
erwerb von Rittergütern berechtigt ist. Die Ausnahme zu Gunsten der 

estländischen Prediger ist mehr eine Cnriofität, als ein ernsthaftes Recht; 
soviel uns bekannt, ist dasselbe in einer langen Reihe von Jahren nnr 
zwei Mal exercirt worden; und in der That vermögen wir im Gebiete des 

Rechts kein Analogon zn einem Eigenthumsrechte aufzufinden, das an die 
Lebens-, ja an die Amtsdauer seines Trägers gebunden wäre, ohne ersteren 
Falles aus seine Erben überzngehn. Für Livland kommt neben dem Jn-
digenatsadel noch der Erbadel überhaupt in Betracht; indessen ist jener 6« 

kaelo im Befitze von mindestens ^ des privaten Grundes nnd Bodens. 
Die Zahl der R i t t e r g ü t e r in allen 3 Provinzen beläust sich auf 

nahezu 2000; davon über 500 in K u r l a n d , etwa 'V«, des ländlichen 
Grundbesitzes umfassend, unter ihnen gegen 100 zum großen Theil sehr 
umfangreiche Familienfideicommiffe; gegen 760 in L i v l a n d , etwa des 
Grundes und Bodens; 86 auf O e s e l , dem Hakenbetrage nach etwa dem 
Grundbesitze der Krone aus der Insel gleichkommend; endlich iu E s t l a n d 
570 Güter, so ziemlich das ganze Areal der Provinz in fich begreifend, 
da die Krone gegenwärtig daselbst keine Domainen mehr befitzt, die städti-
schen Güter sehr unbedeutend find und somit neben dem Privatbesitz nur 
noch die Pastoratswidmen iu Betracht kommen. 
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Die Zahl der D o m a i n e n g ü t e r in Livland, aus Oesel und in 
Kurland beträgt 327. Ihre geringfügigen Besitzungen in Estland, 7 Guter, 
hat die Krone i. I . 1859 an die estländifche Ritterschaft verkauft. I n Liv-
land umfassen die Domainen aus 100 Güter« etwas über 700 Haken, 
den zehnten Theil des Landes; ^ derselben liegen in den beiden süd-
lichen Kreisen Riga und Wenden, ^ in den beiden nördlichen Dorpat und 
Pernan. Die W a l d u n g e n der Krone in Livland (incl. Oesel) nehmen 

einen Flächenranm von mehr als 200,000 Dessätinen*) ein. Ans O e s e l 
sind die Domaiueu 791 Haken**) groß, in 45 Gütern sast die Hälfte der 
Insel einnehmend. Die Zahl der Banerhöse ans den Domainen in Liv-
land und Oesel wird aus 6241 angegeben mit einer männlichen Bevölke-
rung von 54,000 Köpsen. 

I n K u r l a n d sind 182 Krongüter vorhanden, die des Grundes 
und Bodens einnehmen. Sie befinden sich vorzugsweise in folgenden Kirch-
spielen: Selburg (26), Mitau (25), Dobleu (23), Frauenbnrg (18), 
Grobiu (11), Goldingen (10), Bauske (9), Tuckum (9), Alschwangen (8), 
Eckau (7). Die übrigen 36 Domainengüter liegen in 14 andern Kirch-
spielen ; in 10 Kirchspielen (Dünaburg, U'eberlauz, Ascheraden, Nenenbnrg, 
Erwählen, Ordens-Hasenpoth, Dondangen, Sackenhausen, Amboten, Grams-
den) finden sich keine Besitzlichkeiten der Krone. Die Zahl der Bauerhöse 
aus den Domainen beträgt 7181; ihre männliche Bevölkerung 64,000 
Köpfe; das Ackerareal der Höse 31,679 Dessätinen, des Gesindelandes 
99,423 Dessätinen. Die Kronsorsten in Kurland haben mehr als den dop-
pelten Umsang der in Livland belegenen. 

Jene ganze gewaltige Masse von Rittergütern, Königreichen im Um-

sauge nicht nachstehend, befindet sich nun äe Mre im ausschließlichen Ei-
genthnm des provinziellen Jndigeuatsadels, ä s kaew im Besitz einer ver-
hältnißmäßig kleinen Zahl von Familien desselben. Wir haben oben die 
Quote des Grundbesitzes, der ausnahmsweise in Livland in den Händen 

*) 1 Dessätine 3 Lofstellen ----- 4,z«>s preußischen Morgen. 

**) „Der öselsche Haken wird auf 24 Rbl., der Thaler Landes zu 120 Kop. veranschlagt, 
wobei die Heuschläge nicht mit eingerechnet find. Da der livländische Haken mit diesen 30 
Thaler und ohne fie 60 Thaler enthält, so verhält fich der öselsche Haken zum livländi-
schen genau wie 1:3. Bei Pfandbriefdarlehen des Creditvereiiis werden 2'j, öselsche für 
einen livländischen Haken gerechnet, welcher Maßstab fich dem wahren Verhältnisse des 
Werthes mehr nähern möchte." v. Tiefenhaufen, Erste Fortsetzung der Materialien zur 
Gütergeschichte Livlands, S. 166. 
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des nicht zum Jndigenat gehörenden Adels sich befindet, registrirt. Ein zwei-
tes in gewissem Sinne hierhergehöriges Ausnahmeverhältuiß kann hier nur 

flüchtig berührt werden — wir meinen die P f a n d g ü t e r . Die Pfand-
besttzcontracte, in der Regel aus lauge Fristen, bis zu 99 Jahren 
geschlossen, wäre» iu unsern Provinzen seit alters als ein Surrogat 
des Eigenthums, in Livland meist um dem Adelsretract auszuweichen, 
üblich gewesen. Gegen einen dem Werthe des Gutes entsprechenden 

Psaudschilliug wurde dasselbe dem Pfandnehmer zur unbeschränktesten 
Disposition übergeben; der Psandgeber blieb nur nominell Eigenthümer 

uud hatte das Einlösungsrecht nach Ablauf der Pfandjahre; machten 
er oder seine Erben es alsdann nicht geltend, so blieb der Pfandbesitz 
dennoch unverändert bestehn. Selbstverständlich konnten indessen durch 
derartige private Verträge keine politischen Rechte übertragen werden, 
welche an persönliche Qnalificationen gebunden waren; dagegen galt in 
Livland, Oesel und Estland, wie anch noch gegenwärtig, die Bestim-
mung, daß jeder zur Ritterschaft gehörende Pfandbesitzer eines Rittergutes 
aus den Landtagen mit allen Rechten eines Rittergutseigenthümers erschei-

nen durste. „Man benutzte — sagt v. Tieseuhauseu in seiner Fortsetzung 
der v. Hagemeisterschen Gütergeschichte — diese erlaubte Form der Ver-
äußerung mit der erustlichen Absicht der Nichteinlösung des Pfandes eines-

theils, damit zum eigenthümlichen Besitze Nichtberechtigte von dem nntzba- ' 
ren Betriebe der Landwirthschast nicht ausgeschlossen würden, und das 
war eiu guter Zweck, anderntheils aber und vorzüglich, seitdem die Poschlin 
auch in Livland gezahlt werden mußte". Die Einführung der Krepost-
poschlin in Liv- uud Estland — eine Steuer von gegenwärtig 4 Procent bei 
der Eigenthumsübertragung von Immobilien — fällt, wie wir weiter nnten 

sehen werden, ziemlich genau mit dem Zeitpunkt zusammen, wo das liv-
ländische Hosgericht die Eigenthums-Zuschreibung von Rittergütern an Per-
sonen bürgerlichen Standes zu verweigern begann. Es war ein verhang-

nißvolles Zusammentreffen sür den Bürgerstand, daß nun auch der Psand-
befitz, der als ein billiges Ausgleichungsmittel für die vom Eigenthnms-
befitz von Landgütern Ausgeschlossenen gelten konnte, wesentliche Beschrän-
kungen erleiden mußte, indem er, von der Staatsregierung damals nicht 
in seiner Eigenthümlichkeit erkannt, nicht gleich dem Kanse mit der Vier-
procentstener belegt wurde (wie es allererst in der Verordnung vom 24. 
Decbr. 1841 in Beziehung ans langjährige Pfandcontracte geschehen ist). 
Zur Umgehung jener Steuer wurden nämlich Pfandcontracte statt Kanf-
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Verträgen, auch zwischen Edelleuten, in dem Maße üblich, daß ein Gesetz 
von 1802 die.Psandsristen in Liv- und Estland aus 10, darnach (1827) 
ans nur 3 Jahre beschränkte. Diesen ursprünglich nur zur Wahrung des 
stscalischen Interesses erlassenen Gesetzen folgte endlich die Verordnung über 
die Pfandcontracte in den Ostsee-Gouvernements vom 24. Decbr. 1841, 
welche, mit der Tendenz der Couserviruug des Judigenatsadels im Grund-

besitz, den Psandbesitz aus eiue ganz neue Rechtsbasis stellte, indem sie 
ihn ausschließlich als „Sicherung sür ein Darlehn" angesehen wissen wollte 
und die Kompensation der Zinsen des letzteren mit den Einkünften des 

Jmmobils gestattete, somit die römischrechtliche Antichrese dem hier her-
kömmlichen Psandbesitzcontraete des deutschen Rechtes substituirte, übrigens 
die kurze dreijährige Psaudsrist beibehielt. 

I n Kurland — wiewohl bier das ärarische Juteresse wegsiel, da diese 
Provinz von jener Uebertragnngsstener befreit ist — nahmen die Dinge 
einen ähnlichen Gang. Schon ein Gesetz von 1830 verbot die Verpfän-
dung adeliger Güter auf läuger als 10 Jahre. Mau bezog indessen diese 

Verordnung in Kurland nicht ans den langjährigen s. g. Erbpsandbesitz, 
sondern glaubte darin nur Vorschriften sür die dort nicht üblichen, dem 
russischen Rechte eigenthümlichen „Versetznngscontracte" von Immobilien 
zur Sicherung eines Darlehns zn erkennen; das Gesetz von 1841 machte 
jedoch jedem Zweifel hierüber ein Ende. 

Wiewohl die „Sicherung eines Darlehns" auch jetzt niemals die Ueber-
gabe eines Gutes in Psaud veraulaßte, sondern die Pfandcontracte im 
bürgerlichen Leben materiell nicht anders angesehen wurden als vor der 
Definition von 1841, daher denn der Psandschilling regelmäßig dem vollen 
Werthe des Gutes entsprach, der Psandgeber auch aus das Einlösnugs-
recht und die Hyperocha zu verzichten Pflegte, so war das Psaudgesetz von 
1841 dennoch von eingreifender Wirkung. Ein Fnndamentalsatz dieser 
neuen Verordnung war, daß wenn das Gut uach Ablauf der Pfandzeit 

vom Psandgeber nicht eingelöst wurde, es zum öffentlichen Meistbot gestellt 
werden mußte. Es erklärt sich, daß bei dieser Unsicherheit des Besitzes 
und den sonstigen in der gegenwärtigen Gesetzgebuug den Psandbefitzern 
ungünstigen Bestimmungen die Zahl der Pfandcontracte in den Ostseepro-
vinzen constant im Abnehmen begriffen gewesen ist; ja es wäre zu ver-
wundern, daß überhaupt noch Pfandcontracte über Landgüter abgeschlossen 
werden, wenn nicht die bedeutende Ansammlung von Capitalien in dem 
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Bürgerstande dieser Provinzen, seine Intelligenz und seine Tüchtigkeit, die 

selbst aus die Gefahr schwerer Verluste auch im Landbau Verwerthnng fin-
den wollen, diese Thatsache erklärte. Die Zahl der in älterer Zeit ans 
längere Fristen abgeschlossenen nnd noch lausenden Pfandcontracte in allen 

drei Ostseeprovinzen mag sich jetzt kaum aus mehr als 30 belausen. Sie gehn 
in den nächsten Decennien zu Ende und tritt alsdann im Fall der Nicht-
einlösung der betreffenden Güter ebenfalls der öffentliche Verkauf derselben 

eiu. Zu diesen Pfandgütern des früheren Rechtes sind endlich in gewissem 

Sinn noch 19 Güter zu zählen, welche in Kurland in der Zeit zwischen 
den Gesetzen über die Pfandcontracte von 1830 und 1841 an Personen, 
die nicht das Jndigenat in Kurland hatten, dona üäe aus längere Fristen 
verpfändet worden waren. Hinsichtlich dieser Güter ist im vorigen Jahre 
die Bestimmung erlassen worden, daß dieselben aus die contractliche Zeit 

im Besitze der Pfandnehmer und ihrer Erben zn belassen seien, indessen 
die Cession der Pfandcontracte an andere Personen nur gemäß der Ver-
ordnung von 1841 d. h. nur aus 10 Jahre ersolgen könne. 

Es wurde oben gesagt, daß der Güterbesitz in deu Ostseeprovinzen sich 
in einer verhältnißmäßig kleinen Zahl von Familien des Jndigenatsadels con-

ceutrire. Daß dem so sei, davon wird man sich dnrch eine Vergleichnng der 
Adelsmatrikeln mit dem güterbesitzlichen Adel leicht überzeugen. Die Adels-

matrikeln unserer Provinzen zählen zwar die recipirten Geschlechter nach 
vielen Hunderten; ein großer Theil derselben ist aber aus den früher ange-

führten Gründen nur nominell zum Jndigenatsadel zu rechnen; eine be-
trächtliche Zahl anderer Familien ist erloschen, ausgewandert oder seit lange 
hier nicht mehr besitzlich; so daß, wenn die Schätzung des Jndigenatsadels 
aus 6000 Köpfe beiden Geschlechtes eine richtige ist, diese Zahl nnr in ein 
paar hundert Geschlechtern vertreten ist, welche die Fülle des Güterbesitzeö 
nnd der sonstigen Privilegien über sich ausgeschüttet sehen. Und unter 
diesen Geschlechtern selbst sind viele nur noch in einzelnen Schößlingen, 
andere dagegen in so zahlreichen Zweigen repräsentirt, daß man bei jedem 
Güterkauf, bei jeder Aemterbefetzuug einem sehr eng geschlossenen Kreise von 
Namen zu begegnen gewiß sein kann. Der doch nur eum Krano 8alis zu 
verstehende Ausspruch über die „Zehntausend, welche England regieren"— 
iu der kleinen Welt unserer Provinzen ist er in der That eine Wahrheit. 
Es ist eine Oligarchie einer sehr geringen Zahl von Geschlechtern, die über 
die Ehren und Güter des Lebens aus einem immerhin beträchtlichen Räume 
der cnltivirten Welt gebietet. 
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Sehen wir nun zu, welchen Gang die Entwicklung eines der wich-
tigsten und hier besonders in Betracht kommenden Privilegien des Judige-

uatsadels — des G ü t e r b e s i t z r e c h t s — in den einzelnen Theilen der 

Ostseeprovinzen genommen hat. 

Für Kurland bestimmte der § 105*) der von polnischer Commission 
des Jahres 1617 entworfenen „knrländischen Statuten": „Unadelige und 
fremde Personen, die nicht das Indigenatsrecht erhalten haben, sollen 
keine adeligen Güter kaufen und befitzen, bei Verlust der Güter." Was 
unter dem Jndigenatsadel damals verstanden worden, ergiebt fich aus dem 
Punkt III. der gleichzeitig abgefaßten „Regimentsformel", nämlich auch alle 
polnischen und litauischen Edelleute, insofern fie mit Landgütern in Kur-
land angesessen waren. Erst in der unmittelbar folgenden Zeit (1620— 
34) schloß fich der Adel corporativ enger zusammen, indessen begegnen wir 
im Ritterbanks-Abschiede von 1634, der die Geschlechter des knrländischen 
Jndigenatsadels aufführt, keinen andern als deutschen Namen; es waren 
also damals, über zwei Meuscheualter seit der Lehnsoberhoheit Polens, 
keine polnischen oder titanischen Geschlechter in Kurland ansäßig — wäh-
rend das deutsche Element dieser Provinzen seine friedlichen Eroberungen 
weit über die politischen Grenzen der Colonie hinaus fortsetzt, wie denn 
gegenwärtig ein weiter an Kurland gräuzender Landstrich Litauens von knr-
ländischen Gutsbesitzern eingenommen ist. 

Es hat aber mit diesem Statutenparagraphen eine eigentümliche 
Bewandtniß. Die verschiedenen Exemplare der Statuten, welche von der 

Commission an den Herzog, an die Ritterschaft und an das polnische Reichs-
archiv gelangten, waren in mehrfacher Beziehung von einander abweichend. 
S o findet fich z. B . weder im herzoglichen noch im polnischen Exemplare 
die in das ritterschaftliche aufgenommene Bestimmung über den Verlust des 
Eigenthumsrechts an Bauern, die der Gutsherr in einer Hnngersnoth nicht 
unterstützt habe. Dies war vielleicht nur ein Nachläsfigkeitssehler; anders 
aber scheint es fich mit dem viel bedeutungsvolleren, den Bürgerstand vom 
Kauf adeliger Güter ausschließenden § 105 verhalten zu haben. „Die 
Abfassung der Statuten — sagt v. Richter, Gesch. der Ostseeprovinzen — 

*) Lammes jAnobües et xereKrim, pro inckixenis non recsxtj, Kobilium bona 
vmere et xosÄäere von clebevt, sub ainissione bonorum. 
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war eilfertig nnd bei der Ausfertigung scheint mall nicht einmal redlich 

verfahren zu haben. Der § 105 fehlt sowohl in den Menschen Staruten 

als in dem dem Herzog übergebenen uud im Reichsarchiv befindlichen 

Exemplare, und scheint also die Verschiedenheit bei einer so wichtigen Frage 

nicht ans eiuem bloßen Versehn zu beruhen. Entweder die Commission 

wollte den Adel tänschen und ließ das Verbot nur in das eine Exemplar 

eintragen. D a s ist aber bei ihrer Machtvollkommenheit und den vielen 

dem Adel günstigen Bestimmungen der Regimentssormel nicht wahrschein-

lich. Oder vr. Dreiling veranlaßte die Weglassung der in der Urschrist 

stehenden Klausel aus den nicht sür den Adel bestimmten Exemplaren dnrch 

Bestechung des Abschreibers, oder endlich der Adel bewirkte durch ein ähn-

liches Mittel die Hinznsügnng einer Bestimmung, die in der Urschrist nicht 

stand. Nnr die Einsicht der letztem könnte hier entscheiden; sie ist aber 

verloren gegangen." Das kurländische Oberhofgericht sprach sich denn auch 
in einem Apellätionsurtheile wegen des Gutes Liuden vom 10. Januar 

1618 dahin aus : „daß das von dem Richter erster Instanz angezogene 
Fundament, als wenn die pledeji keine adeligen Güter besitzen sollten, 

keine Stat t haben kann, sintemal das 8wl.ut.um in dem Exemplar, so I h r 

Fürftl. Dnrchl. von den Königl. Herren Eommissarien übergeben, nicht zu 

befinden." Damit hatte denn, der oberste Justizhos Kurlands zugleich er-

klärt, daß ein a n d e r e s Gesetz, außer jenem apokryphen § , nicht existire, 

welches den Bürgerstand vom Landgüterbesitz ausschlösse. Auch die könig-

liche Bestätigung der Statuten erfolgte nicht. Johann Casimir eröffnete 
den kurläudifcheu Städten am 12. Februar 1649*): „Da die Städte und 

der Bürgerstand den öffentlichen Lasten und den fanctionirten Gesetzen und 

Statuten unterlägen, so sei es auch gerecht, daß die Gesetze und Statuten 

mit ihrem Wissen und ihrer Zustimmuug erlassen würden. Woher Königl. 

Majestät hierdurch Allerguädigst erkläre, S ie werde jene ohne die Städte 

*) Ziegenhorn, Kurl. Staatsrecht Beilage N. 169. — — „(!uin civitates et oräo 
eivieus pudlieis oneridus et ssneitis lexidus etstatutis sulHacero äedeant, Hustmn etjarn 
est, ut yuoyue cum ipsoruin seilu et eonsensu lexes et statuta condantur. Huin et 
8. k kllyestas Inses elementissime deelarat, se corpus istuä statutorum oinissis eivi-
tatibus et ordine eivleo istkio concinnatuin, ante non eonürmaturarn esse, yuai» et 
rneinoratae civitates ordcxzue eivieus per suos deputatos ad ipsoruin releetionem et 
revisionein personaliter admissi in eodem consenserivt. 

Ueber die Bedeutung von „coneinnars" giebt die 1. 3. de apostatis (I. 7.) Auf-
schluß . . . tueri ea, ĉ uae sunt eoininentitia et eoneinnata, non possunt. 
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und den Bürgerstand „concinnirten" Statuten nicht früher bestätigen, als 
bis die Städte und der Bürgerstand durch ihre Depntirten zu deren Re-
vision persönlich zugelassen seien und ihre Zustimmung erklärt hätten." 
Trotz alle dem kamen die Statuten durch die Praxis in Gebrauch nnd 
Ansehn; und auch der berufene § 105 derselben hat seit mehr als 200 
Jahren in ununterbrochener Wirksamkeit bestanden. Man braucht keiues-
weges ein Anhänger der modernen Doctrin von den küts aecomplis zu 

sein, sondern es bedars nur einigen historischen Sinnes, nm die ganze Be-
deutung anzuerkennen, welche in jener Thatsache liegt. Lx kaeto oritur ^us. 

Mit der sentimentalen Phrase: Tausend Jahre Unrecht geben nicht eine 
Minute Recht — reicht man weder im Völkerleben noch in dem der Indi-
viduen aus. Wenn, was seit Jahrhunderten im Lande in praktischer Ue-
bung gewesen war, bei der Codification des Provinzialrechts unverändert 
beibehalten wurde, so lag darin eben nur der formelle Ausdruck sür das 
materiell bereits entstandene Recht. 

Anders in Livland. Wenn es noch vor zwei Jahrzehnten öffentlich 
bestritten werden konnte, daß die rigaschen Bürger vor der Unterwerfung 
Livlands unter das russische Scepter das Recht, adelige Güter zum Eigen-
thum zu erwerben, besessen hätten, so erscheint dieser Streit jetzt als ein 
müßiger, nachdem die in der kaiserlichen Kanzellei redigirte „Geschichtliche 
Uebersicht der Grundlagen und der Entwicklung des Provinzialrechts in 
den Ostsee-Gouvernements" Th. II. S . I I I und 121 die Existenz dieses 
Rechts mit dürren Worten constatirt hat. Wohl könnte es wunder nehmen, 
daß in einem Lande, welches mit seinem „historischen Sinne" zu coqnettiren 
liebt, überhaupt ein derartiger Streit habe geführt werden können, wohl 
könnte es Staunen erregen, daß von derselben Seite den betreffenden Gna-
den-Urknnden Stephan Bathorns von 1581 und Gustav Adolf's von 1621 
nicht dasjenige Gewicht hat beigelegt werden wollen, welches dem um nichts 
vorzüglicheren Privilegium Sigismund August's von 1561 vindicirt wird*); 

*) Formell haben jene beiden Urkunden sogar noch einen Vorzug vor dem Privilegium 
S. A.; denn fie existiren noch beide im Original, während die Urschrist deS letztern be-
kanntlich abhanden gekommen und dies Moment späterhin von der schwedischen Regierung 
bei der Reduction benutzt wurde, die Aechtheit deS Privilegiums anzustreiten. Die russische 
Regierung hat dasselbe — die Lkarta dieser Provinzen, wie fie als die BafiS aller 
späteren Capitulationen nach Auflösung des OrdenSstaates mit Recht genannt worden ist 
(s. „Die Eroberung Livlands im Jahre 1710" von E. Baron Tiesenhausen) — «ans pdrase, 
wenn gleich unter der „olsusuls klsjeststis", anerkannt. Namentlicher UkaS vom 30. 
Septbr. 1710. 
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der weitere Verlaus dieser Untersuchung wird es indessen klar vor Augen 

stellen, welche Wirrungen d a s e i n m a l i g e V e r l a s s e n des Rechts -
b o d e n s znr Folge haben M u ß t e . 

Wir stehen nicht an, als ein solches Verlassen des Rechtsbodens den 

P u n k t 19 de r K a p i t u l a t i o n d e r l i v l änd i schen R i t t e r s c h a f t 
vom 4. J u l i 1 7 1 0 zu bezeichnen. 

Wersen wir einen Blick aus die politische Lage der Dinge in Livland, 
unter der diese Kapitulation zu Stande kam. 

Die wohlberechtigten Protestationen des livländischen Adels gegen die 
vou der schwedischen Regierung unternommene Güterreduction hatten im 
Jahre 1694 die Aushebung des verfassungsmäßigen Organs der Ritterschaft, 
des Landraths-Collegiums, zur Folge gehabt; indessen waren sowohl die 
Landtage wie das Amt eines Ritterschastshanptmanns (Landmarschalls) bei-
behalten worden; auf den Landtagen aber sollten nur die mit Erbgütern 

angesessenen Edelleute stimmberechtigt sein und der Ritterschastshanptmann 
vom General-Gouverneur ernannt werden. 1697 wurde der erste Landtag 

nach der neuen Form abgehalten und der „verhaßte" ehemalige Landmar-
schall Georg von Ungern-Sternberg — ein Mann, der wenige Jahre früher 
durch Wahl des Adels zur Vertretung der Landesinteressen berufen, fich 
darnach willig zum Werkzeuge der schwedischen Regierung hergegeben hatte 

und fich nun nicht entblödete, den Landtag von 1693 ein „Unwesen" zu 
nennen*) — zum Ritterschaftshauptmann ernannt. Es hat nie und nirgend 

an Personen gefehlt, die fich zu gefügigen Dienern des Despotismus ge-' 
macht haben, auch nnter denen nicht, die ihrer, politischen Stellung nach 
zum Widerstande gegen die Gewalt berufen find. (?s sont Iss eselaveZ 

qm tont les t^rsns. 
Der solgende Landtag wurde i. I . 1700 in Riga, unter Zuziehung 

von Delegirteu der Geistlichkeit und der Städte, abgehalten; der eben be-
ginnende nordische Krieg machte die Beschaffung von Kriegsmitteln noth-
wendig. Es war dies der letzte Landtag unter der schwedischen Herrschaft. 
Das Kriegsgetümmel, das während der folgenden zehn Jahre Livland erfüllte, 
machte jede Arbeit des Friedens unmöglich. I m Herbst des Jahres 1709 
begann, nachdem Karl's Stern bei Poltawa untergegangen war, die Be-

lagerung Rigas. Dorthin hatte fich ein großer Theil des Adels — über 
— 150 Familien vor den das flache Land überschwemmenden russischen 

*) v. Richter, Geschichte :c. (Th. ll. B. ll. S. 169.) 
Baltische Monatsschrift. S. Jahrg. Bd. IU., Hft. 4. 24 
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Heeren geflüchtet. Außer Riga war nur noch Pernau der einzige feste 
Punkt, der sich in schwedischen Händen besand. Anch dort hatte ein Theil 
des Adels Schutz gesucht; die Stadt ergab sich den russischen Waffen 4 
Wochen später als Riga nach kurzer Gegenwehr. Mit Rigas Fall war das 
Schicksal des ganzen Landes entschieden. Die Belagerung dieser starken 
Festung, nnter Peter's eigener Leitung begonnen, zog sich bis tief in das 
Jahr 1710 hinein. Der Kaiser hatte bei Anbruch des Winters das Heer 
verlassen und die Wetterführung der Belagerung dem Feldmarschall Schere-
metjew übergeben. Ein wiederholtes furchtbares Bombardement, Pest und 
Hungersnoth zwangen endlich die Stadt zur Kapitulation. I n drei geson-
derten Verträgen wurde diese abgeschlossen: am 3. Jul i die Militair-Kapi-
tulation seitens des schwedischen General-Gouverneurs Grasen Strömberg, 
am folgenden Tage seitens der livländischen Ritter- uud Landschaft und 
seitens der Stadt Riga. Daß die schwedische Besatzung eine besondere Ka-

pitulation sür sich abschloß, lag in der Natur der Sache; daß aber die 
Stände des Landes nicht in einem gemeinsamen Vertrage mit dem Eroberer 

paciscirten, war, wenn auch dnrch den bestehenden Antagonismus zwischen 
Adel und Bürgerstand erklärlich, ein schwerer politischer Fehler, der den 
Keim zu fortgesetzten MißHelligkeiten zwischen den Ständen legte, die 
sich bis in die Gegenwart hineingezogen haben. Die nach Riga ge-
flüchteten adeligen Familien — eine sehr unfreiwillige „Versammlung", 
wie sie gleichwohl genannt worden*) — hatten den Obrist-Lieutenant 
Georg von Tiefenhanfen zum Landmarschall gewählt und ermächtigten ihn, 
mit einigen von ihm selbst zu wählenden Edelleuten die Capitulations-

punkte zu berathen. Es kann begreiflich hier nicht die Absicht sein, die 
Legitimation der in Riga gerade anwesenden Edelleute zur Wahl eines 
Landmarschalls und die Berechtigung des letzteren zum Abschluß der Kapi-
tulation Nametts der Ritter- und Landschaft zu bemängeln; denn wie-
wohl nach der bestehenden Verfassung (auch vor der „Gnädigen Ordnung" 
von 1694) nur besitzliche Edelleute stimmberechtigt aus den Landtagen und 
zur Wahl eines Landmarschalls waren**), und es durchaus nicht nachweis-
lich ist, wie viel Stimmberechtigte sich unter den nach Riga geflüchteten ade-
ligen Familien befunden haben, wiewohl semer die zahlreichen nach Pernau 

*) „Die Eroberung Livlands ?c. von E. Baron Bösenhausen. Riga 1856. 
**) Wie oben erwähnt, ernannte seit 1694 der General-Gouverneur den Landmarschall. 

Der Drang der Umstände nöthigte Strömberg, zu Anfang des Jahres 1710 der Ritter-
schaft dies Recht wieder zuzugestehn. 
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und Oesel geflüchteten, sowie die in gesicherteren Gegenden aus ihren Gutem 

zurückgebliebenen livländischen Edelleute sactisch von jeder Betheiligung an 

den Beschlüssen über ihre wichtigsten Interessen in. diesem Augenblicke aus-

geschlossen waren; so rechtfertigt es sich doch gewiß vollständig durch den 
Drang und die Außerordentlichkeit der Umstände, wenn der Theil des Adels, 

der in der Lage war zn handeln, sür den ganzen Stand handelnd auftrat. 
Und man wird Tiesenhausen und seinen selbstgewählten Beiräthen gem das 

Verdienst zugestehn, daß sie das patriotische Werk der Wahrung des Lan-

des in seinen thenersten Besttzthümern — seiner Kirche, seinem Recht und 
seiner deutschen Eigenthümlichkeit — mit Much und Umsicht in der Kapitu-

lation durchgeführt haben. Aus diese Gesichtspunkte hatte sich ihre Mission, 
zu der sie durch die augenblickliche Lage der Dinge berufen waren, zu be-
schränken; sie gingen aber über dieselbe hinaus, ja es war — grad heraus 
gesagt — illoyal, wenn sie a ter^o des mitpaciscirenden Standes, der 
Stadt Riga als „Metropolis der Provinz" (§ 9 der Kapitulation derselben), 

dem livländischen Adel Privilegien stipnliren ließen, durch welche ein sehr 

wichtiges und seit mehr als einem Jahrhundert unbestrittenes Recht der 
Rigaschen Bürger ausgehoben werden sollte. Dies ist aber durch den Punkt 
19 der Accord-Puukte der livländischen Ritter- und Landschaft vom 4. Jul i 

1710 geschehen, welcher lautet: 

„Die adeligen Güter sollen in Zukunft nur von livländischen Edel-
leuten gekaust werden dürsen und diese die vorhin verkauften Güter ein-
zulösen besagt sein." 

Wohl mochten die Unterhändler der Ritterschaft sür berechtigt erachtet 
werden, nicht allein die Versassungs- nnd Rechtszustände des Landes, wie 
fie im Augenblick der Unterwerfung bestanden, garantiren, sondern fich auch 

die Zusicherung geben zu lassen, daß, was dem althergebrachten Rechte zu-
wider in der letzten Zeit trotz den Protestationen der Stände von der schwe-
dischen Regierung durchgesetzt worden war, also namentlich die Reduction 
und die in Folge derselben geschehene Aushebung des „Landesstaats", wieder 
rückgängig gemacht werden solle; aber diesen Rechtsboden hatten sie unzwei-
felhaft verlassen, als sie im Punkt 19 eine Bestimmung in die Kapitulation 
brachten, welche einem , ihren bürgerlichen Stammesgenossen seit 130 Jahren 
zustehenden, diesen von den Königen Polens und Schwedens verbrieften 
und von der Ritterschaft nie bestrittenen noch bestreitbaren Rechte schnur-

stracks entgegenlies. Wo war da der Sinn sür das historische Recht ge-
24* 
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' blieben, in welchem die livländische Ritterschaft noch vor wenigen Jahren 

fich so standhast in Stockholm vertheidigt hatte? Und gab es überhaupt 
noch ein historisches Recht, wenn das der Bürger Rigas ans den Güterbesitz 
in Livland von einem Mitstande einfach weggewischt wnrde? Thenhausen 
nnd seine Beiräthe waren dessen uneingedenk gewesen, daß es das edle Vor-

recht des ersten Standes ist, für die Rechte jedes andern Standes, der gleich 
ihm zum Organismus des Ganzen gehört, mit der Macht seines Ansehens 

einzutreten, daß die Achtung fremden Rechtes stets ein Kennzeichen des 
Volkes gewesen war, dem fie sich dnrch Abstammung, Sprache und Recht 
angehörig wußten. I n engherziger Verfolgung einseitiger Standesinteressen 

geriethen fie aus das Gebiet des Unrechts und fäeten eine Saat aus, 
welche in der inneren Geschichte Livlands bis auf den heutigen Tag ihre 
herben Früchte getragen hat. 

Und wie stand Scheremetjew, der andere paciscirende Theil, zur Sache? 
Peter hatte ihm die Belagerung und, wo möglich, Eroberung Rigas, dieses 

wichtigsten Waffenplatzes an der Ostsee, ausgetragen. Welchen Umfanges 

seine Vollmacht sür den Fall der Eroberung gewesen, daraus lassen sich 
nur allgemeine Schlüsse aus den aus die Accordpunkte gegebenen Resolutionen 
ziehn. Sie weisen daraus hin, daß dem Feinde goldne Brücken gebaut und 
die neuzuerwerbenden Unterthanen durch das Zngeständniß alles dessen, was 
sie als ihre theuersten Güter besaßen und werth hielten, von vorn herein 
gewonnen werden sollten. Dagegen deutet der Umstand, daß Scheremetjew 

alle in den Accordpunkten enthaltenen Defiderien, welche über die Konser-

vativ« des Bestehenden hinausgingen, mit Aengstlichkeit der Entscheidung 
des Kaisers vorbehielt (§§ 9. 10. 13. 14. 16. 18. 2V. 21) — unzwei-
deutig daraus hin, daß ihm von diesem keinesweges earts dlsneks ertheilt 
worden war. Am allerwenigsten konnte es die Aufgabe dieses russischen 
Generals sein, das Privatrecht dieses Landes einer Revision zu unterziehn 

.und den Rechtsverhältnissen der Bewohner desselben n n t e r e i n a n d e r in 
einer der wichtigsten Beziehungen eine neue Basis zu geben, bei welcher der 
eine Theil Alles gewinnen, der andere Alles verlieren sollte; am allerwenigsten 
konnte dies seine Absicht sein in einem Augenblicke, wo das Loos des in der 
Stadt concentrirten Landes weniger von der Haltung der dahin geflüchteten 
adeligen Familien, als von der der Bürgerschaft abhing — einer Bürger-
schaft, deren Much die Schweden im Jahre 1621, wie die Russen bei der 
Belagerung von 1656 erfahren hatten. 

Aeußere wie innere Gründe lassen kaum einen Zweifel darüber übrig, 
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einerseits, daß die Stadt Riga keine Kenntniß vom Inhalt der ritterschast-

lichen Kapitulation erhalten hat, andererseits, daß Scheremetjew sich der 
Tragweite dessen im mindesten nicht bewußt gewesen ist, als er aus den 
versassnngswidrigen Art. 19. die vorbehaltlose Resolution ertheilte: „Wird 

ratihabirt." Wäre die ritterschastliche Kapitulation der Stadt mitgetheitt 

worden, so würde sich diese gegen den Punkt 19 derselben unzweifelhaft auf 

ihr gutes Recht berufen und dadurch einfach die sofortige Beseitigung jener 
Prätension oder wenigstens die Verweisung derselben an die Entscheidung 

des Kaisers veranlaßt haben. Scheremetjew dagegen scheint dem Punkt 19 
gegenüber vollkommen naiv gewesen zu sein. Während er viele verhältniß-
mäßig weit unwesentlichere Punkte der Kapitulation der Entscheidung des 

Zaren vorbehält, ertheilt er dem Punkt 19 — der einzigen, völlig 
neuen p r iva t r ech t l i chen Nonn in diesem Staatsvertrage — seine be-

dingungslose Rati Habition, so daß derselbe bei der Resolution des Zaren 

vom 12. Oct. dess. I . aus die seiner Entscheidung vorbehaltenen ritterschast-
lichen Accordpunkte gar nicht weiter zur Sprache kommt. Die Annahme 
liegt nicht außer den Grenzen der Wahrscheinlichkeit, daß Scheremetjew — 
in demselben Jrrthum befangen, der den später zu erwähnenden Senats-
Ukas vom 16. März 1789 so verhängnißvoll machte — an dem Pnnkt 19 

keinen Anstoß genommen, weil nach den ihm geläufigen Vorstellungen in 
Rußland nur Edelleute zum Eigeuthumserwerb von Landgütern mit Bauern 

berechtigt waren und er in Livland analoge Rechtsverhältnisse voraussetzen 
mochte. Wundersam bleibt es aber dann immer, wie er in einem Athem 
(Punkt 7 der Kapitulation der Stadt Riga von demselben Dattun) den 
Bürgern und Einwohnern „ihre L a n d g ü t e r , Privilegien und Rechte in der 
Stadt und' in den Kreisen" ebenso vorbehaltlos garantiren mochte. 

Wir haben den Ausdruck des russischen Originals „majetnosti" hier 
mit „Landgüter" wiedergegeben, weil diese Bezeichnung in der ganzen Ka-
pitulation durchgängig wiederkehrt, wo überhaupt vou Landgütern (adeligen, 

Krön-, Pfandgütern n. f. w.) die Rede ist; wir stimmen daher nicht ganz 
mit v. Bunge*) überein, wenn er zwar die Behaupwng, es seien in der 

städtischen Kapitulation unter dem Worte „majetnosti" Pfandgüter zu ver-
stehen, zurückweist, indessen unter dieser Bezeichnung nur Lehn- oder Ritter-
güter verstanden wissen will. Und semer, wurden die Privilegien der 
rigaschen Bürger „in der Stadt und in den Kreisen" bestätigt, so gehörte 

*) Liv- und estl. Privatrecht § 117 not. k. 
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doch zu den vornehmsten derselben das ihnen von Stephan Bathory, Gustav 
Adolf und der vormundschastlichen Regierung während der Minderjährigkeit 
Carlas XI. verbriefte Recht des Eigenthumserwerbes von Rittergütern. 

Wollte man aber sogar annehmen, Scheremetjew habe bei Genehmhaltung 

des Punktes 19 der ritterschastlichen Kapitulation im vollen Bewußtsein 

dessen gehandelt, daß hierdurch ein n e u e s Recht geschaffen werde — wo-

raus der Ausdruck: „ in Z u k u n f t sollen" u. st w. schließen läßt; so stößt 
man doch sofort aus einen neuen Widerspruch zwischen den der Ritterschaft 
und der Stadt Riga gemachten Zugeständnissen. Heißt es im Punkt 19: 
„Forthin sollen nur livländische Edelleute adelige Güter in Livland kansen 

dürsen"; so verträgt sich damit allenfalls noch — wenn man von der allge-
mein gehaltenen Bestätigung der „Privilegien" der rigafchen Bürger absehn 
will — die Bestimmung im Punkt 7 der Kapitulation der Stadt Riga, 
daß die Bürger bei ihren Landgütern conservirt werden sollen, also etwa, 

daß sie Hinsort keine Rittergüter mehr sollten kaufen dürsen, wer aber solche 
erworben habe, in seinem Besitze nicht gestört werden solle. Da fährt nun 
aber der Punkt 19 der ritterfch. Kapitulation fort: „und welche Güter 

dem entgegen bereits verkauft worden, die solle der livländische Adel einzu-

lösen befugt sein". Wie sich das mit der Ausrechthaltung des staws quo 

in Beziehung aus den Güterbesitz der rigaschen Bürger habe vereinigen 
lassen sollen — dazu bedars es in der That einer höhern Erleuchtung. 

. Wir sehen, der Punkt 19. der Mersch. Kapitulation steht überall 

aus einem gänzlich durchlöcherten Boden. Mag, wer den Müh dazu hat, 
es zu r ech t f e r t i gen versuchen, daß die Delegirten des Adels diesen Punkt 
in die Kapitulation brachten — eine En t schu ld igung liegt vielleicht in 
der damaligen desolaten Lage des Adels. Er war durch die Reduction gänz-

lich ruinirt worden. I m Jahre 1690 war der Umsang der Privatgüter 
etwa so groß wie gegenwärtig der der Domainen. Von der ge-

sammten, damals durch eine Erhöhung des Anschlages der Bauer-
ländereien aus 6236 Haken gesteigerten Hakenzahl waren nur 1021 im 

Eigenthum des Adels geblieben. I n diesen wenigstens mochten die Dele-
girten den livländischen Adel conservirt sehn wollen, wenn überhaupt von 
einem solchen fernerhin als von einem bestimmenden Factor im Staatsor-
ganismus sollte die Rede sein können; denn die Restitution gegen die 
Reduction stand damals noch in uubestnumter Ferne, und wenngleich in 
den Universalien wie im Punkt 15 der Mersch. Kapitulation hieraus in 
allgemein gehaltenen Ausdrücken hingewiesen und ebenso allgemein gehaltene 
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Zusagen erlangt worden waren, so war der Ersolg im Einzelnen doch noch 

ein höchst ungewisser und zweifelhafter. 
Zur richtigen Würdigung des vielerwähnten Punktes 19 der ritter-

schastlichen Capitulation muß, scheint es uns, ein besonderes Gewicht daraus 
gelegt werden, daß in den Resolutionen auf die Accordpunkte nicht Acte 
der von einem unbeschränkten Monarchen gegenüber seinen Unterthanen 

geübten gesetzgebenden Gewalt zu erblicken sind, sondern daß vielmehr die 
Kapitulationen der Ritterschaft und der Stadt die Natur eines S t a a t s -

v e r t r a g e s an sich haben, der zwischen einem fremden Monarchen und den 
Ständen eines Landes abgeschlossen worden, das in dem Staate, mit welchem 

jener Monarch sich im Kriege besand, eine gewisse Selbstständigkeit besaß, 
indem es nur durch eine Personal-Union mit demselben verbunden war. 

Es war daher auch nur ein Provisorium, das hier zu Stande gebracht 
werden konnte, da die Einwilligung des Staatsoberhaupts in die Abtretung 

der Provinzen an den Eroberer — die ja überhaupt erst in dem dereinsti-
gen Friedensvertrage ausgesprochen werden konnte — nicht vorlag nnd der 
Fall, daß diese Provinzen beim Abschluß des Friedens bei Schweden bleiben 

würden, sogar ausdrücklich vorgesehen wurde. (Punkt 30 der ritterschastlichen 
Capitulation). Darnach hatte sich denn die Capitulation aus die Feststellung 
des Verhältnisses zu dem sactifcheu ueuen Oberherrn zu beschränken, und 

mochte dieser sich immerhin zu Concessionen aus Kosten der S t a a t s -
g e w a l t herbeilassen, die bei der bisherigen Regierung nicht zu erlangen 
gewesen waren; nicht aber konnten in diesen Verträgen. Rechtsverhältnisse 
der neuen Unterthanen zur Sprache kommen, welche in das bestehende Pri-
vatrecht eingriffen und dasselbe aus Kosten des e inen der c a p i t u l i -
renden S t ä u d e zn Gunsten des andern alterirten, ohne daß der beein-

trächtigte Theil einmal davon Kenntniß erlangt hatte, was ihm drohte. 
Die Grundlagen des provinziellen Lebens in Kirche, Recht, Sprache und 
Cultur zu conf e r v i r e n — das war die Ausgabe der Livländer im kriti-

schen Jul i des Jahres 1710. Mit ungemischter Freude könnte der Pro-
vinzielle auf die Lösung dieser Ausgabe durch seine Väter zurückblicken, 

wenn nicht nach e iner Richtung der Stand, der.sich vorzugsweise zum 
Träger der conservativen Idee berufen hält, dieser seiner Ausgabe hier so 
gänzlich nneingedenk gewesen wäre. 

Das damals erstrebte Ziel ist nicht erreicht worden. Sind gleich 
die Accordpunkte vom 4. Juli 1710 noch heutigen TageS die theuerwerthen 
Grundlagen alles provinziellen Lebens in Livland — der P u n k t 19 der 
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r i t t e r schas t l i chen C a p i t u l a t i o n ist in se inem S c h w e r p u n k t e 
v o n keinem der R e g e n t e n R u ß l a n d s a n e r k a n n t worden. 

Meder ist der Bürgerstand, so. lange unter „livländischem Adel" aller 
in Livland ansäßige Adel verstanden wurde — wie dies zur Zeit der Kapi-

tulation von 1710 der Fall war — irgend in seinem Güterbefltzrechte 
beeinträchtigt worden, noch ist, nachdem der in Livland güterbesitzliche Adel 

fich (1747) in der Matrikel zusammenschloß und nun der Begriff des „liv-

ländischen Adels", sich verengerte, dem nicht-livländischen Adel jemals das 

Güterbesitzrecht entzogen worden. Dem Bürgerstande ist aber dieses Recht, 
wie wir sehn werden, erst in unsern Tagen (1845) durch einen Act der 
gesetzgebenden Gewalt genommen worden. 

Der Grund jener Nichtanerkennung liegt auf der Hand. Peter wie 

seine Nachfolger konnten darüber nicht im Zweifel sein, daß Scheremetjew 
hier etwas zugestanden hatte, w a s den w o h l e r w o r b e n e n Rechten 
D r i t t e r z u w i d e r l i e s , daß das ertheilte Privilegium somit eine absolute 

Schranke erhalten habe, die bei jeder Verleihung stillschweigend verstanden 
wird — ein Rechtssatz, der nicht erst aus dem gemeinen Recht erwiesen 
zu werden braucht*). Wie der Kaiser entschieden hätte, wenn ihm die 
Resolution aus deu Punkt 19 vorbehalten worden wäre, daraus läßt der 

Namentliche Ukas vom 23. November 1713 in unzweideutiger Weise schließen. 
Der Kaiser garantirt in demselben den Bürgern Dorpats den überkommenen 

und durch Gnadenbriese nachweislichen Landgüterbesitz**) auch sür die Zukunft; 
ebenso sollen sie zur Arrende der Krongüter zugelassen werden. Wir 

werden sehn, daß der berufene Punkt 19 denn auch schließlich in der Codi-
fication des Provinzialrechts (1846) seinem wesentlichen Inhalte nach unbe-
rücksichtigt geblieben ist und durch welche Ägenthümliche Complication von 
Umständen diejenigen Bestimmungen in dessen Stelle gesetzt worden, die 

wir oben angeführt haben. 

*) 1. 3. 1. 7- 0. 'äo xreeidus Imperator! oKerenäis et äs ymbus rebus 8uxxlieare 
Leest, ve! oo». (I. t9). — 1. ult. 0. 8i contra ^us vel utjlitstem xublieam vel per 
ineuäsewln Luerit aUyuiä xostulatum vel imxeratum. (I. 22). — 1. 2 § 16. v. 
(43. 8). — Wahlcapitulation Art. XV. § 3. — Schmid, Staatsrecht 8 67. 

**) Der hier <ur Landgüter gebrauchte Ausdruck ist nicht, wie in der Capitulation von 
1710, «aersoers, sondem A5i3bi, unzweifelhaft aber identisch mit dem ersteren, da die 
Krongüter, welche in der Capitulation von 1710 mit den Ausdrücken: „roo^axerveoWis, 

oder «oxosWis »aersoeru" bezeichnet werden, hier, in wortgetreuer Ueber-
setzung der noch jetzt in Livland gebräuchlichen Bezeichnung „publique Güter" nxöäMMblÄ 
»b?sk>i genannt werden. 
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Verfolgen wir die Schicksale des Punkts 19 weiter. 

Am 12 October 1710 ertheilte Peter seine Resolutionen auf die in 

den Kapitulationen seiner Entscheidung vorbehaltenen Punkte, gleichzeitig 

alles, was Scheremetjew mit dem Adel und der Stadt accordirt hatte, ratiha-

birend. Wir haben bereits oben erwähnt, daß der Punkt 19 nicht zu der 
speciellen Entscheidung des Kaisers gelangte; ebensowenig geschah dies mit 
dem ihm widersprechenden Punkt 7 der Capitulation der Stadt Riga. 

Man war also damit nicht um einen Schritt weiter gekommen. 

Am 28 September des folgenden Jahres ertheilte der Baron Löwen-

wolde der livländischen Ritterschaft ans deren Gesuch in Betreff des Güter-

besitzrechts zur Resolution: 

„daß, da gemäß den wohlerworbenen und bei der jetzigen Ver-

änderung der Herrschast von S r . Zarischen Majestät bestätigten Pri-

vilegien der Ritterschaft sie a l l e i n das Recht habe, adelige Güter in 
Livland zu kaufen, in Kraft des 19. Punkts der Capitulation alle 

Bürger, welche in früherer Zeit adelige Güter gekaust, verpflichtet sein 
sollten, dieselben den Adeligen sür den Kaufpreis und alles, was dazu 

gezählt wird, abzugeben". 

Der Baron Löwenwolde war vom Kaiser, Inhalts des Punkts 5 

der ebenerwähnten Resolution vom 12. October 1711, mit dem Auftrage 

nach Livland geschickt worden, die zugesagte Wiederherstellung des s. g. 

Landesstaats d. h. der ritterschastlichen Verfassung wie fie vor der „Gnädi-
gen Ordnung" von 1694 bestanden hatte, ins Werk zu richten. Er hatte 
also ein durch diese Resolution engumschriebenes Mandat. Die „Gnädige 

Ordnung" hatte im Güterbefitzrecht nicht die mindeste Aenderung getroffen; 

das Güterbefitzrecht und die innere Verfassung der Ritterschaft waren zwei 
gänzlich heterogene Dinge. Davon indessen abgesehen — Löwenwolde 
giebt in seiner Resolution nichts Neues. Ob die Ritterschaft ein ausschließ-
liches, wohlerworbenes Anrecht aus die adeligen Güter in Livland hatte, 
ob dasselbe vom Kaiser bestätigt worden — darüber möge fich ein Jeder 
sein Urtheil nach dem Vorangeführten bilden. Wir find in der That nicht 
im Stande, in der Resolutton Löwenwolde's mehr zu erblicken, als die 

Aenßerung einer wohlwollenden Privatmeinung für seine Standesgenossen, 
die ihn unmittelbar nach der Capitulation als ihren Abgeordneten nach 
Petersburg delegirt hatten*), und wagen es zu bezweifeln, ob in dem weiter 

*) v. Richter a. a. O. ll. 2. S. 321. 
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unten zu beleuchtenden Streite zwischen der Ritterschaft und der Landschaft 
der General-Gonvernenr Gras Browne in seiner Entscheidung unter den 

„zwei Privilegien, aus welche die Ritterschaft stch gestützt", auch dieLöwen-
woldesche Resolution verstanden habe (wie dies in der „Geschichtlichen Ueber-

ficht der Grundlagen zc. des Provinzialrechts" Th. II. S . 140, Anmerkung, 
vermuthet wird*); vielmehr hatten wir es sür wahrscheinlicher, daß die 

Ritterschaft fich bei jenen Streitigkeiten, die sich übrigens nur aus das 
Näherrecht des livländischen Adels an adeligen Landgütern bezogen, neben 
dem Punkt 19 der Capitulation aus die Resolution der Kaiserin Catharina I. 
vom 24. September 1725 berufen habe, Inhalts deren dem Adel bei der 

Arrende von Domainen nnd dem Ankauf von adeligen Gütern der „Vor-
zug" vor den Bürgern eingeräumt worden war. 

Die Ritterschaft setzte indessen ihre Bemühungen, den Pnnkt 19 ihrer 
Capitulation bei der Staatsregierung zur Anerkennung zn bringen, während 

der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit Beharrlichkeit fort, jedoch 
ohne Ersolg. Die hieraus abzielende Supplik des livländischen Land-
raths-Collegiums an den dirigirenden Senat vom Jahre 1741 hatte, ans 

Remonstration des Rigaschen Raths, nur die Folge, daß dem Reichs-Justiz-
Collegio die „Untersuchung" der beiderseitigen Privilegien ausgetragen wurde, 

ohne daß die Sache indessen dadurch znm Abschluß gedieh. Sie nahm 
vielmehr erst ein halbes Jahrhundert später eine ganz unerwartete, beiden 
Theilen unzweifelhaft gleich überraschende Wendnng. 

So wenig es nun gelang, die Sache bei der Staatsregierung durch-

zusetzen, ebensowenig fand der Pnnkt 19 im bürgerlichen nnd Rechtsleben 
der Provinz selbst Beachtung. Nach wie vor gingen adelige Güter häufig 

durch Kauf an Bürgerliche, und zwar nicht allein an Rigafche Bürger, 
sondern auch an Bürger anderer Städte des Landes und überhaupt an 
Personen, die nicht von Adel waren, über. Riga galt eben als die Ver-
treterin des Bürgerstandes, und a potior! üt äenominatio. Zudem war 

in den eon8tiwtic>ve8 I^ivoiuas vom 4. December 1582 im Allgemeinen 

den Bürgen: das Recht verliehen, Landgüter zu kaufen, und dies war von 
der schwedischen Regierung bestätigt worden, die dabei nur den Grundsatz 
der Erwerbnnsähigkeit der „Fremden" aussprach**). 

*) Sie findet sich nicht in der Sammlung der Reichsgesetze, wie fie denn auch in , 
v. Bunge's „Chronologischem Repertorium :c." wohlbedächtig weggelassen worden ist. 

**) v. Bunge, liv- und estländischeS Privatrecht § 117. 



und das Güterbefitzrecht. 375 

Auch die Behörden nahmen nicht den Mindesten Anstand, derartige 

Verkäufe als vollkommen rechtsgültig zu betrachten. Schlagen wir die 

v. Hagemeister'schen „Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Liv-

lands" aus. Der Verfasser sagt vorsichtig in der Vorrede: „Ob ein Gut 

als Erb- oder Pfandgut erstanden sei, habe ich selten genug bezeichnet. 

Diese Unterlassung geschah absichtlich, weil ich durch meine Arbeit keine 

Veranlassung zu möglichen Streitigkeiten geben wollte". Gleichwohl finden 

fich in seiner sorgfältigen Kompilation eine große Menge von Fällen aus 

der Zeit zwischen den Jahren 1710 und 1789*) ausgeführt, in denen 

adelige Güter von Personen znm Eigenthnm erworben worden, die nicht 

süglich einem andern als dem Bürgerstande angehört haben können. Wenig-

stens lassen die ihnen gegebenen Qualificationen und was sonst über die 

betreffenden Familien bekannt ist, kaum erwarten, daß wir uns bei den 

nachfolgenden Exemplificationen in dem einen oder dem andern Falle geirrt 

haben sollten**). Hier folgen fie: 
P a w a s s e r n nnd F r a n k e n d o r s wurden 1786 vom A e l t e r m a n n 

R a a w e gekauft. Dies ist der Fall, welcher, wie wir sehn werden, eine 

so bedeutsame Rolle in der vorliegenden Frage zu spielen bestimmt war. 

Das Erbrecht an L a m b e r t s hos oder K l e i s t e n h os wurde 1754 

von dem Obristen von Tielau anj den damaligen Psandinhaber, B ü r g e r -

m e i s t e r A n d r e a e , übertragen. 

L o h s e l d s h o s wurde 1723 an den P a s t o r W i l l e b r a n d t verkaust. 

B e l l e n h o s wurde 1776 an D a n i e l S t u b e n d o r f verkauft. 

Auch .Hinzenberg mit Wangasch scheint hierher zu gehören. 1787 
„cedirte" die Eapitainin von Essen diese Güter an den G e o r g R e n n y , 

dessen Wittwe dieselben dem I . F. W i l p e r t „verpfändete". 

T a u r n p wurde 1766 von dem B ü r g e r m e i s t e r B a r b e r im 

M e i s t b o t erstanden. 
. W a i d a n wurde 1783 dem Ael t e s t en E b e r h a r d W e w e l l ver-

kauft. 

*) AuS welchem Grunde hier dieser termmus aä yuem angenommen worden, wird 
aus der ferneren Darlegung erhellen. 

**) Verkäufe von adeligen Ghtern an Personen, die zweifellos den ReichSadel besaßen, 
find vielfach vorgekommen, hier aber, wo eS stch zunächst um das Güterbefitzrecht des Bür-
gerstandes handelt, übergangen worden, obgleich der Punkt 19 der ritterschastlichen Capi-
tulation nach dem Abschluß der Matrikel (1747) den nichtimmatriculirten Adel ebenso vom 
Güterbefitz ausschloß wie die Bürgerlichen. 
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G r ü t e r s h o f wurde 1731 Yon dem Stabschirurgen G e o r g N i e -
b e l i u s gekauft. 

K a l t e n b r u n n wurde 1780 dem B ü r g e r m e i s t e r B a r b e r 

verkaust. 
Be r sehös wurde vor 1783 von dem Oberfiscal B e r g m a n n meist-

bietlich erstanden. S o viel bekannt, hatte der Käufer erst 1787 sich den 
damals hier eben so beliebten wie billigen s. g. österreichischen Adel besorgen 

lassen, mit welchem es übrigens sonst weiter nichts Ms sich hatte, außer 
der Befriedigung einer der Zeit namentlich in den höheren Schichten der 

rigafchen Kaufmannschaft grassirenden und in einzelnen Exemplaren anch 
noch in unsern Tagen spuckenden Eitelkeit. 

G u s t a v s b e r g , gleich Bersehos früher eine Appertinenz von Jürgens-
burg, gehörte 1780 einem L a n g hake. 

K i p f a l wurde 1739 von der Propstin Hilde, geb. Meyer, dem P a s t o r 

G r u n e r verkauft. 
K l e i n - W r a n g e l s h o f wnrde 1787 von der Wittwe des Fr. von 

Völkersahm an den B ü r g e r m e i s t e r Wenze l „überlassen". 

K ü r b e l s h o s war 1770 im Besitz des C h r i s t i a n G r ö n b e r g , 
dessen Erben 1793 das Gut weiterverkauften. 

Kn l sdo r f mit L e m s k ü l l wurde 1772 vom Lemfalfchen B ü r g e r 
S p r o t t e meis tbie t l ich erstanden. 

Rüssel wurde 1765 von dem von Lincke an den J o h a n n Gus tav 

Frey „überlassen", der das Gut 1772'weiter ve rkauf t e . Wir glauben 

nicht, daß letzteres in Folge eines mit einem eventuellen Kaufcontract ver-

bundenen Frey'schen Psandeontractes geschehen sei, weil diese Art von Con-
traeken in Livland erst nach Einführung der Krepoststener beim Verkauf 
von Jmnwbilien (1783) üblich wurde. 

R a m m e n h o s oder Tyrsen wurde 1725 dem J o h a n n M e r k l y 
verkauft. Der Propst Merkly verkaufte demnächst 1783 das Gut dem 

Kaufmann J o h a n n F r i ed r i ch S c h r ö d e r . 
Rntzky besand sich 1738 im Eigenthum der Wittwe des P r o p s t e s 

Hincke ldey . 

Horstenhos wurde 1752 an den Kreiscommissär Rickmann verkauft. 
O h s e l s h o f wurde zwischen den Jahren 1760 nnd 1768 an den 

Hoskel le rmeis te r L a n g e r h a n s e n verkauft. 
L a m s d o r s s h o s wurde nach 1738 an den P a s t o r Got t sched 

verkauft, 1763 an den ebengenannten L a n g e r h a n s e n . 
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M a r t z e n erkaufte 1783 der Aelteste H e r m a n n F r o m h o l d . 
A p p e l t e n erkaufte 1726 der R i g a s c h e B ü r g e r J o h a n n 

M e i n e r s . 
Küssen wurde 1786 dem P a s t o r P a n z e r „überlassen". 
Hessen hos , früher eine Appertinenz von Noetkenshos, wurde 1740 

dkn D i s p o n e n t e n Kratz verkaust. 

S c h r e i b e r s h o s wurde 1784 von H e r m a n n G o t t h a r d Wich-

mann erkaust. 
A d s e l - S c h w a r z h o s wnrde 1783 dem Confistorial-Secretair S c o -

t u s verkauft. 
S o o r wurde 1785 von v r . R ö m e r erkaust. 

N e u - C a m b y wurde 1785 an den E r n s t A n d r e a s W i t t e 

verkaust. 

L u h d e - G r o ß h o f wurde 1760 von J o h a n n G e o r g Thomsen 
im Meistbot erstanden; seine Erben verkauften das Gut 1787 dem R a t h s -

h e r r n S c h r ö d e r . 
N e u - C a r o l e n wurde 1755 der P r o p s t i n Leukseld, geb. Rem-

m e r t , verkauft. 
R o p e n h o f mit L ö w e n k ü l l wnrde 1755 an den P a s t o r S c h ä w e 

verkauft. 

Aus der „Ersten Fortsetzung zur v. Hagemeister'schen Gutergefchichte" 
entnehmen wir noch solgende hierhergehörige Fälle: 

AaHaken wurde 1754 von den Söhnen des Licent-Inspektors 
P a u f f l e r zum Eigenthum erworben. 

W o h l e r s h o f wurde 1787 von dem D a n i e l S t e i n h a n e r an 

den Postmeister Radeck i verkauft. 

T u r k a l n befand fich 1767 im Eigenthum des Sohnes des Ord-
nnngsgerichts-Eommissärs K e n ß l e r . 

S c h r e i b e r s h o f wnrde 1786 von H e r m a n G o t t h a r d Wich-
m a n n an M a t t h i a s H ä r t e l verkauft. 

Loper wurde 1788 vom Advoeaten F o n t i n erkauft. 

Diese Beispiele ließen sich leicht vermehren, wenn man die Fällch in 
denen v. Hagemeister die bürgerlichen Gutsbesitzer nicht ausdrücklich als 

Eigenthümer bezeichnet, genauer untersuchte. Auch finden fich bei ihm hin 
und wieder irrthümliche Angaben. Daß er z. B. den Käufer des Gutes 

P l a n n p im Jahre 1740 „einen von Härtung" nennt, ist um so auffallender, 
als eben dieser Kauf in die wieder angeregte principielle Erörterung der 
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von der Ritterschaft gegenüber dem Bürgerstande rückstchtlich des Güter-

besitzes in Anspruch genommenen Privilegien hineinspielt. Der rigasche 
Bürger Christian Ludwig Härtung hatte, nachdem er das genannte Gut 

erkaust, beim livländischen Hosgerichte um den Erlaß eines Proclams in 

Beziehung aus diesen Kauf «achgesucht. Das Hösgericht gab am 1. No-
vember 1742 dasselbe nach, alle diejenigen ausrufend, „welche entweder das 

Näherrecht zum Befitze dieses Gutes zu behaupten vermeinen und die ereäi-
torio nomine oder aus eine andere Weise eine gegründete Ansprache daran 

haben möchten". I m Lause des Proclams machte nnn der Baron Otto Bud-
berg das Näherrecht geltend, nnd erging hieraus am 6. April 1743 ein hos-
gerichtlicher Bescheid folgenden Inhal t s : „Aus des Barons O. Budbergs 
Gesuch, ihn in Erkausung des Gutes Planup dem rigascheu Bürger Här-
tung zu präseriren und das Vorrecht zu dem Besitz desselben Gutes gegen 
Erlegung der stipulirten Kaufsumme ihm zu adjudiciren und wessen fich der 
Käufer vorgemeldeten Gutes, Bürger Härtung, daraus erkläret, auch was 

dabei sowohl E. W. E. Rath der Stadt Riga als E. W. E. Ritterschaft 
des Herzogthums Livland bewahrl. vorgestellet — 

da Herr Snpplicant fich dahin erkläret, wie seine Intention nicht 
dahin gehe, der Stadt Riga ihre Privilegien, vermöge deren die 

Bürger daselbst Güter im Lande zu besitzen berechtigt zu sein ver-
meinen, anzustreiten, einsolglich in gegenwärtigem oasu die qusestio 
nur darauf beruhet: ob Herr Supplicaut bei dem vorgefallenen neuen 

Verkaufe des Gutes Planup, nachdem er sich im Proclam gemeldet, 
ex iure RokLIitsüs et InäiKenaws nach Anleitung derer von ihm 
allegirten hohen Kais, privilexiorum das Hus protimissos vor 8up-

plioaw zu genießen habe, dahingegen daß die bei Em. Erl. hohen 
Reichs-Justiz-Eollegio vorgegebene Litispendenz in gegenwärtigen lsr-
mlnis bestehe, mit nichts erwiesen worden; als hat sich Supplieaws 
-ans 8upMeanti3 Gesuch in 10 Tagen einzulassen". 
Das Reichs-Justiz-Collegium bestätigte mittelst Resolution vom 9. De-

cember 1743 diesen Bescheid; aus die im Namen des Raths der Stadt 
Riga durch den Deputirten Rathsherrn von Ulrich eingegebene Supplik 
befahl indessen der Senat mittelst Ukases vom 4. März 1745, den Bürger 
(„Mestschanin") Härtung bis zur Erledigung der anhängigen Untersuchung 
der Privilegien nicht zum Rechtsgange mit dem Baron Budberg zu zwingen. 

Planup wurde denn anch nicht durch Näherrecht eingelöst, sondern 1762 
von der Wittwe Hartung's an den Major von Meyer verkauft. 
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Die hier angeführten Beispiele des bürgerlichen Güterbesitzes sowie 

der Güterbesitz des zahlreichen, nicht znr livländischen Matrikel gehörenden 
Adels werden es ausreichend erklären, wenn dieser ansehnliche Bruchtheil 
der Grundbesitzer*) im Jahre 1766, als die Kaiserin Katharina II. Depn-
tirte aus dem ganzen Reiche zur Abfassung eines neuen Gesetzbuches nach 

Moskau berief, sich neben der livländischen Ritterschaft, welche bis dahin 
nach Wiederherstellung des „Landesstaats" allein das Land repräsentirte, 
Geltung zn schaffen suchte. Dies gelang, indem die Kaiserin der „Land-
schaft", wie nun der Eomplex der adeligen nicht indigenen Edelleute nnd 

der bürgerlichen Gutsbesitzer genannt zu werden anfing, gestattete, neben 
dem Delegirten der Ritterschaft einen eigenen Vertreter zur „Gesetzes-

Commisfion" abzusenden — eine schwerlich zum Wohle des Landes ge-
reichende Anomalie iu der Vertretung d e r s e l b e n essentiellen Interessen 

durch zwei rivalifirende und einander mit Mißtrauen beobachtende Organe, 

eine Erscheinung indessen, die sich durch die 1747 zum Abschluß gediehene 
enge Abschließuug des livländischen Adels in der Matrikel zur Genüge 
erklärt. Da nun die Landschaft" fortan von der Gouvernements-Regierung 

gleich der Ritterschaft zu Berathungen über die Angelegenheiten des Landes 
convoeirt wurde und ein eigenes „Haupt"**) wählte, so konnte es nicht 

ausbleiben, daß die iu gewisser Beziehung paritätische Stellung dieser 

Korporationen zn neuen Conflicten wegen des Güterbesitzes sührte — nicht 

zwar, daß der Landschaft das Güterbefitzrecht überhaupt uoch streitig ge-
macht worden wäre; das war, nachdem sie von der Monarchin als ein 
eigenthümlicher Bestandtheil der livländischen Landgutsbesitzer anerkannt 
worden war, nicht mehr möglich; den Angelpunkt des Streites bildete viel-

mehr damals (wie schon zur Zeit des Plannp'schen ProcesseS) nur das 

N ä Herr echt"**) des livländischen Adels gegen Personen, die, nicht zur 
Matrikel gehörend, Landgüter zum Eigenthum erworben hatten. 

Dieses Näherrecht des Jndigenatsadels — eine Ms der Gesetzgebung 

*) Aus der Entscheidung zu Punkt III. des s. g. Browne'schen Compromijses von 1774 
(s. u.) geht hervor, daß die Landschaft damals im Besitz mindestens des 10. TheileS des 
privaten Grundes und BodenS war. 

**) „Marschall" wird er in der „Geschichtlichen Entwickelung Zc." Th. ll. S. 139 
Anm. genannt. 

***) „Einlösungs-" oder „ReluitionSrecht" heißt es gemeinhin in den Acten jener Zeit, 
wobei die Wirkung an Stelle der Ursache (der Marklosung des deutschen Rechts) gesetzt 
wurde. 
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aller Culturstaaten gegenwärtig verschwundene Antiquität — von dem wir 

in Livland während der polnischen und schwedischen Periode keine Spur 

finden, sollte ebenfalls durch den Punkt 19 der ritterschastlichen Capitu-
lation begründet werden. Wir können uns hier jeder Kritik dieser Rechts-

bafis enthalten; es wird genügen, daraus hinzuweisen, daß alles, was 

wider den aus jenem Punkte abgeleiteten Anspruch aus das ausschließliche 
Güterbefitzrecht des livländischen Adels angeführt worden, mit gleichem 
Gewichte gegen das Näherrecht desselben geltend gemacht werden kam. 
Die Resolution der Kaiserin Catharina I. vom 24. September 1725 auf 

eine Supplikation des livländischen Adels änderte in der Sachlage nichts. 

Die Monarchin entschied: „daß in Betreff der Verarrendirung von Kron-
gütern an den Adel nach den Privilegien verfahren werden solle und daß 
nach den Punkten 17. und 19. der Capitulation (vom 4. Ju l i 1710) 
und nach dem Ukase Peters I. von 1712 (1. März) der Adel bei Arrenden 
(von Krongütern) und beim Ankauf von Gütern den Vorzug vor den 

Bürgern haben solle". Ueber den ausschließlichen Anspruch des Jndige-
natsadels aus die Arrendirung der Domainen sei hier bemerkt, daß dieser 

allererst durch den Ukas vom 18. Jannar 1741 als freie kaiserliche Gnade 
gewährt wurde, dies Recht indessen in unsern Tagen (am 9. Juni 1840) 
wieder ausgehoben und alle Stände zur Arrendirung von Krongütern zuge-

lassen worden find. Hinsichtlich des Güterbefitzes aber nimmt die Resolution 
vom 24. Sept. 1725 einfach Bezug aus den vielbesprochenen Punkt 19 der 

Capitulation und auf die im Namen des Kaisers vom Fürsten Menschikow 

aus ein Memorial des livländischen Adels ertheilte Resolution vom 1. März 

1712. Diese ist also das relawm; sehen wir zu, was fie enthält. Zwar 
läßt der Adel hier im Punkt 9 des Memorials zur Begründung seines An-
spruches auf die Arrendenutzung der Krongüter einfließen, daß der Bürger-
stand überhaupt zum Güterbefitz nicht berechtigt sei und daß durch dieses ihm 
zu schwedischer Zeit eingeräumte Recht dem Adel eine große Beeinträchtigung 
zugefügt worden; aus diesen Punkt lautet aber die Resolution folgender-

maßen : 
„Zwar solle der Adel immer vor den Bürgern zur Arrende von Kron-

gütern zugelassen werden, Se. Zarische Majestät wolle aber auch nicht 
diejenigen Bürger verletzen, denen Krongüter von der schwedischen Krone 

in Pfand gegeben worden." 
Wie man ficht — nicht ein Wort über den ausschließlichen Güterbefitz des 

Adels, ebensowenig wie hierüber das Mindeste in den Resolutionen ans die 
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andern 12 Punkte des Memorials zu entdecken ist. Auch über das Näher-
recht des Adels statuirt die kaiserliche Entscheidung von 1725 nichts, was 
über den Punkt 19 der Capitulation hinausginge. Gleichwohl entspannen 
sich in Veranlassung des von livländischen Edelleuten in einzelnen Fällen bean-

spruchten Näherrechts mehrfache Processe und war alle Sicherheit des Be-
sitzes dadurch in Frage gestellt, da — im Widerspruch gegen den sonst un-
bestrittenen Grundsatz der Verjährbarkeit aller Klagen — der Adel die An-

stellung der Näherrechtsklage an gar keine Frist gebunden wissen wollte, also 
eine nur noch im vorjustiniaueischeu Rechte vorkommende actio perpelua 
präteudirte. Die Unerträglichst derartiger Zustände sührte denn endlich 
zu dem Kompromiß von 1774. Der Senat schrieb durch den Ukas vom 
26. Juni 1773 dem General-Gouverneur Grasen Browne vor, diese Dif-

ferenzen zu entscheiden, was er denn am 5. März 1774 that, „nachdem 
beide Theile, E. E. Ritterschaft eines Theils und die livländische Land-
schaft andern Theils, ihre Prä- und Reprätensiones an- und beigebracht 
und, da sie darüber nicht einig werden können, aä sentsntiam provociret." 

Der Schwerpunkt lag offenbar in der Präcisirnng des vom Jndige-
natsadel beanspruchten^Näherrechts, dem „Hauptartikel", wie dies die 
Entscheidung im ersten P u n k t e richtig hervorhebt. Die Landschaft hatte 
— wie uns bedünken will, mit vollem Rechte —.verlangt, daß die Rit-

terschaft hieraus gänzlich verzichte. Die Ritterschaft dagegen hatte nur 
insoweit nachgegeben, daß das Näherrecht an Gütern, die bisher von 
Personen, welche nicht zu ihrem Verbände gehörten, erworben worden, 
nicht weiter geltend gemacht werden sollte; sür die Znknnst aber solle es 
nicht unbeschränkt, sondern nnr innerhalb der Proclamssrist von einem Jahr 
6 Wochen nnd 3 Tagen exercirt werden dürsen. 

Bei dieser „billigen Deklaration" solle es denn sein Bewenden haben 

— entschied der General-Gouverneur — „um so mehr als die Ritterschaft 
in dieser Sache zwei Privilegien sür sich allegiret." 

Wie es mit diesen Privilegien steht, haben wir oben gesehn*). I n -
dessen — die Landschaft beruhigte sich dabei, und so ist denn dieses Eom-

*) Welche Privilegien von der Ritterschaft angeführt worden, ist aus der Resolution 
nicht ersichtlich. Wir vermuthen: der Punkt 19 der Capitulation von 171V und die Re-
solution der Kaiserin Catharina I. vom 24. Sept. 1725. Auch Hupel (Nord. Mise. St. 
5 und 6 S. 319) sagt: „Sie (die beiden Privilegien) sind, wenn ich mich recht erinnere, 
von dem Kaiser Peter !. und der Kaiserin Catharina I., wenigstens ist mir kein älteres 
Privilegium über diese Sache jemals zu Gesicht gekommen." 

Battische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd.Ill. Hst.4. .. 25 
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promiß die noch hente bestehende Basis sür das Näherrecht des livländi-
schen Jndigenatsadels geworden. 

Der z w e i t e P u n k t betras das Stenerbewilligungsrecht der nicht 

zur Matrikel gehörenden Gutsbesitzer aus den Landtagen. 
Dies war eine allerdings sehr bedeutungsvolle Concession der Ritter-

schaft und wnrde dieselbe demgemäß vom Grasen Browne bestätigt. 

I m d r i t t e n P u n k t e hatte die Landschaft das, scheint es, gänzlich 
unrechtsertige Aliverlangen gestellt, die Ritterschaft solle die „wegen des 
Depntirten" gemachte Schuld von ungefähr'5000 bezahlen. 

Dieser Deputirte war von der Landschaft nach S t . Petersburg, wo-
hin die Gesetzes-Commission aus Moskau versetzt worden war, delegirt 
worden nnd hatte sich daselbst geranme Zeit aufgehalten. Mit welchem 
Rechtsgrunde nuu die Landschaft verlangen konnte, daß die Ritterschaft — 
welche ebenfalls einen Delegirten in S t . Petersburg zu defrayiren hatte 

— die Kosten anch sür den landschaftlichen Vertreter tragen solle, ist in 

der That schwer abzusehn. Der General-Gonvernenr entschied gleichwohl 
„ex nequo ei. bono", daß die Ritterschaft zur Tilgung der Schuld 3000 
Thaler Alberts beitragen solle, „wogegen aber" — was die Sache vielleicht 

erklärt — „alle übrige Prätension an E. E. Ritterschaft von Seiten der 

Landschaft aufhöret'" 
Ein großes Ungeschick endlich bewies die Landschaft in der Ausstellung 

des v i e r t e n P u n k t e s , in welchem sie forderte: daß das Haupt der 
Landschaft, Canzelleirath von Reimersen, und der Deputirte, Major von 
Bluhmen, in das Corps der Ritterschaft recipirt würden. Mit diesem 
ihre politische Unmündigkeit an den Tag legenden Anverlangen wurde denn 

die Landschaft wohlverdientermaßen, „weil diese Forderung lediglich ihr 
personale berühre und mit denen Gerechtsamen der Landschaft aus keine 
Weise confnndirt werden könne," zurück- und an die Ritterschaft gewiesen. 

Mit diesen Entscheidungen war der Bewegung die Spitze abgebrochen. 

Die Landschaft hatte im Wesentlichen erreicht, was sie gewollt hatte: 
Sicherung in ihrem gegenwärtigen Güterbesitz, Beschränkung des adeligen 
Näherrechts, Theilnahme am Steuerbewilligungsrecht. Sie wurde zwar 
noch weiterhin von der Regierung zu den Landtagen convocirt und aufge-

fordert^ ihr Haupt zu wählen; letzteres geschah auch noch, wie aus der 
Publication der Statthalterschasts-Regierung vom 7. Nov. 1784 ersichtlich*), 

*) v. Bunge (liv- und estl. Privatrecht Z 55 not. e.) scheint dies Publica! nicht ge-
kannt zu haben. 
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bis zur Aushebung der livländischen Adelsmatrikel; ein weiterer Ersolg 
wurde aber nicht errungen, — man muß annehmen, weil nach der Reso-

lution von 1774 das praktische fich eben nur aus die Güterbefitzverhältnisse 
beschränkende Interesse geschwunden war und sich keine politischen Eapaci-
täten von weiterreichendem Blick unter den Landsassen finden mochten. 

Während ans diese Weise die innerhalb des Landes selbst gegen den 
immatriculirten Adel zu Tage getretene Reaction in den Sand verlies, 
trat wenige Jahre daraus von außen her ein unerwartetes Ereigniß heran: 

im Jahre 1786 wnrde — nach Einführung der s. g. Statthalterschasts-
Versassung in Liv- und Estland — die allgemeine sür das Reich erlassene 
Adelsordnung auch aus Livland ausgedehnt und im folgenden Jahre das 

Landraths-Colleginm „als nicht weiter erforderlich" ausgehoben. 

Gleichzeitig wurde in den Städten dieser Provinzen die allgemeine 
Stadtordnung eingeführt. 

Vom formellen Gesichtspunkte aus können wir es nur ans das tiefste 
beklagen, daß bei diesen in das Versassnngsleben der Stände so tiesein-

greifenden Veränderungen die Stände dieser Provinzen nicht gehört 
wurden. Und wir glauben, fie hatten doch ein Recht gehört zn werden, 
nachdem ihnen ihre Sonderverfassung durch einen Vertrag mit dein Er-

oberer, dnrch die Friedensschlüsse des neuen Oberherrn mit der früheren 
Regierung dieser Provinzen, durch die Eonfirmationen bei jedem Thron-
wechsel garantirt worden waren. Eine andere Frage aber ist es, ob die 
traditionellen Weheruse, mit denen man jener Nenernngen noch jetzt bei 
uns zn gedeuken Pflegt, in der That anch ans inneren Gründen so berech-
tigt sind, wie sie von jenem Standpunkte des formellen Rechtes ans aller-

dings erscheinen. 

Wie viele unter den Lebenden kennen denn jene viel berufenen Insti-
tutionen genauer? Wer hat sich davon Rechenschaft gelegt, was aus 
ihnen unter den Händen der Provinzialen hätte entwickelt werden können? 
Nicht daran wollen wir erinnern, daß viele edelgesinnte Männer in allen 
Ständen unserer Provinzen die neuen Ordnungen mit Begeisterung be-
grüßten — man wird uns entgegnen: es war eben die Anfklärnngs-
periode; auch sind wir nicht im Zweifel darüber, daß das neue Stände-
recht, nicht allein weil gänzlich ohne Rücksicht aus die Verhältnisse dieser 
Provinzen abgefaßt, sondern auch an sich zu manchen wesentlichen Bedenken 
Anlaß geben mochte; nichtsdestoweniger halten wir es hier am Orte zn 

25* 
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betonen einestheils, daß man über die eigentliche Bedeutung und die 

Tragweite der Statthalterschasts-Versassung, bei uns vielfach sich im J r r -
thum befindet, andererseits sür die Lichtseiten derselben und die in ihr 
verborgenen Entwickelnngskeime kein Auge gehabt hat. Der eigentliche 
Kern des provinziellen Lebens blieb von ihr gänzlich unberührt — die 

Kirche, und ihre Verfassung, die Sprache, das auf deutschrechtlicher Grund-
lage ruhende Privat- und Prozeßrecht, die Jnstizverfassung; nnr ihre 
Benennungen hatten die Behörden geändert. Nen war die, übrigens 
unabweisbar gewordene Organisation der obersten Administrativbehörden, 

in gewissen Beziehungen modificirt die Adelsversassnng, völlig umgestaltet 
dagegen die der Städte; und wenn ein Stand Grund hatte über die 

Neuerungen zu klagen, so waren dies die Städte mit ungleich größerer 
Berechtigung als der Adel. 

Zum Adel des Gouvernements gehörten fortan alle in demselben 

bestrichen Erbadeligen, die nach sechs verschiedenen, übrigens gleichberech-
tigten Kategorien in das adelige Geschlechtsbuch eingetragen werden mußten. 
Zu der ersten gehörten die von den russischen Herrschern oder andern ge-
krönten Häuptern in den Adelstand erhobenen Geschlechter; zu der zweiten 
der Militairadel, vom Oberosfizier an; zur dritten der Civildienstadel, 
von der 8. Rangclasse an; zur vierten der ausläudische, in Rußland aner-
kannte Adel; zur fünften der titnlirte Adel; zur sechsten die alten (d. h. 
über 100 Jahre zurückreichenden) Adelsgeschlechter. Aus der korporativen 
Verfassung dieses Adels erwähnen wir Folgendes: Der Adel versammelte 
fich regelmäßig alle drei Jahre ^nr Berathung der Landesangelegenheiten. 
Er (nicht, wie in den letzten schwedischen Zeiten in Livland der General-
Gouverneur) wählte zu seiner Vertretung einen Gouvernements-Marschall 
nnd Kreismarschälle. Die Versammlung empfing Anträge vom General-
Gouverneur oder vom Gouverneur über die Interessen der Provinz und 

beschloß über dieselben. Ebenso hatte fie das Recht der Initiative zu Vor-
schlägen über die Bedürfnisse des Landes und durfte ihre Beschwerden 
durch Deputirte an den Senat oder an den Thron bringen. I h r war das 
Selbstbesteuerungsrecht ohne Eontrole des Staats eingeräumt. Sie durfte 
anrüchige Personen ans ihrem Verbände entfernen nnd war folgeweise be-
rechtigt, solche, die fich zur Receptiou meldeten, zurückzuweisen. Nach 
dem Grundsatze, daß jeder nur von seinen Standesgenossen gerichtet wer-
den solle, besetzte der Adel durch Wahl aus seiner Mitte sämmtliche Lan-
desjnstizämter. Auch die Aemter in den Landes-Administrativbehörden (die 
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obersten ausgenommen) wurden von ihm aus gleiche Weise besetzt. Zur 
Wählbarkeit gehörte ein Alter von 25 Jahren und ein gewisses (minde-
stens 100 R. betragendes) Einkommen aus Landgrundbesttz. Edelleute, 

die in der Provinz nicht befitzlich und jünger als 25 Jahre waren, konn-
ten aus den Adelsversammlungen erscheinen, hatten jedoch kein Stimmrecht. 
Vollberechtigt sollte endlich in der Adelsversammlung nur der Edelmann 
sein, welcher im Staatsdienste den Oberosfiziersrang erreicht hatte. 

Man erkennt leicht, daß in der neuen Adelsordnung zwar die wich-

tigsten ständischen Besugnisse anerkannt find, daß fich in ihr indessen auch 
manches Schablonenhafte findet, das dem reicher entwickelten corporativeu 
Leben in diesen Provinzen nnbedingt nachstand. Ein Mittelstand, der 
auch in allgemeinen Landesangelegenheiten das Gewicht seiner Intelligenz 
und seines Reichthums in die Wagschale legen konnte, fehlte in Rußland 

und ist anch jetzt durch die „Ehrenbürger" nicht geschaffen worden; so waren 
denn nach den neuen Verfassungen die Städte aus ihre Mauern und der 
Bürgerstand aus die Städte beschränkt. Von einer Betheiligung der Städte 

nnd der nichtadeligen Gutsbesitzer an den Versammlungen, aus denen allein 
die Interessen des ganzen Landes verhandelt wurden, war in der Adels-
ordnung begreiflich nirgends die Rede; denn die Städte in Rußland hatten 
seit den Zeiten der Hansa ausgehört eine politische Rolle zu spielen und 
der Nichtadelige war zum Landgüterbesitz nicht berechtigt. Was lag näher, 
als daß unter den in beiden Beziehungen abweichenden Verhältnissen un-
serer Provinzen dahin gearbeitet werden mußte, eiue Modisication der 
erlassenen Verordnungen nach dieser Richtung zu erwirken.. Und es würde 
dies im Lause der Zeit wohl gelungen sein, wenn die neuen Ordnungen 
einen längeren Bestand gehabt hätten. Aber während ihres 11jährigen 

Bestehens geschah nichts; der Adel that keine Schritte zur Wiederher-
stellung der politischen Rechte seines Mitstandes, wo fie mit den seinigen 
zusammenfielen; und der Bürgerstand war, wie wir sehen werden, durch 
die neue Stadtordnung viel tieser betroffen als der Adel und durch die 
Neuordnung der ihm nächstliegenden Interessen vollauf in Anspruch genom-
men. Ebenso wenig zweifeln wir daran, daß die einseitige Bevorzugung 
des in den Staatsdienst tretenden Adels in der neuen Verfassung in die-
sen Provinzen, deren Adel sein überreiches Kontingent für den Staats-
dienst , insbesondere die Armee, zu stellen gewohnt ist, aus die Dauer nicht 
aufrechterhalten und die Anschauung durchgedrungen wäre, daß der Adel, 
zumal hier, noch einen andern und höheren Berus habe als den des un-
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mittelbaren Staatsdienstes*). Allerdings war die ständige Repräsentation 
des Adels in den Landraths-Collegien ausgehoben worden; wir finden aber 
sogar in der weiteren Entwicklung der Adelsversassung im Reiche späterhin 
permanente Adels-Deputirten-Versammlungen außerhalb der Adelsversamm-
lungen und haben daher bei dem regen Sinne der Provinzialen sür kor-
poratives Leben und bei den reichen Anknüpfungspunkten, welche die Ge-
schichte bot, allen Grund anzunehmen, daß auch hier die Wiederherstellung 
einer ständigen Adelsvertretung aus einer wahrhasten Belebung der neuen 
Formen organisch hervorgewachsen wäre. Alle diese zeitweiligen Unzuständig-
keiten schlagen wir aber gering an gegenüber der von der Adelsordnung freilich 
nicht beabsichtigten, aber dennoch durch sie bewirkten Rückkehr zu der alten, 
seit 40 Jahren verrückten Verfassung dieser Provinzen. Der grundbe-
sitzende Adel, die Vertretung des großen Grundbesitzes hatte nun die Stel-
lung in der Verfassung wiedererlangt, die ihm seit alters zugestanden hatte 
und die erst in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Livland, 
anf Oesel und in Estland dnrch die Constitnirung der Matrikeln in einer 
Periode politischer Stagnation alterirt worden war. Es ist eine alte Er-
fahrung, daß wenn das Wesen eines Instituts sich zu überleben ansängt, 
die Formen nm so schroffer hervortreten. Wir zweifeln daran, daß die 
Idee des Jndigenats die Wirkung gehabt hat, dasjenige Element zu kräf-
tigen, in welchem diese Provinzen durch alles Ungemach ihrer Geschicke 
ihre Stärke gesunden haben. 

Wir haben noch mit einem Worte den unserm gegenwärtigen Zwecke 
serner ab liegenden Einfluß zu berühren, den die Einführung der neuen 
Stadtordnung auf unsere Städte übte. Die Umgestaltung ihrer Verfassung 
war eine radicale. Die bisherige aristokratische Gliederung der Stadtge-
meinde in den Rath nnd die beiden Gilden wurde ausgehoben; der obrig-
keitliche Stand — der Rath — ergänzte sich Hinsort nicht-mehr durch Koop-
tation, sondern wurde in dreijährigen Wahlen durch die Stadtgemeinde 

*) I n der weitem Entwicklung der russischen Adelsordnung finden wir bereits wesent-
liche Modifikationen dieses Grundsatzes. Das Stimmrecht auf den Adelsversammlungen — 
auch bei Wahlen — wurde allen Edelleuten eingeräumt, die 100 Bauern oder 3000 Dessä-
tinen unangefiedelten Landes 'besaßen; desgleichen auch den Edelleuten, die ein Gut von 
100 Bauern als Pfand oder zum LebtagSbefitz innehatten; endlich den MajoratSbefitzern in 
den s. g. westlichen Gouvernements. Auch wer 3 Jahr Adelsmarschall gewesen, erhielt, 
wenn auch nicht besitzlich, ein volles Stimmrecht. Die kleinen adeligen Grundbesitzer (d.h. 
die mindestens 5 Bauern oder 150 Dess. Land besaßen) betheiligten fich an den Wahlen 
durch Deputirte 
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aus breitester Basis gewählt; iu gleicher Weise neben der Justizbehörde 
eine oberste städtische Verwaltungsbehörde (Duma); die Bedingungen des 
Eiutritts in die große (kaufmännische) und die kleine (Handwerker-) Gilde 
wurden gänzlich abgeändert, indem sür den ersteren Zweck nur der Nach-
weis eines bestimmten kapitales erfordert wurde, während der Grundsatz 
der freien Arbeit tief in die Zunfteinrichtungen hineingriff; das Steuer-
wesen nnd die Verwaltung des Commnnal - Vermögens wurden reformirt; 
die Verpflichtung zum Militärdienst, zum Theil in Geld ablösbar, auf 
die städtische Bevölkerung ausgedehnt u. s. w. Jetzt, nach sast 100 Jah-
ren, steht man mit lächelndem Erstaunen aus die Bestrebungen der geist-
reichen Kaiserin, die ihrer Zeit so weit vorausgeeilt war, daß erst das 
Leben der dritten Generation in die Bahnen einznlenken beginnt, die fie 
damals vorgezeichnet hatte. Trennung der Justiz von der Administration, 
eine Stadtverordneten-Versammlung, Beschränkung des Zunftzwanges — 
alle diese Postulate des modernen Staats- nnd Connnunallebens finden sich 
dort bereits angebahnt; und trotz der kurzen -Zeit ihres Bestehens hat die 
Stadtordmmg bleibende wohlthätige Spuren in Riga zurückgelassen, die 
Administration und das Stenerwesen namentlich haben ihr viel zu Verdauken*). 

Wohl mag in der jetzt lebenden Generation ein ungetrübtes Urtheil 
diese Verhältnisse vielleicht kühler betrachten und richtiger würdigen; aber es 
ist nicht zu leugnen, daß damals eine Verstimmung über die octroyirten neuen 
Ordnungen durch alle Stände ging. So finden wir denn auch in einer 

*) UebrigenS war die Frage der neuen Stadtordmmg mit dem RestitntionS-Ukas des 
Kaisers Paul vom 28. November 1796 noch keineswegs definitiv gelöst. Nachdem Kaiser 
Alexander I. im Manifest vom 2. April 1801 die Stadtordnung „für eine der hauptsäch-
lichsten, unveränderlichsten und unantastbarsten Einrichtungen" erklärt hatte, theilte sich die 
Rigasche Bürgerschaft in zwei Parteien, von denen die eine die Wiederherstellung der 
Stadtordnung verlangte, während die andere sich für die alte privilegirte Verfassung aus-
sprach. In der Versammlung der Rigaschen Stadtgemeinde vom 15. December 1802 ward 
durch Stimmenmehrheit (151 gegen 2) festgesetzt, um Wiederherstellung, der Stadtordnung 
zu bitten. Auf kaiserlichen Befehl erfolgte im folgenden Jahre (29. Januar 1803) eine Abstim-
mung der ganzen Rigaschen Bürgerschaft hierüber, bei welcher sämmtliche Glieder des Ma-
gistrats, 18 an der Zahl, ihre Stimmen gegen die neue Stadtordnung abgaben, wogegen 
voir den 4l 7 Kaufleuten 264 sich für dieselbe erklärten, so daß allein die 444 Stimmen des 
Handwerkerstandes, aus welchem nur 70 für die Stadtordnung abgegeben wurden, den 
Ausschlag zu Gunsten der alten Verfassung gaben. Daß bei dieser Abstimmung aber auch 
andere Motive, als die Ueberzeugung von dem praktischen Vorzuge dieser oder jener Ver-
fassung, mitgewirkt, ergiebt sich aus der „Geschichtlichen Uebersicht der Grundlagen :c. des 
Provinzialrechts" Th. U. S. 158 ff., der wir diese Notizen entnommen haben. 
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sorgfältigen neueren historischen Arbeit*) die Thatsache constatirt, daß un-
mittelbar nach Einführung der Statthalterschasts-Versassnng (und unzweifel-
haft in Folge derselben) eine Anzahl der hervorragendsten Persönlichkeiten 
im Rigaschen Rath (Schwach, Berens, von Gerngroß, von Wiecken, Beh-
rendt, von Holst, Berens von Rantenseldt) aus demselben" austrat. Es 
wäre besser gewesen, diese Männer hätten ans ihren Posten ausgeharrt; 
vielleicht wäre dann das Ereigniß, von dem wir sogleich sprechen werden, 
nicht so folgenschwer geworden, wie dies der Fall gewesen. 

Der Rigasche Aeltermann Raawe hätte das adelige Gut Pawassern 
mit Frankendors gekaust und war dieser Kauf vom livländischen Hosgerichte 
— der sür die Corroboration von Eigenthumsübertragungen adeliger Güter 
competenten Behörde — am 8. October 1787 einfach bestätigt worden. 
Der Käufer veranlaßte hieraus das übliche Proclam zur Meldung aller 
derjenigen, welche gegen diesen Verkauf Einsprache zu erheben gesonnen 
sein sollten, und machte nunmehr der livländische Edelmann von Spalchaber 
das adelige Näherrecht an dem genannten Gute geltend. Das Hssgericht 
(damals der „Gerichtshof bürgerlicher Sachen") sprach sich in seinem Ur-
theil vom 3. April 1788 n. a. dahin aus: „daß hier zwar nicht das Recht 
der rigaschen Bürger, Güter zu befitzen, bezweifelt werde, dieses Recht 
aber nicht ausschließe, daß ein Jmmatricnlirter von Adel nicht ein vorzüglicheres 
Recht zum Besitz haben könnte", und anerkannte das von Spalchaber gel-
tend gemachte Näherrecht in Grundlage des Punkts 19 der Mersch. Ca-
pitulation von 1710 und der „aus die Vereinbarung zwischen dem imma-
triculirten Adel und der Landschaft sich gründenden" Resolution vom 6. 
März 1774. Raawe beschwerte sich über dies dem bestehenden Rechtszu-
stande offenbar völlig entsprechende Urtheil beim Senat, welcher nun im 
Ukase vom 16. März 1789 zwar die hosgerichtliche Entscheidung bestätigte, 
indessen zugleich weit über dieselbe hinausging, indem er es dem Hosgerichte 
zum Vorwurf machte, daß dasselbe überhaupt dem Raawe, der als ein 
Bürger nach den Gesetzen kein Recht habe, Landgüter zu besitzen, das Gut 
Pawassern zum Eigenthum zugeschrieben habe, „woher dem Gerichtshose 
zu bemerken zu geben, ähnlichen Versahrens sich Hinsort zu enthalten". 
I n den Entscheidungsgründen erwähnt zwar der Senat des Privilegiums 
Stephan Bathorns von 1682, indessen sei darin das Recht der Bürger, 
Landgüter zu besitzen,.von der königl. Confirmation abhängig gemacht 

*) Die Rigische Rathölinie von H. I . B. (Rathsherr Böthführ) Riga. 1857. 
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worden —" (eine Formalität, die damals bei jeder Erwerbung eines 
Landgutes, auch durch einen Adeligen, beobachtet werden mußte!); dagegen 
wird das Privilegium Gustav Adolfs von 1621 und das von 1662 völlig 
mit Stillschweigen übergangen und endlich der Punkt 19 der ritterschastl. 
Capitulation (dessen zweiter Theil der hofgerichtlichen Entscheidung zu 
Grunde lag) ohne Rückficht ans die damals gleichzeitig erfolgte Bestätigung 
der Privilegien der Stadt und des Bürgerstandes, ohne Rücksicht aus den 
den Punkt 19 der ritterschastlichen Capitulation snspendirenden Senats-
Ukas vom 4. März 1745 an die Spitze-gestellt. 

Peter der Große hatte am 15. Juni 1714 das weise Gesetz gegeben, 
daß kein in einer Privatsache erlassener Ukas Anwendung aus andere Fälle 
leiden solle, es sei denn, daß das Gesetz eine Lücke in der betreffenden 
Beziehung enthalte, welchen Falles bis zur Vervollständigung des Gesetzes 
und der Veröffentlichung dessen nach solchen „Separat-Ukasen" verfahren 
werden solle. I m Uebrigen hätten die Gerichte nach den Gesetzen zu 
entscheiden und keinerlei Ukasen, die nicht zur allgemeinen Befolgung oder 
die den Gesetzen zuwider erlassen worden, seien fie auch als „Namentliche 
Ukasen" bezeichnet, zum Beispiel zu nehmen. Diese Vorschrift war durch 
den Befehl des Justiz-Collegii vom 15. October 1719 wiedereingeschärft 
worden. Auch nach dem Jahre 1789 waren Verordnungen in ähnlichem 
Sinne ergangen, wie der Senats-Ukas vom 22. Februar 1798 und das 
diese Frage ausführlich erörternde, am 17. Februar 1825 allerhöchst be-
stätigte Reichsraths-Gutachten (S.-U. 31. August 1825). Es lag hier die 
Frage zur Entscheidung vor, ob eine Ehefrau ihrem Ehegatten rechtsgültig 
ein Landgut verkaufen dürfe. Am 26. Februar 1763 hatte der Senat, 
unter persönlichem Vorsitz der Kaiserin Ca thar ina II., diese 
Frage gelegentlich eines einzelnen Falles verneint. Gleichwohl sprach fich 
die Gesetzes-Commisfion dahin aus, daß dieser Ukas, weil nicht im Reiche 
publicirt, die Kraft der früheren Gesetze nicht habe abändern können und 
daher auf denselben keine Rücksicht zu nehmen sei. Der Reichsrath trat 
dieser Anficht bei und der Kaiser bestätigte fie. 

Trotz alle dem nahm das livländische Hosgericht den obenerwähnten 
Ukas in der Raawe-Spalchaberschen Sache von nun an als ein Gesetz zur 
Richtschnur und verweigerte den̂  Bürgern die Znschreibung von Landgütern 
zum Eigenthnm. Die damalige Repräsentation der Stadt Riga kann hier 
von dem Vorwurf der Indolenz, in der sie die Vertretung der Rechte 
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des Bürgerstandes unterlassen, nicht freigesprochen werden. Die erfolg-
reiche Jntercesston des Rathes im Jahre 1743, wo es fich nm die Ab-
wehr eines Angriffes von viel geringerer Tragweite, nämlich um das vom 
Adel beanspruchte Näherrecht wider die Bürger beim Kauf von Landgütern 
handelte — war von den Epigonen vergessen worden. 

Die Statthalterschasts-Versassung wurde 1796 vom Kaiser Paul wieder 
ausgehoben und die frühere Verfassung des Adels wiederhergestellt. Die 
livländische Adelsmatrikel nahm wieder dieselbe Stellung ein, die sie in 
der russischen Periode bis zum Jahre 1785 innegehabt hatte. Und das 
Güterbefitzrecht — wenn durch eine Rechtsverweigerung Recht entstehen 
kann — war durch eine eigentümliche Wenduug der Dinge ein weseutlich 
anderes geworden. Der livländische Adel hatte in der Capitulation von 
1710 das ausschließliche Güterbefitzrecht beansprucht; nach Coustituirung 
der Matrikel (1747) war der „Judigeuatsadel" in die Stelle des „livlän-
dischen Adels" getreten; er hatte jenen Anspruch im Lause des Jahrhun-
derts wiederholt zur Anerkennung zu bringen gesucht, jedoch ohne Erfolg; 
im Compromiß von 1774 war schon von diesem ersten Theil des Puukt 
19 der Kapitulation gar nicht weiter die Rede und die Ritterschaft errang 
nur ein beschränktes Näherrecht gegeu die nicht immatriculirteu adeligen 
und die bürgerlichen Gutsbesitzer; dann wird die Adelsmatrikel in ihrem 
bisherigen Sinne ausgehoben; iu diese Zeit fällt eine Entscheidung des 
Senats in einer Privatsache, durch welche gelegentlich ein ganzer Stand 
des Landes eines wesentlichen Rechts beraubt wird; die Adelsmatrikel tritt 
hieraus wieder in ihre früheren Rechte und sieht nnn — ohue ferneren 
Widerspruch zu erheben — eine zweite Kategorie zum Güterbesitz Berech-
tigter, ueben sich, gegen die sie, nachdem der Begriff des „livländischen 
Adels" sich in den des Jndigenats verengert hatte, mit gleichem Rechte 
wie gegen den Bürgerstand ihr ausschließliches Güterbefitzrecht hätte gel-
tend machen können, wenn sie nicht im Jahre 1774 mit b eiden compro-
mittirt hätte, nachdem sie zu der Erkenntniß gekommen war, daß der 

" Punkt 19 der Kapitulation von 1710 nicht dnrchzusetzeu sei. Es wird 
demnach klar sein, daß der russische d. h. der nicht-livländische 
Adel das Güterbefitzrecht in L iv land mit nicht mehr Recht 
behalten als der Bürgerstand es daselbst ver loren hat. 
Die Logik der Thatsachen ist nicht die Logik des Rechts. 

So ging dem BürHerstande Livlands das Güterbefitzrecht sac tisch 
verloren. 
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Die Aushebung der Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen sollte auch 
dem Bürgerstande die Hoffnung aus die Wiedererlangung seines alten 
Rechtes erwecken. War gleich seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts 
dem Bürgerstande in Livland die neue Zuschreibung von Landgütern ver-
weigert worden, so hatte man es hier doch nicht gewagt aus Grund jenes 
Ukases alle bürgerlichen Gutseigeuthümer, die fich bereits im Besitz befanden, 
zu depossediren; lange Jahre zogen fich die Verhandlungen darüber hin, 
aus welche Weise diese Verhältnisse zu lösen seien. Inhalts des Senats-
Ukases vom 3. December 1828 sprach sich nun der Reichsrath, unter 
Bestätigung des Kaisers, über die Frage: welche Frist sür den Verkauf 
derjenigen Güter in Liv- und Estland festzusetzen sei, die von Personen 
besessen würden, welche znm Eigenthmn an Landgütern nicht berechtigt seien 
— dahin ans: daß, da die Leibeigenschast in Liv- und Estland ausgehoben 
worden und es nach den Reichsgesetzen auch Personen nichtadeligen Standes 
gestattet sei, Grundeigenthum ohne Leibeigene zu erwerben, die Umstände, 
welche dieser Frage zu Grunde gelegen, sich völlig geändert hätten; woher 
der Reichsrath befinde, daß eine weitere Entscheidung hierüber nicht serner 
erforderlich sei*). Man hätte glauben solle», daß der Bürgerstand von 
dieser Rehabilitation nun einen umsassenden Gebrauch machen und sein 
lange verkümmertes Recht wieder praktisch zur Geltung bringen würde; 
aber das Bewußtsein von diesem Rechte war ihm dnrch einen vierzigjährigen 
Abusus dermaßen abhanden gekommen, daß nur zwei Fälle bekannt ge-
worden sind, in welchen diese allerhöchste Entscheidung znr Anwendung 
gekommen; nichtsdestoweniger ist dieselbe, wie wir weiter unten sehn werden, 
nach einer andern Richtung hin von der äußersten Bedeutung sür den 
Bürgerstand geworden. 

Ein rigascher Kaufmann hatte das zur adeligen Landrolle gehörige 
Gut LutzauSholm im öffentlichen Meistbot beim rigaschen Landgericht er-
standen, das Hosgericht ihm aber, als einem Bürgerlichen, die Adjndication 
verweigert, aus erhobene Beschwerde indessen der Senat durch Ukas vom 
24. März 1833 mit Hinweisung auf jenes allerhöchst erlassene Gesetz die 
Weigerung des HosgerichtS sür unrechtfertig erklärt und den Käufer für 
besitzberechtigt erkannt. Der zweite Fall betraf das adelige Gnt Kokenbetg, 
dessen Zuschreibung zum Eigenthmn an den dasselbe ans Grund eines Psand-
nnd eventuellen Kanscontracts innehabenden Besitzer das Hosgericht ver-

*) v. Bunge, liv- und estl. Privatrecht 8 116. 
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weigerte, weil er seinen Adel nicht erweisen konnte. Der Senat befahl 
jedoch mittelst Ukases vom 9. October 1834 die Zuschreibung dieses Gutes 
an den bisherigen Pfandbefitzer zum Eigenthum, aus jenes Gesetz von 1828 
und den Ukas in der Lutzausholm'schen Sache hinweisend und den vom 
Hosgerichte geltend gemachten Einwand, daß nach der Verordnung von 
1828 den Nichtadeligen zwar die Erwerbung von Grundeigenthum, nicht 
aber von „Dörfern" (Derewni) gestattet sei, was sür die Ostseeprovinzen 
nur die Bedeutung von „Landgütern mit adeligen Höfen" haben könne — 
als unbegründet zurückweisend. Diese Vorschrift wurde laut dem Senats-
Ukase vom 10. December 1837 in der allgemeinen Versammlung des 
4., 5. und Meßdepartements des Senats bestätigt, mit Hinweisung darauf, 
daß das Gesetz vom 3. December 1828 bis hiezu durch kein neueres Gesetz 
ausgehoben worden; ein am 11. April 1838 erlassener allerhöchster Besehl 
Wirte indessen die Zuschreibung adeliger Güter an Nichtadelige in den 
Ostseeprovinzen bis zur Codification des Provinzialrechts; und in diesem 
1845 erschienenen Gesetzbuche ist von Kaiserlicher Majestät die Verordnung 
erlassen worden: daß in Livland nur erbliche Edelleute Rittergüter zum 
Eigenthum erwerben sollen. 

Wir haben noch einen flüchtigen Blick ans die Entwickelung des 
Güterbefitzrechts aus Oesel und in Estland zu werfen. 

Aus Oesel, das beim Beginn der kriegerischen Kolonisation dieser Lande 
durch die Deutschen zum dritten Theile der Stadt Riga zugefallen war, 
hatte fich die Ritterschaft früh zu einem gesonderten corporativen Verbände 
zusammengeschlossen und 1524 ihrem Landesherrn, dem Bischos Johann 
Kyvel, als die Wogen der Reformation schon an diese abgelegene Insel 
schlugen, ein wichtiges Privilegium in Beziehung ans den Güterbefitz ab-
getrotzt — die Ausdehnung der Erbfolge beider Geschlechter in der Seiten-
linie bis ins fünfte Glied, die f. g. „neue Gnade". Indessen weder in 
dem, so gern als die Uaxna 0karl.a Oesels citirten Kyvelschen Privilegio 
noch in irgend einer in späterer Zeit dem Adel ertheilte» Gnadenurkunde 
haben wir die ausdrückliche Ausschließung des Bürgerstandes oder des 
nicht-öselschen Adels vom Güterbesitz entdecken können. Das Kyvel'sche 
Privileg schließt die Bürger allerdings von der „neuen Gnade" d. h. vou 
dem eben definirten erweiterten Erbrecht, aus, aber nicht mit einer Sylbe 
vom Güterbesitz; und von der „Ritterbürtigkeit" der eiv68 war zu der 
Zeit längst nicht mehr die Rede. Zwar konnten die dem Bürgerstande 
das Güterbefitzrecht garantirenden Privilegien Bathorns und Gustav Adols's 
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aus das dänische Oesel keinen Bezug haben; aus welchem Grunde aber 
die gleichartige königliche Resolution vom 31. October 1662 für das 

' schwedische Oesel keine Geltung gehabt haben sollte, ist nicht abznsehn. 
Ob das „pommersche Recht", das — man weiß nicht in welcher äußeren 
Veranlassung — gegen Ende des 17. Jahrhunderts auf Oesel praktisch 
geworden war, Bestimmungen enthalten habe, welche jene Exklusivität be-
günstigten, wissen wir "nicht; jedenfalls wurde die Anwendung desselben 
i. I . 1695 von der schwedischen Regierung untersagt. Eine besondere 
Capitulation endlich hat Oesel im großen nordischen Kriege mit Rußland 
nicht geschlossen, wie dies seitens der liv- und estländischen Ritterschaft und 
der Städte Riga, Reval, Dorpat und Pernau geschah; ein im März 1710 
iu Oesel einfallender Kosakenschwarm machte der schwedischen Herrschast ein 
Ende, die nur noch auf das befestigte Arensburg beschränkt blieb; und 
dieses übergab der schwedische Commandant Appelbohm am 15. September 
durch eine Militär-Capitulation. ̂  Erst im Frieden zu Nvstadt wurde 
Oesels, das Schweden noch bis zum letzten Augenblicke mit zäher Hart-
näckigkeit sür sich zu retten suchte, Erwähnung gethan und die Conservation 
der unter der schwedischen Regierung bestandenen Privilegien zugesichert. 
Daß der Adel mit dem Eroberer nicht eigens paciscirt hatte, mag seinen 
Grund übrigens nicht sowohl in der Güterreduction haben, die auch Oesel 
heimgesucht und dem Adel nur etwas über den vierten Theil des gesammten 
Grundbesitzes gelassen hatte (in Livland war der Adel bei der Rednction 
noch weit schlimmer gefahren), als vielmehr in der Pest, die grade um die 
Zeit der Occupatio» der Insel durch die Russen am- furchtbarsten wüthete 
nnd dieselbe in dem Maße entvölkert hatte, daß noch 15 Jahre später */z 
des Landes wüst lagen. 

Es liegen indessen andere Umstände vor, welche, wenngleich rein 
tatsächlicher Natur, dennoch von unabweisbarem Gewichte für die Gestal-
tung des Rechtszustandes gewesen sind. Die insulare Abgeschlossenheit 
Oesels begünstigte in demselben Maße das engere Aneinanderschließen der 
daselbst ansäßigen Adelsgeschlechter, als die völlige Ohnmacht des Bürger-
standes aus der Insel keinen Gedanken an Kämpfe nm den Güterbefitz, 
wie fie aus dem festländischen Livland geführt wurden, auskommen ließ. 
Den rigaschen Bürger zog aber nichts nach Oesel, um auch dort sein Recht 
geltend zn machen; es lag nahe genug, daß, wenn er fich befitzlich machen 
wollte, er es vorzog, sich in Livland anzukaufen. Dies tatsächliche Moment 
ist der Grund, ans welchem das s. g. Browne'sche Compromiß von 1774 
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ans Oesel keine Anwendung gefunden hat; es fanden fich ans der Insel 
ebensowenig bürgerliche Gutsbesitzer, als adelige nicht zur Matrikel gehörige, 
wiewol diese erst vor nicht gar langer Zeit (1741) abgeschlossen worden war. 

Wenn sonach das Provinzialrecht von 1845 das ausschließliche Güter-
besitzrecht des immatriculirten öselschen Adels ausgesprochen hat, so ist darin 
eben nur die Anerkennung einer seit Jahrhunderten bestehenden Thatsache 
zu erblicken, die nnr etwa durch das obenerwähnte Gesetz vom 3. December 
1828 sür die Zukunft in Zweifel gestellt werden konnte, ein Gesetz, welches 
indessen, wie wir gesehn haben , sür Livland — um so gewisser aber auch 
sür Oesel, wo Streitsragen, wie sie jene Verordnung veraulaßt hatten, gar 
nicht vorlagen — bis zur Codification des Proviuzialrechts fistirt uud in 

, diesem in Beziehung ans die adeligen Güter nicht festgehalten 
worden ist. 

I n Estland endlich finden wir einen festen Rechtsboden sür das 
Güterbefitzrecht des Adels gegenüber dem Bürgerstande; was aber dort 
nnter Adel verstanden worden, wird näherer Erörterung bedürfen. „Die 
estländifche Ritterschaft bemühte fich auch im. Laus der schwedischen Herrschaft 
um das den Bürgern Revals gegenüber ausschließliche Recht aus den Grund-
besitz""). Zwar erhielt der um die Mitte des 17. Jahrhunderts zn Stande 
gekommene Entwurf des estländischen Ritter- und Landrechts, in welchem 
Fremde und Nichtadelige von der Erwerbung von Landgütern ausgeschlossen 
werden**), niemals die Bestätigung der schwedischen Regierung; insbesondere 
erklärte die Königin Christina der Ritterschaft: „daß darüber, wie es zu 
verhindern sei, daß Nichtadelige Güter in Estland besitzen, I . K. M. sür 
dieses Mal nichts entscheide, sondern den Landräthen überlasse, ihre Meinung 
zu sagen, aus welche Weise dies zn veranstalten sei, ohne Präjudiz sür die 
Rechte der einen oder der andern Seite"***); indessen setzte die estländifche 
Ritterschaft ihre Bemühungen zur Erringung dieses Rechtes beharrlich fort 
und es gelang ihr — genau um dieselbe Zeit, wo die schwedische Regierung 
dem Bürgerstande in Livland das Güterbefitzrecht von neuem confirmirte — 
jenen Anspruch durchzusetzen. I n der noch heute die Rechtsbafis sür die 
Ausschließung des Bürgerstandes vom Güterbefitz in Estland bildenden 
Resolution vom 30. Juli 1662 heißt es: „da die Ansprüche weder von 
der einen noch von der andern Seite mit besonderen Privilegien bewiesen 

*) Geschichtl. Uebersicht der Grundlagen zc. Th. II. S. 174. 
**) B. IV. Tit. 14 Art. 1, 2. 

***) Resolution vom 17. Januar 1651. 



und das Güterbefitzrecht. 396 

werden können" — nämlich die Bürger prätendirten ihrerseits das aus-
schließliche Befitzrecht von Immobilien in der Stadt — „und beide fich 
nicht aus andere Weise vertragen mögen, so solle in Zukunft keinem Adeligen 
gestattet sein, Häuser in der Stadt zu kaufen und keinem Revalschen Bür-
ger, Ornndgüter zu kaufen und nach Eigenthumsrecht zu besitzen, sondern 
nur nach Pfandrecht". Die Protestation der revaler Deputirten gegen 
diese in der That ganz absonderliche Entscheidung ex Kon« et ae^uo,' die 
vernünftigerweise dahin hätte lauten sollen, daß beide Theile mit ihren 
Prätenfionen abzuweisen seien, hatte keinen andern Ersolg, als daß am 
folgenden Tage der Stadt Reval zugestanden wurde, Landgüter sür ihre 
Gemeindebedürsnisse kaufen zu dürfen; und die gegenseitige Abschließung 
des Adels nnd der Städter lief denn schließlich darauf hiuaus, daß der 
Adel, der bereits den „Dom" zn Reval mit seinen von der Einquartirnngs-
last befreiten Häuser« beherrschte, auch in der übrigen Stadt Grundeigen-
thum nach Belieben erwarb, wenn auch ans den Namen von Bürgern, die 
sich offenkundig dazu hergaben, bis denn endlich im Beginn dieses Jahr-
hunderts die Stände der Stadt dieses nicht länger haltbare Privilegium 
freiwillig ausgaben (16. Januar 1801). 

Der Adel ist somit in Estland seit 200 Jahren znm Güterbefitz allein-
berechtigt. Aber welcher Adel? Das dnrch die Praxis, wie in Kurland 
die „Statuten", allmälig zur vollständigen Anerkennung gebrachte estländische 
Ritter- und Landrecht begreift darunter in der obenangeführten Stelle nicht 
allein den estländischen, sondern anch den schwedischen Adel; die Resolution 
von 1662 setzte den Adel, ohne Unterschied, dem Bürgerstande entgegen; 
die Konfirmationen der Privilegien der. estländischen' Ritterschaft vom 
29. September 1710 nnd 1. März 1712 bestätigen einfach den herge-
brachten Rechtszustand; die estländische Adelsmatrikel gelangte allererst 
i. I . 1743 zum Abschluß — kurz es kann keinem irgend begründeten 
Zweifel unterzogen werden, daß bis zum ersten Viertel des lausenden Jahr-
hunderts jeder erbliche Edelmann in Estland adelige Güter znm Eigenthnm 
erwerben konnte. 

Wir haben oben das auch für Estland erlassene Gesetz vom 3. Decbr. 
1828 erörtert, welches nach Anfhebnng der Leibeigenschaft auch Nichtadelige 
znm Güterbefitz sür berechtigt erklärte. I n Estland war dieser Rechts-
grundsatz schon unmittelbar nach Emanirnng der Bauer-Verordnnng in 
Anwendung gekommen. Am 19. October 1816 hatte der estländische Ci-
vil-Gonvernenr Baron Uexküll an das estländische Oberlandgericht rescribirt: 
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Dasselbe habe kürzlich in einer Publication wegen öffentlichen Verkaufs 
eines Landgutes nur solche Personen zum Bieten aufgefordert, die adelige 
Güter in Estland zu kaufen berechtigt seien. Da aber nach der am 23. Mai 
1816 allerhöchst bestätigten Bauer-Verordnung Niemand von dem Erwerbe 
von Grundeigenthum in Estland ausgeschlossen sei, so theile er dies dem 
Oberlandgerichte zur Nachachtung, beziehungsweise Emendation seiner Pu-
blication mit. I n Folge dessen wurden im Lause der nächsten Jahre ade-
lige Güter vom Oberlandgericht mehrfach an Personen des Bürgerstandes 
zum Eigenthmn zugeschrieben (z. B. noch im Jahre 1822 das Gut Hacke-
weid an den Postcommissär Glocke sür 88,000 R. B. A.). Aus die Vor-
stellung der estländischen Ritterschaft, „daß dadurch die dem russischen Adel 
zufolge Reichsgesetzes im allgemeinen, sowie die der estländischen Ritterschaft 
insbesondere bestätigten Rechte gekränkt erschienen", erfolgte indessen nnter 
dem 31. März 1823 ein Inhibitorium seitens des General-Gouvernements, 
welches die Zuschreibung von adeligen Gütern an Nichtadelige bis aus 
weiteres untersagte, und s o hängt es mit der Publication des estländischen 
Oberlandgerichts vom 4. April 1823 zusammen, deren v. Bunge (liv- und 
estl. Privatrecht § 116 Anm. k.) erwähnt; keinesweges wurde aber damals 
das Recht des Reichsadels zum Erwerbe von Rittergütern in Estland 
irgend bezweifelt. 

Das Gesetz vom 3. December 1828 selbst gab jedoch alsbald die 
Veranlassung zu einer unerwarteten Wendung der Sache. Die estländische 
Bauer-Verordnung hatte auch dem freien Bauer den erblichen Besitz „unbe-
weglichen Vermögens" zugestanden. Zur Erläuterung dieses Ausdruckes 
erfolgte das allerhöchst bestätigte Reichsraths-Gntachten vom 2. August 1829» 
Dasselbe definirt den Theil des Edelhofes, den der Gutsbesitzer seinen 
Bauern verkaufen dürfe, und bestimmt ferner, daß die Bauern, als Acqui-
renten von Parcellen eines Edelhofes, niemals die den letzteren anklebenden 
Rechte erwerben dürsten. I n den Motiven dieses Gesetzes findet fich die 
Bemerkung eingestreut: „daß die gegenwärtigen adeligen Höfe in Estland 
mit allen daran geknüpften, ausschließlich den immatriculirten Edelleuten 
zustehenden Rechtem und Vorzügen nur in den erblichen Besitz der zu dieser 
Corporation gehörigen Personen gelangen dürsen; woher die obigen Be-
schränkungen im Verkaufe einzutreten hätten". 

Ob es die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein könne, durch eine nur 
aus die Bauer-Verordnung bezügliche Zusatzbestimmung eingreifende, mit der 
Agrar-Gesetzgebung durchaus in keinem Zusammenhange stehende Aende-
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rnngen in den Rechtsverhältnissen anderer Stände eintreten zn lassen, durste 
doch nicht ohne Grund bezweifelt werden; es entspannen sich denn auch in 
Estland nach 1829 verschiedene Processe, in denen der nichtimmatriculirte Adel 
sein bisheriges Güterbefitzrecht geltend zu machen suchte; ein allerhöchster 
Befehl vom 11. April 1838 fistirte indessen die Zuschreibung von adeligen 
Gütern in Livland an Nichtadelige, in Estland an nichtimmatriculirte Edel-
leute bis zur Codification des Provinzialrechts; und in diesem finden wir 
in Beziehung auf den Güterbesitz in Estland als Grunds atz ausgesprochen, 
was in dem Reichsraths-Gutachten vom 2. August 1829 nur als Vor -
aussetzung gegeben worden war. 

So finden wir denn in Estlaud den Zustand verkörpert, der von 
mancher Seite auch sür die andern Theile der Ostseeprovinzen herbeige-
wünscht wird: nur iudigeuatsadeligen Grundbesitz, keine Krongüter, nicht 
einmal den Nothbehels der bürgerlichen Lehen wie in Kurland. Die Ge-
schichte nicht unseres Landes allein lehrt, wohin solche Anschauungen und 
Bestrebungen führen. 

Wir haben alles in der bisherigen Darstellung über die Güterbesitz-
Verhältnisse in nnsern Provinzen, wie sie sich entwickelt uud — wie wir 
gesehn haben, zum großen Theil erst seit dem Codificatiousjahr 1845 — 
rechtlich gestaltet haben, vorausschicken zu müssen geglaubt, um die Bedeu-
tung in das volle Licht zu stellen, welche der unerwartete Entschluß der 
Staatsregierung, ihre hier belegenen umfangreichen Domainen, wenigstens 
theilweise, zu verkaufen, haben mußte. 

Nach dem jetzt bestehenden Rechte schließt der iudegeuatsadelige Kur-
länder, Estländer und Oeseler nicht allein seine übrigen Landsleute, bürger-
lich oder adelig, vom Güterbefitz aus, sondern die immatricnlirteu Edelleute 
eines jeden dieser Landestheile stehen denen der auderu in gleichem Maße 
ausschließend gegenüber. Der indigene Livländer muß zwar seinen imma-
triculirten Nachbarn — wie jedem erblichen Edelmann — die Erwerbung 
von Rittergütern zum Eigenthum gestatten; aber er kann sie binnen Jahr 
nud Tag depossediren — ein Recht, von dem besonders in neuerer Zeit 
wieder häufiger Gebrauch gemacht zn werde« scheint. Der Bürgerliche hat 
jetzt überall das Güterbefitzrecht eingebüßt; der Bauer ist aus die Möglich-
keit des Erwerbes von Parcellen eines Rittergutes beschränkt; man streitet 
noch darüber, ob ihm das Recht in allen Theilen unsrer Provinzen zu-
stehe; und wo man darüber nicht mehr streiten kann, wird dem Bauer, 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. M., Hft. 4. 26 
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bei der priucipiellen Abneigung eiues großen Theiles der Grundbesitzer 
gegeu den Verkauf der Bauerläudereien, die Realisirnug dieses Rechtes nnr 
ausnahmsweise ermöglicht*). Ein Zwang zur Veräußeruug ist aber be-
greiflich nicht statthast; der Grundsatz der freien Übereinkunft zieht fich 
mit Recht als rother Faden durch die ganze Agrar-Gesetzgebung; auf diese 
Freiheit der Eutschließung kann aber zunächst nur dnrch die Macht der 
Ueberzeuguug, wir zweifeln nicht aber auch durch die Macht der Diuge 
eingewirkt werden. 

Will der Bürger eine solche Parcelle eines adeligen Guts zum Eigen-
thum erwerben, so ist dies an Bedingungen geknüpft, die, wie die Dinge 
einmal hier liegen, als erniedrigend erscheinen. Nimmt ein Nichtimmatri-
culirter, adelig oder bürgerlich, iu Estlaud, aus Oesel oder in Kurland ein 
Rittergut auch nur in Pfandbesitz, so kann jeder örtlich Jmmatriculirte 
bimien Jahr und Tag gegen ihn das Näherrecht ausübe» (dessen praktische 
Anwendung man übrigens bisher, soviel uns bekannt wenigstens in Kurland, 
verschmäht hat). Aber sogar der Judigeua ist in seiuer eignen Provinz 
nicht sicher, daß ein Gut, welches er erworben ihm uicht über Nacht wieder 
eutrisseu werde — es droht ihm das Näherrecht der Familie des Ver-
käufers. I n Liv- und Estland kann ein ererbtes Landgut, wen» der Eigeu-
thümer dasselbe an eine nicht zur Familie gehörige Person verkauft hat, 
von deu: nächsten Verwandten des Verkäufers binnen Jahr nnd Tag 
eingelöst werden, ja der nähere Verwandte verdrängt sogar den entfernteren, 
der ein „Erbgut" der Familie gekauft hat, aus dem Besitz. I m eigent-
lichen Kurland ist dieses Familien-Näherrecht zwar längst außer Gebrauch 
gekommen, indessen hat es sich noch im Gebiete des Menschen Rechts**), 
wenn auch aus d?n nächsten Agnaten beschränkt, erhalten und ist außerdem 
in ganz Kurland nur bei Gesammthaudgütern zulässig***). 

*) I n Livland — dem einzigen Theile unserer Provinzen, wo der Adel ein Credit-
Jnstitut errichtet hat, das dem Bauerstande den Erwerb von Grundeigenthum zu erleichtern 
bestimmt ist — hat die Bauer-Rentenbank seit den mehr als 10 Jahren ihres Bestehens 
noch nicht für volle 300,000 R. Rentenbriefe emittirt; in den übrigen Landestheilen ist, so 

^viel bekannt, von Privaten noch nicht eine Scholle an Bauern verkaust worden. 
**) Das piltensche Recht gilt im ehemaligen Bisthum Pilten, das gegenwärtig unter 

die Oberhauptmannschasten Hasenpoth, Goldingen und Tuckum vertheilt ist — einer der 
reichsten Landstriche Kurlands, der fich, Dank der verschwenderischen Hand des Herzogs 
Magnus von Holstein, des tollen „Königs von Livland" mit seiner Residenz Oberpahlen, 
zum größten Theil im Privatbesitz befindet. 

***) »Fast alle Arten des gesetzlichen Retractrechts sind durch neuere Gesetze als der 
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Zn alle dem kommen nun endlich noch die Familien-Fideicommißstif-
tnngen, durch welche der Grundbesitz, bis jetzt vorzugsweise freilich uur in 
Kurland, gebunden ist. Wir verkennen keineswegs die Bedeutung von 
Güterfideicommifseu für ein Land wie das nnsrige, wo der Adel eine s» 
hervorragende Stellung einzunehmen berufen ist; nnd wenn gleich wir das 
leuchtende Beispiel Englands vorziehn möchten, wo in häufigen Fällen 
Güter ohue jegliche fideicommissarische Verordnung sich einzig durch die 
Macht der S i t t e viele Jahrhunderte lang in der Familie erhalten haben; 
so begrüßen wir doch, gegenüber dem auch bei uns eiugerisseueu Güter-
schacher, die in Liv- und Estland, wo es noch wenig Fideicommisse giebt, 
gegenwärtig zu Tage tretende Neigung des Adels zur Begründung derartiger 
Stiftungen mit Freude; sie werden aber, ohne das wahre Interesse des 
Landes zu verletzen, uicht über ein gewisses Maß des gesammten Gruudes 
nnd Bodens hinausgehn dürsen, wie dies schon jetzt in Kurland der Fall 
ist, wo nahe an 100 „Majorate" bestehen, daruuter die größten Güter des 
Landes, nnd noch einige zwanzig nach zuverlässigen Nachrichten in Testa-
menten latitiren. 

Allen diesen Verhältnissen gegenüber wird man sich dem Resultate kaum 
verschließen können, daß es wohl in der ganzen Culturwelt keine Region 
giebt, in der die Erwerbung des Grundbesitzes auch nur auuäherud von so 
vielen Bedingnngnngen abhängig gemacht, von so vielen Schranken und 
Hemmnissen umgeben und sür die nicht Vollberechtigten so unsicher wäre, 
wie in unsern Ostseeprovinzen. Der Begriff des „Jndigenats" ist in keinem 
Staate des modernen Europa mehr auf einen einzigen Stand, geschweige 
denn aus einen besonderen abgegrenzten Kreis innerhalb eines Standes be-
schränkt, wie bei uns, sondern das Jndigenat umfaßt alle Staatsangehörigen 
und gewährt ihnen Vorrechte vor den Fremden (Ausheimischen) nnr in po-
litischer, nicht in privatrechtlicher Beziehung. Der Artikel 18 der 
Bundesacte gewährt jedem Unterchanen der deutschen Bundesstaaten das 
Recht der Erwerbung von Grundeigenthum innerhalb des ganzen Bundes-
gebiets; nicht minder sind überall in Deutschland Ausländer zum Erwerbe 
von Grundeigenthum berechtigt (Forensen) nnd derselbe Grundsatz findet sich 
in allen andern Staaten Europas wieder. Betrachten wir insbesondere 
Rußland, so konnten zwar nach der bisherigen Gesetzgebung Landgüter 

Staatsklugheit und Natioualwirthschaft zuwider aufgehoben und auch da, wo sie eS nickt 
sind, nur particularrechtlich, selbst die Erblosung (rotraetus KentitUiuL) nicht ausgenommen". 
Freiherr von Holzschuher,'Theorie und Kasuistik des gemeinen Civilrechts. Bd. III. S. 764 not. 

26* 
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mit Bauern nur vom Erbadel zum Eigenthum besessen werden; die Zahl 
dieser Berechtigten, ist aber bei dem Heere von Beamten und bei der Leich-
tigkeit, mit welcher bis vor wenigen Jahren der Erbadel im Staatsdienst 
erlangt werden konnte, eine außerordentlich große, und jeder erbliche Edel-
mann ist in jedem Gouvernement des Reiches gleichmäßig beschberechtigt*). 
Die gegenwärtig durch die starke und milde Hand unseres Kaisers herbei-
geführte Aushebung der Leibeigenschast hat aber auch in Beziehung aus das 
Güterbefitzrecht wesentliche Aenderungen zu Wege gebracht. Nach dem In-
halt des am 19. Februar d. I . allerhöchst bestätigten Reichsraths-Gntachtens 
über die Veräußerung, Vererbung, Verpfändung und Verarrendirung von 
Landgütern mit Bauern hat Hinsort Jedermann (mit Ausnahme von Hebräern) 
das Recht, Privatgüter mit Einschluß der Bauerländereien zu kaufen, wenn 
gleichzeitig mit dem Zustandekommen des Verkaufsvertrages über das Gut 
die Bauern ihre Ländereien in der durch die örtlichen Verordnungen be-
stimmten Ausdehnung zum Eigenthum erwerben und der Acquirent des 
Gutes sich zu solchem Verkaufe anheischig macht. Wenn eine derartige Ver-
einbarung nicht zu Stande kommt, so muß vor der gerichtlichen Bestätigung 
des Verkauss-Vertrages zum Abkaus der Bauerländereien durch die Bauern 
in Grundlage der hierüber in den Verordnungen enthaltenen Bestimmungen 
geschritten werden**). 

Zu den privilegirten Theilen des Reiches (die in privatrechtlicher und 
andern Beziehungen nicht aus dem Boden des Reichsrechts, sondern aus 
eigenthümlicher Basis stehn) gehören namentlich: das Königreich Polen, das 
Großsürstenthnm Finnland und unsere Ostseeprovinzen. Rücksichtlich der 
Erwerbung von Grundbesitz gelten sür Polen dieselben Grundsätze wie 
bisher sür das übrige Reich d. h. jeder russische Erbadelige ist besttzberechtigt 
und erwirbt dadurch einen Titel zur Eintragung in die örtliche Adelsmatrikel. 
I n F inn land ist jeder Eingeborene — Edelmann, Bürger oder Bauer — 
zum Landgüterbesitz berechtigt, ebenso jeder, der znm Reichsadel gehört, ohne 
daß es einer Reception in die finnländische Adelsmatrikel bedürste. I m 
Uebrigen ist die Naturalisation in Finnland nur bei der Ausnahme in den 
Adel des Landes von der durch den finnländischen Senat einzuholenden 
kaiserlichen Genehmigung abhängig; sie erfolgt gegen Entrichtung einer, aller-

*) Ein Näherrecht des Gouvernements-Adels kennt das russische Recht nicht, sondern 
nur einen — sehr beschränkten — Familien-Retract. 

»*) Baltische Monatsschrift, März-Heft d. I . S. 314. 
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din.̂ s nicht unbeträchtlichen Steuer von 1000 R. S. sür russische Unter-
thanen, von 600 R. S. sür Ausländer. 

So sind wir denn wieder bei unsern Provinzen angelangt, wo sich 
uns das eigentümliche Schauspiel ansthut, daß der Adel jeden andern Stand 
vom Landgüterbesitz ausschließt, der Jndigenatsadel aber wieder den Reichs-
adel, endlich die einzelnen Adelscorporationen einander gegenseitig und, um 
dem System die Krone auszusetzen, innerhalb der einzelnen Matrikel die 
Familie jeden nicht zu ihr Gehörenden — in der That ein bellum ommum 
contra omves! 

Wie ein erlösendes Wort erklang in diese Zustände hinein die Erklärung 
der Staatsregierung, daß sie Domainen zu verkaufen beabsichtige, und zwar 
unter Concurrenz al ler Stände. Diese Maßregel war eine Folge 
der Anerkennung derjenigen politisch-ökonomischen Grundsätze, welche bereits 
vor längerer oder kürzerer Zeit die übrigen Staaten Europas zur Ver-
äußerung von Domainen veranlaßt hatten. Für unsere Provinzen aber hatte 
sie eine noch weit tiefere Bedeutung. Sollte der feit 15 Jahren kategorisch 
festgestellte Rechtszustand in Beziehung aus den Güterbesitz nicht wieder in 
Frage gestellt werden; so war der Verkaus der Domainen der einzige 
glückliche Ausweg, welcher der Härte jener exclusiven Bestimmungen die 
Spitze abbrach, ohne das bestehende Recht zu alterireu. Der 
Bürger, der Bauer, der gebildete Mittelstand, uuter welchem letzteren sich 
eine große Zahl dem Reichsadel angehöriger Personen befindet — sie alle 
erhielten mit einem Schlage die schwer entmißte Aussicht aus die Erwerbung 
ländlichen Grundbesitzes, in welchem sie nicht gestört werden konnten. Es 
war eiue edle Gelegenheit sür den bevorrechteten Stand, alten Haders ver-
gessend seinen Stammesgenossen die Hand zu bieten, welche diese, der Unbill 
vergangener Zeiten nicht weiter gedenkend, zu ergreifen nicht gezögert hätten. 

Aber der Widerhall, den der ausgesprochene Wille der Staatsregierung 
fand, klaug verworren und unharmonisch. I n die freudige Zustimmung von 
der einen Seite mischten sich von der andern Seite Stimmen des Wider-
spruchs und der Eisersucht. 

Prüfeu wir die Eiuweuduugeu, die gelegentlich des Domainen-Ver-
kanfes laut geworden sind. 

„Die Domainen sind überhaupt unveräußerlich" — so sagen die Einen; 
„sie sind, wenn veräußerlich, nur dem Jndigenatsadel käuflich, in Livland 
ausnahmsweise allem Erbadel, jedoch hat der Jndigenatsadel das Näher-
recht" — so sagen die Andern. Wir glauben kaum in der Annahme zn 
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irren, daß die Elfteren ihren Satz nur sornmlirten, weil sie die Unhaltbar-
keit des zweiten erkannten. 

Betrachten wir zunächst, wie es mit der angeblichen Unveräußer-
lichkeit der Domainen zusammenhängt. 

Die Geschichte unserer Provinzen lehrt uns, daß von einer Unveräußer-
lichkeit der Domainen in dem Sinne etwa, wie sie in andern Staaten Eu-
ropas von den Ständen gegenüber der Willkühr der Regeuten geltend ge-
macht worden ist, hier nicht hat die Rede sein können. Livland (im weitern 
Sinn) wurde durch Eroberung gewonnen. Aller Grundbesitz wurde vou 
vorn herein dem Staate d. h. dem Orden und den Bischösen erobert uud 
ging erst von diesen durch Verlehnung an die Vasallen theilweise in Privat-
besitz über, welcher sich allmälig, zuerst durch Erweiterung der Erbfolge, 
dann durch Modisication in vollständiges Eigenthum verwandelte. 

I n Livland (im eugeru Sinn) ist während der polnischen und schwedi-
schen Periode seitens der Regierungen das Recht der freien Disposition 
über die Güter der Krone überreich geübt worden; ja die Reklamationen 
der livländischen Ritterschaft gegen die Reduction stützten sich wesentlich aus 
jene Besuguiß der Krone*). 

I n der Capitulation der Ritterschaft vom 4. Juli 1710 stoßen wir 
aber aus eine Bestimmung, welche die Auffassuug wohl zuzulassen scheint, 
als sei in ihr die Unveräußerlichkeit der Domainen grundsätzlich allsge-
sprochen worden. I n der bei uns verbreiteten Formuliruug der Capitulation, 
wie sie sich in v. Buuge's „Repertorium der russischen Gesetze sür Liv-, Est-
und Kurland" findet, lantet der betreffende § 14 der Capitulation also: 

„Die Kronsgüter und eigentlichen Domainen werdeil der Krone 
vorbehalten und mögen nimmer in perpetuum alienirt werden; wenn 

' fie indeß je von der Krone verkauft oder verpfändet würden, sollen sie 
bis zur völligen Einlösung in des Käufers oder Psandhalters Händen 
nnd Genuß bleiben". 

I n der später (1830) erschienenen offiziellen Sammlung der russischen 
Reichsgesetze (Poluoje Sfobranije Sakonow Rossiiskoi Jmperii) lantet aber 
dieser Pnnkt wörtlich solgendergestalt: 

„Dagegen werden die Staats- und eigentlichen Domainengüter für 
immer, wie sich gebühret, der Krone zu den Landeslasten überlassen 
und können derselben niemals aus irgeud welche Weise aus immer-

*) v. Richter, Geschichte der Ostseeprovinzen Th. ll. Band ll. S. 154. 
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währende Zeit abgesprochen werden (orp'vweiiki); wenn dieselben aber 
mit Bewilligung der obersten Staatsgewalt gekaust oder in Pfand ge-
geben worden, so sollen sie in den Händen und in der Nutzung des 
Käufers oder Psandhalters bleiben, bis sie bezahlt oder gänzlich ein-
gelöst worden". 
Diese Versionen scheinen ihrer Tendenz nach etwas ganz Entgegenge-

setztes zu bedeuten. Zunächst wird nicht zu übersehn sein, daß der Text 
des § 14, wie er uus in der russischen Gesetzsammlung vorliegt, nicht das 
Original, sondern eine Nebersetznng ist; denn die Ritterschaft hatte die 
Capitulations-Punkte am 29. Juui 1710 — selbstverständlich in deutscher 
Sprache — ausgesetzt, und eine Übersetzung derselben erfolgte erst im russi-
schen Lager bei Dreilingsbusch, wohin der Obrist Budberg dieselben brachte. 
Es ist uns unbekannt, ob Friebe nnd Gadebusch, nach deren Relationen 
v. Bunge die Capitulation wiedergibt, der deutsche Text derselben vorge-
legen hat; jedenfalls liegt ein ganz verschiedener Sinn in ihren Angaben 
über diesen Punkt und in der Sammlung der Reichsgesetze. Man vergesse 
nicht: die Ritterschaft war es, die sich den § 14 ausbedang. Die 
Frage liegt also nahe: was wollte sie damit? Nach unserer Ansicht Fol-
gendes: einmal wollte sie, da gleichzeitig die Restitution gegen die Re-
duction im K 15 nachgesucht, auch bereits in den Universalien zugestanden 
war, sür die „eigentlichen Kronsgüter" (d.h. diejenigen Güter, welche vor 
der Reduction der Krone gehört hatten) den Grundsatz der Unveräußerlichkeit 
derselben von der neuen Regierung ausgesprochen sehn, damit diese nicht, 
wie es zu polnischer und schwedischer Zeit geschehn war, durch großartige 
Landvergebungen ein dem provinziellen Leben fremdes Element in der Pro-
vinz einbürgern; dann aber mochte die Ritterschaft zugleich den § 17 der 
Capitulation im Auge habe«, welcher dem Adel bei Verpachtung der Kron-
güter ein Vorzugsrecht vor den Bürgern ausbedang. Die Schlußbestimmung 
des K 14 dagegen geht offenbar nicht, wie v. Bunge angiebt, auf die Zu-
kunft, sondern nach dem unzweideutigen Wortlaut aus die Vergangenheit, 
(„SMô L osbia II0A1» 10 lMDWIT OkZbIK 

oerai'bea, no«a und in diesem 
Sinne ist denn auch die vorbehaltene Resolution des Kaisers vom 12. Oc-
tober 1710 ergangen. Die Ritterschaft wollte hiermit wohl eben nur einer 
weitern Ausbeutung der schwedischen Reductions-Maßregeln vorbeugen. 

Immer bleibt aber noch die Frage übrig: verpflichtete sich die Krone 
durch den K 14, die Domainen nicht zu verkaufen? Wir glauben sie ver-
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neinen zn müssen. Dem Zusammenhange nach ist der erste Satz des § 14 
eine Concession der Ritterschaft. Sie hatte stch im K 13 die Unantastbarkeit 
der säcnlarisirten Güter gesichert; sie hatte im § 15 um die Rückgabe der 
reducirten Güter nachgesucht; ste hatte im Schlußsatz des § 14 sich die 
Wiedererstattung des Kauf- und Psandschillings verkaufter oder verpfändeter 
Domainen stipuliren lassen; dagegen erklärte sie denn im Eingange des § 14, 
„keinerlei Ansprüche an die eigentlichen Domainen erheben zu wollen, welche 
der Krone zur Bestreitung der öffentlichen Lasten zufallen sollten". Folgen 
wir nun der Auffassung dieser Bestimmung, wie fie laut der Übersetzung 
verstanden werden mußte; so vermögen wir aus derselben nichts anderes 
herauszulesen, als daß die Krone — welche mit einem Male sich in einen 
bedeutenden Güterbesitz in dem eroberten Lande versetzt sah — die Concession 
der Unantastbarst dieses Besitzes annahm, wie sie andererseits Concessionen 
zur Sicherung des Privatbesitzes machte; daß es aber vollständig ihrem 
Ermessen anheimgestellt bleiben mußte, die öffentlichen Bedürfnisse des Landes 
aus dem Ertrage der Krongüter oder aus anderweitigen Mitteln zu bestreiten. 
Denn die gefammten an den Staat fallenden Einkünfte aus Livland, unter 
denen die aus den Domainen keinesweges die bedeutendsten sind, bildeten 
im Finanzetat nicht eine besondere Caffe, sondern fielen der Gesammtheit 
der Staatseinnahmen zu. Es war also ein Recht des Staates, diese 
Einkünfte sür die Provinz zu verwenden, nicht eine Pf l icht . Die Pflicht 
hörte nicht auf, wenn sich auch der Staat gewisser Einnahmequellen aus 
der Provinz entäußerte. 

Thatsache ist es, daß unmittelbar nach dem Abschluß der Capitulation 
und das ganze vorige Jahrhundert hindurch mit verschwenderischer Hand 
Vergebungen von Domainen an Livländer und Nichtlivländer erfolgt find 
und daß keine Remonstration dagegen zu irgend welcher Zeit von Seiten 
der Ritterschaft, erhoben worden ist. Auch hat die Staatsregierung bereits 
im Manifest vom 10. September 1810 ihre Abficht zu erkennen gegeben, 
Domainen in den drei Ostseeprovinzen auf dem Wege des öffentlichen Meist-
bots zu veräußern, und wenn dieser Plan, wie anzunehmen wegen der bald 
daraus erfolgenden französischen Invasion, damals nicht in Ausführung ge-
bracht wurde, so hat die Regierung ihn gegenwärtig definitiv ins Werk 
gesetzt — wir glauben, mit demselben Rechte, mit dem jedem privaten Be-
sitzer die freie Disposition über sein Eigenthum zuständig ist. 

Sehen wir mm zn, wie es in Kur land mit der Uiweräußerlichkeit 
der Krongüter steht, sür die sich dort Stimmen erhoben haben. 
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Das staatsrechtliche Verhältniß der Domainen war zu herzoglicher Zeit 
allerdings ein wesentlich anderes als in Livland. Stand. Kurland gleich 
im Lehnsnexus zur Republik Polen, so hatte das kleine Land doch eine in 
stch abgeschlossene politische Existenz und konnte nicht, wie Livland von 
Schweden, finanziell von dem größeren Staate ausgebeutet werden, dessen 
Oberherrlichkeit es anzuerkennen hatte. So waren denn die aus den ehe-
maligen Ordens- und bischöflichen Gütern hervorgegangenen Domainen aus-
schließlich sür Kurland bestimmt und dienten zur Unterhaltung des herzog-
lichen Hosstaats, der kleinen Militärmacht des Landes, zur Besoldung der 
Landesbeamten und andern öffentlichen Zwecken. Allerdings hatte unter 
diesen Umständen die kurländische Ritterschaft ein gewisses Interesse an der 
Conservation der Domainen, da, wenn die Einkünfte aus diesen wie ans 
den Zöllen und audern Jntraden zur Bestreitung der öffentlichen Bedürfnisse 
nicht ausreichten, der Aussall doch schließlich durch „Landeswilliguugen" vom 
Privatbesitz — die im Lause der Zeit mit der Umwandlung des Kriegs-
wesens an die Stelle des „Roßdienstes" getreten waren — hätten gedeckt 
werden müssen. 

Als Obereigenthümerin der Domainen galt nach der damaligen 
staatsrechtlichen Theorie die Krone Polen; die Herzöge hatten nur ein 
Nutzungsrecht an denselben, wogegen sie das volle Eigenthum an ihren 
Allodialgütern, die sie mit ihrem Privatvermögen erkaust hatten, besaßen*). 
Diese letzteren zählten daher auch nicht zur s. g. „Lehnssahne" — dem Inbe-
griff der eigentlichen Domainen, welche nicht zu den „Landeswilligungen" 
steuerten — sondern zur „Adelssahne", den Rittergütern, und war die 

*) Dies ist u. a. in der „voclaratio regia" vom 5. April 1739 sehr präcis ausge-
sprochen. (Ziegenhorn, Beilage Nr. 321). Der Herzog Peter wurde bei seiner Abdication 
für diese Güter von der russischen Krone mit 2 Mill. R. S. entschädigt, und sind dieselben 
hierauf von der russischen Regierung dem Complexe ihrer übrigen Domamen in Kurland, 
in deren Besitz sie mit der Unterwerfung deS Herzogthums trat, einverleibt worden. Es 
findet daher gegenwärtig kein rechtlicher Unterschied zwischen den ehemaligen fürstlichen Allo-
dialgütern und den eigentlichen Domainen Statt. Es war ein Act der gesetzgebenden Ge-
walt, wenn die russische Krone jene Güter zu Staatsgütern erklärte und fie daher dem 
Ressort deS Finanz-, später des Domainen-Ministeriums, nicht aber dem der Apanagen oder 
des kaiserlichen Hauses zuwies. Dieselben steuern denn auch seit jenem Zeitpunkte gleich 
den übrigen Domainen nicht mehr zu den Landeswilligungen: ihre Zuziehung zu Kirchen-
bauten gleich den Privatgütern ist aber als eine Reallast ganz allgemeinen Charakters er-
sichtlich nicht ein Kennzeichen für die besondere Rechtsqualität dieser Güter. Vrgl. v. Bunge, 
kurl. Privatrecht § 103, not. b. 
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Hinzuziehung der herzoglichen Allodialgüter zu den Willigungen durch eine 
Reihe von Landtagsschlüssen, herzoglichen Concesfionen und oberlehnsherr-
lichen Entscheidungen während des letzten Jahrhunderts der herzoglichen 
Regierung von der Ritterschaft erkämpft worden. 

Aus der Lehnsnatur der Domainen folgt aber mit nichten deren Un-
veräußerlichkeit, sie schloß vielmehr nur die Veräußerung ohne Zustim-
mung des Lehnsherrn aus, und die Investituren der Herzöge legten 
ihnen in dieser Beziehung eine Verpflichwng gegenüber der Krone Polen 
aus, nicht aber coustiwirten sie ein Recht der Ritterschaft, sür welche die 
Investitur lediglich eiu zwischen Dritten geschlossene? Pact blieb. So be-
stimmt das Investitur-Diplom Ernst Johannis vom 5. April 1739, daß 
wenn der Herzog (Domainen) verkaufen, vertauschen, verpfänden wolle, er 
sie znerst dem Könige anzubieten habe; wolle sie dieser nicht, so möge der 
Herzog sie veräußern an wen er wolle, wenn es nnr ein Jndigena sei, wo-
runter — fährt das Diplom fort — auch Polen und Litauer zn verstehen. 

So haben denn anch tatsächlich Vergebungen von Domainen seitens 
der Herzöge theils als Acte reiner Liberalität theils zur Ausgleichung er-
haltener Darlehen zc, vielfach stattgesunden, und sind die noch gegenwärtig 
in Kurland bestehenden s. g. bürgerlichen Lehen (etwa 30 an der Zahl) ein 
redender Beweis jenes von den Herzögen geübten Hoheitsrechts*). Sie 
wurden durchweg an Personen vergeben, die nicht zum Adel, in späterer 
Zeit Judigenatsadel gehörten; uud wir müssen annehmen, daß die Herzöge 
diese Verleihungen durchgängig nicht aus ihren Allodialgütern, sondern aus 
den eigentlichen Domainen vornahmen, weil die bürgerlichen Lehen zu der 
„Lehnssahne" gerechnet wurden, während sie zur „Adelssahne" hätten ge-
zogen werden müssen, wenn ste aus dem herzoglichen Allod hervorgegangen 
wären. Auch heutigen Tages noch steuern die bürgerlichen Erbgüter nur 
dann zn den Landeswilliguugen bei, wenn sie in das Eigenthum eines knr-
ländischen Jndigenats-Edelmannes übergegangen sind und dieser, um das 
Stimmrecht auf den Landtagen zu erlangen, sich freiwillig erbietet, sür das 
Gut die Willigungen zu bezahlen. Die Steuerpflicht hört aber aus, sobald 
das Gut wieder Eigenthum eines non-InäiKena wird**). 

*) Einige dieser Güter datiren übrigens noch aus der Ordenszeit z. B. das bürger-
liche Lehen Stirnen, welches 1545 vom Ordensmeister Brüggeney dem Bürger Joachim 
Pinnow verlehnt wurde; auch die Lehn-Briefe über Krahzen find aus der herrmeisterlichen 
Zeit (1414 und 1503); und ein Theil des Gutes Feldhof (bei Goldingen) ist von Gott-
hard Kettler noch als Herrmeister (1561) dem Landschreiber Gamper conferirt worden. 

**) Landtagsschluß vom 21. März 1803 § 13. Kurl. Landtagsordnung KK 30 u. 32. 
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Aus der Voraussetzung der rechtlichen Existenz derartiger Verhältnisse 
beruht denn auch das Allodificationsdiplom des letzten knrländischen Herzogs 
Peter von 1776. Nachdem Herzog Gotthard bereits 1570 die unbedingte 
Modifikation der bisherigen Lehen ausgesprochen hatte, wurden die später 
verliehenen Lehen im ebengenannten Jahre gleichfalls allodificirt, unter den 
charakteristischen Ausdrücken: „daß alle von den früheren Herzögen den 
Einwohnern Kurlands jedesStandes verlehnten Güter in deren unbe-
schränktes Eigenthum Übergehn sollten."*) 

Was gegenüber diesen tatsächlichen und rechtlichen Momenten sür die 
Unveräußerlichkeit der Domainen angeführt wird, beweist einerseits nicht das 
was es soll, und hat andererseits eine Bedeutung nur sür die herzogliche 
Periode Kurlands, nicht sür die Gegenwart. 

Man hat fich aus die s. g. Vräinalio kuturi ksAuninis vom 5. Decbr. 
1727 berufen, in welcher es allerdings heißt, daß „die herzoglichen Güter 
für alle Zeit ihre Natur beibehalten sollen." **) Man hat aber vergessen, 
daß diese „Ordnung der zukünftigen Regierung" nur ein Project gewesen 
und daß sie ein solches geblieben ist. Der kurländische Adel hatte noch zu 
Lebzeiten des letzten Kettler, Herzog Ferdinand, den Grasen Moritz von 
Sachsen znm Herzog gewählt, der polnische Reichstag indessen diese Wahl 
nicht anerkannt, Moritz in die Acht erklärt und die Einverleibung Kurlands 
aus den Fall der Eröffnung des Lehus ausgesprochen. Eine königliche Com-
mission erschien zur Ausführung dieses Beschlusses iu Mitau. Der Landtag 
mußte wegen der all gemaßten Wahl um Verzeihung bitten, dieselbe sür 
nichtig erklären und die Einverleibung Kurlands im voraus gutheißen. Hier-
auf wurde von der Commission die ganze Einrichtung des Landes als pol-
nischer Provinz sür diesen Fall bestimmt und dabei der Ritterschaft Manches 
zugestanden, das sie vielleicht sür das eingebüßte Wahlrecht schadlos halten 
könnte***). Nun, man weiß, daß die Dinge ganz anders kamen, als die 
politische Weisheit im Jahre 1727 sich träumen ließ. Die Eventualität 
der Einverleibung Kurlands in Polen trat nicht ein und somit blieb denn 
auch jene „OrdinaUo" in der Lust hängen. 

Noch weniger beweist für die Unveräußerlichkeit der Domainen der s. 
g. Pacifications - Reichstag von 1736 und die Danziger Convention vom 

*) „Omvia bona a vueidu« aiUerioribu8 ineolis Lurlanäiae eu^useuuquo 
statu 8 et conditio uis sivo Utulo xratioso «ivs in keuctum eoUuw" — 

»Kon» vuealia in sempiterimm vaturam suaru retinedunt" Lte. 
"*) Cruse I. S. 289 ff. 
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12. Novbr. 1737. Beides find Staatsverträge zwischen der Krone Polen 
und dem Herzog von Kurland, die solgeweise nur sür die Kontrahen-
ten Rechte und Verbindlichkeiten erzeugten; zudem spreche» sie nur von der 
Verpflichwng des Herzogs zur Einlösnng der verpfändeten herzoglichen 
Güter. 

Die Compofitions-Acte zwischen dem Herzog Peter und der Ritter-
schaft vom 18. Februar 1793 endlich wird herbeigezogen, um sür die Un-
veräußerlichkeit der Domainen Zengniß zn legen. I m 13. Punkt derselben 
heißt es: der Herzog solle sür seine Lebenszeit über die Einkünfte der eigent-
lichen Domainen disponiren dürsen; unter den folgenden Regierungen aber 
sollten die Oberräthe und Räthe den Herzog bei der Verwaltung dieser 
Einkünfte controliren, damit nichts davon ohne Noth aus den Herzogthü-
mevn versandt noch sie ihrer Bestimmung zuwider verwendet würden! 

Die Bestätigung dieser dem zugleich schwachen und eigensinnigen Her-
zog von der Ritterschaft abgetrotzten Compositionsacte erfolgte indessen am 
19. Nov. 1793 mit ausdrücklichem Vorbeha l t der Rechte der 
Oberlehusherrschast*) — sie war also ersichtlich sür die Krone Ruß-
land als Nachfolgerin der Krone Polen nicht verbindlich. 

Man sieht leicht, der Grundirrthum bei der Verteidigung der Uuver-
äußerlichkeit der Domaineu in Kurland liegt darin, daß man das frühere 
kurländische Staatsrecht noch gegenwärtig in allen Beziehungen sür anwend-
bar erachtet, gleichwohl aber dabei in den weiteren Fehler verfällt, die 
Kaiser von Rußland den Herzögen zu substituireu, während jene doch nicht 
allein an die Stelle dieser, sondern auch der Oberlehusherrschast getreten 
sind. Durch diese Vereinigung der Gewalten in der russischen Krone sind 
einerseits alle die zwischen der Oberlehnsherrschast und dem Lehnsherzoge 
errichteten Verträge von selbst weggefallen, andererseits haben die Beschrän-
kungen ausgehört, welche den Herzog gegenüber der Krone Polen banden. 
Und dahin gehören nun namentlich jene obenerwähnten Bestimmuugeu im 
Investitur-Diplom von 1739. 

Die russische Krone ist denn auch, nachdem sie mit der Unterwerfung 
Kurlands in den Besitz der Domainen getreten war und mit diesen die her-
zoglichen Allodialgüter, gegen eine Entschädigung von 2 Millionen R. S . 
an den letzten Herzog, verbunden hatte, zu keiner Zeit im Zweifel über 
ihre völlig freie Dispositionsbefuguiß über dieselben gewesen, ebensowenig 

*) Cruse ll. S. 213. 
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als dieselbe bisher von irgend welcher Seite her angestritten worden ist. 
I n der Periode von 1795 bis 1803 haben die Kaiserin Catharina II. und 
die Kaiser Paul und Alexander 26 große Güter aus dem Complexe der 
Domainen in Kurland theils an Privatpersonen theils an die kurländische 
Ritterschaft vergeben, und zwar nicht allein schenk-, sondern auch tausch-
weise , wie z. B. die Güter Alt- und Neu-Rahden an den Grasen Kutaissow 
gegen seine in den Gouvernements Kursk und Kostroma belegenen Güter 
vertauscht worden sind. Von diesen 26 Gütern sind 6 der kurländische» 
Ritterschaft, 9 an kurländische Jndigenatsedellete, 11 an Personen verliehen 
worden, die nicht zur knrländischen Matrikel gehörten. Durch das oben-
erwähnte Manisch vom 10. September 1810 endlich gab die Staatsregie-
rnng ihre Absicht zu erkennen, Domainen auch in Kurland öffentlich zu ver-
kaufen, eine Absicht, die sie indessen erst im Jahre 1859 in Ausführung 
gebracht hat. 

Wir habeu nun noch einer Behauptung zu begegnen, die wir von 
verschiedenen Seiten ganz ernsthaft lind mit dem Scheine der Ueberzengnng 
haben ausstellen hören — der Behauptung nämlich, „daß die Domainen 
Rittergüter seien", oder genauer ausgedrückt, daß die Domainen die Eigen-
schaft von Rittergütern annähmen, sobald sie in Privatbesitz übergingen; daß 
daher bei ihrer Erwerbung zum Eigenthum alle die Grundsätze in Anwen-
dung zu bringen seien, welche in diesen Provinzen sür die Rittergüter gäl-
ten , d. h. daß sie nur vom Jndigenatsadel erkauft werden könnten, außer 
in Livland, wo jeder Erbadelige kaufberechtigt sei, jedoch dem Jndigenats-
adel das Näherrecht zustehe. 

Zur Begründung dieser Thesis wird einerseits angeführt, daß die Do-
mainen alle wesentlichen Eigenschaften der Rittergüter hätten, andererseits 
aus den Art. 11. Th. II. des Provinzialrechts Bezug genommen, wonach, 
„wenn Jemand durch allerhöchste kaiserliche Gnade ein Rittergut in einem 
der Ostseegouvernements erhält, er dadurch von selbst in der Zahl der in-
digenen Edelleute des Landes, worin das ihm verliehene Gut belegen ist, 
tritt". 

Jedem, der fich nur irgend mit der deutschen Staats- und Rechtsge-
schichte beschäftigt hat, wird es ohne weiteres einleuchten, daß die erstere 
Behaupwng nur unter Jgnorirung der Geschichte des Grundeigenthums in 
den deutschen Territorien, denen sich diese Verhältnisse in unsern Provinzen 
durchaus analog entwickelt haben, hat ausgestellt werden können, wobei 
denn die rechtlichen Begriffe über die charakteristischen Merkmale der ver-
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schiedenen Arten ländlichen Grundeigenthums in ein bedenkliches Durchein-
ander gerathen find. Wenige Andeutungen werden genügen, um es klar 
zu legen, daß nicht, wie behanptet worden, die Krone ihre Güter als ade-
ligen Grund besitze, sondern daß umgekehrt, wenn aus die historische Ent-
stehung des Privatbesitzes zurückgegangen wird, vielmehr aller Privatbesitz 
hier aus dem Grundbesitz des Staates hervorgegangen ist. 

Das Recht der Eroberung war fast überall die Basis des Grnndeigen-
thums; und nirgends in Deutschland ist dies in eminenterem Sinne der 
Fall gewesen als in unsern Ostseeprovinzen bei ihrer Unterwerfung durch 
den Orden. Es gelangte also aller Grundbesitz von vornherein in das Ge-
sammteigenthum des Ordens nnd der die Landeshoheit mit ihm Heilenden 
Bischöse; und aus diesem unmittelbaren Besitze des Staates zweigte sich in: 
Lause der Zeit ein Theil > des Grundeigenthums durch Verlehnung an — 
meist ritterbürtige — Private, die nicht in die Ordensverbinduug traten, 
gegen Verpflichtung zu Ritterdiensten ab und wnrde dann durch Erweite-
rung des Erbrechts, endlich durch Allodificatiou allmälig vollkommenes Pri-
vateigenthum. Anderes Grundeigenthum wnrde an Städte, an Freie, jedoch 
nicht Ritterbürtige, endlich auch an Bauern verlehnt, mit anderweitigen, 
nickt ritterlichen Verpflichtungen. 

Ganz dem entsprechend unterscheiden sich im deutschen Rechte in ihren 
rechtlichen Beziehungen seit der ältesten Zeit als die Hauptkategorien des 
pr ivaten Grundbesitzes: Rittergüter, Bauergüter und die in der Mitte 
zwischen ihnen stehenden s. g. Sattelgüter, welche fich zwar von bäuerlichen 
Lasten frei erhallen haben, indessen nicht alle Vorrechte der Rittergüter ge-
nießen. Daß die beiden letzteren Arten in unsern Provinzen nur in gerin-
gem Maße vertreten find, hat seinen Grund in dem wesentlich kriegerischen 
Charakter der deutschen Einwanderung, sowie in der Einführung der Leib-
eigenschaft der Urbewohner. 

Bekannt ist die in verschiedenen Ländern Deutschlands zwischen den Re-
gierungen und den Ständen ventilirte Streitsrage: wem das Eigenthum an 
den Domainen zustehe? ob dem Staate oder der regierenden Familie? Diese 
Frage hätte in Liv- und Kurland noch allenfalls einen Sinn, wenn die 
Stände die Unveräußerlichkeit der Domainen hätten behaupten wollen, die 
aber, wie wir gesehen haben, bei uns nicht in Frage kommen kann. Und 
dann hätte äußersten Falles immer doch nur das Eigenthumsrecht der 
Stände als, solcher behauptet werden können, zu denen auch der we-
nigstens in Liv- und Estland, wenn auch kümmerlich vertretene Bürgerstand 
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zu zählen gewesen wäre. Aber bei uns ist wohl zuerst die Behauptung aus-
gestellt worden, daß die Domainen als solche Rittergüter seien und daß den 
einzelnen M i t g l i ede rn der Adelscorporationen unserer Provinzen beim 
Verkauf der Domainen dieselben Privilegien zur Seite ständen, die ihnen 
von: Gesetz in Beziehung aus die Acquisition von Rittergütern eingeräumt 
worden. 

Es bedars in der That nur eines Blickes in die Schriften nnserer Ger-
manisten, um davon Ueberzengnng zu gewinnen, einerseits, daß die Do-
mainen im deutschen Rechtsleben überall den Gegensatz zum privaten 
Grundbesitz bilden und daß in dem letzteren das'Rittergut ebenso eine 
eigeuthümliche Potenzi rnng des Eigenthumsbegriffs darstellt, wie das 
Bauer gut eine Schmälerung desselben. 

Ein Ri t tergut fpraeöium nobile, egusslre, adeliges Gut) heißt ein 
Landgut, welchem die Vorrechte und Standespslichten des nie-
der« Adels ankleben und von dem ehemals der Verfassung nach Rit-
te r d i e n st e geleistet wurden. Die Vorrechte der Rittergüter, die ursprüng-
lich von der Person des Besitzers ausgingen, jedoch im Lause der Zeit mit 
dem Grundstück selbst verbundene Gerechtsame wurden, sind theils staats-
rechtlicher, theils privatrechtlicher Natur. Zu den ersteren gehören 
hauptsächlich: einerseits die Steuer f re ihe i t , welche sür die frühere Zeit 
allerdings aus der Natur der Steuern sich rechtfertigen läßt, da Steuern 
überhaupt nur als Surrogat der Kriegsleistung gefordert wurden und der 
Adel den Kriegsdienst persönlich leistete. Sie kann gerade deshalb aber 
im heutigen Rechte um so weniger noch in Anspruch genommen werden, da 
die ganze Steuer- und Kriegs-Versassnng überall sich gegenwärtig verändert 
hat; andererseits die Land tagsfähig keit, welche fich geschichtlich daraus 
erklärt, daß der Adel seines freien Landbesitzes wegen landtagsfähig geblie-
ben war, als die andern Personen, welche ursprünglich dasselbe Recht hatten, 
mit der Freiheit ihres Grundbesitzes auch dieses Recht verloren hatten. 

Particnlarrechtlich gehört noch hierher: die Einqnartirnngssreiheit, die 
Freiheit von Zöllen und indirekten Abgaben und der befreite Gerichtsstand. 

Zu den privatrechtlichen Vorrechten gehören dagegen hauptsächlich 
solgende: die Patrimonialgerichtsbarkeit, die Jagd und Fischerei, das Patro-
natsrecht, die Schenk-, Bran- und Brennereigerechtigkeit, endlich einzelne 
Arten von Bannrechten (Mühlenzwang n. a.) 

Der Beweis der Rittergutseigenschast wird in der Regel durch die 
„Ritterrollen", das öffentliche Verzeichniß der in einem bestimmten Territo-
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rium zu dieser Kategorie zählenden Güter, geführt und in deren Ermange-
lung aus dem Dasein derjenigen Eigenschaften, die oben als die wesentlichen 
Merkmale eines Rittergutes bezeichnet worden, in der Regel durch den Nach-
weis der aus dem Gut hastenden Landstandschast oder daß von dem frag-
lichen Gute Ritterdienste (gegenwärtig das Aequivaleut dafür, das f. g. 
Ritterpferd oder Rittergeld) geleistet werden; denn einzelne Vorrechte der 
Rittergüter kommen auch bei andern Gütern vor. Es versteht sich, daß die 
Eigenschaft eines Gutes als Rittergut mit den im einzelnen Fall behaupte-
ten Rechten streng bewiesen werden muß, wenn sie bestritten werden. 

Die Erhebung eines Landguts zu einem Rittergut kann gegenwärtig 
nur durch ein ausdrückliches landesherrliches Privilegium erfolgen, welches 
jedoch kaum zur Herstellung eines Zustandes genügen würde, der jenen durch 
die Geschichte gestalteten Verhältnissen dem innern Gehalte nach vollkommen 
gleich käme.*) 

Diese mit den Worten unserer anerkanntesten Germanisten**) wieder-
gegebeuen Grundsätze in Betreff der Rittergüter werden vollständig genügen, 
um, den Maßstab unserer provinziellen Verhältnisse an dieselben gelegt, 
nicht nur die völlig analoge Rechtsbildnng bei nns, sondern auch das unter-
scheidende Moment des Rittergutes gegenüber allen andern Güterkategorien 
— Domainen, bürgerlichen Erbgütern, Communal- (Patrimonial-) Gütern 
zc. zu vergegenwärtigen.***) 

Alle charakteristischen Merkmale eines.Rittergutes, wie sie eben angegeben, 
finden fich auch bei unsern adeligen oder Rittergütern. Weil nun aber 
auch die Krongüter, insofern sie nicht einfache „Landstellen" sind, sondern 
einen Hos, Ackerareal und Banergesinde haben, die privatrechtl ichen 
Attribute eines adeligen Gutes besitzen, so ist man aus die eigenthümliche 
Schlußsolgerung versallen, die Krongüter seien , sobald sie in das Privat-

*) Die Verleihung der Rittergutseigenschaft an Landgüter kommt auch noch gegen-
wärtig in Deutschland vor. So findet fich in dem Landtags-Abschiede vom 16. October 
1360 für die Stände der Provinz Westphalen folgender Passus: „Den Anträgen der ge-
treuen Stände entsprechend haben Wir den Gütem Mühlheim im Kreise Arnsberg (und 
noch 5 andern namentlich bezeichneten), auf die Dauer der Befitzzeit ihrer dermaligen Eigenthü-
mer und deren ehelichen Descedenz die Eigenschaft landtagsfähiger Rittergüter beigelegt. 
(Preußische Zeitung vom 7. November 1360.)' 

**) Maurenbrecher, deut. Privatrecht II. K 650. — Phillips, deut. Privatrecht II. 
§ 191. — Eichhorn, Einleiwng in das deutsche Privatrecht K 287. — V.Gerber, System 
des deut. Privatrechts § 79. 

***) Livland betreffend vergl. man hierüber Hupel'S Nord. Misc. Stück 22 und 23. 
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eigenthmn übergingen, eben nichts anderes als Rittergüter. Man hat 
dabei aber das Fenu8 mit der spseies identificirt. Allerdings find alle 
Rittergüter in privatrechtlicher Beziehung privilegirte Landgüter, nicht 
aber find alle privilegirten Landgüter Rittergüter. Die Domainen werden 
im Fall ihres Ueberganges in Privatbesitz ebensowenig zu Rittergütern, als 
es gegenwärtig die Corporationsgüter nnd die bürgerlichen Lehen sind. 
Das Privilegium, das ihnen allein gemein ist, begreift nnr die privat-
rechtlichen Befugnisse in sich, nicht die staatsrechtlichen. 

Und hier eben ist der Scheidepunkt. Einerseits sind die Steuerver-
hältnisse der Rittergüter andere als die der übrigen Landgüter, anderer-
seits ist die Landtagsfähigkeit ein Vorrecht nnr der Rittergüter. 

An die Stelle des Roßdienstes, der in Kurland nur vou den Ritter-
gütern geleistet wnrde, find die Willigungen getreten, und diese werden 
gegenwärtig nnr von den adeligen Gütern getragen, nicht aber von den 
sonstigen Kategorien der knrländischen Landgüter, weder von den Krön-, 
noch von den städtischen Gütern, noch von den bürgerlichen Lehen. Zu 
herzoglicher Zeit mußten, wie' früher erwähnt, auch die fürstlichen Allodial-
güter zu den Landeswillignngen steuern; seit aber auch diese in den Com-
plex der Romainen der russischen Krone übergegangen, nehmen fie weiter 
keinen Theil an den Landeswillignngen; und die bürgerlichen Lehen steuern 
nnr dann zu denselben, wenn ein knrländischer Jndigenatsedelmann ein 
solches zum Eigentbnm erworben hat nnd sich freiwillig zur Entrichtung 
jener Steuern verpflichtet — eine Verpflichtung, die mit dem Momente 
wieder aufhört, wo das bürgerliche Lehen wieder in die Hände eines non-
lnäixena übergeht*). Ein gleicher Unterschied ergiebt fich in Beziehung 
aus die Steuerverhältnisse der Privat-, der Krön- und der Patrimonial-
güter in Livland, welche letzteren zu den Ritterschasts - Etat- und Laden-
geldern nicht beisteuern. 

Die Land^tagssähigkeit ferner ist in Livland, auf Oesel und in 
Kurland ein Attribut ausschließlich der Rittergüter, und nur die zur Ma-
trikel gehörenden Besitzer solcher Güter haben ein volles Stimmrecht auf 
den Landtagen.**) Darüber aber, welches die anf den Landtagen stimm-

*) v. Bunge, kurl. Privatrecht K 103. 

"*) Provinzialrecht Th. II. Art. 97. 100. 191. 276. Von der Eigenthümlichkeit der 
s. g. Rentenirer in Kurland ist weiter unten die Rede. Für Estland gebraucht das Gesetz 
(Prov.-Recht II. Art. 210) in Beziehung auf die Landtagöfähigkeit den allgemeinen AuS-

Baltisch« Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. M.. Hst. 4. 27 
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berechtigten Rittergüter sind, existiren bei den einzelnen Ritterschaften spe-
cielle Verzeichnisse. I n Kurland wird dasselbe die „Stimmtasel" genannt;*) 
in den andern Theilen der Ostseeprovinzen bestehen „Landrollen", in denen 
die adeligen Güter als solche vermerkt sind. 

I n Kurland, wo man seit alters diese Verhältnisse am schärfsten und 
consequentesten entwickelte, hat fich das Rechtsverhältniß der Rittergüter 
am prägnantesten im Gegensatz zu denjenigen Privatgütern gestaltet, die 
nicht zu den Rittergütern zählen — wir meinen zu den bürgerlichen Lehen. 
Auch diese haben die allgemeinen Vorrechte der eigentlichen Landgüter 
(und dies wird unter den Worten des Gesetzes — Provinzialrecht Th. II. 
Art. 876 Aum. — zu verstehen sein, wenn es daselbst heißt: mit den s. 
g. bürgerlichen Lehen in Kurland seien einige Berechtigungen der Ritter-
güter verknüpft); aber fie stehn nicht in der „Stimmtasel" verzeichnet, ste 
steuern nicht zu den „Landeswillignngen". Wenn nun ein Jndigena ein 
bürgerliches Lehen zum Eigenthum erwirbt, so kann, wie eben erwähnt 
worden, das Gut „laudtagssähig" gemacht werden, wenn der Acquirent 
fich zur Entrichtung der Willigungen verpflichtet. Auf den ersten Blick 
erscheint dies als ein Widerspruch gegen die allgemeinen Grundsätze: daß 
ein Landgut die Rittergutseigenschast nur durch ein landeshettliches Pri-
vilegium erwerben könne; daß diese Eigenschaft dann eine bleibende sei; 
daß Niemand sich selbst Privilegiren könne. Aber dieser Widerspruch ist 
nur ein scheinbarer. Es ist treffend bemerkt worden**), „daß es in Kurland 
zweierlei Arten von Rittergütern gebe: perpetuelle und bloß temporaire, 
ja man könnte sogar noch eine dritte Kategorie hinzusetzen: bloß ideelle, 
die in der Wirklichkeit in Grund und Boden gar nicht existiren, sondern 
bloß in der Angabe einer s. g. Rentenirersumme bestehen, indem nämlich 
auch solche Jndigenatsedellente, welche kein stimmfähiges Gut befitzen, 
unter gewissen Bedingungen berechtigt find, eine bestimmte Steuerquote 
nach Maßgabe ihres mindestens aus 4200 R. anzugebenden Vermögens 
zu entrichten und dann wie Besttzliche mitzustimmen."***) Man steht, die 

druck Landgut; wir haben aber gesehn, daß die Begriffe Landgut und Rittergut in Esttand 
so ziemlich zusammenfallen. 

*) Art. 276 a. a. O. „Die in den Versammlungen stimmberechtigten Rittergüter 
werden in einer besonderen Stimmtafel verzeichnet, deren Führung und Vervollständigung 
dem Ritterschafts-Comite obliegt." 

**) C. Neumann im Inlands 1849 N. 9. 
'**) Provinzialrecht Th. U. Art. 276. 
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„temporairen" und die „ideellen" Rittergüter fallen fo ziemlich zusammen; 
wie im ersteren Falle die Fiction eines Rittergutes gemacht wird, so im 
zweiten die überhaupt eines Gutes; und in diesem wie in jenem Falle 
hängt es einzig von der Willensbestimmung der darauf hin ein Stimm-
recht aus den Adelsversammlungen Erwerbenden ab, dasselbe wieder aufzu-
geben, ohne daß eine reale Bafis nachbliebe. Wir sehen somit in Kur-
land eine Classe von Privatgütern,, die, aus den Staatsgütern hervorge-
gangen , zwar alle privatrechtlicheu Vorrechte eigentlicher Landgüter haben, 
gleichwohl aber nicht Rittergüter geworden find, indem die ersten Erwer-
ber derselben nicht zur Ritterschaft des Landes gehörten. Und genau in 
derselben Rechtslage werden sich nun diejenigen Domainengüter befinden, 
welche von der Krone nnter der Concurrenz aller Stände zum öffentlichen 
Meistbot gestellt werde«. Ob der erste Erwerber dann zum Jndigenat 
gehört oder nicht, wird, als eine Zufälligkeit, über die Natur des Gutes 
nicht entscheiden. Entscheidend vielmehr ist, daß die Domains nicht Rit-
tergut war und daß sie nicht als solches verliehen worden, sondern daß 
ein Jeder — Judigena oder nicht — sie von vornherein titulo onsroso 
zum Eigenthum zu erwerbe» berechtigt gewesen war. Der Jndigena, der 
die Domaine erwirbt, wird sie daher nur in derselben Weise zum „tem-
porairen" Rittergut machen können, wie die bürgerlichen Lehen; es wird 
aber ein solches Gut auch sür alle Zukunft von Jedermann zum Eigenthum 
erworben werden dürsen. Der Ausnahmesall, in welch ein nach der gegen-
wärtigen Gesetzgebung eine Domaine zum Rittergute wird, soll weiter 
unten besprochen werden. 

Die Frage nun, warum es denn bisher nicht auch in Livlaud bür-
gerliche Erbgüter gegeben habe, ist allerdings leichter aufgeworfen als be-
antwortet, und überließen wir die Lösung gern einer kundigeren Feder, 
wenn der Zusammenhang der vorliegenden Erörterung nicht eine wenigstens 
flüchtige Berührung dieser Frage erheischte. Wir müssen zu diesem Zweck 
noch einen Augenblick bei Kurland verweilen, dessen conseqnente Rechts-
entwicklung wohl geeignet erscheint, über diese dunkle Partie des livlän-
dischen öffentlichen Rechts einiges Licht zu verbreiten. 

I n Kurland war. der Eigenthumsbesitz von adeligen Landgütern min-
destens seit dem Jahre 1642 nur immatriculirten knrländischen Edelleuten 
zugänglich; die engen Verhältnisse des Landes erklären es, daß die Her-
zöge bürgerliche Lehen aus dem Komplex der Domainen meist in geringem 

27* 
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Umfange sür bescheidene Verdienste vergaben; nur selten wurden größere 
Güter an Bürgerliche (sür Darlehen n. dgl.) verlehnt; erst die russische 
Krone verschenkte in den ersten Jahren ihrer Herrschaft Domainen in grö-
ßerem Maßstabe, theils an Mitglieder der knrländischen Ritterschaft, theils 
an andere Personen. I n Betreff der an die ersteren vergebenen Güter 
wird nun anzunehmen sein, daß fie, weil eben von der obersten Staats-
gewalt an Mitglieder des immatriculirten Adels zum unbeschränkten Eigen-
thum vergeben, eo ipso die Natur von Rittergütern erlangt haben, wenn 
dies in den Verleihungsurkunden auch nicht ausdrücklich ausgesprochen 
worden; um so gewisser ist's aber andererseits, daß die Domainengüter, 
welche die russischen Herrscher an Personen verliehen, die zur Zeit der 
Verleihung das Jndigenat in Kurland nicht hatten, genau nach denselben 
Rechtsgrundsätzen zu beurtheilen sein werden, wie die von den früheren 
Landesherren an Nichtadelige oder (seit 1634) an nichtimmatricnlirte Per-
sonen vergebenen Landgüter, um so gewisser, sagen wir, weil die russische 
Krone, welche nicht allein an die Stelle der knrländischen Herzöge, son-
dern auch an die der Krone Polen getreten war, unzweifelhaft ein freieres 
Dispofitionsrecht über die Domainen hatte, als die Herzöge. 

I n Livland treten wir in größere Verhältnisse. Das Land war seit 
dem Verlust seiner Unabhängigkeit stets ein Theil eines großen Reiches 
gewesen. Die polnische, die schwedische, die russische Krone vergaben 
Güter an Deutsche, Polen, Schweden, Russen für hervorragende dem 
Staate geleistete Dienste, oft auch nach Hosgunst; sodaß denn die Verge-
bungen von Staatsgütern in Livland vorzugsweise an Edelleute stattgefun-
den haben. Mit einer solchen Erwerbung eines Landgutes trat aber nach 
der früheren livländischen Verfassung der betreffende Edelmann ipso ^urs 
in die Reihen des livländischen Adels und gewann das verschenkte Gut, 
wie unter ähnlichen Verhältnissen in Kurland, die Natur eines adeligen 
Gutes. Wir finden indessen in dem sehr instrnctiven Werke v. Hagemeister'S 
(„Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands") nicht selten, 
namentlich in der schwedischen Periode, Güterverleihungen auch an Per-
sonen bürgerlichen Standes. Abgesehn von allen denen, die nicht als 
Adelige bezeichnet find, auch nicht zu den bekannten schwedischen Geschlech-
tern gehören und sich in der livländischen Matrikel nicht finden — und 
die Zahl solcher Geliehenen ist ziemlich ansehnlich — wollen wir uns be-
gnügen, einige Fälle herauszuheben, in denen der bürgerliche Stand der 
Donatarien kaum zweifelhaft sein dürste: 
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Grütershos wurde 1632 dem Kokenhufenschen Amtmannn Hein-
rich Grü te r donirt; 

Lnbbert-Renzen 1626 von Gustav Adolf dem Wendenschen Bür-
ger Hans Lender; 

Hackhos 1692 vom König Sigismund dem Dörptschen Bürgermeister 
Johann Grö l ich ; 

Randen 1626 dem Secretär Andreas Buraens ; 
Lugden und J lmaza l 1600 dem Dörptschen Bürgermeister Jür -

gen Kretzmar; 
Knippelshos oder Munnamäggi 1626 dem Dörptschen Raths-

herrn Hans Rennie; 
Al t -Kusthof 1626 von Gustav Adolf seinem Leib-Medicus Jacob 

Robertson; 
Hi l jamoise (jetzt zu Haselau gehörig) unter der polnischen Regie-

rung dem Dörptschen Bürgermeister E l i as Mengershausen; 
Kawershof von Stephan Bathory dem Dörptschen Bürger Be-

rendt Mestmann; 
A l ten thnrn von demselben dem Dörptschen Bürger Johann 

Gröl ich; 
Ras in und Luden hos 1626 von Gustav Ados seinem Secretär 

Johann Faegraeus, der späterhin unter dem Namen von Strömseldt 
geadelt wurde; 

Urbs von Gustav Adolf dem Dörptschen Prediger Caspar Pe-
gow u. a. m. 

Wir glauben, daß in diesen Verleihungen von Landgütern an Nicht-
adelige, nicht minder aber auch in den nach 1747 (in welchem Jahre die 
livländische Matrikel sich abschloß) vorgekommenen Donationen von Domai-
nen an Personen, die nicht zum livländischen Jndigenat gehörten, genau 
dasselbe rechtliche Material zu „bürgerlichen Lehen oder Erbgütern" in Liv-
land vorhanden gewesen wäre, wenn es sich mit dem Güterbefitzrecht in 
Livland nicht anders verhalten hätte als in Kurland. Es bildete sich in 
Livland durch jene Donationen nur aus dem Grunde nicht eine eigene 
Kategorie von privaten Landgütern neben den Rittergütern, weil, wie wir 
gesehn haben, der Güterbesitz bis zum Jahr 1789 äs kaelo nnd bis zum 
Jahre 184Z äs Mrs auch dem Bürgerstande zugänglich war. Es sind 
daher jene Güter sämmtlich in der livländischen Landrolle als adelige ver-
zeichnet, die Entstehnng von bürgerlichen Erbgütern in Livland ist aber 
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erst in nnsern Tagen eine rechtliche Möglichkeit geworden, seit durch das 
Provinzialrecht der'Eigenthnmserwerb der bestehenden Rittergüter nur 
dem Erbadel zugestanden worden und nun anderweitige Landgüter durch 
den Verkauf der Domainen in den Privatbesitz Übergehn sollen, wäh-
rend durch Ver le ihung derselben gegenwärtig in den Ostseeprovinzen 
allerdings nicht mehr bürgerliche Erbgüter, sondern nnr Rittergüter ent-
steh« können. 

Die oben gegebenen Exemplistcationen hatten übrigens nnr den Nach-
weis zum Zweck, daß die Laudesherren Livlands vor dem Jahre 1710 
das Recht frei und unbestritten geübt hatten, Staatsgüter auch an Nicht-
adelige zn vergeben. Unter der russischen Herrschast sind wir allerdings 
aus keine Güterverleihungen an Personen des Bürgerstandes gestoßen; dies 
beweist aber nicht, daß die russischen Herrscher solche Donationen nicht 
hätten machen können — und worin sollten sich ihre Besugnisse von denen 
ihrer Vorgänger unterschieden haben? — sondern jene Thatsache läßt viel-
mehr uur erkennen , daß in diesen Provinzen nach ihrer Vereinigung mit 
einem Reiche, das eines Mittelstandes entbehrte, der Bürgerstand auch 
hier in dem Maße zurückstehu mußte, als der Adel in den Vordergrund 
trat. 

Wenn nun auch gegenwärtig in Livland allerdings keine privaten Land-
güter existiren, die nicht Rittergüter wären, so fehlt es doch auch hier nicht 
an einem Belege sür den Satz: daß ein privilegirtes Landgut nicht noth-
wendig ein Ritergnt sein müsse — wir meinen die Patrimonialgüter der 
livländischen Städte. Daß sie alle privatrechtlichen Vorrechte der eigent-
lichen Landgüter haben, steht fest; daß Riga aber nicht wegen seines Gü-
terbesitzes den Landtag beschicke, ist in diesen Blättern unlängst zur Ge-
nüge nachgewiesen worden. Wenn dem nicht so wäre, warum sendeten 
denn nicht auch Dorpat und Pernau, die ebenfalls ansehnliche Landgüter 
besitzen, ihre Vertreter auf den livländischen Landtag? 

Man sieht, die Begriffe Landgut und Rittergut decken fich iu den Ost-
seeprovinzen keinesweges, wie wohl hat behauptet werden wollen. 

Dies ist denn auch die osficielle Auffassung der Sache. Denn schon 
die ausdrücklich auch für die Ostseegouvernements erlassenen Manifeste vom 
24. Mai uud 10. September 1810, welche vou dem Verkauf der Reichs-
domaiuen handeln, gestatten dem höheren Kanfmannsstande den Ankauf 
von Krongütern mit Banern, wobei als Gegensatz hinzugefügt wird, daß 
dies Recht sich nicht aus den Ankauf von Privatgütern mit Bauern er-
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strecken solle; die Kaufleute sollten jene Güter znm vollen Eigenthum 
befitzen, „ohne jedoch dadurch aus ihrem Stande herauszutreten nnd ade-
lige Rechte zu erwerben". 

Nicht minder bietet die Gesetzgebung über die Pfandcontracte in den 
Ostseeprovinzen eine treffende Erläuterung zu der principiell durch die 
örtlichen Gesetze durchgehenden Scheidung zwischen den zum Eigenthums-
erwerb aus gewisse Kategorien von Personen beschränkten und in der 
Pfandsrist begrenzten adeligen Gütern und derjenigen Freiheit der Dispo-
sition, welche fich die Krone in Beziehung aus ihre Domainen beständig 
gewahrt hat. Die Ukasen über die Pfandcontracte vom 25. April 1802, 
14. Juli 1827, 14. December 183l, 24. December 1841 und 29. April 
1846 sprechen überall nur von dem adeligen Grundbesitz, in dessen Ver-
pfändung der Adel mehr nnd mehr beschränkt wird. Insbesondere nor-
mirt die Verordnung vom 24. December 1841 die gegenwärtig bestehen-
den kurzen Pfandfristen von 10 Jahren sür Kurland und von 3 Jahren 
sür die übrigen Theile der Ostseeprovinzen ausdrücklich nur sür die ade-
l igen Güter nnd wahrt der Krone dagegen ebenso ausdrücklich völlig freie 
Hand rücksichtlich der Dauer der Verpfändnngsfrist ihrer Domainen. 

Die Entscheidung Kaiserlicher Majestät vom 3. December 1828 ser-
ner, deren wir oben gedacht haben, erhebt es zur völligen Gewißheit — 
wenn diese nicht bereits durch anderweitige Gründe außer Zweifel gestellt 
wäre — daß in den Ostseeprovinzen nnter dem Begriffe Rittergut nur 
eine eigenthümliche Gat tung des pr ivaten Grundbesitzes zu verstehn 
sei. I n der früheren Darlegung ist der Senats-Ukas vom 16. März 1789, 
welcher dem livländischen Hosgerichte die Eigenthumszuschreibung von Land-
gütern an Nichtadelige untersagt hatte, näher beleuchtet worden. Die darin 
liegende Verletzung des provinziellen Rechtes war durch die gesetzgebende 
Macht weder ausgehoben noch anerkannt worden; es herrschte eben ein rein 
sactischer Zustand in Beziehung aus den Güterbesitz; die Beschwerden der 
Verletzten lagen unentschieden im Senat und im Reichsrath; da wurde die 
Leibeigenschast in diesen Provinzen aufgehoben, und nun erklärte der Reichs-
rath unter allerhöchster Bestätigung, daß in Folge dessen „die jener Frage 
zu Grunde liegenden Umstände sich von selbst verändert hätten und eine 
wei.tere Beurtheilung derselben nunöthig, daher die vorliegende Sache sür 
sowohl im Reichsrath als im Senat beendigt anznsehn sei"*). 

*) Vergl. die officielle „Geschichtliche Ueberficht der Grundlagen zc, des Provinzial-

rechts« Th. ll. S. 142. 
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„Hierdurch wurde — heißt es a. a. O. weiter — wie vom Reichs-
rath anerkannt worden, die Frage über den Besitz von Grundeigenthum 
in den Ostseegouvernements in Beziehung aus die von den allgemeinen 
Gesetzen des Reiches in Betreff des Besitzes von mit Leibeigenen besetzten 
Grundstücken eingeführten Beschränkungen entschieden*). Dagegen blieb 
eine andere völlig örtliche Frage unentschieden, nämlich über den Besitz 
von adeligen Landgütern (Rittergütern) in der durch die besondere Gesetz-
gebung und die Gewohnheiten des Ostseegebiets ihnen gegebenen Bedeutung, 
die der Reichsrath in seinem Gutachten vom 2. Angnst 1829 berührte. 
Daher dauerten die Streitigkeit» hierüber zwischen den verschiedenen Stän-
den in den Ostseegouvernements fort". Es wird nun erwähnt, daß diese 
Streitsrage allendlich dnrch die von Sr. Kaiserlichen Majestät bestätigten 
Unterlegungen des Oberdirigirenden der II. Abtheilung der kaiserlichen 
Kanzellei vom 6. und 19. Mai 1841 entschieden worden seien. 

Jenes, übrigens nicht publicirte, Reichsraths-Gutachten vom 2. August 
1829 interpretirte den § 4 der estländischen Bauer-Verordnnug, wonach 
der estländische Bauer das Recht hatte, „Ländereien und andere unbeweg-
liche Güter zum Erbe und Eigenthum zu erwerben", authentisch dahin, 
daß der estländische Bauer, welcher Grundeigenthum erwerbe, nicht auch 
diejenigen Rechte erlangen könne, welche den immatriculirten Edelleuten, 
von denen er Parcellen großer gutsherrlicher Höse gekauft, zuständig feien**); 
und in der livländischen Bauer-Verordnung, aus welche dabei Bezug genom-
men wurde, hieß es übereinstimmend damit im § 54: Der livländische Bauer 
ist zu erblichem Besitz unbeweglichen Vermögens, jedoch keines adeligen 
Gutes, berechtigt***). 

Das Provinzialrecht von 1845 endlich, worin die ebenerwähnte Unter-
legung des Oberdirigirenden der II. Abtheilung der Kaiserlichen Kanzellei 

*) Das russische Recht gestattete bekanntlich nur dem Erbadel, Land mit leibeigenen 
Bauern zum Eigenthum zu besitzen: dem Bürgerstande war nur erlaubt, „unangefiedelte 
Ländereien" zu erwerben. Swod der Reichsgesetze (eä. 1842) Band IX. art. 565. 

**) S. 182 a. a. O. 
***) Wir können nicht umhin an dieser Stelle einer Anschauung entgegenzutreten, die in 

Kurland als ein Dogma angesehn zu werden scheint und der wir auch in dem Artikel: Zur 
Agrargesetzgebung in Kurland (im diesjährigen Februar-Heft der B. M.) begegnen — der 
Anschauung, als sei der kurländische Bauer gegenwärtig nicht berechtigt, Parcellen eines 
adeligen Guts zum Eigenthum zu erwerben. Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte der 
kurländischen Bauer-Verordnung und eine ganze Reihe von Bestimmungen in dieser selbst 
dürsten eS über allen Zweifel erheben, daß der Bauer in Kurland nicht minder wie in den 
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als Quelle allegirt ist, (fie ist hier überall vom 20. Juni 1841 datirt, 
unzweifelhaft aber mit den obenangesührten identisch) besagt im Theil II 
Art. 876: 

„Die besondere Gattung der aus dem Lande belegenen unbeweg-
lichen Güter, welche Rittergüter heißen, können mit vollem Eigen-

übrigen Theilen der Ostseeprovinzen seit der Aufhebung der Leibeigenschast zum Eigenthums-
erwerbe von Immobilien jeder Art. mit Ausnahme von ganzen Rittergütern, berechtigt ist. 
TS ist bekannt (S. den „Historischen Versuch über die Aufhebung der Leibeigenschast in den 
Ostseeprovinzen von R. I . L. Samson von Himmelstiern, Beilage zum Jahrgang 1338 
deS „Inlandes" S. 119 tl), daß der erste von der in Kurland zur Aufhebung der Leib-
eigenschaft niedergesetzten Commission entworfene Plan die kaiserliche Bestätigung nicht er-
hielt, daß vielmehr der Kaiser Alexander unmittelbar nach Bestätigung der estländischen Bauer-
Verordnung unter dem 5. December 1816 an den General-Gouverneur Marquis Paulucci 
rescribirte: „wie zwar der kurländische Entwurf, dem die livländische Bauer-Verordnung von 
1804 zu Grunde gelegt sei, größtentheils dem Zwecke entsprechend befunden worden, daß 
indessen das Verhältniß der den Bauern nach Beschaffenheit der eingewiesenen Grundstücke 
aufzulegenden Leistungen ohne Vermessung und Graduirung der Grundstücke, wie in Liv-
land, nicht erreicht werden könne. Mit Rückficht auf die inzwischen bestätigte estländische 
Bauer-Verordnung lasse Sr. Majestät daher dem kurländischen und piltenschen Adel Seinen 
Willen darüber eröffnen: daß derselbe über die Wahl zwischen dem vom General-Gouverneur 
unterlegten Plane und der für Estland bestätigten Bauer-Verordnung berathschlage". Der 
kurländische Landtag erklärte fich mit überwiegender Mehrheit für die Annahme der nach 
dem OrtSverhältniß zu modificirenden estländischen Bauer-Verordnung, worauf der Kaiser 
in dem Promulgations-Ukase vom 25. August 1817 mit den Worten: „Nachdem Wir er-
sehen, daß die kurländische Bauer-Verordnung in ihren wesentlichen Grundsätzen 
mit der estländischen übereinstimmt, indem festgestellt wird: 2) daß den Bauern 
zugestanden worden, Landeigenthum erblich zu erwerben" — das neue 
Bauergesetzbuch für Kurland bestätigte. 

Kann nach einem so unzweideutigen Ausspruch der gesetzgebenden Gewalt über die 
Fähigkeit deS Bauern zum GrundeigenthumSerwerb eben dieses Recht — einer der Cardi-
nalpunkte der estländischen Bauer-Verordnung (KK 4, 13, 126 ders.) — für Kurland irgend 
in Zweifel gezogen werden? Dennoch ist dies geschehn. Man hat fich auf die Scheidung 
von Bauerland und HofeSland in Liv- und Estland berufen, die in Kurland nicht eristire, 
wo vielmehr der sämmtliche Bodenumfang eines Rittergutes HofeSland sei; die ein Grund-
eigenthum der Bauern voraussetzenden §§ der kurl. B.-V. aber hat man nicht auf GefindeS-
ländereien der Rittergüter, sondern nur auf die der bürgerlichen Lehen, auf die bäuerlichen 
Erbgüter und auf städtisches Grundeigenthum beziehen wollen. Der edle Monarch, der eine 
halbe Million seiner Unterthanen einem menschenwürdigeren Loose entgegenführte, indem er 
ihnen die Freiheit der Person und deS „erblichen Erwerbes von Grundeigenthum" garan-
tirte — Er sollte also dem Bauerstande in der That nur für die Ausnahmefälle 
das Gmndeigenthum haben gewähren wollen? fi'lr die kleine Gefindezahl der meist unbe-
deutenden bürgerlichen Lehen? für die freien Bauergüter, die, etwa 10 an der Zahl, be-
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thumsrechte, besitzen in Kurland, Estland nnd aus der Insel Oesel 

bloß indigene, örtlich immatriculirte, in Livland aber sämmtliche 
Erbadelige". 
Aus diesen klaren Gesetzesbestimmungen geht denn mit Evidenz her-

vor, daß die allerhöchste Entscheidung vom 3. December 1828 dnrch die 
späteren Verordnungen nur in Beziehung ans die adeligen oder Ritter-

kanntlich seit Jahrhunderten in denselben Familien vererben? für das Grundeigenthum in den 
Städten, in welche der Bauer fich gar nicht einmal überfiedeln durste? (Erst ein Menschen-
alter später wurde diese letztere Beschränkung aufgehoben). Daß dem nicht also sein könne, 
wird jedem unbefangenen Blicke klar sein. Der Kaiser wollte, daß der kurländische Bauer 
wie der liv- und estländische in seiner Heimath die Möglichkeit des Grundbesitzerwerbes habe; 
und wie dieses jetzt auf den Domainen in Erfüllung gegangen, so sollte dasselbe schon nach 
der B,-V. auf den 500 Privatgütern Kurlands stattfinden können; nur adelige Güter als 
solche sollte , der Bauer nicht erwerbe»! dürfen, wie dies der H 54 der livl. B.-V. bereits 
ausdrücklich festgesetzt hatte und für Estland späterhin unter dem 2. August 1829 restriktiv 
interpretirt wurde. ES ist zudem ein Jrrthum, als hätten die bei Aufhebung der Leibeigen-
schast erlassenen Bauer-Verordnungen für Liv- und Estland das Bauerland und Hofesland 
derartig geschiedm, daß jedes eine inalterable sxsoies für fich dargestellt hätte. Bereits oben 
ist der Rückschritt der livl. B.-V. von 1819 in dieser Beziehung berührt worden. DaS 
Bauerland war nicht unantastbar, eS konnte zum HoseSlande gezogen werden. Dies gilt 
noch heutigen Tages für Oesel, wo die livl.'B.-V. von 1819 noch in Kraft besteht. Die 
unverrückbare Feststellung deS BäuerlandeS ist erst eine Frucht her neuesten Agrargesetzgebung 
in Liv- und Estland. 

Sehen wir nun die Bestimmungen der kurl. B.-V. an. welche vom Rechte der Bauern 
zum Eigenthumserwerb von Immobilien handeln. § 13. Ein Glied einer Bauergemeinde 
kann an mehreren Orten Eigenthum erwerben und Pachtverträge schließen. § 20. Der 
kurl. Bauer ist bei der Acquisition von unbeweglichem Eigenthum von der Entrichtung der 
Poschlin und der übrigen Kronsabgaben befreit. § 23. Unter Bauerwirthen werden Pächter 
oder auch Eigenthümer von Gefindestellen verstanden. § 59. Die Mitglieder einer Guts-
gemeinde können in einer andern Gemeinde Grundstücke eigenthümlich befitzen. K 94. Der 
kurl. Bauer hat das Recht, bewegliches und unbewegliches Eigenthum zu erwerben und zu 
befitzen, in Gemäßheit deS 8 4. (Der § 4 beschränkt aber den Bauer im Landgrundbesitz 
gleich dem"u<)n Wäî ena d. h. er darf nach dem K 105 der 8tat. durl. keine adeligen 
Güter, bona Robilium, kaufen). §§ 122 und 123 handeln von der Intestaterbfolge in 
bäuerlichem eigenthümlichem unbeweglichem Landvermögen, dem Vorzuge der männlichen 
Erben dabei und der Beschränkung der Parcellirung. K 174. Der kurl. Bauer hat das 
Recht, jedes von ihm erworbene eigenthümliche Grundstück einem Andern auf beliebige Zeit 
zur Benutzung oder in Pacht zu geben. § 492, Punkt 8. a. stellt die Pflichten des Ge-
meindegerichts bei bäuerlichen Concursen in Beziehung auf das unbewegliche Vermögen fest. 
§ 545 eximirt Eigenthümer von Landstellen, die wenigstens 6 Los rigisch Aussaat Winter-
korn in jedem Felde haben, und deren ältesten Söhne von der Rekrutirung. Sollen wir 
noch weiter citiren!? 
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guter in ihrer Anwendung fistirt und schließlich durch das Provinzialrecht 
ausgehoben worden ist, daß fie aber in Beziehung aus allen Grundbesitz, 
der nicht „zu der besonderen Gat tung der aus dem Lande belegenen 
unbeweglichen Güter, welche Rittergüter heißen", gehört, also namentlich 
in Bezug aus die Domainen, noch heutigen Tages in voller Krast besteht 
und Anwendung erleiden muß. 

Wir kommen schließlich aus den Art. 11 Thl. I I des Provinzial-
rechts. Er lautet: 

„Erhält Jemand durch Allerhöchste Kaiserliche Gnade ein Ritter-
gut in den Ostseegouvernements, so tritt er dadurch von selbst in die 
Zahl der indigenen Edelleute des Landes, worin das ihm verliehene 
Gut belegen ist, und sein Geschlecht wird unverzüglich in die örtliche 
Matrikel eingetragen". 
Hieraus hat man das vom Gesetz selbst jmpüetts ausgesprochene Aner-

kenntniß folgern wollen: daß die Domainen eben nichts anderes als Ritter-
güter seien; denn wie sollten sonst „Rittergüter" donirt werden? 

Schou die römischen Juristen fanden es sür nöthig auszusprechen: 
„es sei unrecht irgend eine Partikel eines Gesetzes herauszugreifen und 
darnach zu urtheileu oder Gutachten abzugeben, statt aus das Gesetz in 
seiner Totalität cinzugehn" *). Allerdings scheint es, daß der Ausdruck 
„Landgut" im Art. 11 der präcisere gewesen wäre; wenn aber „Rittergut" 
und „Landgut" nach dem ganzen System des bestehenden Rechts nicht 
identisch sind — können sie es durch eine Einzelverordnung werden, 
welche eben doch nur die Bestimmung hat, sich in das bestehende Recht 
einzuordnen nnd dasselbe zu ergänzen**)? Wir haben von der Majestät 
des Gesetzes einen zu hohen Begriff, um die Unterstellung zuzulassen, das 
Gesetz habe sich mit sich selbst in Widerspruch setzen wollen. Wir kommen 
indessen, ganz einfach zu einem völlig harmonischen Resultate, wenn wir 
den Art. 11 — ein Ausnahmegesetz, also ein restriktiv und seinem genauen 
Wortverstande nach zu iuterpretirendes — so auffassen, daß die Donation 

*) I. 24. v. äc (I. 3 ). Ineivile est, msi iota loxe xerspeets, una aljqaa 
xsrtieuls, ejus xroxosiw ûäieare vel resxonäerv. 

**) Ein völliges novum ist die erwähnte Bestimmung übrigens wenigstens für Liv-
land nicht. Bereits i. I . 1764 hatte die Kaiserin Catharina die Aufnahme von drei 
Offizieren, denen sie Arrenden von Landgütern in Livland verliehen hatte, (auf welche da-
mals der immatriculirte Adel ein ausschließliches Recht hatte) in die livländische Adelsma-
trikel vorgeschrieben. 
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einer Domaine eben diejenige Modalität ist, nnter welcher ein Krongut 
zum Rittergut erhoben wird. Alle anderen Modalitäten, unter denen die 
Krone sich ihres Grundeigenthums entäußert, haben diese Wirkung nicht. 
Das freie Versügnngsrecht der Krone über ihre Domainen, sei es fie zu 
verschenken oder zu verkaufen, zu vertauschen oder zu verpfänden, steht bei 
uns fest; wir wissen, daß Vergebungen von Staatsgütern zu allen Zeiten 
an Personen aller Stände vorgekommen find, an Ritterbürtige und Nicht-
ritterbürtige, an Bürger und Bauern*). Die veränderten Bedingungen 
des modernen Staatslebens haben es mit fich gebracht, daß der Staat 
seine Güter jetzt nicht mehr unter Verpflichtung zu persönlichen Diensten 
oder zur Belohnung geleisteter Dienste vergiebt, sondern daß er dieselben 
nicht anders in das Privateigenthum übergehen läßt, als gegen Entrich-
tung ihres Werthes. Das Verhältniß hat fich insofern umgekehrt, als 
die frühere Regel — die Donation - - jetzt zur Ausnahme geworden ist. 
während die frühere Ausnahme — denn es sind in früherer Zeit Do-
mainen an Private anch verkauft, vertauscht und verpfändet worden — 
jetzt zur Regel erhoben ist. Weun nun das Gesetz mit dem Falle der 
Donation gegenwärtig die Verleihung des Jndigenats verbindet, so ändert 
dies ersichtlich nichts in den Bedingungen der sonstigen Fälle der Entän-
ßerung von Staatsgütern. Es bedars zu diesem Zwecke keines neuen 
Gesetzes neben dem von 1845. Wie die frühereu Regierungen dieser 
Provinzen die unbeschränkte Freiheit der Vergebung und Veräußerung 
von Staatsgütern an Personen aller Stände hatten und übten, so hat 
und übt die russische Krone dies Recht aus dem Boden unserer 
p rov inz ie l len Versassnng auch heute. Die Güter, die sie Auw 
luerativo verleihen kann an wen sie will, kann sie nicht verpflichtet sein, 
Mulo oneroso nur an eine bestimmte Kategorie von Personen zu veräußern. 

Der Bürgerstand hat sich in tieser Ehrfurcht dem erhabenen Willen 
seines Monarchen gebeugt, der ihm den Eigenthnmserwerb von adeligen 
Gütern versagte; um so freudiger hat er die gegenwärtig kundgegebene 
kaiserliche Entschließung begrüßt, welche ihm eine Aussicht aus den Güter-
befitz eröffnet, auf die er, bei dem bisher befolgten Gruudfatz der Unver-

*) Konnte doch sogar in den Zeiten des strengen Lehnrechts der Lehnsherr Gründe 
der Lehnsunfähigkeit übersehn, namentlich die Nichtritterbürtigkeit, „wie fich denn in der 
That außerordentlich viel Beispiele von Lehen an Bürgerliche finden" (v. Gerber, System 
deS deut. Privatrechts § 110); und an Beispielen solcher Verlehnungen in der Zeit des 
„angestammten Rechts" fehlt es auch bei uns nicht. 
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äußerlichkeit der Krongüter, kanm zn hoffen gewagt hatte. So wird denn 
durch den Verkauf der Domainen eine eigenthümliche Classe von Land-
gütern in Livland, ans Oesel und in Kurland entstehen, deren Rechtsver-
hältnisse sich eng an die der schon bestehenden „bürgerlichen Lehen oder 
Erbgüter" in der letzteren Provinz anschließen werden. Sie werden das 
berechtigte Bedürfniß des bisher vom Landgrnndbefltz ausgeschlossenen 
Mittelstandes nach gesichertem Besitz befriedigen und einem neuen, wir 
zweifeln nicht segensreichen Elemente im gruudbesitzendeu Stande den 
Boden bereiten. Welch ein versöhnendes Moment aber unter den eigen-
thümlichen Verhältnissen unserer Provinzen gerade in der Hinstellnug eiuer 
freien Quote des Grundes und Bodens liegen wird — dem, hoffen 
wir, wird sich Niemand verschließen. 

Wir stehn am Schlüsse. Man vergesse es nicht: in öffentlichen Ver-
hältnissen kann eine Erbschaft nicht sub densüeio invenlsrii angetreten 
werden; der neue Träger eines überkommenen Rechtes muß die Schulden 
seiner Vorgänger zahlen, bis aus die letzte. -Unser grundbesitzender Stand 
hat die Schuld seiner Väter gegen den Bauernstand in edler Weise abzu-
tragen begonnen; möge er jetzt auch der Pflicht gegen die bürgerlichen 
Genossen seines Stammes und seiner Kirche eingedenk sein, nicht allein, 
indem er ihnen nicht Rechte bestreitet, die ihnen nach dem Gesetz des 
Landes zustehn, sondern noch mehr, indem er in hochherziger Selbstlosig-
keit sich entschließt, anch den edlen jetzt gebundenen Kräften des Bürger-
thums einen weiteren Raum zu gewähren zur Förderung des würdigsten 
Zieles, zum Gedeihen der thenren gemeinsamen Heimath. 

Th. Bött icher. 

Druckfehler im März-Heft d. I . 

S. 285 Z. 4 v. u. lies 18S7. 
S. 297 letzte Zeile lieS: Eine Lofstelle Deffät. 

Nedacteure: 
Theodor Bötticher. Alexander Kalttn, 

Lwl. HofgerichtSrath. Rigaschn Rathjhnr. 



Livländische Charaktere. 

^ c h habe die Abficht, Nachforschen! vergangener Dinge eine Reihe liv-
ländischer Charaktere vorüberziehen zu lassen, in Ordnung und Tempo, 
wie Laune und Gelegenheit es fügen. Bald sollen sie paarweis, bald ein-
zeln, mitunter in größeren Gruppen sich bewegen; der Betrachtung bald 
länger Stand halten, bald schüchtern verschwinden. Livländisch sollen sie 
heißen auch ohne ein Recht der Geburt; Charaktere auch ohne Charakter. 
Einen Wiederschein livländischer Geschichte sollen sie abspiegeln und so 
ihren Namen verdienen. 

Zwei Lebensbilder werden die Reihe eröffnen. Neben einen Mann, 
dessen Name überall genannt wird, wohin der Name dieses Landes ge-
drungen, wird ein Mann treten, der nur den ernsteren Frenudeu deutscher 
Literatur nicht unbekannt geblieben ist. Neben Plettenberg Burchard 
Waldis, neben den Meister deutschen Ordens der verlaufene Mönch, neben 
den Staatsmann der Fabeldichter, neben den ernsten Sohn Westfalens, 
der in dieser Provinz seine Heimath gründete und seine Größe fand nnd 
nicht von..ihr schied, als da ihn der Tod abrief, der heitere Sohn einer 
hessischen Landschaft, welcher leichtgeschürzt in das Land kam, um viel zu 
erleben, um zu genießen, mehr zu leiden, und, als er ausgelitten, den Staub 
von den Sohlen schüttelte und heimeilte in sein freundlicheres Vaterland. 
Warum ich aus der reichen Fülle edler und gemeiner Gestalten, welche das 
sechszehnte Jahrhundert mit ihrem Kriegslärm, ihren Predigten, ihrem 
Jammer, ihrem Ruhme oder dem Fluche ihrer Feigheit nnd ihres Verrathes 
erfüllen, warum ich gerade dieses Paar wähle, das werden die prüfenden 
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' Beschauer nachmals besser würdigen, als jetzt, wo ich mit dem Geständniß 
beginnen muß, daß Beide nichts mit einander zu thun gehabt, daß sie nie 
sich persönlich begegnet, daß ihre Lebenskreise, ihre Ideale, ihre Leiden 
und Kronen verschieden gewesen, wie je die Lausbahn zweier Männer. 
Aber eben an Gegensätzen stellen sich die Pole unserer Geschichte, vielleicht 
unserer Gegenwart, am lebendigsten vor das Auge. 

1. Wa l te r von P le t tenberg . 

Das Leben des Einen begreift weit über ein Menschenalter — 41 Jahre 
lang hat Plettenberg die Würde des Herrmeisteramtes getragen — und 
diese Zeit schließt eine Reihe so tieseingreifender Phasen in sich, daß es 
unmöglich wird, sie anders zusammenzufassen, als an dem Punkte, wo sich 
alle begegnen, um sich gemeinsam zu gipfeln. Eine solche Culmiuatious-
phase will ich herausheben aus dem langjährigen Wirken des Mannes, 
dessen Natur und Charakter am prägnantesten eben dort hervortreten werden. 

Nicht in der Laufbahn des Kriegshelden suche ich diese Phase. Zwar 
ist er am weitesten als Russensieger bekannt. Wie er die feindlichen Heere 
in zwei Jahren zweimal schlug: die sagenbildende Phantasie hat mit Vor-
liebe.dieses Stoffes sich bemächtigt. Man sieht ihn mit seiner kleinen 
Schaar unerschrocken ausziehen; während draußen die Russen sich sammeln, 
betet er in der Kapelle bei Maholm, dann bricht er ans und wirft sich 
unter die Feinde. Vom Morgen bis spät in den Abend währt der Kamps. 
Tagelaug fließen aus der Wahlstatt die Bäche von Blut geröthet. Das 
Jahr daraus steht er aus russischem Boden; noch kleiner ist das Häuflein 
der Seinen; todmüde kämpfen sie zuletzt aus den Knieen nnd siegen. Da 
ist der Trotz des Großfürsten von Moskau gebrochen; er selber — es ist 
unerhört — sendet um Frieden; Alles, was der Sieger vorschreibt, beschwört 
er: so erkämpft der Meister seinem Lande ehrenvolle Ruhe aus sunszig 
Jahre und löst seine Gelübde. 

Was Wunder, wenn der Ruhm des Kriegers die Verdienste des 
Staatsmannes verdunkelt, wenn der Glanz jener Jahre die solgende Zeit 
— ein volles Menschenalter — überstrahlt und nur halbverstandene Merk-
male einer auch nachmals ereignißreichen Zeit Kunde gegeben, daß Pletten-
berg auch nachmals im Lande gewaltet. 

Es ist das Amt der Geschichte, vou ihren Größen die Unbill der 
Sage abzuwehren, die Wirklichkeit einzusetzen in die Herrschast, welche ihr 
zukommt. Es wird meine Ausgabe sein, ans dem Schimmer trügerischer 
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Einbildung die Gestalt Plettenbergs hervortreten zn lassen in ungekünstelter 
Würde. 

Ihm war es nicht gegönnt, erdrückende Ausgaben spielend zu lösen: 
nicht sür glückliche Zeiten war er geboren. Mitten im Jammer seines 
Geschlechts rang er den schweren Kamps, wo Alles den Einsturz drohte, 
unerschüttert anfrechtzusteheu; nicht zu verzweifeln, wo alles Ringen fruchtlos 
erschien. Die bittere Weihe zu diesem Geschicke hat er frühe empfangen. 
Von wenig Getreuen gefolgt, in der Mitte gemietheter Knechte mußte 
er den bittern Streit der Miuderheit gegen erdrückende Ueberzahl kämpfen. 
Nicht hat er — wie die Sage meldet — bei Maholm geschlagen; nicht 
in jener Kapelle gebetet; nicht sind die Bäche tagelang geröthet geflossen; 
nicht haben seine Ritter das Unmögliche vollbracht: aus Kuieeu zu kämpfen; 
nicht hat der Großfürst um Frieden gebeten; nicht hat er den Frieden in 
Ehren bewilligt nnd nicht aus suuszig Jahre. Es wäreu ebeusoviele Wunder 
geweseu und um ebeusoviele Wunder Plettenberg ärmer an wahrer Größe. 
Zwar beide Male hat er gesiegt, beide Male sind die Russen gewichen. 
Allein unfruchtbar blieben auch die glänzendsten Siege. Man sehe Livland 
nnd Rußland im Kampfe: die kleine Kolonie, im Rücken das Meer, zwei-
deutige Nachbar« au deu Flanken, an Hilfsmitteln arm, an Männern nur 
zu leicht erschöpsbar, den unermeßlichen Gegner mit unerschöpflichen Horden 
im Antlitz. Für tausend Erschlagene brachte das nächste Jahr zehntausend 
ins Feld, das dritte zehnmal zehntauseud. War Pleskow verwüstet, 
so warsen Twer und Moskau ihre Schaaren vor und vom Dniepr bis zur 
Wolga ritten wie verheerende Wolkenbrüche die Tartaren heran. Unsterb-
lichen Ruhm hatte der Held sich erstritten nnd doch keinen Frieden. Als 
Gnadengeschenk hat er ihn sich von den Polen müssen erbetteln lassen nnd, 
während diese, an allen Enden geschlagen, mit dem Zaren selber verhan-
deln, werden die Boten des Russensiegers verächtlich nach Pleskow und 
Nowgorod verwiesen, mit den zarischen Statthaltern um Frieden zn dingen 
verhängnißvolle Bedingungen einzugehen und unter barbarischem Hohn kaum 
ihr Leben nach Hanse zu retten. Nicht einen Frieden, nicht sunszig Jahre 
der Ruhe: nur einen Stillstand, nur sechs Jahre der Ungewißheit bringen 
sie heim nnd die Aussicht aus blutigere Fehden. 

I n jenen Rnssenkämpsen scheint dem Helden zum voraus die Summe 
seines Lebens gezogen: siegen und nicht des Sieges genießen. Nicht wie 
von Wundern gekrönt, nicht in der Fülle heroischen Selbstgefühls tritt er 
sein Amt an, des Landes zu walten: unter schweren Sorgen geht ihm 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IU., Hst. 5. 23 -
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die Zukunft ans, nuter Gefahren von außen und gefährlicherer Feindschaft 
im Lande. 

Mit Mschung von Bewunderung und Unmnth begleitet der gemeine 
Beobachter den Helden aus seiner Laufbahn und sieht ihn langsam und 
kraftvoll die Brandung der Zeit zwar durchschreiten, durch Nichts bewegt, 
aber Nichts bewegend. So ist der erste Eindruck des Mannes. 

Von Jahr zu Jahr wachsen die Gefahren: von Jahr zu Jahr seine 
nieerschütterte Ruhe. Man sehnt sich, endlich ihn hineingerissen zu sehen 
in eine gewaltige Katastrophe, zu wilder Krastanstrengnng, zum Selbstver-
gessen seiner gemessenen Weisheit. Ueberall sucht er Frieden. So oft der 
innere Hader sich erneut: so oft hält er ihn nieder; so oft er ihn nieder-
gehalten: so oft erneut sich der alte Hader. Ueber zwanzig Jahre sind so 
vergangen, seit er die Russen geschlagen; die halbe Welt ist aus den An-
geln ; eine andere Zeit ist angegangen in den Herzen und in den Gemeinen; 
Alles strebt einer tiefen Erneuerung entgegen; die alte livländische Consö-
deration wird erschüttert in ihren Grundsesten — dennoch bleibt sie unver-
ändert und unverändert in ihr der weise, alternde Meister. 

I m livländischen Staatenbunde waren von srühe zwei Stellungen schars 
ausgeprägt uud gegen einander gemessen. Die Bischöse bilden gleichsam 
den Chor des Drama; zwar mischen sie sich gelegentlich in den Streit 
der Helden; auch haben fie ihren häuslichen Hader: im Vordergrund der 
Bühne, in ununterbrochener Action erscheinen nur Erzbischos und Herrmeister, 
selten in freundlicher Begegnung , nicht selten in offenem Kampfe, ihnen 
zur Seite der Chor, bereit dem Sieger die Palme zn reichen. Das fünf-
zehnte Jahrhundert ist erfüllt von blutigen Greueln dieses Hasses. Als 
mit dem Ansang des sechszehnten neben dem männlich-jugendlichen Pletten-
berg der alte Erzbischos Michael aus den russischen Schlachtfeldern ausliegt, 
da ist nach langer Zeit die erste Pause eingetreten in der erbitterten Fehde; 
aus lange Zeit ist es zugleich die letzte. Nur einmal wieder, nach einem 
halben Jahrhundert, stehen Erzbifchof und Herrmeister eines Sinnes neben 
einander; zum letzten Male, ehe beide Titel erlöschen, reichen fie sich die 
Hände, um — gemeinsam das Vaterland zu verkaufen. Zwischen diesen 
beiden Pausen, zwischen 1609 und 1657, in einer Periode von vierzig 
Jahren, steigert sich die letzte Phase des jahrhundertalten Kampfes zur 
vollen Spannung einer Katastrophe und, als fie vorüber, fällt die gefammte 
livländische Conföderation über den Hausen. 

Man würde es vergebens leugnen wollen: fie war nicht für die Ewig-



Livländische Charaktere. 431 

keit gegründet. Seit Jahrzehnten mehrten sich die Anzeichen, daß ihr nur 
eine Wahl blieb: sich umzugestalten oder zu fallen. Der Dualismus, der 
fie zerspaltete, hatte keine Lebenskrast mehr. I n . welche Einheit er fich 
anschicken mochte sich umzugestalten, das war die Frage. 

Ost im Kampfe historisch begründeter Mächte wird der Eintritt der 
äußersten Spannung beschleunigt durch ein Moment, welches die Existenz 
beider in Frage stellt oder beide zur Umwandlung drängt inmitten so be-
denklicher Krisen, daß keine sie anzutreten wagt im Angesichte der andern, 
daß beide vor der letzten Entscheidung alle Kräfte anspannen, jede um die 
andere zu vernichten, ehe sie den gefährlichen Proceß der Wandlung an 
s i ch vollzieht. 

Ein solches Moment tritt mit dem Ausgang des ersten Viertels des 
sechszehnten Jahrhunderts ein; es erschüttert und wandelt den halben 
Erdtheil nnd einschneidend ergreist es auch diesen entlegensten Posten deut-
scher Cnltur: es ist die Reformation. 

Aus Ansängen entwickelt, welche schon mehrmals die Ruhe Europas 
in Frage gestellt, um sich aus kurze Zeit, zurückgezogen aus dem Lärm der 
Geschichte, in der Tiefe eines deutschen Herzens zu weltüberwindender 
Wiedergeburt vorzubereiten, — so hatte sich das Princip der Reformation 
unmerklich zur vollen Wirkung einer Revolution gesteigert. Mit seinem 
himmlischen Pole wies es aus Selbstentäußerung, mit seinem irdischen auf 
Selbstsucht und als seine nächste Ausgabe erschien die Entfesselung der Ge-
wissen und der Triumph des Einzelneu über jede traditionelle Gemeinschaft. 

I n Livland war Alles ans Traditionen begründet. Die Stifter ruhten 
auf dem Begriff der Kirche und des canonischen Rechtes; der Orden aus 
dem Gelübde des Gehorsams, der Armuth, der Keuschheit: aus seinem 
Banner sührte er das Bild der Gottesmutter; im Namen Mariae waren 
ihm Ehre und Existenz besiegelt. Mit allen diesen Mächten und Tradi-
tionen brach die Reformation. An die Stelle des Gehorsams setzte sie 
das Gewissen; an die Stelle der Armuth die Säcularisatiou der Güter; 
an die Stelle der Keuschheit die Ehe; das Bild der Gottesmutter löschte 
fie aus; die heiligen Banner zerriß fie: ihr galten nur Gelübde, wie jeder 
Tag sie neu sonnte. Ihre Heere waren gemischt aus Gläubigen nnd 
Räubern. Sie hatte den Himmel verhießen und zugleich die Erde. Nur 
wenig Anserwählteu war ihn Weihe erschlossen; halbverstandenen Sprüchen 
entnahm die Menge nur das Gemeine, das ihr verwandt war. 

Wie überall, so ging auch hier im Lande die Saat der neuen Lehre 
28* 
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am frühsten in den Städten auf: der Begriff bürgerlicher Freiheit, bürger-
lich-starrfinniger Selbstsucht saud an dem irdischen Principe der Reformation 
ein innig verwandtes Moment; doch war anch der Adel bereits ergriffen 
von der Bewegung nnd unaufhaltsam von unten her schien sich die Auflö-
sung der livländischen Consöderation anzuküudigen, denn nicht lange mehr 
hätten die Herren vermocht, wider die Strömuug auznkämpsen: sie mußten 
ihr solgen oder untergehen. 

I n dieser Welt alter und neuer Gegensätze stauden sich Erzbischos uud 
Herrmeister gegeuüber, jeder wie gebauut aus den Platz, welchen er einnahm, 
denn jede Beweguug war gefährlich. Warf der Orden Mantel und Kreuz 
ab und zerriß feine Gelübde, so sammelte der Erzbischos Alles, was im 
Lande noch Interesse hatte am katholischen Systeme und zerschlug mit Aus-
bietung der letzten Krast des alten Princips die Neophyten des neuen zn 
widerstandslosen Atomen. Hielt wieder der Orden fest an der Basis, aus 
welcher seine Existenz seit Jahrhunderten ruhte, und wagte der Erzbischos 
sein Stist zu säcularisireu, so drohte diesem der vernichtende Schlag. 
Es war begreiflich, wenn Beide einander zunächst ans dem alten Boden, 
lieber mit alten, schartigen Waffen, als mit neuen, nicht erprobten, den 
Kampf aus Leben nnd Tod ansagten. Und verschieden, wie die Waffen, 
waren die Bedingungen des Kampfes. Der Sieg des Ordens vermochte 
in großer Guust der Verhältnisse vielleicht einen einheitlichen Staat zu 
consolidiren; die Säcnlarisatiou des Erzstists bedeutete iu jedem Falle er-
satzlosen Untergang der Consöderation. Dem Orden hätten sich seine 
Gegner am Ende versöhnt, nie dem Erzbischos des Erzbischoss Feinde. 
Fand der Orden im Lande unstreitig größeren Anhang, so war es nur 
eiue Folge, weuu der Erzbischos seiue Stärke außerhalb Landes suchte. 

Drei Wege standen ihm offen. Er rief Landsknechte ins Land, um 
mit dem Nebenbuhler dereiust offene Schlacht zu schlagen. Allein ehe die 
Gelegenheit kam, war sein Schatz erschöpst. Es blieben zwei Mittel. I n 
alter Zeit hatten die Parteien selten gezaudert, die heidnische« Litauer 
auszuruseu; wie hätte der Erzbischos sich bedacht mit dem christlich-katho-
lischeu Polen? Selbst mit dem Moskowiter entschlossen, es zn versuchen. 
Schlug dieses Mittel fehl, so gab es ein drittes. Er war im Rechte, sich 
einen Coadjutor zu nehmen, einen Adjuncten, der ihm dann folgte. Und 
wenn er nun, nm der Uebermacht des Ordeus zu begegnen, den Verwandten 
eines auswärtigen Fürstenhauses erkor uud sich so den mächtigsten Beistand 
sicherte? Gegen die anderen Anschläge stand der Orden gernstet. Den 
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Zuzug neuer Knechte mochte er mit Gewalt wehren; die Unterhandlung 
mit fremden Mächten als Landesverrath offen bekämpfen; gegen die rechtlich 
gesicherten Wahlhändel im Erzstift fand er sich wehrlos und, schritt er 
endlich, die offene Wirkung der sicher angelegten Jntrigne mit Waffen 
niederzuhalten, wie leicht dann war er verspätet, wenn nun der neue Coad-
jntor, ein deutscher Fürst, sicher der Mittel seines Hanfes, der Verbindungen 
im Reiche, des Beifalls seiner Reformgenossen, das geistliche Stift in welt-
lichen Erbbesitz zu wandeln unternahm. 

Und allen drei Anschlägen sollte Plettenberg berufen werden zu begegnen. 
Zu jener Zeit, als er der Obergewalt unstreitig näher stand, als 

irgend zuvor, erzählte man sich, die Knechte des Erzbischoss hätten verlauten 
lassen, es wären der schwarzen Häupter wol so viele, als der rothen. Die 
schwarzen waren die Landsknechte: so nannten sie sich selber. 

Bedenklicher war doch die Beziehung des Erzbischoss zum Erbfeind 
des Landes. Es war die Zeit, da er zn seinem Erzstift das Bisthum 
Dorpat gewonnen. Die Grenze seines Gebiets lies, nur wenig durch 
Ordenslandschasten unterbrochen, längs den Grenzen von Polozk und 
Pleskow. Nie war die Gelegenheit günstiger sür ein verräterisches 
Bünduiß. Man stand im Jahre 1525, als von Moskau nnd Litauen 
drohende Gerüchte kamen: der Zar habe gute Botschaft erhalten; mit Liv-
land sei ihm ein großes Glück vorhanden; vermittelst des Erzbischoss 
werde ihm das Land bald zu Gebote steheu. Zu Neuhauseu an der äußer-
sten Grenze, dort, wo aus dem Dörptischen die große Straße nach Ples-
kow sührte, hatte der Erzbischos vom Zaren Botschaft empfangen. Nie-
mand war zugegeu, als er die Gesandten anhörte; man warnte ihn, dem 
Argwohn nicht Raum zu geben; er wies die Warnenden mit Hohn ab: 
wider alles Herkommen verhandelte er heimlich. 

Bald war das Land in Bewegung; die Unsicherheit der Kunde steigerte 
ihren Eindruck; man meinte sich von Verrath bereits umzingelt. 

Keinem aber griff die Gefahr tiefer ans Leben, als dem Orden; Keinem 
näher ans Herz, als dem Meister. Hatte er darum die Russen in blutigen 
Schlachten besiegt und trotz seiner Siege einen kaum würdigen Stillstand 
geduldet, darum mit unermüdlicher Geduld den Stillstand in vierzehn-
jährigen und abermals in zehnjährigen Frieden zu wandeln gewnßt, nur 
um Muße zn gewinnen zur inneren Sammlung, um, wenn einmal die 
Lage unerträglich geworden, in voller Rüstung dem Erbfeind nnd jedem 
Feind der livländischen Consöderation entgegentreten zu könneu; hatte er 



434 Livländische Charaktere. 

darum in selbstverleugnender Weisheit den Frieden nach innen gehegt, in-
mitten kaum mehr erträglichen Parteihaders die Stellung eines Vermittlers 
uuerschütterlich ertragen nnd behauptet, darum sich seinen Feinden daheim 
gemäßigt gezeigt im Uebergewicht seiner Waffen, um nun jede Frucht der 
Mäßigung durch Verrath einzubüßen, und das Land verloren zu sehen in 
Folge derselben Politik, welche es zu retten war berechnet gewesen. 

Zu Lätare des Jahres 1526 berief er die Stände des Landes: sie 
sollten berathen, wie das Land zu Frieden nnd Einigkeit möge gebracht werden. 
Ob seine Pläne weiter griffen, wußte Niemand zu sagen. Fest steht: das 
Land dachte an andere Abrechnung mit seinen Feinden. Noch ehe die Stände 
sich begegneten, erklärten die Gesandten aus Lübeck, die Städte der Hansa 
hätten mit Freudeu veruommeu, man hätte im Sinne, daß der hochwürdige 
Herr Meister der alleinige Herr des ganzen Landes zu Livlaud würde; sie 
hatten den Austrag, ihm in Allem Gefallen, Hilfe und Trotz zn willfahren. 
Unter solchen Fernsichten eröffnete zu Wolmar der denkwürdige Ständetag 
des Jahres 1526. 

Es hätte der Natnr der Dinge, den Traditionen der Parteien wider-
sprochen, wenn alle Stände mit denselben Ansichten und Wünschen erschienen 
wären. Vielmehr fehlte es auch jetzt nicht an Merkmalen mehrfacher Spal-
tung. Allein von keinem andern Tage weiß die Geschichte zn erzählen, 
ans welchem die Parteien zwischen Memel und Narwa so nahe zu einander 
getreten, von keinem, aus welchem an der Einstimmigkeit am Ende nichts 
fehlte, als ein milde geübter Zwang. 

Am weitesten vornan standen die Vertreter von Riga. Diese Stadt 
hatte die Herrschast des Erzbischoss am unmittelbarsten erfahren; in ihr 
war die neue Lehre am frühsten ausgegangen; ihre bürgerliche Derbheit 
ertrug am wenigsten den weitschweifigen Druck verwickelter Traditionen. 
Daß einmal auch Plettenberg sie gedemüthigt, daß er sie gezwungen, das 
Ordensschloß, seit Jahrhuuderteu eine Art Zwingburg hart an ihren Mauern, 
selbst wieder auszubauen, Alles hatte sie verschmerzt; die Politik des Ueber-
winders hatte fie versöhnt; fie begegnete fich mit seiner ernsten Männlich-
keit im Abscheu des erzbischöflichen Regiments. 

Minder entschieden war die Politik Revals. Der Gefahr eines An-
griffs der Nachbarn am weitesten abgelegen, in alter Spannung mit dem 
Adel der Landschaft, fühlte es nur wenig das Bedürfniß politischer Neuerung: 
doch war es durch nichts dem Interesse des Erzbischoss verbunden: es war 
geneigt, dem Schwerpunkt der Stände zu folgen. 
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Lebhast war Dorpat betheiligt, vornehmlich seit der Erzbischos als 
Bischof über der Stadt saß. Um Alles hätte es die Zwingherrschast des 
Domes abwerfen mögen, gegen den keine Manern schützten, von dem man, 
wie hente, nnmittelbar auf die Straßen herabstieg. Eben diese gefährliche 
Nähe jedoch schreckte die Stadt vor entschiedener Politik. Sagten die 
Bürger dem Bischof aus, ehe der Orden den Dom bezwungen, so fühlten 
sie sich Nachts in ihren Häusern nicht sicher. Sie schwankten nnd wagten 
nicht, offen einzutreten für das, was sie ungeduldig ersehnten. 

I n der Gruppe der Unentschiedenen stand anch die Ritterschaft von 
Dorpat. Es war ihre alte Politik, erst im letzten Augenblicke von ihren 
Gelübden abzufallen: im Geheimen machte sie sich aus Alles gefaßt. 

Nicht minder unklar waren die Tendenzen der Edlen von Kurland, 
der Mannen der Wieck und aus Oesel; sie suhlten sich nicht nahe genug 
berührt, um sich lebhaft ins Feld zu schlagen; doch waren auch sie bereit, 
der Entscheidung der Mehrheit zu folgen, sofern ihre Interessen und Pri-
vilegien nicht litten. Unter einem Herrn, wie Plettenberg, hatten sie das 
nicht zu besorgen. 

I m Ganzen ließ sich voraussehen: die Gruppen der Schwankenden 
hätten fich rasch nach dem Uebergcwicht der Thatkrästigen geneigt, sobald 
von entscheidender Stelle gesorgt war, dem Schwanken ein Ende zu setzen. 

Wie Riga nnter den Städten, so hätten unter den Ritterschaften die 
von Harrien und Wirland den Ausschlag gegeben. Wie dort das bürger-
liche Leben, so hatte fich hier der Geist adliger Corporation unstreitig am 
kräftigsten entfaltet. Wie jene erste unter den Städten, so hatte auch diese 
Landschaft entschieden Stellung genommen. Die harrisch-wirischen Ritter 
schreckten vor keinem Mittel; nngescheut sprachen fie aus, die Ritter in 
Erzstift und Dorpat würden fich dahin bringen lassen, den Erzbischos 
heimlich aus dem Wege zu räumen; dann sollten fie vereint mit dem 
Meister seine Schlösser besetzen: so gestellt könnte man der weiteren Ent-
wickelung der Dinge entgegensehen und vorläufig nicht dulden, daß ein 
neuer Bischof gekoren würde. Den Städten erschien dieser Anschlag freilich 
zu kühn; auch zweiselten fie, daß fich die erzstistifche Ritterschaft dazu ver-
stände. Es kennzeichnet aber die Stellung der Harrisch - Wirischen, daß 
man einem ihrer Vorredner, dem edlen Robert Stael, so heftig er sich der 
Beschuldigung erwehrte, allgemein den Fluch zuschrieb: wenn der Erzbischos 
käme, sich zu rechtfertigen, ob er nun Recht oder Unrecht habe, lebendig 
solle er von diesem Tage nicht wegkommen. 
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Kein Wunder, daß der Erzbischos sich dreimal besann, in den Kreis 
seiner Feinde zn treten. Lange schien er zn schwanken; vergebens hatte er 
sicheres Geleite verlangt, vergebens sich hergegeben, durch seiue Verordneten 
Rede und Antwort zu stehen: die Stände drangen daraus, daß er persön-
lich, nngeleitet, erscheine. Mit den Seinen lag er in der Nähe, umgeben 
wol auch von schwarzen Häuptern und entschlossen, so die Gelegenheit sich 
böte, einen Handstreich zn wagen. Von Wolmar aus beobachtete man 
seine Beweguugeu. Endlich zog er heran; das Gerücht verbreitete sich, 
er komme, Rede zu stehen; die Meldung ging ein, bereits habe sich ein 
Theil seines Hofgesindes über die Aa setzen lassen; plötzlich wandte er mit 
allem Gesinde nnd ging zurück nach Ronneburg. Er ließ verbreiten, sein 
Leben wäre bedroht gewesen, wenn er vorwärts gegangeu. 

Dies war der entscheidende Augenblick. Die Exaltirteu sahen alle 
Erwartung übertroffen; die Schwankenden konuten nun länger nicht zögern; 
es lag zu Tage: der Erzbischos, iudem er sich außer der CousöderaLiou 
stellte, stellte sich gegen -sie. Selbst seine Freunde wagten nicht, ihn länger 
zu halten. Wenigstens die erzstistische Ritterschaft hatte versucht, einzusteheu 
sür ihn. Sie hatte sich lebhaft nm sicheres Geleite beworben; sie hatte 
erklärt, von ihrem Herrn absallen, ginge wider ihre Ehre. Sie hatte sich 
Vollmacht von ihm verschafft, ihn sast wider seinen Willen vertreten und 
Alles friedlicher Beilegung eutgegeuzilsühren versucht. Der Bürgermeister 
von Riga hatte eingewandt, man wäre nicht versammelt, um friedlich zu 
handeln: schon viel geringerer Sachen wegen hätte man vormals vom Leben 
zum Tode an Galgen und Rad verurtheilt. Die erzstistifche Ritterschaft 
hatte die Verweigerung des Geleites als Kränkung ihrer eigenen Privilegien 
empfunden. Die Harrisch-Wirischen erwiderten, es ginge gegen keines Herrn 
der Lande Privilegien, dem Landtage zu Recht zu stehen. Vergebens hatten 
sich dann die Erzstistischen bemüht, den Widerstand des Erzbischoss zu 
brechen und ihu selber aus den Landtag zu ziehen. Wir sahen, wie er 
mitten im Anzüge wandte. Wer ihm nun noch anhing, wollte offenbar 
Bürgerkrieg nnd war Verräther am Lande. So hartnäckig seine Ritter-
schaft eingestanden sür ihn, weiter wagten sie sich nicht zu treuueu aus der 
Gemeinschaft der politisch Verwandten: sie fühlte ihren Widerstand ge-
brochen: sie gab dem Drängen der Entschiedenen nach, sie verhieß, nun 
endlich dem Erzbischos aussagen, den Meister als Herrn annehmen zn wollen. 
Man nahm sie dann in Pflicht, das Erzstift in gnter Obacht zu haben. 

Weiter konnten die Stände nicht gehen; fie hatten den letzten Schritt 
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gethan; einstimmig — so dars man die Lage prägnant bezeichnen — riefen 
sie den Meister zum alleinigen Herrn der Lande aus oder, wenn sie es 
noch nicht förmlich protocollirt und beschlossen, so bednrste es unzweifelhaft 
nur eines Winkes von ihm nnd das Votum war gesprochen. 

Es kam nun Alles daraus au, ob Plettenberg seiner Stellung gewachsen, 
ob er es verstand, nicht etwa das Glück zu zwingen, denn ungezwungen 
schien es sich ihm zu Füßen zu legen, — nur ob er verstand, sein und 
seines Landes Geschick zu begreisen nnd zu vollziehen. 

Als im Verlause der Handlung die Bürgermeister von Riga uud Reval 
zn ihm gegangen waren, Bericht zu erstatten und wieder unter die Ver-
sammelten traten, vermochten sie nichts zu melden, als daß sie seiner 
sürstlichen Gnaden eigentliche Meinung nicht vermerken können. Sie hatten 
ihn beschworen, die Stadt Dorpat anzunehmen: die drei Städte wollten 
nur einen Herrn haben. Er antwortete, die Stadt anzunehmen, wäre er 
nicht geneigt, ehe sie. sich deshalb mit Ritterschaft nnd Cap i te l 
geeinigt. Mit dem Capitel, dessen Interessen in dieser Frage die Interessen 
anch des Erzbischoss waren. Er erinnerte die Drängenden, wenn er anders 
handle, hülse er Stand gegen Stand schirmen nnd das müßte wieder zn 
Aufruhr nnd Unlust im Lande gereichen. Er mahnte, sich nicht zu weit 
vorzuwagen mit Entwürfen. Nur einen Wunsch äußerte er lebhast: die 
Grenzschlösser besetzen zu dürfen; gegen Gefahr von außen und gegen Ver-
rath wollte er das Land geschirmt sehen. Er hätte sich der Sachen nicht 
nnterwnnden, erklärte er bei eiüer anderen Beredung, sondern Alles der 
Bestimmung der Stände überlassen. 

Der Bestimmung der Stände! Nun hatten sie bestimmt. Einstimmig 
sast begehrten sie ihn zum Herru. Es gab da keine Widerstrebende». Nnr 
ein gelinder Zwang noch mußte geübt, nur etwa den furchtsamen Bürgern 
von Dorpat Schutz und Schirm gewährt, nur jeder Stand bei seinen Pri-
vilegien erhalten werden und Alle waren gewonnen. Nur ergriffen zn wer-
den branchte die Palme, welche ihm Alle, die Einen mit drängender Hast, 
die Andern noch etwas zögernd, darboten. 

Freilich war man gewohnt, ihn nicht geneigt zu siuden zu gar raschen 
Entschlüssen. Ueber Alles gingen ihm Rnhe und Einigkeit im Lande. 

Aber nun! Nie war er in solcher Lage gewesen! Nie — hätte er 
auch die Kraft der Eigeubeweguug verlöre» nie hatte er sich so hoch 
gehoben gesehen; nie so weitüberschanend mit leichtem Griffe die Geschicke 
des Landes in seine Hand zu fassen vermocht. Es war ihm Alles geboten, 
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ob er auch nichts gesucht. Und dennoch er zauderte. So fehlte ihm jeder 
Nerv selbst zu der letzten, leichtesten Entscheidung! Würdig und maßvoll 
war er immer gewesen; gerecht mochte er auch jetzt noch heißen; allein wie 
anders träumt man vom Helden, der zweimal die Russen geschlagen. 

Rathlos — so scheint es — uud thatlos verliefe» die Stände von 
Wolmar. Mit welchen Entwürfen waren sie gekommen; mit welchen Früch-
ten kehrten sie heim! Was hatten die frommen Wünsche der Gesandten 
von Lübeck gefruchtet! Noch über einige Fragen des russischen Handels 
entschieden die Städte, noch über den Titel, welcher der löblichen Stadt 
Lübeck gebühre; noch ward erwogen und beschlossen, dieweil die drei Städte 
wol wüßten, was von den gottlosen Bischöfen zu halten, daß man ihnen 
serner nicht schreiben solle: dem Ehrwürdigen in Gott Vater, sondern: dem 
ehrwürdigen Herrn, Herrn N. N. — Dann hatten die Rathssendeboten 
in der Ehrsamen von Riga Herberge mit einander die Frühkost gegessen 
und waren von einander geschieden. Mit dieser Farce endete das große 
Drama. 

Was nachfolgt, gehört kaum mehr in den Rahmen unserer Betrachtung. 
Zwar der Weisheit des Meisters finden wir noch ein ehrendes Denkmal 
gefetzt. Am 15. Juni — nur wenig Monate nach der Beredung zu Wol-
mar — schließen die Herren und Stände einen Bund, ihn anerkennen zu 
wollen als Schirmherrn. Es ist doch etwas anderes, als man damals 
ersehnte. Nicht nnr zu schirmen: zu herrschen — so scheint es — war er 
berufen; nicht über den Andern in Zeiten der Gefahr: in allen Zeiten 
alleiniger Herr hatte er sein sollen. Zwar ein anderes Wunder ist geschehen. 
Der Erzbischos, der nicht verschmäht, mit dem Russen zu handeln; der 
Erzbischos, welchen die Harrisch-Wirischen von seiner Ritterschaft heimlich 
umbringen zn lassen gedacht, der nicht gewagt, unter den Ständen zu er-
scheinen, weil man gedroht, er habe Recht oder Unrecht, lebendig solle er 
nicht wegkommen: der Erzbischos selbst hat sein Siegel unter den Buudbries 
gehängt; auch er schwört, den Meister halten zu wollen als Schirmherrn, 
nnd fester als je aus dem alten Grunde scheint die livländische Consöde-
ration erneuert. 

Allein es ist eben ein Schein, der rasch verfliegt. Als sollte die 
höchste politische Weisheit, nngepaart mit politischer Kraft, nur trügerische 
Nebelbilder des Lebens heraufzubeschwören vermögen, ehe ein lauge zuvor 
angekündigter Tod unabwendbar hereinbricht, so ändert fich — und Plet-
tenberg war die trübste Erfahrung nicht erspart — allmälig die politische 
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Scene. Der Erzbischos verläßt das Land, nm gegen den verhaßten Schirm-
herrn den Kaiser anznrnsen; aus der Reise — in Spanien — stirbt er. 
Vergebens richten die Herren nnd Stände ein neues Bündniß ans, nicht 
dulden zu wollen, daß in eines der Stifter ein fremder Fürst berufen werde. 
Der fremde Fürst wird berufen. Der Markgraf Wilhelm von Branden-
burg, ein Bruder jenes Albert zu Preußen, der Orden und Land an Polen 
verkauft hat, erwirbt fich die Anwartschaft aus das Erzbisthum Riga. 
Einen Augenblick scheinen die Stände entschlossen, ihn hinauszuwerfeu zum 
Lande; dann läßt er fich, anerkannt, nieder in ihrer Mitte und wartet, 
bis seine Stunde gekommen. Seitdem vollzieht fich ohne Unterbrechung 
das livländische Verhängniß. Die dritte, die letzte Phase im Kampfe 
der Gewalten ist angebrochen. Vergebens hat Plettenberg sich gesträubt; 
bereits sühlt er die Last des Alles lösenden Alters; müde nnd schwach läßt 
er das Bitterste über sich ergehen. Seine Laufbahn, die er als Sieger 
begonnen, scheint er als Besiegter zu schließen. 

Voll Verdruß — bei lebhaftem Gefühl sür den Berus dieses deutschen 
Landes — voll Wehmuth sieht man ihn das Ideal nicht erfüllen, zu dem 
er vorgeformt schien,' wie kein Zweiter. Welche Epoche, wenn er energisch 
eingriff! Welche anders gestaltete Znknnst! Und nun, welche Folge von 
Jammer und Elend! Und Alles um diesen Mann! Die Weisheit seiner 
Entschlüsse entschleiert sich als Trägheit seines Temperaments. I n ihm ist 
kein Funke jener elektrisch-südländischen Naturen, welchen Bethätignng Be-
dürfniß geworden. Er widersteht den Umständen, ohne ihnen je zu ge-
bieten nnd vom Scheitel zur Zehe stellt er den Typus seiner Heimath dar, 
die gemessene Beschränktheit des Volkes vom unteren Rhein, die zähe, in-
dolente Natur des Westfalen; wie eine holländische Gestalt erscheint er, 
unerschüttert im Bewußtsein des eigenen Gleichgewichts, bereit nicht zu 
zucken, ob ihm der Grund unter den Füßen bebe, allein nnsähig, ihn selbst 
zu bewegen. 

Ich muß verzichten, den Ansprüchen aller Leser gerecht zu werden. 
Die Geschichte Livlands bietet wenig, Herz und Gemüth zu bewegen; 
selten treten selbst ihre edleren- Gestalten so klar hervor aus dem Grunde 
wirr verschlungener Wirklichkeit, um ein allgemein menschliches Interesse 
mit verwandtem Anklänge zu rühren. Mitsühlen mit ihnen kann nur, 
wer tieferen Einblick gewonnen hat in jenen Grund, der fie bedingt, sast 
mit dem ehernen Gebot der Nothwendigkeit. Setzen wir die Ceder vom 
Libanon in den Boden dieses Landes, unter die Wirkung seiner Sonnen 
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nnd Winde nnd schelten nicht den verringerten Stamm, den dürstig ge-
lockerten Schatten, sondern fragen den Himmel und prüfen die Scholle 
nnd staunen über die dennoch ausdauernden Wurzelu uud über die deu-
noch lebendige Krone des Baumes. 

Wo waren die Lebensbedingungen politischer Größe im Lande? 
Ein dreifaches Geschick brach jede Wirkung auch des heroischsten Willens: 

die Feindschaft draußeu, die Feindschaft drinnen und ein drittes Uebel, 
größer und unüberwindlicher als jene beiden zusammen. 

Gönnen wir dem Andenken des alten Meisters noch einen Augenblick 
ernster Betrachtung und ziehen dann erst die Snmme. 

Das Geschick dieses Landes ist jederzeit mitbestimmt worden durch die 
Feindschaft draußen. Seit seiner Begründung war es zum Prellkissen ge-
worden sür die benachbarten Mächte. I m Osten Rußland, im Norden 
Schweden, im Westen Dänemark, im Süden Polen: von allen Himmels-
gegenden befeindet, war es lange erhalten nnr durch die Eifersucht der 
Feinde. Es hatte eine jeuer prädisponirten Stellungen, nm welche sich, 
wie um eine Angel, die Bewegung großer Staatencomplexe dreht. Wie 
Sicilien in alter Zeit, wie nachmals die Niederlande, wie hente die Län-
der am Bosporus, so war Livland umstritten von seinen Nachbaren als 
Schlußstein im maritimen Systeme der Ostsee. Keiner dnrste dem Andern 
es gönnen. Wer es gewonnen, hatte den Kampf sast gewonnen; wer es 
behauptete, behielt die Herrschast im Norden. 

Lange schien es im Sinne Aller, daß Livland bliebe, wie es war: 
ein neutrales Gebiet iumitten allgemeiner Befehdung, eine Schweiz an der 
Ostsee. Allein, wenn es so bleiben sollte, war zweierlei vorausgesetzt. 
Die feindlichen Nachbarn mußten gleicher Macht bleiben nnd gleicher Ein-
sicht. Gleicher Macht, damit nicht im Vollgefühle des Uebergewichts eine 
es wagte, den gefährlichen Kampspreis anzutasten. Gleicher Einsicht, da-
mit jede begriffe, was ihr an der livländischen Selbstständigkeit läge. 
Beide Voraussetzungen konnten kanm jederzeit eintreffen, noch beide gleich 
lange danern. Zeitig zum Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts markiren 
sich drei Stellungen. Dänemark, am meisten entlegen, stand noch zur 
Seite. Unter den übrigen Nachbarn hatte Schweden offenbar nicht die 
größte Macht, aber die richtige Einsicht. Schon nnter den Sture, noch 
mehr nnter dem ersten Wafa war es ein Axiom schwedischer Politik, vor 
Allem daß Livland selbstständig bliebe, sodann, wo das unmöglich würde, 
daß es Niemandem zufiele als Schweden. Stockholm fühlte sich sicher 
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nnr, so lange der Däne nicht Oesel; Finland. nur, so lange der Russe 
nicht Estland besäße. Die Bente selber zu holen und gegen Dänemark, 
Polen und Rußland zugleich zn behaupten, suhlte Schweden sich nicht ge-
wachsen. So lange daher besonnene Männer den Staat lenkten, war es 
ihr entschiedenes Bestreben, Livland zu erhalten wie es war; eine Ober-
herrschaft des Meisters hätten sie geduldet, vielleicht begünstigt: wnrde der 
kleine Staat doch nm so besser gerüstet gegen feindlicheil Angriff. 

Anders die Politik Rußlands, das im wachsenden Gefühle seiner 
Stellung nach hasenbildenden Küsten verlangte und zngriff, so oft das Ver-
langen sich regte. Seine Mittel waren von Natur furchtbar, doch nicht 
gesammelt nnd vorbereitet zum überwältigenden Wettkamps; feine Einsicht 
war mäßig, seine Politik noch halb asiatisch. Ilm so furchtbarer seine An-
fälle. Sie ergingen ohne Maß, ohne Berechnung. Sie kamen mit der 
Wnth des Orkans, der in kurzer Raserei alles vor sich niederwirft. Dann 
jedoch folgten jedesmal längere Pansen. Mit Schweden im Bunde hätte 
Livland noch lange widerstanden. 

Der gefährlichste Feind war Polen, unstreitig der mächtigste und po-
litisch von sein durchbildete Einsicht. Ein selbstständiges Livland war ihm 
nichts werth; auch verlangle es nicht nach Hafen und Seeherrschast; den-
noch weder Schweden, noch minder Rnßland hätte es diesen Besitz gegönnt. 
Zuvorzukommen war es auf alle Fälle entschlossen und seit ihm Preußen 
durch den frommen Verrath jenes Albert als leichte Beute gefallen war, 
sah es im livländischen Ordensstaate nur die künftig einzuholende zweite 
Hälfte des billigen Raubes. Sie an sich zn nehmen, bereitete es in seiner 
Berechnung Mittel und Wege. Was Schweden erwünscht war, die Con-
folidirilng des Staates unter alleiniger Herrschast des Meisters: die pol-
nischen Anschläge wären gerade dadurch durchkreuzt worden. Es war sür 
die polnische Politik: das nicht zn dulden. Nnr in der vielgliedrigen 
livländischen Consöderation boten sich ihr die Hebel zu versteckter Action. 
Den wirksamsten wußte sie zu wählen. Es wäre zu weitläuftig zn berich-
ten, wie ste das Protektorat des Erzstists Riga erworben. Sobald der 
Erwerb feststand, war der Hebel gesichert. So oft der Ordensmeister 
Miene gemacht hätte, den Plan seiner Oberherrlichkeit durchzuführen, trat 
ihm im vollen Berufe seines Amtes der Protector entgegen. Er stand da 
wie der Macedonier im Bunde der Amphiktyonen: Schiedsrichter, Voll-
strecker, endlich Eroberer. Als Schirmherr ließ er Warnungen ansgehn; 
rüstete seine Heere; bedrohte die Grenzen? Plettenberg erfuhr die Wir-
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knng des tiefen Schnitts in die Consöderation des Landes: seine Sorge 
war, daß fie nicht tiefer dringe und den Lebensnerv durchschneide. Nach 
seinem Tode vollzog fich die polnische Politik in raschen Phasen; kaum 
dreißig Jahre nnd Livland war polnische Beute: dann fiel auch der Schwede 
über die nördliche Landschaft und im Herzen sengten und brannten rnsfisch-
tartarische Horden. 

Als Plettenberg zögerte, den entscheidenden Schritt zu thun, war 
jenes System polnischer Politik den Tieferblickenden längst aufgedeckt; er 
wußte, eines war unabwendbar: der Sturz des Erzbisthums bedeutete 
Krieg mit Polen; Krieg mit Polen aber wurde den harrenden Nachbarn 
zum Signal auf die pfahlbezeichnete Beute zu stürzen. Was Wunder, 
wenn er fich dreimal besann und seinem Fuße Einhalt gebot. Ob er den 
Untergang Livlands abwandte, wer mochte das weissagen; daß er ihn aus-
hielt, war keine Frage. Ob er der Retter würde? — schwerlich hat er 
fich selbst mit Täuschungen geblendet. Fest steht: noch einen Schritt und er 
wurde der Verderber. Denn welches waren seine Mittel, dem herein-
brechenden Untergang dennoch zu wehren? 

Sicher war ihm nur eins: zur Feindschaft draußen die Feindschaft 
drinnen. 

Man täusche sich nicht über jenen Tag zu Wolmar im Jahre 1526. 
Glänzend waren seine Verheißungen; allein Männer fragen nicht nach Ge-
lübden, sondern nach Willen und Kraft, fie zu halten. Vier Bischöfe, ein 
Erzbischos nnd der Orden hatten fich seit Jahrhunderten getheilt in die 
Herrschaft. Jeder Herr hatte seine Vasallen; jede Landschaft ihre Pri-
vilegien ; jeder Stand, jede locale Gruppe im Stande ihre Grenzen. Die 
Einen waren gewohnt zu leben unter dem Krummstab, die Andern unter 
dem Ordenskreuze. Die Einen wie die Andern hatten den erblichen Besitz 
ihres Bodens errungen. Und standen unter wechselnden Herren. Die 
Bischöfe zogen keine Söhne groß; der Meister hatte keine Erben seines 
Blutes; die Domherren, die Comthure, die Aebte: fie Alle genossen ihre 
Güter nur in Kraft ihres Amtes. Und kein Amt war keinem Ritterbürti-
ge» verschlossen. Während der Adel fich immer mächtiger heraufbildete zu 
unsterblichen Gemeinschaften reichbegüterter Geschlechter, fand er sür seinen 
Ueberschuß Raum in den Pfründen und Klöstern der Stifter, in den 
Schlössern des Ordens. Und sollte er dies Anrecht opfern einem nur flüch-
tig begriffenen politischen Gelüste? Sollte er selbst mitwirken, über alles 
Land nur eine Herrschast zu bringen, die dann bald erblich würde in 
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einem Geschlechte? Jene Summe wechselnder Güter war dann aus dem all-
gemeinen Genüsse gezogen. An Stelle — wenn ich mich nicht völlig treffend 
so ausdrücken darf — an Stelle natürlicher Rotation von Herren und Vasal-
len verewigte sich der Gegensatz von Herrschern und Beherrschten. Kurland 
hat nachmals die Prüfung dieses nenen Verhältnisses durchlebt und nicht 
überlebt. So wild die Ritterschaften fich auflehnen mochten gegen diesen 
Herrn oder jenen; die Zeiten des Verdrusses, des Uebermuths, der Em-
pörung gingen vorüber: ein leidliches Verhältniß stellte fich wieder her. So 
brachte der Wechsel es mit sich. Unter einem erblich gebietenden Herrn 
wären Verdruß, Uebermuth, Empörung verewigt. Und kein Gelübde hätte 
gegolten. Eben jener Tag von 1526 — wenn es sür ihn der Warnung 
bedurste — mochte den Herrmeister warnen. Wie seine Freunde sprachen: 
an ihren eigenen Gedanken mochte er fie aufwachsen sehen — wenn er that 
wozu fie ihn drängten — zu seinen bittersten Feinden. Die Bürger von 
Dorpat hätten ihn dessen belehrt. -Nicht nur die Rache vom Dom fürch-
teten fie, wenn fie fich dem Meister ergäben: ihre Fische fürchteten fie ;n 
verlieren und das Geld aus den Fischen. Würde nicht der Meister zu 
seiner und seiner Schlösser Nothdnrst die Fischerei ihnen nehmen? Auch 
hätten, so trugen fie vor, ihrer Bürger Kinder von jeher Unterkommen 
und Glück bei der Kirche zu Dorpat gesunden, der Kirche Land und Leute 
genossen, wären selbst zum bischöflichen Stande gediehen. Alles dessen 
müßten fie unter dem Regimente eines andern Herrn entbehren. Sollten 
fie dem Meister anhängen, so verlangten fie dreierlei: den Dom und das 
Schloß wollten fie in Besitz haben; der Landgüter der Domherren wollten 
fie genießen; bei ihrer Fischerei wollten fie bleiben. Unter solcher Bedin-
gung erklärten sie sich zu allem erbötig. Man sieht, fie nannten einfach 
den Preis: Land nnd Fische, um welchen fie seil waren. Und jeder Stand, 
jeder Ort im Lande hatte, wie seine Privilegien, so seine Fische. 

Also Feindschaft draußen und drinnen, sofort, zur selben Stunde: das 
war der Preis der Oberherrschaft des Meisters. Und wäre er der ein-
zige gewesen! Vielleicht gelang es, die Wogen zu brechen, vielleicht, nach 
blutigen Kämpfen, aus wechselnden Phasen zweideutiger Ruhe den jungen 
Staat mit kräftiger Hand hinüberzusteuern in eine Zukunft wahrhafter 
Einigung und Befriedigung; vielleicht gewöhnten stch die Gemüther der 
neuen Ordnung, wie fie der alten gewöhnt waren. Nur eines war uner-
läßlich; nur eines durste nicht fehlen: Wenn Sonnen nnd Winde das 
neue Leben bedrohten, wenigstens der Boden durste die Nahrung nicht ver-
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sagen. Wenn äußerer Angriff und innere Empörung dem neuen Staate 
den Kamps ansagten, der Held, der ihn zu behaupten unternahm, Eines 
mußte er sicher sein: er mußte über Männer gebieten und über Geld. 

Geld that Roth, Freunde zu gewinnen und zu behaupten, Feinde 
abzuwehren und niederzuwerfen. Wo aber waren die unerschöpflichen Fund-
gruben? Die Feinde brauchten nur einmal über die Grenzen zu fallen, von 
Osten, von Süden, von Norden, zur Zeit der Ernte, und drückende Ver-
legenheit war die Folge; eiu zweiter Einfall, und die Verlegenheit stieg zur 
Rathlosigkeit; ein dritter, und Hunger und Tod und Elend lagen über dem 
Lande. Die Schrecken, die nachmals kamen, haben das Land die fürch-
terliche Erfahrung gelehrt; da hat es gefühlt: wie mancher biedere Arm 
lahm herabhing, wie mancher kühne Muth brach lag; wie mancher treue 
Wille scheiterte; wie, ehe noch offener Verrath die Tragödie schloß, das 
Land dem Untergange unabwendbar anheimfiel — aus Mangel an Gold. 

Und hätte der Meister über Gold verfügt in nie endenden Strömen, 
fand er auch Männer? Nicht nur ihn einmal in die Schlacht zu begleiten, 
sondern Jahraus Jahrein in großen Kämpfen zu fiegen, geschlagen zu wer-
den, zu triumphireu, zu leiden, zu Tausenden hinzusterben, zu Tausenden 
immer neu ergänzt dazustehen, ihn zu stützen nicht nur mit ihrem Arm, 
sondern mit ihrer Gesinnung, nicht nur mit Waffen, sondern mit Treue, 
nicht nur mit leiblichen Mitteln, sondern mit dem gewaltigen Männer-
willen, der zu Zeiten ein großes Volk ergreist, so daß es dann in allen 
Nöthen vollbringt, was es will. 

Und hatte er fie nicht, dann eben war es dies, was ohne Widerrede, 
unabwendbar entschied, ein Hemmniß, gefährlicher als die Nachbarstaaten, 
verderblicher als der Hader der Parteien, lähmender als der Mangel an 
Geld, ein Schaden seit Jahrhunderten verjährt, vielmehr so alt als ir-
gend eine deutsche Staatenbildung im Osten, eine Kluft, die immer 
weiter gähnte, je mehr Zeit ins Land ging, je einseitiger die politischen 
Ansätze fich entwickelten, je dringender das Bedürfniß unerschöpflicher 
Kräfte wurde: Es gab nicht und hatte nie gegeben und giebt auch heute 
kein Volk im Lande. 

Kein Volk. Darin liegt seine Geschichte befiegelt. Darum ist es 
geblieben, was es von Anbeginn gewesen: Kolonie. 

Die Geschichte von Kolonien ist ewig dieselbe. Rasch aus die Zeit 
der Jugend folgt der Untergang. Ist das Band mit dem Mutterlande ge-
rissen, so giebt es nur eine Rettung: im eigenen Schooße muß der Kolonie 
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ein Volk erwachsen sein, aus dem fich ihre Kraft erneut, ihr Wille bestä-
tigt, ihre Zukunft aufbaut. 

I n Livland gab es von jeher nnr Sieger und Besiegte. Mit Strenge 
mußte das Landvolk niedergehalten werden in einer Landschaft, die um-
lauert war von übermächtigen Feinden. Aus jener Zeit hat es seinen Haß 
vererbt in die Gegenwart. Von Natur, in Sprache und Sitte, im inner-
sten Wesen verschieden, hat es jederzeit nnr eine Summe vereinzelter Kräfte 
dargestellt, welche der herrschende Stamm fich dienstbar machte zu alltäg-
lichen Zwecken. I n Zeiten der Prüfung, in den Tagen der Entscheidung 
hat es nichts gegolten und nichts gewogen. 

Einzig ans fich gewiesen ist diese Kolonie geblieben, ein Bau, nicht ge-
tragen von breitgefestigtem Grunde, gewölbt wie über den Abgrund, ohne 
Stütze außer im eigenen Gefüge. Streng geschlossen in feudaler uud korpora-
tiver Gliederung, so hatte sich gebildet, so wuchs und behauptete sich diese 
Menschengemeine, gebunden vom alten, deutschen Recht, das, heute von 
gedankenlosen Enkeln verspottet, einst die Mitgift gewesen war vollkrästiger 
Jugend. 

Nur große, reichbegabte Völker wechseln mit jeder Altersphase die 
Ausstattung und erneuern sich zwanglos. Die kleine Gemeine, welcher in 
wechselnder Anfeindung Licht nnd Athem benommen wird, muß haushalten 
mit dem einmal empfangenen Erbe. Ihre Ausgaben sind mäßig; ihre 
Mittcl beengt; ihr Kampfpreis gering. Sie kann nach dem Höchsten nicht 
streben vor Gefahr, auch das Kleinste zu verlieren. Festhalten und aus-
harren ist ihre Losung. 

Allein, fehlte auch allezeit das Volk, es fehlte nie ganz an Männern. 
Waren sie nicht gewachsen, den Stürmen der Jahrhunderte, dem Anfall 
dreier Reiche, dem Untergang der politischen Freiheit zu wehren: fie wuß-
ten wenigstens ihr Haus zu verwalten; fie hielten zu den Ihren; fie be-
haupteten ihr Recht und ihre Sitte. I n aller Selbstsucht pflegten fie der 
Gemeinschaft; in aller Willkür hielten fie fest am Eckstein ihres Baues. 
Sie waren nicht ausgestreut als verlorene Abenteurer, nicht verflacht zu 
willenloser Menge: fie fühlten, was fie galten und was fie vermochten 
und nm in den Zeiten der furchtbarsten Noth und Verödung — und auch 
dann nicht aus immer — haben fie fich verloren gegeben. 

Eine solche Gemeine» höherem Berufe nicht gewachsen, allein gewohnt, 
bedingten Aufgaben nicht ohne Würde zu genügen, schätzt und behauptet, 
was fie zu dem gemacht, das fie geworden: fie formt fich schwer um und 
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läßt sich noch schwerer umformen. Die Macht der Gewohnheit ist nicht 
knechtisch, so lauge sie ruht aus dem Bewußtsein des Rechts, das sie ge-
zeugt hat. 

Solcher Gemeinschaft, solcher Gewohnheit gehörte der alte Meister 
selbst an. Sein Geburtsland hatte ihn dazu erzogen, seine zweite 
Heimath zu hohen Würden erhoben und im Gefühle derselben Traditionen 
besestigt. Er war nicht der Mann, das Gesetz zu brechen, das in ihm 
lebte. Er war anch der Thor nicht, an das Wunder zu glauben, daß der-
selbe Hammerschlag den Bau zn stürzen und zu erneuern vermöchte. Das 
Maß seiner Wirkung sand er unabänderlich gezogen: mit den Mitteln, 
welchen er gebot, konnte er nur erhalten oder zerstören. Er wurde Er-
halter. 

Und nicht nur Erhalter. Selbst nnter den spärlichen Zeugnissen seiner 
Zeit fehlt es an Merkmalen nicht, daß er weiterzubanen gedachte. Ohne 
Aufsehen und Lärm, ohne Hast und Ueberstürzung sieht man ihn unab-
lässig einen Plan verfolgen. 

Und allerdings liegt es in seinem Plane, Herr des Landes zu werden. 
Tiefer als die hadernden Parteien, ausdauernder als die heißköpsigeu 
Freunde, fühlt er das Bedürfniß einheitlicher Macht. 

Nm daß sie ihm Mittel, uicht Zweck ist. Nur daß er kein Ziel 
kennt, als das Wohl des Landes. Nur daß er nicht zaudert, das Werk-
zeug zu zerbrechen, sobald es sich wider das Ziel empört und wider den 
Meister. Das ist der Schlüssel zum Verständniß des Mauues. 

Von Phase zu Phase schreitet er selbstbewußt vor. I n blutigen 
Schlachten wehrt er den gefährlichsten Feind ab. Dann ergreift er kräftig 
die Verwaltung des Landes. Frühe ist er entschlossen, die Oberhoheit 
des Erzbischoss nicht zu dulden: als Gleicher stellt er sich ihm gegenüber. 
Mit Milde und Ernst versöhnt er unermüdlich die Parteien. Das Zer-
würsniß der Zeit, die eigene Würde nnd Weisheit sichern ihm ungesucht 
das Amt des Vermittlers, des Richters. Die Reformation kommt ins 
Land; den Erzbischos bedroht sie mit völligem Sturze, dennoch bleibt Plet-
tenberg seiner Ausgabe getreu; so lebhast er der neuen Lehre sich zuneigen 
mag, sicheren Auges ermißt er die Gefahr umstürzender Neuerung; nicht 
tritt er ihr in den Weg; er dämmt fie ein; er rettet den Feind, aber be-
wahrt auch das Land: null reinigt und tränkt sie, statt zu zerstören. So tritt 
er in die dritte Phase. Unterdeß hat er vom Hochmeister die Oberhoheit 
über Harrien und Wirland erworben. Als in Preußen der Ordensstaat 
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f ä l l t , entzieht er sich nicht dem Gesetze des O r d e n s , doch giebt es in Wirk-
lichkeit Niemand mehr über i h m , a l s Kaiser uud P a p s t . Mi t t en im Vol l -
gefühl seiner Macht bleibt er derselbe. Kaiser K a r l erhebt ihn zum Fürsten 
und setzt ihn damit in der O r d n u n g des Reichs den Ersten znr S e i t e . 
E s ist am Vorabend des J a h r e s 1 5 2 6 , a l s die Ereignisse plötzlich sich 
überstürzen. D e r sast schon vollzogene Landesverrath des Erzbischoss d räng t 
znr Entscheidung; die S t ä n d e treten zusammen und rufen den Meister zum 
Her rn a u s : die Katastrophe kündet fich an . 

B i s hierzu ist er von S t u s e zn S t u s e gestiegen unter dem Scha t ten des 
Rech t s ; mit der höchsten Macht hat er noch jederzeit die höchste Gerech-
tigkeit vereinbart . Noch einen S c h r i t t und er steht a m Ziele. D i e S t ä n d e 
d r ä n g e n , nicht länger zu zögern. 

Allein, w a s sie begehren hat einen andern S i n n . D i e alte Consöde-
rat ion wollen fie sprengen: ein nenes Gesetz soll herrschen. D e n Eckstein 
soll er zerschlagen, d a s alte Recht und sich zum Gesetz machen. E r zögert 
nicht l a n g e ; er häl t seinen Schr i t t zurück: so fällt der Anschlag der Exal t i r ten . 

Allein, in aller M ä ß i g u n g entsagt er nicht seinen P l ä n e n . W i r haben 
gesehen, wie wenig M o n a t e daraus alle Herren und S t ä n d e ihm a l s 
Sch i rmher rn schwören, darunter der Erzbischos selber. D i e Consöderation 
bleibt bestehen; die Herren bleiben im L a n d e , jeder S t a n d in seinen Rech-
t e n ; scheinbar ist Alles beim Alten. Und doch welche tiefe Erneuerung , 
welcher Umschwung der D i n g e , welche Zukunf t voll Macht und Frieden 
und in der Fül le der Macht welche Weishei t . Kein Feind ist gekränkt 
weder drinnen noch d raußen . D e n H e r r n , wie die S t ä n d e ihn ausr iefen, 
war der König von P o l e n , der P ro tec to r des Erzs t i f t s , berechtigt, genö-
t h i g t , mit allen Waffen der J n t r i g n e und des Krieges zu stürzen. D e m 
Pro tec to r gegenüber ist der Pro tec to r entwaffnet. D a s größtmögliche M a ß 
d^r Macht ist gewonnen in F r i e d e n , in Ein igke i t , in Ausficht glück-
licherer Zeiten. 

S o schließt fich d a s B i ld P l e t t e n b e r g s , a u s dem D ä m m e r flüchtiger 
Einbi ldung gehoben , im Lichte der Wirklichkeit zu ungekünstelter G r ö ß e 
befriedigend ab . S o mißmuthig mall fich wegwenden mochte unter dem 
Eindruck flüchtiger Beobach tung , so mächtig fühl t man fich zurückgezogen 
bei ernsterer P r ü f u n g . S o aufrichtig d a s Bedauern gewesen, daß er d a s 
Geschick des Landes nicht ergriffen und vollzogen, so ausrichtig wird nun 
der Wunsch , daß es ihm vergönnt gewesen w ä r e , zu vollenden, wie er 
begonnen. 

2 9 * 
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Tiefer a l s irgend ein S t a a t s m a n n vor oder nach ihm hatte er d a s 
Lebensgesetz dieses Landes begri f fen, seine Mi t t e l gewägt', die Höhen ge-
messen, zu denen es hinauszureichen vermochte. F e r n jeder eitlen Ueber-
schätzuug, jeder träumerischen Ueberstürzuug, saßte er fest d a s Erreichbare 
i n s Auge und erstrebte nicht mehr und nicht minder. Erha l ten wollte er 
und erneuern, stützen und krönen, vollenden und veredeln: nicht zerstören, 
nicht Alles w a g e n , wo Nichts zu gewinnen stand, a l s unabwendbarer 
Untergang. 

N u r wer Freude ha t am Unmöglichen, wird ihn der Schwäche anklagen. 
Und wurde es ihm nicht e r spar t , seine Hoffnungen uud P l ä n e dem 

Schiffbruch entgegentreiben zn sehen, ihm blieb d a s Bewußtse in , wie ihm 
d a s Ziel stets höher gegolten a l s d a s M i t t e l ; wie er d a s W o h l des Lan-
des nie verkaust sür die eigene G r ö ß e ; wie jede neue E r f a h r u n g ihn lehrte, 
w a s er f rühe begr i f fen: daß in diesem Lande Vieles erreichbar war in M ä -
ßigung, in Einigkeit , in gemessenem F o r t b a u ; daß in ihm Nichts gewachsen 
w a r , die Zei t der N o t h zu überstehen, wenn e s , angefallen von Feinden 
dr innen und d r a u ß e n , nach eitlen P a l m e n r a n g , a rm an Hilfsquellen, a rm 
an M ä n n e r n und ohne ein Alles überdauerndes Volk. Unerschrocken mochte 
er stehen unter dem hereinbrechenden R u i n , auch mitten unter gescheiterten 
P l ä n e n in voller Mannesgröße . 

Nicht sein w a r die S c h u l d , wenn n u n , a l s er h ing ing , sich Alles 
verschwor, sein Werk zu stürzen. Nicht sein die S c h u l d , wenn ihn d a s 
Alter überkam und der Tod ereil te, ehe er seine P l ä n e aus führen können, 
man müßte denn ein Menschenalter jeder Aufgabe gewachsen m e i n e n , auch 
der Aufgabe , die S ü n d e n und Fehler von J ah rhunde r t en auszuti lgen. 

Bedür f t e es der Fol ie sür seine G r ö ß e , sür jene unerreichte Mischung 
von weiser M ä ß i g u n g und männlichem W i l l e n : die nach ihm kamen, wür -
den sie b ie ten , vom Ersten b i s zum Letzten, bis zu jenem K e t t l e r , welcher 
d a s Land verkaust und verrathen nnd fich dann schrieb von G o t t e s G n a d e . 
D a n n w a r d a s P r o g r a m m erfüllt des Tages von 1 5 2 6 . D a n n gab es 
einen erblichen H e r r n und neben ihm keinen der alten Herren im Lande ; 
aber der H e r r war Knecht des Königs von P o l e n und überall in den Land-
schaften herrschten fremde Gesetze und vom Erbthei l der Freiheit war lange 
nichts zu spüren , a l s H a ß und V e r r a t h , Unwillen Aller gegen Al le , E r -
m a t t u n g , O h n m a c h t , Verödung der Herzen und Geister ohne Gleichen. 

D a war der alte Meister längst todt und mit ihm seine En twür fe . 
Keinen hat ein so reines Andenken überlebt mitten in dem parteizer-
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rissenen Lande. Einstimmig gal t er Zeitgenossen und Nachkommen a l s ein 
würdiger H e r r , ein zuverlässiges H a u p t , ein weiser , vorsichtiger Fürs t . 
Al le in , ob ihn am meisten der R u h m zierte, Allen gerecht geworden zu 
sein und Niemand geschädigt zu h a b e n , nie ha t er zaghast - gehießen oder 
der Thatkrast baa r . M a n erzählte fich gerne , wie er gestorben: in hohem 
A l t e r , nicht im B e t t e , nicht gebrochen: vor dem Al ta r in W a m m s und 
Kleidung. E s zeigt , wie man ihn fich zu denken gewohnt w a r : aufrecht 
und männlich gesaßt. Und mächtig durch d a s Gedeuken seines milde re-
gierenden Al te rs bricht fich d a s Zeuguiß B a h n von der würdigen Thatkrast 
des M a n n e s , blitzt die E r inne rung durch an seine J u g e n d , da er die 
Russen geschlagen. 

C . S c h i r r e n . 



450 

M s t Metternich über W a r n . 

einer Z e i t , wo die Blicke wieder mit S p a n n u n g und Theilnahme 
aus Ungarn gerichtet sind, d a s nach den Extravaganzen seiner Revolution 
von 1 8 4 8 den Kamps um seine alten Rechte aus legalem Boden unter 
günstigen Auspicieu wiederaufgenommen h a t , wird man nicht ohne ein ei-
geuthümliches Interesse lesen, wie der Fürst Metternich diese Verhältnisse 
in den letzten J a h r e n seines Regiments beurtheilt ha t . 

Bevor wir unsern Lesern die im J a h r e 1 8 4 4 dem Kaiser Ferdinand a l s 
König von Ungarn vorgelegten und den dem Throne am nächsten stehenden 
S t a a t s - und Conserenz-Mitgliedern communicirten, bisher unseres Wissens 
noch nicht veröffentlichten „ A p h o r i s t i s c h e n B e m e r k u n g e n " des in der 
Schu le der E r f a h r u n g ergrauten österreichischen S taa t skanz le r s mittheilen, 
halten wir es am O r t e , einige erläuternde Wor t e vorauszuschicken, weil 
die Ereignisse, aus die Fürs t Metternich die Krone aufmerksam machen zu 
müssen g l aub te , sowohl dem Gedächtnisse entschwunden, a l s auch theilweise 
unbekannt geblieben find; denn die österreichisch-ungarischen Angelegenheiten 
ha t ten b is zum J a h r e 1 8 4 8 in den Augen E u r o p a s nicht die Bedeutung, 
die fie seit der Zei t erlangt haben. A l l e s , w a s in Oesterreich vorging, 
wurde ohne Rückficht, ob dies- oder jenseits der Lei tha , a l s etwas Loca-
l e s , Häusliches betrachtet, welches — w i e eine jede Familienangelegenheit 
in patriarchalischen Zeiten — durch den Machtsprnch des F a m i l i e n - O b e r -
Hauptes geschlichtet werden mußte und konnte. 
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D i e speciell-ungarischen Verhältnisse waren aber schon dama l s von 
großer Wichtigkeit; sie müssen schon d a m a l s sür die Consolidirung der 
Monarchie a l s eine wirkliche Lebensfrage erkannt worden sein, wenn der 
greise S taa t skanz le r sich verlaßt gesunden h a t , seine Gedanken über diesen 
heiklichen Gegenstand vor die S t u f e n des T h r o n e s und vor die Augen 
derjenigen zu legen , die aus die Ges ta l tung des Reichs E inf luß übten — 
E r , der eine souveräne Verachtung aller „p i a ä e s i ä e r i a " des Volkes zur 
S c h a u t r u g , und mit der öffentlichen Meinung weder abzurechnen noch zu 
pactireu Pflegte. 

Kaiser F ranz hatte d a s Sys t em des Temporis irens und Lavirens gegen-
über Ungarn angenommen und war ihm b i s zu seinem E n d e treu geblieben. 
E r pflegte, wenn man ihm vou Comita ts -Cougregat iouen reserirte, in denen 
getobt, gelärmt, gedroht, die Regierung mit den gröbsten I n s u l t e n überschüttet 
wurde, ganz phlegmatisch zu a n t w o r t e n : „ I c h kenne mein Unga rn — es ist 
gut , wenn fie lä rmen, dann thun fie nichts ; wenn fie rnhig sitzend schmollen, 
dann ist's gefährlich." Kaiser F r a n z ha t te wirklich Land nnd Leute studirt. 
Nach dessen Tode (1- 2 . M ä r z 1 6 3 5 ) bestieg sein ältester S o h n Ferdinand 
den T h r o n . Als König von Ungarn war er schon fünf J a h r e f rüher 
zu P r e ß b u r g gekrönt worden und dadurch denn die Klippe des Krönungs-
e ide s , der J n a u g u r a l - D i p l o m e zc. umschifft. D i e F a m a , welche in 
jedem absoluten S t a a t e eine große Rolle spiel t , da die Triebfedern der 
Regiernngs-Mafchine versteckt find, wies dem Nachfolger des Kaisers F ranz 
eine resormatorische, l iberale Rolle zu. M a n verglich seine Handlungen 
in spv mit denen Kaiser J o s e p h s , seine Thronbesteigung wurde a l s eine 
neue Aera sür die G r ö ß e und Machtstellung Oesterreichs betrachtet. D i e 
Ungarn waren mißtrauisch gegen R e f o r m e n , welche im S i n n e der vom 
Kaiser Joseph angeregten auf die Uuification aller Reichstheile hinausl iefen. 

E s zeigte fich auch wirklich, daß in der Umgebung des neuen Her r -
schers die centralistifche P a r t e i , welche alle abgesonderten Rechte U n g a r n s 
absorbiren woll te , die O b e r h a n d hat te und daß außer dem ungarischen und 
fiebenbürgischen Hoskanzler n u r Fürst Metternich sür die E r h a l t u n g des 
8 w w 8 y u o in Ungarn war . 

S e i n Sys tem ging d a h i n : in den größern Prov inzen durch expouirte 
kaiserliche Familienglieder die provinzielle Schein-Autonomie zu wahren uud 
ihr durch abgesonderte Postula t -Landtage Ausdruck geben zu lassen. M a -
terielle Entwicklung sollte aus Unkosten der intellektuellen begünstigt, über-
haup t an d e m , w a s bestand , so wenig wie möglich gerüttelt werden. S o 
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wie er also die selbstständigen Un te r sche idung-Merkmale jeder P r o v i n z 
gewahrt und eine gewaltsame Egal is i rung vermieden wissen wollte, so w a r 
er desto inniger davon überzeugt , daß durch eine zwangsweise Assimilirnng 
Unga rns und Zer t rümmerung seiner althergebrachten Verfassung sür die 
Gesammt-Monarchie nnr Unheil erwachsen könne. 

S o viel über den allgemeinen S t a n d p u n k t . 
I n Ungarn zeigte sich eine von J a h r zu J a h r steigende Opposi t ion, 

welche in den ersten nach dem Regierungsant r i t te des Kaisers Ferdinand 
abgehaltenen Landtagen sich sast immer in dem V o t u m concentrirte, daß 
so lange die vollkommenste W a h l - uud Redefreiheit nicht zugestaudeu würde, 
alle königlichen Proposi t ionen unberücksichtigt zu lassen seien. S o kam es , 
daß die Deba t t en sast n iemals ein irgend nennenswerthes Resul tat liefer-
ten. Se lbs t der am 1 2 . M a i 1 8 4 0 vom Könige persönlich geschlossene 
Reichstag blieb ohne praktische Fo lgen , da die durch beide Cur ien ange-
nommenen Gesetze, die confessionelle P a r i t ä t aller Bewohner betreffend, die 
königliche S a n c t i o n nicht erhielten. Eben so wenig wnrde die Mündlich-
keit und Oeffentlikeit beim Ger ichtsverfahren , Rede- und Wahlfre ihei t 
(welche letztere durch verschiedene, mitunter unlautere Künste bei Comi ta t s -
Versammlungen beeinträchtigt w u r d e ) , Verleihung der bürgerlichen Rechte 
an die J u d e n u . s. w . , obwohl durch Landtagsbeschlüsse angenommen, vom 
Könige sanctionirt. 

I m J a h r e 1 8 4 2 nahm d a s Pesther C o m i t a t , nachdem es sich ex t ra 
orcknsM zu einer Genera l -Congregat ion versammelt , einen Anlauf zn ver-
schiedenen liberalen Beschlüssen und legte dieselben dem Könige v o r ; sie 
wurden aber sammt und sonders ungeachtet wiederholter Remonstrationen 
verworfen. 

D i e S t a a t s r ä t h e , welche den T h r o n (dessen wirklicher Träge r bei der 
Schwächlichkeit des Kaisers Erzherzog Ludwig , B rude r des Kaisers F r a n z 
war) umstanden , waren dar in e in ig , den Unga rn gegenüber in Nichts 
nachzugeben, auf diese Weise die Unordnung im Lande permanent zu er-
halten , bei einer völligen Desorganisat ion mit Waffengewalt einzuschreiten 
nnd dann ein Provisor ium einzuführen, d a s schließlich in ein Desinit ivnm um-
gewandelt werden könnte. Aus geradem Wege war es aber nicht leicht 
möglich, alle von den S t ä n d e n U n g a r n s , d . i . der Ablegaten- und M a g n a -
ten-Tasel , formulir ten Proposi t ionen in Bausch und Bogen zu verwerfen; 
man mußte also ein Auskunstsmittel finden, welches den Schein des Rechtes 
sür sich hatte. E s wurde in folgendem gesunden: Nach altem Brauch 
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gebührte den königlichen Proposi t ionen d a s Vorrecht vor allen andern V o r -
schlägen des L a n d e s , welche n u r nach Er ledigung der erster» zur D i s -
kussion zugelassen werden können. M a n brachte also meist auf S t e u e r - nnd 
Mi l i t ä r s t and -Erhöhung bezügliche Anträge in Vorschlag, welche wegen ihrer 
Wichtigkeit und Unpopula r i t ä t Gegenstand langwieriger Discussioueu nnd 
meistens abgelehnt wurden. Hierdurch fand fich auch eine plausible Gele-
genheit und p r o lo ro e x t e r n a ein schicklicher G r u n d zur Nichtbestätigung 
der wichtigsten Propof i t ionen unter Annahme nichtssagender Laud tags -Be-
schlüsse. M a n w a r mi t der Neg i rung alles Nützlichen und Verständigen 
noch nicht zufr ieden; man t rug fich mit dem P l a n e , den ungarischen Land-
t ag im J a h r e 1 8 4 3 gar nicht eiuzurusen und ihn wie unter Kaiser Leo-
pold I . auf unbestimmte Zeit hinauszuschieben. Schließlich t rug die An-
ficht Metternich — Appouyi — Jof ika in dem R a t h e der Krone den S i e g 
d a v o n , und es würde beschlossen, an der ungarischen Verfassung nicht zu 
rüt te ln und den Landtag p ro 1 8 4 3 — 4 4 einzuberufen. 

Aus diesem in den Annale« U n g a r n s denkwürdigen Landtage wurden 
über 1 0 0 gemeinnützige Anträge angenommen, von denen aber — nach 
dem obenangedeuteten Sys t em — die meisten, gegen 9 0 , theils unerledigt 
blieben, theils die königliche S a n c t i o n nicht erhielten. D i e Unzufriedenheit 
wurde hieraus allgemein und steigerte fich von T a g zu T a g , Comi ta t s -
Versammlungen boten den Anblick bewaffneter Lager, worin nu r Oppos i t ion , 
Widerstand gepredigt wurde. Einige Versammlungen wurden mit Waf fen-
gewalt gesprengt, den hervorragendsten P a r t e i f ü h r e r n der P r o c e ß gemacht. 
D a jeder aus seine Ar t Opposi t ion machte , so konnte es auch nicht a u s -
bleiben, daß die Agitation ans B a h n e n gelenkt wurde , die, wenn auch ge-
setzlich, so doch von großer Tragwei te waren oder hätten werden können. 
D a m a l s war es , wo man den Hony- (vaterländischen Schutz-) Verein orga-
n i f i r te ; es sollten nämlich sowohl F o n d s zur Anlegung von Fabriken zu-
sammengebracht, a l s auch die bestehenden dadurch unterstützt we rden , daß 
fich die Mitgl ieder des Vere ins anheischig machten, n u r inländische E r -
zeugnisse zu gebrauchen, fich einfach zn kleiden zc. Dieser Beschluß 
brachte unter den Wiener Fabrikanten einen panischen Schrecken h e r v o r ; 
sie bewirkten e s , daß man die Bewil l igung zur Association verweigerte, 
obwohl man es nicht verhindern konnte , daß die sogenannte ungarische 
Kundschaft sich von Wien fernhielt. Metternich erkannte aber sogleich a u s 
seiner höhern S t e l l u n g , daß die I n d u s t r i e eine P f l anze se i , bei der die 
Knospen fich nicht an den S p i t z e n , sondern an der W u r z e l , am S t a m m e 
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ansetzen müssen, um gedeihen zu können. I n seinen „ a p h o r i s t i s c h e n 
B e m e r k u n g e n " hat er diese vereinzelten Bestrebungen treffend charak-
terisirt. Nach diesen Vorgängen erst entschloß sich die Regierung, gemäß 
den Andeutungen in den „Bemerkungen", die materielle Bewegung in die 
Hand zu nehmen und aus diesem Gebiete Reformen anzubahnen, von denen 
man die Pacif ic i rung I t n g a r n s hoffen zu können glaubte. Aber, sei es daß 
die Führe r der Opposi t ion hievon W i n d bekamen, oder daß a u s dem allge-
meinen M i ß t r a u e n d a s ominöse „ Z u spät" he rauswuchs : genug die Regie-
rung fand in agr ico le r , industrieller wie wissenschaftlicher Beziehung d a s 
Feld schon occupirt und Arbeiter vorhanden, welche in landwirthschastlichen, 
industriellen und anderen gemeinnützigen Vereinen thät ig waren und das 
Verd iens t , d a s allgemeine W o h l zu fö rde rn , sür fich selbst in Anspruch 
nahmen. M a n ging seitens der obersten Centra l -Regierung deswegen aus 
den Vorschlag des S t aa t skanz l e r s e i n , we i l , wenn der P l a n ge lang , die 
ganze materielle Fortschritts-Bewegung in den Händen der Regierung zu 
concentriren, die nat ionale P a r t e i geschwächt werden und deren Träge r a l s 
Ideo logen den festen H a l t in der Masse verlieren mußten. E s war eben 
die schwächste S e i t e des S t a a t s m a n n e s , der aus die europäische Pol i t ik so 
lange J a h r e von so großem Einf luß gewesen ist , daß er die moralischen 
Bedürfnisse so gering angeschlagen ha t . 

Dieser flüchtigen Ueberschau der innern Verhältnisse Unga rns im An-
sang der vierziger J a h r e lassen wir d a s obenerwähnte Schriftstück wort-
getreu fo lgen: 

A p h o r i s t i s c h e B e m e r k u n g e n ü b e r d i e u n g a r i s c h e n Z u s t ä n d e 
z u E n d e d e s J a h r e s 1 8 4 4 . 

I. 
Ungarn steht bereits in der Vorhal le der Revolut ion. D o r t , wo d a s 

A l t e versiegt und das N e u e noch nicht ins Leben getreten ist, herrscht ein 
S t a n d der D i n g e , welcher zu Resultaten s ü h r t , die in d e r S a c h e die-
selben, in der F o r m aber verschieden sind; die Sache ist der Uebergang 
von einer O r d n u n g der D i n g e zu einer andern und bessern; findet der 
Uebergang aus dem Wege der rohen Gewa l t statt, so heißt er e i n e R e -
v o l u t i o n , findet er aus gesetzlichen Wegen statt, so t r äg t er das G e -
präge e i n e r R e f o r m . 

II. 
Vorlängst war die Vor f rage aller Fragen d i e : ob die nothgedruugeue 
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Umwandlung der ungarischen Zustände von S e i t e der Regierung aus die 
Grund lage der bestehenden Verfassung oder aus jene der reinen Monarchie 
zn süßen sei. D e r König hat fich sür die erstere dieser Richtungen erklärt, 
nnd hierin ha t e r , meiner vollen Ueberzeugnng g e m ä ß , recht und klug ge-
handelt . 

Gesetzliche Begriffe und Formen , welche J a h r h u n d e r t e durchlebt haben, 
lassen fich durch Machtsprüche nicht auslöschen. I s t eine Lage auch aus 
d a s Erwiesenste der Umwandlung bedür f t ig , so bieten diese Begriffe und 
Formen der r e s o r m i r e n d e n G e w a l t eine seste und zugleich die sicherste 
G r u n d l a g e durch ihreu historischen, einen durch Nichts zu ersetzenden 
W e r t h . D i e s aber selbst bei S e i t e gesetzt, so wäre d a s Unternehmen der 
Umwandlung eines c o n s t i t u t i o u e l l e u Verhältnisses in ein a b s o l u t e s 
ein in unserer Zei t u n a u s f ü h r b a r e s . 

I n d e m von der W a h l der Richtung des Unternehmens, Ungarn einer 
bessern Zukunft entgegenzuführeu — weil dieselbe bestimmt ausgesprochen 
ist — nicht mehr die Rede zn sein vermöchte, so beschränkt sich die zu 
lösende Ausgabe auf d i e D u r c h f ü h r u n g des Unternehmens. Hiezu 
gehört die deutliche Bezeichnung des von der Regierung gewählten Aus -
gangspunktes und die richtige W a h l der M i t t e l zum Zwecke. 

D e u A u s g a n g s p u n k t bildet die im S i n n e der Wahrhe i t aufzu-
fassende Verfassung. I n ihr müssen die Rechte der Krone herausgehoben 
und von hiezu geeigneten Werkzeugen vertreten werden. 

E s gibt S t i m m e n , welche behaup ten : die angeerbte Verfassung biete 
nicht die zur Durchführung des Werkes benöthigten Mi t t e l . D i e s selbst 
angenommen (obgleich mein Gefüh l fich dagegen sträubt), so würde der 
König in dem Mißl ingen des Versuchs dennoch eine G r u n d l a g e in der 
K r a f t finden, welche ihm der umgekehrte G a n g zn bieten nicht vermöchte. 
Schlachten müssen schulgerecht eingeleitet werden. D a s Heer muß in die 
V o r h u t , den schlagfertigen Körper und die Reserve gegliedert sein. D i e 
Reserve (in dem in F rage stehenden Unternehmen die s a l u s p u b l i c a , a l s 
u l t ima rat io) muß nicht in die Avantgarde , noch in d a s Haupttreffen ver-
wickelt werden ; fie halte fich gerüstet, aber ruh ig , und warte den M o m e n t 
ab , in dem sie sich zu zeigen berufen wäre . 

IN. 
I n manchen Geistern herrscht die Fu rch t , daß sich a u s d e r B e l e -

b u n g d e r a n g e e r b t e n V e r f a s s u n g aus leichten und unvorgesehenen 
Wegen ein Repräsenta t iv-System entwickeln könne. 
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Auf der andern S e i t e ist im Verlause der letzten Zei t die U m w a n d -
l u n g der ungarischen Verfassung in eine r e p r ä s e n t a t i v e von der 
Opposi t ion in Ausficht gestellt worden. 

D i e Besorgnisse der Konservat iven, wie die Wünsche der Radicalen 
beruhen aus einem und demselben J r r t h u m e ; beide Pa r t e i en setzen vo raus , 
daß Ungarn nicht bereits unter einer Repräsentativ-Verfassung stehe; denn 
d a s , w a s ist, braucht nicht erst zu kommen! Um fich nicht zu i r ren, bedarf 
es der Feststellung des Unterschiedes, welcher zwischen einer repräsentativen 
und einer landständischen Verfassung besteht. I n der erster» ist die gesetz-
gebende Gewa l t eine zwischen dem Fürsten und den S t ä n d e n getheilte; in 
der zweiten stehen den S t ä n d e n n u r gewisse, meist aus d a s Steuerwesen 
beschränkte Bewilligungsrechte zu. A u s diesem Gesichtspunkte aufgefaßt — 
und er ist der praktische — ist die angeerbte Verfassung eine repräsentative, 
welche allerdings Eigenheiten in den Formen bietet, die i m G r n n d e d e r 
S a c h e aber nichts verändern . Die jen igen , welche d a s Eindr ingen des 
Rep rä sen t a t i v -Sys t ems befürchten, verwechseln die ungarische Verfassung 
mit den alten ständischen in Deutschland, mit welchen sie nur wenig gemein 
ha t . D i e radicalen Wünsche gehen andererseits nach der E i n f ü h r u n g des 
modernen, aus der G r u n d l a g e der Volksfouveräni tät fußenden Sys tems — 
aus ein Sys t em, welches a u s der nordamerikanischen und französischen Revo-
lut ion, d . h . a u s Thatsachen hervorging, von denen die erstere eine Repu-
blik nach modernen Theorien und die andere eine Nominal-Monarchie nach 
ähnlichen Theorien hinstellte — Unternehmen, welche n u r a l s die Folge 
einer socialen Umwälzung i n s Leben treten können. H a t eine Umwälzung 
dieser A r t in Ungarn bereits stattgefunden? Sicher nicht. Ungarn ha t eine 
in vielen Richtungen der altenglischen ähnliche Verfassung; fie ist nicht eine 
l a n d s t ä n d i s c h e im deutschen S i n n e , sondern eine auf die S o u v e r ä n i t ä t 
des Königs gegründete, repräsentative Verfassung; die S o r g e der Regierung 
ist sonach nicht gegen die E i n f ü h r u n g eines bereits bestehenden Verhältnisses, 
sondern gegen d a s Eindr ingen demagogischer, der Wesenheit der angeerbten 
Verfassung direct widerstrebenden Elemente zu richten. 

IV. 

I n allen S t a a t e n und insbesondere in repräsentativen üben die F o r -
men einen hohen E in f luß . I n Ungarn find im Verlause des letzten halben 
J a h r h u n d e r t s höchst wesentliche Formen in die I r r e gerathen oder selbst 
gänzlich erloschen. I c h erwähne nu r einiger. D e r Begriff und d a s V o r -
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handensein von M a j o r i t ä t e n bildet allenthalben die Grundbedingung der 
innern R u h e der S t a a t e n und der Kraf t der sie nach außen wie nach 
innen schirmenden Gewal ten . I n der reinen Monarchie wie in der ge-
mischten liegt in der M a j o r i t ä t der Gehorchenden das P f a n d der öffent-
lichen R u h e . I n den S t a a t e n , in denen die Abfassung der Gesetze dein 
S t a a t s o b e r h a u p t e vereint mit den S t ä n d e n zusteht, können Gesetze gedeih-
licher Ar t nu r mittelst einer geficherten M a j o r i t ä t der S t ä n d e in s Leben 
treten. 

Dieses G e f ü h l ist dem ungarischen Herkommen nicht nu r nicht fremd 
geblieben, sondern es ha t sich in demselben in einer s e l t s a m e n F o r m — 
mittelst des den Congregat ions- nnd Tafe l -Präs id ien zugestandenen Rechtes, 
die Beschlüsse nach dem Ausmaße der p a r s s e n i o r der Stimmberechtigten 
zu sällen, ausgesprochen. Dieses Herkommen ist im Verlause der letzter« 
Zeit thatsächlich verschwunden, während keine gleichzeitige Fürsorge sür dessen 
Ersatz mittelst Rücksichtnahme aus die Wahlen der Depu t i r t e« getroffen 
wurde. 

G r o ß e Versammlungen und selbst weniger zahlreiche lassen sich ohne 
strenge Reglements nicht zu gedeihlichen Zwecken leiten. 

I n welchen Versall find nicht die S te l lungen der Präs id ien bei den 
Comita ts-Congregat ionen und den reichstäglichen Tafeln gera then? I s t es 
bei den letztern nicht bereits so weit gekommen, daß die Gallerien einen 
und vielleicht den ausgiebigsten E inf luß ü b e n ? 

G e n a u erwogen, hat die untere Tasel kaum mehr einen andern W e r t h , 
a l s den einer Behörde , welche die in den Circular -Si tzuugeu gefaßten Be -
schlüsse einregistrirt und zur Abgabe derselben an die obere Tasel befähigt. 

S o l l e n die Reichstage dem Lande G n t e s b r i ngen , so müssen sie in 
ihrem Geschäftsgänge von G r u n d a u s resormirt werden. Hiezu bietet die 
E r f a h r u n g in andern Reichen Beispie le , welche zu R a t h e gezogen werden 
müssen. W i r d in Eng land , in Frankreich, selbst in den vereinigten S t a a t e i l 
von Nordamerika den Galler ien eine Einsprache gestattet? S t e h e n daselbst 
deil Präs id ien nicht alle Besugnisse zur Aufrechthaltung der zur freien D i s -
kussion gebieterisch nothwendigen O r d n u n g zu Gebo te? W i r d nicht die 
Tagesordnung streng bezeichnet? D ü r f e n in Eng land von einzelnen Gliedern 
An t r äge gestellt we rden , welche von denselben nicht eine gemessene Zeit 
vorher angemeldet worden w ä r e n , um gesetzlichen Aussprüchen aus dem 
Wege der Ueberlistung nicht die T h ü r e zu öf fnen? Läßt fich, in kurzem 
Satze, eine Versammlung ohne Regel , eine Verhand lung ohne F o r m denken? 
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Sicher nicht. Wi l l man daher Unga rn einer bessern Lage zuführen , so 
greise m a n zu den Mi t t e ln , welche allein d a s Unternehmen zum Möglichen 
erheben können. 

V . 
D a s S y s t e m , welches die Regierung in Betreff Unga rns und S i e -

benbürgens in den letzten J ah rzehn ten ver fo lg te , war ein negatives. Auf 
dem entgegengesetzten Felde erlaubte fie fich höchstens Anregungen in einer 
A r t und W e i s e , welche den S t ä n d e n die auszuarbeitenden Vorschläge über-
l ieß. W i e wenig Erfolgreiches a u s diesem G a n g e zu entsprießen ver-
m a g , dies h a t die E r f a h r u n g ins helle Licht gestellt und den Beweis ge-
b o t e n , daß a u s demselben kein Hei l zu gewärtigen sei ; während die P r ä -
tentionen der S t ä n d e d i e R e g i e r u n g s g e w a l t i n d e r o b e r s t e n R e -
g i o n in dem gleichem M a ß e steigerten, a l s die königliche G e w a l t in 
der Abnahme w a r . J e d e s Land bedarf vor allem regiert zu werden ; ver-
siegt die Regierungsgewal t in der obersten R e g i o n , welcher die Gesetze d a s 
Recht und die Pfl icht des Regierens zuerkennen, so werden fich Gewalten 
in den untern Regionen e rheben , welche die S o r g e , ohne fie auch n u r in 
beschränktem M a ß e erfüllen zu können, in Anspruch nehmen. S o ist es 
in Ungarn ergangen. I n demselben M a ß e , in dem sich die Reichstage 
mit Ersolg Eingr i f fe in die Rechte der Krone e r l auben , haben die Comita t -
Jn r i sd ic t ionen die Rechte der Reichstage beschränkt, b is fie selbst nnter 
die Zuchtruthe des Bettel-Adels geriethen. 

Ents tänden in U n g a r n nicht den dortigen socialen Zuständen an-
gehörende Eigenthümlichkeiten und bildete d a s Land nicht n u r einen legis-
lativ und administrativ ge t rennten , politisch aber vereinten Körper des 
Kaiserreichs, so wären Ungarn nnd S iebenbürgen bereits längst der crassen 
Revolut ion versallen. N u r die exceptiouellen Bed ingungen , unter deren 
Bereich die beiden Länder stehen, vermochten dies zu verhindern. S t a t t 
in F lammen aufzugehen, glimmen die revolutionären Elemente in denselben 
nicht minder nnd wird ihnen nicht E i n h a l t g e t h a n , so werden fie d a s alte 
G e b ä u d e in einen Aschenhaufen verwandeln. 

D i e ersten Schr i t t e zur Ret tung find im Werke. S i e müssen ver-
folgt und zu E n d e geführt werden ; denn d a s E inha l ten in deren Ausbi l -
dung würde unausbleiblich den Ausbruch der offenkundigen Revolut ion 
herbeiführen. D o r t , wo einmal die D i n g e stehen, wie in U n g a r n , blei-
ben fie nicht stehen; denn fie können es nicht. Ungarn muß durch die F ü r -
sorge des Königs einer verständlichen Lage zugeführt werden oder es wird 
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einer solchen LagF aus selbstgesuchten Wegen nachstreben, d. h. aus Wegen , 
welche denen gleichen, die S t r ö m e fich bei Wasserfluthen ohne Rückficht aus 
ihr Abfließen nnd die Verwüstungen, welche fie anrichten, bahnen. 

VI. 

I n Ungarn schlummert noch ein E l e m e n t , welches unaufhaltsam in 
seiner bereits in Bewegung gerathenen Ausbi ldung einen wesentlichen E in -
fluß auf die Geschicke des Landes gewinnen w i r d : d a s städtische B ü r -
g e r t h u m . Dieses zu allen Zeiten gewichtige Element bietet Eigenthüm-
lichkeiten, welche, richtig au fge faß t , aus den gesellschaftlichen S t a n d der 
S t a a t e n uud aus die S t e l l u n g der Regierungen schirmend und nnter den 
entgegengesetzten Bedingungen störend einwirken. 

S t ä d t e entstehen nur in Folge einer im Vorschreiten begriffenen Civi-
lisation oder in Folge des Zurückgehens des gesellschaftlichen Zustandes mit-
telst des Eindr ingens roher Gewal ten in denselben. I m ersten Falle wer-
den fie Handelspunkte , im zweiten seste P l ä t z e ; in dem einen wie in dem 
andern Fal le beruht ihr Entstehen aus der G r u n d l a g e der verstärkten Kra f t , 
welche im Begriffe der Association liegt. 

I n der sactifchen Anwendung dieses Begr i f f s liegt neben jenem der 
Ausdehnung aber auch jener der Abgeschlossenheit, wie dies mit allen be-
rechneten Gestaltungen der Fa l l ist. D e r städtische S i n n führ t zum Egois -
m u s , er ha t die Teudeuz , S t a a t e n im S t a a t e zu bi lden, und mnß sonach 
überwacht und geleitet werden. 

I n seinem Entstehen und in der Epoche seiller ersten Ausbi ldung bie-
tet der städtische Geist der obersten Gewa l t stets die H a n d , denn die neue 
Gestal tung bedarf des Schutzes der Regierung gegen d a s sie umgebende 
Gemeinwesen. I n dem M a ß e a l s die Körperschaft nnter dem Sch i rm der 
Regierung sich krä f t ig t , erwacht in ihr der D r a n g nach Emancipat ion von 
oben und nach Unterdrückung nach nnten. D i e Tendenz der S t ä d t e ist 
die oligarchische, welche nach Zei t und Umständen in die demokratische über-
geht. D i e eine wie die andere dieser Tendenzen ist den in ihrer W a h r -
heit aufgefaßten monarchischen Begriffen entgegenstrebend und fie fordern 
sonach stets die ganze Aufmerksamkeit der Regieruugeu. 

Liegt in der N a t u r des städtische« Wesens die Tendenz nach selbst-
ständiger Abgeschlossenheit, so bildet d a s Bedür fn iß des Schutzes , den die 
Regierungen allein diesen Eorpora t ionen gegen die Eingriffe Dr i t t e r in 



460 Fürst Metternich über Ungarn . 

ihre anerkannten Rechte zn gewähren vermögen, ein Mi t te l gegen die A u s -
wüchse der eben genannten Tendenz. I n Ungarn "insbesondere bedürfen 
die S t ä d t e des königlichen Schutzes gegen die Anmaßungen der Comita ts -
Jur i sd ic t ionen und sie stehen (allerdings mit wesentlichen Ausnahmen) in 
dieser Beziehung dem Könige und den Ju r i sd ic t ionen gegenüber, wie die 
ehemaligen freien S t ä d t e im h. römischen Reiche den sie schirmenden Kai-
sern nnd sie umschließenden Domin ien gegenüberstanden. Anch hat sich erst 
in der allernenesten Epoche in Ungarn ein Versuch der Annäherung zwischen 
den S t ä d t e n und den Ju r i sd ic t ionen aus Kosten des königlichen Schi rm -
rechtes über die erster» geoffenbaret; ein P h ä n o m e n , welches in Folge des 
Brachliegens der königlichen Gewa l t nnd des in d a s Land eingedrungenen 
demokratischen Schwindels allein möglich war. und sich bald in D u n s t auflösen 
mußte . Heute steht in Betreff der bestmöglichsten Regelnug des städtischen We-
sens der Regierung d a s Feld offen. S i e muß es Pflegen, denn sie kann es. 

VII. 

Ungarn strebt nach der Belebung seiner Na t iona l - Jndns t r i e . Dieses 
S t r e b e n gehört zu den natür l ichen; d a s , w.is einen andern Charakter 
t r ä g t , ist die W a h l der im Lande ausgestellten Mit te l zum Zwecke. S i e 
sind die Ergebnisse des Parteigeistes und einer fundamentalen Unwissenheit, 
nicht allein der Massen , sondern selbst jener der Anreger. . 

D i e industrielle Ausbi ldung ist d a s naturgemäße Ergebniß der Civ i -
l i sa t ion , deren G e b ä u d e von unten ausgebaut werden m u ß , soll es sich nicht 
in eine hirngespinstige Prä tens ion auflösen. M n fehlen Ungarn aber die 
G r u n d l a g e n , aus denen allein die I n d u s t r i e zu gedeihen vermag. D a s Land 
bedars vor allem der Belebung des G r u n d e s und B o d e n s ; Gesetze, welche 
d a s Eigenthum zu schirmen und in Evidenz zu stellen geeignet sind; 
es bedarf Arme znr Bebauung des B o d e n s , dieser Urquelle alles Na t iona l -
re ich thums; Eommunicat ionsmit te l zum Absätze seiuer Naturprodukte u . s. 
w . Fabriken bedarf es in der ersten Linie nicht ; denn es kann die Capi -
talien , welche es auszuweisen h a t , noch besser in einer andern Richtung 
verwenden; Fabriken werden entstehen., wenn ihre S t u n d e geschlagen haben 
w i r d ; sie vor derselben in s Leben zu ru sen , kann bei einzelnen Versuchen 
gel ingen, im Großen aber ist dies unmöglich. 

D e t ungarische Charakter bietet der Schwindelei leicht ein Feld. D e r 
ungarische S i n n ist für Eindrücke höchst empfänglich, Schlagworte ist er 
stets bereit aufzufassen, ohne sich u m die Bed ingungen , an welche ihr 
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Wer th geknüpft ist, zn kümmern. Von dieser Wahrhe i t bietet die Geschichte 
der letzten 2 5 J a h r e die treffendsten Beweise. 

D i e ersten I m p u l s e in der Richtung der Belebung des ungarischen 
industriellen Lebens ha t der Reichstag 1 8 2 6 — 1 8 2 7 geboten und sie sind 
im Entstehen an die Begriffe der Na t iona l i t ä t im abstractesten S i n n e des 
W o r t e s — iu jenem der S p r a c h e — gebunden. D a s L a n d , dem sür die 
bessere Benutzung des B o d e n s nnd die leichtesten Mi t t e l der A u s f u h r seiner 
überschwänglichen P r o d u c t e hät te R a t h geboten werden sollen, erhielt P fe rde -
rennen , C a s i n o ' s , ungarische Theater und eine 1 Mil l ion kostende Brücke, 
zu der keine fahrbaren S t r a ß e n führen . D i e väterlichen Anregungen des 
Königs beim Beginn des Reichs tags 1 8 4 3 — 1 8 4 4 wurden a l s nicht ge-
schehen behandelt . A l s Ersatz sür dieselben ist der sogenannte Schutzverein 
i n s Leben getreten; ein V e r e i n , welcher in seinen geheimen Zwecken aus 
Landesverrath uud in seinen vorangestellten Zwecken aus ein reines Absur-
dum h inaus l äu f t . 

S o steht Unga rn . 
W o liegt die Hilse? S i e liegt meines Erachtens aus der H a n d . 
D e r König ergreife die Zügel der Regierung und er gehe voran in 

der R ich tung , welche ihm sein Recht und seiue Pfl icht vorzeichuen. E r 
stelle fich an die Spi tze der materiellen Belebung des L a n d e s , er thne 
A l l e s , w a s in seinem Bereiche l i eg t , und bereite d a s sür den nächsten 
Landtag v o r , wozu er der gesetzlichen, außer seiuer alleiuigen Macht ste-
henden Hilse der S t ä n d e nicht bedars. 

Zwei Mi t t e l stehen der Regierung a lsba ld zn Gebote . 
D a s eine bietet die Err ichtung der Hypothekenbank, d a s andere die 

nöthigen Vorarbei ten zur Erreichung der innern Commnnicat ionswege in 
der dreifache« R ich tuug : der S t r a ß e « , Eisenbahnen nnd der Flnßschiffsahrt. 
D i e Regierung allein kann die P l ä n e entwerfen , die Kosten in Aus-
ficht stellen, die Richtungen und den Angriff der Unternehmen in An-
betracht der Z e i t , der Arbeit nnd der Geldkräfte bestimmen. 

T r i t t der König auf dem nächsten Reichstage mit solchen BeHelsen 
aus und wird d a s Land in der Zwischenzeit kräftig reg ie r t , so wird sich 
d a s Treiben der P a r t e i e n auf dem Felde der Polemik und leerer Theo-
rien vor der Kraf t der S t e l l u n g der Regierung in Duns t auflösen. 

VIII . 

I n U n g a r n , wie in der gesammten menschlichen Gesellschaft stehen 
Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. !!!., Hst. 5. Zy 
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zwei Richtungen in den Geistern stch feindlich gegenüber: die erhaltende 
nnd die zerstöreude. 

D e r Unterschied, welcher in Beziehung aus d a s S p i e l der Par te ien 
der Anblick der Länder bietet , beruht nicht aus dein alleinigen Vorhanden-
sein der beiden P a r t e i e n , sondern in deren dnrch die Umstände bedingtem, 
belebterem oder weniger belebtem Auftreten. 

Aus den Parteigeist und aus d a s Treiben der P a r t e i e n angewendet, 
find K r a f t und Schwäche relative Begr i f f e , welche ihr Ausmaß nn r vor-
übergehend in der Z a h l der Adep ten , aber bleibender in der naturgemäßen 
Kra f t oder Schwäche der Richtungen selbst, welche die Pa r t e i en verfolgen, 
finden. 

Welches sind die Bedingungen der letztern A r t , unter die es möglich 
is t , die Pa r t e i en in Ungarn zu r e ihen? W i r wollen deren Classisicirnng 
versuchen. 

I. D i e k o n s e r v a t i v e P a r t e i . 
Diese P a r t e i verschmilzt sich mit der Reg i e rnng , ihre Kra f t ruh t , wie 

jene der letzter«, aus deu Rechten der Krone nnd aus den Begriffen der 
O r d n n n g im Reiche. S i e t r äg t nu r den Namen einer P a r t e i , weil ihre 
Gegner sie nnter dieser Benennng ans den Kampsplatz rnsen. 

II. O p p o s i t i o n . 
E ine Opposi t ion giebt eö in Ungarn uicht, sondern Opposi t ionen, 

deren solgende nähere Bezeichnung dürfte ihre Zah l umfassen: 
a) d i e c o n s t i t n t i o n e l l e . 

F ü r eine diese Bezeichnung in Anspruch uehmende P a r t e i steht d a s 
Feld nicht offen. E s ist durch den König und die an ihn sich schließenden 
konservativen besetzt. Auch ist heute von eiller P a r t e i nnter dem Aus-
hängeschilds der Verfassung in Ungarn nicht die Rede. 

b) d i e l i b e r a l e . 
D e r sich nach dem S t u r z e des französischen Kaiserthums im Westen 

des europäische» Kont inents erhebende Liberal ismus hat seinen Cyklns dnrch, 
lausen; a l s eine Körperschaft besteht er nicht m e h r ; die Liberalen haben 
sich iu die Reihe» der co»servativen uud radicalen P a r t e i vertheilt, und 
giebt es noch einzelne Adepten , so leben sie aus dem Felde der leeren, voll 
aller Thatkrast entfernten Theor ien . 

e) d i e r a d i c a l e . 
Z n deren Fahne schwören die heftigsten Verfechter in der Reihe der 
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ungarischen Opponenten . W i e paßt die Benennung dieser P a r t e i aus die 
ungarischen Zus tände? D a ß diese Zustände einer gründlichen Reform be-
dü r f en , steht außer Zweifel . D e r logische Begriff einer Reform ist aber 
jener des Verbesserns eines Z u s t a n d e . Wi l l dies die radicale Oppos i t i on? 
I n diesem Falle würde sie sich mit der Regierung begegnen. Wil l sie den 
bestehenden S t a n d verschlimmern? D i e Ausgabe wäre in Ungarn eine aus 
nicht leichteren Wegen a l s ans denen des Stehenble ibens zn erfüllende. 

Hierzu würde es keiner Verb indung zu Guusteu 5er Bewegung be-
dü r fen , sondern eine der Bewegung sich entgegenstellende P a r t e i genügen. 
I n der dermaligen Lage Unga rns p a ß t der W o r t l a u t „Rad ika l i smus" nicht 
auf irgend eine P a r t e i , im Begriffe der P a r t e i e n , welche in andern Län-
dern dem Namen die Absicht bei legen, daß sie einer bleibenden Anarchie 
unter einer sinnlosen Benennung in die Hände zu arbeiten beabsichtige, 

c!) d i e m a g y a r i s c h e . 
Gegen welche G e w a l t kann diese Opposit ion gerichtet sein? Gegen 

die königliche nicht, denn hierzu mangelt ihr der S t o f f . D e r König steht 
an der Spi tze seines Königreichs und dieses heißt nnd ist U n g a r n ; gegen 
dessen nationale Ausbi ldung im S i n n e der Wahrhe i t der König nicht nur 
nichts h a t , sondern welche er aus allen rationellen Wegen zu fördern sich 
selbst bestrebt. D e m Begriffe einer magyarischen Opposi t ion kann sonach 
nur die Absicht der Uuterdrückuug ande re r , die Bevölkerung des König-
reiches bildenden Nat ional i tä ten zum G r u u d e liegen. Diese Richtung er-
hebt die magyarische Opposi t ion aber selbst nicht zn einer politischen im 
Gegensatze mit dem T h r o n e ; denn znr Durchführung ihres Zweckes würde 
sie vor allem dessen Beihülse bedürfen. 

e) d i e s e p a r a t i s t i s c h e . 
Weniger eingestehende, a l s verkappte Adepten dürf te diese Opposi t ion 

zählen. R n h t sie aber ans einer die Analyse aushal lenden G r u n d l a g e ? 
Legislativ und administrativ steht Ungarn von den übrigen, d a s Kaiser-

reich bildenden Theilen getrennt, politisch bildet es mit denselben eine E in -
heit. D e r Kaiser ist König von U n g a r n , weil der König Kaiser von 
Oesterreich ist. W o liegt hier fü r Ungarn ein Nachthei l? I n der politi-
schen Vereinigung der Krone kann er nicht l iegen; denn welche S t e l l u n g 
würde d a s politisch getrennte Land in Folge seiner geographischen Lage, 
des niedrigen S t a n d e s seiner C n l t u r , des Zurückstebeus seiner Indus t r i e , 
der unvermeidlichen Anstrengungen, welche die Trennung erst herbeizuführen 

3 0 " 
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vermöchten n . s. w. — den großen Nachbar-Reichen gegenüber zu behaupten 
vermögen? Aus sein einfachstes Element zurückgeführt ru f t der S e p a r a t i s m u s 
den Aufstand zu Hilse; Ausstand und Widerstand bedingen sich wechselweise 
und lösen sich in Eroberung und Untergang aus. Liegt eine solche Reiben-
folge von Wagnissen im S i n n e der Sepa ra t i s t en? 

k) d i e s a s e l n d e O p p o s i t i o n . 
I n dieselbe p a ß t wohl die Mehrzah l der ungarischen Opponen ten . 

Z u ihr gehören die Geis ter , welche ohne stichhaltige Kenntnisse, ohne eine 
praktische Ausbi ldung Modephrasen nachstreben, Rollen leichter Art spielen 
wollen und hiednrch die Beute selbstsüchtiger Schwindler werden. 

Nach dieser Bezeichnung der d a s Feld in Ungarn behauptenden O p p o -
sitionen bleibt a l s die wahre, dem Erheben zum Bessern entgegenstrebende 
Gewa l t die namenlose Unordnung, in welcher das Land durch dessen Ü b e r -
lassen an d a s S p i e l der P a r t e i e n sich dermal befindet. I n einer solchen 
Lage der D inge , welche sich in den Begriff der Schwäche auflöst, kann der 
Geist der Opposi t ion sich selbst nicht in den Richtungen bewegen, in denen 
er unter andern Verhältnissen vorschreiten würde. 

I n der N a t u r der Opposi t ionen liegt in dem Vorübergehen ihres 
Dase ins ein unvermeidliches Element der Schwäche. D e r Begriff einer 
immerwährenden Opposi t ion ist ein absurder , welcher sich in jenem des 
Widerspruchs gegen die Wahrhe i t wie gegen die Lüge , gegen d a s G u t e 
wie gegen d a s Schlechte, gegen d a s erwiesen Nützliche wie gegen d a s 
erwiesen Schädliche verliert. D a die Begriffe von Kraf t und D a u e r un-
zertrennlich sind, so liegt in dem Vorübergehen der Oppositionen eine be-
dingte Schwäche , welche sich in der Handlungsweise der Pa r t e i en stets 
a l s H a ß uud Schonungslosigkeit darstel l t , sür sie hat der verlorene M o -
ment meist den Wer th der verlorenen Sache . 

N u r d o r t , wo Regierungen schwach stehen, sind ihre Gegner stark. 
I s t die Regieruug schwach in U n g a r n ? 

S i e ist e s , wenn sie nicht stark sein will oder es zu sei» uicht ver-
steht. D i e uuleugbarsten Elemente der Krast stehen dem Könige zu Gebote 
an dem T a g e , an dem er fie aufzufassen weiß , und zu ihueu gehört d a s 
heute lebendige allgemeine Gefüh l im Lande, daß die D i n g e , wie fie stehen, 
zu bleiben nicht vermögen! An dieses Gefüh l gesellt fich j enes , daß die 
Hilse nur vou dem Throue ausgehen kann; denn eben ans der P r ü f u n g 
des Gelichters der einer Verbesserung der Zustände im Wege stehenden 
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Opposi t ionen ergiebt sich, daß in deren Reihen nicht eine is t , welche fich 
zn einer die Lage verbessernden Gewa l t zu erheben vermöchte. 

W i r erlauben n n s an die „aphoristischen Bemerkungen" des österreich-
schen S t a a t s k a n z l e r s einige Betrachtungen zn knüpfen. W i e man auch 
über die politischen Leistungen des Fürsten Metternich nrtheilen mag (sein 
„Sys t em" findet heut zu Tage keine Vertheidiger m e h r ) , so viel mag ihm doch 
die Gerechtigkeit widerfahren lassen müssen, daß sein Urtheil nie von Leiden-
schaft beirrt nnd immer reiflich durchdacht war . E s ist demnach von dop-
pelter Wichtigkeit zu constat i ren, daß er m s davon überzeugt w a r , d a ß 
bei eutwickeltem politischem Selbstbewußtsein eines Volkes die Umwandlung 
einer civilisatorischen I d e e in eine primitive, eines constitntionellen S y s t e m s 
in eiu absolntes unans füh rba r sei. Doppe l t wichtig ist dieses Eingeständniß 
in dem M u n d e eines M a n n e s , dem seine hohe S t e l l u n g und langjähr ige 
E r f ah rung einen klaren politischen Ueberblick ermöglichten und welcher die 
Jnca rna t ion des Absolut ismus selbst war . 

E s lohnt die M ü h e am Leitsaden dieser „aphoristischen Bemerkungen" 
dem I d e e n g a u g des S t a a t s m i n i s t e r s nachzngebn. 

I n Bezng aus d a s Repräsentat iv - S y s t e m , wie solches in Ungarn 
existirt ha t , wird im Abschnitt III. gesagt, daß man aus beiden S e i t e n in 
dem I r r t b u m besangen gewesen, Ungarn strebe nach einer Verfassung, wäh-
rend d a s Land eine solche doch schon besitze. 

D i e s ist indessen nur uach einer S e i t e richtig; die nat ionale P a r t e i 
hingegen wußte g e n a u , daß sie den Namen und die F o r m h a b e , aber 
keineswegs die S a c h e ; uud sie steuerte aus die Cousolidirung des Versas-
suugswerkcs mit allen Kräf ten los . D e r S t aa t skanz l e r wollte aber von einer 
b e s t ä n d i g e n VerbeffernngSbedürstigkeit des Bestehenden nichts wissen*), 
deswegen glaubte er, man suche nur d a s , w a s m a n b e r e i t s h a b e . 

W a s im Abschnitt V . über den negativen S t a n d p u n k t , welchen die 
Regiernng eingenommen, gesagt w i r d , ist eine Anspielung aus die centra-
listische Hospar te i , welche die königliche Bestät igung aller wichtigen Land-
tags-Proposi t ionen zn hintertreiben beflissen w a r . 

*) I m achten Bande von Varuhagen's Denkwürdigkeiten (S. 113), der einen sehr 
bemcrkenswerthen Beitrag zur Charakteristik des Fürsten Metternich liefert, findet sich folgende, 
das oben ausgesprochene Urtheil bestätigende Aeußerung des Fürsten selbst. „Ich stehe im 
Grunde sehr allein", sagte er 1834 in einer vertraulichen Unterredung zu Varnhagen. 
„Gleichgesinnte habe ich gewiß viele, aber Gleichdenkende schon weniger, und Glelchhandelnds 
ehr wenige. Ich bin für die Erhaltung des gesetzmäßig Bestehenden; wer das auch will, 
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I m Abschnitt VI. wird viel Treffendes über die S t ä d t e , deren En t -
wicklung, F l o r , municipale Gerechtsame gesagt, man mnß zu gleicher Zeit 
über d a s tiefe, klare Urthei l , wie über deu E g o i s m u s staunen, mit dem 
der Fürst jeden verständigen Fortschri t t , jede Entwicklung der S t a a t s i d e e 
opfert und ihr dienstbar zu machen sucht. S o lange die S t ä d t e sich a l s 
willige Regierungswerkzeuge gebrauchen lassen, werden sie in Schutz ge-
n o m m e n , über d a s h inaus nicht. Ueberhanpt wird zugegeben werden 
müssen, daß wo es sich um Aufnahme großer gesellschaftlicher Contouren, 
um allgemeine Beobachtung des V o r h a n d e n e n , um Auffindung der Mi t t e l 
zur Pa ra ly s i ruug dessen, w a s gefährlich w a r oder es werden konnte handelte, 
um die S o n d i r n n g nnd Ausnutzung menschlicher Schwächen — der alte 
S taa t skanz le r unerreichbar dasteht; daß sein klarer Blick, seine kalte Be -
rechnung nnd die Rücksichtslosigkeit mit der Alles der Regie rungs-Gewal t 
geopfert w i r d , fü r J e d e n staunenerregend, sür den Humanisten grauener-
weckend ist. Aber fü r die Beschränktheit der menschlichen N a t u r liegt u n s 
auch hier der Beweis vor Augen. 

D a s strenge Urtheil , welches Wi lhe lm von Humboldt über Metternich 
fä l l te : „ E i n schwacher, inconseqnenter Minister , der so wie das Glück ihn 
einen Augenblick ver läßt , in größter Verlegenheit ist, der gar keine Ansichten 
ha t , alles persönlich nimmt, gegen schwache Gegner sast gar nichts ausge-
richtet h a t , dabei falsch und hinterlistig ist und am Ende mit Schanden 
bestehn wird E r war von Ansang günstig gestellt, die Umstände 
kamen ihm zu Hülse , alle Mi t t e l Oesterreichs lagen in seiner H a n d , dem 
Kaiser F ranz gab er nach nnd gewöhnte ihn dadurch ihm nachzugeben; 
hät te er fich von nnten emporarbeiten sollen, da würde er es nicht weit 
gebracht haben" — dies divinatorische Urtheil hat sich auch für Met te rn ichs in-
nere Poli t ik a l s ein zutreffendes erwiesen, sobald er sich großen organischen 
Schäden des S t a a t s k ö r p e r s gegenüber sah. D a versiegen die Hülssmit tel 
seines Geis tes ; den Umnnth einer an der Schwelle der Revolut ion stehenden 
Na t ion zu beschwöre«, weiß er keinen bessern R a t h , a l s Kana l - und S t r a ß e n -
bau ten . S e i n eignes W o r t : n e küs p s8 6 e po l i l iyus ä l o n x u s v u e — 

der ist mit mir, wer der Unordnung und Zerrüttung Vorschub thut, der ist wider mich und 
ich wider ihn. Die Erhaltung des Bestehenden" — Varnhagen fügte hinzu „und Fort-
bildung", allein er nahm den Zusatz nicht auf und wiederholte trocken und fest: „die Er-
Haltung des Bestehenden, davon geh ich unter jeder Bedingung aus". Ich aber sagte mir 
im Stillen — fügt Varnhagen hinzu — hier sei die Scheidelinie, die uns auf immer trenne. 

D. Red. 
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hat ihn gerichtet; d a s künstlich gehaltene Gebäude stürzte in den März tagen 
des J a h r e s 1 8 4 8 zusammen, und d a s S t aa t s f i ege l entfiel den Händen des 
M a n n e s , der fich gerühmt ha t t e , es gäbe N a m e n , die über die G e f a h r 
h inans seien, nach dem Tode in den Koth getreten zu werden. W i r wenden 
u n s mit der Ueberzeugung von ihm a b , daß d a s gute sittliche Recht der 
Menschheit solche S taa tsküns t le r überdauern werde. 



«SS 

Pas alte und das neue Riga. 

s ist viel in unserm R iga anders geworden! hört man jetzt sagen, und 
wer seine liebe Vaterstadt nur dann uud wann wiedersieht, erkennt es erst 
recht. W o r i n ist es denn aber anders geworden? ,,Unsere Vorstellungen kom-
n n s durch die S i n n e " , sagte ein Weltweiser und wenn es auch viele Welt -
weise «ach ihm bestritten haben und a u s zu großer Achtung vor dem Gei -
stesleben den Ursprung geistiger Thätigkeit nur im Geist selbst, dem Un-
sichtbaren in u n s , erblicken wol leu , so hat jener Weltweise ersahrungsmäßig 
in Bezug aus die große Masse dennoch Recht. D e n n welchen Vorstellungen 
hangen die Meisten nach? D e n j e n i g e n , welche sich a u s dem S c h a u e n 
entwickeln. S o ist es auch mit R i g a ' s vielbesprochenen Veränderungen. 
Zumeist hat man dabei d a s mit leiblichem Ange zu Schauende in Betrach-
tung genommen. D i e Wäl le sind gefallen; ein neues R iga ersteht! D a s 
ist der lauteste Jube l ru f unserer Tage. Ein^ guter Rigenser hat die schwere 
Lust in den engen S t r a ß e n pflichtschuldigst duldend eiugeathmet , sich müh-
selig durch die engen P f o r t e n hindurchgewunden, nm doch wiederum durch 
die engen nnd oft verfahrenen S t r a ß e n der znsnhrbedürstigen Handelsstadt 
mit Lebensgesahr hindurch zu voltigire». D i e engen S t r a ß e n sind nun 
freilich geblieben, nnr hier nnd da ist ein H a n s , d a s stch rücksichtslos 
gegen die Passanten nach vorn d r ä n g t e , e twas zurückgeschoben, dabei sind 
unsere alten Kirchen von S t . Pe t e r und der D o m von der Umgebung alter 
Scheuueu nnd Baracken befre i t , sind die alten steinernen vorspringenden 
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T r e p p e n , welche die Interessen der Hausbesitzer über die aller Vorüber -
gehenden stellten, r a s i r t ; doch selbst die engen S t r a ß e n durchweht ein an-
derer Luf tzug , deun die schlammerzengenden, die S t a d t l u s t inficirenden 
S t a d t g r ä b e n sind verschüttet und um die alte» gefallenen R ingmaue rn 
schlängelt fich ein hellfließender (?) C a n a l . Aber wunderbarstes aller neuen 
Ereignisse und vielverkündender B o t e znkünstiger großer Wand lungen — 
der Rig i ist an R i g a ' s alte S t ad tg renze h a r t hinangerückt. C r der Fremd-
ling erhebt «fich stolz, von seinem Gipsel schaut man in d a s f rüher durch 
Wäl le und Thore verdeckte Treiben der S t a d t hinein. D a s Flüßchen aber , 
welchem R i g a seinen Namen verdankt , ist e ingezwängt , verdeckt, dem Blick 
entzogen. 

E i n a l t e r Rigenser hat aber dnrch die nach der einen S e i t e durch-
weg niedergerissenen Thore allen localen Anhal tspunkt verloren. D i e 
Sandpsor ten mit erster nnd zweiter Sandp fo r tb rücke , der Jacobshoh lweg 
und die erste nnd zweite Jacobsbrücke , sie alle finh gehoben oder minde-
stens verschoben. B a l d wird nicht mehr von S t a d t und Vor s t äd t en , son-
dern nnr von n e n e r nnd a l t e r S t a d t die Rede sein und der kleine 
Bezirk der früheren „Altstadt" in der eigentlichen S t a d t wird sich immer 
mehr erweitern nnd die ganze a l t e S t a d t umfassen. J e näher aber d a s 
Nene heranrückt nnd je mehr d a s Alte f ä l l t , desto lieber werden die letzten 
Zeugen der alten Zeit . Aber anch diese haben dem Fortschritt Rechnung 
tragend fich modernifirt oder im antiken S t y l erweitert. Vom alten S t y l 
des Ra thhauses ist durch die ausgleichenden Linien nicht viel nachgeblieben. 
D a s Schwarzhäuptergebäude ihm gegenüber ist von außen so ziemlich das 
a l t e , nnr die Fron te tr i t t günstiger h e r v o r , aber im I n n e r n hat moderner 
Comsort die R ä u m e geschmackvoll umgestaltet. D e r alte politische S a m -
melplatz unserer Hande l swe l t : die Gildstube ist in die Höhe und Bre i te 
gegangen , aber d raußen und drinnen hat man d a s Alte möglichst gewahrt 
und d a s Neue möglichst a l t geschaffen. Als fichtbares Zeichen der neuen 
glänzenden uud kostbaren Zeit t ra t aber die nene Börse in d a s alte R iga 
ein. D i e den prunkvollen Festräumen noch nicht ganz entgegengereiste 
Gegenwar t ha t sie b i s jetzt nur den Beschauenden a l s ein Abbild der vor-
geschrittenen Baukunst uud Judus t r i e geboten nnd wenn einst häufige Feten 
in ihueu statthaben, wird vielleicht S t y l und Mob i l i a r vollständig Rococo 
geworden seiu. Doch uicht blos des zukünftig Angenehmen, auch des 
gegenwärtig Nützlichen ist in diesem Nenban viel geboten, D i e schönen 
nnd für R i g a nothwendig gewordenen größeren R ä u m e znr Versammlung 
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der handeltreibenden und in Handelsinteressen beruhenden Kaufmannschaft , 
die mehrfachen kaufmännischen Adminis t ra t ionen, die Telegraphenstation, sie 
sind alle dor t zweckmäßig vereinigt. Und auch dem Handelsbi ldnngs-For t -
schritt ist Rechnung getragen durch die wahrhast l iberale Ausstat tung der 
ausgewählten Bibliothek. F ü r d a s immer wachsende R iga wird nun aber 
auch bald der in Zuknnstsgedanken ausgeführ te B a u uicht zu stattlich sein. 
D i e ermnthigende Znknnst tröste daher die vielleicht etwas zu ängstlich be-
rechnende Gegenwar t . H a t nun R iga mit diesen erneuten und neuen G e -
bäuden ein neues Gewand ange than , so ist ihm andererseits ein belebterer 
Verkehr zunächst durch deu es schon mehrere J a h r e mit der Anßenwelt 
verbindenden Telegraphen und nunmehr auch bald durch seine Eisenbahn-
verbindung gewonnen. Und in nächster Zei t wird nun noch anch d a s dritte 
Wahrzeichen des Fortschri t tes: die Gasbeleuchtung in Angriff genommen, 
nachdem d a s P ro jec t sich b is zur Aus führung in verdienstlichster Weise 
hindurchgerungen. Schon f rüher hat te treffliches S t raßenpf las ter d a s al te , 
Equipagen und Fußgängern verderbliche abgelöst. Auch eine alte Merk-
würdigkeit R i g a ' s : die Wasserkunst, die mit mühselig keuchender Pserde-
krast die Häuser mit Wasser ve rsah , wird der Dampskrast weichen müssen, 
welche sicherlich a l s Hanpthebel des nimmer rastenden Fortschritts ans d a s 
Pr iv i leg ium der abgelösten Kunst : die wohlverdiente R u h e in den S o m -
merserien, Verzicht leistet. Trefflich wäre e s , wenn die nene Wasserlei-
tung auch bei Brandschäden nach Ar t der Hamburger Einrichtung und zur 
Wasserberieselung der S t r a ß e n in der milden J a h r e s z e i t , namentlich auch 
zur Reinigung der an die S tad tg räbenausdüns tung erinnernden Rinnsteine 
verwandt werden könnte. D i e e i n e Reform würde d a n n , wenn auch mit 
augenblicklich größeren Anlagennkosten, d r e i Zwecken dienen können. I n s -
besondere aber scheint es wünschenswerth, daß bei der neuen Einrichtung 
auf die Verwendung derselben bei Feuersgesahr Rücksicht genommen werde, 
denn in R i g a ' s engen S t r a ß e n kann die Wirkung der Wagen-Spr i t zen oft 
doch eine nu r sehr geringe nnd wesentlich behinderte sein, während d a s 
Einsetze» von Schläuchen in die unter der S t r a ß e befindlichen Wasserbehälter 
und die durch die Kra f t des Druckes geboteue Möglichkeit, den Wasserstrahl 
b is in die höchsten Räumlichkeiten der auliegeudeu Häuser zu dirigireu, 
eine vollständig zweckmäßige nnd rasche Einwirkung namentlich in der mil-
deren Jah resze i t ermöglicht. 

D e r Handelsstand insbesondere ha t fich außer seiner stattlichen Börse 
und seines schönen Gildenhauses verschiedener neuer oder bevorstehender 
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Einrichtungen zu erfreuen. W i r gedenken hier des nenen Winterhasens , 
des den Hasen vor Versandnngen schützenden D a m m e s , der neuen Ambaren , 
der projectirten Böden an der D ü n a . 

Rechnet man zu allen neuen Wandlungen die vielen gerämnigen neuen 
S t a d t - E i n - und Ausgänge , die neuen stattlichen P romenaden und d a s zum 
Herbst unter Dach gelangende neue Thea te rgebände , sowie die von der 
Zukunft zu erwartenden nenen Gebäude der Centralschnle sür Hande l und 
Gewerbe und des städtischen Rea lgymnas iums , so kann es wohl keinem 
Zweifel unterliegen, daß in verhäl tn ißmäßig wenig J a h r e n d a s a l t e R iga 
in ein n e u e s umgeschaffen ist und wird . 

W o aber so viele und große Werke neu erstanden find und erstehen, 
da muß ein guter Geist herrschen und wo so viel N e u e s geschaffen wurde, 
muß ein neuer Geist erstanden sein. J a es ist unverkennbar : d a s al te 
b e d ä c h t i g e R iga ist ein neues u n t e r n e h m e n d e s geworden. Und 
dennoch bedars die neue S t a d t noch ganz anderer wirkender K r ä f t e . E s 
ist kein Geheimniß , daß es verhäl tn ißmäßig w e n i g e Persönlichkeiten ge-
wesen sind, denen R iga seine Umgestaltung verdankt. D e r Kreis der 
rüstigen und begabten Arbeiter ist ein kleiner. E ine neue Zei t erfordert 
auch eine n e u e B i l d u n g . R i g a ' s Kra f t wnrzelt im Bürge r thnme . 
Diesem gehört die Vergangenhe i t , Gegenwar t und Znknnst R i g a ' s . E s 
rüste sich zu der neuen Z e i t , denn sie ist d a . Aber auch die neuen B i l -
dungsmit te l sind beschafft. D i e alte Domschule konnte die B i l d u n g s a n -
sprüche des neuen B ü r g e r t h u m s eben so wenig befriedigen, a l s die mercan-
tilen nnd technischen Ergänznngscnrse der Kreisschule sür die B i l d u n g des 
Handelss tandes und von Technikern a l s ausreichend betrachtet werden konnten. 
D a s städtische Realgymnasium ist n u n , da es hohe Zeit w a r , den Ansprüchen 
der Gegenwar t zu genügen, in die Wirklichkeit eingetreten; möge es unter 
der Leitung und Mitwirkung bewährter Schu lmänne r der schönen Aufgabe 
der Heranbi ldung eines festen Kernes der Bürgerschaft genügen. I n seinen 
Räumen kann die gut gepflegte S a a t einer reichen E r n t e entgegenreisen. 
E i n in Sittlichkeit und geistiger Durchbi ldung heranwachsendes Bürge r thum 
ist d a s schönste Unterpfand der Veredlung nnd Vervollkommnung städtischen 
Lebens. V o r Allem aber werde gehegt und gepflegt der G e m e i n s i n n , 
die tüchtige Gef innnng welcher neben dem Wirken sür die eigenen Interessen 
nicht der Gemeinde vergißt, welcher ein jeder gute B ü r g e r fich zu widmen 
verpflichtet ist. O h n e diesen Gemeinfinn hä t te R i g a nicht d a s ä u ß e r l i c h 
neue werden können, ohne ihn kann es nicht d a s i n n e r l i c h neue werden. 



472 D a s alte und d a s neue R i g a . 

D i e alten gefallenen W ä l l e , aus welchen die B ü r g e r R i g a ' s mnthig die 
Vaterstadt vertheidigten, die R ä u m e , in welchen d a s W o h l Riga 'S berathen 
nnd bereitet wurde, die vielen S t i f t u n g e n zu edlen Zwecken, sie sind alle 
Zeugen des alten Gemeinsinns. O h n e Gemeinsinn konnte d a s alte Riga 
nicht bestehen nnd widers tehen, ohne Gemeinstnn kann es auch d a s neue 
uicht. Bedauerlich ist es daher zu h ö r e n , wenn es nicht fü r fashionable 
oder e o m m e U kaut gehalten w i r d , sich b ü r g e r l i c h e n Interessen zn 
widmen und wenn nmn es statt dessen vorzieht, sich in d a s d i p l o m a t i s c h e 
C o r p s der Konsuln einreihen zu lassen, nm den Bürgerleistnngen zn ent-
gehen. E i n deutscher B ü r g e r , ein B ü r g e r gnrer Ar t macht solche Moden 
nicht m i t , er ist voran wo es Bürge r thum g i l t ! E in fernerer schöner 
Schmnck des B ü r g e r t h n m s ist aber die einfache nnd reine S i t t e . D i e 
Gemächlichkeit nnd Zucht des Familienlebens stnd bürgerliches Eigen. 
Unsittliche Zügellosigkeit stößt d a s B ü r g e r t h u m von sich a u s . E S bedarf 
dazu keiner neuen Schrägen , m a n schlage nnr die alten ans, dort steht sie 
fest gegründet die gute alte S i t t e und ist zum bindenden Gesetz erhoben. 
D e r alte Gemeinsinn und die alte S i t t e sie stützten auch die neue Zei t . 
N n r die alte, größtentheils ersahrnngsmäßige Berussb i ldung , sie reicht nicht 
mehr a u s . D a steht denn zn dem städtischen Realgymnasium ein neues 
I n s t i t u t sür die höhere mercautile und technische Ausb i ldung zn erwarten. 
I n wenigeil J a h r e n wird auch eine Centralschnle sür Handel nnd Gewerbe 
für R iga uud über Riga 'S Weichbild h inaus die B i ldung der neuen Zei t 
wirken. Und mit Dankbarkeit wird dann wie jetzt von jedem wohlwollenden 
nnd gebildeten Mi tbü rge r zn gedenken sein des v r . C a r l B o r n h a n p t , der 
nicht blos die Errichtung eines solchen I n s t i t u t s unermüdlich anregte, sondern 
auch bereits Vorbildnngsclassen seiner Anstalt anfügte. 

Doch wenn anch politisch zur Zei t noch a u ß e r h a l b des B ü r g e r -
t h u m s , steht doch naturgemäß i n nnd z u demselben der zahlreiche L i t e -
r a t e n s t a n d R i g a ' s . E s giebt keinen L i t e r a t e n a d e l , es giebt nur 
ein L i t e r a t e u b ü r g e r t h u m . D i e Abwehr der Literaten a u s dem po-
litisch berechtigten Bürgerkreise ist ebenso unberechtigt, a l s ein Literatenstolz 
gegenüber dem Bürger thnme. I n allen neuen und alten S t ä d t e n in neuerer 
Zei t bildet der Literat einen integrirenden Thei l der Bürgerschaft . N n r 
mittelalterlich war der starre Abschluß der Handelsgi lde. D e r Literat ha t 
nicht b los ein natürl iches, er ha t ein verbrieftes Recht aus Eiu t r i t t in die 
G i l d e ; er bediene fich zahlreich dieses Rechtes und es wird ihm der E in t r i t t 
in den engeren Kreis der politisch vollberechtigten Bürgerschaft nicht gewehrt 
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werden können. D e n n den W i r k e n d e « kann die Anerkennung und Voll-
berechtigung nicht vorenthalten werden. Und welche G r ü n d e sollten anch 
dem Ein t r i t t der Literaten in d a s politisch vollberechtigte B ü r g e r t h n m ent-
gegenstehen? Fehl t es ihnen etwa an der erforderlichen B i l d n n g oder 
dem erforderlichen G e m e i n s i n n ? D i e Handelsb i ldung möchte wohl den 
«leisten Literaten abgehen , aber in reinen Handelsinteressen ihren Einf luß 
gelteud zu machen werden die Literaten wohl kaum verlangen. Zudem 
sind die meisten derart igen Interessen in den engeren kaufmännischen Kreis 
des um R i g a ' s Fortschritte hochverdienten Börsencomites gewiesen. D i e 
Gi lde verhandelt aber nicht nnr Handelsinteressen, ste behandelt auch wesent-
lich Commnnalinteressen, nnd an denen steht wohl dem Literatenstande eine 
volle Bethei l ignng zu. S i e delegirt ihre Glieder zn Commnnalanstal ten, 
z. B . zu den Wohlthät igkeitsanstal ten, und an ihnen wäre d a s Wirken von . 
Literaten wol ganz zweckgemäß. O d e r fehlt es etwa dem Literaten an Gemein-
stnn? S o lange es freilich unwahrscheinlich w a r , daß er in den engeren 
vollberechtigten Kreis der Brüderschaft ausgenommen werde, war ihm kein 
Anlaß zum E in t r i t t geboten. S e i n e n Gemeinstnn aber kann er auch ander-
weitig erweisen. M u ß nicht J e d e r , der mit der Geschichte R i g a ' s ver t raut 
i s t , außer des zahlreichen Kreises ansgezeichneter M ä n n e r , welche durch 
ihr Wirken in dem „ R a t h e " sich R i g a ewig verpflichteten, auch gedenken 
der ehrenwerthen M ä n n e r a n s dein Literatenstande, eines Brotze, S o n n t a g , 
A lbanus , Libor ius von B e r g m a n n , G r a v e , Wi lpe r t , Taube , Schwartz n . v. a . , 
der noch lebenden zu geschweige«, welche außerhalb ihres Berusskreises dem 
Gemeinleben sich unermüdlich widmeten. W e r aber d a s gemeinnützige 
Wirken der Literaten sür R i g a ' s Gemeinwohl recht anschaulich erfahren 
will , der schlage nach in 1>en 59jähr igen Annalen des Vereines , in dem sich 
der Gemeinsinn R i g a ' s frei bethätigt , der l i terär.-prakt. Bürgerverb indung, 
gestiftet von drei L i te ra ten : S o n n t a g , A l b a n n s , B e r g m a n n , und er wird 
erkennen müssen, daß bei weitem die meiste und unermüdlichste Thätigkeit 
in dieser B ü r g e r v e r b i n d u n g den Literaten nachgerühmt werden darf . 
Und s o l c h e M ä n n e r sollten n i c h t dazu geeignet sein, in R i g a ' s vollbe-
rechtigter Bürgerversammlnng S i tz und S t i m m e zu haben, mi t zu ratheu 
uud mit zu tha ten? D a s n e u e R i g a kann diese Frage kaum mehr stellen, 
d a s gebildete R i g a muß erkennen, daß bei geforderter neuer B i l d u n g die 
nnzweifelhast Gebildeten nicht ausgeschlossen werden können, daß bei der 
wachsenden G r ö ß e der Ausgaben fü r R i g a ' s politische Gemeinde der E in t r i t t 
n e u e r wirkender Krä f t e nicht b los wünschenswerth, sondern n o t h w e n d i g 
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ist. Möge d a s a l t e R i g a seine a l t e n Gedanken darüber gehabt haben, 
d a s n e u e muß fich zu n e u e n erheben, ohne fie ist an ein V o r w ä r t s 
nicht zu denken. D i e Bürgerschaft der Gegenwar t ha t der Bürgerschaft 
der Znknnst fich zu verpflichten nnd eine längst versäumte Pfl icht der B ü r -
gerschaft der Vergangenhei t nachzuholen. So lche Ueberzeugung, b is sie in 
die von ihr zu wirkende T h a t umgesetzt i s t , immer wieder auszuspreche«, 
wird die Pfl icht aller Rigischen P a t r i o t e n bleiben, mag ihnen auch zeitweilig 
ein Wirken i n ihrer Vaters tadt versagt f e in , d a s Wirken f ü r sie hört 
n i e aus. 

D e r s. g. Literateustaud R i g a ' s hat inzwischen zu wissenschaftlichen 
Vereinen fich zusammengeschlossen. E i n e n reinen Verein von Fachgenossen 
und somit b los von Literaten stellt n u r die Gesellschaft der Aerzte dar , 
während sowohl die alle drei Provinzen umfassende historische Gesellschaft 
a l s die naturwissenschaftliche keineswegs b l o s Literaten zu Mitgl iedern 
zählen , wenn auch die Arbeit wesentlich, wenn nicht ausschließlich in ihren 
Händen ruh t . I n der literarisch-praktischen Bürgerverb indung haben die 
Literaten selbst eine Vereinigung mit ihren Mi tbü rge rn erstrebt und hat 
namentlich in den letzten J a h r e n die Z a h l der Mitgl ieder a u s dem Kauf-
manns - und Handwerkerstande in erfreulichster Weise zugenommen, so daß 
im Schöße dieser die Gemeinnützigkeit wesentlich anregenden Verbindung 
auch der erste Keim zu einer erweiterten politischen Zusammengehörigkeit 
gehegt ist. D i e Literaten haben fich somit n i c h t ihren Mi tbürgern gegen-
über exclnfiv verha l ten , fie haben mit Freuden s ü r fie gearbeitet und m i t 
ihnen gearbeitet. Berücksichtigen wi r aber die verschiedenen literärischen 
E lemen te , so hat fich ihre Einwirkung in den genannten Vereinen bald 
im eigenen engeren Kreise, bald mit ande rn in Verbindung und dann vor 
anderen vorherrschend bethätigt . D i e medicinische und naturwissenschaftliche 
Gesellschaft h a b e n , die erstere ihrem ansschließlich der Medicin nnd die 
letztere ihrem ausschließlich den Naturwissenschaften zugewandten S t r e b e n 
g e m ä ß , Aerzte und Naturforscher zu gemeinschaftlicher wissenschaftlicher T h ä -
tigkeit verbunden. I n der historischen Gesellschaft haben dagegen vorzugs-
weise Phi lo logen (oder vielmehr d a s Lehrerpersonal) und Jur i s t en die Arbeit 
übernommen. D i e Gesellschaft ist auch zugleich die einzige, welche nicht 
n u r zahlreiche Mitgl ieder a u s dem Adel der drei Provinzen zäh l t , sondern 
auch Mi ta rbe i te r a n s demselben, wenn freilich letztere in geringerer Z a h l . 
Dennoch rühren die neuesten umsassenden Bearbei tungen der Proviuz ia l -
geschichte von Edelleuten (v. Rich te r , v . Rutenberg) her. Außerdem aber 
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hat diese Gesellschaft und haben die von ihr geförderten Zwecke sich wieder-
holt der liberalsten Unterstützung seitens der provinziellen Adelscorpo-
rat ionen sowol durch B i l d u n g des P r ä m i e n c a p i t a l s a l s auch durch die ins-
besoudere von der livländischen Ritterschaft gewährte Unterstützung von F o r -
schungen selbst außerhalb des Landes zn erfreuen gehabt. D i e literärisch-
praktische Bürgerverb indung aber ist wesentlich eine B ü r g er Verbindung 
geblieben. N n r ist der Begriff des B ü r g e r s hier in einem w e i t e r e n 
S i n n e schon von Anbeginn der S t i f t u n g derselben aufgefaßt worden. B ü r g e r 
ist hiernach nicht b l o s , wer Mitgl ied einer der beiden Gi lden is t , sondern 
wer in der S t a d t sein bleibendes Domic i l ha t und den daher auch au 
diese S t a d t bleibende Interessen fesseln. D i e s e s B ü r g e r t h u m , welches 
d a s Wesen eines wahrhasten Commnnalverbandes ausmach t , ist allein be-

' säh ig t , die starre ständische, d a s Gesammtwohl ost mehr behindernde a l s 
befördernde Absonderung auszugleichen. R i g a ' s Verfassung ruh t seit J a h r -
hunderten aus drei S t ä n d e n : dem R a t h , der großen uud der kleinen Gi lde . 
N n r in dem R a t h ist d a s Literatenelement repräsentirt in der Z a h l von 
zehn M ä n n e r n . D a r a u s beschränkt sich die politische S t e l l u n g der Literaten 
in R i g a . D i e drei Kategorien dieser städtischen Verfassung mögen fortbe-
stehen, aber ihr Fortbestand schließt die Mi twirkung der Literaten in der 
großen Gi lde nicht a u s . D i e Li tera ten, welche weder ein specisisches Hande ls -
noch ein Handwerkerinteresse ver t re ten , sind d a s zur Ausgleichung berufene 
E l e m e n t , indem sie über die Sonderinteressen einer S tandesbesondernng hin-
a u s nu r in dem städtischen G e m e i n w o h l , somit in dem Wohle des Ganzen , 
der Einzelnen und Al le r , ihren Einigungspunkt fü r einander und mit den an-
dern Elementen des B ü r g e r t h u m s finden. D i e Literaten find nicht b los , 
wenn sie es auch werden soll ten, G i l d e n b ü r g e r , sie sind S t a d t b ü r g e r . 

Aber d a s neue R i g a , wenn es in einem neugebildeten uud umfassen-
der gestalteten B ü r g e r t h n m i m I n n e r n zum Begreifen und Ausnutzen der 
neuen Zeit mit ihren nenen und umsassenden Ausgaben erstarkt ist, kann dann 
auch seine S t e l l u n g a l s S t a d t der S t ä d t e und Haupt repräsen tan t des städ-
tischen Elementes in den drei Provinzen nach außen begründen nnd geltend 
machen. E s sind nicht bloS mater ie l le , es sind auch g e i s t i g e In t e r e s sen , 
welche R i g a , d a s geistig erstarkte, nach außen zu bethätigeu besähigt sein wird. 
R iga brancht und dars nicht b los die S t a d t des M a t e r i a l i s m u s sein, es 
kann der Mit te lpunkt auch der geistigen provinziellen Bestrebungen werden. 
D a z u m u ß d a s neue R i g a d a s specifisch g e b i l d e t e Bürge r thum in sich 
großziehen und erstarken lassen und dar in seine Ausgabe erkennen, in wahr-
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hast bürgerlichen Groß tha ten des Fortschrittes v o r a n zu sein. Kanu es 
die g r o ß e S t a d t mit ihren Kräf ten nicht, wie soll es da den k l e i n e r e n 
zugemuthet werden. Und R i g a ha t begonnen , dieser Aufgabe sich bewußt 
zu werden. D e n Literaten R i g a ' s ist auch dieser Ansang zu danken. I n 
R i g a sind nicht nur vielfach m a t e r i e l l e Fortschritte den andern S t ä d t e n 
zur Nachahmung in der Wirklichkeit eingetreten, in R i g a bildete fich die 
alle drei Prov inzen umfassende historische Gesellschaft, in R iga zuerst die 
Gesellschaft der Naturforscher , in R i g a in den letzten J a h r e n durch die 
Mnnificenz der Commune unterstützt d a s M u s e u m , ein Vereinigungspunkt 
aller gelehrten und gemeinnützigen Vere ine , R i g a hat auch die Kunst zu 
ihrem Vereinigungspunkte ansersehen, denn noch ist- in Er innerung der 
älteren Generat ion d a s in den dreißiger J a h r e n stattgehabte Musikfest pro-
vinzieller musikalischer Kräf te uud sicherlich wird das nahende baltische 
Sängersest nicht hinter demselben zurückstehen. D a s städtische Realgym-
nasium und noch mehr die Centralschule fü r Handel und Gewerbe werden 
unzweifelhaft nicht blos R i g a ' s S ö h n e zu bilden berufen sein, und die liv-
ländische Ritterschaft hat solcher Erkenntniß durch liberale Unterstützung der 
letzteren Anstalt erkennbaren Ausdruck gelieheu. Auch die Presse R i g a ' s 
ha t über d a s Weichbild der S t a d t h iuaus stch eine« Wirkungskreis ge-
schaffen. D i e politische Zeitung R i g a ' s ist in den Provinzen am zahlreich-
sten verbreitet und hat jede Mi twerbung bestanden, nnd das Ostseeprovinzial-
b l a t t ward von R iga a u s begründet und herausgegeben. D a s zusammen-
fassende O r g a n literarischer Leistungen der Ostseeprovinzen: die Baltische 
Monatsschrif t ist von R iga a u s augeregt , durch R i g a ' s P a t r i o t i s m u s im 
ersten Entstehen gestützt und gehalten uud wird von R iga a n s geleitet. 

' S o l l aber R iga in Rücksicht so vieler materieller und geistiger E r -
solge sein H a u p t stolz gegenüber den andern Schwesterstädten nnd dem 
flachen Lande erheben? D a z u wäre es weder der T h a t nach berechtigt, denn 
es ha t noch vieles zu erreichen, noch dem Wesen des gebildeten Bürge r thnms 
nach, denn dieses schreitet voran , und bliebe es im Bewußtsein des Erreichten 
stehen, so schritte es nothwendig zurück. D e n n die Zei t eilt nnd besonders 
in unseren Tagen nnd unseren L a n d e n , wo ein erleuchteter edler Herrscher in 
alle Richtungen den Fortschritt thatkrästig leitet. D a heißt es denn, sich einer 
solchen Zeit Werth machen, und so muß denn d a s n e u e R iga immer v o r a n 
sein nnd bleiben uud dazu abstreifen die starre Exclusivi tät , welche wenn 
auch nicht jedes W i r k e n , so doch ein M i t w i r k e n unmöglich macht. 

A. B n l m e r i u c q . 



477 

Die neuesten Reformen im NeichsgeMewesen 
Rußlands. 

-Vas von der Oberverwaltung des Reichsgestütewesens bereits seit einer 
Reihe von Jahren Heransgegebene „Journal sür Pferdezucht uud Jagd" 
(Shurnal konnosawodstwa i ochoty) hat neuerdings eine Erweiterung seines 
Programms und eine Ermäßigung seines Preises angekündigt, um sür die 
iu dem Staatshaushalte jeder civilisirten Nation eine so wichtige Rolle 
einnehmende Pferdezucht in möglichst weiten Kreisen das Interesse anzuregen. 
Die Redaction des Jonrnals macht dazn solgende einleitende Bemerkungen: 

Kein europäischer Staat gebietet in gleich großartigem Maßstabe über 
so vortheilhaste Localverhältnisse sür die Entwicklung des Gestütewesens 
uud der Pferdezucht überhaupt wie Rußland. Ais ein Reich der Ebenen 
kann es aus seinen ausgedehnten Wiesen nnd Weideplätzen, seinen uner-
meßlichen Steppen mit Leichtigkeit Millionen von Pserden erziehen. Der 
Hanpthebel jeden Gewerbes ist indessen die Nachfrage nach seinen Erzeug-
nissen nnd der Absatz derselben. Die Unzulänglichkeit dieser Nachfrage nnd 
des Absatzes hat häufig die Klagen unserer Gestütshalter erweckt, ihren 
Unternehmungsgeist gelähmt und eine stetige Entwicklung dieses wichtigen 
Gewerbszweiges gehemmt. Wenn auch die jährlichen Bedürfnisse der Re-
gierung sür die Remoutiruug der Kavallerie und überhaupt für den Kriegs-
dienst unsern Pferdezüchtern einen' regelmäßigen und sichern Absatz ihrer 
Pserde gewährten, so war dieser doch verhältnißmäßig ein sehr geringer 
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und entsprach, selbst den jährlichen Bedars im Jnneru des Reiches sowohl 
für die Krone als sür Private hinzugerechnet, bei weitem nicht der pro-
ducireuden Kraft unserer Gestüte und der Anzahl der in ihnen vorhan-
denen Pserde, die aus solche Weise bisher als ein uusruchtbares Capital 
in den Händen der Gestütsbesitzer zurückblieben. Durch die Gestattung 
der freien Aussuhr russischer Pserde in andere Staaten hat die Regiernug 
diesem Mißstande abgeholfen uud unserem Handel mit Pferden ein weites 
Feld zum Absätze eröffnet. Da nun die Erziehung der Pferde in Ruß-
land, selbst bei unserer nachlässigen Wirthschast, viel wohlfeiler ist als sonst 
irgendwo, so unterliegt es keinem Zweifel, daß bei gleicher Qualität der 
Waare das russische Pserd vermöge seiner Billigkeit bald den Vorrang ans 

, den ausländischen Pserdemärkten gewinnen wird. Fällt somit das Recht 
der Berufung auf die Geringfügigkeit der Nachfrage weg, so hängt gegen-
wärtig die Frage von der größern oder geringen! Bedeutung des Absatzes 
russischer Pserde lediglich davon ab: in welchem Maße sie im Stande sein 
werden, in Bezug aus ihre Eigeuschasteu die Concurrenz mit den auslän-
dischen Pserden auszuhalten. Daraus werden denn auch unsere. Pferde-
züchter ihre ganze Aufmerksamkeit ausschließlich zu richte« haben. Wir sind 
der Ueberzeugung, daß bei den günstigen Verhältnissen sür die Pferdezucht 
in Rußland dasselbe leicht ganz Europa mit seiuen Pserden versorgen 
könnte, wenn bei deu verhältnißmäßig billigen Preisen dieser Thiere bei 
uns durch die Vervollkommnung der Racen im großen Maßstabe ihnen der 
Werth und die Eigenschaften gegeben würden, welche sie zu einem dauern-
de« und fruchtbringende» Gebrauche gemäß ihrer verschiedene» Bestimmung 
tauglich »lachte». Hoffen wir, daß das russische Gestütewesen durch Lässig-
keit und Apathie sich dieser glänzenden Zukunft uicht berauben, vielmehr 
bestrebt sein werde, die dargebotenen vorteilhafte» Chancen in energischer 
Weise auszubeuten, um sich den möglichst großartigen Absatz seiner Pserde 
zu sichern. 

Indessen können wir bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen zu wieder-
holen, daß zur Erlangung aller der günstigen Resultate, aus welche un-
sere Pserdezüchter mit Recht hoffen dürsen, die vorteilhaften örtlichen 
Verhältnisse allein nicht ausreichend sind. Das Pferd artet aus wie 
jedes andere Hausthier, es wird kleiner und verliert seine Schönheit und 
Kraft, wenn es ohne alle Aussicht und Pflege sich selbst überlassen bleibt, 
wenn sür die Auffrischung des Blutes nicht Sorge getragen wird. Nur 
unter der verständigen Leitung und fortwährenden Beaufsichtigung des 
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Menschen ist das edle Thier im Stande, diejenige Vollkommenheit zu er-
reichen, zu welcher es dnrch seine Natur besähigt wird. England stellt 
uns den glänzendsten Beweis vor Augen, bis zu welchen in Wahrheit 
wunderbaren Resultaten die Pserdezucht und die Viehzucht überhaupt bei 
umsichtigem und rationellem Versahren gelangen kann und wie durch ver-
ständige Kreuzung verschiedener Abarten einer und derselben Race neue 
hervorgebracht werdeu können, die sich vorzugsweise durch die Entwicklung 
derjenigen Eigenschaften auszeichnen, welche sür ihre specielle Bestimmung 
nothwendig sind. Von der andern Seite kann als aus einen Beleg dafür, 
bis zu welcher Bedeutungslosigkeit uud Ungestalt die Hansthiere dnrch den 
beständigen Mangel an jeder Aufmerksamkeit sür sie herabsinken können, aus 
die kränklichen uud schwächlichen Pferde und Kühe unserer Bauern in einigen 
Gegenden Rußlands hingewiesen werden. 

Seit Peter dem Großen, dem Rußland seine ausdauernde und kräftige 
Race der Zugpferde verdankt, hat unsere Regierung beständig den regsten 
Antheil an der Förderung des russischen Gestütewesens genommen. Die 
Wichtigkeit der Pserdezucht sür den Staatshaushalt lenkte schon lange ihre 
Aufmerksamkeit darauf hin und in der fortwährenden, sorgsamen Überwachung 
dieses Zweiges der nationalen Arbeit nahm sie und nimmt sie mit unermüd-
licher Ausdauer alles wahr, was ihren regelmäßigen und ununterbrochenen 
Fortschritt sicherstellen kann. Die den Besitzern von Privatgestüten darge-
botene Möglichkeit, in den Kronsgestüten Hengste und Mutterstuten der besten 
Racen zu einem verhältnißmäßig geringen Preise zu erwerben, die Einrich-
tung der Beschälställe zur Hebung der Landespserdezucht im Allgemeinen, 
die Gründung von Vereinen sür Wett- und Träberrennen, die jährlichen 
Wett- und Träberrennen in den Haupt- und den übrigen Städten des Kai-
serreiches mit Preisen von Seiten der Krone — alles dies find eben so 
viele Mittel zn dem Zweck: die Nacheiserung unter den Privat-Pserdezüchtern 
zu wecken und fie zur weitern Vervollkommnung ihrer Gestüte anzuspornen; 
sie haben schon viel Nutzen gestiftet nnd tragen fortwährend die wohltätig-
sten Früchte. 

Indessen kann das Gestütewesen wie jedes andere Gewerbe nur dann 
systematisch nnd mit überall gleichem Erfolge vorwärts schreiten, ohne in 
Stagnation und Routine zu verfallen, wenn Alle, die sich der Beschäftigung 
mit demselben gewidmet haben, gleichmäßig weiter streben, wechselseitig von 
einander lernend nnd einander belehrend; wenn alle Beobachtungen, Ent-
decknngen und Errungenschaften, die in dem Bereiche dieses Gewerbzweiges 

31* 



480 Die neuesten Reformen im Reichsgestütewesen Rußlands. 

sowohl hier als im Auslande gemacht werden, nicht aus einen engen Kreis 
beschränkt bleiben oder in den Spalten von Tagesblättern und Journälen 
fich verlieren, sondern vielmehr von speciell diese Erscheinungen überwachen-
den Organen der Oessentlichkeit gesammelt und allen denjenigen zugänglich 
gemacht werden, die sich sür die Sache interessiren. 

In diesem Sinne wurde schon im Jahre 1842 aus allerhöchsten Besehl 
bei der Oberverwaltung des Reichsgestütewesens ein Journal begründet, 
welches fich zum Zwecke setzte, nützliche theoretische uud praktische Kennwisse 
im Bereiche der Pferdezucht zu verbreiten, und den Gestütshaltern so wie 
allen Pferdeliebhabern Gelegenheit bieten sollte, dem Zustande und der 
Entwicklung derselben im In- wie im Auslände bequem und ununterbrochen 
folgen zu können. 

Um diesem Journale Mannigfaltigkeit uud allgemeineres Interesse zu 
geben, sollen gegenwärtig auch Aussätze über die Jagd in dasselbe aus-
genommen werden, die Pferdezucht indessen immer den wesentlichsten Theil 
seiner Mittheilungeu bilden. Anch hat, im Juteresse der größtmöglichen 
Verbreitung des Blattes, eine Preisermäßigung stattgefunden, während der 
Umsang von 6 — 7 Bogen monatlich unverändert bleibt. Die Redaktion 
fordert Namens der Obewerwaltung des Reichsgestüteweseus alle, die an 
der Pserdezucht in Rußland Interesse nehmen, aus, dieses Journal znm 
Sprechsaal sür ihre Ersahrungen nnd Ansichten zu machell und ladet zur 
Einsendung von Fragen ein, die in dies Gebiet einschlagen, deren möglichst 
vollständige Beantwortuug im nächsterscheinenden Hefte zusagend. 

Das einigermaßen abgeänderte Programm des Journals wird in seinem 
ersten Abschnitt Folgendes geben: 

Regierungsverordnungen über Pferdezucht uud Jagd — 
Ankündigungen über bevorstehende und Nachrichten über stattgehabte 

Wett- und Träberrennen, so wie über andere Prüflingen von Pserden in 
verschiedenen Städten Rußlands — 

Nachrichten über die Remonten — 
Prüfungen, der Ossizierspferde in der Garde und Armee — 
Nachrichten über den Verkauf von Pferden aus den Reichsgestüten — 
Berichte über den Pferdehandel aus den Haupt-Jahrmärkten und An-

gabe der Zahl von.den ins Ausland verkauften Pserden. 
In dem zweiten Abschnitt: 
Historische Mittheilungen über den Gebrauch der Pserde bei den Völ-

kern der älter» und neueren Zeit und die dadurch bediugte Kriegführung — 
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Mittheisunng über die Pferdezucht der Gegenwart bei allen Völkern 
der Erde, Beschreibung verschiedener Pserderacen ^ deren Abstammung, Be-
stimmung, Erziehung, Abrichtung, Trainirung, Fütterung, Ausstellung, 
endlich Mittheilimgeu über den Pserdehandel — 

Populär gehaltene Aussätze über die Krankheiten der Pserde nnd Mittel 
zu deren Heilung. 

Vermischtes, 
enthaltend: Anekdoten nnd Vorfälle bei Nennen und Jagden — Entdeckun-
gen im Gebiete der zoohygieuischen und zoophysiologischen Wissenschast — 
Bekanntmachungen von Erfindungen nnd Verbesserungen im Gebiete der 
Pferdezucht und Jagd — biographische Auszeichnungen aus dem Leben be-
kannter Reiter, Pferdeliebhaber, Gestütehalter, Jäger und Thierbäudiger — 
Bibliographie russischer und ausländischer Bücher über Pserdezucht und 
Jagd, so wie Beschreibung verschiedener jagdbarer Thierraceu — Mitthei-
lungen, Ankündigungen von Gestütehaltern und Jagdliebhabern — Erklä-
rung der beigegebenen Zeichnungen. 

Jedem Heft des Journals wird die Abbildung eines oder mehrerer 
berühmten Pferde beigegeben; auch werden Pläne von Gestütsställen u. a. 
m. gegeben werden. 

Der Preis des Jahrganges ist 3 R. S. , bei Versenduug durch die 
Post 4 R. 50 Cop. Das Abonnement wird sür St. Petersburg in der 
Oberverwaltung des Reichsgestütewesens bei der Redaction des Journals 
und in allen Buchhaudluugeu eutgegeugenommen; von Auswärtigen in der 
Zeitungsexpedition des St. Petersburgischen Postamtes. 

Für Originalaussätze wie Uebersetznngeu wird ein Honorar garantirt. 

Ueber die Umgestaltnng der Reichsgestüte uud die Verwal-
tung des Reichsgestü te wesenS bringt der vorige Jahrgang nachfol-
genden Artikel: 

Durch allerhöchsten Befehl vom 7. November 1869 ist versuchsweise 
aus drei Jabre eine neue Einrichtung des Reichsgestütewesens angeordnet, 
nachdem dieselbe in einem unter dem Vorsitz des General-Adjutanten 
von Gruuewaldt zusammengetretenen Comitö berathen worden. 

Die Veranlassung zur Niedersetzung dieses Comitö's wird sich aus nach-
folgender kurzen Darstellung des Reichs- uud Privatgestüteweseus in Ruß-
land und deren Beziehungen zu eiuauder iu deu letzten Jahren entnehmen 
lassen. 
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Vor einigen Jahrzehnten zurück bestanden mehrere ihrer Zeit berühmte 
Privatgestüte, aus denen die übrigen nicht zahlreichen Gestütebesitzer sich 
zu mäßigen Preisen mit tanglichen Znchtchieren zur nothwendigen Blnter-
srischuug iu ihren Gestüten versehen konnten. Allein theils die fortschrei-
tende Zerstückelung des Besitzes der Edelleute, theils die Ersahruug, daß 
das Halten großer Gestüte im Vergleich zu dem Gewinne, den andere 
Zweige der Landwirthschast abwersen, nicht vortheilhast sei, hatte zur Folge, 
daß ein bedeutender Theil dieser Gestüte nach und nach einging, was na-
türlich nicht ohne nachtheiligen Einfluß aus die gesammte Pserdezucht Ruß-
lands bleiben konnte. Der Versall dieses wichtigen Zweiges der Volks-
wirthschast war unausbleiblich und konnte der Aufmerksamkeit der Regierung 
nicht entgehen. 

Aus dieser Lage der Dinge entsprang der Gedanke, die kaiserlichen 
Militairgestüte, welche die Remonte sür die Garde lieferten, znm Besten 
der Landespferdezncht zu verwenden. Am 10. April 1843 erfolgte ein 
allerhöchster Befehl an den dirigirenden Senat folgenden Inhalts: 

„In Unserer unausgesetzten Fürsorge sür die Förderung der Landes-
„ökonomie und in dem Wunsche, neue Hülssmittel sür die gedeihlichere 
„Entwicklung des örtlichen Gewerbefleißes und zur Vermehrung der pro-
duktiven Krast der Laudwirthschast, als der hauptsächlichsten Quelle des 
„Volksreichthums, zn eröffnen, zugleich aber auch, um der Remontirung 
„Unserer Eavallerie festere Grundlagen zu geben, haben Wir es sür ange-
messen erachtet, die gegenwärtig bestehenden kaiserlichen Militairgestüte 
„mit allen ihren Mitteln zur Verbesserung der Pserdezucht zu verwenden 
„nnd der Reichsgestüteverwaltung eine diesem Zwecke entsprechende Orga-
nisation zu verleihen." 

Zur Erfüllung dessen wurden die kaiserlichen Militairgestüte in 
Reichsgestüte umbenannt mit der Bestimmung, zur Bildung von Be-
schälställen zu dienen; zur Verstärkung und Verbesserung des Gestütebestan-
des aber ward im Jahre 1845 das berühmte Gestüt der Gräfin Orlow-
Tschesmenskoy und ein Theil des bekannten Gras Rostopschinscheu Gestütes, 
der sich m den Händen des Gestütsbesitzers Wojeikow besaud, angekauft. 

Diese Regierungsmaßregel sührte indessen die beabsichtigten Ersolge 
nicht in dem davon erwarteten Maße herbei, indem es einerseits bei der 
rasch erfolgenden gleichzeitigen Eröffnung einer bedeutenden Anzahl von 
Beschälställen an der entsprechenden Zahl tüchtiger Znchtthiere mangelte, 
andererseits die örtlichen Bedürfnisse in deu einzelnen Gouveruemeuts noch 
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nicht ausreichend bekannt waren, endlich die Reichsgestüte in der Ausdeh-
nung wie sie der Etat vorschrieb, viele Pserde enthielten, die der Bestimmung 
dieser Gestüte nicht angemessen waren: Pflanzstätten sür die allgemeine 
Verbesserung der Pferdezucht im Reiche abzugeben. 

Unter solchen Umständen erhielt der unter dem Vorsitz des General-
adjutanten v. Grüuewaldt bestehende Comits den Besehl, eine besondere 
Commission zur Revidiruug der Reichsgestüte und der hauptsächlichsten Be-
schälställe zu delegiren, welche dieselben von den ihrer Bestimmung nicht 
entsprechenden Pserden reinigen sollte. 

Nachdem diese Commission ihren Austrag erfüllt hatte, ging der Comitv 
zur Berathuug der Frage über die künftige Ausdehnung der Reichsgestüte über. 

Der leitende Gedanke dabei war, in diesen Gestüten vorzugsweise die 
höchsten (edelsten) Pserderacen des Reiches zu vereinigen, zumal bei der 
gegenwärtigen Lage der Dinge die Regierung allein im Stande war, alle 
dazu unumgänglich nothwendigen Mittel zu beschaffen. Man zog jedoch 
zugleich in Erwägung, daß diejenigen, welche stch mit der mittleren Pserde-
zucht abgeben, vorzugsweise der Hülse des Staates bedürftig seien, daß 
es daher durchaus nicht gerechtfertigt sein würde, die Ausdehnung der 
Reichsgestüte mit einem Male der Art zu beschränken, daß sie nnr die be-
gränzte Anzahl enthielten, die sür die Znchtthiere höchster Classe ausreichte; 
woher denn beschlossen wurde, uach der sür richtig erkannten Richtung nnr 
stufenweise und allmälig vorzugehen. 

Der Comite sprach sich daher dahin aus, daß die Anzahl der in den 
Reichsgestüten zu haltenden Znchtthiere vorläufig nur aus etwa 700 
Mutterstuten nebst der entsprechenden Anzahl vou Hengsten zu bestimmen sei. 

Diese Pserde sollten in Racen und Schläge getheilt werden, so daß 
im Chränowoischen Gestüt alle Pserde zu vereinigen seien, die der höhern 
Pserdezncht dienen könnten, in den Bjälowodskischen dagegen diejenigen, 
welche zu den Zwecken der Remonten nnd sür die mittlere Pserdezncht 
tauglich seien. 

Es sollten daher gehalten werden: 
im Chränowoscheu Gestüt: Stuten. Hengste. 

Englische Vollblnt-Racepserde, nicht weniger als . . . 40 4 
Arabisches Vollblut*), nicht weniger als . . . . . . 20 2 

*) Es muß hier an die große Schwierigkeit, um nicht zu sagen Unmöglichkeit erinnert 
werden, bei dem Verfall der Pserderacen im Orient gegenwärtig voll dorther gute Zucht-
pferde zu gewinnen. 
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Reitschlag (bei Vereinigung der bis jetzt im Ehränowoischen Stuten. Hengste. 

Gestüt gehaltenen Pflanzschulen für den Orlowschen, Ro-
stopschinschen und vermischten Reitschlag) . . . . . 100 ? 

Traber 100 7 
in den Bjälowodskischen Gestüten: 

Cuirassier-, Zugpferde-, Lastpferde-'und großer Bauernpserde-
schlag . . . . . . . . . . . . . . . . 200 14 

Leichter Kavallerie-, Artillerie-, Anspann- und kleiner Bauern-
pserdeschlag 240 16 

Total 700 50" 
Schon im Jahre 1859 wurde damit der Ansang gemacht die Reichs-

gestüte aus den eben angegebenen Umsang zurückzuführen und sollte die 
Maßregel der Pnrification derselben auch im folgenden Jahre fortgesetzt 
werden. Indessen blieb es der Oberverwaltung der Reichspserdezucht an-
heimgestellt, je nach dem Grade der Entwicklung der Privatpserdezucht die 
Anzahl der Pserde in den Reichsgestüten zu vermehren oder zu verringern. 
Eben so wenig sollte die Anzahl der Zuzucht welche die Gestüte jährlich 
liesern mußten und die Zahl von Zuchtpferden, die den Besitzern von Pri-
vatgestüten verkauft werdeu dürsen oder die sür die Beschalställe zu bestimmen 
find, durch 5en Etat unabänderlich festgesetzt werden. 

Zuchthengste und Zuchtstuteu, die noch nicht 5 Jahre alt sind, sollten 
fernerhin an Private nicht verkaust werden dürsen. 

Allen Pferden in Reichsgestüten wird die ihrem Alter entsprechende 
Gabe von Körnersntter verabreicht und es werden die nöthigen Maßregeln 
ergriffen, um ihnen in angemessener Weise im Winter mehr Bewegung zu 
verschaffen. 

Die Pserde aus den Pflanzschulen für das Vollblut uud ebenso die 
für die höhere Zucht und die Träber, werden einer Prüfung in Bezug aus 
ihren innern Werth (durch Rennen) nnterworfen, von deren Resultat es 
abhängt, ob sie als Zuchtthiere iu die Reichsgestüte aufgenommen werden. 

Zum Verkauf au Besitzer vou Privatgestüten werden nur solche Zucht-
pferde abgelassen, die für die Zucht wirklich werthvoll sind. Der Verkauf 
geschieht nicht im öffentlichen Ausbot, zu mäßigen Preisen, entweder an 
Gestütebesitzer oder an Personen, welche sich darüber genügend legitimiren, 
daß ste ein Gestüt anzulegen gedenken. 

Alle übrigen Pserde, die zu diesen verschiedenen Bestimmungen nicht 
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tauglich find, werden in die Remoute der Armee oder Garde verkaust. 
Die auch zu diesem Zweck nicht brauchbaren Pserde werden als ausraugirte 
sBrack) in deu Gestüten selbst verkaust. 

Zur Abhelsung des in den Reichsgestüten fühlbaren Maligels an Zucht-
pferden edelster Race find Einleitungen getroffen worden, um solche in Eng-
land zu erwerben; es soll dabei der Abstammung derselben wie der Ver-
waudtschast der Pferde, von denen sie stammen, mit den in Rußland bereits 
vorhandenen besondere Aufmerksamkeit zugewandt werden. 

Um den Besitzern von Privatgestüten einen sichern Nntzen bei der Ver-
besserung ihrer Zucht zu gewähren, sollen ihnen von 1861 an, Mutterstuten 
welche das 17. Jahr zurückgelegt und gute Füllen gegeben haben, von 1862 
an aber alle Mntterstnten, welche, bei der erwähnten Voraussetzung, 16 Jahre 
alt sind, abgelassen werden, desgleichen von 1861 an alle 18jährigen Hengste; 
die im Auslande erworbenen Hengste uud Mutterstuten können jedoch den 
Privat-Gestütebesitzern nur aus besondere Vorschrift der Verwaltung der 
Reichsgestüte abgetreten werden. 

Es ist indessen nicht verkannt worden, daß alle diese neuen Vorschläge 
noch der Bewährung bedürftig sind, woher denn die allerhöchste Bestätigung 
des vorläufigen Etats sür die Verwaltung der Reichspserdezucht nur für 
3 Jahre und wesentlich iu folgenden Grnudlageu erbeten lvvrden: 

Die Verwaltung des Reichsgestütewesens wird mit allen zugehörigen 
Anstalten und Einrichtungen einem Oberdirigirenden untergeben. 

In der Ordnung der Beziehungen zu den höhern Regierungs-Ressorts, 
so wie in Bezug auf die Anstellung und Entlassung der Beamte» und die 
Erthciluug von Belohnungen und Pensionen bleibt es bei der gegenwärtig 
bestehenden Ordnung. 

In Bezug auf die Bewilligung von Ausgaben aus den Summen des 
Rcichsgestütewesens hat der Oberdirigirende die Machtvollkommenheit, welche 
bisher dem Präsidenten des Comitö's sür das Reichsgestütewesen zuge-
standen hat. 

Unter dem Vorsitz des Oberdirigirenden besteht ein Conseil für die 
Reichspserdezucht aus sechs Mitgliedern, die ans allerhöchsten Besehl er-
nannt werden. 

Drei derselben sind Vorsteher voll Gestütebezirken, d. h. sie führen 
die uUmittelbare Aussicht über die Reichsgestüte und Beschälställe, die den 
örtlichen Verhältnissen nnd dem Grade der Entwickelnng der Pserdezucht 
entsprechend in drei Bezirke gesondert werden. 
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Bei dem Conseil wird ein Consultant sür den hippologischeu und hipp-
iatrischen Theil und ein Veterinair angestellt. 

Der Prüfung des Conseils unterliegen alle Fragen, die sich aus priu-
cipielle Veränderuugeu beziehe«, serner: allgemeine Anordnungen, welche 
die Verbesserung der Pserderacen im Reiche bezwecken, alle Voranschläge 
zu Ausgaben und alle Rechnungsablagen, sowohl der Verwaltung, als auch 
über die Verausgabung der Summen zum Unterhalt des Reichsgestütewesens. 

Bei dem Conseil besteht eine Kanzellei nnter der Leitung eines Direc-
tors nach der allgemeinen Dienstordnung. 

Die Reichsgestüte werde» vou ihrem früheren Komplex von 1300 
Mntterstnten aus 700 herabgesetzt uud bilden die Pflanzstätten, von denen 
aus die ganze Pserdezucht im Reiche regenerirt werden soll. Diese Reduction 
der Reichsgestüte ist indessen nicht sür immer maßgebend; es kann vielmehr 
je »ach de» sich herausstellenden Umständen eine weitere Verminderung oder 
anch eine Erweiterung eintreten. 

Alle Pserde in den Gestüten ohne Unterschied des Alters erhalten 
Körnersntter in dem vom Co»seil der Oberverwaltung zn bestimme»de» 
Maße. 

Die Beschälställe u»d die Comite's sür die Gonveruemetttspserdezncht 
bleiben aus den geltenden Grnndlagen bestehen; dem Oberdirigirenden ist 
es jedoch anheimgegeben, nach Vereinbarung mit den Gouvernelllentscomitös 
versuchsweise aus 3 Jahre alle sich als nothweudig ergebenden Verände-
rungen und Verbesserungen einzuführen. 

Die Preise sür die Prüfung der Pserde und andere Ausmuuteruugen, 
welche als Nutzen bringend sür die Privatpserdezucht anerkannt werden, 
werden wie bisher auf die Summen des Reichsgestütewesens angewiesen. 

In Folge dessen ist die solgende Zusammensetzung der Oberverwaltung 
Allerhöchst bestätigt worden: 

Oberdirigirender: Generaladjutant v. Grünewaldt; Conseilsmitglieder, 
permanente: Generallieutenant Paschkow; Generallieutenant Sabnrow; 
wirklicher Staatsrath Dubowitzky; Vorsteher der Gestütebezirke: die 
Flügeladjutanten Sr. Kaiserlichen Majestät, Obristen von Merder und 
von Gerbel, der bei der Armee - Kavallerie stehende Obrist Dochturow; 
Director der Kanzellei des Conseils: wirklicher Staatsrath Borodin. 

Wer wollte nicht wünschen nnd hoffen, daß diese mit so großer Umsicht 
eingeleiteten Veränderungen in der Reichspserdezucht im Interesse des ein-
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zelueu Züchters wie zum Nutzen des Staates vom besten Ersolge gekrönt 
würden? 

Einsender dieses knüpft aber, von seinem Staudpuucte als Mitvertreter 
der Veteriuairwissenschast, hieran uoch den besondern Wunsch, daß die ein-
sichtsvollen nnd erfahrenen Pserdezüchter Rußlands der an sie ergangenen 
Aufforderung: ihre Erfahrungen, Wünsche und Vorschlage rückhaltlos uud 
sreimüthig mitzntheilen, mit Eiser Folge leisten und anch uusre Ostseepro-
viuzeu dabei nicht zurückbleiben mögen. Dann würde das „Journal sür 
Pserdezucht und Jagd" bald auch reiche Ausbeute sür die Veterinairwissen-
schast darbieten. 

Ihre Ausgabe ist es ja, von den in der Hausthierzucht gemachten 
Ersahrungen nicht blos Notiz zu nehmen, sondern auch sie zu prüfen, aus 
wissenschaftliche Grundlagen zurückzuführen und daraus die Naturgesetze zu 
abstrahireu, welche sür die Züchtung maßgebend sein müssen, wenn diese 
nicht blos in den Händen einiger, durch glücklichen Instinkt, langjährige 
Routiue und reiche Mittel bevorzugten Personen gedeihen soll. Je mehr 
Aufmerksamkeit der veterinairischeu Wissenschast geschenkt wird, um so sicherere 
Grundlagen wird auch die Hausthierzucht gewinnen; nnd umgekehrt, je 
größere Fortschritte diese macht, je werthvoller die Hausthiere werden, um 
so mehr wird anch jene bereichert und in der Schätznng steigen. 

Möge man denn auch in uusern Ostseeprovinzen allgemeiner zu der 
Ueberzeugung gelangen, daß in Bezug ans die Hausthierzucht hier noch 
sehr viel zu schaffen und zu bessern übrig bleibt, daß dazu aber die größere 
Verbreitung veterinamvissenschastlicher Kenntuisŝ unerläßlich ist. Was die 
Pserdezucht insbesondere betrifft, so wäre es gewiß an der Zeit, ernstlich 
zu bedenken, daß bei der immer mehr und mehr sich verbreitenden Kuechts-
wirthschast uusre jetzige« kleinen Landpserde, so viel schätzbare Eigenschaften 
sie auch immerhin besitzen mögen, bald nicht mehr genügen können, vielmehr 
größere nnd kräftigere gezüchtet werden müssen. 

Jessen. 
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ist eine Eigenthümlichkeit stark centralisirter Staaten, daß ihre Haupt-
und Residenzstädte neben der politischen Snprematie anch eine sociale an-
strebe«. In keinem Staate Europas übt die Hauptstadt einen so allge-
waltigen Despotismus aus, wie in Frankreich; die Idee der Regkernngs-
centralisation ist durch Frankreich zuerst in die Politik der europäischen 
Staaten eingeführt worden, in keinem Staat hat sie eine so conseqnente 
Dnrchsühruug erfahren, wie in diesem. Konnten die französischen Herrscher 
seit der Restauration anch nicht mehr das I'etat e'est moi Ludwigs XIV. 
znr Wahrheit machen, mußte sogar Napoleon III. dem Volkswillen jährlich 
Concessionen bringen: Paris beherrschte das übrige Frankreich zu allen 
Zeiten gleich unumschränkt, und Börne durste die französische Hauptstadt 
in den dreißiger Jahren sogar das Zifferblatt von ganz Europa nennen. 
Die politische Allgewalt der meisten europäischen Hauptstädte ist eine That-
sache, die zn tief mit dem ganzen modernen Staatsleben verbunden ist, um 
noch in Frage gestellt werden zu können. Daß die Hauptstädte aber auch 
sür die socialen Beziehungen maßgebend sind, hat zu viele Uebelftände im 
Gesolge, um nicht als sittliche Kalamität, als Nothstand bezeichnet werden 
zu müssen. Die zahlreichen Residenzen Deutschlands machen das Uebel 
erträglicher, sie schützen Deutschland wenigstens vor Einseitigkeit und lassen 
eine Möglichkeit sür Wechselwirkungen offen; die regen Verkehrsverhältnisse 



Zur Physiologie russischer Provinzialzustände. 489 

des westlichen Europa haben nach dieser Seite hin den wohltätigsten Einfluß 
ausgeübt nnd der bornirten Pflastertreterei, die sich sonst in großen Städte» 
breit machte, nicht mehr den weiten Spielraum gelassen, der im vorigen 
Jahrhundert zu den widerlichen Carricaturen eines Stock-Wiener- oder 
Berlinerthums sührte. 

Seitdem das Losungswort „Reform" vom englischen Quai des Ne-
wausers bis an die Niederungen der Wolga zahllose neue Bestrebungen 
aus allen Gebieten des geistigen und materiellen Lebens wachgerufen hat, 
giebt es auch in Rußland neben Petersburg wieder andere Städte. Die 
baltischen Provinzen, Finnland und Polen ausgenommen, hatte Petersburg 
bis dahin die russischen Proviuzialstädte unumschränkt beherrscht und sogar 
das Nationalheiligthum Moskau aus seiner ursprünglichen Machtstellung 
verdrängt. Petersburg war aber einerseits wenig geeignet der national-
russischen Eigenthümlichkeit Rechnung zu tragen, und stand andererseits zu 
abgeschlossen von Westeuropa da, um die geistigen Bewegungen des Westens 
nach Osten hin vermitteln zu können; trotz der zahlreichen Ausländer, die 
Petersburg bewohnen, ist diese Stadt den geistigen Bewegungen des Aus-
landes fremd geblieben; Petersburg ist ausschließlich, ohne national zn sein; 
es beherbergt Fremde ans aller Herren Länder nud hat — wenn man 
nicht den französischen Moden .eine bildende Kraft zuschreiben will — keine 
fremden Bildungselemente iu sich zur Herrschaft gelangen lassen; der Peters-
burger ist nicht Russe und nicht Westeuropäer, er hat seine eigne Nationa-
lität, seine eignen Anschauungen nnd Sitten, ja seine eigne Sprache. 
Russische, französische, deutsche und englische Elemente haben sich in ihm 
so eigenthümlich verschmölze», daß er keiner dieser Nationen angehört nnd 
sich in der russischen Gouvernementsstadt eben so fremd, ja fremder fühlt, 
als in Berlin, Wien, Paris oder London. Trotz seiner nationalen Farb-
losigkeit nnd seines Mangels an einer bestimmten geistigen Richtung ist das 
sociale Leben Petersburgs sür die gesellschaftlichen und sittlichen Verhältnisse 
der höheren Classen in ganz Rußland maßgebend gewesen; die Meister hasten 
Darstellungen Gogols nnd Sollohubs geben ein treffendes Bild von der 
magischen Wirkung, die das Erscheinen eines Pflastertreters der Residenz 
in der russischen Gouvernementsstadt ausübte; der letztgenannte Antor durste 
das satyrische Wort: „Um Petersbnrg herum liegt ein großer Raum, den 
ma».gewöhnlich Rußland nennt" — an die Spitze einer seiner Skizzen stellen. 
Der magische Bann des Petersburgerthums scheint jetzt, wo sich allenthalben 
im großen Reich Leben und Streben knndgiebt, gebrochen zu sein, die 
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russischen Jonrnäle wissen wichtigere Dinge zu besprechen, als das Erscheinen 
neuer Pariser Größen aus den Brettern des tkeatrs Wekol oder die 
Rouladen eines Sängers von der großen Oper. Die Vorfälle in der 
Residenz für bestimmend zu halten ist aber so sehr zu einer russischen 
Gewohnheit geworden, daß auch die Reformen in Petersburg oder Moskau 
für den Maßstab gehalten zu werden pflegen, nachdem sich der Fortschritt 
in Rußland messen und wägen lasse. Es ist selbstverständlich, daß dieser 
Irrthum nnr ein vorübergehender sein konnte; unter den Augen des Mon-
archen nnd seiner Umgebung ist der Willkühr und dem Mißverstande des 
Einzelnen natürlich weniger Raum gegeben, wie in der abgelegenen Gouver-
nements- oder Kreisstadt, in der die geistige Bewegung in die Hände ein-
zelner wmiger Machthaber gegeben ist. 

Die Ansgabe der vorliegenden Blätter soll es sein, nach Angaben 
russischer Zeitschriften dem Leser Bilder aus dem Leben der kleineren rus-
sischen Städte und den dort angestrebten Resormversuchen vorzuführen und 
daraus hiuzudeuteu, wie eine nachhaltige Kräftigung des Staatsorganismns 
grade außerhalb der staatlichen Brennpunkte am meisten Roth thut. 

Bevor wir zur Schilderung socialer Zustände des russischen Provin-
ziallebens übergehen, möchte es nicht ohne Interesse seiu, eiuen Blick ans 
die Art und Weise zu werfen, in der diese Nachrichten ans dem Innern 
des Reichs ihren Weg in die Hauptstädte und zu den Organen der Publi-
cistik nehmen. Die „russische Lesebibliothek" brachte uns vor einiger Zeit 
in ihrer „Zeitgenössischen russischen Chronik" unter der Ausschrist „Pro-
vinzial-Korrespondenten" einen lesenswerthen Beitrag zur Kenntniß der 
Schwierigkeiten, mit denen die Korrespondenten aus der Provinz zu 
kämpfen haben, um eine Kunde über Zustände ihrer Umgebung in weitere 
Kreise zu bringen. In Petersburg und Moskau erfährt man von dem, 
was sich in den russischen Gouvernements- und Kreisstädten zuträgt, sast 
nnr durch die Mittheilungen und Correspolldenzen, die in den verbreite-
teren Tagesblättern abgedruckt werden. Es ist leider unleugbar, daß der 
größte Theil dieser Mittheilungen sich durch Lückenhaftigkeit nnd Unvoll-
ständigkeit in Stoff nnd Darstellung auszeichnet. Aber wie soll das anders 
sein? Die Nachrichten aus der Provinz werden von Leuten, die eben 
nur Provinzialmenschen sind, gesammelt und mitgetheilt; der Sammler 
und Berichterstatter ist entweder ein Beamter, der seine Mußestuudeu aus-
füllen will, oder ein Mann, der nur Mußestunden hat, dessen Tage sich 
an einem nnd demselben Ort abspinnen, weil er in diesem grade geboren 
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ist oder seine Besitzungen in der Nahe liegen, und die ihn darauf an-
weisen, seine freie Zeit in der Stadt zu verbringe«. Ist der Bericht-
erstatter ein Beamter, so steht er in der vollkommensten Abhängigkeit von 
seinem Vorgesetzten und dars nichts verlantbaren, was diesem nicht genehm wäre. 
Aber die Beamten sind nicht die einzigen abhängigen Leute an einem kleinen 
Ort; wer an einem solchen lebt,.will es nicht mit der Gesellschaft, die ihn 
nmgiebt, von der er abhängig ist, verderben und muß sich davor hüten, seinen 
kleinen Umgangskreis durch Feindschaften und Ränke zu verkleinern. Ist 
der Beamte in materieller Abhängigkeit von den Machthaber» und Hono-
ratioren der Provinz, die ihn mit einem Wort seiner Stellung und damit 
seiner Existenz berauben können, so ist die Abhängigkeit des Rentiers oder 
Privatmanns zwar keine directe, aber sie ist moralischer Natur und von den 
mannigfachsten Rücksichten bedingt; eine indiscrete oder peinliche Mittei-
lung, die nicht in den vier Wänden bleibt, isolirt den vorlauten Korrespon-
denten von allen gesellschaftlichen Annehmlichkeiten, entzieht ihm alle Ein-
ladungen in „gute Häuser" und „distinguirte Kirkel", macht ihn mit einem 
Wort znm n»freiwilligen Eremiten, und der Mensch kann alles entbehren 
— nnr nicht den Menschen. Wer je i» einer kleineren Stadt, zumal in 
einer russischen Gouvernementsstadt gelebt hat, wird den Einwurf, „es seien 
ja anonyme Mittheilungen möglich", gar nicht erheben. An einem kleinen 
Orte ist Anonymität ein Unding, ein Widerspruch in sich; der enge Kreis 
der Gebildeten kennt sich nnter solchen Verhältnissen auswendig, vom all-
gewaltigen Gouverneur bis zum letzten Tischvorsteher herab hat alles Jahre 
lang mit einander gelebt und verkehrt; findet fich nun in irgend einer 
Zeitung nnr eine anonyme Zeile, die Angelegenheiten des betreffenden 
kleinen Ortes berührt, der Thäter ist binnen kurzer Frist entdeckt und ge-
richtet ; er dars keinen Widerspruch erheben. der Chorus rachgieriger An-
kläger überschreit die bescheidenen Einwürfe des Angeklagten mit einem: 
„Was wollen Sie noch lengnen — es liegt ja aus der Hand, daß Sie 
und kein Anderer den schmählichen Artikel geschrieben hat — das hätten 
wir nicht von Ihnen gedacht." Ein derartiger Vorfall hat sich im vorigen 
Jahr in der Stadt N. zugetragen und ist charakteristisch genug sür die 
Gefahren, die den Weg znm Parnaß russischer Journalistik umgeben, um 
in weiteren Kreisen bekannt zu werden nnd es erklärlich zu machen, warum 
die Mittheilungen aus dem Innern des Reichs nur so spärlich und nnge-
nügend vor das Forum der Oeffentlichkeit gelangen. 

Ein Lehrer des N.schen Gonvernementsgymnasiums hatte einen übri-
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gens sehr maßvoll und discret gehaltenen Artikel der „St. Petersburger 
Zeitung" eingesandt, in welchem er einige wahrheitsgetreue Streiflichter 
aus die socialen Zustände der Stadt N. geworfen. Sobald die betreffende 
Nummer in die Hände ihrer dortigen Abonnenten gekommen war, fühlte 
fich die Aristokratie nnd mit dieser die gesammte „gute Gesellschaft" des 
Orts persönlich beleidigt. Man wollte gleich bei dem ersten Attentat, das 
gegen die Unantastbarkeit der Honoratioren unserer Stadt gewagt wurde, 
ein Exempel statniren; zahlreiche Beschwerden wurden an den Gouverneur 
gebracht, die Wagen der angesehensten Personen fuhren bei diesem Beamten 
vor und alles, was zur „Gesellschaft" gehörte, beschwor den Gouverne-
mentschef, bei allem was ihm heilig sei, ihren verletzten Gefühlen volle 
Genugtuung zu geben — den Namen des Uebelthäters hatte man längst 
errathen. Se. Excellenz der Herr Vice-Gouverneur ließen den Gymna-
siallehrer sogleich zn fich bescheiden, hielten ihm seine Missethat in ihrer 
ganzen Verwerflichkeit vor nnd beschlossen diesen inerkwürdigen Austritt mit 
der Verlautbarung von Droh- und Schimpfreden, wie fie, den Angaben 
einer wohlunterrichteten Quelle nach, anch der letzte Canzellist der unter 
dem Vice - Gouverneur stehenden Behörde noch nie von den Lippen seines 
erzürnten Chefs vernommen hatte. Der Besuch unseres Gymnasiallehrers 
bei dem Vice-Gonvernenr sollte aber nur das Vorspiel eines Austritts sein, 
der sich alsbald bei dem Gouverneur selbst in ungeahntem Ernst zutrug und 
mit dem diktatorischen Drohwort endete: „Sie nehmen Ihren Abschied frei-
willig oder Sie erhalten ihn ohne Ihr Zuthun." Die N. er Honoratioren 
ließen sich aber an der Bestrafung des Schuldigen nicht genügen; einer 
der geistig und social hervorragenden Persönlichkeiten des Orts wurde der 
ehrenvolle Austrag zu Theil, eine literärische Lanze pro aris- et koeis zu 
brechen d. h. einen Artikel unter der verhängnißvollen Überschrift: „Zur 
Berichtigung zc." in . die Gouvernementszeitung rücken zu lassen. Aber 
das Geschick hatte es anders gewollt — der Redactenr der Gouvernements-
zeitung sah sich außer Stande, den vielversprechenden Fehdehandschuh des 
Schöngeistes „aus der Gesellschaft" in die Spalten seines Blatts auszu-
nehmen, weil derselbe fich nicht nur in unzweideutigen Schmähungen gegen 
den schuldigen Gymnasiallehrer bewegte, sondern auch Verstöße gegen die 
Regeln der russischen Grammatik nnd der menschlichen Logik enthielt; die 
entrüsteten Aristokraten der Gouvernementsstadt mnßten sich also, solange 
ihnen nicht ein neuer Rächer erstand, mit stummer Verachtung gegen den 
vorlauten Pädagogen begnügen. 
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Dergleichen Vorfälle sind keineswegs vereinzelt, sie wiederholen sich 
unter den verschiedensten Formen täglich uud haben nicht wenig dazu bei-
getragen, der Journalistik ihre ergiebigsten und reichsten Quellen zu ent-
ziehen. Die schreiblustigen Korrespondenten der kleineren russischen Städte 
sind durch den moralischen Druck, dem fie ausgesetzt sind, in die Alter-
native gebracht worden, zu verstummen oder die Spalten ihrer Journale 
mit müssigem Geschwätz über den letzten Ball, den man zu Ehren Sr. 
Excellenz des Herrn L. oder Z). gegeben oder mit einer hochtrabenden Be-
schreibung der glänzenden Illumination zum Geburtstage des allgeliebten 
Civilgouverueurs anzufüllen. Wagt irgend ein Referent gegen herrschende 
Uebelstände zu Felde zu ziehu, begangene Rechtsverletzungen ans Licht zu 
bringen oder seine satyrische Ader in Fluß zn setzen; so muß er Schauplatz 
und Zeitpunkt seiner Mittheilung mit einem geheimnißvollen Dunkel um-
geben , um dieselbe aus diese Weise sür sich und die Schuldigen ungefähr-
lich, sür die Leser aber unschmackhast und unergiebig zu machen; den 
Schluß einer derartigen Notiz bildet der regelmäßig wiederkehrende Passus, 
„gewisse, von dem Verfasser zur Zeit uuabhäugige Verhältnisse machten 
es demselben zur Pflicht, seiue Angaben vor der Hand nicht näher zu 
detaillireu." 

Klagen über den traurigen Zustand des Journal- und Zeitungswesens 
der entlegeneren russischen Städte werden in den verbreiteter?« Zeitschristen 
vielfach wiederholt. So macht die „Lesebibliothek" daraus aufmerksam, daß 
in der Universitätsstadt Charkow, die an schreiblustigen Uuiversitätsgliedern 
keinen Mangel leidet, außer der ossiciellen Gouvernementszeitung kein ein-
ziges Tageblatt erscheint. Aus Perm berichtet man, daß die dortige Gou-
vernementszeitung alle localen Mittheilungen ängstlich vermeide und ihre 
Spalten statt dessen mit ausführlichen Berichten über Vorfälle aus den 
sernstabliegenden Gegenden anfülle, einem Permschen Literaten aber die 
Ausnahme eines interessanten Local-Artikels versagt habe, weil es in demselben 
gehießen, die Stadt Perm habe in Ansehung ihrer günstigen geographischen 
Lage und ihrer trefflichen klimatischen Verhältnisse eine Zukunft, sei gegen-
wärtig aber lange nicht das, was sie sein könne, sondern müsse an Wohl-
stand und Einwohnerzahl wachsen. Der „Odessaer Bote" giebt eine er-
götzliche Schilderung der Außeuseite eines bessarabischen Provinzialblattes, 
dessen graues mit schwarzen Pünktchen gesprenkeltes Papier bei seiner Ent-
zifferung zu einer achten ägyptischen Plage werde, der nur das Entsetzen 
gleichkomme, das jedes lebende Wesen ergreifen müsse, wenn es bis zur 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. III., Hst. 5. 32 
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Enträtselung des Inhalts dieser journalistischen Erscheinung durchgedrungen. 
Nichts desto weniger wird dieses neue Organ der Oesseutlichkeit als eiu 
„Schritt zum Besseren" begrüßt, denn in mancher russischen Provinz ge-
hören „gedruckte Neuigkeiten" noch zn den frommen Wünschen! 

Während von der einen Seite der Mangel an „Organen der Oeffent-
lichkeit" vermißt wird, klagen andere Journale über den Mangel an Sinn 
und Interesse sür Lectüre jeder Art. Aus Tobolsk schreibt ein Korrespon-
dent: Bei uns giebt es außer den Bibliotheken des Gymnasiums, des Se-
minars und des Divisionsstabes — die dem Publikum unzugänglich sind — 
nur eine öffentliche Bibliothek, die Zahl der Abonnenten in dieser hat im 
letztvergangenen Jahr aus 48 Personen — also dem '/-so Theil der ge-
säumten Bevölkerung bestanden; ein von den hiesigen Offizieren gebildeter 
Journalzirkel ist der einzige Leserkreis, der fich in Tobolsk außer den aus-
geführten acht und vierzig Lesern der Bibliothek vorfindet; unter deu 
letzteren finden sich einige wenige Bürger und Bauern, nicht ein einziger 
Kaufmann, das Gros der Abonnenten besteht aus Beamten — die Bibliothek 
enthält 859 verschiedene Werke aus der englischen, französischen uud russi-
schen Literatur und zehn der besten periodischen Zeitschristen. 

In einem merkwürdigen Contrast zu dieser Bücherseindschast in unserm 
sonst so leselustigen Zeitalter steht der in Tobolsk blühende Handel mit 
Spielkarten welch letzteres Phänomen indeß das erstere erklärt —; 
Kartenspiel nnd Lectüre sind die einzigen Unterhaltungsmittel in einem 
Himmelsstrich, in dem eS ein ost wiederkehrendes Ereigniß ist, daß man 
durch einen starken Schneesall auch in der Stadt mehrere Tage ans seine 
vier Pfähle angewiesen ist. Es werden in Tobolsk jährlich sür 2l27 R. 
S. Karten verkaust; das Militär geht den übrigen Ständen mit gutem 
Beispiel voran und liefert das stärkste Eontingent an Kartenspieleru. To-
bolsk ist aber von andern sibirischen Städten übertroffen worden—in der 
Stadt Omsk wurden im Jahre 1858 nicht weniger als 4666 R. S. sür 
Spielkarten ausgegeben; im vorigen Jahr wurde dieselbe von einem Unfall, 
der einzig in seiner Art ist, betroffen, sie machte einen Bankerott an 
Karten und das Kollegium der allgemeinen Fürsorge mußte, um dem schreien-
den Bedürfniß abzuhelfen, einige Kisten des gewünschten Bildungsmaterials 
aus dem nächsten Fabrikort durch einen Courier holen lassen. 

Das Kartenspiel gehört nicht nur im asiatischen Rußland zu den epi-
demischen Krankheiten, auch das europäische Rußland wird von ihr heim-
gesucht und die Spielwuth, der an den immer besetzten grünen Tischen 
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russischer Provinzialstädte geopfert wird, stellt der Verbreitung und dem 
Aufschwung der russischen Publicistik eben nicht das günstigste Horoskop. 

I I . 

Man hat es sich in letzter Zeit in Rußland besonders angelegen sein 
lassen, durch Gründung von Sonntagsschulen sür Verbreitung einer allge-
meineren Bildung Sorge zu trage«. Die Unterstützung, die derartigen 
Bestrebungen in manchen Städten entgegen gekommen ist, verdient alle 
Anerkennung und ist ein redender Beleg dafür, daß man freilich nur an 
einigen Orten znr Erkenntniß dessen gelangt ist, was Noth thut, daß man 
eingesehen hat, „der gesunde Menschenverstand", den der Russe so gern an 
seinem Bauer und Kleinbürger hervorstreicht uud durch den er den Bil-
dnngsmaugel desselben sür ergäuzt hält, sei uicht ausreichend, um in ecker 
großen Nation Großes zu Wege zu bringen. Die Schwierigkeiten, mit 
denen neue Einrichtungen, besonders wenn sie heilsam sind, in der ganzen 
Welt zu kämpfen haben, sind auch in Rußland nicht ausgeblieben. Der 
Unverstand des großen Haufens, das Naserümpfen krittelnder Pessimisten 
hat sich den neuen Volks- und Sonntagsschulen gegenüber aber als der 
minder gefährliche Feind bewiesen; die unberufene Einmischung und Pro-
tection sogeuannter Gönner ist diesen neuen Bildungspflanzstätten, deren 
Segen eben in ihrer Naturwüchsigkeit und Unabhängigkeit besteht, am unheil-
vollsten gewesen. So lange sich Lehrer nnd Schüler freiwillig und un-
beeinflußt durch Utilitätsrücksichten zu gegenseitiger geistiger und sitt-
licher Förderung vereinigen, laufen sie nicht Gefahr ihren Zweck zu ver-
fehlen. Versuchen Maßregelungen von außen her aber dem Bildungs-
trieb des Einzelnen Zwang anzuthun, so verliert das ganze Unternehmen 
an Frische und Volksthümlichkeit, Formen treten an die Stelle strebsamer 
Wesenhastigkeit und im besten Fall haben die ossiciellen Förderer solcher 
Nationalunternehmnugen die peinliche und schwierige Ausgabe, ihre eignen 
Anordnungen zurückzunehmen und dadurch unschädlich zu machen. Wo die 
Regierung sich angelegen sein läßt, derlei freiwillige Unternehmungen ihrer 
inneren Lebensfähigkeit nnd ihrem guten Stern zu überlassen, sollten ihre 
Organe dem gegebenen Beispiel folgen und sich aller Eingriffe enthalten. 
Leider giebt es aber Personen, die unfähig sind, irgend etwas gewähren 
zu lassen, die alles mit „ossiciellen Augen" ansehen und ihren obrigkeitlichen 
Charakter nirgend bei Seite setzen können, die bei jeder Gelegenheit „im 
Interesse der ihnen anvertrauten Ortschaften und Gemeinden" einschreiten 
zu müssen glauben. Sie haben auch bei den russischen Sonntagsschulen 

32* 
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nicht aus fich warten lassen. In mehreren russischen Gouvernements haben 
einflußreiche Männer kategorisch angeordnet: Sämmtliche Handwerksmeister 
hätten ihre Lehrburschen unfehlbar und gut und reinlich gekleidet in die 
Sonntagsschule zu schicken. Höchst wahrscheinlich hätte diese lakonische Vor-
schrift binnen kurzem den Ruin sämmtlicher örtlichen Unternehmungen zur 
privaten Volksbildung herbeigeführt und ihnen in der Opposition der 
Meister, die gezwungen werden sollten ihre Lehrlinge „reinlich und gut" 
zu kleiden, eine gefährliche Klippe gebaut, wenn nicht ein rechtzeitiger Be-
fehl aus dem Ministerio jede Einmischung der Gonvernenre und jeden 
Schulzwang energisch verboten hätte. 

Der niedere Bildungszustand der meisten russischen Handwerker und 
Kauflente ist der Hauptgrund der völligen Indifferenz dieser Classen gegen 
alle Bestrebungen zur Förderung der Volksbildung; einzig auf materiellen 
Vortheil ausgehend, sehen fie im Erlernen wissenschaftlicher Disciplinen 
bloße Kunstfertigkeiten, deren Vortheile sür das praktische Leben noch pro-
blematisch seien, bekümmern fich nm den Schulbesuch ihrer Kinder nur sehr 
selten und halten dieselben lieber zn Hause, um ste in ihren Läden oder 
Werkstätten sür den künftigen Berus vorzubilden. Wo die untersten Bil-
dungsgrundlagen fehlen, könuen Sonntagsschulen vor der Hand nur wenig 
Nutzen schaffen — der Zustand der Elementar- und Gemeindeschulen ist 
aber im Allgemeinen ein so beklagenswerther, daß die Ausfichten aus eine 
gründliche und allgemeine Förderung des Bildungszustandes der Mittelclasseu 
nicht die günstigsten find. Bei derartigen Bestrebungen gilt es aber, Aus-
dauer zu beweisen und den Muth nicht sinken zu lassen. Es ist seit dem 
Anbruch der neuen Aera in kurzer Zeit verhältuißmäßig viel erreicht worden, 
die überkommenen Zustände boten aber der Schwierigkeiten zu viele, um 
ein rasches Gedeihen möglich zu machen. Die Indifferenz der höheren 
Beamten gegen jede geistige Strebsamkeit, war in der früheren Epoche zu 
unheilvoll gewesen, um nicht noch gegenwärtig ihre Früchte zu tragen. Ist 
es doch noch nicht allzulang her — schreibt ein Correspondent der „Lese-
bibliothek" aus Wjätka daß ein hier angestellter hoher Beamter, einem 
jungen Aspiranten, der als Beleg sür seine Verwendbarkeit im Staatsdienst 
ein Zeugniß darüber beibrachte, daß er deu Gymnafialcnrsns beendet habe, 
zur Antwort gab: Wir brauchen Euch Elegants (wörtlich: Zartfüße, tonko-
nogije) nicht, wir haben Seminaristen (Zöglinge der geistlichen Lehranstalten). 
Ein anderer hoher Beamter desselben Gouvernements fragte einen jungen 
Mann, der in den Staatsdienst zu treten wünschte, welchen Rang er habe. 
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„Ich habe studirt und bin Candidat der Rechte" war die Antwort. „Darnach 
habe ich nicht gefragt, war die Entgegnung, — welchen Rang haben Sie"? 
„Einen Rang verleiht die Universität nicht, sie giebt nur gelehrte Grade, 
ich habe den eines Kandidaten". „Wären Sie lieber Collegien-Registrator*) 
als irgend ein Candidat", war die wegwerfende Antwort des hochgestellten 
Mannes, der sich unwillig abwandte nnd den erledigten Posten mit irgend 
einem „Routinier" besetzte, welcher weder den Universitär- noch sonst einen 
Cnrsus durchgemacht hatte, aber im Besitz eines „Ranges" (Tschin) war. 

Für bildungsseindliche „hochgestellte Personen" giebt das Gouvernement 
Saratow, den neuesten Angaben nach, eiue reiche Ausbeute. Ans je tausend 
Menschen kommen 17, die eine Schule besuchen, die Zahl der Schüler 
beträgt mithin kaum 2 "/o der Gesammtbevölkerung, was das ungünstigste 
Verhältniß in Europa sein möchte. Aus je tauseud deutsche Kolonisten 
kommen 171 Schüler, aus je tausend Tataren 47, ans die gleiche Anzahl 
Glieder des orthod. griechischen geistlichen Standes 30, der Apanage-
banern 8, der Kronsbanern endlich 3 Schüler; die Privatbauern kommen 
gar nicht in Betracht, sür sie giebt es im Saratowschen und vielen andern 
Gouvernements höchst wahrscheiulich überhaupt keine Schulen. 

Nicht günstiger ist das Verhältniß im Rjäsanschen Gouvernement 
zwischen der Einwohnerzahl und der Zahl der Schüler: selbst die höheren 
Stände liesern nur ein sehr unbedeutendes Kontingent sür die Bildungs-
anstalten. Allerdings ist die Lage der „kleinen Gutsbesitzer" in diesen 
Gegenden eine trostlose; viele Edellente im Pronskschen, Skopinskschen n. a. 
Kreisen des genannten Gouveruemeuts unterscheiden sich in nichts von ihren 
Bauern. Da es an Dorf- und Gemeindeschulen bisher völlig mangeltê  
so war es den meist blutarme« Edelleuten jenes Districts sast unmöglich 
ihren Kindern eine Schulbildung geben zu lassen, da sie die Erziehungs-
kosten einer Kreis- oder Stadtschule nicht aufzubringen vermochten. Daß 
der häusliche Unterricht ergänzend eintritt, gehört zn den Ausnahmefällen, 
in günstigen Fällen hat es beim Erlernen des Lesens und Schreibens sein 
Bewenden. 
k' Charakteristisch für die socialen Zustände Rußlands ist es, daß eine 
directe Betheiligung an der Einrichtung und dem Fortbestehen der Sonn-
tagsschulen bis jetzt fast ausschließlich von dem Lehrerstande, der durch 
Gymnasiasten, Lyceisten und Studenten unterstützt wird, ausgegangen ist. 

*) Die 14te — unteche — Rangstufe in der Civildienst-Hierarchie. 
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Alle Jouruäle wiederholen die Klage, daß es den gebildeten Classen der 
Gesellschaft an Gemeinsinn gebreche; was den Einzelnen nicht in seinem 
directen Berusskreise berührt, liegt außerhalb seiner Geistessphäre. „In 
der großen Masse des gebildeten Publicums — heißt es in der Tages-
chronik der „Otetschestweuuije Sapisski" v. v. I., bietet sich uns keinerlei 
Bürgschaft sür den Bestand gemeinnütziger Unternehmungen, nach der fünften 
oder sechsten Sitzung ist jeder Verein gesprengt; versammelt man auch die 
gescheidtesteu nnd aufgeklärtesten Leute in noch so geringer Anzahl zu einem 
gemeinschaftlichen Zweck, ein positives Resultat wird in den meisten Fällen 
nicht erreicht, denn zur Zeit giebt es bei uns weder allgemeine Zwecke 
noch allgemeine Bestrebungen; allgemein gangbare Begriffe über die ein-
fachsten Sachen von der Welt haben wir ebensowenig wie allgemein aner-
kannte Sitten und Gebräuche. Turgenjews Wort: Ein gutes (goldnes) 
Herz haben wir, aber weiter nichts — ist nur allzuwahr, wir haben den 
„Menschen" noch nicht aus uns hervorgearbeitet. Von den verschiedenen 
Kulturstufen, die eine Gesellschaft durchzumachen hat, find die beiden am 
weitesten von einander abliegenden Zustände völlig gebrochener nnd wahrhaft 
freier Individualität der Förderung des Gemeinsinns am gedeihlichsten, 
denn im ersteren Fall hat das Individuum uicht die Möglichkeit, im 
zweiten nicht die Nothwendigkeit sich zu ifolireu. Die meisten Schwierig-
keiten sür die Förderung von Associationen̂  bringt das Uebergangsstadium 
mit sich, und während der Dauer eines solchen Pflegen nur Noth und 
Gefahr zu gemeinschaftlichem Handeln zu bewegen". 

Während dergleichen Mißstände von allen ernster Denkenden tief em-
pfunden werden, ist die große Masse noch weit entfernt diese Mängel zu 
fühlen. Sie lebt in dem harmlosen Wahn, es sei in den höheren 
Classen der russischen Gesellschaft der Gemeinsinn ausreichend vertreten. 
Freilich, will man sich durch osteutatiöse Darbringungen, die in gewissen 
Cirkeln von Zeit zu Zeit Mode werden und eine frappante Aehnlichkeit 
mit der „Ordensangelei" haben, die während des orientalischen Krieges 
in so anstößiger Weise hervortrat, blenden oder an den patriotischen 
weltumarmenden Trinksprüchen, die bei ossiciellen Diners zu Tage geför-
dert werden, genügen lassen, so fehlt es nirgend an Patriotismus und Ach-
tem Bürgerfinn; sehr ergötzlich und zugleich lehrreich ist nach dieser Seite 
hin die Schilderung, die in den „Otetschestwennije Sapiski" von einem 
Festmahle gegeben wird, das im vorigen Jahr gelegentlich der Jubelseier 
einer südrusstschen Universität stattfand. Unter den vielen tiesfinnigen Reden, 
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die wäbreud des Diners gehalten wurden, berührte eine auch die Kluft, 
die zwischen russischem Wort und russischer That liege. Nach Tisch setzte 
sich der größte Theil der Gesellschaft beim gemüthlichen Glase Wein um 
einen runden Tisch; eine treffliche Bowle Punsch wurde gebraut und ein 
fröhliches „(Zauäeamus ixiwr" bildete die Einleitung zu einer Reihe von 
„Zpesekos". Einer der Redner schlug vor, der fröhlichen Feier des Tages 
durch irgend eine Stiftung eine dauernde Erinnerung zu geben nnd wies 
auf die Gründung von Sonntagöschnlen hin; der Inspector der Universität 
erhob sich hierauf und theilte der enthusiastischen Versammlung mit, der 
Plan zur Begründung von Sonntagsschulen sei schon vor längerer Zeit im 
Kreise einiger Universitätsglieder entworfen und zur Ausführung desselben 
die obrigkeitliche Bestätigung eingeholt worden — es fehle nur noch an 
den materiellen Mitteln. Eine Todtenstille war die sofortige Wirkung dieser 
Mittheilnug. Endlich brach einer der anwesenden Gäste.den Bann, der 
über der Versammlung ausgebreitet zu sein schien, mit der Frage: „Nun 
meine Herru, warum das lange Grübeln? die liberale Stiftung ist so gut 
wie da, es gilt nur noch sie zu stützen" — und dabei legte der unerschrockne 
Redner seinen Beitrag aus den Tisch; zwei oder drei andere Personen 
folgten dem gegebenen Beispiel, unter deu übrigen begaun sogleich ein 
lärmender DiSpüt. Die Einen bekaupteten ans materielle Unterstützung 
käme es nickt so wohl an als auf die Herbeischaffuug der nöthigen Lehrer; 
Andere meinten eine öffentliche Eollecte übe eitlen unerlaubten moralischen 
Zwang aus die Anwesenden aus; ein Dritter erbob sein Bedenken dagegen, 
eine so hochwichtige und heilige Angelegenheit in der Weinlaune, gleichsam 
im Rausch zur Sprache zu bringen, während ein Vierter offen aussprach, 
es sei durchaus unpassend, die zur Jubelseier einer Universität versammelten 
Gäste mit Eollecteu für eine ihnen völlig gleichgültige Stadt zu behelligen, 
viel passender wäre es, ein Stipendium zum Besten armer Studenten zu 
gründen. Während all diese verschiedenen Ansichten laut wurde«, hatten 
sich die «leisten Gäste in die ««stoßenden Zimmer zerstreut oder lauschten 
in einer Ecke einem Redner, der die Unzulänglichkeit von Collecten zu 
gemeinnützigen Zwecken haarscharf bewies, beiläufig aber Eigenthümer 
von „2000 Seelen" war. Endlich wurde dem ganzen ärgerlichen Auftritt 
dadurch ein Ende gemacht, daß das Stadthaupt einige hundert Rubel S. 
unterschrieb und sich anheischig machte, fernere Beiträge seitens der Stadt-
verordneten einzusammeln. 

Aehnlich ist es an den meisten Orten zugegangen. Gymnasiallehrer, 
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Priester oder Professoren haben die Schulangelegenheit mit Hilfe von 
Studenten oder Lyceisten in die Hand genommen und durchgeführt, das 
Gros der Bevölkerung spielte die Zuschauerrolle oder begnügte fich damit, 
ein Circulair herumgehen zu lassen, das mit einigen wenigen Unterschriften 
in die Hände der Unternehmer zurückkehrte. Wenn es nichtsdestoweniger 
dem Eiser einiger unermüdlichen Männer gelungen ist, wenigstens in vielen 
Städten durch die Einrichtung von Sonntags-, Handwerker- oder Mädchen-
schulen die Sache der Volksbildung zu fördern, so ist bis jetzt sür die 
ländliche Bevölkerung sast nirgend mehr geschehen, als daß Dorsgeistliche 
hie und da den Bauerkindern Gelegenheit zur Erlernung des Lesens und 
Schreibens gegeben haben. Durchgreifende Maßregeln zur Förderung der 
moralischen und materiellen Wohlfahrt des Landvolkes können in Rußland 
einzig vom Adel, in Hessen Händen der Grundbesitz ruht, ausgehen; weder 
die Regierung noch die Träger der Intelligenz in den Städten vermögen 
im Einzelnen bessernd die Hand anzulegen. Der Stadtbewohner gewinnt 
uur schwer Einfluß und Vertrauen bei dem Bauer. Riehls Bemerkunĝ  
in Deutschland sei der bäurische, harte Amtmann der alten Zeit mit dem 
Bauer immer noch besser ausgekommen als der moderne Beamte, hat ihre 
Wahrheit auch sür Rußland. Auf eine Mitwirkung des Adels ist aber in 
Sachen der Förderung der Volksbildung bisher nur sehr ausnahmsweise 
zu rechnen gewesen. Der höhere russische Adel, von dem fich vorzüglich 
ein fördernder Einfluß erwarten ließe, lebt sast ausschließlich in Peters-
burg und Moskau oder im Auslände, Verwalter vertreten seine Stelle und 
diesen ist der materielle Vortheil der einzige Maßstab ihres Thuns. Der. 
kleinere ärmere Adel folgt dem Beispiel seiner reichen Nachbarn und Stan-
desgenossen wenigstens insoweit, daß er einen Theil des Jahres in der 
Gouvernementsstadt zubringt und fich nur in den Sommermonaten mit der 
Verwaltung seiner Güter beschäftigt; in diesen Schichten ist weder eine 
richtige Erkenntniß dessen, was Noth thut. zu finden, noch find die 
materiellen Mittel der Art beschaffen, daß fich eine durchgreifende Thätig-
keit erwarten ließe, so lange von dem vornehmeren und reicheren Edelmann 
nicht die Initiative ergiffen wird. Die neue Ordnung der Dinge, die mit 
der Aushebung der Leibeigenschaft Platz greisen muß, wird hoffentlich auch 
den höheren Adel nöthigen, seinen Besitzungen regeres Interesse zu schenken. 
Wenn es in der Aristokratie Sitte wird, auch uur die Hälfte des Jahres 
aus dem Lande zuzubringen, so würde dieser eine Umstand allein eine Reihe 
Don segensreichen Folgen nach sich ziehen. Macanlay macht in seiner eng-
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tischen Geschichte wiederholt darauf aufmerksam, daß die englische Aristo-
kratie es ihrer Gewohnheit, den größten Theil des Jahres auf dem Lande 
zu leben und ihrem Geschmack sür das Landleben zum guten Theil zu danken 
habe, daß fie stets selbstständig und darum populär geblieben und nie zu 
einer leblosen dem Volk entfremdeten Kaste geworden ist; in England hat 
das Gemeindeleben darum einen so kräftigen Charakter angenommen, weil 
der Edelmann fich stets als zum Gemeindeverbande gehörig gefühlt und 
seine Interessen mit denen seiner Pächter und kleinen Nachbarn verschmolzen 
hat. Die sociale Decentralisation, die Entfaltung eines kräftigen, eigen-
thümlichen Provinzial- und Gemeindelebens in Rußland ist aber eine Un-
möglichkeit, so lange die Residenz die physischen und intellektuellen Kräfte 
der Aristokratie verschlingt und die Verwaltung der Commnnalangelegen-
heiten der Willkür des Beamten-Proletariats preisgegeben ist. Aus seinen 
Gütern findet der Aristokrat seinen natürlichen Wirkungskreis, dort hat 
er neben den Rechten auch Pflichten; in der Residenz verschiebt fich seine 
sociale Stellung, die ihn mit dem gewöhnlichen Rentier aus eine Stuse 
stellt, von selbst. Auch nach dieser Seite hin konnte nur durch eine gänz-
liche Umgestaltung der russischen Agrarverhältnisse AbHülse geschafft werden; 
so lange der Adel von seinen Bauern lebte, lag es ihm nah, über seinen 
Rechten in der Residenz die Pflichten in der Provinz zu vergessen. In 
der neuern russischen Journalistik ist die Nothwendigkeit der socialen Decen-
tralisation längst erkannt und wiederholt betont worden. „Bei uns" schreibt 
aus Nowo-Oskoletzk ein Correspondent der „Lesebibliothek" „können mit 
geringen Summen weite Strecken dem Ackerbau und dem Verkehr nutzbar 
gemacht werden. Ist es nicht besser, sür das Wohl eines ganzen Bezirks 
einige Sorgsalt zu verwenden, als in Petersburg seine Taschen a la Gar-
fnnkel zu füllen. Wenn man hunderte für Camelien ausgeben kann, 25 
Rbl. S. sür einen Platz in der Oper nicht zu viel findet, warum fehlt 
es an Geld sür die Beförderung des öffentlichen Wohls, wo mit geringen 
Summen der Wohlstand von Generationen geschaffen oder befördert wer-
den könnte." I . E. 
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2. Bnrchard Waldis.*) 

Ä l l s im Jahre 1526 die Stände zn Wolmar rathschlagten, nm Pletten-
berg zum alleinigen Herrn der Lande zu wählen, erhoben die Städte im 
Resormationseifer unter Anderm den Vorschlag, die Briefträger nnd Pfaffen-
diener , wo man ihrer habhast würde, aus dem Wege zu schaffen nnd nnter 
den Thoren der Städte auszuhängen. Leicht wäre zwei Jahre früher Bnr-
chard Waldis dorthin zu hängen gekommen. 

Geboren war er zn Ullendorf an der Werra aus einer Bürgersamilie, 
welche zur Psännerschast gehörte, d. h. Miteigenthnm hatte am dort bele-
genen Salzwerke. Wann er aus Hessen in dieses Land verschlagen worden, 
ist nicht ermittelt. Er kam in der Mönchskutte nnd wurde „Pfaffendiener" 
des Erzbischos Jaspar. Eben war die Reformation in die Zünfte von 
Riga gefahren; Gilden und Rath lehnten sich wider den Kruminstab aus; 
die Predicanten redeten rüstig; dem alten geistlichen Herrn stieg der Lärm 
in die Ohren nnd als er die Kirchen nnd Pfründen bedroht, die Klöster 
verspottet, seine Renten geschmälert sah, schrie er zu Kaiser nnd Reich nnd 
sandte nach Deutschland nm Hilfe. Im Jahre 1524 kehrten seine Boten 

*) Für kritische Leser glaubt der Verf. bemerken zu müssen, daß alle bisher unbekannt 
gewesenen Thatsachen aus dem Leben des Fabeldichters auf handschristlichen Zeugnissen be 
ruhen, welche er im Sommer 1360 im schwedischen Reichsarchive zu Stockholm entdeckt hat 
und seiner Zeit in Begleitung eines biographischen Commentars in dcn „ Mitteilungen aus 
dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands" zu veröffentlichen gedenkt. 
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zurück; ihr Schisflein trieb von dem Schloß, wo sie zu landen gedacht, 
vor eine der Stadtpforten; die Bürger, ihrer Heimkehr gewärtig, griffen 
sie auf und setzten sie vorläufig in Gewahrsam: zwei Mönche, der eine von 
ihnen Burchard Waldis. 

Als Möuch war er in das Gesängniß gegangen; nach wenig Wochen 
verließ er es als Jünger der neuen Lehre. Sein hartnäckigerer Gefährte 
hat dann noch über ein Jahr gesessen. 

Ob ihn der innere Geist getrieben oder die Angst, ob Ueberzeugung 
oder Berechnung, davon wissen nur die vier Wände, in welchen fich seine 
Umwandlung vollzogen. Ein frischer Kops, ein gesundes Herz brauchte 
nicht langen Grübelns, um sich losreißen zu lassen von der alten Lehre. 
Nnr etwas persönliche Erfahrung, nur ein neugieriger Blick nach vorne 
und die Umwandlung geschah ohne Wehen. 

Ersahrnngen hatte der lebenslustige Mönch gesammelt. War er doch 
in Rom selber gewesen. „Einsmals gedacht zu werden sromb, Vnn zoh 
auß Teutschland hin nach Rom, Doch ward ich auff der reiß nit bider". 
Er hatte Alles heilig nnd übermenschlich zu finden gedacht; in der Tabern 
am Campoflor in der Gesellschaft zweier Mönche erlebte er es .rasch anders; 
empört will er hinaus, nm nicht mit seinen Augen Theil zu haben an ihrer 
Sünde. „Da antwort mir ein Edelmann, Der mich daselben hett geladen 
Sprach, fitzt, es ist euch one schaden, Wo ir wollt bleiben lang zu Rom 
Müßt euch nit stellen all zu srom" — Habt Ihr denn euer Lebtag das 
Sprichwort nicht gehört? „Das eim zn Rom kein sünd nit schad Allein 
so er kein gelt mehr hat, Das ist die allergröste Sünd, Welch nit der 
Bapst vergeben kund." 

Was bedurfte es da tiessinniger Specnlationen, um an einen gar zu 
reichlichen Ueberschuß guter Werke den Glauben zn verlieren! Um so 
leichter faßbar wurde der Kern der evangelischen Lehre. Nirgends zudem 
mochte sie rascher Wurzel schlagen als in einer Mönchsseele. Zum Gesühl 
der Ohumacht, deu Himmel zu gewinnen, kam die Begierde in näheren 
Verkehr mit der Erde zu treten. Keines ihrer Güter durste der Mönch 
in Ruhe geuießen. Gehorsam, Armuth, Keuschheit verschlossen ihm das 
Paradies dieser Welt. So oft er das Siegel verstohlen brach, so oft 
brannte die Sünde ein neues Stempel aus seine Seele. Er sehnte sich 
aller guten Gaben offen und derb sich zu freuen und doch den Himmel 
behalten zu dürsen. Die alte Kirche, trotz Absolution und Casteinng, ent-
zweite ihm ewig das Diesseits und Jenseits. Er war bereit, Alles zu 
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glauben, nur um der Forderung.guter Werke zu entgehen. Was konnte 
ihn mächtiger locken als die Lehre, welche — wie er im Abenddämmer 
seiner Mönchsweisheit zu wittern meinte — den Weg zum Himmel mitten 
durch diese Welt wies! 

So tritt Burchard Waldis in die Welt ein. Die Kutte wirst er ab 
und nimmt den Hammer. Als Kannengießer verdient er sein tägliches Brot 
und was er selber geformt und zusammengeschlagen, weiß er zn verwerthen. 
Was ihm die Bürger nicht abkaufen, nimmt er auf Reisen, bald hier 
bald dorthin, aus Märkte nnd Messen; sucht seine Käufer; kehrt heim und 
hämmert von Neuem. In der Schalstraße kaust er ein Eckhaus; nach 
Süden kommt man durchs Thor an den Fluß; dort trifft er die kommen und 
gehen, ehrsame Bürger, Männer aus fremder Herren Ländern; Kaufleute, 
Schiffer, immer mit nener Zeitung, mit wahren und erlogenen Geschichten: 
ein emsig-geschwätziges Treiben. Zur andern Seite führt seine Gasse ihn 
in die Stadt; schrägüber wohnt ein Bäcker; weiter abwärts tritt man in 
einen Kramladen; noch weiter geht es einer Schnle vorbei; über die Dächer 
sieht der Petrithurm. Oft früh am Sonntagsmorgen ist er durch die 
Gasse zur Kirche geeilt, mit Seinesgleichen zu beten. Am Abend trifft 
man sich im Znnsthans, in der Gilde oder sonst, um mit einander zu 
trinken. 

In Arbeit und Geschwätz vergehen die Tage: ein behäbiges, rühriges 
Dasein. Gelegentlich giebt es ernstere Zeiten. Das Land ist bewegt; die 
Parteien schaaren sich gegeneinander; Erzbischos und Orden drohen fich mit 
Worten und Waffen und entschieden Partei nimmt der Bürger; je weiter 
davon, um so rascher findet er sein Urtheil; je näher dabei, nm so per-
sönlicher wird sein Antheil. Es giebt tausenderlei zu besprechen, zu hindern, 
zu bereiten. 

Mitten in dieser Bewegung nun weiß der verlansene Mönch seine 
Stellung zu wählen und zu behaupten, fich geltend zu machen bei Hoch 
und Niedrig. Den Rath gewinnt er durch verständige Einficht: in Fragen 
der Münze wird er gerne vernommen und sagt seine Meinung mit Nach-
druck und offen. Als die nene Kirche ihre Satzungen absaßt: an der 
ersten rigaschen Kirchenordnung hat er seinen Antheil; mindestens liefert er 
Lieder nnd seine Lieder werden gerne gesungen. Am 17. Februar 1627 
wird vor den Bürgern seine Parabel vom verlorenen Sohne ausgeführt: im 
Fastnachtsspiel verherrlicht er den Triumph der nenen Lehre. Und wie 
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hoch die Verständigen seinen Verstand, seine Einsicht schätzen mochten: der 
Menge ist er am liebsten mit seinen Kannen und Versen. 

Ehmals hatte das Handwerk noch mehr als goldenen Boden nnd 
Dichter und Theosophen sind nicht nur aus den Schnstern hervorgegangen. 
Wie Burchard Waldis rüstig das Blech schlug nnd glättete, bald so bald 
anders formte zu Gefäßen, wie sie der menschliche Haushalt verlangt, dies 
oder jenes darein zu fassen, zu bewahren, zu spenden, so hämmerten rüstig 
nach dem Rythmus der Hände anch die entfesselten Gedanken bald eine 
Fabel launig oder gemessen, bald einen Psalm, ein Spottlied, eine Pa-
rabel schlicht nnd derb nach dem Stile der Zeit; welche Form er auch 
fand: stets ein Gefäß passend für körnige Lehren, sür Sprüche, sür Ernst 
oder Spott, wie sie die Wirthschast bürgerlicher Weisheit aufspeicherte, 
nm sich zur rechten Stnnde daran zu erheitern nnd zu erbaue«. Freilich 
kein uuerforschlicher Tiessinn sand Raum in so hausbackenen Formen; viel-
leicht selbst nährte die Gewöhnung bürgerlicher Nutzanwendung eine ein-
seitig-eitle Anschauung der Dinge; ost wurde der Fabel ein Sinn gewalt-
sam nntergeuöthigt, ost handwerksmäßigen Schnitts Schablonen gebildet, 
Himmel nnd Erde darnach zn hämmern und, was der Meister in seiner 
Werkstatt oder hinter dem Bierkruge erlebt, hinausverschraubt znr Bedeu-
tung weltüberwiudender Ersahruug. Immer doch war es ein Fortschritt. 
Ans dem Modercirkel verstockter Gebete, ans dem Bann trübseligen Stnmps-
sinns entpuppte sich ein Ansatz menschlicher Freiheit; aus dem abgestandenen 
Most vou Jahrhunderten gährte ein frischer Quell herben Weines; in die 
Lust war Leben gekommen: war es ein schneidender Wind, wenigstens ver-
blies er saulgestandene Nebel. 

Gewiß es waren nicht eben stets edle Gedanken in edlen Formen, 
nicht immer selbst nur geistvolle Schwanke und witzige Sprüche. Alltägliche 
Selbstgenügsamkeit erging sich in ermüdender Breite nnd aus den gewohn-
ten Falten wollte sich so Plötzlich der Geist nicht befreien. Es war wie 
mit der Reformation selber. 

Wie lange doch trägt sie einen abgestandenen Bodensatz an sich, ein 
Erbtheil des alten Systems: ein psässisch-mönchischer Geist will nicht ganz 
von ihr weichen. Die heiligen Seelenbewegnngen des Mittelalters hat sie 
nicht ererbt; die körper- und seelenlösende Askese, die inhaltslos hinreißende 
Frömmigkeit, die weiblich Allem entsagende Demnth: von diesen himm-
lischen Blüthen katholischer Vorzeit hat der Sturm der Reformation den 
wesenlos-leichten Dust in die Tiefen verlorener Vergangenheit rückwärts 
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verweht. An die Zukunft vererbte sich nur der jüngste Abschmack: die 
Allbereitschast des Urtheils, die Lust an geschmackloser Derbheit, die eigen-
sinnige Selbstbeschränktheit, — ein Strick um den Seelenkittel, eine Tonsur 
der Gedanken und Mienen. In Dichtung nnd Wahrheit, in Predigt und 
Leben, im Glauben selbst uud in der Sitte. 

Was Wunder, wenn der verlaufene Mönch nicht dichtete, wie Dante 
nud Petrarca, nicht zarte Lieder sang, wie die Sänger der Provence, 
nicht hinreißeud, wie Gottsried von Staßbnrg, nicht tiefsinnig) wie Wolf-
ram von Eschenbach. Er war aus anderer Schule. Die Murner und 
Braut, Martin Luther selber stehn ihm znr Seite. Eiu derber Spaß, eine 
noch derbere Moral und die Hörer waren befriedigt. 

Dazu nimmt er seine Stoffe ans nächster Nähe nnd, wie die Zeit so 
das Lied. Man braucht seiue Fabeln nur zu durchblättern, um zu spüren, 
wie überall persönliche Ersahrungen nmgehn. Meist freilich übersetzt er den 
Aesop, allem auch dann trägt wenigstens die Moral den subjectiven Cha-
rakter. So wie er das dritte Buch abschließt — jedes Buch zählt hundert 
Fabeln — nud das vierte, es ist das letzte, anhebt, hat er Aesop ver-
lassen uud bewegt sich in der bunteren Sphäre der Schwänke. Ueberall 
gehen ihm Erlebnisse aus und er weiß sie zu fassen. „Anß ersahrung red' 
ich dabey „Als wir erfarn uud selb gesehn" und so an vielen Stellen. 
„Einsmals, da ich zu Lübeck war, Gedacht nach Riga mit meiner wahr 
Zur Seewärts aufs eim Schiff znsahrn Auff das ich möcht damit ersparn 
Zu land den langen bösen weg Der mich offt gmacht hat faul und treg." 
Oder er gedenkt seiner Reisen am Rhein, nach Worms und Speier. Oder: 
„Mitten im Sommer ich einst kam In Holland hin gen Amsterdam 
Trafs sichs das eben jarmarck war Wie vmb dieselbig zeit all jar." Man 
sieht, seine Kannen brachte er aus die Messen nnd holte sich Schwänke 
heim. Nicht selten eriunert er sich seiner mönchischen Zeit, seiner Reise 
uach Rom, seiner Sendung ans den Reichstag zu Nürnberg. Bald ist es 
der Cardinal Campeggi, der im Garten wandelt und dem frommen Ge-
folge wunderliche Schwänke auftischt, bald der Mönch selber, dem dies 
oder jenes widerfahren. Bald trägt er einen leichten Witz vor, bald eine 
schwersättig-spöttische Allegorie, eine Posse aus Schenke und Hölle, eine 
Scene im Himmel und am Altar: Landsknechte, Pfaffen, Bauern, Füchse, 
Schlangen, Kinder, die aus Schnee werden und wieder zerschmelzen, Hunde 
und Cardinäle, Drachen und Marktschreier, Igel und Studenten, Alles 
drängt sich durcheinander und jedes trägt je nach seiner Natur oder nach 
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Laune des Dichters eine andere Moral vor. Abgeschiedene Heilige kommen 
aus die Erde; Fuchs und Hahn unterhalten sich vom Concil zn Mantua; 
Esel pilgern nach Rom; trunkene Pfaffen lesen die Messe; grane Mönche 
kommen ans Himmelsthor, belügen St. Peter und werden ausgeschnitten 
und untersucht. 

Mit besonderer Vorliebe wird doch ein Thema angeschlagen, welches 
Mönchen, auch den nicht verlaufenen, seit Boccaccio's Zeiten, vielmehr wol 
seit der erste die Kutte getragen, immer am Herzen gelegen. Freilich ist 
es kein zarter Franencultns, den sie üben. Von ritterlicher Neigung nnd 
Treue ist da keine Rede; vom sinnigen Nachsühlen, vom schweigsamen Be-
gegnen , von Diensten ohne Fordrung wird wenig gemeldet. Es ist eben 
wie überall. Je enger man die Natur in Schranken zwängt, um so macht-
loser erstirbt das Edle unter dem überwuchernden Gemeinen. Allem auch 
so noch gewinnt selbst der rohere Stoff gelegentlich gefällige Form und 
Boccaccio wenigstens hat selbst in den derbsten Schwänken die heitere Über-
legenheit des Novellisten behauptet. Vielleicht weil er nie Mönch gewesen 
nnd weil er glücklich geliebt hat. 

Bei Burchard Waldis schlägt eine trübere Saite an. Zch meine nicht 
die rührende Klage Petrarcas. Vielmehr er hat genossen das irdische 
Glück, oder, wie er selbst sagt: „Der bossen sein wol mehr geschehen Der 
ich Hab selb ersaren viel Die ich kürtz halb nachlassen wil". Aus seinen 
Fabeln allein hätte ein aufmerksamer Leser entnehmen können, daß er ge-
than, was einem verlaufenen Mönche gebührte. Es giebt jedoch auch un-
mittelbare Zeugnisse seines lustig-traurigen Ehestandes. 

Er sührte Barbara Schulz aus Königsberg heim. Es war das zweite 
Mal, daß sie in die Ehe trat. Der Rath von Königsberg hat ihr nach-
mals das Zengniß ausgestellt, daß fie als Jungfrau uud in der Ehe mit 
ihrem ersten Manne christlich und friedlich gelebt. Allein: „Wie man sonst 
von einr andern sagt" — so reimt Burchard Waldis in einer Fabel — 
„Welch auch irn todten Mann beklagt, Der am Karsreytag war ver-
scheiden Drnmb sie sich müht mit grossem Leiden Jr Mutter tröstet sie 
vnd sprach, Mein Tochter, laß das traMren nach Was geschehen ist 
das ist geschehen Will dir einst vmb ein anderen sehen Das du dich 
trösten mögst damit, Sie sprach vor diesenOstern nit Er hat mirs 
Hertz also besessen Das ichs nit kann so bald vergessen." 

Von den Flitterwochen ist nichts überliefert, um so mehr von den 
Bitterwochen. Er liebte den Wein und ste das Bier. „Die Preuschen 
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Frauweu" — so spricht er in der Moral einer andern Fabel; wie alle ver-
laufenen Mönche schloß er von sich aus die Welt, von seiner Frau aus alle: 
wo bliebe auch sonst die Moral der Fabel? „Die Preuschen Frauweu sein 
damit Ins gemein begabt Das ich zum theil erfahren hau, Das 
der daselben ein Frauw nimpt Vnd eine solche vberkümpt Die das stark 
Dantzer Bier nit mag, Der trifft ein guten Heiratstag." 

Er hatte den guten Tag nicht getroffen. Zu Pfingsten 1631 schreibt 
er an seine Schwägerin, herzliebe Christina, und schüttet sein Herz aus: 
Sie wird mir in Sempiternum nichts Gutes gönnen; der allmächtig Gotte 
wolle mein Hüls und Trost sein. Ich Habs gut mit ihr gemeint von An-
beginn, das weiß Gott; ich habe ihre Schulden bezahlt, mehr dann 200 
Mark; ich habe mein Weib mit Mäntel», Röcken, mit silbernen nnd an-
deren Kleinoten beschenkt und geziert, daß sie wol mit Ehren unter die 
Leute gehen konnte; habe sie in allen Ehren gehalten, mit guter Speise, 
Wein nnd Bier so gut ichs vermocht, gespeist uud getränkt, dafür sie mir 
insonderheit nnd vor den Leuten gedankt hat mit diesen Worten: du magst 
dies und das haben mit deinen Kleidern und Geld, da liegens; du Böse-

. wicht sollst deu Tag uicht erlebeu, daß ichs an meinen Leib ziehe (halt' sie 
aber dennoch gern); wer hat dich gebeten, daß dn mir oder den meinen 
zn Gute thun sollst; hättest du Schelm und verlaufener Mönch mich armes 
Weib ungelassen, ich wollte mich ohne dich wol ernährt haben und zu deiner 
Thür nit kommen sein. — Am Sonntag vor Himmelfahrt, früh um acht 
Uhr, da er in die Predigt gegangen, hat sie heimlich gesackt und gesackt, 
so viel sie hat los snnden nnd ist ans und davon gegangen. Die Obrigkeit 
hat ihm angeboten, sie gesänglich zu setzen. Er hats nicht thun wollen, 
nm ihrer liebe» Eltern, der lieben.Schwägerin und seiner eigenen Ehre 
zu schonen. Kein Prediger, kein Burgemeister, kein Rathsmann will sich 
ihrer mehr annehmen. Und aussieht sie wie eine Sackpseise. Er will 
nimmer mehr von ihr wissen. 

Aber sie will von ihm wissen. — Als Alles vergeblich ist, sucht sie 
den mächtigsten Schirmherrn. Es sind nnterdeß Jahre vergangen, als sie 
den Ordensmeister selbst angeht: er soll Richter sein zwischen ihr nnd ihrem 
Manne. 

Ihre Klageschrist ist erhalten. Sie hat sie ausgestreut in alle Winde; 
sie hat sie dem Rath zu Danzig, dem Rath zu Königsberg überreicht; sie 
bringt sie an den Orden: wenigstens ihr Hab und Gut will sie wieder-
haben , das ste dem verlaufenen Mönch zu seiner Kappe ins Haus gebracht. 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IU., Hst. 6. 33 
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Er hat sie gehaßt, weil Meister Johannes Lohmüller ihm mit Eides-
versestnng gelobt, er solle wol noch iu den Rath, wenn er nnr erst des 
Weibes ledig würde. Und mit unnützen, spitzigen Reden hat er sie ge-
zwungen, ihm ihren Trauring zu gebe«. Uud als er ihn in der Hand 
gehabt, hat er gesprochen: Sieh nun, Deinen Trauring Hab' ich wieder 
erlangt nnd sage Dir aus: Ehre und Treue, Liebe, Freuudschast und alle 
Güte. Du darfst Dich auch null und in Ewigkeit nichts Gutes zu mir 
versehen. Ich will Dich verfolgen bis in den Tod, sollte ich auch nimmer 
hinkommen, wo Gott ist. Ungemach, Wehmnth nnd Elend, Armuth, 
Zauberei, Widerstellung, was ich nur immer zu Wege bringen kann oder 
mag, will ich Dir zufügen und wenn Du oben ans St. Peters Thurm in 
Riga ständest, solltest Du solches Alles nicht überschauen können. — Und 
wie er gesagt, so hat er gethan. Von Stund an hat er sie gemieden, in 
Lohmüllers Hause drei Tage laug rothen Wein getrunken und ist nach Hause 
gekommen und hat nach Wulff, dem Münzmeister, geschrieen, der solle zum 
Bürgermeister: die Frau habe ihn vergiftet. Der Bürgermeister aber war 
ein kluger Mann nud verstand sich auf folche Krankheit und hat ihm nicht 
willfahren wollen. Da hat sie der Burchard eines Sonntags früh — es 
wird der Sonntag gewesen sein, wo sie sackte und sackte — aus dem Hause 
gewiesen und, da sie die Klinke der Thüre nicht fahren lassen, auf die 
Straße geworfen ohne einen Heller. Da hat sie in ihrer Noch lange nicht 
gewußt, was beginnen und endlich ihrer Freunde in Preußen gedacht nnd 
hingewollt zu ihnen und dem Rathe das anzeigen lassen, daß, wenn sie 
wiederkäme, es nicht hieße, sie wäre selbstwillig gegangen, nnd hat Burchard 
um ihr Habe und Gut angelangt, woraus er ihr 10 Mark gegeben, eiuen 
braunen zerrissenen und noch einen schwarzen Rock, drei Ohrkissen, einige 
Hemden und Tücher und ihr sagen lassen, sie solle ziehen in sieben Paar 
Teufels Namen und nimmer wiederkommen» 

Darnach — so fährt ste wörtlich fort — Hab ich all meine Dinge, 
damit ich von dort nach Preußen zn meinen Freunden reifen möchte, ge-
setzt und mich zu Schiff zu begeben entschlossen. Da nun Borchart genug-
sam vernommen und ernstlich gewußt, daß ich zu Wasser meinen Weg 
nehmen würde, hat er sich öffentlich verlauten lassen: ich sollte nur mit 
dem Schiffe, Schiffer und anderen Kausgesellen voll hinnen ziehen, wir soll-
ten noch sämmtlich die Füße in der See waschen. Dem leider also geschah. 
Denn da das Schiff erstmals aus der Düna absegelte und aus den Rigi-
schen Boddem kam, staud es drei Tage laug daselbst ganz stille und wiewol 
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der Allwaltige schöu Segelwetter verliehen und viele mehr andre Schiffer 
uns flott vorbeiliesen, die sich solches uuerhörten Unsalles außer Maßen 
mit Lachen verwunderten, so konnten wir doch keinesweges von dort kom-
men. Welchs Männiglich, so aus dem Schiffe waren, ganz sremd deuchte 
und zu großer Erschreckung insonderheit den Schiffer bewegte, der aus 
ganz vergrimmtem, zornigem Mnthe mir sagte: Daß wir jetzunder in 
solcher Gefahr stehn, ist Niemands außer des Bösewichts Borchard, Deines 
Ehemannes, Schuld, denn das hat er Deinthalben durch seine Zauberei 
angestiftet, — und wollte mich aus ein Bret binden nnd über Bord Wersen 
lassen. Solches nahm ich theils sür Scherz, weil mir die Worte, die 
Borchard vor meiner Heimreise gesprochen, noch nicht bekannt waren, theils 
aber brachte es meinem Herzen doch nicht geringe Beschwerung. Indem 
aber blieb der Schiffer aus seinem Vorhaben hartherzig und unbeweglich 
und ließ ein Bret hervorholen, mich über Bord zu werfen. Als ich nun 
endlich vernahm, daß Solches im ernsten Muthe geschah und zu einem 
unverhofften Aergern, nämlich zn meines Lebens Gefahr, gereichen würde, 
bin ich in so großer Herzensangst und so beschwertem Jammer am Mast-
banme niedergesunken nnd einem machtlosen todten Menschen gleich worden. 
Da hat auf dem Schiffe ein Geselle, Barthold genannt, gesagt: Ein Jeder 
thne gleich wie ich thun werde, alsdann sollen Gott helfend alle Dinge 
zu einem gnten Ende noch wol gelangen, — und zog seinen Schuh, den 
er über dem vorderen Fuß hatte, auf den linken nnd kehrte seine Kleider 
nm sammt Allen, die da zur Zeit aus ostgedachtem Schiffe waren. Da 
nnn dem also geschehen, begann das Schiff so eilig nnd schnell zu lausen, 
daß wir selbst uicht inne wurden, wohin wir segelten, ehe wir an Goth-
land kamen nnd beinah das Schiff in Stücke gerannt wäre und seine Zau-
berei, ja heidnische Behexuug, ihren Fortgang genommen hätte, so nns der 
Allmächtige nicht gnädiglich vorgesehen, mildiglich erhalten nnd von gedachtem 
unerhörtem, gräuelichem Zauber erlöst hätte. — Also, gnädiger Fürst und 
Herr, Ja noch viel ««christlicher, schändlicher nnd giftiger, als dieser erste 
Theil seiner boshaften, geschwinden und unmenschliche« Thaten nnd Handlungen 
ist nur armen, elenden, betrübten Weibe von dem bösen Menschen Borchard 
begegnet, daß Alles hierinne nicht mag, noch ka«n verzeichnet werden. — 

So sammelte sich über dem armen, verlaufenen Mönch das Wetter 
seines Hanskreuzes «ach kurzer Pause drohender und furchtbarer, als je 
zuvor. Allein, ehe es vollends losbrach, hatte ihn in seiner mönchischen 
Sorglosigkeit ein viel gewaltigeres Gewitter übereilt und zu Boden geworfen. 

33* 
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Bei allen Mängeln und Schwächen würde man den nicht gewöhnlichen 
Mann doch zu niedrig schätzen, wenn man nnn meinte, es wäre Alles nur 
Derbheit und Genußsucht gewesen ohne sittlichen Kern. Ausrichtig war er 
erfüllt vom Geiste der Reformation. Man muß sein Fastnachtsspiel lesen, 
seine Psalmen, seine Lieder: überall bricht dies Zengniß lebendig und 
kraftvoll durch. Sein Innerstes war dnrchdruugeu von dem Heile, außer 
dem er kein Heil wußte. Selbst iu den leichthinschreitenden Vers seiner 
Fabeln saßt er au vielen Stellen Worte des Evangeliums und man sieht 
es ihnen an, sie sind nicht um der Reime willen gesunden. Von seinen 
Liedern ist das Meiste in die Straßburger Gesaugbücher übergegangen und 
nnter den Dichtern des Kirchenliedes nimmt er einen ehrenvollen Platz ein. 

Er hatte seine Ueberzenguug und er hielt sest an ihr. Er war kein 
Held, aber in seiner Weise ist auch er Vorkämpfer geworden; auch er 
hat gelitten uud uicht nur durch Barbara Schulz. , 

Als er den MönchSkittel abwarf, war die Reformation eben ins Land 
gekommen. Nock) war sie beschränkt fast nur auf die größern Städte; noch 
hatte sie wenig ins Herz des Landes gegriffen; ihre Jünger waren begei-
stert , doch wenig zahlreich; die Feinde schienen rücksichtslos und waren weit 
überlegen. Jeder Kampf war eiu Kamps zur Ehre Gottes. Kein Gebot 
politischer Pflicht kam in Frage: gegen den Himmel mußte die Erde weichen. 

Man kann nicht leugnen, daß eben in der Reformation selbst ein 
Gegensatz lag gegen jede ältere politisch-gedrungene Staatenbildung. Das 
sittlich-politische Moment der Gewöhnung mußte zersetzt werden von den 
frischen Säuren ihrer Gruudlehre. Je menschlich bequemer sie sich der 
Menge darstellte, um so mehr verlor das Herz seine Sehnsucht nach Tra-
ditionen. In ihrem tieferen Wesen war sie doch erst wenig begriffen; was 
ste forderte lag den Herzen meist ferner, als wovon fie lossprach; die 
nächste Wirkung war weniger, daß man stch gebunden fühlte im neuen 
Gesetz, als befreit vom alte«. Einzelu fanden sich die Seelen plötzlich 
vor Gott, jede mit eignem Schwerpunkt; einzeln meinten sie auch aus 
Erden stehen zu dürsen. Eines that Noth. Für andre Arbeit, sür andre 
Interessen ist lange kein Raum gewesen in den Herzen. Ueberdies hat 
man jederzeit erfahren, daß in Zeiten religiöser Bewegung das Bewußtsein 
politischer Ehre und Pflicht wie todt war. Es wäre denn beides etwa 
eins gewesen in Ziel und Mitteln. 

Nirgends aber.mrkte diese zersetzende Kraft der Reformation so ties, 
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als in Städten wie Riga mit seinem selbstgenügsamen Reichthum, seinem 
Ueberschuß an Menschen und Kräften. Nirgends zugleich war der Verkehr 
so lebhast, kam soviel Zuzug von außen. Nicht nnr Predicanten und 
Reformatoren, nicht nur Kaufleute und Schiffer. Aus Deutschland strömten 
erwerblose Männer der Künste herbei, der Wissenschaften, des Rechts und 
suchten nach Herren oder Clienten.- Es sammelte sich eine Schaar heimath-
loser Köpfe, bedacht aus den eigenen Vortheil, entschlossen, wo nöthig, 
Alles zu wagen, wo sür sie nichts zu verlieren stand: heute Eiferer sür 
Glauben und Recht, morgen Abenteurer, endlich Verschwörer. 

Nahe an diese Strömung war der verlaufene Mönch gestellt. 
Wol war er vor Jahren ins Land gekommen s wol hatte er fich eine 

Heimath gegründet; man zählte ihn nnter die Bürger nnd er meinte es 
sicher gnt städtisch. Allein was war ihm das Land und das Gesetz dieses 
Landes? 

Seine Politik war gemischt aus Mönchsklugheit und zünftischer Eng-
herzigkeit. Es war die Politik der gewitzigten Tauben, welche, da die 
Sperber mit einander hadern nnd im Hader vergessen, die anderen Vögel 
zu fressen, Frieden stiften zwischen ihnen und nun selber gefressen werden. 
Die Moral zieht er sv: „Wenn der boßhafft vnd die reichen In sreuudt-
schafft komen mit irsgleichen So muß ir Schwerdt den armen schneiden 
Znr zengniß han wir Christus leiden". Wen fich der dichtende Kannen-
gießer nuter den Boßhasten und Reichen dachte, hat er in einer Fabel 
von Wols und Fuchs launig nnd mit zünstischer Übertreibung geschildert. 
Der Wols erzählt dem Fuchs, wie er in Winterszeit vor Hunger in eine 
Stadt geschlichen nnd unter der Mauer versteckt mit Stauuen einem präch-
tigen Auszuge von wol hundert Männern und Frauen zugeschaut, die alle 
in reichster Kleidung mit Pfeifen und Saitengespiel vorübergezogen. Die 
Besten aber unter den Männern trugen Pelze von Wolfshänten nnd Eines 
vor Allem war gar wunderlich: Die Einen, wie stchs der Wärme wegen 
schickt, trugen das Rauche nach innen, die Andern aber, als wären sie gar 
thöricht, nach außen. Weißt du etwa, was das bedeutet? Der Fuchs 
lacht spöttisch und meint, das verstehe freilich nicht jeder Bauer. Der Wols 
wird noch neugieriger: „Es muß gar wunderlich sein drnmb." „Es ist ein 
groß Mysterium Sprach der Fuchß, doch wil ich dirs deuten Die Gsell-
schafft von zweierley Leuten Wie mich bedunckt, etlich vom Adel. Die-
selben leiden keinen tadel, — — Sie wüten stets wie die Tyrannen, 
Wenn mans vnsrenndlich thut anzannen, ' So schlahens, beissens vmb sich 
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her, Gleich einem Lenwen oder Bär Vnderdrücken beyd Lent vnd 
Land Vnd sind irs ranbens wol bekannt Gleich wie du deine grauwen 
har, Anßkerst, vnd tregst sie offenbar. — Das man sie bev den Federn 
kennt Dennoch man sie gnad Juncker nennt. — Solch Wölfs helt jetzt 
die Welt in ehren, Drnmb sie das rauhe aussen keren, Die andern 
welch man nennt Kausfleut. Kleiden sich auch in Wolffeshent, Mit Geitz 
den gmeinen Mann bestehlen, Doch wissen sies so fein zu Helen — Sind 
Wölfs vnd wöllens doch nit sein, Schmücke» den Wolfs mit frommen 
schein Vndr einer Schasshaut vud frommen fchalck Verbergen sie den 
Wolffesbalck Mit gutem gwandt vnd seiden Rocken Sie allezeit den Wolfs 
bedecken." Und die Moral der Fabel? Daß ein Kannengießer kein Po-
litiker ist. 

Unter den Männern, welche in Riga durch ihr Talent eine hervor-
ragende Stelle gewonnen, nahm dazumal Magister Johannes Lohmnller 
offenbar nicht den letzten Platz ein. Beim. Erzbischos Jaspar, demselben, 
für welchen Burchard Waldis ehemals den Pfaffeudiener gespielt, war 
Lohmüller als Kanzler gestanden, als ihn die Stadt in ihre Dienste nahm 
nnd nachmals zum Syndicns erhob. Selten ist ein Mann zweideutigen 
Charakters nud verächtlicher Politik so hoch gepriesen worden, als dieser 
Syndicus der Stadt Riga. Weil er an Luther geschrieben, weil er der 
Reformation unstreitig große Dienste geleistet, hat man übersehen wollen, 
daß er stch selbst gebrandmarkt hat durch eine Reihe politischer Vergehen, 
welche aus beispielloser Schwäche des Charakters erklärbar wären, wenn 
sie nicht zn kenntlich den Stempel des Verraths trügen. Als er bereits 
Secretaire der Stadt ist, bezieht er noch ein Jahrgeld vom Erzbischos 
Johannes nnd während er im Solde des Erzbischoss steht, sucht er dem 
Ordensmeister den Weg zur Allem Herrschast über Riga zu bahnen und 
während er dem Orden zu dienen scheint, bewegt er die widerstrebende 
Stadt dem Erzbischos zu huldigen nnd als sie dem Erzbischos gehuldigt, 
erwirbt er ihr den Schutz auswärtiger Fürsten. Als er darüber mit dem 
Erzbischos zerfällt, der ihm das Jahrgeld entzieht, schreibt er einen Beweis: 
Daß Papst, Bischöse und geistlicher Stand kein Land und Leute besitze«, 
vorstehen uud regiere» mögen aus der heiligen Schrift versaßt, und über-
reicht seine Abhandlung dem Landtag und den Comthnren des Ordens. 
Und als ihn die Stadt mit dem neuerwählten Erzbischos Thomas zu 
haudelu bevollmächtigt, weiß er sie der Vollmacht entgegen dem Erzbischos 
wieder in die Hände zu spielen; tritt in den Sold des Herzogs Albert, 
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des Markgrasen Wilhelm und muß endlich bei Nacht und Nebel nach 
Preußen fliehen, sein Leben zn retten. Dann aber hat er bereits mitgesät 
an der Saat, die nun lustig in Halme schießt. 

Wir haben gesehen wie Burchard Waldis bei Lohmüller ein- und 
ausging; wie er einmal drei Tage lang sein Haus nicht verlassen. Der 
Syndicns hat ihn ganz gewonnen: einmal hat er ihm gelobt, er solle wol 
noch in den Rath kommen. Den glanbenseisrigen Mönch bestach der 
beredte Schein der Ueberzengnngstrene des Sannes; in ihm fühlte er sich 
den Größen der Reformation gleichsam näher gestellt; er war nicht welt-nnd 
menschenknndig genug, zu durchblicke«, in welchen Kreis er gebannt ward. 
Und war es zu verwundern, daß der verlaufene Mönch sich täuschen ließ, 
wo die Stadt Riga nnd drei Ritterschaften das Netz nicht fühlten, in das 
sie enger uud enger versponnen wurden? 

In der Reformation dieses Landes bezeichnet das Jahr 1532 sast 
eine Epoche. Es ist der Wendepunkt ans der alten Zeit in die neue. 
Von da ab treten Gewalten aus die Bühne, mächtiger als die ganze Con-
söderation. Anfangs uubemerkt, gewinnen sie zusehends au Bode«; endlich 
entschleiert, bekämpft, bedrängt, sind sie bereits zu erstarkt, nm ganz nieder-
gerungen zn werden; sie weichen einen Schritt, dann richten sie sich ans, 
wechseln den Angriff und zertrümmern, was ihnen in den Weg tritt. 

Das Jahr 4532 gibt Livland seinen schmalkaldischen Bnud. Viel-
mehr es ist eine Reihe Verbindungen, scheinbar getrennt, doch alle verknüpft 
dnrch die gemeiusame Sache. Derselbe Kern, zuletzt derselbe Körper: wer 
sich der Seele bemächtigt, wird Herr über Centrum und Glieder. 

Am 6. Februar schließt die Stadt einen Bund mit Mannen von Kur-
land. Es ist schou deutlich eiu Bruch in die alten Formen der Staats-
körper. Nicht das Land, nicht die gesammte Corporation nntersiegelt. 
Mitteuheraus treteu Eiuzelue und übernehmen politische Pflichten, die 
Bnttler, die Sacken, Hahn, Schöpping, Brinke«, Korff n. A. Man gelobt 
zwar, der ordentlichen Obrigkeit recht zu gehorsamen, alles nach Maß und 
Regel desselbigeu Wortes Gottes, was Gott gehört Gott und der Obrig-
keit das ihre zu geben. Allein es ist schon ein bedenklicher Zusatz, wen» 
man nun doch nnr solche Obrigkeit meint, die Gott, seinem heiligen Worte 
uud Reiche, dazu dieser christlichen Einigung uud allen anderen 
Evangelischen Einigungen nicht widerstände. Das war der gefähr-
liche Sinn der Scheidung dessen, was Gottes nnd was des Kaisers sei. 

Einen Monat znvor, am 4. Januar, ist ein gleiches Bündniß be-
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schworen zwischen Stadt und Ritterschaft des Erzstists. Am 30. Januar 
mit dem Comthur von Windau. Am 25. October folgt das Verlöbniß 
mit der Ritterschaft von Oesel. Am 27. December mit dem Herzog zu 
Preußen. Am 1. April des folgenden Jahres endlich erwirkt Lohmüller 
— er ist damals noch im Lande — den Bund auch mit des Herzogs 
Bruder, dem Markgrafen Wilhelm, welcher Coadjntor des Erzstists ge-
worden nnd fich zu behaupten denkt gegen Plettenberg und die ganze liv-
ländische Consöderation. ^ 

So vollzieht sich die Vorbereitung. Glied an Glied schließt sich zur 
Kette. Vom Erzstift aus umsaßt der gefährliche Bund Oesel und Kurland 
und lehnt sich an Preußen. Im Rücken durch das Meer, dnrch Polen 
im Süden gesichert, wendet er die Fronte, durch alle Landschaften ausge-
dehnt, drohend dem Orden entgegen. Alles im Namen Gottes; zum Theil 
in wahrer evangelischer Begeisterung. Brief und Siegel hatten die Bundes-
genossen daran gesetzt, das Evangelium zu behaupten; das war das Siegel, 
von dem Alle wußten, das Alle beschworen hatte. 

Und doch war es eine förmliche Verschwörung. Blieben nicht Alle 
unverändert, Werkzeuge nur des einen Gelübdes;.folgten fie anderen Be-
rechnungen, ließen sie sich bewegen von anderen Wahlverwandschasten: dann, 
während die Masse noch meinte, ans dem alten Boden zn stehen, hatten 
sich schon die Klügsten, die best Eingeweihten, die Rücksichtslosesten ganz 
der Bewegung bemächtigt. Ans der geneigten Ebene des Verraths bewegts 
sich jederzeit von oben her unmerklich; nur je tiefer herab, nm so haltloser 
vollzieht fich kopfüber die reißend wachsende Bewegung. 

Die Dmge kamen wie immer anders, als man berechnet. 
Deutlich scheiden sich in dem evangelischen Bunde zeitig drei Gruppen. 

Die Stadt will nur das Evangelium festhalten und es behaupten ; was 
dazu dient, ist sie entschlossen nicht zu scheue«. 

Anders die Ritterschaft des Erzstists. Wir haben gesehen, wie sie 
aus dem Ständetag von 1526 lange sich wehrt, dem Erzbischos auszusagen; 
nur widerstrebend erkennt sie den Meister als alleinigen Herrn an. Als 
Plettenberg die dargebotene Herrlichkeit zurückweist, fällt fie rasch aus den 
eignen Schwerpunkt zurück und dient nur den eignen Interessen. Ihren 
Vorrang ist fie entschlossen zu behaupten auch ans Kosten der Consöderation: 
fie verlangt einen erblichen Fürsten. Nnn findet fie ihn mitten im Bunde. 
Sie wartet nur aus den Tod des Erzbischoss; dann soll Markgras Wilhelm 
den Krummstab ergreisen und, des Besitzes sicher, fich vermählen, der erste 
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Schritt zur Säcularisatiou. In Allem, was folgte, schwor man, zu ihm 
stehen zu wollen. 

Diese Konstellation benutzt der. Markgras zu kühneren Anschlägen; 
seine Pläne gehen weit über das Erzstift hinaus. Als Bundesgenosse 
gebot er über die geheimen Mittel des Bundes: er war entschlossen, seine 
Herrschaft zu festigen soweit der Bnnd reichte. Der Bischos von Oesel lag 
eben im Hader mit der Ritterschaft der Wieck; der Markgraf versicherte 
sich der Mißvergnügten und ließ sich znm Gegenbischos ausrufen: bewaffnet 
fiel er ins Erzstift; zu Hapsal nahm er die Huldigung entgegen. Mit 
durchdringendem Blicke erkannte Plettenberg die große Gefahr dieser Stellung, 
aber mit unerschütterlicher Mäßigung wählte er unter den Mitteln, ihr zu 
begegnen. Gewalt der Waffen hätte die wieckische Fehde in livländischen 
Bürgerkrieg verwandelt: Alles, was von Abenteurern nnd Verschwörern im 
Lande war, hatte sich in die Bewegung geworfen. Unermüdlich snchte er 
zn vermitteln; von Landtag zu Landtag verhandelte er die Ansprüche der 
Parteien; die Heftigkeit des Krieges brach er durch wiederholten Stillstand. 
Und seiue Politik behielt Recht. Noch ehe er starb, war dem Anschlag die 
gesährlichste Spitze gebrochen. Der Markgras gab seine Ansprüche aus; 
wenigstens wollte er gelegnere Zeiten erwarten. Allein, wie jeder Sturm 
früher sich legt, als die Brandung, die er erzeugt und wie das empörte 
Element ost dann erst die zahlreichsten. Opser fordert, so droht nuu, als 
der alte Meister todt ist, die zerstörende Nachwirkung jener Fehde. Schein-
bar ist sie verglichen, allein die Parteien sind nicht versöhnt. Der alte 
Meister ist gestorben, ehe er die Gemüther besänftigen können: die ge-
scheiterten Ritter und Abenteurer sind nicht befriedigt. Der offene Anschlag 
ist mißglückt; um so tiefer unterwühlt Verschwörung den Boden. 

So entschieden die Stadt eingetreten war sür das Evangelium, die 
Ritterschaft sür die Säcularisatiou des Erzstists: die Verschwörer gingen 
weit über beide Pläne hinaus. Glauben und Kirche waren ihmn Mittel 
znm Zweck, das Erzstift nur der kleinere Theil der Bente. Mit wem sie 
ihr Bündniß schloffen, galt ihnen gleich. Nur siegen, war ihre Losung. 

Ans ihren eigenen Bekenntnissen erfährt man ihren Anschlag. Würde 
der Markgras nebst seinem Anhange zu hart bedrängt, so sollten ihm die 
Verbündeten zu Hilse kommen zu Wasser und Lande. In diesem Bunde 
standen der Herzog von Preußen und drei Könige. Der König von Däne-
mark sollte seine Flotte aus Riga beordern; der König voll. Schweden aus 
Oesel nnd Reval; der Herzog von Preußen mit Reitern und Fußvolk in 
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Kurland einsallen nnd beistehen sollte ihm — der König von Polen. Der 
König von Polen! Der Schirmherr des katholischen Erzstists, selber ka-
tholisch mit seinen katholischen Schaaren! 

Was war evangelisch geblieben an jenem Bunde? Zu Ehre« Gottes 
war er geschlossen: in eine politische Verschwörung war er verwandelt. 
Aus Freiheit des Glaubens war er errichtet und eingeleitet hat er nichts, 
als den Untergang des Landes, der sich mit kurzen, angstvollen Pausen von 
da ab unaufhaltsam vollzog. 

Es war jene Kombination feindlicher Gewalten, welche zu hindern 
Plettenbergs Lebensausgabe gewesen war. 

Die Unbefangenen, die Gläubigen, die Ausrichtigen ahnten nichts von 
den Dingen, welche sich vorbereiteten. Sie träumten immer noch, das 
Evangelium zu schirmen, als schon der König von Polen im Bunde stand 
und nichts des Schirmens bedurfte, als ihre eigne, armselige Freiheit. 

In jenem Anschlage war den Unzufriedenen im Lande eine nicht ge-
meine Rolle zugefallen. Der Ausgang der Oeselscheu Häudel fand sie 
mißmnthig aus ihren Gütern zerstreut, die Ungern, die Saß, Maydell, 
Taube, Frank, Uexküll, lauter angesehene Geschlechter. In Kurlaud schaarteu 
sich die Mißvergnügten im Banskeschen; dort hatte Dietrich Bnttler von 
Tncknm seine Güter. Andere waren anßer Landes geflohen: Conrad Uexküll 
wegelagerte vor Lübeck; zwanzig Reisende hat er dort geplündert nnd erstochen; 
Valentin Bulgeriu, Reiuhold Saß u. A. waren -in des Herzogs Albert 
Dienste getreten nnd spannen die Fäden von dort aus. 

Sie fanden dort jenen Mann, der eingeweiht war, wie kanm ein 
Zweiter, in die Geheimnisse der livländischen Händel. War er doch lange 
selber ein Theil ihrer gewesen. Magister Johannes Lohmüller hatte sich 
unter dem Schatten des Herzogs zu Königsberg niedergelassen. Um ihn 
schaarten sich die Emigrirten; mit seiner geistigen Spürkrast witterte er die 
Wege; er war der Kops; an Armen sollte es nicht fehlen. Immer im 
Namen Gottes, unter dem Schirm des evangelischen Bundes vertheilte man 
die Rollen: Reinhold Saß sollte in Oesel landen, der Hauptangriff aus 
Kurland ersolgeu; auf der Grobinschen Straße wurde der Herzog erwartet; 
sobald er erschiene, wollte Dietrich Buttler ihm zuziehu. 

Heimlich und sorglich war Alles vorbereitet. Unsichtbare Fäden spannen 
das Netz. Spione und Agenten des Herzogs meldeten nach Königsberg 
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jede Bewegung in Riga, im Lande; Botschaften kamen und gingen nnd 
treue Boten hatten sich gesunden. 

Wie hätte unter den Boten Burchard Waldis gefehlt? Der Freund 
von Lohmnller, der Kannengießer, der evangelisch im Innersten Entzündete. 
Was vermochte ihn zu retten aus der allgemeinen Bewegung? Er schlug 
sein Blech; er reimte seine Fabeln; er glaubte an seinen Erlöser: was 
kümmerte ihn die livländische Consöderation! 

Und wer hätte sich besser geeignet zu heimlicher Botschaft? Wo war 
er nicht gewesen, als Mönch, als Blechschläger! In Rym, zu Nürnberg aus 
dem Reichstag, in Preußen, in Hessen, am Rhein oben und unten, in 
Holland, in Lübeck, in Breslau, zu Wasser und Lande, aus Messen und 
Märkten, überall geschäftig mit Fuß und Hand, mit Gedanke und Wort, 
ausbietend, sammelnd, erzählend, betrachtend. Man war gewohnt, ihn 
jährlich gehen und kommen zu sehen: sein Geschäft brachte es so mit sich. 
Er war leicht gewonnen zu dem gefährlichen Amte. 

Ob er eingeweiht war in die bedenklichen Händel; ob ihm die Augen 
geschlossen bliebe» und er nichts ahnte von der Mission, die er übte? Ob 
ihn neben der evangelischen Treuherzigkeit die alte Erinnerung trieb an sein 
mönchisches Gewerbe, überall zu sein und nirgends, überall zu horchen und 
zn reden, Gutes zu stifte» oder Unheil, immer in majorem vei Floriam? 

Jährlich zog er aus; jährlich kam er heim. In Königsberg fand er 
seinen Gönner nnd Lohmüller wußte ihn zu benutzen. 

Wie lauge er. „Briefträger" geweseu — es waren nur katholische Brief-
träger, welche die Rigaschen ehemals nnter den Thoren der Stadt auszu-
hängen waren bedacht gewesen — ist uicht überliefert. Wann er zuerst 
damit begonnen, ist nicht verzeichnet. Im Herbste 1536 — in seinen 
Fabeln erzählt er es selbst — war er wieder draußen; vor dem Winter 
wird er heimgekommen sein; sein Weg ging durch Kurland; im Bauskeschen 
hatte er Verwandte durch Heirath; ans dem Durchzug pflegte er sie wol 
zu besuchen. Anch diesmal kam er zu ihnen, als eine Krankheit ihn überfiel, 
von der uns ein wunderliches Zeugniß erhalten ist. 

Lieber Vogt, schreibt der Ordensmeister an den Ordensvogt zn Banske 
— es wird Ende Januar 1537 gewesen sein — wir haben euer Schreiben 
empfangen und daraus ersehen, daß Burchard Waldis etlicher Krankheit 
serner beschwert ist, davon ihn dann euer Barbier mit Baden oder sonst 
wol heilen wollte; zugleich begehrt Ihr zu wissen, wie Ihr Euch verhalten 
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sollt, wenn er tödtlich verbliebe. Daraus wollen wir Euch nicht bergen, 
daß uns in keinem Wege gerathen scheint, gemeldeten Burchard in der 
Badestube ein- und auszuführen; ist euer Barbier vielmehr anch jetzt noch 
des Sinnes, so begehren wir, daß Ihr den Beiden eine Kammer einweist 
und sie in guter Verwahrung haltet, auch daß zum Kannengießer nur Ver-
traute gelangen und Niemand sonst mit ihm rede und, weil er sich der 
Krankheit, wie Ihr meldet, merklich beklagt, so dünkt uns gerathen nnd 
begehren wir, Ihr nehmet etliche Vertraute, die Kraukheit zn besichtigen, 
daß, falls er sterbe, solche Krankheit bezeugt werden könne. Deßgleichen 
sind wir gesonnen, einige unserer Räthe und Getreuen mit vollkommenem 
Bescheid und Besehl an Euch zu senden, um in der Sache weiter zu pro-
cediren. Sollte aber der Kannengießer mit Tode abscheiden, so ist aber-
mals unser Befehl, Ihr laßt ihn in einem Sarge an einen heimlichen Ort 
bringen und verwahrt ihn wol, bis daß Ihr weiteren Bescheid von uns 
erlanget. 

Was war diese Krankheit? Was bedeutet der Barbier? — einen Arzt? 
Und die Räthe des Meisters? Und der Sarg? 

Um weniges früher, nach Weihnachten 1536, ist ein Protocoll aufge-
nommen zu Bauske; ein Bruchstück ist erhalten. Es sind Aussagen des 
Kannengießers; über einigen Sätzen steht das Wörtchen „peinlich"; bei 
andern, daß er freiwillig bekannt habe. 

Damals, aus seiner Rückreise, bei seinen Freunden, muß er aufgegriffen 
worden sein; man hatte ihn wol längere Zeit schon beobachtet. Er wurde 
gefangen, verhört, gemartert. Und hatte die Marter so unbarmherzig ge-
wüthet gegen seinen armen, mönchischen Leib, daß ihm schon wenige Wochen 
daraus der Meister einen Sarg zudachte. Daher seine Krankheit? Daher 
der Barbier! — es war kein Arzt: es war der Henker, ihn zu martern. 

Und selbst diese Marter war nur ein gelindes Vorspiel. 
Was er aussagt ist nicht gar gefährlich. Doch muß er gestehen, um 

Lohmüllers Flucht zu wissen, um seine geheimen Verbindungen mit Riga, 
in Königsberg hat er ihn ausgesucht. Ob er das Aergste trotz der Marter 
verschwiegen? Ob er es selbst nicht geahnt hat? 

Vor Weihnachten 1536 war er ergriffen. Im Frühling 1537 sührte 
der Ordensmeister seinen Hauptschlag. Herr Hermann von Brüggeney, 
der Erbe von Plettenbergs Mantel, hat nichts ererbt von des alten Meisters 
Milde und Würde: er ist jähzornig, hartherzig und entschlossen, eher zu 
brechen, als zu weichen. 
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Ueberall hat er Späher vertheilt; Wege und Stege werden bewacht; 
mit einem Schlage trifft er die entschlossensten Verschwörer, Edle aus Oesel, 
aus Kurland, nnter ihnen Dietrich Bnttler von Tnckum. Gesangen wird 
er nach Wenden gebracht; freiwillig bekennt er, was ihn allein schon nnter 
das Schwert bringen muß; am selben Tage, am 17. April, wird er unter 
die Tortur gelegt: ein langes Protoeoll verzeichnet seine Enthüllungen. 
Bald daraus im Gewahrsam ist er gestorben, ob natürlichen Todes, ob 
gerichtet, ob zu Tode gepeinigt? Als er todt ist, hebt die Jagd an aus 
Alle, die ihm angehangen; seine Freunde und Diener werden ergriffen; die 
Edlen von Banske müssen sich förmlich losschwören von jeder Gemeinschaft 
mit seinen Plänen; seine Güter werden eingezogen: dnrch Felonie wird 
der Vasall jedes Rechtes verlustig. 

Nun erst beginnt sür Burchard Waldis die Zeit der furchtbarsten 
Prüfung. Nicht als gemeiner Bote und Briefträger, als Mitverschwörer 
wird er gehalten. Bei allen Ordens-Gebietigern srägt der Meister um 
Rath, wie mit ihm zu verfahren; es ist das nur in gewichtigen Fällen 
üblich. Der Comthnr zu Fellin — sein Schreiben ist erhalten — erwiedert; 
der kurze Sinn seines Rathschlags ist: Tortur und wieder Tortur, geheim 
im Gesängnisse, im Beisein zuverlässiger Ordensverwandten, nicht lautbar. 
Es ist im April 1538. 

Von nun an dringt keine Kunde aus seinem Kerker. Welche Qualen 
er erduldet, was er gestanden, was er verschwiegen, steht aus keinem Blatte 
verzeichnet. Nur wie seine Seele gerungen, spricht aus den Psalmen, die 
er in den Tagen der Angst gedichtet, um, wie er selbst in der Vorrede 
sagt: „die langweilige vnd beschwerliche gedancken, vnd Teuffeliche ansech-
tung damit zuuertreiben, odderje zum theyl zu vermindern'."' „An allen 
Menschen gar verzagt" — so schreit der 25. Psalm aus seiner Seele — 
„Zu dir mein seel wil geben, Herr Gott aufs dich Hab ichs gewagt, 
Erhalt mich bei dem leben, All mein Zuflucht stell ich an dich, Laß nit 
zufchauden werden mich, Daß sich meiu feind nit frewen! — Mein Augen 
sind all zeit zu dir, O Herr mein Gott gerichtet Daß du helfst aus 
dem netze mir Dern die mich han vernichtet, Erbarm dich mein, vnd 
si he mich an, Dann arm bin ich von jederman Auch gar vnd gantz 
verlassen. — Meins hertzen weh richt mich jetz hin, Komm Herr und 
tröst mich wider, Schaw wie ich gar vernichtet bin, Im elend !ig dar-
nider, Darumb vergib die Sünde mein, Sieh an wie viel dex feinde 
sein, Die mich an fach verfolgen." — 
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Die Tage gingen und kamen, aber kein Erretter. Wer hätte seiner 
gedacht? Die Freunde, denen er Briese getragen, waren todt oder verbannt 
oder wagten sich nicht zu zeigen. Undank, der Welt Lohn: in wie viel 
Fabeln hat er dies nie endende Thema gesponnen, unter wie viel Bildern 
der Fabel, in wie viel Formen der Moral! Und wie sagt er da immer 
mit schmerzlicher Versicherung: „Glaub mirs, ich bin mit schaden gelehrt". 
„Es ist groß Ding srenndt in der not, Noch größer Frenndt biß in den 
tod, Im bösen Gricht, Freundt hinder rücken Die drey machen eine seste 
Brücken". Brücken- nnd steglos lag die Zukunft vor ihm. „Solch vntreuw 
und solch elend wesen Hab ich viel von den Alten glesen, Weichs jetzt 
wird anss ein hanfsen gar Mit schaden an mir selber war Denn jetzt 
sein kaum zwen oder drey, Die mir in nöten treten bey Den andern 
Hauff muß faren lassen, Sie sein allein deß glücks genossen, Denn da 
michs vnglück erst anstieß Auß sorcht ein jeder Freundt abließ, Da hett 
all Freundtschasst gar ein end Mir ward der rücken zngewendt". 

Einsam saß er nnd verlassen. Zwei Jahre find so über ihn hinge-
gangen. Dann wurde er von Banske abgeführt, das Gerücht ging: nach 
Wenden. In Wenden war der höchste, geheimste Richtplatz des Ordens. 

Nur einen Augenblick noch und wir schließen ab mit Burchard Waldis. 
Nur einige Worte der Betrachtung: der Fabel steht es übel an, in die 
Welt zu gehen ohne jede Moral. 

An Gegensätzen sollten die Pole nnsrer Geschichte, vielleicht nnsrer 
Gegenwart, anschaulich werden. Nun könnte leicht Jemand die Gegensätze 
vermissen; denn solche erscheinen nur am Verwandten. Hier aber scheint 
eine unübersteigbare Kluft gefestigt: dort der Meister deutschen Ordens, 
mitten im Centrum des Landes, auf der Höhe des Staates, hochedlen 
Geschlechts, wortkarg, unerschütterlich im hereinbrechenden Ruin, kaum be-
wegt vom Schlage des eignen Herzens, ganz hingegeben an den Berns, 
den er würdig vertritt, wie kein Andrer, — und nun der verlaufene Mönch, 
der Fabeldichter, mönchisch bewegt vom Scheitel zur Sohle, geschwätzig, 
ganz Herz, ganz Glaube, an Einficht arm, Blech schlagend an der Peripherie 
des Staates, vom Sturz, den er mitvorbereitet zu haben vielleicht nicht 
ahnt, selber als einer der Ersten getroffen, niedergeworfen und machtlos. 

Dennoch es ist etwas, das fie verbindet. Als Pole erscheinen fie, 
abgewandt von einander, getrennt durch den ganzen Durchmesser einer po-
litischen Welt; allein eben diese Welt selbst, die fie scheidet, verknüpft sie; 
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es biudet sie aneinander eben die Geschichte dieses Landes. Und wäre das 
nicht genug, so binden wir sie aneinander durch eine bündige Moral: Ob' 
im Centrum des Staats, ob an der Peripherie, auch im äußersten Winkel 
ist man nicht ungestraft Kannengießer. Je kleiner die Menschengemeine, 
um so mehr thut, doppelt und dreifach, Eins Noch, bei Hoch und Niedrig, 
bei Edel und Gemein: politische Einsicht und politischer Wille. Politischer 
Wille; in keine Schablone der Schule paßt- der Begriff. Aber gebieterisch 
tritt er in die Wirklichkeit ein uud beherrscht das Geschick der Völker. 
Weder Frömmigkeit noch bürgerliche Tugend, weder Glauben noch persön-
licher Charakter ersetzen dies Eine. Mit blos persönlicher Würde ist auch 
politische Ohnmacht vereinbar, mit der frommsten Gesinnung politische 
Indolenz. An Ohnmacht und Indolenz aber zerfallen kleine Gemeinen. 
Verlaufene Mönche kennt dieses Land nicht mehr. Allein, kommen die 
Zeiten der Prüsnng, dann wird es auch nachmals an Leuten nicht fehlen, 
welche bei Lohmüllers rothen Wein trinken und Psalmen singen, während 
sie an ihrem Theil Helsen, das Vaterland verrathen. Und das ist auch 
eine Moral der Fabel. 

Langsam brach sich die Kunde vom Elend des armen, hessischen Mönches 
Bahn. Langsam kam sie nach Hessen, nach Allendors, wo seine Wiege ge-
standen. War ihm auch Alles todt, hatte ihn Alles vergessen, Freunde 
und Bürger, Göuuer uud Verschwörer —: mit denen ihn Nichts verband 
von Entwürfen und Plänen, Nichts, als das Blut des Herzens, als tren-
menschliche Liebe, die konnten ihn nicht vergessen. Zwei Brüder machten 
sich ans den Bruder zu holen, arm, machtlos, ohne Mittel, in fremde, 
unbekannte, weit abgelegene Lande, mitten hinein in Gefabr und Beschwerde. 
Weiber und Kinder ließen sie zurück und nahmen Nichts mit, als ein 
Schreiben des Landgrasen Philipp und ihr unerschrockenes Bruderherz. 

Jahre waren vergangen. Hatte der Mönch nicht abgebüßt; waren 
nicht die wirklich Schuldigen gerichtet oder geflohen? Das armselige Werk-
zeug hatte seiueu Theil der Marter getragen. Die Fürsprache des Land-
grasen , die Mahnung des Raths zu Riga, die nuermüdeten Bitten der 
Brüder erweichten das harte Herz des Meisters. Er ließ den Gesaugenen 
ledig nnd gab ihn zurück in die Hände der Seinen. 

Im Sommer 1540 ist er nach Hessen heimgekehrt; was sollte er in 
dem Lande, wo, wenn er die Summe seines Lebens zog, er den bittersten 
Jammer erfahren? Und war er weise geworden durch alle Erfahrung? — 
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In Einem wenigstens ist er unverbesserlich geblieben, ein echter, ver-
laufener Mönch. Der berühmte Landgras hatte zwei Frauen, nämlich aus 
einmal, beide, zum großen Aerger der Reformatoren, ihm angetraut; Frau 
Margaretha hieß die eine. Frau Margarethen widmete Burchard Waldis 
— er war in Hessen Pfarrer geworden — seine Dienste: sie haben ihm 
die reiche Abtei Abterode eingetragen. Und als wäre das nicht genug der 
Huldigung sür jenes Geschlecht, dem er manche seiner wunderlichsten Er-
sahrungen dankte: er nahm sich zum andern Mal eine Frau. Diese hat 
er dann freilich nicht überlebt. 

C. Schirren. 
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weit der menschliche Geist rückwärts in die dunkelste Vergangenheit 
zu dringen vermag, so weit er seine Gedanken in die fernste Zukunft vor-
ausschickt, begegnet er einzelnen Erscheinungen, die von einem Zeitalter als 
Heil ersehnt und begrüßt, von einem andern, gewöhnlich dem nächstfol-
genden schon, als Unheil und Uebel empfunden und verwünscht werden, so 
wie andere, die umgekehrt bei ihrem Herannahen gefürchtet, erst als Segen 
erkannt werden, wenn sie herrschend geworden sind. 

Auch in der Gegellwart wissen wir von vielen Dingen nicht zu sagen, 
.ob sie ein absolutes Uebel seien oder nicht, ob wir, indem wir sie abwehren, 
nicht viel Heilsames mit zurückweisen, oder wenn wir sie bereitwillig aus-
nehmen, nicht ein Gefolge von Mißbräuchen bei nns einheimisch machen, 
gegen die wir dann vergebens kämpfen. 

Aus dieser Ungewißheit kann nns nie vollständig geHolsen werden, 
weil die empfehlenden oder warnenden Stimmen, die sich aus verschiedenen 
Richtungen vernehmen lassen, durch den Standpunkt der Sprechenden be-
dingt werden. Es bleibt, um uns eine einigermaßen selbstständige Meinung 
zu bilden, kein anderes Mittel als auf die Gründe zu hören, die von den 
einzelnen Stimmen sür die Empfehlung oder Warnung geltend gemacht 
werden, und sie gegen einander abzuwägen. Je entgegengesetzter die Stand-
punkte der Sprechenden sind, desto leichter wird dieses Abwägen ihrer 
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Gründe; aber desto deutlicher zeigt sich auch, was von beiden Theilen zu 
sagen versäumt wordeu, uud es entsteht eine dritte Vorstelluug vou der 
Sache, dann eine vierte u. s. s. Aus immer weiteren Kreisen länst das 
Für und Wider in einen Mittelpunkt zusammeu, und der öffentlichen 
Meinung wird, wo sich ein Organ dieser Besprechung gesunden, die Gele-
genheit geboten, das Wahre von dem Falschen zu sonder«, indem sie den 
Maßstab der Erfahrung an die gewonnenen Resultate legt. Was sich aus 
diese Weise bewährt, verfehlt dann gewöhnlich auch nicht seiner Wirkuug 
aus das Leben, welches sich in dem ausgetretenen Geleise schädlicher Ge-
wohnheiten nur da ungestört bewegen kann, wo keine öffentliche Meinung 
als treibende Kraft wirkt. 

Der vorliegende Aussatz läßt sich als eine jener Stimmen vernehmen 
nnd soll zur Prüfung e'ner Frage beitragen, die tief iu das Familienleben 
und durch dasselbe in das öffentliche Wohl eiugreist. Es soll eines jener 
zweifelhaften Nebel näher betrachtet werden: der Luxus, der viel ge-
scholten und viel entschuldigt, doch mehr oder weniger u«s Alle verlockt 
uud immer mehr Verbreitung gewinnen muß, wenn ihm uicht beschränkend 
entgegengetreten wird. 

Der Luxus hat keinen deutschen Namen und keine deutsche Herkunst, 
wurde aber vielleicht eben deshalb nur zu bereitwillig von uns angenommen. 
Wir machten uns mit der fremden Sache das fremde Wort zu eigen und 
versuchen vergebens es durch ein ganz gleichbedeutendes in unserer Sprache 
wiederzugeben. Luxus hat, meinen wir, die Bedeutung des Überflüssigen, 
des über das Nöthige Hinausgehenden, ohne doch mit Verschwendung 
gleichbedeutend zu sein, denn es wird gar viel ohne Luxus verschwendet 
d. h. Vieles vernichtet und unbrauchbar gemacht, was zum Unterhalte 
Anderer hätte dienen können. Auch der gewöhnlich sür Luxus gebrauchte 
Ausdruck: Aufwand, giebt den Sinn des Wortes nicht vollständig wieder, 
da er mehr die Menge als die Beschaffenheit der Dinge bezeichnet. Eben 
so haben Prunk und Pracht andere Nebenbedeutungen, und wir sehen uns 
genöthigt das Wort Luxus beizubehalten, um damit Alles auszudrückeu, 
was über die Nothdurst des.Lebens hinaus demselben Schmuck und 
verseinerten Genuß, aber doch nnr im Bereich des Materiellen 
bietet; denn fern sei es von uns Klmst und Wissenschast in das Gebiet 
des Luxus weisen zu wollen. 

Nach dieser Erklärung wollen wir den Luxus keineswegs als unbedingt 
verwerflich darstellen, denn es läßt sich nicht leugnen, daß er immer ein 
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mächtiger Antrieb zu unzählbaren Fortschritten und ein nicht zu verachtender 
Begleiter der Civilisation und des Wohlstandes der Völker gewesen ist uud 
sein wird. Das Bedürsniß des Schmuckes ist ja überhaupt zu den 
Merkmalen zn zähleu, die den Menschen auch ans der untersten Stuse der 
Entwickelung noch vom Thiere unterscheiden. Wenn der roheste Südameri-
kaner fich seine unförmlichen Ringe in die Nase und die Ohren hängt, 
steht er damit schon weit über dein schöngefleckten Jaguar und dem pracht-
voll gefiederten Vogel seiner Urwälder. Auch der verfeinerte Genuß 
hat ein menschlich geistiges Element und giebt dadurch Zeugniß von einer 
höheren Naturanlage. 

Wahrhast schädlich wird der Luxus bei Völkern wie bei Individuen 
erst, wen« er die Mittel verschlingt, die zur Befriedigung wirklicher Lebens-
bedürfnisse dienen sollten, wenn er nicht mehr die erlaubte Anwendung des 
Ueberschusses an Vermögen ist, sondern als etwas Unentbehrliches mit 
Zurückweisung berechtigter Ansprüche erstrebt wird. 

Ans dem Gesagten geht hervor, daß wir dem Reichen den Pracht-
auswaud nicht mißgönnen, der seinen Ueberfluß in tausend Cauälen wieder 
in die Hände der fleißigen Arbeiter leitet. Schenken stiftet bekanntlich viel 
weniger Gutes als reichlich bezahlen, was an Mühe und Arbeit geleistet 
wird. Wenn nun auch die Arbeit an sogenannten Luxusgegenständen schein-
bar Unnützes schafft, bleibt sie doch das unfehlbarste Mittel die Circulation 
des Geldes im Staatskörper zu befördern, des Geldes, das wir nun ein-
mal als dessen Lebensblut anzusehn gezwungen sind. Auch möchte es in 
dem gegenwärtigen Stande der Civilisation sehr schwer sein, die Grenzen 
des Unentbehrlichen zu bezeichnen, so wie zu bestimmen, wie weit man sich 
dem Naturzustande wieder nähern könnte. Der Luxus wird demnach erst 
ein Uebel genannt werden dürsen, wenn er aushört vom Ueberfluß genährt 
zu werden. 

Wenn von dem Allgemeiueu aus das Besondere zurückgegangen wird, 
so entsteht die Frage, ob in nnserem Lande, in unserer engeren Umgebung 
der Luxus als Uebel vorhanden und wie weit er vorgeschritten sei. Da 
müssen wir gestehu, daß, obgleich der Luxus bei uns noch nicht die schwin-
delnde Höhe wie in den großen Hauptstädten Europas erreicht hat, er doch 
uur zu häufig im umgekehrten Verhältnisse zu dem Vermögen steht; daß 
im allgemeinen die Reichen, und zwar nicht blos die durch Erwerb uud 
Sparsamkeit Reichgewordenen, sich verhältnißmäßig viel mehr zu beschränken 
wissen, als die Gesellschastsclassen, welche dnrch geistige oder leibliche Arbeit 
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ihren Unterhalt erwerben, also am meisten bemüht sein sollten, es durch 
weise Berechnung ihrer Ausgaben zu einiger Sicherung der Wohlfahrt ihrer 
Familien zu bringen. 

Wir überlassen es Kundigeren in allen Gesellschaftsschichten dem Ver-
hältniß des Luxus zu den Hülfsquellen nachzuforschen nnd begnügen uns 
hier damit ans die Nachtheile aufmerksam zu machen, die eiu entschiedenes 
Mißverhältniß derselben unleugbar sür das Gedeihen des Mittelstandes 
herbeigeführt hat, des Mittelstandes, der als belebendes Element aller civi-
lifirten Nationen, besonders aber der deutschen, die ehrenvolle Ausgabe hat, 
aus dem Wege des Fortschritts Allen vorauszugehen, in rüstiger Thätigkeit 
äußerlich schaffend und innerlich bessernd. Wer aber Tüchtiges leisten nnd 
erstreben will, hat nicht Zeit und Weile, sich weichlichem Genüsse zu über-
lassen, nnd wer ein edles Ziel vor Augen hat, soll sich auf dem Wege 
dahin frei erhalten von den Hemmnissen gesteigerter Bedürfnisse, in Selbst-
beschränkung und Genügsamkeit, dagegen aber auch dasür sorgen, daß keine 
Zeit eintrete, in welcher der Mangel seine Wirksamkeit lähmen oder die 
Sorge sür das tägliche Brod ihn zwingen könnte seine moralische Unab-
hängigkeit auszugeben. 

Es ist ein einigermaßen berechtigtes Selbstgefühl, welches den Menschen, 
der sich die Mittel zn seiner und der Seinigen Existenz durch eigene Kraft 
täglich erwirbt, auch sür die Zukuust dieser Kraft vertraue» und daraus 
bauen lehrt, daß die Welt sür den Tüchtigen immer noch groß genug ist; 
auch ist es bei uns insbesondere noch lange nicht so weit gekommen, daß 
wir sür jeden Berusskreis mehr als die nöthigen Kräfte, also zu fürchten 
hätten, daß auch das eifrigste Bemühen nicht mehr im Stande sein dürste, 
reichlichen Unterhalt sür den Einzelnen so wie sür die Familie zn erwerben. 
Doch kann behauptet werden, daß diese Zuversicht, welche Gesundheit uud 
langes Leben des Familienhauptes ohnehin zur erste« Voraussetzung hat, 
nicht alle Wechselsälle des Lebeus in ihre Berechnung zieht. Im Durch-
schnitt genommen könnte die Existenz des Mittelftandes bei uns gewiß 
sorgenloser sein als irgendwo, wenn er seine Begriffe von dem was unent-
behrlich ist ein wenig berichtigen wollte. Statt durch Beschränkung seiner 
Bedürfnisse an Geltung zu verlieren, würde er im Gegentheil dadurch zu 
einer größeren Unabhängigkeit der Stellung und zu größerem Ansehn im 
Verkehr mit anderen Gesellschaftsklassen gelaugen n«d, von rastlosem 
Wünschen und Begehren nicht mehr gequält, auch zu größerem Lebensgenuß. 

Der Begriff des Mittelstandes wird hier in anderer Weise gesaßt als 
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es gewöhnlich geschieht. Wir zählen dazu vorzugsweise alle diejenigen, 
welche durch geistige Arbeit nicht nur ihren Unterhalt erwerben, sondern 
durch dieselbe auch die wirklichen Vermittler zwischen den verschiedenen 
Ständen sind, also im allgemeinen Gelehrte nnd Beamte. Sie mögen 
nun ihrer Abstammung nach adelig oder bürgerlich sein, so ist ihre Stellung 
im Staate, besonders in Rußland, wo der Verdienstadel die schärfere 
Standesgrenze verwischt, eine ziemlich gleichmäßige und in Bezug aus ihre 
pecuuiären Verhältnisse, die wir hier in Betrachtung ziehen, eben auch eine 
mittlere. Die Hanptgrnndsätze, welche wir unserer Betrachtung znm Grunde 
legen, lassen freilich auch eine allgemeinere Anwendung zu, deren Grenzen 
der Leser selbst bestimmen mag. 

Nun wird mau vor allem fragen, ob es Thatsache sei, daß das Maß 
der Ausgaben in den bezeichneten Lebenskreisen in den meisten Fällen die 
Mittel übersteige, woraus wir leider bejahend antworten müssen, wenn wir 
anch nicht behaupten wollen, daß in allen diesen Fällen ein wirkliches 
Schuldigbleiben eintrete. Wir rechnen dahin alle die zahlreichen Fälle, 
wo man nicht damit ansängt, die Einnahme als das Feststehende und die 
Ausgabe als das davon Abhängige zu betrachten, sondern umgekehrt diese 
erst feststellt und dann jene danach möglichst zn erweitern fncht, wobei denn 
nur zn oft ein arger Riß entsteht. Um die Lücke auszufüllen muß dann 
ängstlich nach Erwerbsquellen gesucht werden, die außerhalb des Beruss-
kreises liegen und demselben nicht immer förderlich sind. Ferner müssen 
wir das rechte Maß der Ausgaben sür überschritten halten, wo der Tod 
des Familienvaters die Zurückbleibenden, nur zu häufig unerzogene Kinder, 
dem Mangel Preis giebt, wenn nicht hülsreiche Frennde eintreten und 
endlich, wo die Hinterbliebenen als einziges Erbtheil eine Schuldenlast 
übernehmen, die sie ihrerseits aus einem Theil ihrer Lebensbahn fortzu-
schleppen haben. 

Selbstverständlich können alle diese Angaben sich nnr aus das häufig 
Vorkommende beziehen nnd Niemand wird so uugerecht sein wollen, immer 
und überall den Mangel an Mitteln ans eine strafbare Vernachlässigung 
zurückführen zu wollen. Unsere Lebensverhältnisse gestalten sich ans so 
unendlich verschiedene Weise, daß sür alle Arten von Ausnahmen Raum 
gegeben werden muß. Einem redlichen Ankämpfen gegen die Ungunst der 
Verhältnisse fehlt übrigens selten die Anerkennung, wxnn auch ost die Unter-
stützuug, und wir fürchten hier nicht irgend Jemand zu nahe zu treten, 
wenn wir aus häufig anzutreffende Uebelstände hinweisen. 
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Das vorherbestimmte, nicht mit den Einnahmen übereinstimmende 
Maß der Ausgaben ist es nun zunächst, an dem wir eiue Aenderung sür 
nothwendig halten, wenn das richtige Gleichgewicht hergestellt werden soll, 
das zum Gedeihen des Familienlebens wie des' öffentlichen Wohls so uner-
läßlich ist. Möge der Leser dieses Maß mit uns prüfen, um sich zu über-
zeugen, ob es wirklich ein richtiges nnd unabänderliches sei. Vielleicht 
wird Einer oder der Andere, dessen Rechnungsabschluß auch nicht ganz 
befriedigend ist, sich im eignen Haushalte aufmerksamer umsehen und 
Manches als entbehrlich erkennen und verbannen. 

Wir treten zunächst iu die Wohnungen des Mittelstandes. Da auf 
dem Lande die Wahl derselben gewöhnlich nicht freigestellt ist, kann hier nnr von 
der Stadt die Rede sein. Wir finden in den meisten dieser Wohnungen 
Räume, die sür das Familienleben entbehrlich dem Verkehr nach anßen, 
der Gesellschaft gewidmet find und als sogenannte „ausgeräumte Zimmer" 
dnrch die täglichen Beschäftigungen der Glieder des Hanfes nicht einge-
nommen werden; anch sind die neumodischen weich gepolsterten Sessel in 
denselben mehr geeignet für Personen, die ruhen oder sich lesend nnd 
plaudernd dis- Zeit vertreiben, als sür die fleißige Hanssran des Mittel-
standes und den mit Geschäften meist überhäuften Hausvater.. Niemand deukt 
in unseren Tagen mehr daran, daß man in dem sogenannten Saal auch 
den Tisch sür die Familie decken könnte, wie es sonst wohl ost geschah, 
sondern es ist ein besonderes Speisezimmer nnentbehrlich, dessen Kleinheit 
man ost beklagen hört, weil wieder vorzugsweise an gesellige Bedürfnisse 
gedacht wird. Nach diesem Maßstabe wird man berechnen, wie viele be-
sondere Zimmer sür eine mäßig zahlreiche Familie noch sür nöthig gehalten 
werden, nm auch nur die gewöhnlichsten Ansprüche an Bequemlichkeit zn 
befriedigen und dann leicht begreifen, wie ein Familienvater in der Stadt 
bei einer Dnrchschnittseinnahme von 1500 bis 2000 Rbl. ungefähr den 
fünften Theil derselben blos sür die Wohnung nebst Heizung ausgeben muß. 
Dazu komme» noch die lausenden Ausgaben sür Erneuerung des Hans-
geräthes und man erinnere sich wie viel in manchen Häusern sür allerlei 
entbehrlichen Schmuck der Zimmer. 

Das Bedürsniß des gebildeten Menschen, sich das Innere seines 
Hauses, welches sür den Nordländer doch den größten Theil seines Lebens 
gewissermaßen umgrenzt, so freundlich uud heiter.als möglich zu gestalten, 
ist gewiß ehrenwerth nnd soll möglichst befriedigt werden, aber nicht ans 
Kosten des Familienwohlstandes. Wie in Landschastsgemälden und in den 
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Schilderungen unserer Dichter die Hütte den Schönheitssinn so gut be-
friedigen kann wie das Fürstenschloß, so können Geschmack nnd Ordnungs-
liebe, wenn sie nicht nach den Lauueu der Mode fragen, die enge Wohnung 
freundlicher machen als die kostbarste Einrichtung bei dem Mangel dieser 
Eigenschaften es zu thun Pflegt. Mögen die Räume wachsen und sich 
schmücken mit dem wachsenden Wohlstande; wir wünschen nur, es ginge 
kein Hausvater mit den Spuren der Sorgen um den täglichen Unterhalt 
ans der gefurchten Stirn in dem eleganten Salon seines Hauses ans und 
nieder und keine Hausfrau rechnete, im modernen Lehnstuhl liegend, mit 
schwerem Herzen ihren Monatsausgaben nach. 

Unter allen Formen des Luxus fällt gewöhnlich keine mehr ins Auge 
als der Kleiderluxus. Man hat sich daran gewöhnt diesen besonders 
den Frauen zum Vorwurf zu machen. Freilich können sie denselben nicht 
ganz von sich abschütteln und sich höchstens damit trösten, daß die Kleidung 
ihrer Männer, Brüder uud Söhne obgleich unscheinbarer, doch noch kost-
barer ist, wie Schneider- und Schuhmacherrechnungen hinlänglich beweisen. 
Doch ist das ein leidiger Trost nnd der gemeinschaftlich getragene Vorwurf 
deshalb nicht weniger verdient. Wenn nun auch nicht behauptet werden 
soll, daß der Kleiderluxns bei uns in höherem Grade herrsche als in andern 
Ländern, so wird doch uicht in Abrede gestellt werden können, daß er häufig 
im unrichtigen Verhältniß zu den Mitteln angetroffen wird uud wie überall 
aus dem verkehrten Wunsche hervorgeht, sich in- der äußern Erscheinung 
von den Reicheren nicht zu unterscheiden. Dieses Streben nach Gleich-
stellung, diese Fnrcht äußerlich zurückzustehu sührt ja überhaupt zu der 
sclavischen Nachahmung der ausschweifendsten Moden und trotzt aller Gewalt 
der besseren Ueberzeugung, wie wir das in der Gegenwart genugsam bewiesen 
sehn, da trotz alles Spottes und alles Zornes der öffentlichen Meinung gegen 
die Erinoline alle weibliche Philosophie es im besten Falle höchstens zu 
einer bescheidneren Ausdehnung der eben so unschönen als lächerlichen 
Reisröcke bringen kann. Von der prachtliebenden Kaiserin der Franzosen 
bis zu dem putzsüchtigen Dienstmädchen unserer Städte geht eine Stufen-
leiter der Nachahmung durch alle Gesellschastsschichten, ans welcher auch die 
unsinnigste Tracht und Kleidersitte bis in die unterste hinabsteigt. 

Wenn nun zu dem doppelten Maße des Stoffes, welches die heutige 
Mode verlangt, noch der Wunsch fich gesellt denselben immer kostbarer und 
reicher zu haben, wenn alles, was der Reichthum ersinnt, um sich von der 
Masse zu unterscheiden, in rastlosem Bestreben es ihm gleich zu thun sofort 
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nachgeahmt wird, so ist ein so rasches Steigen des Luxus zu erwarten, 
daß srüh oder spät aller Wohlstand darunter leiden muß. 

In unserem Lande ist noch der Uebelstand nicht nnerwähnt zn lassen, 
daß unermeßliche Snmmen ins Ausland fließen müssen, um an Kleider-
stoffen nnd Galanteriewaaren immer das Neueste herbeizuschaffen, wodurch 
denn alle Production innerhalb des Landes nur mühsam der Mode nach-
hinken kann. Seit unsere Grenzen dem freieren Verkehr mit dem Auslande 
wieder geöffnet sind, begnügt man sich nicht mehr damit, der schönen Rede-
freiheit dankbar zu genießen, man macht ein Rechnungsexempel daraus, 
die Reisekosten durch wohlfeileren Einkauf wieder einigermaßen zu ersetzen, 
und die Zahl der Familien ist nicht klein, die sast alles, was sie zur 
Kleidung brauchen, über die Grenze bringen oder bringen lassen. Wenn 
die gedankenlose Menge nur an das scheinbar Vortheilhafteste denkt, wäre 
es der intelligenten Classen würdig, mit gntem Beispiel vorauszugehen und 
des allgemeinen Besten, das immer aus den Einzelnen wieder zurückwirkt, 
gedenkend die Production und den Umsatz im Innern zu befördern, was 
doch die einzige Entschuldigung für gesteigerten Luxus wäre. 

Sollte diese letztere Mahnung von den Meisten auch als zu weit ge-
triebene Forderung venvorsen werden, so wird man doch jedenfalls als 
wünschenswerth anerkennen, daß wir in der Kleidung zu dem Grade der 
Einfachheit zurückkehrten, die unseren Mitteln wahrhaft angemessen ist und 
einen ehrenhaften Stolz darin setzten, durch äußeren Prunk nicht über 
unsere Verhältnisse hinauszugehen. Der Stand bestimmt anch hier weniger 
die Grenzen als das Vermögen. Dem Reichen jedes Standes ist einmal 
die Art von Lebensgenuß vorbehalten, die im Luxus liegt, die man aber 
mit ihrer Einwirkung aus die wachsende Begehrlichkeit und Verweichlichung 
demselben zu beneiden keine Ursache hat. Geschmackvolle Anordnung, Sauber-
keit und Zierlichkeit der Kleidung bleiben auch den Unbemittelten noch er-
reichbar und wir sehen Frauen und Töchter des Mittelstandes mit Wohl-
gefallen im kleidsamen Schmucke, wenn auch nicht gern in kostbaren aus-
ländischen Stoffen und behängt mit Gold an Ketten, Armbändern und 
Uhren, während die Taschen ihrer Männer und Väter nur spärliches Papier 
enthalten. 

Man sagt, in der täglichen Nahrung sei man im Mittelstande zu 
größerer Einfachheit gekommen als die alte heimische Sitte fie übte. Es 
ist wahr, daß die Zahl der täglichen Mahlzeiten fich vermindert hat und 
vielleicht auch, daß die augenblickliche Theurung auch die einfachste Nahrung 
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kostbarer mache. Doch wird man nicht leugnen können, daß ein größerer 
Luxus bei der Bewirthung von Gästen besonders bei festlichen Gelegenheiten 
eingeführt worden. Wenn wir nur bei der Bemerkung stehen bleiben: welche 
viel bedeutendere Rolle der Wein, besonders in seinen kostbareren Arten, in 
unseren Tagen spielt, während er sonst in den Hänsern des Mittelstandes 
nur bei festlichen Gelegenheiten vorgesetzt wurde, so müssen wir zugeben, 
daß der Luxus auch in solchen Dingen gestiegen ist. Die sonst gebräuchliche 
Massenhastigkeit der Speisen hat sich verringert; dagegen ist die Verfeine-
rung derselben gewiß kostbarer, da noch insbesondere die frühere Sitte, 
welche der Haussran die Bereitung derselben znr Pflicht machte, längst dem 
Gebranch Platz gemacht hat einer Köchin nnd bei festlichen Gelegenheiten 
einem geschickten Koche diese Sorge zu übertragen. In diesem letzteren 
Falle ist dann der Unterschied zwischen Reichen und Nichtreichen gewiß viel 
zu gering und der einmal eingeführte Maßstab sür Hochzeitsdiners und 
dergleichen festliche Gastmahle keineswegs richtig zu nennen. Man erinnere 
sich, wie ost gesellige Vereine, sogenannte Kränzchen, recht eigentlich am 
Luxus dahinsterben, weil der Ehrgeiz der Hausfrauen dem Wetteifer in 
glänzender Bewirthuug nicht entsagen konnte. 

Nach unseren Bemerkungen über den Luxus in der Nahrung ist ein 
flüchtiger Seiteublick auf den Cigarrenverbrauch wohl erlaubt, welcher schon 
des Schulknaben spärliches Taschengeld verschlingt, des Studenten knappen 
Wechsel noch knapper macht nnd dennoch auch dem sorgenvollsten Familien-
vater ganz unwidersprechlich nothwendig erscheint. Wie frühere Jahrhnn-
derte den seltsamen Genuß nicht gekannt haben, so werden vielleicht kom-
mende Geschlechter Mühe haben, sich eine Vorstelluug von demselben zu 
machen. Die Gegenwart wird wenigstens eingestehen müssen, daß 
ein Genuß, der ein künstlich geschaffenes Bedürfniß befriedigt, in das Ge-
biet des Luxus zu verweisen ist. 

Am meisten wird der Luxus gepflegt durch die Geselligkeit, die in 
unserer Zeit immer mehr nach außen lockt. Sie giebt die häufigste Gele-
genheit und die meiste Versuchung zn größerem Auswand an Zeit und Geld, 
als für beschränkte Vermögensverhältnisse zulässig ist. Vor allem beklagen 
wir die Verschwendung der Zeit, welche unmittelbar die Verschwendung 
an Geld nach fich zu ziehen pflegt. Wenn der Hausvater nicht Zeit hat 
an der Erziehung seiner Kinder Theil zu nehmen, weil er jede Stunde, 
die ihm seine Berussgeschäste übrig lassen, in Gesellschaft zubringt, wenn 
die Mutter, nachdem fie schon einen Theil des Morgens durch Besuche 
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verloren, die sie machte oder empfing, nun noch nachmittags einer Kaffee-
gesellschaft, abends einer Einladung zu Tanz, Kartenspiel oder andern 
Vergnügungen nicht entsagen kann; da braucht es freilich der fremden 
Stellvertreter bei den zu Hause zurückbleibenden Kindern; denn auch die 
erwachsene Tochter muß ihren Antheil an den Vergnügungen haben, sür 
die sie erzogen zu sein scheint, wenn nicht die Nothwendigkeit, den Berns 
einer Gouvernante zu ergreisen, ste schon aus dem Hause entfernte. 

Es find unschuldige Vergnügungen, wird man einwenden, Jedermann 
bedarf zuweilen der Zerstreuung, des Zeitvertreibes. Die erstere oder viel-
mehr die Erholung mag, wo Maß gehalten wird, zulässig sein, der Zeit-
vertreib als solcher nie; ja wir sollten das Wort ganz aus unserer Sprache 
verbannen. Giebt es etwas Widersinnigeres als: daraus zu denken, wie 
man eines der kostbarsten Güter, unsere kurze, flüchtige Lebenszeit, noch 
verkürzen, noch flüchtiger machen könnte. Und von dergleichen spricht man 
ganz unbefangen, man fühlt nicht, welches Zeugniß geistiger Armuth man 
sich mit diesem Sehnen nach Zeitvertreib ausstellt. Wie ost hört man 
allerlei zwecklose Beschäftigungen mit dem Zusätze rühmen: die Zeit ver-
ginge dabei so schnell. Bedächte man doch, daß die Zeit nie flüchtiger 
erscheint als bei nützlicher Thätigkeit und wählte auch nur aus diesem 
Grunde das Bessere. Am wenigsten zu entschuldigen ist natürlich das Be-
dürfniß des Zeitvertreibes bei Personen, welche in ihrer Familie die viel-
fachste Aufforderung zur Benutzung jeder Stunde finden sollten nnd denen 
noch außerdem beschränkte Mittel eine Pflicht daraus machen, so wenig als 
möglich fremde Hülse sür ihr Haus in Anspruch zu nehmen. 

In das Gebiet des durch Zeit und Geld erkauften Luxus gehören 
ferner die Beschäftigungen, welche auch Arbeiten genannt werden, aber 
doch weiter nichts sind als ein Vergnügen, eine angenehme Art, etwas 
Unnützes zu Stande zu bringen. Die Verfertigung aller jener eleganten 
Kleinigkeiten, jener verschiedenartigen Stickereien u. s. w., welche Schreib-
tische , Etageren, Tische und Wände bedecken, sollte billig den Töchtern der 
Reichen überlassen werden. Dagegen muß jetzt die Frage ausgestellt werden: 
wie viele Hausfrauen des Mittelstandes es verstehen, die Arbeiten, zu 
welchen die fremde Gehülst« genommen werden muß, selbst zu machen, wie 
viele auch nur mit der gewöhnlichsten Nähterin wetteisern, geschweige denn 
die höhere Kunst der Schneiderin und Putzmacherin üben können? Und 
doch gehören alle diese Fertigkeiten zu dem Berufe jeder Frau, die irgend 
mit Sorge an das jährliche Auskommen zu denken hat, ja sogar einer 



Der Luxus in seiner Einwirkung aus das Familienwohl. 536 

jeden, deren Angehörige nicht auch sür die Zukunft eine einigermaßen ge-
sicherte Versorgung haben. 

Wie leicht durch Gewöhnung und Uebung alle diese Geschicklichkeiten, 
erworben werden können, werden unsere Leserinnen bald erfahren, wenn 
sie sich ernstlich bemühen das Versäumte an fich selbst oder wenigstens an 
ihren Kindern nachzuholen. Man wähne nnr nicht, dieses sei mit den 
gegenwärtigen Anforderungen an weibliche Bildnng nicht zu vereinigen. 
Wenn weibliche Handarbeit dem Geiste nun zu viel Spielraum zu träume-
rischem Umherschweifen giebt, so läßt fie ihn auch vollkommen frei sür 
geistige Thätigkeit und hindert weder am Zuhören noch am Auswendiglernen, 
ja der altmodische Strickstrumps kann sogar das Lesen mit seinem mäßi-
genden Einflüsse heilsam begleiten. Man sieht, daß keiner der Wege, 
welche dem Geiste seine Nahrung zuführen, durch die nöthige weibliche 
Handarbeit versperrt wird. 

Wie vieler Erholung die Männer bedürfen, wird von der Menge und 
Art ihrer Bernfsgefchäste abhängen. Bei gewissenhafter Prüfung würden 
indessen wohl Viele mehr Zeit sür ihre Familien erübrigen können und 
dann vielleicht auch finden, daß schon die Abwechselung in der Erfüllung 
verschiedener Pflichten Erholung ist. Die Geselligkeit der Männer außer 
dem Hause kostet in der Regel mehr als die der Frauen, wenn fie auch 
weniger unmittelbar das Wohl der Familie gefährdet, die doch die Haus-
frau zum eigentlichen Mittelpunkt hat. 

Will man hier einwenden, daß das allgemeine Aufgeben von öffent-
lichen Erholungen und Vergnügungen das Ende aller Theater, Concerte, 
Bälle u. s. w. wäre, so ist nur zu erinnern, daß hier von Personen die 
Rede ist, welche den Mangel an Mitteln sür die Befriedigung wirklicher 
Bedürfnisse ihrer Familien ost schmerzlich zu empfinden haben. Auch sür 
diese wird zunächst nur ein Maßhalten in den Freuden des öffentlichen und 
geselligen Lebens empfohlen, die wir an sich selbst keineswegs sür absolut 
schädlich erklären wollen, wenn wir auch dafür halten, daß dieses Maß-
halten sür den Reichen eben so wünschenswerth ist, weil ein unbeschränktes 
Genußleben wenigstens geistige Verarmung mit sich zn führen pflegt. 

Eine Seite unseres modernen Lebens, an der wir nur mit Wider-
verstreben die Schatten bemerken, ist das Reisen, diese köstlichste von 
allen Freuden der äußeren Welt, diese Erfrischung des Geistes, dieses Bad 
der Wiedergeburt sür den Körper, diese zeitweilige Befreiung des ganzen 
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Menschen von den Fesseln der Gewohnheit nnd den Lasten der Sorgen für 
Haus und Berus. Und doch zwingt die Wahrheitsliebe zu gestehen, daß 
darin gerade eine der mächtigsten Versuchungen liegt, die vernünftigen 
Grenzen haushälterischer Berechnung zu überschreiten, eine Versuchung, der 
auch wirklich uur zu Viele erliegen. 

Wir dürsen hier nicht die Reize der Reiselust zu lebhast schildern, da 
unsere Absicht ist, vor deren Gewalt zu warnen. Zwar soll hier dem 
Kranken, der nach Genesung seufzet, oder dem Geschäftsmanns, dessen 
Kräste zn erliegen drohen, die Heilung und Erholung so wenig verküm-
mert werden, als wir dem Reichen diese edlere Art des Lebensgenusses 
mißgönnen. Wir wünschen die Reisesrende vielmehr Allen, die einen Ueber-
schuß an Einkommen aus diese Weise auszugeben Gelegenheit finden. Aber 
eine Vergnügungsreise mit geborgtem Gelde oder, auch nur mit Mitteln, 
die zum Wohle der Familie anderweitig erforderlich waren, ist und bleibt 
ein Unrecht uud alles Gerede von dem Gewinne höherer Bildung oder dem 
Einflüsse des Reifens aus die spätere Lebensrichtung u. s. w. entschuldigt es 
nicht. Es ist eine nur zu allgemein herrschende Richtung der Jetztwelt, 
vorausgenießen zu wvllen, was sie noch erst zu erwerben denkt, im besseren 
Falle das Erworbene ans der Stelle zu genießen, denn die Gegenwart mit 
ibren Freuden lockt zu mächtig als daß man der Zukunft vorsichtig gedenken 
könnte. 

Ist schon das Reisen an sich nnr erlaubt zn nennen, wo entbehrliche 
Summen dazu verwandt werden, so muß der das Reisen jetzt begleitende 
Luxus noch mehr Tadel verdienen. Begnügte man sich die staunenswerthen 
Verkehrsmittel der neuen Zeit zu benutzen, nm in kurzer Zeit möglichst viel 
von der schönen weiten Welt zn sehen, so würden sie nur als Wohlthat 
angesehen werden; nun aber sind fie mit so tausendfältigen Versuchungen 
znm Genuß verbunden, daß man ost selbst nicht bemerkt, wie man sich ver-
leiten läßt, das Aussuchen des Sehenswürdigen kaum noch zur Hauptsache 
zu machen. Es gilt dieses nicht blos von jenen Reisenden, welche wenig 
andere Erinnerungen mit nach Hause bringen, als die an dieses oder jenes 
glänzende Hütel mit seiner üppigen table 6'köts, an Kaffeehänser, Auster-
keller , reiche Läden nnd allenfalls an Theater; auch, der wirklich gebildete 
Reisende der Mittelclassen giebt sich gar gerne der Lockung hin, das ein-
fachere Leben der Heimath mit dem Luxus der Gasthäuser zu vertausche«. 
Einige Mouate lang statt des gewohnten frugalen Tisches die veichbesetzte 
Tasel der Hötebs vor sich zn haben, von eleganten Kellnern bedient zu 
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werden und außerdem in prächtig ausgestatteten Zimmern zuweilen noch sür 
vornehm zu gelten, hat schon manchem sonst Vernünftigen angenehme Em-
pfindungen gemacht, nm wie viel mehr aber der Schaar der Reisenden, die 
dieses Beiwort nicht ganz verdienen. Seit die Eisenbahnen alle eignen 
Reisewagen überflüssig gemacht haben, seit Vornehm uud Gering mit dem 
Omnibus oder der Miethkutsche in das Gasthaus gefahren kommt, sind 
weder Portiers noch Kellner immer im Stande, selbst wenn sie die feinste 
Menfchenkenntniß besitzen, Rang und Stand des Angekommenen zu errathen. 
Wer gereist ist, wird Zuschaner'manchcr komischen Scene gewesen sein, die 
dnrch Verkennnng der Persönlichkeit herbeigeführt wurde; er wird manchen 
eommis vô aKeur oder Studenten den Prinzen spielen gesehen oder wirk-
liche Prinzen, die bekanntlich nicht immer imposant aussehen, gar nicht 
bemerkt haben. 

Wollte man reisen, wie man zn Hause lebt, so gäbe man höchstens 
die Hälfte voü dem jetzt erforderlichen Reifegelde ans. Der Reisende, 
welcher gewohnt ist, in der Heimath in den einfachsten, ja in recht unbe-
quemen Wagen über Land zu fahren. würde die weichgepolsterten Sophas 
der Waggons zweiter Classe schon sür Luxus halten und kaum Ansprüche 
aus dieselben machen, zumal wenn er jung und gesund ist. Dabei hätte 
er noch den Trost, der sür Maucheu bestimmend sein dürste, daß in dem 
Gedränge der Ein- nud Aussteigenden Niemand bemerkt, wo er Platz 
genommen, und außerdem die Möglichkeit auch in den Wagen dritter Classe 
recht gute Gesellschaft zu finden, die sich nicht immer nach den Wagen 
richtet. Eben so fände man, wenn man wollte, überall Gelegenheit ein-
fachere Wohnung nnd Kost zu billigeren Preisen zu haben, als in den 
zum Theil aus die Thorheiten der Menschen berechneten glänzenden Hötels. 

Wer endlich noch den Mnth hat, sich der Art des Reisens wieder zn 
nähern, die unsere Väter kannten und übten, als noch jeder junge Mann, 
vornehm oder nicht, mit dem Ränzel aus dem Rücken, einen Theil des 
schönen Deutschlands und die Schweiz zu Fuß durchwanderte, wird die 
Kosten bald vermindert finden und das Reisen kann aus einer Schule der 
Ueppigkeit wieder zn wirklicher Kräftigung für'Seele nnd Leib werden. 
Man braucht deshalb nicht zu Fuß neben der Eisenbahn her zn gehen; aber 
es ist eine beneidenswerthe Möglichkeit sür jeden rüstigen Reisenden, den 
Wagen jeden Augenblick verlassen und ins Land hinein schweifen zu können. 
Da wird er freilich nicht immer im Stande sein, überall wieder in ele-
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ganter Toilet te bei der t ad l e ä ' k ö t e zu erscheinen, aber gewiß mehr Reise-
srüchte nach Hause bringen a l s er dor t sammeln könnte. 

M a n sag t , M ä n n e r reisen theurer a l s . F r a u e n . D a s kann doch nu r 
da r an l i egen , daß fie mehr genießen wol len; denn sonst müßte d a s Ver-
häl tn iß umgekehrt se in , da sie mehr Körperkrast h a b e n , also mehr zn F u ß 
gehen können und weniger vorsichtig in der W a h l ihrer Umgebung zn sein 
brauchen, w a s ihnen die Möglichkeit g ieb t , billiger zu essen, zn trinken 
und zu wohnen. 

W i r müssen, sobald wir aufrichtig sind, gestehen, daß wenn wir 
allen Forderungen unserer Eitelkeit zu entsagen vermöchten nnd außerdem 
kein größeres M a ß materiellen Genusses suchten, a l s u n s zu Hause zuge-
messen ist , wir einen köstlichen Gewinn an höheren Freuden und geistigen 
G ü t e r n mit viel geringerem Aufwand an Mit te ln uns eigen machen könnten, 
a l s es jetzt gewöhnlich geschieht. 

' Wenn man schließlich auch unserer heutigen E r z i e h u n g den Vor -
wurf macht, daß ste einen größeren Kostenaufwand verlange a l s sich mit 
den Vermögensverhältnissen des Mittelstandes v e r t r ä g t , so trifft derselbe 
hauptsächlich die Richtung derselben, welche die J u g e n d schon in der Kind-
heit mehr zn einem Genußleben a l s zu rüstiger Thätigkeit vorbereitet. E s 
ist dann anch d a s spätere Wirken der Erzogenen mehr ein Weg zum Ziele 
des Genusses a l s eine Arbeit an dem W o h l der Menschheit , w a s doch anch 
die bescheidenste Thätigkeit eigentlich sein sollte. 

M a n ist in den meisten Familien so ängstlich besorgt, jedem wirklichen 
oder eingebildeten Bedür fn iß der Kinder schon zuvorzukommen, daß die 
Schu le der En tbehrungen , die fich oft a l s so wohlthätig erweist , kaum noch 
jemals zur Wirkung kommen kann. Ueber d a s bloß Nützliche h inaus ist 
ferner d a s Bestreben, den-Kindern schon möglichst viel Vergnügen zn machen 
vorherrschend / so daß eine moderne Gebur t s t ags - und Weihnachtsbescherung 
meistentheils in d a s Gebiet des Luxus streift. M a u hat vergessen, wie 
fröhlich ein Kind d a s blos Nützliche schon a l s G a b e empfängt , wenn auch 
n u r eine kurze Entbehrung desselben vorausgegangen. Kindersreuden find 
j a überhaupt nicht kostbar, wenn die Aeltern sich in ihrem eigenen Leben 
zu beschränken wissen, ja sie wachsen überall von selbst, ohne M ü h e und 
Kostenauswand, wenn man sie n u r nicht erstickt durch Uebersülle, ste blühen 
auch auf dem dürrsten B o d e n , wenn nur ein wenig T h a u zärtlicher Aeltern-
liebe fie nähr t . 
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Wie man an Kindersrenden mehr Ueberlegung, aber weniger Geld zu . 
wenden h ä t t e , so auch an Kinderleiden. M a n brauchte keine langen Apo-
thekerrechnungen, keine S e e b ä d e r , keine kostbaren Skrophelkureu zu bezahlen, 
wenn man die Kinder bei einfacher, gesunder Kost , ohne Näschereien, ohne 
Kindergesellschasten, ohne städtische Lustbarkeiten im häuslichen Kreise auf-
wachsen ließe. Wenn aber die Aeltern selbst aus Freuden dieser Art sehr 
großen Wer th legen, wird es ihnen naturlich sehr schwer, sie den Kindern 
zu versage» und noch schwerer, diesen immer mit gutem Beispeile voraus -
zugehen. 

I n welcher Weise auch die Allsgaben sür den Unterricht der Kinder 
zu vermindern wären, ist schon früher in diesen Blä t t e rn ausführlicher erör-
tert worden , indem den Aeltern die Pflicht a n s Herz gelegt wurde , wenig-
stens einen Theil desselben selbst zu übernehmen. M a n ist nur zu geneigt 
zu g lauben, in theuer bezahlten Pr ivats tnnden würde auch verhäl tnißmäßig 
viel gelernt ; doch täuscht man sich oft nur zn sehr, wenn auch die Lehrer 
die besten sind. Fortgesetzter häuslicher Unterricht , welcher einen bestimmten 
Lehrgang jahrelang verfolgt , wird bei gehöriger Beaufsichtigung der Arbeits-
stunde» gewöhnlich unscheinbarere, aber natürlich gereiste Früchte tragen 
und es kommt, indem die Aeltern sich an den Kindern fortbilden , ein an-
derer Geist in d a s Familienleben a l s wenn die Mut te r geistige Beschäfti-
gung nur noch a l s Zerstreuung und der Vater ste n u r innerhalb der Gren-
zen seines Be ru fe s a l s S t a a t s b ü r g e r flicht. F ü r den Unterricht der Töchter 
wäre also in den meisten Fällen aus wohlseile Weise zu sorgen; die Knaben 
aber köuuen ohne übermäßige Kosten die öffentlichen Lehranstalten besuchen. 
D i e Hauptsache bleibt sür beide Geschlechter der häusliche F l e i ß , den man 
auch von den Kindern viel eher erwarten kann , wo sie die Aeltern von 
srüh bis spät beschäftigt sehen, a l s wo dieselben ein Leben der Zerstreuung 
führen. 

D i e erwachsene J u g e n d hat endlich noch die Pflicht durch Thei lnahme 
alt den S o r g e n der Aeltern d a s Famil ienwohl ihrerseits zu fö rdern ; der 
S o h n zunächst: indem er seine A u s g a b e n , so lange er der väterlichen Un-
terstützung noch bedars , aus d a s uothweudige M a ß beschränkt, nm weder 
die häusliche» S o r g e n der Aeltern zu vermehren noch auch seine eigene 
Lausbahn damit anzufangen , eine Schuldenlast a n s den J ü n g l i n g s j a h r e n 
hinüberzutragen in d a s Be ru f s l eben , welches seine eigenen S o r g e n ha t . 
Leider hat sich der Luxus bei uns auch im Universitätsleben bedeutend ge-
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steigert, wodurch dem Unbemittelten d a s S t u d i r e u immer mehr erschwert 
wi rd . D a s Repräsentiren bei festlichen Gelegenhei ten, der fürstliche P o m p 
bei Leichenbegängnissen der S t u d e n t e n , sei auch der V e r s t o r b n e noch so 
unbedeutend gewesen, die Unmöglichkeit, sich ohne Nachtheil von vielen 
unnützen Ausgaben auszuschließen, lassen oft wenig genng für wirkliche Le-
bensbedürfnisse von der S u m m e ü b r i g , die der Va te r seinem S o h n e aus -
setzen konnte. E s gehört außerdem iu der J u g e n d einiger M n t h dazu, 
sich zu beschränken, wenn es ein Merkmal des sogenannten flotten Bursche» 
ist , Schulden zn machen. D i e W e n i g e n , welche diesen M n t h h a b e n , soll-
t e n , meinen w i r , sich durch d a s Bewußtsein belohnt f i nden , den Aeltern 
manche S o r g e und den Geschwistern manche Entbehrung erspart zu haben. 

D i e Tochter ihrerseits hat Gelegenheit genug zur häuslichen Wohl -
fahr t beizutragen, weun sie ihre ganze Thätigkeit ans das I n n e r e des 
Hauses richten wi l l , wenn sie durch eignen Fleiß und eigne Geschicklichkeit 
allen fremden Beistand in hänslichen Geschäften überflüssig macht. S i e 
sollte eben so gut im S t a n d e sein, die fremde Lehrerin für den Unterricht 
der jüngeren Geschwister zu ersetzen, wie die fremde Gehülsin sür die Wi r th -
schast und die Näh te r in sür die hänöliche Handarbe i t . Ans diese Weise 
unentbehrlich, würde sie selten gezwungen sein, d a s Va te rhaus zu verlassen, 
weil die Mi t t e l desselben sür ihre Bedürfnisse nicht ausreiche«. 

D i e größte Verantwortlichkeit sür d a s W o h l der Famil ie liegt freilich 
auf den Häup te rn des Hause s ; doch kann sich kein Glied desselben von 
der Verpflichtung freisprechen, d a s S e i n e dazu beizutragen. P r ü f e ein 
J e d e r seine eigene S t e l l ung und frage sich, ob es nicht sehr möglich sei, 

-durch Beschränkung nach einer S e i t e , durch größere Thätigkeit «ach der 
ande ren , j a durch W o r t nnd T h a t übe ra l l , wo sich die Veranlassuug dazu 
findet, sein Scherflein zum allgemeiuen W o h l beizusteuern. D i e Macht 
des Beispiels ist in solchen Dingen uuberecheubar. W i r d doch uugehöriger 
Luxus sast immer mit dem Beispiele Anderer entschuldigt/ S o sei es denn 
die Aufgabe a l l e r , die irgend einen Einf luß aus ihre uächste Umgebuug 
h a b e n , durch dieselbe Macht des Be i sp ie l s , welche mit der Genußsucht im 
B u n d e so gefährlich nach der einen S e i t e lockt, d a s Einlenken aus die ent-
gegengesetzte B a h n der Mäß igung zn fördern. 

M ä n n e r nnd F ranen sind in gleichem M a ß e berufen zn dieser edlen 
Ausgabe. Wenn die G r ü n d u n g des Hauses vom M a n n e gewissenhaste E r -
wäguug ve r l aug t , ob sein Einkommen ihm die Erha l tnng einer Famil ie , 
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selbst mit gemäßigten Bedürfnissen e r l a u b t , wenn er a l s Famil ienvater ver-
pflichtet ist , seine eignen Ansprüche an äußeren Lebensgenuß nach dem An-
theil zu messen, welchen seine Famil ie sich an demselben erlauben da r s ; 
wenn er vor allem die Grenzen zu bestimmen h a t , über die h inaus die 
Ausgaben nicht gehen dürsen : so bleibt der F r a u die sast noch wichtigere, 
wenigstens gewiß schwierigere Aufgabe , mit kluger Berechnung d a s Einzelne 
dem Ganzen angemessen zn o r d n e n , jedem wirklichen Bedür fn iß seine Be -
friedigung innerhalb dieser Grenzen zu schaffe», ohne doch d a s Leben jenes 
Schmuckes ganz zn entkleiden, der zu dem inneren Geha l t die äußere 
Anmnth sügt. J o h a n n a C o u r a d i . 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. HI., Hst. 6. 3 5 
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Einige Bemerkungen M dem im Aprilhefte der 
Daltischen Monatsschrift v. d. I . abgedruckten 

Aussähe: „der Domaineuverkauf in den Ostsee-
provwM uud das Guterbesihrecht". 

kann nicht sehle», daß ein Allssatz wie der hier zu besprechende, 
welcher eines der wichtigsten Interessen nnserer Provinzen behandelt, schon 
dieses seines I n h a l t s wegen, zumal da , wo derselbe Gegenstände berühr t , 
welche mit der rechtlichen Gestal tung der Grundbesitzverhältnisse im nächsten 
Zusammenhange stehen, — aus Vielsachen Widerspruch stoßen w i r d , und 
zwar um so mehr, a l s der Verfasser sich die Ausgabe gestellt hat zu zeigen, 
daß manche der jetzt obwaltenden und znrechtbeständigen oder da fü r ge-
haltenen Rechtsverhältnisse in ihrer anfänglichen Begründung bestritten 
werden können. W i r müssen daher wünschen, daß die hier obwaltenden 
Gegensätze stets einen bei aller W ä r m e der Ueberzeugung und wenn auch 
nicht immer ohne ersichtliche Vorl iebe und Abneigung, so doch so objectiv 
gehaltenen Ausdruck finden mögen , wie der Verfasser dar in mit gutem 
Beispiele vorangegangen, die Sache selbst kann durch solchen Kamps und 
die nothwendig d a r a u s hervorgehende größere Klarhei t nur gewinnen, wenn 
auch aus gänzliche Verständigung unter den äußersten Gegensätzen, wie über-
haup t bei V e r m i t t l u n g politischer E x t r e m e , nicht zu rechnen ist. W i r 
wollen daher versuchen, einige Punk te hier näher zu beleuchten und solcher-
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gestalt unser Scherflein zu dieser Verständigung beizutragen, zuerst n n s zu 
der E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e d e r k u r l . S t a t u t e n wendend. 

Bekanntlich bilden dieselben einen Thei l der legislativen Erlasse jener 
königlich polnischen Commission, die zur Entscheidung der durch d a s ge-
waltsame Versahren des Herzogs Wi lhe lm zur Katastrophe gebrachten W i r r e n 
im J a h r e 1 6 1 7 nach Kur land gesandt wurde . E s heißt nun diesbezüglich 
in dem von u n s zu besprechenden Aussatze: 

„Auch die königliche Bestät igung der S t a t u t e n erfolgte nicht. J o h a n n 
„Casimir eröffnete den kurländischen S t ä d t e n am 12 . Febr . 1 6 4 9 : „ D a 
„die S t ä d t e und der Bürgers tand den öffentlichen Lasten und den sanc-
^tionirten Gesetzen und S t a t u t e n un te r l ägen , so sei es gerecht, daß die 
„Gesetze und S t a t u t e n mit ihrem Wissen und ihrer Zust immung erlassen 
„würden . Woher Königliche Majes t ä t hiedurch Allerguädigst erkläre, S i e 
„werde jeue ohne die S t ä d t e uud den Bürgers tand „concinuirteu" S t a -
t u t e n nicht früher bestätigen, a l s b is die S t ä d t e und de r .Bürge r s t and 
„durch ihre Deput i r t en zu dereu Revision persönlich zugelassen seien uud 
„ihre Zust immung erklärt hä t ten" . Trotz alle dem kamen die S t a t u t e n 
„dnrch die P r a x i s in Gebrauch uud Ansehe»; und auch der berufene 
„§ 1 0 5 derselben ha t seit mehr a l s 2 0 0 J a h r e n iu uuunterbrocheuer 
„Wirksamkeit bestanden". 

D e r Verfasser jenes Aussatzes erkenut die vollkommeue, historisch-
rechtliche Beg ründung dieser Ge l tung al lerdings durch den unmit telbar sich 
anschließenden S a t z a n : 

„ M a n braucht keineswegs ein Anbänger der modernen Doc t r in vou 
„den t'aits a e e o m M zn sein, sondern es bedars nu r einigen historischen 
„ S i n n e s , nm die ganze Bedentung anzuerkennen, welche in jener Tha t -
sache liegt. L x facto o r i tu r j u s . M i t der sentimentalen P h r a s e : 
„Tausend J a h r e Unrecht geben nicht eine M i n u t e Recht — reicht man 
„weder im Völkerleben noch in dem der I n d i v i d u e n a n s . W e n n , w a s 
„seit J a h r h u n d e r t e n im Lande in praktischer Uebnng gewesen w a r , bei 

" „der Codification des Provinzialrechts unverändert beibehalten wurde, 
„so lag dar in eben nu r der formelle Ausdruck sür d a s materiell bereits 
„entstandene Recht". 

E r ha t indessen einen nicht mit Stillschweigen zu übergehenden J r r t h u m 
hinsichtlich der formellen Gültigkeit der S t a t n t e n von 1 6 1 7 nnd des von 
ihm behanpteten M a n g e l s königlicher Bestät igung begangen. D i e knrländi-
fchen S t a t n t e n von 1 6 1 7 sind vielmehr, wie der Vers, fich a u s Ziegenhorn 's 

3 5 * 
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S t a a t s r e c h t sofort hät te überzeugen können, wenn ihm nicht d a s weiter 
unten zu besprechende Mißvers tändniß begegnet wäre , sehr bald nach ihrer 
dilrch die königliche Commission von 1 6 1 7 geschehenen Zusammenstelluug 
allerhöchsten O r t e s bestätigt worden : 

s. Ziegenhorn 's S t a a t s r e c h t , Bei lage 1 0 8 . 
kssponsum 8issi8munc>i III. vuci ^'riäericv. 

„ I i i aulem IIIu8lri8 prinesps intellixat, keAam Nizjeswtsm opüme 
Mi velle . . . . denissno et xratio86 eonee6it, M eam partem Our-
lÄUtjiae et Zemixalliae, Piae in portione Oueaws Vilkelmo tratri ê us 
eesserut . . . iure keuöi ex mera et speeiali xraüa . . . plensrie 
kadeal. llis eontZitionibus acheeti?, ul praeseripwm a Oommissariis, 
(zuo8 klexia N^e8t»8 proxime 8Uperiori anno illie kabuit, keximinis 
kormuwm k» 8ua U^estale geeeptkttsm 8ervel, 8eeunäum normam 
illiu8 univer80 Dueatui pras8it, iusliliam 8eeunäum Iexe8 a (?ommi8-
8k»riis pru68eriptA8 36mim8l,ret el.e." 

Und so ist d e n n , uuseres W i s s e n s / niemals auch nur die formelle 
Gültigkeit der kurländischen gesammten commissorialischen Gesetzgebuugsacte 
vou 1 6 1 7 irgend bezweifelt worden , selbst Z iegenhorn , der doch die com-
missorialischen Decisionen von 1 7 1 7 wegen der mangelnden königlichen 
Bestät igung nur bedingt a l s Rechtsquelle anerkennt, hat nicht d a s mindeste 
Bedenken gegen die vollkommene Gültigkeit der von 1 6 1 7 und schließt 
seinen § 1 2 6 mit den W o r t e n : 

„Wobey ihn" (den Herzog) „jedoch aus den folgenden Reichstag der 
„König mittelst eines dem Herzoge unterm 2 6 . M ä r z 1 6 1 8 ertheilten und 
„ihm sehr rühmlichen Respons erhielte, dabey aber zu genauer Beobachtung 
„der Regimentssormel und S t a t u t e n anwiese. (Vehlage N r . 1 0 3 . 1 0 6 . 1 0 8 . ) 
„Nuumehro haben wir also eine neue richtige Quel le unseres S t a a t s -
r e c h t s , nämlich die 1 6 1 7 errichtete Regimentssormel zc." 

Woher kommt nun a b e r , fragen wir bi l l ig , jener von u u s gerügte 
Mißgriff des Verfassers? Einsach daher , daß er die unbestreitbar gültigen 
und stets also anerkannten, vom Könige bestätigten commissorialischen 
Decisionen von 1 6 1 7 , von denen die jetzt sogenannten kurl. S t a t u t e n neben 
der Regimentssormel einen Thei l bilden, mit der spätern Derschauscheu, nur 
Entwurf gebliebenen und auch nie zur praktischen Ge l tung gekommenen 
S ta tn ten -Redac t ion verwechselt hat . W i r schreiben hier wieder wörtlich 
a u s Ziegenhorn 's S t aa t s r ech t a b : 
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§ 1 2 7 . „ D i e Regimentssormel soll nach ihrem eigenen I n h a l t e 
„§ 2 7 eine ewige Autor i tä t h a b e n , ist anch »achhero bey der Lehus-
„empsängniß von allen Fürsten beschworen worden. 

§ 1 2 8 . „ D i e S t a t u t e n betreffen nur eigentlich d a s Pr ivat recht , 
„und haben, da fie sehr unvollständig, sehr ost vermehret und verbessert 
„werden sollen, so aber noch zu erwarten. Z w a r ist schon wirklich 1 6 4 9 
„ein von dem geschickten curländischen R a t h von Derschau entworfenes, 
„und nach der damaligen Zeit ziemlich art ig verbessertes Landrecht, dem 
„Könige zur Confirmat ion präsentiret worden : Allein der Köuig ha t dama l s 
„die Bestät igung a n s der Ursache abgeschlagen, weil solches nicht vorhero 
„den S t ä d t e n auch mitgetheilet, und sie darüber gehöret worden, (Beylage 
„ N r . 169) wobei es nachhero verblieben, also, daß bey Gerichten die 
„ S t a t u t e n von 1 6 1 7 noch immer ihre Autor i tä t haben, d a s verbesserte 
„hingegen noch nie die Kra f t eines Gesetzes erhal ten" . 

Diese eben gedachte, den Entwurf vou 1 6 4 9 betreffende, vom Berf . 
aber auf die S t a t u t e n von 1 6 1 7 bezogene Verweigernngsbestät igung des 
Königs J o h a n n Casimir kann also, sogar wenn die G r ü n d e derselben auch 
aus die S t a t u t e » von 1 6 1 7 mehr oder weniger passen, n iemals die voll-
kommen unerschütterlich feststehende Kraf t der S t a t n t e n von 1 6 1 7 aufheben, 
welche vou jeher, »eben der mit ihnen u n o ae tu emanirten und bestätigten 
b ' o r m u w keAimini .^ a l s eiue rechte und richtige Que l l e kurläudischeu Rechtes 
sind respectirt wordeu. 

G a n z unabhängig davon ist die F rage über die innere Gültigkeit uud 
die Echtheit des K 1 0 5 8wt. Bekauutlich enstir t keines der beiden von 
der königliche» Commission von 1 6 1 7 ausgereichten Exemplare ihrer Gesetz-
gebungsarbeiten mehr im O r i g i n a l , es läßt fich also durch Autopsie nicht 
entscheiden, inwiefern der vielbesprochene K wirklich nu r in dem einen 
dieser Or ig ina le , in dem sür den Adel, und nicht in dem sür den Herzog 
bestimmten, vorhanden gewesen, wie denn anch noch andere P a r a g r a p h e n , 
freilich ohne besoudere politische Bedeutuug , nicht in allen Handschriften der 
S t a t n t e n angetroffen werden. 

Indessen kommt es auf diesen S t r e i t gegenwärtig gar nicht an , denn 
die Frage ist schon vor der russischen Pe r iode durch ein anderes nicht füglich 
bestreitbares und jedenfalls mit dem Makel zweideutigen Ursprungs ganz 
und gar nicht behaftetes Gesetz vollkommen er ledigt : den vom Herzoge und 
der Ritterschaft getroffenen, von der königlichen Commission bestätigten und 
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publ ic i r ten , in Ziegenhorn 's S t a a t s r e c h t Bei lage 1 4 8 abgedruckten com-
missorialischen Abschied vom 2 3 November 1 6 4 2 , in dessen 3 6 . P a r a g r a p h 
es wörtlich folgendermaßen h e i ß t : 

„ D i e vor den S t a t u t e n adeliche G ü t e r erkaust, mögen solche behalten, 
jedoch daß der Land-Fahne dadurch nichts abgehe; die aber nach denen 
S t a t u t e n dergleichen adeliche G ü t e r erkaufet , sollen solche denen nächst 
angehörigen F r e u n d e n , gegen Empsahung des Kausschillings und der 
M e l i o r a t i o n , aus Erkenntniß unparteiischer Leute überlassen, jene auch 
an niemand anders a l s von Adel hinwieder zu verkaufen nicht bemäch-
tiget seyn". 

G a n z abgesehen von der sast komisch ungeschickten Fassung des Gesetzes, 
welches doch nu r von den Bürgerlichen, die vor den S t a t u t e n adlige G ü t e r 
erworben haben , sprechen wi l l , und von Allen ohne Unterschied spricht, 
obschon es wahrlich keine Er l aubu iß sür die Adligen, die vor den S t a t n t e n 
G ü t e r erkaust, bedurfte sie zu behalte», und eben so wenig die nun folgen-
den Einschränkungen auf sie passen — wäre also hiernach die F rage über 
die Echtheit nnd Entstehung des 1 0 5 . S t a t u t e u p a r a g r a p h e u höchstens von 
theoretischem, oder wenn man will von kulturhistorischem Juteresse, insofern 
man d a r a u s den S t a n d der damaligen politischen M o r a l erkennen mag. 
Schwerlich werden wir hier zu einem vollständig beweisenden Abschlüsse 
kommen; zuzutrauen w a r den polnischen Eommissarien von 1 6 1 7 allerdings 
ein solches V e r s a h r e n , wie v . Richter es von ihnen annimmt und d a s 
Urtheil über d a s G u t Linden es mit dürren Wor ten ausspricht , so daß 
man d a r a u s ersteht, wie srüh schon wenigstens die Meinung hierüber ver-
breitet gewesen; nichtsdestoweniger ist keine historische Gewißhei t , sondern 
doch wol nur eine starke Wahrscheinlichkeit vorhanden, zumal jeues Zengniß 
des Lindenschen Urthei ls mit nichten ein klassisches sein dürste. E s liegt 
hier nämlich keineswegs d a s Urtheil des höchsten Jnstizhoses der ganzen 
Prov inz vor , wie in dem hier in Rede stehenden Aussatze angenommen w i r d : 

„ D a s knrländjsche Oberhosgericht sprach sich denn anch in einem 
„Appellat ionsnrtheil wegen des G u t e s Linden vom 1 0 . J a n u a r 1 6 1 8 
„dahin a n s , daß d a s vom Richter erster I n s t a n z angezogene Fundament , 
„a l s wenn die P lebe j i keine adeligen G ü t e r besitzen sollten, keine S t a t t 
„haben kann, sintemal d a s S t a t u t n m in dem Exemplar , so J h r o Fürs i l . 
„Durchl . von den Königl . Herren Eommissarien übergeben, nicht zu be-
„sinden. D a m i t hatte denn der oberste Justizhos Kur l ands zugleich 



in den Ostseeprovinzen und d a s Güterbefitzrecht. 5 4 7 

„erklärt , daß ein a n d e r e s Gesetz, außer jenem apokryphen § nicht existire, 
„welches den Bürgers tand vom Landgüterbesitz ausschließe" — 

(wozu wir beiläufig bemerken, daß der» N a m e „ O b e r h o s g e r i c h t " erst 
nach Aushebung der in Kur land kaum ein J a h r in Ge l tung gewesenen 
Statthalterschastsversassung durch den Kaiser P a u l diesem Tr ibuna l beigelegt 
wurde, welches zur herzoglichen Zeit „Hosgericht" hieß) 

— und jenes vielbesprochene Lindensche Urtheil scheint n n s vielmehr 
ein weit geringeres Gewicht zu h a b e n , worüber wir u n s hier näher a u s -
sprechen wollen. D e r Ger ich t shof , der es f ä l l t e , war nämlich nicht der 
höchste der ganzen P rov inz , sondern offenbar der vom Herzog Wilhe lm sür 
den von ihm verwalteten Landestheil , die Oberhanptmannschasten Goldingen 
nnd Tnckum eingesetzte, und die Hypothese dürste nicht zu kühn sein, daß 
bei den Rä then dieses Herzogs keine besondere Geneigthei t sür die ihn des 
Landes entsetzende Commission von 1 6 1 7 zu finden gewesen sei. E s ist 
historisch bekannt und durch v . Richter, S . 2 1 , T h . II. B d . III. bezeugt: 
„ J e d e r Herzog hat te seine besonderen Kanzleien und und Gerichtsstuben", 
nnd am 10 . J a n u a r 1 6 1 8 wird d a h e r , zumal erst in dem königlichen 
r s 8 p o n s u m vom 2 6 . M ä r z 1 6 1 8 die Vereinigung des ganzen Herzogthums 
nnd die Errichtung des in der Regimentssormel angeordneten Hosgerichts 
bestätiget wurde, — noch ein besonderes, a u s des Herzogs Wilhelm E r -
nennung hervorgegangenes Gericht in Goldingen getagt h a b e n , während 
d a s des Herzogs Friedrich in M i t a u fich besand. D a s Lindensche Urtheil 
schließt aber mit den Wor ten „ p u b l i e a l u m (ZoläinKön 6vn 10. . lanusri i 
^ n n o 1 6 1 8 " , und es kann sich, schon des Ju r i sdmionskre i se s wegen, nicht ans 
die in der Selbnrgschen Oberhanptmannschast belegenen, lange Zeit hindurch 
der Famil ie v . P le t tenberg gehörigen, jetzt v . Hahnschen großen Linden-
Birsgallenschen G ü t e r bezogen h a b e n , zumal dieselben niemals im Besitze 
der dort angeführten bürgerlichen Personen („Jos t G r ö n i n g ' s E rben" ) 
gewesen. J e n e s Linden muß also irgend eine kleine, jetzt nicht mehr unter 
diesem Namen aufzufindende, im unteren Kur land belegene Nützlichkeit 
gewesen sein, und der im Urtheile angeführte G r u n d in Beziehung auf den 
Ursprung des S t a t u t e n p a r a g r a p h e n ist vollkommen überflüssig, da es an 
dem andern gleichfalls darin enthaltenen allsreichend genügte : daß d a s 
Gesetz, wenn es auch noch so gültig wäre , keine rückwirkende Kraf t haben 
könne, „nicht ac> p rae te r t t s , sondern ac! t u w r a müßte gezogen werden" . 

Und somit können wir denn diese S t re i t s rage aus sich beruhen lassen, 
welche von keinem praktischen Interesse mehr ist und schwerlich jemals 
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— uian müßte denn die autheutischen Originalexemplare der S t a t u t e n 
ausfinden — gauz zweifellos wird entschieden werden können. Giebt man 
n u n , wie auch der Vers, thu t , die (wenigstens seit 1 6 4 2 bestehende) gesetz-
liche Ausschließuug der non i n d i x e n a e vom vollen Eigenthumserwerb adliger 
Landgüter z u : so ist dami t auch der S t a b gebrochen über die Anficht, daß 
Parcel len derselben einer abweichenden Rechtsbeschaffenheit nnterliegen. 
W a s vom Ganzen gilt , gilt anch vom Theile, eben weil diese in Knr land 
ein un t rennbares Ganzes bilden. Dagegen spricht fich freilich nnser V e r , 
sasser mit eben so großer Entschiedenheit a l s ohne alle Einwirkung ans 
unsere Ueberzeugung a u s , indem er sag t : 

„ W i r können nicht umhin an dieser S t e l l e einer Anschannng ent-
„gegenzutreten, die in Knr land a l s ein D o g m a augesehen zu werden 
„scheint der Anschauung, a l s sei der kurländische B a u e r gegenwärtig 
„nicht berechtigt, Parcel len eines adeligen G n t e s zum Eigentbnme zu 
„erwerben. E i n Blick aus die Entstehungsgeschichte der kurländischen 
„Bauerverordnung uud eine ganze Reihe von Bestimmungen in dieser 
„selbst dürste es über allen Zweifel erheben, daß der B a u e r in Knrland 
„nicht minder wie in den übrigen Theilen der Ostseeprovinzen seit der 
„Anshebung der Leibeigenschast zum Eigenthmnserwerbe von I m m o b i l i e n 
„jeder Ar t , mit Ausnahme von ganzen Ri t te rgüte rn , berechtigt ist". 

N n n : wir bekennen n n s zu diesem von nnserem geehrten Freunde 
verworfenen D o g m a mit vollster , dnrch die entgegengesetzte Dednct ion nicht 
einen Angenblick erschütterten Neberzengnng, nnd wie wj r n n s schmeicheln 
mit solchen G r ü n d e n , daß wir die gegnerischen mit nichten a l s „über allen 
Zweifel erhaben" erachten mögen. W i r müssen vielmehr jene Argumen-
ta t ion aus die G e f a h r h i n , daß man u n s entgegenhalte , es sei schon man-
ches D o g m a von anfänglich sür ketzerisch erachteten Lehren erschüttert worden, 
sür durchaus uurechtsertig und den hermenentischen Regeln widerstreitend 
erachten, auch haben wir dabei nicht blos e i n e n Blick ans die Entstehungs-
geschichte der B a u e r - V e r o r d n u n g nnd aus die bezogenen nnd sonst zu be-
ziehenden §§. derselben geworsen, sondern recht viele und g e n a u e , und nach 
wie vor d a r a u s keine Wider legung des nach unserer festen Ueberzeugung 
mi t allem Rechte in Kurland herrschenden „ D o g m a ' s " entnehmen können. 
Schon der Umstand , d a ß , wenn es er laubt sein sollte, Theile von Rit ter-
gütern beliebig zu v e r ä u ß e r n , es doch einer Best immung darüber bedurft 
h ä t t e , wie lange dies wiederholt werden d ü r f e , ohne d a s Ri t tergut aufzu-
lösen, wie viel davon übr ig gelassen werden müsse, um noch eine Wesen-
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heit mit diesem Begriff zu ve rb inden , — und die E r w ä g u n g , daß mit 
solcher gestatteten theilweisen Veräuße rung d a s ganze doch noch a l s beste-
hend anerkannte Gesetz über d a s ausschließliche Eigenthum des J n d i g e n a t s -
adels am adeligen G r u n d e rein illusorisch gemacht, im Wesentlichen völlig 
umgangen ^werden könne, hät te ein sehr gewichtiges Bedenken gegen die 
Richtigkeit der von dem „ D o g m a " abweichenden Ansicht hervorrufen sollen. 
Diese demselben neuerdings entgegengesetzte Ansicht abstrahir t aber , unseres 
D a f ü r h a l t e n s , mehr a l s zulässig von einem klaren, absolut gebietenden 
Gesetz und bewegt sich aus der B a s i s künstlicher In t e rp re t a t ionen a n s M o -
tiven und einzelnen anderen , mit jenem Gesetze anscheinend nicht im E i n -
klänge stehenden Best immungen. E s heißt aber in ausdrücklichen Gesetzen 
uud ist stets a l s vorwaltend maßgebende Regel der Hermeneutik erachtet 
worden , d a ß , wo ein Ausspruch an und sür sich , dem Wortver f tande nach, 
klar is t , demselben weder eine ausdehnende noch einschränkende Erk lä rung 
nach dem blos vermuthe ten , ja sonst auch noch so sehr a u s den Beweg-
gründen heransznargnment i renden , aus e twas Anderes hiuauslausendeu 
Willen des Verfügenden gegeben werden dars . 

1. 25 § 1 v. lex. III. „<?um in verdi8 nulla amkiFuitas «8l, 
non äsdel aämllU voluntaUs quaegüo. 

W e n n es daher mit dürren Wor ten im § 4 der Kurländischen Bau e r -
Verordnung he iß t : 

„ D e r kurländische B a n e r hat nnnmehr d a s Recht , unbewegliches V e r -
mögen zum erblichen Besitz zn erwerben; jedoch in Rücksicht des Land-
eigenthums nu r in der A r t , wie es die Gesetze den Nichteinzöglingen 
(non incUKenne) gestatten" 

und im § 9 3 : 
„ D e r kurländische B a u e r hat d a s Rech t , bewegliches uud unbewegliches 
Eigenthum zu erwerben und zn besitzen, in Gemäßhel t des § 4 " 

so kann anch uicht mit dem mindesten rechtlichen Effect d a r a u s , daß es 
n n r wenige bürgerliche Lehen in Kur land gebe und daher die Er lanbniß 
zum Erwerb unbeweglichen E igcn thums (anßer dem unter S t ad t ju r i sd i c t i ou 
belegenen, keineswegs so ganz unbeträchtlichen nnd dem B a u e r n nach dem 
im K 6 5 5 der Bauerverordnnng gesetzten, bald zu erwartenden Zeitpunkte 
zugänglichen) — keine sehr wesentliche Vergünstigung sei , argument i r t 
w e r d e n , daß uur der adelige H o s , nicht aber die Gesindeländereien vor 
dem Erwerbe zu vollem Eigenthnm sür n o n incl ixsuae durch die B a u e r -
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Verordnung haben bewahrt werden sollen. Alle §§ dieses Gesetzes, welche 
vom unbeweglichen Eigenthum der B a u e r n sprechen, find doch nicht blos 
deswegen, weil es nicht gar zn viele, dem gänzlich freien Verkehr zugäng-
licher ländlicher Grundstücke in Kur land giebt, bedeutungslos . Erst wenn 
nachgewiesen w ä r e , daß diese §§ gar keine tatsächliche B e d e u t u n g , ohne 
ihre Beziehung auf d a s Gef inde land , h ä t t e n , ließe fich jene gewaltsame 
und den Wor ten der §§ 4 und 9 3 schnurstracks widersprechende I n t e r p r e -
tat ion a l s äußers tes , durch die Nothwendigkeit gebotenes Auskunftsmit te l , 
ohne welches die ande ren , von dem Erwerbe unbeweglichen Eigen thnms 
sprechenden Bestimmungen gar keinen S i n u noch Zweck h ä t t e n , rechtfertigen. 
S o lange aber eine auch räumlich noch mehr beschränkte, den §K 4 und 
9 3 nicht zuwiderlaufende Wirksamkeit der übrigen hier in Rede stehenden 
von dem Vers, ausgeführten Gesetzesbestimmungen nachbleibt, kann eine 
solche Beseitigung so klarer nnd bündiger Gesetze uicht zugelassen werden. 
Und eben so wenig folgt fie a u s den Mot iven des Pnbl ica t ions -Ukases , 
denn es widerspricht weder den Wor t en desselben noch den durch die kur-
ländische B a u e r - V e r o r d n u n g begründeten Rechtsverhältnissen, wenn d a s 
Gefindeland iu Kur l and nicht zu vollem Eigenthum von den non inöiFsnis , 
also anch nicht von den B a u e r n erworben werden d a r s , es bleibt immer 
noch der Ausspruch eine W a h r h e i t , daß der B a n e r nunmehr Landeigenthum 
erwerben könne. W ä r e denn wirklich, fragen wir weiter, ohne jene, allen a n s 
kurländischen Gesetzen nnd bestehenden Verhältnissen hervorgegaugeuen Rechts-
anschauungen vollkommen widersprechende I n t e r p r e t a t i o n , die Besngniß des 
B a n e r n zum E r w e r b von Landbesitz eine illnsorische? Und hierans ist die 
verneinende Antwor t eben so richtig a l s unschwer zu begründen. D e r B a u e r 
sol l , so besagt der § 4 des Gesetzbuchs ausdrücklich, rückfichtlich des E r -
werbs von Landeigenthum nicht schlechter, aber anch nicht besser gestellt sein 
a l s jeder andere nicht znm knrländischen Jnd igena t sade l Gehörende. N n n 
ist e s , seitdem überhaupt dieses Recht des Jnd igena t s ade l s ans den E r b -
befitz der zur sog. Adelsfahne gehörenden G ü t e r feststeht, niemandem in 
Kur land auch n u r eingefallen zn behaup ten , geschweige denn zu rechtlicher 
und tatsächlicher Anerkennung zu br ingen , daß dieses Pr iv i leg ium sich 
aus die Höfe erstrecke, davon aber beliebige Parcel len ohne Rit tergutseigen-
schast abgetrennt und zn vollem Eigenthum an n o n inclissenag könnten ver-
kaust werden , so daß etwa un r d a s herrschaftliche Gu t sgebäude nebst „ G e -
höft " a l s Ri t te rgut übrigbliebe. E s ha t n iemals in Kurland eine gesetz-
liche Scheidung von Hofes- und B a u e r l a n d , sondern nu r den Unterschied 
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zwischen adeligem (das ganze jetzt sog. Ri t t e rgu t mit dem vom Hose un-
mit telbar wie mittelbar durch seinen B a u e r n genutzten Lande umsassenden), 
sodann dem bürgerlichen und städtischen G r u n d e , resp. zwischen Adels- und 
L e h n s - F a h n e 'gegeben, und wenn es vor E r l a ß der B a u e r - V e r o r d n u n g 
keinem n o n i nä iFena in den S i n n k a m , ein oder mehrere Gefinde oder 
sonstiges Zubehör adeliger Landgüter eigenthümlich kaufen zu wol len , eine 
solche Rechtsanschauung wie die vom Vers, vorget ragene , auch n iemals sich 
in Knr land manisestirt h a t t e : so ist k l a r , daß der Adel , a l s er die B a u e r -
Verordnung verfaßte und der allerhöchsten Bestät igung unter legte , solche 
dem kurländischen Rechte völlig fremde Begri f fe keineswegs aufzustellen und 
weder ausdrücklich noch irnplieite einzuführen meinen konnte, indem er hin-
sichtlich des Eigenthumserwerbes der B a u e r n kein neues Recht schuf, ihnen 
kein den andern S t ä n d e n in dieser Beziehung — wie es doch nach der I n -
terpretation des Verf . der Fa l l wäre — nicht verwilligtes Recht g a b , son-
dern ihnen , den B a u e r n , vielmehr nach ausdrücklicher Best immung des § 4 
der kurländischen B a u e r - V e r o r d n u n g ganz die nämlichen Befugnisse einräumte, 
wie sie sür jeden anderen n o n i nä iFsna schon in unbestrittener, Allen bewußter 
Wirksamkeit bestanden. D a m i t stehen denn aber die übrigen Best immungen 

^der Bauer -Verordnung nicht im geringsten Widerspruch, am allerwenigsten 
wenn man e rwäg t , daß dama l s d a s W o r t „E igen thum" nicht b los p ro -
i n w e u s sür den vollen adeligen Erbbesitz, wie sür d a s bürgerliche Erbpsand-
besitzrecht gebraucht nnd von einem zum Erbpsandbesitze gegebenen G u t e 
stets gesagt w u r d e , es sei verkauft und gekaust w o r d e n , sondern auch: daß 
der dama l s gesetzlich bestehende uud tatsächlich nicht in Frage gestellte 
99 jäh r ige Erbpsandbesitz nach seinem ganzen Wesen und allen dabei ge-
bräuchlichen und von den Gerichten anerkannten Verclausulirungen pr iva t -
rechtlich vollkommen dem wirklichen Eigenthum gleichstand und da fü r allge-
mein erachtet wurde. E s war dies ein a u s dem wohlverstandenen Interesse 
aller Theile erwachsenes, die Gegensätze zwischen den politischen Vorrechten 
des Adels nnd dem Bedürfnisse der andern S t ä n d e , in einem lediglich ans 
Ackerbau gerichteten Lande an dieser hauptsächlichsten Eapi ta lverwer thnng 
.The.;l zu h a b e n , ausgleichendes (Zorri^ens, und wir wünschen von Herzen, 
es wäre dieser Rechtsboden nicht verlassen worden! W e n n es noch eines 
Zeugnisses sür diese, allen Kur ländern geläufige Auffassung des alten E r b -
psandbefitzes bedürfen sollte, so können wir den die Erbpsandbefitzer in den 
Beziehungen zum Ereditverein den Erbeigenthümern völlig gleichstellenden 
§ 2 6 des kurl. Eredi t reglements , so wie solgende oberhosgerichtliche Urtheile 
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a n f ü h r e n : 1) in der Lehnenschen Concnrssache, vom 3 . Novbr . 1 8 2 7 , wo 
es he iß t : 

„andern Thei l s jedoch dergleichen Erbpsandcontracte ans 9 9 J a h r e . . . 
keineswegs nach den Regeln der gemeinen P fandcon t r ac t e des römi-
schen Rechts zu beurtheilen sind, sondern a l s deutschrechtliche Ins t i tu t e 
betrachtet werden müssen, die nach ihrem Zweck und I n h a l t e mehr 
Aehnlichkeit mit dem Kauf - und Verkauf - Con t r ac t e , e u m paelo cZe 
re t rovenäenc lo haben." 

2) in der Springenschen Concnrssache, vom 19 . M a i 1 8 3 0 : 
„Zieht man nun hier allem zuvor in B e t r a c h t , daß dergleichen E rbp fand -
contracte nichts a l s Kauf- uud Verkaufcontracte sind, welche in dieser 
F o r m . . . . . bereits vor unvordenklichen Zeiten erfunden und nicht nur 
unausgesetzt bis aus die neueste Zeit angewandt und geduldet, sondern 
auch durch den frequentesten gerichtlichen und außergerichtlichen Ge-
brauch, nach !. 3 2 § 1 0 . cle IeFiku8 1 , 3 : Inve te ra ta eon8uet>uäo pro 
l e ^ e n o n immer i to eu8tocli lur, legalisirt worden sind, bei welchen 
mithin . . . . . die bei Kauf- und Verkanf-Contracten geltenden Regeln 
in Anwendung kommen müssen." 

Kämpf te doch die kurländische Rit terschaftsrepräsentat ion, a ls noch vor 
dem J a h r e 1 8 3 0 a u s staats-financiellen Rücksichten der 99 jähr ige Erbpfand-
termin auf 1 0 J a h r e herabgesetzt werden sollte, eifrig sür die Anfrecht-
erhal tung des alten R e c h t s , welches sie, sehr richtig nnd in einer Anschau-
u n g , die nach 1 8 4 1 leider einer entgegengesetzten gewichen ist, nicht blos 
a l s ein Nutzungsrecht der Bürger l ichen, sondern a l s ein Adelsprivileginm 
verfocht: es sei eben ein besonderes Recht des A d e l s , seine G ü t e r aus lange 
Z e i t , zu einer dem Eigenthum privatrechtlich gleichkommenden und nur in 
politischen Beziehungen sich davon unterscheidenden Nntzungsbesugniß ver-
pfänden zu dürsen. D a ß diese Argumentationen gegenüber den damals vom 
Finanzministerio ver t re tenen, wie wir glauben nicht richtig verstandenen 
Interessen des F i s c u s nicht durchdrangen, daß aus den den zehnjährigen 
Pfandbesitz vorschreibenden Ukas von 1 8 3 0 der a u s ganz ande ren , diesem 
Ins t i t u t e völlig f r emden , der v. Samsouschen Auffassung der römischen 
Antichrese gemäßen Pr inc ip ien hervorgehende Psandnkas von 1 8 4 1 folgte 
und a u s diesem wieder immer engere Schranken hergeleitet und zur Ge l -
tung gebracht worden sind, ist mänmglich bekannt. Weniger aber scheint 
es u n s i n s Bewußtsein des P u b l i c u m s gedrungen zu se in , was die that-
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sächlichen Folgen genauer Befolgung der Pr incipien nnd Vorschriften der 
gegenwärtig bestehenden diesbezüglichen Gesetzgebung sind und auf welche 
äußerste Consequenzen sie hinauslausen müssen — Resul ta te . die Manchen 
vielleicht ganz willkommen sein werden , dabei aber zu Zuständen führen 
könnten, deren Verwirklichung noch viel größere Uebelstände im Gefolge 
haben dürf te a l s wir sie u n s jetzt denken mögen. W i r sind durch den 
mächtigen Aufschwung, den die Bodencul tur genommen, durch d a s stete 
S te igen der Güterpreise und manche andere hier noch einwirkende Neben-
momente so ve rwöhn t , daß wir an die Möglichkeit anderer Zustände gar 
nicht glauben m ö g e n , allein sie können kommen, denn sie sind schon da-
gewesen, nnd eine Wiederholung ist wenigstens nicht undenkbar. W i r 
wollen daher nur eine S e i t e dieser Fragen hier in Nachstehendem e rö r t e rn : 

D i e Sicherheit eines hypothekarischen D a r l e h n s beruht ans der Rich-
tigkeit der A n n a h m e , daß der Verkaufspreis des hypothecirten Grundstückes 
zur gänzlichen Deckuug des D a r l e h e n s zweifellos ausreichen werde ; der 
Dar le ihende muß also entweder in solcher S t e l l e sein Ge ld anlegen, daß 
unter allen Umständen anzunehmen, d a s Grundstück werde stets fü r einen 
b is dahin reichenden P r e i s verkauft we rden , oder er mnß daraus gefaßt 
se in , selbst bis zur Deckung seiner Forderung mitzubieten. E s ist also ein-
leuchtend, daß der jenige , welcher nicht im S t a n d e ist , ein ihm hypothe-
cirtes Grundstück selbst zu acquir i ren , es ans den Zufa l l ankommen lassen 
m u ß , ob auch ohne ihn so viel Concnrrenten bei der meistbietlichen Ver -
steigerung des ihm a l s Unterpfand dienenden Grundstücks erscheinen nnd 
so hoch bieten werden , daß seine Forderuug d a r a u s zur Befr iedigung ge-
lange. J e d e r non incZixena a b e r , welcher in K u r l a n d , Oesel und Est-
l a n d , jeder nicht Erbade l ige , welcher in Livland aus ein sog. Ri t tergut 
Geld da r l e ih t , muß wissen, daß es lediglich auf den eben besprochenen 
Zufa l l ankommen w i r d , ob bei dereinstigem meistbietlichem Verkaufe des 
ihm hypothecirten G u t e s so viele uud so weit mit ihrem Angebote hinaus-
gehende mchtimmatrikulirte (in Livland erbliche) Edelleute daraus bieten 
werden , daß seine Forderuug a u s dem Erlöse zur Percept iou ge lang t , denn 
e r , jener Dar lehnsgeber selbst, ist von dem Mitbieten ausgeschlossen. 
(Ukas vom 13 . October 1860* ) . 

*) Der S.-U. vom 13. Oct. 1860 N. 2656 publicirt ein Reichsrathsgutachten vom 
18. Mai 1360 folgenden Inhalts: 

Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der Plenar-Versammlung. 
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E s giebt freilich eine Anficht —- und wir müssen gestehen, daß fie 
manches sür sich h a t , wenngleich die entgegenstehenden G r ü n d e u n s ge-

nach Durchficht der Vorstellung deS Justizministers über die Pfandcontracte in Kurland, 
dahin sentirt: 

I. Die kaiserliche Genehmigung dessen nachzusuchen, daß die Pfandbesitzer der nach 
stehenden 19 Pfandgüter in Kurland im Pfandbesitze dieser Güter auf die längste, vor dem 
Jahre 1330 statthaft gewesene Pfandfrist belassen würden — als namentlich der Güter: 
Bächhof mit Neuhof, Dünafeldhof, Ilgen, Jlfenfee, Carolinenhof, Kapsehden, Klein-
Dselden, Tirol, Räuden mtt Niederhof, Rothenhof, Sernaten, Funkenhof, Schwarren, 
Paddern, Kimahlen, der Kappen-Krug mit einem Grundstück bei der Stadt Tuckum, die 
Budendorfschen Ländereien, Behrfebeck und Kriwinischek — und zwar für folgende Pfand-
besitzer dieser Güter: den Edelmann Heinrich von Bordelms, den Edelmann Ferdinand 
EwerS, den Bürger Hugo Schilinsky, den Edelmann verabschiedeten Major Friedrich 
Schoene, den verabschiedeten General-Major Mester, den Sohn des vr. meä. Bitterling, 
die Kausmannswittwe Dorothea Binger, die Erben der Bürgerin Jenny Grosesssky, den 
Edelmann Alexander von Freymann, die Bürgerin Anna Wilhelmine Demme, die Erben 
des Edelmanns Hofraths vr. Ernst Müller, die Kausmannswittwe Anna Koch, die Erben 
deS Pastors Carl Tiling, den Ehrenbürger Carl Eduard Balfour, den Edelmann Nicolai 
Drowetzky, den zum Arbeiteroktad der Stadt Tuckum verzeichneten Janne Rufe und den 
zur Bauergemeinde des Krongutes Tummen verzeichneten Jndrik Magon, die Bürgers-
wittwe Libe Goldberg, den Titulärrathsfohn Theodor Villon und den Edelmann Johann 
Beinarowitsch, sowie für die gesetzlichen Erben dieser Personen; wobei folgende Bestimmun-
gen hinzuzufügen: 

1) daß im Falle der Cefsion der Pfandrechte an diesen Gütern die Pfand-CefsionS-
Contracte in Gemäßheit der am 24. Dec. 1841 erlassenen Verordnung über die Pfand-
contracte abzuschließen seien; 

2) daß den Pfandgebern und deren Erben das Recht der Einlösung der Pfandgüter 
nach Maßgabe der in den letzten Pfandcontracten festgesetzten Termine vorbehalten bleibe; 
daß aber, wenn der Teynin im Contract nicht fest bestimmt worden und die Einlösung 
nach Ablauf des in der Verordnung vom Jahre 1830 festgesetzten zehnjährigen TermineS 
nicht erfolgt sei, den Pfandgebern und deren Erben das Einlösungsrecht innerhalb der 
längsten, vor dem Jahre 1830 statthast gewesenen, d.h. 99jährigen Frist, zustehn solle. 

II. Dem dirig. Senate anheimzustellen, daß derselbe den Justizbehörden der Ostsee-
Gouvernements die unabweichliche und genaue Erfüllung der über die Pfandcontracte er-
lassenen Gesetze einschärfe, bei der Commination, daß, wenn femerhin die Abschließung von 
Pfandcontracten, welche den bestehenden Gesetzen zuwiderliefen, zugelassen würde, nicht 
allein die Contracte für nichtig erklärt, sondern auch die Glieder und die Secretäre der-
jenigen Justizbehörden, welche solche Contracte anerkannt hätten, des Amtes entsetzt und 
dem Gericht übergeben werden würden. Gleichzeitig sei den Behörden der Ostsee-Gouver-
nements vorzuschreiben: 

1) Pfandcontracte, welche den in der Verordnung vom 24. Decbr. 1841 enthaltenen 
Bestimmungen zuwider und auf längere Termine, als in dieser Verordnung festgesetzt, ab-
geschlossen seien, zur Corroboration und Jngrossation nicht anzunehmen; 
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wichtiger erscheinen — welche hervorhebt , daß der Ukas vom 1 3 . O c t b r . 
1 8 6 0 an dem bekannten Psandukase von 1 8 4 1 nichts ä n d e r n , dessen ge-
naue Beobachtung vielmehr einschärfen und nu r hinsichtlich derjenigen noch 
im Psandbesitze befindlichen G ü t e r , welche zwischen 1 8 3 0 — > 1 8 4 1 an n o n 
i n ä i x e n a s gediehen, die von der kurländischen Ritterschaft in Würd igung 
des guten G l a u b e n s , in welchem man hinsichtlich der Anwendung der P r i n -
cipien des alten Erbpfandbesitzes ans dieselben gestanden, erbetene Belassung 
der 99 jähr igen Frist habe gewähren wollen. — nnd es soll daher nach 
dieser Ansicht d a s im Ukas von 1 8 6 0 ausgedrückte Verbo t der Erwerbung 
von Psandbesitz aus dem Wege meistbietlicher Versteigerung n n r aus den 
Fa l l bezogen werden , daß ein schon im Psandbesitze befindliches R i t t e rgu t 
nach abgelaufener Psandzeit znm Meistbot gestellt werde , — es wird daher 
behaupte t , daß der Ukas von 1 8 6 0 nicht zur Anwendung kommen, ein 
n o n inälssena (sür Livland ein nicht Erbadel iger) also keineswegs vom 
Meistbot ausgeschlossen sei , wenn ein solches Ri t t e rgu t versteigert werde, 
welches noch im unmittelbaren Besitze des E igen thümers sich bef inde, ohne 
in Psandbesitz vergeben zu sein. 

Allein wäre diese In t e rp re t a t i on sogar die richtige, so fallen alle d a r a u s 

2) alle in der Verordnung von 1841 über die Aufhebung der Pfandcontracte enthal-
tenen Bestimmungen in Beziehung auf alle seit 1841 abgeschlossenen und die künftighin noch 
einzugehenden Pfandcontracte streng zu beobachten; 

3) dies den contrahirenden Theilen zu verdeutlichen; 

4) darauf zu achten, daß in die Meistbotsbedingungen beim öffentlichen Verkauf von 
Gütern keine Stipulationen über den Zuschlag derselben zum Psandbesitz aufgenommen, 
vielmehr nur die Erwerbung zum vollen Eigenthume gestattet werde, weil nach öffentlichem 
Verkaufe Niemandem mehr ein Einlösungsrecht zusteht; endlich. 

5) Acht darauf zu haben, daß in den Pfandcontracten verschrieben werde, auf wie 
viel Jahre das betreffende Gut verpfändet werde, und daß der Termin nicht bloß in all-
gemeinen Ausdrücken bestimmt werde, sowie daß nach dem genauen Sinne des Art. 11 der 
Verordnung vom Jahre 1841 keine Stipulationen in die Contracte aufgenommen würden, 
welche der im Art. 1 derselben Verordnung definirten Natur des Pfandcontractes zuwider-
liefen und die Einlösung unmöglich machten oder den Termin des PfandbesitzeS eines ade-
ligen Gutes auf eine längere Frist als die in den Art. 6. 7. und 8. festgesetzte, erweiterten. 

Se. Kais. Maj. hat das in der Plenar-Versammlung des Reichsraths abgegebene Gut-
achten in Betreff der Belassung von 19 Pfandgütern im kurländischen Gouvernement im 
Pfandbesitze der gegenwärtigen Besitzer derselben und ihrer gesetzlichen Erben, sowie darüber, 
daß den Justizbehörden der Ostsee-Gouvernements die genaue Erfüllung der Bestimmungen 
über die Pfandcontracte eingeschärft werde, allerhöchst zu bestätigen geruht und zu erfüllen 
-befohlen. Unterschrieben: Präsident des Reichsraths Fürst Orlow. Den 13. Juni 1860. 



5 5 6 Bemerkungen zu dem Aussatze: der Domaiuenverkaus 

hervorgehenden günstigen Momente iu dem Falle weg , wenn der G r u n d -
besitzer, welcher d a s D a r l e h e n , von dessen Sicherung hier die Rede, erhalten, 
das da für verhypothecirte G u t später an einen D r i t t e n in Psandbesitz ge-
geben haben sollte und es nunmehr nach Ablauf der P s a u d j a h r e zum Aus-
bot kommt, wo der erocklor k y p o t k o e a r i u s non inä iFena r e s p . non no-
dilis anch nicht mitbieten d a r s , weil d a s G u t nun nicht mehr zum P s a n d -
besitze, sondern uur zum Erbbesitze ausgeboten werden kann. 

Gegen die oben gedachte Auslegung dürsten aber — auch ganz von 
diesem hier besprochenen besonderen Fal le abgesehen — fich sehr erhebliche 
Zweifel geltend machen, wie denn unlängs t , a l s ein knrläudisches Ri t te rgu t 
von den Erbbesitzern fre iwil l ig , behufs ihrer E rb the i lung , zum Meistbote 
gestellt worden w a r , die Bed ingungen , nach denen es zum Erbbesitze nnd 
zugleich sür einen etwa nicht zum J n d i g e n a t s a d e l gehörenden Meistbieter 
zum Psandbesitze ausgeboten werden sollte, von derselben B e h ö r d e , die 
vor dem Erscheinen des Ukases von 1 8 6 0 solches fü r ganz zulässig erachtet 
h a t t e , nach Publ ica t ion dieses Ukases dahin — und wie wir glauben ganz 
mit Recht — abgeändert w u r d e n , daß nunmehr das Ri t te rgut lediglich 
zum Erbbesitze sür einen inä ixona zum Ausbot zu bringen sei. 

D e n n der Ukas von 1 8 6 0 argument i r t folgendermaßen: Wei l gegen 
den Zuschlag in öffentlichem gerichtlichen Meistbot kein Ret rac t - oder E i n -
lösungsrecht (sbilc^ni,) statthast, der Pfandbesitz aber dem (innerhalb eines 
J a h r e s nnd 6 Wochen auszuübenden) Retractsrechte abseiten des Jnd ige -
na tsade ls unter l ieg t : so darf bei öffentlichen Versteigerungen ein Ri t te rgut 
gar nicht zum Pfaudbesitze ausgeboten werden. 

Diese Argumentat ion paß t also aus a l l e künstigen Versteigerungen 
von R i t t e rgü t e rn , nicht b los auf die die specielle Veranlassung des Ukases 
gebenden, zwischen 1 8 3 0 — 1 8 4 1 in Pfandbesitz gelangten. 

Aber auch angenommen, es sei nach richtiger In t e rp re t a t i on erlaubt, 
oder werde erlaubt werden , Ri t tergüter zum Psandbesitze versteigern zu 
lassen, es werde also ein e reä i to r k ^ p o t k e e a r i u s , der nicht d a s J n d i -
genat hat (sür Livland nicht erbadelig ist), aus dieselben mitbieten dürsen, 
um iu seiue Forderung hinein und über dieselbe h inaus zu bieten, nm zur 
Pcrcept ion oder Verwer thung seines D a r l e h n s zn gelangen: so ist doch 
klar , d a ß , wenn er solchergestalt den Psandbesitz erhalten h a t , er nach 
Ablauf desselben in eine weit schlimmere Lage geräth. D e n n a lsdann ist 
es unbezweiselbar, daß bei hinterher eintretender meistbietlicher Veränße-
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rung seines P f a n d g u t e s , nach Ablauf der 9 resp. 1 0 P s a n d j a h r e , nu r die 
zum Erbbesitze des G u t e s Berechtigten mitbieten dürsen , eine Versteigerung 
znm Psandbesitze aber absolu t , nicht blos nach dem Ukase von 1 8 6 0 , son-
dern schon nach dem von 1 8 4 1 , verboten ist. 

E s hängt also wiederum vom Zufal le a b , ob sich genug Kaufliebhaber 
fü r d a s G u t finden, um einen solchen P r e i s zu Wege zu bringen, daß der 
Psandbefitzer nach dem wirklichen Wer the desselben befriedigt wird oder 
mindestens seinen Pfandschilling sammt Mel iora t ionen und Verwendungen 
bezahlt e r h ä l t , angenommen sogar , was al lerdings in den meisten Fäl len 
bei umsichtiger Abfassung des Psandcont rac ts geschehen sein w i r d , es sei 
ihm contractlich der über den ursprünglichen Pfandschilling zu erzielende 
P r e i s , die I ^ p e r o e k a , a l s ein Aeqnivalent seiner V e r w e n d u n g e n , ohne 
alle Berechnung und Weitläufigkeit übereignet worden. Ueber die Zurecht-
beständigkeit dieser Überweisung ist von kurländischen Behörden niemals 
ein Zweifel erhoben w o r d e n , denn sie widerspricht keineswegs dem Wesen 
des Psandverhäl tn isses , indem ja der P s a n d g e b e r , wenn nicht anders con-
venirt worden , fü r einen u n t e r der P fand fumme sich ergebenden Ausfa l l 
nicht hastet, hiufolglich besugt sein muß , dem P f a n d n e h m e r da für und zur Ver-
meidung langwierigen Rechtsstreites über den Be t r ag der ihm gesetzlich zuste-
henden Meliorat ionen ein Aeqnivalent in Bansch und Bogen durch die Zuwei-
sung eines sich etwa ergebenden künstigen Ueberschusses über die P fandsumme 
zuzugestehen, welcher Ueberschuß sonach a u s einer vollkommen zulässige» 
emtio spe i dem P fandnehmer zufällt . I. 8. v . 18,1, ä s eon t r . e m t i o n s . 
Angenommen a l so , der Psandbefitzer befinde sich in der hiernach sür ihn 
günstigsten Lage , so wird eben die Höhe des ihm zufallenden Erlöses ' , ja die 
F r a g e , ob nicht weit uuter dem ursprünglichen Pfandschilling und mit 
großem Verluste sür den Psandbefitzer d a s P f a n d g u t beim meistbietlicheu 
Verkaufe einem zum Erbbesitze Berechtigten wird zugeschlagen werden müssen, 
wiederum lediglich von dem Zufal le a b h ä n g e n , ob grade eine solche Anzahl 
von Kaufliebhabern unter dem zum Erbbesitze berechtigten Adel wird anzu-
treffen se in , daß ein dem Wer the des G u t e s eutsprechender Kaufpre is durch 
diese Concurrenz erzielt werde , — der Psandbefitzer selbst oder seine S t a n d e s -
genossen find unter allen Umständen von einer Einwirkung aus die Höhe ^ 
des Kaufpreises ausgeschlossen, sie können nicht mitbieten. 

E s kann daher nnr derjenige auf ein Ri t te rgut Ge ld geben, oder ein 
solches unter den gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen in Pfandbesitz 
nehmen , der es aus diesen eben besprochenen Zufal l ankommen lassen will. 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IU., Hft. 6. 36 
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I s t man sich also der Consequenzen wohlbewnßt, auf welche die P s a n d -
gesetzgebung in ihrem jetzigen Bestände sühr t : so muß man auch sich des 
weiteren Endziels klar werden. Dieses kann kein anderes sein, a l s daß, 
da der Psandbesitz also wie er sich jetzt gestaltet ha t , nicht süglich zu ge-
deihlichen Resultaten sür den P fandnehmer und mit telbar auch nicht sür 
die Erbbesitzer im allgemeinen führen kann, dieses Rechtsinstitut entweder 
ganz aushören m u ß , sei es aus dem Wege der Gesetzgebung, sei es durch 
ta tsächl iche En tha l tung vom dem Abschlüsse solcher Contracte , — oder 
daß eine legislative Umgestaltung desselben, ein Ersatz durch andere Zustände 
herbeizuführen ist. E s wird nun gewiß nicht an Heißblütigen fehlen, 
welche überhaup t den ganzen Psandbesitz mit allen seinen Consequenzen 
beseitiget wissen möchten, die nicht zum Crbbesitze an adeligen Landgütern 
Berechtigten auch von derartigen S u r r o g a t e n desselben ausschließen wollen, 
und Mancher wird selbst ans der anderen S e i t e einen solchen entschiedenen 
und klaren Zustand dem jetzigen eine Menge an Jnconvenienzen und P a l l i a -
tiven hervorrufenden vorziehen, schon um endlich einmal zu einem, möglicher-
weise freilich ganz anders ausfal lenden, zu jetzt nicht gedachten Resultaten 
führenden Abschlüsse zu ge langen; wer aber ans eine Versöhnung der 
streitenden Interessen bedacht sein w i l l , wird sich sagen müssen, daß es 
zwar höchst wünschenswert^ wäre , wenn wir in der autonomen Entwickelung 
unserer jetzt in so ersichtlichem Gedeihen begriffenen ökonomischen Zustände 
nicht gestört würden, daß aber nichtsdestoweniger keine gar zu große Hoff-
nung dafür vorhanden sei, daß die Dinge lange also bestehen bleiben wie 
sie sind, woher es denn gerathen sein dürf te , selbst die Entwickelung in die 
H a n d zu nehmen , sei sie auch eine beschleunigtere a l s es sonst lieb wäre . 
Und so glauben wir denn serner, daß theoretische Erör terungen des wahren 
I n h a l t s der jetzigen Gesetzgebung nicht sehr , jedenfalls nicht allein maß-
gebend sein werden, daß daher manche von den im gegenwärtigen, wie in 
dem hier besprochenen Aufsatze erörterten Ansichten praktisch ganz anders 
dürsten gelöset werden. Endlich wissen wir sehr wohl, daß derjenige, welcher 
zwischen den U l t r a ' s nach bestem Wissen und Gewissen aufrichtig seine 
Me inung dahin sagt, daß „I l iaeos in t ra muro8 p s e e a w r s t e x t r a " , meistens 
bei beiden Pa r t e i en anstößt, wenigstens es keiner zn D a n k macht. S e i ' s 
d r u m : amieu8 p l a to , am!eu8 8oeratS8, 8eä massi8 amiea v s r i w 8 ! Selbst-
verständlich nehmen wir sür u n s nicht.apodiktisch die W a h r h e i t , sondern 
n u r d a s Bewußtsein in Anspruch, nach derselben zu streben. D i e F r a g e : 
w a s nach den gegenwärtig bestehenden Gesetzen Rechtens sei? ist eine von 
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der, w a s wir fü r zweckmäßig und zeitgemäß hal ten, ganz verschiedene, davon 
völlig unabhäng ige ; aus die Bean twor tung der ersteren dars der P a r t e i -
standpunkt so wie sonstige Vorl iebe und Abneigung nicht den geringsten 
Einf luß a u s ü b e n , eben so wie wir vom Richter völlige Unparteilichkeit 
verlangen müssen; handelt es fich aber da rum, die M ä n g e l eines Gesetzes 
nachzuweisen oder da rzn thnn , daß d a s w a s in der Vorzei t seine Berechti-
gung haben mochte, den Zuständen, Gestal tungen und befugten Ansprüchen 
der Neuzeit nicht mehr entspreche: so wird dabei al lerdings ein weiterer 
R a u m gewährt nnd auch der maßvollen Parte ianschannng ihre Berechtigung 
nimmer abgesprochen werden können. 

C . N e u m a n n . 

E r k l ä r u n g . 

D e r Unterzeichnete steht nicht an zu erklären , daß er das königliche 
Ks8p0n8uin vom 1 2 . Febr . 1 6 4 9 irrthümlich ans die kurl. S t a t u t e n von 
1 6 1 7 bezogen ha t , während dasselbe gegen die neue Redaction der S t a t u t e n 
vom J a h r e 1 6 4 9 gerichtet ist. W e n n er . übr igens weder in dem königl. 
k e s p 0 N 8 u m vom 2 6 . M ä r z 1 6 1 8 (Ziegenhorn Bei l . N r . 108) noch sonst 
wo eine ausdrückliche königl. Bestät igung der S t a t u t e n von 1 6 1 7 hat finden 
können — iudem die confirmatorischen W o r t e in dem letzteren R.o8pcm8um 
durchweg wohl nu r aus die k o r i n u l a k e x i m i m s zu beziehen sein dürf ten — so 
theilt er dies Geschick mit der offiziellen „Geschichtlichen Ueberficht der G r u n d -
lagen und der Entwickelung des Provinzialrechts in den Ostseegouverne-
ments" , wo es im allg. Thei l S . 1 6 1 he iß t : „Dieselben (die kurl. S t a -
tuten) waren i . I . 1 6 1 7 von den nach Kur l and zur Herstellung der O r d -
nung in dessen Angelegenheiten abgeordneten polnischen Eommissarien nnter 
Mitwirkung der Ritterschaft v e r f a ß t , w e l c h e l e t z t e r e anch d a s Pro jec t 
der königlichen Bestät igung unterlegte. (Vg l . d a s P ro j ec t zur königlichen 
Promulga t iousurkunde . ? a 8 e i e u w 8 r s r u m Our l anä i ea rum 
1. p . 65). D i e Verwi r rung jener Zeiten vorhinderte die Bestät igung 
der S t a t u t e n durch den König und den polnischen Reichstag. Dessen 
ungeachtet kamen dieselben in Gebrauch ; alle Gerichtsbehörden begannen 
fich nach ihnen zu richten und ihre Gesetzeskraft wurde von der polnischen 
Regierung nicht angestritten, die anch noch in den spätesten ihrer öffentlichen 

36* 
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Acten l.Constit. des polnischen Reichstags v. 19 . N o v . 1793) derselben 
a l s in Kur land wirksamer Gesetze gedenkt". 

Anlaugend die F r a g e , ob der kurländische B a u e r in Grund lage der 
Baue r -Vero rdnung von 1 8 1 7 berechtigt sei, Parcel len eines Ri t tergutes 
zum Eigenthum zu erwerben — hat der Unterzeichnete keinen lebhafteren 
Wunsch, a l s daß diese Coutroverse , gleich der über die Anthenticität des 
§ 1 0 5 stst,., wenn auch in einem andern S i n n e , bald ebenfalls nur ein 
theoretisches Interesse haben möge. 

Hinsichtlich der Erör te rung dessen endlich, daß der S . U. v. 13 . O c t . 
1 8 6 0 nur aus den Fal l zu beziehe« sei, wo eiu verpfändetes G u t wegen 
nicht erfolgter Einlösung zum Meistbot kommt, sei es gestattet zu bemerken, 
daß eiu Retractsrecht des Jnd igena t s ade l s i n L i v l a n d bei Verpfändung 
von Ri t tergütern nach dem Provinzialrecht T h . II. arl,. 8 7 7 nicht besteht. 

T h . B ö t t i c h e r . 
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Die projectirte neue Handels- und Gewerbesteuer/) 

« ^ i e vom Finanzministerium angeordnete Revision der Steuergesetzgebung 
ist gewiß in den weitesten Kreisen unseres Reiches a l s eine höchst zeitge-
mäße Maßrege l mit u n g e t e i l t e m Bei fa l l begrüßt worden. D i e B a n e r n -
emancipat ion , die Vervollkommnung der Verkehrsmittel und alle die hoch-
wichtigen socialen und volkswirthschastlichen R e f o r m e n , welche jetzt dem 
Reiche die B a h n e n zn einer vielverheißenden Entwicklung erschließen sollen, 
bedingen a l s natürliche Folge eine rasche S te ige rung der Volkswohlsahrt 
nnd der Steuerkrast des Landes ; die nothwendige Consequenz hiervon ist 
wiederum eine radicale Umgestaltung des bisherigen veralteten S t e u e r -
systems. Letzteres war vorzugsweise mangelhast in Beziehung aus deu 
Hande l , a l s S teuerobjec t , und muß dem im allgemeinen beigestimmt wer-
den , w a s zur Kritik der Gildensteuer iu der Einlei tung zu deu projectir-
ten nenen Handelssteuern umständlich auseinandergesetzt worden. 

D i e projectirte ueue Besteuerung des Hande l s zerfällt in eine s e s t e 
P a t e n t s t e u e r fü r die Berechtigung zum Hande l nnd in eine P r o P o r -
t i o n a l st e n e r nach dem Gefchästsnmfange. 

I. D i e ses te P a t e n t s t e u e r ha t verschiedene Abstufungen nach der 
Ar t des Hande l s - oder Gewerbebetr iebes , wobei sür den De ta i l - nnd 
Kleinhandel sämmtliche S t ä d t e des Reiches ihrer commerciellen nnd in-

*) St. Petersburger Börsenzeitung Nr. 69 und Beilage zu Nr. 70, 71 und 72; 
Beilage zu Nr. 98 der Rigaschen Zeitung und Nr. 74 u. ff. der Revalschen Zeitung. 
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dustriellen Bedeutung nach in 3 Classen getheilt sind. D i e verschiedenen 
Sätze der festen Patentstener sind solgende: 

1) s ü r d e n i n l ä n d i s c h e n H a n d e l . 
n) sür den G r o ß h a n d e l im ganzen Reiche (d. h. den Kans oder Ver-

kauf von W a a r e n a u s S p e i c h e r n , Magazinen und Niederlagen, sowie 
von Fuhren nnd Wassersahrzeugen z u m B e h u s e d e s V e r k a u f s 
a n a n d e r e H a n d e l t r e i b e n d e ) , mit Einschluß der Berechtiguug 
zum Deta i lhandel am O r t e der Anschreibnng*) . . S . R . 2 6 4 . 

d) sür den D e t a i l h a n d e l am O r t e der Anschreibnng 
und dem dazu gehörigen Kreise (d. h . den Verkauf 
von W a a r e n aus offenen Kaufläden und anderen H a n -
delsetablissements d i r e c t a n d i e C o n s n m e n t e n ) **) 

in den Residenzen und S t ä d t e n 1 . Classe . . . „ 6 6 . 
in den S t ä d t e n 2 . Classe . . . . . . . . „ 4 4 . 
in den S t ä d t e n 3 . Classe, Flecken zc. . . . . „ 33 . 

D i e sür den 8ud a und b bezeichneten Handelsbetr ieb 
verordneten Scheine führen den besonderen N a m e n : C l a s -
s e n- oder K a u f m a u n s s ch e i n e . S i e verleihen den P e r -
sonen, welche sie gelöst, den S t a n d eines K a u f m a n n s , mit 
den besonderen politischen Rechten desselben (Exemtion von 
der Kopssteuer, Rekrutenpflichtigkeit und Leibesstrafe zc.). 

e) für den K l e i n h a n d e l , d. h. den Verkauf beson-
ders bezeichneter Waaren***) a u s Bre t t e rbuden , Kram-
läden und dergleichen mobilen Localitäten (Kram- und 
Trödelhandel) 

in den Residenzen und S t ä d t e n 1. Classe . . . „ 2 3 . 
in den S t ä d t e n 2 . Classe . „ 18 . 
in den S t ä d t e n 3 . Classe, Flecken zc „ 12.-j-) 

*) Diese Steuer von 264 Rubel haben auch Assecuranz- und Commisfionscomptoire 
zu zahlen, Banquierscomptoire aber außer derselben noch eine Ertrasteuer von 220 R. 

**) Derselben Steuer unterliegen auch die Fabriken, welche mehr als 16 Arbeiter be-
schästigen, sowie die Erkundigungs- und Makler-Comptoire. 

***) Kleiderstoffe für das gemeine Volk, einfache hölzerne und irdene Geschirre, Sensen, 
Sicheln, Stecknadeln, Nägel und andere eiseme Gegenstände für das bäuerliche HauSwese», 
Mehl und Grütze. Malz, inländische Sämereien, Thee, Zucker, Kaffee, Honig, Syrup, 
Salz, Schwefel, Theer, bäuerliches Pferdegeschirr und Bauerwagen, Gemüse, Früchte, 
Fische und andere Lebensmittel, gebrauchte alte Möbel, Hausgeräth, alte Bücher zc. 

-j-) Dieser Steuer von 12 R. unterliegen auch Haudwerksetablissements und häusliche 
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in den D ö r f e r n S . R . 8 . 
cy für den Hausirhandel mit Manusac tu r - und Colonial-

waaren außerhalb der S t ä d t e 
mittelst Umhersahrens . 
mittelst Umher t ragens . 

15 . 
6. 

20. e) sür einen Commisschein 1 . Classe 
( P r o c n r a n t e n , C l a r i r e r , Agenten) 

sür einen Commisschein 2 . Classe . . . . . . „ 5 . 
(einfache Commis) 

f) gänzlich steuerfrei is t : der Hande l mit P roduc ten der Landwir th-
schast und bäuerlichen Indus t r i e von Fuhren und Böten auf J a h r -
märkten und Märkten (nicht aber a n s Speichern und B u d e n ) ; der 
Verkauf von Brennholz und B a u m a t e r i a l i e n ; der Viehhandel ; der 
S c h i f f s b a u ; Meh lmüh len , Oe lmühlen , Holzsägemühlen nnd Zieges-
brennereien außerhalb der S t a d t g r e n z e ; landwirthschastliche Maschinen-
fabriken; Apotheken (ausgenommen in P e t e r s b u r g , M o s c a u , R i g a 
und Odessa , wo jede Apotheke eine seste Patentsteuer von 2 2 R b l . 
zu zahlen h a t ) ; Buchdruckereien, Ste iudruckereieu, photographische 
Ateliers, Buchläden und Leihbibliotheken. I n den D ö r f e r n zu denen 
sie augeschriebeu siud, können die B a u e r n a u s B u d e u , Kramläden 
und Speichern Kleinhandel treiben, ohne daß sie die Patents tener zu 
entrichten brauchen. 

2) s ü r d e n a u s l ä n d i s c h e n H a n d e l . 
F ü r die specielle Berechtigung zum I m p o r t , die n u r Personen er-

theilt wird , welche einen Kansmannsschein erster oder zweiter Classe (1 a b) 
gelöst haben, ist eine Extrasteuer von 1 7 6 R b l . zu entrichten, während die 
Berechtigung zum E x p o r t weder von der Lösung eines Kausmannsscheines 
1 . oder 2 . Classe, noch von einer Extrasteuer abhängig d . h . also unbedingt 
frei sein soll. 

II. M i t der P r o p o r t i o n a l s t e u e r werden be leg t : 
1) O f f e n e H a n d e l s e t a b l i s s e m e n t s * ) nach dem Miethpreise des 

Fabrikanstalten, die nicht mehr als 16 Arbeiter beschästigen, mit Ausschluß solcher Anstalten 
auf dem Lande, die adeligen Gutsbesitzern und Bauern gehören. 

*) a. Als offene Handelsetablissements werden angesehen : Magazine, Kaufläden, Buden, 
Kramläden, Speicher, Ambaren, Magazine und Packkammern, die zur Aufbewahrung oder 
zum Verkauf von Waaren dienen, Stein-, Holz- und andere Plätze zum Verkauf gewichtiger 
und voluminöser Waaren, Weinkeller, Fischbehälter zc.; b. den offenen HandelSetablisse-
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von ihnen eingenommenen Locals (mit Ausschluß der Wohnzimmer) 
und zwar mit 6 °/o*) vom Miethpreise , jedoch nur bis zum Maxi -
malbctrage von 3 0 0 R b l . fü r e i n Local ; 

2) F a b r i k - u n d H a n d w e r k s a n s t a l t e n , welche mehr a l s 16 Ar-
beiter beschäftigen, nach ihrer Arbeitskrast und zwar mit 3 0 Cop . von 
jedem Arbe i t e r , b is zum Maximalbetrage von 4 5 0 R b l . sür e i n 
Etablissement**); 

3) P o d r ä d d e ( L e i s t n n g s - u n d L i e f e r u n g s v e r t r ä g e ) u n d 
P a c h t u n g e n aus G r u n d von Contracten mit der Krone, m i t A d e l s -
corporationen, städtischen und bäuerlichen Gemeindeverwaltungen und 
zwar mit 'j» °I«, von der Con t rac t summe, b is zum Maximalbetrage 
von 6 0 0 R b l . von e i n e m Podräd***) . 

D i e Gildenstener entbehrte vor allem des Hanpt reqni f i t s eines rat io-
nellen S teue r sys t ems , eines richtigen Verhältnisses des Steuersatzes zur 
S t e u e r l a s t . V o n diesem maßgebenden Gesichtspunkte a u s erschiene a l s 
der zweckentsprechendste S t e u e r m o d u s , dessen E i n f ü h r u n g in Ruß land indessen 
aus sast uuüberwiudliche Hindernisse stoßen w ü r d e , die Besteuerung des 
Hande l s nach Verhä l tn iß des fich ergebenden Geschästsgewinnes (Einkom-
mensteuer), gemäß eidlicher eigener Angabe des Kau fmannes , unter Controle 
der Commune und Regierung. B e i dieser Methode würden mit der Aus -

ments werden gleichgestellt, d h. mit derselben Proportionalsteuer belegt, die Apotheken in 
Petersburg, Moscau, Riga und Odessa; c. als offene Handelsetablissements gelten nicht: 
kaufmännische, BanquierS, Commissionair-, Assecuranz-, ErkundigungS- und Makler-Comp-
toire, ebenso auch nicht die Comptoire der Aktiengesellschaften. 

*) I n den Städten 3. Classe kann die Proportionalsteuer nach Ermessen des Finanz-
ministers in eine feste Steuer von nicht weniger als 3 Rbl. für jedes Local umgewandelt 
werden; in den Dörfern wird statt der 5 "/«, Steuer eine feste Abgabe von 1 Rbl. für 
jedes Etablissement erhoben, von welcher Zahlung jedoch diejenigen Handelsanstalten befreit 
sind, welche Bauern in den Dörfern, zu denen fie verzeichnet find, befitzen. 

**) a. Bei der Bestimmung der Arbeitskraft werden zwei minderjährige Arbeiter männ-
lichen oder weiblichen Geschlechts unter 16 Jahren für einen Erwachsenen, drei erwachsene 
Arbeiterinnen für zwei erwachsene Arbeiter und eine Dampfpferdekraft für 6 erwachsene 
Arbeiter gerechnet; b. der Proportionalsteuer von der Arbeitskraft unterliegen nicht: Mehl-
mühlen, Oelmühlen, Holzsägemühlen und Ziegelbrennereien außerhalb der Stadtgrenze, ferner 
Brandweinbrennereien, Bierbrauereien, Schnapsfabriken, Runkelrüben-Zuckerfabriken, Tabacks-
fabriken und überhaupt alle Gewerbe, welche mit einer Accise belegt sind oder eine andere 
besondere Abgabe entrichten. 

***) Die Uebernehmer von Podrädden zc. brauchen keinen kaufmännischen Schein zu lösen. 
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dehnnng des Hande l s in demselben Verhältnisse auch die S teuere innahmen 
des S t a a t s wachsen, andererseits die S teuer las t sich genau der S teuerkra f t 
anpassen, auf solche Weise also am vollkommensten der I d e e der Gerechtig-
keit entsprochen werden, die den nothwendigen Ausgangspunkt eines ra t io-
nellen Steuersystems bildet. D i e projectirte» neuen Handelsstenern nehmen 
nun zwar ans die P ropor t i ona l i t ä t des Steuersatzes zur S t e u e r l a s t wesent-
lich Rücksicht und ist in denselben insofern ein bedeutender Fortschritt znm 
Bessern nicht zn verkennen, doch wird derselbe dadurch wieder abgeschwächt, 
daß d a s P r i n c i p der P ropor t i ona l i t ä t nicht a l s alleinige B a s i s festgehalten, 
sondern neben der Proport ionals teuer noch eine seste Classenstener ange-
nommen , andererseits wieder der Exporthandel sür steuerfrei erklärt wird , 
endlich sür die Proport ionals tener selbst Maximalbet räge statuirt werden. 
I n diese Jnconseqnenz ist man versallen, weil man verschiedene Zwecke zu 
gleicher Zei t erreiche« wol l te , die Folge aber ist , daß keiner ganz erreicht 
wird . D i e projectirte neue Besteuerung labor i r t jedoch noch an verschie-
denen andern M ä n g e l n , von denen im Folgenden nur die wichtigsten her-
vorgehoben und zugleich diejenigen Modisicationen bezeichnet werden sollen, 
die uuumgänglich uothwendig erscheinen, um mit den projectirten nenen 
Handelsstenern mindestens annäherungsweise die Resultate zn erzielen, welche 
durch die in Rede stehenden Neuerungen bezweckt worden sind. 

1) D e r a u s l ä n d i s c h e H a n d e l . 
Nach dem nenen Pro jec t (I. 2.) müssen diejenigen, welche d a s Recht 

erlangen wollen ans eigenen N a m e n W a a r e n v o in Aus lande zu import i ren, 
anßer der kaufmännischen Classenstener 1. oder 2 . Kategorie, auch noch eine 
additionelle seste S t e u e r von 1 7 6 R b l . entrichten. D i e Versendung von 
Waaren n a c h dem Anstände ist dagegen a l s ein freier Hande l erklärt, der 
von J e d e r m a n n betrieben werden kann , ohne daß sür solche Berechtigung 
eine S t e u e r irgend welcher Ar t zu erheben wäre. 

D e r Zweck dieser Anordnungen kann kein anderer se in , a l s auf eine 
Beschränkung des I m p o r t s und aus eine Beförderung des Expor t s hinzu-
wirken. Nach der N a t u r des Hande l s l äß t sich aber von der Anwendung 
dieses Mi t t e l s weder in der einen noch in der andern Richtung der aller-
geringste Ersolg erwar ten. W e n n der jenige, welcher ausländische W a a r e n 
beziehen will, die Patentsteuer zu hoch findet, so wird er die W a a r e n auf 
den N a m e n eines andern dazu berechtigten Kaufmanns importiren lassen 
und es werden genau ebensoviel, nicht mehr nnd nicht weniger W a a r e n 
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i n s Land kommen, a l s ob beide Kaufleute, jeder sür sich, die Patents teuer 
entrichtet hät ten. M i t dem Expor t verhäl t es sich ebenso. E s können 
immer nu r so viel W a a r e n ausgeführ t we rden , a l s zur Aussuhr da find 
d . h . die nach den Grenz- und Hasenplätzen hingelangenden Ueberschüsse 
der P roduc t ion über die Consumtion. Dieses Waa ren q u an t u m wird aber, 
wie die E r f a h r u n g l e h r t , allemal den Weg i n s Aus land finden und es 
wird nichts davon zurückbleiben, möge nun d a s Recht die W a a r e n zu ver-
senden, aus eine augemesseue Handelssteuer begründet sein oder auch ohne 
eine solche S t e n e r J e d e r m a n n offen stehen. D a der E r l a ß einer solchen 
S t e u e r a l s Mi t t e l zur Belebung der productiveu Kräf te des Landes absolut 
bedeutungslos i s t , so kann dadurch d a s in den Aussuhrhandel gelangende 
W a a r e n q u a n t u m auch nicht im mindesten vermehrt werden. D e r praktische 
Ersolg der Anordnung würde sich auch hier nur auf ein M e h r oder Weni-
ger in der betreffenden S teuere innahme des S t a a t e s beschränken. 

W e n n sür d a s Recht Aussuhrhandel zu betreiben gar keine Abgabe 
gefordert werden sollte, so würde eine große Anzahl von Kaufleuten, welche 
jetzt in der 1 . oder 2 . Gi lde stehen, fich jeder S teuerzah lung entziehen. 
Dieses würde namentlich bei allen denjenigen Kaufleuten der Fa l l sein nnd 
zwar sowol Einheimischen wie A u s l ä n d e r n , welche in verschiedenen Hasen-
und Grenzor ten lediglich u m des Aussuhrhandels willen etablirt sind und 
andere Geschäfte nur beiläufig oder zufällig betre iben, aber gerne darauf 
verzichten w ü r d e n , um ganz steuerfrei zu werden. Neben diesen directen 
Ausfäl len in der S t a a t s r e v e n ü e würde jene P r ä r o g a t i v e des Ausfuhrge-
schäfts eine bequeme Gelegenheit zu anderweitigen Steuerumgehungen und 
Mascopien mancherlei Ar t darbieten. E s ist nicht möglich W a a r e n in s 
Aus land zu senden, ohne mit dem Aus lande in Geschäftsverbindungen, 
Briefwechsel und Geldberechnungen zu stehen; es ist dabei nicht möglich 
Wechseloperationen zu vermeiden, indem die Be t r äge der W a a r e n mit 
Wechseln eingezogen und zur Deckung von Vorschüssen, Assecuranzen, Frachten 
und Kosten häufig Wechsel angekauft und remittirt werden müssen. W i e 
soll es nun verhindert werden können, daß nicht unter dem Vorwande eines 
bloßen Ausfuhrhande l s auch andere ausländische Geschäfte gemacht werden? 
wie soll es überwacht werden, daß nicht die russischen Prodnc te auf O r d r e 
und f ü r Rechnung eines steuerfreien Expor teurs im Auslände gegen aus -
ländische W a a r e n umgesetzt und letztere dann in Ruß land auf einen andern 
N a m e u import i r t und realisirt werden? E s fragt sich ferner, ob eiu steuer- . 
freier. Exporteur d a s Recht haben soll, die von ihm zur Aussuhr bestimmten 
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W a a r e n nicht nu r in den Grenz- und Hafenor ten, wo er ansäßig ist, sondern 
auch im I n n e r n des Reiches auszukaufen? ob er solche W a a r e n aller O r t e n 
im Reiche, oder etwa nur aus dem Expor ta t ionsp la tze , in Ambaren und 

. S p e i c h e r n niederlegen uud kürzere oder längere Zei t auf dem Lager be-
halten kann? E s f rag t fich, ob die keine kaufmännische Patents teuer zahlen-
den Exporteure dennoch die Propor t ionals teuer von dem Miethpreise ihrer 
Lagerräume entrichten oder ob fie auch hievou eximirt werden sollen? Und 
wenn letzteres der Fa l l w ä r e , wie soll es verhindert werden können, daß 
nicht steuerpflichüge Kaufleute, um die Propor t ionals teuer zu umgehen, ihre 
Aussuhrwaareu in Speicher und Ambaren aus den N a m e n steuerfreier Ex-
porteure niederlegen? S o l l e n die Korrespondenten , Bevollmächtigten und 
Obercommis steuerfreier Expor teure ebenfalls steuerfrei sein? u . s. w . 

Um a u s allen diesen Schwierigkeiten und Anomalien herauszukommen, 
würde es zwar genügen , d a s Recht zum Aussuhrhandel mit, der Lösung 
der einfachen Patentstenerbillete 1 . oder 2 . Kategorie zu verbinden. W e n n 
m a n aber die Nothwendigkeit von S t e u e r n zur Ausrechthaltung des S t a a t s -
h a n s h a l t s anerkennen und zugleich auf die E i n f ü h r u n g solcher S t e u e r n 
bedacht s?in m u ß , welche weder den Steuerpfl ichtigen drücken noch die 
volkswirtschaftl iche Entwicklung des Landes beeinträchtigen nnd dabei 
leicht zu erheben und zu coutroliren sind, so muß m a n fich zu der Ueber-
zeugung hingedrängt sühleu, daß es empsehlenswerth sei: 1) nicht nur die 
Berechtigung zum Einsuhrhandel , sondern auch die Berechtigung zum A u s -
f u h r h a n d e l , neben der Verpflichtung zur Lösung eines Handelsscheines 
1 . oder 2 . Ka tegor ie , auch noch mit Patents teuern zu belegen, jedoch in 
einem mäßigen Be t r age und zwar von höchstens 1 0 0 R b l . sür den I m p o r t 
und 6 0 R b l . sür den E x p o r t ; 2 ) diesen Patents teuern in der Weise die 
Qnal i f ica t ion von Proport ionals teuern zu geben, daß jedes P a t e n t zum 
Expor thandel n u r die Berechtigung geben sollte, W a a r e n bis zu einem ge-
wissen declarirten Zollwerthe, etwa 2 0 0 , 0 0 0 Rb l . , zu import i ren, beziehungs-
weise zu exportiren. S o b a l d aber der I n h a b e r des P a t e n t s diese S u m m e 
in seinem ausländischen Handelsumsätze erreicht h ä t t e , müßte er sür die 
fernere Berechtigung ein neues P a t e n t mit gleicher S teuerzah lung wie fü r 
d a s erste lösen, und so for t . Dieses wäre die natürlichste, gerechteste und 
billigste aller P a t e n t - und Propor t iona ls tenern ; sie würde in der leichtesten 
und einfachsten Weise erhoben nnd controlirt werden; fie würde ihrer 
Geringfügigkeit und angemessenen Verthei lnng wegen weder den Hande l 
noch den Unternehmungsgeist des Handelsstandes beeinträchtigen, sondern 
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vielmehr befördern; sie würde endlich das große Capital nicht auf Kosten 
des kleinen und des finanziellen Staatsinteresses begünstigen, denn die 
Steuer würde sich nach dem Umfange der Geschäfte richten und die Revenüen 
des Staates aus denselben würden sich wenigstens verzehnfachen. 

Hinsichtlich 

2) der Normen sür die Berechnung der Prapor t iona ls teuer 

muß anerkannt werden, daß, wenn man von der Einkommensteuer abstrahirt, 
in der Zugrundelegung des Miethzinses bei Handelsetablissements und der 
Arbeitskrast bei Fabriken ein im Ganzen glückliches Auskunstsmittel zur 
Erzielung möglichster Proportionalität gesunden worden ist; das Project 
bedarf aber einiger nothwendigen Modisicationen, wenn sowohl die Appli-
cation, als die Controle und Erhebung nicht aus mancherlei Schwierig-
keiten stoßen sollen, von denen die wesentlichsten solgende sein dürsten: 

a) D ie Propor t ionals teuer von Handelsetabl issements (II. 1.) 

Außer den für steuerfrei erklärten Comptoiren giebt es Handelslocali-
täten zweierlei Art: 

a) Etablissements, welche entweder täglich oder doch an gewissen Tagen 
oder Stunden behufs des Verkaufs der darin, befindlichen Waaren 
of fen und jedem Käufer zugänglich gehalten werden; 

K) Lagerstätten und Räume, welche lediglich zum Aufbewahren von Waaren 
benutzt werden, indem fie nur behufs der Anfuhr und Abfuhr oder 
allenfalls der Besichtigung der Waaren geöffnet werden, sonst aber 
stets verschlossen gehalten werden. 

Man kann gegen eine Steuer von 6 "/o vom Miethzins aller dieser Lo-
kalitäten im allgemeinen nichts einwenden. Es geht aber aus den Projecten 
nicht mit Deutlichkeit hervor, ob es in der Abficht liegt, die Steuer nur 
auf die sub s. oder etwa auch aus sub b. bezeichneten Localitäten zu be-
ziehen. Zur Vermeidung von Mißverständnissen wäre es vor allem noth-
wendig, daß das Gesetz fich hierüber klar und unzweideutig ausspräche. 

Was aber die Ermittelung und Feststellung der Miethsteuer sür die 
Handelsetablissements sub a. d. h. die o f fenen betrifft, so möchte solche 
noch allenfalls ausführbar sein, obgleich es immer eine Arbeit sein wird, 
welche große Mühe beansprucht, wenn fie gewissenhast ausgeführt werden soll. 

Desto schwieriger gestaltet fich die Anwendung dieses Steuerprincipes 
in Bezug auf die sub b. angeführten d. h. die verschlossenen Räum-
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lichkeiten. Es dars nämlich nicht übersehen werden, daß die Kaufleute solche 
Lagerräume nnr in den seltensten Fällen das ganze Jahr hindurch in Miethe 
oder Benutzung nehmen. Sie besorgen fich die Lagerräume erst bei ein-
tretendem Bedürfnisse zur Ausbewahrung einer Waare im Lause des Jahres, 
oft nur sür eine kurze Zeitdauer v o u wenigen Wochen oder Monate», woraus 
derselbe Lagerraum wieder an einen andern Kaufmann vermiethet wird oder 
auch längere oder kürzere Zeit ganz unbenutzt bleibt. Es liegt hier nicht 
nur die Gefahr nahe, daß das, was eine kaufmännische Proportionalsteuer 
sein soll, zweckwidrigerweise die Natur einer Jmmobiliarsteuer annehme, 
sondern es eröffnet sich auch vielfache Gelegenheit, einerseits zu ungerechten 
und unbilligen Steuerabsorderuugeu, andererseits zu Umgehungen der Steuer-
Pflicht. Das einzige Mittel, sowohl die Interessen der Krone zu wahren 
als gerechte Beschwerden vou Seiten der Kaufleute möglichst zu vermeiden, 
dürfte darin zu finden fein, daß man die Commune» bei der richtigen Er-
mittelung und Feststellung dieser Steuer direct interesfirte und zwar der-
gestalt, daß Ulan eine Tantieme (etwa 'Iz) von der Steuer den Commn-
nalrevenüen zufließen ließe, dagegen aber den Commune» die Verpflichtung 
auferlegte, sämmtliche mit der Ermittelung nnd Feststellung der Steuern 
verbundenen Kosten zn tragen. 

b) D i e Propor t iona ls teuer von Fabr iken und indus t r ie l len 
Etabl issements. (II. 2.) 

Die vorgeschlagene, nach der Arbeitskrast des Etablissements, ä 30 Cop. 
pr. Mann, zu berechnende Proportionalsteuer erscheint zumal in Berück-
sichtigung dessen, daß sogar die Inhaber der größten Industrieanlagen nur 
nöthig haben einen Handelsschein 2. Kategorie zu lösen, (l. 1. b. * ) im 
Ganzen mäßig. Es möchte dagegen die Taxation einer Dampfmaschineu-
Pferdekraft gleich 6 Arbeitern zu hoch und billigerweise aus 4 Arbeiter zu 
reduciren sein, wenn man iu Erwägung zieht, daß bei der Maschinenarbeit 
die Zinse», einer großen Kapitalanlage nebst Abnutzung und Remonte dem 
Fabrikanten zur Last fallen, hier aber nicht das Capital, sondern der Be-
trieb versteuert werden soll; wie es denn auch in unserm dünn bevölkerten 
Lande besonders wüuschenswerth ist, die Arbeit der Menschen möglichst durch 
die der Maschinen ersetzt zu sehen. 

Was aber eine gerechte, weder das finanzielle Interesse der Krone, 
noch der Industriellen verletzende Feststellung des von jeder einzelnen An-
stalt zu entrichtenden Steuerquantums betrifft, so möchten sich Schwierig-
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keiten ergeben, die nicht geringer als diejenigen find, deren eben hinsicht-
-lich der kaufmännischen Miethstener gedacht ist. Es genügt daraus hinzu-
weisen , daß keine einzige Fabrik das ganze Jahr hindurch eine gleiche An-
zahl vou Arbeitern beschäftigt, sondern daß dieselbe fortwährend und bis-
weilen sehr variirt, wie denn auch die Thätigkeit der Maschinen wechselt. 
Wahrscheinlich in Vorausficht der hier mannigfach fich ergebenden Schwie-
rigkeiten sollen nach dem Projecte vorkommende Differenzen durch Entschei-
dung des Mannsacturdepartements des Finanzministeriums erledigt werden. 
Es ist aber zu befürchten, daß dem Departement in dieser Veranlassung 
von allen Seiten des Reichs Vorstellungen unterbreitet werden, deren An-
zahl zu groß sein wird, um eine schleunige und gründliche BePrüfung jedes 
speciellen Falles möglich zu machen, woher sich denn entweder der Staat 
im Nachtheil oder der Steuerpflichtige verletzt sehen wird. Zur Vermei-
dung dessen möchte es, wie hinsichtlich der Proportionalsteuern von dem 
Miethzinse, so auch hier in Bezug auf die Proportionalsteuer von der 
Arbeitskraft am geratensten sein, die Ermittelung und Berechnung-dersel-
ben den Commune» gegen eine Tantieme zu übertragen, beides selbstver-
ständlich nnter einer angemessenen Controle der betreffenden Staats-
behörden. 

Zu bemerken wäre serner, daß da es nicht in der Absicht liegt, von 
den Industriellen eine Proportionalsteuer in doppelter Richtung zu erheben, 
es auch gerecht und billig wäre, die Fabriken nud Gewerbsanstalten von 
der 5°/o Miethsteuer sür solche Locale zu befreien, welche nur zum Verkauf 
ihrer eigenen Erzeugnisse bestimmt find oder zur Ausbewahrung derselben 
und der zu verararbeitenden Rohstoffe benutzt werden. 

e) D i e P r o p o r t i o n a l s t e u e r n von Pod rädden 
nnd Pachtungen zc. (II. 3) 

Diese Steuer kann im Principe nicht als richtig anerkannt werden. 
Denn durch dieselbe werden nicht die einzelnen Unternehmer, sondern die 
Krone, die Städte, die Adelscorporatioueu und Landgemeinden belastet, 
welche genau nm den Betrag der Steuer ihre Bedürfnisse theurer werden 
bezahlen müssen. Wenn also nicht beabsichtigt worden, die Städte, die 
Adelscorporationen und die Landgemeinden zu besteuern, so erscheint diese 
Steuer nicht gerechtfertigt. 

3. Der K le inhande l (I. 1. o). 

Was den Kleinhandel betrifft, so dürste es vor allem nothwendig 
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sein, denselben vom volkswirthschastlichen und polizeilichen Gesichtspunkte 
aus gründlich in Betracht zu ziehn uud demgemäß durch legislative Be-
stimmungen zu regelu. Die Begünstigung des bäuerlichen Handelsbetriebes 
(!. 1. e. not. * ) und k. in Lns und II. 1. not. **) muß die größten Be-
denken erregen. Die tägliche Erfahrung lehrt, daß der große Hang des 
Volkes zun: Handeln und Hausiren ein ungeheures Quantum der rüstigsten 
Arbeitskraft absorbirt, welche einer nützlicheren, den Nationalwohlstand 
wahrhaft mehrenden Beschäftigung zugewandt werden könnte; es ist sogar 
wahrscheinlich, daß die freigelassenen Bauern diesem bereits übergroßen 
Heere von Handelsleuten noch ein zahlreiches Contingent zuführen werden. 
Es dars aber nicht aus deu Augen gelassen werden, daß solange die Ge-
setzgebung die Staatsangehörigen in Standeskategorien theilt und jedem 
Staude seiue besouderen Erwerbsquellen als materielles Substrat seiner 
Existenz zuweiset, die StaatSregierung auch die Verpflichtung hat, die 
Uebergrisse des einen Standes in die Erwerbsthätigkeit des anderen mög-
lichst zn verhindern. Findet der Adel und der Bauerstand seine Erwerbs-
quelle in dem Ackerbau uud in dem steuerfreien Verkauf seiner Erzeugnisse, 
so muß auch dem vom Erwerbe ländlichen Grundbesitzes im allgemeinen 
ausgeschlossenen Stande der Stadtbewohner, das materielle Substrat seiner 
Existenz, nämlich Handel nnd Gewerbe, ausschließlich reservirt bleiben. 
Wenn in der Einleitung zu den projectirten neuen Handelsstenern bei Ge-
legenheit der Kritik des alteu Giweusystems ausgesprochen wird, „daß die 
Eoncentrirung des Handels in den bereits bestehenden Städten die An-
sänge der Handelsthätigkeit an den Punkten, die zur Grüuduug neuer 
Städte geeignet wären, paralystre", so ist hiernach der Zweck, weshalb 
eine größere Verbreitung der Haudelsthatigkeit über das flache Land und 
unter den Landbewohnern durch das Gesetz angebahnt werden soll, die 
Vermehrung der Städte, und es dürste hierin eine Anerkennung der Noth-
wendigkeit weiterer Entwicklung gerade des städtischen Elements als Vor-
aussetzung der nationalen Entwicklung überhaupt gesehen werden können. 
Es bedars aber auch wol keines Beweises dafür, welche cnltnrhistorische 
Bedeutung gerade in einem blühenden Städteleben liegt uud es ist. ebenso 
eine durch die Geschichte aller Zeiten nnd Völker constatirte Thatsache 
einerseits, daß erst mit dem Entstehen und Ausblühe» der Städte die 
Völker nnd Staaten in die Reihe der Kulturvölker und Eulturstaateu ein-
treten, upd andererseits, daß alles industrielle nnd mercantile Leben seinen 
Ausgang von den Städten genommen hat; es wjrh endlich nicht zu be-
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streiten sein, daß gerade dem von der Blüthe des Handels und der Ge-
werbe abhängigen Gedeihen der Städte sowol die allgemeine Bilduug eines 
Volkes, wie die besondere Pflege vou Wissenschaft und Kunst, ja alles 
höhere geistige Leben seinen Ursprung verdankt. Diese historisch gerecht-
fertigten Sätze, welche mit dem staatswissenschastlicheu Principe, daß eine 
staatliche und nationale Cultur durch die Entstehung uud Erhaltung eines 
gewerblichen Mittelstandes wesentlich bedingt sei, in einem engen Zusam-
menhange stehen, lassen es znm mindesten fraglich erscheinen, ob durch 
eine Gesetzgebung, welche es fich zur Ausgabe macht, Haudel nnd Gewerbe 
vorzugsweise auf dem flachen Lande und unter den Landbewohnern zu be-
günstigen, mit der ausgesprochenen Tendenz, dadurch zugleich den bisheri-
gen Vorzug, welchen die bestehenden Städte in dieser Beziehung genossen, 
zu beseitigen — ob durch eine solche Gesetzgebung der Forderung einer 
gedeihlichen Entwicklung des Handels nnd der Industrie, der Entwickluug 
eines gewerbthätigeu Mittelstandes und socialer Cultur überhaupt ent-
sprochen werde. Die in Livland gemachten Ersahrungen beweisen wenigstens 
entschieden das Gegentheil; seit vielen Jahren schon beschweren sich die liv-
ländischen Kreis« und Landstädte bei der Gouvernements-Obrigkeit über 
die ihnen verderbliche Concurrenz des Landhandels als die unverkennbare 
Ursache des stets bemerkbarer werdenden Rückschrittes des Gewerbebetriebes 
in den kleinen Städten; der immer mehr an Ausdehnuug gewinnende 
Handel der Bauern hat aber noch keine neuen Städte geschaffen, die sür 
das Herabkommen der alten entschädigten, und muß es überhaupt bezweifelt 
werden, daß Verhältnisse, welche zunächst die Verkümmerung des vorhan-
denen städtischen Gewerbelebens zur Folge gehabt, zur Entstehuug eines 
ueueu derartigen Lebens beitragen werden. Handel uud Ackerbau sind 
gleichberechtigte Mächte zur Hebung der Nationalwohlsahrt, die aber nur 
dann zur Blüthe gelangen, wenn sie streng in den Grenzen ihrer volks-
wirthschastlichen Ausgabe den höchsten Grad der. Entwicklung zn erreichen 
streben. Wenn die moderne Industrie ihren großartigen Ansschwuug von 
der Zeit datirt, , wo das Princip der Arbeitsteilung sich siegreich Bahn 
gebrochen, so werde» auch Handel uud Ackerbau nur dann wahrhast flo-
riren, wenn sie sich iu der Ausgabe der Förderung des Nationalreichthums 
dergestalt theilen, daß der Landmann das Schaffen übernimmt und das 
Verwerthen dem Kausmanne überläßt. Sobald der La»dma»n abör, statt 
feine gesammte Thätigkeit aus die Productiou zu concentriren, zu handeln 
und zu speculiren ansängt, verläßt er die natürliche Basis seiner socialen 
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Bedeutung im Staatsverbande; er verschwendet Zeit uud Mühe, um in 
einen fremden Berus zu psuscheu uud laßt die Schätze ungehoben, die ihm 
in der eigenen Berusssphäre einen ungleich lohnenderen Gewinn in Aus-
sicht stellen. Berücksichtigt man serner, daß die Landwirthschast im russi-
schen Reiche meist noch aus einer sehr niedrigen Entwicklungsstufe steht, daß 
der Mangel an Arbeitskräften der Zukunft derselben die ernstesten Verle-
genheiten in Aussicht stellt, wenn dem angeborenen Hange des russischen 
Volkes zum Kram-, Trödel- und Hausirhandel durch die Gesetzgebung 
Vorschub geleistet wird, so sind das gewiß genug der gewichtigsten Gründe 
gegen die Begünstigung des Handels ans dem flachen Lande. 

Hiernach dürfte es wohl gerechtfertigt erscheinen, daß die Städte in 
Bezug aus Handel nnd Gewerbe wenigstens nicht ungünstiger gestellt werden 
als Land und Dorsschasteu. Die Patent- und Proportionalsteuer müßte 
daher die Landbewohner in demselben Maße wie die Städter, gegen welche 
jene in Concurrenz treten, treffen. .Es ist ferner gerechtfertigt, daß alle 

' diejenigen, welche in einer Stadt einen Handel oder ein Gewerbe treiben, 
Glieder der Stadtgemeinde werden und als solche an den Lasten Theil 
nehmen, welche zur Unterhaltung aller öffentlichen Einrichtungen erfor-
derlich sind. 

Eine deu Städten und namentlich den größeren eigenthümliche Gat-
tung von Handel ist der T r ö d e l oder der Handel mit gebrauchten Klei-
dern, Möbeln, Gerätschaften und Gegenständen ähnlicher Art. Er ist in 
dem Kleinhandel mit inbegriffen (I. 1. o. not. * ) , sollte aber nach dem 
Vorgange anderer Länder davon getrennt werden, da es nothwendig ist, 
diesen Trödelhandel als ein bekanntes Hilss- und Beförderungsmittel von 
Diebstählen mit der gebührenden Aufmerksamkeit polizeilich zu überwachen. 
Der Trödelhandel sollte darum, wenigstens in den Städten erster Classe, 
nur von solchen Personen betrieben werden können, welche dazu ails Grund 
ihrer guten Sittenzeugnisse und bewährten Zuverlässigkeit von der Orts-
obrigkeit oder von der Polizei besondere Concessionen erhalten. 

4. Was die Besteuerung des Handwerks 
(I. 1. e. not. "" und II. 2.) 

anbelangt, so entsteht hier zunächst die Frage, ob durch die projectirte» 
neuen Steuern die bisherige Kopsstener sür den Zunftoklad abgelöst werden 
solle. Wenn nicht, so wird also eine neue Auflage beabsichtigt; diese 
dürste aber sür die Mehrzahl der Handwerker unerschwinglich sein und 
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deren Ruin herbeiführen. Mehr als irgend ein anderes Gewerbe bedars 
das Handwerk bei uns der Pflege und Förderung seitens des Staates, da 
es hinter deu Leistuugeu des Auslandes aus mannigfachen Gründen zurück-
geblieben uud zwar in den Ostseeprovinzen vornehmlich in Folge der In -
dolenz und Trägheit der Handwerker unter dem Schutze eines starren Zunft-
zwanges, in den übrigen Theilen des Reiches in Folge der durch die an-
geborene Geschicklichkeit des russischen Volkes zu jeder Art Handwerk be-
günstigten Leichtfertigkeit der Production. Die in den letzten Jahren, na-
mentlich in Riga, angestrebte und zum Theil auch schon ins Werk gesetzte 
neue zeitgemäße Handwerksordnung durste durch die obgedachte neue Aus-
lage leicht die von der freieren Bewegung erwarteten günstigen Resultate 
in Frage gestellt sehen. noch schwerer aber dürfte das aus der Entwicklungs-
stufe der ersten Kindheit stehende Handwerk in den Städten der inneren 
Gouvernements von der neuen Auflage betroffen werden. Demnächst findet 
das hinsichtlich des Landhandels und der Beeinträchtigung des städtischen 
Handels durch denselben Gesagte nicht minder Anwendung aus den länd-
lichen Handwerksbetrieb und dessen nnmotivirte Bevorzugung vor dem städ-
tischen Handwerk zum entschiedenen Nachtheile des letzteren. Wie der Handel 
so muß auch das Handwerk der städtischen Bevölkerung als ihre naturge-
mäße Erwerbsquelle reservirt bleibe«. Auch ist nur in den Städten die Orga-
nisation des Handwerkerstandes als Corporation auf der zeitgemäßen Basis der 
Association znr gegenseitigen materiellen nnd technischen Förderung denkbar. 

Schließlich ist noch dessen zu erwähnen, daß die Städte aus den Grund 
der bisherigen Gesetze eine Steuer von einem Viertel Procent von den 
Handels - Capitalien der Kaufleute bezogen haben. Da das Princip der 
Handels - Capitalien in dem Projecte beseitigt ist, so fehlt die Basis, aus 
welcher diese Steuer erhoben werden kann. Es ist die Absicht nicht aus-
gesprochen , den Städten diese Einnahme zu entziehen. Dieselben können 
aber auch diese Einnahme, welche zur Bestreitung bestimmter Ausgaben 
dient, nicht entbehren. Es ist daher nothwendig, daß die Städte einen 
dem bisherigen Betrage entsprechenden Ersatz erhalten. Die Steuer hat 
bisher sür den Kaufmann 1. Gilde 37^2 R. , sür den Kaufmann 2. Gilde 16 
R. und sür den Kaufmann 3. Gilde 5 R. betragen. Ein Ersatz sür die-
sen Aussall könnte den Städten dadurch geboten werden, daß ihnen das 
Recht zugestanden werde, von den die seste Patentsteuer entrichtenden Per-
sonen etwa 16°/o zu ihrem Besten zu erheben. Dieser Procenttheil würde 
dem Betrage der bisherigen Steuer zwar nicht gleichkommen; es würde 
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derselbe jedoch annähernd den Aussall decken uud die Commune» in den 
Stand setzen, ihren Verpflichtungen fernerhin nachzukommen. 

Vorstehende Bemerkungen machen keinen Anspruch auf eine erschöpfende 
Beleuchtung der projectirte» neuen Besteuerung des Handels und der Ge-
werbe; nur die Hauptmomente sind hervorgehoben worden, um Anhalts-

- punkte zn einer eingehenderen Kritik und weiteren Forschungen zu gewinnen. 
Schließlich muß dem von der Steuercommission eingeschlagenen liberalen 
Wege der Appellation an die öffentliche Meinung die volle Anerkennung 
gezollt werden; es berechtigt dieses Versahren zu der Erwartung, daß 
Z>urch möglichste Berücksichtigung der von den betheiligten Korporationen 
And Ständen ausgesprochenen Wünsche die in Rede stehende, unbestreitbar 
höchst schwierige Frage eine befriedigende Lösung finden werde. 
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